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Die Krijis der kirchliche» Neallasten i« Wand. 

vixit^us Dominus aä ^aron: ülüs autem 
Î evi ä«äi omae» äeeiluas Israeli» in xos-
se«sis.np?n. pro mimsterio, ^uo serviunt 
«um in iadsrvaeulo koeäerls. 

Klopse». 
I . 

Gegenstand, welcher in der Ueberschrist bezeichnet ist, hat seine 
mißliche Seite. Er wird, bei näherer Betrachtung gewisser zu erörternder 
Punkte, leicht unerquicklich. Der geneigte Leser muß daher vor allen Din-
gen über den Inhalt der folgenden Zeilen beruhigt werden. 

S o lockend es sein mag, einer Besprechung der kirchlichen Reallasten 
in Livland und ihrer gegenwärtigen Entwickelungsphase allgemeine Erör-
terungen über das Wesen und die rechtlichen Merkmale des Reallasten-
JnstitutS vorauszuschicken, so sicher ist es, daß damit nur untergeordneten 
Interessen gedient wäre.' Ob die Reallasten als solche S e r v i t u t e n , 
welche nicht in einem Dulden, sondern in einem Thun bestehen aufzufassen 
seien, oder ob, da der Begriff der Servituten in der Hemmung des Eigen-
tümers im Thun und der Nöthigung desselben zum Dulden seine Grenze 
findet, die Reallasten eben gar keine Servituten sein können; ob sie serner 
als O b l i g a t i o n e n mit dinglichem Charakter, als fundirte oder radi-
cirte Forderungen zu gelten haben , oder ob hier römische Rechtsbegriffe 
ganz zu beseitigen und sie lediglich ans dem O b e r e i g e n t h u m s - und 
H ö r i g k e i t S - V e r h ä l t n i ß des germanischen Mittelatters herzuleiten 
seien; ob endlich die damit belasteten Grundstücke selbst p e r s o n i f i c i r t 
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2 D i e Kr i f i s der kirchlichen Reallasten in Livland. 

und a l s wirkliche Schu ldner anerkannt werden müssen, — d a s al les find 
F r a g e n , die von den Zeiten des ehrlichen R u n d e und des großen E i c h -
h o r n über D u n c k e r und M a u r e n b r e c h e r bis herab zu G e r b e r 
und H ä b e r l i n scharffinnigen Untersuchungen und geistvollen Hypothesen 
N a h r u n g gegeben haben ') . S i e kritisch erör tern, möglicherweise eine eigene 
nagelneue Anschauung zum Besten geben, würde Liebhabern juristischer 
Geistesgymnastik vielleicht nicht unlieb, jedem andern Leser aber unerquick-
lich genug sein; schon desha lb , weil der Gegenstand selbst, um den es fich 
handel t , inzwischen immer mehr an Lebensblut verloren ha t und seine T a g e 
gezählt find. E s scheint vielmehr vollkommen ausreichend, die gegenwärtig 
v e r b r e i t e r e Rechtsanficht hier n u r anzudeuten, wonach die Reallasten d ing-
liche Lasten i m d e u t s c h - r e c h t l i c h e n S i n n e find, d . h . Lasten, diö we-
sentlich in einem T h u n oder Geben bestehen, aus dem Grundstück dauernd 
haften und mit diesem auf jeden Besitzer übergehen, welcher immer nu r a l s 
Personifikation dieses Grundstücks in Betracht kommt. — E i n e a n d e r e , viel-
leicht noch bedenklichere S e i t e der in der Überschrif t bezeichneten F rage ist 
ihr enger Zusammenhang mit gewissen provinziell-kirchlichen Differenzen. D a s 
bestehende Recht auf der einen, ein kaum länger abweisbarer Anspruch aus 
der andern S e i t e ; die Auff indung einer B a f i s für künstige O r d n u n g e n 
nicht möglich ohne sorgfältige Abwägung aller einschlagenden G r ü n d e ; ge-
rade eine solche Abwägung aber vor der Hand ganz nnthnnlich in Fo lge 
von Umständen, die ohne Zweifel zu den allernnerqnicklichsten gehören. — 
Der Leser mag fich also von vornherein versichert hal ten, hier in den bei-
den erwähnten bedenklichen Beziehungen keiner Jnd i sc re t ion zu begegnen. 

D i e Wandelungen in unseren ländlichen Rechtsverhältnissen haben 
u n s nur noch zwei Arten wirklicher Reallasten übrig gelassen: die Gemeinde-
Lasten und die kirchlichen. D i e Lage der Landeskirche blieb nämlich ge-
genüber den ihr leistungspflichtigen I n h a b e r n des G r u n d e s und BodenS 
unve rände r t , während in dem gutsherrlich-bäuerlichen Verhä l tn iß , welches 
die erste Livländische B a u e r n - V e r o r d n u n g , die vom 2 0 . Feb rua r 1 8 0 4 , 
unter Anlehnung an althergebrachte O r d n u n g e n begründete, in der Folge 
sehr wichtige pnncipielle Veränderungen vorgingen. Ursprünglich waren 

') Der Unterschied zwischen dem römisch.rechtlichen und dem deutsch.recht« 
lichen Begriff der dinglichen Rechte ist am schärfsten nachgewiesen bei Häberlin: Neber 
die rechtliche Natur der Reallasten. Zeitschrist für deutsches Recht von Beseler, Reyscher 
und Stobbe. Bd. 18, Heft 2, S. 131—170. S. auch dessen «andwirthschaftsrecht 
Leipzig 1859, S. 106 u. fg. ' 
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freilich die Hofdieuste der I n h a b e r des B a u e r n l a n d e s bei u n s auch unzwei-
felhafte Frohnen im engeren S i n n , wirkliche Rea l las ten ; aber n u r b is zur 
Ausstellung des P r i n c i p s der freien Ver t räge . E s ist durchaus nicht rich-
t ig, wenn man seit dem Ein t r i t t der vollen Wirksamkeit des Bauerngesetzes 
vom 2 6 . M ä r z 1 8 1 9 noch von Frohnen (die im eigentlichen S i n n immer 
nur Reallasten sein können und , so weit sie bei u n s Personalsroh nen wa-
ren , durch den freien Diens tver t rag ersetzt wurden) gesprochen hat und be-
weist n u r die geringe Schä r fe begrifflicher Unterscheidung, mit welcher mit-
unter F ragen dieser Ar t behandelt worden find. I n der T h a t ' , welche 
Merkmale der Reallasten blieben in Beziehung aus jene bäuerlichen Dienste 
der G e s i n d e s - I n h a b e r nach der Emancipa t ion noch ü b r i g ? D a s Obere i -
genthums- und Hör igke i t s -Verhä l tn iß? E s ist bei völliger Abwesenheit bäu-
erlichen N u t z - E i g e n t h u m s des P ä c h t e r s an dem betreffenden Grundstück 
und bei gegenseitiger freier Vere inbarung theoretisch undenkbar. D i e Perso-
nifikation des Grundstückes? A u s demselben G r u n d e unmöglich und dem 
legalen rein persönlichen Verhä l t n iß widersprechend. D i e s s r v i w s i n ka-
v ivväo o o n s i s t e n s ? An fich u n h a l t b a r , ist dieser consuse Begriff jedenfalls 
dor t nicht am Pla tze , wo von einem dienenden G r u n d s t ü c k nicht die Rede 
fein kann und ein persönliches Rechtsverhäl tniß allein — d a s des bilateralen 
Con t r ac t s — in Betracht kommt. D i e dingliche, radicir te F o r d e r u n g ? Be i 
Rechten und Pfl ichten, die in jedem einzelnen F a l l nach den S t i p u l a t i o n e n 
eines bestimmten Ver t r ages beurtheil t werden sol len, ebenfalls undenkbar. 
Obgleich somit die üblichen Arbeiten der Pächter des Baue rn l andes bei 
u n s auch die entfernteste Ähnlichkeit mi t Reallasten verloren hat ten, daher 
unbedingt auch nicht mehr F r o h n e n , welche im eigentlichen S i n n e immer 
Reallasten find, geblieben waren , ist dieser ant iqui r te Begriff einer bestimmten 
A r t gutsherrlich - bäuerlicher Beziehungen a u s der Gesetzgebung nicht ver-
bann t worden, ein Umstand, der nicht wenig dazu beigetragen h a t , über 
jene contractlichen ArbeitSverpfiichtnngen ein O d i u m mittelalterlicher B a r -
barei auszuschütten und die zu ihrer Beseitigung vorgeschlagenen Maßrege ln 
mit besonders wohlthuendem Lichte zu beleuchten. M i t einer gewissen zu-
versichtlichen Befangenheit ha t m a n von „ U m w a n d l n n g" und „ A b l ö f n n g" 
der Frohnen gesprochen, unbekümmert d a r u m , d a ß man gegen ein juristi-
sches Unding zu Felde zog und daß d a s rechtlich bestehende, seinerseits 
unter den gegebenen Verhältnissen freilich mangelhafte und gefähr-
liche Verhä l tn iß — der freie V e r t r a g — gerade mi t dem Wesen dieser 
M i t t e l absolut unvereinbar w a r . S o ist denn auch bei praktischer Anwen-

1 * 
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dung der erwähnten Maßrege ln alles Mögliche a u s denselben geworden, 
n u r keine „Umwandlung" und keine „Ablösung" der F r o h n e n . D e n n eine 
Reallast ist principiell eine e w i g e Last; der Gesetzgeber, kraft seines 
Majestätsrechtes , kann mit ihr nu r zweierlei t h n u , nämlich sie entweder 
nach gewissen Grundsätzen in eine Geldrente ( a ä a s r a t i o ) u m w a n d e l n , oder 
sie durch eine den Berechtigten in seinen Ansprüchen f ü r i m m e r zufrie-
denstellende Capi ta lzah lung a b l ö s e n . D a s allein ist eine wirkliche Um-
wandlung , eine wirkliche Ablösung realer F r o h n e n , weil in beiden Fä l l en 
der ewige Charakter des Rechtsverhältnisses vorausgesetzt und gewahrt 
wird ' ) . W a s w i r aber gehabt haben und noch h a b e n , ist d a s nicht. 
Unser Fundamentalpr incip des freien Ver t ragsrechtes , eines wesentlich tem-
porel len, die I d e e des Ewigen gegenwärtig sogar gesetzlich ausschließenden 
Rechtes ließ ein praktisches Oper i r en mit solchen Begriffen gar nicht zu. 
Alles reducirte fich daher bei u n s auf mehr oder minder kräftige Begünstigung 
oder Restriction gewisser a n sich f r e i e r c o n t r a c t l i c h e r A b m a c h u n -
g e n , z. B . auf Begünstigung des Ausbedingens von Geld- oder N a t u r a l p r ä -
stationen für die Benutzung von Grundstücken und aus Restriction der S t i p u l a -
tionen über Arbe i t s l e i s t ungen ,—was man „ U m w a n d l u n g " — u n d aus Beförde-
rung der Veräußerung kleiner Ackerwirthschasten (Gesinde) zu erblichem Eigen-

') Durchaus consequent konnten die nicht selten auch bei uns als Muster citirten 
preußischen AblösungS- und RegulirungS-Gesetze nur dort eingeführt werden, wo solche 
Voraussetzungen vorhanden waren. I n dieser Beziehung ist es besonders belehrend das 
Verhältniß der gewerbthätigen und wohlhabenden ehemals schwedischen Provinz Neu Vor-
pommern zu betrachten. I n der von der preußischen Regierung autorifirten Schrift von 
Schuh mann: Erläuterungen zu den K. Preußischen AblösungS- und RegulirungSgesetzen, 
Berlin 1850, § 81 heißt eS, bezüglich dieser Provinz wörtlich: „Mit der durch daS schwe-
dische Gesetz vom 4. Juli 1306 erfolgten Aufhebung der erblichen Unterthänigkeit hörte 
die Schuldigkeit der Gutsherren auf, für daS Unterkommen ihrer Unterthanen zu sorgen, 
und dadurch fielen die bäuerlichen Grundstücke der völlig freien Disposition der Gutsherren 
anHeim. Diese haben seit jener Zeit ganz nach Belieben über die Rusticalstellen verfügt 
und dieselben zum Theil verkaust oder vererbpachtet, zum Theil zur eigenen Bewirth-
schastung eingezogen oder in reine Zeitpacht auSgethan. Unter solchen Umständen 
mußte eS unzulässig erscheinen, die Gesetzgebung über gutsherrlich.bäu-
erliche Regulirungen auf Neuvorpommern auszudehnen*. Weder das be-
rühmte Edict vom 14. September 1811 noch auch alle spätem AblösungS- und RegulirungS-
Gesetze haben daher jemals dort Geltung erlangt. — Da nun daS angedeutete Verhältniß 
genau dem für Livland durch die Allerhöchste Bauern-Verordnung vom 26. März 1319 
begründeten entspricht, so hätten die Begriffe „Umwandlung" und „Ablösung^ bei unS 
offenbar ebenso als völlig ünanwendbar sich selbst ausschließen müssen. 



D i e Krisis der kirchlichen Reallasten in Livland. 6 

t h u m — w a s man „Ablösung der F r o h n e n " genannt h a t ' ) . Gewiß ohne d a s 
mindeste Recht und mit ärgerlichster Begriffsvermischung. M a n ist noch 
weiter gegangen. B e i feierlicher S a n c t i o n des f r e i e n Vertragsrechtes im 
Gesetz auf der einen S e i t e hat man an derselben S t e l l e die M e s s u n g 
jener freien Dienste vorgeschrieben, ja sogar a l s in der N a t u r des Frohn-
verhältnisses begründet anerkannt 2). Welche sonderbare Verquickung! E i n 
Rechtsverhältniß soll fich frei gestalten dürfen und gleichzeitig ein beschränk-
tes sein müssen! Nicht genug. Diese Beschränkung soll „ in der N a t u r " einer 
solchen Reallast l i egen , deren Existenz der Gesetzgeber gleichzeitig ganz 
ausschl ießt , indem er sie durch ein anderes I n s t i t u t ersetzt! — E s mag 
hier indessen sogleich ein nothwendiger Vorbeha l t gemacht werden. S o 
sehr die Terminologie unserer neueren Bauerngesetze fich von der richtigen 
Bedeu tung einiger von ihr recipirter Bezeichnungen entfernt ha t und so 
wenig dies vom legislatorischen S t a n d p u n k t irgend zu rechtfertigen ist , so 
unzweifelhaft bleibt es , daß der f a c t i s c h e Fortbestand gewisser traditioneller 
gutsherrlich-bäuerlicher Beziehungen nicht sogleich zerstört worden ist, mi thin 
zu Maßrege ln genöthigt h a t , welche eine raschere und vollständige Beseiti-
gung dieses den Grund lagen der Emancipa t ions-Verordnung nicht entspre-
chenden ZustaudeS bezweckten. E s couservirte fich nämlich ein ganzer 
Komplex veralteter Rechtsverhältnisse, weil d a s P r i n c i p des freien V e r t r a -
ges ohne die n o t w e n d i g e n Vorbedingungen seiner consequenten Application 
eingeführt w u r d e ; eine Anzahl von U e b e r r e s t e n d e r L e i b e i g e n s c h a s t 
blieb bestehen, darunter vornehmlich die Beschränkungen des Freizügigkeits-
rechtes und der freien bäuerlichen A r b e i t ; die theoretische Freiheit der Ver -

') Livl. Bauern-Verordnung vom 13. November 1860, K 11: „Alle für Nutzung von 
Land zu leistenden Frohnen — können umgewandelt werden, indem entweder ein für alle 
Mal das entsprechende Capital gezahlt und dadurch die gänzliche Ablösung der frühe-
ren Leistungen bewirkt oder aber indem das Geldpachtverhältniß eingeführt und durch die 
jährliche Geldzahlung eine Umwandlung der Frohnen herbeigeführt wird." Die Ablö-
sung sollte vornehmlich durch das Rentenbank - Institut (welches seinen Namen gleichfalls 
mit Unrecht trägt) gefördert ( § 4 ) und durch daS Verbot der Erbpacht (§ 120) mög-
lich erhalten werden. Die Umwandlung beabsichtigte man durch verschiedene Restriktionen 
des Arbeitspachtvertrages (§ 153 u. fg.) zu beschleunigen. 

2) Livl. Bauern-Verordnung vom 13. November 1360, K 2: „Die Frohnen sollen 
keinensallS die durch den Allerhöchsten Befehl vom 23. Januar 1845 bestätigte Norm über-
steigen'. — Estl. Bauern-Verordnung vom S. Mai 1356, § 8: „Für die Frohnpacht stkid 
— — einzelne Beschränkungen des freien Vertragsrechtes festgesetzt, die in der Natur 
des FrohnverhältnisseS begründet find". Der K 127 enthält demgemäß die Norm der 
Messung. . 



6 T i e Kri f i s der kirchlichen Reallasten in Livland. 

einbarnng ist daher mitunter einer factischen Schrankenlofigkeit a u s e r l e g -
t e r Leistungen nahe gekommen. M i t Rückficht hierauf soll die Anerken-
n u n g , welche jenen auf Beseitigung der Ueberreste der Leibeigenschaft ge-
richteten und seit den 40-e r J a h r e n bei u n s legalifirteu Bestrebungen, 
ihrem Wesen nach gebühren kann, hier nicht geschmälert w e r d e n ; n u r die 
von unanwendbaren Mustern ent lehnte , ihrer wahren Beschaffenheit durch-
a u s nicht entsprechende und nicht ohne eine gewisse Vorl iebe für Sch lag -
wörter geltend gemachte Terminologie war zu tadeln, die Bezeichnung der 
„bäuerlichen Frohnen" , a u s unserer Landescultur - Gesetzgebung seit 1 8 t 9 
a l s entschieden unrichtig sortzuweifen nnd für die nachfolgende Darstel lung 
der e i n z i g e n privatrechtlichen Reallasten in Livland den Boden zu ebnen 
und begrifflich rein abzugrenzen. 

Z u diesem Zwecke find auch die aus dem G r u n d und Boden hasten-
den S t a a t s - und Gemeindelasten von der gegenwärtigen Betrachtung streng 
fern zu halten. Freilich find fie unzweifelhafte Reallasten und daher grundsätzlich 
a b l ö s b a r ' ) ; aber ihre rechtliche N a t u r ist eine andere. S i e gehören dem 
Staa t s rech te an und find nach staatsrechtlichen Pr inc ip ien zu beur the i len ; 
fie haben ganz eigentlich den Charakter der S t e u e r n . D a h e r find fie 
in den S t a a t e n , welche die Ablösung der privatrechtlichen Reallasten gesetz-
lich geregelt h a b e n , a u s dieser ausgeschlossen und besonderer Behand lung 
nach andern Grundsätzen vorbehalten worden^) . 

') Häberlin, LandwirthschastSrecht, S. 265: „Im weiteren Sinn versteht man 
unter einer Reallast jede dingliche Belastung eines Grundstücks, durch welche der Besitzer 
desselben zu bestimmten Leistungen verpflichtet wird; unter diesen Begriff fallen zu-
nächst die öffentlichen Lasten, welche entweder zum Besten des Staats 
oder einer Gemeinde auf dem Grundstücke ruhen*. 

2) Obgleich die Ablösbarkeit der Staats- und Gemeinde-Reallasten an sich unzweifel-
haft feststeht, so ist die tatsächliche Ablösung derselben doch in einigen deutschen Staaten 
„aus Gründen des öffentlichen Interesses" noch nicht gesetzlich herbeigeführt worden. Man 
hat fie vielmehr, bei Emanirung der betreffenden GrundentlastungS-Gesetze ausdrücklich aus-
genommen. Preuß. Ablös.-Ges. vom 2. März 1850, § 6: „Ausgeschlossen von der Ab-
lösbarkeit nach den Bestimmungen dieses Gesetzes find die öffentlichen Lasten mit Einschluß 
der Gemeindelasten". P ö z l , Die baierischen Grundentlastungsgesetze vom 4. Juni 1348 
und 28. August 1852, S. 185: „Dagegen find (durch diese Gesetze) nicht aufgehoben jene 
Frohnen und Dienste, welche nicht privat- sondern staatsrechtlichen Charakters find*. 
Freilich finden sich auch Ausnahmen, wie z. B. Baden, wo schon daS Gesetz vom 23. 
Mai 1831 die „Straßenbau-, Militär- und Gerichtsfrohnen* aufhob. Bewährte Repräsen-
tanten der Wissenschaft sprechen fich unbedingt für Beseitigung auch dieser Lasten aus und 
halten sie nur in Kriegszeiten oder in Kriegsgefahr für unentbehrlich, Vgl. Rau, Grund' 
ätze der VolkSwirthfchastS-Politik. Leipz. 1862. S. 129. 
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Leidet ist trotzdem der C h a r a k t e r d e r S t e u e r n lange Zei t hin-
durch auch unseren kirchlichen Reallasten beigelegt worden und hat eine rich-
tige Auffassung ihres Wesens sehr erschwert. Auch hier ist unsere neuere 
einheimische Gesetzgebung nicht ohne S c h u l d . D i e der Bauernvero rdnung 
vom 2 0 . F e b r u a r 1 8 0 4 vorausgehenden auf die kirchlichen Reallasten be-
züglichen Vorschriften erkennen nur im allgemeinen a n , daß die Verpflich-
tung zu den kirchlichen Gerechtigkeiten und sonstigen Leistungen aus dem 
G r u n d und Boden ruhe und wenn sie auch hin und wieder den Zweck 
dieser Lasten andeuten und dieselben a l s zur Unte rha l tung der P r e d i g e r , 
der Kirchen und kirchlichen Anstallen bestimmt bezeichnen, so scheint doch 
erst die Art , wie sie die citirte Vero rdnung vom 2 0 . Feb rua r 1 8 0 4 im 
Anschluß an die alten schwedischen Hakenrevistons-Jnstructionen charakteri-
firt ha t , eine die richtigen Begriffe über ihre eigentliche N a t u r verdun-
kelnde und verwirrende gewesen zu sein. S i e erhielten nämlich dort mit 
unzweifelhaft staatsrechtlichen Lasten, z. B . der E inquar t i e rungs las t und der 
Besoldung der Bauer r ich te r , eine g e m e i n s c h a f t l i c h e Bezeichnung und 
Rubr ik a l s o n e r a p u b l i c a und wurden zusammen mit ihnen a l s aus 
dem B a u e r n l a n d e hastende und von den Herrenfrohnen bei deren Messung 
in Abzug zu bringende ö f f e n t l i c h e L a s t e n a u f g e f ü h r t ' ) . M a n gewöhnte 
sich d a r a n , sie a l s solche zu behandeln, repar t i r te die kirchlichen Bandienste 
nach der Hakenzahl ganz wie die eigentlichen Gemeindelasten des Wege-
und Brückenbaues , der Schießstellung u . s. f . und die Emancipat ionS-
Vero rdnung vom 2 6 . M ä r z 1 8 1 9 , wie sie überhaupt d a s bestehende 
Steuerwesen unberühr t stehen ließ, sanctionirte auch dies Verhä l tn iß voll-
kommen 2). S o kam es , daß beim Ein t r i t t der bekannten religiösen V e r -
wickelungen in Livland (um die M i t t e der 40-er J a h r e ) die Anficht, a l s 
handle es fich hier um wirkliche, nach staatspolitischen Grundsätzen und 

') I n dÄn Allerhöchst bestätigten Reglement zum Bauern-Wackenbuche vom Jahre 
1804 heißt eS: „Over» xubNoa, welche die Bauerschast leistet": — lll. »Die Anstihr 
der Baumaterialien und Stellung der Arbeiter beim Bau und Reparaturen der Kirche, 
Pastorats-, Schul- und PostirungSgebäude, Quartierhäuser und Cavallerieställe, die Besol-
dung der Bauerrichter, Bauerbeifitzer in den Behörden, wie auch die Geldbeiträge und die 
Stellung der Postknechte, nach den obrigkeitlich ergangenen Verordnungen und darnach ge-
machten Reparationen". 

») Bauernverordnung vom 26. März 1319, F 9: „Bauerländereien bleiben steuer-
pfiichtig in Betreff der auf ihnen ruhenden öffentlichen Leistungen aller Art". § S1: .Der 
livländische Bauer muß alle öffentlichen Abgaben und Leistungen erfüllen, die der Person 
und dem Grunde, welchen er befitzt, obliegen." 
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Zwecken zn beurtheilende S t e u e r n , wie fie im Lande nicht ohne formel-
len Anhal t war , auch außerhalb desselben Boden gewinnen konnte. 

Um unsere kirchlichen Reallasten ihrem wahren Wesen nach richtig zu 
beurtheilen, ist indessen nichts nothwendiger , a l s fich von der falschen Auf-
fassung, a l s gehörten fie in d a s Gebie t öffentlicher Abgaben ganz los zu 
machen und ihren rein Privatrechtlichen Charakter festzuhalten. D e n n dies ist 
nicht allein die unzweifelhafte gemeingesetzliche Rechtsanschauung, sondern auch 
diejenige unseres Part icnlarrechtS. S i e find ganz eigentlich und ausschließ-
lich b o n a e e o l e s i a s t i e g , k i r c h l i c h e V e r m ö g e n s r e c h t e ' ) . Nicht 
a l s religiöse Ans ta l t , sondern a l s juristische P e r s o n , a l s Rech ts -Subjec t 
steht die Kirche, beziehentlich die berechtigte Pa roch ie , dem belasteten 
Grundstück und dessen Vert re ter gegenüber. S i e wird an dasselbe lediglich 
durch d a s juristische B a n d des Civil-Anspruchs, der Forde rung , nicht durch 
d a s M o m e n t des öffentlichen In teresses geknüpf t , womit selbstverständlich 
die Annahme, daß letzteres bei den Gesetzgebern a l s M o t i v gewirkt h a t , 
nicht ausgeschlossen ist. 

E i n kurzer Hinweis aus unsere einschlagende Gesetzgebung, insbeson-
dere die Feststellung desjenigen g e s e t z g e b e r i s c h e n A c t s , auf welchem 
d a s in Rede stehende Rechtsverhältniß d i r e c t beruht , wird hier vollkom-
men genügen, jeden Zweifel zu beseitigen. D i e citirten Bestimmungen 
der Bauernverordnung vom 2 0 . Februa r 1 8 0 4 find nun dieser gesetz-
geberische Act offenbar n icht : fie bieten weiter nichts, a l s eine im agrarischen 
Interesse vorgenommene, noch dazu etwas ungeschickte Regelung eines dama l s 
bereits a l t b e g r ü n d e t e n Verhältnisses. Auch in den kirchlichen Prov inz ia l -
gesetzen findet fich der gesuchte Anhal tspunkt nicht. D i e Kirchenordnung 
vom 2 8 . December 1 8 3 2 (Z 4 6 3 ) bekräftigt die nach altem Herkommen 
und Gesetz bestehenden „Bei t räge jeder A r t " zum Besten der Kirche; d a s 
schwedische Pr ies ter -Pr iv i legium vom 1. November 1 6 8 6 ( § I V ) bestätigt 
„denen Pas toren allen gewöhnlichen b is hierzu genossenen Zehnten, welcher 
ihnen nach göttlichem und menschlichem Rechte vergönnt" ; ebenso verordnet 
d a s polnische Pr iv i legium S i g i s m u n d ! Augusti vom 2 8 . November 1 6 6 1 
( § 2 ) daß die Landeskirche bei den „ihr zustehenden" Einkünften erhalten 
werden solle. J e n e s „ G e s e t z " , jenes „ g ö t t l i c h e und m e n s c h l i c h e 
R e c h t " aber , welchem die kirchlichen Reallasten (mit Ausnahme der B a u -
last) ihre Entstehung verdanken und aus welches fie daher unmit telbar 

') Volkswirtschaftlich: .ideelle Surrogate p o n Merthen*. (Danckwardt), 
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zurückgeführt werden müssen, ist in der ganzen protestantischen P e r i o d e 
a l s par t ikulare Rechtsbest immung in der T h a t ga r nicht vo rhanden . W o 
dasselbe allein zu suchen sei, wird nu r klar, wenn m a n den in dieser B e -
ziehung fü r die Landeskirche wichtigsten S t a a t s a c t , den R e l i g i o n S -
s r i e d e n v o m 2 6 . S e p t . 1 5 5 6 zu R a t h e z i eh t , dessen maßgebende 
historisch-rechtliche A u t o r i t ä t hier außer allem Zweifel i s t ' ) . Dieser S t a a t s -
ver t rag verordnet nun ausdrücklich ( in .den § § 1 6 u . 2 l ) , d a ß die S t ä n d e , 
welche der Augsburgischen Confesston ve rwandt , wie bei ihrer Re l ig io» , 
so auch bei ihren „ H a b , G ü t h e r n , Gerechtigkeiten, R e n t h e u , Zinsen und 
Z e h n t e n " verbleiben sollen und se rne r , daß die „Min i s te r i a der P f a r r e n , 
Kirchen und S c h u l e n " , wie fie von „bemeldeten G ü t h e r n " v o r m a l s be-
stellt gewesen, so auch nachmals zn bestellen und zu versehen seien, „ u n -
geacht w a s Rel ig ion die seyen". Zweierlei ist in diesen Bes t immungen 
fü r die vorliegende F r a g e von W e r t h : zunächst die ganz bestimmte und 
deutliche Charakteristik der Reallasten („Zinsen, Zehn ten , Gerechtigkeiten") 
a l s G ü t e r , b o n a , d . h . a l s un ter die Wirksamkeit des P r iva t rech t s 
fallender Vermögensob jec te ; sodann die ebenso zweifellose Bes t immung, daß 
die v o r m a l s , nämlich z u k a t h o l i s c h e r Z e i t , gült igen N o r m e n auch 
später , nachdem die S t ä n d e der Augsburgischen Konfession ve rwand t wor -
d e n , in Betreff jener kirchlichen G ü t e r in voller Kra f t verbleiben sollen. 
D a s also ist die Q u e l l e , a u s welcher d a s Recht der protestantischen Kirche 
aus ihre Real lasten noch heute u n m i t t e l b a r en t sp r ing t : in jenen alten 
katholischen Rechtsnormen allein ist fie zu finden, welche in der un ter dem 
N a m e n des „canonischen Rech t s " bekannten Gesetzsammlung niedergelegt 
find und in allen protestantischen Ländern ihre Wirksamseit behalten 
h a b e n , insoweit fie der Augsburgischen Consesfion nicht widersprechen ^). 
B e i u n s haben dieselben überdies in neuerer Ze i t a l s geltendes Gesetz 

') Westph. Friedensschluß vom 24. Oktober 1643, Art.V, § 15.- „Rstione reäituum 
oujuseuaqus xeveris acl bona eeelesisstiea eorumyus povsessores pertweutiuin, »nts 
omni» odssrvetur iä yuoä w roÜKioois Z Dagegen sollen die Stände der Augsp. 
Eonsess. :c. H Alsdann auch denen Ständen der Alten Religion :c. äisxositum invevitur". — 
Schweden, als Mitunterzeichner des Friedens, erwarb dieses Recht seiner protestantischen 
Provinz Livland, welcher eS durch unbedingte Aufrechterhaltung des statu« quo ante der 
Kirchen und Schulen in den Accordpunkten vom 4. Juli 1710 Allerhöchst gewährleistet 
worden ist. 

') l- .I^LSklner, xrine. Hur. eem. eä. Kott. 1862, § 67: „8erv»ws est usus Hu-
ri« Lsoonici mter krotsstaates yuoaä Hus xnneixia ^uxustaoae ooakessiooi 
— — noo Aclverssntur". 
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eine besondere authentische Anerkennung erfahren '). J u ihnen find nun 
auch in der T h a t alle Hauptmerkmale der kirchlichen Zehntpflicht a l s einer 
privatrechtlichen Reallast deutlich festgesetzt. S i e leiten fie a u s dem G e -
setz Mösts (dem „göttlichen" Recht) ab , welches den Leviten für ihre Dienste 
im Tempel den Genuß des Zehnten zusicherte 2), bezeichnen d a s Recht der 
Kirche a l s Ausf luß des O b e r e i g e n t h u m s Go t t e s an der Erde 2). 

geben der Kirche eine F o r d e r u n g s k l a g e *) und verpflichten zur E n t -
richtung der Last j e d e n B e s i t z e r d e s P f l i c h t i g e n G r u n d s t ü c k s 
ohne Ausnahme und obne Rückficht auf seine Religion ^). 

W a s bei den Zehntlasten (die nach A r t , G r ö ß e und Bezeichnung fich 
mannigfach entwickelten) d a s gemeine canonische Recht w a r , d a s wurde 
bei dem andern Haupt the i l kirchlicher Reallasten, den B a u f r o h n e n , unser 
Par t i cu lä r rech t ; fü r diese ist al lerdings erst hier der feste gesetzgeberische 
Act gegeben, dem fie a l s Reallasten ihren Ursprung verdanken. I h r ding-
licher Charakter ist nämlich in den Satzungen des gemeinen Kirchenrechts 
n i c h t begründet 6); er hat ohne Zweifel factifch und herkömmlich hier 
längst bestanden, w a s schon die alte livländische Gewohnheit der Haken-
belastung und ihre spätere Normi rung ergiebt seine directe gesetzliche 

I n dem Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths vom 16. Januar 1823 
heißt eS: „Das canonische Recht ist seit den ältesten Zeiten von der evangelischen Kirche 
als Hilfsrecht anerkannt worden, sofern eS den Grundsätzen dieses Bekenntnisses nicht 
widerspricht und auf dieser Grundlage find in dem Justizcollegium und im Dirigirenden 
Senate Streitsachen entschieden worden". 

2) llurn. 18, 21. Iisvit. 27, 30. S. das Motto. 
3) 0. 26 X äe äeeimis. „dum enim veus, duHus est terra, äeterioris eonäitio-

nis non esse äedeat, quam clominus temxoralis — viäetur iniquum, si äeoimae, 
quas Ileus in siAuum universalis äominü sidi reääi praeoexit 6imioui valeant." 

4) l). 14 X äe äeeimis: „Luin 6eeimae non ad komioidu«, seä ab ipso Domino 
sint institutae, q u a s i ä e d i t u m exigi possuot.' 

0. t6X. äsäeeimis: „De terris, quas 5 uÄs ei colunt, Wae xrudentiae respon-
üemus, ut eos a<1 äeeimas xersolvenäss, vel possessio»«« penitus reounoian6as eum 
omni äistrietiove eomxellas, ve körte oeeasione illa eevlesiae valeant suo Hure trau-
Äsri." Ebenso: 0. 18 X, äs usuris. 

Richter, Kirchenrecht,Leipzig 1858, S. 735. Die Kirchenbaulasten werden zunächst 
aus der Kirchenbau-Casse (der kadriea) bestritten; eventuell tritt die Verpflichtung der Kir-
chengemeinde ein, welche persönlicher Natur ist. „Allein wohl dämm, weil diese ihre 
Eigenschaft nicht immer volle Sicherheit gewährt, ist fie oft zu einer dinglichen geworden. * 

?) Dies erhellt aus den betreffenden Bestimmungen der Allerhöchsten Bauern-
verordnung vom 20. Februar 1804. I n der Anmerkung zum Z 55 heißt eS nämlich: 
,Die (der schwedischen Taxationsmethode zu Gründe liegende) Berechnung besteht darin, 
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B e g r ü n d u n g erhielt er indessen in Livland wie es scheint erst durch die 
l i t terirten Noten zur deutschen, im J a h r e l 7 0 9 erschienene Ausgabe des 
schwedischen Landlaghs vom J a h r e 1 6 0 8 , deren Wirksamkeit a l s geltender 
Particulargesetze bekanntlich unbestritten ist D i e Emanc ipa t ions -Verord-
nung vom 2 6 . M ä r z 1 8 l 9 nimmt d a s Baue rn l aud unter Anderm auch 
a l s mit den kirchlichen Bansrohnen belastet an 2) und da hiernach ihre 
rechtliche N a t u r a l s Reallast zum Besten der Landeskirche particularrechtlich 
unzweifelhaft begründet i s t ^ ) , wie sie in einer großen Anzahl protestanti-
scher Länder ganz in derselben Weise gesetzlich eingeführt wurde *), so 
folgt , daß ihnen auch alle Merkmale dieser Lasten nothwendig inne woh-
nen müssen. E s handelt fich mithin bei u n s auch in Betreff der kirchli-
chen Bausrohnen nicht allein um Reallasten, sondern speciell um p r i v a t -
r e c h t l i c h e Reallasten, um reine Vermögensrechte der Kirche wie fie nebst 
den Zehnten und Zinsen in Ländern mit verwandter kirchenrechtlicher E n t -
wicklung a l s gesetzlich bestehend anerkannt find ^). 

daß von einer mit Roggen besäetm Tonnstelle, bei mittelmäßiger Ernte, nach Abzug des 
für den Bauem benöthigten Unterhalts und des zur Entrichtung der publiken Abgaben 
erforderlichen Bedürfnisses noch 2 Löf Roggen übrig bleiben, welche als gesetzlicher Ertrag 
deS Landes dem Gutsherrn gebühren". Diese zwei Los Roggen find—der Thaler, jene 
ideale Einheit, welche den Maßstab aller dem Gutsherrn gebührenden bäuerlichen Leistun-
gen und Arbeiten und die Grundlage der ganzen livländischen Hakeneintheilung bildet. 
Zu den .publiken Abgaben" aber, welche vom Lande erhoben, dem Herm aber, als ihm 
nicht gebührend, in Abzug gebracht werden, gehören, wie schon oben bemerkt und wie 
das Schema v vorschreibt, namentlich auch die Kirchenleistungen, sowohl das Priesterkorn 
als auch die Baulast. 

>) Not. x. 13 Ii. I.. „Der Adeligen Erbgüter find nicht frei von Kirchen- und 
Kirchhofsbau— Die GesetzeSkiast der litterrirten Noten zum L. L. ist neuerdings aner-
kannt in: Histor. Einleitung in daS Prorinzialrecht. St. Petersburg 1345. S. 140. 

Siehe oben S. 7, Anmerkung 1 u. 2. 

2) v. Bunge, Liv und Estl. Privatrecht, I. S. 205: „Von den frühem Real lasten 
der Bauerländereien find daher̂ nur stehen geblieben die Verpflichtung zu Kir-
chen- und Pastoratsbauten" u. f. w. 

*) Richter, Airchenrecht, S. 733: „ In den Landesrechten ist die Baulast oft zu 
einer Reallast geworden'. 

») Z. B . Preuß. allgem. Landrecht Thl. II, Tit. 11, H 712 folg. 
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I I . 

E i n altgewohnter Zustand ist u n s bequem und daher l ieb ; seine S t ö -
rung hat jedesmal Widerwär t iges im Gefolge. W i r suchen diese zu mei-
den , so lange a l s möglich. T r i t t sie ein, so ist sie in der Regel schon 
unabweislich und innerlich zwingend geworden. D a ß dies die R e g e l ist, 
dürste nun kaum zu beklagen se in : man sügt fich nu r in d a s a l s noth-
wendig Erkannte und daß man fich f ü g e , ist die Lebensbedingung jeder 
Neuerung . Ueberdies aber klärt die unvermeidlich gewordene S t ö r u n g die 
S i t u a t i o n ; wir lernen den alten Zustand nach femen G r ü n d e n und Zwecken 
erst dann recht kennen, wenn wir von ihm Abschied nehmen. S o werden 
fich die Vorstellungen über unsere kirchlichen Reallasten jetzt, wo ihnen eine 
wichtige Veränderung unvermeidlich bevorsteht , immer mehr klären: man 
wird fie a l s Rechtsbegrifs schärfer ersasseu; man wird fie a l s privatrecht-
liche Reallasten und a l s die einzigen ihrer Ar t , die fich bei u n s erhalten 
h a b e n ; einerseits von jenen contractlichen Arbeiten und Gerechtigkeiten, 
welche fälschlich immer noch mit der nur den Reallasten und dem persön-
lichen Leibeigenschaftsrechte eigentümlichen Bezeichnung der Frohnen be-
legt w e r d e n , sorgfältig scheiden lernen, andererseits aber auch mit den 
Gemeinde-Real las ten, da diese den Charakter der S t e u e r n haben und in 
das Gebiet des öffentlichen Rechts gehören , nicht mehr vermischen; man ' 
wird fie endlich a l s reine Vermögensrechte, a l s H a b u n d G u t d e r 
L a n d e s k i r c h e besser würdigen, und je richtiger man ihr historisch-rechtliches 
Fundament auffaßt , desto bewußter wird man für fie einstehen. Freilich nicht 
im S i n n e der Conservirung aller Moda l i t ä t en des altgewohnten Zustandes, 
welche inzwischen theilweise unha l tbar geworden find, wohl aber im S i n n e 
voller W a h r u n g des pofitiven Rechts unter den der gegenwärtigen Zeit 
entsprechenden Formen. 

D e r Allerhöchste Befehl vom 3 0 . J u n i 1 8 6 2 , betreffend die Rege-
lung der F rage über die kirchlichen Reallasten in Livland, obgleich bekannt, 
mag hier wörtlich wiederholt w e r d e n , weil er den Ausgangspunkt neuer 
O r d n u n g e n zu bilden bestimmt scheint und a l s Abschluß einer langwierigen 
Verhand lung der Landesrepräsentat ion und Provinzia l regierung mit den 
Reichsbehörden von Bedeutung ist. E r l au te t : „die E rha l tung sowohl 
der orthodox-griechischen Kirchen und Geistlichkeit a l s auch der evangelisch-
lutherischen Kirchen, Geistlichkeit und Anstalten wird aus G r u n d der gegen-
wär t ig beobachteten O r d n u n g (Z§ 6 4 3 und 6 4 4 der Agrar- und Baue rn -
Verordnung vom J a h r e 1849) sichergestellt b i s z u r E m a n i r u n g a n -
d e r e r h i e r a u s b e z ü g l i c h e r R e g e l n " . 
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D a s Bewußtsein von der Wichtigkeit dieser Kaiserlichen Wi l lens -
Aeußerung y wird fich noch steigern, wenn man in Betracht z i e h t , daß 
gleichzeitig Allerhöchst besohlen w u r d e , vor definitiver Entscheidung dieser 
S a c h e die Leistungen f ü r jedes Kirchspiel g e n a u a u s z u m i t t e l n u n d 
nach einer von der livländische« Ritterschaft und dem Domainenhose unter 
Bestät igung des Genera lgouverneurs auszustellenden Schätzung i n G e l d 
z u b e r e c h n e n , demnächst aber eine n e u e V o r s t e l l u n g über diesen 
Gegenstand an den Reichsrath zu bringen, wobei der Minister des I n n e r n 
seine Aufmerksamkeit aus die Erforschung der M i t t e l zur Sicherstellung der 
Bedürfnisse nnd zur W a h r u n g d e r R e c h t e sowohl der griechisch-ortho-
doxen a l s der lutherischen Kirche in Livland zu richten und zu diesem E n d e 
die E rwägungen der E p a r c h i a l - O b r i g k e i t , des Genera lgouverneurs und 
des livländischen Landtages in E r w ä g u n g zu ziehen und mit dem Minister 
der Reichsdomainen in vorläufiges Benehmen zu treten habe. 

W a s w a r nun der Beweggrund , w a s gab den nächsten Anlaß zu die-
ser wichtigen Allerhöchsten Vorschrift? E ine F r a g e , die al lerdings nahe ge-
n u g liegt u n d , wenn derjenige Thei l der Antwor t auf dieselbe, welcher 
jedem livländischen Leser, dessen Er innerungen die letzten 2 0 J a h r e um-
fassen, geläufig ist , hier übergangen wird , — in aller Kürze beantwortet 
werden kann. E s stellte nämlich eine der einheimischen I n i t i a t i v e nicht 
entsprungene Best immung der Livländischen B a u e r n - Vero rdnung vom 
9 . J u l i 1 8 4 9 die kirchlichen Reallasten aus unhistorischen B o d e n , indem 
fie fie f ü r Obliegenheiten der K i r c h e n g e m e i n d e , einer Gesammtheit 
von P e r s o n e n , erklärte, mithin ihres specifisch d i n g l i c h e n Charak te rs 

!) Sie hat den K S88 der Bauern-Verord. vom 13. Nov. 1860 ersetzt. Letzterer lau--
tete ursprünglich so: „Die Erhaltung der orthodox-griechischen Kirche und deren Geistlich-
keit in Livland wird von der Staatsregierung gesichert, die Erhaltung der evangelisch-
lutherischen Kirchen, Geistlichkeit und Anstalten aber ist der Fürsorge des livländischen 
grundbesttzlichea Adels anheimgestellt; demnach fallen die zum Besten der Kirchen auf dem 
GehorchSlande mhenden Reallasten, sowohl die Natural- als auch die Frohnleistungen, 
von der Zeit der Publikation dieser Verordnung an weg, und sind aus der Zahl derjeni-
gen öffentlichen ländlichen Leistungen, zu welchen die Bauern nach den früheren Wacken-
büchern verpflichtet waren, auszuschließen". Die Fassung dieser gesetzlichen Bestimmung litt 
in mehrfacher Beziehung an Unklarheit und bot zu wichtigen Mißverständnissen Anlaß, doch 
ging die wahre Abficht derselben wohl nur dahin, die Belastung statt auf den einzelnen 
GefindeSparcellen auf dem ganzen ungetheilten Complex der Landgüter zu fixlren und die 
Besitzer der letzteren allein der Kirche gegenüber zur Leistung zu. verpflichten. 
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zu entkleiden v e r s u c h t e O b g l e i c h in Recht und S i t t e tief eingewurzelten 
und durch einfachen Machtspruch nicht zu beseitigenden Einrichtungen wider-
streitend, ist fie doch in Bezug aus einen Thei l der in ihrer Q u a l i t ä t a l s 
I n h a b e r belasteter Grundstücke verpflichteten Personen zu sactischer Befo l -
gung gelangt und gilt noch heute. B e i der vorbehaltenen Revision des 
Bauerngesetzbuches vom 9 . J u l i 1 8 4 9 ward nun einheimischerseits die 
volle Wiederherstellung jener erschütterten historischen Rechtsbaf is wieder-
holt angestrebt. E ine lange und wechselvolle Verhand lung mit den Reichs-
behörden über diesen Gegenstand hat te die citirte Allerhöchste Vorschrift 
vom 3 0 . J u n i 1 8 6 2 zum Sch lußresu l t a t , welche den principiellen Wider -
spruch der Verordnung vom 9 . J u l i 1 8 4 9 mit dem unzweifelhaften beste-
henden Recht (dem Rea l l a s t en -Cha rak te r und der Oual i f ica t ion a l s Lan-
deski rchen-Gut) beseitigte, indem fie der Vorschrift vom J a h r e 1 8 4 9 nur 
p r o v i s o r i s c h e Gel tung ließ und die W a h r u n g des R e c h t s d e r l u -
t h e r i s c h e n K i r c h e b e t o n t e s . 

Auch diese Verhand lung hat schon — wenn m a n fich gleich auf bei-
den Se i t en der wahren Beschaffenheit der F rage nicht immer bewußt war — 
zur Erforschung und Klä rung des Gegenstandes wesentlich beigetragen und 
den Boden für eine einstige nmfasfeude Regelung desselben geebnet. 

M a n gelangle zunächst zu einer festen Anficht über die oben angedeu-
teten beiden Haup ta r t e» unserer kirchlichen Real las ten: die „Gerechtigkeiten" 
(Gaben in Producteu des Landbau ' s , in landwirthschaftlichen Arbeitstagen 
und in Geld) und die „Bau l a s t " (Geldbei träge und Frohnen) , von welchen 
die ersteren hauptsächlich d a s ä a r e , die letzteren d a s ä a r e und f a e e r e des 
Rechtsbegriffes der Reallasten repräsentiren. M a n erkannte serner in den 
„Gerechtigkeiten" zwei wesentlich gleichartige, und nu r dem Ursprung nach 
verschiedene Bestandthei le : 1) d a s „Priesterkorn" ( eevsus ) , eine Consolidi-

') K 643 der Bauem-Verordnung vom S. Juli 1849: „Alle auf die Bauern fallen-
den Leistungen für die Kirchen, Pastorate, Prediger, Küster u. s. w. find in'Grundlage des 
Allerhöchsten Befehl vom 14. December 1346 nicht Obliegenheiten deS Guts, sondern 
der Kirchengemeinde, so daß alle Glieder der evangelisch-lutherischen Gemeinden, sowie 
die Glieder der orthodox-griechischen Kirchengemeinden solche Bestimmungen nur für die 
Kirche der Confesston zu prästiren haben, zu welcher selbige gehören/ 

2) Schon der ursprüngliche Text des K 583 der B.-V. v. 13. Rovbr. 1860 erkannte 
dm realen Charakter der Lasten ausdrücklich an, schloß also die im Jahr? 1849 beliebte 
Verpflichtung der Kirchengemeinden aus. 
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r u n g d e s Z e h n t e n u n d 2 ) die kleinen „ G e r e c h t i g k e i t - A b g a b e n " oder 
„ N e b e n - P e r s e l e n " , (a. d . Schwedischen: p s r s v ä s l — S t ü c k , A b t r a g von einem 
P r o d u c t , einer W a a r e ) eine A b w a n d l u n g der alten O b l a t i o n e n - ) , fich 
einerseits durch geringeren U m s a u g , anderersei ts durch Mannigfal t igkei t 
charakterifirend, (fie bestehen meist in H ü h n e r n , F l a c h s , H o l z , G e l d , F i -
schen, besonders aber auch in einzelnen landwir t schaf t l ichen Arbei t s tagen 
sArbe i t s -Perse lenZ) . Hie rbe i t r a t eine überraschende Thatsache sogleich zu 
T a g e , daß nämlich ein bestehendes R e c h t s v e r h ä l t n i ß , ungeachtet täglicher 
A p p l i c a t i o n , b isher dennoch nicht zu klarem Bewußtse in gekommen w a r . 
E s erwies fich d a s in unseren Landesculturgesetzen a l s grundsätzlich 
absolut steuerfrei proclamir te „ H o s e s l a n d " a l s mit beiden H a u p t -
ar ten kirchlicher Real lasten in der T h a t gesetzlich belastet *), ein Umstand, der , 
so sollte m a n meinen, längst schon zu der Ueberzeugung hät te verHelsen sollen, 
d a ß es eben nicht S t e u e r n , ö f f e n t l i c h e A b g a b e n w a r e n , um die es 
fich hande l te , sondern P r ä s t a t i o n e n p r i v a t r e c h t l i c h e n C h a r a k t e r s , weil 
n u r so der innere Widerspruch eines Gesetzes, nach welchem d a s Hoss land 
gleichzeitig steuerfrei und besteuert w a r , fich ungezwungen lösen ließ. M a n 
lernte endlich einerseits die rein persönlichen Lasten x.« 

') Diese Umwandlung erfolgte schon sehr früh. v. Bunge, Urkundenbuch, Xlll, vom 
Jahre 1211: „rnevsura, yuae pro äeoims, Instituts est". DaS Privilegium S. A. vom 
28. Nov. 1561 gewährleistet der livländischen Kirche den eensus. 

2) Richter, Kirchenrecht, S. 526: „Die Oblationen pflegten ursprünglich zur Feier 
deS gemeinschaftlichen Abendmahls von den Gläubigen dargebracht zu werden". Frey, 
Commentar über d. Kirchenrecht, Kitzingen 1323, Thl. IV, Abth. 1 S. 240.: „Sie be-
standen auS Geld- und Grundwerthen, ergiebigen Naturalbeiträgen, Geldrenten u. s. w. 
zur Unterhaltung deS Gottesdienstes und des Klerus/ Wiese, Handb. d. Kirchen-
rechts, Leipzig 1799, B. 2, S. 432: „Daß der Pfründner auf allen Fall ein dingli-
ches Recht auf die Pfründe erhält, ist nicht zu bezweifeln. Die Pfründe kann aus man-
cherlei Arten von Einkünften bestehen, wie fie fich besonders häufig bei den Pfarren finden, 
z. B. das Meßkom, Zehnten, Victualien allerhand Art u. dgl. m., zu deren Perception 
auf die herkömmliche Weise der Pfründner berechtigt und gegen jeden Schuldner derselben 
gerichtliche Hülfe zu suchen befugt ist/ 

2) Livl. Bauern-Verordnung vom 13. Nov. 1360 § 94: „DaS schatzfteie Land, gleich-
viel in wessen Besitz befindlich, ist stets von allen öffentlichen Leistungen befreit/ 

«) Für die „Gerechtigkeiten * ergiebt sich dies abgesehen von dem universalen Charak-
ter deS Kirchen-Zehnten, unzweifelhaft aus den weiter unten zu besprechenden amtlichen 
„Regulativen über die unstreitigen Prediger-Einkünfte"; in Betreff der Baulast aber ver-
ordnete das Livl. Reg.»Pat. vom 27. Nov. 1823 in Bestätigung bestehender Observanz, 
,däß alle Geldbeiträge zum Ankauf der Materialien zum Bau und zur Reparatur der 
Kirchen-, Pastorats- und Schulgebäude von den Höfen zu tragen sind/ 
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von den dinglichen und von diesen wiederum die contractlichen P r ä s t a t i o -
nen der Pas to ra t sbaue rn ( P s a r r - D o t a l e n ) , die Personal f rohnen (Lostreiber-
tage) und die Zahlungen mi t dem Gebühren-Charakter ( j u r a s w l a e ) un te r -
scheiden und kam in Folge alles dessen erst zu rechtem Bewußtsein über 
die legalen Schranken, innerhalb deren die ganze Regelung der Frage fich 
bewegen und zum Abschluß komme» mußte . D i e bisherige locale Gesetz-
gebung und Administration hat te d a s in Rede stehende Gebie t offenbar 
vernachläsfigt: über die B a u l a s t fehlte es fast ganz a n festen Bestim-
m u n g e n ; man half fich mit wenigen Hauptgrundsätzen, wie z. B . daß die 
Höfe (das H o f e s l a n d ) die Geldbei t räge, die B a u e r n (das B a u e r n l a n d ) 
die Dienste zu den kirchlichen B a u t e n prästiren sollten, daß der gesammte 
B a u e r n - und HoseSland-Complex des ganzen (politischen) Kirchspiels der 
Verhaftete sei und innerhalb desselben die Verthei lung des jedesmal an 
Diensten und Geldmit te ln Erforderlichen nach dem bestehenden Hakensystem 
erfolgen müsse. D i e G e r e c h t i g k e i t e n (das Priesterkorn und die P e r -
selen) waren in Beziehung auf gesetzliche und administrative Regelung 
freilich einigermaßen bevorzugt worden, aber wie unk la r , principloS und 
daher von wie geringem Wer the diese Regelung w a r , dür f te fich a u s den 
nachstehenden Bemerkungen ') ergeben. D a s Gesetz vom 2 0 . Februa r 1 8 0 4 
hatte zwar den einen Bestandtheil der Gerechtigkeiten, d a s Priesterkorn, 
berücksichtigt und a l s in dem Steuerabzug von den bäuerlichen Frohnen 
mi t einbegriffen bezeichnet, den andern Bestandtheil a b e r , die Nebenperse-
len ganz übe rgangen ; ihre rechtliche Begründung w a r den einheimischen 
Behörden in der T h a t völlig unklar und eS bedurfte einer eingehenden 
historischen Untersuchung a u s der Feder des damaligen Vorstandes der Laud-
geistlichkeit selbst '), um ihnen d a s Verständniß zu öffnen, die Perselen in 
ihr Recht wieder einzusetzen und eine Schäd igung der Kirche zu verhüten. 
D i e ural te Ersetzung des Zehnten durch den festen e e n s u 8 , d a s Priester-
korn, w a r zwar insofern unzweifelhaft zweckmäßig, a l s fie den eigenthüm-
lichen Nachtheil des Zehnten — einer b e s t ä n d i g w a c h s e n d e n Last — 

>) Für dieselben haben amtliche Nachweise benutzt werden können. 

') Vr. Sonntag: Ueber die Verpflichtung zu den landkirchlichen Bauten und zu 
der sogenannten Priestergerechtigkeit insbesondere in Livland. Riga 1816. (Sonderabdruck 
aus dessen „Aussätzen und Nachrichten für protestantische Prediger im ruff. Reiche", 
B. 1) Eine fleißige und werthvolle Schrift, nur an dem Hauptfehler der bisherigen Er-
örterungen dieser Fragen, der falschen Rechtsanschauung über den Steuercharakter der 
Lasten, leidend. 
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vermied , aber fie hat te , d a eine umfassende amtliche N o r m i r u n g nie ver-
sucht worden war (und auch die Perselen nach Ar t und G r ö ß e meist nur 
durch Gewohnhei t bestimmt wurden) ein übe raus ungleiches und 
schwankendes Herkommen zur F o l g e , d a s seit den ältesten Zeiten zu 
Strei t igkeiten über d a s M a ß dieser Präs ta t ionen Anlaß gab . Gegen E n d e 
des vorigen J a h r h u n d e r t s vom Generalgouvernement und Reichs-Just iz-
collegium entschieden, entstanden die Strei t igkeiten nach dem E r l a ß der 
Bauernve ro rdnung vom 2 0 . Februa r 1 8 0 4 au f ' s neue , weil jenen E n t -
scheidungen, die zwar nur in allgemeinen Ausdrücken erfolgt , aber bei rich-
tiger Beur the i lung der Sach lage keineswegs zweifelhaft waren von S e i -
ten der Verpflichteten bei Zusammenstellung der Wackenbücher eine un-
richtige, ihnen aber vortheilhafte I n t e r p r e t a t i o n gegeben wurde. D a s 
Bedür fn iß und der Wunsch nach endlicher Schlichtung des alten S t r e i t e s 
t r a t im K 6 1 8 der Bauernverordnung vom 2 6 . M ä r z 1 8 1 9 hervor, welcher 
verschiedene hieraus abzielende Regeln, darunter zuerst die Veransta l tung 
einer umfassenden a m t l i c h e n A u s m i t t e l u n g aller „Leistungen zum 
Unterhal t der Kirche und Geistlichkeit" festsetzte; aber dieser Versuch erwies 
fich a l s so unreif und that dem historischen Recht der Kirche so sehr E i n -
t r ag , daß der Generalgouverneur fich veranlaßt s ah , aus S u s p e n s i o n der 
erwähnten gesetzlichen Best immung anzu t ragen , „weil fie einerseits die 
Rechte der Geistlichkeit beschränke, andererseits aber zu neuem Hader zwi-
schen dieser und den Kirchspielen Anlaß bieten müsse". D a s Gesetz ist denn 
auch in der Folge suSpendirt und gar nicht zur Aus füh rung gekommen; 
nur die Vorschrift, eine allgemeine a m t l i c h e A u s m i t t e l u n g zu veran-
stalten, ward durch allerhöchsten Befehl aufrecht erhalten und wiederholt 2). 

W e n n auch Angelegenheiten ähnlicher Ar t nicht dringender N a t u r zu 
sein Pflegen, man daher of t mit ihrer Regelung fich nicht gerade beeilt 
h a t , so ist doch die Langsamkeit der Bewerkstelligung d i e s e r Ausmit te lung 
wahrha f t erstaunlich und wird n u r von der Dürf t igkei t ihrer Resultate 
übertroffen. E ine Folge der S u s p e n s i o n des Z 6 1 8 der Bauernverord-
nung vom 2 6 . M ä r z 1 8 1 9 w a r , daß auch die F r a g e , ob überhaupt die 
Ausmit te lung stattfinden solle, 8 J a h r e lang (bis 16 . October 1828 ) in 

') Näheres bei Sonntag a. a. O. S. 78. 

2) Allerhöchst bestät. Ministercomite-Beschluß vom 16. October 1323: „Inzwischen ist, 
zur AuSmittelung der Einkünfte der Prediger und Kirchendiener, sowie der Leistungen der 
Eingepfarrten in dieser Beziehung, die Niedersetzung einer besonderen Commisfion, dem 
bezüglichen Antrage gemäß, zu gestatten". 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg., Bd. IX. Hst. t. 2 
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der Schwebe blieb; und da es bedenklich schien, diese Operation, wie das 
Gesetz verlangte, den Oberkirchenvorsteher-Aemtern allein zu übertragen und 
die in erster Linie betheiligte Geistlichkeit und die Krondomainen-Verwal-
tung davon auszuschließen, so wurden gleichzeitig bezügliche Vorschläge 
vom Generalgouverneur gemacht, allein die von ihm proponirte Zusam-
mensetzung der AusmittelungS-Commisfion und die ihr zu stellende Aufgabe 
— die Ermittelung aller kirchlichen „Einkünfte" und aller „Leistungen" 
der Eingepsarrten — erst durch allerhöchst bestätigten Minister comite-Be-
schluß vom Januar 1836 nach vielfachen Verhandlungen endgültig bestä-
tigt. Es waren somit neue acht Jahre absorbirt. Als diese Vorfragen 
entschieden waren und man nun endlich an die Arbeit ging, zeigte es fich, 
daß ohne gewisse leitende Grundsätze, namentlich ohne eine Norm für die 
Vertheilung des Priesterkorns aus die Gefinde an Orten, wo kein fester 
hergebrachter Vertheilungsmaßstab existirte, gar nicht durchzukommen war. 
Die Provinzialregierung entschloß sich, diese Frage von fich aus durch eine 
Resolution zu entscheiden (12. Februar 1840); gegen diese erhob indessen 
die Ritterschaft entschiedenen Protest und die Differenzpunkte konnten 
schließlich erst durch ein im Jahre 1843 zwischen Ritterschaft und Geist-
lichkeit zu Stande gekommenes, vom Generalgouverneur bestätigtes Eom-
promiß (Regierungs-Patent vom 23. Juli 1843)') geschlichtet und die 
Vertheilungsnorm sür das Priesterkorn definitiv festgestellt werden. Neue 
sieben Jahr waren darüber hingegangen; der demnächst erfolgte wirkliche 
Beginn der Arbeit von dem Zeitpunkt ihrer Anordnung durch daS Gesetz 
mithin nicht weniger als drei und zwanzig Jahre entfernt. Hiermit ver-
glichen, ist es fast rasch zu nennen, wenn die Zusammenstellung, Prüfung 
und Bestätigung der „Regulative der Prediger- und Kirchendiener-Ein-
künfte" für sämmtliche Landkirchspiele Livlands in einem Zeitraum von 
weiteren vierzehn Jahren vollendet wurde (18S7). Um das vorgesteckte 
allgemeine Ziel möglichst vollständig zu erreichen, haben diese „Regulative" ?) 

!) I n diesem Patent heißt es: „Nachdem zwischen der Livländischen Ritterschaft und der 
Livländischen Geistlichkeit hinsichtlich derjenigen Grundsätze, betreffend die Einkünfte der Pre-
diger, Über welche die Resolution der Livl. Gouv.-Regierung vom 12. Februar 1840 sta-
tuirt hat, eine gütliche Vereinbarung getroffen worden, find die in der Resolution 
vom 12. Febr. 1340 getroffenen Festsetzungen nunmehr durch diese gütliche Vereinbarung 
dahin modificirt worden" — folgen die vereinbarten Normen in S Punkten, welche fich 
indessen zum Theil auch auf Gebührsn-Tcycen, Servituten u. a. m. beziehen. 

2) Schon der Name deutet darauf hin, daß man den Steuer-Charakter consequent im 
Auge behielt. 
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in höchst unkritischer Weise und ohne Rückficht aus die Verschiedenheiten 
gesetzlicher Begründung und rechtlicher Merkmale A l l e s in fich aus-
genommen, was sich nur irgend unter d ieRubr iken „E inkün f te " 
und „Leistungen" br ingen ließ. Hofes- und Bauern-Gerechtigkeiten 
wurden arglos zusammengeworfen ^), Kirchspiele als die Verpflichteten an-
gegeben, wo es nothwendig Höse und Bauerngeflnde allein sein konnten ̂ ); 
gesetzliche Hoseslasten, wo sie aus das Bauernland offenbar nur übertragen 
waren, unbedenklich als directe Lasten des letzteren ausgeführt^); ganze 
Gemeinden, Bauerschasten — Gesammtheiten von Personen — zu Lasten 
verpflichtet, die ihrer Natur nach nur dingliche, am Boden hastende 
sein konnten *). Mit dem Maßstab der Gesindesgerechtigkeiten nahm man 
es nicht immer genau: oft entspricht die Summe der angegebenen Leistun-
gen diesem Maßstab, hin und wieder auch nichts; zuweilen kommen Nor-
men vor, die durch veralteten Ausdruck dunkel geworden sind °). Es fin-
den fich persönliche Dienste (Personalsrohnen), obgleich diesen seit Aufhebung 
der Leibeigenschaft kaum eine Existenzberechtigung zugesprochen werden 
durste 5); ebenso Leistungen für in Benutzung gegebenes Pastoratsland, 
welche lediglich der Wirksamkeit der Bauernverordnung unterlagen °); wirk-

Sehr häufig heißt eS: die Last sei „von dem Gute NN" zu prästiren, ohne 
daß gesagt wäre, ob vom HoseS- oder Bauernlande des Guts. Z. B. Regul. für Nie tau, 
Audern u. a. 

2) Die Regulative sprechen nicht selten von Lasten die „vom Kirchspiele", „vom gan-
zen Kirchspiele" zu entrichten find; ohne nähere Präcifirung. 

2) Z.B. Regul. für das Kirchspiel Wohlfahrt: „ Zwei GutS-Bauergefinde leisten dem 
Pastor nicht weniger als 38V Pferde- und 336 Fußtage an ordinairem und 23 Pferde-
und 34K Fußtage an HülfSgehorch." 

4) Die unbestimmte Bezeichnung: „von der Gemeinde", „von der Bauerfchast" findet 
fich sehr häufig z. B. Regul. für St. Jacobi und Marien Magdalenen, u. a. 

°) Im Kirchspiel Theal-Fölck stellt fich z. B. die Leistung der Bauem, wenn fie 
nach dem Maßstab berechnet wird, kleiner heraus, als fie im Regulativ wirklich ange-
geben ist. 

°) So findet fich der obsolete Ausdruck „Hemmat" in dem Regulativ für Ringen, 
wo eS heißt: „Pastor solle auch künstig 3 Pfd. Flachs und ein Huhn von der Hemmat 
erhalten." 

') Z. B. Regul. für Neuhausen: „die im Kirchspiele wohnenden LoStreiber habett 
bei der Ernte jährlick '/z Lofstelle Korn zu schneiden." Torma: „264 LoStreibertage"; 
Lohhusu: „320 LoStreibertage". 

») Solche Lastungen finden fich in Regulatwen der Kirchspiele angegeben, wo die Pa-
storate Bauernland und eigene Bauergemeinden haben. 

2* 
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liche Servituten mit unzweifelhaften Reallasten vermischt'); Prästationen 
mit dem Gebührencharakter, die nur in eine Taxe gehören; solche, die le-
diglich die Natur milder Gaben Habens; Prästationen von vorübergehen-
der Natur °); endlich auch hin und wieder Baudienste, obgleich man diese 
der Regel nach, als nicht in die gestellte Ausgabe gehörig, ganz wegließ *). 

So war das Material beschaffen, welches die ältere einheimische Ver-
waltung der gegenwärtig neu angeordneten Feststellung und Abschätzung 
der kirchliche» Reallasten bot: mit außerordentlicher Zeitverschwendung zu-
sammengebracht, ohne Klarheit in den leitenden Grundsätzen, verworren 
in der Anordnung, dürstig und schwankend in den erzielten Resultaten. 

Der erste Schritt zu neuer und besserer Regelung konnte nur darin 
bestehen, auf Grund der durch die vorausgegangenen Verhandlungen ge-
läuterten Einsicht zu erkennen, was davon noch brauchbar und was neu 
herzustellen war. 

I I I . 

Ein flüchtiger Vergleich derjenigen Ausgabe, die der einheimischen 
Verwaltung durch den allerhöchsten Besehl vom 30. Juni 1862 gestellt 
worden ist, mit der früheren, in den 20-er Jahren angeordneten Maßregel 
zeigt, daß die Ziele inzwischen andere, wesentlich erweiterte geworden 
waren. Nicht nur um Ermittelung, Messung und Registrirung unbestimmter 
und schwankender Prästationen handelte es sich, sondern es galt überdies 
auch eine Schätzung derselben i n Geld. Die gleich nach Publi-
catiou der Bauernverordnung vom 9. Juli 1849 entstandenen, den recht-
lichen Charakter der in Rede stehenden Lasten betreffenden Zweifel hatten 
freilich inzwischen durch die Anerkennung der dinglichen Natur der 
Lasten im Princip eine Lösung erhalten, allein es blieb, um die neue Aus-
gabe zweckmäßig durchführen zu können, eine Reihe anderer Schwierigkeiten 

') Besonders HölzungS- und Weide-Servituten; in den meisten Regulativen. 
2) Taxen für Taufen, Trauungen und Beerdigungen; Bestimmungen über die Berthei-

lung der „Klingelbeutelgelder"; fast in allen Regulativen. Regulativ für Fellin: „frei-
wil l ige Gaben (ein Gurt) von Confirmanden". 

2) Z. B. Cannapäh: „dem gegenwärtigen Prediger ist vom Kirchspiele auch 
noch ein Pferdetag und zwei Fußtage vom Haken zugestanden". Dorpat: Verschiedene 
Leistungen für den jetzigen Prediger. 

Z. B. in dem Regulatw für Ringen. Hier werden die „inneren" Zäune des 
Pastorats vom Pastor selbst besorgt, während die „äußeren" „vom Kirchspiel" unterhalten 
werden; bestimmte „Güter" haben bestimmte Antheile dieser Zäune zu erhalten; ein „Gut" 
hat „die große Einfahrtspforte mit eisernen Hängen und Angeln" zu besorgen. 
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zu überwinden. Die alte AuSmittelung, deren Resultate in den Regula-
tiven niedergelegt find, bot nur für die Gerechtigkeiten (Priesterkorn und 
Perselen) gewisse, überdies näherer Präcifirung überaus bedürftige An-
haltspunkte; die Baulast war eine ganz ungemessene, ihre Normirung 
und Schätzung ein bisher noch gar nicht angebautes Gebiet, auf welchem 
Alles neu zu schaffen war; es galt serner, den Umfang der abzuschätzenden, 
in den Regulativen mit einer Menge nicht hierher gehöriger Leistungen 
vermischten Gerechtigkeiten, sowie der kirchlichen Bauverpflichtungen genau 
abzugrenzen; endlich die Grundsätze für die Ausmittelung und Abschätzung, 
die Form der Registrirung, die Organe zur Ausführung aller dieser Ar-
beiten festzusetzen. 

Daß der wichtige Fehler, welcher im Jahre 1628 begangen wurde, 
diesmal vermieden worden ist, verdient gewiß unbedingte Anerkennung: 
man war fich bewußt, daß es vor allem daraus ankam, über sämmtliche 
erwähnten Momente zu festen Ansichten zu gelangen, ehe man an die Ar-
beit ging, daß daher mit Feststellung der leitenden Grundsätze sür die 
ganze Operation zu beginnen war. Diese find nun von der Ritterschaft 
und der Domainenverwaltung entworfen und vom Generalgouverneur be-
stätigt und in Kraft gesetzt worden '). 

Sie umfassen in 24 Paragraphen zunächst allgemeine Bestimmungen, 
in welchen der Umfang der Ausgabe angegeben und aus die Reallasten 
der Kirche (die Gerechtigkeiten und die Baulast), sofern sie aus dem 
Bauern lande ruhen, beschränkt wird (§ 1 u. 2). Bei Ausmittelung 
der Gerechtigkeiten sollen die Regulative zur Grundlage genommen, 
die Lasten von dem zum Hose gezogenen Bauernland als Lasten des letz-
teren anerkannt, die auf einzelne Gefinde übergetragene» als Hoseslasten 
angesehen, die sog. Arbeitsperselen (landwirthschastliche, von Inhabern der 
Gutsgefinde zu leistende Pferde« und Fußtage, meist sür Pastorate ohne 
Bauernland) als Reallast des Bauernlandes dann bezeichnet werden, wenn 
fie von der wackenbuchmäßigen Hosesleistung nicht besonders in Abzug ge-
kommen find 2); die Lostreibertage (Personalsrohnen) sollen gar nicht als 

') „Leitende Grundsätze für die AuSmittelung und Abschätzung der auf dem Bauern-
lande ruhenden Reallasten zu Gunsten der protestantischen Kirchen, Prediger, Kirchendiener 
und kirchlichen Anstalten in den Kirchspielen LivlandS"; vom 1. Febmar 1863. 

Daraus folgt, daß, wo der Abzug stattgehabt, der Gutsherr mithin nicht den vollen 
Betrag der bäuerlichen Leistung nach dem Wackenbuch erhält, die Arbeitsperselen eine Last 
deS Hofeslandes find. Dies Verfahren ist beliebt worden, weil von der Leistung im Wa?, 
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Reallasten gelten dürfen (§ 3—1t). Die bestehende regulativmäßige Norm 
sür die Vertheilung der Gerechtigkeiten aus die Gefinde wird beibehalten; be-
steht keine feste Norm, so soll der Gesammtbetrag der Gerechtigkeiten auf die 
Gefinde des ganzen Bezirks der Wirksamkeit des Regulativs nach deren Thaler-
werth vertheilt werden; bei Gerechtigkeiten, deren Entrichtung oder Maß strei-
tig war, tritt das rechtskräftige Urtheil als Norm ein (§ 12,13). Als Grund-
lage sür die Abschätzung wird ein sechsjähriger Durchschnittspreis für sämmtliche 
Arten der Gerechtigkeiten ermittelt, darnach der Geldbetrag jeder einzelnen Prä-
station berechnet und jener durchschnittliche Geldpreis sowohl, als eine Um-
rechnung desselben in Roggenwerth, ebenfalls nach dem sechsjährigen 
Durchschnittspreis des Roggenpfundes, registrirt (§ 14). Die Ausmitte-
lungs- und Abschätzungs-Grundsätze sür die Baulast enthalten zunächst 
die Vorschrift, daß alle einzelnen zu befrohnenden Gebäude in Gewißheit 
gesetzt, und ihre Grundfläche, Höhe, ihr Material und ihre Bestimmung 
angegeben werden sollen; sodann soll für jede Gattung (Classe) jener Ge-
bäude ein Normalbauplan von der betreffenden Commiffion angefertigt'), 
die zur Herstellung des Gebäudes nach diesem Plan erforderlichen bäuer-
lichen Arbeits- und Fußtage nach einer Durchschuittsentseruung (Hand- und 
Spanndienste) in Gewißheit gesetzt und nach den obigen Regeln in Geld 
abgeschätzt und durch die HH-Fadenzahl der Grundfläche des bezüglichen 
Normalgebäudes dividirt werden; der fich hierbei ergebende Quotient bil-
det die Grundlage zur Abschätznng der Baudienste sür die bestehenden 
Gebäude, indem der Geldbetrag dieser Dienste durch Multiplication jenes 
Quotienten mit der ^-Fadenzahl der Grundfläche der bestehenden Ge-
bäude gefunden wird; wie viel nun bei jedem Gebäude jährlich auf das 
Bauernland an Baurenten fällt, ergiebt fich aus der Division des Betra-
ges der abgeschätzten Baudkenste mit Zuschlag der Remonteprocente 2) in 

kenbuch der Abzug für alle s. g. öffentlichen onera schon vorab in einem Pauschalbe> 
trage bewerkstelligt war, die Höhe deS fpeciellen Kirchenlast-Abzuges aber fich nicht in einem 
festen, überall applicabeln Satze ermitteln ließ. Hat nun, außer dem Abzug nach den 
Regeln deS WackenbuchS, noch ein besonderer stattgehabt, so durste angenommen werden, 
daß der Gutsherr seine HofeS - Kirchenleistung in Folge fpecieller Vereinbamng durch den 
Bauer prästiren ließ und diesem in Anrechnung brachte, daß es fich also in diesem Fall um 
eine directe Last des HoseSlandeS handelte, während bei voller Leistung nach dem Wacken-
buche die specielle Belastung des Bauernlandes mit der Kirchenlast außer Zweifel war. 

') Der Commiffion bleibt Überlassen, Normalpläne sür steinerne und hölzeme Gebäude 
und in drei Dimensionen — große, mittlere und kleine — anzufertigen. K 16. 

Nach Maßgabe bewährter Muster kann dieser Zuschlag einfach durch die betreffende 
tzchätzungS- Commission bestimmt werden. Hchuhmann, Prmß. Ablös. Hes. S. 39: 
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die Zahl der Jahre der ordentlichen Bauperiode; die jährliche Baurente 
wird demnächst gleichfalls mit Angabe ihres Roggenwerthes registrirt und. 
den einzelnen Gesinden des (politischen) Kirchspiels nach Maßgabe des 
Thalerwerths derselben zugeschrieben, oder falls gewisse Gebäude von ein-
zelnen ganz bestimmten Gütern zu bauen find, den Gesinden der letztere« 
(16—20). Als ausführende Behörden werden schließlich die Central-AuS-
mittelungs- und Gchätzungs - Commisfion in einer der früheren ähnlichen 
Zusammensetzung aus Repräsentanten der Ritterschaft, Domainen-Verwal-
tung und Geistlichkeit, und die Kirchenvorsteher-Aemter — diese unter der 
Leitung und Controle der ersteren verfahrend — bezeichnet (§ 20—24). 

Diese „ leitenden Grundsätze" zeigen ohne Zweifel einen wesent-
lichen Fortschritt im Vergleich zu den älteren ähnlichen Bestrebungen: man 
fühlt festen Boden unter fich, die z!l behandelnden Objecte find deutlich 
bezeichnet, der Umfang und Zweck der Ausgabe klar angegeben; das über-
aus wichtige, bisher in seiner Bedeutung verkannte und nie zu rechter 
Geltung gekommene Princip, wonach die Reallast mit dem Grundstück — 
der verpflichteten rusticalen Einheit — nothwendig in seste Verbindung ge-
setzt und daraus vermittelst der Registrirung untrennbar fixirt werden muß, 
ist an die Spitze gestellt und statt der „Kirchspiele", „Güter", „Dörfer", 
„Bauernschaften", „Hemmathen", „Gemeinden" — aller jener Ausdrücke, 
die fich eingestellt haben, weil die Begriffe fehlten — das specifisch bäuer-
liche Grundstück, das Gefinde, als die — bei der Beschränkung der Auf-
gabe auf das Bauernland — tatsächlich und rechtlich verpflichtete und 
von der Reallast untrennbare Einheit anerkannt worden. Dies ist die 
Grundbedingung jeder Verbesserung ähnlicher Art, der nothwendige Aus-
gangspunkt sür jede Adäration und jede einstige Ablösung von Reallasten, 
daher seine gegenwärtige Ausstellung und Geltendmachung nicht genug an-
zuerkennen '). Ebenso dürfte gegen die Behandlung der Gerechtigkeiten 
weder in Betreff ihrer Ausscheidung aus dem Wust der „Regulative", noch 

»Man hat in neuerer Zeit ganz allgemein .den Werth der zu den Reparaturen erforderli-
chen Dienste in Procenten des. Werths der zum Neubau zu leistenden Dienste ausgedrückt 
und eS ist daher ausreichend, wenn die betreffenden Commisstonen einen solchen Procentsatz 
für die Werthsermittelung der Reparaturdienste festsetzen". 

') Bluntschli, Deutsches Priv. Recht, München 1360, S. 256: „Die in der Real-
last enthaltene Verpflichtung ist immer an ein Grundstück gebunden". — S 2S9: 
.Die Vollziehung der Umwandlung geschieht regelmäßig durch Eintragung in daK 
Grundbuch". 
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auch gegen die Art ihrer Abschätzung Erhebliches einzuwenden, vielmehr — 
da die Ausgabe wesentlich die Abschätzung einer ewigen Last in fich schloß — 
die Festsetzung eines Preisregulators in dem Roggenwerth, welcher die 
Möglichkeit bietet, die an Stelle der Last tretende Rente später, ohne Wie-
derholung des umständlichen Schätzungsverfahrens, in bestimmten Zeitab-
schnitten einfach nach dem Regulator wieder in ihr richtiges Maß zu brin-
gen, als zweckmäßige Nebenbestimmung hervorzuheben sein. 

Allein, die „leitenden Grundsätze" dürsten auch nicht unbegründeten 
Bedenken Raum geben. Ein solches Bedenken — mehr allgemeiner Na-
tur springt sogleich in die Augen: es ist die Beschränkung der ganzen Maß-
regel aus die verpflichteten bäuerlichen Grundstücke, mithin die priucipielle 
Ausschließung des verpflichteten Hosslandes. Allerdings gaben zur Wie-
deranregung der in Rede stehenden Frage die kirchlichen Prästationen der 
Inhaber des Bauernlandes bekanntlich den nächsten directen Anlaß und 
der Versuch, die eingetretenen, mit dem Consesfionswechsel zusammenhän-
genden Verwickelungen aus diesem Wege zu beseitigen, könnte möglicherweise 
ebenso gelingen, wenn das verpflichtete Bauernland allein in Betracht ge-
zogen wird, als wenn auch das Hossland in Berücksichtigung kommt. 
Dennoch sprechen sür die Hineinbeziehung auch des Hofslandes in die 
gestellte Ausgabe Gründe, denen ein erhebliches Gewicht kaum abzusprechen 
sein möchte. Zunächst steht der Wortlaut des allerhöchsten Befehls vom 
30. Juni 1862 nicht entgegen; er spricht von allen kirchlichen Reallasten; 
er erwähnt rechtlich verschiedener Arten von verpflichteten Grundstücken 
nicht, noch weniger schließt er die eine Art aus und beschränkt die Aus-
gabe aus die andere. Sodann, — auch angenommen, diese Interpretation 
sei unrichtig, die allerhöchst anbefohlenen „weiteren Erwägungen" bezögen 
fich ebenso wie die gegenwärtige Arbeit nur aus die Lasten des Bauern-
landes und es würde in der Folge nur in Betreff dieser die Adäration wirk-
lich durchgeführt; — bleiben immer noch wichtige praktische Bedenken übrig. 
Die Inhaber des mit der Bauverpflichtung und mit den Gerechtig-
keiten belasteten Hofslandes befänden fich bei dieser Voraussetzung weit 
zurück hinter dem Bauernlande: letzteres hätte nicht allein in Folge der 
gegenwärtig stattfindenden agrarischen Entwicklung die bisherigen bäuer-
lichen Arbeitsleistungen als Pachtart, sondern auch durch die Adäration 
die einzigen Reste privatrechtlicher Frohnen, die kirchlichen Baudienste und 
die Arbeitsperselen von sich abgestreift , ersteres bliebe mit den Arbeits-
perseleu immer noch belastet; letzteres genösse die Wohlthat einer festen 
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Rente, die alle Störungen in den Wirthschastsgeschästen und alle sonstigen 
schädlichen Wirkungen der bisherigen Reallasten beseitigt, ersteres behielte 
außer den Arbeitsperselen (Frohnen) auch noch die Nachtheile der wenn 
auch in Geldzahlung bestehenden, aber durch ihre Ungleichheit, Plötzlich-
keit und ihren oft bedeutenden Umsang überaus unbequemen Banlast bei; 
letzteres besäße endlich in den Adärationstabellen und dem in Krast blei-
benden Inhalt der Regulative den großen Vortheil eines Grundbuches, 
daß nämlich nur diejenigen Beschränkungen des Eigenthums an dem be-
treffenden Grundstück, welche amtlich registrirt sind, als rechtlich vorhanden 
gelten; ersteres hätte nur den geringen Vortheil der bisherigen mangelhaf-
ten und schwankenden Norm der Regulative und gewänne hinsichtlich der 
Baulast gar nichts. Läßt sich nun wohl erwarten, daß die bloße Macht 
altgewohnter Ordnungen, nachdem sie durch die theilweise Adäration ge-
brochen worden, so stark und nachhaltig fortwirken werde, um das Verlan-
gen einer in den Landgemeinden gemischter Consesfion ') besonders dringend 
indicirten Gleichstellung dauernd zurück zu halten? Muß nicht vielmehr mit 
Grund angenommen werden, daß die wirtschaftlichen Vortheile der Adära-
tion beziehungsweise der einstigen Ablösung den Inhabern des Hosslandes 
genauer bekannt, der Einfluß alter Gewohnheiten gerade bei ihnen schwächer 
sein wird, sie daher bei der Verewigung des alten Zustandes schwerer sich 
beruhigen werden? Und darf nicht, aus allen diesen Gründen, der Wunsch 
als wohlberechtigt gelten, es möge die Frage, ob das Hossland mit seinen 
kirchlichen Reallasten nicht zweckmäßiger sogleich in die begonnene Arbeit mit 
auszunehmen sei, wiederholter Prüfung an entscheidender Stelle und die lei-
tende Instruction eventuell entsprechender Ergänzung unterzogen werden? 

Andere — mehr specielle — Bedenken drängen sich bei näherer Be-
trachtung der „Grundsätze", sosern dieselben die Abschätzung der Baulast 
betreffen, aus. Wahr ist, daß diese Operation bei uns im allgemeinen 
nicht in dem Grade ins Detail gehen und mit so ängstlicher Genauigkeit 
ausgeführt werden kann, wie das in Betreff bäuerlicher Baudienste in Län-

') Die Zahl solcher konfessionell gemischter Landgemeinden ist sehr bedeutend (873), 

und die Masse der Angehörigen der Staatskirche nicht selten ansehnlich genug, hin und 
wieder sogar überwiegend. Ihre Gesammtzahl erreicht auf dem platten Lande 133,623 

Köpfe und beträgt in der Provinz im Durchschnitt I6°/o, steigt im Dorpatschen Kreise auf 
17°/o, im Wendenschen auf 22°/<,, im Pernaufchen auf 33°/o der Bevölkerung. Im letzt-
genannten Kreise ist die Zahl der rechtgläubig-griechischen Bewohner in den Kirchspielen 
Audern, Testama und Saara, außerdem aber auch noch in den Kirchspielen Nitau, Versöhn 
und Theal-Fölk die überwiegend größere. (1862). 
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deru mit verwandten rustikalen Verhältnissen geschehen ist'). Die durch-
aus unzureichende Anzahl hierzu verwendbarer Beamten ist ein absolut 
zwingender Grund. Daß die „Grundsätze" zur Bafis der Berechnung 
Normalbaupläne nehmen, Muster sür Gebäude-Classen, nicht wirkliche Ge-
bäude, ist ebenfalls natürlich, weil es fich ja wesentlich um künstige, vor-
läufig ideelle Gebäude handelt. Ebenso begründet ist es, daß, dem 
bestehenden Recht entsprechend, als verpflichteter Theil das (politische) 
Kirchspiel gilt, die Fixirung der Baurente aus dem Gefinde daher 
nur durch eine Ve r t he i l ung , und zwar durchaus zweckmäßig nach 
dem Thalerwerth, geschehen kann. Allein das Resultat, welches die 
aus diese Äafis gebaute Schätzungsmethode ergeben muß, dürste 
auch den bescheidensten Ansprüchen aus annähernd vollständige Wahrung 
der Interessen beider Theile schwerlich genügen. 

Die Ausgabe ist auch in diesem Fall, eine Geldrente zu ermitteln; 
der Zweck dieser kein anderer, als dieselbe dem Berechtigten (d. h. der 
Kirche) in einer solchen Höhe zu gewähren, daß sie ihm sowohl die Kosten 
der zu jedem Neubau zu leistenden Frohnen (Arbeiterstellung und Ma-
terialien - Anfuhr) als auch die Kosten der bis zum nächsten Neubau 
und der von einem Neubau zum andern zu leistenden Frohnen ersetze. 
Ob bei Feststellung dieser Rente die einfachen Zinsen hinzuzurechnen seien, 
oder der Zinseszins benutzt werden müsse, ist freilich wissenschaftlich nicht 
unbestritten 2); allein die Norm der einfachen Zinsen und nicht des Zin-
seszinses ist in Staaten mit ausgebildeter Landesculturgesetzgebung grundsätz-
lich angenommen und praktisch durchgeführt worden, offenbar in der Abficht, 
die Entschädigung reichlich zu gewähren, ein Zweck, der bei dem dau-
ernden Sinken des Geldwerthes und bei der Nothwendigkeit aus Deckung 
von Verwaltungskosten und Assecuranzprämieu bedacht zu sein, unzweifelhaft 
zu berücksichtigen ist. I n den „Grundsätzen" ist indessen von Hinzurech-
nung irgend welcher Zinsen zur Baurente überhaupt gar nicht die Rede. 
Ferner dürste ohne Weiteres einleuchten, daß bei der relativen Kürze der 
Zeit bis zum nächsten Neubau (der Vorperiode) die Rente im Lauf dieser 

') Schuhmann, Preuß. AblösungS - Gesetze, S. 33 und 39. Zu vergl. Rau, 
VolkSwirthschastspolitik, S. 140, 141. 

2) Schuhmann, Preuß. AblösungS - Gesetze, S. 38: ,dem Berechtigten muß eine 
Rente gewährt werden, weHe ihm, unter Hinzurechnung einfacher Zinsen die 
Kosten zc. ersetzt. — Dagegen Rau, VolkSwirthschastSpolitik, S. 14V: „der jetzige Werth 
der Ausgaben (Baukosten) wird nach den Regeln des ZinseSzinseS ermittelt". 
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Periode entweder erhöht werden oder das erforderliche Kapital anderweitig 
ergänzt werden muß, wenn es zur bestimmten Zeit vorhanden sein soll. 
Die „Grundsätze" statniren nun aber sür die Vorperiode überhaupt keinerlei 
Modifikation des Verfahrens; vielmehr soll die Rente übera l l nur da-
durch ermittelt werden, daß eine theoretisch aus dem Muster gefundene 
Zahl (der Werth der Dienste, vertheilt aus die HI-Fadenzahl der Grund-
fläche des Musters) zunächst mit der sactischen lH-Fadeuzahl der Grund-
fläche jedes bestehenden Gebäudes multiplicirt wird, daß sodann der aus 
diese Weise ermittelte Geldwerth der Baufrohnen sür den Neubau jedes 
Gebäudes unter Zuschlag der Remonteprocente aus die Zahl der Jahre 
der ordentlichen Bauperiode desselben (der Zeit von einem Neubau zum 
andern) vertheilt wird. Was bei diesem Divifionsexempel fich ergiebt, ist 
dann die dem Bauernlande obliegende Baudienstrente des Gebäudes für 
das ganze (politische) Kirchspiel: der Betrag der Gefindesrente (das eigent-
liche Object der Untersuchung) bestimmt fich schließlich durch den Thaler-
werth der einzelnen Gefinde. 

Man-ficht: weder von einem Zinsenzuschlag, noch auch von einer 
Unterscheidung der Vorperiode von der ordentlichen Bauperiode ist in dem 
Abschätzungs-Modus der „Grundsätze" die Rede. Welche praktischen Coa-
sequenzen fich hieraus mit Nothwendigkeit ergeben müssen, liegt aus der 
Hand. Für Gebäude, welche alt und versallen find, und deren Neubau 
unmittelbar bevorsteht, ist die Baudienstrente vollkommen derjenigen gleich, 
welche für so eben neu ausgeführte Gebäude festgestellt wird, deren Neu-
bau erst mit dem Ablauf der ganzen langen ordentlichen Bauperiode ein-
zutreten hat. Bei den ersteren kann mithin das Baudienst - Kapital zur 
Zeit des Neubaues gar nicht vorhanden sein, der Zweck der Abschätzung 
wird verfehlt und fie ist selbst ganz unbrauchbar. Bei den letzteren aber 
muß, da die Berechnung der Rente keinerlei Zinsen in Betracht zieht, das 
Baudienstkapital in Folge entsprechender Verzinsung der angesammelten 
Beiträge in einem viel zu hohen Betrage zum Neubautermin vorhanden 
sein: der Abschätzung - Modus ist also ebenfalls unrichtig, das Resultat 
ebenso unbrauchbar. Ein Paar Beispiele mögen dies erläutern. Wenn 
ein Gebäude nach l0 Jahren neu erbaut werden muß (Vorperiode) und 
dann 80 Jahre stehen kann ohne den Neubau zu wiederholen (ordentliche 
Bauperiode), wenn serner der Werth der bei jedem Neubau zu verwen-
denden bäuerlichen Dienste 760 Rub. beträgt, so folgt, nach Maßgabe der 
„leitenden Grundsätze", daß die dem (politischen) Kirchspiel zur Last fallende 
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Baudienstrente 9 Rub. 37 V2 Kop. beträgt (750—80X9V«)» Nach 10 
Jahren, zur Zeit des ersten Neubaues, ist also das Kapital nur aus 93 
Rub. 75 Kop. angewachsen, statt daß es 760 Rub. betragen müßte; es 
fehlen mithin 656 Rub. 26 Kop. Die „Grundsätze" deuten nun durch-
aus nicht an, womit dieser Aussall etwa gedeckt werden könnte; fie spre-
chen es überhaupt nicht aus und konnten es auch, ihrem Zwecke nach, nicht 
aussprechen, wie und nach welchen Regeln die Baudienstrenten, nach wirk-
lichem Eintritt der Adäration, verwaltet und verwandt werden sollen, da-
her bleibt es lediglich eine Vermuthung, wenn man anuimmt, daß ein Zu-
sammenfließen aller Renten in eine Central - Kasse und ein finanzielles 
Operiren mit diesen Summen beabsichtigt wurde, um die Ausfüllung sol-
cher Lücken zu ermöglichen. Bei dieser Voraussetzung wird freilich von 
der großen Unbilligkeit ganz abgesehen, daß z. B. Kirchspiele, in denen 
etwa sämmtliche Gebäude so eben neu gebaut worden, ganz ebensoviel an 
Baudienstrenten zahlen sollen, als solche, deren Gebäude alt und verfallen 
sind, und daß mit dem, was die ersteren, ohne allen zureichenden Grund, 
zuv ie l zahlen, dasjenige mit ebenso wenig Grund ersetzt werden soll, was 
die letzteren zu wenig entrichten. Fragt man aber auch nur, ob der 
vermuthete Zweck praktisch erreichbar sei, so muß dies bezweifelt werden. 
Denn nur wenige Gebäude gehören zur ersterwähnten Gattung, d. h. zu 
denjenigen, deren Vor- und Neubauperiode fast zusammenfallen: immer 
wird vielmehr die Vorperiode die kürzere sein, überall mithin die Lücke in 
dem Baudienstkapital sich herausstellen und die Ausfüllung fämmtlicher 
Lücken zusammengenommen dürfte eine Summe beanspruchen, die aller 
Finanzoperationen spottet. Allerdings würde der Wegsall der Zinsen bei 
der Berechnung der Baudienstrente ein Auskunsts- und Deckmittel in der 
späteren tatsächlichen Verzinsung der angesammelten Renten bieten. 
Allein gerade dieser ursprüngliche Zinsen-Wegsall an sich betrachtet, scheint 
in eminentem Grade ungerechtfertigt. Wie sehr, wird an einem zweiten 
Beispiel sich am deutlichsten zeigen lassen. Nehmen wir an, daß eine 
Kirche so eben neu erbaut worden, und daß fie 200 Jahre stehen wird 
(die ordentliche Bauperiode). Das Muster der entsprechenden Gebäude-
Klasse ergäbe einen Werth der Neubaudienste (Fuhr- und Arbeitstage) von 
6000 Rub. und eine Grundfläche von 120 lü-Faden, der gesuchte Quo-
tient (§ 16 der „Grundsätze") sei mithin 60. Hat nun die bestehende 
Kirche eine Grundfläche von 100 HI-Faden und wird jener Quotient da-
mit multiplicirt, so stellt sich schließlich als der gesuchte Werth der Dienste 



Hie Krisis der kirchlichen Reallasten in Livland. 29 

beim Neubau der Kirche die Summe von 5000 Rub. heraus. Die Bau-
dienstrente beträgt also, nach einfacher Vertheilung aus die Zahl der Jahre 
der ordentlichen Bauperiode 25 Rub. (5000—200X25). Die exorbitante 
Höhe dieses Betrages der Baudienstrente zeigt sich deutlich, wenn man 
den Zinsen-Anwachs berücksichtigt. Der Betrag von 26 Rub., 200 Jahre 
Jahre lang fortgesetzt, ergiebt nämlich, bei Hinzurechnung einfgcher Zinsen 
s 4°/o eine Summe von 24,900 Rub., bei Benutzung eines Zinseszinses 
von 4°/«, aber nicht weniger als 1,593,662 Rub. — während nur 6000 
Rub. erforderlich find! Von der andern Seite braucht, bei Hinzurechnung 
einsacher Zinsen die Laudienstrente des Kirchspiels, um nach 200 Jahren 
ein Kapital von 6000 Rub. zu ergeben, nicht mehr als 6 Rnb. 2 Kop., 
bei Benutzung des Zinseszinses aber sogar nicht mehr als 8 Kop.') zu 
betragen, während die „Grundsätze" 26 Rub. d. h. im ersteren Fall das 
Fünffache, im letzteren Fall sogar das Dreihundert-und-dnizehnfache fordern! 

Dies find die Ausstellungen, welche gegen die „leitenden Grundsätze" 
hervorgehoben und begründet zu werden verdickten: e inmal die Beschrän-
kung der begonnenen Arbeit aus das Bauernland und der Ausschluß des 
Hofeslandes; sodann die Feststellung der Baudienstrente ohne Hinzurech-
nung einsacher Zinsen; endlich die alleinige Jnbetrachtnahme der ordent-
lichen Bauperiode mit Ausschluß der Vorperiode. I n den drei erwähnten 
Beziehungen scheinen ergänzende Bestimmungen zu den „Grundsätzen" über-
aus wünschenswerth, in Betreff der letzteren überdies eine genaue Rück-
sichtnahme aus die ganze zukünftige Regelung der Frage, wie dies unten 
noch näher gezeigt werden soll; nur unter dieser Bedingung dürste der 
begonnenen Arbeit diejenige Vollständigkeit und Brauchbarkeit garantirt 
werden können, welche fie befitzen muß, um den ferneren Erwägungen über 
die definitive Lösung der Reallasten-Frage zu geeigneter Grundlage zu 
dienen. 

IV. 

Eine Kritik, die lediglich negativ verfährt, verdient den Namen kaum; 
fie ermangelt deS wahren Maßstabes sür ihre Berechtigung, weil fie un-
fruchtbar ist. Soll daher dieser Vorwurf die vorliegenden Zeilen nicht 

') Genauer 7^ Kop. Diese Zahl ergiebt fich bei Entwicklung der folgenden arith-
metischen Formel 

^ S000 

100 / 200 ^ 
4 V 1 ^ 
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treffen, so darf der Frage: wie ist den obenbezeichneten Mängeln abzuhel-
fen? nicht aus dem Wege gegangen werden. Die Antwort scheint nun 
sehr wohl möglich ohne die heikliche Seite des Gegenstandes zu berühren; 
der spröde Inhalt dürste fich zu leidlich befriedigender Form gestalten las-
sen, auch wenn man vornehmlich dessen rechtliche und wir tschaft l iche 
Seite ins Auge saßt. Denn auch bei solcher Beschränkung bieten fich feste 
Anhaltspunkte dar, stellen fich nützliche Zwecke heraus, und es kann die 
verneinende Kritik, wie fie oben versucht worden, auch auf diesem Boden 
mit positiven Vorschlägen befruchtet werden. 

Zweierlei scheint bei der in Angriff genommenen Maßregel uuzweisel-
haft: einmal, daß das Al te nicht fortbestehen, sodann, daß ein 
Neues an dessen S t e l l e treten soll. Wäre das nicht, so hätte 
die ganze Maßregel weder Sinn noch Zweck. Wie das Alte beschaffen war 
ist uns wohlbekannt; um zur Gestaltung des Neuen den Stoff herbeizu-
schaffen, wird die Maßregel ergriffen; das Neue selbst aber ist in seinem 
Wesen vorläufig ein Problem. Und doch muß versucht werden, den dich-
ten Schleier, welcher dieses Neue bedeckt, zu lüften, wenn das Ziel, die 
positive Seite der Beurtheilung zur Geltung zu bringen, erreicht werden, 
ja wenn die in Angriff genommene Maßregel überhaupt in irgend genü-
gender Weise zur Ausführung gelangen soll. 

I n der That: haben wir es lediglich mit der Berechnung einer inter-
essanten statistischen Ziffer zu thun? mit einem arithmetischen Elaborat, 
das nur etwa als Curiosum das Interesse der Neugier zu befriedigen 
hätte? oder ist etwa eine Frage der Wissenschaft zn lösen, welche in fich 
allein schon ihre volle Berechtigung fände? find wir rechtlich befugt, die 
Ausgabe als eine solche, oder einfach als ein harmloses Räthfelspiel auf-
zufassen, und dabei zu übersehen, daß ihr ausdrücklich ein bestimmtes prak-
tisches Ziel gesteckt ist? — Nicht nur ein Exempel mit gewissen zu ermit-
telnden Zahlen auszurechnen, sondern dies zu thun in dem Bewußtsein, 
daß dies Exempel zur festen Basis neuer wichtiger Ordnungen dienen soll, 
das ist es, was uns obliegt. Um zu einem arithmetischen Resultate zu 
gelangen, weist freilich die Theorie eine Menge Wege nach; soll aber ein 
praktisches erreicht werden, so wird über den einzuschlagenden Weg immer 
nur das praktische Bedürsniß entscheiden müssen. Das Bedürsniß also, 
und die die Art und das Maß seiner Befriedigung bedingenden Rechte 
und die daran fich knüpfenden Interessen find es, die erkannt und erwogen 
werden müssen, wenn der richtige Weg gesunden werden soll. 
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Zwei der oben angedeuteten Mängel — die Ausschließung des Hoses-
laudeS und deS Zinsenzuschlags bei Berechnung der Baudienstrente — 
dürften allerdings einfach durch entsprechende Ergänzung der „Grundsätze" 
beseitigt werden können; allein die dritte der oben bezeichneten Lücken — 
das gänzliche Absehen von der Vorperiode bei Feststellung der Baudienst-
rente — kann, wie schon oben bemerkt, ohcke genaue Rücksichtnahme aus 
die zukünftige Regelung der ganzen Frage kaum in befriedigen-
der Weise ausgefüllt werden. An jedem zu besrohnenden Gebäude näm-
lich, dessen Vorperiode bedeutend kürzer ist als die ordentliche Bauperiode 
(und das wird meistentheils der Fall sein) muß fich bei Befolgung des 
Systems der „Grundsätze" zeigen, daß zum Zeitpunkt des Neubaues der 
größte Theil des Neubaukapitals noch fehlt. Offenbar giebt es, um den 
Aussall zu decken, nur zwei Mittel: entweder die Baudienstrente während 
der Vorperiode zu erhöhen, oder aber das beim Neubau noch Fehlende 
anzuleihen und diese Anleihe mit thunlichster Rücksichtnahme aus die 
beiderseitigen Interessen zu verzinsen und zu tilgen. Scheinbar würde bei 
dem ersten dieser beiden Mittel jede Notwendigkeit, die Modalitäten der 
künstigen Regelung der Frage näher ins Auge zu fassen, wegfallen: man 
könnte sagen, daß ja damit die Aufgabe, eine Schätzung der Dienste in 
Geld zu veranstalten, erreicht sei. Allein, betrachtet man dies Mittel nä-
her, so dürfte eS sich nicht allein selbst als ein durchaus ungeeignetes, son-
dern auch die Ausgabe als durch dasselbe keineswegs gelöst, vielmehr die 
Rücksichtnahme aus die zukünftige Ordnung gerade dadurch als unbedingt 
geboten erweisen. Beim Eintritt der Umwandlung der Baudienste werden 
nur Vorperioden vorhanden sein; wir würden es also nur mit solchen, bis 
auf einen die Ansammlung des ganzen Baudienstkapitals zum Neubauter-
mine ermöglichenden Betrag erhöhten Renten zu thun zu haben; die feste, 
fich gleichbleibende Rente würde erst nach dem Neubau, also bei jedem Ge-
bäude zu einem verschiedenen Termin, d. h. da in Livland nach den ein-
gegangenen Nachrichten 2188 zu befrohneude kirchliche Gebäude vorhanden 
find, in 2188 verschiedenen Fristen eintreten. Unsere Aufgabe, deren Zweck 
eS ist, die Last in einer möglichst gleichbleibenden und dem Werthe dersel-
ben möglichst entsprechenden Geldrente auszudrücken, wäre offenbar ver-
fehlt : wir hätten eine überaus wechselnde Zahl statt einer möglichst festen: 
jedes Gebäude hätte seine Rente sür die Vor- und seine bedeutend ab-
weichende Rente sür die ordentliche Bauperiode; die Gesammtheit der Ren-
ten müßte fich in jedem Kirchspiel jährlich ganz anders herausstellen und 
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würde, wenn die ganze Provinz ins Ange gesaßt wird, in jedem Jahr sehr 
erheblich variiren, da ein jeder, auch der geringste, Neubau sie durchaus 
verändern müßte. Aber auch an fich betrachtet ist das Mittel verwerflich, 
weil es ungerecht und ohne Noth drückend ist: je kürzer die Vorperiode, 
desto höher steigt die Rente, zu empfindlicher Belastung der Verpflichteten; 
je länger dieselbe, desto niedriger sällt sie, ohne irgend andern Grund, als 
den der zufälligen Länge der Vertheilungssrist; fie kann, bei unmittelbarem 
Bevorstehen des Neubaues sich bis zur absoluten Unerschwinglichst stei-
gern, da es den Inhabern bäuerlicher Grundstücke wohl möglich ist, plötz-
lich eine relativ bedeutende Menge roher Arbeitskrast herzugeben, keines-
wegs aber, eine exorbitante Baarsumme sofort herbeizuschaffen. 

Bei Anwendung auf das oben citirte Beispiel werden diese Sätze 
fich in ihrer ganzen Schärfe ausprägen. Wir sahen, daß die Rente bei 
einem Gebände, welches noch 10 Jahre stehen kann und bei dessen Neu-
bau sür 750 Rub. Baudienste geleistet und alle 80 Jahre wiederholt wer-
den müssen, nach den „Grundsätzen" 9 Rub. 3 7 ' / - Kop. ( 9 V » X 8 0 - 7 5 0 ) 

beträgt. Sie würde mithin in der Vorperiode, wenn diese das ganze Bau-
dienstkapital zum Neubautermine liesern soll, nicht weniger als 75 Rub. 
jährl ich ( 7 5 X 1 6 — 7 5 0 ) betragen müssen. Soll fie aber nicht 
erhöht werden, wozu die „Grundsätze" uns allerdings nicht das mindeste 
Recht geben, so kommen, wie schon oben bemerkt, zum ersten Neubau nur 
93 Rnb. 75 Kop. zusammen, und es fehlen nicht weniger als 656 Rub. 
25 Kop. Wir find also in das schlimme Dilemma gedrängt: entweder 
eine achtfache Erhöhung des Satzes, den die „Grundsätze" bestimmen, 
in der Vorperiode eintreten zu lassen, oder uns dem auszusetzen, daß von 
dem erforderlichen Kapital überhaupt nur wenig mehr als der siebente 
Thei l zum Neubautermin vorhanden ist. 

Diese Schwierigkeiten, welche die relative Kürze und der bei jedem 
Gebäude der Zeit nach verschiedene Eintritt des Schlusses der Vorperiode 
bei Feststellung der Baudienstrente veranlassen, find überall nur mit Hü l l e 
des K red i t s gemildert worden, und wenn es gelänge, nachzuweisen, 
unter welchen, den gegebenen Verhältnissen entsprechenden Bedingungen 
eine Benutzung des Cred i ts bei uns eintreten könnte, so wäre das 
mit der Lösung der Ausgabe, die diese Zeilen fich gestellt haben, gleich, 
bedeutend. Denn es würde dadurch, da die Beseitigung sämmtlicher ander-
weitigen Mängel der „Grundsätze", wenn fie ernstlich in die Hand genom-
men wird, keinerlei beachtenswerthe Schwierigkeiten bieten dürfte in Be-
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treff des einzigen Mangels, dessen Beseitigung schwierig ist — der Nicht-
berücksichtigung der Vorperiode bei Feststellung der Baudienstrente — jene 
positive Seite unserer Beurtheilung wirklich zur Geltung gelangen, welche 
anzudeuten und zn begründen uns obliegt. 

Nothwendig scheint es indessen, sich von vornherein über gewisse all-
gemeine Vorfragen zu verständigen, welche fich zum Theil aus den ganzen 
Complex der kirchlichen Reallasten, zum Theil aus die Bauverpflichtung 
allein beziehen. Zunächst: wie weit würde fich das thatsächliche Reform-
bedürsniß, nach stattgehabter Abschätzung, erstrecken? Es kann nämlich 
dann allerdings zweierlei eintreten: eine Umwandlung in eine 
Geldrente (aäseraUo) oder eine gänzliche Ablösung. Sind wir nun be-
rechtigt anzunehmen, daß das Bedürsniß mit der Umwandlung befriedigt 
ist, oder haben wir Grund zu meinen, daß es die Ablösung fordert? Wird 
das erstere angenommen, so vereinfacht fich die Frage; statuirt man das 
letztere, so ist man verpflichtet, nicht allein die Mittel und Wege zur Adä-
ration, sondern auch die zur Ablösung ins Auge zu fassen, und hinsichtlich 
der Wahl des Einen und des Andern seitens der Verpflichteten gewisse 
Grundsätze auszustellen Für eine gänzliche Ablösung der kirchlichen 
Reallasten, insbesondere der Baufrohnen scheinen nun keine irgend stichhal-
tigen Gründe zu sprechen; bis zu ihr erstreckt fich das Bedürsniß offenbar 
noch nicht, da dasselbe bei uns vornehmlich in den consesfionellen Verhält-
nissen wurzelt und die Ablösung von diesen keineswegs bedingt ist. Die-
selbe würde vielmehr sehr wichtigen Interessen — denen der Kirche und 
der Schule — in einem solchen Grade widersprechen, daß sich ihre Anord-
nung hier ganz ebenso von selbst verbieten müßte, wie sie sich in dem 
vorgeschrittenen Preußen von selbst verboten hat, trotz der dort ganz un-
zweifelhaften und konstitutionell gewährleisteten Ablösbarkeit der Last^). 

') Rau, VolkSwirthsch. Politik, S. 107: „die Regiemng hat genug gethan, wenn 
fie die Mittel darbietet, jenen Zweck (die Umgestaltung der bäuerlichen Lasten) zu erreichen; 
von denselben früher oder später Gebrauch zu machen, muß den Betheiligten überlassen 
werden". 

2) Preuß. Verfassung vom 31. Januar 1350, Art. 42: — „die Theilbarkeit des 
Gmndeigenthums und die Ablösbarkeit der Grundlasten wird gewährleistet". Da-
gegen: Gesetz über die Ablösung der Reallasten vom 2. März 13S0, K 6: „Ausge-
schlossen von der Ablösbarkeit nach den Bestimmungen dieses Gesetzes find die öffentli-
chen Lasten, femer Abgaben und Leistungen zur Erbauung oder Unter-
haltung der Kirchen-, Pfarr- und Schulgebäude, wenn letztere nicht die Gegen-

Baltische Monatsschrift. Jahrg. 5, Bd. IX, Hst. I. 3 
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Dagegen würde das unleugbar vorhandene Bedürsniß, die iu konfessionell 
gemischten Kirchspielen entstandenen Schwierigkeiten zu beseitigen und das 
ebensowenig zu bezweifelnde des volkswirthschastlichen Fortschritts, wie es 
scheint, durch die nach zweckmäßigen Grundsätzen normirte Umwandlung 
in Geldrenten oder Annui tä ten — die Adäration — vollkommen 
befriedigt werden können. An der Geldrente haftet keine der bekannten 
schädlichen Wirkungen der Frohnen; hinsichtlich ihrer kann sich die confes-
sionell verschärfte Mißliebigkeit der Last weit weniger geltend machen; sie 
verliert, in Folge der gleichmäßigen Vertheilung, für den Verpflichteten den 
Charakter des Drückenden; sie bringt in seinen Wirthschastsverhältnissen 
keine Störung hervor und bei ihr bietet die Erhebung und Verwaltung 
ungleich weniger praktische Schwierigkeiten als bei der Ablösung. Sogar 
sür den Fall, daß etwa jener höchsten Orts ausgesprochene Vorbehalt der 
Rechte der Staatsk i rche' ) als Ersetzung positiver Gesetzesnormen 
durch einen mit der Macht der Durchführung ausgestatteten Willensact 
ausgefaßt werden könnte, würden die den unbedingten Ausschluß der Ablö-
sung fordernden großen Interessen doch so stark und maßgebend sein, daß 
man sich eher mit einer temporellen Unterbrechung der faktischen Prästatkon 
der Last des einen und des andern Grundstücks, als mit der gänzlichen 
Ablösung seiner Realverpflichtung befreunden könnte. Freilich liegt die 
Befugniß zur Ablösung in dem Majestätsrechte der Gesetzgebungshoheit be-
gründet, ja es ist in der gegenwärtigen Entwickelungsphase des Reallasten-
Jnstituts überhaupt unzweifelhaft, daß die Ablösbarkeit al ler Lasten dieser 
Art sich zu einem Grundsatze des allgemeinen Rechtes consolidirt bat 2), 
allein dies ist doch nur eines jener großen Principien der Neuzeit, deren 
praktische Durchführung von einer Reihe verschiedenartiger Entwickelungs-
momente abhängig bleibt, welche bei uns in Beziehung weder aus die Bau-
last noch auf die Gerechtigkeiten irgend zwingende Bedeutung erlangt haben. 

- Ohne Zweifel gebührt dem Princip an sich, da es die Grundentlastung 

leistung einer ablösbaren Reallast sind, in welchem Falle solche zugleich mit dieser abgelöst 
werden". Dieser Vorbehalt bezieht sich auf den nicht seltenen Fall, daß die Bauverpflich-
tung auf dem grundsätzlich ablösbaren Zehntrechte ruht. 

S. oben S. 12 u. 13. 

2) Bluntfchli, Deutsches Priv. Recht, S. 260: „Im Interesse der Freiheit des Grund-
eigenthums und der Verbesserung der Landwirthschaft hat die neuere Zeit den Grundsatz zum 
allgemeinen Recht erhoben: Alle auf dem Gmndeigenthum lastenden, wenn auch ursprüng-
lich als ewig gemeinten, Reallasten find ablösbar*. 
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bedeutet, volle theoretische Anerkennung; allein seine unmittelbare praktische 
Application wäre verfrüht und ist bei uns um so weniger geboten, als 
der hier allein maßgebende Allerhöchste Befehl vom 30. Juni 1862 weder 
dieses Princip selbst noch seine sofortige Durchführung fordert. Was er 
aber fordert, w i rd durch die A d ä r a t i o n , die ja im Wesentlichen 
nichts als eine Consolidirung der anbefohlenen Abschätzung ist, vol lstän-
dig erreicht. 

Eine zweite, der Lösung bedürftige Vorfrage betrifft das Rechts- und 
Pflichtverhältniß nach stattgehabter Abschätzung insbesondere der Baulast. 
Wer namentlich der Verpflichtete bleibe, ist durch die „Grundsätze" in un-
zweifelhafter Weise bestimmt: es ist das belastete bäuerliche Grundstück, 
das Gesinde. Fraglich wird nur: wer als der berechtigte, der disposi-
tiousfähige eigentliche Eigenthümer des in Rede stehenden Kirchenguts 
künftig anzusehen ist? Sowie der Charakter der Last als Kirchengut sich 
nur mit Hülse des gemeinen Kirchenrechts feststellen ließ, so wird auch 
diese Frage nur auf gemeinrechtlichem Boden beantwortet werden können. 
Denn die bezüglichen particularen Rechtsbestimmungen halten fich auch hier 
nur auf der Oberfläche: sie setzen über Verwaltung, Erwerbung, Ver-
äußerung des Kirchenvermögens verschiedene formale Regeln fest ohne das 
Rechtsverhältniß in seiner Tiefe zu erfassen '). Allerdings weichen die An-
sichten der bewährtesten Lehrer des gemeinen Kirchenrechts in der Frage 
wegen des Eigenthums am Kirchengut von einander ab: entweder die 
eine allgemeine Kirche, oder die v ie len eigenthumsberechtigten juristi-
schen Persönlichkeiten, die Gemeinden und kirchlichen Institutes werden 
als die Subjecte des Rechts betrachtet. Da indessen die letztere Anficht 
gegenwärtig als die richtige fast überall anerkannt ist, so sind wir um so 
mehr befugt, uns ihr anzuschließen, als fie einmal dem Princip der evan-

') So ist die Verwaltungsform zum Theil durch die schwedischen „Landes-Ordnungen", 
zum Theil durch das Kirchengesetz vom 23. December 1832 festgesetzt; die Erwerbung so-
wohl als die Veräußerung unbeweglichen Vermögens wird von Allerhöchster, die Veräuße-
rung beweglichen Guts bis auf eine gewisse Summe von den Local-Administrationen, dar-
über vom General-Consistorium abhängig gemacht, die ordnungsmäßige Verwaltung durch 
Visitationen sichergestellt u. dgl. 

2) Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts, Leipzig 1358, S. 697: „Die eine Anficht 
hält die allgemeine Kirche für die Eigenthümerin, während die andere eine unendliche 
Mannigfaltigkeit von eigenthumsberechtigten juristischen Persönlichkeiten annimmt, so 
daß entweder die Gemeinden oder Kirchen und kirchlichen Institute Subject deö Eigen-
thumS sind". 

3* 
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gelischen Kirche die allein angemessene ist '), dann aber auch in Ländern 
mit wesentlich gleichen kirchenrechtlichen Grundlagen in die Partikulargesetz-
gebung Ausnahme gesunden hat ^). Wir werden es also, sosern nach statt-
gehabter Abschätzung das in erster Reihe berechtigte Subject deS Eigen-
thums in Betracht kommt, nicht mit der einen allgemeinen Kirche, sondern 
mi t den einzelnen Parochien oder Kirchen als solchen zu 
thun haben und diesen ihre aus dem Eigenthum entspringenden unverletz-
lichen Rechte zu wahren verpflichtet sein. 

Endlich bedarf vorläufiger Verständigung noch die Frage: wie weit 
reicht im vorliegenden Fall die aus dem Majestätsrechte entspringende 
Zwangsbesugniß des Staats? Die Antwort auf diese Frage wird offen-
bar verschieden aussallen müssen, je nachdem von Umwandlung oder von 
Ablösung der Lasten die Rede ist; die Zwangsbesugniß wird im letzteren, 
aus Abschaffung des Instituts selbst gerichteten Fall eine weitere, im el-
fteren, die Beibehaltung des Instituts voraussetzenden, Fall eiue engere 
sein. Da wir rücksichtlich der in Rede stehenden Reallasten lediglich auf 
die Umwandlung beschränkt find, jo würde fich jene Zwangsbesugniß über-
haupt nur so weit erstrecken können, als nöthig ist, um die eigenthums-
berechtigten Parochien und die Inhaber der verpflichteten Grundstücke zu 
veranlassen, ihre Prästationen in Geld, in dem amtlich festgestellten Be-
trage und zur festgesetzten Zeit zu entrichten und beziehungsweise zu 
empfangen. Alles Andere, würde pr inc ip ie l l nur zur Kategorie facul-
tativer Erleichterungsmaßregeln gehören, deren Benutzung oder Nichtbe-
nutzung dem Ermessen der Verpflichteten insoweit ganz anheimgestellt wer-
den müßte, als dadurch das einzig erzwingbare Ziel, die Adäration selbst 
vollständig und sicher erreicht wird. Was insbesondere die Baulast betrifft, 
so muß jener im amtlich festgestellten Geldbetrage ausgedrückte Werth die 
Neubau- und Reparaturdienste vollständig repräfentiren; sind dieselben in 
ihrem Geldwerth rechtzeitig vorhanden, so ist das Ziel erreicht. I n wel-
cher Weise, mit welchen Mitteln aber diese Ausgabe zu lösen sei, könnte 
allerdings gleichgültig erscheinen, sofern deren thatsächliche Durchführung 
nur sichergestellt ist. I n letzterer Beziehung aber bedarf es ohne Zweifel 
fester, zureichender Garan t ien ; die Zwangsbesugniß des Staates wird 
sich daher auch auf-Festsetzung der letzteren erstrecken müssen. 

i) Richter a. a. O. S. 693: „Dagegen wird die Ansicht, nach welcher daS Kirchen-
gut Cor-porationsgut ist, allerdings dem Princip der evangelischen Kirche angemessen sein, 
wie sie denn zuweilen auch in die Gesetzgebung übergegangen ist". 

-) Z. B. Preuß. Allgem. Landrecht, Thl. ll, Tit. 11, K 100 ff. 
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V. 
Als eine der den Zweck der Baulast sicherstellenden Garantien ist 

nun freilich jene von den „Grundsätzen" gebotene einfache Vertheilung des 
Baudienstkapitals und des Werths der Reparaturdienste aus die Jahre der 
ordentlichen Bauperiode zu betrachten. Die obigen Zeilen dürften indessen 
gezeigt haben, daß diese Garantie entschieden unbrauchbar ist, weil sie das 
Ersorderniß sür die Vorperiode in zu geringem, sür die ordentliche Ban-
periode in viel zu hohem Betrage festsetzt. 

I n die Klasse zwangsberechtigter Garantien gehören serner ebenso 
die verschiedenen Formen der Benntzung.des Kredi ts und diese sind 
im allgemeinen allein geeignet, jenen Charakter des Drückenden zu besei-
tigen, welcher allen andern hier in Betracht kommenden Maßregeln an-
haftet, besonders aber diejenigen Uebelstände ganz zu vermeiden, die das 
System der „Grundsätze" mit fich führt. Es empfiehlt fich daher, die Mo-
dalitäten der Benutzung des Kredits etwas näher ins Auge zu fassen. 

Die Herbeischaffung des Ergänzungskapi ta ls beim Schluß der 
Vorperiode ist das Wesentliche: fie kann vermittelst des Kredits entweder 
abgesondert von der festen Baudienstrente oder in Verbindung mit ihr er-
folgen. I m ersteren Fall wird es darauf ankommen, außer der festen eine 
Zeit- oder Tilgungsrente festzusetzen und mit Hülse der letzteren das Er-
gänzungskapital selbstständig zurückzuzahlen. I m letzteren Fall könnte die 
Rente gleich anfangs so hoch angesetzt werden, daß fie zum ersten Neubau 
einen namhaften Tbeil des Baudienstkapitals liefert und nicht allein die 
Rente sür das Ergänzungskapital, sondern auch die festen Baudienst-Annui-
täten in. fich begreift; die Rente sür das Ergänzungskapital wäre in die-
sem Fall gleichfalls eine ewige, das Kapital selbst ersetzende. Um diese 
beiden Formen indessen aus unsere praktische Verhältnisse anwendbar und 
sür beide Theile Vortheilhast zu machen, bedarf es nothwendig der Ver-
einigung sämmtlicher Renten in eine Central-Kasse, weil 
nur unter dieser Voraussetzung ihre sichere Ausbewahrung, ihre richtige 
rechnungsmäßige Verwaltung, serner die gleichmäßige Befolgung des Reg-
lements und die an den größeren Umfang der Kapitalien geknüpfte Mög-
lichkeit finanziellen Gebahrens erlangt werden kann. Es sei erlaubt, alles 
Gesagte an dem mehrfach citirten Beispiel deutlicher zu machen. Wir be-
ginnen mit der zweiten Form. Die Ausgabe ist, für ein Gebäude, 
das nach 10 Jahren und dann alle 80 Jahre mit einem Aufwände an 
Baudiensten von 750 Rub. neu erbaut werden soll ^ eine diese Baudienste 
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ersetzende feste Geldrente zu ermitteln. Bringt man die sür solche Be-
rechnung in Preußen eingeführte zweckmäßige Procenttabelle') hier in 
Anwendung, so stellt sich diese Rente aus 22 Rub. 84 Kop. heraus. Die-
selbe würde nämlich, unter Hinzurechnung einfacher Zinsen zu 4°/o nach 
10 Jahren 269 Rub. 60 Kop. ergeben, das anzuleihende Ergänzungs-
kapital daher 480 Rub. 40 Kop. betragen, zu dessen Verzinsung 19 Rub. 
21 Kop. verwandt werden müßten, der Rest — 3 Rub. 63 Kop. — wäre 
genügend, um, unter Hinzurechnung einsacher Zinsen zu 4°/o in 80 Jahren 
das volle Baudienstkapital zu liesern. 

Solche, die Zinsen sür das Ergänzungskap i ta l mit ein-
schließende seste Baudienstrenten würden in Livland in verschiedenem 
Betrage sür 2188 Gebäude bei der Cemral-Kasse einlausen. Es dürste 
daher keinem Zweifel unterliegen, daß zum ersten Neubau des in unserem 
Beispiel gegebenen Gebäudes (nach 10 Jahren), wenn besonders ungünstige 
Zufälle hinweggedacht werden, die sämmtlichen eingeflossenen Renten soviel 
betragen müssen, daß die Kasse aus ihnen vorschußweise das erforderliche 
Ergänzungs - Kapital entnehmen und der bedürftigen Parochie auskehren 
könnte. Zur Verzinsung und Deckung dieser Vorschüsse würde (um bei 
unserem Beispiel zu bleiben) die Rente des Ergänzungskapitals (19 Rub. 
21V2 Kop.), da sie eine ewige ist, vortheilhast benutzt werden können, denn 
es ist unzweifelbast, daß schon nach Ablaus der ersten ordentlichen Ban-
periode (80 I . ) diese Rente mit Hinzurechnung einfacher Zinsen ein Ka-
pital von 3965 Rub. 97 Kop. geliefert habe», mithin den Parochien, aus 
deren Summen der Vorschuß gemacht ist, nicht nur 1537 Rub 20 Kop. 
(80X19 Rub. 21 Kop.) zu Gute kommen, sondern auch ein disponibler 
Ueberschuß von 2418 Rub. 70 Kop. der Kasse verbleiben würde wovon 
allerdings die Kosten sür Verwaltung Assecuranzprämien n. dgl. in Abzug 
kommen müßten. Die Rente für die ordentliche Banperiode (3 Rub. 63 
Kop.) würde hierbei gar nicht angegriffen werden, daher zum zweiten Neu-
bau das erforderliche Kapital vollständig liefern und sür alle Zukunft eine 
ähnliche Operation überflüssig machen, während die Rente des Ergänzungs-
kapitals (19 Rub. 21 Kop.), da sie keine T i lgungsrente ist, dau-
ernd fortgezahlt werden müßte. 

Bei der ersten Form der Kreditbenutzung wäre nur die letzterwähnte 
Rente von 3 Rub. 63 Kop. eine seste, gleichbleibende, und repräsentirte 
den Werth der Baudienste. Sie würde freilich zur Zeit des ersten Neu-

') Vgl. Schuhmann. AblösungSges. S. 39, 
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baues nur 40 Rub. geliefert haben , das Ergänzungskapital mithin 710 
Rub. ausmachen. Ergäbe fich aber die Möglichkeit diese 710 Rub. aus 
einem öffentlichen Kredit-Institut etwa unter den bekannten sür Anleihen 
aus dergleichen einheimischen Staats-Anstalten geltenden Bedingungen zu 
erhalten, so hätten die Inhaber der verpflichteten Grundstücke zu zahlen: 

all festen R e n t e n . . . . . . . . . . . . 3 Rub. 63 Kop. 
Verrentuug der Anleihe (6"/o) - 35 Rub. 50 Kop. 
Tilgungsprocente (1"/g) . . . . 7 „ 10 „ 

Mithin würde die Tilgungs-Rente betragen . . . 42 „ 60 „ 

I m Ganzen aber würden fie zahlen müssen . . . 46 Rub. 23 Kop. 
Diese Zahlung brauchte indessen vom Zeitpunkt des ersten Neubaues 

ab nur 41 Jahre lang fortgesetzt zu werden und die Rente könnte dann, 
da das Ergänzungskapital getilgt wäre, aus 3 Rub. 63 Kop. sür immer 
Herabfinken. 

Vergleicht man diese beiden Formen, so zeigt fich, daß sie zwar, was 
die Sicherstellnng der tatsächlichen Prästation der Last betrifft, beide 
gleich zweckmäßig find; daß aber, besonders wenn das specielle Interesse 
der verpflichteten Inhaber der Bauerngesinde in Betracht gezogen wird, 
der letztgedachten der Vorzug kaum abzusprechen sein dürste. Es mag 
theoretisch aus dasselbe herauskamen, ob Jemand ein Kapital hergiebt und 
dadurch dessen Reute gleichzeitig für immer einbüßt, oder ob er eine ewige 
Rente zahlt und das dieser Rente entsprechende Kapital in seinem Besitz 
bleibt. Allein es dürfte praktisch richtiger und dem Interesse der Ver-
pflichteten förderlicher sein, einen doppelten Betrag (46 Rub. 23 Kop.) 
ein Menschenalter hindurch zu zahlen, als einen einfachen (22 Rub. 84 Kop.) 
ewig, um so mehr, da das diesem entsprechenden Kapital immer nur 
gedacht wird, nicht wirklich vorhanden zu sein braucht. Allerdings bliebe 
auch im zweiten Fall eine ewige Zahlung übrig, weil die Last eben nicht 
abgelöst, sondern nur umgewandelt werden soll; aber sie beträgt bei unse-
rem Beispiel nur 3 Rub. 63 Kop., im ersteren 22 Rub. 84 Kop., d. h. 
fast das Siebensache. Unter allen Umständen darf nicht über das Ziel hin-
ausgegangen werden; nur die rechtzeitige und volle Prästation der Last 
ist sicherzustellen, nicht die Anhäufung großer Reservefonds; dieser Zweck 
gchörr in ein anderes Gebiet, in das freiwilliger Association. Hier aber 
würden, wenn die erste Form adoptirt wird, auf Kosten der Verpflichteten 
mit der Z?it sehr bedeutende Überschüsse sich bilden und die Disposition 
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über dieselben könnten die Verpflichteten gar nicht einmal beanspruchen, 
sondern nur die Berechtigten und in ihrer Vollmacht die Central - Kasse. 
Trotzdem bliebe es vorläufig noch ungewiß, ob bei Anwendung dieser Form 
sür den Ansang das Nöthige auch überall rechtzeitig vorhanden sein wird 
und wie lange man hieraus wird warten müssen; beides würde fich erst 
dann mit Sicherheit ermessen lassen, wenn sämmtliche Vorperioden berech-
net und festgestellt sein werden. Wird hingegen die zweite Form ange-
nommen, so kann die Ze i t ren te , bei günstigeren Conjunctureu sür die 
Anleihe und bei erheblichem Betrage derselben, möglicherweise bedeutend 
n iedr iger sich herausstellen, jedenfalls wird von den Verpflichteten 
gerade nur soviel verlangt, als unter den für die Geld-Operation gegebe-
nen Verhältnissen unbedingt nothwendig ist; nicht mehr und nicht weniger. 
Die Benutzung des Zinseszinses von Seiten der Central-Kafse wird auch 
bei dieser Form in Beziehung aus sämmtliche feste Renten geschehen können, 
und voraussichtlich die Deckung unvermeidlicher Auslagen, z. B. Assecuranz« 
Prämien, Verwaltungs-Kosten, Valuta-Differenzen, — ganz ebenso ermög-
lichen , wie das in andern Ländern geschehen ist. Die ewige Last aber 
wird den Verpflichteten nur in dem Betrage auserlegt werden, welcher nach 
dem Eintritt fester Verhältnisse, d. h. mit dem Beginn der ordentlichen 
Bauperioden der ihrem Werthe wirklich angemessene ist. 

Allerdings bliebe eine nicht unerhebliche Schwierigkeit immer noch zu 
überwinden. Die evangelische Central-Kirchenbau-Kasse repräsentirte ledig-
lich die Gesammtheit der berechtigten Parochien, nicht aber den Staat oder 
eine politische Corporation; sie wäre also zur Negociation von Anleihen 
ungeeignet, weil sie die Rechtsfähigkeit juristischer Persönlichkeiten nicht 
besäße. Tritt nun nicht der Staat oder eine rechtsfähige Corporation ver-
mittelnd ein, so ist allerdings die Ausführung des Planes überhaupt nicht 
möglich und es bliebe nur übrig, es mit der ersten oben angedeuteten 
Form der Benutzung des Kredits zu versuchen. Daß der Staat sich zur 
Vermittelung willig findep lassen werde, ist mehr als zweifelhast, ebenso 
vielleicht die Opportunität einer bezüglichen Anfrage; daß aber die liv-
ländische Ritterschaft Anlaß haben dürste, hier im Interesse der Landes-
Kirche und Schule ihren Kredit geltend zu machen, scheint mit mehr Grund 
angenommen werden zu können. Sie übt eine historische Schutz- und 
Schirmpflicht über die Landeskirche; fie ist die Leiterin ihrer Schulen; die 
rechtliche Vertreterin der Interessen der verpflichteten Gesindes - Inhaber. 
Die Rechtsqualität der Zeitrente als einer umgewandelten Reallast garan-



Die Krisis der kirchlichen Reallasten in Livland. 4t 

tirt deren prompte Zahlung, durch Locirung in die erste Klasse der For-
derungen ist fie im Concurfe fichergestellt'); überdies die Gesammtheit der' 
Parochianen gemeingesetzlich sür die Zahlung eventuell verhastet Wenn 
die Ritterschaft, ohne die erwähnten G a r a n t i e n , zu rascherer Er-
setzung des bäuerlichen Arbeitspachtverhältnifses durch das Geldpachtsystem 
Anleihen zu negociiren fich selbst erboten hat^), so scheint es, daß fie in 
einem Fall, wo es fich um Umwandlung eigentlicher Frohnen handelt und 
wo ihr die beste Hypothek durch das Gesetz selbst geboten wird, ihre Bei-
hilfe dem relativ weniger bedeutenden Unternehmen wohl ganz ebenso zu-
lveudeu könnte, vorausgesetzt, daß ihr durch umfassende Betheiligung an 
der Central-Kasse die Garantie regelmäßiger Verwaltung vor allem geboten 
würde. Wie sich die beiden erwähnten Vorschläge zu dem allerhöchsten 
Befehl vom 30. Juni 1862, welcher die Abschätzung der Baulast in einem 
jährlichen Geldbetrag zum Zweck hat, verhalten, ergiebt fich schließlich ans 
den charakteristischen Verschiedenheiten der Systeme. Bei Annahme des 
einen — des der festen Rente ohne Tilgung des Ergänzungskapitals — 
liegt die Sache sehr einfach: wir hätten eben in dieser Rente den Aus-
druck des Werths der kirchlichen Baulast, aus eine unveränderte jährliche 
Geldzahlung vertheilt, und damit wäre der allerhöchste Besehl vollständig 
erfüllt. Bei dem andern System, der von der festen Rente getrennten 
Zeit- oder Tilgungsrente, würden allerdings bis zum Ablauf der Tilgungs-
fristen verschiedene Zahlungen Platz greifen, wir würden also bei der Ge-
sammtberechnung genöthigt sein, zwei Zahlen statt einer zu bieten, und 
zwar die eine mit dem Bewußtsein, daß sie die seste sür alle Zukunft gleich 

') Livl Bauern-Verord. vom 13. Novemb. 1860, K 904, P. 7. 
2) k v. Lökiner kriveip. Hur, canon. Kolt. 1892 § 597: „In sudsiäium memdra 

Loelesiae et imxrlmis in ?aroekÜ8 ?aroctiia»i yua tales aä illam (rekeetionem 
tewpli) conterrs tenentur." Richter, Kirchenrecht S. 735: „In der evangelischen 
Kirche mußte die eventuelle Verpflichtung der Gemeinden betont werden. Diese ist 
seitdem allgemein anerkannt" 

Livl. Bauern - Verord. vom 13. Nov. 1860, § 23—31. „Die livl. Ritterschaft 
negociirt zu solchem Zweck die erforderlichen Summen und verabfolgt dem dazu berechtigten 
Gute das vorschristmäßige Einrichtungskapital (K 24); dasselbe beträgt 200 Rbl. S. auf 
den Haken (K 30); ihm muß die erste Jngrossation nach der Pfandbriefsschuld eingeräumt 
werden". (§ 31). — Da sonach eine Jngrossation vorausgehen muß, mithin ein wesentlich 
freiwilliges Pfandrecht vorliegt, welches überdies dem des Kreditsystems nachsteht, so 
würde beim Concurse die Kirchenbaurente, weil diese, als Surrogat der Reallast, ein ge-
setzliches Pfandrecht hat und zu den absolut privilegirten Forderungen gehört, 
unter allen Umständen ausreichender sichergestellt sein. 
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bleibende Baudienstrente ist, die andere mit der Maßgabe, daß sie, abge-
sondert von der ersten, lediglich eine vorübergehende, durch den Zufall der 
Verschiedenheit und der Kürze der Vorperioden bedingte ist. Allein es 
dürste sich durch die practischen Vorzüge dieses Systems allerdings recht-
fertigen und der allerhöchst gestellten Ausgabe, welche ja beide Banperioden 
gleichmäßig umfaßt, keineswegs zuwider fein, wenn die Löfnng der Frage, 
zwar stmultan und nicht snccesstv, aber, den Perioden entsprechend, in zwei 
Thülen erfolgt, von welchen der eine die Rente sür das durch die Vorpe-
riode bedingte Ergänzungskapital, der andere die eigentliche seste Baurente 
umsaßt. 

Fassen wir alle obigen Bemerkungen in ein Gesammtrefultat, so stellen 
sich die folgenden Ergänzungen der „leitenden Grundsätze" als entschieden 
wünschenswerth heraus: 

Ausdehnung des Ermi t te lungs- und Abschätzungsver-
fahrens auf das verpflichtete Hofs land; 

Annahme des Pr inc ips der Umwandlung mit Ausschluß 
des Grundsatzes der Ablösung sür beide Hauptarten der 
Last; 

Hinzurechnung einfacher Zinsen bei F i x i r ung der festen 
Baurente; 

Benutzung des Kredits zur Herbeifchaffung der Ergän-
zungskapital ien sür die Vorper ioden; endlich 

Verwal tung sämmtlicher Renten durch eine Central-
Kasse. 

Das ist die positive Seite der Kritik, welcher wir unbefangene Er-
wägung und Beherzigung wünschen und von der wir glauben, daß sie die 
Schwierigkeiten der gestellten Ausgabe befriedigend und ohne zu großen 
Zeitverlust zu überwinden vermöchte. Es scheint kaum als ob weiteres 
Temporisiren hier zu empfehlen wäre: ist es nicht das confessionelle, so ist 
es das wi r tschaf t l iche Moment , welches die Reform ohne Zweifel 
bald nnabweislich machen muß. Ueberdies liegt schon im allerhöchsten Be-
fehl vom 30. Juni 1862 die Nöthigung zur That. Wir möchten die ge-
genwärtige Lage dieser Sache überhaupt mit dem Standpunkt der Sund-
zollfrage im Jahre 1856 vergleichen. Als die nordamerikanifcheu Freistaa-
ten am 12. (31.) April 1865 durch ihren Gesandten in Kopenhagen er-
klären ließen, daß sie den Sundzollvertrag vom 26. April 1826 nicht 
mehr erneuern, ihren Handelsschiffen vielmehr eventuell freien Dnrchgang 
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durch die dänische Meerenge mit einer Kriegsflotte erzwingen würden, fand 
sich Dänemark zu Verhandlungen bereit. Dieselbe Macht, die jene be-
rühmte Erklärung abgab, hat — als das Princip der Entschädigung von 
dem Berechtigten angenommen war —.an letzteren sich betheiligt; sie hat 
also einmal, daß sie zu zahlen schuldig sei, entschieden geleugnet, das an-
dere Mal ebenso entschieden anerkannt. Eine nur scheinbare Jnconsequeuz. 
Nicht das Recht Dänemarks, nicht die Pflicht Nordamerikas wurden im 
Grunde zurückgewiesen, sondern nur die Form der Efsectnirnng beider, 
das der moderuen Menschheit unerträgliche Hinberniß freier wirtschaftli-
cher Bewegung. Dies Hinderniß anfrecht erhalten wollen, ist zu Meere und 
zu Laude vergebliches Bemühen, es hinwegzuräumen unausbleibliche Nö-
thigung. Immer aber wird, wer das Letzte zu thun sich entschlösse, nach 
dem Beispiel Amerikas so handeln müssen, daß auch das volle Recht 
aus Entschädigung gewahrt bleibe, denn das ist das sittliche, ebenso 
unabweisbare Postulat der Neuzeit. Der Träger dieses Rechts aber wird 
gut thun, fich nach dem Vorgang Dänemarks zu richten und wenn die 
eine Form der Effectuirung seines Rechts in der Zeit ihre Stütze verlo-
ren hat, fich eine andere gefallen zu lasseu. 



Betrachtungen «der die Jury in Strafsachen. 

Möenn in einem Lande die Einführung der Criminaljury in Frage steht, 
geht ihre Zweckmäßigkeit nicht schon daraus hervor, daß das alte Ver-
fahren als verwerflich erkannt ist, denn eine Verbesserung des Strafprocef-
ses kann auch ohne Jury erreicht werden. Man muß aber doch das Beste 
erreichen wollen und da sragt es sich denn, ob die Criminaljury das Beste 
sei, daS sicherste Mittel, um in Straffällen das Recht zn produciren. 
Ueber kein juristisches Thema ist, schon seit Jahren, so viel geschrieben 
worden, als über die Criminaljury, das Pro und Contra ist den Juristen 
so bekannt, daß es scheint, als könne darüber nur noch abgestimmt, nicht 
weiter diScutirt werden. Die Wissenschaft, besonders die deutsche, hat 
aber die Behandlung des Themas in eine ganz andere Bahn gelenkt, seit 
sie dasselbe ans dem Kreise criminalpolitischer Betrachtungen aus den histo-
rischen Boden verpflanzt und nicht blos den Unterschied der englischen und 
französischen Jury scharf herausgestellt, sondern auch ergrüudet hat, in 
welcher Weise die Einführung und Entwickelung des Instituts in den bei-
den Ländern eine total verschiedene gewesen sei. Die Geschichte der Jury 
in Frankreich kann nicht genug studirt werden, wenn es fich in einem Lande 
darum handelt, das Institut einzuführen. Diese Geschichte warnt vor 
Ueberstürznng, und zeigt auf jeder Seite Jrrthümer, in die man verfallen 
ist, weil man von der genetischen Entwickelnng des Rechts eines Volkes 
keine Ahnung hatte, sondern glanbte, mit dem Rechte ließe fich so lange 
in Gesetzen experimentiren, bis es brauchbar geworden sei. Die wichtigste 
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Vorfrage »ach den Voraussetzungen einer so bedeutenden Einrichtung über-
ging man und erkannte nicht, daß eine Institution, die fich in natürlicher 
Weise aus dem Rechtsleben eines Volkes herausgebildet hat, in einem an-
dern Lande fich nicht bewähren kann, wo die Voraussetzunzen fehlen. 

Den Franzosen erschien nichts leichter als Einrichtungen des von ihren 
Staatsweisen, besonders Montesquieu, gepriesenen Englands über den 
Canal zu fich herüberzunehmen, und die Verpflanzung der englischen Jury 
auf franzöfischen Boden machte ihnen keine Schwierigkeit, aber so wie fie 
aus dem englischen Friedensrichter eine ganz andere Figur machten, indem 
fie den englischen (germanischen) Begriff des Friedens verkannten, so ging 
es ähnlich mit dem Schwurgerichte, weil fie von vorn herein die Aufgabe 
der Geschworenen schief auffaßten. Für die Neugestaltung Frankreichs sah 
man das Heilmittel in der Theilung der Gewalten, das war die Abstrak-
tion, welche Montesquieu aus der Betrachtung der englische» Verfassung 
gewonnen hatte. Diese Theilung sand man auch in dem Nebeneinander des 
Richters und der Geschworenen im englischen Schwurgericht; die Geschwo-
renen, glaubte man, hätten es nur mit der Thatsrage, der Richter nur mit 
der Rechtsfrage zu thun. Montesquieu sagt: „ I n Rom sprachen die Rich-
ter nur aus, daß der Angeklagte eines bestimmten Verbrechens schuldig sei; 
die Strafe sand fich dann in dem Gesetze. I n England entscheiden die 
Geschworenen, ob die ihnen vorgeführte That erwiesen sei oder nicht. Ist 
fie erwiesen, so erkennt der Richter aus die vom Gesetze dagegen verhängte 
Strafe und dazu braucht er nichts als Augen". Wie hiernach die Aus-
gabe des Richters ungemein leicht ist, so stellte fich nach einem Ausspruch 
Napoleon I. auch die Aufgabe der Geschworenen als eine sehr einfache her-
aus , „fie zu lösen, dazu sei nur der sechste Sinn nothwendig: das Gewis-
sen". Aehnlich wie Montesquieu sprach sich auch der berühmte Italiener 
F i l ang ie r i aus und allgemein gab man fich einer solchen Anschauung 
hin, bei der es aus eine Abschwächung der richterlichen Gewalt vornehm-
lich abgesehen war. Mit einer Nüchternheit, wie man es sonst bei den 
Franzosen nicht gewöhnt ist, sormulirte der Berichterstatter in der constitui-
renden Nationalversammlung den Hauptsatz: „die Geschworenen urtheilen 
über die Wahrheit der Thatsachen, das Tribunal wendet das Gesetz an. 
Jede Beimischung von Thatfragen (Wut mölanFs äs kaik) ist dem Richter 
fremd; er kennt nur diejenige Thatsache, die das Verdict der Jury ihm 
hinstellt; dann muß er das Gesetz öffnen und dort findet er eine bestimmte 
Strafe, anwendbar aus die bereits festgestellte Thatsache. Seine einzige 
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Pflicht ist, die Strafe zu verhängen". Die Ausgabe des Richters wäre 
also hiernach noch leichter als die der Geschworenen, sie wäre eine rein 
mechanische Operation und es bedürste dazu keiner weiteren juristischen 
Bildung, sondern nur einer vollständigen, wo möglich an das Auswendig-
wissen grenzenden Bekanntschast mit dem Detail des Gesetzbuches. So 
scheint es, und mancher Laie denkt auch heut zu Tage die Sache so> daß 
der Richter nur ein Automat sein würde, während der gebildete Jurist die 
lebendige Construction des Rechtsverhältnisses für jeden Fall, sei er ein 
Civil- oder Criminalfall, als unerläßlich ansieht. Eine solche Construction 
ist aber nicht schon vorhanden, wenn die Thatsache ermittelt und ein Ge-
setz vorhanden ist, unter welches sie gestellt werden könnte: sondern es ist 
zn ermitteln, in welcher Gesetzesbestimmung die Thatsache ihre vollkommene 
Deckung findet, mit andern Worten: die Subsumtion der Thatsache unter 
das Gesetz ist das verbindende Mittelglied. Wenn nun diese Subsumtion, 
bei welcher vieles zu erwägen ist und die Momente des Falles sowohl als 
der Geist des Gesetzes gewürdigt werden müssen, dem Richter obliegt, ist 
seine Ausgabe doch keine so ganz leichte, als die applieation äs la!oi nach 
der Auffassung jenes Berichterstatters in der constituirenden Nationalver-
sammlung scheinen könnte. Sind nun aber die Geschworenen von solcher 
Substitution ganz fern zu halten, so daß sie zwar, wie der beliebte fran-
zösische Ausdruck ist, souveräne Richter der Thatsrage sind, aber mit der 
Rechtsfrage gar nichts zu thun haben? Lassen wir uns nicht blenden von 
französischen Phrasen, sondern treten wir in einen englischen und in einen 
französischen Schwurgerichtssaal. 

Die Formel der Frage, welche die Geschworenen zu beantworten 
haben, lautet in England: „ Ihr Herren von der Jury, seht auf 
den Angeklagten in der Schranke! Was sagt Ih r , ist er des Verbrechens 
(des Mordes, der Fälschung, des Diebstahls mit Einbruch zc. zc.) schuldig, 
dessen er angeklagt ist, oder ist er nicht schuldig?" Die ganze Anklage bildet 
also das Beweisthema und wenn der Spruch der Geschworenen „Schuldig" 
lautet, so heißt das: „Die Anklage, das Thema ist bewiesen", wenn 
„Nichtschuldig" gesprochen wird: „Der Beweis, das Msma probanäum 
ist nicht geliefert". I n dem „Nichtschuldig" thun die Geschworenen nicht 
nothwendig ihren Glauben an die Unschuld des Angeklagten kund und fie 
können nicht nur mit gutem Gewissen dieses Verdict abgeben, sondern es 
ist ihre Pflicht es zu thun, wenn der Beweis der Schuld nicht ganz voll-
ständig ist, wie groß auch der Verdacht sein möge, der in dieser Beziehung 
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bei ihnen zurückbleibt, denn nach gesetzlicher Präsumtion ist jedermann un-
schnldig, dem seine Schuld nicht bewiesen wurde*). . 

Durch das „Schuldig" der Geschworenen wird also die Anklage, das 
Jndictment, einfach acceptirt; die Anklage beschreibt aber die Handlung 
nicht blos nach ihrer tatsächlichen, sondern auch nach ihrer rechtlichen 
Seite d. h. fie charakterisirt die Handlung als eine Verletzung des Stras« 
gesetzes und in dem „Schuldig" liegt also die Erklärung: „Ja, der An-
geklagte hat das Strafgesetz in der und der Weise verletzt". Das war 
aber gerade die Rechtsfrage, folglich hatten die Geschworen die Rechtsfrage 
zu beantworten. Damit die englischen Geschworenen dies können, damit 
sie in den Stand gesetzt werden, die Subsumtion der Thatsachen unter 
das Gesetz in richtiger Weise vorzunehmen, belehrt sie der Richter und 
eine englische Schwurgerichtssitzung erscheint oft als eine Lection, in welcher 
12 rechtsungelehrte Männer in juristischen Fundamentalbegriffen unterrichtet 
und zur juristischen Logik hingeführt werden, insofern der Richter sie an-
leitet, die Beweisregeln (lan ok eviäenee) anzuwenden. 

Wenn nun durch ein „Schuldig" die zu einer Einheit verbundene 
That- und Rechtsfrage, die Schuldsrage von den Geschworenen beantwor-
tet worden ist, hat der Richter nichts zu thun, als die Strafe auszuspre-
chen, denn nur dieses bleibt noch übrig. 

Daß die englischen Geschworenen in der Regel die ganze Schuldfrage 
durch Annahme oder Abweichung des Jndictment zu beantworten haben, 
erhellt, wenn es noch eines weiteren Beweises bedürste, aus der Abwei-
chung von der Regel, wo sie kein Generalverdict, sondern ein (bedingtes) 
Specialverdict abgeben d. h. wo sie zwar die erheblichen Thatsachen als 
bewiesen annehmen, aber mit der Subsumtion derselben unter das Gesetz 
nicht im Reinen sind, also fich nicht getrauen die Rechtsfrage zu be-
antworten. Die Formel eines Specialverdicts lautet etwa: „Die Geschwo-
renen sagen, daß NN. den NN. an dem Tage — auf dem Jahrmarkt — 
mit einem Messer gestoßen und ihm eine tödliche Wunde beigebracht hat 
(die Art der Tödtung und der ganze Vorgang wird kurz angegeben) — 
und wenn es nach diesen Thatsachen den Richtern scheint, daß die That-
sachen einen vorbedachten Mord begründen, dann erklärt die Jury aus 
ihren Eid, daß der Gefangene des vorbedachten Mordes schuldig ist; wenn 
es aber nach denselben Thatsachen den Richtern scheint, daß diese That-

kors^ tk , kistorx ot tria! bx jurx (t852) x. 336. 
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fachen das so qnalificirte Verbrechen nicht begründen, so erklärt die Jury, 
daß der Gefangene des vorbedachten Mordes nicht schuldig ist". Allein in 
Tödtungsfällen kommt es jetzt wohl nie zu einem solchen bedingten Verdict, 
das überhaupt nicht häufig ist, weil, wie Mittermai er sagt: „die Ge-
schworenen in Widerspruch mit ihrer Aufgabe, auch die Rechtsfrage und 
die ganze Schuldsrage zu entscheiden, durch dieses Verdict fich ein schlech-
tes Zeugniß geben". Bei dem ost vorkommenden Verbrechen der Tödtung 
können auch die Geschworenen leicht über die rechtlichen Momente, wenn 
Zweifel auftauchen, vom Richter belehrt werden. Früher waren Special-
verdicte bei Preßvergeheu, deren crimineller Charakter nicht so schrecklich ist, 
als der Begriff des Mordes, Diebstahls zc., häufig; jetzt ist es, nach den 
Angaben der Berichterstatter, die Bigamie, welche noch von Zeit zu Zeit 
zu einem Specialverdict führt z. B. in dem Falle in Liverpool, wo je-
mand nach dem Tode feiner Frau seine Schwägerin geheirathet und bald 
darauf diese verlassen und eine dritte Frau genommen hatte. Dieses Tat-
sächliche war vollständig bewiesen, ob aber der Begriff der Bigamie erfüllt 
sei, war den Geschworenen nicht klar, da nach dem englischen Rechte die 
Ehe mit der Schwägerin nichtig ist. Die hieraus stch ergebende Rechts-
frage überließen die Geschworenen dem Richter, der fich mit seinen Colle-
ge« berathen konnte. 

Das Gegenstück zum Specialverdict bildet der Fall, wo die Geschwo-
renen, wenn fie der Meinung find, daß die Thatsachen, welche fich ergeben 
haben, ein geringeres Verbrechen ausmachen, als in der Anklage angege-
ben war, den Angeklagten für nichtschuldig des schwereren Verbrechens, 
für schuldig des geringeren erklären z. B. nichtschuldig des Mordes, schul-
dig des Todtschlages; nichtschuldig des Kindsmordes, schuldig der Verheim-
lichung der Schwangerschaft und der Niederkunft. Voraussetzung ist, daß 
die Thatsachen sowohl in der Anklage enthalten als iw Beweisversahren 
verhandelt seien; dann können die Geschworenen die genannte rechtliche 
Würdigung der Thatsachen vornehmen. 

Die Fragestellung an die Geschworenen ist in Frankreich weit com-
plicirter und umständlicher als in England und es blickt dabei die Grund-
anficht durch, daß die Geschworenen nur Thatsachen zu lösen haben. Da-
her werden die Rechtsbegriffe ihrer präcisen Fassung entkleidet und mög-
lichst vollständig auseinandergelegt in tatsächliche Momente; aber deswe-
gen haben doch die Geschworenen mit dem Rechtsbegriffe zu thun, nur 
daß dieser ihnen mundgerecht gemacht wird. Sie. werden z. B. nicht ge-
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fragt, ob der Angeklagte des Versuchs eines Verbrechens schuldig sei, son-
dern ob die Abficht des Angeklagten durch äußere Handlungen an den 
Tag gelegt sei nnd einen Ansang der Vollziehung erhalten habe. Das 
ist gemäß der Realdefinition des Versuchs in Art. 2 des voäs pönal. 
Die so geformte Frage können fie aber gar nicht anders beantworten, als 
wenn fie fich klar zu machen suchen, an welchem Punkte das franzöfische 
Recht die Vorbereitungshandlungen von dem Versuche des Verbrechens 
sondert. Der sechste Sinn, das Gewissen, reicht also doch auch für die 
französischen Geschworenen nicht aus, sondern fie haben fich in das Gesetz 
nnd folglich in eine juristische Auffassung hineinzudenken und fie haben, 
wie die englischen Geschworenen, das Gesetz auf den concreten Fall an-
zuwenden. 

Bei dieser Sachlage, die fich sowohl ans der Betrachtung des fran-
zösischen als des englischen Schwurgerichts ergiebt, müssen wir einen ziem-
lichen Grad von Bildung der Geschworenen für eine nothwendige Vorans-
setzung des gedeihlichen Wirkens einer Jury halten. In England ist bei 
den Bürgern, die überhaupt Geschworene werden können, ein gebildeter 
Rechtsfinn das Resultat langer Uebung des Volkes in Mitwirkung bei 
der durchweg öffentlichen Rechtspflege. Die Öffentlichkeit weckt wie das 
Vertrauen zu der Rechtsübung, so auch das Interesse daran im hohen 
Grade, und da England nicht blos eine Criminaljury, sondern auch eine 
Civiljury hat, die sogar älter ist als jene, so ist eine thätige Theilnahme 
der Bürger an der Rechtspflege alltäglich. Die Jury ist ihrem Wesen 
nach in England so allgemein, den Engländern angestammt, daß fie weit 
hinausreicht über die eigentliche Criminal- und Civiljury, und „das Prin-
cip, aus dem die Einrichtung der Jury beruht, ist dort ein allen Einwoh-
nern so lebendig einwohnendes, daß es etwas ganz Gewöhnliches ist, bei 
Streitigkeiten, die auf der Straße vorkommen, sogleich eine Anzabl gerade 
anwesender Personen zusammentreten zu sehen, die beide Theile sehr 
ausführlich hören und dann gemeinsam ihre Entscheidung aussprechen, wo-
mit der Streit zur Beruhigung Aller geschlichtet wird"*). — Für die Cri-
minaljury liegt in England eine beträchtliche Garantie der Bildung in dem 
Census, wenigstens läßt fich präsumiren, daß diejenigen, welche Geschwo-
rene in Criminasachen werden können, fähig find, der Rechtsbelehrung des 
Richters zu folgen. In Frankreich hat man die Rückficht aus die Bildung 
neben dem Census darin sehr deutlich hervortreten lassen, daß gewisse Ca-

*) Götze, über die preußischen Schwurgerichte und deren Reform (18S1). S. 7. 
Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hst. t. 4 
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Paritäten, abgesehen vom Census, berechtigt find, Geschworene zu werden. 
Der Art. 332 führt nämlich im Katalog der zum Geschworenendienst taug-
lichen Personen aus: „Doctoren und Licentiateu bei einer oder bei meh-
reren Facultäten, die Mitglieder oder Korrespondenten des Instituts 
und der übrigen vom Staat anerkannten gelehrten Gesellschaften", und 
ausgeschlossen find diejenigen, welche nicht lesen und schreiben können, de-
ren es bekanntlich in der „großen Nation" unendlich viele giebt. Wie sehr 
auch mit Recht diese franzöfische Anordnung getadelt worden ist, die Aner-
kennung, daß ein Geschworener Bildung haben müsse, ist evident. 

Es erschien mir nothwendig, meine Betrachtungen über das Schwur-
gericht mit dem Nachweise zu beginnen, daß die Geschworenen nicht in der 
Weise, wie man es noch oft irrthümlich glaubt, die Thatsrage zu beant-
worten, dagegen mit der Rechtsfrage nichts zu thun haben. Zwar sagt 
einer der ersten deutschen Prozessualisten, Planck (systematische Darstel-
lung des deutschen Strafverfahrens Z 137), die Geschworenen hätten die 
That- oder Schuldfrage, der Gerichtshof die Rechtsfrage zu beantworten, 
aber P. hat bei richtiger Anficht von der Sache nur eine besondere Ter-
minologie gewählt, denn er verwahrt fich gegen Mißverständniß. indem er 
sagt: „Irrig wäre freilich die früher nicht selten vorkommende, heutzutage 
hinlänglich widerlegte Vorstellung, als ob zur Beantwortung der ersteren 
Frage gar keine, und zur Beantwortung der letzteren nur Rechtskenntnisse 
erfordert würden. Denn so wie bei jener eine genaue Kenntniß dessen, 
was das Strafgesetz unter einem Verbrechen der angeschuldigten Art und 
dessen einzelnen Merkmalen versteht, verlangt werden muß, so kommen bei 
dieser nicht blos Rechtssätze, sondern auch die thatsächlichen Voraussetzun-
gen derselben, wodurch die Zuläsfigkeit und Höhe der Bestrafung bedingt 
wird, in Betracht". 

Wenn ich nun näher herantrete zu dem Thema: ob in den drei 
Ostseeprovinzen Rußlands die sür Einführung der Jury in Strafsachen 
unerläßlichen Bedingungen vorhanden find, so muß ich freilich, fern von 
dem Lande, das mir einst zur zweiten Heimath geworden war und dessen 
rechtliche und sociale Entwicklung stets das größte Interesse für mich haben 
wird, die Beantwortung der Frage, ob nicht die Sprachverschied en-
Heit der Bewohner der Ostseeprovinzen ein schwer zu überwindendes Hin-
derniß sei, den zur BePrüfung des Gegenstandes an Ort und Stelle be-
findlichen Männern überlassen. Vielleicht irre ich, wenn ich diese Schwie-
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rigkeit für die größte hatte bei der Entwickelung des schwurgerichtlichen 
Verfahrens. Die französische Strafprozeßordnung Art. 332 schreibt vor: 
„Wenn der Angeklagte, die Zeugen oder einer von ihnen nicht dieselbe 
Sprache oder dieselbe Mundart sprechen, so ernennt der Präsident von 
Amts wegen, bei Strafe der Nichtigkeit, einen Dollmetscher, der wenigstens 
2t Jahr alt ist, und läßt ihn, bei derselben Strafe, den Eid leisten, die 
Reden getreu zu übersetzen, welche denjenigen, die verschiedene Sprachen 
sprechen, gegenseitig mitgetheilt werden müssen. — Der Dollmetscher kann, 
bei Strafe der Nichtigkeit, selbst mit Einwilligung des Angeklagten und 
des Generalprocurators nicht aus den Zeugen, den Richtern und den Ge-
schworenen genommen werden". Diese Vorschrift, durch Androhung der 
Nichtigkeit des Verfahrens geschärft, trägt ihre Rechtfertigung in fich, in-
dem fie eine uothwendige Folge des Princips der Oefsentlichkeit ist, und 
weiter ist ein schwurgerichtliches Versahren ohne Oefsentlichkeit nicht denk-
bar. Die Oefsentlichkeit besteht aber nicht bloß darin, daß dem mehr 
oder weniger bei der Verhandlung intereffirten, vielleicht nur von Neu-
gierde angelockten Publikum der Zutritt gestattet wird, sondern, was über-
all in dem Grade, wie es in dem Heimathlande der Jury, in England, 
geschieht, erkannt werden sollte, vornehmlich darin, daß die Hauptinteres-
senten des Falles von Allem Einficht nehmen können, was für fie von 
Bedeutung ist. In England erstreckt fich die Oefsentlichkeit nach der Seite 
des Angeklagten so weit, daß ihm selbst in der Voruntersuchung kein Ge-
heimniß aus den Aussagen der Zeugen gemacht wird und er in der Re-
gel bei ihrer Vernehmung gegenwärtig sein und in seinem Nutzen Fragen 
an fie stellen kann. Daß in dem Hauptversahren, dem Trial, etwas ver-
handelt würde, was der Kenntnißnahme des Angeklagten vorenthalten wer-
den könnte, erscheint einem Engländer undenkbar. Während in dem alten 
Jnquifitionsprozesse der Jnqnifit ein Object ist, das behandelt wird, ist 
er in dem neuen Verfahren ein Subject, das mit seinen Rechten dem 
anklagenden Subject mit dessen Rechten gegenübersteht und verlangen 
kann, daß er böre und gehört werde, so weit dies aus sein Schicksal von 
Einfluß sein kann. In den Ostseeprovinzen, die man wohl als deutsche 
bezeichnet, weil die Bildung, so weit fie vorhanden, deutsch ist, und wo 
die Sprache der Gerichte ebenfalls deutsch ist und dominiren wird, wenn 
es zur Einführung der Schwurgerichte in Strafsachen kommen sollte, wer-
den die Angeklagten wie die Zeugen in größerer Zahl undeutsch sein und 
es werden in den Verhandlungen die verschiedenen Sprachen, deutsch, 

4* 
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estnisch, lettisch, russisch, zum Vorschein kommen, folglich wird eine unendliche 
Thätigkeit des Dollmetschens nothwendig werden, wenn die der Jury we-
sentliche Oefsentlichkeit und Mündlichkeit gewahrt werden soll, und dabei 
werden Mißverständnisse an der Tagesordnung sein. 

Eine weitere Schwierigkeit, die fich gegen die Einführung der Jury 
erhebt, liegt in dem Bildungsgrade der Bevölkerung der Ostseeprovin-
zen. Mittermaier (die Mündlichkeit, das Anklageprincip zc. S. 382) 
sagt: „Vorzüglich kann nur dann auf unparteiische und gerechte Ansprüche 
der Geschworenen gerechnet werden, wenn der Staat hoffen kann, daß aus 
ddn Bänken der Geschworenen Männer sitzen werden, welche ebenso ein-
sichtsvoll als unabhängig und selbständig, charakterfest, und weder durch 
religiösen Fanatismus, noch durch politischen Parteigeist geleitet sind. Es 
muß bei dem Volke in allen Klassen eine große Masse echter Bildung vor-
handen sein, und die Scheidewand der Stände nicht zu schroff die einzel-
nen Klassen von einander absondern". Hiernach müßte man vor der Ein-
führung der Jury in den Ostseeprovinzen ohne weiteres zurückschrecken, 
denn niemand wird zu behaupten wagen, daß dort bei dem Volke in allen 
Klassen eine große Menge echter Bildung vorhanden sei. Aber Mitter-
maiers Forderung geht zu hoch und würde auch für England und Frank-
reich die Möglichkeit des Gedeihens der Jury negiren. So wünschens-
werth auch sür ein Volk ein so hoher Grad von Bildung ist, darf 
man doch behaupten, daß ein Volk zur Theilnahme an den öffentlichen 
Angelegenheiten erzogen werden kann und eben durch die Betheiligung 
daran allmälig befähigt wird. Die Einführung der Jury an dem 
deutschen linken Rheinuser war ein rasches Experiment, bei welchem nach 
einer durch die allseitige Bildung des Volkes gegebenen Bürgschaft nicht 
gefragt wurde; das dortige Volk ist aber zu seiner Function im Geschwo-
renendienste erzogen worden und betrachtet die Jury als eine kostbare Er-
rungenschaft, die es fich nur mit dem größten Schmerz würde entreißen 
lassen. — Die Schulbildung ist bei der Landbevölkerung der Ostseepro-
vinzen wie im großen Rußland äußerst gering, oft gleich Null*). Wenn 

*) Hier und in Bezug auf einige bald folgende Aeußerungen über denselben Gegen-
stand muß gesagt werden, daß der berehrte Herr Verf. die Schulbildung unserer Landbe-
völkerung stark unterschätzt. Schon damals, als Herr Prof. Ofenbrüggen durch ein 
bedauernswerthes Verhängniß uns entrissen wurde, (1351), wäre sein betreffendes Urtheil 
ungerecht zu nennen gewesen; seitdem aber hat ein Fortschritt in beschleunigter Progression 
stattgefunden. Wenn die Verbreitung von Zeitungen und Kalendern einen Maßstab ab-
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fich nun auch nicht in Abrede stellen läßt, daß manche Leute, die lesen und 
schreiben können, dennoch den praktischen Sinn haben, welcher ihnen die 
Beurtheilung der Verhältnisse ermöglicht, um die es fich im Schwurge-
richte gewöhnlich handelt, so können wir doch, wenn ein allgemeiner Maß-
stab der Bildung gesunden werden soll, uns nur an die Schulbildung 
halten und da ergiebt fich denn wohl das Resultat, daß die größere Zahl 
der Bauern zum Amte der Geschworenen nicht fähig sei. Dies ist auch im 
Justizreform-Entwürfe für das Reich, der unter den Voraussetzungen sür 
dieses Amt die „Anzeichen eines bestimmten Grades von Bildung" betont, 
anerkannt (§ 34), indem zuletzt für fähig erklärt werden „Bauern, die zu 
Richtern bei den Gebiets- und den ihnen gleichstehenden ländlichen Ge-
richten gewählt find, sowie Bauern, welche Aelteste gewesen find und in diesem 
Amte eine bestimmte Reihe von Jahren tadellos gedient, oder die das 
Amt von Kirchenvorstehern verwaltet haben". Wenn nach Maßgabe des 
Entwurfs hinsichtlich der Auswahl der Geschworenen die Einführung der 
Jury in den Ostseeprovinzen versucht würde, so müßte, damit die Ein-
richtung wirklich volkSthümlich werde, darauf gerechnet werden können, 
daß das leider so lange vernachläsfigte Volksschulwesen energisch gepflegt 
würde, damit bei dem Fortschreiten der Bildung des Volkes der Kreis der 
zum Geschworenendienst Tauglichen erweitert werden könne. 

Bei Einführung der Jury in einem Lande ist ferner die Erwägung 
wichtig, wie das von der Jury zu gebrauchende Strafgesetzbuch be-

giebt für die Verbreitung eines gewissen wenigstens elementaren Bildungsstoffes, so wird 
durch die folgenden Ziffern etwas bewiesen werden. Im I . 1851 gab eS eine lettische 
Zeitung, deren Abonnentenzahl nur einige Hunderte betrug; jetzt giebt es deren drei, die 
zusammen circa 10,000 Exemplare vertreiben. Im I . 1851 erschienen zwei lettische Ka-
lender, zusammen in etwa 20,000 Exemplaren, während die jetzigen drei einen Gesammt-
absatz von 60,000 Exemplaren aufweisen haben. Für ein Völkchen von 800,000 Köpfen 
scheint das nicht ganz unbedeutend, und wenigstens im „großen Rußland", welches der 
Herr Verf. in Parallele gestellt hat, ist die „Gramotnost" (Lese- und Schreibkunst) noch 
lange nicht so verbreitet. Im Uebrigen verweisen wir auf dm sachkundigen, ebenso 
weit von Optimismus und Beschönigung als von gehässiger Anschwärzung entfernten Auf-
satz im 6ten Bde. unserer Monatsschrift: „Ueber die Bildung des lettischen Landvolks" 
und haben nur noch zu bemerken, daß der Bildungssortschritt unter den Esten im Ganzen 
ein dem lettischen proportionaler sein dürste. Hier wie dort beginnt daS bisher nur künst-
lich gepflegte BildungSwesen in dem freien Trieb und Bedürsniß deS Volkes Wurzel zu 
schlagen, und zwar auf lettischer Seite sogar in Begleitung gewisser Sturm- und Drang» 
Phänomene, welche freilich weit entfernt davon find, als Argument fix die Dringlichkeit der 
Einführung von Schwurgerichten gelten zu können. D. Red, 
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schaffen sein müsse, denn man darf doch von vorne herein vermuthen, daß 
eine Harmonie des formellen und materiellen Strafrechts wünfchenswerth 
sei und daß ein Strafgesetzbuch, welches dem principiell verschiedenen alten 
Strafverfahren gedient habe, fich nicht eigne sür die neue Aera. Ich darf 
mich aus Erfahrungen in deutschen Ländern berufen, wenn ich den Satz 
hinstelle, daß der Uebergang vom alten zum neuen Verfahren nie gemacht 
werden sollte ohne eine gründliche Revision des Strafgesetzbuchs und daß 
Strafprozeßordnung und Strafgesetzbuch wie aus einem Gusse hervorge-
gangen erscheinen müssen. Darin stimmen alle Sachkenner überein, daß 
ein in Schwurgerichten anzuwendendes Strafgesetzbuch einfach sein soll. 
Wenn wir eine Autorität darüber hören wollen, so äußert sich Mitter-
maier (a. a. O. S. 379): „Vorzüglich müssen wir den Jrrthum hervor-
heben, nach welchem man oft glaubt, daß jedes Strafgesetzbuch ebenso aus 
Anwendung durch Geschworene als durch rechtsgelehrte Richter passe. Wir 
leugnen dies, und finden einen Hauptgrund, aus welchem im Jahre 1843 
die Rheinländer gegen die Annahme des preußischen Entwurfs fich erklär-
ten, darin, daß dieser zur Geschworenenversassuug nicht paßt. Der franzö-
fische voäs pönal enthält eine große Einfachheit der Begriffe, so daß die 
Geschworenen weiten Raum genug haben, um nach Bedürfnissen des Falles 
zu entscheiden, oder den einfachen Begriff des Gesetzes leicht zu verstehen 
oder anzuwenden, während unsere Strafgesetzbücher so viele verwickelte, 
nur demjenigen verständliche Begriffe enthalten, der die Wissenschaft kennt 
und die ganze Entwicklung des schweren Geburtsacts studirt hat, durch 
welchen das Gesetz zu Stande kam". Der eoäe pönal mit allen seinen 
Fehlern und Härten verdankt seinen Succeß ohne Zweifel vornehmlich dem 
Umstände, daß er einfach ist und daß auch Nichtjuristen fich in demselben 
leicht orientiren können. Daß fich nun aber diese Einfachheit erreichen 
lasse, ohne die Fehler des franzöfische» Strafgesetzbuchs mit in den Kans 
zu nehmen, zeigt das baierische Strafgesetzbuch von 1861, welches grade 
mit Rückficht aus Brauchbarkeit beim Versahren mit Geschworenen gearbei-
tet ist. Es steht auf der Höhe der Wissenschaft, überläßt aber der Wis-
senschaft was nicht Sache der Gesetzgebung ist; die Einfachheit und Ver-
ständlichkeit als Ziel im Auge haltend, vermeidet es alles doctrinäre Beiwerk 
und ist sparsam in Definitionen, den gefährlichen Klippen mancher Straf-
gesetzbücher; es hält fich besonders fern von Casuistik, die nur eine quan-
titative Fülle, aber keine Bürgschaft der Vollständigkeit giebt, während 
es diese Vollständigkeit in der Durchführung eines einfachen Systems und 
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im Festhalten an den Principien sucht, aus denen es ruht, ohne daß die-
selben in der Form eines Lehrbuchs an die Oberfläche gebracht find. Ein-
fach und mäßig ist denn auch das Strasensystem, so daß die Geschworenen 
nicht verlockt werden, im Glauben an eine gefährliche OmniMenee äu 

fich über das Gesetz zu erheben. Bei Mittermaier, der sich in 
einem besonderen größeren Aussatze über „die Umgestaltung der neuen 
Strafgesetzbücher nach den Bedürfnissen der Schwurgerichte" ausgesprochen 
hat (Archiv des Criminalrechts 1850) könnte freilich auch das baierische 
Strafgesetzbuch keine Gnade finden, aber die Realifirung seiner Forderun-
gen würde ein Strafgesetzbuch liefern, in welchem alle Wissenschast der 
Bolksthümlichkeit und dem Volksrechtsbewußtsein zum Opfer gebracht wäre. 
Die letzteren Begriffe find aber irriger Auffassung sehr ausgesetzt, fie ge-
hören zu den Kautschuk-Begriffen. 

In nächster Nähe habe ich seit mehreren Jahren Gelegenheit gehabt, 
die Uebelstände zu bemerken, welche entstehen, wenn das neue Strafver-
fahren eingeführt, daneben aber ein Strafgesetzbuch beibehalten wird, wel-
ches schon theilweise veraltet ist und unter der Herrschaft eines anderen 
Strafprozesses gearbeitet war. Der Canton Zürich hat ein Strafgesetzbuch 
vom Jahre-1836, vielfach nachgebildet den damaligen Entwürfen von Bai-
ern, Würtemberg und besonders Hannover. Das schwurgerichtliche Ver-
fahren wurde in Zürich eingeführt im Jahre 1863 und hat eine größere 
Hinneigung zu englischen Einrichtungen als das Strafverfahren in den 
Staaten Deutschlands (ausgenommen Braunschweig). Die Systematik je-
nes Strafgesetzbuchs erscheint in einem sehr unvortheilhasten Lichte wenn 
als Milderungsgründe an einander gereiht find: Jugend des Verbrechers, 
höchster Grad unverschuldeter Trunkenheit, Verjährung. Als die neue 
Strafprozeßordnung erschien, war von der Wissenschast die Eintheilung in 
nahen und entfernten Versuch des Verbrechens, welcher letztere die Vorbe-
reitungshandlungen umfassen sollte, schon aufgegeben, durch das Strafge-
setzbuch ist fie aber dem schwurgerichtlichen Versahren in Zürich überwiesen 
und darin steckt nicht bloß eine fehlerhafte Bezeichnung, die materiell nicht 
schaden würde, sondern es hat dies die Folge, daß gar keine Grenze exi-
stirt, von welcher an Vorbereitungshandlungen, die unendlich verschieden 
sein können, criminell strafbar werden; es wird dies oft Veranlassung, 
worauf ich später zurückkommen werde, daß die Geschworenen des entfernten 
Versuchs des Verbrechens schuldig erklären, wo der Begriff des Verbre-
chens zweifelhaft oder der Beweis unzulänglich war. In welchem Grade 
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eine falsche Definition den gesunden Sinn der Geschworenen verwirren kann, 
zeigt die Definition des Raubes in demselben Gesetzbuche: „Wer, in der 
Abficht, fich fremden beweglichen Eigenthums zu bemächtige», einer Person 
Gewalt anthut, sei es durch thätliche Mißhandlungen oder solche Drohun-
gen , welche mit einer für das Leben oder die Gesundheit gegenwärtigen 
Gefahr verbunden find, der ist des Raubes schuldig, er mag seine Absicht 
erreicht haben oder nicht". Der Geschworene, welcher bisher gedacht hat, 
wenn vollendeter Raub vorliege, müsse auch jemand beraubt sein, kommt, 
wo ihm diese Definition maßgebend sein soll, in eine seltsame Verlegenheit 
und es ist in Zürich sogar der Fall vorgekommen, freilich noch vor Ein-
führung des Schwurgerichts, daß, als ein alter Mann todt mit zerschmet-
tertem Hirnschädel gesunden war, dessen Sohn aber, der auch einen Schlag 
über den Kopf bekommen hatte, mit dem Geldsacke sein Hans erreichen 
konnte, der Raubmörder „eines Raubes ersten Grades schuldig, des Mor-
des, sowie des nahen Versuchs eines Mordes verdächtig erklärt und dem-
nach in letzterer Beziehung von der Instanz entlassen, für (vollendeten) 
Raub ersten Grades zu lebenslänglicher Ketten strafe verurtheilt wurde". 
Zu solchem Unsinn kann eine unrichtige Definition führen. 

Ich will hier nicht eingehen aus eine Kritik des Strafgesetzbuchs sür 
das russische Reich, das im Jahre 1845 promulgirt wurde, als man an 
die Einführung des schwurgerichtlichen Versahrens dort im Entferntesten 
nicht dachte, aber der Zweifel wird wohl berechtigt sein, ob es mit seinem 
unendlichen Detail fich eignen würde zur Behandlung im Schwurgerichte. 
Daß es seither auch in den Ostseeprovinzen oft genug von Richtern ge-
braucht ist, die auf den Namen von Juristen keinen Anspruch machen konn-
ten, wird wohl keinen Beweis dafür abgeben, daß es fich sür das Schwur-
gericht eigne. 

Zu den Voraussetzungen sür das Gedeihen der Criminaljury in einem 
Lande gehört noch, daß das Land eine bedeutende Anzahl gebil-
deter Juristen habe, die zur Mitwirkung bei der Strafrechtspflege 
dauernd oder vorübergehend in Anspruch genommen werden können. Den 
Jrrthnm, als ob es sür das neue Verfahren weniger Juristen bedürste als 
sür das alte, als ob an die Stelle der Juristen mit ihrer feinen und su-
perfeinen Jurisprudenz die Geschworenen mit ihrem gesunden Sinn und 
natürlichen RechtSgesühl als Hauptpersonen träten, kann die Betrachtung 
eines einzigen, vollständig nach der neuen Ordnung durchgeführten Prozesses 
widerlegen. Als vor ?0 Jahren die Einführung der Schwurgerichte in 
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meiner Heimath Schleswig-Holstein in Frage stand, machte ein sehr gedie-
gener Praktiker in seiner davor warnenden Schrift auch besonders geltend, 
wie es ganz ausgemacht sei, daß durch die Einführung der Criminaljury 
auch nicht ein einziger der bisherigen Justizbeamten entbehrlich, dagegen 
noch ein kostspieliger Zuwachs nothwendig werde. Von dem Richter in 
der Voruntersuchung bis zu den Mitgliedern des CassationShoseS müssen 
sehr viele Juristen thätig werden. Man braucht nur die franzöfische Ge-
richtsorganisation, die, welche Fehler auch dem dortigen Strafprozesse an-
kleben, vortrefflich genannt werden kann, anzusehen. Der mit einem ersten 
Präfidenten, drei Präfidenten und 46 Richtern besetzte CassationShof in 
Paris hat drei Sektionen, !a ekambre 6ss rsyuölos, la ekamdrv eivils, 
1a ekamdre criminelle, aber es kommen Fälle vor, daß in Strafsachen 
alle drei Kammern eine gemeinschaftliche Sitzung halten müssen. Nur die 
durch Wissenschast und praktische Uebnng ausgezeichneten Männer gelangen 
zu einem Sitze im Cassationshose, denn bei dieser Behörde ist die aueto-
ritas pruävntum, ihre arrötg gestalten die ûrjgpruäsnee. Die Staats-
behörde, das mim8t6re public, bedarf ebenfalls einer beträchtlichen Anzahl 
juristisch gebildeter Männer, wie die verschiedenen Gerichtshöfe sür ihre 
Mitwirkung bei der Strafrechtspflege, und dazu kommen die Hunderte von 
Vertheidigern, welche in den Assisen austreten. Es wäre nun freilich son-
derbar, wenn ich mit Frankreich sür die Ostseeprovinzen exemplifiziren 
wollte, allein aus dem Gesagten läßt fich doch entnehmen, daß auch hier 
viele juristische Kräfte sür das etwa einzuführende schwurgerichtliche Ver-
sahren thätig werden müßten, und was namentlich hervorzuheben ist, die. 
gerichtliche Beredtsamkeit müßte in weit höherem Maße gepflegt werden 
als es bisher nöthig war. Man wird mich nicht mißverstehen, wenn ich 
in dieser Weise ein Postnlat sür die Criminaljury hinstelle, das ich ja 
nicht als ein Hinderniß sür deren Einführung ansehe, denn ich weiß aus 
Erfahrung, daß die Neigung zum juristischen Studium in den Ostseepro-
vinzen zu Hause ist, und bei steigendem Bedürsniß wird fich die Zahl tüch-
tiger Juristen in sicherer Progression mehren. Den Anfang einer Uebnng 
in der gerichtlichen Beredtsamkeit kann und soll schon die Univerfität dar-
bieten; es läßt fich sehr leicht ein s. g. Criminalpracticum einrichten, in 
welchem die Stndirenden, welche schon mit der Theorie des materiellen 
und formellen Strafrechts bekannt find, angeleitet werden, aus Grundlage 
von Criminalacten als Ankläger und Vertheidiger zu Plaidiren, und ich 
weiß aus mehrjähriger Erfahrung, daß die Stndirenden mit wahrer Lust 
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solchen Uebungen sich widmen. In den Städten, in denen fich eine grö-
ßere Zabl von Juristen findet, läßt fich auch ein Verein sür den genann-
ten Zweck bilden; ich meine nicht mit der Einrichtung, wie fie sür ein 
Criminalpracticum aus der Univerfität dienlich ist, sondern für freie Vor-
träge über wissenschaftlich und praktisch interessante Themata, und an diese 
Vorträge würden fich die Discuffionen von selbst anschließen. Ein solcher 
„Verein zur Uebung gerichtlicher Beredtsamkeit" besteht in Wien. Es neh-
men an demselben Praktiker und Professoren der Univerfität Theil; es 
werden Ideen zur Neugestaltung des Rechtslebens in Oesterreich ausge-
sprochen und ausgetauscht und es ist auch besonders das Thema an die 
Tagesordnung gekommen, wie in der Criminaljury „die höchsten Resultate 
wissenschaftlicher Forschung mit dem unverdorbenen Gefühle des Volkes 
zu vermitteln seien". 

Da es fich jetzt in den Ostseeprovinzen nicht mehr darum handelt, 
ob man bei dem bisherigen Strafverfahren bleiben oder eine Umgestaltung 
desselben veranlassen will, sondern die Umgestaltung wie ein kategorischer 
Imperativ austritt, so find es wohl nur zwei Wege, die betreten werden 
können, wenn ein wirklicher Fortschritt gemacht werden soll, oder vielmehr, 
es ist ein Weg, der betreten werden muß, nur fragt es fich, ob es zweck-
mäßig sei, auf diesem Wege vorerst mit der immerhin schon einen bedeu-
tenden Kraftaufwand fordernden Erreichung eines näheren Zieles fich zu 
begnügen, oder ob sogleich darüber hinausgegangen werden solle bis zu 
einem weiteren Ziele hin. Das nähere Ziel ist ein mündlich - öffentliches 
Anklageversahren in Gerichten, die mit tüchtigen Juristen besetzt find, das 
weitere Ziel ist die Geschworenenversassung in Strafsachen, welche Münd-
lichkeit, Oefsentlichkeit und Anklageprincip einschließt. Hätte ich durch 
meine Stimme sür die Entscheidung mitzuwirken, so würde ich mich sür 
das Erstere erklären, denn es scheinen mir die im Vorhergehenden bespro-
chenen Voraussetzungen nicht in dem Maße vorhanden zu sein, daß auf 
ein Gedeihen der Criminaljury gerechnet werden könnte, und bei einer Ver-
krüppelung des Instituts würden auch die großen Vortheile gefährdet wer-
den, welche ein mündlich-öffentliches Anklageverfahren gewährt. Nicht nur 
ist der Bildungsgrad der Bevölkerung im Ganzen nicht ausreichend, son-
dern es müssen fich erst noch manche Verhältnisse abklären, das Verhältniß 
der Grundbevölkerung zu der herrschenden deutschen Bevölkerung, die Stel-
lung der Bauern zu den „Herren" und manches, was damit zusammenhängt. 
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Die Geschworenen sollen nicht nur einsichtsvolle Männer sein, sondern auch 
Charakterfestigkeit und diejenige Selbständigkeit haben, ohne welche die 
unmittelbare Theiluahme an der Rechtsverwaltung nur zu einem Schein 
würde und ohne welche das Gewissen leicht in Gefahr kommen kann. 
Darf man eine solche Selbständigkeit bei den Bauern der Ostseeprovinzen 
jetzt schon erwarten, wo bisher nur noch Scheinfreiheit war? Die edelsten 
Pflanzen bedürfen der längsten Zeit um zur Blüthe zu kommen, und so 
ist es mit der Freiheit. 

Im Großherzogthum Baden wurde 1 8 4 6 ein aus Anklageversahren, 
Mündlichkeit und Oefsentlichkeit gebauter Strafprozeß eingeführt, im Jahre 
1 8 6 t die Criminaljury; die neueste Reform, welche die Jury brachte, 
machte fich ohne Schwierigkeit, denn nicht nur war der allgemeine Bildungs-
grad der Bevölkerung dem Institute günstig, sondern constitutionelleS 
Staatsleben und active Theilnahme des Volkes an den öffentlichen Ange-
legenheiten äußerten ihre Wirkung im Gerichtswesen und wenige Jahre 
reichten hin, um ohne alle Gefahr die Jury einführen zu können, die jetzt 
in dem überhaupt glücklichen Lande so eingebürgert ist, daß man wohl 
nirgends weniger klagen hört über die mit dem Geschworenendienst verbun-
denen Lasten. Es weiß dort das Volk, daß durch die ihm gewährten ? 
Rechte auch Pflichten bedingt find. Wir dürfen nun zwar nicht hoffen, 
daß auch in den Ostseeprovinzen schon wenige Jahre nach Einrichtung 
eines aus dem Anklageprincip rubenden Strafverfahrens mit Oefsentlichkeit 
und Mündlichkeit die Criminaljury am Platze sein würde, aber der Schritt 
zu jenem Versahren wäre ein wirklicher Fortschritt und man kann ihn un-
bedenklich wagen, denn er hat fich überall bewährt. 

Der Hauptvortheil der Oefsentlichkeit des Gerichtsversahrens besteht 
darin, daß das allgemeine Vertrauen zu der Rechtspflege wächst, und dies 
kann nicht verfehlen eine wohlthätige Rückwirkung aus den Richter auszu-
üben; auch wird dabei eine größere Kenntniß des Rechts im Volke ver-
breitet. Wie sehr das Vertrauen zu der Rechtspflege im Volke fich dadurch 
festsetzt, kann man besonders in England sehen, wo die Oefsentlichkeit im 
ausgedehntesten Maße Regel ist, und in keinem Lande sühlen die Richter 
fich so sehr verpflichtet diesem Vertrauen zu entsprechen; daher genießt denn 
auch der Richterstand dort ein so großes Ansehen, das nicht geschwächt 
wird, wenn hie und da, wie es nicht anders sein kann, Mißgriffe der 
Gerichte vorkommen. Dem englischen Gerichtswesen, einer Bildung von 
Jahrhunderten, kleben manche Mängel an, steife Formen und Förmlichkeiten 
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scheinen fast unerträglich zu sein, dennoch scheut der Engländer, der über-
haupt sehr conservativ ist, sich vor raschen Aenderungen, und wenn man 
ihm diese Mängel auszählen wollte, würde er vielleicht sagen, wie ein 
berühmter Staatsmann von .der englischen Verfassung: „die Maschine ist 
schlecht, aber sie arbeitet gut". 

Wenn man das einzige Ziel des Strafprozesses, zur Wahrheit zu 
gelangen, ins Auge saßt, ist vielleicht der Nutzen der Mündlichkeit noch 
höher anzuschlagen als der Nutzen der Oefsentlichkeit. Mündlichkeit ist 
synonym mit Unmittelbarkeit. Unmittelbar gelangen die Aussagen des 
Angeklagten nnd der Zeugen zum Ohr des Richters, unmittelbar sieht sein 
Auge, wie fie fich geriren: er empfängt das Originalbild des Ganzen, 
nicht eine — vielleicht sehr unvollständige, schlechte — Copie durch Protokolle. 
In dem alten Prozesse nimmt das 'von dem untersuchenden Richter ver-
schiedene erkennende Gericht nur mittelbar Kenntniß von dem, woraus es 
für die Entscheidung ankommt, und in der Regel nicht einmal durch ge-
naues Studium der Untersuchungsacten, sondern durch den Vortrag des 
Referenten, also nach einer Copie der Copie. Daß die s. g. Geberden-
protokolle den Vernehmungsprotokollen als Glossen beigefügt werden, zeigt 
die Erkenntniß, daß das Anschauen der Haltung des Angeschuldigten und 
der Zeugen von Wichtigkeit ist, aber diese Glossen können nur ein ungenü-
gendes Surrogat sür die eigene Anschauung des Richters sein, der sie für 
die Bildung seines Urtheils benutzen soll. Wenn ein Stück Geberden-
protokoll lautet: „der Angeklagte erblaßte als ihm diese Frage vorgelegt 
wurde", so hat die so verzeichnete einzelne Thatsache gar keinen Werth für 
die Beurtheilung des Menschen, denn nicht bloß der Schuldige kann blaß 
werden, wenn ihm eine gefährliche Frage hingestellt, sondern auch der Un-
schuldige, dem ein Verbrechen zugemuthet wird und der nun aus der Frage 
erkennt, wie weit sich schon die Vermuthung gefahrdrohend gegen ihn er-
hoben hat. Wenn aber der Richter in dauernder Betrachtung des Menschen 
das Blaßwerden zusammenhalten kann mit anderen Zeichen, die fich ergeben, 
da das Innere des Menschen fich im Aenßern, besonders im Gesichte ab-
spiegelt, so kann er daraus als Psycholog vielleicht einen wichtigen Schluß . 
machen und eine richtige Anzeige gewinnen sür den Beweis aus den Um-
ständen. In einem seiner Zeit großes Aufsehen machenden livländische» 
Falle, dem Brandstiftungsfalle in Pernau 1842, denuncirte der Thäter 
einen Freund, den Büchsenschmiedgesellen R., als Theilnehmer und der 
Jnquirent fand auch Umstände, die den R. verdächtig machten. Rasch 
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und energisch vorwärts schreitend, glaubte der Jnquirent bald au der Schuld 
des R. nicht mehr zweifeln zu dürfen, daher heißt es im Protokoll, als R. 
jede Theilnahme und Mitwissenfchaft an der Sache leugnete: „doch das 
unaufhörliche Verändern seiner Gesichtsfarbe und die bis dahin nicht be-
merkte Befangenheit verriethen, daß er mindestens Mitwisser sei, wie solches 
auch aus der detaillirten Erzählung der Momente durch Jnculpaten I . mit 
ziemlicher Gewißheit gefolgert werden konnte". R. bleibt aber, wie es 
weiter im Protokoll heißt: „hartnäckig beim Leugnen und war durchaus 
nicht zum Geständniß zu bewegen". Die Unschuld des R. stellte sich aber 
später vollkommen heraus und doch war er in den Verhören besangen 
gewesen und hatte unaufhörlich seine Gesichtsfarbe verändert! Als Gegen-
stück hiezu kann ein baierifcher Fall *) dienen, insofern er zeigt, wie die 
lebendige Action auf der Bühne des öffentlich-mündlichen Verfahrens den 
zum Urtheilen Berufenen unmittelbar die Prämissen eines richtigen Urtheils 
im Zusammenhange zuführt. 

Am 29. October 1849 stand Franz Mantel, 19 Jahr alt, Sohn 
einer Reviergehülfen - Wittwe von Ruppertshütten, unter der Anklage des 
Raubes vor dem Schwurgerichte in Würzburg. Der Jude Samuel 
Oppenheimer von Rinneck, welcher fast täglich in Handelsgeschästen 
nach Ruppertshütten kam, hatte am 8. August d. I . nachmittags 4 Uhr 
diesen Ort verlassen, um fich zu seinem 2 Stunden entfernten Wohnort 
zu begeben. Franz Mantel hatte ihn zum Dorfe hinausgehen sehen und 
beschloß ihn zu verfolgen. Schon im Jahre 1845 nämlich war Mantels 
Mutter von Oppenheimer wegen einer Waarenschuld zu 13 Gulden ge-
richtlich belangt und ausgepfändet worden, aber, wie sie mehrfach ihrem 
Sohne erzählte, nachdem die Schuld schon bezahlt gewesen. Sie hatte 
daher auch dem Sohne gesagt, wenn er einmal dem „Schmul" etwas ab-
nehmen könne, brauche er fich kein Gewissen daraus zu machen. Da 
OppenheimerS Heimweg durch einen Wald führte, schlug Mantel einen 
näheren Fußweg ein, schnitt sich unterwegs einen Stock und schwärzte fich 
das Geficht an einer Köhlerhütte. Zu Oppenheimer hatte fich inzwischen 
ein anderer Jude, Moses Neugast von Rinneck, gesellt. Als beide 
mitten im Walde an einen Bergabhang kamen, trat Mantel Plötzlich aus 
dem Gebüsch hervor, stellte fich mit dem Stocke vor die Juden hin, sprach 
kein Wort, sondern machte mit den Fingern die Bewegung des Geldzählens. 

*) Sitzungsberichte der baierischen Strafgerichte l. S. 373. 
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Neugast ergriff mit Abwersung seines Rockes sogleich die Flucht. Mantel 
blieb vor Oppenheimer stehen, der ihm sagte, er solle fich an Neugast 
wenden, welcher reicher sei. Als Mantel jedoch stehen blieb, reichte 
Oppenheimer ihm 24 Kreuzer, da aber Mantel in der Bewegung des Geld-
zählens fortfuhr, that Oppenheimer endlich seinen Geldbeutel heraus und 
warf ihn mit dem Inhalte zu 5 Gulden 39 Kreuzer auf den Boden. 
Mantel bedeutete dem Oppenheimer durch Geberden, zurückzutreten, was 
dieser auch sogleich that und nach Ruppertshütten zurückging, wo er, da er 
ungeachtet des geschwärzten Gesichts den Mantel erkannt hatte, die Anzeige 
beim Ortsvorsteher machte. Mantel las das Geld vom Boden aus und 
nahm es mit fich, den Rock des Neugast versteckte er im Gebüsch. Auf 
Zureden einer Verwandten gab er schon am 10. August das Geld 
dem Oppenheimer zurück. Bei dem Ortsvorsteher hatte er zwar anfangs 
die That geleugnet, bei dem Untersuchungsgerichte legte er aber sogleich 
ein umständliches Bekenntniß ab und zeigte Reue, freilich mit dem Zusätze, 
er werde fich sein Leben lang mit Freuden daran erinnern, wie die Juden 
gesprungen seien, die er doch eigentlich nur habe schrecken wollen. Den 
Rock des Neugast zog er auf Anforderung des Gerichts aus dem Versteck 
hervor und gab an, er habe denselben bei Gelegenheit dem Neugast wieder 
zustellen wollen. Oppenheimer behauptete, Mantel habe beim Angriffe 
eiu feststehendes Messer gezogen und damit gedroht, was aber Mantel 
beharrlich in Abrede stellte. 

Wie nun die That vorlag, erschien fie als Raub zweiten Grades, 
weil Mantel sein Geficht geschwärzt hatte, oder gar als Raub dritten 
Grades, wenn er mit tödlicher Waffe gedroht hatte. 

Der Angeklagte machte in der öffentlichen Sitzung den Eindruck eines 
gutmüthigen Jungen, die Inden konnten aber nicht genug erzählen, wie 
ganz „granserig" er ausgesehen, als er aus fie zugekommen. Während 
Mantel angab, daß er sich im Walde einen gewöhnlichen Gehstock abge-
schnitten, wuchs dieser Stock im Munde des Oppenheimer zn einer Länge 
von vier Fuß und der Dicke einiger Zolle, in der Schilderung des Neugast 
sogar zur Mannshöhe und Armsdicke. Neugast verwickelte fich darüber, 
ob Mantel ihm den über die Schultern gehängten Rock herabgerissen oder 
ob dieser ihm im Fliehen herabgefallen, in unaufhörliche Widersprüche; 
von einer Pfeife mit silbernem Beschläge, die im Rocke gewesen sein sollte, 
wollte Mantel durchaus nichts wissen; ebenso beharrte Mantel darauf, 
ein Messer nicht gezogen zu haben, während Oppenheimer angab, Mantel 
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habe solches mehrere Male gegen ihn gezückt, mit der andern Hand die 
Bewegung des Geldzählens gemacht und — den Prügel dabei unter dem 
Arme gehabt. Aus allem ging hervor, daß die Juden, beide starke rüstige 
Männer, aus Schrecken vor einem schmächtigen Bürschchen und in erhitzter 
Einbildungskrast, obgleich bei Hellem Sonnenschein, mehr gesehen haben 
mochten, als wirklich vorgegangen war. 

Dem Staatsanwalt war es nicht leicht, die Anklage ausrecht zu erhalten, 
er machte aber die Geschworenen aufmerksam, die Sache nicht als bloßen 
Scherz zu betrachten, fie habe auch ihre sehr ernsthaste Seite, nämlich die 
stattgehabte Verletzung der Sicherheit einer öffentlichen Landstraße. 

Der Vertheidiger dagegen suchte den Vorfall lediglich als einen un-
überlegten, übel angebrachten Spaß darzustellen, höchstens liege in dem 
Beginnen das Vergehen der Selbsthülse durch Verletzung persönlicher 
Sicherheit, da die Mutter Mantels fich von Oppenheimer betrogen glaubte 
und ihr Sohn nur Wiedervergeltung üben wollte, auch bekannt sei, unter 
welchem Drucke das Landvolk von einem gewissen Theile jener Menschen-
klasse, zu welcher der Beschädigte gehöre, noch immer gehalten werde. In 
richtiger Würdigung der Geschworenen schilderte der Vertheidiger mit grellen 
Farben das Bild eines Straßenräubers, wie fich das Volk einen solchen 
denke, und stellte im Gegensatze hiezu die harmlose Gestalt des angeklagten 
Jünglings hin. 

Den Geschworenen wurden drei Fragen, gehend aus Raub dritten 
und zweiten Grades und auf Vergehen der Selbsthülfe durch Verletzung 
persönlicher Sicherheit, vorgelegt. Sie bejahten die letzte Frage und der 
Schwurgerichtshof verurtheilte den Angeklagten zu einmonatlicher geschärfter 
Gefängnißstrafe, nach Art. 421 des (früheren) baierischen Strafgesetzbuchs: 
„Wer, um sür eine vermeinte oder wirkliche Beleidigung fich selbst Recht 
zu schaffen oder um einen behaupteten Rechtsanspruch eigenmächtig in 
Vollzug zu setzen, die Person des Andern gewaltthätig überfällt, leidet ein-
bis sechS-monatliche Gesängnißstrase". 

Ohne Anschauung der Personen des Dramas und ohne die Zeichnung 
und das Colorit des Gesammtbildes fich richtig vergegenwärtigen zu kön-
nen, würde das erkennende Gericht, aus die papiernen Verhandlungen hin 
und nach dem todten Buchstaben des Gesetzes über Raub, den Angeklagten 
wahrscheinlich zu einer langjährigen Zuchthausstrafe verurtheilt haben. 

Der erzählte Fall stellt auch einen sehr bedeutenden Vortheil der 
Mündlichkeit des Versahrens heraus, daß die Verteidigung lebendig und 
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wirksam wird. Wer die Verkümmerung der Vertheidiguug aus dem Boden 
des gemeinen deutschen Strafprozesses gesehen hat, wird diesen Vortheil 
hoch anschlagen müssen. Die sehr prekäre s. g. materielle Vertheidigung 
als Theil der Thätigkeit des Richters, der pflichtgemäß auch alle zur 
Entschuldigung des Angeschuldigten dienenden Umstände berücksichtigen soll, 
kann niemand ernstlich als ausreichend ansehen, und doch konnte der Jn-
qnifit von Glück sagen, wenn er in dem inquisitorischen Prozesse diese fand 
und nicht von einem Jnquirenten behandelt wurde, der, mit der Präsum-
tion der Schuld des Angeschuldigte« beginnend, in einseitiger Richtung 
alle Kräfte und Mittel anstrengte, um seine Voraussetzung wahr zu machen. 
In dem mündlich-öffentlichen Anklageversahren herrscht das Princip der 
Gleichberechtigung, der Angeklagte steht dem Ankläger als Subject gegen-
über und genießt die Rechte einer Partei. Die Mündlichkeit bewirkt, daß 
in dem Kampfe der Parteien der Richter, der nicht Partei ist und nicht, 
wie in dem alten Versahren zugleich mit den Functionen des Belastens, 
Entlastens und Richtens beschwert wird, alles dasjenige, was der An-
geklagte selbst oder durch seinen Rechtsbeistand zur Abwehr vorbringt, un-
mittelbar entgegennimmt, nicht in der Form einer Defensionsschrift, die den 
Acteir einverleibt und mit diesen der Filtration durch den Referenten unter-
zogen wird. Aber es genügt in dem neuen Versahren nicht die Hauptverthei-
digung, welche in dem mündlichen Vortrage alle Vertheidignngsmomente 
zusammenfaßt, damit fie ihren Einfluß üben aus die nunmehr bevorstehende 
Entscheidung, sondern es muß dem Angeschuldigten, zumal wenn er in der 
Hast vom Verkehr mit der Außenwelt abgeschloffen ist, gestattet sein, schon 
vorher während des Prozesses einen, rechtskundigen Beistand zu haben, der 
die Rechtmäßigkeit solcher Maßregeln zu prüfen im Stande und befugt ist, 
die fich sür den Angeschuldigten zu bedeutenden Uebeln gestalten können. 
So ist es in England. 

Wofür die Central - Commiffion zur Berathung der Justizreform fich 
entscheiden werde, ob für die Einführung der Criminaljury oder dagegen, 
das kann ich natürlich nicht wissen und auch meine Wahrscheinlichkeits-
rechnung könnte trügen; aber ich glaube annehmen zu dürfen, daß das 
Beharren beim Alten außer dem Kreise der Möglichkeiten liege. Vielleicht 
wird eine Probe mit der Criminaljury in den Städten Riga, Reval und 
Mitau beliebt, worin ich kaum einen Nutzen sehen würde, denn wenn die 
Probe in Riga etwa einigermaßen nach Wunsch ausfiele, so wäre damit 
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gar nichts sür das ganze Land bewiesen, höchstens könnte man daraus den 
Vortheil ziehen, daß eine Anzahl Juristen fich mit der Handhabung der 
neuen Rechtsform bekannt machen. Von einer Continuirung der Probe 
in diesen städtischen Kreisen könnte deshalb nicht die Rede sein, weil darin 
eine Zurücksetzung der übrigen Theile des Landes liegen würde, denen 
man es zumuthete fich mit der abgetragenen, nur noch sür eine Papier-
fabrik zu verwendenden Kleidung zu begnügen, während jene Städte ein 
neues Gewand hätten. 

Für den Fall, daß nach Maßgabe der „Grundprinzipien einer Reform 
des Justizwesens" das schwurgerichtliche Verfahren in Strafsachen beschlossen 
würde, will ich mir noch erlauben, meine durch Studien und Anschauung 
gewonnenen Ansichten über einige Hauptpunkte des Versahrens auszusprechen. 

Bekanntlich steht dem englischen Richter von Rechts wegen eine stärkere 
Einwirkung aus den Wahrspruch der Geschworenen zu als dem Präsidenten 
des französischen Gerichtshofes. Ein der Berathung der Jury voran-
gehender Vortrag des englischen Richters ist oft weit mehr als ein Resüme 
der Verhandlungen; nicht nur geht er sehr ausführlich aus das Beweis-
versahren ein, sondern es ist dort auch nicht anstößig, wenn er ganz ent-
schieden seine Meinung über das Ergebniß des Beweises ausspricht. Ein 
berühmter deutscher Jurist, der vor einigen Jahren in Berlin gestorbene 
Keller, ging daher so weit, den „gesunden Grundgedanken" der englischen 
Jury so zu formuliren: „Man soll keinen aus unserer Mitte herausnehmen , 
und ihm schwere Strase auflegen, wenn nicht ein gelehrter Richter zwölf ^ 
schlichten Bürgern begreiflich machen kann, daß es so recht ist." Keller 
war kein Freund des Schwurgerichts und will daher die Geschworenen nur 
als Nebenpersonen des Richters fignriren lassen, als Stützen, die er für 
seine Anficht von der Sache gewinnt. So sieht man aber weder in Eng-
land das Verdict der Geschworenen an, noch ist irgend eine der neueren 
deutschen Strafprozeßordnungen so weit gegangen. In dem Gesetze be-
treffend das Strafverfahren in Zürich (1853) heißt es K 244: „Der 
Präsident setzt den Geschworenen ihre Ausgabe auseinander, er zergliedert 
alle Merkmale des in Frage stehenden Verbrechens und kann damit eine 
geordnete Ueberficht der sür und gegen den Angeklagten geleisteten Beweise 
verbinden." Näher steht der englischen Einrichtung das preußische Gesetz 
vom 3. Mai 1862 im Art. 79: „Sodann hat der Vorfitzende die ge-
sammte Lage der Sache auseinanderzusetzen, die gesetzlichen Vorschriften, 
welche bei Beurtheilung der Thatsrage etwa in Betracht kommen, nöthigen-

Baltische Monatsschrift. S. Jahrg. Bd. »X. Hft.. 1. S 
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falls zu erläutern und überhaupt alle diejenigen Bemerkungen zu machen, 
welche ihm zur Herbeiführung eines sachgemäßen Ausspruches der Ge-
schworenen als geeignet erscheinen." In der zweiten Kammer war noch der 
Zusatz vorgeschlagen: „Er ist befugt, hierbei seine Ansicht über das Ge-
wicht der Beweisgründe zu äußern." Gegen diesen Zusatz erklärten fich aber 
mehrere Abgeordnete, weil der Vorfitzende dadurch veranlaßt werde, öffent-
lich zu Votiren und ihm diese Bestimmung einen zu großen Einfluß auf 
den Wahrspruch der Geschworenen geben würde. Der Zusatz wurde auch 
bei der Abstimmung nicht angenommen. 

In dem etwaigen Gesetze über daS schwurgerichtliche Verfahren in den 
Ostseeprovinzen würde ich jenen Artikel 79 des preußischen Gesetzes ganz 
am Platze finden. Die Geschworenen, welche zu ihrer neuen Thätigkeit 
erst in längerer Uebuug herangebildet werden müssen, werden viel Beleh-
rung von Seiten des Richters bedürfen, daher ist eine Annäherung an 
die Befugniß des englischen Richters zweckmäßig; aber ein entschiedener 
Ausspruch des Richters über das Gewicht der Beweisgründe wäre in den 

- Ostseeprovinzen als indirecter Zwang sehr gefährlich, weil die Leute aus dem 
Volke es gewohnt find, die Richter als Herren zu betrachten, deren An-
sichten fie nicht opponiren dürfen*). Sie müssen aber zur Selbstän-
digkeit herangebildet werden, wenn fie zur thätigen Mitwirkung an der 
Rechtspflege sähig erscheinen sollen. Jahrelang werden die Schwurgerichts-
präsidenten die Stellung von Lehrern der Geschworenen einnehmen müssen 
und daher wohl thun, fich in den englischen Richtern die Vorbilder recht 
klar vor Augen zu stellen. Der englische Richter hat eine hervorragende 
äußere Stellung, insofern er in der Regel eins der 15 Mitglieder der 
drei obersten Gerichtshöfe des Reiches ist. Die jährliche Besoldung der-
selben soll 8000 bis 12000 Pfund betragen, woraus man schon einiger-
maßen aus ihr Ansehen schließen kann. Aber nicht ihrer Machtstellung als 
höchststehende richterliche Beamte der Krone, oder doch nicht allein dieser 

*) Wer unsere ländlichen Zustände genauer kennt, als eS dem Herrn Verf. nicht etwa 
nur jetzt, sondern auch schon während seiner Stellung in Dorpat, möglich gewesen sein 
dürste sie kennen zu lemen, der kennt auch die völlige Ungenirtheit, mit welcher der 
Bauer unter Umständen den Ansichten seines Herrn opponiren darf und oft zu seinem 
eigenen, spät erkannten Schaden opponirt. Statt aller andern Belege sei nur an die Zeit 
der kirchlichen Wirren 1845 und 1846 erinnert, eine Zeit, welche der Herr Verf. mit uns 
erlebt hat. Was damals von Seiten eines großen TheilS der Bauern in Livland geschah 
geschah doch in offenbarer Opposition zu den Ansichten ihrer Herren. D. Red. 
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Dignität verdanken die Richter der Jury das Ansehen und das Vertrauen, 
welches sie als solche durchweg genießen, sondern ihrer Eigenschaft als 
große Juristen, und diese Eigenschaft hat sie eben zu der höchsten richter-
lichen Würde erhoben. So ist denn die Leitung der Schwurgerichte in 
England den besten Händen anvertraut und mit dem größten Vertrauen 
geben die Geschworenen sich dieser Führung hin. 

Sollten die Geschworenen in den Ostseeprovinzen in den ersten Jahren 
ihres Wirkens häufig zu einem Specialverdict im englischen Sinne 
des Worts kommen, so würde ich darin kein Unglück sehen, sondern ein 
Zeichen ihrer Gewissenhaftigkeit. Wenn fie ungeachtet der Belehrung durch 
den Richter darüber nicht klar find, ob in den erwiesenen Thatsachen des 
Falles alle Merkmale der strafbaren Handlung, welche das Gesetz als solche 
angiebt, euthalten seien, so werden sie wohl thun, ein Specialverdict zu 
geben und dem Richter oder Gerichtshose die Subsumtion der ermittelten 
Thatsachen, über deren Existenz fie fich erklären, unter das Gesetz zu über-
lassen. Die Grenzen z. B. von Diebstahl, Unterschlagung und Betrug find 
auch sür gebildete Juristen oft schwer zu finden und sür den so oft betonten 
„gesunden Sinn" der Geschworenen, wenn fie nicht denken, es sei im Grunde 
gleich, ob jemand gestohlen oder unterschlagen oder betrogen habe, wird 
sich dieselbe Schwierigkeit erheben. Nehmen wir einen nicht fingirten Fall. 
Es ist in neuester Zeit mehrfach vorgekommen, daß jemand fich durch eine 
besondere Vorrichtung, durch widerrechtliches Anbringen einer Röhre, Gas 
zugeleitet, also angeeignet hat. Da nun nach dem russischen Strafgesetzbuche 
§ 2146 als Diebstahl jede Entwendung fremder, beweglicher Sachen an-
gesehen werden soll, wenn sie heimlich :c. verübt ist, und ähnlich die De-
finitionen in allen Strafgesetzbüchern lauten, wie sollte man in einem solchen 
Falle nicht Diebstahl sehen dürfen? Der seit 1848 in England bestehende 
Vourt ok appsal hat fich auch 1853 für Diebstahl entschieden, aber unter 
den deutschen Juristen ist die Anficht vertreten, darin Betrug zu sehen 
und jene Auffassung oberflächlich zu nennen. In der englischen Jury 
hielt der Richter die Beantwortung der Frage, ob Diebstahl vorliege, sür 
so schwierig, daß er nicht selbst zu entscheiden wagte und auch den Ge-
schworenen die Entscheidung nicht zumuthete, sondern die Rechtsfrage dem 
Appellhose zuwies. Daß dieser hohe Gerichtshof fich sür Diebstahl ent-
schied , erklärt fich wohl daraus, daß das englische Recht (wie die Fran-
zosen das üAuÄulsusement) in seiner Definition des Diebstahls das 
zweideutige Wort srauäuIsnU? hat. Die Geschworenen in 4>en Ostseepro-

5* 
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vinzen könnten nun, je nach der Erläuterung des Richters über Diebstahl 
und Betrug, den Angeklagten des Diebstahls oder des Betrugs schuldig 
erklären; da ihnen aber schwerlich die Unterscheidung von Diebstahl und 
Betrug in ihrer ganzen Tragweite klar zu machen wäre, würden sie wohl 
thun, sich mit einem Specialverdict zu begnügen, denn fie können doch 
nicht gezwungen werden zu entscheiden, wo fie in ihrem Rechtsbewußtsein 
unsicher find; das würde keinen „Wahrspruch" ergeben. 

Der gründlichste Kenner des schwurgerichtlichen Verfahrens, jedenfalls 
des englischen, F. A. Biener, hat in einem besonderen Aussatze: „Gegen 
Anklage-Jury und sür Speeial-Verdict" das letztere in Schutz genommen *) 
und dasselbe als eine uothwendige Ergänzung für das Verfahren mit Ge-
schworenen, auch in Deutfchland, empfohlen. Biener hebt sehr richtig 
hervor, daß in einem bekannten oder berüchtigten Criminalsalle, dem Falle 
des Cassetten-Diebstahls in Köln im Jahre 1847, den Geschworenen erspart 
worden wäre, ein verkehrtes Verdict oder sogar zwei fich widersprechende 
Verdicte zu geben, wenn fie fich mit einem Specialverdicte hätten begnü-
gen können. 

Ein preußischer Jurist, v. Kräwel, hat fich gegen das Specialver-
dict erklärt**). Er sagt: „Abgesehen von der Erfahrung, die man in 
England gemacht hat, läßt fich die Entbehrlichkeit des Specialverdicts auch 
theoretisch nachweisen. Das Strafgesetz muß auch den Laien verständlich 
sein. Wie sollte es sonst gegen dieselben zur Anwendung gebracht werden 
können? M!!a posna sws lexs. Ein unverständliches Strafgesetz ist aber 
als solches nicht vorhanden. Erklärt also die Mehrheit der Geschworenen, 
daß sie das Gesetz nicht dahin verstehen können, daß es die in Rede stehende 
Handlung des Angeklagten habe mit Strase bedrohen wollen, so müssen fie 
insoweit das Nichtschuldig aussprechen". Diese Logik ist aber nicht richtig. 
Die Geschworenen können sehr wohl über die Culpabilität mit fich einig 
sein, aber über die Qualification der Handlung z. B. über das die Unter-
schlagung vom Diebstahl unterscheidende juristische Moment in Zweifel. 
Es kommen im bunten Leben von Zeit zu Zeit Fälle vor, wo auch aus 
einem guten Gesetzbuche die Grenze der Verbrechenskreise nicht klar hervor-
tritt , wo aber die Geschworenen deshalb ein „Nichtschuldig" nicht auf ihr 
Gewissen nehmen können. Ein vollendet gutes Strafgesetzbuch ist noch 

*) Archiv des CriminalrechtS 1849. 
**) Archiv des CriminalrechtS 18öS S. 320 ff. 
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nirgends geschaffen und eben so wenig find 12 Geschworene zu finden, 
die mit sicherem Takt alle Zweifel fich zu lösen im Stande wären. 

Der englischen Einrichtung nähert fich Art. 292 der Strafprozeßord-
nung sür die thüringischen Staaten, Sachsen-Weimar, Meiningen zc. vom 
Jahre 1850: „Die Geschworenen können bei einer ihnen vorgelegten Frage, 
die Frage über die That an fich und darüber, ob diese That von der Ei-
genschaft sei, welche das in Frage stehende Gesetz zu dem Begriffe des 
Verbrechens erfordert, trennen und wenn fie die Frage über die That an 
fich bejahen, die andere Frage durch einfache Stimmenmehrheit dem Gerichts-
hofe zur Entscheidung überlassen. Die Geschworenen haben in diesem Falle 
das, was fie bejahen, bestimmt anzugeben und das, was fie dem Gerichts-
hofe zur Entscheidung überlassen, mit der Bemerkung zu bezeichnen, daß 
ihnen unbekannt sei, ob der Angeklagte rückfichtlich desselben schuldig sei 
oder nicht." 

. Die Beurtheilung der Zweckmäßigkeit oder Entbehrlichkeit des Stze-
cialverdicts steht im engsten Zusammenhange mit der Frage, ob das System 
der" concentrirenden englischen Fragstellung an die Geschworenen oder das 
detaillirende franzöfische System vorzuziehen sei. Diese Frage ist aber be-
kanntlich eine so weit greifende Cardinalsrage, daß fie eine fast eben so 
große Literatur aufzuweisen hat als das allgemeine Thema von der Bedeu-
tung der Jury. Theoretische Erörterungen und praktisches Experimentiren 
haben noch nicht dazu geführt, den Weg aus diesem Labyrinthe zu zeigen. 
Ohne eine größere Abhandlung über den Gegenstand zu schreiben, könnte, 
ich hier auf dieses Thema nicht eingehen, will mich daher begnügen, die 
an das englische Versahren und das Specialverdict anklingende Bestimmung 
der Strafprozeßordnung von Braunschweig § 140 anzugeben, die mir sehr 
zweckmäßig erscheint: „DieHauptfrage soll dahingehen: ob der Angeklagte 
schuldig sei? Dabei ist das Verbrechen nach seinen gesetzlichen Merkmalen 
anzugeben, mit Hinzufügung des Orts und der Zeit der Begehung. — 
Können fich die Geschworenen über diese Frage nicht einigen, so find fie 
berechtigt, den Thatbestand des in Frage stehenden Verbrechens in 
dessen einzelne Bestandtheile von dem Gerichtshose auflösen zu lassen und 
über die hiernach gebildete Reihe von Einzelsragen spezielle Wahrsprüche 
abzugeben." Diese Anordnung hat fich, wie Mitter maier*) berichtet, 
in Braunschweig praktisch gut bewährt, wozu auch die gute Beschaffenheit 
des dortigen Strafgesetzbuches beigetragen haben mag. Die Berathungen 

") Gerichtssaal 1S5S S. 1, 
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der Geschworenen pflegen aber lange zu dauern, weil in Braunschweig nach 
dem englischen Vorbilde Einstimmigkeit zum Verbiet gefordert wird. 

Daß in England ein Verdict nur durch Einstimmigkeit der 12 
Geschworenen zu Stande kommen kann, erklärt fich aus der ursprünglichen 
Bedeutung der 12 Geschwornen. In England besteht nicht bloß eine 
Criminaljury, sondern auch eine Jury sür (manche) Civilsachen. Für beide 
gilt dasselbe Beweisrecht und: worauf schon der Name Verdict (vsre-cliottim) 
hindeutet, die Geschworenen waren ursprünglich Zeugen, fie gaben das 
Zeugniß der Gemeinde, also ein Beweismittel, welches die formellen Be-
weismittel der Gottesurtheile und des Zweikampfes verdrängte. Ein 
Zeugniß der Gemeinde wurde nur dann als existirend angenommen, wenn 
nicht weniger als 12 die Gemeinde vertretende Stimmen zusammentrafen. 
Im Fortgange der Zeit behielten die Geschworenen nicht die Qualität der 
Zeugen, sondern fie wurden in der Criminaljury Urtheiler über die Schuld-
srage, aber dennoch läßt fich das Verdict noch als ein Moment des 
Beweisversahrens nehmen, insofern dasselbe der Reflex des durch das Be-
weisverfahren Gewonnenen im Volksbewußtsein ist. Wenn nun die ver-
hältnißmäßig kleine Zahl der 12 Männer das ganze Volk vertritt — 
wie es auch in der Formel heißt, welche der Gerichtsschreiber den Geschworenen 
vorliest: „wkiok eountr̂  ôu grs" d. h. Ihr stellt das Land vor — so 
darf man auch jetzt noch sagen, die Vertretung könne nicht als vollständig 
angenommen werden, wenn die 12 Vertreter nicht übereinstimmten, und es 
ist auch, gewiß mit Recht, hervorgehoben worden, daß die Forderung der 
Einstimmigkeit der Geschwornen das Vertrauen des englischen Voltes zu 
deren Wahrsprüchen besonders ausrecht erhalte. 

Dennoch find auch in England Stimmen gegen die Forderung der 
Einstimmigkeit laut geworden. Der Historiker Hall am nannte fie sogar 
„a prepostsrous rslie ok barbarwm", einen widerfinnigen Ueberrest der 
Barbarei. Eine Commisfion, die freilich mehr die Civiljury ins Auge 
faßte, sprach fich 1L30 dahin aus: „ES ist wesentlich zu Gültigkeit eines 
Verdicts, daß die Jury einstimmig sei, und in der Regel wird fie nicht 
entlassen (außer mit Uebereinstimmung der Parteien) bis ein einstimmiges 
Verdict geliefert ist. Es ist schwer, die Gerechtigkeit oder Weisheit des 
letzteren Grundsatzes zu vertheidigen. Es scheint absurd zu sein, daß die 
Rechte einer Partei, bei Fragen von einer zweifelhaften und verwickelten 
Natur, davon abhängig sein sollen, daß fie im Stande sei, zwölf Personen 
davon zu überzeugen, daß eine besondere Darstellung von Thatsachen die 
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richtige sei. Da es notorisch ist, daß über solche Fragen ein Verein von 
so vielen Männern oft in unvereinbarer Weise in den Ansichten auseinander 
geht, so liegt es auf der Hand, daß die Nothwendigkeit in jedem Falle 
ein Verdict zu geben und zwar ein einhelliges, bevor fie sich trennen können, 
oft zu einem unpassenden Kompromiß führen muß in Betreff der Meinungen 
der Geschworenen. — Die Nothwendigkeit der Einstimmigkeit der Jury 
führt aber einen wichtigen Vortheil mit fich. In dem Falle der Meinungs-
verschiedenheit muß es zu einer Discusfion kommen und eine einzige dissen-
tirende Person kann die übrigen elf nöthigen ihre Meinungen genau und 
ruhig zu prüfen. Nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums, genügend zu 
einer vernünftigen und reichlichen Discusfion, sollte jedoch eine Jury, die 
noch nicht einig geworden, von der Nothwendigkeit ein Verdict abzu-
geben entbunden und das gegenwärtige Princip, sie durch eine Art harter 
Gesangenhaltung zur Einigkeit zu zwingen, ausgegeben worden. Die In-
teressen der Gerechtigkeit fordern augenscheinlich eine Aenderung des Rechts 
über diesen Gegenstand". Der Commisstonsbericht schließt mit dem Vor-
schlage, die Jury nicht länger als 12 Stunden berathen zu lassen, wenn 
fie nicht mit Einstimmigkeit eine Verlängerung dieser Frist begehre, die 
dann zu gewähren sei; nach Ablauf der 12 Stunden oder der verlängerten 
Frist möge, falls neun Geschworene über das Verdict einig seien, das-
selbe protokollirt werden und die Partei, zu deren Gunsten eS ausge-
fallen , berechtigt sein zum Urtheil. — Eine Kriminal - Commisfion im 
Jahre 1848 erklärte, daß fie von der Nothwendigkeit des einstimmigen 
Verdicts nicht überzeugt sei, daß jedenfalls eine Aenderung dahin getroffen 
werden möge, daß zum „Nichtschuldig" Einstimmigkeit nicht nöthig sei. — 
Forsyth, dessen oben erwähnte Geschichte der Jury weit mehr den deut-
schen Forderungen wissenschaftlicher Haltung entspricht als die meisten 
Schriften der englischen Juristen, entscheidet fich nach Darlegung der Gründe 
und Gegengründe sür Ausgeben der Forderung der Einstimmigkeit in der 
Civiljury> sür Beibehalten in der Criminaljury ; denn, sagt er in letzterer 
Beziehung, wenn das Verdict „Schuldig" durch eine Majorität gesprochen 
wird, so liegt darin, daß eine Minorität dissentirt, daß eine gewisse Anzahl 
der Geschworenen nicht von dem Beweise der Schuld des Angeklagten über-
zeugt oder vielleicht von seiner Unschuld überzeugt ist. Dies werde nur 
ju zweifelhaften Fällen vorkommen, denn nur in diesen könne eine wirkliche 
Meinungsverschiedenheit sich erheben. Wie müsse es aber den Arm der 
Gerechtigkeit lähmen, wenn von demselben Tribunal, das vom Gesetze 
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berufen sei über den Angeklagten zu urtheilen, eine Stimme gehört werde, 
die da erkläre, daß er nicht zuschlagen dürfe! Wenn man die Stimmung 
des Volkes in Betreff der Kapitalstrafe berücksichtige, würde es möglich 
sein in einem solchen Falle das Todesurtheil zu vollziehen? Aber eine andere 
Strafe zu substituiren, weil das Vervict nur durch eine Majorität zu 
Stande gekommen sei, das hieße einen versteckten und sehr unheimlichen 
Verdacht gegen die Richtigkeit der Verurtheilung verrathen. 

Bei dem Ernste, mit welchem die Engländer die Reformen ihrer 
Strafrechtspflege behandeln, ist die angeregte wichtige Frage praktisch noch 
ungelöst geblieben. Mittermaier*) reserirt über den Stand der dor-
tigen Ansichten, daß eine entschiedene Meinung gegen die Einstimmigkeit 
nicht bestehe, daß vielmehr die überwiegenden Vortheile dieses Erforder-
nisses von Juristen und Bürgern erkannt werden, daß man aber wünsche, 
es möge nur zur Verurtheilung Einstimmigkeit verlangt und die nordame-
rikanische Einrichtung getroffen werden, die eigentlich dem englischen Richter 
schon zustehe, bei welcher, wenn die Geschworeneu nach aller Wahrschein-
lichkeit fich nicht vereinigen werden, nachdem fie schon geraume Zeit einge-
schlossen gewesen, die Jury entlassen und die Sache einer neuen Jury 
übergeben wird. Aus diese Weise scheint mir der gewichtigste Grund gegen 
das Festhalten an der Einstimmigkeit beseitigt werden zu können. Man 
hat nämlich gesagt, erzwungene Einstimmigkeit sei nur eine scheinbare, wenn 
die Minderheit, des langen Haderns müde, um einen Beschluß herbeizu-
führen, fich der Mehrheit anschließe. Man kann noch weiter gehen und 
behaupten, ein Geschworener, der aus der Opposition herausträte, um von 
der Clausur befreit zu werden, verletze eine heilige Pflicht. Er hat 
geschworen, ein wahrhaftes Verdict (a trus vsräiet) zu geben gemäß dem 
Beweise. So lange er daher seine Ueberzeugung hat, muß er an ihr fest-
halten, welches auch die Folge sein möge. 

Von den deutschen Juristen haben diejenigen, welche das englische 
Strafverfahren durch Studium und Anschauung am genauesten kennen, fich 
sür die Beibehaltung der Einstimmigkeit der Geschworenen als nothwendig 
zum Verdict ausgesprochen und meistens die Forderung der Einstimmigkeit 
auch sür die deutschen Schwurgerichte empfohlen. Ich nenne außer Mit-
termaier besonders Rüttimann in seinem schon 1837 erschienenen 
trefflichen Bericht über die englische Strafrechtspflege. Nicht ganz so ent-
schieden!« Betreff der Übertragung des Postulats aus andere Länder 

*) Pas englische, schottische und nordamerikanische Strafverfahren S. 476. 
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außerhalb Englands ist A. v. Orelli (die Jury in Frankreich und 
England 1862). Er sagt, wenn man in England dieses Princip ausgeben 
wollte, so würde der der Harmonie des ganzen Bersahrens entsprechende 
volle Schlußaccord verloren gehn; die Einstimmigkeit entspreche allein dem 
wahren Wesen des SchwurversahrenS, denn nur ein einstimmiges Verdict 
gebe dem Richter Gewißheit, ein mehrstimmiges bloße Wahrscheinlichkeit 
der Schuld*); auch zeige uns das Beispiel von Frankreich, wie man jegli-
chen Bodens entbehre, wenn man einmal das Princip der Einstimmigkeit 
verlassen habe; allein, wenn man die Frage vom praktischen Gesichtspunkte 
aus auffasse, so lasse fich die Forderung des einstimmigen VerdictS auf 
dem Kontinente wohl schwerlich durchführen, weil die Bedingungen fehlten, 
welche dasselbe in England ermöglichen. Ich meine aber, daß, wenn man 
die Fragstellung in ähnlicher Weise concentrirt wie in England, damit auch 
die Hauptbedingung vorhanden sei. Das ist daher in Braunschweig 
geschehen, wo man die Einstimmigkeit zum Verdict verlangt. 

Wenn man die Forderung der Einstimmigkeit der Geschworenen aus-
giebt, so entsteht die Frage, ob die einfache Majorität genügen soll, wie 
in Schottland (wo 15 Männer die Jury bilden), oder ein anderes Zah-
lenverhältniß besser sei. Es läßt fich da nur experimentiren und in Frank-
reich ist auch so ziemlich alles Mögliche in dieser Richtung versucht worden, 
bis man im Jahr 1853 wieder zu der ursprünglichen Regel, die einfache 
Majorität entscheiden zu lassen, zurückkehrte. Das Experimentiren in 
Deutschland erweckt auch kein Vertrauen. Hannover steht im Extrem zu 
seinem nächsten Nachbarlande Braunschweig, das es aller Wahrscheinlichkeit 
nach nächstens als Staat fich annectiren wird. Hannover fordert nur einfache 
Stimmenmehrheit für und gegen den Angeklagten, Stimmengleichheit gilt 
zu Gunsten des Angeklagten. Die meisten deutschen Strafprozeßordnungen 
haben neufranzöfifches Recht adoptirt, indem fie zu jeder Entscheidung gegen 
den Angeklagten wenigstens 8 Stimmen verlangen, jede andere Stimmeu-
vertheilung zu seiner Gunst auslegen (Baiern, Kurhessen, Würtemberg, 
Baden, Thüringen). Andere haben fich einer älteren französischen Einrich-
tung accommodirt. So Preußen, wo in dem Gesetze vom 3. Mai 1852 
Art. 92 bestimmt ist: „Jede dem Angeklagten nachtheilige Beantwortung 
einer Frage kann nur mit Stimmenmehrheit beschlossen werden. Im Falle 
der Stimmengleichheit hat die dem Angeklagten günstigere Meinung den 
Vorzug"; sodann im Art. 98: „Wenn die dem Angeklagten nachtheilige 

*) E. Rintel, von der Jury H. 337. 
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Beantwortung einer Frage nur mit einer Mehrheit von sieben gegen fünf 
Stimmen beschlossen ist, so tritt der Gerichtshof selbst in Berathung und 
entscheidet, ohne Angabe von Gründen, über den von den Geschworenen mit 
nur sieben Stimmen gegen fünf festgestellten Punkt". Nachdem also zuerst 
das Princip der einfachen Mehrheit angenommen ist — von dem ein 
französischer Berichterstatter, als in Frankreich einmal wieder geändert 
werden sollte, im Jahre 1853 sagte, daß es die Welt ordne und das ge-
meine Recht aller berathenden Versammlungen sei — wird die Richtigkeit 
dieses Princips im Art. 98 wieder in Frage gestellt und eine Halbheit 
eingeführt, bei welcher die Selbständigkeit der Geschworenen in ihrem inner-
sten Kern angegriffen ist. 

Um meine im Vorstehenden durchblickende Anficht von der Sache 
deutlich herauszustellen, bemerke ich 

1) daß zwei Richtungen, welche hier eingeschlagen werden können, das 
Verlangen der Einstimmigkeit der Geschworenen und das der einfachen Ma-
jorität, aus Principien beruhen*). Für die einfache Majorität darf man 
anführen, daß dieselbe sehr allgemein Regel ist in Gerichten wie in gesetz-
gebenden Versammlungen verschiedener Art. Wenn ein Gesetz, welches das 
Wohl und Wehe eines ganzen Landes bestimmen kann, in konstitutionellen 
Staaten aus diese Weise zu Stande kommt, so scheint auch für die Jury 
die einfache Majorität genügen zu müssen, da ja die gewissenhaftesten 
Menschen in einer und derselben Sache zu einem verschiedenen Resultat 
ihrer Prüfung kommen können. Allein sür die Einstimmigkeit sallen so 
gewichtige Gründe in die Wagschale, daß, falls fie als Regel durchgeführt 
werden kann, damit das Mögliche erreicht wird, was fich überhaupt er-
reichen läßt. Es kann zwar auch ein einhellig zu Stande gekommenes 
Verdict in seiner Richtigkeit angezweifelt werden; aber wenn die Erfahrung 
in England, dem Geburtslande der Jury zeigt, daß durch die Einstimmig-
keit der Verdicte das Vertrauen des Volkes zum Schwurgericht ausrecht 
erhalten und auch dadurch nicht wankend gemacht wird, daß, weil Menschen 
irren können, auch dort zuweilen ein Unschuldiger durch einstimmige Ge-
schworene verurtheilt worden ist, so meine ich, daß dieser Vortheil möglichst 
hoch anzuschlagen ist. Die Forderung der Einstimmigkeit muß auch grade 

*) Sehr scharfsinnig hat übrigens Gundermann in seiner Schrift „über die Ein-
stimmigkeit der Geschworenen" (1849) die Einstimmigkeit von mindestens 11 Geschworenen, 
sowohl zur Verurtheilung als zur Freisprechung, für die auf dem richtigen Princip ruhende 
Form des Verdicts erklärt. 
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zur genauesten Prüfung der Sachlage und des Beweises führen und das 
Gefühl der Solidarität bei den 12 Geschworenen, als Vertretern des Volks 
dem Volke gegenüber, stärken. Aber, sagen auch einige Männer, welche 
das Princip der Einstimmigkeit als das richtige anerkennen, es läßt fich 
dieses Princip aus dem kontinent nicht durchführen! Es müssen also in 
England Mittel, der Durchführung vorhanden sein, die uns fehlen oder die 
wir uns unmöglich aneignen können. Man denkt dabei unwillkührlich an 
den Zwang und die Entbehrungen, denen die in ihrem Berathnngszimmer 
wie in einem Gefängnisse eingeschlossenen Geschworenen in England unter-
worfen werden, wenn ein pedantischer Nichter fich streng an den Buchstaben 
der alten Vorschrift hält, daß die Geschworenen sine eibo et potu bleiben 
sollen, bis fie fich geeinigt haben, oder wie die Regel fich später gestaltet 
hat, daß, wenn ihre Berathung einmal begonnen hat, ihnen versagt ist 
„Essen, Trinken und Feuer, Kerzenlicht ausgenommen". Forsyth vor-
muthet, daß die Vorschrift, wie fie fich in der s. g. Fleta, einem RechtS-
buche aus der Zeit Edward I. (um 1390) findet, keine andere Bedeutung 
gehabt habe als die Geschworenen mäßig und nüchtern zu erhalten, wozu 
die Neigung der Vorfahren, znmal bei öffentlichen Zusammenkünsten, nicht 
eben groß gewesen sei. Das würde dann übereinstimmen mit ähnlichen 
oft in den altdeutschen Rechtsquellen wiederholten Vorschriften, während 
auch die Neigung zur Völlerei in den Rechtsquellen hinlänglich docnmentirt 
ist z. B. in einem rheinischen Weisthnm, wo es heißt, es solle den Schöffen 
so viel eingeschenkt werden, daß fie eine Taube nicht von einer Krähe zu 
unterscheiden vermöchten. Aber welche Bedeutung auch die englische Vor-
schrift ursprünglich gehabt haben mag, nehmen wir fie in ihrer späteren 
Anwendung, so werden wir sie nicht aus deutschem Boden recipiren wollen, 
da fie zu einem Nothstande führen kann, in welchem der Geschworene ge-
gen sein Gewisse» sich zu einem Spruche versteht, um nicht ausgehungert 
zu werden. Vielmehr scheint es mir 

2) zweckmäßig zu sein, wenn die Jury in einer sechsstündigen Be-
rathung nicht zu einem Verdict fich vereinigt hat und nicht die Mehrheit 
der Geschworenen eine Fristerstreckung von weiteren sechs Stunden wünscht, 
weil keine Aussicht vorhanden, daß es zu einer Einigung kommen werde, 
daß dann diese Jury entlassen und die Sache einer neuen Jury übergeben 
werde. Wenn man hiegegen einwendet, daß aus diese Weise, da die ganze 
Assisenverhandlung von neuem beginnen müsse, viel Zeit und Mühe ver-
wendet und auch die Kosten bedeutend vergrößert würden, so muß ich das 
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zwar zugeben, aber die Konsumtion von Zeit, Mühe und Geld darf nicht 
in Betracht kommen, wenn der entsprechende Gewinn die Gerechtigkeit ist. 
Für einen solchen Fall ist auch wohl die Frage am Platze, ob es nicht 
zweckmäßig sei, dann auch einen neuen Richter oder Gerichtshof einzusetzeu. 
Dagegen spricht, daß der bisherige Richter sehr genau mit der Sache be-
kannt geworden und dadurch im Stande ist, die neue Verhandlung mit 
Sicherheit zu leiten, aber er ist auch ermüdet und vielleicht mißmüthig 
geworden, während ein neuer Richter der Schwierigkeit gegenüber, die sich 
erhoben hat, alle Kraft entwickeln wird, nicht um auf die Geschworenen 
einen Zwang auszuüben, sondern um die möglichste Klarheit in die Sache 
zu bringen. Falls nun die zweite Jury nicht weiter kommt als die erste, 
so darf man annehmen, daß alle Kenutnißquelleu erschöpft seien ohne daß 
eine Ueberzeugung von der Schuld des Angeklagten gewonnen wurde von 
denen, die das Volksrechtsbewußtsein repräsentiren, und da dem Angeklagten 
seine Schuld zu beweisen ist, so kann nur ein Nichtschuldig das Finale 
sein. Dieses Nichtschuldig würde dann freilich nicht aus Einstimmigkeit 
der Geschworenen beruhen, aber mir scheint es auch vollkommen genügend 
zu sein, wenn überhaupt, wie von einer Seite in England vorgeschlagen ist, 
nur zum „Schuldig" die Einstimmigkeit der Jury verlangt wird. Man 
könnte auch für einen solchen casus perplsxus die schottische Formel „not 
provsn" (nicht bewiesen) vorschlagen, welche dort neben dem xuilt? und 
not^uilt? steht; aber damit wäre nichts gewonnen, wenn man nicht zur 
alten absolutio ad instantia zurückkehren will, was doch niemandem — am 
wenigsten in Liv-, Est- und Kurland — einsallen kann. Das schottische 
„not provsn" hat Ähnlichkeit mit dem römischen non liqust und mit der 
absolutio ab instantia, ist aber doch in seiner Wirkung von beiden ver-
schieden. Wenn bei der Abstimmung der römischen geschworenen Richter 
das non liqust überwog, so mußte die Sache zu einer neuen Verhandlung 
kommen und ein von der Instanz Entbundener konnte wegen derselben 
Sache noch einmal angegriffen werden; dies ist aber nicht der Fall, wenn 
in Schottland das Verdict not p r o v s n lautet. Walter Scott nannte diese 
Formel mit Recht „Bastard". Wenn not Kuilt? in Wahrheit nur bedeutet, 
daß die Anklage nicht bewiesen ist, so ist die dritte zwischen ssuilt? und 
not xuM? gestellte Formel unnütz. Sie ist aber nicht blos unnütz, son-
dern schädlich, denn (wie der von der Instanz Entlassene) der mit dem 
„nicht bewiesen" in Schottland Abgefertigte trägt einen unauslöschlichen 
Flecken an seinem Rufe mit sich ins weitere Leben hinüber. Vielleicht war 
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er der Schuldige, der mit dieser Straffolge davonkommt, vielleicht ein 
Unschuldiger, der, nachdem er wegen des Verdachts die Tortur der schau-
stellenden Schwurgerichtshandlung ausgehalten hat, nun noch wegen des-
selben Verdachts es ertragen muß, daß die Leute mit Fingern aus ihn 
weisen. 

In England cessirt die Thätigkeit der Jury, wenn der Angeklagte 
„Schuldig" plädirt, in Frankreich wird auch der geständige Angeklagte nur 
verurtheilt, wenn die Geschworenen ihn durch ihr Verdict für schuldig er-
klärt haben. Das letztere war früher auch in Schottland nothwendig, und 
zwar sprach die Jury sogleich ihr „Schuldig" aus, wenn der Angeklagte 
vor ihr sein Geständniß wiederholt hatte *); das neuere schottische Recht 
hat stch dem englischen in diesem Punkte genähert, jedoch ist es immer 
noch mißtrauischer gegen das Geständniß und es kann auch bei einem 
substautiirten Geständniß die Thätigkeit der Jury in Anspruch genommen 
werden, wenn der Ankläger es verlangt, der sich getraut weiteren Beweis 
bringen zu können. 

Die englische Regel wird aus das reine Anklageprincip und die ge-
schichtlichen Ansänge der Jury zurückgeführt. So lange die Geschworenen 
die Zeugen der Gemeinde waren, bedurste es ihres Zeugnisses nicht, wenn 
der Angeklagte durch Eingestehen der ganzen Anklage sich selbst bezeugt 
hatte, und die Ankläger konnten sich darauf berufen, daß nun kein tksma 
probanclum vorliege, folglich kein vereäiewrn nöthig, sondern sein Anspruch 
auf Bestrafung des Schuldigen begründet sei. Obgleich nun freilich die 
Bedeutung der Geschworenen sich längst geändert hat, ist man doch bei 
jener Regel geblieben, deren Gefährlichkeit man nicht übersieht, indem nicht 
nur gar nicht aus Erlangung des Geständnisses hingearbeitet wird und der 
Richter genau zu prüfen hat, ob das Geständniß ein völlig freies und 
wohl überlegtes sei, sondern es dem Angeklagten gestattet ist, sein Ge-
ständniß zurückzunehmen, und der englische Richter sogar so weit geht, vor 
Ablegung des Geständnisses zu warnen. 

Jene Regel hat auch aus deutschem Boden Nachahmung gesunden, 
was um so begreiflicher ist, da man fich im gemeinrechtlichen Strafprozesse 
seit Jahrhunderten daran gewöhnt hatte, die oonksssio als rvxma pro-
baüonuni zu betrachten. Preußische Verordnung vom 3. Januar 1849 
Art. 93: „Bekennt der Angeklagte fich schuldig und waltet gegen die Rich-

.*) ^.lison, kraetlos ok tks oriminal lav ok LeoUsnä H, 367. 
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tigkeit des Bekenntnisses kein Bedenken ob, so saßt das Gericht das Urtheil 
sofort ohne Zuziehung von Geschworenen ab." Gesetz vom 3. Mai 1852 
Art. 75: „Wenn der Angeklagte fich schuldig bekennt und aus näheres 
Befragen auch alle Thatsachen einräumt, welche die wesentlichen Merkmale 
der ihm zur Last gelegten strafbaren Handlung bilden, so wird die Staats-
anwaltschaft und der Vertheidiger darüber gehört, ob die Thatsrage als 
durch das Bekeuntniß des Angeklagten festgestellt zu erachten sei." Wenn 
dann der Gerichtshof gegen die Richtigkeit des Geständnisses kein Bedenken 
hegt, so hat er, nach Anhörung der Staatsanwaltschaft und des Verthei-
digers über die Anwendung des Gesetzes, ohne Zuziehung von Geschworenen 
das Urtheil zu fällen. Aehnlich das würtembergifche Gesetz vom 14. Au-
gust 1849 Art. 90 und die züricher Str. P. O. von 1853 §. 213, nur 
daß diese fich sehr kurz saßt: „So weit der Angeklagte fich sür schuldig 
erklärt, finden vor dem Schwurgerichte keine Verhandlungen über die 
Schuld statt, sondern es wird blos über die Strase, deren Maß, den 
Schadenersatz oder Kostenpunkt eingetreten." 

Die braunschweigische Str. P. O., welche sonst in Hauptsachen mehr 
den englischen Einrichtungen huldigt als irgend eine deutsche Str. P. O., 
hat die Regel nicht aeceptirt und Mittermai er, der nicht leicht dem 
französischen Versahren einen Vorzug vor dem englischen einräumt, hat fich 
sehr energisch gegen ihre Nachahmung in Deutschland erklärt*). 

Was Rüttimann in seinen Erläuterungen der züricher Str. P. O. 
zur Empfehlung des betreffenden vorbringt, hat die Sache nur ganz 
äußerlich gefaßt. Er sagt: „Die Vorschrift beabsichtigt, in den Fällen, 
in denen der Angeklagte fich schuldig erklärt, den Geschworenen und den 
Zeugen Zeit und dem Staate oder dem Angeklagten Kosten zu ersparen, 
indem dergleichen Strafsachen aus den Schluß der Sitzung verlegt, und 
die Geschworenen vor der Behandlung derselben entlassen werden können, 
die Zeugen aber gar nicht zu erscheinen brauchen." Dieser ökonomische 
Vortheil darf nicht entscheidend sein, wenn fich in wenigen Sätzen beweisen 
läßt, daß durch eine solche Einrichtung das Schwurgerichtsverfahren in 
einem wesentlichen Stücke verletzt wird. Gundermann nennt den Wahr-
spruch der Geschworenen das Herz des ganzeu Strafverfahrens, indem es 
die unmittelbare Folge des Beweisverfahrens und zugleich die Voraus-
setzung deS Rechtsspruches ist. Wird der Wahrspruch als unmöglich bei 

*) Gerichtssaal !. (1849) S. 432. vergl. Walt her, Lehrbuch deS baierischen Straf-
Prozeßrechts S. 303. 
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Seite gelassen, so verstummt damit der Herzschlag. Mit diesem Bilde ist 
freilich nicht der Beweis geführt, sondern es ist nachzuweisen, daß das 
Bild richtig sei, und das ist nicht schwer. Im schwurgerichtlichen Versah-
ren haben die Schuldsrage und die Strafsrage ihre besonderen Organe, 
jene die Jury, diese das Gericht. Ein Geständniß ist nicht ohne Weiteres 
beweistüchtig, sondern es muß jedenfalls geprüft werden, ob es dies sei, 
wie auch das preußische Gesetz von 1852 postulirt. Diese Prüfung fällt 
aber noch in den Bereich der Schuldsrage, nicht in den der Straffrage, 
folglich gehört fie der Jury als dem Prozeßorgane, dem die Würdigung 
der Beweisführung und die Entscheidung der Schuldsrage überhaupt zu-
gewiesen ist*). Der Geständige giebt Thatsachen zu, aber die Würdigung 
der Thatsachen darf den Geschworenen nicht entzogen werden, in deren 
Verdict die Thatsachen in dem Begriff der Schuld ausgehe». ES ist sehr 
wohl möglich, daß der Angeschuldigte die fraglichen Thatsachen einräumt 
und dennoch die Jury ihn sür nichtschuldig des fraglichen Verbrechens 
erklärt, namentlich, wenn es fich um ein sogen, politisches Verbrechen han-
delt. Das „Schuldig", welches der fich selbst bezeugende Angeschuldigte 
ausspricht, und das „Schuldig" in dem die ganze Schuldsrage bejahenden 
Wahrspruch der Geschworenen stimmen nur in der Wertform überein, 
aber die Begriffe decken fich durchaus nicht. Jenes ist ein Zeugniß, das 
freilich dahin reichen kann, wohin Aug und Ohr eines sonstigen Zeugen 
nicht gelangten; das Schuldig des Verdicts faßt das Resultat deS ganzen 
Beweisverfahrens zusammen. 

In Zürich hat die dem englischen Versahren entnommene Regel in 
vorkommenden Fällen nicht selten Bedenken erregt, nicht blos wenn ein 
Angeklagter ein Geständniß ablegte, ein Mitangeklagter fich dazu nicht be-
quemen wollte. Im Herbst 1862 wurde ein Angeklagter, der fich, als die 
Anklage durch die Anklagekammer eröffnet wurde, schuldig erklärt hatte, 
im Schwurgericht von dem Präfidenten gefragt, ob er aus seiner Schuld-
erklärung beharre? Der Angeklagte erwiederte, daß er zwar bekenne, die 
ihm zur Last gelegten Handlungen verübt zu haben, daß er aber nicht 
wisse, wie diese Handlungen zu qualificiren seien. Es war auch höchst 
zweifelhaft, ob es fich um nahen oder entfernten Versuch handle, wie die 
Staatsanwaltschaft selbst bei Begründung des Strasantrages anerkannte. 
Der Angeklagte wurde aber durch die formelle Schuldigerklärung gebunden 
gehalten und der Präsident leitete ihn auch ganz sanft wieder ans dieselbe 

*)Walther im Archiv deS CriminalrechtS 1851, S. 242. 
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znrück. Das Urtheil des Gerichtshofes lautete aus zwei Jahre Zuchthaus, 
während bei Annahme des entfernten Versuches, wohin fich die Geschwo-
renen möglicherweise erklärt hätten, etwa sechs Monate Gesängniß heraus-
gekommen wären. Der Präsident war zu jener Frage nach dem Gesetz 
gar nicht genöthigt, wenn ihm aber ein englischer Richter vorschwebte, so 
hätte er auch einen Schritt weiter gehen, und dem Angeklagten gestatten 
müssen, sein Bekenntniß zurückzunehmen. Der Fall zeigt zugleich, daß es 
mit der Vertheidiguug in Zürich noch nicht englisch bestellt ist, denn wenn 
dem Angeklagten bei der Eröffnung der Anklage ein Vertheidiger zur 
Seite gestanden hätte, würde er ihm vor allem die Bedeutung der Qua-
lification erkärt haben. 

Am Schlüsse mag hier noch eine Betrachtung stehen, die nicht dazu 
dienen soll, von dem schwurgerichtlichen Versahren abzumahnen, sondern 
aus eine Gefahr hinzuweisen bestimmt ist, die der Erfahrung gemäß bei 
demselben oft zu Tage kommt, zumal wenn das Gesetzbuch, wie der fran-
zösische (Zoäs pönal hart ist und das System der Fragstellung complicirt. 

Keine menschliche Einrichtung ist absolut gut und nur diejenigen, 
welche es lieben mit dem nebelhasten Begriffe des „gesunden Menschen-
verstandes" zu spielen, werden in der Einrichtung des Schwurgerichts 
die tadellose Form der Strafrechtspflege sehen, während die gebildeten Ju-
risten mit ihrer Geheimlehre als blindgeworden verdammt werden. „In 
England, sagt Rüttimann, denkt wohl niemand daran, daß die einzel-
nen Geschworenen geschickter seien, die Wahrheit zu finden als der Richter, 
oder daß fie, die weniger Gewandten und Erfahrenen, die ohne besondere 
Wahl aus der Menge herausgegriffen werden, ihn, einen Mann von er-
probter Tüchtigkeit, zu controliren haben, wie überhaupt die ganze Theo-
rie der Eifersüchtelei und der Opposition zwischen Jury und Richter mehr 
ein Erzengniß des Continents ist". Nur in der rechten Verbindung juri-
stischer Weisheit und eines umfangreichen Sinnes sür die Beurtheilung der 
Verhältnisse des buntgestaltigen Lebens kann der Vorzug des schwurgericht-
lichen Versahrens gesehen werden. Aber die Geschworenen werden mitten 
in einen Kamps geführt, der ihre Unbefangenheit in Gefahr bringt, und 
da fie nun einmal genöthigt find mit ihrem Verdict die Sache zum Abschluß 
zu bringen, begnügen fie fich nicht selten damit einen Mittelweg einzuschla-
gen, der nicht zum Ziele führt,' das hätte erreicht werden sollen. 

Statt in Frankreich das Strafgesetzbuch, dessen Härten man eingese-
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hen hatte, gänzlich umzuarbeiten, begnügre man sich damit, den Geschwo-
renen einen Weg zu zeigen, auf welchem sie mitwirken könnten zur Milde-
rung der Härten, und gab ihnen damit eine gefährliche Waffe in die Hand. 
Die Geschichte der Strafrechtspflege aller Zeiten und aller Länder zeigt, 
daß, wenn das Gesetz zu streng uud zu hart ist, sich in den Gerichten eine 
Reaction dagegen bildet und das Gesetz vielfach umgangen wird. In 
Frankreich bestand eine solche Reaction darin, daß die Geschworenen oft ganz 
ohne Grund freisprachen. Um dieses Uebel zu beseitigen, erhielt die Jury 
durch das Gesetz vom 28. April 1832 die Besugniß, dem Schuldverdict 
hinzuzufügen: „Mit Stimmenmehrheit, es sind Milderungsgründe zu Gun- ^ 
sten des Angeklagten vorhanden". Die Folge davon ist, daß der Gerichts-
hof die gesetzliche Strase um einen Grad herabsetzen muß, auch weiter 
herabgehen kann. Im Grunde bestimmen in diesem Falle die Geschworenen 
die Strase, welche erkannt werden darf. Worin die Milderungsgründe 
bestehen, haben die Geschworenen nicht anzugeben uud sehr oft ist kein -
juristisches Mikroskop im Stande auch nur eine Spur von wirklichen Mil-
derungsgründen zu entdecken, wohl aber ist es nachgewiesen, namentlich 
von Rinteln: seinen Beiträgen zur Würdigung der französischen Jury 
(1845), daß die Geschworenen häufig ein „Schuldig, aber mit mildernden 
Umständen" aussprechen, wo die Zurechnungssähigkeit des Angeklagten zwei-
felhaft blieb oder der Schuldbeweis ihnen nicht vollständig erschien. Das 
ist denn aber ein Zurücksinken in die Theorie der außerordentlichen Strafen 
im schlimmsten Sinne des Worts, denn wenn die Schuld nicht ganz be-
wiesen ist, ist sie gar nicht bewiesen und es darf auch keine Strase eintreten. 
Es ist eine sündhafte Logik, bei halbem Beweise die halbe Strase sür ge-
rechtfertigt zu halten und es ist nicht zu viel gesagt, wenn man jene Maß-
regel der französischen Gesetzgebung, welche dem Unwesen der grundlosen 
Freisprechungen wehren sollte, einen Versuch nennt, den Satan durch den 
Beelzebub auszutreiben. 

In Deutschland hat jene französische Maßregel keinen Beifall gefunden, 
aber aus einem anderen Wege werden bisweilen die Geschworenen verführt, 
die Theorie von den außerordentlichen Strase einzuschmuggeln, nämlich 
durch die Eventualfragen. Aleäium teyusrs bsaü! Während eine Min-
derheit der Geschworenen, nicht überzeugt von der Schuld, eine Freispre-
chung will, Hilst sich die Mehrheit dadurch aus der Unsicherheit heraus, 
daß fie die aus ein geringeres Verbrechen oder nur aus den Versuch des 
Verbrechens gerichtete Eventualfrage bejaht. In Zürich, wo das Stras-

Vakische Monatsschrift. 5. Jahrg.. Bd. IX, Hft. l. 6 
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gesetzbnch auch noch die veraltete Unterscheidung des nahen und entfernten 
Versuchs hat, ist mir dies besonders bei Anklagen wegen der s. g. Flei-
schesverbrechen ausgefallen. Da setzt sich der Geschorene meistens aus seine 

" Bank mit der Präsumtion, es werde wohl etwas an der Sache sein. Nach 
der Auszählung der Nothzucht, Schändung u. s. w. hat das Gesetzbuch 
noch zur Aushülfe „Erregung öffentlichen Aergernisses durch anderweitige 
unzüchtige Handlungen" und ich glaube, daß die Geschworenen sich bisweilen 
hierauf zurückziehen, wo nur Nochzucht hätte in Frage stehen sollen, diese 
aber zweifelhaft blieb. Noch häufiger dient die in der Eventualfrage lie-
gende Hinweisung aus nahen oder entfernten Versuch dazu, daß die Ge-
schworenen durch Bejahung dieser Frage ein Kompromiß zwischen ihrem 
Gewissen und ihrem Zweifel an der Unschuld zu Stande bringen. Da die 
Eventualfragen nicht wohl entbehrt werden können und die Geschworenen 
-über ihren Ausspruch keine Rechenschaft geben, so ist wohl keine Möglichkeit 
ihnen diesen schlimmen Ausweg zu versperren, aber es muß eine Haupt-
aufgabe des Affifenpräsidenten sein, sie davor zu warnen und ihnen deutlich 
zu machen, daß ein solcher Ausweg ein Irrweg ist. 

Osenbrüggen. 
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eute, da möglicher,, ja sogar wahrscheinlicherweise die Tage der Renten-
bank gezählt find: die Tage wenigstens in ihrer dermaligen, keinem ein, 
zigen der zu ihr einnehmbaren Standpunkte genügenden Form — es wäre 
denn dem der Schadenfreude über ihre Unwirksamkeit: — gezählt freilich 
nnr, um einem ratiouellern, wirksamern und somit dem weitverbreiteten 
Wunsche der livländischen Gutsbesitzer, ihr Banerland zu verkaufen, mehr 
als die Rentenbank entsprechenden Systeme des bäuerlichen Bodenkredits 
Platz zu machen; — heute haben wir eine doppelte Schuld historischer 
Gerechtigkeit abzutragen, nnd zwar gegen zwei Männer, welche dahin-
gegangen find, nachdem jeder von ihnen in seiner Weise in die Geschichte 
der Entwickelung unserer bäuerlichen Verhältnisse in hervorragender Stel-
lung eingegriffen hatte: der Eine von 1803 bis etwa zehn Jahre vor sei-
nem Tode, d. h. bis 1848, der andere von 1842 bis an seinen Tod im 
Jahre 1856; der eine als- Concipient des Landtagsrecesses von 1803, 
welcher den Stoff zu der Bauerverordnung von 1804 enthält, als Bean-
trager der Freilassung der livländischen Bauern im Juni 1818 und Re-
dacteur der auf die Landtagsbeschlüsse von 1818 gegründeten Bauer er-
ordnung von 1819, als im October 1841 vom Convente gewähltes Mit-
glied und zugleich Schriftführer der großen ritterschastlichen Commisfion, 
welche dem Februarlandtage von 1842 in Sachen der Revision der bäuer-
lichen Zustände im Januar 1842 in Dorpat vorarbeitete, auch als einer 
der im Jahre 1846 vom damaligen Generalgouverneur der ritterschastli-

6* 
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chen Deputation in St. Petersburg beigeordneter Commissär, endlich als 
Mitglied der aus St. Petersburger Grundlagen den Entwurf der nachma-
ligen Agrar- und Bauerverordnung von 1849 ausarbeitenden ritterschaft-
lichen Commiffion von 1847, — der Andere als das geistige Haupt der-
jenigen zuerst im November 1841 gebildeten Scbule, aus welcher die 
Grundzüge der später in dem s. g. „Gehorchslaude" zu legislatorischer 
Anerkennung gelangten Lehre von der Demarkationslinie hervorgingen, als 
seit dem Februarlandtage 1842 mit bis dahin hier zu Lande kaum vor-
gekommenem Glänze hervorgetretener Landtagöredner, dann, seit 1845. als 
Aeclimatistrer der sächsischen Rentenbank in und für Livland und gleichzei-
tiger Vertreter der später ebenfalls zu legislatorischer Anerkennung gelang-
ten Idee einer zwischen Freiheit und Zwang mitten inne schwebenden Frohn-
abolition, dann als der zweite im Jahre 1846 vom damaligen General-
gouverneur der ritterschaftlichen Deputation in St. Petersburg beigeordnete 
Commissär, auch Mitglied der oben gekennzeichneten ritterschaftlichen Com-
misston vom Jahre 1847 und schließlich von 1851 an, erster Oberdirec-
tor der livländischen Bauerrentenbank. Genug, es handelt sich um einen 
der vielen möglichen Acte der historischen Gerechtigkeit gegen Rein hold 
Johan Ludwig Samson von Himmelstiern (geb. 1778 1- 1858) 
und Hamilkar Baron Fölkersahm (geb. 1811, gest. 1856). 

Was letztern betrifft, so erheischt die Gerechtigkeit, angesichts der jetzt 
allgemein beklagten Mängel unserer Rentenbank, daran zu erinnern, daß 
er nur sür den streitigsten derselben, nämlich daß sie überhaupt eine Renteu-
bank, keine Bank kündbarer Kapitalien ist, scheint verantwortlich gemacht werden 
zu können. An ihreU beiden unstreitigen Hauptmängeln dagegen — dem Feh-
len der materiellen Garantie der Ritterschaft undderUner-
läßlichkeit der, der Perficirnng des jedesmaligen die 
Bankoperation bedingenden Kaufes vorgängigen Aus-
scheidung der einzelnen zu verkaufenden Parcelle aus dem 
Hypothekenverbande des Hauptgutes— an diesen Mängeln hat 
der Baron Fölkersahm nicht nur keinen persönlichen Theil, sondern es muß 
vielmehr insbesondere anerkannt werden, daß er in den sür die Agrar- und 
Bauerverordnung, wenn auch nicht grundlegenden, so doch das De-
tail der Modalitäten vorbereitenden Verhandlungen des außerordentlichen 
Landtages von 1847 mit großer aber erfolgloser Entschiedenheit sür die 
Nothwendigkeit und zugleich Gefahrlosigkeit einer materiellen Garantie der 
livländischen Ritterschaft eingestanden hat. 
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Anderer, ja, fast könnte man sagen, entgegengesetzter Art ist die hi-
storische Gerechtigkeit, welche wir dem Landrath Samson schulden. Denn 
während es bei dem Baron Fölkersahm galt, daran zu erinnern, daß ge-
wisse zu Tage getretene Uebelstände sein Werk nicht sind, gilt es bei dem 
Landrath Samson, daran zu erinnern, daß eines seiner besten Werke bis 
hiezn nicht zu Tage getreten ist, während dasselbe, — seiner Zeit gehörig 
anerkannt und verwerthet, — uns so manche seitdem hervorgetretene und 
auch uoch nicht hervorgetretene Uebelstände dürfte erspart haben. Ich 
meine sein für die große in Dorpat versammelte ritterschaitliche Commif-
fion des Januar 1842 ausgearbeitetes Votum ä. ä. „Lustifer 31. De-
cember 1841". 

Dieses Votum, welches das gan̂ e der bäuerlichen Materie, wie die-
selbe damals vorliegen konnte, in der mir zur Verfügung stehenden Abschris 
auf 96 Quartseiten abhandelt, ist theils zu umfangreich, theils aber auch, 
trotz seinen zwei und zwanzig Jahren, in gewissem Sinne immer noch zu 
neu, um hier und heute rückhaltslos veröffentlicht zu werden. Es ge-
nüge daher ein summarischer Ueberblick über den Gedankengang des Gan-
zen und ein Auszug in exlknso deSjeuigen Theiles, welcher zu dem Haupt-
gegenstande dieser Zeilen, dem bäuerlichen Bodencredite, in unmittelbarer 
Beziehung steht. 

An der Spitze stehen zwei Motti: eins von Goldsmith, dem Ver-
fasser des Viesr of ^Vakeüelä des veserteä Villahs u. s. w. lautend: 

dolä p6Ä8ant,r̂ , tkoir eountr?8 priäo, 
'Wken onee esn nvver bv supplieä" — 

oder in Samsons eigener deutscher Übersetzung: * 
„Ein tüchtiger Bauerstand, des Landes Stolz, 
Zn Grund' gerichtet, lebt nicht wieder aus". 

Was aber Samson als erste und unerläßliche Bedingung solcher Tüchtig-
keit wollte angesehen wisse«, besagt das zweite, aus Ernst Moritz 
Arndts Erinnerungen n. s. w. p. 259 entnommenem Motto: 

„Politische Freiheit ist 
höchste und ausnahmslose 
Herrschast des Gesetzes". 

Versetzt man sich nun in die Zeit, da jenes Votum geschrieben wurde, 
d. h. in den Winter 18 /̂42, erinnert man sich, bis zu welchem Grade 
eben damals die Ausnahmezustände zur Herrschaft gelangt waren, so ist 
unschwer zu errathen, worin Samson die Gefahr einer Zugrunderichtung 
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des Bauernstandes erblickte. Denn ein materiell noch so wohlbehaltener 
Banerstaud wird ohne „ausnahmslose Herrschast des Gesetzes" und ohne 
unnachsichtige Gewöhnung an die Ansnahmlosigteit solcher 
Herrschaft doch immer nur ein, zwar emancipirteS, trotz dem aber 
unfreies, im besten Falle wohlgenährtes Gesindel bleiben! 

Nach einem raschen Rückblick aus die bis dahin verlaufenen Phasen 
nnserer Legislation in bäuerlichen Angelegenheiten, unterwirft Samson die 
social-politische Krisis, deren kirchlicher Hintergrund sich schon damals (18"/t2) 
unmöglich verkennen ließ, einer kurzen aber scharfen Würdigung und geht 
dann zu einer kritischen Analyse derjenigen Winke über, welche unlängst 
höhern Orts dem livländischen Landraths-Collegio behufs Herbeiführung 
eingehender und allseitiger Vorberathung der Verhältnisse der livländischen 
Bauern in der vom Octoberconvente 1841 ernannten ritterschastlichen Ja-
nuar-Eommission 1842 sür den Februarlandtag 1842 zugegangen waren. 

Das Erste nun gleich, was an diesen Winken Samson zu vermissen 
findet, ist die — Allseitigkeit, denn sie verbreiteten sich, und zwar unter 
den beiden Hauptgesichtspunkten einmal der Frohnregulirung und Anbahnung 
einer „Einführung" des Geldpachtsystems, sodaun aber der Sicherstelluug 
der bäuerlichen Pächter vor „willkürlichen" Aussetzungen im Wesentlichen 
nur über die ökonomischen Verhältnisse des livländischen Bauernstandes. 
„Die religiösen und moralischen Verhältnisse desselben sind un-
berührt geblieben". 

Darum fährt Samson, nachdem er die Verhältnisse der livländischen 
Bauern und insbesondere diejenigen der bäuerlichen Pächter in Livland 
unter jenen zwei an die Hand gegebenen Hauptgesichtspunkten ausführlich 
abgehandelt, also fort. 

„Alles Vorstehende bezweckt die Verbesserung des Bau er-
zustand es. Ich bin aber überzeugt, daß wir diesen Zweck, so ruhmvoll 
auch unsere aus freiwilliger Gewährung hervorgegangenen Bestrebungen 
in dieser Hinsicht sein mögen, — daß wir, sag' ich, diesen Zweck nicht er-
reichen werden, wenn wir nicht mit gleichem, ja mit noch größerem Eifer 
aus die Veredelung des Bauers selbst bedacht sind. Diese Aus-
gabe, die uns nach den Gesetzen der Ehre wie der Menschlichkeit noch ob-
liegt, ist dringend und keineswegs problematisch". 

Nachdem er dann noch Dasjenige, was hinsichtlich der religiös-mo-
ralischen, intellektuellen und kirchlichen Bildung der livländischen Bauern 
zu thun sein dürste, in letzterer Beziehung, unter ernstlicher und fürwahr 



Luum euiyue! 87 

zeitgemäßer (t8̂ V42) Abmahnung von allen pseudo-protestantischen Unduld-
samkeit gegen die Brüdergemeinde, eindringlich besprochen, schließt er eine 

' gedrängte Zusammenfassung alles von ihm Vorgeschlagenen mit einem gar 
vielseitigen „8uum euiyus" und fügt dann noch folgende Ansprache an seine 
Kollegen in der Dorpater Januar-Commission hinzu: 

„Wenn Sie, meine Herren, in Vorstehendem die Darstellung meiner 
Überzeugungen in einer Angelegenheit sich gefallen ließen, die aus mehr 
als einem Grunde izt unser bestes Wissen und Wollen nicht nur bestätigen, 
sondern auch zu unserer eigenen ritterlichen Ehre und zum dauernden Wohl 
unserer Mitmenschen bethätigen muß: so vergönnen Sie mir auch, daß ich 
neben jene Ueberzeugungen zugleich meine Hoffnungen in den 
schönen Worten eines alten Weltweisen*) niederlege: 

„An dem, was fest besteht, sollst Du nicht rütteln... 
Wie viel es auch der Lebenspsade giebt, — 
Aus wen'gen nur ein Genius geleitet 
Die Sterblichen . . . doch bleibt uns reiche Hoffnung, 
Und immer sieht ein Gott herab aus uns, 
Wenn wir den Kamps bestehn um das Gerechte". 

Es ist, wie gesagt, nicht der Zweck dieser Mittheilung, alles zu re-
produciren, was Samson über Veredelung des Bauern und über 
Verbesserung des Bauerzustandes, ja anch nur über letztere, und 
zwar an dem Leitfaden jener beiden ihm von außen her an die Hand ge-
gebenen Hauptgesichtspunkte entwickelt. Heute wollte ich nur aus demje-
nigen Theil seines Votums, welcher den zweiten dieser Gesichtspunkte ab-
handelt, einen Abschnitt in extenso veröffentlichen, mit welchem niemand 
unbekannt bleiben darf, dessen Wissen um die Geschichte der Idee des bäuer-
lichen Bodenkredits in den baltischen Landen nnd zunächst in Livland nicht 
gerade da lückenhaft bleiben soll, wo eine Lücke am wenigsten hingehört: 
am Ansänge! 

Nach einer Besprechung der, seiner Ansicht zufolge zur Sicherstellung 
des bäuerlichen Pächters in seinem Pachtbesitze sowohl als in dem unver-
kürzten Genüsse der wohlverdienten Früchte seines Fleißes erforderlichen 
und zugleich mit dem Grnndeigenthumsrechte des gutsherrlichen Verpäch-
ters verträglichen Bestimmungen, fährt Samson a. a. O. also fort: 

»Ich gehe jedoch noch weiter und — nach meinen Kräften alle Mög-
*) Im Originale steht nicht bloS die hier gegebene eigene deutsche Übersetzung Sam-

sons, sondern auch der griechische Urtext aus Plutarch, äs Levis 8oeratis. 16, 26 La. 
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lichkeiten berücksichtigend, welche die Verbesserung des Banerzustandes her-
beiführen können — wageich einen Vorschlag, von dem ich mir 
selbst sagt, daß er aus den ersten Anblick vielleicht abenteuer-
lich, d. h. unüberlegt erscheinen mag, von dem ich aber überzeugt bin, 
daß er bei genauer Erwägung nicht in das Register der frommen Wünsche 
gestellt zu werden verdient. 

„Nach den Ersahrungen alter und neuer Zeit giebt es kein Mittel, 
den Wohlstand und die Gesittung des Landvolks, dieses zahlreichsten und 
nützlichsten Theiles der Staatsbewohner, kräftiger zu fördern, als den 
Grundbesitz. Wir adeligen Gutsbesitzer haben selbst in dieser Zeit 
unser altes Privilegium in Betreff des Grundbesitzes mit all dem Eiser 
verfochten, den wir einer so theuern Überlieferung schuldig find, und wir 
dürfen hoffen, daß unsere Kämpfe nicht vergebens waren. Was unserem 
adeligen Stande der Grundbesitz ist, das ist er auch dem Bauerstande. 
Den einen wie den andern schließt sein Berus vom bürgerlichen Gewerbe aus. 

„Daß einem freien Bauerstande, wie dem der Ostseeprovinzen, von 
selbst das Recht des Grunderwerbes zukomme uud daß dieses Recht ein 
nothwendiges Attribut seines politischen Daseins als freien Staatsbürgers 
sei, hat auch die livländische Bauerverordnung von 1804 erkannt, indem 
fie den Baner berechtigt, mit Ausschluß der adeligen Güter, Grundeigen-
thum zu erwerben, so gut und so viel er kann. 

„Von diesem so wichtigen Vorrechte hat gleichwohl der Bauer seither 
so weuig Gebrauch gemacht, daß von den geringen Ausnahmen (wenn es 
dergl. giebt) kaum die Rede sein kann. Einerseits ist dem adeligen Grund-
besitzer die Vorstellung, daß er seinen Grund und Boden durch Detail-
Verkauf parzellire und sich auf solche Weise seines Eigenthums an steuer-
pflichtigen Ländereien selbst mit Vortheil entledige, noch nicht geläu-
fig, auch ist er durch seine Schuldverhältnisse zu dem Kreditsystem gebun-
den. Andererseits hat es seither an Käufern aus dem Bauerstande ge-
fehlt, weil der Bauer im Ganzen noch mit keinen eigenen Kaufmitteln ver-
sehen ist und es mit gezwungenen Anleihen aus dem Beutel des Grund-
herrn nicht so glatt abgehen möchte, wie mit den gezwungenen Anleihen 
aus seinem Getreidevorrath. 

„Eine ausführlichere Erörterung über die Frage: ob die parzielle 
Veräußerung der Bauerläudereien dem Gütsherrn Vortheilhast sei oder 
nicht, — denn ein positiver Nachtheil läßt sich schwerlich denken — nnd 
ob durch die Möglichkeit, die dem Bauerstande durch den parziellen Er-
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werb von Ländereien gegeben wird, dessen Znstand in pekuniärer und mo-
ralischer Hinficht gebessert werde, nnd darin allein schon ein unmittelbarer, 
wenn auch dem Anschein nach fich nur mittelbar darstellender Vortheil für 
den Gutsherrn liegt, — das alles zu erörtern möchte zu Auseinander-
setzungen führen, die zunächst nicht hierher gehören, und nur Wiederholung 
dessen wären, worüber uns nicht die specnlative Wissenschast allein, son-
nern auch die tägliche Erfahrung sattsam belehrt. Also darüber kein ent--
behrliches Wort weiter nnd auch darüber nicht, daß dem Bauern das 
Recht zum Erwerb von Grund und Boden nnverkümmert bleiben müsse. 

„Wie aber ihm die Mittel zur Ausübung dieses Rechts geben, da 
kein Grnndbefitzer vernünftiger Weise gezwungen werden kann, lediglich 
aus Credit zu verkaufen, und da dem Bauer keine öffentlichen Kassen zur 
hypothekarischen Anleihe zu Gebote stehen, auch keine daherige Aushülse 
durch die Staatsregierung zu erwarten sein möchte? 

„Ich glaube, daß das Kreditsystem hier den nöthigen 
Ausweg darbieten kann, ohne von dem Wesen dieses Instituts und 
den organischen Bestimmungen des allerhöchst bestätigten Creditreglements 
abzugehen. 

„Jedes Gut erhält sein regelmäßiges Psandbriesdarlehn in der Re-
gel nach dem Thalerwerth seiner Bauerländereien, d. h. nach den Haken, 
welche aus deren Betrag, zu 80 Thaler, berechnet werden. Hierbei wird 
insbesondere aus die übrigen Eigenschaften des Gutes Rücksicht genommen, 
um gewiß zn sein, daß dasselbe nicht nur in dem Tbalerwerthe seiner Bauer-
ländereien, sondern auch in dessen Verbindung mit den übrigen HoseS-
ländereien und Hosesappertinentien hinlängliche Sicherheit für das zu be-
willigende reglementsmäßige Darlehn gewährt. 

Mir scheint es nun ausführbar, daß bei dem Verkauf einer Gefinde-
stelle nach dem nämlichen Verhältnisse, nach welchem der Gutsbesitzer aus 
sein Gut das Darlehn erhalten hat, auch dem Acquirenten für die Ge-
findestelle das Darlehn quotativ zu gut komme. Dieses Darlehn beträgt 
regelmäßig zwei Drittel des ermittelten Werthes. Wenn der Bauer beim 
Kauf einer Gefindestelle einen Fonds von Vs ihres Thalerwerthes als un-
kündbaren Vorschuß erhält und sür das letzte Drittel entweder aus eige-
nen Mitteln Rath zu schaffen weiß oder auch Credit bei fenem Verkäufer 
findet, so erfährt er bei dem Kauf seiner Gefindestelle die nämliche Hülse, 
die dem Gutsherrn bei dem Kaufe des Gutes selbst durch das Credit-
system zu Theil wurde. 
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„Allerdings sage ich mir selbst, daß ein Institut wie das Kreditsystem, 
das seinem ganzen Wesen nach ein hypothekarisches ist und bleiben 
soll und das nach seiner gedeihlichen Entwicklung im Lause weniger Jahre 
nun schon ein Revirement von beiläufig !3 Millionen Rub. S.-M. um-
faßt, — daß ein solches Institut aufs Spiel um so weniger gesetzt wer-
den kann, als dasselbe nicht nur in das Interesse so vieler activer Teil-
nehmer, sondern auch in die Rechte so vieler Kapitalisten greift, die zu 
demselben nur im Verhältniß von Gläubiger« stehen. Die wesentlichsten 
Kollisionen, welche fich aus den ersten Anblick ergeben, dürften durch nach-
folgende organische Bestimmungen zu beseitigen, die übrigen Festsetzungen 
sür das Detail aber ohne erhebliche Schwierigkeit zu treffen sein, sobald 
die Idee an sich Eingang findet. Also: 

1) Veräußert der Grundherr dem Bauer eine Gefindestelle, so muß 
er darüber vorgängige Anzeige bei der örtlichen Direction machen, damit 
dieselbe unter Bestätigung der Oberdirectiou verfüge, ob und unter welcher 
Bedingung die Gefindestelle in hypothekarischer Beziehung von dem Haupt-
gute getrennt werden kann. Wird das Gegentheil ermittelt, so kann von 
einem Verkauf der Gesindestelle nicht die Rede sein, so lange der Eigen-
thümer des Hauptgutes noch in irgend einem hypothekarischen Nexus mit 
dem Kreditsystem steht. 

2) Wird dem Bauer eine Gesindestelle verkauft, und ihm V? des 
Thalerwerths als Darlehn gelassen, so gilt dieses der Gefindestelle gelas-
sene Darlehn nur in so lange, als fie von einem ackerbauenden Bauer 
eigentümlich besessen wird. 

3) Verkaust oder vererbt er fie an Jemand, der nicht zum ackerbauen-
den Stande gehört, so ist das Darlehn eo ipso und der Verkauf oder 
die Vererbung ohne dessen baare Ablösung auf keine Weise rechtsgültig 
oder gerichtlich zu corroborireu. Denn den Leuten, die unter der Firma 
von Bauerhändlern (oder Land schäumern, wie das Gesetz fie nennt) fich 
auf dem Lande niederzulassen suchen, soll bei dieser, dem activen Bauer-
stande zugedachten Hülse durchaus kein Vorschub gethau werden. 

4) Als unbestrittenem Eigenthümer von Grund und Boden kann dem 
Grundherrn in Ansehung des Kaufpreises und der sonstigen von 
der Direction zugelassenen Kaufbedingungen ebensowenig ein Zwang 
auserlegt werden, als er gesetzlich verpflichtet werden dars, zu 
verkaufen oder sonst zu veräußern, wenn er nicht will. 
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6) Da die Direktionen des Kreditsystems fich unmöglich mit dem 
einzelnen Gesinde-Eigenthümer, der demselben ^ in Pfandbriefen schuldet, 
befassen können, so bleibt der Eigenthümer sür das ganze Darlehn, das 
aus seinem Gute hastet, in unverändertem Verhältniß zu dem Kreditsystem. 
Dagegen werden ihm in jeder Beziehung rückfichtlich des mit Pfandbriefen 
verschuldeten Gestnde-Eigenthümers alle Rechte übertragen, die das Kredit-
system gegen ihn gesetzlich hat; insbesondere das Recht der Sequestration 
und was dem anhängig, im Fall unterlassener Rentenzahlung oder ver-
wahrlosender Bewirthschastung der Gefindestelle. 

6) Entstehen aus diesem wechselseitigen Verhältnisse Wirrungen zwi-
schen dem Eigenthümer des Hauptgutes und dem Eigenthümer der ver-
kauften Gefindestelle, so haben beide Tbeile fich deshalb lediglich bei der 
örtlichen Direction in erster, bei der Oberdirection in zweiter, und bei 
dem Creditcouveut in letzter Instanz ohne Zuziehung von Advocaten und 
Rechtsgelehrten ex prokesso auseinanderzusetzen. Wendet sich der Eigen-
thümer der Gesindestelle zur Rechtserlauguug an irgend eine andere Auto-
rität, welche sie auch sei, und aus welchem Grunde oder unter 
welchem Vorwande es auch geschehe: so hat er eo ipso und un-
ausbleiblich alles Recht auf Belassung des Psandbriefdarlehns nicht nur 
verwirkt, sondern sich auch ohne alle Widerrede die Sequestration von 
Seiten des Gutseigenthümers gefallen zu lassen, und sollen dagegen auch 
alle Inhibitorien und ähnliche hindernde Maßregeln, von wem sie auch 
angeordnet werden mögen, durchaus effectlos und in fich selber null und 
nichtig, der Gutseigenthümer aber nicht gehalten sein, vor erfolgter baarer 
Entrichtung des Darlehns irgendwo sich aus des Gegners Anträge einzu-
lassen. Denn die Selbständigkeit, welche einem so wichtigen Institute, 
wie das Kreditsystem, in dem allerhöchst bestätigten Reglement zugesichert 
worden ist, soll nnd darf in keinem Stücke beeinträchtigt oder erschüttert werden. 

7) Der Eigenthümer der mit Pfandbriefen belasteten Gesindestelle 
hat zeitig zu den reglementsmäßigen Terminen die jährlichen Zinsen seines 
Darlehns bei dem Gutseigenthümer abzutragen, und außerdem ein Pro-
cent als Sinking-Fouds zu entrichten, bis das Darlehn getilgt ist. 

8) Allen Bestimmungen der Directoren des Kredit-Konvents und 
der Generalversammlung ist der in Psandbriesen verhaftete Gesinde-Eigen-
thümer, wie der Gutsherr rückfichtlich des Hauptgutes unterworfen, ohne 
von fich aus in Betreff der Konvents- oder Versammlungs-Beschlüsse zu 
einer besondern Vertretung berechtigt zu sein. 
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9) Zu desto größerer Sicherheit des Kreditsystems wie auch des Be-
sitzers des Hauptgutes, ist hinter der Forderung des Kreditsystems keine 
specielle Verpfändung der Gefindestelle zulässig. Eben so wenig hat der 
Verkäufer, wenn er den Kaufschilling über den contraktlichen Zahlungs-
termin einstehen läßt, ein privilegirtes Hypothekenrecht in Ansehung des 
einstehenden Kausschillings. 

10) Macht der Eigenthümer des Hauptgutes dem Eigenthümer der 
Gefindestelle irgend welche Vorschüsse, oder bewilligt er ihm Termine in 
der Zinsenzahlung u. dgl., so thut er solches lediglich sür seine Gefahr, 
da er gesetzlich dazu nicht verpflichtet ist. 

11) Verkaust der Gutseigenthümer mit Bewilligung der Direction und 
unter Bestätigung der Oberdirection, und der Bauer entrichtet die ganze 
Kauffumme baar, so hat Verkäufer sich wegen des der Hypothek des Haupt-
gutes entnommenen Theils mit dem Kreditsystem auseinanderzusetzen. 

12) Ist das Hauptgut mit Privatschulden belastet, die hinter dem 
Kreditsystem ingrossirt stehen, so hat der Verkäufer die Einwilligung der 
Jngrossarien zu dem beabsichtigten Verkauf zu bewirken. 

13) Die öffentlichen Abgaben, welche aus der Gefindestelle hasten, fie 
mögen in Geld oder Naturalienzahlung, oder in frohnartiger Leistung, als 
Wegebau, Schießstellung oder Einquartierung u. dgl. bestehen, find unzer-
trennlich von dem Kanfstück und gehen aus dasselbe nach Verhältniß der 
übrigen Gefindestellen des Hauptguts stillschweigend über. Für deren Ab-
leistung und Zahlung hastet der Eigenthümer des Hauptgutes keinen Falls. 
Es versteht fich übrigens nach dem Begriffe des Eigenthums von selbst, 
daß, wie die gegenwärtigen, so auch die künstigen Zahlungen und Abga-
be.,, welche die Staatsregierung etwa auferlegen sollte, hierunter mit be-
griffen find. 

14) Die solidarische Verpflichtung, welche die Bauerverordnung von 
18l9 den Gemeindegliedern gegen einander auserlegt, bezieht sich rücksicht-
lich des Eigenthümers einer Gefindestelle nur auf diejenigen Obliegenheiten 
und Zahlungen, welche persönlich von den Individuen der Gemeinde, zu 
welcher er angeschrieben ist, zu tragen sind, nicht aber aus diejenigen, 
welche gesetzlich von den Gesindestellen oder Bauerländereieu des Gutes 
getragen werden müssen, d. h. auf die Personal- und nicht auf die Reallasten. 

16) In gutspolizeilicher, gemeinde- und kirchspielsgerichtlicher, auch 
kirchlicher Beziehung verbleibt der Eigenthümer der gekauften Gefindestelle 
nach wie vor in dem gesetzlichen Nexus zu dem Hauptgute. 
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16) Will der Eigenthümer des Hauptgutes eine dem ganzen Grund-
besitz zu gut kommende Verbesserung z. B. dnrch Entwässerung, durch Er-
bauung einer Mühle, durch Anlegung von Wegen n. dgl. unternehmen, 
so kommt ihm, gegen gesetzliche Entschädigung, das Recht der Expropria-
tion zu statten; gleichwohl darf er zu solcher Unternehmung das verkaufte 
Grundstück nicht :n einen Anspruch nehmen, der dasselbe seiner ökonomi-
schen Nutzbarkeit ganz berauben, und den Eigenthümer nöthigen würde, 
dasselbe aufzugeben. 

17) Obige Grundsätze kommen nngeändert in Anwendung, wenn der 
Eigenthümer des Hauptgutes an Bauern Hvsesländereien verkauft, die 
nicht als Bauerländereien im Hakenanschlag stehen. Da gleichwohl solche 
Hvsesländereien überhaupt nicht in die Kategorie der sür sich zur Psand-
briessanleihe sich qualificirenden Hypotheken gehören, so versteht sich von 
selbst, daß auf solchen Kausstücken keine PsandbriesSdarlehen stehen blei-
ben können. 

18) Eine schuldenfreie Gesindestelle kann, als solche, keine Psand-
briefsauleihe bei dem Kreditsystem machen, so wie überhaupt alle bäuerli-
chen Grundstücke nur in Verbindung mit dem Hauptgute, von dem sie 
abgetrennt worden, aus vorgedachte Weise mittelbare Schuldner des 
Kreditsystems sein können. 

19) Will der Bauer sein gekauftes Grundstück zum Behuf eines Ver-
kaufs parzelliren, so ist ihm solches unverwehrt, sobald er oder sein Käufer 
aus der Parzelle für die nöthigen Gebäude aus eigenen Mitteln Rath zu 
schaffe» wissen. Der Gutsherr ist dabei zu keiner Hergabe von Materia-
lien verpflichtet, noch zu sonstiger Hülssleistung, er verstehe sich denn frei-
willig dazu. 

20) Um der überall als nachtheilig anerkannten übermäßigen Zerstücke-
lung des Grundbesitzes vorzubeugen, ist keine Parzellirnng unter d. i. von 
weniger als L oder 7 Thaler Landeswerth in obigem Falle zulässig*). 

21) Alle Bestimmungen der Bauerverordnung von 1819 in Betreff 

*) „ In mehreren Ländern hat man die Parzellirnng, wie z. B. in Frankreich, ganz 
freigegeben, in andern aber, wie z. B. in den Oesterreichischen Staaten beschränkt, weil man 
gefunden. daß eine zu schnelle und zu häufige Parzellirung die Verarmung des Bauer-
standeS herbeiführt. I n Neapel z. B. hat daS Parzelliren so überhand genommen, daß 
die Parzelle nicht mehr zum Unterhalt einer einzigen Familie hinreicht. Hier möchte vieles 
einen solchen Uebelstand noch nicht besorgen lassen; indessen dürste doch auch jetzt schon 
ein bezüglicher Fingerzeig, kommt er zwar früh — doch nicht ohne Nutzen sein*. 
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der Pacht und des Kaufs der Ländereien bleiben, mit Aushebung des, die 
Zeitpacht aus 50 Jahre beschränkenden § 479 in Rücksicht aus den Bauer-
stand uugeändert in Kraft. Namentlich aber sind Erbpachten aus die vom 
Herrn und Bauer nach freiwilliger Übereinkunft zu coutrahirendeu Bedin-
gungen, wie jede andere Nutzgebung der Bauerländereien zulässig. 

22) Der antichretische Pfandbesitzer eines adeligen Gutes ist zu vor-
gedachter Parzellirung mittelst Verkaufs nicht berechtigt, so lange er die 
Antichresis nicht in Kauf verwandeln lassen. Der kontraktliche Vorbehalt 
in Betreff solcher Verwandelung in Kauf giebt ihm daher vor seiner Ver-
wirklichung kein betreffendes Recht. 

23) Wie es mit dem Verkauf und der Parzellirung des Landes aus 
Corporations- und Majoratsgütern und auf Pastoraten, die eigene Bauern 
haben, zu halten sei, bleibt künstigen Bestimmungen vorbehalten". 

So sprach der Mann, auf dessen, als des Vertreters eines „über-
wundenen Standpunktes" politische Beseitigung seit 1842, ganz 
besonders aber seit 18^/45, wie überhaupt aus Beseitigung der 
Idee einer Aktiviruug des livländischen Creditsystems behuss bäuerlichen 
Bodencredites die anhaltendsten und mannichfaltigsten Bemühungen ge-
rade dort gerichtet waren, wo man die Idee eines bäuerlichen Boden-
credits zur leichtern und raschern Herbeiführung eines Standes von kleinen, 
resp. im weitern Sinne bäuerlichen Grundeigenthümern erst mehrere 
Jahre später aufzufassen die günstige Gelegenheit hatte; so sprach der 
Mann, welchem wir gelegentlich, Und zwar im Gegensatze zu gewissen Epi-
gonen , den Anspruch aus den Namen eines livländischen Staatsmannes 
müssen streitig machen hören; so sprach der Mann schon im December 
1841 und Januar 1842 an einer Stelle, welche sür jeden livlän-
dischen Edelmann, der sich sür das Kapitel vom bäuerlichen Bodencredite 
speciell interessiren mochte, auch schon vor 1845, um so zugänglicher war, 
als dieses sein gesprochenes Wort mit nur unwesentlichen Modificationen 
integrirender Tbeil der Dorpater Commisfions-Vorschläge an den Landtag 
vom Februar 1842 geworden war. 

Doch nicht nur die Idee eines durch das bestehende Bodencredit-
Jiistitut zu befördernden Verkaufes der Gefindestelle», so daß dieses In-
stitut mit seiner Bodencredit-Operation vermittelnd zwischen den verkaufen-
den Gutsherrn und den kausenden Bauer träte, findet sich, wie wir sehen, 
in bewußter und entwickelter Form in dem Votum R. I . L Samsons 
v. I . 1841. 
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Auch sogar die Idee eines einziehbaren Bruchtheiles des 
Bauerlandes, gegenüber allem übrigen „sür immer" zu ausschließ-
licher Nutzung durch den Bauerstand uneinziehbar verbleiben 
sollenden Bauerlande findet fich in explicitester Weise von Samson eben-
daselbst schon 1841 dargelegt. Man höre: 

„Wenn jedoch aus solche Weise, dem Baner seine persönliche 
Freiheit in jeder Hinsicht ganz ungekränkt verbleibt, andererseits aber der 
Hauptgrundsatz: „„daß der adelige Besitzer unbestrittener Eigenthümer von 
Grund und Boden ist"", unmöglich aufgegeben werden darf: so finde ich 
in zwei Punkten die Zusicherung des erblichen Pachtbesitzes zu beschränken 
sür billig: 

1) nach dem allgemeinen und auch bier recipirteu Rechtsgrundsatz, 
daß Kauf Heuer bricht, müßte der Pachtbesitzer das Pachtstück räumen, 
wenn der Grundherr dasselbe irgend Jemand zu verkaufen (nicht antichre-
tisch zu verpfänden) Gelegenheit sucht uud findet; und will der Grundherr 
eine allgemeine Gutsverbesserung, z. B. durch Entwässerung und dergs. 
vornehmen, so darf der Gesindepächter sich derselben nicht widersetzen, 
sobald er sür das, was ihm dadurch etwa entkommt, nach den Grundsätzen 
der Bauerverordnungen von 1804 und 1809 entschädigt wird. 

2) Die Landwirtschaft aus den Hösen ist meistentheils erst noch in 
ihrer Entwicklung begriffen, bei den Bauern aber fast noch überall in 
dem ersten Stande der Kindheit. Das beweisen noch zur Zeit die vielen 
Buschländer, die theils ungenutzt, theils gemißbraucht und keiner ausrei-
chenden Eontrole unterworfen, meist in uuverhältnißmäßigen Massen daliegen. 
Rücksichtlich des Grundherrn nicht nur, sondern auch in staatSwirthschaft-
licher Rücksicht wäre es unbillig und nachtheilig, wenn man ihn als solchen 
in vernünftiger Verwerthung seines eigenthümlichen Grund und Bodens 
für immer beschränken, und jede wesentliche Verbesserung und für sich spre-
chende Ausdehnung seiner Oekouomie durchaus unmöglich machen wollte. 
Man stelle es also in seine Verfügung, daß er aus Erfor-
dern einen bestimmten Theil sämmtlicher Bauerländer — 
etwa Vi*) des Gesammtbetrages als Maximum — zu seinen Hoss-
ländern ziehe und den Pächter, der etwa weichen muß, nach den Bauer-
verordnungen von 1804 und 1809 entschädige. Diese Offenlassung gelte 
ihm als Ausgleichung dafür, daß er sich des Kündigungsrechtes begiebt, 
während der Bauer dasselbe nach wie vor behält. Würde obige Maßregel 

*) Dieses '/« hatte die Commiffion sogar noch auf '/,o reducirt. 
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gesetzlich: so folgt daraus, daß der nicht vorbehaltene Gesammt-
betrag der Bauerländereien für immer in dem Pachtbesitz 
des Bauerstandes verbliebe, und das große Uebel vermieden 
würde, das sich bekanntlich z. B. im Mecklenburgischen verspüren 
lassen, wo der Grundherr sämmtliche Bauerländereien zu unmittelbarer 
Nutzung ssch angeeignet, und den ganzen Bauerstand zu Tagelöhnern her-
untergedrängt, also ihm eine Existenz angewiesen hat, die ohne Widerrede 
unter allen die beklagenswertheste erscheint". 

Ans diese Stelle folgt dann, mit ihrem: „Ich gehe jedoch noch weiter", 
die zuerst mitgetheilte größere. 

Offenbar bedurfte es fortan einerseits kaum eines Mehrern, als der 
Ausbringung, resp. Erfindung der Wörter „Quote" und „Gehorchsland" 
— letzteres, beiläufig, als Name sür das, mittelst einer „Frohnaboli-
tionsordnung" vom „Gehorch" zu befreiende Land: lueus a non 
weendo; — durste nnr etwa andrerseits die neu-sächsische Rentenbank-
Idee der alt-baltischen*) Creditsystems-Jdee substituirt werden, und Rein-
hold Johann Ludwig Samson von Himmelstiern konnte in die 
Rumpelkammer der „unstaatsmännischen", der „überwundenen Standpunkte" 
wandern Genug: 

„In Hamburg sah ich Altona, 
Ist auch 'ne schöne Gegend; 
Ein ander Mal erzähl ich euch, 
Was mir allda begegnet!" 

Es gelten eben auch hier gewisse Kernsprüche aus de« Alten, welche 
„der alte Samson" öfters, wenn anch mitunter nur im Stillen und 
mit dem ihm eigeuthümlichen ironisch-resignirten Lächeln anzuführen liebte, 
z. B. aus dem Horaz: 

„kudent sua kata libslli!" 
oder aus dem Virgil: 

„Rxo ver?ienlo8 leei, WM alter konores!" 

') Damit svll nur das relativ höhere Alter, die bereits erfolgte Einbürgerung des 
CreditlystemS angedeutet, nicht aber geleugnet werden, daß die Idee desselben ein halbes 
Jahrhundert früher auS Deutschland entlehnt worden war. 

W. v. Bock. 
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St. Petersburger Correspoudey. 

Mitte Januar 1864. 

«^as neue Jahr ist da und man drückt flch die Hand, verbeugt stch und 
murmelt Glückwünsche. Und da erscheine auch ich und wünsche zunächst 
der Baltischen Monatsschrift, als deren treuer Diener, so viel Abonnenten, 
als - - die Moskauer Zeitung des Hrn. Katkow hat, wenn auch nicht mit 
derselben wpornHa radöta (Arbeit mit dem Beil) erworben, als die deS 
genannten populären Organs. Oder vielmehr — da man Individuen 
derselben Species vergleichen soll — so viel Leser, als der „Russtsche Bote" 
desselben zornigen und übermüthigen Herrn einst hatte und nicht mehr hat. 
Die Baltische Monatsschrift verdient es wohl, denn hat fie nicht auch in 
ihrer Art ein wichtiges Amt zu verwalten, ist fie nicht auch, gleich ihrer berühm-
ten Pariser Kollegin, eine Warte beider Welten? Der kleinen baltischen 
nämlich und jener auswärts liegenden, ganz anders gearteten, ungeheuer ausge-
dehnten byzantinifch-flavischen Welt, die mit eigenen Schriftlichen schreibt, 
mit eigenen Kügelchen auf Drahtstäben rechnet, ihre Grütze so körnig 
ißt, wie der Perser seinen Reiß, uud fich mit dem Vor- und Vaternamen 
nennt, wie die Völker des Alterthums, der Welt urausänglicher Dorsge-
nossenschast, stammartig wachsender, durch kein Princip der Persönlichkeit 
fich auflösender Familie, der Tauben in allen Straßen, der Dohlen ans 
allen Dächern und der ungeheuren schwarzen und kleinen gelben Schaben 

^ in allen Küchen, Gesindestuben und auch Wohnzimmern. Weiter aber 
Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX., Hst. 1. 7 
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wünsche ich den baltischen Landen, von dem steilen „Glint" im Norden 
bis znm Bernsteinstrande im Süden, von dem Roggen- nnd Aepsellande, 
wo der „Ritterschaftshauptmann" regiert (ach, welch ein schöner romanti-
scher Titel, so goldig und noch nicht von Schießpnlver geschwärzt — wie 
aus Fonque's Romanen!), bis zum Weizen- und Birnenlande, wo die Rehe 
springen und die Störche nisten nnd der „Landesbevollmächtigte" (pfui, 
wie modern, wie verständig, wie juristisch!) gewählt wird, ihnen allen 
wünsche ich, daß fie im neuen Jahr ein recht großes Stück ihrer soge-
nannten „Eigenthümlichkeit" abthnn mögen, als einziges Mittel eben diese 
eigene Existenz zn erhalten und ihr bei Gott und den Menschen Werth 

. zu verleihen; daß die sog. „continuirliche Entwickelung" im neuen Jahr 
recht große Sprünge machen möge, weil man diese Formel sonst für einen 
schlechten Witz eigennütziger und sanler Startlisten oder sür den Angstruf 
politischer alter Weiber halten könnte; daß es ihnen gelingen möge, im 
neuen Jahr vor aller Welt darzuthun, wie die locale Selbstregiernng den 
humanen Interessen nicht hinderlich, sondern dienlich ist, wie die Gewohn-
heit, mit uaben Dingen umzugehen, nicht nothwendig kurzsichtig macht 
nnd wie es folglich der Leitung und Aushülfe der allgemeinen StaatSkunst 
nicht bedarf. Amen. 

Wird das Jahr 1864 Krieg oder Frieden bringen? Diese Frage ist 
gewiß in allen fröhlichen Gesellschaften, in denen am Sylvesterabeud ein 
Glas geleert wurde, avfgeworsen worden. Ueberlassen wir die politischen 
Prophezeihungen dem kannegießernden Philister, zu dessen Domäne sie recht 
eigentlich gehören: er hat gut wahrsagen, da er alle Absichten der Macht-
haber wittert und die Geheimnisse aller Kabinette erräth, anch da wo 
solche gar nicht vorhanden find und hinter dem Vorhang nichts steckt, als 
menschliche Schwächen und höfische Zufälle gewöhnlicher Art. Die Rüstun-
gen , die hier in großem Maßstab den ganzen Herbst und Winter ihren 
Fortgang hatten, haben indeß auch manchem Kundigen zu denken gegeben. 
Gingen fie aus der Ueberzeuguug hervor, daß im Frühling der Krieg doch 
unvermeidlich sei? Oder wurde die Zeit nur benutzt, um fich auf alle Fälle 
in Bereitschaft zu setzen und eben dadurch ein sonst mögliches Unheil zu 
beschwören? Die Umgestaltung der Armee — kürzere Dienstzeit, regelmä-
ßige Aushebung, bessere Bewaffnung — mag manche Maßregel veranlaßt 
haben, die das Publikum als directe Kriegsrüstung deutet: so wenn tau-
sende von Stutzen zur Bewaffnung des KosükenheereS aus Lüttich bezöge» 
wurden. Am meisten fielen natürlich die gewaltigen Kruppschen Guß« 
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stahlkanoneu aus, die jede Woche in eigens dazu construirten Waggons mit 
der. Eisenbahn hier anlangten und dann, gleich ägyptischen Kolossen, unter 
Zulauf des Volkes von langen Reihen von Pferden durch die Straßen 
weiter geschleppt wurden. Jedes dieser sieben- bis ueunzölligen Ungeheuer 
kostet über 20,000 Rbl.; bei jedem Schuß gehen etwa 60 Pfund prisma-
tisches Pulver aus; dafür fliegt die geschleuderte, 300 Pf. wiegende, pul-
vergefüllte Masse unabsehbar weit und zertrümmert, was ihr vorkommt, 
auch die dicksteu Eisenpanzer sammt der dahinterliegendeu hölzernen Schiffs-
wgnd. Kronstadt soll neuubundert solcher Geschütze erhalten, so daß also 
die bloße Armirung dieser Seesestung etwa zwanzig Millionen erfordert. 
Neulich platzte eine dieser Kruppschen Kanonen beim Probeschießen, zu 
großer Beunruhigung des immer mißtrauischen Publikums; glücklicher Weise 
aber zeigte sich, daß das Metall selbst von gesundester Beschaffenheit und 
nur ein Fehler am Geschosse schuld an dem uuglücklichen Zufalle war. 
Die Reflexionen, die sich an die neue infernalische Zerstörungskunst, so wie 
an die ungeheuren Kosten jetziger Kriege knüpfen, sind so oft gemacht worden, 
daß ich sie nicht wiederholen mag. Keine Regierung will und kann in 
diesem Wettlaus zurückbleiben. Das Gesuhl der Unsicherheit, das der letzte 
Krieg zurückgelassen hatte, forderte gebieterisch die Anwendung aller Mittel 
der neuesten defensiven Technik. Ich sage defensiven, denn die Zeiten, wo 
mau dem Petersburger Hof mit mehr oder minder Wahrscheinlichkeit Er-
oberungs- und Weltbeherrschungsplane zuschrieb, find gründlich vorüber. 
Beiläufig: ist es nicht ein neckischer Zufall, Komik einer umgekehrten Ne-
mefis> daß dieselbe Zeitschrift, die den Mythus von dem Testament Peters 
des Großen kritisch aufgelöst hat, jetzt den völlig authentischen Subowschen 
Entwurf bringen muß? (Balt. MouatsHr. Bd. VIII 316—318). 

Unterdeß nun, bis der Frühling uns über das Schicksal des Jahres 
ins Klare setzen wird, geht in Literatur und Journalistik der kleine Na-
tionalitätenkrieg, so»rt, oder vielmehr --- er, liegt unter der oberu Erdschicht 
und verräth fich nur hie und d,a durch ein aufsteigendes Flämmchen. So 
hatte der Go.los in Nr. 243 aus Anlaß der holsteinischen Bewegung sich 
mit HoHn vernehmen lassen: „Deutsche, was ist Euch angekommen? Ihr 
habt ja. Eure Menschheit-Bestimmung ganz, vergessen. Ihr habt vergessen, 
das es Euer Berus ist, durch stille Tugenden und gesittete Aufführung die 
Bewunderung der Welt zu sein. Die Söhne Germaniens sind mit einem 
Mal wild geworden und, verleugnen ihr Naturell: es ist Zeit, daß die 
Diplomatie ihnen den Zügel wieder auflege n. s. w." Hieraus hatte die 
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Russ. St. Petersburger Zeitung in Nr. 287 dem Golos zugerufen, er sei 
doch ein ingrimmiger Feind alles Deutschen. Daraus erklärt sich der 
Golos am 31. December, also in der feierlichen Stunde des scheidenden 
Jahres, folgender Maßen: „Wir können versichern, daß wir gegen die 
Deutschen weder besondere Zuneigung noch besondern Haß empfinden, viel 
weniger einen ingrimmigen Haß. Mag es ihnen in ihrem Deutschland 
doch recht wohl ergehen — uns wird dabei weder kalt noch warm. Ja, 
wir wünsche« ihnen daheim das möglichste Gedeihen nnd die höchste Wohl-
fahrt, denn dann würden fie uns nicht mehr lästig fallen und wir würden 
nichts als Wohlwollen für sie zu äußern brauchen". Verstanden? Die 
Melodie ist deutlich, obgleich nothgedrungeuer Weise sotto voce vorge-
tragen. Hr. Krajewski, ein alter Practicus, kennt seine Leute nnd spielt 
ihnen gewiß nichts auf, wovon er nicht weiß, daß es ihren Ohren wohl-
gefällt. Nur ein Umstand ist dabei höchst erfreulich: da nämlich im preu-
ßischen Staats- und Armeedienst und in Berlin unter deu Aerzten, Apo-
thekern, Lehrern und Bäckern nicht viel Russen sich befinden, auch an der 
Berliner Börse, in den Assecnranz- und Actiencompagnien nnd an der 
Akademie der Wissenschaften die Russen keine Hauptrolle spielen, so folgt 
unwidersprechlich, daß bei ihnen daheim Alles nach Wunsch geht und Ge-
deihen und Wohlfahrt herrscht. Für diesen tröstlichen Beweis verzeihen 
wir dem Golos gern seine neidischen Malicen gegen uns. Ein anderer 
Hüter nationaler Reinheit, der Feuilletonist der Nordischen Post nämlich, 
erhebt fich gegen das Petersburger französische und deutsche Theater, als 
ein Schmarotzergewächs, das, wie er zu verstehen giebt, je eher je besser 
wegzuschneiden wäre. Von der italienischen Oper spricht er nicht, vermuth-
lich weil es eine solche auch in Paris giebt. So lauge übrigens in ge-
wissen Gesellschaftskreisen nicht ein puritanischer Geist um sich greift — uud 
damit hat es keine Gefahr — ist die Aushebung genannter Theater eine 
Chimäre und brauchen fich die schönen und gefälligen Choristinnen nicht 
zu grämen. Den hiesigen Knownothings aber — mit welchem Maß Du 
missest u. s. w. — ist der Aerger zu gönnen, den ihnen eine neu aufge-
tretene nationale Secte bereitet, die der „Ukraiuophileu". Die Chochols 
nämlich (wörtlich: die Haarschöpse) oder die Kleinrussen in der Ukraine, 
die bis Charkow inclusive reicht, fühlen fich als Nation oder vielmehr, 
um diesen sittlichen und Culturbegriff nicht zu mißbrauchen, als Stamm-
und Raceneinheit, fie haben fich mit den gewöhnlichen genealogischen Docu-
menten, d. h. mit Volksliedern und Sprüchwörtern, eigener Schrift (sie 
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schreiben z. B. das i mit einem Punkt, wie wir, und nicht mit dem Dop-
pelstrich, wie das cyrillische Alphabet in Nachahmung des griechischen Eta 
thnt) eigener Kleider- und Haartracht versehen, geben localpatriotische Con-
certe und Schauspiele, und es fehlt nur noch, daß fie auch für ein altes 
Epos, sür ein kleinruffisches Nibelungenlied sorgen, wie die Tschechen im 
rechten Moment ihre Königinhoser Handschrift in einer alten Kirche hinter 
der Orgel neben einem Bündel rostiger Pfeile und Lanzenfpitzen aufzufin-
den verstanden. Rnffinifche Zeitschriften in Galizien, z. B. das Lemberger 
Slowo, bieten sich bereitwilligst zum Organ sür die Ansprüche der Cho-
chlomanen. Bei der Gelegenheit erlauben Sie mir eine Anekdote nachzuer-
zählen, die ich vor einiger Zeit in der „Chronik der Gegenwart" gelesen 
habe. Dort beschreibt ein ungenannter Moskowiter seine Reise durch 
Deutschland — solche Reiseberichte gehören für mich immer zum Allerer-
götzlichsten und Lehrreichsten, da der Schreiber dabei nicht sowohl das 
durchreiste Land, als durch Gegenstelluug fich und die Seinigen wider 
Willen zu spiegeln pflegt — nnd urtheilt über alles Vorkommende mit 
dem gesunden, aber rohen Verstand, dem in Moskau Katkow zur Sprache 
verHolsen hat. In Prag ist ihm der Tschechenschwindel gleichfalls nicht faß-
lich genug, er gedeukr dabei der eigenen Slawenophilen daheim und erzählt, 
wie er einst in Moskau zu dem fafhionablesten französischen Schneider an 
der Schmiedebrücke eingetreten sei und mit diesem eines der Häupter der 
genaunten Secte in eifriger Berathung gefuuden habe. Um was handelte 
es fich? Um den nationalen Armjak d. h. Kutscherrock, den diese Herren 
damals als Symbol der Emancipation vom Westen trugen nnd dem der 
französische Schneider Form, Eleganz und Ansehen geben sollte. Höchst 
charakteristisch! Eben so bezeichnend finde ich es, daß die Chochols zwar 
mancherlei Luftballons, große und kleine, steigen lassen, aber sür ein wich-
tiges reales Cnlturmoment, das der kleinruffifche Stamm vor dem groß-
russischen voraus hat, keine Augen haben, ich Meine die Anwendung des 
Pfluges, an dessen Stelle in Großrußlaud überall der halbnomadische 
Haken im Gebrauch ist. 

Die resormatorifchen Maßregeln gehen, wie Sie zum Theil aus den 
öffentlichen Blättern ersehen haben werde», unaufhaltsam ihren Gang. 
Die Ungeduldigen, die Unersättlichen find freilich schwer zufrieden zu stellen; 
die Conservativen, deren Amme die Gewohnheit ist, bangen und verwun-
dern fich, wenn fie auch kein Wort sprechen. Die Regierung verfolgt un-
beirrt ihr groß angelegtes, nach allen Seiten verzweigtes und in Anbetracht 
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des Vorliegenden und Hegebenen wahrhast kühnes und idealistisches Pro-
gramm. Die Justizcommission hat ihren Detailentwurf durch den Reichs-
secretär an den Reichsrath gebracht; die wichtige dringend gebotene Reform 
der Gymnasien — sie sind die blutbereitenden Organe für die Universi-
täten — ist erledigt; ein neues Statut mit vermehrtem Etat sür. die Aka-
demie der Wissenschaften wird berathen; das laug erwartete Gesetz für die 
Gubernial- und Kreisstände ist promnlgirt. Das letztere giebt natürlich 
Stoff zu den mannichfachsten Urtheilen und endlosen Debatten. Figuren 
zu zeichnen ist verhältnißmäßig leicht — werden sie sich mit Leben füllen? 
Bäumchen zu pflanzen ist gleichfalls nicht schwer —̂  werden sie wachsen 
im steinigen Boden und rauhen Klima, besonders wenn sie edlerer Art 
sind? Und im bejahenden Falle — wird sich her machtgewohnte Gärtner 
nicht über die ausschlagenden Zweige ärgern und sie mit seiner großen 
Scheere abzuschneiden versucht sein? Warten wir das Weitere ab; der 
Billige wird sagen: wer schwimmen lernen will, muß ins Wasser, ob es 
gleich Leute giebt, die nie rechte Schwimmer werden. — Eine neue Poli-
zeiorganisation sür unsere Hauptstadt soll über eine Million Rubel jährlich 
kosten (sxeuse? äu psu) und das Sümmchen von dem Gewerbe- und 
Handelsstande derselben aufgebracht werden. Darf ich hier eine Ketzerei 
bekennen? Ich glanbe, daß die hiesige Polizei besser war als ihr Rnf, 
ja im Vergleich mit andern Zweigen des öffentlichen Dienstes eine Muster-
anstalt. Eine Reihe kräftiger Männer an der Spitze hatte das Ding 
energisch und soldatisch angefaßt und aus diesem Wege ist hier zu Laude 
immer aus Erfolg zn hoffen. Ausländern fiel die Ordnung und Stille 
aus den Straßen nnd an öffentlichen Orten auf; Diebstähle waren nicht häu» 
siger, als in andern großen Städten; die nöthigen Zeugnisse wurden gegen 
eine kleine Vergütung ohne Schwierigkeit und Zeitverlust erlangt. Das 
Publikum aber, mit der Polizei in näherem und häufigerem Contact, als 
mit den übrigen Kanzelleistuben, vergaß die letzteren und wandte der erster« 
seine Ungunst zu. Ich zweifle, daß der neue vielgliederige Polizeipolyp, 
wenn er erst seine hundert Gelenke über die Stadt-ausgestreckt hat, lange 
ein Liebling derer bleiben wird, aus deren Blut oder, ohne Bild gespro-
chen, Rubel er angewiesen ist. — Wissen Sie schon, daß die im Jahre 1869 
sür Ausarbeitung einer neuen Gewerbeordnung niedergesetzte CommiS-
fion, bestehend aus Beamten der Ministerien des Innern und der Finan-
zen unter Vorsitz des Geheimeraths A. v. Stackelberg, ihren Entwurf 
vollendet hat? Derselbe ist in dem freisinnigsten, Mthigsten Geiste ge-
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halten. Abschnitt l sagt: Jeder, ohne Unterschied des Standes, Ge-
schlechts und der Nationalität, kann aller Orten im russischen Reiche ein Ge-
werbe treiben, wie und in welchem Umfange er will. Der Unterschied 
zwischen Handwerk nnd Fabrik ist ausgehoben. Niemand bedarf zum Ge-
werbebetriebe einer Erlaubniß oder der Erfüllung irgend einer Vorbedingung. 
Wer seinen Gewerbeschein gelöst hat — viel wird darauf ankommen, daß 
der Satz dafür der Oertlichkeit angemessen und überhaupt nicht zu hoch 
gegriffen sei — kann ein Schild aushängen, Lehrlinge und Gehülfen an-
nehmen und Nach Belieben von den Früchten seiner Arbeit verkaufen, wem 
und wie vttl er will, innerhalb und außerhalb seiues Wohnortes. Die 
Motive Zu didsen allgemeinen Bestimmungen sind dreifacher Art: 1) Die 
eigene Erfahrung. SorMltige beim Ministerium des Innern geschehene 
Ausnahmen haben gelehrt, daß überall wo Zunftordnung herrschte, wie in 
den beiden Hauptstädten und in den Ostseeprovinzen, ihr Einfluß kein 
wöhlthätiger war. Im Innern des Reiches trat der Jnnnngszwang prak-
tisch nie recht inS Leben; in den Städten aber, wo das Gesetz in dieser 
Hinsicht mehr oder weniger streng ausgeführt wurde, sank das Gewerbe 
in demselben Maße, statt sich zu heben. 2) Die Autorität der Wissenschast. 
Die Kommission beruft sich aus die Schriften von Böhmert, Rossi, Stuart 
Mill, unter den Inländern aus die von Korsak, Tatarinow (Reichscontro-
leur), Gras Bindow (Präsident des Reichsraths), v. Thörner. 3) Der 
Vorgang aller übrigen europäischen Staaten. Hier wird eine übersicht-
liche Geschichte der unaufhaltsam von Jahr zu Jahr, von Land zu Land 
sich durchsetzenden Gewerbefreiheit gegeben. Seit dem 4. April 1861 ist 
selbst in Bremen das Handwerk emancipirt, in Bremen „der Zunsthaupt-
stadt Deutschlands", der Mutterstadt unserer zünftigen Ostseeprovinzen! — 
Die übrigen acht Abschnitte behandeln die gewerblichen Associationen, das 
rechtliche Verhältniß der Arbeitgeber zu den Arbeitern, die polizeilichen 
Garantien bei gewissen Industriezweigen, die Arbeit der Kinder, die Ge-
werbegerichte u. s. w. Wenn der Entwurf in seinen Grundzügen, wie ich 
nicht zweifle, zum Gesetz erhoben wird, was werden dieser Alaxna (Zkarla 
der Industrie gegenüber die baltischen Lande thun? Werde« sie dulden, 
daß UnternehlnungSgeist und Kapital und die Jugend aller Stände noch 
mehr als bisher den im Zunftzwang gebannten, gegen das Land ab-
geschlossenen, wie ein Materialwaarenladen in lauter Fächer und Büchsen 
eingetheitten Städten dm Rücken wenden und dahin auswandern, wo ste 

> Lust ukd Spielraum finden? Werden fie um den Preis der Armuth nach 
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dem Ruhme geizen, kostbare Kuriositäten- nnd Reliquiencabinette für po-
litische Antiquare abzugeben? Werden sie in ihrer hohen, maßvolle«, con-
servativcn Weisheit die Riemen, mit denen ihr Gewerbe geknebelt ist, ein 
ganz klein wenig loser schnallen, damit sie sür den Augenblick nicht so hart, 
drücken? — Doch es ist nicht meines Amtes, hier Fragen zu stellen und 
baltische Politik zu treiben, von der ich, wie Sie schon aus dem Obigen 
sehen, gar nichts verstehe, und die sich das Dorpater Tagesblatt vorbehal-
ten hat. Nur die folgende ganz allgemeine These bitte ich mir nicht weg-
zustreichen: Der Feudalismus hat keinen größeren Feind, als die Volks-
wirthschaft; sie ist sein Verhängniß, sein nahendes Verderben; wie ein 
Thauwind verzehrt sie seine Institutionen. Jbrer Realität gegenüber ist 
es vergeblich, wenn eitle Federkünstler mystische Theorien sür ihn aus-
zumalen sich abmühen. Mit uns aber, den echten Kindern der Zeit, 
ist̂  sie im Buude; sie übernimmt den Kampf sür uns, ganz ohne unser 
Zuthun; sie ist mächtiger, als Alles, woran Rabbiner, Ludimagister 
uud transscendentale Astrologen das Heil der Welt geknüpft glauben. — 

Doch jetzt schnell zurück nach St. Petersburg. Was erzähle ich gleich? 
was giebts Neues? Ja doch, der Glanzpunkt der Saison, das große 
Fest beim Marchese Pepoli, dem italienischen Gesandten, und seiner Fran, 
geborenen Hohenzollern-Sigmaringen, im Hause Demidow au der großen 
Morskoi, in den Prachtsälen, die, wenn ich nicht irre, einst die Prinzessin 
Mathilde bewohnte, und die jetzt die Elite der höchsten Gesellschaft, la 
üns üsur äe la soeiötö, in sich vereinigten. Beim Gesandten des Kö-
nigs von Italien! Gewisse dort anwesende Diplomaten sollen sich öfter 
die Augen gewischt haben, wie um einen sonderbaren Traum zu verscheu-
chen. Italienische Musik ließen fie sich schon gefallen — obgleich die schö-
nen Zelten des Castratengesanges, den ihre Väter genossen, nicht mehr 
sind — aber auf die Wiedergeburt des jungen Königreichs schauen fie, 
wie der Tyrann Dionysius auf die Treue der beiden Freunde oder der 
Bauer auf den ersten Dampswagen. Ach Italien! Ein herrliches Land! 
rief ich aus der Spitze des Mailänder Doms stehend aus. — Ja nnd ein 
Land voll Zukunft, fiel mir der Hamburger Kaufmann, mit dem ich 
hinaufgestiegen, ins Wort. In der Frende meines Herzens, dies aus 
einem zahlengewohnten Munde zu hören, vergaß ich meinen Freund zu 
fragen, ob er 6-procentige Rothschilde gekaust und zu welchem Course? 
Und diese Versäumniß ärgert mich noch jetzt, denn eine bejahende Antwort 
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hätte meinen mitunter wankenden Glauben — je themer Einem etwas ist, 
um so mehr zittert man, es zu verlieren — unerschütterlich befestigt. — 
Zweite Neuigkeit: Ein wandernder Missionär, Schulz, Schultz oder Schulze 
(Sie hören schon am Namen, daß es fich um einen Bruder Brandenbur-
ger handelt) hält hier in den Kirchen unter ungeheurem Zulauf Kapuziner-
predigten, in denen er mit feuriger Beredtsamkeit die Anwesenden beschwört, 
fich der Erziehung der armen verwaisten Judenkinder anzunehmen. Sollte 
fich während dieses Erziehungsgeschästes ein Knabe bewogen fühlen, zu der 
Religion seiner christlichen Lehrer und Wohlthäter überzutreten, so hat der 
schlaue Missionär natürlich nichts "dawider. Deutsche Frauen und Jung-
frauen, ja auch Männer, sind vom Geist ergriffen worden und opfern Gold, 
Ringe und Geschmeide sür das heilbringende Werk. Ihrerseits wittern 
aber auch die Juden Verrath: fie haben unter den Anspielen des reichen 
Banquiers Günzbnrg ein Comite niedergesetzt, um über die Mittel zu be-
rathen, wie der jüdischen Bevölkerung moralisch und materiell zu helfen 
sei. Daß der Profelvtismus es gerathen findet, seinen Namen zu ver-
schweigen, ist gegen früher schon ein Fortschritt. Hr. Schultz ist jetzt nach 
Moskau gereist, um dort dasselbe Stück aufzuführen. Der Erfolg wird 
auch da glänzend sein. I ch habe aus den Vorträgen des genannten Herr» 
wenigstens eine Wahrheit nach Hause getragen, die dem alten Cicero, 
als er seine Schrift äs oratorv schrieb, unbekannt geblieben ist, nämlich 
daß zu wirksamer Beredtsamkeit vor allem Eines gehört: Dreistigkeit, 
in je höherem Grade, um so besser. 

Redacteure: 

Th Bötttcher. A. Saltin. G. Berkholz. 



Die Historie von der Universität M Dorpat, 
und dm« Geschichte. 

Motto: „Dein Recht und dein Licht bleibe bei dei-
nem heiligen Mann, den du versuchet hast zu 
Massa, da ihr hadertet am Haderwasser*, 

s. B. Moses 33, 8. 

„Historie" von !vrops?v (erzählen) herkomme, „Geschichte" 
dagegen von geschehen, möchte bei den meisten Derer, welche diese 
Blätter in die Hand nehmen, zu den Dingen gehören, welche ihnen fast 
zu trivial scheinen, um ausdrücklich erwähnt werden zu dürfen. Denn 
welchen Nutzen kann wohl eine etymologisch noch so unzweifelhafte Distinc-
tion haben, wenn der Sprachgebrauch einmal sich dahin entschieden hat, 
daß die beiden etymologisch distinguirten Wörter in beliebiger Abwechselung 
sür eine und dieselbe Sache gebraucht werden? Und kann es ja wohl einen 
schlagenderen Beleg sür die sprachgebräuchliche Schlichtung des etymologi-
schen Zwiespaltes geben als daß wir unseren Kindern Geschichten erzählen 
und selbst von den Historikern Geschichte lernen? Und so soll es ja wohl 
auch sein! Denn darin stimmen — wenigstens in tkvsi — Religion und Phi-
losophie ausS schönste überein, daß von Rechts wegen zwischen dem Gesche-
henen nnd seiner Erzählung, zwischen Geschichte und Historie kein anderer 
Unterschied sein dürfe als der zwischen Inhalt und Form eines und dessel-
ben Gegenstandes, nämlich des bezüglichen Bewußtseins. Wußte doch der 
Patriarch des Pflichtbegriffs schon vor mindestens achtzig Jahren, daß 
inhaltlich die Resultate seiner praktischen Vernunft nicht über Gesetz und 

Baltische Monatsschrift. Zahrg. 5, Bd. IX, Hft. 2. 8 
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Evangelium hinaus könnten noch sollten, daß es also hinsichtlich des nor-
malen Verhältnisses zwischen Geschichte und Historie bei dem: „Du sollst 
nicht falsch Zeugniß reden wider Deinen Nächsten" des mosaischen Gesetzes 
und dem: „Euere Rede sei Ja, Ja — Nein, Nein" des Evangelii sein 
Bewenden haben müsse. Und wenn andererseits das Bewußtsein unserer gegen-
wartigen theologischen Fakultät, oder wenigstens eines Bruchtheiles derselben, 
von dem Werthe und der Würde des Kantischen Pflichtbegriffes nicht früher 
an das Licht dieser Welt getreten ist, als gestern vor acht Tagen — 
d. h. am 2̂/24. December 1863 (vgl. Dorpater Tagesblatt 1363, 
Nr. 289, S. 1, Sp. 1) — so wollen wir ebenso gern glauben, daß 
dasselbe schon eine gewisse Anzahl Monate vorher in xrsmio faeultatis 
eonesMm kusrit. als wir lieben, den kategorischen Imperativ der prak-
tischen Vernunft von so hoher Stelle und so zeitgemäß preisen zu hören, 
und endlich hoffen, vielleicht schon am '2/24. December 1864 einen zwei-
ten Bruchtheil derselben hohen Fakultät die Herrlichkeit der reinen Ver-
nunft, und hauptsächlich deren Kritik, mit klugen und frommen Händen 
auf den Schild heben zu sehen. Vival segusns! 

Wie eS nun der wahre und schöne Frieden ist, wenn Theologie und 
Philosophie fich so innig als aufrichtig küssen, so giebt es aber auch einen 
falschen Frieden, nicht nur zwischen Philosophie und Theologie, sondern 
auch zwischen Geschichte und Historie, und, wenn mich nicht alles täuscht, 
so war es ein solcher, wenn auch heiter ausgefaßter, falscher Friede, 
welcher Friedrich dem Großen vorschwebte als er, der den Erzählern soviel 
Geschehenes geliefert, er, der so vieles Geschehenen Erzähler geworden 
war, die „Mstoirs" sür weiter nichts wollte gelten lassen denn für „uns 
kabls oonvsnus". Schwerlich dürste er mit diesem hochversänglichen 
Schlagworte transscendental - skeptische Bedenken gegen die Möglichkeit 
überhaupt, daß die Erzählung und das Geschehene einander vollkommen 
decken können, haben ausdrücken wollen. Nur zu wahrscheinlich hat jenes 
Wort wohl weiter nichts besagen sollen, als daß eben das Bedürsniß nach 
Ruhe, nach formellem Abschlüsse, nach gangbarer Münze bei dem großen 
Hausen aller Schichten, Klassen und Stände weit überwiege das Bedürsniß 
der kritischen Unruhe, des Offenhaltens aller Materien, der Wardirung alles 
Schrotes und Kornes. Ist, meine ich, sür den echten, d. h. nicht bloS 
platonischen", die Weisheit nur psr äistanee liebenden, sondern sür einen 
solchen Philosophen, welchem es mit der Liebe zu derjenigen Weisheit ein 
heiliger Ernst ist, die sich nicht schämt, an den kritisch ermittelten Schranken 
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ihreS möglichen Wissens angekommen, zu bekennen: „ich weiß nicht", 

ist für diesen jede, auch die bestverbürgte Geschichtserzählung insofern eine 

„fable eonvenue". als er die transcendentale Erkenntniß ha t , daß aus 

dem Gebiete des s. g. historischen Wissens im weitesten Sinne eigentliche 

apodiktische Gewißheit kategorisch unmöglich ist, jedes s. g. historische Re-

sultat mithin nur provisorischen, eines definitiven Abschlusses schlechthin 

und wesentlich unfähigen Werth haben kann, weil nämlich der einzige Sitz 

apodiktischer, fich selbst durch fich selbst beweisender Gewißheit nur das 

Selbstbewußtsein — t h e o r e t i s c h als System der vermittelst der Sinne 

mit Weltstoff gespeisten Anschauungssormen und Denkgesetze, p r a k t i s c h 

der kategorische Imperativ oder — um es kurz und populär auszudrücken — 

das G e w i s s e n sein kann, — so giebt es dagegen für den großen Hansen, — 

und auch das kleine Völkchen guter philosophischer „Homere" wandelt ja 

nicht alle 24 Stunden im Lichte des Sonnentages, sondem verliert fich 

mitunter nachtwandelnd in jenen, als in sein Vehikel — eine größere 

Menge, als die Meisten ahnen, solcher „kadles oonvenueis", bei welchen 

er fich nicht etwa deswegen beruhigt, weil vorerst nichts weiter darüber mit 

Wahrscheinlichkeit — dieser wesentlichen historischen Kategorie — ausge-

sagt werden kann, sondern vielmehr blos deswegen, weil es eben, wie wir 

zu sagen Pflegen, so in seinen Kram paßt, oder auch, ohne alles „Deswegen", 

vermöge jener himmlischen Naivetät, welche noch kindlich glaubt an den 

Satz : „ W a h r w i e g e d r u c k t ! " 

Zu den baltisch landläufigen kables eonvenuvs nun der letztern Art 

gehört, wie ich den urkundlichen Beweis hiemit angetreten haben will, auch 

alles, was bisher au Gedrucktem über die Geschichte der Entstehung un-

serer gegenwärtigen Landes - Univerfität zu Dorpat kolportirt worden ist 

und allgemach, daß ich so sage, ein Gewohnheitsrecht ans Occupatio» un-

serer bezüglichen Gehirnpartien erlangt, eine hiermit sür des Hu8tus Mu-

lus ermangelnd erklärte Herrschast über jene Partien gleichsam ersessen zu 

haben wähnen konnte. 

Indem ich diesen, ohne Zweifel für viele Ohren gewagt, für viele 

anstößig, sür viele mißliebig klingenden Satz aus meine Gesahr und zum 

Besten aller Gebildeten unter meinen Lesern voranstelle, liegt mir zugleich 

die Verpflichtung ob, ihm gleich von vorne herein zwei Verwahrungen — 

eine gegen mögliche Mißdeutung, die andere gegen mögliche Einrede — 

schützend zur Seite zu stellen. Die eine gilt dem, was ich die H i s t o r i e 

8 * 
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von der Universität zu Dorpat nenne, die andere dem, was ich als deren 

Gesch ich te hinstellen werde. 

I n Bezug aus die H i s t o r i e von unserer Landes-Univerfität will ich 

jenen meinen Satz hiemit gegen die Deutung verwahrt haben, als gedächte 

ich dieser Historie den Vorwurf zu machen, wissentlich Unwahres behauptet 

zu haben. Vielmehr wird meine Geschichte unserer Landes-Universität, bis 

vielleicht auf einzelne Unrichtigkeiten zweiten oder dritten Ranges , das 

Meiste von demjenigen bestätigen, was die Historie Positives vorbringt. 

J a ich werde sogar keinen Anstand nehmen, die Historie selbst im Interesse 

meiner Geschichte auszubeuten, um hier und da eine Lücke zu füllen, zu 

welcher mein vorwiegend archivalisches Material mir keinen Stoff darbot. 

Was ich der H i s t o r i e vorwerfe oder vielmehr nur vorhalte, ist nicht so-

wohl, was sie erzählt, als was sie zu erzählen unterläßt, obwohl es nicht 

an Judicien fehlt, daß fie hätte wissen können und sollen, nur die zu Tage 

hängenden Enden der geschichtlichen Fäden zum Gegenstande ihrer Erzäh-

lung gemacht, solche ihr muthmaßlich nicht unbewußte Beschränktheit ihrer 

historischen Erkenntniß aber uneingestanden gelassen zu haben. O b und 

in wieweit bei diesem Schweigen Abficht mit im Spiele gewesen sei, kann 

ich nicht wissen. 
I n Bezug aus die Geschichte unserer Landes-Universität dagegen, 

wie ich solche jener Historie gegenüberzustellen gedenke, will ich meinen oben 

ausgesprochenen Satz hiemit gegen die Einrede verwahrt haben, als könne 

— woseru die Bezeichnung „Geschichte" höhere Ansprüche aus Objectivität 

machen sollte, als die Bezeichnung „Historie" — nach meinen eigenen phi-

losophischen Prämissen irgend denkbarer Weise über irgend ein Object 

historischen Wissens etwas der A r t nach Höheres geboten werden, als eben 

Erzählung dessen, was irgend wie Inha l t des — immer problematischen — 

Bewußseins des Erzählenden von vermeintlich oder angeblich Geschehenem 

geworden sei, — mithin eben wieder nnr „Historie", bei welcher man fich — 

sei es nun aus für den Philosophen, sei es sür den großen Haufen zu-

reichenden Gründen einstweilen beruhige; mithin eben wieder nur, in einer 

der oben erörterten Bedeutungen, unvermeidliche „kable eonvsnuo«; mit-

hin etwas, was, im besten Falle nur dem G r a d e nach gehaltvoller, zu-

verlässiger, besser sein könne, als das, gegenüber dem nur eben angemaßten 

Ar t -Präd ika te „Geschichte", unberechtigter Weise mit dem Prädikate 

„Historie" aus eine vermeintlich der A r t nach untergeordnete Stelle Ver-
wiesene. 
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D a s scheinbar, ja in gewissem Betracht in der That nicht^unerhebliche 

Gewicht einer solchen Einrede verkenne ich keineswegs. I m abstract>bi-

losophischen Sinne wird ohne Zweifel jede, auch die bestbeglaubigte, Er-

zählung eines Geschehenen nichts wesentlich Anderes sein noch sein können 

als Erzählung dessen, was der Erzähler von dem sein bezügliches Bewußt« 

sein Ausmachenden offenbaren will und darstellen kann; d. h. im besten 

Falle wird er ein redlicher Z e u g e möglichst scharf a u s g e p r ä g t e r von 

dem fraglichen Geschehenen in seinem Geiste zurückgelassener, immer aber 

unter dem unentrinnbaren Banne der das Subject als solches constituireu-

den Anschauungsformen stehender Spuren, — im besten Falle ferner ein 

gestaltungskräftiger, d. h. die gestaltende Verdichtung eines Stückchens 

„Welt als Vorstellung" zu einem Stückchen „Welt als Wille" seinen Zu-

Hörem mit möglichster Unwiderstehlichkeit e i n p r ä g e n d e r K ü n s t l e r sein, 

nnd es hätte fich sonach der Mühe nicht gelohnt, einen vermeintlich speci-

fischen Unterschied zwischen „Historie" nnd „Geschichte" auszuspreizen! 

Und doch wird fich, in einem konkreter» S i n n e , kein Unbefangener 

der Ueberzeugung verschließen noch des Zugeständnisses weigern, daß zwi-

schen einer Erzählung, welche alle Merkmale — sei es gedankenloser und 

unkritischer Überlieferung oberflächlicher landläufiger V o r u r t h e i l e , sei 

es tendenziös - eklektischer Zustutzung in irgend einem, der Wahrheit als 

solcher fremden I n t e r e s s e aufzuweisen hat, und einer Erzählung, welche 

in ihrer Gültigkeit nicht anders erschüttert werden kann, als indem die 

Unechtheit oder Unzuverläsfigkeit oder das Unzureichende ihrer u r k u n d -

l ichen G r u n d l a g e bewiesen wird, daß , sage ich, zwischen solchen zwei 

Erzählungen denn doch ein g e w i s s e r Art- und nicht allein Gradun te r -

schied obwalte, daß solche zwei Erzählungen, in der That und richtig un-

terschieden, nicht blos zwei sondern auch z w e i e r l e i Erzählungen sein, 

daß fie also vermöge solcher Zweierleiheit allerdings zu unterscheidender, 

das Vorwiegen des subjektiven Poles drüben, des objektiven hüben kenn-

zeichnende Benamuug einladen würden. 

Nicht mehr nun — aber auch nicht weniger — habe ich gewollt, in-

dem ich von der Entstehung unserer Landes-Univerfität zu Dorpat eitel 

„Historie" vorgefunden zu haben, dagegen aber „Geschichte" bieten zu kön-

nen erklärte. 

Der geneigte, wie der abgeneigte Leser urtheile nun selbst! 
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D i e H i s t o r i e . 

Nun ja, die Historie! Wer von den muthmaßlichen Lesern der Bal-

tischen Monatsschrift wüßte sie nicht ungefähr auswendig, die Litanei! 

Wie der große G u s t a v A d o l p h unter vielen andern weisen und wohl-

thätigen Einrichtungen in Livland, aus der Fülle seines erhabenen Rath-

schlusses kurz vor seinem Heldentode auch noch eine Universität in Dorpat grün-

dete (1632); wie dann, beim Herannahen der, ohne Zweifel nicht sehr gemüth-

lichen Kosaken und Baschkiren des Zaren A l e x e i M i c h a i l o w i t s c h Pro-

fessors und Studenten auseinanderliefen (1656); wie hinwiederum K a r l XI . 

die Universität auss neue in Dorpat (1690) einrichten, sein Sohn K a r l XI I . 

aber dieselbe nach Pernau verlegen lassen (1699), wo sie dann kümmerlich 

genug sortvegetirt, bis die bekannten Völker des Zaren P e t e r A l e x e j e -

wit fch auch im Jahre 1710 ihres zerstreuenden Eindruckes aus die Ge-

müther der Studenten und Professore nicht verfehlt, letztere namentlich 

das Universitätsarchiv uuter den Arm genommen und — zu Schiffe auf 

und davon gen Schweden gezogen; wie mittlerweile zwar die livländische 

Ritterschaft bei Gelegenheit der Kapitulation (1710) die Beibehaltuug der 

Univerfität zu einem der Punkte ihres Paktes mit der neuen Oberherr-

schaft gemacht, wie aber, während der ganzen langen Folgezeit (1710—1798) 

— einige schüchterne und apokryphe Erinnerungen der guten Städte Dor-

pat und Pernau an den Ausschwung, den, durch Wiederaufrichtnng des 

Musenfitzes bei ihnen resp. die bürgerliche Nahrung nehmen dürste, abge-

rechnet, — jener Kapitulationspunkt ein todter Buchstabe gewesen sei und 

geblieben sein würde, wenn nicht urplötzlich im Jahre 1798 der höchst-

selige Kaiser P a u l I. den Gedanken aufgefaßt hätte, die deutschen Ostsee-

provinzen mit einer Univerfität in Dorpat, diese ferner mit einem Geschenk 

von 100 livländischen Kronshaken, die Ritterschaft gedachter Provinzen 

endlich mit der Erlaubniß zu begnadigen, mittelst administrativer und gauz 

vorzüglich finanzieller Beihülse Seinen Gedanken einer gedeihlichen Reali-

sation entgegenzusühren; wie Er jedoch an der Vollsührung Seines heil-

samen Rathschluffes durch einen plötzlichen Tod (1801) verhindert worden, 

sein Sohn und Nachfolger A l e x a n d e r I. aber sofort für I h n eingetre-

ten sei nicht nur , indem Er unter Mitwirkung ritterschastlicher Kuratore 

und im Beisein ritterschastlicher Delegirter die Univerfität am 21. April 

1802 vorläufig eröffnen lassen, sondern auch dem väterlichen Werke die 

Krone aufgesetzt habe, iudem Er — einem ebenso lebhast gefühlten als ge-

äußerten Bedürfnisse akademischer A u t o n o m i e nachgebend, die junge Ge-
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lehrtenrepublik einerseits mißliebiger aristokratischer Bevormundung entho-

ben und Seinem Eigenen Minister der Volksausklärung unterstellt, ande-

rerseits aber die unter der Last der Sorgen sür die 100 Haken schier er-

liegenden Herren Prosessore auf ihren inständigsten Wunsch von den Haken 

selbst und aller Sorge sür dieselben erlöst und durch einfache Aussetzung 

von Geldgagen aus dem Reichsschatze dem Flügelschlage ihrer dergestalt 

von unwürdigen irdischen Sorgen befreiten Seelen erst den rechten Raum 

eröffnet; welche Krönung des großen Werkes schließlich darin ein dauern-

des Aenkmal empfangen, daß nicht der 21. April als der eigentliche Ge-

burtstag der Univerfität zu Dorpat jährlich gefeiert werde, sondern der 

12. December, als an welchem Tage des Jahres 1802 die Herren Pro-

sessore die frohe Gewißheit jener beiden Erleichterungen erlangt hätten und 

somit der Geburt unserer Univerfität ihre höhere Wiedergeburt aus dem 

Fuße gefolgt wäre. 

Diese landläufige ungeschriebene Historie von der Entstehung der 

Univerfität zu Dorpat nun hat um so mehr Autorität, als fie in allen 

Hauptzügen bestätigt nnd getragen wird von der dieselbe betreffenden ge-

schriebenen Historie. Und wenn man bedenkt, daß — soweit wenigstens 

meine Kenntniß reicht — diese letztere wesentlich in nichts Anderem besteht 

als in drei, bei solennem Anlasse von der Univerfität zu Dorpat selbst 

ausgegangenen, Jedermann zugänglichen historischen Relationen, so kann 

man nicht umhin in diesen einerseits das Selbstbewußtsein det genannten 

Univerfität von ihrer eigenen Entstehung ausgedrückt, andererseits deren 

Zeugniß von solchem Selbstbewußtsein niedergelegt zu finden und zwar 

niedergelegt, um dem Bewußtsein auch der außerakademischen Welt den 

richtigen historischen Inha l t beizubringen. D a nun diese fraglichen drei 

Selbstbezeugungen die bisherigen drei Hauptepochen des äußeren Lebens 

unserer Landes-Univerfität so zu sagen rhythmisch begleiten, so möchte man 

schwerlich zu weit gehen, wenn man diese in den Hauptzügen durchaus 

typische, um nicht zu sagen stereotype, akademische Autobiographie, wie 

fie fich von Anbeginn prodncirt nnd immer wieder reproducnt hat, sür die 

sowohl wichtigste als auch verantwortlichste Quelle jener ungeschriebenen 

Historie ansteht, zumal es ebenso uuzuläsfig erscheinen muß, zwischen der 
geschriebenen und der parallel neben ihr herlausenden Angeschriebenen Hi-

storie gar kein Verhältniß, als, mit der Würde akademischer Wissenschast-

lichkeit streitend, zwischen beiden ein solches Verhältniß anzunehmen, als 

habe die geschriebene akademische Historie ihre Lücken oder auch ihre ge-
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schichtswidrigen Gruppirungen der so ungeschriebenen als nnakademischen 

Historie des profanen Laieu-Vulgus entlehnt. 

Die erwähnten drei akademischen historischen Zeugnisse aber find 

folgende: 

1) G o t t l i e b B e n j a m i n J ä s c h e , Professor der Philosophie: 

Geschichte uud Beschreibung der Feyerlichkeiten bei Gelegenheit der am 

21. u. 22. April 1802 geschehenen Eröffnung der neu angelegten Kayfer-

lichen Univerfität zu Dorpat in Livland. Mit Genehmigung der akademi-

schen Ceusur. Gedruckt bey M . G . Grenzius, Universitäts-Buchdrucker. 

2) V r . J o h a n n P h i l i p p G u s t a v E w e r s , ordentlicher Professor 

des S taa t s - und Völkerrechts und der Politik, d. Z . Rektor der Univer-

fität: Andeutungen aus der Geschichte der Universität, vorgetragen im 

großen Hörsaale; — bei Gelegenheit des ersten Jubelfestes der Kaiser-

lichen Universität Dorpat fünf nnd zwanzig Jahre nach ihrer Gründung 

gefeiert am 12. December 1827. Dorpat , gedruckt bei I . Chr. Schüu-

maun 1828 (beiläufig Nr. 3 der bei dieser Gelegenheit veröffentlichten 

und zusammengedruckten Festschriften, p. 19—44). 

3) Die Kaiserliche Universität Dorpat während der ersten fünfzig 

Jahre ihres Bestehens und Wirkens. Denkschrift zum Jubelfeste am 
12. u. 13. December 1852. (InosrU autoris). Dorpat. Gedruckt bei 

Schünmauus Wittwe und C. Mattiefen. Zum Druck befördert auf Ver-

fügung des Conseils. Dorpat, am 9. December 1852. E . Haffner, Rector. 

Diese drei Historien bilden, vergleichend zusammengefaßt, zunächst 

einen interessanten Beleg sür die bekannte wenn auch paradoxe Theorie, 

daß,Ae weiter der Zeit nach von dem Geschehenen entfernt, desto befähig-

ter der Historiograph sei, dem wirklich Geschichtlichen mit seiner Historie 

nahe zu kommen, je näher, desto mehr der Gefahr ausgesetzt, der geschicht-

lichen Wahrheit fern zu bleiben^ Natürlich leiden beide Seiten dieses 

Satzes unter Umständen gewisse ̂ Einschränkungen; denn dem den Ereignis-

sen zeitlich entfernten Historiographen Hilst sein objectivität-sördernder Ab-

stand zu nichts, wenn die Denkmale und Urkunden durch Ungunst der 

Zeitläufte zu Grunde gegangen find, also gleichsam die Farbentöpfe zer-

schlagen und die Farben verschüttet, mit Hülfe derer allein er das objec-

tive Gemälde auszuführen hoffen konnte. Und hinwiederum schadet dem 

Zeitgenossen der Ereignisse seine ihn dicht vor oder gar in letztere stellende 

subjectivität-sördernde Zeitgenoffenschast nichts, wenn er — bei hinlängli-

chem Zutritte — Sachkenntniß, Scharfblick, Geistesgegenwart, Uubefan-
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genheit und Wahrheitsliebe genug befitzt, um in seinen Aufzeichnungen 

fich ans dasjenige zu beschränken, was er von seinem nahen Standpunkte 

aus wirklich zu sehen und einigermaßen zu übersehen im Staude ist. 

Vielmehr wird ja gerade er, falls fich in ihm jene günstigen Bedingungen 

zur guten Stunde vereinigen, derjenige sein, welcher dem dereinstigen ob-

jectiven Historienmaler die Farbentöpfe füllt, ohne welche letzterer gezwun-

gen wäre, entweder den Pinsel wegzuwerfen oder, was jedenfalls noch 

schlimmer sein dürfte, in die halluciuirenden Tinten des eigenen Hirns zu 

tauchen. Unter durchschnittlichen Verhältnissen aber wird es nichts desto 

weniger mit jener paradoxen Theorie seine Richtigkeit haben, und es liefern, 

wie gesagt, unsere drei akademischen Historiographen insofern einen Beleg 

mehr für dieselbe, als jeder von ihnen in dem Maße mehr von der ge-

schichtlichen Wahrheit verschweigt, als er dem in Rede stehenden Ereig-

nisse, der Entstehung der Univerfität zu Dorpat, zeitlich näher steht. Und 

zwar befindet fich bei solchem Verhältnisse der jüngste, a n o n y m e Histo-

riograph gegen seine beiden Vorgänger insofern einer tiefern geschichtlichen 

Kritik gegenüber entschieden im Vortheile, als er sein Material mit größ-

ter Ausführlichkeit augiebt und eben damit den Nachweis liefert, daß er — 

wenigstens aus diesem angegebenen Material, einige Flüchtigkeiten in der 

Benutzung abgerechnet, kaum mehr schöpfe», kaum mehr bieten konnte, als 

er thut. Eine andere Frage bleibt freilich die, ob fich bei ihm alles an-

gegeben findet, was er, bei seiner offenbar nicht wenig begünstigten Stel-

lung, vielleicht anzugeben in der Lage war; ob nicht wenigstens innerhalb 

des benutzten uud angegebenen Materials Punkte vorkommen, welche aus 

die Existenz noch anderweitigen ausgiebigen, wenn auch dem Historiogra-

phen nicht unmittelbar nach seiner äußern Stellung zugänglichen Materia-

les mit Nothwendigkeit sür jeden Urteilsfähigen mußten schließen lassen, 

uud ob da nicht sür den Historiographen ein offenbares und ausdrückliches 

„nvn liquel" am Orte gewesen wäre? 

Ich komme gegen daS Ende meiner so rnbricirten „Geschichte" aller-

dings aus einen Punkt, welcher es schwer macht, an der Gebotenheit eines 

solchen zwar somatischen, aber leider nicht immer akademischen: „Ich weiß 

nicht" zu zweifeln. Einstweilen aber genüge die Bemerkung, daß von al-

len Entschuldigungen, welche dem dritten, refp. dem z w e i t e n J n b e l -

Historiographen, hinsichtlich der auch ihm uachweisbareu weseutlicheu Lücken, 

allenfalls zur Seite stehen könnten, seinen beiden Vorgängern keine einzige 

zu Gute kommt. Deuu, soweit sich urtheilen läßt, standen nicht nur, hin-
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fichtlich des Gegenstandes dieser Zeilen, beiden dieselben Materialien zu 

Gebote, wie dem dritten, sondern sie hatten über diesen noch den großen 

Vortheil voraus, daß sie, so zu sagen, mitten unter Männern lebten, 

welche, wie ich beweisen werde, die wahreu geistigen und leiblichen Schöpser 

der Universität Dorpat genannt werden müssen, während der dritte, eben 

vermöge seines, sonst günstigen, historischen Abstaudes des Vortheils be-

raubt war, aus jenen, nun schon selten und spärlich fließend gewordenen 

Quellen mündlicher Ueberlieseruug zu schöpfen. Unter den beiden ersten 

aber kann wiederum der allererste, J ä s c h e , auf größere Nachsicht An-

spruch machen, als der zweite, resp. der erste Jubel -His tor iograph, 

E w e r s . Denn seine oben allegirte Schrift ist, der Hauptsache nach, nur 

Zusammenstellung der verschiedenen an den Eröffnungstagen der Universi-

tät, d . h . am 21 . u. 22. April 1802 gehaltenen Reden u . s .w . und auch 

die denselben vorausgehenden drei Seiten Text aus eigener Feder geben 

nur aus der ersten Seite (resp. p. 3 flg.) eine allerdürstigste Skizze des 

der Eröffnung zunächst Vorangegangenen und sollten wohl auch nicht 

mehr geben. Ueber dies war der ehrwürdige Herausgeber freilich als Pro-

fessor der theoretischen und praktischen Philosophie berufen. Doch dürste 

das „praktische" Wesen ihm gleichwohl ziemlich fern geblieben sein, 

und von der sonst hochachtbaren Professur der Logik und Psychologie das 

Brod der Geschichte fordern, wäre eine so unbillige Forderung, daß dem 

Fordernden schon Recht geschähe, wenn ihm nur der Stein der Historie 

geboten würde, oder auch nur das Steinchen eines Histörchen. 

Anders freilich steht es mit der Professur des S taa ts - und Völker-

rechts und der Politik! Hier befinden wir uns durchaus in geschichtlicher 

Lust, aus geschichtlichem Boden, unter geschichtlichen Dokumenten, bei ge-

schichtlicher Arbeit. Und wer viel hat, von dem wird auch viel gefordert. 

Von einem solchen wird namentlich gefordert, daß er die geschichtlichen 

Glocken nicht nur läute» höre, sondern auch wisse, wo fie hängen. Und 

daß unser Professor des „Staa ts - und Völkerrechts und der Politik" recht 

gut Bescheid gewußt in unserm landesgeschichtlichen Glockenstuhle, wer 

dürste es leugnen? I s t er es nicht, der, unter den Neuern der Ersten 

Einer, fich Zutritt verschafft hat zu den Landes-Archiven? Und hat nicht 

gerade er aus dieser reichen Fundgrube die werthvollsten Stufen ans Licht 

gebracht? Ich erinnere nur an das estläudische Ritter- und Landrecht 

sammt allen seinen unschätzbaren älteren und jüngeren Zugaben! Hat ser-

ner nicht er auch aus das energischste eingegriffen in die Landespolitik 
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seiner Zeit? Wenigstens so weit der Feder Energie beizumessen ist! 

Welchem Kenner unserer nun schon über ein halbes Jahrhundert alten 

baltischen Bauern-Emancipationsliteratur sollte nicht die rothe Broschüre 

des Professor E w e r s wenigstens zu Gesichte gekommen sein— eine Bro-

schüre, die, als typische Figur uuserer Publicistik, freilich seitdem gelb und 

grün geworden ist? Und zu welchem den Überlieferungen jüngster Ver-

gangenheit sein Ohr leihenden Sohne unserer Tage sollte nicht einige 

Kunde gedrungen sein von der bevorzugten socialen Stellung, welche sich 

der sel. E w e r s , der beinahe permanente k e e w r mgKniüou8, zu verschaf-

fen, von dem seinen diplomatisch - weltmännischen Takte, mit welchem er 

dieselbe auszufüllen und zu behaupten gewußt? Einer Stellung, die kaum 

trennbar sein dürste von der Vorstellung, wo nicht unmittelbarer, vielleicht 

naher persönlicher Beziehungen zu Männern — so doch frischer uud an-

schaulicher Kunde von Männern wie K a r l v. T r a n s e h e , S i g i s m u n d 

v. B r a s c h , F r i e d r i c h und A u g u s t v. S i v e r s , G . I . v. B u d -

deubrock , R . G . und I . F . F r e i h e r r e n v. U n g e r n - S t e r n b e r g , 

G e o r g e und M . I . v. Bock, C . G . v. B a r a u o s s , I . G . v. B e r g , 

v. S a l t z a , G e o r g v. F ö l k e r s a h m , F r i e d r i c h G e o r g v. L i e v e n , 

G r a f M a n n t e u f f e l l , B a r o n V i e t i n g h o f f , Professor K ü t t n e r , 

J o h a n n H e h n und v i e l e r , v i e l e r A n d e r n aus allen drei Ostsee-

provinzen, deren Namen und Stellung zur Gründung unserer Universität 

hoffentlich bald wird dargelegt werden können? Wohl finden fich in den 

Ewersschen „Andentungen a u s der Geschichte der Univerfität" (p. 25)*) 

einige von diesen Namen ausgeführt: Beweises genug, daß der Verfasser 

um fie wußte. Aber es hat ihm eben beliebt, a n s der Stellung, welche 

die meisten der dort Genannten in der „Geschichte der Univerfität" und 

ihrer Gründung tatsächlich eingenommen haben, eben nur von demjenigen 

Theile ihrer Stellung und Wirksamkeit „Andeutung" zu geben, welcher 

nicht nur am wenigsten geeignet ist, ein volles, und somit richtiges, treues, 

lebendiges Bild von der kulturgeschichtlichen Bedeutung der in Rede stehen-

den Männer zu geben, sondern aus allem organischen Zusammenhange mit 

dem unmittelbar Vorangegangenen gerissen, vielmehr ganz eigentlich dazu 

angethan ist, jene Männer um den besten Theil ihres wohlverdienten Ruh-

mes und des ihnen so lauge fich unsere Provinzen des Dorpater akademi-

schen Lichtes erfreuen werden, gebührenden Dankes aller Freunde höherer 

*) Und dem analog in der anonymen Denkschrift von 1852 p. 32 flg. 
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Geistescultur zu bringen und grundfalsche Vorstellungen über die Art, wie 

die Ostseelande zu einer Landes-Univerfität gekommen sind, zu verbreiten. 

Vermöge jenes Monographischen Beliebens nämlich erscheinen jene Na-

men (bei Ewers a. a. O . p. 25) erst m i t dem A u s g a n g e d e s 

J a h r e s 1 7 9 9 , während ich beweisen werde, so gut sich nur Geschicht-

liches beweisen läßt, daß der wichtigere, folgenreichere, charakteristische, ja 

ganz eigentlich schöpferische Theil der nuiverfität-gründenden Thätigkeit der 

genannten, und hier vorerst auch noch ungenannten deutschen Männer aller 

baltischen Lande gerade j e n s e i t s d e s J a h r e s 1 7 9 9 liegt, — und 

überdies im hohen Grade wahrscheinlich machen, daß die Universität noch 

in diesem Augenblicke, da ich diese Zeilen schreibe, d. h. Ende December 

1863, aus Grund eines mindestens höchst problematischen Titels sich im 

Besitze, oder doch in der Detention eines ritterschastlich-akademifchen archi-

valifchen Apparates befindet, aus welchem alle drei officiöfen Univerfitäts-

Historiographen mindestens die Überzeugung dürften haben schöpfen kön-

nen uud müssen, daß es ein eitles und bodenloses Unterfangen war, ge-

fchichtsmäßige Historien von der Entstehung der Univerfität Dorpat schrei-

ben zu wollen, ohne die Arch ive d e r b a l t i s c h e n R i t t e r s c h a f t e n 

zu Rathe zu ziehe«. 

Doch ich will uicht vorgreifen. E s genüge hier hervorzuheben, daß 

hinsichtlich der Jgnorirung oder der Ignoranz in Sachen alles dessen, 

was die baltischen Ritterschaften vor 1 7 9 9 gethan haben, um alles das-

jenige, was fie und Andere nach 1 7 9 9 sür die Landes-Univerfität gethan 

haben, nur überhaupt möglich zu machen, alle drei officiöfen Univerfitäts-

Historiographeu — stummen Chorus machen, also gleichsam sür die andäch-

tige Gemeiude der wissensdurstigen Laien historische „stille Messe" lesen. 

Dabei findet nur der Unterschied Sta t t , daß, während der Anonymus 

von 1852 die ritterschastliche Mitwirkung nach 1 7 9 9 wenigstens mit einer 

gewisse» urkundlichen Umständlichkeit, der in so vielen Beziehungen wohl-

berühmte Historiograph von 1827 dieselbe, wie man aus der Historie den 

Eindruck empfängt, h a n d l a n g e r m ä ß i g e Thätigkeit der baltischen Ritter-

schaften wenigstens andeutend erwähnt, sür den trefflichen Aestschristler von 

1802 schon jenseits des 12. März 180l jede ritterschastliche Thätigkeit in 

Sachen der Univerfitätsgründuug nicht vorhanden ist, indem seine philo-

sophische Seele von einer Mitwirkung Kurlauds gar nichts, von derjenigen 
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der „Liv- und Estländischen Ritterschaft" aber nur im Sinne einer Dar-

reichung von Mitteln zur Realisirung der Zwecke des Kaisers A l e x a n d e r l. 

etwas weiß. 

D a jeder Leser dieser Zeilen, welchem daran gelegen ist, fich die be-

wußten drei officiösen Historiographien leicht verschaffen und somit consta-

tiren kann, daß ich deren negatives Resultat hinsichtlich dessen, was dem 

Jahre 1799 vorangegangen ist,*) in Vorstehendem treulich wiedergegeben 

habe, ohne deren positiven Gehalt anders zu beanstanden, als eben impli-

eüv durch den Nachweis einer weitklaffenden Lücke unvermeidlich geschieht, 

so wird er mich von der Verpflichtung um so lieber freisprechen, das Nich-

tige mehrbesagter Historie noch ausführlicher und ausdrücklicher, als bereits 

geschehen, darzulegen, als das Hauptschlaglicht zur Hervorhebung der frag« 

licheu Lücke ohnehin aus der urkundlichen Geschichte, — welche ich sofort 

wenigstens umreißen werde, die Ausführung des Gemäldes späterer Muße 

vorbehaltend, — hervorbrechen wird. — Ein flüchtiges Streiflicht muß ich 

aber, wie zum Abschiede, ans die Historie noch fallen lassen, weil es mir 

sür diese ganze Art und Kunst ganz besonders charakteristisch zu sein scheint, 

und weil fich damit dasjenige kaum handgreiflicher veranschaulichen läßt, 

was ich oben über den Klimax des Geschichtswidrigeu in dem Maße, als 

wis von Historiographie zu Historiographie zurückgehend dem Ereignisse 

selbst näher rücken, bemerkt habe. 

Ich meine die Art, wie die Univerfitäts-Historie des Kaisers P a u l 

gedenkt, und die Kunst, mit welcher fie seiner zu gedenken unterläßt! 

Am nächsten der geschichtlichen Wahrheit kommt, und am meisten ge-

recht dem Andenken des jedem Ostseeprovinzialen, jedem Liv- und Estlän-

der zumal, im be s t en Sinne des Wortes unvergeßlichen Kaisers P a u l , 

des W i e d e r h e r s t e l l e r s d e r L a n d e s - V e r s a s s n n g , wird auch hier 

der Anonymus von 1852, indem er dem Kaiser P a u l all das große und 

— man sollte glauben unleugbare, auch nicht todtschweigbare Verdienst 

um die Gründung der Univerfität zu Dorpat rückhaltlos zuerkennt, das 

ihm gebührt. Denn in der That verdanken die Ostseeprovinzen niemand 

*) Dem Anonymus von 1852 bin ich daS Anerkenntniß schuldig, daß er mit beiläufiger 
Erwähnung der „Pläne, welche der Höchstselige Kaiser Pauli, seit dem Jahre 1793 hatte 
entwerfen lassen' (wo, wie, durch wen?) »um durch die Gründung einer eigenen 
LandeS-Univerfität den Bewohnern Liv- Est- und Kurlands die Mittel zur wissenschaftlichen 
Ausbildung im Vaterlande zu gewähren* (a. a. O. 20 u. 21) die geschichtliche Wahrheit 
wenigstens gestreift hat. 
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Anderem als dem Kaiser P a u l , daß endlich einmal an die Verwirklichung 

derjenigen Anregungen, welche, wie solches die G e s c h i c h t e der Entstehung 

der Universität zu Dorpat urkundlich und unwiderruflich feststellen wird, 

aus dem Schooße der Liv- und Estländischen Ritterschaft zn verschiedenen 

Zeiten, besonders aber in den Jahren 1730, 1767 und 1792 ausgegangen 

waren, von der Staatsregierung nicht sowohl Hand angelegt, als vielmehr 

eine legale Form eröffnet wurde, innerhalb welcher die Ritterschaften der, 

seit 1795 wiederum unter eine gemeinschaftliche Herrschast zusammenge-

brachten drei baltischen Lande während fast des ganzen Octobermonats 1798 

v e r e i n i g t tagen konnten, um durch Ausarbeitung eines umfassenden, 

freilich dann unabhängig vou ihnen merklich reducirten Planes einer bal-

tischen Landes-Univerfität zunächst ven geistigen Grund zu dem stattliche« 

Gebäude zu legen, und auch dessen Aufführung mit den v e r e i n i g t e n 

geistigen und materiellen Kräften der ba l t i s chen L a n d e dann nnverweilt 

und um so freudiger in Angriff zu nehmen und bis zur Eröffnung der 

Universität durchzuführen, als schon im Mai 1798 der Kaiser P a u l außer 

den erforderlichen städtischen Immobilien die bekannten, freilich erst im Ju l i 

1802 specisicirteu und um ein Viertel-Procent reducirten, auch schon 1806, 

abermals im Mai — wie der Anonymus a. a. O . p. 43 ausdrücklich 

berichtet — z u r F r e u d e d e s C o n s e i l s wieder eingezogenen 1 0 0 

l i v l ä n d i s c h e n K r o n s h a k e n als Grundkapital der Landes-Universität 

gestiftet hatte. 

Diese, dem Andenken Desjenigen erwiesene Gerechtigkeit, welcher nach 

seinem Regierungsantritt uuverweilt — und zwar unter dem vielsagenden 

Dato des 2 8 . N o v e m b e r 1796 sich hatte angelegen sein lassen, den 

Liv- und Estländern ihre alten Verfassungen aus deren Konfiskation v. I . 

1786 zu restituiren, kontrastirt so wohlthätig mit der Art , wie die beiden 

namhaft gemachten Vorgänger des Anonymus in der Universitäts-Historio-

graphie jenes WohlthäterS der Ostseeprovinzen gedenke«, daß man unwill-

kürlich geneigt wi rd , einige materielle Unrichtigkeiten uud UnVollständig-

keiten, die fich in seine Darstellung dessen eingeschlichen haben, was Kaiser 

P a u l für die Landes-Universität gethan, nachsichtsvoll zu beurtheilen, wie 

z. B . wenn er a. a. O . p. 21 zu sagen unterläßt, durch wen Kaiser 

P a u l seit 1798 Universitäts - Pläne hatte entwerfen lassen; oder wenn 

er, ebendaselbst Note 3 2 , sich die Frage vorzulegen unterläßt, wie doch 

das livländische Landraths-Collegium dazu kommen konnte, um Publikation 

des am 4. Mai 1799 allerhöchst bestätigten Universitäts- Planes anznsu-
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chen; oder wenn er, a. a. O . p. 22 diesen Plan „ d e n e r s t e n " nennt, 

während ich urkundlich nachweisen werde, daß diesem vom Senate unter-

legten, allerhöchst bestätigten Plane nicht weniger als zwei unbestätigt 

verbliebene von den Ritterschaften unterlegte Universitäts - Pläne vorange-

gangen waren, und zwar einer vom 2 5 . O c t o b e r 1 7 9 8 und einer vom 5 

S e p t e m b e r 1 7 6 8 , so daß, abgesehen von allem, was zn Schwedischen ! 

Zeiten in dieser Beziehung geschehen ist, der am 4. Mai 1799 allerhöchst ^ 

bestätigte Universitäts - Plan mindestens der d r i t t e , und keineswegs der 

erste ist. 

Gehen wir nun um ein Jubelfest zurück, von 1852 bis aus 1827, 

so finden wir in den oben allegirten „Andeutungen" zwar p. 24 die That-

sache anerkannt, daß es „dem in Gott ruhenden Herrn und Kaiser P a u l I." 

„ v o r b e h a l t e n " gewesen, „das Wort seines Ahnherrn" — nämlich P e -

t e r s I., in dessen R e s o l u t i o n vom 12. October 1710 aus den 4. 

A k k o r d s p u n k t der livländischen Ritterschaft vom 29. Jun i 1710 — 

„zu lösen", aber in einer mit der sür die Geschichte seit 1801 Platz grei-

fenden Ausführlichkeit so grell contrastirenden Dürftigkeit und Uugeuauig-

keit der Angaben, namentlich mit so völliger Jgnorirung alles dessen, was 

der Kaiser P a u l schon lange vor dem 4. Mai 1799 sür die Herstellung 

einer Univerfität sür die Ostseeprovinzen gethan, daß man laut p. 24 a. 

a. O . glauben sollte, sür den Jubel-Historiögraphen liege gleich hinter dem 

4. Mai 1799 ein Stückchen mythisches Zeitalter, aus welchem nach dem 

12. October 1710 nichts historisch Gewisses hervortauche, als die höchst 

obskure „Ernennung des p. p. Grasen J o h a n n F r i e d r i c h O s t e r m a n n 

zum Beschützer der neu zu errichtenden Dorpatischen Univerfität (1734)." 

Für solche Dürftigkeit der akademischen K l i o entschädigt uns freilich 

einigermaaßen die akademische M e l p o m e n e , indem sie, gleichzeitig mit 

den „Andeutungen aus der Geschichte", durch den Mund ihres Propheten, 

des v r . J o h a n n V a l e n t i n F r a n c k e , ordentlichen Professors der Li-

teratnr-Geschichte, alt-classischen Philologie und Pädagogik, „zum 25-jähri-

gen Jubelseste der Kaiserlichen Univerfität Dorpat" eine „ D o r i s c h e O d e " 

(„IL. LI^II HL?IKK") ertönen ließ, aus welcher 

akademischen Kostbarkeit, als Poesie- und S p r a c h - P r o b e , eine der 14, 

schreibe vierzehn, Strophen in des Dichters Griechisch sowohl als beigege-

bener eigener deutschen Übersetzung, hier Platz finden mag (vgl. die obal-

legirte Sammlung der Jubelschristen von 1627, p . 72 ) : 
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Xüxv An x«i vuv 

6̂x>7ronov PtX^St, xois)«vo; ä^^pcuv, 

8? «lüost x«i öiri«?s<o 

?«?s Nvlo«t5 xXso? «^bnov. 

Zu deutsch: 
Osr sekr liebet ja auek jetüt K I X O I ^ I V noek 

Dorpat, ^veleker auek einst, va l t enä erksbnen Sinns, 

unadlässiF den lausen 

kukm isusiekern wirä ungetrübt. 

Treten wir uuu aber dem Ereignisse der Gründung der Univerfität 

Dorpat abermals um 26 Jahre näher, und besehen uus dasselbe durch 

die historiographischen Augengläser von 1802, so erfolgt das Merkwürdige, 

daß das Bild des Kaisers P a u l , welches wir in der fünfzigjährigen Ent-

fernung von 1852 noch mit aller Deutlichkeit und Ausführlichkeit hin-

gemalt sehen, das wir auch noch in dem Abstände von fünf und zwanzig 

Jahreu (1827) auf der akademischen Leinwand erkennen konnten, wenn 

auch bedeutend verblaßt, nuu, da wir — so sollte man glauben — dasselbe 

mit Händen müßten greifen können, Plötzlich, wie das wohl in Phautas-

magorien vorzukommen Pflegt, gauz verschwindet. J a , es ist unglaublich, 

aber wahr: weder in den ein- und auSleiteudeu eigenen Worten von des 

trefflichen J ä s c h e „Geschichte und Beschreibung der Feyerlichkeiten" vom 

21. u. 22. April 1802, noch in den, wenn ich nicht irre, neun, bald 

deutschen, bald lateinischen Festreden — zum Theil wahren Stylübungen 

ohne Sast noch Kraft — findet fich auch nur der N a m e P a u l , auch 
nur die allerleiseste Andeutung, daß je ein um die Gründung der Universi-

tät Dorpat wahrlich hochverdienter Kaiser dieses Namens gelebt, ja daß 

ein solcher, der doch die längste Zeit feines Regentenlebens die Gründung 

der Universität mit denkwürdiger Beharrlichkeit und nach seinen besten 

Kräften gefördert hatte, erst vor noch nicht 14 Monaten aufgehört hatte, 

all' der Festredner Kaiser zu sein! Wer sich sür die Früchte jener akade-

mischen Beredsamkeit, «ameutlich auch sür das ciceronisirende Phrasen-

gedrechsel akademischer Latinität interessirt, der mag selbst nachlesen: die 

Ausbente dieser Nachlese wird ihm nicht schwer zu tragen geben, keiue 

Wucht köruerstrotzeuder Garben ihn zu Boden ziehen! Aber ein Zug aus 

diesem gelehrten Schauturnen ist doch zu lustig, als daß ich ihn nicht im 

Interesse der Charakteristik jener Tage hervorheben sollte. Der Haupt-

sestredner, nämlich der Prorector E v e r S , Professor der Dogmatik und 
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theologischen Moral, daher nicht zu verwechseln mit seinem Amtsnachfolger 

E w e r s , dem Professor des S taa ts - und Völkerrechts und der Politik, — 

nicht zufrieden, den Kaiser P a u l zu iguorireu, nimmt einen förmlichen 

Anlauf, ihn zu überspringen, und spricht daher in der deutschen von seinen 

zwei Reden (a. a. O.. p. 24) : „Sey uns gegrüßt festlicher Tag! an 

dem einst uns und der Erde die Große C a t h a r i n a vom Himmel ge-

schenkt ward; an dem I h r Großer Enkel abermals ein herrliches Werk 

vollendet, das S ie begann." Man sollte in der That meinen, K a t h a -

r i n a II. habe während ihrer langen und glanzreichen Regentenlausbahu 

der Werke genug begonnen und vollendet, um nicht nöthig zu haben, daß 

man auch noch Dinge auf ihren Namen setze, welche nun einmal nicht 

dahin gehören: wenigstens nach dem dermaligen Stande der bezüglichen 

Qnellenkenntniß. Allerdings werde ich weiterhin zeigen, wie, in den ersten 

Regierungsjahren Katharinas, anscheinend von der S tad t Pernau angeregt, 

der Senat die Provinzial-Antoritäten uud Repräsentationen Liv- und Est-

lands veranlaßt habe, das Werk der Herstellung einer protestantischen 

Landes-Univerfität in Dorpat, welches, wie auch ein baltisches Obertribu-

nal, als ein Bedürsniß beider Provinzen und überdies ein gutes Recht 

Livlauds die Ritterschaften Liv- und Estlands bereits unter der Kaiserin 

A n n a J w a n o w n a im Jahre 1730, wenn auch ohne Erfolg in Erin-

nerung gebracht hatten, — abermals vorberathend in die Haud zu neh-

men. Aber so weit entfernt ist, wenigstens so weit meine Qnellenkenntniß 

reicht, K a t h a r i n a I I . davon, das Werk der Gründung der Univerfität 

Dorpat b e g o n n e n zu haben, daß vielmehr gerade fie durch völlige still-

schweigende Nichtberücksichtigung eines von den Ritterschaften schon im 

Jahre 1768 entworfenen und zu allerhöchster Bestätigung unterbreiteten 

ausführlichen Planes einer in Dorpat wiederherzustellenden protestantischen 

Landes-Univerfität zu erkennen gab, daß fie den richtigen Moment noch 

nicht für gekommen erachtete. Und zwar ist die genannte große Monarchin 

fich in dieser Auffassung vollkommen treu geblieben, denn wie fie die rit-

terschaftlichen Vorschläge zu Anfang ihrer Regierung durch Stillschweigen 

sür unzeitgemäß erklärte, so hat auch der aus Gründung einer baltischen Uni-

verfität in Dorpat gerichtete ritterschastliche Beschluß v. I . 1792, welchen 

wir weiter nnten geschichtsnrknndlich näher kennen lernen werden, so weit 

meine Kunde reicht, bis an das Ende der Regierungszeit der Großen 

K a t h a r i n a fich keiner Berücksichtigungen zu erfreuen gehabt. Welches 

mögen sonach die Quellen gewesen sein, aus welchen uuser Professor 

Baltische Monatsschrift. S. Jahrg. Bd. IX. Hft.. 2. 9 
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schöpfte? Nun, man braucht nicht weit zu suchen. Denn, wie jener hi-

storische Salto mortale des Theologen in seiner sogen, „kurzen Gegenrede" 

aus die unmittelbar vorangegangene Anrede des vorfitzenden Kurators der 

Univerfität, Grasen v. M a n n t e u s s e l l , an die Prosessore fich findet, so 

ist eben letztere die Quelle sür jenes Monographische Wagniß: freilich 

> nur vermöge einer höchst eigenthümlichen Exegese! 

Der Gras M a n n t e u s s e l l nennt zwar auch nicht den Kaiser P a u l 

mit Namen; aber indem er des K a i s e r s überhaupt mehr im Sinne des 

b l e i b e n d e n A m t e s gedenkt, als in dem der w e c h s e l n d e n P e r s o n , 

und indem er namentlich von A l e x a n d e r I. nichts aussagt, was er nicht 

hätte vertreten und wahr machen können, gewinnt er ein Recht aus die 

Anerkennung, er habe allerdings auch von P a u l gesprochen, wenn auch 

nur implieite. Nun findet fich in des Grafen Anrede die Stelle (a. a. O . 

p. 19): »Unser Kaiser bestieg mit dem gnadenvollen Versprechen Seinen 

Thron, nach K a t h a r i n a s Gesetze und im Geiste Ih re r Milde zn regie-

ren. Schon übertraf A l e x a n d e r die frohen Erwartungen, die diese ge-

haltvolle Zusage erregte. Er milderte die Abgaben, verbesserte den Sol-

datenstand" u. s. w. Man sieht, hier wird gar nicht direct aus A l e x a u -

d e r s Verhältniß zur Gründung der Univerfität gezielt, sondern auf ein 

ganz anderes, ziemlich nahe liegendes Verhältniß. I n dem Haupte des 

Professors aber scheint mir dies leicht hingeworfene Bild jene wunderliche 

und apokryphe Trausfiguratiou erlitten zu haben. , 

Uebrigens liegt der wahre Schwerpunkt der Rede des Grasen M a n n -

t e u s s e l l — d e r einzigen wirklich bedeutenden, weil aus politischem Voll-

bewußtsein des Woher und Wohin bei dieser feierlichen Gelegenheit ge-

haltenen — in den einleitenden Worten derselben, wie fie fich a. a. O . 

p. 18 finden und welche in ihr volles Licht zn stellen weiterhin der rechte 

Or t sein wird. I h r geschichtliches Gewicht liegt nämlich in dem Um-

stände , daß fie nichts find und wahrscheinlich auch nichts sein sollten, als 

die, oft sast wörtliche Paraphrase derjenigen Motive der Gründung einer 

Landes-Univerfität, welche schon im Jahre 1792 der livländische Landtag 

in voller Einstimmigkeit fich angeeignet hatte. 

Doch, wir find ja noch nicht bei der Geschichte, sondern erst bei der 

Historie. Schließen wir darum vorerst diese urkundliche Geschichte d e r 

H i s t o r i e , oder — wie der Neuerdings zu so überaus unerwarteten gleich-

sam snmmis donoribus der Universität Dorpat gelangte I m m a n u e l 

K a n t sagen würde — diese t r a n s s c e n d e n t a l e H i s t o r i e von der 
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Entstehung der Univerfität zu Dorpat mit dem r h e t o r i s c h e n Höhepunkte, 

welchen die Festbegeisterung des 21 . April 1802 in den Worten des Pro-

fessors der Physik G e o r g e F r i e d r i c h P a r r o t erreichte, welche auch 

erst später in ihr volles geschichtliches Licht treten werden und welche wir 

verzeichnet finden a. a. O . p. 4 3 : 

„ O unser A l e x a n d e r ! Di r verdanken wir vieles, nicht nur die 

reichliche Befriedigung unserer Bedürfnisse (dieses Verdienst könnte fich je-

der große Monarch erwerben, der etwa sür den Glanz seiner Staaten 

sorgt), sondern wir verdanken D i r unsere innige, reine Freude an diesem 

Tüge, die Bürgschaft für das Gedeihen unserer Bemühungen, unserer gan-

zen künftigen Zufriedeuheit. — J a Er that mehr, unser allgeliebter Kai-

ser, als blos durch seine Freigebigkeit unser bürgerliches Dasein möglich 

zu machen; E r g a b u n s m o r a l i s c h e s D a s e i n " u. s. w. Habe ich 

aber auch recht gelesen? — Ich sehe nochmals hin, bewaffne mein Auge 

mit experimental-phyfikalischer achromatischer Linse und finde wirklich, es 

stehet geschrieben: „ E r gab uns moralisches Dasein!" 

D i e Geschichte . 

Gegen den Ausgang des Jahres 1862 amtlich veranlaßt, im Archive 

der livländischen Ritterschaft Nachforschungen darüber anzustellen, ob, wann, 

wie, zu welchen Zwecken und mit welchen Mitteln schon in der Vorzeit 

ein g e m e i n s c h a f t l i c h e s H a n d e l n oder wohl gar ein v e r e i n i g t e s 

T a g e n der baltischen Lande vorgekommen, war ich so glücklich, zu finden, 

daß während des in das achtzehnte Jahrhundert fallenden Theiles unserer 

russischen Beherrschungszeit B e i d e s vorgekommen w a r : gemeinschaftliches 

Handeln durch g l e i c h m ä ß i g i n s t r n i r t e oder wohl gar g e m e i n -

schaf t l i che B e v o l l m ä c h t i g t e , und vereinigtes Tagen durch z u s a m -

m e n t r e t e n d e D e l e g i r t e ; und zwar zu den höchs ten Zwecken , welche 

auf w e l t l i c h e m Gebiete, mithin außerhalb der directeu Rechte und I n -

teressen der protestantischen Landeskirchen, fich nur irgend sür die baltischen 

Lande denken lassen, d. h. sür Zusammenfassung ihrer obersten Rechtspflege 

in emem b a l t i s c h e n O b e r t r i b u v a l e und für Zusammenfassung ihrer 

höchsten Schulbildung in einer b a l t i s c h e n U n i v e r s i t ä t ; und mit den 

vereinigten ideellen und materiellen Mitteln — oder wie sich schon 1 7 3 0 

die L a n d r ä t h e de^S H e r z o g t h n m S E s t l a n d ausdrücken: „ o o n 

j u v o t i m e t o o m m u n i o s t i s e o a . s ! l ! ! s " von L a n d u n d S t a d t 

aller unter gemeinschaftlichem Scepter vereinigter baltischen Lande. 
9* 
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S o offenbarte fich mir für die F o r m in dem öffentlichen Ge is te der 

baltischen Lande als G e h a l t in ihrem B u s e n jenes uralte und urheilige 

Doppelthema alles höhern Menschenthums: Rech t und Licht! Und zwar 

Beides nicht alttestamentlich eingeschlossen in ein nur sür besonderes Prie-

sterthum zugängliches Allerheiligstes und nur strahlend von dem Brust-

schildlein dieses b e s o n d e r n P r i e s t e r t h u m s , sondern in ueutestament-

licher, evangelischer Freiheit sich ausbreitend auch außerhalb des Tempels 

und strahlend von und aus der Brust eines ganzen p r i e s t e r l i c h e u V o l k e s , 

d. h. alles Volkes, s o w e i t ihm die Erkenntniß aufgegangen, daß auch 

außerhalb des eigentlich, geistlichen Lebens, auch in dem sogenannten welt-

lichen Leben kein wahres, menschenwürdiges und lebenswerthes Leben blühe 

noch zu gewinnen sei, als unter der Oberherrschast von Licht und Recht . 

Die urkundliche Darstellung der F o r m p o l i t i s c h e n Z u s a m m e n -

w i r k e n s von L a n d u n d S t a d t in L i v l a n d , nicht etwa jenseits, 

sondern d i e s s e i t s des Zerfalls unseres alten Gesammtlivlands im Jahre 

1662, die urkundliche Darstellung ferner der nun schon volle vier Drittel-

jahrhunderte dauernden, zwar zeitweilig ruhenden, aber nie ausgegebenen, 

weil politisch so gebotenen als berechtigten Bemühungen der baltischen 

Lande, zu einem eigenen, d. h. mit L a n d e s k i n d e r n b e s e t z t e n in der 

L a n d e s s p r a c h e v e r h a n d e l n d e n und nach L a n d e s r e c h t e n erken-

n e n d e n i n a p e l l a b e l n O b e r t r i b u n a l e zu gelangen: diese beiden 

rechts- und kulturgeschichtlichen Darstellungen seien sür eine nächste Gele-

genheit aufbehalten; heute beschränke ich mich aus eine vorläufige Rechen-

schast von dem, was ich von dem H e r v o r g a n g e d e r U n i v e r s i t ä t 

zu D o r p a t a u s v e r e i n i g t e m T a g e n v o n D e l e g i r t e n s ä m m t -

l i che r b a l t i s c h e r R i t t e r s c h a f t e n urkundlich zu melden weiß. 

Die archivalischen Spuren eines solchen geschichtlichen Sachverhaltes 

fielen mir zunächst, d. h. im December 1862 , nur sporadisch und dürstig 

aus, wenn auch zureichend, um die Erhebung des ganzen bezüglichen Ma-

teriales in Ausficht nehmen zu können. I m Jannar 1863 hatte ich die 

erfreuliche Gelegenheit, sür jene Spuren und deren weitere Verfolgung die 

ermuthigende Theiluahme des Herrn Kurators des Dorpater LehrbezirkeS, 

unseres allverehrten G r a f e n K e y s e r l i n g , zn gewinnen. Unmöglich 

könnte ich die Reihe meiner urkundlichen Mittheilungen würdiger eröffnen, 

als mit einem Auszuge aus den Zeilen, mit welchen, nach genommener 

Einficht in meine vorläufigen Excerpte, unter dem 10. Februar 1863 Graf 
K e y s e r l i n g mich erfreute: 
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« . . . „ E s wird nicht leicht sein, ein schlagenderes Beispiel aus unserer 

neuern Landesgeschichte anzuführen, von der Wirksamkeit der Ritterschaften 

ganz über den Kreis ihrer selbstsüchtigen Interessen hinaus. Alle Stände 

in unseren Provinzen müssen es erfahren, daß den Ritterschaften der Ruhm 

gebührt, in schwierigen Verhältnissen und bei geringer E r m u t h i g u u g . . . . 

mit ihren Bemühungen nicht nachgelassen zu haben, bis das große Ziel 

erreicht war. Rußland sollte es auch erfahren und nach diesem Vorgange 

Muth gewinnen für das eigene corporative Streben, so wie auch Respekt 

sür die Stände der Ostseeprovinzen. Deshalb wünsche ich lebhaft, daß 

S i e die Sache weiter ausarbeiten u n d . . . e i n e Abhandlung darüber zu 

liefern Zeit finden möchten, d i e . . . vielleicht in der Baltischen Monatsschrift 

veröffentlicht werden könnte", u. s. w. 

Für diese weitere Ausarbeitung der Sache, Allem zuvor aber Ermit-

teluug und Zusammenstellung des urkundlichen Materiales sand ich nicht 

früher Zeit und Gelegenheit, als gegen Mitte October 1863. Von da 

bis Ansang dieses Monats (December 1863) gelang es m i r , hochbegün-

stigt durch die uicht dankbar genug zu preisende Liberalität und Freundlich-

keit der refidirenden Herren Landräthe wie auch der Herren von der Rit-

terschasts-Kanzellei, wenn auch wochenlang durch amtliche Arbeiten, freilich 

nahe verwandten Inha l t s abgezogen, des in 16—20 zum Theil nicht ganz 

leicht zu findenden, meist ziemlich voluminösen, anderthalb Jahrhunderte 

umsasscndeu Aktensascikeln und Receß-Bäuden zerstreuten Materiales soweit 

Herr zu werden, daß ich die Möglichkeit absah, dem an solchen Dingen 

geistigen Autheil nehmenden Publikum eine einigermaßen genießbare und 

nahrhafte Frucht darbieten zu können. Nur mußte ich mir gestehen, daß 

der Stoff viel zu umfassend und breit sei, um innerhalb der engen Grenzen 

und knappen Formen einer Abhandlung, wie die Baltische Monatsschrift 

allein fie vertragen dürste, erschöpfend dargelegt werden zu köuueu. Diese 

Erwägung, verbunden mit der andern, daß für erschöpfende Darlegung 

ein bedeutender Zeitauswand uöthig sein und mir die Bestimmung des 

Zeitpunktes, bis wann ich damit fertig werden könnte, augenblicklich schlech-

terdings unmöglich machen würde, während doch so viele Gründe zu dem 

Wunsche drängen, mit Veröffentlichung der Hauptresultate nicht überlang 

zu warten, — brachte mich zu der Ueberzeuguug, daß es am richtigsten 

sein würde, den vorhandenen Stoff unter zwei verschiedenen Formen zu 

verarbeiten und zu veröffentlichen: einmal im Sinne einer das ganze Ma-

terial in fich begreifenden und dasselbe, in seinen Hauptheilen in sxwnsy 
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vorführenden Monographie, dann aber im Sinne einer, den kulturgeschicht-

lichen Entwickeluugsgaug, seine Knotenpunkte und seine Ergebnisse l e ich t -

geschürzten Gewandes darbietenden Skizze. 

Die Monographie behalte ich mir vor, nach Maßgabe geräumigerer 

Muße und ausreichender Kräfte, weiterhin — etwa in den „Mittheilungen" 

unserer Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskuude der Ostseeprovinzen 

den Freunden solcher geschichtlichen Kärrner-Arbeit vorzulegen; die Skizze 

dagegen bringe ich hiemit schon hier uud heute. 

Bevor ich nun aber von solcher äußern zu der — vorerst nur fkizzir-

ten — innern Geschichte meines Gegenstandes übergehe, erheischt die Dank-

barkeit geg"en'den Herrn Grafen K a y s e r l i n g , daß ich ihn hiemit von 

aller, auch der entferntesten und indirektesten Mitverantwortlichkeit sür den 

Text gegenwärtiger Abhandlung freispreche. Denn es wäre mir allzu 

schmerzlich, ja moralisch unleidlich, wenn er, als Lohn sür den mir gewährten 

erhebenden Zuspruch, auch nur den allerleisesten Schatten derjenigen Ungunst 

unverdienter Weise mitzutragen bekommen sollte, welche in gewissen Kreisen 

inner- und außerhalb Landes diese Skizze ohne allen Zweifel mir eintragen 

wird. Ich kenne nicht nur meine, sondern auch noch manchen andern 

Mannes „ P a p p e n h e i m e r " ! Darum erkläre ich hier aus das Bestimmteste, 

daß mein Manuskript, und zwar mein Koncept, so frisch in die Druckerei 

der Baltischen Monatsschrift wandert, daß mein hochverehrter Gönner auch 

bei dem besten Willen die physische Möglichkeit nicht hätte, vor Ausgabe 

des Februarheftes einen Blick in den Text gegenwärtiger Skizze zn werfen! 

Wie es nichts Ungewöhnliches, ja vielleicht sogar Naturnothwendiges 

ist , daß eine vom Centro ausgehende Kraft zunächst in hervorblitzen-

den Radien nach der Peripherie ausfähr t , mit dieser gleichsam Besitz 

ergreist von ihrem Gebiete und erst dann mit aller Gemächlichkeit an 

die anbauende Ausfüllung desselben geht , so haben bekanntlich diese gar 

peripherischen baltischen Lande die f r o h e B o t s c h a f t von der G e w i s -

s e n s f r e i h e i t , wie sie v r . M a r t i n L u t h e r von Wittenberg und Leipzig, 

von Worms und von den Höhen der Wartburg aus — ein „Wächter sehr 

hoch auf der Zinnen" — ausgesandt hatte in alle Lande, zumeist aber in 

alle Lande „soweit die deutsche Zunge klingt", früher empfangen, rascher. 

und freudiger aus- und angenommen. als manches deutsche Kernland, und 

es ist gewiß nicht der schwächste Beweis für die vorstrebende und elastisch 

widerstandsfähig gespannte Kraft der Peripherie, als des eigentlichen Ortes 

des vom Centro ausgehenden Schwunges, wenn dies kleine Häuflein bal« 
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tischer Junker und baltischer Stadtbürger bald viertehalb Jahrhunderte 

lang per tot äiserimios rvrum die Fahne der Reformation ausrecht gehalten 

h a t , während dieselbe nur wenige Tagereisen vom Centro, in Böhmen, 

auf (diesem) scheinbar klassisch - protestantischen Boden, schon ein J a h r -

hundert nach L u t h e r niedergesunken ist , um fich bis aus den heutigen 

Tag, wenigstens in dem alten Glänze des 16. Jahrhunderts nicht wieder 

zu erheben. Wenige protestantische Länder sürwahr haben so wenig ge-

schichtlichen Beruf , fich in die scholastisch - moderduftigen Schneckengänge 

eines, Gott sei Dank, nun auch schon bald modern gewesenen „ A l t -

luthertbums" zu vertiefen, wie unsere baltischen Lande, die noch fort und 

fort unter der siegesgewissen Signatur deS j u n g e n L u t h e r stehen, des 

j u n g e n Luther, welcher noch nichts weiß von dem trübseligen und unfrucht-

baren Hader mit Z w i n g l i , sondern der g a n z S t o ß k r a f t nach a u ß e n 

ist/ ganz Z o r n gegen R o m , ganz u n v e r s ö h n l i c h e L o s s a g u n g von 

a l l em römischen G e w i s s e n s z w a n g e ! 

Worin hatte denn aber dieser römische Gewissenszwang bestanden? 

Kann überhaupt das Gewissen gezwungen werden? — Nun freilich, wie 

sür den Diener keinen Helden, so giebt es hinwiederum sür den Helden 

keinen Herrn, namentlich also sür den Glaubenshelden keinen Glaubens-

herrn, keinen Gewissenszwingherrn. Aber es ist eben eines der vielen 

Stücke des „Rechtes, das m i t u n s g e b o r e n ist," einer der vornehmsten 

Artikel der unveräußerlichen „droits 6 s I'komms et 6u eito^sn," daß 

„wir" Menschen und Bürger eben— keine H e l d e n find, sondern durch-

schnittlich — Durchschnittsmenschen, Durchschnittsbürger. Und dieser Durch-

schnittsmensch — jedenfalls ein naher Vetter des „natürlichen Menschen" 

der heiligen Schrift, welcher „nichts vernimmt vom Geiste Gottes" — unter-

liegt allerdings dem Gewissenszwange. D a s heißt, der Ge i s t G o t t e s in 

i h m wird g e z w u n g e n unter das Maß seiner eigenen nur zu natürlichen 

Dnrchschnittlichkeit und er unterliegt demzufolge dem Zwange eines dop-

pelten fleischlichen Druckes, des vom eigenen Fleische und des vou außen 

her, von fremdem fleischlichen Sinne aus sein Gewissen geübten. Bringt 

es nun die Geschichte eines Landes so mit fich, daß beiderlei Druck lange 

fortwirken konnte, ohne von einer mächtigern, d. h. solchen Persönlichkeit unter-

brochen zu werden, welche fich vermöge eines günstiger« Verhältnisses des 

Geistes zum Fleische über jenes Durchschnittsmaß erhebt, so entsteht ein 

Zustand, wie ihn L u t h e r vorfand: der Druck des eigenen Fleisches er-

zeugt A e r k h e i l i g k e i t , der Druck des fremden aber U n f r e i h e i t d e s 
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F o r s c h enS i n d e r S c h r i f t und vor Allem U n f r e i h e i t d e s B e k e n -

n e n s d e s i n i h r E r f o r s c h t e n . L u t h e r aber wäre nur ein halber 

Reformator gewesen, hätte er aus dem Schlafe und Drucke allein jener Werk-

heiligkeit oder allein jener Unfreiheit auf- und losgerüttelt. Als ganzer Refor-

mator erwies er fich gerade wesentlich dadurch, daß er der Werkheiligkeit 

gegenüber das Licht der wahren sittlichen Erkenntniß und Erleuchtung auf-

steckte: R e c h t f e r t i g u n g a l l e i n d u r c h d n l G l a u b e n ; der U n f r e i -

he i t gegenüber das Recht der wahren Forfchungsfreiheit aufpflanzte: F r e i -

h e i t des r e l i ö f e n B e k e n n t n i s s e s , mit beidem aber — solchem Lichte 

und solchem Rechte— erst die v o l l e G e w i s s e n s f r e i h e i t , wie sie als 

christliches Vollbürgerthum gefordert wird von dem Apostel P a u l u s im 

zehnten Verse des zehnten Kapitels des Brieses an die Römer: „ S o man 

v o n H e r z e n g l a u b t , so wird man g e r e c h t ; und so man m i t d e m 

M u u d e b e k e u n t , so wird man s e l i g . " Diese volle Gewissensfreiheit, 

wie sie L u t h e r Millionen seiner Zeitgenossen wiederum zu dem eigentli-

chen Erkennungszeichen des höhern Menschenthums gemacht, oder vielmehr 

wie er ihr für den vorzugsweise in dem gemanischen Volksstamme weithin 

und tief erwachten Drange die bündige Formel: „ s o l a k i ä e , " und die 

fortan nuentreißbare Handhabe, die verdeutschte Bibel alteu und neuen 

Testaments, gegeben hatte, — diese volle Gewissensfreiheit hatten auch un-

sere Väter alsbald aus ihre Fahne geschrieben und ist dieselbe seitdem 

vererbt von Geschlechte zu-Geschlechte bis aus diesen Tag. Freilich nicht 

immer ohne Anfechtung und Kamps! Der sahnetragenden Colonie ward 

mitunter in der Hitze des Kampfes der Schaft der Fahne zerbrochen oder 

entrissen, aber die Fahne selbst hat fie sich nimmer entreißen lassen. S ie 

hat sie auch am bösen Tage zu retten gewußt, und wäre es auch nur als 

Fetzen geborgen in der Tiefe des Busens. 

S o war denn namentlich, nach dem Zerfalle des schon vorher evan-

gelisirten Gesammtlivlands, nnserm Livlande im engern Sinne gegenüber, 

schon nach kaum zwanzigjähriger Respektiruug von dessen voller lutherischer 

Gewissensfreiheit, Polen „des trock'nen Toues" traktateu- uud Privilegien-

mäßigen Landesrechtes „satt" geworden und glaubte einmal „recht den Teu-

fel spielen" zu müssen, indem es in dem so überaus leichtfaßlicheu Geiste 

jener „Medicin," welche sür alle Krankheiten Livlands nur das eine Uni-

versalmittel: K a t h o l i s i r u u g p e r kas e t n v k s s kannte, an uns her-

umzudoktern begann. Waren wir nun auch damals ein recht „kranker 

Mann" , so mochten wir doch, wenn denn einmal gestorben sein sollte, lie-



und deren Geschichte. 131 

ber sterben nach den Gesetzen der Natur als nach den Regeln der Kunst. 

Und stehe da, unsere Natur hat stch lebenskräftiger erwiesen, als die pol-

nische Kunst todeskrästig. W i e nun wir es anfingen, u n s e r L e b e n , 

d. i. u n s e r e v o l l e G e w i s s e n s f r e i h e i t , aus den Pfuscherhänden des 

polnischen Wunderdoktors zu retten, das erzählt uns einer der minder ge-

lesenen unter unfern Chronisten, F r i e d r i c h M e n i u s , Zeitgeuosse der 

heilsamen Krifis und überdies einer der ersten Professors unserer LaudeS-

Uuiverfität, im 40sten Kapitel seines „historischen Prodromus des Liesslän-

dischen Rechtes und Regiments": 

, ,^nvo 1601 hatte Herzog K a r l einen Landtag nach Reval ausge-

schrieben, in welchem fich die sämmtlichen Liessländer ihm untergaben und 

der Cron Schweden ineorporirsn wollten. Wurde also H. J o h a n n v. 

T i e s e n h a u s e u , der Lettischen Ritterschaft Hauptmann, sammt andern 

I.exatis nach Riga geschicket, nicht in des Herzogen Caroli, sondern in 

der Landstände Namen die Rigischen zu vermahnen, fich von dem gantzen 

(Zorpors nicht abzusondern, yuia vis unita kortior. I n selbiger Oratio», 

so er daselbst publies gehalten, erinnert er sich des wuuderseltzamen Pol-

nischen Regiments, welches nur lauter aä exsUrpanäos (Zermavos angese-

hen, weßfals denn auch sie nicht sonderliches zur Gegenwehr sich geschicket, 

sondern den Verlust nur gern gesehen, auss daß sie daS arme Liefsland mit 

dem Schwerd reeupsriren und der Privilegien berauben könnten, aber er 

richtete jnichtes aus". 

„Also wurde dennoch der Landtag gehalten und geschähe laut eines 

schrifftlichen ksosssus der SuHseüons-Handel den 28. May" . 

Muß man nun auch G a d e b u s c h beistimmen, wenn er, an diese Ver-

sammlung den strengsten formellen Maßstab anlegend, vielleicht hauptsächlich 

um jenes Wegbleibens der Stadt Riga*) willen, sagt: „Ein Landtag, d. i. 

eine Versammlung der Stände, war es nicht", — so sah doch Herzog 

K a r l fie sür hinreichend kompetent an , mit ihr einen Unterwersungstrak-

tat zu schließen, welcher noch heute zwischen seinem Vorgänger vom 28. 

November 1662 und seinem Nachfolger vom 4. Ju l i 1710 ebenbürtig in 

der Mitte steht. Wie lückenhaft auch immer die Akten jenes Subjectious-

haudels vom 28. Mai 1601 ans uns mögen gekommen sein, für den Ge-

genstand dieser Blätter geben fie eben so unzweideutige als wichtige Kunde, 

nämlich von dem allem Anschein nach, ä l t e s t e n , u r s p r ü n g l i c h e n 
K e i m e u n s e r e r L a n d e s - U n i v e r s i t ä t zu D o r p a t . 

") Oder der geringen Anzahl der Versammelten halber? S. 



132 Die Historie von der Universität zu Dorpat, 

Dieser erste Ansatz findet fich in den von G a d e b u s c h in seinen liv-

ländischen Jahrbüchern (II. 2, § 104), aus den Grund dreier abschristlicher 

Exemplare summarisch wiedergegebenen „Kurtz Bedencken und Antwort, 

so ans des durchlauchtigsten, großmechtigsten Fürsten und Herrn, Herrn C a -

r o l i der Reiche Schweden, Gothen und Wenden Regierenden Erbsürsten 

u. s. w. Uebergebeue Punkte und propositionss von unten benandten 

Ihrer Fürstl. Durchl. getrewen Unterthanen, sogahr in geringer Anzahl zu-

gegen gewesen, aus fernere Bewilligung und ratiüestion einer semptli-

chen und nunmehr vereinigten Ritter- und Landschafft des Uberdu-

uischeu Hertzogthumbs Lyfflaud, S ie in untertheniger Gebühr wieder-

umb zu übergeben keinen Umbgang haben können". ' 

Aus dem v i e r t e n P u n k t dieser ratificirenden Antwort der livlän-

dischen Ritterschaft aus die von dem Schwedenherzoge den vier ritterschast-

lichen Unterhändlern J o h a n n T i s e n h a u s e n , G e o r g S t a c k e l b e r g , 

G e o r g B o y e und R e i n h o l d T a u b e übergebenen Akkordspunkte läßt 

fich muthmaßlich auf den Inha l t des vierten der letzteren schließen. Er 

lautet, nach G a d e b u s c h : 

„4) A k a d e m i e , Schulen und Hospitäler werden ges t i f t e t von 

den E i n k ü u s t e n der Klös te r zu Riga, Dorpat, Reval, 

Pernau, Kokenhausrn, Velliu, Lemsal, Falkenau, Padis , Hab-

sal und anderer. Die wüsten Kirchen- läßt der Patron wie-

der erbauen". 

Verweilen wir ein wenig bei diesem denkwürdigen Punkt 4. Auch 

Punkt 4 der ritterschastlichen Kapitulation von 1710 stipulirt die „Uni-

verfität in Livland", und zwar als fpecififch lutherische. Nur ist der Unter-

schied zu beachten, daß 1710 die Ritterschaft den U n i v e r s i t ä t s - P u n k t 

4 proponirte, der Zar ihn bewilligte, 1601 dagegen der Schwedenherzog 

ihn proponirte, die Ritterschaft ihn bewilligte. Denn 1710 konnte die 

Ritterschaft befürchten, Livland möchte ohne diese höchste Pflanzschule pro-

testantischer Bildung gelassen werden, wofern nicht ausdrücklich darüber 

paciscirt würde; 1601 dagegen konnte der Schwedenherzog befürchten, 

Schweden möchte des völkerrechtlichen Vortheils der von Alters her, bis 

herunter aus das „ suKraxe urüversel" selbst des winzigen Nizza dem 

physisch übermächtigen Napoleon gegenüber, sür ein wünfchenswerthes und 

werthvolles vinoulum geachteten freien, oder doch für frei angesehenen Zu-

stimmung des zu aunectirenden Landes zu seiner Annexion verlustig gehen, 

wosern nicht Livland, unter andern Vortheilen, auch eine U n i v e r s i t ä t 
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angeboten würde. Und nicht brauchte K a r l W a s a den lutherischen Cha-

rakter der angebotenen und angenommenen .Landes-Univerfität besonders zu 

betonen, wie allerdings die livländische Ritterschaft von 1710 ihn zu be-

tonen veranlaßt war. Nicht bedurste es zwischen K a r l W a s a uud der 

livländischen Ritterschaft derselben feierlichen Stipulationen und Garantien 

zum besten der evangelisch-lutherischen livländischen Landeskirche yuoaä in-

terna et externa überhaupt, wie zwischen der livländischen Ritterschaft 

und S c h e r e m e t j e f f . Denn sür das Livland von 1601 war K a r l W a s a , 

als damalige prägnanteste Personification des Lutherthums, unmittelbar per-

sönlich der beste Garant, — war Schweden, als das Reich der neuen 

livländischen Hingehörigkeit, Schweden, das so eben einen sonst legitimen 

König einzig aus dem Grunde, weil er nicht Lutheraner war, zurückge-

wiesen hatte, die beste der Garantien evangelisch-lutherischer Signatur. 

Daß aber unter den von K a r l der livländischen Ritterschaft in Ausficht 

gestellten Gaben, überhaupt eine „Akademie" und deren reiche Dotiruug 

mit liegenden Gründen eine so hervorragende Stelle in dem Pakte ein-

nahm, war nicht nur persönlich, sondern auch sachlich eine Bürgschaft sür 

ein fröhliches Gedeihen des LntherthumS in Livland. Denn nicht nur 

war eine Univerfität die Wiege des Lutherthums, Luther selbst ein Profes-

sor gewesen: die damals verflossenen ersten 80 Jahre des Lutherthums 

hatten genugsam bewiesen, welch mächtige Krystallisations- und Strahl-

punkte protestantischen Bewußtseins gerade die protestantischen Universitä-

ten Deutschlands geworden waren, wie uöthig es für die stetige Belebung 

des protestantischen Bewußtseins sei — mochte fichs nun in dem Doppel-

strahle der vollen Gewissensfreiheit um das Licht d e s s o l a fi<!e han-

deln, oder um das Recht o f f e n e n B e k e n n t n i s s e s d e s f r e i E r -

f o r s c h t e « , — Freistätten zu stiften sür wissenschaftliche Unterweisnng in 

den Quellen, in der Geschichte, in dem Lehrgehalte, in der Methode alles 

dessen, was zur Fülle höchstgebildeten protestantischen Bewußtseins und 

Selbstbewußtseins gehört. Angesichts solcher Erwägungen darf der Uni-

verfitäts-Puukt zwischen K a r l W a s a und der livländischen Ritterschaft 

keineswegs deshalb sür Historisch unwichtig gehalten werden, weil nicht 

K a r l IX.» sondern erst sein großer Sohn G u s t a v A d o l p h dazu kam, 

> ihn durch reelle Stiftung der alma (Zustaviana in Dorpat auszuführen. 

Denn es ist ohne Zweifel von eben so großer kultur-historischer als recht-

licher Bedeutung, daß , wie die Neustiftung der Dorpater Univerfität im 

Jahre 1802 von der Univerfität selbst und vom Lande angesehen wird als 

! 
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die Erfüllung dessen, was zwischen der livländischen Ritterschaft und P e -

t e r dem G r o ß e n im Jahre 1710 war paciscirt worden, ebenso auch 

schon die erste Stiftung der Dorpater Universität im Jahre 1632 an fich 

wie auch im Bewußtsein der Livländer nichts anderes war als die Erfül-

lung dessen, was zwischen K a r l W a s a und der livländischen Ritterschaft 

im Jahre 1601 war paciscirt worden. 

I s t somit nachgewiesen, daß schon gleich der erste Ausgangspunkt der 

livländischen H i s to r i e von der Entstehung der Universität zu Dorpat, 

nach welcher G u s t a v A d o l p h zuerst den Gedanken dieser großartigen 

Stiftung gefaßt haben sollte, ein falscher war, indem vielmehr dieser Ruhm 

seinem Vater gebührt, und zwar in einem viel bedeutsamer» S inne , als 

solches allerdings schon C. S c h i r r e n in seiner bezüglichen Abhandlung 

v. I . 1852 „Zur Geschichte der schwedischen Universität in Livland" bei-

läufig andeutet, — so wird damit selbstverständlich dem großen G u s t a v 

A d o l p h auch nicht ein einziges Blatt von dem Lorbeerkranze genommen, 

der ihm gebührt. Fehlt doch seiner Ausführung des Gedankens seines Va-

ters und der livländischen Ritterschaft auch nicht das providentielle, sym-

bolische, poetische Moment. G u s t a v A d o l p h , der vom hohen Norden 

herbeigeflogene Rächer und Wiederhersteller der Gewissensfreiheit in 

Deutschland — im Lage r bei N ü r n b e r g , diesem Herzen Deutschlands, 

dieser urprotestantischen guten deutschen Stadt — am 3 0 . J u n i 1 6 3 2 , 

gleichsam am Vorabende seines sieggekrönten Märtyrertodes — gedenkt sei-

nes fernen Livlands, das bis dahin, neben dem gutprotestantischen Boll-

werke von Schwedens Staatsmacht, immer noch des schon seit einem Drit-

tel-Jahrhundette ihm von seinem ersten Befreier aus den Händen der pol-

nischen S t aa t s - und Kirchen-Quacksalber verhießeneu eigenen geistigen 

Bollwerks gegen jegliche geistige Quacksalbarei entbehrt, Gus tav A d o l p h 

welcher bereits zwei Jahre früher, in dem Jahre feines Auszuges nach 

Deutschland, durch Reorganisation der livländischen Justiz und würdigste 

Krönung derselben mittelst Einrichtung des livländischen Hosgerichtes in 

der Stellung eines nur seiner königlichen Person untergeordneten, übrigens 

aber i n a p p e l l a b e l « p r o v i n z i e l l e n O b e r t r i b u n a l s dem Hunger der 

Livländer uach Recht eine vorläufiae Befriedigung gewährt hatte, G u s t a v 

A d o l p h stillte nun auch noch mitten aus den Schatten seines eigenen 

leiblichen Todes hervor durch Stiftung der vom Vater versprochenen D o r -

p a t e r U n i v e r s i t ä t den Durst der Livländer nach geistigem Licht .Und 

war auch diese Stillung, nicht minder als jene Befriedigung, nur eine vor-
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läufige, wenn auch in anderm Sinne, so bleiben doch fortan jene beiden 

Institute: U n i v e r s i t ä t und O b e r t r i b u n a l , gleichsam als weltliche Aus-

prägungen jener geistlichen Zwillings-Jdeen: Licht und Recht die beiden 

Brennpunkte in der Ellipse von Livlands, ja bald auch des wiederverei-

nigten alten Gesammtlivlands tieferen, und, daß ich das Paradoxon wage: 

v e r b o r g e n e m öffentlichen Leben. 

Mit diesem Vorblicke trete ich an den eigentlichen Kern dieser Ge-

schichte ganz nahe heran. Denn nach den trefflichen Arbeiten der Herren 

v v . C. S c h i r r e n und A. Buchholtz im siebenten Bande der M i t t h e i -

l u n g e n a u s dem G e b i e t e d e r Geschichte L i v - , Est- und K u r -

l a n d s (l8S3) über unsere Landesuniversität unter schwedischer Oberherr-

schast erst in Dorpat (1632—1656), dann abermals in Dorpat (1690 

—1699), schließlich in Pernau (1700—1710) — kann es meine Absicht 

nicht sein, diesen Theil unserer Uuiverfitätsgeschichte nochmals bearbeiten 

zu wollen. 

Nur sei mir, bevor ich an das so gut wie noch gänzlich brach lie-

gende Feld der Vorgeschichte der Univerfität zu Dorpat unter russischer 

Oberherrschast gehe, eine kurze Auseinandersetzung mit dem Herrn v r . 

C. S c h i r r e n hinsichtlich einer Aeußerung gestattet, welche derselbe an dem 

Punkte, so zu sagen, thut, wo seine Aufgabe endigt, und meine beginnt. 

Gegen den Schluß nämlich seiner am 6. December 1852 in der 

öffentlichen Versammlung unserer Gesellschaft sür Geschichte und Alterthums-

kunde verlesenen Abhandlung „ Z u r Geschichte der schwedischen U n i -

v e r s i t ä t in L i v l a n d " (a. a. O . p. 40) spricht der Forscher über den 

Gegenstand seiner eigenen mit so eindringer Schärfe und zugleich liebevoller 

Hingebung durchgeführten theoretisch-historischen Forschung das härteste 

praktisch-historische Verdammungsurtheil a u s , indem er von der bei der 

Unterwerfung Livlands unter Pas russische Scepter stäudischerseits ausbe-

dungenen, zarischerseits zugestandenen traktatenmäßigen'Verbriesuug einer 

„Wiederaufrichtung der Akademie" ausruft : „ I m Grunde war es von 

keiner Bedeutung. Was sollte das Land, mit einem Institute, das ihm bisher 

kaum eine oder doch halbvergessene Frucht getragen? das es nie als ihm 

eigenthümlich betrachtet hatte uud dessen Existenz seit 1680 in der bittersten 

Noth von 20 Friedensjahren und in der Bedrängniß von 10 Kriegsjahren 

kaum beachtet war? Es verlor, was es nie besessen, und wofür es noch 

keinen Sinn erübrigt hatte aus dem Drangsal des äußern Lebens". 

Ich habe wohl nicht nöthig, viele Worte darüber zu machen, mit 
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wie freudiger, ja begeisterter Verehrung ich mich neige vor dem historischen 

und politischen Manne , ich sage M a n n e , welcher vor mehr als einem 

Jahrzehnt solch hartes Urtheil hat gesprochen. Ob es zu hart gewesen in 

Bezug aus unsere schwedische Akademie selbst und ihre positive Leistung 

zum Besten des Landes, das weiß ich nicht. Aber bei all meiner willigen 

Anerkennung der Leistung eines K a r l S c h i r r e n scheue ich mich doch 

nicht, unumwunden zu erklären: in Bezug auf das Land, soweit 

wir es zur Wahrung seiner Ansprüche aus den Fortbestand oder die Wie-

deraufrichtung einer Landes-Universität in politischer Vorsorge thätig sehen, 

also namentlich in Bezug aus die zum Besten des ganzen Landes pacisci-

reude livländische Ritterschaft ist jenes Urtheil nicht nur zu hart, sondern 

schlechthin unverdient. 

D a ich weiß, wie fern unser verehrter Urtheilssinder von aller wissent-

lichen Ungerechtigkeit entfernt ist, so weiß ich ebendamit auch, daß er gewiß 

sein Urtheil angesichts der von mir sofort beizubringenden urkundlichen 

Zeugnisse von dem hohen Werths mildern wird, welchen die Ritterschaft, 

wie zu allen Zeiten seit jenem ihrem für unsere Landes-Univerfität grund-

legenden Pakte mit dem S o h n e G u s t a v W a s a ' s v . J . 1601 , so ins-

besouderauch inmittender ohne allen Zweifel jegl iche K r i e g s b e d r ä n g -

n i ß noch überbitternden „bittersten Noch" solcher „20 Friedensjahre", wie 

fie die rechtsräuberischen Zwe ib rückne r ihren treuen und gewärtigen 

Livländern noch zu guter letzt zu bereiten wußten, aus den Befitz und die 

möglichst dauernde Blüthe der Landes-Universität gelegt hat ! 

Ein solches Zeugniß aus dem Jahre 1653, also aus der letzten Zeit 

der Dorpater a!ma Oustavwaa, hat bereits in demselben Bande der „Mit-

theilungen" welche auch die Schi r ren ' sche Abhandlung enthält, unser 

hochverehrter dermaliger Präsident der Gesellschaft sür Geschichte und Alter-

thumskunde der Ostseeprovinzen, Herr v r . August Buchholtz a. a. O . 

p. 237 in den „LumMimls poswlsüs" vom 31. Januar 1653 beigebracht, 

welche „Einer Edlen Erbabren Ritter- und Landschaft der drehen Stieffti-

schen, als Wendischen Pernawschen uuudt Dörptischeu Creusseuu" — 

„beschwer p u a o t a zur Gnädigen rsmeäirunKs Seiner Erleucht-Grässl. 

Lxcell", dem General-Gouverneur G u s t a v H o r n empfehlen. Denn 

nicht nur sagt die livländische Ritterschaft in diesem denkwürdigen Akten-

stücke ausdrücklich, daß die Univerfität zu Dorpat, — die „H.esäem!a 

Kustaviana" — wegen „bereits bey König (Zaroli hochsähl. angedenckens 

Regierung der Ade l des D o r p t i s c h e n KreyseS v i x o r s p r i v i l e x t t 
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k s x i ! ä s ao 1601* ) v e r t r ö s t e t w o r d e n " , sondern der erste Beschwer-

punkt, bezeugt auss deutlichste, wie schon im Jahre 1653 die livländische 

Ritterschaft die Landes - Universität zu Dorpat als ein ihrer ständischen 

Wachsamkeit vermöge traktateumäßiger Gründung der letzter» unterstelltes 

Bestandstück des Landesstaates, als juris pukliei I^ivoniei angesehen hat. 

Denn dieses erste s. g. „kumiUimum Petitum" ist nichts Anderes als 

eine Beschwerde darüber, daß der Landes-Universität, oder, wie sie aus-

drücklich genannt wird, dieser „Mutter omnium äiseiplinarum et virtu-

tum", — „Ihre patrimonia! Güttere, alß uff welche dieselbe funäiret 

entzogen uuudt abgenommen werden; woraus dann leichtlichen erfolgen 

könnte, daß die H. prokossores lass unndt müde, die stuäiosi sich derselbigen 

entziehen, unndt also die hochlöbliche unndt wol kmckrte ^.ealZemia in ab-

sall kommen und ganz erlöschen dürffte", als weshalb der General - Gou-

verneur driugend gebeten wird, bei der Königin C h r i s t i n a dahin zu „m-

tereediren, dieselbe woll unndt hochrümblichen iunckrle Universität zur 

obberührteu Ihren patrimonia! - Güttern, durch Köuigl. dement? hinwie-

derum restituiret; unndt also dies Ehrengedechtnüs des Sehl . K. M . uu-

auSlöschet verbleiben möge". 

Bedeutsam nicht nur sür den vorliegenden Gegenstand, sondern auch 

für eine brennende Frage der livländischen Gegenwart ist die Erklärung 

des General-Gouverneurs H o r n auf vorstehenden Beschwerdepunkt ä . <Z. 

Riga d. 9 . Februar 1653 unter dem, offenbar schon aus Beschwichtigung 

berechneten r u b r a : „Restitutio bonorum ^oaäemiae" . Denn die Ritter-

schaft soll wesentlich damit beruhigt werden, daß ja die Universitätsgüter 

nicht v e r k a u s t , sondern n u r v e r p f ä n d e t seien, daß also der status 

quo quartalweise an die Herren Prosessore und Alumnen auszuzahlender 

Kronsgehalte nur „im m i t t e l st" dauern solle „biß solche g ü t e r von der 

k,rohn w i e d e r e i n g e l ö s e t w e r d e n k ö n n e n " . 

*) Die in dem Ritterschaftlichen Vol. I der „Landtags- und ÄonventS-Recesse", nämlich 
„von 1643 bis 1667 inel." x. 277 flg. enthaltene Abschrist jener »kumMim» xostulsta" 
v. I 16SZ hat hier, offenbar durch ein Versehen des Kopisten, statt 1601, die Jahreszahl 
1611, welche, nicht nur als die des Todesjahres Karls IX, sondern auch aus anderen inne-
ren Gründen höchst unwahrscheinlich ist. Ueberdieß hat Hr. vr. Buchholtz das Hremplar 
deS alten GouvernementS-RegierungS - ArchiveS, mithin muthmaßlich daS von der livländi-
schen Ritterschaft beim General-Gouvemeur Gustav Horn eingereichte Original vor fich 
gehabt, welches sonach in easu mehr üäsw haben dürste, als die in den Kontext des Re-
cesseS aufgenommene Kopie in jenem Vol. I keeessuui» des ArchiveS der livländischen 
Ritterschaft. 
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Noch viel schlagender aber widerlege ich die Behauptung unseres Hoch-

verdieuten Provincialhistorikers, als hätte „das Land" die Landes-Univer-

fität „nie als ihm eigenthümlich" betrachtet, als hätte es „dessen Existenz 

seit 1 6 8 0 . . . . kaum beachtet", als hätte es sür seine Univerfität „noch 

keinen Sinn e r ü b r i g t . . . . aus dem Drangsal deS äußern Lebens", — mit 

folgenden Auszügen aus de« Recessen der Landtage der Jahre 1687 und 

1690, das heißt auS den J ah ren , da die „20 Friedensjahre" der beiden 

letzten „Zweibrückner" in der That das Wasser der „bittersten Noth" an die 

Seele der treuen und gewärtigen Livländer gehen ließen. Diese urkund-

lichen Denkmale des Landesbewußtse ins von der Landes-Univerfität als 

von einem L a u d e s - E i g e n t h u m , von der B e a c h t u n g der Landes-Uni-

verfität durch das Land, des allerdings aus dem Drangsale des äußern 

Lebens erübrigten S i n n e s des Landes „sür seine Univerfität", und zwar 

„seit 1680": fie sind viel zu beredt, als daß ich ihnen auch nur ein Wort 

der Erläuterung hinzuzufügen nöthig hätte.. 

Doch entlehne ich zuvor, zu besserm Verständniß des Nachfolgenden, 

einem viel fpätern universitäts-historischen so rubricirteu „Memorial" des 

livländischen Generalgouvernements vom 30. Ju l i 1766 einige Data , die 

Zeit zwischen der ersten Auflösung der Dorpater Universität im Jahre 1656 

und deren Restauration im Jahre 1690 betreffend , weil fie vergegenwär-

tigen können, wie in dieser Zwischenzeit die schwedische Regierung zwischen 

Planen bald die Univerfität in Pernau, bald in Dorpat, wiederzueröffnen, 

geschwankt habe. 

Nach diesem Memorial wnrde schon während der Minderjährigkeit 

Königs K a r l Xl. von der Königin H e d w i g E l e o n o r e das Projekt ge-

macht, die in Dorpat gewesene Akademie nebst dem Hofgericht nach P e r -

n a u zu verlegen, „als weswegen gedachte Königin dem General - Gouver-

neur befahl, d ie Landese ingeses senen d a r ü b e r zu v e r n e h m e n , 

we i l sie ohne d e r e n C o n s e n s h i e r i n n e n n ichts r e s o l v i r e n 

w o l l e " . 

„Gleich daraus in eben dem Jahre wurde wiederum besohlen, daß 

fie in D o r p a t restaurirt werden sollte, und sollte der General-Gouverneur 

d ie L a n d e s e i n g e s e s s e n e n zu d i s p o u i r e u suchen, daß fie zu der 

nöthigen Reparation sür ihr Theil von jegl ichem Haken e t w a s con-

t r i b u i r e u möchten , wie solches auch in Est- und Jngermanland ge-

schehen sollte". 

„Jedoch diese Resolution wurde 1667 wiederum dahin geändert, daß 
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die Akademie um besserer Bequemlichkeit willen derer S t u d i r e n d e n , ver-
m u t l i c h wegen derer Schweden, nach P e r n a u a l s einer Sees tadt verle-
get werden sollte, worüber der G e n e r a l - G o u v e r n e u r d a s 8 s n t i m s m der 
Ritterschaft und Landes-Eingesessenen vernehmen mögte". 

O b in den J a h r e n 1 6 L 5 — 1 6 6 7 wirklich bezügliche Verhandlungen 
zwischen dem Genera l -Gouvernement und der Ritterschaft gepflogen worden, 
vermag ich sür jetzt nicht zu sagen. Diese F rage bleibe darum der um-
sasseudern Bearbe i tung unseres Gegenstandes vorbehal ten. Kehren wir 
jetzt von dieser, an sich übr igens durchaus nicht unwahrscheinlichen Historie 
des J a h r e s 1 7 6 5 zu der Geschichte des J a h r e s 1 6 8 7 zurück. 

Am 3 0 . S e p t e m b e r 1 6 8 7 übergab — laut Vo l . I V der Laudtags-
recesse — „bey öffentlichem Landtage in R i g a " — „ E . E . R . n . L. der 
drehen Kreyse deß Kgl . Fürs tenthumes Lieflandt" dem Her rn Genera l -
Gouverneur „zu höchst nöthiger r e m e c l i r u n ^ " ' 5 2 s. g. „HumiUima v e s i -
ä s r i a " , deren 23-stes l au t p . 1 8 6 a . a . O . folgendermaßen lau te te : 

„ W i e heilsam diesem Lande die Ausrichtung der von D o r p a t uacher 
P e r n a u verlegten ^ e a ä e r u i e sey, haben I h r e Königl . M a y t t . in dero deß-
salß gegebenen Allergnädigsten r e s o i m i o n s n satsam erkläret , und darüber 
die allergnädigste Versicherung gethan, daß die von denen vorigen Königen 
und sonst dazu gewidmete G ü t e r wiederumb zu Unterhal tung dieses Nutz-
lichen Werkeß und La l a r i runx der P r o f e s s o r e n , damit die J u g e u d t fich zu 
I h r e r Kögl . M a y t t . und des Va te r l andeß Diensten y u a M o i r t machen 
könne, sollen verleget werden, derohalben E . Hwgb . Excell. E . E d l . R i t t e r 
u . L. inständigst ersuchet, die sordersamste Bewi r tung dessen I h r e r Königl . 
M a y t t . ausß Beste zu r s e o m m e n ä i r s n " . 

„ D i e große Nutzbarkeit und Nothwendigkeit zur aufrichtung eiuer 
^ .oads ln iv vor die s t u ä i r s n ä e J u g e u d t soll I h r e r Königl . M a y t t . unter-
thänigst r e m o n s t r i r e t werden" . 

Doch sollten noch drei von den bewußten „Fr iedens jah ren" , während 
welcher „dieseß Herzogthum Lieflandt", wenn man dem Gene ra l - Gouver -
neur t rauen darf (a. a . O . p . 4 8 7 ) „in so beständigen Ruhestande glücklich 
erhalten worden" , wie „diese ? r o v ! n e s von der Zeit an , da S i e unter ei-
nem Christlichen Regiment gestanden" ihn nicht genossen, ins Land gehen, 
bevor letzterm die E r fü l l ung seines gerechten und löblichen Ver langens zu 
Theil wurde, indem die Univerf i tä t , n u n aber, 1 6 9 0 , bekanntlich doch nicht 
in P e r n a u .sondern in D o r p a t wiederausgerichtet w u r d e , und zwar , um 
diesem Akte um so mehr Feierlichkeit zu ver le ihen, unter gleichzeitiger Ab-

Baltische Monatsschrift. S. Jahrg. Bd. IX. Hfi. 2 . 1 0 
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'Hal tung eines Landtages in D o r p a t . I n dem Recesse dieses im August 
1 6 9 0 abgehaltenen Landtages heißt es u . A . (a. a. O . p . 4 8 6 ) unter dem 
1 6 . Augus t : 

„Nachdem S i e (sc. die R . u . L.) nun dorten (sc. in der „Hosgerichts-
stube, allwo die P ropos i t i on geschähe") angelanget, und der H . L . - M . mit 
dem S t a b e ei« Zeichen zum Stillschweigen gegeben, redete der Her r Geu . -
G o u v . die Ritterschaft durch eine wohlanständige llaranAue p r a e t e r p r o p t e r 
folgender Gestal t a n ; daß er fich ersreuete E . E . Rittersch. glücklichen 
Zustandeß und wie S i e allezeit einen gnädigen König, der aus d i e se rP ro -
vence und deren Eingesessenen Wohlstand gnädige re t l ex ion geworfen ge-
habt, so köuute S i e uuumehro davon die p r o b e n umb so viel Heller se-
hen, indem J h r o Königl . Mayes t . E . E . Rittersch. uuterthäuigstem peUlo 
in r e s t a u r i r u n x der Univers i t ä t ein gnädiges Gehör gegeben" u . s. w . 

I n der bezüglichen Proposi t ion 1 aber wurde die Thatsache der R i t -
terschastlicheu I n i t i a t i v e noch ausdrücklicher anerkann t , mit den Worten 
(a. a . O . p . 4 8 7 ) : 

„Bey diesem gegenwärtigen Landtage lassen I h r Königl . Mayes t . 
E . E . Ri t te r - und Landsch. ein neueß Keuu-Zeicheu D e r o unerschöpflichen 
Königl . G n a d e aussetzen, indem S i e E . E . Ri t te r - und Landsch. sehuli-
cheß Ver langen und u n t e r t ä n i g s t e s Gesuch, welches bey D e r o ^ o . 8 7 
gehaltenen allgemeinen Versammlung wegen Aufrichtung einer hohe» Schule 
gehorsamst angetragen worden, zum etkeet zu befördern allergnädigst geru-
hen wol len , gestalt dann nuumehro diese ^ e a ä e i n i e durch I h r Königl . 
Mayest . hohe sreygebigkeit in den S t a n d gebracht, daß S i e dieser Tagen 
durch die würkliche I n a u g u r a t i o n E . E . Ritterschafft kann vorgestellt werden". 

Am 2 1 . August ging „ ^ e t u s k s s t a u r a t i o n i s ^ . e a ä e m i s s vor sich, 
daunenhero aus der Landstube nichts anderß vorlief a lß daß einige v e p u -
Urte zu dem G a s t - G e m a h l S r . Hochgräffl . Lxee l l . verordnet wurden" . 

Zwei Tage vorher nämlich, am 19 . August, hat te der Landtag einen 
Ausschuß gewäh l t , bestehend a u s folgenden P e r s o n e n , deren a . a . O . 
p . 4 9 8 aufbehaltene Namen vielleicht von einigem Interesse sein d ü r f t e : 

I m Wendenfchen Kreise, die H e r r e n : Landmarschall S t r e i f v. L a u e n -
stein, Assessor v . T r a u t v e t t e r , Cap i t . R e i u h . V e g e s a c k , Capit . -Lieut . 
W i t t e v . L i l i e n a u , Capit .-Lieut. B o c k , B a r o n A l b r e c h t v . M e n g d e n ; 

I m Dorpatschen Kreise, die H e r r e n : M a j o r W r a n g e l l v . Kaiser, 
R i t tm. F a b i a n v . P l a t e r , R i t t m . H e n r i c h H a s t f e r , R i t t m . H e r -
m a n n W r a n g e l l , Asseff. D u c k e r , Ordnungsr ichter R i g e m a n n ; 
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I m Pernauschen Kreise, die H e r r e n : Obrist-Lieut. B r a c k e l , Genera l -
A d j u t a n t v . E s s e n s R i t t m . L o h d e , Ass. W o l s s e l d t , Cap i t . W o l f -
s e l d t , Lieut. P a t t k u l . 

Am 2 8 . August 1 6 9 0 endlich übergab „der H . L . - M . u . sämmtl . R . 
u . L. der drey Kreyse des K g l . Fürs tenthumbs Liefland aus dem zu D o r p a t 
vollstreckten Landtage in Unterthänigkeit" dem Her rn Genera l -Gouverneur 
mi t Bezugnahme aus den obenangesührten Pas sus des Isten P r o p o f i t i o u s -
P n n k t e s folgende „Dehmütigste E rk l ä rung" (a. a . O . p . 5 3 2 ) : 

„E ine von den größten Glückseligkeiten, S o I h r e Königl . Mayest . 
väter l . G n a d e dieser ge t r eues t eu? rov ines zu gönnen, allerguädigst ha t ge-
ruhen wol len , ist billig die W i e d e r - A u s r i c h t u u g d e r d u r c h u n -
g l ü c k l i c h e K r i e g s l ä u f e v e r f a l l e n e « ^ e a ä e m i s zu nennen ; dannen-
hero E . E . R . umb so viel größere Ursachen ha t , mit unsterblichem Danke 
zu erkennen, daß J h r o K. M . auß höchst M i ß l i c h e m Eiser und Liebe zu 
der Eingesessenen Wohlstande aus I h r ^ o . 1 6 8 7 Beschehenes u n t e r t ä n i g -
stes A n s u c h e n , durch E w . E r l . Hochgeb. G r ä f l . Excell. hochgültige r e e o m -
m e n ä a t i o n ihr geliebtes Va te r l and mit diesem heilsamen Kle inod , so es 
zu srembder Herrschaft Zeiten nicht gehabt , zu zieren und die wirkliche r e -
s t au ra t i on durch D e r o hochberühmten e o n ä u i t s B e y ansehnlichem Ge-
pränge zu Befördern die allergnädigste Vorsorge getragen. S i e wüud-
schet dabey auß dem innersten G r u n d e ihres Hertzenß, daß , wie nunmehr 
die I h r i g e n in allerhand adelichen exere i t i en , S p r a c h e n und Freyn K ü n -
sten zu I h r Kgl . Mayes t . und des Vate r laudeß Dienst mit geringeren 
Kosten, alß vor diesem geschehen, sich qua l iüe i r s t zu machen bequeme 
Gelegenheit haben, der höchste Herrscher diese wohlvollzogene I n a u g u r a t i o n 
der ^ . e a ä s m i s mi t glücklichem S u e e e s s begleiten, deren G laich durch reine 
Außübung Göttlicher und Weltlicher Wissenschafften täglich vermehren, die 
angenehme Friedeußsoune beständig über fie schweben lassen, und diese Zierde 
des Landes im blühenden F l o r biß zu Ende aller Zeiten unverrückt oon-
s s r v i r e n wol le" . 

Also: „Viva t , erssoat» Üoroat ^ . e a ä e m i a V o r p a t e n Ä s " ! 
D a s war der Schre i nach L i c h t a u s der Brus t unserer V ä t e r schon 

im J a h r e 1 6 9 0 ! D a s w a r ihr Schre i nach L i c h t , während fie, wie es 
noch im Recesse von 1 6 8 8 hieß, „ i v t e r su sp i r i a e t l a e r ^ m a s " a u s dem 
M u n d e desselben G e n e r a l - G o u v e r n e u r s hatten vernehmen müssen, wessen 
fie fich zu ihrem Könige zu versehen hat ten, wenn es sür ihn ga l t , mi t sei-

10* 
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ner S t a a t s r a i s o n H a l t zu machen vor dem Heiligthume von Livlands trak-
taten- und privilegienmäßigem R e c h t e ! 

D e n n jener G e n e r a l - G o u v e r n e u r : er war eben kein Anderer a l s 
J a k o b J o h a n n H a s t s e r , der überwillige Bü t t e l , wo es galt dem 
L a n d e s - R e c h t e dieselben Wege zu weisen, welche 17 J a h r e später dessen 
opferfreudiger S y n d i k u s J o h a n n R e i n h o l d P a t k u l l blutig gewiesen 
werden sollte.. Und wahr l ich! G a r lebendigen „ S i n n " sür L i c h t mußten 
sich „ a u s allen Drangsa len des äußern Lebens" die livländischen M ä n n e r 
von 1 6 8 7 , d a s sind die Genossen G u s t a v M e n g d e n s , und die M ä n -
ner von 1 6 9 0 , d a s sind die Genossen R e i n h o l d P a t k u l l s , „e rübr ig t" 
haben, um einem H a s t s e r gegenüber zu einer Sprache sich zu verstehen, 
wie die jener „Dehmütigsten E r k l ä r u n g " ! E s w a r eben die höhere D e -
muth , wie sie eigen ist dem wahren Bewußtsein von dem guten R e c h t , 
Hem wahren Bedürsniß nach dem schönen L i c h t . 

Nach diesen unzweideutigen Zeugnissen wird man nun auch wohl den 
M ä n n e r n von 1 7 1 0 nicht nachsagen können, a l s sei ihr vierter Akkordpunkt 
v . 2 9 . J u n i 1 7 1 0 eine leere Ph rase gewesen, ohne subjektiven Wer th sür 
sie, ohne objektiven Werth sür ihre Nachkommen. Welchen Wer th derselbe 
sür letztere hatte, d a s zu zeigen wird ganz eigentlich d a s Thema der nach-
folgenden Aus füh rung sein. Hier genüge auf den Umstand hinzuweisen, 
daß der 4 . Akkordpunkt des 2 9 . J u n i , welcher a lsba ld zum 4 . Kapi tu la-
tionspunkt vom 4 . J u l i 1 7 1 0 wurde , doch wohl sehr entschieden snbjectiven 
W e r t h sür seine in ferne Zukunft vorausschauende Urheber muß gehabt 
haben , da er sich unserm kritischen Blicke keineswegs dargestellt a l s eine 
gedankenlose Wiederholung des Akkordpunktes von 1 6 0 1 , sondern a l s eine 
a u s echt staatsmännischem Vollbewußtsein von der neuen politisches S i t u a -
t i o n e n welche Livland 1 7 1 0 e int ra t , hervorgegangene wohlerwogene und vielsa-
gende S t i p u l a t i o n . D e u n nu r a u s solchem Vollbewußtsein hervor läßt 
fich erklären — wie die S t i p u l a t i o n der vollberechtigten evangelisch-lutheri-
schen L a n d e s k i r c h e sowohl y u o a ä i n t e r n a a l s y u o a ä e x t e r n a und der 
vermittelst des vielaugesochteueu, weil viel m i ß d e u t e t e n P u n k t e s 19 der 
Kapi tula t ion ausbedungenen F e r n h a l t u n g f r e m d l ä n d i s c h e n , n i c h t 
i n d i g e n e n A d e l s v o m E r w e r b e u n d B e s i t z e l i v l ä n d i s c h e r 
L a n d g ü t e r * ) , — so auch die S t i p u l a t i o n der Wiederherstellung der 

*) Daß dies der wahre Sinn des Punktes 19 der Kapitulation vom 4. Juli 1710 
sei, und nicht Antastung der von der livländischen Ritterschaft wiederholentlich und feier-
lichst anerkannten Rechte der Bürger Riga'S namentlich Landgüter in Livland käuflich 
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LandeS-Unive r s i t ä t a l s einer e v a n g e l i f c h - l u t h e r i f c h e u . Und wenn 
es auch der livländischen Ritterschaft nicht gelang, diese drei großen P r i n -
cipien in der vollen Reinhei t der ersten Anlage durchzudringen, indem sie 
sich gefallen lassen m u ß t e , neben der evangelisch - lütherischen Landeskirche, 
auch die g r i e c h i s c h - o r t h o d o x e K i r c h e — wenn auch nur a l s gedul-
dete, — neben den landgütererwerbberechtigten Mi tg l iedern des indigeneu 
Adels und den in dieser Beziehung demselben p r i v i l e g i e n m ä ß i g g l e i c h -
b e r e c h t i g t e n städtischen Bürgerschaf ten , auch den r u s s i s c h e n R e i c h s -
a d e l , — endlich neben den evangelisch-lutherischen Professoren und Lehrern 
der wiederherzustellenden Landes -Univers i t ä t auch einen L e h r e r d e r f l a -
v o n i s c h e n S p r a c h e an derselben zugelassen zu sehen , so ha t doch sie 
durch jene erste Anlage für alle Zeiten in den Augen jedes denkfähigen 
und gerechtgewillten livländischen P a t r i o t e n urkundlich festgestellt, daß , wenn 
sie einerseits es a l s eine besondere göttliche G n a d e , erkannte, und entge-
gennahm, durch die siegreichen Waffen des großen Zaren a u s den rechts-
uud eigeuthumsräuberischen Händen der durch Herrsch- und Habsucht ver-
blendeten Zweibrückner erlöst zu werden, fie ihrerseits doch keineswegs durch 
deu Taume l des neuen Glückes fich verblenden ließ über die sehr „ernsten 
Scha t t en" , welche, unter Umständen, a u s der Verb indung mit dem großen 
sremdgearteten Reiche ihrer neuen Hingehörigkeit hervor über diejenigen 
G ü t e r fallen konnten, ohne deren Unangetastetheit, a l s u n v e r ä u ß e r l i c h e r , 
es nun einmal sür einen ßivländer von echtem, altem Schro t und Korn 
kein lebenswürdiges Leben g i e b t , sollte dasselbe auch noch so fett ausge-
steuert sein mit materiellem Wohle , auch noch so bunt behangen mit jenem 
Fl i t ter , welcher eben nu r glänzend genug i s t , die Gesinnungslosigkeit zu 
blenden und zu bestechen! 

K u r z u m : die livländische Ritterschaft, in „ R i g a Citadell aus öffentli-
chem Convent am 2 9 . J u n i 1 7 1 0 " versammelt, setzte in ihre Akkordspunkte 
den P u n k t 4 : 

„ D i e U n i v e r s i t ä t i n L i e f l a n d t , weiln sie m i t z u r e i c h l i c h e n 
e i n k o m m e n u n d G ü t e r n k u n ä i r e t is t , wirdt b e y b e h a l t e n , und 
allezeit mit tüchtigen P r o f e s s o r e n der Evangelisch-Lutherischen Religion Z u -
gethau, besetzt, auch zur e o m m o ä t t e t der Adlicheu J u g e n d t mit Sprachen-
uud L x e r e M e n Meistern Versehen". 

zu erwerben, habe ich in einem „ zweiten Dutzend Aphorismen zur Charakteristik der publi-
cistischen Mittel der Rigaschen Zeitung" näher ausgeführt und auch urkundlich begründet. 
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D i e „Resolu t ion des General-Feldmarschal , Lkeva l ie r v. N a l t s , B o -
r i s Gra f s S c h e r e m e t o s s a ä ^ e e o r ä - p u n e t 4 " lau te te : 

„ S o b a l d nechst Göttlicher Hülffe die S t a d t P e r u a u unter J h r o G r . 
Cz. M a y t t . Boht -Mäßigkei t wird gebracht seyu, werden Hochgedachte 
M a y t t . der I l n i v e r s i t e b e n e ü e i a p r i v i l e x i a im Fa l l fie bei künftiger 
s t t s y u i r u n g der S t a d t fich pass i ve verhalten und in nichts m e l i r e n wird 
mehr a u x m e n t i r e n a l s c l i m i n u i r s n , auch dahin bedacht seyn, wie die V n i -

v e r s i t a e t allzeit mit geschickten P r o f e s s o r e n wie auch Sprach und e x e r e i -

t i en Meister möge versehen werden. Weilen J h r o G r . Cz. M a y t t . a u s 
D e r o eigenen Reichen und Landen die jugeud ebenfalls dah in schicken wird 
umb die V n i v e r s i t a e t in desto größere r e n o m m e zu setzen, wesfal ls Hoch-
gedachter M a y t t . vorbehalten wird l i b e r u m e x e r e i t i u m ihrer Religion zu 
e x e r e i r e n . S o l t e aber die S t a d t nicht p e r a o e o r ä sondern durch stürm 
erobert werden, und die zur u n i v e r s i t a e t gehörige P e r s o n e n fich zur äe fen-

s i o n haben brauchen lassen, so wird m a n mit ihnen a l s mit allen anderen 
Einwohnern der S t a d t nach a r t und gebrauch des Krieges verfahren" . 

Läßt sich, wie a u s dem ganzen, hoffentlich recht bald i n e x t e n s o zu 
veröffentlichenden Subjec t ionshaude l von 1 7 1 0 , so insbesondere a u s vor-
stehender „ R e s o l u t i o n " aus den 4ten Akkordpunkt deutlich erkennen, welch' 
Höchen Wer th der russische Feldherr — und zwar im wohlverstandenen 
Interesse seines kaiserlichen Her rn — daraus leg te , Livland nicht zu er-
werben durch den blos physischen Akt der. Okkupation oder Eroberung son-
dern vielmehr durch den moralischen, der durch S t i p u l a t i o n e n bedingten 
f r e i e n Z u s t i m m u n g d e r S t ä n d e , welchen nun e inmal , wie in der 
Vorzeit S i g i s m u n d A u g u s t , der Po l e , und K a r l W a s a , der Schwede, 
so jetzt im Namen des russischen Za ren der G r a s S c h e r e m e t j e w , nnd 
nächstdem der G r o ß e P e t e r selbst vor aller W e l t Augen nnd nach dem 
Zeugnisse der Weltgeschichte durch die coucludeuteu Handlungen der Kapi-
tulat ion vom 4 . J u l i und aus selbige sich beziehende allerhöchste Confir -
mation vom 3 0 . Sep tember und Resolution vom 1 2 . Oktober 1 7 1 0 d a s 
große politische Recht anerkannt und besiegelt h a t , unter Umständen, wie 
sie eben die J a h r e 1 5 6 1 , 1 6 0 1 uud 1 7 1 0 mit sich brachten, über Land 
und Leute zu verfügen, — so ist es andererseits nicht minder bekannt, 
welches hohe Verdienst sich die Prosessore der livländischen Universität von 
1 7 1 0 um die ver t ragsmäßige Ausgestaltung des livländischen öffentlichen 
Rechtes erworben h a b e n , indem sie in der T h a t „sich pass i ve ver-
halten und in nichts m e l i r e n " mögen , w a s der G r a s S c h e r e m e t j e w 
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irgend hätte a l s „ d e k e n s i o n " auslegen und demzufolge etwa die Verhei-
ßung der Augmeutiruug der ,>denetteia ck p r i v i l eg i a " der Universität zu-
rückzunehmen sich versucht fühlen können. Z u bedauern bleibt n u r , daß 
die gelehrten Herren ihre Passivi tät nicht auch aus d a s Universitäts-Archiv 
erstreckten, sondern fich desselben bemächtigten und es nach Stockholm brach-
ten. Freilich haben fie, wie wir gegen den Sch luß dieser Skizze sehen 
werden, in der Neigung, fich in Archiv-Besitzergreisungs-Sachen zu „mel i -
r e n " auch noch in neuerer Zeit Nachfolge gesunden. I s t doch eben A r -
chivpapier geduldiger a l s P a t r o n e n p a p i e r ! 

Hat te nun die Resolution S c h e r e m e t j e w s die Wiederherstellung der 
Landesuniverfi tät nur von der E innahme P e r n a u S abhängig gemacht, so 
fügte P e t e r d e r G r o ß e in seiner allendlichen Resolution vom 1 2 . O c -
tober 1 7 1 0 aus den 4ten P u n k t der ritterschastlichen Kapi tula t ion noch 
zwei Bestimmungen h i n z u , von welchen die eine zwar eine, wenn auch 
durchaus präciflr te und insofern unverfängliche Einschränkung des von der 
livländischen Ritterschaft in ihrem 4ten Akkordpunkte Vorgelegten, die an-
dere dagegen eine Erwei te rung des letzteren von so hohem Wer the ent-
hielt, daß dadurch die Ritterschaft jene Einschränkung al lerdings überreich-
lich und wahrhast kaiserlich wettgemacht erachten konnte. I c h meine: einer-
seits die Zulassung eines Professors der slavonischen Sprache , welcher — 
so wie die D i n g e d a m a l s lagen, und wenn die Univerfität sofort hätte 
eingerichtet werden sollen — wohl kaum ein Lutheraner hä t te sein können; 
andererseits die E i n r ä u m u n g des Rechtes a n die livländische Ritterschaft, 
in Gemeinschaft mit dem Oberconsistorio die Prosessore der wiederherzustellen-

d e n Landesuniversität „benennen uud vorschlagen" zu dür fen , mithin eine 
höchst werthvolle Erwei te rung des ritterschaftlichen bis dahin nur aus die 
Landes-Just iz iar ien fich beziehenden Huris p raesontanc l i . 

Diese denkwürdige Resolution vom 1 2 . October 1 7 1 0 l a u t e t : 
„Betreffend d a s Gesuch, um die hohe Schu le in P e r n a u in gutem 

S t a n d e zu e r h a l t e n , concediren S e i n e Czarische N a j e s t ö D e r o getreuen 
Ritterschaft a l lergnädigst , daß sie mit dem Oberconsistorio geschickte p ro -
kessores benennen und vorschlagen möge; A l s denn S e . U s j s s t s sür deren 
Vocat ion dermaaßen sorgen wol len , daß die Univerfität wohlbesetzet und 
versehen werde. Wie denn an deren völliger uud zureichlicher Einrichtung 
und Unterhal t S e . Czarische N H e s l s nichts wollen ermangeln lassen. D a -
bei aber behalten fie fich vor einen besondern p r o k s s s o r s m bei der Univer-
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fität bestellen zu lassen, welcher in der Sclavomschen Sprache profit iren, 
und dieselbe alldorten mit introducireu könnte". 

Obgleich nun in dieser Resolution die praktische I n a n g r i f f n a h m e der 
Wiederherstellung der Landes-Universität nicht mit derselben Ausdrücklichkeit 
von dem Eintr i t te des Fr iedens abhängig gemacht wurde, wie die Einrich-
tung des ebenfalls mittelst der Kap i tu l a t ion , uud zwar deren 9 . Punk te s 
ausbedungenen O b e r t r i b u n a l e s in dem diese oberste R e c h t s - A n s t a l t , 
neben der obersten L i c h t - A n s t a l t , betreffenden Punkte eben jener kaiserlichen 
Resolution vom 12 . October 1 7 1 0 , so lag es doch in der N a t u r der 
S a c h e , daß auch die Wiederherstellung der Landes - Universität, bei dem 
besten Willen, aller Be the i l ig ten , nicht füglich vor Ein t r i t t des Fr iedens 
und vor Vollziehung der völkerrechtlichen S t i p u l a t i o n e n , durch welche die 
russische Herrschaft in den vorerst staatsrechtlich acqnirirten baltischen 
Landen besiegelt würde, gehofft werden konnte. Dieser Zeitpunkt t r a t be-
kanntlich ein mit dem Abschlüsse des Nystädter Fr iedens am 3 0 . August 
1 7 2 1 . Und uicht lange ließ die livländische Ritterschaft, a l s der von G o t t 
über Livlands R e c h t und Livlands L i c h t zum verantwortlichen Wächter 
bestellte „heilige M a n n " , aus sich warten mit ihrer M a h n u n g an O b e r -
t r i b u n a l und U n i v e r s i t ä t . Schon 1 7 2 6 , dem Todes jahre des großen 
Conf i rmators vom 3 0 . Sep t ember , des großeil Resolventen vom 12. October 
1 7 1 0 , t r a t sie vor der Nachfolgerin P e t e r s I . , K a t h a r i n a l . , fü r Her-
stellung eines beiden „verbrüderten H e r z o g t ü m e r n " Liv- und Estland gemein-
samen Ober t r i buna le s e in , und zwar in gemeinsamer Action mit Est land, 
a l s der dama l s einzigen mit Livland unter demselben Scepter wiederver-
einigten Schwesterprovinz. 

Und wenn sie 1 7 2 6 nicht auch schon sür Herstellung der Landes-
Universität e in t r a t , so lag dies nicht d a r a n , daß sie derselben nicht sollte 
gedacht h a b e n , sondern wahrscheinlich nu r an ihrer Besorgniß , bei dem 
d a m a l s immer noch nicht vollständig durchgeführten Wiederaufbau des 
„Landesstaates" in S t . Pe t e r sbu rg zu vielerlei zu gleicher Zei t zur Sprache 
zu bringen und dadurch vielleicht den Erfo lg des Nächstliegenden, D r i n -
gender« bloszustelleu. D a ß aber ein inappel lables , deutschredendes balt i-
sches O b e r t r i b u n a l sür d a s dringendere Bedürsniß des öffentlichen Lebens 
dieser Lande gelten m u ß t e , a l s eine baltische Univer f i t ä t , d a s wird auch 
heute noch kaum ein Kenner unserer wahren Bedürfnisse leugnen wollen, 
h e u t e , d a wir von den beiden höchsten von der livländischen Ritterschaft 
paciscirten Landes- Anstalten diejenige des L i c h t e s endlich besitzen, dieje-
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uige des R e c h t e s aber for t und fort entbehren! Unbedacht ist freilich 
auch schon 1 7 2 6 die Universität nicht geblieben. D e n n laut B a n d IV der 
R e s i d i r - D i a r i e n des livländischen Landra ths - Collegii, p . 1 2 6 flg. fragen 
unter dem 9 . J u n i 1 7 2 5 die in S t . P e t e r s b u r g anwesenden Depu t i r t en 
bei dem Laudraths-Collegio a u : 

„Wei l bishero von wieder ausrichtuug einer v n i v s r s ü s im Laude I h n e n 
uichtes zu suchen e o m n M i r s t worden, ohngeacht in der OapiwlaUon derer 
erwehnuug geschehen, o b S i e i t z o i n i h r e n 8 o l ! i e i t s t i o n s n d e ß -
f a l s a u c h a u r e g u n g t h u n s o l l e n , oder ob es vielleicht mit Fleiß 
ausgelassen sey?" 
Erwägungen nun der oben angedeutete» Art möge» d a m a l s die Residiruug 
vermögt haben, mit der von der Depu ta t ion in Vorschlag gebrachten „An-
regung" einstweilen noch zurückzuhalten. D e n n a . a . O . p . 1 3 1 wird , 
uuter dem 13. J n n i 1 7 2 5 der I n h a l t der Antwort aus sämmtliche Punkte 
desjenigen Schreibens der Deputa t ion a ä p ro toeo l lum gegeben , welches 
auch jenen Vorschlag en th ie l t : 

„Zugleich ward auch aus den punet, wegeu der un ive r s i t e geautwortet , 
daß die wieder auffrichtuug derselben zu suchen nicht uöthig w ä r e " . 

Wie sehr man der livländischen Ritterschaft Unrecht thun würde, 
wollte man diese A b l e h n n u g , ihre Deput i r t en schou 1 7 2 5 auf Anregung 
der Univerfi tätssrage zu inst ruiren, aus Abneigung oder auch nur Gleich-
gültigkeit gegen eine Landes-Universität erklären, d a s beweisen die bezügli-
chen Verhandlungen des J a h r e s 1 7 3 0 , welche, obgleich ebenfalls ohne po-
sitives greisbares Resul ta t , insofern doch einen Fortschritt iu der Entwick lung 
der politischen Behandlung der Laudes - Univerfi tätssrage kennzeichnen, a l s 
lich's jetzt nicht mehr, wie noch fünf J a h r e zuvor um eiueu blos häuslichen 
Gedankenaustausch zwischen einer ritterschastlichen Depu ta t ion und der Lan-
des-Residiruug handelt , sondern um eine Unterhandlung zwischen den beiden, 
gerade dama l s behufs E r l a n g u n g eines baltischen O b e r t r i b u n a l s nicht nu r 
unter einander engcoalisirten, sondern auch zn einer analogen Koali t ion 
mit den S t ä d t e n geneigten Ritterschaften Livlands und besonders Es t lands . 

Laut J ah resak te des livländischen Ritterschasts - ArchiveS von 1 7 3 0 
Vol . X V I I l , Archiv-Nr. 8 2 , schrieb nämlich die estländische Ritterschaft an 
die livländische aus Anlaß der Bemühungen um ein beiden Herzogthümern 
gemeinschaftliches Obe r t r i buna l , oder wie m a n es dama l s nannte „Jus t iz -
Revisions-Gericht" , unter dem 5 . M ä r z 1 7 3 0 : 

„ A n s der vorigen mit E . Hochwohl.- uud Wohlgeb. Ritterschafft da-
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selbst gepflogeuen e o r r s s p o n c l a n e s wird de'nenselben bestermaßen erinnerlich 
seyu, w a s wegen einer auszurichtenden k e v i s i o n s - I n s t a n e e k ine i n ä s ist 
erinnert worden. Dieweilen nun die dieserhalben nohtweudige 8o!Iieiw-
t iones noch nicht ihre abhelffliche M a a ß e erreichet haben, uunmehro bey 
jetzigen umstände« wir deswegen durch unsere Herren ä s p u t a ü aureguug zu 
thun entschlossen find; i m g l e i c h e n a u c h v o r e d u e a t i o n d e r a d e l i -
chen J u g e u d u m b r e t a b l i r u n g d e r v o r i g e n ^ . e a ä e m i e zu 
P e r n a u a n z u h a l t e n , d i e n o t h w e n d i g k e i t e r f o r d e r t , a l s haben 
W i r dieses E w . Hochwohl.- uud Wohlgebohren, weil es c a u s a c o m m u n i s 
ist, nicht uneröffnet lassen können. Dieweilen nun eine gemeinschaftliche 
8oIIieitstion von beydeu p rov ine ion , dieser Sache einen besseren Nachdruck 
geben dü r f f t e ; so ist auch unseren abgehenden Herren v e p u t a l i s Hierüber 
mit denen H . H . v e p u t a t i s a u s Liessland und denen S t ä d t e n zu eonkeriren 
und solches eon june t im et eommun iea t i s eongiliis zu suchen eommit t i re t 
wordeu. 

„ W i e W i r nicht zweiffeln, es werde Eine Hochwohl.- uud Wohlge-
bohrene Lieffläudische gesammte Ritterschaft in diesem dem Vater lande zu-
träglichen Gesuch c o n ä s s e e n ä i r e n ; also erwarten wir darüber D e r o Mei -
nung, und beharren im übrigen mit aller eons i äe ra t ion 

E w . Hochwohl.- und Wohlgeb. 
Reva l , d. 6 . M a r t i i 1 7 3 0 . Dienstergebene Diene re" . 

Dieses schöne T e n k m a l eines wahrhast großen landespolitischen Geistes, 
eines ernstesten W i l l e n s , einzutreteu für eine edelste, in höchstem S i n n e 
vaterländische Sache ist folgendermaßen ausgefer t ig t : 

„ I m Namen und von Wegen des Collegii der H H . Land R ä t h e und 
sämmtlicher Ritterschafft in Ehstland 

G . G . W r a u g e l l . B . I . S c h u l m a u u . 
R . M . * ) v o n T i e s e n h a u s e u , Ritterschaffts H a u b M a n " . 

' W e r wagt zu lachen über diese O r t h o g r a p h i e ! I s t fie nicht ein eben 
so ehrfurchtgebietender a l s humoristischer Beweis d a f ü r , daß d a s politische 
Verstäuduiß eines Ri t terschaf tshauptmanns sür die Unentbehrlichkeit höhe-
rer literärischer B i ldung bei schlechter Or thograph ie in bester O r d n u n g 
sein kann, während so mancher literärische P f a u , welcher sich wuuder wie-
viel daraus einbildet , daß seine Lucubratioueu in bester orthographischer, 
etymologischer und syntaktischer O r d n u n g sind, doch uusähig ist zu verber-
geu, aus wie häßlichen politischen Füßen er gehe? 

- *) Die Initialen der Taufnamen sind in original! nicht ganz leserlich. 
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D a ß im J a h r e 1 7 3 0 die livländische Rit terschaft diesem Ausrufe der 
Mi tb rüder in Estland nicht entsprochen habe , ist bereits oben angedeutet 
worden. A l s G r ü n d e einstweiliger Ablehnung führ t fie in ihrem Antwort-
schreiben ä . 6 . R i g a d . 1 1 . M ä r z 1 7 3 0 an , „daß a u s hiefiger p r o v i n e s 
itzo keine ä e p u t i r t s in N o s e o u gegenwärtig seyen", weil „die hiefige Land-
rä the und anwesende von der Ritterschaft bereits die G n a d e gehabt" (d. h . 
genossen), „bey I . K. M . Durchreise von W t s u nach N o s e o u " ( e s war 
jene Reise behuss Lossprechung durch ein s. z. s. Moskauer „Plebisci t" 
von dem M i t a n e r „Seua tusconsu l t " ) — sowohl G r a t u l a t i o n a l s auch Con-
doleuz „wegen Absterben des höchstseligsten Kaysers" P e t e r s II. „Hier-
selbst" — in R iga — „ in tieffester D e m u t h abzulegen, und sind dahero 
die Unkosten dieserwegen ä e p u t i r t s darzu abzuschicken erspahret worden" . 

D e r Haup tg rund der Ablehnung der estländischen E in l adung war aber 
minder häuslicher und mehr politischer N a t u r . W i r lesen nämlich wei te r : 
„ W a n n aber hiernechst die umbstäude erfordern werden, einige nach Klos-
e o u zu ä e p u t i r s n , welches vermuthlich gegen bevorstehende Chrönuug ge-
schehen mögte, werden wir auch a l sdauu nebst andern angelegenheiten auch 
wegen e lksetui runx eines neuen ^us t i t i as Rev i s ion Gerichts ihnen die er-
forderliche Ins t ruc t ion zu geben um so viel weuiger e rmangeln , a l s wir 
die mit E w . Hochwohlgeb. dessals vorhin angefangene Sollieitation ge-
meinsahmlich fortzusetzen allerdings sür hochnöthig und nüzlich finden, auch 
solche nebst den beliebten p r H e e t e n schon bey voriger ä e p u t a t i o n behöri-
gen orthes a lda ins inu i re t worden. U m d e r e t a b l i r u n x d e r v o r i -
g e n ^ e a ä s r n i e zu p e r n a u a b e r e i n i g e A n s u c h u n g zu t h u n , ist 
eine S a c h e , welche unsererseits mehrer Ueberlegung erfordert , zumahleu 
sothane ^ e a c i e m i e a u s Mange l des dazu gehörige« n u m e r i s tuc l iosorum 
der hohen Chrone in Unterhaltung und La la r i sunF derer p r o l s s s o r u m noch 
zur Zei t vergebliche Unkosten zu verursachen scheint, mithin dieses Gesuch, 
wann es mit der SoUieitation um d a s rsvis ions-Ger icht , welches ebeusalls 
auf des public:!" (d. h. nach damaligem Sprachgebranche so viel a l s aera--
r j j üsei) „Kosten aufzurichten, combin i r e t oder zu gleicher Zei t angestellt, 
werden sollte, n u r hinderlich seyn möchte, daß keines von beyden dürff te 
ob t in i r s t werden können; zu geschweige«, daß I . K . M . höchstsel. Anden-
kens P e t r u s I . die ^ e a ä o m i e in der N ä h e zu S t . P e t e r s b u r g " (d. h . doch 
wohl nur näher dorthin, a l s P e r n a u , also etwa in D o r p a t ? ) „wie be-
kannt angeleget und vor die s t u ä i r e n ä e J u g e n d in ü o r i s s a n t e n S t a n d zn 
setzen in t sn t ion i re t gewesen. Indessen da man künfftigen S o m m e r einen 
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Landtag allhier zu halten vermeinet , kann unter anderen Angelegenheiten 
a l sdann auch dieses p u n c t u m miterwogen und nach Befindung der umb-
stände und der Sache nothwendigkeit die m e s s u r s s genommen werden, 
wovon man demnechst E w . Hochwohlgeb. pa r t zu geben nicht übergehen 
wird. Mit t lerweile möchte nicht uudieulich seyn, der hohen W n i s t s r n sen-
t iment in N o s e o u darüber gelegentlich oder ckscursivszu vernehmen" n . s . w . 

Aus dem Landtage des J a h r e s 1 7 3 0 scheint gleichwohl d a s Universi-
t ä t s - „ p u n e t u m " nicht zur Sprache gekommen zu sein; wenigstens habe ich 
keine S p u r e n davon finden können. Möglich, daß auch der Landtag die 
Bemühungen u m eine sür d a s „ p u b l i c u m " ouerose G e w ä h r u n g des O b e r -
t r ibuna l s durch Häu fung mehrerer dergleichen „ k u m i ü i m a pe t i t a " bloszustel-
len fürchtete. Auf den Landtag von 1 7 3 0 aber folgt in den Recessen eine 
Lücke von sieben J a h r e n ; der nächste Landtag wurde uämlich erst 1 7 3 7 , 
und der übernächste erst 1 7 4 2 gehal ten , uud so ist wohl in jenen, über-
dies von 1 7 4 0 an auch in den höchsten S p h ä r e n stürmischen Zeiten d a s 
Univers i t ä t s - , ,punc tum" in den Hintergrund getreten, ohne daß es den ver-
einigten Bemühungen beider Ritterschaften gelungen w ä r e , auch nur d a s 
baltische Obe r t r i buna l zu erlangen. Gleichwohl möchte ich nicht glauben, 
daß die Univerfi tätssrage in den nächsten J a h r e n nach 1 7 3 0 ganz geruht 
habe. J e n e in Aussicht genommene S o n d i r u n g der Herren Minister mag im 
Verkehr unserer Repräsentanten mit denselben immerhin stattgefunden haben, 
und vielleicht war jene von E w e r s reserirte E rnennung des Reichs-Vice-
kanzlers, Grasen J o h a n n F r i e d r i c h O s t e r m a n n „zum Beschützer der 
ueu zu errichteudeu Dorpatischen Univers i tä t" im J a h r e 1 7 3 4 d a s wenn 
auch materiell sterile, so doch formel l , d. h. im S i n n e einer Anhängig-
erhal tung der Universi tä ts-Sache vielleicht nicht ganz bedeutungslose Resultat 
einer solchen städtisch-diplomatischen Vernehmung von der „hohen Mimstern 
s e n t i m e n t " . 

D i e s ist aber auch sür lange Zei t das letzte Wahrzeichen irgend wel-
, cher aus Wiederherstellung der Landesuniversität gerichteten Bestrebuugeu, 

und wenn d a s schon oben angeführte historische „ M e m o r i a l " des Geueral -
Gonvernement s 6 . 6 . R iga d. 3 0 . J u l i 1 7 6 5 gar so weit gebt, das J a h r 
1 7 6 4 seit dem 12 , October 1 7 1 0 d a s erste sein zu lassen, in wel-
chem der Universität gedacht w ü r d e , so können die von mir zusammenge-
stellten theils freilich nur historischen, theils aber doch auch geschichtlichen 
S p u r e n a u s dieser von dem Genera l -Gouverneur B r o w n e und seinen bei-
den Assistenzräthen C a m p e u h a u s e u uud V i e t i u g h o s s sür ganz uuergie-
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big gehaltenen Zwischenzeit immerhin sür eine Vervollständigung der Keunt-
n iß von dem so überaus langsamen genetischen Prozesse unserer Landes-
uuiverfi tät gelten. F ü r das so eben erwähnte J a h r 1 7 5 4 . vermag auch ich 
weiter nichts beizubringen, a l s d a s Zeugniß jenes „ M e m o r i a l s " . D o r t 
lesen w i r : . . . „ Indessen hat der P e r n a u s c h e M a g i s t r a t b e r e i t s im 
J a h r e 1 7 5 4 um die R e s t i t u t i o n d i e s e r A k a d e m i e in S t . P e t e r s -
burg sollicitiret und verschiedene diese Akademie angehende Nachrichten da-
selbst überreicht, auch ist von dieser Kanzellei aus d a s von E w . Kaiserlichen 
Reichs-Justice-Collegio anhero erlassene Reskript mittelst Memor i a l s vom 
11 . J u n i 1 7 5 6 einige Nachricht von dieser Akademie ertheilt worden" . 

„Nach M a ß g a b e E s . E r l . dir ig. Senats-Ukase vom 2 4 . August 1 7 5 4 
wegen Anfert igung eines neuen Landrechtes und des darinnen enthaltenen 
vierten Punk te s , worinnen befohlen w o r d e n : 

„ d a ß alle Gonvernements-Kanzelleien nur allein über solche Mater ien 
die Punkte anfertigen sol len, welche nach Beschaffenheit derer Gouverne-
ments zum allgemeinen Nutzen dienen können, und solche E m . E r l . dir ig. 
S e n a t e zur Beprüsuug einsenden sollten n. s. w . 
„wurde mittelst M e m o r i a l s vom 7 . Feb rua r 1 7 5 7 unter andern um die 
Restaurat ion der in D o r p a t gewesenen Akademie gebeten, wobei eine kurze 
Nachricht von den Schicksalen dieser Akademie abgestattet , und zugleich 
unterleget, daß außer den R e p a r a t i o u s - oder Baukosten der Akademie-Ge-
bäude znm jährlichen Unterhal te derer in dem allegirten Pro jec t s u b 
N r . 3 aufgeführten p r o l s s s o r u m ungefähr 5 b i s 6 0 0 0 R t h l . erfordert 
w ü r d e n " , n . s. w . 

I s t nun anch dieses „ M e m o r i a l " keine Urkunde, so gewinnt es doch 
einiges Gewicht, indem es einmal von den bezüglichen Bethät igungeu in 
den J a h r e n 1 7 5 4 — 5 7 nur durch wenige J a h r e getrennt, überdies allem 
Anschein nach a u s derselben Behörde hervorgegangen ist, wie d a s nur acht 
J a h r e ältere Memor ia l von 1 7 5 7 über denselben GeLenstand, dann aber 
auch im Wesentlichen bestätigt wird von dem ganz unabhängigen und um 
ein D r i t t e l - J a h r h u n d e r t jüngern Zeugnisse des Magis t ra tes der S t a d t 
P e r n a u , welcher, wie auch der Magis t ra t der S t a d t D o r p a t , von dem 
livländischen Landraths-Col legio unter dem 2 9 . M a i 1 7 9 8 zur Beschaf-
fung möglichst reichlichen Mate r i a l e s sür die dama l s in Aussicht genom-
mene von Delegir ten fämmtlicher baltischer Ritterschaften behuss Eu twer -
suug eines Univerf i tä tsplanes zu pflegende gemeinsame B e r a t h a n g , auf-
gefordert worden w a r , über die alte Landesuniversität zu schwedischen Zeiten 
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möglichst umfassende Auskunft zu ertheilen. F ü r die hier in Rede stehende 
Zeit um 1 7 6 0 enthält die Mit thei lnng des Dorpatschen Mag i s t r a t s (6 . ü . 
D o r p a t d. 1 2 . J u n i u s 1 7 9 8 , unterschrieben vom Justizbürgermeister J o -
h a n n G i e s e S c h u l t z und contrafignirt vom Obersecratär C h r i s t i a n 
H e i n r i c h F r i e d r i c h L e n z ) nichts a l s die auch sonst bekannte Notiz , daß 
im J a h r e 1 7 6 4 B a c m e i s t e r zu S t . P e t e r s b u r g Nachrichten von den 
ehemaligen Universitäten zu D o r p a t und P e r n a u habe drucken lassen. G e -
haltvoller dagegen sind die von dem Magis t ra te der S t a d t P e r n a u j ä . <j. 
P e r n a u d . 3 0 . J u n i 1 7 9 8 , im Namen des Bürgermeisters und R a t h e s 
unterschrieben von A. A. D . N o s e , 8 ? n 6 i e u 8 e t 8ee r s t a r iu8 ) dem Land-
rathscollegio ertheilten Auskünste. I c h gebe sie wieder , so weit sie 
sich auf jene im J a h r e 1 7 5 4 von der S t a d t P e r n a u ergriffene I n i t i a -
tive und deren nächste Folgen beziehen, oder insoweit fie einzelne S p u r e n 
a u s früherer Zei t , zu etwa künftiger weiterer Verfolgung, nachholen. 

Nach Erzäh lung der Katastrophe von 1 7 1 0 fähr t unser Bericht also f o r t : 
„ D a s Kirchengeräthe und die übrigen dahin gehörigen Sachen sind 

^ n n o 1 7 1 3 aus höhern Befehl an den derzeitigen" (s. h . damaligen) „Her rn 
Kommandanten Hitselbst abgegeben worden. 

„ W a s die Besoldung der Professoren anbetr iff t , so steht aller W a h r -
scheinlichkeit nach zu vermuthen, daß selbige a u s Königl . Mi t te ln ist be-
werkstelliget worden , doch ist d a r ü b e r nichts Posi t ives in unserm Archive 
befindlich. Anlangend die vormalen hier in P e r n a u inangnrir te Universi-
t ä t betreffende Schr i f ten uud Nachrichten, so hat t e n o r s einer von dem da-
maligen R a t h e unter dem 9 . M a r t i i 1 7 6 5 an E . derzeitiges E r l . Gene-
ra l -Gouvernement gemachten Unter legung, dieser S t a d t vormaliger 8 ? n 6 i v u 8 
und nachheriger Herr Justizbürgermeister Z a n g e Zeit seines Hierseins G e -
legenheit gesunden, a u s unterschiedenen S te rbhäuse rn , besonders a u s dem 
Büchervorrath des sel. H r n . Ober -Ger ich t s -Vogdts H e n o einige geschrie-
bene und gedruckte die Verfassung nnd Einrichtung dieser Universität be-
treffende Schr i f ten pr iva t im zu sammeln. D a nun derselbe 1 7 5 4 in 
Stadt-Angelegenheiten in S t . P e t e r s b u r g war und u . a . o o m m i s s i s die 
S o l l i e i t a t i o n d e r h i e r zu e r n e u e r n d e n U n i v e r s i t ä t z u m 
A u g e n m e r k e h a t t e , so ist diese S a m m l u n g der Zeit auf Ver langen 
an S e . E r l . den H r n . General-Feldmarschall B u t t e r l i n am Hose in dem 
Dejour -Z immer abgegeben und solche sofort insgesammt an den Her rn 
T r a n s l a t e u r Schmid t a . d. S t a a t s - C o m p t o i r behändigt worden. 

„ E s ist nachher auch Hochgedachter H r . General-Feldmarschall schrist-



und deren Geschichte. 1 5 3 

lich ersucht, diese S a m m l u n g von dem Her rn T r a n s l a t e u r zurückzufordern 
und solche an den Her rn Consulenten S w e n s k y abgeben zu lassen, welcher 
gebeten w a r , dieselben nach dem Empfange gehörigen O r t s in dem S e -
nate einzureichen. 

„ O b und in wiefern dieses geschehen, davon ist allhier nichts befind-
lich. Uebrigens ha t gedachter H e r r Jus t iz Bürgermeister Z a n g e die etwa 
noch in Händen gehabte v o u d l e t t e n von diesen Schr i f ten nachhero hier 
in P e r n a u an den weiland Petersburgischen H r n . Professor G r i schon? 
abgegeben, von welchem fie nach dessen Ableben in die Hände des S t . P e -
tersburgischen H r n . p rokssso r i s M ü l l e r gekommen sein sollen. D i e vor-
züglichsten Nachrichten sollen folgende gewesen sein. D e r P l a n und die 
Zeichnung der S t a d t P e r n a u , sammt den dar innen befindlichen Universi-
t ä t s -Gebäuden , der von dem weil. Liest. H r n . Genera l -Gouverneur D a h l -
b e r g 1 6 9 9 zu P e r n a u gehaltene ^ e t u s inauKural is , verschiedene dabei 
gehaltene Reden und geschehene p r o m o t i o n e s , die S ta tu ta und P r i v i l e g 

dieser Universität und verschiedene I ^ s e t i o n s - O a t a l o A u e n . Alle diese P a p -
piere aber sind nachher nicht wieder zurückgekommen. E s i s t z w a r 
1 7 2 4 " — soll wohl he ißen: 1 7 5 4 — „ w e g e n R e s t a n r i r n n g d e r 
^ . e a ä s m i s n a c h S t . P e t e r s b u r g u n t e r l e g t worden, aber darüber 
k e i n e R e s o l u t i o n w e i t e r e r f o l g t " u . s. w . 

Diese E p i s o d e , so zu sagen, verdiente nicht blos deshalb hier mit 
aller Ausführlichkeit eingeschaltet zu werden, weil fie reich ist an Fingerzei-
gen fü r Specialforschungen, welche möglicherweise, namentlich in S t . P e -
te r sburg , mit einiger Aussicht aus Er fo lg angestellt werden könnten, sondern 
namentlich auch desha lb , weil sie, offenbar auf urkundlichem G r u n d e fußend, 
dasjenige, w a s ich hinsichtlich der ritterschastliche» Bemühungen um Wie-
derherstellung der Landes-Universität beizubringen habe, aus d a s erwünsch-
teste ergänzt und den Beweis liefert, daß auch in unserer städtischen Wel t 
die E r inne rung an die edleren Vermächtnisse der Vorzeit und d a s Ver -
trauen auf die Lebensfähigkeit eines so werthvollen Fideicommisses, wie 
eine Landes-Universi tä t , in jenen T a g e n , von welchen unsere officieusen 
Historiographen nichts zn melden wissen, keineswegs erloschen w a r . 

Doch es ist Zei t , daß wir den Hauptsaden der Universitäts-Geschichte 
wieder ausnehmen; und wir werden es um so lieber thun , a l s er u n s nun-
mehr zu einem jener vaterländischen Namen führ t , bei dessen Nennung d a s 
Herz jedes Livländers höher schlägt, — zu dem N a m e n des Alten von 
Ascheraden: K a r l F r i e d r i c h F r e i h e r r n v. S c h o u l t z . 
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Dieser Pa t r i a rch der neuern livländischen S taa t skuns t hat mit man-
chem großen und berühmten M a n n e insofern einerlei Schicksal, a l s seine 
Berühmthei t keineswegs seiner Größe entspricht, indem vielmehr die außer-
ordentliche P o p u l a r i t ä t , deren er sich in den weitesten Kreisen seiner, sei 
es heimathlichen, sei es geistigen Hingehörigkeit erfreut, nur an einer ein-
zelnen, und nicht einmal der hervorragendsten, charakteristischsten S e i t e sei-
nes Wesens hastet, während der eigentliche Kern desselben dem bufal lkla t -
schenden großen Hausen oft lange, meist immerdar ein Buch mit sieben S i e -
geln bleibt. B e i dem großen Hausen der Li tera tur-Dile t tanten z. B . würde 
es Demjenigen übel ergehen, welcher sich mit der B e h a u p t u n g und wohl 
auch dem Nachweise hervorwagen wol l te , in S c h i l l e r sei der Aesthetiker 
einerseits, der M o r a l - und K u l t u r - P h i l o s o p h andererseits viel bedeutender 
a l s der Dichter , oder aber , der R u h m , dessen Schil ler sich bekanntlich a l s 
angeblich wgrmer deutscher P a t r i o t im Gegensätze zu G ö t h e erfreut, be-
ruhe aus einer, sei es müssigen, sei es tendenziösen, jedenfalls geschichtswi-
drigen Er f indung eines nachgeborenen Literatengeschlechtes. 

D a s schlagendste Beispiel dieser Art Berühmthei t aber bleibt, wenig-
stens a n s dem letztverflossenen J a h r h u n d e r t e , jedenfalls L e s s i n g . D e n n 
dem großen Hausen der Verherrlicher seines ruhmbedeckten N a m e n s ist und 
bleibt e r , allen neuen Ausgaben seiner Werke, allen Kommentaren und 

^Charakteristiken, aller bessern Einsicht des verhäl tnißmäßig leider nur zn 
kleinen Kreises der Kenner seines wahren Wesens zum Trotze, doch eben 
n u r der D i c h t e r von „ N a t h a n dem Weisen", „Emi l i a Ga lo t t i " und 
allenfalls auch noch „ M i n n a von B a r n h e l m " , während Lesfing der Prosais t , 
der Kritiker, der Historiker, der Theologe , der Phi losoph ein eben so 
„dunkler M a n n " ist und bleibt, wie nu r je „ O r t u i n u s G r a t i u s " . 

O h n e nun unfern K a r l F r i e d r i c h S c h o u l t z v. A s c h e r a d e n 
mit den genannten Koryphäen unserer Nat ional l i te ra tur irgend in directe 
Vergleichung stellen zu wollen, so theilt er doch insofern mit ihnen einerlei 
Schicksal, a l s er seine große vaterländische P o p u l a r i t ä t gerade derjenigen 
unter seinen Eigenschaften verdankt , die gewiß am wenigsten a l s unter-
scheidendes Merkmal seines persönlichen Wesens geltend gemacht werden 
d a r f , soll nicht der geschichtlichen Wahrhe i t ins Angesicht geschlagen wer-
den. Schoultz der „ P h i l a n t h r o p " , Schoultz der „ B a u e r n f r e u n d " , Schoultz 
der „gu te H e r r " : d a s find die Titel des P o p u l a r i t ä t s - T r a n k e s , der sich 
„bei u n s " b e w ä h r t ! W e r aber die Behaup tung wagen wollte, Schoultz der 
S t a a t s m a n n sei es ganz eigentlich, dem der vaterländische Ehrenkranz 
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gebühre, der liefe mindestens G e f a h r , a l s herzloser „Verstandesmensch" an-
gestarrt zu werden, welchem die Hand zu reichen den Reinen schauert! — 
Und doch ist dem so! D e n n gute H e r r e n , B a u e r n f r e u n d e , P h i l a n t h r o p e n 
wie Kar l Friedrich Schoultz ha t es vor ihm und zu seiner Zeit gegeben, 
wird eS nach ihm geben, Hunderte , ja Tausende, innerhalb des l ivländi-
schen Adels und außerhalb . Aber M ä n n e r von so tief in die Geschichte 
ihres Va te r landes und eben darum auch in ihre politische Gegenwar t ein-
dringendem, so weit in ihres Va te r l andes Zukunf t vordringendem Scha r f -
blicke und zugleich von solch' unbedingter Entschlossenheit, demgemäß zu han-
deln, ha t es innerhalb wie außerhalb Livlands gar wenige gegeben, wie 
Ka r l Friedrich Schoultz. D i e s in kulturgeschichtlich-biographischer Bre i t e 
auszuführen , mag einer andern Gelegenheit vorbehalten bleiben. Hier ge-
nüge die W a h r n e h m u n g , daß auch fein Austreten in der Universitätssrage 
seines Vater landes einen der vielen Z ü g e zu dem Bi lde des seinen und — 
in wie kleinen Verhältnisse auch immer gestellten — aber der Geistesanlage 
nach doch großen S t a a t s m a n n e s darbietet . 

S e i t 1 7 6 1 befand sich der B a r o n Schoul tz , wie man d a s in seiner 
vor zwei J a h r e n in den „ M i t t h e i l u n g e n " unserer historischen Gesellschaft 
erschienenen Selbs tbiographie ausführlicher nachlesen kann, a l s Depu t i r t e r 
der livländischen Ritterschaft in S t . P e t e r s b u r g , von wo er erst 1 7 6 4 
heimkehrte. I n diese Zeit seiner großen Depu ta t ion , von welcher uns eine 
einen mäßigen Fo l i oband ausmachende autographische Rela t ion von höch-
stem kulturgeschichtlichem und landespolitischem Interesse geblieben ist, fällt 
eine abermalige Anregung der Universi tätssrage, d iesmal jedoch nicht, wie 
1 7 2 6 , 1 7 3 0 u. 1 7 6 4 a u s ständischen Kreisen, sondern ausgehend von einem 
gewissen, sonst wenig bekanilten Oberp racu reu r M e l i s s i n o . D e r N a m e 
klingt italienisch; er mag zu jenen unternehmenden S ü d l ä n d e r n gehört 
haben, welche im Zeital ter C a s a n o v a ' S ihr Glück im Norden versuchten. 
Merkwürdig ist der Umstand, daß der fraglichen oberprocureurlichen Anre-
gung in dem erwähnten sonst sehr ausführlichen Deputationsberichte keine 
E r w ä h n u n g geschieht. E ine solche habe ich n i rgends anders finden kön-
nen , a l s im V o l . X I I I der Residir-Recesse des livländischen La.ndraths-
Collegii vom J a h r e 1 7 6 3 , woselbst es p . 3 7 1 unter dem 1 8 . Sep tember 
he iß t i „ Ä o n dem Herrn Landrath B a r o n v. S c h o u l t z kam ein Schrei-
ben ein vom 1 2 . K H . worinnen derselbe ein von dem Her rn Oberprocu-
reur Melissino dtznen Lies- und Ehstländischen Deput i r ten eröffnetes p ro -
b e t wegen eines zu errichtenden l Ä b u ü a l s und r e s t a u r i r u n x der ^ e a -

Baltische Monatsschrift. Jahrg. 5, Bd. IX, Hft. 2. 11 
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ä e m i s zu D o r p a t , wozu d a s Land einen Thei l der Kosten herschießen 
solle, berichtet, darüber sein s e n U m e n t erwähnt und um d a s diesseitige bi t te t" . 
M a n steht, der Herr O b e r p r o c u r e u r , mag er nun ein I t a l i e n e r oder w a s 
sonst sür ein Landsmann gewesen sein, hatte eine seine Wi t te rung fü r d a s , 
w a s in den baltischen Herzogthümern auf Anklang rechnen und wohl auch 
die Scheu vor dem Klange des Landesfi lbers besiegen konnte. Auch braucht 
man nur wenig von der Geistesrichtung des B a r o n Schoultz zu wissen, 
u m gewiß zu sein, daß er fich glücklich geschätzt haben würde, dem Lande 
so hohen Gewinn zuzuwenden, wie die Err ichtung eines baltischen O b e r -
t r ibuna l s und einer baltischen Landesuniverf i tä t gewesen sein würde. Lei-
der ist es mir nicht gelungen , sein bezügliches „ s e n t i m ö n l " aufzufinden. 
W i r werden aber kaum viel wagen, wenn wir annehmen, den I n h a l t des-
selben in derjenigen Antwort wiederzufinden, welche schon unter dem 2 1 . 
Sep tember 1 7 6 3 d a s Landrathscollegium aus seine B i t t e ertheilte. S i e 
ging d a h i n : „daß r a ü o n s des t r i b u n a k d a s P ro jec t a n s angeführten 
G r ü n d e n gänzlich deklinirt, wegen der Akademie aber u n t e r B e z i e h u n g 
a u s d a s i m 4ten P u n k t d e r C a p i t u l a t i o n e n t h a l t e n e V e r -
s p r e c h e n geantwortet würde , u ü in a ? U s " . N u n ist es mir zwar eben-
sowenig gelungen diese Antwort des Landrathscollegii , a l s d a s s e n t i m e n t 
des Landra ths Schoultz in den Jahresak ten von 1 7 6 3 (Vol . I . I , Archiv-
N r . 8 2 ) zu entdecken , und wenn ich gleichwohl vermuthe, daß jene Ant-
wort von diesem Sen t imen t inhaltlich nicht gar sern abgelegen haben werde, 
so geschieht es , weil der angeführ te Receß ausdrücklich s ag t , die Antwort 
sei eingerichtet worden „nach einem von dem Her rn Geheimra th und R i t -
ter B a r o n v. C a m p e n h a u s e n verfertigten E n t w ü r f e " . Dieser B a r o n 
Campenhausen nun dürfte mit dem gleichzeitigen Asfistenzrathe des Gene-
ra l -Gouverneurs desselben N a m e n s identisch sein. D e r Versolg unserer 
Geschichte aber wird u n s bald zeigen, welche Gleichheit der Anschauungen 
und des S t r e b e n s zwischen C a m p e n h a u s e n und S c h o u l t z obwaltete. 
W i r werden demnach einstweilen wohl annehmen dhrfen, letzterer sei, aller 
persönlicher Begeisterung sür „Licht und Recht" ungeachtet, doch mit der 
gänzlichen Dekl in i rung des italienischen T r ibuna l -P ro j ec t s ebenso einver-
standen gewesen, wie mit der Abhängigmachuug einer Einlassung aus d a s 
Umvers t tä t s -Pro jec t von der B e r u f u n g aus d a s bezügliche „im 4ten Punk t 
der Kapitulat ion enthaltenen Versprechen^. 

E s liegt außerhalb der Grenzen meiner gegenwärtigen Ausgabe, a u s -
zumachen, wa rum d a s Landraths-Collegium dama l s geglaubt h a t , gerade 
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d a s O b e r t r i b n n a l gänzlich dekliniren zu müssen, aus die Univerf i tä t aber 
sich bedingungsweise einzulassen, w ä h r e n d eS doch, wie wi r gesehen haben , 
in den bezüglichen Verhand lungen d e s J a h r e s 1 7 3 0 mi t der estländischen R i t -
terschaft gerade umgekehrt v e r f u h r ; hinsichtlich des Kostenpunktes scheinen 
beide P ro j ec t e Ana loges enthal ten zu haben , und die B e d i n g u n g e n einer 
Bezugnahme auf den P u n k t der Kap i tu l a t ion hinsichtlich des T r i b u n a l s l ag 
im G r u n d e nicht en t f e rn te r , a l s diejenige einer Bezugnahme aus deren 
P u n k t 4 hinsichtlich der Universi tä t . Vielleicht gel ingt mi r die Aufk lä rung 
jenes Gegensatzes an einem andern O r t e . H ie r beschränke ich mich auf 
einige Bemerkungen hinsichtlich der bedingten Einlassung auf des O b e r -
procureUrS Melissino Univers i tä tsproject . 

Heutzutage ist die ut i l i tar ische, auf unmi t te lbare handgreifliche Resul-
tate gerichtete, die F o r m e n , P r i n c i p i e n und T r a d i t i o n e n , a l s vermeintlich 
nicht zum Wesen gehörig verachtende S i n n e s a r t viel zu verbrei tet , a l s d a ß 
solche der unmit te lbaren Bef r i edung der eigenen guten Zwecke, edlen Ab-
sichten, f rommen Wünsche , unschuldigen Gelüs ten , auch wohl großen und 
kleinen Eitelkeiten keusch und mannhas t entsagende B ü r g e r t u g e n d auf viel 
Be i fa l l oder auch n u r Ver s t ändn iß rechnen könnte. N u r immer frisch a u s 
der H a n d in den M u n d und „ a p r e s n o u s I s ä s l u x e " : d a s ist diejenige 
S i n n e s a r t , mit welcher heutzutage n u r zu viel , n u r zu gern in s. g . P o -
litik und Publizistik gemacht w i r d ! S o ein politischer „Weinre i sender" , 
oder, je nachdem, Biers tammgast unserer T a g e würde glauben, sich an der 
Nachwelt zu versündigen, wenn er nicht allen weltbeglückenden Schwinde l , 
der ihm durch d a s ungewaschene H i r n f ä h r t , noch zu seinen eigenen Leb-
zei ten, und zwar wo möglich noch vor zurückgelegtem Schwabena l t e r in 
s. g . „politische T h a t e n " und greisbare „Resu l t a te" umgesetzt h ä t t e , p e r 
kas s t n e t a s ! 

„ E r mein t , die W e l t könnt' nicht bestehen, 
' W e n n E r nicht t h ä t ' d raus herumergehen" 

„ T h ä t gerne eine S t a d t abbrennen , 
W e i l er fie nicht ha t bauen können ; 
F i n d t ' s verflucht, d a ß o h n ' i hn zu f ragen 
D i e S o n n ' sich aus und ab kann wagen" . 

Solche maßlose Ueberhebuug, welche fich kein Gewissen d a r a u s macht, 
mi t f revelhaf tem Üebermuthe fich an dem zu vergreisen, w a s , von J a h r -
hunder ten her geworden^ pietätvol l gebildet und gepflegt, die Voraussetzung 

1 1 " 
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des eigenen Gedeihens ausmacht , diese unsittliche Rebellion gegen alles, w a s 
nicht in die eigenen dürstigen Begriffe von Nützlichkeit und Schönhei t paß t , 
nimmt freilich bald genug ein häßliches oder lächerliches E n d e . W e n n 
so ein Krähwinkler-Geschlecht an dem Aste, aus welchem es selber fitzt, eine 
Zeit lang tapser gesägt ha t , so bricht er eben a b , und die Krähwinkler 
sind die ersten, welche bei dieser Gelegenheit , mit Recht unbemitleidet , den 
H a l s brechen. Aber freilich erschlägt der stürzende Ast auch viele Unschul-
dige, welche in seinem Schat ten zu ruhen gedachten und , w a s die H a u p t -
sache i s t , der B a u m wird verstümmelt und kann durch keine Sägekünste 
der W e l t zu seiner alten Ges ta l t und Schöne wiederhergestellt werden! 
D a r u m thäte jedes Mitgl ied jener leider nu r zu weit verbreiteten S i p p -
schaft wohl , alle Morgen vor Beginn seines Tagewerkes zu beherzigen, w a s 
jener brave Haup tmann dem „ P e t e r B r e y " zuries: 

„ P r o b i e r ' E r ' s nu r und sterb' E r e i n m a l ; 
Und wenn davon aus der ganzen Wel t 
E i n Schweinstall nur zusammenfällt , 
S o erklär ' ich I h n sür einen P rophe ten , 
Wi l l I h n mit all ' meinem H a u s anbeten" . 

Anders freilich M ä n n e r , wie K a r l F r i e d r i c h S c h o u l t z , dem es nicht 
darauf ankam, daß gerade E r dereinst a l s Schöpser oder Wiederhersteller 
der L a n d e s - U n i v e r f i t ä t genannt und gepriesen w ü r d e , dem vielmehr nur 
dies Eine am Herzen lag, daß seines Vater landes Rechte gewahrt blieben, 
dem ein Va te r l and ohne O b e r t r i b u n a l und Landes-Univerfi tät lieber w a r , 
a l s eines, welchem diese und noch andere schöne Resorm-Dinge auf anderen 
Wegen, durch andere Mi t t e l zu Thei l geworden w ä r e n , a l s den von der 
Landes-Verfassung gestatteten. Dieser wahrhast „hoch- wohledele und groß-
mannseste" S c h o n l t z e n - S i n n war e s , zu dem fich auch noch ein 
anderer Freiherr seiner Zeit bekannte: L u d w i g K a r l F r e i h e r r v. 
S c h r a u t e u b a c h , welcher in Bezug auf seine schon im J a b r e 1 7 8 2 
handschristlich vol lendete , aber erst 1 8 6 1 durch den Druck veröffentlichte 
Biographie des G r a s e n v o n Z i n z e n d o r s die wahrhast monumentalen 
Wor te gesprochen h a t : 

„ M a n soll die bestgeachtetste S a c h e . . . lieber unterlassen, a l s ein Loch 
in die Constitution machen, d a s ich Elender j a mit nichts vermögend bin 
wieder zu verdämmen. I m m e r soll man die Sache so erhalten, daß J e d e r 
den Anstand h a b e : I c h w i l l n i c h t d e r E r s t e s e i n ! Denkt J e d e r so 
in seinem Thei l , so ist's zum großen Vorthei l im Allgemeinen". 
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Uebrigens würde man ga r sehr i r r e n , wollte man jene von der 
livländischen Ritterschaft zur e o n M i o s i n s y u s n o n ihrer Bethei l igung an 
der Wiederherstellung der Landes-Univerf i tä t gemachte B e r u f u n g auf den 
vierten P u n k t ihrer Kapi tu la t ion von 1 7 1 0 a l s eine müsfige, lediglich for-
malistische Chi tane ansehen, a l s eitele Befr iedigung dessen, w a s neuerdings 
a l s f. g. „Rechtsreiz" bezeichnet und dami t einigermaßen in d a s Gebiet 
pathologischer Erscheinungen verwiesen worden ist. D e n n abgesehen davon, 
daß auch dann eine solche B e r u f u n g nnd beziehungsweise geduldig zuwar-
tende Entsagung — denn, so ruf t am Schlüsse seiner „Erziehung des M e n -
schengeschlechts" L e s s i n g a u s : „ w a s habe ich denn zu verl ieren? I s t 
nicht die ganze Ewigkeit m e i n ? " — vollkommen gerechtfertigt gewesen sein 
würde, wenn es sich nur um die formale Alternative gehandelt hä t t e : ent-
weder eine Landes-Universität a l s E r fü l lung e iner , ein integrirendes B e -
standstück des öffentlichen Landesrechtes bildenden Zusicherung, oder ga r 
keine; abgesehen hievon hingen mit jener B e r u f u n g auch sehr erhebliche 
materielle Interessen zusammen. 

Ließ sich nämlich die Ritterschaft im S i n n e jenes Melissino und ähn-
licher Geister, auf ein a u s rein utilitarischen Gesichtspunkten hervorgegan-
genes Universi tä ts-Projekt e in , welches von vorne herein die Best immung 
mitenthielt, daß d a s Land dazu „einen Theil der Kosten herschießen sollte", 
so w a r damit von vorne herein der verfassungsmäßige Rechtsanspruch aus 
die mehr a l s hunder t jähr ige Güte rdo ta t ion vergeben, welche doch im J a h r e 
1 6 5 3 G u s t a v H o r n , wie wir gesehen h a b e n , impl ie t t s a l s zu Recht 
beständige Bas i s der Landes-Universität anerkannt hat te , und ihre Errich-
tung wurde zu einem Akte beliebiger Guns t , welchem gegenüber die Ri t t e r -
schaft fich beinahe glücklich schätzen m u ß t e , „einen Theil der Kosten her-
schießen" zu dürfen. W i e ande r s aber stellte fich die S a c h e , wenn die 
Ritterschaft, eingedenk jener schon am 9 . F e b r u a r 1 6 5 3 von H o r n in be-
gütigende Ausficht gestellten „ k v s t i w U o n der ^.eaäsmischen G ü t e r " , einge-
denk se rne r , daß der P u n k t 4 der Kapi tula t ion vom 4 . J u l i 1 7 1 0 nicht 
nur überhaupt eine Landes-Universität paciscirte, sondern die B e i b e h a l -
t u n g einer solchen, wie sie berei ts „mit Zmeichlichem Einkommen und G ü -
tern sundiret" gewesen, eingedenk endlich der feierlichen kaiserlichen Zusage 
vom 12. October 1 7 1 0 , daß „an deren v ö l l i g e r und z u r e i c h l i c h e r 
E i n r i c h t u n g und U n t e r h a l t S r . Ezarifchen U H o s t ö nichts wollen 
ermangeln lassen", — die Zumuthuug jenes schlauen I t a l i e n e r s , daß sie, 
welche einen unzweifelhaften Rechtsanspruch aus d a s aus S t a a t s m i t t e l n 
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theils zu restituirende, theils b is zum vollen Bet rage des Erforderlichen 
zuzuschießende G a n z e der Univers i tä ts -Dota t ion besaß, fich glücklich schätzen 
sollte, nu r einen, und zwar nicht näher angegebenen T h e i l derselben zu-
gewendet zu e rha l ten , a l s keineswegs ernsthast gemeint ausnahm und fich 
vielmehr bereit e rk lä r t e , lieber noch eine unbestimmte Anzahl J a h r e oder 
auch Jah rzehn te zu w a r t e n , a l s fich einen T h e i l von demjenigen schenken 
zu lassen, w a s sie a l s G a n z e s von Rechts wegen in Anspruch nehmen 
konnte. 

V o n dem Oberprocureur Melissino ist denn auch weiter nicht mehr 
die Rede gewesen: weder in Sachen des baltischen Ober t r ibuna leS , noch 
in Sachen der baltischen Universität . 

Dagegen stoßen wir gleich im nächstfolgenden J a h r e , 1 7 6 4 , beiläufig 
dem letzten der Depu ta t i on des Landra th B a r o n Schoultz von Ascheraden, 
aus einen U t a s a n s dem 3 . Depar tement des dirigirenden S e n a t s vom 
16 . November 1 7 6 4 sub N r . 2 2 1 8 an d a s livländische E e n e r a l - G o u v e r -
nement, mittelst dessen diesem besohlen wird — ich referire a u s dem schon 
öf ters benutzten „Memor ia l e" , da mir der Ukas selbst nicht zn Gesichte 
gekommen ist — 

„daß von denen Privilegien der vor diesem in P e r n a u gewesenen 
Universität vidimirte Kopeven und eine Nachricht eingesendet werden solle, 
aus w a s sür einem Fuße gedachte Univerfi tät eingerichtet gewesen, wieviel 
zu deren Unterhal t und von w a s sür einer S u m m a " (d. h. a u s welcher 
Kasse) „derselbe bestanden worden" . 

Dieser Besehl verräth offenbar den vorläufigen vollständigen S i e g der 
ständischen Auffassung. Of fenbar war es dem Landra th Schoultz in Folge 
der ihm nach des B a r o n Campenhausen Entwurf angefertigten In s t ruc t ion 
des livländischen Landraths-Col legi i gelungen, diejenigen Einflüsse, die wir 
einstweilen unter dem N a m e n Melissino zusammenfassen wol len , a u s dem 
Felde zu schlagen und die ganze Angelegenhei t , vermittelst jener nichts 
präjudicirenden Anfrage des S e n a t e s in ein solches Geleise zu bringen, daß 
den bei der Univers i t ä t s -Frage interesfirten livländischen S t ä n d e n , mochte 
es nun eine der alten Un ive r f i t ä t s -S täd te D o r p a t nnd P e r n a u sein, oder 
die livländische Ritterschaft, die volle Freiheit und auch Gelegenheit geboten 
w a r , sowohl hinsichtlich der F o r m , a l s hinsichtlich der Mate r ie alles Ver-
fassungsmäßige und sonst Sachdienliche beizubringen. 

Aus diese correcte Anfrage nun ist die nicht minder correcte Antwort 
eben jenes „ M e m o r i a l a n J h r o K a y s e r l i c h e A l a j e s t s E r l a u c h -
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t e n d i r i g i r e n d e n S e n a t a u s d e r L i e s l ä n d i s c h e n " K e n e r a ) ? 
( ? o u v e r n e m s n t s - u n d R e g i e r u u g s - C a n z e l l e y " 6 . ä . „ R i g a d . 
3 0 . J u l i i 1 7 6 5 . Obgleich übr igens dasselbe sich a l s bloßes Kanzellei-
Memor i a l ankündig t , so ist es doch von dem ganzen Personale des G e -
nera l -Gouvernements unterzeichnet: an der Spi tze der dama l s so eben neu 
eingetretene Genera l -Gouverneur „ G . B r o w n e ^ , und nach ihm die bei-
den Asfistenzräthe „ C a m p e n h a u s e n " und „ V i e t i n g h o s s " ; contra-
siguirt ist es von „ G . S . W a g a , G . G . s s e r s " . 

J a , mancher Büreaukra t vom reinsten Waf fe r würde die Antwor t 
ohne Zweifel sogar übercorrect finden, sosern m a n mir nämlich gestatten 
wol l te , a l s d a s wesentliche Merkmal der eigentlichen Büreankra t ie vom 
reinsten Wasser, d . h. im schlechten S i n n e dieses W o r t e s , dessen barbarisch-
etymologische Compofi t ion gleichsam einen entsprechenden Gegenstand sym-
bo l i s i r t , diejenige Richtung zu bezeichnen, welche unablässig bemüht ist, 
durch J g n o r i r u u g , Unterwühlung und Durchbrechung überlieferter ständisch-
autonomer Ins t i tu t ionen sich bei den höchsten Machthabern zu insinniren, 
denselben jedoch, und zumal den gekrönten Träge rn der geheiligten I d e e 
der Monarchie gerade den allerschlechtesten, allerverrätherischsten Dienst 
von der Wel t zu leisten. D e n n , wenn es wahr ist, daß -

„Nicht R o ß , nicht Reisige 
Sichern die steile H ö h ' , 
W o Fürsten stehn", — 

sondern allein die L i e b e d e s V o l k e s , so haben Fürsten in der T h a t 
keine schlimmeren Fe inde , a l s jene Büreaukra ten vom reinsten Wasser. 
D e n n fast immer und ü b e r a l l , wo jen«r a l l e i n i g e , und solange unver-
letzt, u n ü b e r s t e i g l i c h e Z a u n , verletzt und geniedrigt worden is t , da ist 
er durch die Büreaukrat ie verletzt und geniedrigt worden. 

I c h sagte, mancher Büreaukra t dürf te die in jenem „ M e m o r i a l s " ent-
haltene Antwor t wohl gar übercorrect finden. M a n wird jetzt verstehen, 
w a s ich damit habe sagen wolle»», wenn ich a u s demselben — es enthält , 
außer dem schon d a r a u s Beigebrachten, eine historisch-statistische Neberficht 
über die Schicksale und die Einr ichtung der al ten Landes -Unive r f i t ä t , die 
warme Empfehlung von deren Wiederherstellung und eine motivirte sehr 
dringende Befü rwor tung D o r p a t s a l s des geeignetsten O r t e s derselben — 
nur d a s eine Momen t hervorhebe , daß diese , a u s a d m i n i s t r a t i v e r 
S p h ä r e hervorgegangene Verwendung für ein a l t e s , wiederholentlich ver-
geblich angeregtes ständisches Anliegen, im Zusammenhange der Geschichts-
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erzählnng den vollständigen Wor t l au t der „allerhuldreichst ertheilteu Reso-
lution aus den 4 . P u n k t " der rittersch astlichen Kapi tu la t ion ä . ä . S t . 
Pe t e r sburg d. 12 . October 1 7 1 0 " vorführt und dann mit den Wor ten 
f o r t f a h r t : „Allein diese Allergnädigste Wil lensmeinung ist b i s hiezu annoch 
uuersüllet geblieben. Indessen ha t der Pernausche Magis t ra t bereits im 
J a h r e 1 7 6 4 " u . s. w. , w. o. 

E s dürste jedenfalls von Interesse sein , d ieser , über den beliebten 
„Nützlichkeitsstandpunkt" der Dutzendpoli t iker , der trivialen „Hanse in 
allen Gassen" , der nieder« oder hohen Glücksr i t ter , so hoch sich erhebenden 
landespolitischen Mot iv i rnng der Unterlegung des livländischen Genera l -
Gouvernements zu Gunsten einer Wiederherstellung der Landes-Universität 
ein wenig nachzugehen. S o l l t e es wohl wahrscheinlich sein, daß ein solcher 
Gedankengang dem Helden a u s dem siebenjährigen Kriege mit von preu-
ßischem S ä b e l verstümmeltem und silbern restanrirtem Schädel entsprungen 
w ä r e ? Goldene Aepsel , gleichsam, in silberner Scha le , dem neuen Va te r -
lande zum Willkomm dargebracht? D e n n d a s J a h r 1 7 6 6 w a r zugleich 
d a s J a h r der Anstellung des Grasen B r o w n e a l s Genera l -Gouverneurs , 
seine Be fü rwor tung der Universität mithin eine seiner ersten amtlichen 
Auslassungen gewesen. S o l l t e irgend jemand sich überreden lassen, daß 
der eben erst mitten a u s dem Feldlager des siebenjährigen Krieges in die 
sür Auswär t ige bekanntlich so ü b e r a u s schwer verständlichen baltischen 
Zustände hineinverpflanzte J r l ä n d e r und Katholik, ohne sehr starken I m p u l s 
von außen her , nichts Eil igeres sollte zn thun gehabt haben , a l s auf den 
G r u n d der ritterschastlichen Kapitulat ion von 1 7 1 0 sich sür die Wiederher-
stellung einer e v a n g e l i s c h - l u t h e r i s c h e n Landes - Univer f i tä t , also sür 
eine Anstalt zn interessiren, welche dem K a t h o l i k e n , wosern er mit ei-
nigem Bewußtsein zu Werke ging, unter allen denkbaren die widerwärtigste 
sein mußte? — I c h zweifele. 

Kam ihm aber der I m p u l s von außen her, so f rag t fich wei te r : von 
welcher S e i t e ? 

V o n S t . P e t e r s b u r g her hätte es eben nur der allerhöchste Wil le 
der großen K a t h a r i n a sein können, da fich schwer annehmen läßt , der 
G r a s B r o w n e werde fich von einem Oberprocureur M e l i s s i n o haben 
inspiriren lassen. Gegen eine solche Vermnthnng aber streitet der Umstand, 
daß ich, ungeachtet der namentlich auch den ganzen Umfang der beinahe 
36-jährigen Regierung K a t h a r i n a ' s II. umfassenden Breite des von 
mir behufs der Geschichte der Universität D o r p a t durchforschten literarischen 
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und archivalischeu M a t e r i a l s , auch nicht aus die allermiudeste S p u r einer 
persönlichen Thei lnahme der großen Monarchin sür die Wiederherstellung 
der baltischen Landes-Univers i tä t gestoßen b i n ; man müßte denn jenen 
zwar historischen aber ungeschichtlichen sa l to m o r t a l e des guten alten Theo-
logen a l s eine solche ansprechen wollen! 

Aus Livland selbst also hervor sei jener I m p u l s gegangen? M e h r 
a l s warscheinlich! Und zwar etwa a u s der S e e l e des Assistcnzraths B a r o n 
C a m p e n H a u s e n , den wir schon zwei J a h r e f rüher a l s Concipienten der 
vom livländischen Landra ths - -Col leg io dem Landrathe K a r l F r i e d r i c h 
B a r o n S c h o u l t z ertheilten Ins t ruc t ion haben kennen l e rnen? — M ö g -
lich! Aber wäre nicht auch der F a l l denkbar, daß Ersterem d a s Concept 
von Letzterem könnte eingegeben gewesen sein? S o v i e l steht nach meinen 
Mater ia l ien sest, daß Kar l Friedrich Schoultz fich auss lebhafteste an der, 
und zwar k a p i t u l a t i o n s m ä ß i g e n , Wiederherstellung der Landes-
Universität nicht nu r theoretisch und mit dem Gemüthe , sondern auch prak-
tisch mit M u n d und H a n d betheiligt habe. D a s große und ungetheilte 
Ansehen, dessen sich dieser livländische P a t r i o t vom reinsten Wasser wahr -
scheinlich bei dem überwiegend bedeutendsten Theile der Leser der Baltischen 
Monatsschrift e r f reu t , mag es entschuldigen , wenn ich mir nicht versage, 
ein bezügliches Aktenstück a u s seiner Feder in wo nicht g a n z e m , so doch 
solchem Umfange hier auszunehmen, wie es mir vor l ieg t , mit alleiniger 
Weglassung der geschichtlichen Rela t ion des ohnehin sattsam Bekannten 
über die S u s t a v i a n a und (Zarolma. Dasselbe t rägt die Neberschrift: „ D e -
m ü t h i g s t e U n t e r l e g u n g d e s D e p u t i r t e n L a n d r a t h s B a r o n v o n 
S c h o u l t z w e g e n E r r i c h t u n g d e r A c a d e m i e zu D o r p a t v o m 
J a h r e 1 7 6 7 " , und lautet bis aus die angedeutete Weglassung wörtl ich: 

„Unte r allen preiswürdigen Handlungen, wodurch E w . K. M . Aller-
höchst D e r o weites Reich und eine jede Allerhöchst D e r o glorreichem S c e p t e r 
unterworfene P rov inz glücklich machen und die Bewunderung der ganzen 
Wel t verdienen, ist der mächtige und gerechte Schntz, welche E w . K . M . 
denen schönen Künsten und Wissenschaften angedeihen lassen, eine der wich-
tigsten und die am meisten gepriesen zu werden verdient. 

„ M i t desto zuversichtlicherem Ver t raue» dars die alleruuterthänigst 
getreueste Ritterschaft dieser P rov inz Liefland sich der ihr allergnädigst 
ertheilten Freiheit bedienen, um E . K. M . in Ehrerbie tung zu unterlegen, 
daß zur Erreichung E w . Kaiserl. M a j t . Huldreichen Absicht, dieses Land 
glücklich zu machen, eine Akademie oder hohe Schule fehlet". 



1 6 4 D i e Historie von der Universität zu D o r p a t , 

Nach einer summarischen Ueberflcht der Schicksale der ^ e s ä e n u s Qu-
s t a v i s n a und earol inÄ in D o r p a t und schließlich in P e r n a u , fährt Schoultz 
also f o r t : 

„Diese Academie ist zu schwedischen Zeiten nach einem ^ n . 1 6 6 7 be-
sonders errichteten Academie - L t a t von 1 0 0 0 R t h l r . S . M . oder 5 0 0 0 " 
(soll wohl heißen: 6 0 0 ; s. u.) „ R t h l r . A l b e r t u s erhalten und die Kosten 
zur E r b a u u n g des Academischeu H a u s e s , zur Bibl iothek, Mathematischen 
Ins t rumen ten , Botanischen G ä r t e n u . s. w. allezeit von der Krön Schwe-
den selbst getragen w o r d e n , wie denn auch die nöthigen Repara tu ren a u s 
Kronsmitteln geflossen sind. 

„ D i e S a l a r i r u n g der Prosessore geschah auch anfänglich a u s der 
Kronskasse, bis die Königin Okris t ina ^ n . 1 6 3 8 gewisse K r o n s - G ü t e r 
in J n g e r m a n l a n d dazu schenkte. 

, , ^ n . 1 6 9 7 aber wurde zu dieser S a l a r i r u n g ein zweiter' Lla t sormiret, 
welcher 8 8 1 0 R t h l r . S . M . oder 4 4 0 6 R t h l r , betrug. 

„Nachdem die wegen des Krieges nach P e r n a u verlegte Academie ^ n . 
17 l 0 ru imret worden ^und die p rokessores nach Schweden gegangen 
w a r e n , versprach zwar der unsterbliche Monarch P e t r u s N . in seiner 
Resolution vom 12. October 1 7 1 0 huldreichst, diese Academie wieder aus-
zurichten. Allein diese huldreiche Absicht ist b is D a t o unerfüll t geblieben. 

„ E s würde denen so deutlich geäußerten huldreichen Absichten E w . 
K . M . gemäß sein ^ Allerhöchst D e r o weisen und glücklichen Regierung 
einen neuen Glanz und Zierde geben, dieser P r o v i n z zu einem wesentlichen 
Vorthei l und allen E w . K . M . Unterthanen zu einer großen Erleichterung 
iu Er l e rnung guter und nützlicher Wissenschaften dienen, wenn E w . Kaiserl. 
M a j t . geruhen wollten, dasjenige was der unsterbliche Monarch P e t r u s M. 
huldreich versprochen, Allergnädigst in E r fü l l ung zu setzen und die Univer-
fität in D o r p a t wiederherzustellen, oder da die zu Schwedischen Zeiten 
bestandeneu Kosten zu Unterhal tung einer Univerfi tät vielleicht nicht hinrei-
chen m ö g t e n , wenigstens ein vollständiges O ^ m n a s i u m i l lus t re aus dem 
F u ß des Oarolini zu Braunschweig oder anderer guter 6 ? m n a s i e n anzu-
ordnen. 

„Die S t a d t D o r p a t ist zu dieser Einrichtung um so viel vorzüglicher 
vorzuschlagen, a l s 

1) die S t a d t P e r n a u a l s eine S e e - und Handelsstadt schon hinrei-
chende Nahrung , die arme, durch Krieg und B r a n d vielfältig ruinir te 
S t a d t D o r p a t aber keine solche Vortheile zu ihrer Ausnahme ha t . 
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2) I s t die Lage der S t a d t D o r p a t sür E w . K . M . getreue Unter tha-
nen nicht allein a u s Lies- und Ehst land, sondern auch a u s andern angren-
zenden Russische» Provintzen am aller bequemsten und gelegensten, welches 
dann auch wohl die weise Absicht des großen und unsterblichen Kaisers 
p e t r i 1-mi gewesen sein m a g , da Allerhöchst derselbe in dem 4ten § der 
Kaiserlichen Resolution vom 1 2 . October 1 7 1 0 vorbehäl t und festsetzet, 
einen besondern Professor bei der Universität bestellen zu lassen, welcher 
in der Sclavonischeu Sp rache profitiren und dieselbe alldorteu mit in t ro-
ducireu könnte. 

3) I s t die Z u f u h r der Victual ien daselbst viel bequemer, a l s an ir-
gend einem andern O r t e , weil diese S t a d t mitten im Lande liegt. 

4) I s t es denen bei der hohen Schu le befindlichen Lehrern und S t u -
denten eine große Bequemlichkeit, ihre H i n - und Herreisen mit der Pos t 
zu thun und durch eine regelmäßige und ordentliche P o s t ihre Br ie f -
wechsel mit anderen Gelehrten besorgen zu können. Ueberhaupt aber würde 
es denen Einwohnern dieser P rov inz und E w . K . M . eigenem hohen I n t e r -
esse zum größten Vortheil gereichen, wenn die hiesigen Landeskinder fich 
hier in der P rov inz selbst unter der beständigen Aufficht ihrer in der N ä h e 
wohnenden El te rn durch gute Wissenschaften zu E w . K. M . Diensten ge-
schickt machen könnten. D a s Ge ld derer hiesigen Landeskinder würde im 
Lande bleiben, die einheimische J u g e n d besonders solchen Wissenschaften 
obliegen können, die hier am gemeinnützigsten find, und bei einer von 
E w . K. M . weisen Anordnung billig zu erwartenden guten Einrichtung 
würden auch wohl noch fremde hierher gezogen werden. D i e S t a d t D o r -
p a t würde durch diesen Zuwachs am Nahrungss tande blühend werden und 
E w . K . M . Interesse dabei großen Vor the i l haben". . . . 

M i t diesen W o r t e n , welche offenbar nicht den formellen, wahrschein-
scheinlich auch nicht einmal den materiellen S c h l u ß bilden, bricht die „de-
müthigste Erk lä rung" in der Gestal t , wie fie mir vorliegt, ab . S i e liegt 
mir nämlich vor in der Gestal t eines aus ziemlich schlechtem P a p i e r voll-
geschriebenen Bogens ohne alle Merkmale einer osficiellen F o r m , namentlich 
ohne Angabe des O r t e s und der Zei t nnd ohne Unterschrist. Auch ist die 
Handschrift nicht etwa die mir wohlbekannte des Fre iherrn K a r l F r i e d -
r ich S c h o u l t z , sondern die eines ziemlich uugeschickteu Abschreibers. 
Uebrigeus findet fich unser Schriftstück in einem ungehesteten, uufoliir ten 
und unrotulir ten zusammengeschnürten Convolnte , welches gleichsam eine 
Beilage zu den mit den ritterschafllichen, die Univerfi tät betreffenden V e r -
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Handlungen von 1 7 9 8 beginnenden und b is zu den akademischen Ereignis-
sen des J a h r e s 1 8 0 3 fortgehenden, mit keiner archivalischeu N u m m e r noch 
Litera versehene, Akten bildet und die Aufschrist t r ä g t : „vec lue t ion wegen 
der ^ . eaÄsmis — mit Beil . H.. ö . — zu r e v i ä i r e n " . 

Gewisse Anzeigen lassen mich vermuthen, daß diese Ausschrist a u s der 
Zeit des v e r e i n i g t e n T a g e n s d e r b a l t i s c h e n R i t t e r s c h a f t e n zu 
M i t a u im October 1 7 9 8 he r rühre , da man G r u n d haben mochte, sich 
a u s dem in der Vorzeit Verhandel ten zu belehren. Vielleicht gelingt es 
weiterhin, irgendwo d a s vollständige Concept oder ein vollständiges M u u -
dum, oder auch den fehlenden S c h l u ß unseres Fragmentes aufzufinden. 
Hier ist zunächst die F rage von In te resse : wie verhalten fich diese 
„demüthigste E rk lä rung" und das „ M e m o r i a l " zu e inande r? D e n n 
daß ein gewisses kausales Verhä l tn iß zwischen beiden obwal te , geht nicht 
nur a u s der S t e l l u n g einerseits des Fre iherrn S c h o u l t z , andererseits des 
Fre iher rn v. C a m p e n h a u s e u , der u n s einstweilen a l s Autor des „ M e -
mor i a l s " gelten mag, zur livländischen Ritterschaft hervor, sondern a u s der 
handgreiflichen Aehnlichkeit des in beiden herrschenden Gedankenganges, ja 
sogar der Sp rache , welche stellweise bis zu fast wörtlicher Übereinst im-
mung sich steigert. M a u vergleiche z. B . die Wendung des „ M e m o r i a l s " : 
„Allein diese Allergnädigste Wil lensmcinnng ist bis hiezu unerfüllt geblie-
b e n " , mit der analogen der „demüthigsten E r k l ä r u n g " : „Allein diese huld-
reiche Absicht ist bis D a t o unerfül l t geblieben". Ebenso ist die B e f ü r -
wortung D o r p a t s , a l s der passendsten Univers i tä tss tadt , stellweise von 
W o r t zn W o r t gleichlautend. 

D i e Frage n u n , wer von den genannten Beiden den andern vor 
Augen gehabt habe, scheint, oberflächlich betrachtet, sich gar einfach durch 
die J a h r e s z a h l 1 7 6 7 zu erledigen, welche der „demüthigsten E r k l ä r u n g " 
in der Überschrif t vor- , und der J a h r e s z a h l 1 7 6 5 , welche dem „ M e m o -
r i a l s " im D a t u m nachgesetzt ist. S o einfach jedoch liegt, bei näherer An-
sicht, die Sache keiueswegs. Abgesehen davon, daß die nachgewiesene zum 
Theil wörtliche Übere ins t immung aus nahen Verkehr der beiderseitigen Ver-
fasser uud auf nahezu Gleichzeitigkeit der Abfassung beider Urkunden mit 
hoher Wahrscheinlichkeit schließen l ä ß t , womit aber die F rage , ob beide 
Urkunden a u s dem J a h r e 1 7 6 5 oder beide a u s dem J a h r e 1 7 6 7 stam-
men, abgesehen davon liegen die erheblichsten G r ü n d e v o r , welche nnS 
schlechthin zu verbiete» scheinen, d a s J a h r 1 7 6 7 a l s dasjenige der Ab-
fassung der „demüthigsten E r k l ä r u n g " anzuführen. -
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Erstlich befand sich, wie wi r sogleich sehen werden, die Univers i tä ts -
srage schon in der M i t t e des J a h r e s 1 7 6 7 in einem praktisch viel zu weit 
vorgeschrittenen S t a d i u m , a l s daß eine derar t ige A n r e g u n g , wie sie u n s 
in der „demüthigsten E r k l ä r u n g " vorl iegt , einen S i n n gehabt haben könnte. 
Zwe i t ens wird in i h r e r , doch wohl kaum von dem dar in a l s dr i t te P e r -
son besprocheneu „ L a n d r a t h B a r o n v . S c h o u l t z " her rührende Überschr i f t 
derselbe a l s „ D e p u t i r r e r " bezeichnet, eine Bezeichnung, welche schlechter-
d i n g s nicht zu dem J a h r e 1 7 6 7 p a ß t ; denn nicht nn r w a r berei ts im 
J a h r e 1 7 6 Z , aus Veranlassung seines Ascheradenschen Bauern rech t s jener 
beklagenswerthe Bruch zwischen S c h o u l t z und der livländischen R i t t e r -
schaft erfolgt , durch welchen letztere einen ihrer klügsten, trenesten und 
stärksten F reunde von sich stieß; und wenn wir auch a u s der spätern D a r -
b r ingung seiner beiden Werke über die „Geschichte, und d a s S t a a t s r e c h t " 
L iv lands an die Ritterschaft im J a h r e 1 7 7 3 sehen, daß er viel zu groß 
dachte, um sich gegen seine M i t b r ü d e r in Achilleischen Z o r n oder in W a l -
lensteinisches Gro l l en zu verschließen, so ist überdies a u s seiner schon e rwähn-
ten Se lbs tb iog raph ie wie a u s anderweit igen Nachrichten bekannt, daß er im 
J a h r e 1 7 6 7 n ich t , übe rhaup t aber n u r e iumal , nämlich in den J a h r e n 
1 7 6 1 — 6 4 , „ D e p u t i r t e r " der livländischen Ritterschaft in S t . P e t e r s b n r g 
gewesen ist. Bedenkt m a n n u n , wie leicht ein ungeschickter Abschreiber a u s 
einer vielleicht nicht mi t aller kalligraphischen Deutlichkeit geschriebenen 
1 , 2 oder 4 eine 7 machen kann, so scheint mi r mit allem vorstehend E r -
örterten der Wahrscheinlichkeitsbeweis geführt zu fein, daß die „demüthigste 
E r k l ä r u n g " nicht a u s dem J a h r e 1 7 6 7 stammt, sondern a u s einem der 
wirtlichen D e p u t a t i o n s j a h r e 1 7 6 1 , 1 7 6 2 oder 1 7 6 4 . D a m i t w ä r e b e u n 
auch die P r i o r i t ä t der „demüthigsten E r k l ä r u n g " vor dem „ M e m o r i a l e " , 
gegen dessen Herkunf t a u s dem J a h r e 1 7 6 5 keinerlei, sei es äußere , sei e s 
innere G r ü n d e sprechen, bewiesen. O b aber auch die P r i o r i t ä t der Univers i tä ts -
Vertretung durch K a r l F r i e d r i c h S c h o u l t z vor einer solchen durch den 
B a r o n C a m p e n h a u s e n , d a s ist eine andere , nicht so leicht zn bean t , 
wortende F r a g e . D e n n wir werden u n s zu er innern haben , daß schon im 
S e p t e m b e r 1 7 6 3 , also über zwei J a h r e vor dem Amtsan t r i t t e des Gene-
r a l . G o u v e r n e u r s Grasen B r o w n e , der B a r o n C a m p e n h a u s e n , wel-
chen ich, bei läufig, schon im J a h r e 1 7 5 7 in der S t e l l u n g eines Assistenz-
r a t h s beim livländischen Gene ra l -Gouve rnemen t urkundlich - gesunden zu 
haben glaube, den „ E n t w u r f " zu derjenigen Anweisung ,»verfertigt ha t t e , 
welche d a s livländische Landra ths -Col leg inm dem a l s D e p u t i r r e r der l iv-
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läudischeu Ritterschaft in der Residenz weilenden Landrath B a r o n S c h o u l t z 
aus seine, von einem eigenen „ Z s n l i m e M " über d a s Universitätsproject 
des Oberp rocu reu r s M e l i s s i n o begleitete B i t t e ertheilte, ihn hinsichtlich 
des letzteren zu instrniren. 

Einstweilen, d . h . b is alle einschlägigen Aktenstücke sollten zusammen-
gebracht werden können, scheint sich mir folgender Zusammenhang und Her-
gang a l s im höchsten G r a d e wahrscheinlich zu ergeben: 

S c h o u l t z und C a m p e n h a u s e n mögen gleichgesinnt livländische 
P a t r i o t e n , vielleicht sogar persönlich einander befreundet gewesen se in ; da-
heim in R i g a , und namentlich vor Antr i t t seiner Deputat ionsreise mögen 
sie die Lage des Landes vielfach durchgesprochen, bei solcher Gelegenheit 
auch wohl des dr ingenden, von verfassungsmäßigem Rechtsanspruche ge-
tragenen Bedürfnisses der Schwester-Provinzen Liv- und Es t land , — denn 
Kurland w a r dama l s noch nicht der Dr i t t e im B u n d e dynastischer und 
personaler Einherrigkeit — nach einem baltischen Ober t r ibuna le gedacht 
haben, zur W a h r u n g vaterländischen R e c h t e s , und nach einer baltischen 
Univerfi tät a l s Hüter in des heiligen protestantischen G l a u b e n s - und Wis-
sens-Feuers und L i c h t e s . Als dann jener Oberprocureur M e l i s s i n o 
mit seinen windigen und sür bloße Nützlichkeits-Helden verleitlichen P r o -
jekten hervorgetreten, da wird S c h o u l t z in seinem, dem Landraths-Col le-
gio unterlegten „ 8 e n U m v m " ein, bei allem heißen Ver langen nach O b e r -
t r ibunal uud Univerfi tät doch ernstes und festes „pr ineipi is o k s t a " gespro-
chen, d a s Laudraths-Col legium aber C a m p e n H a u s e n a l s , vielleicht ge-
rade geschickteste Feder oder sonst geeignetste, vielleicht des S t . Pe te r sburger 
T e r r a i n s besonders kundige Capaci tä t gebeten haben , in verfassungsmäßi-
gem Geiste und doch geschäftsmäßig zweckentsprechendster F o r m die I n -
struction sür den ritterschastlichen Deput i r t en zu entwerfen; diese I n s t r u c -
t ion ha t dann Schoul tz , wie wir sehen, gegen E n d e S e p t e m b e r 1 7 6 3 
wirklich erhalten und ihr entsprechend dnrfte er, v i e l l e i c h t s c h o n z u 
A n s ä n g e d e s J a h r e s 1 7 6 4 , im N a m e n der livländischen Ritterschaft 
diejenige Bittschrift an I h r e Kaiserliche Majes tä t eingereicht haben, von 
welcher ich oben ein, von möglicherweise viel jüngerer unkundiger H a n d 
mi t der falschen J a h r e s z a h l 1 7 6 7 versehenes F ragmen t unter der muth-
maßlich nicht von Schoultz selbst herrührenden Über sch r i f t : „Demüthigste 
E r k l ä r u n g " zur Kenntu iß der Freunde der vaterländischen Geschichte ge-
bracht h a b e ! E ine Folge dieser Bittschrift ist dann wahrscheinlich die 
kaiserliche Weisung au- den S e n a t gewesen, vorläufige Erkundigungen 
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über das ältere livländische Universtsätswesen einzuziehen; die begehrte Aus-
kunst wäre endlich jenes „Memorial" des Rigaschen General-Gouverne-
ments vom 18. Juli 1765, und es lägen uns, wofern ich nur halbwegs 
richtig conjecturirt haben sollte, in der „demüthigsten Erklärung" und dem 
„Memorial" nur zwei wenig unterschiedene Formulirungen eines und 
desselben landeSpolitischen Gedankens vor, von welchem nmthmaßlich 
Schoultz und Campenhausen schon deswegen selbst nicht dürsten gewußt 
haben, wer von beiden ihn zuerst gesaßt, weil er so objectiv in einer ge-
sunden baltischen Landespolitik begründet ist, daß es für einen zurechnungs-
fähigen und zugleich gewissenhasten Landespolitiker eigentlich gar nicht 
möglich war, aus einen andern zu versallen. 

Irgend eine unmittelbare Folge des „Memorials" ist übrigens nicht 
ersichtlich. Vielmehr scheint der Rest des Jahres 1765 und das ganze 
Jahr 1766 ohne irgend ein baltisch-akademisches sei es actives, sei es pas-
sives Lebenszeichen hingegangen zu sein. Gleichwohl schloß das Jahr 1766 
mit einem Ereignisse, welches ganz unerwartet unsere Universitäts - Sache 
wieder in Bewegung bringen, ja dieselbe innerhalb weniger denn zwei 
Jahren zu einem höchst bedeutsamen Entwickelungspuukt fördern sollte. 

Der 14. December des genannten Jahres'nämlich sollte das ganze 
russische Reich im weitesten, auch die „oonyuöürten teutschen Provintzien" 
umfassenden Sinne in eine Erschütterung versetzen, wie man sie früher 
und später meist nur von unten ansgehen sah, während sie hier als Folge 
eines heroischen Entschlusses der auf dem Höhepunkte ihrer so überaus 
vielseitigen Energie stehenden großen Herrin und Kaiserin Katharina II« 
eintrat. Meine Leser errathen, daß ich von der großen Gesetz-Commission * 
in Moskau rede. 

Am 14. December 1766 publicirte der Senat jenes denkwürdige 
Manifest, ebenfalls datirt vom 14. December, durch welches die Kaiserin 
die Völker ihres weiten Reiches und alle Stände ihrer zahllosen Völker 
ausrief, Abgeordnete zu wählen und nach Moskau zu entsenden, um dort 
zu einem von den Einsichten all' jener Kommittenten gesättigten Reichs-
gesetzbuche aus breitester Basis den Grundstein zu legen. Dem Manifeste 
waren beigelegt: eine „Vorschrift von wo, nach Anleitung des Mani-
festes Deputirte zur Abfqssung des Entwurfes zu einem neuen Gesetzbuche 
abgesandt werden sollen", ferner drei „Wahl-Ordnungen", eine für de» 
Adel, eine sür die Städte uud eine behufs der Wahl „der Keputirten von 
den Odnydworzen, dM Ackerbau treibenden ehemqligenS old a -
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ten, wie auch denenjenigen, so vor Alters unter verschiedenen Benennungen 
zum Kriegs-Etat gehört, desgleichen von den s.g. I'sekernososekn?-
und ^asasekn?.Reichsbauern", — endlich ein, diese Wahlord-
nungen betreffender „Befehl an alle Gouverneurs" im Reiche. 

Auch diese Beilagen alle waren unterzeichnet „(Okarina", und trugen 
das Datum des „14. December". 

Man kann fich leicht vorstellen, wie neu und einigermaßen beunruhi-
gend sür die livländische Ritterschaft die Vorstellung mag gewesen sein, in 
allernächster Zukunft zu den Füßen des Iwan >VeI!!c? in gemeinschaftlicher 
Sitzung tagen zu sollen mit den Deputirten der Odnodworzen, der Tscher-
nososchny- und Jasaschny-Reichsbauern! Es würde uns von unseren akade-
mischen Grenzen zu weit abführen, wollte ich hier entwickeln, welches die 
Folgen alle gewesen, die sür Livland aus jenen kühnen wenn auch nur 
episodischen Combinationen entsprangen. Wohl aber wird es zum vollen 
Verständnisse des nächstfolgenden Abschnittes unserer Universttätsgeschichte 
unerläßlich sein, in möglichster Kürze anzudeuten, was die livländische 
Ritterschaft in solcher Perplexität that, um einerseits dem allerhöchsten 
Willen in treuem Gehorsame nachzukommen, andererseits aber doch auch 
die Landesverfassung, welche von so neuen Entfaltungen leicht afficirt wer-
den konnte, thunlichst vor Schaden zu wahren. Glücklicherweise hatte Liv-
land damals an seiner Spitze Männer, welche sich einer so schwierigen 
Ausgabe vollkommen gewachsen gezeigt haben. 

Zur Erfüllung des Befehles Ihrer Kaiserlichen Majestät ward die 
Ritterschaft, und zwar unter dem Vorstande s. g. „Adelsmarschälle" zu-
sammenbernsen, nm die Moskauer Deputirten zu wählen. Gleichzeitig 
aber ward ein normaler ritterschastlicher Convent ausgeschrieben. 

Schon am 26. Februar 1767 traten beide, formell so tiesverschiedene, 
wenn auch zum Theil aus denselben Personen bestehende Versammlungen 
in Riga zusammen: nach altväterlicher Sitte und Landes - Ordnung der 
Convent, nach neuestem kaiserlichen Befehle die „Convocütion"; denn so, 
nicht Landtag, wurde diese Versammlung der livländischen Ritterschaft ge-
nannt; jene unter der Leitung der alt-verfassungsmäßigen ritterschaftlichen 
Repräsentation, diese angeführt von neu-verordneten f. g. „Adelsmarschällen". 

Eine vom Convente am 26. Februar auf's Schloß entsandte, gewisse 
Besorgnisse äußernde Deputation veranlaßt« dann den Grasen Browne 
zu der mündlichen Erklärung.... „Es könne und solle.... dieser casus 
extrsoräinsrlus um die dabey beobachteten Normalien der Allerh. eonüt-
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mitten Landes-Versassnng ans keine Weise und zu keiner Zeit im mindesten 
clsroxiren" — eine Erklärung, welche der General-Gouverneur, aus be-
sondere Bitte auch noch in Form einer „schriftlichen Resolution" dahin 
abgab: „da . . . . dieser extraorclinaire ^etus... . keinerweyse mit den 
LandeS-Versassungen, deren Aufrechthaltung nach Vorschrift der Privilegien 
mir allwege angelegen feyn lassen werde, zu eonkunäiren ist, einsolglich 
diese aus keine Weise rühren und aiteriren kann, so kann bey dem unaus-
weichlich zu bezeigenden Gehorsam E. E. Ritterschaft um so mehr beru-
higt seyn, als obgedachtermaßen dieser Vorgang Einer Edlen Ritterschaft 
eoürmirte Rechte und Verfassungen weder einigermaßen kränken noch 
xraviren kann uud wird". 

Nichts aber kann auf eine schärfere Weise das klare politische Bewußt-
sein, das seinausgebildete politische Formgesühl unserer Väter von 1767 
kennzeichnen, als der Bescheid, welchen das livländische Landraths-Collegium 
den beiden Rigaschen Rathsherren erthe'ilte, welche sich noch selbigen Tages 
auch bei dieser Gelegenheit als Depntirte der Stadt Riga gemeldet hatten. 
Dieser durch den Ritterschasts-Sekretär übermittelte Bescheid lautete dahin: 

„daß die Stadt, soweit deren Competenoe ginge, bey Landta-
gen eoneurrirts, welches ihr nicht angestritten würde. Da aber die 
jetzige (Zonvoeation kein Landtag wäre, sondern aus Allerhöchsten 
Befehl pünktlich begangen werden müßte, dieser aber lediglich den 
Adel beträfst, so würden sich die Herren Deputirten des AntheilS 
an dieser OonvoeaUon zu begeben haben". 
Und als daraus am 2. März 1767 die Stadt-Depntirten, um nichts 

zu vergeben, ihr Wegbleiben entschuldigten, ihr Recht bewahrten und um 
»vxtraetum reeessus- baten, ward ritterschastlicherseits beliebet, solche 
Eingabe zwar anzunehmen, ohne ihnen jedoch sür diesen Fall etwas einzu-
räumen, 

„allermaßen die jetzige Oonvoeation eine ganz außerordentliche, 
mit Landtagen keine Aehnlichkeit habende Sache sey, 
wie denn anch in dieser Betrachtung ihre Bewahrung nichts inserirte". 
Bei so entschiedener innerer Stellung zu der s. g. „Convocation", zu 

dem Jnstitnte der s. g. „Adelsmarschälle" und zu der Beschickung der Mos-
kauer Gesetz-Commisfion überhaupt, muß eS wohl sür ein Zeichen beson-
deren Werthes gelten, welchen die livländische Ritterschaft aus endliche Er-
langung einer LandeSuniverfität legte, wenn fie, wie solches in einem 
Schreiben des Landraths v. Igelström an das Landraths-Colleginm 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX, Hft.. 2. 12 
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vom 2t. August 1766 zu lesen ist, „bei ihrer Convocation durch einen 
Punkt ihrer Instruction ihren Deputirten aufgegeben, umb die Herstel-
lung der ehemaligen Academie bei unserer Allergnädigsten Mo-
narchin zu sollicitiren". 

Leider ist es mir aller Mühe ungeachtet, nicht gelungen, die hier er-
wähnte Instruction vom Jahre und muthmaßlich März-Monate 1767 
aufzufinden. Doch zweifle ich, nach anderweitig vorliegenden Andeutungen 
nicht, daß fie in allen wesentlichen Stücken mit der analogen Instruction 
vom September 1763 und mit der auf letztere fich gründenden „Demüthig-
sten Erklärung" des Lansraths Baron Schoultz in vollkommener Überein-
stimmung gestanden hat. Verschwunden kann sie am Ende nicht sein; ihr 
Wortlaut wird meine Vermuthung sicherlich bestätigen. Somit hätte die 
Betonung einer Herstellluug der ehemaligen Academie, wie 
auch aus dem Folgenden aufs deutlichste hervorgehen wird, nicht die Be-
deutung deS Klebens an etwas Veraltetem, Unzulänglichem, sondern viel-
mehr nur die Bedeutung des Festhaltens an der capitulatiousmäßigen Ba-
sis überhaupt und an dem Rechtsanspruche der livländischen Rit-
terschaft aus vollständige Einrichtung und Dotation der zu 
errichtenden Universität aus Staatsmitteln. 

Wenn uns nun serner auch ein Schreiben des General-Gouvernements 
an das livländische Landraths-Collegium vom 8. August 1763 belehrt: 
„daß ein Landraths-Collegium von Errichtung einer Universität im Lande 
mit eines der ?uneta tormiret hat, so denen Landes-Deputirten zur Be-
treibung mitgegeben worden", so ist es von doppeltem Gewichte wenn wir 
aus einem Schreiben des General-Govvernements an das Landraths-Col-
legium vom S. Februar 1768 lernen, daß demselben mittelst Senats-Uka-
seS vom 18. Juli 1767 besohlen worden war, „daß wegen der in Lies-
land zu errichtenden Akademie ein Sentiment eingesandt werden solle, wie 
sothane Akademie nach dem Beispiele der allerbesten Universitäten und Aka-
demien in Europa eingerichtet werden könnte", und ferner, daß jene Sup-
plique der livländischen Ritterschaft im Frühling 1768 es gewesen war, 
welche „Eines Erlauchten Dirigirenden Senats-Ukase" (so. vom 18. Juli 
1767) „veranlaßt habe". 

Diesen Senats-Ukas habe ich ebensowenig auffinden können, wie die 
Instruction vom März 1767. Doch scheint aus der Art, wie seiner in 
den bezüglichen Verhandlungen des Jahres 1768 Erwähnug geschieht, her-
vorzugehen, daß er nicht nur auf eine sehr fühlbare Weise diejenige mate-
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riell-verfassungsmäßige Grundlage, au welcher die Ritterschaft von 17i0 
an mit dezeichnender Entschiedenheit festgehalten hatte, ignorirte, sondern 
anch daS General-Gouvernement, behufs des obenerwähnten einzusenden-
den „SentimentS" nicht sowohl an die formell-verfassungsmäßigen Organe 
der Ritterschaft verwiesen hatte, als vielmehr an eben jene, offenbar in 
Livland nur »ä koo. d. h. behufs jenes „easu-s exlraoräinarius". jenes 
„extraordinairen Actus" der Convocation creirten f. g. „Adelsmarschälle". 

Das materielle Moment geht u. A. aus einer Stelle des oballegir-
ten Schreibens vom 6. Februar 1768 hervor, in welcher das General-
Gouvernement daS Landraths-Collegium glaubt „moniren" zu müssen: „es 
wolle dasselbe aus patriotischem Eyfer sür daS Vaterland die Allerhuld-
reiche Abficht unserer Allergnädigsten Monarchin" (d. h. die wiederholten 
Gollicitationen der livländischen Ritterschaft von 1764 u. 1767 auf dem 
geschäftsmäßigen Wege vermittelst des Senates, wenn auch in durchaus 
anderer, als gebetener Weise, zu berücksichtigen) „mit Anordnung der 
hiezu benöthigten Kosten bestmöglichst unterstützen". 

DaS formelle Moment hinwiederum erhellt auf das unzweideutigst« 
a«S folgender Stelle des schon angeführten Briefes deS Landraths Igel» 
ström vom 21. August 1763: 

„Aus Ltzarä fürs Gen.-Gouvt. hat fich die vorige Refidirung nicht 
entziehen können, die die Herren Adelsmarschälle lediglich eon» 
cernirende hohe SenatSukase an dieselben zu befördern; eS ist aber 
deswegen nicht die Meinung gewesen, daß vermittelst der Refidirung auch 
derer Herren Adelsmarschälle Bekanntmachung von der Refidirung infinuiret 
oder auch mündlich bekanntgemacht werden sollen. Wir haben die Bei-
spiele davon, daß es Ihre Majestät mißfällig genommen, 
wenn die Gesetz-Commiffions-Einrichtung in einige Gemein-
schaft mit den Landes-Verfassnngen gesetzt worden; gleichwie 
denn auch dem Lande daran lieget, bei dessen Verfassungen fich respeetu, 
solcher Behandlung feparirt zu erhalten". 

Soviel zur Kennzeichnung einer politischen Situation, in welcher unsere 
verfassungstreuen und vorsichtigen Väter offenbar schon im Jahre 1768 die 
vorauseilenden Schatten der Dinge wo nicht erkannten, so doch ahnten, 
welche das Jahr 1766 über Livland bringen sollte. 

Ich kehre zur chronologischen Ordnung der Univerfitäts-Geschichte zurück. 
Der SenatSukaS vom 18. Juli 1767 war dem Landraths-Collegio 

vom General-Gouvernement schon unter dem 9. October 1767 „commn-
12* 
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nicirt" und „zugleich begehret worden, die erforderlichen Nachrichten, wie 
die besten Universitäten und Akademien in Europa eingerichtet sind, von 
auswärtigen Akademien einzuziehen und solche bey dem Kaiserl. Gen.-Gouvt. 
einzureichen, damit E. Erl. dirig. SenatSukase in Erfüllung gesetzt wer-
den könne". 

Diesem Begehren hatte das Landraths-Collegium mittelst einer Unter-
egung vom 29. October 1767 auszuweichen gesucht, indem es einestheils 

die Ueberhäusung der Ritterschfts-Kanzellei mit dringenden Arbeiten vor-
geschützt und fich nur zum Tragen der Kosten, falls die fraglichen Nach-
richten „durch andere bequemere Wege" eingezogcn werden wollten, erboten, 
anderentheils die livländische Ritterschaft nicht sowohl um eine Univerfität 
nach „Europäischem", als vielmehr nur um eine nach dem bewußten „Schwe-
dischen" Muster, eventuell aber um ein x̂ mnssium illustre gebeten gehabt. 

Bei diesen Einwendungen beruhigte fich jedoch das General-Gouver-
nement keineswegs, sondern, unter Hervorhebung des Umstandcs, daß aus 
jenem SenatSukase deutlich zu entnehmen, daß ein Sentiment einge-
sendet werden solle" wie eine Akademie sür Landeskinder aller Stände, 
und nicht blos eine „Ritterakademie" einzurichten sei, konnte dasselbe „nicht 
umhin", das Landraths-Collegium in dem schon allegirten Schreiben vom 5. 
Februar 1768 „nochmals zu moniren", nicht nur das in Rede stehende 
Sentiment einzusenden, sondern auch die, übrigens nicht näher specificirte 
oder documentirte „Allerhuldreichste Abficht" der Monarchin „mit Anord-
nung der hierzu benöthigten Kosten bestmöglichst zu unterstützen", 
„weil anderergestalt E. Erl. dirig. Senats-Ukase selbst zum Nachtheil des 
Landes nicht in gehörige Erfüllung gesetzt werden kann". 

So lange der Wortlaut der ritterschaftlichen Instruction und Suppli-
que vom Jahre 1767 nicht vorliegt, muß es freilich dahingestellt bleiben, 
in wie weit der livländischen Ritterschaft die Abficht beigemessen werden 
konnte, die nicht zu ihr gehörigen Landeskinder von der Wohlthat einer 
Landesnmverfität ausschließen zu wollen. 

Die höchste Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung der Suppliqnen 
von 1767 mit der „Demüthigsten Erklärung" von — muthmaßlich —1764, 
welche von solcher Exclufivität nichts weiß — nicht minder als der aus-
drückliche nnd beredte Wortlaut des sofort zu reproducirenden ritterschaft-
lichen Univerfitätsplanes vom September 1768 gestatten uns nicht nur, 
nein gebieten uns sogar, jene der Ritterschaft vom General-Gouvernement 
gemachte Imputation auf eine vielleicht nicht ganz unbefangene Jnterpre-
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tation der Geltendmachung des bei der landesadeligen Jugend herrschen-
den Bedürfnisses nach akademischer Bildung zurückzuführen. 

Dem mag übrigens sein, wie ihm wolle, jedenfalls hatte der refidi-
rende Landrath um der wiederholten hohen Anregung so viel als möglich 
von seinem Standpunkte aus zu entsprechen, schon (muthmaßlich im März) 
1768 an einen begabten jungen Landsmann, Burchard v. Krüdener, 
beiläufig den nachmaligen kaiserl. russischen Gesandten an verschiedenen 
Höfen und Gemahl der in ihrem vorgerückten Alter durch gewisse phan-
tastisch-mystisch-religiöse Schaustellungen keineswegs spurlos operireuden 
Dame desselben Namens, brieflich eine Reihe Fragen mit der Bitte gerich-
tet, die livländische Ritterschaft durch deren Beantwortung mit Nachrichten 
über die Universitäten zu Leipzig und Halle versehen zu wollen. 

Die Antwort auf diesen ehrenvollen Auftrag ist ein schönes Denkmal 
des vollen Verständnisses, welches der junge Mann sür die Sache in fich 
trug zu deren entfernterem Mitarbeiter er dergestalt geworden war. Nicht 
nur sandte er baldmöglichst eine vierzehn enggeschriebene Quartseiten umfas-
sende „Beantwortung der vorgelegten Fragen von der Einrichtung der 
Akademien in Halle und Leipzig" ein, überdies ähnliche Auskünste über 
Göttingen in Ausficht stellend, sondern er begleitete dieselbe auch mit einem 
Briefe ä. 6. Leipzig, den "/--s April 1768, iu welchem fich nicht nur die 
edelste Genugthuuug über die fich eröffnende Ausficht auf eine vaterlän-
dische Univerfität und die ihm widerfahrene Ehre zur Mitwirkung bei dem 
schönen Unternehmen berufen zu sein, sondern eine Gediegenheit an Bil-
dung und Reise des Urtheils ausspricht, wie fie gewiß bei der Mehrzahl 
unserer Studenten des Jahres 1864 keineswegs Gemeingut sein dürste. 
Ich führe nur eine in dieser Beziehung besonders bezeichnende Stelle sei-
nes Brieses an: 

„Ew. Hochwohlgeboren werden leicht" (aus dem beigefügten Aussatze) 
„abnehmen, daß die Fonds der Leipziger Akademie nicht allein sehr viel 
stärker, als die Fonds der Hallischen Akademie find, sondern auch viel 
mehr Sicherheit haben, zumahl, da fie von der Akademie selbst verwaltet 
werden. Dieser Ursache, und daß man in der ersten Einrichtung die jun-
gen Anfänger nicht vergessen, sondern bey einer bessern Aussicht ihnen 
durch die sogenannten Collegiaturen eine kleine Unterstützung gegeben hat, 
ist eS nebst der bestimmten Anzahl Freytische sür so viele arme Studenten 
vorzüglich zuzuschreiben, daß die Leipziger Akademie ohne sehr große und 
sehr merkliche Veränderungen, fich in beständigem Flor erhalten hat. Da-
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gegen die Univerfität in Halle gleich nach ihrer Stiftung durch die Mühe, 
die man fich gab, mit starken uud außerordentlichen Pensionen die berühm-
testen Männer von allen Orten dahin zu versammeln, in kurzer Zeit bis 
zum Erstaunen wuchs. Weil diese Pensionen aber nicht aus den 
Mitteln der Universität, sondern aus der königlichen Cha-
toulle und anderen Anweisungen flössen, und also nach und nach 
wieder aushörten, ist fie auch in Kurzem sehr tief wiederum gefallen". 

Schließlich erbietet er fich, den künftigen Plan zu einer baltischen 
Universität dem v. Ernesti in Leipzig und dem 0. Semmler in 
Halle vorzulegen, „damit diese wegen ihrer Redlichkeit, Wissenschast und 
Erfahrung bekannte Männer ihre Anmerkungen darüber machen könnten". 

Jenen v. Krüdenerschen Aufsatz nun, die Universitäten Leipzig und 
Halle betreffend, hatte das livländische Landraths-Collegium dem General-
Gouvernement zu beliebigem bestem Gebrauche unter dem 19. Juni 1768 
zugeschickt. Weil es aber denselben „nicht mit einem Sentiment, inwieweit 
die Einrichtungen dieser hohen Schulen aus das hiesige Land quaäriren 
können" begleitet hatte, so ward er ihm „mit dem Begehren" unter 
dem 30. Juni 1768 „zurückgesandt: zu Folge ES. Erl. dirig. Sen. Uka-
seS vom 18. Juli s. pr." das fragliche Sentiment „des gründlichsten und 
ausführlichsten anzufertigeu und sodann anhero einzusenden". 

Jetzt war Noth am Mann! Aber, siehe da: der rechte Mann sollte 
der echten Noth nicht fehlen. Der ehemalige Landrath Baron v. Schoultz 
befand fich eben in der Stadt, und die Refidirung muß ihn doch wohl 
zu gut gekannt haben, um zu fürchten, bei dem Tiesverletzten eine Fehlbitte 
zu thun, wenn sie ihn einlud, in der obschwebenden Verlegenheit mit seinem 
so erfahrenen als verfassungskundigen Rathe sie unterstützen zu wollen. 
Er fand sich, des Vaterlandes Wohl allezeit in erster Linie in der Wah-
rung von dessen verfassungsmäßigem Rechte sehend und der erlittenen 
Kränkungen nicht gedenkend, am 3. Juli 1768 zur erbetenen Conserenz 
mit dem residirenden Landrathe und dem Landmarschall ein, „und das 
Gutachten aller dieser Herren ging einstimmig dahin, daß das geforderte 
Svvümeni von der Beschaffenheit und dem Umfange sei, daß die Refidi-
rung fich nicht allein damit befassen könne, sondern dessen Abfassung we-
nigstens einem Convent überlassen werden müßte". 

Mit der Einberufung eines ConventeS übereilte man fich übrigens 
nicht, sondern kam vielmehr nach reiflichem Nachdenken zu dem Resultate, 
daß eS rathsam sein dürste, noch eine fernere Conserenz in derselben Sache 
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abzuhalten. Diese ward denn auch, zwischen dem refidirenden Landrath, 
und dem Herrn Landrathe Baron v. Igel ström als Landmarschall am 
22. Juli 1768 abgehalten, befand jedoch, die erste an Vorficht noch über-
bietend, „sür bedenklich", das mehrerwähnte „8entiment einem Konvent 
oder Landtag zuzuschieben, wodurch das Land leicht in eonour-
renee dieser Sache rstione der dazu erforderlichen Kosten 
gesetzt werden könnte"; es ward „solchem nach beliebet, dieses 8en-
timent schriftlich zu verbitten und von dem Lande zu äseliniren". 

Sosort unterlegte denn auch das Landraths-Collegium dem General-
Gouvernement ein vom 24. Juli 1768 datirtes „Gehorsamstes Memorial" 
in welchem es fich „zu Abfassung des geforderten Ssiuimvnts aus keine 
Weise im Stande" erklärt; denn: 

„Der Wunsch und das Petitum des Landes in Ansehung der Errich-
tung einer .̂eaäemie gehet nicht weiter als aus die in schwedischer Regie-
rungszeit vorhanden gewesene und in den unglücklichen Kriegszeiten zu 
Grunde gegangene Anstalt der Academie in Dorpat und ?ernsu. Der 
dazu bestimmt gewesene fonä kann nicht unbekanntsepn, 
und von dessen Anwendung und äistributloa müssen sich in E. Erl. 
Kaiserl. Venera! (Zouvernements ^rekiven gleichsallS 
hinlängliche Nachrichten finden. E. E. Ritterschaft ist nicht im 
Stande die geringste zuverlässige Nachricht davon zu geben. 

„Die jetzt etwa zu beliebende Anlegung einer Univerfität, sofern der 
schwedische Plan nicht zur Grundlage genommen werden 
soll, ist hier sowie in allen Ländern ein purum rexals. Der dazu zu 
bestimmende lonä und der der ^oaäsmis zu gebende Umfang, wie auch 
alle dabey zu machende Einrichtungen dependiren lediglich von dem Willen 
der höchsten Landesherrschaft, und es lassen fich darüber von Unterthanen 
keine Vorschläge machen, da selbige nicht im Stande find, die Absichten der 
höchsten Landesherrschttst zu wissen, aus welche eS jedoch in dergleichen 
Anlagen lediglich ankommt", u. f. w. 

Ich glaube einem bereits rege gewordenen Wunsche vieler von met-
nen Lesern entgegenzukommen, wenn ich ihnen mitlheile, daß der restdirende 
Landrath, welcher dieses würdige Aktenstück unterschrieben, Meyendorss, 
und der Ritterschasts-Secretär, welcher es gegengezeichnet und wohl auch 
verfaßt hat, G. W. Budberg hieß. 

Weniger erbaut von demselben jedoch, als jene meine Leser, war semer 
Zeit das livländische General-Gouvernement. Bielmehr rescribirt« dasselbe 
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dem Landraths-Collegio am 8. August 1768, wie es nicht umhin könne, 
„die Entziehung sothanen eingeforderten sentiments demselben zur Ver-
antwortung anheimzustellen; angesehen die zur Entledigung angezogenen 
Gründe nicht von dem geringsten Belange sind, und die Ukase Es. Erl. 
Dirig. Senats v. 18. Julii 1767 durchaus erheischet, daß über die im 
Laude Allerhöchst zn errichtende Hobe Schule ein 8ent!msnt gegeben 
werde" u. s. w. 

Diese ernste Sommation sandte das Landraths-Collegium dem schon 
erwähnten, damals als Landmarschall vicarirenden Landrath Baron Igel-
st röm nach Trikaten mit dem Ersuchen, seine Meinung über das, was 
jetzt zu thun sei, der Refidirung mitzutheilen; und schon unter dem 21. 
August 1768 erfolgte dieselbe, in allem Wesentlichen übereinstimmend mit 
den Anschauungen des letzterwähnten „Gehorsamsten Memorials" vom 
24. Juli 1768. Doch verdienen aus der ziemlich langen Zuschrift einige 
Züge als charakteristisch hervorgehoben zu werden, so z. B. wenn es, gegen 
den Schluß, heißt: „Ich in meinem Theil gestehe wenigstens sehr gern, 
daß ich nicht aufgelegt bin, über eine solche Materie ein schickliches 8enti-
menl zu ertheilen, und wenn ich eine gleiche Meinung auch von meinen 
Herren College« hege, so thue ich mir recht und ihnen nicht unrecht, ^es-
äemie-Bediente, voowres nnd prokessores find die Leute, die man mit 
Nutzen über ein solches Vorhaben vernehmen und ihre 8enl!ments einzie-
hen kann. Was wollen wir für mehrere Kenntniß von Konventen oder 
auch von Laudtägen in einer solchen Materie vermutheu. Hingegen haben 
wir Ursache zu besorgen, daß es von Folgen für's Land sein könnte, sich 
mit den begehrten Planen der Einrichtungen zu befassen. 

„Dieses find also die Gründe, die mich bewegen, weder Konvent noch 
Landtag in diese bedenklichen Zumuthungen zu verwickeln, folglich noch 
immer dafür zu halten: wir können, sollen und müssen uns mit keinem 
Lvntiment abgeben". 

Daß sich aber mit solch straff formeller Haltung ein wohlwollendes 
Eingehen aus die Materie in einem und demselben Manne gar wohl ver-
trug, sobald nur dasselbe aus solchen Wegen, die sür verfassungsmäßig 
gelten konnten, erfolgte, lehren in unmittelbarem Anschlüsse an das Vor-
hergehende folgende Worte desselben Schreibens: 

„Von einigen Gliedern des k o l l e x ü und denen,Herren Deputirten, 
bei welchen eine Kenntniß von êaäenüe-Einrichtungen zu vermuthen, als 
dem.Herrn Landrath Bruining, Herrn L. M. Baron Budberg !c. 
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mit beigefügtem Bericht von dem ganzen Zusammenhange der Sache und 
was dabei zu bedenken wäre, eine beiräthige Meinung einzuziehen, 
umb in einer so epineussn Sache die vorsichtigsten und sichersten Maß-
regeln zu fassen, würde meines Erachtens sehr dienlich und gerathen sein". 

Was dann schließlich des Landraths Baron Igel ström Meinung 
von dem, was im vorliegenden Falle Rechtens, das spricht er dann kurz 
und bündig in den Worten aus: „UebrigeuS habe ich schon vorhin zu er-
innern Gelegenheit gehabt, wie eS schlechterdings wider daS Usmksst sei, 
wenn alle in die Anordnung der Gesetz-Kommission einschlagende sSairen 
anders als unmittelbar mit den Herren Adelsmarschällen vom 
Kaiserl. (Asneral-Vouvernsmsnt behandelt werden". 

Diesen Rath hat denn auch das Landraths - Collegium unverzüglich 
befolgt, indem es unter dem 26. August 1768 an die „ Adelsmarfchälle" 
Landrath Baron v. Budberg aus Ramkau und Landrath Baron v. Fersen 
aus Ollustfer. gleichlautend schrieb, um fie zunächst von der ganzen Sach-
lage in Kenntniß zu setzen und dann ihnen zu sagen: 

„Wie auch Ew. Hochwohlgeb. sowohl wie Patriot, als auch wie 
Kreisdeputirter und endlich wie Adelshaupt bei der Deputation, die das 
Gesuch wegen der êaclemis in eommissis hat, in dieser Angelegenheit 
auf mehr denn eine Weise Theil nehmen, so bitte ich im Namen E. E« 
Ritter- nnd Landschaft ergebenst, Dero geneigtes Gutachten darüber bal-
digst anhero zu eröffnen" u. s. w. 

Die Meinungsäußerungen beider „Adelsmarschälle" liegen vor: des 
Landrath Baron v. Budberg cl. 6. Ramkau d. 3. September 1768, 
des Landrath Baron v. Fersen 6. ä. Ollustfer d. 16. September 1768. 
Da beide Auslassungen fich durch einen bemerkenswerthen Geist patrioti-
scher Staatsklugheit auszeichnen, auch beide aus den praktischen Abschluß 
dieser ganzen mit so großer Umficht und Beharrlichkeit geführten Verhand-
lung keinen geringen Einfluß gehabt haben dürsten, so wird man anSführ-
lichere Auszüge aus denselben, besonders aus derjenigen des Baron Bud-
berg au diesem Orte gewiß nur in der Ordnung finden. 

Nach einem kurzen, das seitherige Verhalten der Refidirung billigen-
den Rückblicke, hebt Baron Budberg den praktischen Kern des ganzen 
Problems mit folgender Auseinandersetzung hervor: 

„Meiner Meinung nach kommt es hauptsächlich darauf an, ob die 
hohe Sen. Uk. v. 18. Julii a. pr. namentlich von dem Laude", oder nur 
in xensrslen Ausdrücken und vielleicht gar vom K. General-Gouvernement 
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selbst ein 8entiment verlangt. Letzteres keseripte lassen uns darüber 
gänzlich in Unwissenheit, und machen es nothwendig, fich um eine richtige 
Übersetzung menUonirter Sen. Ukase selbst zu bemühen. 

»Ist ersteres, so sehe ich nicht wohl ein, wie wir uns dessen werden 
entziehen können, wenigstens könnte es uns als unrühmlich ausgelegt 
werden, und wo" (also ungewiß ob) „die Ukase aus Selbsteigenen Aller-' 
höchsten Besehl der Monarchin emanirt ist, könnte Allerhöchst dieselbe von 
uns die ungünstige Meinung fassen, als wäre uns um die Ausblühung und 
Verbreitung der Wissenschaften in unserm Vaterlande wenig zu thun. Aus 
diesen Fall halte ich davor, man thue etwas, wende aber dabei alle Vor-
ficht an, um daS publicum unserer Landsmannschaft" (so nann-
ten noch vor hundert Jahren unsere Väter die jetzt s. g. Ritterkasse) 
„nicht mit in die zu solchen Anstalten erforderliche sür uns ganz uner-
schwingliche Kosten zu verwickeln. Z. E. Man suche aus den Archiven 
alle die vormalige Dörptsche und zuletzt Peruausche .̂esäemiv betreffende 
Nachrichten, Instituts uud .̂eaäemiseke Konstitutionen zusammen, ent-
werfe aus solchen einen Plan, nach welchem fie eingerichtet gewesen, 
merke an, daß die 4 Fakultäten zwar damals lange nicht genugsam 
mit Professoren versehen gewesen seien, wie aus den beigelegten 
Instituten der Leipziger und Haller êaclemien sich entnehmen lasse. 
Denn erstere von 32, letztere aber von 13 prokessoribus oräinarüs ohne 
den extrsoräinarüs besorgt wurde. Daß, ni kallor! ein Professor in Ca-
meral-, Policcy- und Oseonomie Wissenschaften, ein Solcher, der die 
priueipis 5uris kommunis aus die hiesigen lexes statutsrias anzuwenden 
gelehret und Kollers praetiea gelesen hätte u. s. w. gefehlet habe. 
Vermuthlich müssen diese Mängel der mäßigen Revenüe zugeschrieben werden, 
womit sothane ^eaäemis von der damaligen Landes herrsch ast dotirt 
gewesen wäre und welche jährlich nicht mehr als 10,000 Rthl. S. M. 
betragen hätte; hier würden die Einkünfte der damaligen Academie genau 
aufzunehmen sein. Dieses habe man aus ausdrücklichen Besehl Eines Erl. 
Kaiserl. General - Gouvernements einzuberichtcn ohnermangeln sollen, 
weil man sonst sein Sentiment über ein Instiwtum dieser Art zu geben, 
fich gewiß entblödet" (ist entweder zu verstehen als: gescheuet, oder 
es müßte gelesen werden: nicht entblödet) „haben würde, da solches ein 
unstreitiges Imperiale sei, eine Gnade, welche die Ritterschaft und 
Stände dieses Landes und deren späteste Nachkommenschast in denen 
entferntesten Jahr Hunderten als eine eolstante Kaiserliche Wohlthat und 
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erhabene landesmütterliche Borsorge sür ihre getreuen Unterthanen zu seg-
nen, zu verehren und zu verewigen haben würden̂  Meine Meinung wäre 
also, daß man aus den ponirten Fall, daß das Seutiment des Landes 
durch die hohe Senats-Ukase selbst gefordert worden und solchem durchaus 
nicht auszuweichen wäre, man fich auf die Aufgabe des Institut! der ehe-
maligen Dörptschen ^eaäemie einschränke, ihre Mängel in Gegeneinander-
Haltung der Einrichtungen der Leipziger und Haller Universitäten anzeige, 
welche man deswegen, und um zu beweisen, daß solche sämmtlich aus 
Landesherrliche Kosten sundiret sind, beilegen könnte, und alsdann 
die nöthigen Verbesserungen anmerken, deren ich nur Exempel Weise einige 
angeführt habe, Ew. Hochwohlgeb. aber, welche in der Gelegenheit find, 
das Dörptsche lnstitutum mit denen zu Leipzig und Halle und demjenigen, 
was unser Land nothwendig macht und erheischet, zu oomps-
nren, billigst überlasse, solche gehörig auszufinden und anzuzeigen. 

„Um auch von solchen Einrichtungen, welche zwischen Schulen und 
Universitäten das Mittel halten, unterrichtet zu sein, habe ich mir die 
Nachricht von der letzten Vermehrung der Estländischen s. g. Ritter -
äemis und von der Einrichtung des koNsxü varolini in Braunschweig 
kommen lassen, und füge sie hiebei. Zu einer der ersten gleichen Einrich-
tung könnten wir wohl ohne große Schwierigkeit gelangen; es dürfte nur 
die Verbesserung des I^eei der Ritterschaft von der hohen Krone über-
lassen werden, und diese solche bei einem künstigen Landtage beherzigen 
und reguliren. Letztere aber, welche von emem weit größern Umfange, wah-
ren und ausgebreiteten Nutzen ist, kann nur von der höchsten Landesherr-
schast und auch dieses hier in der Provinz in der Vollkommenheit nicht, 
alS zu Brauuschweig errichtet werden. 

„Aus den zweiten Fall aber, da msationirts Senats-Ukase zwar ein 
Sentiment, nicht aber namentlich von der Ritterschaft verlanget: könnte 
man fich begnügen, dem Kaiserl. General-Gouvernement zu antworten, die 
Ritterschaft habe zwar ans der ksstauration der ehemaligen Dörptschen 
^oaäomis ein vesiäerium bei der großen Gesetz - Oommisgion sormirt, 
und solches seinen Deputirten übertragen, nicht aber sich beigehen lassen, 
eine 4oaäem!v nach ihrem eigenen Gutdünken zu erbitten, da solches die 
Sache der Landesherrlichkeit sei. Zudem befänden fich alle Nachrichten 
von der vormaligen Dörptschen ^oaävmio in den Archiven E. K. Gen. 
Gouvernements, von denen nur sehr unvollkommene bei der Ritterschaft 
befindlich, wären, aus den überreichten lustitutis der Leipziger und Haller 
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^esöemie als der berühmtesten im teitschen" (sie) „Reich, ergebe fich, 
wie weit erste« von letzteren abgegangen und unterschieden gewesen und 
welche nützliche und heilsame Veränderungen deren kestsuralion ersprieß-
lich sein würden, als welche man durchaus von der Allerhöchsten Kaiserlichen 
Gnade und landesmütterlichen weltberühmten Vorsorge hoffnungsvoll erwar-
ten müsse, ohne Solcher durch selbst gewagte Vorschläge vorzugreisen. 
Auf Ew. Hochwohlgeboren Verlangen ermangele nicht, dieses mein unmaß-
gebliches Bedenken einzusenden" u. s. w. 

Meine Leser werden sogleich Gelegenheit haben zu sehen, welche hohe 
Fähigkeit damals unserer Landes-Repräsentation beiwohnte, scharfe formale 
Distinctionen rasch und vollständig aufzufassen, und die vielleicht noch hö-
here, und ebendarum wohl auch noch seltenere, auf dergleichen Distinctio-
nen beruhende wohlerwogene und patriotische Winke klug und rasch zu be-
folgen , ohne die selbstgefällige Sucht des Verballhornifirens aus eigenen 
Mitteln, blos weil es selbsteigene find, oder gar die scheelsüchtige uud 
kleinliche Eitelkeit, den guten Rath durch sorcirte Coucurreuz - Vorschläge 
zu verwässern und zu verhunzen, blos um sagen zu können, man habe 
sich nicht von Diesem oder Jenem dies oder das souffliren lassen! 

Zuvor aber ist noch des zweiten der eingeholten Gutachten — des-
jenigen des Landraths und „Adelsmarschalls" Baron v. Fersen zu geden-
ken, obgleich gewisse Anzeigen daraus zu deuten scheinen, als habe das 
Landraths - Collegium, ohne dasselbe abzuwarten, unter dem unmittelbaren 
Eindrucke des volle vierzehn Tage früher, d. h. schon am 8. September 
1768 eingegangenen Gutachtens des Landraths und „Adelsmarschalls" 
Baron v. Budberg seinen Entschluß gefaßt und ausgeführt. Das Fer-
sensch e Gutachten ist nämlich nicht nur erst am 23. September 1768 
eingegangen, sondern es findet sich auch in dem bezüglichen Bande der 
ritterschaftlichen Akten, nämlich v. I. 1768 Vol. I.VI, Arch.-Nr. 82 hin-
ter dem „Sentimenl." eingebunden, welches im Sinne des Budbergfchen 
Gutachtens die Refidirung dem General-Gouvernement bei einem „Gehör-
samsten Memorial" zu unterlegen fich entschloß und welchem gerade auch 
das Budbergsche Gutachten nebst seiner die Dom- und Ritterschule, resp. 
eine zu gründende so rubricirte „neue Ritter-Akademie" zu Reval betreffen-
den zwei Beilagen vorgebunden ist. Die chronologische Frage wäre ohne 
Weiteres erledigt, wäre nicht das Eoncept des „Sentiment" ganz undatirt 
und in dem Concepte von' dessen „Gehorsamstes Memorial" bepanntem Ve-
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hikel der Tag »̂eingetragen geblieben und nur der Monat mit „Sept. 
176S" angegeben. 

Auch zeigt das Gutachten Fersens so auffallende Uebereinstimmuug deS Ge-
dankengangs und sogar Ausdruckes (z. B. der Warnung vor Compromittiruug 
des „Publicum's unserer Landsmannschaft") mit dem dreizehn Tage altern sei-
nes College» Budberg, daß ich eineStheils kaum der Vermuthung mich ent-
schlagen möchte, letzteres habe dem Baron Fersen zur Consormirung vor-
gelegen, anderntheils aber mir und meinen Lesern dessen Beibringung 
in extenso um so mehr ersparen kann, als auch hinsichtlich der Schärfe 
der Argumentation und Eleganz der Schreibart die Palme ganz entschie-
den dem Landrath Baron v. Budberg gebührt. Nichtsdestoweniger aber 
enthält auch das Gutachten des Landraths Baron v. Fersen zwei Stellen, 
welche der Vergessenheit entzogen zu werden verdienen: die eine weil sie 
die leider noch nicht zugängliche, die Errichtung einer Universität betreffende 
Mterleguug der livländischen Ritterschast bei der Gesetz - Commission in 
Moskau, die andere, weil sie den Landrath Baron v. Fersen persönlich als 
einen edeln Patrioten zu charakterisiren geeignet ist, ausgestattet mit jener 
großen und leider auch recht seltenen Eigenschaft des ManneS, ohne 
welche es aber keinen großen Staatsmann giebt; ich meine jenen Man-
neSmnth, erforderlichen Falles ritterlich mit der eigenen Person zu 
bezahlen. 

Die erste der beiden Stellen besagt, es sei „schon fast Alles, 
was von Seiten des Landes gesagt werden kann, in der Un-
terlegung wegen einer ^.eaäemis bey der großen Gesetz-
Kommission gesagt worden". 

Die zweite Stelle aber lautet — und möchten namentlich ihre Schluß-
worte laut und immer lauter zu dem politischen Gewissen auch unseres 
vielfach noch in so „gesunden Pflanzenschlas" versunkenen heutigen baltischen 
Geschlechtes reden: „Meines Erachtens müßte in dieser Sache von Seiten 
einer Landes-Residirung alle Ertheiluug eines Sentiments abzuwenden ge-
suchet werde«. Wann aber nach der hohen Senats-Ukase von Seiten des 
Landes nothwendig senUret werden muß, daß diese Aumuthung durch daS 
General-Gouvernement mit uns Adelsmarschällen nach dem Sinn des 
Usniksstss begangen werden müßte; wobei aber die Landes-Residi-
rung alles dazu Gehörige zu suppeäitirsn sich nicht entziehen wird. ES 
ist meines Erachtens besser, daß sich zwei persöhnlich etwas ex-
xoniron und dadurch das publicum decken". 
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Ob es nach den bezüglichen Winken des Baron Budberg dem liv-
ländischen Landraths-Collegio gelungen war, von dem General-Gouverne-
ment die Auslieferung des maßgebenden Wortlautes jenes den, ritterfchaft-
licherseits unbekannten, Hintergrund der ganzen beinahe ein volles Jahr 
füllenden Verhandlung bildenden SenatSutaseS vom 16. Juli 1767 zu 
erlangen, und ob vielleicht dieser Wortlaut wirklich eine directe Verpflich-
tung der livländischen Ritterschaft zu ihrerfeitiger Abgabe deS vielerörterte« 
„Sentiments" enthalten habe; davon habe ich in den Akten keine unzwei-
deutige Spur finden können. Doch mö/hte ich eS aus zwei Gründen be-
zweifeln. Einmal würde fich doch wahrscheinlich der Utas bei der Akte 
befinden, und dann würde ja wohl von Anfang an, das General-Gouver-
nement, welches mit so bemerkeuswerther Beharrlichkeit auf seinem Plane 
bestand, die Ritterschast zu sofortiger directer Einlassung vermittelst Abgabe 
eines „Sentiment" zu vermögen, nicht unterlassen haben, in einem seiner 
vom Oktober 1767 bis August 1768 reichenden Reskripte, den entscheiden-
den Wortlaut dem Landraths-Collegio vorhaltend mitzutheilen. Beides 
aber ist nicht der Fall, und wenn dessen ungeachtet das Landraths-Colle-
gium, wie wir sogleich sehen' werden, im Sinne der Landräthe Barone 
v. Budberg und v. Fersen, und im Geiste des Baron Karl Fried-
rich Schoultz, welcher damals längst aufgehört hatte Landrath zu sei», 
dem General-Gouvernement schließlich doch ein die Univerfität betreffendes. 
„Sentiment" zugehen zu lassen, fich herbeiließ, so dürfte eS aus der Er-
wägung geschehen sei, daß möglicherweise doch der dem Wortlaute nach 
vorenthaltene SenatSukaS irgend eine Wendung enthalten mochte, deren 
Nichtberücksichtigung dem Lande nachlheilig werden konnte. Formell hatte 
das Landraths-Collegium ohne Zweifel das Recht, fich den Wortlaut m' 
forma pzmdante vorgelegt zu sehen, oder aber in seinem passiven Wider-
stande Zu beharren. Materiell dagegen konnte dasselbe gleichwohl, jene Mög-
lichkeit fingirend, einem Widerstand, welcher, endlos fortgesetzt, denkbarer 
Weise sür das Land von unliebsamen Folgen sein konnte, mit um so bes-
serem politischem Gewissen entsagen, als der Wortlaut des „Sentiments" 
beweisen wird, daß es ihm gelungen ist, eine Fassung zu finden, welche 
vielleicht wohl den Erfolg, nämlich die jedenfalls von der Ritterschast 
auch schon damals lebhast gewünschte Wiederherstellung der LandeSuniver-
sität in nächster Zukunft, nicht aber die bei dieser Sache in Betracht kom-
menden großen Princip ien des verfassungsmäßigen Landesrechtes blos-
stellen konnte. Soll aber einmal daS „pam bis et Lbortö" auseinander-
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gerissen werden, so wird fich der wahrhaft erleuchtete Patriot nie be-
denken, lieber der Freiheit zu genießen, und des Brotes zu ermangeln, 

^ als umgekehrt. 
Wie schon bemerkt, kann ich leider den Tag nicht bestimmen, au wel-

chem das livländische Landraths-Collegium sein „Sentiment" dem Gene-
ral-Gouvernement unterlegte. In hohem Grade wahrscheinlich aber ist eS, 
daß solches nach dem 8. und vor dem 23. September 1768 geschah; 
jedenfalls im September 1768. 

Das schon erwähnte „Gehorsamste Memorial" des refidirenden Land-
raths lautet wörtlich: 

„Aus Eines Erlauchten Hochverordneten Kaiserlichen General-Gouver-
nements wiederholten hochobrigkeitlichen Befehl übergebe im Namen und 
pon Wegen Einer Edlen Ritter- nnd Landschaft beiliegendes Unvorgreis-
liches Sentiment wegen Errichtung einer Akademie und Universität in Liefland. 

,Lch süge demselben, vorhin versprochener Maßen eine beglaubte 
Nachricht von dem Institute der Göttingischen Universität hierzu*), als 
welche über gewisse Theile einer solchen Anstalt das nöthige Licht verbreitet. 

„Eine Edle Ritterschast ist sest versichert, E. Erl. Hochverordnetes 
Kaiserl. G. Gt. werde nicht nur überhaupt deren unterthänigstes Gesuch 
wegen Errichtung der Akademie, sondern auch den Inhalt des Allerhöchst" 
(ob nur gerade direct der livländischen Ritterschaft)? „demandirten unmaß-
geblichen Sentiments auf das Günstigste an Jhro Kayserliche Mayestät 
begleiten, und diesem Lande zu höchst dero Allergnädigster LandeSmütterli-
cher Vorsorge aus alle Art behülflich seyn; in welcher Zuversicht fich 
E. E. Ritter- und Landschaft der beständigen Protection ES. Erl. Kaiserl. 
Gen.-Gouvts. gehorsamst empfiehlt. 

Riga im R. H. den Septembet 1768. Im Namen u. s. w. 
Bruiningk, Res. L. R. 

G. W. Bb. sers. 

") Unter den Aktenstücken der oballegirten so rubricirten: , Deduction wegen der 
Akademie* befindet fich, außer dem Memorial BurchardS v. Krüdener über die 
Universitäten Leipzig und Halle, das »Privilegium Königs Georg II. der Akademie zu 
Böttingen, ä. ä. Hannover den 7. December 1736". Ob dasselbe ebenfalls von Krüde-
ner eingesandt gewesen, ist nicht ersichtlich, doch nach dessen Versprechen, dergleichen zu 
thun, wahrscheinlich. Die Gründe, welche das livländische Landraths-Collegium veranlaßt 
haben, statt jener fubjectiv statistischen Notizen eines Studenten, lieber die objectiv-öffentlich-
rechtliche Urkunde eines Königs einzusenden, werden ohne Zweifel sowohl materieller als 
formeller Art gewesen sein. 
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DaS „Sentiment" selbst aber lautet, sammt Unterschrist, vollständig 
wie folgt: 

„UnvorgreiflicheS gehorsamstes Sentiment wegen Errich-
tung einer ^oaäsmie u. Universität in Liefland, welches aus 
hochobrigkeitl. *) Begeren im Namen ».Von wegen E. E. Rit-
ter- und Landschaft ertheilet wird. 

„E. E. Ritter- und Landschaft des Herzogthums Liefland glaubt 
unter dem gesegneten Regimenre Jhro jetzt Glorreich regierenden Kaiserl. 
M. Katharina II. denjenigen glücklichen Zeit-Punkt erreicht zu haben, da 
auch in Liefland Künste und Wissenschaften zu blühen anfangen können 
und müssen. Die ewig preiswürdigen Anstalten dieser großen und un-
sterblichen Monarchin rechtfertigen ihren" (d. h. der livländischen Ritter-
schast) „Gedanken, daß Liefland von so erhabenen und vortrefflichen Ein-
richtungen zum Besten der Erziehung und Ausbildung der Jugend, die 
Jhro K. M. sür audere Dero getreuen Unterthanen zu machen Allergnä-
digst geruhet, hoffentlich nicht ausgeschlossen bleiben wird. 

„Dieses hat E. E. R. und Landschaft bewogen, ihren Deputirten bei 
der hochverordneten Reichs-Gefetz-Commifston u. a. auch ihr Allerunter-
thänigsteS Gesuch um Errichtung einer Akademie in Liefland zu übertragen. 

„Sie hat in diesem allerunterthänigsten Gesuch ihr hauptsächlichstes 
Augenmerk aus die in den letzten schwedischen Zeiten wirklich existirte 
Dörptsche Akademie gerichtet, weil sie 

1) überzeugt ist, daß diese Einrichtung bis aus geringe Zusätze sür 
Livlands Bedürfnisse hinlänglich ist; weil fie 

2) fich in der Kapitulation mit dem Feldherrn Scheremetew die Er, 
richtung einer Akademie aus dem schwedischen Fuß bedungen hat, weil sie 

3) nicht nur in den accordirten Capitulationspunkten unter gewissen 
Bedingungen einige Hosnung hiezu, sondern auch nachher in der Allerhöch-
sten Kaiserlichen Resolution vom 12. October 1710 im 4ten Punkte eine 
positive Kaiserliche Versicherung und Zusage darüber erhalten hat; und 
endlich, weilen 

4) die Kosten zu Unterhaltung der Akademie in dem Schwedischen 
ölst würklich bestimmt gewesen. 

„Ob nun zwar dieser Artikel in dem .̂o. 1726 Allerhöchst bestätig-
ten Land - Staat nicht mit begriffen worden; so kommt es doch auf Jhro 

*) Also nicht auf allerhöchsten Befehl. 
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K. M. Allerhöchste Verfügung an, wie dieses Stück des Li es ländi-
schen Staats wieder in die ehemalige Würksamkeit zu setzen. Ja, Eine 
Edle Ritter- und Landschaft lebet der festen Ueberzeugung, Jhro Kaiser-
liche Majestät, deren ewig glorieuse Regierung auch in sonderheit von Sei-
ten der Wissenschaften und Künste glänzet, werde nicht nur die vorher 
zur Akademie bestimmt gewesene Summen dieser heilsamen Be-
stimmung wieder zueignen, sondern auch solche nach Erheischung ge-
genwärtiger Umstände allermildest erweitern und vermehren. 

„Was nun die zuletzt unter schwedischer Regierung etablirt gewesene 
Akademie und deren Fundation betrifft, so haben sich davon folgende 
Nachrichten gesunden. 

„Die Akademischen Gebäude sind von der Chrone erbauet und die 
proksssorvs gleichfalls von der Chrone berufen und salariret worden. Jn-
gleichen hat der König Karl XI. die Constitutionen der Akademie verfassen 
lassen und ihr ihre privilexia ertheilet. 

„Außer der Errichtung der Akademischen Gebäude find zur Akademie 
folgende Professoren, Exercitien-Meister uud Akademie-Bediente und zu 
ihren salarüs die dabei befindlichen Summen bestanden gewesen: 

Rthlr. S.-M. 
1 Aeltester ?rok. Ltieoloxias . 
2 ? rokss8o rb8 I k e o l o x i a e ü 6 0 0 

1 ? roks88o r 5 u r i s . . . . . 

1 „ Ueäieilise . . . 
1 ? r o k . k t i e t . e t ? < M . . . . 

1 ? r o k . k i s t o r . . . . . . 

1 P r o t . l i v A u . o r i e n t . . . . 

2 p r o k s s s o r e s p k i l o s . . . . 

1 ? rok . U s t k s m i t t 

. 1000 

. S00 

. 300 

. 200 

1000 
1200 
600 
SOO 
500 
600 
500 

1 ^ o s ä . L e e r e t , u . L i b l i o t k e e a r i u s . . . . 

1 .̂eaäsmischer Rentmeister 
1 Sprach Meister 
1 Fecht Meister 
1. Tanz Meister. . 
1 Buchdrucker . . . . . . . . . . . 
1 ^.eaäemischer Bedienter . . . . . . . 

40 Stipendiaten, 10 a 60, 10 ü, 40, 10 a-30, 
10 5 20 Rthlr. . . . . . . . . . . 1400 

200 
200 
200 

60 

Battische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hst. 2 u. 3. 13 
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Rthlr. S.-M. 
Zum Unterhalt des Universität-Hauses, und an-

dere außerordentliche Ausgaben . . . . . 200 

Summa 9000 Rthlr. 

„Obigen .̂eaäemischen Lehrstellen, Professoren und Bedienungen 
wären unvorgreiflich noch folgende hinzuzufügen: 1) noch ein prokessor 
Huris, 2) noch ein Professor Neäieinae (weit diese weit läustigen 
kaeul tseten nach al len ih ren besonderen Theilen nicht füg-
lich durch ein einziges sub^eetum bestritten werden kön-
nen), 3) noch ein akadem. Bediente oder Pedell, 4) ein Bereiter, 5) zwei 
Russische Sprachmeistere, 6) ein italienischer und 7) ein Englischer Sprach-
meister. Durch obige Verstärkung würde die hier zu errichtende .̂oaäe-
mie sür dieses Landes Bedürfnisse vollkommen hinlänglich. 

„Gleichwie aber die ehemalige Lebensart und deren Bedürfnisse mit 
der jetzigen Zeit in Betracht des zu einem anständigen Lebens - Unterhalt 
erforderlichen Aufwandes in keine Vergleichung zu stellen ist: Also dürften 
wohl mit denen in schwedischer Silber - Münze bestimmten Gehalten die 
nöthigen Prosessores, Exercitien Meister und andere Ossicianten jetzt nicht 
gehalten werden können. Es wäre selbigen also unvorgreiflich jeder resp. 
Gehalt nach Erforderniß jetziger Zeit und Lebensart und in Verhältniß 
der bei anderen Universitäten festgesetzten salsrien dergestalt zu vergrößern, 
daß sie nicht nur bequem und anständig davon leben könnten, sondern 
auch bei der hiesigen .̂eaäemie wenigstens nicht schlechter als anderer 
Orten stünden; dieses wäre eines von den sichersten Mitteln, die hiesigen 
Anstalten allezeit mit denen besten und geschicktesten Lehrern und Meistern 
besetzet zu sehen. 

„Außer denen Professuren und Bedienungen und denen, hiezu gehöri-
gen beständig fortwährenden Kosten, wozu in Schwedischen Zeiten zuerst 
gewisse Krons-Güter in Jngermanland, hernach aber die königlichen Kassen 
angewiesen gewesen, würden zu einer wohleingerichteten Akademie unmaß-
geblich noch folgende Stücke erforderlich sein: 

1) ein ^eaäewis-Haus, in welchem außer denen nöthigen Hör-Sälen, 
ein Bücher-Saal, ein tbeatrum svatomieum» ein Tanz- und Fecht-Saal, 
ein Observatorium nebst behöriger Raumbde (sie) zu Ansbehaltung aller 
mathematischen, und zur Experiments!-Physik nöthigen Instrumente, eine 
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Buchdruckerei, eine Wohnung für den Rentmeister und sür die Pedellen 
und ein Oaroer befindlich sein müßte. 

2) Eine geräumige Reitbahn nebst erforderlichen Ställen, auch Woh-
nung sür den Bereiter und die nöthigen Stallbedienten. Außer denen 
ersten Fundatiouskosten wäre zur nöthigen Rekrutiruug des Stalles und 
der Stall-Geräthe ein konä in dem etat festzusetzen. 

3) Ein kortus meäieus zum Behuf der Medicinischen Fakultät, wozu 
gleichfalls die jährlichen Bearbeitungskosten, nebst dem Gärtner-Lohn auf 
dem etat zu bestimmen wären. 

4) Ein nach Art aller anderen ^eaäemien wohleingerichtetes von-
vietorium, worin theils arme Studenten ihre unentgeltliche Beköstigung 
haben könnten. Dieses Stück ist von der'größten Nutzbarkeit. Denn 
ost bleiben die vorzüglichsten Kenies, blos weil ihnen die Mittel zum Stu-
diren fehlen, ohne Unterricht, die, wenn ihren dürftigen Umständen geholffen 
wäre, Lichter in der gelehrten Republik geworden wären. Auch zu dieser, 
sehr nöthigen Anstalt wäre ein jährlicher zureichlicher lonä aus dem .̂oa-
äeinie-etat zu bestimmen. 

6) Eine öffentliche ^esäemische Libliotbek, zu deren Unterhaltung 
und jährlichen Vermehrung gleichfalls ein gewisser konä aus dem ötat zu 
bestimmen wäre. 

6) Alle gewöhnliche .̂eaclemifche Insissma, wie solche auf anderen 
Universitäten üblich find und auch ehedessen in Dorpat vorhanden gewesen. 

7) Ein apparat aller nöthigen mathematischen und zur Experimental-
Phyfik nöthigen Instrumente, wie auch alles erforderliche Geräthe zur 
Druckerei nebst einem in dem ^oaäsmie-Ltat bestimmten konä zur gehö-
rigen Unterhaltung aller dieser Dinge. 

„Diese Anzeigen sowohl als angemerkte Benöthigungen werden aus 
den bei denen ^.oaäemien in Nassau und 8t. Petersburg wirklich vor-
handenen Einrichtungen erklärt und regulirt werden können. 

„Obige sämmtliche ?unäations- nnd Unterhaltungskosten find von einem 
beträchtlichen Umfange. Allein die huldreiche Mutter vieler Millionen 
Unterthanen, welche selbige sämmtlich so viel möglich glücklich machen zu 
wollen öffentlich erklärt hat, welche die Nothwendigkeit der Bildung der 
Jugend in ihren Reichen nach ihrem ganzen Umfange kennet, welche von 
ihrem erhabenen Vorsatz, hiebei keine Mühe und keine Kosten zu sparen 
so glänzende Beweise zum Besten anderer Provinzen und Länder theils 
schon geliefert hat, theils noch zu liefern im Begriffe stehet; die göttliche 

13* 
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Monarchin, deren weise und gnädige Unternehmungen zu Bewirknng der 
Glückseligkeit ihrer treuen Unterthanen ganz Europa mit Erstaunen bewun-
dert und derön gesegnetes Andenken auch die späteste Nachkommenschast 
mit unaufhörlicher Bewunderung und Dankbarkeit verehren muß, diese 
unvergleichliche Monarchin wird sür ihr unterthänigstes Liefland nicht we-
niger als sür alle übrigen Theile ihres großen Reiches landesmütterlich 
und huldreichst zu sorgen geneigt sein. Der unsterbliche Ruhm, den der-
gleichen heilsame und glänzende Einrichtung ihrer glorreichen Stifterin 
versichern, und dadurch aus einen weit höhern Grad gebrachte Wohlstand 
dieser unterthänigst getreuesten Provinz, endlich aber auch die zuversichtliche 
Erwartung der sämmtlichen Einwohner dieses Landes, welche diese Art 
der neuen Glückseligkeit von niemandem als ihrer jetzt regierenden huld-
reichen 8ouverains und Landesmutter erhalten zu können glauben und 
die daher aus Allerhöchst deroselben erhabene Gesinnungen ihr ganzes Ver-
trauen setzen; diese Gegenstände werden zur glückseligen Errichtung einer 
^eaäemis in Liefland Ihrer Majestät unserer allerthenersten Landesmutter 
preiswürdigste Entschließungen bilden, befördern und zur Vollkommenheit 
bringen". 

Das war das Wort der livländischen Ritterschast, das sie, fast ein 
volles Jahr lang mit großer Beharrlichkeit und steigendem Nachdrucke zum 
Reden gedrängt, endlich zu sprechen sich herbeiließ, sobald sie nur erst über 
die Form des zu sprechenden Wortes oder, was dasselbe ist, über die Frage 
mit sich einig geworden war, wie das Schöne und Gute zu erreichen sein 
möchte, ohne die oberste Bedingung nachhaltigen Werthes 
alles in der Politik zu erlangenden oder zu begründenden Schönen und 
Guten, ich meine die dabei in Betracht kommende Rechts-Cont inu i tä t , 
zu verleugnen oder zu durchbrechen! 

Es ist heutzutage die, wie immer, wohlseile Mode geworden, über 
das Postulat der Rechts-Cont inui tät in Witzeleien und Sticheleien 
fich zu ergehen, als handelte sichs um eines der ergrauten und morsch 
gewordenen Haare jenes lächerlichen uud überlästigen Kopsballastes, den 
man unter dem Namen „Zops" vollkommen erschöpfend und allendlich 
glaubte abgethan und in die Rumpelkammer zu den „todten", ja „unmo-
ralischen" Dingen und Personen geworfen zu haben. Und leider find es 
nicht nur so leichtfertige als unbelehrbare Mittelmäßigkeiten, die fich in 
dergleichen wohlfeilen Redensarten ergehen. Auch intellectuell und sittlich 
hochstehende Männer lassen fich mitunter hinreißen, in der Ungeduld ihres 
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Herzens jenen Ton mitanzuschlagen, ohne zu bedenken, daß Kont i -
nu i tä t des Rechts ja weiter nichts ist, als der vernünftige und berech-
tigte Kern dessen, was man unter der herkömmlich gewordenen Formel „vom 
Rechte, das mit uns geboren ist" so ost reclamiren hört; ohne zu bedenken, 
daß Rechts-Cont inui tät und politische F re ihe i t nur zwei ver-
schiedene Namen sür eine und dieselbe Sache find; ohne zu bedenken end-
lich, daß K o n t i n u i t ä t nichts gemein hat mit Langsamkeit! „Sprünge" 
in der Rechtsentwickelung werden gefordert, damit man geschwinde sein 
Licht sehen lassen könne „vor den Leuten!" Ich frage: welcher Gedanke 
reiset schneller: derjenige welcher sprungweise übermittelt wird — 26 
Werste durch mündliche, dann 26 Werste durch briefliche, dann wieder 26 
Werste durch optisch-telegraphische, dann endlich nochmals 26 Werste durch 
elektrisch-telegraphische Bestellung — oder derjenige, welcher gleich von 
vorne herein die ganzen 100 Werste weit übermittelt wird durch des elek-
trischen Telegraphen „Continuität" ? 

Unsere Univerfitäts-Geschichte giebt aus diese Frage die unzweideutigste 
Antwort! 

An die Ausrechthaltung der Rechts-Cont inu i tä t in Sachen der 
Wiederherstellung der Landes - Univerfität wendete vom October 1767 bis 
September 1768 die livländische Ritterschast eils Monate. Dann sprach 
fie, aus hohes Verlangen, so wie fie dasselbe allein nur durste deuten wollen, 
jenes W o r t , welchem wohl jeder Unbefangene unter meinen Lesern ange-
fühlt haben wird, daß es, im Interesse jener Wiederherstellung, ernst ge-
meint war. Und welchen Wiederhall fand das Ritterwort unter den 
Arkaden Eines Dirigirenden Senates? 

Soweit meine Quellenkunde, reicht: gar keinen! Der Rest war 
Schweigen! — 

Und doch: wenn, im Widerspruch mit jenem guten, alten deutschen 
Worte, zum Schnellsein Lausen oder gar „Springen" in der That hülse, 
so war ja nun die schönste Gelegenheit gegeben, außerhalb der vermeint-
lich langsamen Continuität, irgend einen vermeintlich schnellen akademischen 
„Sprung" zu thun. 

Aber der nächste, die „Continuität" durchbrechende, wenn auch keines-
wegs akademische „Sprung" hat mehr Jahre aus fich warten lassen, als 
die „Continuität" Monate. Nachdem letztere schon am Ende der eils Mo-
nate, im September 1768 gleichsam hätte sprechen können: „Ich habe das 
Meinige gethan; thun Sie das Ihrige", — erfolgte der größte, Liv- und 
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Estland betreffende „Sprung" des 18. Jahrhunderts nicht etwa nach eilf, 
sondern nach fünfzehn Jahren; auch nicht in die Wiederherstellung, oder 
auch nur Gründung einer baltischen Univerfität, sondern — im Jahre 
1763 — in die, an Stelle der alten ständischen der genannten beiden 
Provinzen auch hier eingeführte — „Statthalterfchaftsversassung". 

Doch selbst, als diese scheinbar alle ständischen Hindernisse und Miß-
liebigkeiten beseitigt hatte, und somit, wie man hätte glauben sollen, das 
Feld frei genug gewesen wäre sür staatsrechtliche Sprünge in allen Figuren, 
über alle Continuität hinweg, selbst dann erfolgte kein Sprung, wie 
man ihn hätte erwarten sollen, in die Gründung irgend einer baltischen 
Universität. Sondern vielmehr sollte wiederum die livländische Ritter-
schast es sein, welche, wenn auch „wnyuam e vineulis" der Statthalter-
schastsversassung hervor, ein tiefes, fast Viertel-Jahrhundert langes Uni-
verfltäts-Schweigen brach, um dann, nach dem vergeblichen Versuche, ihre 
Ansprüche aus die bezügliche Unterstützung des Staatsschatzes anerkannt zu 
sehen, aus eigenen M i t t e l n dasjenige Werk hinzustellen, aus dessen 
Anlaß und aus dessen Schooße hervor ihr dann mit einem Undanks gelohnt 
worden ist, von welchem die Welt nur erst den blassen Schatten kennt. 
Doch sie soll jenen selbst noch kennen lernen! 

Einstweilen aber, bis unsere Geschichtserzählung soweit vorgeschritten 
sein wird, hat fich dem unbefangenen Beobachter unserer bisher dargelegten 
Universitäts - Geschichte wohl schon längst die Frage ausgedrängt: wie es 
wohl mag gekommen sein, daß nicht nur jener ritterschastliche Universitäts-
plan vom September 1768, durch dessen einfache Bestätigung die 
baltischen Provinzen,, sollte man denken, schon im Jahre 1769 soweit hätten 
kommen können, als sie thatsSchlich erst im Jahre 1802 kommen sollten, 
so völlig „klanglos" ins Wasser gefallen ist, sondern auch kein anderer, 
von allem etwa mißliebigen Beigeschmack ständischer Initiative freie Con-
currenzplan — etwa der jenes Oberprocureurs Melissino — weitern 
Anklang und Fortgang fand? 

Eine positive, befriedigende Antwort aus diese Frage vermag ich nicht 
zu geben. Doch wäre es nicht unmöglich, daß die, ohne Zweifel schon im 
Jahre 1769 stark vorgerückten Anstalten zu der Theilung Polens die 
Staatsmittel viel zu stark in Anspruch genommen hätten, als daß für eine 
Anstalt, wie eine Universität in Livland, das Erforderliche zur Verfügung 
geblieben wäre. ' 
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Ehe ich nun meine Leser Zeuge der Wieberaufnahme der Universitäts- -
Sache durch die livländische Ritterschast im Jahre 1792 sein lasse, glaube 
ich in ihrem wohlverstandenen Interesse zn handeln, wenn ich sie zuvor 
einen Blick thun lasse in die Bewegung livländischer Geister, y?ie sie — 
außerhalb der ofsiciellen Welt — die einmal angeregte Universitäts-Frage 
theils zum Ausgangspunkte hatte, theils zum Ziele. 

W.V.Bock. 
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Zur Streitfrage 
über die Ektwickelung der Kirche. 

3»lso möchte ich kürzer und weniger mißverständlich das wichtige, tief in 
das kirchliche Leben der Gegenwart eingreifende, überall im Protestantis-
mus jetzt verhandelte Thema fassen, welches Pastor T i l i n g (Balt. Mo-
natsschr. 1863, September) so gestellt hat: Haben Kirche und Geist-
lichkeit aus die Zei t und ihre Entwickelungen einzugehen? 
Die Zeitgemäßheit erscheint mir als logisch nothwendiges Moment jeder, 
auch der kirchlichen, Entwicklung; sonst wäre fie eben nicht Entwickelung, 
sondern durch äußere Macht bewirkte Umgestaltung — gleichviel ob octro-
yirte Neuerung oder aufgedrungene Restauration. 

Als echter Sohn des Protestantismus hat Pastor Tiling fich entschie-
den aus die Seite der Entwickelung der Kirche gestellt und ihr Entwicke-
lungssähigkeit, Entwickelungsbedürstigkeit, Entwickelungsberechtigung zuge-
sprochen, unter freudiger Zustimmung wohl weniger Theologen, aber der 
großen Mehrzahl der Gebildeten in der Gemeinde. (Ich drücke mich so 
aus, weil ich mich zu der ost gebrauchten, aber katholischen Bezeichnung: 
„Laien" nicht verstehen kann. Wir Protestanten kennen einen Unterschied 
von Kleros und Laos nicht. Die biblische Lehre des Protestantismus vom 
allgemeinen Priesterthum erhebt alle Gemeindeglieder, Geistliche und Nicht-
geistliche zu Priestern, sofern fie Glauben haben, und kennt keinen andern 
Mittler zwischen Gott und den Menschen als den einigen Mittler Jesus 
Christus, den einzigen Hohenpriester des priesterlichen Christenvolks). 
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Pastor Tiling ist nun aber aus entschiedenen Widerspruch gestoßen, 
wie er voraussah und voraussagte. Pastor Nax. Lütkens ist ihm in 
der Dorpater Zeitschrist sür Theologie und Kirche (1863 Hft. 4) entgegen- ^ 
getreten und Pastor Nö l t ingk in der Baltischen Monatsschrift (1863, 
December) *). Die Entgegnung des Letztern ist, trotz aller — man ent-
schuldige den Ausdruck — Parteibesangenheit, ungleich würdiger gehalten, 
als die des Pastor Lütkens. So schroff aber diese auch geartet ist, fie ist 
dennoch insofern vollkommen zweckdienlich, als fie der wichtigen Zeitsrage 
um die es fich handelt, oder wenigstens dem Bewußtsein über die betref-
fende Parteistellung zu größerer Klarheit verHilst. Wir werden es darum 
im Interesse der Sache zumeist mit ihr zu thun haben. 

Zuvörderst macht Pastor Lütkens das Zugeständniß, die Dorpater 
theologische Facnltät und ihre Zeitschrist vertrete die „reactionäre Theologie 
des Landes". Solch' offenes Hervortreten ist anzuerkennen und davon Act 
zu nehmen, und wir wollen Gott danken, daß es nun auch hier zu Lande 
von der Censnr gestattet wird, in kirchlicher Hinsicht eine so entschiedene 
Stellung einzunehmen, sei es nun als Reactions- oder als Fortschrittspartei. 
Das lutherische „Geisterplatzen" ist ja der Wahrheit und damit dem 
Heil der Kirche nur förderlich und das Heil der Kirche erstrebt ja jede 
dieser Parteien in ihrer Weise. ' 

Diesen erfreulichen Fortschritt zu größerer Oefsentlichkeit in Sachen 
unserer heimischen Kirche hätten wir aber allerdings gern von einem wür-
digern Gebrauch begleitet gesehen, als es dem Vertreter der reactionären 
Richtung davon zn machen beliebt hat. Ein Anderes ist die Stärke des 
Ausdrucks, welche in einfachem Verhältniß zu der Stärke der Ueberzeu-
gung steht; ein Anderes der hochfahrende und höhnische Ton, welcher 
Taktik ist, um den Lesern zu imponireu und dem Gegner das Antwor-
ten zu verleiden. Ist eine solche Taktik schon in poütieis nicht eben 
lobenswerth, wie viel weniger denn aus theologischem Gebiete! Aber frei-
lich! es ist ein altes Lied von der radies tkoolossorum, über die zu kla-

*) Seitdem auch Hr. Pastor Starck in den »Mittheilungen und Nachrichten für die 
evang. Kirche in Rußland" (Synodalvortrag, gedruckt .auf Wunsch" der betreffenden Sy-
node, wie einst SokolowSki eontrs, Guleke). Und auch von ein paar ungedruckt gebliebe-
nen Gegenschriften erhielten wir Kunde, so daß der Tilingsche Aussatz einen wahren Sturm 
der Widerlegungslust erregt zu haben scheint. Dieser Eifer im „Zeugniß-Geben* gegen die 

- MinoritätSanstcht ist an sich ein merkwürdiges Zeichen sür Jeden, der eS zu deuten versteht. 
D. Red. 
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gen schon Melanchthon bittere Ursache hatte und die — der Augenschein 
lehrt's — noch bis auf den heutigen Tag nicht ausgehen will in den Reihen 
der reactionären Theologen, zu denen Lütkens sich offen bekennt? 

Die also vertretene Sache erregt schon von vorn herein den Zweifel 
an ihrem guten Rechte. Es kann uns aber darum nicht erspart sein, auch 
im Besonderen aus die Gründe einzugehen, die L. gegen die Forderung 
vorgebracht hat, daß „Kirche.und Geistlichkeit aus die Zeit und ihre Ent-
wickelungen einzugehen haben". 

Zunächst macht L., wie es scheint, T. den Vorwurf, er sei nicht der 
reactionären Richtung selber entgegengetreten, sondern ihr beim Pu-
blikum. Das Publikum aber zum größte» Theil soll, wie T. selber 
meine, seiner Belehrung gar nicht bedürfen. Daraus scheine nach L's. 
Empfindung zu folgen, daß T. eigentlich denn doch das Bedürsniß gehabt, 
gegen die Theologen der reactionären Richtung sein Herz auszuschütten. 

Wie aber? es ist doch ein Bedürsniß, namentlich des gebildeten Theils der 
Gemeinde, auch das was ihm als Ueberzeugung irgendwie feststeht, sich zu 
klarem Bewußtsein zu bringen; es ist auch Thatsache, daß ein großer 
Theil der gebildeten Gemeindeglieder T's. Artikel mit Freude und Dank 
ausgenommen hat: warum soll denn T. die von ihm erreichte Wirkung 
nicht ehrlich gewollt haben? Es ist nichts als eine Unterschiebung, 
wenn L. den Artikel T's. unter dem Gesichtspunkt von Belehrungen saßt, 
die dieser den reactionären Theologen habe ertheilen wollen. Dazu 
hätte es einer ganz andern Form bedurft und dickleibiger Bände, durch die 
der Kirche unter den gegenwärtigen Umständen doch vielleicht wenig ge-
nützt worden wäre. Das lag aber in T's. Plane nicht, der viel-
mehr der Gemeinde kurz und gut zu deutlichem Bewußtsein über die 
Nothwendigkeit einer Entwickelung der Kirche verHelsen wollte und dem-
gemäß geschrieben hat in schlichter Form und mit der nöthigen Entschiedenheit. 

Im weiteren Versolg spricht L. sich über drei Gedankengrnppen des 
Tilingschen Artikels aus. Die erste derselben betrifft T's. Satz: „Man-
gel an Einsicht in den nothwendigen Gang aller menschlichen Entwickelung 
ließ früher und später manche Geistliche, was die Zeit und der Zeitgeist 
für die Cultur der Menschheit hervorbrachte als das Heil derselben beein-
trächtigend ansehen; der Zeitgeist schien ihnen ein Inbegriff aller bösen 
und gottlosen Bestrebungen in der Welt und ihre Ausgabe dünkte es fie, 
gegen denselben anzukämpfen..." Diese Anschauung T's. befremdet L. 
sehr. Er glaubt aber T. damit „eine große Freude" zu bereiten, wenn er 
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ihm die wohlbegrüudete Versicherung gebe: so verzweifelt sei wirklich der 
Mangel an Einficht in den nothwendigen Gang aller menschlichen Ent-
wickelung aus Seiten seiner Partei nicht, vaß dieselbe die Leistungen unse-
rer Zeit sür Cultur der Menschheit nur als das Heil derselben beein-
trächtigend ansähen. 

Nun! diese Versicherung würde uns allerdings freuen, wenn nnr das 
Wörtlein „ n u r " von L. nicht unterstrichen worden wäre. Uud so fol-
gen auch gleich die Restrictionen in Bezug aus die Heilsamkeit der Cultur-
entwickeluug. Also gleicherweise wie wir mögen die Männer der Reaction 
fich doch der menschlichen Culturentwickelung nicht erfreuen, — indessen seien 
wir immerhin auch damit zufrieden, daß fie — offenbar unter dem wohl-
thätigen Einfluß der Zeit — einige Zortfchritte in dieser Richtung gemacht 
haben. Wir besinnen uns der Zeit noch sehr wohl, da Angehörige der-
selben Partei, besonders unter Hengstenbergs Führung, in allem Zeitgeist 
und Culturausschwung nichts als Absall vom Glauben und der Sitte der 
Väter sahen und darüber laute Jeremiaden hören ließen; — da Glieder 
der theologischen Facultät in Predigten die Zeichen der Zeit sehr schwarz 
malten und den nahen allgemeinen Absall und die nahe Wiederkunst des 
Herrn zum jüngsten Gerichte verkündeten. Um so besser denn! — wir 
wollen uns freuen, daß selbst die Reaction ansängt v o r w ä r t s zu gehen; 
sie hat offenbar gelernt und fie hat vergessen. Und wir wollen geduldig 
warten. Auch das Copernikanische System hat ja erst allmälig gesiegt. Zuerst 
schrien die Reactionäre und Orthodoxen Zeter, endlich schwiegen sie und 
zuletzt ist es dahin gekommen, daß selbst Reactionäre, welche die Um-
kehr der Wissenschast verlangen, an jenem Weltsystem nicht mehr zweifeln. 
Aehnlich ging es mit den Hexenprozessen auch, bis Thomasius ihnen den 
GarauS machte. Ja! unser himmlischer Vater braucht auch noch andere 
Mittel und Wertzeuge als Kirche und orthodoxe Theologen, und es ist 
wahrlich ein Gewinn, wenn selbst unsere Reactionäre zu solcher Erkennt-
niß gelangen. Sie werden endlich auch wohl das einsehen, wie wi r schon 
vor ihnen, daß der s. g. materielle Culturausschwung die Völker immer 
mehr von den Fesseln engherziger Standes-, Corporations- und Volks-
politik befreien, aus die Bahn edlen Wettstreites in friedlichen Eroberun-
gen der Denk- und Werkarbeit leiten und damit auch zugleich die schwere 
Geißel der Menschheit, den Krieg, mehr und mehr beseitigen wird. Und 
wir sehen nicht ein, warum wir solchen Culturausschwung nicht auch als 
eine Gabe des Friedensfürsten ansehen sollen. Wir freuen uns, daß un-
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sere Reaction jenes Urtheil anderweitiger Reactionäre übertrieben findet, 
welches die Revolution von 1789 als pures Tenselswerk bezeichnet, also 
vielleicht auch schon dem Urtheil des frommen Superintendenten S t i e r 
beipflichtet: „Nach aller Geschichtswahrheit steht allgemein fest, daß auch 
die größten Verirrnngen, die sich im Großen und Ganzen gestalten, stets 
irgendwie durch eine Schuld oder einen Mangel dessen, wogegen sie sün-
digen, veranlaßt und hervorgerufen wurden. Die Revolution soll uns leh-
ren, daß, aber nicht wie die Regierung und Verwaltung der Staaten 
zu resormiren sei". — Wir nehmen sie einstweilen aus Abschlag an, die 
Freude der reactionären Brüder an der Aushebung der Leibeigenschaft und 
Sklaverei in Ost und West, über verbesserte Agrarverhältnisse und der-
gleichen Fortschritte der Zeit, die das Wohl von Millionen Menschen be-
gründen. Bis vor kurzem bestand wohl noch ein solidarisches Verhältniß 
zwischen der kirchlichen und politischen Reaction, unter des theologisirenden 
Juristen S tah l Führung, ja in dem großen Nachbarlande Preußen soll's 
jetzt noch der Fall sein unter der feudalen und darum reactionären Regie-
rung Bismark-Schönhansen. Nun! wir freuen uns, daß unsere kirchliche 
Reaction darüber hinaus ist, daß sie an dem fortschreitenden Werke der 
Volksbildung freudig mitwirkt — obgleich in Preußen des CultuSmtnisters 
v. Raumer berüchtigte Schulregulative, welche die Volksbildung zurückzu-
schrauben bestimmt waren, von der Reaction in Kirche und Staat, in Per-
son und vermittelst des jetzigen Cultusministers v. Mühler, immer noch 
ausrecht erhalten werden — und obgleich noch vor einigen Jahren ein liv-
ländischer Pastor in der Dorpater Zeitschrist für Theologie und Kirche 
dieselben Regulative einen „heilsamen Schlagbaum" nannte *). Wir srenen 
uns dieses Fortschritts unserer reactionären Theologie, obgleich noch jetzt 
ultramontane und evangelisch-orthodoxe Pfarrer in Baden und anderweitig 
im Bekämpfen der Fortschritte des Schulwesens Hand in Hand gehen und 
obgleich die preußischen Reactionäre selbst in höhern communalen Bildnngs-
anstalten Mathematik von tüchtigen jüdischen Mathematikern nicht vortra-
gen lassen wollen. Bei alle dem lassen wir uns mit Freuden von Pastor 
L. belehren, daß unsere kirchliche Reaction von uns unterschätzt sei, 
daß Harleß und Car lb lom und andere die Zeitentwickelung anerken-
nen, daß also wohl auch fie, wie Hos mann und Kahnis Fortschritte 
gemacht, so daß man bereits Kahnis I und Hosmann I von Kahnis II und 

*) Ich citire aus dem Gedächtnis. 
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Hosmanu I I zu unterscheiden hat und hoffen dars, einst von diesen Män-
nern III zu reden. Also es geht vorwärts! 

Pastor T. hat mit vollkommenem Rechte die Erscheinung einer re l i -
gionsseiudlichen Wissenschast imd einer erkaltenden Frömmig-
keit und Kirchlichkeit zum guten Theil aus den Sünden einer reactionä-
ren Theologie abgeleitet, und das ist seine zweite Gedankengruppe, nach 
L's. Einteilung. T. hat sür seinen Satz viele Gewährsmänner, wie z.B. 
den frommen bibelgläubigen S t i e r , den L. gewist als Autorität gelten 
lassen wird, da er ihn selber als solchen angeführt hat. Freilich entzieht 
er sich gerade an dieser Stelle allen ausländischen Autoritäten, indem er 
„um der Kürze willen" nur bei unserer Landeskirche stehen bleiben will, 
ohne aus die ausländischen Verhältnisse einzugehen, die T. mit in Erwä-
gung gezogen. Ich finde das nicht recht, denn ein solidarisches Geistes-
band vereint den Protestantismus Deutschlands und unserer Heimath. — 
Das erste bezügliche „crimen", der reactionären Theologen, sagt Lütkens, soll 
nun nach T. darin bestehen, daß sie die kleine Sammlung geistlicher Lie-
der von Karl v. Raumer in unsere Schulen eingeführt. Mir erscheint es 
in Wahrheit auch als crimen. Diese Sammlung steht bei der reactionären 
Partei Deutschlands und Livlands in hohem Ansehen, und die Partei 
hat das Buch nicht blos unsern Schulen octroyirt, sie will es damit zu-
gleich unserer Kirche octroyiren. Unsere Kirche besitzt das gute Ulmann-
sche Gesangbuch. Die Schulen sollten die Jugend liebend in dasselbe, als 
unser Kirchengesangbuch, einführen. Die reactionären Theologen aber 
haben's für gut befunden, Lieder in der alten, von Raumer restaurirten 
Leseart in die Schulen einzuführen, um von diesem ersten Punkte aus gegen 
unser kirchliches Gesangbuch Opposition zu machen, weil sie es auch als 
ein vom Zeitgeist beeinflußtes ansehen. Die reactionären Theologen haben 
fich dabei aber noch mehr zu Schulden kommen lassen. Sie kennen sehr 
gut unsere kirchliche Verfassung und wissen, daß der Religionsunterricht in 
unsern Schulen unter die Ausficht des Confistorii gestellt ist. Sie haben 
aber das Kirchenregiment bei Einführung des Raumerfchen Gesangbuches 
umgangen, und diese Einführung durch den seligen Herrn Kurator des 
Dorpatschen Schulbezirks ohne Vorwissen des Confistorii durchzusetzen ge-
wußt. Ich frage: war das recht? war das loyal? 

Was nun die besprochenen Verse des Buches betrifft, so findet auch 
T's. zweiter Gegner, dem wir mehr ästhetischen Sinn und praktischen Takt 
zuerkennen möchten als dem Pastor L., den einen Vers „abscheulich", so 
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abscheulich, daß er nicht daran glauben will, daß dieser Vers im Raumer-
schen Gesangbuch enthalten sei, während L. ihn im Zusammenhange des 
ganzen Liedes durchaus nicht sür anstößig halten will. Ob so auch im Zu-
sammenhang eines Schulbuchs, das zu sagen, hat freilich der H. Ober-
lehrer L. fich gehütet. Wir können getrost das Urtheil darüber, welcher 
von beiden Parteigenossen Recht hat, der Gemeinde überlassen, müssen 
aber hier eine Correspondenz aus Hannover in der Protestantischen Kirchen-
Zeitung 1863 Nr. 40 anführen, worin es wörtlich heißt: „Wie das F. I . 
meldet, ist die Raumersche Liedersammlung nach den aus derselben bekannt 
gewordenen Anstößigkeiten aus Anordnung des Cultusministeriums aus 
der Stader Seminar-Töchterschule entfernt worden; statd ihrer ist das 
Eisenacher Gesangbuch eingeführt". 

Wir unsererseits halten Pastor L. gegenüber, dafür, daß Worte der 
heiligen Urkunde unseres Glaubens stets mit Pietät gehört werden, aber 
ihre Umstellung, Aenderung zc. im Liede sehr leicht abstoßend uud ge-
schmacklos werden kann. Wir haben dabei die Autorität Stiers aus un-
serer Seite, den L. neben Anderen sür fich ins Gefecht geführt hat. Wir 
werden daraas zurückkommen; doch reden wir zuvor von der Autorität 
Herders, von dem L. einen längern Ausspruch über den Werth der al-
ten Lieder abgedruckt hat. 

Abgesehen nun davon, daß Herder bei aller Größe immer noch 
ein irrthumssähiger Mensch war, mit dessen Katechismus L. wahrscheinlich 
nicht sonderlich zufrieden sein dürste — abgesehen auch davon, daß gerade 
zu Herders Zeit, der mit seinem Gemüthe an den alten Liederformen hing 
der Hauptsturm gegen dieselben ausbrach, der auch manche schöne Blüthe 
fortriß — hat denn Herder a l le alten Lieder sür klassisch erklärt? hat er 
es speeiell mit allen der Ranmerschen Sammlung gethan? Sagt er nicht 
in der von L. abgedruckten Stelle wörtlich: „was ich von dem umfassen-
de« Geist einiger dieser Lieder gesagt habe, gilt von dem unaussprechlich 
kindlichen Tone anderer alter Lieder ebenfalls"? Also einiger und 
anderer. Ja! wir haben köstliche ewig-junge Lieder aus der Zeit der 
Jugendsrische des Protestantismus, aber diese Eigenschaften aus alle alten 
Lieder desselben auszudehnen, das ist allein doch nur einer reactionären 
Richtung möglich, die nun einmal eine völlige Restauration des Alten will 
und die spätem Geistesfrüchte der Kirche verschmäht. 

Aber L. führt außer Herder noch eine ganze Reihe von Autoritäten 
für die ungeänderte Gestalt der alten Lieder an: Wackernagel, S t i e r , 
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S t i p , Layr i tz , Arndt. Nun! wie kommt doch L. dazu, den bekann-
testen und würdigsten unter den theologischen dieser Namen, den Stiers, 
für seine Sache zu citiren? Stiers Gesangbuch berechtigt L. dazu in 
keiner Weise, denn er hat viel geändert;— noch weniger Stiers Schrift: 
„Veränderungen oder nicht im Kirchenlieds? 120 Thesen. Braunschweig. 
Schwetschke <K Sohn, 1864". I n dieser Schrift legt Stier die Resultate 
seiner jahrelangen hymnologischen Studien und seiner Prüfung aller mög-
lichen hineinschlagenden Schristen und Streitschriften nieder, und sast alle 
120 geistvollen, mit Beispielen belegten Thesen fordern eine Menge durch-
aus nothwendiger Aenderungen alter Kirchenlieder. Gerade diese Schrift 
empfehle ich dem H. Pastor L. zu unbefangener Berücksichtigung. Ich 
hoffe er wird dann, was das Kirchenlied betrifft, als Lütkens I I hervor-
gehen. 

Was E. M. Arndt: betrifft, so ist zu sagen, daß er gewiß ein 
Ehrenmann des deutschen Volkes, aber von einer, seine Autorität in diesem 
Falle beschränkenden Altdentschthümelei nicht frei gewesen ist I m Uebri-
gen möchte ich aus die treffliche Auseinandersetzung des Oberpastors vr. 
Berkholz in den Mittheilungen, 1863, 6. Heft, Artikel „Zionslieder" ver-
weisen und nur noch eine Anekdote mittheileu, welche ich aus dem Munde 
eines in hymnologischen Studien bewanderten Gliedes der Dorpater theo-
logischen Facultät habe. Als der Herr Professor noch als praktischer Pre-
diger wirkte, besuchte ihn einst ein correct sormirter c?anäiäatu8 Ikeoloxias 
der bewußten Richtung, der nach damaliger Mode über Llederveränderun-
gen seinen vollen Abscheu wortreich ergoß und auch über unser Ulmann-
sches Geschaugbuch herfuhr. Der Pastor ließ ihn sich expectoriren. Dann 
sprach er: „Lieber Herr Kandidat! haben Sie auch die alten Lieder in 
ihrer Ur fo rm kennen gelernt? Hier gebe ich Ihnen eine solche Ausgabe 
der Paul Gerhardschen Lieder". Der junge Mann las, und beschämt 
sagte er: „Nein! in der Urform sind fie uns jetzt doch nicht mehr genieß-
bar". Lxempla äoeent» 

Doch Lütkens mahnt, man solle nicht Einzelnes „herausreißen", man 
müsse „wie überall bei Kunstwerken fich in das Ganze derselben versen-
ken, fich mit ihnen einleben" und fährt fort: „Was würden Sie wohl 
sagen, wenn man die Holbeinsche Madonna um des ziemlich allgemein un-
schön genannten Christuskindleins oder um der unserer Zeit fremdartigen 
Umgebung willen — als unschön verwerfen oder mindestens den Christus-
knaben überpinselt wissen wollte? Grade so aber hat man's auch mit den 
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schönsten unserer alten Kirchenlieder getban, um sie dem Geschmacke der 
Zeitgenossen mundgerecht zu machen, als ob der jedesmalige Zeitgeschmack 
des großen Publikums wirklich eine Autorität wäre". — So Lütkens. 
Sein Vergleich aber scheint mir über die Maßen hinkend. Nur größere 
Schöpfungen der Dichtkunst, ein Drama etwa, können mit denen der 
Malerei in Parallele gestellt werden — nicht-aber Kirchenlieder, deren We-
sen grade darin liegt, daß sie unmittelbare Ergüsse des gläubig - frommen, 
begeisterten oder reumüthigen oder vertrauenden Gefüh ls sind und kaum 
eine Unterscheidung der beiden Momente der Conception und Ausführung 
dulden. Zu den großen Kunstfchöpfungen gehört längere, oft mühselige, 
wenn auch begeisterte Arbeit, und auch der vollendete Meister wird immer 
noch demüthig vor seinem Werke stehen und gestehen, noch lange nicht das 
ihm vorschwebende Ideal erreicht zu haben. I n Holbeins Madonna tritt 
allerdings, trotz in die Augen springender Vollendung des Einzelnen ,̂ das 
mit deutscher Treue ausgeführt ist, doch Fehlerhaftes in der Ausführung 
des Ganzen, namentlich der Mangel an künstlerischer Harmonie hervor. 
Es ist ein köstliches. Werk der altdeutschen Schule und niemand denkt daran, 
es zu überpinseln. Aber ebenso wenig wäre es einem bedeutenden Künstler 
unserer Tage zu verargen, wenn er von Holbeins Madonna das Motiv zu 
einer Neuschöpfung entlehnte und sie ohne die Mängel ihrer Zeit in vollen-
deterer Schöne darzustellen unternähme, wiedergeboren aus dem jetzt erreich-
ten Stande und Geist der deutschen Kunst. Also wenn auch der Vergleich 
des Kirchenliedes mit der Holbeinschen Madonna zulässig wäre, er würde 
auch dann nicht beweisen, was L. beweisen will. Alles Veraltete mag in 
Museen gesammelt werden und behält historischen Werth. Aber das lebende 
Geschlecht bedarf zum Aussprechen dessen, was es beseelt, des passenden 
Ausdrucks. Die Andachtsbücher der protestantischen Gemeinde dürfen keine 
Antiquitäten-Sammlungen sein und man darf ihr, der Gemeinde, nicht zu-
muthen, gleich einem Antiquarius und Erforscher der Geschichte fich in ver-
altete Schönheiten zu versenken, besonders wenn eine vorangegangene Gei-
stesrevolution die alten Lieder längst weggeweht hat. Nur einzelne dieser 
Lieder, wie Luthers „Eine seste Burg ist unser Gott" und manche andere, 
werden in ewiger Jugend fortleben; daran zweifeln wir'keineswegs. Es 
gilt hier das Wort: der Lebende hat Recht. 

„Doch, spricht L., lassen wir diese ganze Unterhandlung über die Kir-
chenlieder! Sie (Tiling) würden, wenn Sie denselben blos Geschmack-
losigkeit vorzuwerfen hätten, ihre Schädlichkeit doch niemals so hoch 



Zur Streitfrage über die Entwickelung der Kirche. 203 

anschlagen können, als Sie es thun". Sehr geirrt! Geschmacklosigkeit, 
zumal in einem Andachtsbuche, ist kein so harmloser Fehler. Alles wahre 
höhere Leben will sich auch seiner innern Natur gemäß nach dem Gesetze 
der Schönheit darstellen. Zwischen dem Guten, Wahren und Schönen 
besteht eine vom Schöpser gewollte Solidarität, gegen welche der Mensch 
nur zu seinem Schaden sich versündigt. Und weil die alten Gesangbücher 
darin hinter den Anforderungen der Zeit zurückgeblieben waren, darum ereilte 
sie das Schicksal, beseitigt zu werden. Eine geschmacklose Erbauung und 
Andacht steht im Widerspruche mit der Erhebung, die im Wesen der An-
dacht, wenigstens der wahren Andacht, liegt. Auch die Geschmacklosigkeit 
in Lehre und Lied hat ihrerseits die große geistige Revolution des Ratio-
nalismus mitverschuldet, und mittelbar einen spätern falschen Zeitgeschmack. 
DaS führt auch Rudol f S t i e r in seinen Thesen des Weitern aus. 

Lütkens fährt fort: „Der Grund Ihres (Tilings) Widerwillens gegen 
diese Lieder liegt tiefer! Er liegt darin, daß dieselben den evangelisch-
lutherischen Glauben bekennen. Dieser Glaube aber ist Ihnen ein 
Aergerniß". Darauf führt er Aussprüche von Autoritäten wie Leopold 
Ranke und Oet inger über Luthers Katechismus an, die T. nieder-
schmettern sollen. Aber sowohl T.'als auch Guleke und ich, wir alle 
stellen Luthers Katechismus hoch, aber dessen ungeachtet wissen wir, gerade 
als Luthers Jünger, daß auch dieses Werk Menschenwerk und darum nicht 
vollkommen ist. Es hat seine Mängel hie und da. Ein Hauptmangel 
desselben besteht bekanntlich in der völligen Jgnorirung des prophetischen, 
oder Lehramts Christi, der Basis seiner ganzen erlösenden Thätigkeit. Es 
ist aber eine Sünde der Theologen gewesen, daß nicht zu rechter Zeit und 
in der rechten Weise an dieser „kleinen Bibel" gebessert worden ist — aus 
blinder Pietät und Hängen am Buchstaben, woran niemand größeres 
Aergerniß nehmen würde als unser großer Luther selber. 

Und nun will L. den Herzstoß gegen T. führen, indem er an zwei 
Hauptdogmen, von der Erbsünde und von der Genugthuung durch 
Chr ist i B l u t , ihn als Pelagianer und Rationalisten, also als Ketzer 
darstellt, die unsere heutigen Orthodoxen zum Glück nicht mehr mit dem 
Schwerte aus der Welt schaffen können, wie weiland den Kanzler K r e l l 
in Dresden. — Aber im Verketzern haben fie seit jeher eine Meisterschaft 
bewiesen. Haben fie doch ihrer Zeit, an einem Lichte unserer Kirche in 
trüber Zeit, dem gottseligen SPen er, nicht weniger als 283 Ketzereien 
ausgezählt. T. kann drum froh sein, daß er nur mit zweien solcher Anklagen 

Baltische Monatsschrift. Jahrg. 5, Bk IX, Hst. 2 u. 3. 14 
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abkommt. Mir scheint aber, als habe L. hier nicht scharf genug gedacht 
und unterschieden, obgleich er selbst T. an den Kanon erinnert: qui Kens 
ckstinssuit, beas cZoeet. L. sagt nämlich (S. 584): „Sie behaupten mit 
Emphase: es kann nicht Sünde sein, natürlich gezeugt und geboren zu sein, 
und fügen hinzu: Luthers schroffe Fassung (der Sünde) zerstört die christ-
liche Idee vom göttlichen Ebenbilde". Ich habe, als ich die betreffenden 
Worte Tilings: „Luthers schroffe Fassung" las, aus dem Zusammenhange 
suppliren zu müssen geglaubt: der Lehre von der Erbsünde, und 
ich glaube so wird jeder unbefangene Leser suppliren. L. supplirt: Luthers 
schroffe Fassung „der Sünde". Lehre von der Erbsünde und Sünde 
find aber zwei verschiedene Dinge. Ueberhaupt zielt dieser ganze Passus 
T.'s aus die scholastisch sormulirte Lehre von der Erbsünde. Er hat ein 
Recht dazu. Diese ganze Lehre ist von Menschen formulirt und zwar 
von Menschen, die noch, wie unsere Glaubenshelden, die Reformatoren, 
factisch unter dem Einfluß des Scholasticismus standen. Das Wort 
Erbsünde kommt in der ganzen h. Schrift nicht vor. Unser Herr Jesus 
Christus spricht: was vom Fleische geboren wird, das ist Fleisch — und aber-
mals: das Fleisch ist schwach. Daraus haben die Scholastiker Erbsünde 
gemacht, haben der Erbsünde eine unendliche Erbschuld zugesprochen, 
mit der jedes Kind schon zur Welt komme, weil es nichts als ein Theil 
von Adam sei. Darum konnte unser großer Luther behaupten: der Mensch 
ist unfrei wie ein Klotz. Wer steht aber einem guten Lutheraner höher: 
Christus oder Luther? Ja! von der Sünde spricht die h. Schrift tief 
und ewig wahr, als dem Quell alles Uebels; von der Sünde weiß auch 
unser Luther, als Christi Jünger, zu reden. Der Begriff der Sünde ist 
aber vollkommen ausreichend sür den Sünder, und das sind wir alle, zur 
Reue, zur göttlichen Traurigkeit, — also sür das praktische Christenthum, 
zumal wenn man mit tiefem sittlichen Ernste, wie Pastor T., anerkennt: 
„Leibliche und geistige Erbschaft (der Anlagen zc.) kann auch Erfahrung 
und Wissenschaft nicht leugnen". Das ist aber noch keine Erbschuld, 
die dem neugeborenen Kindlein anhastet. Die Orthodoxie aber, wo fie 
auch herrschend war, hat immer die scholastische Lehrform und Fassung sogar 
auf die Kanzel gebracht und damit den Glauben häufig todt gepredigt. 
Sie hat die Menschen abgestoßen, daß fie leicht zum entgegengesetzten Ex-
trem übergingen. Nun mag fie uns, die wir nur praktische Christen und 
Protestanten gegen Menschensatzungen sein wollen, immerhin Pelagianer 
und Rationalisten nennen! Wenn wir nur reuige Sünder und gläubige 
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Christen sind! Sind wir dieses, so stehen wir im Worte des Lebens und 
find frei von menschlichen Lehrsatzungen einer veralteten Philosophie (des 
Scholasticismus) in ihrer Anwendung aus die an fich ewig junge und wahre 
Religion Christi. 

Und nun das Dogma von der alleinigen Rechtfertigung des Menschen 
durch das blutige Verdienst Christi! Ich meine, dieser Herzstoß trifft eben-
sowenig als der vorige. Das Wort 1. Petri 1,18,19: „Wisset, daß ihr 
nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöset seid von eurem eiteln 
Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem theuern Blute Christi als 
eines unschuldigen und unbefleckten Lammes" — dieses Wort des Apostels 
hat T. keineswegs ausgewiesen aus dem Glauben des Christen, der im 
Kreuzestode des Herrn immer die Spitze der göttlichen, allesumsassenden 
Liebe des Erlösers dankbar gerührt erkennt, womit derselbe den Wider-
stand des Sünders überwindet und sein Herz gewinnt und mit Gott ver-
söhnt. T. premirt vielmehr ausdrücklich den Mangel des lutherischen Ka-
techismus, daß er die al le inige Rechtfertigung des Menschen durch das 
blutige Verdienst Christi lehrt. Und das muß auch die Orthodoxie als 
Mangel anerkennen, da fie bekanntlich lehrt, daß der Erlöser das Erlö-
sungswerk durch die dreifache Thätigkeit oder das dreifache Amt des Pro-
pheten (Lehramt), des Hohenpriesters und des Königs vollbrachte, während 
Luthers Katechismus mit keinem Worte aus das Lehramt weist. T. bezieht 
fich aus die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen durch das blutige 
Verdienst Christi und macht diese Lehre als die Augustinisch - Anselmische, 
die durch den Bischof Anselm von Canterbury (-j-1109) im Mittelalter 
ihren Abschluß erlangte und die Luther, auch noch unter dem Einfluß des 
Scholasticismus stehend (denn auch er war ein Kind seiner Zeit und konnte 
darum, soviel er auch zur Neugestaltung der Kirche geleistet, dennoch nicht 
alle Schlacken der Zeit von fich abstreifen), beibehielt und als Hauptsache 
hervorhob. Und diese Lehrsassung, die nur noch von den reactionären 
Theologen heutzutage vertheidigt wird, von Denen, die eine Restauration 
des Alten um jeden Preis und darum sogar eine „Umkehr" der Wissen-
schaft wollen, diese Lehrsafsung, sage ich, müssen wir als eine bei dem 
gegenwärtigen Stande der Wissenschaft allerdings veraltete betrachten. 
Lesfing, Schleiermacher, Schweizer, Rothe, Weiße, Hase, Schenkel und so 
viele neuere Theologen ersten Ranges erweisen das so klar, daß selbst ein 
Erlanger, Hofmasln, und der Leipziger Kahn is , dem Geiste der Wahr-
heit folgend, diese Lehrsassung verlassen haben und dafür von ihren reactio-

14* 
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nären srühern Genossen (u. A. Harnack u. Thomasius) der Untreue gegen 
daS Bekenntniß der lutherischen Kirche geziehen werden. Das alles ist 
Thatsache, die offen vor Jedermanns Augen daliegt. Es wird übrigens 
damit nur die menschliche und darum irrthumssähige und dem Schicksale 
des Veraltens preisgegebene Lehrsassung verworfen, — nicht die Recht-
fertigung durch den Glauben. „Diese — sagt ein Hochgeachteter unter 
den Theologen unserer Zeit*) — diese halten wir fest, wiesern sie die 
alleinige Geltung des frommen, an Christus hingegebenen Herzens enthält, 
das gute und große Werke freudig vollbringt, so oft dazu Gelegenheit ist, 
aber nichts auf sie giebt, sondern sich allein der freien Gnade Gottes ver-
traut. Der sündhafte Mensch hat kein Recht vor Gott geltend zu machen 
und die Liebe schließt keine Contracte, sie ergiebt sich unbedingt. Gewiß! 
das ist der religiöse Kern der Lehre, von der Luther dafür hielt, wenn 
sie nur feststehe, dann sei auch das Christenthum gerettet und das Papst-
thum gerichtet. Aber meine doch niemand, hiemit auch die Rechtfertigungs-
lehre in ihrer orthodoxen Form sich angeeignet zu haben! Nach dieser 
ist die Rechtfertigung von der Heiligung des eigenen Lebens streng zu schei-
den, ein göttlicher Gerichtsact (MLüLeatio korenÄs), der durch Zueignung 
der im Glauben ergriffenen Gerechtigkeit Christi den Sünder sür gerecht 
e rk lä r t , obwohl er es keineswegs ist. Sie hat zur Voraussetzung theils 
die Erbsünde als eine durch den Fall des ersten Menschenpaares über die 
ganze Menschheit gekommene Schuld uud sittlich religiöse Ohnmacht, theils 
die stellvertretende Genugthuung, daß der Gottmensch an unserer Statt 
durch seine vollkommene Gesetzesersüllung und durch seinen Kreuzestod die 
göttliche Gerechtigkeit befriedigt habe. Aber die Klage um seinen 
Tod ließ sich nicht genügen an der geschichtlichen und sittlichen Nothwen-
digkeit derselben. Die mannigfachen Vorstellungen antiken Opferwesens 
erhoben diesen großen sittlichen Opsertod, nachdem er den Juden ein Aer-
gerniß, den Heiden eine Thorheit gewesen, in die Nothwendigkeit eines 
noch schwankenden Begriffs als das höchste, aus immer giltige, sonach auch 
letzte Opfer. Erst im Mittelalter trieb die Frage: warum mußte so Un-
geheures geschehen und Gott selbst Mensch werden und sterben? zur Lehre 
fort, daß dieser Tod die stellvertretende Genugthuung war der 
durch die Sünde der Menschen verletzten göttlichen Ehre, dargebracht durch 
die göttliche Liebe aus dem Schooße der Menschheit heraus der göttlichen 

*) Hase, die Entwickelung deS Protestantismus. Lpz. 18öö. 
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Gerechtigkeit, Gott selbst mit sich versöhnend; und die Freude an dieser 
Erkenntniß der göttlichen Nothwendigkeit bedachte nicht, daß der Gerechtig-
keit durch die Strase des Schuldlosen am wenigsten Genüge geschieht, ein 
fremdes zugerechnetes Verdienst so wenig Bedeutung hat sür das Gewissen, 
als eine fremde zugerechnete Schuld und daß die Gottheit einer Versöh-
nung mit fich selbst nicht erst bedarf. I n Klopstocks Messias hat die 
stellvertretende Peinigung des Gottmenschen zum letzten Male das Herz 
des deutschen Volkes getroffen und doch zuletzt es kalt gelassen. Aber der 
bleibende Sinn ist der Segen, der von einer großen That und Aufopferung 
ausgeht, je nach ihrem Zweck. Wenn eine geschichtliche Nothwendigkeit 
den Messias der Juden, der ein religiöser Weltheiland sein wollte, zum 
Tode führte, so erweist sich doch auch darin die waltende Gottheit, daß 
der Gründer der vollkommenen Religion seine sittliche Vollendung sterbend 
bewährte, dem Schmerze seinen Sieg über den Geist, dem Tode seinen 
Stachel nahm und sortan im Uebergange vom stillen Freitage zum Oster-
sonntage die tiefsten Gegensätze aller Gefühle sich treffen und versöhnen"/— 
Also Hase. 

Nun ich denke damit stimmt T.'s Darstellung auss schönste, und es 
bleibt in ihm der Glaube, wenn er auch diejenige scholastisch-orthodoxe 
Fassung der Lehre, welche die Pastoren Sokolowski, Carlblom und 
Lütkens sür die „Theologie aller Zeiten" ansehen und als solche proclamiren, 
fich nicht aneignen kann, so wenig als die größten Theologen der Neuzeit 
es gekonnt haben. Und er braucht fich dessen nicht zu schämen, trotz der 
von L. beigebrachten Aeußerung des kopsschüttelnden Philosophen (S. 687), 
der trotz seiner Philosophie auch noch nicht gelernt hat, Religion und Glau-
ben einerseits und menschlich mangelhaste Lehrfassungen der Theologie als 
Wissenschaft andererseits zu unterscheiden, sondern fie immer noch consundirt, 
obwohl schon Lessing deren saubere Scheidung vollzogen hat. (ek. Lang, 
Religiöse Charaktere. Winterthur 1862). 

Lütkens' Forderung aber, T. möge ein ausführliches Buch darüber zur 
Belehrung der reactionären Theologen schreiben, möchte jeden Grundes 
entbehren, denn es würde bei den nun einmal reactionär sein wollenden 
Theologen voraussichtlich doch keinen bessern Erfolg haben, als die Biblio-
thek von Geisteswerken der Heroen unserer Nation seit einem Jahrhundert, 
an der Spitze einen Lessing und Schleiermacher, bei ihnen gehabt — 
jener Heroen, welche Werkzeuge Gottes sür die Entwickelung der Kirche 
waren und bleiben sür eine lange Epoche und deren neugebrochene Bahnen 
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durch die Arbeit ihrer Schüler erst geebnet und der Menschheit immer 
breiter und herrlicher eröffnet werden sollen. 

Was die von Lütkens sogenannte dr i t te Gedankengruppe in T.'s 
Artikel betrifft, so scheint L. selber gefühlt zu haben, diese Eintheilung 
sei sachlich und logisch nicht richtig. Giebt er doch zu, daß diese dritte 
Gruppe „sachlich" mit den beiden bisher besprochenen im engsten Zusam-
menhang stehe. Aber freilich er meint, unter den (etwas willkürlichen.) 
Gesichtspunkt der „Belehrung" gesaßt, sei fie von jenen zu unterscheiden 
als solche Gedanken enthaltend, die den Reactionären weder sagen, 
was sie schon wußten, noch was ihnen zu hoch und darum 
unverständlich ist, sondern gegen die sie meinen mit Grund 
etwas einwenden zu können. — Nun! wir nehmend schon an, das 
Eingeständniß, daß die bisherigen Einwände grundlose waren und getrauen 
uns zu erweisen, daß die letzten keines besseren Grundes sich erfreuen. 

Nur im Vorübergehen verwirft nun L. zunächst T.'s Übersetzung des 
biblischen Begriffs „weltlich" in den modernen Ausdruck „materialistisch" 
und T's. Erörterung über Fleisch und Geist, sammt der als „durchaus 
original" verspotteten Bemerkung: „vermöge dieser Doppelnatur schwankt 
der Mensch bald nach der einen, bald nach der andern Seite und danach 
bezeichnen wir die verschiedenen Zeitperioden in der Geschichte, in welchen 
das Eine oder das Andere vorherrscht als bessere oder schlimmere Zeiten". 
— Den reactionären Theologen ist allerdings vieles wunderbar, ori-
ginal und neu, weil sie ganz in der alten Welt einer repristinirten Ortho-
doxie leben. Andere finden die Übersetzung treffend und die Beurtheilung 
der verschiedenen Zeiten vom Gesichtspunkt des sittlichen praktischen Chri-
stenthums vollkommen logisch. 

Wichtiger erscheint L. die Behauptung T.'s, daß die Erfahrung seit 
60 Jahren in andern Ländern und auch hier lehre, die Kirchen seien ge-
füllter und auch von gebildeten Männern besuchter, wo freisinnige 
Prediger wirkten. Um diesen Satz umzustoßen, bemüht sich L., selbst 
Schleiermacher zu den nicht freisinnigen, also den orthodoxen oder 
reactionären zu rechnen. Das möchte aber doch in Wahrheit eine „origi-
nale" Behauptung sein. Denn Schleiermacher ist auch den Rationalisten 
trotz seiner „energischen Verkündigung des historischen Christus" stets als 
freisinniger Mann erschienen, der, im wahren Herzensglauben stehend und 
mit seltenen Gaben, namentlich der des Scharfsinnes ausgestattet, die Be-
rechtigung mannigfaltiger wissenschaftlicher Richtungen in der Kirche ein-
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gestanden hat, sosern fie nur dabei herzliche innige Liebe uud Vertrauen 
zu der Person des Erlösers, d. h. den Glauben als das wesentliche Merk-
mal deS Christen ansähen, und der schlagend nachwies, daß, was Viele, 
auch die Gebildeten, bis dahin (von der Orthodoxie so belehrt) sür Reli-
gion angenommen, gar nicht Religion sei, sondern nur ein todter Nieder-
schlag derselben, daß die Religion nicht nur mit dem sreiesten Leben des 
Geistes fich versöhnen lasse, nein! daß fie selbst die lebendige Quelle und 
die tiefste Wurzel alles Geisteslebens, das sreieste und innerlichste Weben 
des Gemüths sei*) — Auch unser Hellmann soll nicht „freisinnig" ge-
wesen sein: so will es L. im Widerspruch zu Tiling. Aber Hellmann war 
gewiß ein Mann des ächten, praktischen, immer freien und freimachenden 
Christenthums, der die Verschiedenheit der Lehrmeinung in einer Kirche 
gelten ließ, das Wesentliche des Glaubens hervorhob und die Einigkeit 
im Geiste erstrebte und darum in weiten Kreisen mit Recht als f re i -
s inn ig galt, während er von den reactionären Theologen — von damals 
wenigstens — nicht voll als der ihrige anerkannt wurde. Das werden 
ehrlich alle livländischen Synodalen jener Zeit bezeugen. Wird er jetzt 
von derselben Partei anerkannt, nun so bezeugt das allerdings einen er-
freulichen Fortschritt. — Ob aber die Predigten der von Lütkens als 
„die treuesteu Zeugen Christi" gelobten oder der von ihm als „freisinnig" 
gescholtenen Prediger weiter verbreitet und gar mehr gelesen find, das zu 
entscheiden überlassen wir dem Herzenskündiger, dem allein das Urtheil 
über die Treue des Herzens zusteht, nicht einem menschlichen Richterstuhle 
dem nicht einmal die nöthigen Buchhändler-Daten und der nöthige Ein-
blick in die Häuser, wo Predigten gelesen werden, zu Gebote stehen, zu-
mal bei uns, die wir in einem abgelegenen Winkel des Protestantismus 
leben. Geschichtlich constatirt aber möchte das sein, daß einmal schon 
die Orthodoxie im Großen und Ganzen die Kirchen leer gepredigt hat, 
und daraus ein dürrer Rationalismus gleichfalls, und abermals in neuester 
Zeit eine ausgewärmte Orthodoxie — wenigstens im Lande Mecklenburg, wo 
viele Gottesdienste, sogar aus dem Lande, haben ausgesetzt werden müssen, 
wegen völligen Ausbleibens der Gemeinde, wie die mit Zahlen belegte 
Kunde noch vor ein paar Jahren durch die verschiedensten theologischen 
Zeitschristen ging. 

Was nun Pastor L's. Entgegnung aus Tilings Mittheilung betrifft. 

*) Karl Schwarz, zm Geschichte der neuem Theologie. S. 36. 
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das ein consequenter Anhänger der orthodoxen Lehre von der Erbsünde 
neulich bei einer Kindtaufe in Riga gesagt haben soll, „daß bis zum Mo-
ment der Tause das christliche Haus über das Kind nur trauern konnte, 
als über ein Wesen, das im Lefitz des Teufels war und erst mit der 
Taufe, der Befreiung aus Teufelsgewalt, Freude einkehren könne ins El-
ternberz und Haus" — so legt Pastor L. ein Gewicht auf die gerücht-
weise Mittheilung dieses Falls; er meint, es werde über die „reactionären 
Theologen viel verbreitet, was genauer Kritik bedürfe; er mag's nicht 
glauben, — während sür Kenner der Reaction und ihrer Lehre diese Nach-' 
richt alle innern Merkmale der Wahrheit hat. Nun, der Fall würde fich 
wohl constatiren lassen. Aber L. meint: jedenfalls sei die reactionäre 
Theologie des Landes" daran schuldlos, da noch „im vorigen Hefte" 
der Dorpater Zeitschrift sür Theologie und Kirche sich ein Passus gegen 
den Exorcismus finde. Wir wollen uns wiederum freuen, daß un-
sere Reaction unter dem Einflüsse der Zeit Fortschritte zum Bessern und 
den Ansang gemacht hat, sich zu besinnen. Es ist vielleicht anzunehmen, 
daß diese neueste, gewiß erfreuliche Parole der Dorpater Zeitschrift damals 
noch nicht an den Täufer in Riga gelangt war. Ich wenigstens kann bezeu-
gen, vor etwa 12 Jahren einer Taushandlung eines jetzigen Gliedes der 
theologischen Facultät beigewohnt zu haben, — dessen Rede zwar einen 
Satz, wie den von T. mitgetheilten, nicht enthielt, der aber dafür die Ent -
sagungssormel in unser Taufformular, das davon, Gott sei Dank, 
frei ist, einflickte. Diese Wendung „im vorigen Hefte" ist jedenfalls 
eine neue, da die Hannoversche Reaction sich noch strict an die Entsagungs-
formel hält (oder doch nur schmollend sie aufgiebt) trotz einmüthigen 
Protestes der Gemeinden, ja trotz der Nachgiebigkeit des dortigen reactio-
nären Kirchenvegiments. 

Was übrigens die Bemerkung des Pastors Nö l t ingk betrifft, daß 
es sich in Hannover nicht um Wiedere inführung der Teufelsentsa-
gungsformel handle, sondern nm Beibehal tung oder Abschaffung, 
so ist dies ein Jrrthum. Diese Formel war auch dort schon lange außer 
Brauch, und das reactionäre Kirchenregiment hat fie durch seine Pastore 
unter bis jetzt dauerndem Widerspruch der Gemeinden wieder einge-
führt . Wenn aber Pastor Nöltingk den Pastor Tiling „grober Unwis-
senheit" zeiht, weil er, ein Theologe, Teufelsentsagung mit Teufelsaus-
treibung cousuudire, nun so möge er jetzt auch mit seinem Parteigenossen, 
dem Herrn Privatdocenten Pastor Lütkens, darüber rechten, der im Citat 
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aus dem „vorigen Hefte" der Zeitschr. für Theologie nnd Kirche dieselbe 
gleichfalls summarisch Exorcismus nennt. Uebrigens war in der alten 
Kirche zu Augustinus Zeit (aber nicht zur Zeit der Apostel) die rslwn-
oiaUo viaboli (Teufelsentsagung) mit dem exorcismus (Teuselsaustreibung) 
und mit der exsudativ (Teuselsausblasung) verbunden*). Die reformir-
teu Theologen verwarfen das Ganze mit einander, während Luther es zwar 
nicht sür nothwendig erklärte, jedoch beibehielt. — Darum dürfen T. und 
L. meines Erachtens dieses Ganze wohl summarisch Exorcismus nennen. 
Hätte aber T. auch hierin geirrt, so wäre das keinensalls „grobe Unwis-, 
senheit" zn nennen. Der Mann des praktischen Lebens kann wohl allerlei 
kleinlichen Gedächtnißkram der Schulgelehrsamkeit vergessen und bleibt bei 
alledem ein einsichtsvoller, in Segen wirkender Mann, dem das Wesent« 
liche seiner Wissenschaft nicht abhanden gekommen. Und damit möchte auch 
Pastor Nöltingks Anklage gegen T. aus Sophismus, Unbilligkeit und noch 
Schlimmeres zusammenfallen. 

Als das letzte und die schwerste Anklage involvirende Stück (S. 690) 
hat fich L. die Behauptung Tilings reservirt, daß von Seiten lutherischer 
Pastoren Versuche zur Einführung der Ohrenbeichte gemacht worden 
seien. Hier nun, sagt er, befinde sich — Tiling — nicht doch! — er selbst, 
Lütkens, in einem „schlimmen Dilemma"; denn so „schwer" es ihm, dem 
Edeldenkenden, werde, er sehe sich genöthigt, dem Pastor Tiling entweder 
grobe Unwissenheit oder falsch Zeugniß zu imputiren. Entweder nämlich 
habe Tiling, obgleich selbst Pastor, den Unterschied zwischen Ohrenbeichte 
und Privatbeichte nicht gekannt; oder aber, obgleich er diesen Unter-
schied kannte, es sür praktisch gehalten, zum Beweise seiner Behauptung, 
daß das Princip des Protestantismus durch die orthodoxen Pastoren ge-
fährdet sei, eine — bewußte Fict ion nicht zu scheuen. 

Eine Rettung Tillings aus dieser Scylla und Charybdis scheint auch 
dem ernst redenden Nölt ingk ebenso unmöglich als dem höhnenden Lüt-
kens. Und dennoch steht die Sache gar nicht so schlimm! — Bemerken 
wir zunächst, daß L. bei dieser Gelegenheit (S. 69 t) eine kurze und rich-
tige Definition dessen, was die katholische Ohrenbeichte und die prote-
stantische Privatbeichte ist, gegeben hat — und wir können uns nur 
freuen, daß unsere Reaction zu der betreffenden Einsicht gekommen ist. 
Diese ihre Einsicht aber datirt nicht von lange her. Hase in seiner Kir-

*) Hase, Dogmatik S. Auflage. S . 43ö. 
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chengeschichte, 8. Aufl., 1858, S. 698, sagt: „ in Baiern, als zur Aus-
führung der Beschlüsse liturgischer Conserenzen in Dresden das baierische 
Oberconfistorium eine alterthümliche Liturgie, eine Privatbeichte, die 
einen starken Geschmack nach Ohrenbeichte hatte und nene Kir-
chenzucht verkündete (1866), erhob sich ein so mächtiger Widerspruch der 
Gemeinden, daß diese Maßregeln theils verleugnet, theils zurückge-
nommen werden mußten". Und dieser Satz des ebenso geistvollen, als 
gelehrten Kirchenhistorikers gründet sich aus die klarsten Grundlagen. I n 
der protestantischen Kirchenzeitung 1866. Spalte 1069 ze. sind die bezüg-
lichen Erlasse des bairischen Oberconsistoriums urkundlich abgedruckt. Die 
baierische Reaction aber steht seit einer Reihe von Jahren schon durch ihre 
Erlanger theologische Facultät mit der Reaction bei uns in sehr enger 
Verbindung. Das ist kein Geheimniß. Die baierische Reaction gab der 
nnsrigen die Parole und bald schallte auch von vielen unserer Kanzeln 
das Wort von der Nothwendigkeit der Privatbeichte und zwar vorzugs-
weise gegenüber dem geistlichen Amte. Zumal junge Prediger, noch schwin-
delnd von der Überspannung des Amtsbegriffs eines Kliesoth, Löhe, 
V i lmar , stellten die Nothwendigkeit der Privatbeichte, das „Schlüssel-
amt" des Geistlichen, in dringenden Ansprachen den Gemeinden vor und 
drangen in dieselben, sich dieser Institution der lutherischen Kirche fleißig 
zu bedienen. Wohlgemerkt! fie begnügten fich nicht mit Unterricht über 
die Privatbeichte, fie warteten nicht mit Geduld ab, ob Gemeindeglieder, 
erfüllt von Vertrauen zu ihren Predigern, als ihren geistlichen Vätern, 
freiwillig kommen würden, fie drangen eben daraus um des Amtes willen, 
das fie bekleideten, ja ein junger Prediger machte allen Ernstes in Berk-
holz' Mittheilungen (XII. Band, 6. Heft. 1866) den Vorschlag, den Beicht-
stuhl in unsere Kirchen wieder einzuführen. Zum Glück ist unser Confi-
storinm kein reactionäres, sondern weiser als das baierische Oberconfisto-
rium, sonst hätte die Sache auch wohl noch weiter gedeihen können. Aber 
dessen ungeachtet übten eifrige orthodoxe Geistliche dennoch einen mora-
lischen Zwang in dieser Sache und manche unselbständige, ängstlich 
gläubige Gemeindeglieder fügten fich, wobei es vorgekommen ist, daß ein-
zelne fich vorher naiv sorgenvoll gegen andere Gemeindeglieder äußerten: 
„Ach Gott! was soll ich in der Privatbeichte dem Herrn Pastor oder Ober-
pastor beichten?" So manche hatten wohl auch eine Scheu davor, ans 
der Zahl der gläubigen Gemeindeglieder zum sogenannten „Publikum" ran-
girt zu werden, wenn fie das eben moderne Schibolet der gläubigen 
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Lutheraner sich nicht aneigneten. Diese Anschauung der Sache gründet 
fich nicht blos auf psychologisches Kenntniß des Menschenherzens, — fie 
gründet fich auch auf Erlebtes. Nun frage ich: war solche Privatbeichte 
nicht schon wesentlich zur Ohrenbeichte geworden? und durfte dämm Ti-
ling in einer kurzen Schrift an Gemeindeglieder (Laien), die solche plötzlich 
mit größtem Eiser geforderte Privatbeichte im richtigen Takt des gesunden 
Gefühls und Menschenverstandes Ohrenbeichte nannten und noch nen-
nen, fich dieses Ausdrucks nicht bedienen? Jeder Unbefangene wird dazu 
Ja! sagen und sich freuen der Veranlassung, die Tiling gegeben, daß 
Geistliche unserer reactionären Partei nun eine vernünftige Auseinander-
setzung öffentlich darüber geben, was Ohren- und was Privatbeichte sei. 
Das Geisterplatzen ist der Kirche heilsam. Das arge Dilemma hat fich 
erfreulich gelöst, rertium Hsm äatur, kann hier gesagt werden. 

Noch einen allerletzten Schlag führt Pastor L. gegen Tiling und der 
beweist leider, daß selbst rechtgläubige Theologen eine Rehabeamssreude 
daran haben können, mit Scorpionen zu geißeln; aber er macht auch, 
klar, daß ehrliche Wahrheit der beste Panzer gegen solche Hiebe ist. 
L. bezichtigt T. des P lag ia t s aus Nr. 31 der Protest. K. Z., Arti-
kel von vr. Junge. Daraus läßt fich nur antworten: vergleiche 
Jeder diesen Artikel selber mit dem von Tiling wie ichs auss sorgfältigste 
gethan. Es find nur einige Worte, die T. wirklich entlehnt hat. Der 
ganze Passus Tilings aber, der mehr oder weniger Analogie mit der 
entsprechenden Ausführung des vr. Junge bietet, beträgt ungefähr eine 
Seite. Wenn nun T. dabei notirt hätte: „ek. Protest. K. Z. Nr. 31", 
so wäre offenbar alles in Ordnung gewesen; weder hätte sein Aussatz, 
wegen so geringfügiger Anlehnung an eine fremde Arbeit, unselbständig 
heißen können, noch hätte der Gegner die Genugthuung gehabt, über Pla-
giat trinmphiren zu können. Bei einem solchen partiellen Anlehnen sein 
Vorbild nicht zu citiren, ist höchstens ein Versehen gegen den literärischen 
Usus; aber vergebens wird fich Pastor L. bemühen, daraus ein wissen-
schaftliches oder gar moralisches Verbrechen zu machen. Tiling hat in 
dieser wie in andern Abhandlungen seine wissenschaftliche Tüchtigkeit und 
Selbständigkeit zur Genüge bewährt; der moralische Vorwurf aber prallt 
auf den Angreifer selbst zurück. 

Somit hoffen wir vor jedem Unbefangenen erwiesen zu haben, daß 
P. Tiling seinen Gegnern gegenüber in der Sache und in der Form voll-
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kommen in seinem Rechte ist. Kirche und Geistlichkeit haben auf die Zeit 
und ihre Entwickelung einzugehen, oder die Kirche ist sähig und berechtigt 
fich zu entwickeln, ja sie ist verpflichtet dazu, wenn fie als lebendige Gei-
stesmacht die Erlösung und Heiligung in Jesu Christo der Welt darstellen, 
wenn fie selber fortbestehen will. Nur in der zeitgemäßen Entwickelung 
erweist fie fich als lebendige, ohne sie würde sie zur Mumie erstarren und 
zur Ruine werden. Darum hat P. Tiling recht, wenn er in Liturgie und 
Lied, in Wissenschaft und Lehrform, in Sitte und Verfassung Entwicke-
lung für die Kirche in Anspruch nimmt*). Solche Entwickelungsnothwen-
digkeit liegt im letzten Grunde in Gottes heiligem Willen. Christus hat 
uns kein fertiges Lehrsystem, keine fertige Liturgie mit bestimmten ewig 
bleibenden Liedern, keine fertige allgemeingiltige Verfassung, keine fertige 
Sitte, mithin keine fertige Kirche gegeben, sondern in seiner Weisheit die 
Entwickelung der Kirche nach allen Seiten hin seiner Gemeinde in der 
Zeit anheimgegeben. Da die Menschen, auch die gläubigsten, ohne Aus-
nahme Sünder waren und find, darum auch zugleich dem Jrrthum unter-
worfen bleiben, weil Sünde und Jrrthum einander bedingen; so hat auch 
nichts von Menschen Gesetztes bleibenden ewigen, es hat nur relativen 
Werth, ist vergänglich und der Verbesserung, der Entwickelung bedürftig 
und fähig. — Und dazu hat auch Christus seinen heiligen Geist, den Geist 
der Wahrheit, seiner Kirche oder Gemeinde verheißen, der fie in alle Wahr-
heit d. h. in die Entwickelung der Wahrheit leiten soll. I n und mit 
Ihm ist die volle Wahrheit und das rechte Leben als neuer Keim in die 
Menschheit gesenkt, darum konnte er sprechen: ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben. Aus diesem Keim entwickelt und entfaltete fich der 
weltgeschichtliche Baum des Christenthums, immer reicher immer schöner, 
immer lebensvoller, in Mannigfaltigkeit und doch in Einheit. Das haben 
auch schon unsere reformatorischen Väter erkannt. Als auf dem Reichstag 
zu Augsburg zum Abschlüsse des Religionsfriedens 1666 die Päpstler und 
besonders die Jesuiten die Evangelischen an den Buchstaben ihres eigenen 
Bekenntnisses binden wollten, indem fie verlangten, daß den Evangelischen 
die Glaubensfreiheit nur unter der Bedingung ertheilt werde, daß fie sür 
alle Zeiten bei ihrer bekenntnißmäßigen Lehre blieben, da wiesen unsere 
Väter diesen ihnen angesonnenen Zwang standhast zurück nnd bedangen fich 
in dem genannten Frieden ausdrücklich ein freies Bekenntniß nicht blos 

*) Bezüglich der Verfassung der Kirche hat er'S nur zu wenig gethan, da diese 
gerade am meisten hinter den billigen Anforderungen der Zeit zurückgeblieben ist. 
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derjenigen Lehren, so fie aufgerichtet hätten, sondern auch derjenigen, so sie 
nachmals aufrichten würden*). Ein schlagender Beweis, wie ge-
sund das evangelische Bewußtsein in ihnen war, wie wenig man damals 
meinte, das Gebäude der Reformation schon völlig ausgebaut zu haben, 
wie sorgfältig man fich die Freiheit zum Weiterbau vorbehielt, wie wenig 
man also daran denken konnte, irgend jemand, geschweige denn die Prediger 
des Evangeliums durch einen auserlegten Zwang an der nöthigen Arbeit 
daran zu verhindern. Solche Abficht hat kirchliche Reaction unzählige 
Male in Schrist und Wort kund gegeben. Ich erinnere nur an Sar to-
r i us , der vom Augsburger Religioussrieden, vom westphälischen und an-
deren Friedensschlüssen, die Pflicht der Lutheraner herleitete, sür alle Zelt 
bei der ersten Lehrsassung zu bleiben und ihnen alle politische Berechtigung 
der Existenz absprach, wo fie davon abweichen würden, während selbst die 
entschiedenste aller symbolischen Schristen, die Concordienformel, gleich in 
der Einleitung, pet. 8 u. 9, als leitenden Grundsatz ausspricht: „Die andern 
Symbola und angezogene Schriften sind nicht Richter wie die heilige Schrist, 
sondern allein Zeugniß und Erklärung des Glaubens, wie jeder Z e i t 
die heilige Schrist in streitigen Artikeln in den Kirchen Gottes von den 
damals Lebenden verstanden und ausgeleget, und derselben widerwär-
tige Lehre verworfen und verdammet worden". 

Weil das Streben der Reaction, die alten Zustände und Formen 
unter jeder Bedingung zu halten oder wiederherzustellen, gegen das Wesen 
und die Natur des Protestantismns streitet, hat fie fich auch sactisch nie 
durchführen lassen, oder nur aus sehr kurze Zeit. Und je größer die Ge-
waltmaßregeln der Reaction in alter und in neuer Zeit waren, die berech-
tigte Entwickelung der Kirche niederzuhalten, mit um so größerer Gewalt 
find die Dämme durchbrochen und leider mit revolutionärer Gewalt auch 
Heilsames und Nützliches und Berechtigtes weggeschwemmt worden. Das 
Extrem arbeitet eben dem entgegengesetzten Extrem in die Hände. Wie 
oft ist dieses Naturgesetz auch des Geisteslebens den Reactionären vorge-
halten worden von der Geschichte in alter, neuer und neuester Zeit und 
einsichtsvollen Männern, die es mit ihrer Kirche treu und gut meinten — 
wie bei uns in letzter Zeit von Guleke und Tiling — aber immer verge-
bens. Herrschsucht und Intoleranz verblendeten immer noch die Reactionären; 
fie waren unfähig zu lernen und zu vergessen, wollten nur das Alte gelten 

*) vr. I . C. Johannsen, die Anfänge des Symbolzwangeö. Lpz. 1347. 
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lassen, während doch der Erlöser Matth. 13, 23 spricht: Darum ein jeg-
licher Schristgelehrter, zum Himmelreich gelehrt, ist gleich einem Hausvater, 
der aus seinem Schatz A l tes und Neues hervorlangt. 

Nun Gott sei Dank! unsere Reaction sängt an Einficht zu gewinnen, 
das haben wir aus so manchen Zugeständnissen der Pastoren LütkenS und 
Nöltingk erkannt, das erkennen wir besonders aus einer Abhandlung des 
Pros. vr. v. Enge lha rd t , „der Senskornglaube" (Dorpater Zeitschrift 
sür Th. und Kirche 1861). Hier ist der Verfasser auf rechter Fährte; 
Gott gebe, daß sie mit Unbefangenheit, die auch den Gegner achtet, weiter 
verfolgt werde. Um das zu fördern, kann ich nicht unterlassen, alle geneigte 
und etwa auch ungeneigte Leser dringend zu bitten, über unsere wichtige 
Frage eine kleine aber lichtvolle Schrist zu lesen, die besser und schlagender 
als Gnleke und Tiling und ich darüber Licht verbreitet. Dieselbe ist: Die 
Entwickelung des Protestant ismus. Eine akademische Rede von 
vr. K. Hase, Lpz. 1856, 32 Seiten. Hier spricht einer der größten 
Kenner der Kirchengeschichte und Dogmatik, den unsere Zeit auszuweisen 
hat, die Resultate seines über ein Menschenalter dauernden ernsten For, 
schens über unsere Frage aus, welche die Beherzigung auch der Gegner 
verdienen. 

Aber — so hört man oft klagend einwenden — soll denn nichts Blei-
bendes sein, hier, wo sonst Alles dem Wechsel unterliegt? Soll denn selbst 
die Kirche nicht das Bleibende bieten, woraus der Mensch sicher ruhen kann 
in der Unruhe des Lebens und in der Angst des Todes? — Ich antworte, 
ganz gewiß soll die Kirche uns aus das Ewigbleibende stellen und weisen, 
aber das besteht weder in einer fertigen Liturgie mit eben solchen Liedern, 
noch in einer fertigen wissenschaftlichen Lehre, noch in einer fertigen Kirchen-
verfassung, noch in einer festen äußern Sitte. Das Ewigbleibende in der 
Kirche, der ewige Grund, aus dem sie selber ruht, ist allein der Glaube 
an Jesus Chr is tus, der sich in Andacht, Wissenschast und Leben be-
zeugt und be thä t ig t , aber nicht aus diesen ruht , wie die Menschen 
oft irrthümlich, die Protestanten kathol i f i rend wähnen. Was aber der 
Glaube an Christus sei, der uns zu Christen und selig macht, dos könnte 
ich nicht besser darstellen als mit den Worten des ausgezeichneten Theologen 
Rothe in seiner Predigt: der Kamps zwischen Glauben und Unglauben an 
Jesum in den Herzen der Kinder unserer Zeit (Heidelberg 1862). Ich ver-
weise also aus diese Schrist und denke, jeder Unbefangene, der fie gelesen, 
wird dem Verfasser dankbar zustimmen, denn der hat den Nagel auf den 
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Kopf getroffen. Der Geist der Wahrheit spricht zu uns, das ist die 
Hauptsache, aus die es ankommt, das ewig Bleibende, das unser Herz mit 
Frieden, . Freudigkeit, Much, Kraft'und Liebe erfüllt und der Ansang eines 
neuen geheiligten Geisteslebens in uns wird. Darum konnte auch Christus 
sprechen: „wer an mich glaubt , der hat das ewige Leben". Er hat es 
schon in dieser Welt der Vergänglichkeit. Dieser Herzensglaube ist darum 
auch die Hauptsache in der christlichen Kirche oder Gemeinde, das P r i -
märe in derselben. Die Liturgien und Lieder, die Arbeit der Lehre und 
Wissenschast, die Verfassung und die äußern Sitten, so nothwendig und 
wichtig sie auch als Bezeugungen des Herzensglaubens sind, — fie find 
doch nur das Secundäre, Wandelbare, — ja, wenn fie hinter der allge-
meinen Zeitentwickelung, die Gott allem Menschlichen in seiner Weisheit 
zum inneren Lebensgesetz gemacht, zurückbleiben, so find fie nur Ablagerungen 
des Glaubens aus einer abgelebten Cnlturepoche. 

Und wie solcher Herzensglaube das Freieste ist, was es überhaupt 
aus Erden giebt, das nie erzwungen, nur durch Christi Liebe und Wahrheit 
erdrungen werden kann, so kann auch das daraus abgeleitete Secundäre 
nur ein Freies sein und muß um so mehr dem Prozeß der Entwickelung 
unterliegen, als es Menschenwerk und darum mangelhast ist. Namentlich 
aber soll die Wissenschast in Allem die Wahrheit als ihr oberstes Gesetz 
erkennen, und jemehr fie treu ihr folgt, um so mehr dient fie zu Gottes 
Ehre und zu der Menschen Wohl. Sie ist darum nie in ihren Forschungen 
zu behindern — und fie hat den Geist der Wahrheit, der ein heiliger ist, 
als heilsames Reagens gegen menschliche Jrrthümer in fich. Auch die 
Theologie ist ganz Wissenschast, die Wissenschaft vom Christenglauben, und 
darum allem Gesetz der Wissenschast unterworfen. Sie ist nun und nim-
mermehr — Glaube. Dieser wohnt nur im Menschenherzen, das die fol-
gen, und segensreichste That der vertrauenden Hingabe an den Herrn in 
fich vollzogen hat. Die Begriffe von Wissenschaft und Glaube find darum 
wohl zu unterscheiden und es entsteht die heilloseste Verwirrung, wenn man 
fie beide consundirt. So sehr fie aber auch zu unterscheiden find, — fie 
find dennoch nicht wider einander. Sie stammen ja beide aus Gott und 
müssen darum zusammenstimmen. „Wir glauben mit Schleiermacher an 
den ewigen Ver t rag zwischen dem lebendigen christlichen 
Glauben und der sreien Wissenschast. Je lebendiger nnser 
Glaube, desto freier wird er das Wissen lassen und je gründlicher von der 
Freiheit der Wissenschast Gebrauch gemacht wird, desto gewisser wird fie 
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zur Lebendigkeit des Glaubens beitragen. Der rechte lebendige Glaube 
verträgt nicht nur, er berechtigt, er fordert, er erzeugt die freie Wissenschaft. 
Die rechte volle freie Wissenschast zerstört nicht den Glauben, sondern führt 
überall aus den Glauben als ihre Ergänzung und Voraussetzung; nur 
halbes Wissen führt zum Unglauben". (Aus dem trefflichen Vorwort zur 
Protest. Kirchen-Zeitung von H. Krause, 1864, Nr. 1.) 

Die Reaction, wie fie die Scheidung von Theologie, als Wissenschast, 
und von Glauben nicht vollzogen hat, sondern fie beide fortwährend 
mehr oder minder consundirt und darum von dem sogenannten 
orthodoxen Lehrsystem als von der „Theologie aller Zeiten" reden 
kann, fie glaubt auch nicht an den ewigen Vertrag zwischen Glauben und 
Wissenschaft und kennt darum weder eine freie Wissenschaft noch einen 
sreien Glauben. Sie will die Wissenschast zur Umkehr zwingen und 
auch den Glauben erzwingen und verdirbt damit beides, Glauben und 
Wissenschaft, und thut damit aller rechten, friedlichen, segensvollen Ent-
wickelung Eintracht. Sie ist darum immer intolerant, kann keine andere 
wissenschaftliche oder Glaubensüberzeugung neben fich in einer Kirche dul-
den und geht zu Verfolgungen über, — von welchen der freifinnige Glaube 
und die freisinnige Wissenschaft immer fern geblieben find. Die Reaction 
ruft so die Revolution hervor. 

Nun, Gott sei Dank, daß in neuerer Zeit die Ansänge einer Besin-
nung der Reaction gemacht find,-und wir haben fie freudig constatirt. 
Aber wir müssen auch wünschen und erstreben, daß solche Besinnung nicht 
aus halbem Wege stehen bleibe, damit wäre dem Glauben ebensowenig 
als der Wissenschast — und auch zuletzt der Kirche nicht geHolsen, die 
offenbar nach neuen zeitgemäßen Formen sür das GlaubenSleben ringt. 

M. K a u z m a n n , 
Pastor zu Odenpä. 
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Der PfaMesch i« Livland. 

<^ ie nachstehende Untersuchung hat zum Zweck, die Rechtsverhältnisse des 
Psandbesitzes an Landgütern in Livland näherer Betrachtung zu> unterzieh», 
die historische Entwickelung und die Bedeutung dieses Instituts zn erläutern, 
den Gang der Gesetzgebung in Beziehung aus dasselbe zu verfolgen, endlich 
die vö l l ige UnHal tbarkei t des Fortbestehens des Pfand-
besitzes in derjenigen Form, wie er gegenwärtig besteht, 
nachzuweisen. 

Ueberblickt man die Entwickelung des livländischen Privatrechts, so-
weit dieselbe an codificatorische Acte geknüpft ist, so findet man, daß das 
Land (wir sehen hier zunächst von den Rigaschen Statuten ab) vor fünfte-
halbhundert Jahren seinen letzten Gesetzescodex erhalten und erst in unsern 
Tagen die Aussicht gewonnen hat, vor Ablauf des halben Jahrtausends 
ein neues Gesetzgebungswert zu gewinnen. Jener Codex ist das mi t t le re 
l ivländische Ri t terrecht , dessen Compilation man etwa um das Jahr 
1400 setzt. Seit Jahrhunderten in Livland als Gewohnheitsrecht im Ge-
brauch, wurde es von der schwedischen Regierung als solches förmlich an-
erkannt und berührt in seinen ungeordneten 249 Kapiteln so vielerlei, daß 
gelegentlich auch die meisten Verhältnisse deS Privatrechts zur Sprache 
gekommen find. I n niedersächflscher Mundart abgefaßt, ist es erst zu An-
fange dieses Jahrhunderts durch deS guten alten Buddeubrock schlechte 
Übersetzung mit ihren unkritischen Noten und überflüssigen Parenthesen 
allgemeiner bekannt geworden. 

Battische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. !X, Hft.. 2 u. 3. 16 
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Außer dem Ritterrecht kauu aus der Selbständigkeits-Periode Livlands 
nur noch des Privileg« des Erzbischoss Sylvester von 1457, der s. g. 
neue Gnade, als einer noch heute munteren Quelle unseres Privatrechts 
erwähnt werden. I n Erbsällen wird noch toto 6ie aus dasselbe Bezug 
genommen. 

Die polnische Periode ist für das Privatrecht nur durch das-
jenige bedeutungsvoll, was sie anerkannt, nicht was sie selbständig gegeben 
hat. Die meisten der XXVII Artikel des Sigismund Augustischen Privi-
legs haben jetzt nur noch ein historisches Interesse; das aber, was uns 
in den Artikeln I und IV garantirt worden, die „Lonkessio 
der „(Zerinameus Naxistralus" und — worauf es sür den hier vorliegen-
den Zweck besonders ankommt — die ,,^ura ^ ö r m a n o r u m propr ia 
ao e o n s u s t s i s t unvergänglichen Wesens —mit ihm stehen und 
fallen wir. 

Aus der Periode der schwedischen Herrschast sind viele Einzel-
verordnungen und singuläre Bestimmungen, darunter manche willkürlich 
genug nur durch eine wenig wählerische Praxis, in unser Privatrecht über-
gegangen ; gefährlicher war der von der schwedischen Regierung zu wieder, 
holten Malen gemachte Versuch, das schwedische Recht in seiner Totalität 
dem Lande zu octroyiren, um so gefährlicher, als dieses Recht bereits co-
disicirt vorlag und schließlich durch eine deutsche Übersetzung mundrecht 
gemacht werden sollte. Aber es gelang, den sechs Mal versuchten Sturm — 
der letzte erfolgte nicht lange vor der Schlacht bei Poltawa — abzuschlagen. 
Indessen ging die 1709. durch die Übersetzung gestreute Saat dennoch 
auf — wunderlich genug: erst nach dem Aufhören der schwedischen Herr-
schaft; zwar nicht das Korn des Textes, aber doch das Unkraut der Noten — 
ein warnendes Beispiel dafür, wie gefährlich einem Lande, das einer ab-
geschlossenen Codikcation ermangelt, die Zugänglichmachung selbst 
mißliebiger, aber formell abgerundeter Gesetzeskörper werden kann, wenn 
eine bequeme Praxis nicht von dem bessern Rechtsbewußtseiu des Landes 
controlirt wird. Eben aus diesem Mangel einer Codisication erklärt sich 
denn auch die außerordentliche Bedeutung, welche die Praxis in Livland 
erlangt hat, wiewohl eben diese Praxis uns oft bei den ersten und wich-
tigsten Rechtsfragen, namentlich im Erbrecht, im Stiche läßt, indem fie, 
wissenschaftlich wenig geläutert, ein vielfaches Schwanken Herräth und oft 
auch gänzlich schweigt. 

Die Periode der russischen Herrschast begann mit der aberma-
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ligen Inauguration der „gemeinen deutschen Rechte", wie sich solche die 
livländische Ritterschaft im Punkt 10 ihrer Capitulation ausbedungen hatte. 
I n der Frage, ob auch die in der Zeit zwischen dem Privilegium 8. H.. 
und der Capitulation ergangenen deutschen Reichsgesetze in dem beregten 
Punkte der letzteren miteinbegriffen zu erachten seien — einer Frage, die 
vor einiger Zeit unter unseren bedeutendsten Civilisten lebhaste Discussionen 
hervorrief— hat Fr. G. von Bunge, der Begründer der wissenschaftlichen 
Behandlung unseres Privatrechts, in der liebenswürdigsten Weise sich über-
wunden gegeben, indem er der von W. von Bock vertretenen Bejahung 
dieser Streitsrage sich angeschlossen hat.*) 

Die Verbindung Livlands mit Rußland konnte nicht verfehlen, eine 
eingreifende Rückwirkung aus viele Theile des öffentlichen Rechts zu üben; 
dagegen blieb das eigentliche Privatrecht im Ganzen und Großen von die-
sen Einflüssen unberührt. Es erklärt sich leicht, daß das russische Privat-
recht, ungeachtet der staatsrechtlichen Abhängigkeit der Ostseeprovinzen von 
Rußland, dennoch hier keinen Eingang zu finden vermochte, wie etwa der 
Loäv Napoleon im Elsaß und selbst in den nur zeitweilig mit Frankreich 
verbunden gewesenen Theilen Deutschlands. Der (Zoäo Napoleon ist eine 
immerhin geistreiche Abstraktion aus dem römischen Recht, traf also aus 
verwandte Elemente; während das russische Recht bis auf dessen Codifica-
tion im Jahre 1832 einen Hausen unorganischer Gesetze bildete, die auch 
nach ihrer Spstematisirung keinerlei Anknüpfungspunkte sür das aus deutsch-
rechtlicher Wurzel erwachsene und unter' dem Einfluß des gemeinen Rechtes 
sortgebildete Privatrecht dieser Provinzen boten. Gern lassen wir der 
russischen Regierung die Gerechtigkeit widerfahren, daß sie, im Gegensatz 
zu der schwedischen, zu keiner Zeit die Absicht zu erkennen gegeben, das 
reichsrechtliche Privatrecht dem provinziellen zu substituiren, daß sie die 
ausschließliche Gültigkeit des letzteren vielmehr ausdrücklich und wiederholt 
anerkannt hat.**) Wenn der Bestand des provinziellen Privatrechts hier 
und da alterirt worden, so trägt die Schuld dessen eben wieder nur die 
Praxis, welche die von der GouvernementS-Regierung, einem Institut der 
StatthalterschaftSverfassung. seit 1733 publicirten Ukasen nach Bequemlich-
keit adoptirte und in das Rechtsleben einführte, ans welchem dieselben 

*) v. Bunge, liv- und estl. Privatrecht K 14 not. v. 
So z. B. in dem Nam. Uk. der Kaiserin Anna v. 1V. Sert. 1737; in dem Nam. 

W. der Kaiserin Katharina II. v. L. Juli 1783 K 2, ungeachtet eben dieser Utas die poli-
tische Verfassung Liv- und Estlands von Grund aus abänderte. 

16* 
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wieder auszumerzen die bewußte, aber oft genug schwierige Ausgabe einer 
späteren Generation gewesen ist. Es ist v. Bunge's nicht genug zu prei-
sendes Verdienst, daß er es gewesen, der schon vor 40 Jahren, gleich im 
Beginne semer schriftstellerischen Lausbahn *), vom Standpunkte der Wissen-
schast wie des positiven Gesetzes den blinden Respect vor den „gedruckten 
Patenten" gebrochen und dem durch seine Schüler seit 30 Jahren im prak-
tischen Rechtsleben vertretenen Grundsatze Eingang verschafft hat: 

daß privatrechtliche Bestimmungen des russischen Rechtes in den 
Ostseeprovinzen nur entweder als erste oder als letzte Rechts-
quelle in Anwendung kommen können — 

jenes nämlich, wenn fie ausdrücklich auf diese Provinzen ausgedehnt oder 
speciell sür sie erlassen sind, dieses, wenn alle übrigen hier geltenden Rechts-
quellen, namentlich auch das gemeine Recht, schweigen. 

Diese letztere Concession wird von Bunge (und auch von C. Neu-
mann'*) durch das staatsrechtliche Abhängigkeitsverhältniß vom Reiche 
motivirt. Wiewohl zugegeben werden mag, daß diese Frage von rein theo-
retischem Interesse ist — denn wo sollte uns wohl das gemeine Recht im 
Stiche lassen? — so scheint jenes Zugeständniß doch nicht ausreichend moti-
virt zu sein. So gänzlich heterogene Rechtscomplexe lassen fich nun einmal uu-
ter keinen Umständen verschmelzen, und wenn das Oorpus Iuris, die geschrie-
bene Vernunft, nicht ausreicht, so greift man zu der ungeschriebenen. Das 
russische Recht g i l t uns nur entweder in erster S te l le oder 
gar nicht. 

Der gefährliche Satz, den man, böswillig oder gedankenlos, wohl hat 
aussprechen und nachsprechen hören: das Ukasen-Recht habe hier Anwen-
dung zu finden, wenn diese Provinzen nicht ausdrücklich ausgenommen — 
hat jetzt den richtigen Gegensatz erhalten: es gelte nur, wenn es in den 
Ukasen ausdrücklich auf diese Provinzen ausgedehnt worden, und damit ist 
denn die seste Basis sür unser Rechtsleben wiedergewonnen. Jener der 
jüngsten Schule russischer Gesetzesmänner und Verwaltungsbeamten ange-
hörende Satz hat seine Abfertigung in einem vom Justizmimster i. 1.1849 
au einen der Procureure in den Ostseeprovinzen erlassenen Rescripte erhal-
ten, in welchem principiell ausgesprochen ist, daß der X. Theil des Swod 

') I n der Vorrede (S. Î XY zu dem von ihtt, i. Z. 1S23 herausgegebenen »Chro-
nologischen Repertorium der russischen Gesetze*. 

" ) I n v. Bunge's und v. Madai'S theoretisch-praktischen Erörterungen tc. I. S. 77̂  
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der Reichsgesetze (der das russische Privatrecht und den Civilproeeß enthält) 
in den Ostseeprovinzen im Allgemeinen keine Anwendung zu finden habe, 
sondern nur insoweit, als einzelne Bestimmungen desselben ausdrücklich aus 
diese Provinzen ausgedehnt worden. 

Solcher in das Privatrecht eingreifenden Gesetze nun, die in der Zeit 
der russischen Herrschast ausdrücklich aus Livland ausgedehnt oder eigens 
sür diese Provinz erlassen worden, giebt es nur wenige, und diese wenigen 
find im Ganzen als ein Fortschritt in der Rechtsentwickelung zu erachten. 
So die schon unter Peter U. erfolgte Ausdehnung des Erbrechts in 
Mannlehengütern aus das weibliche Geschlecht; die Allodification der Lehen 
unter Katbarina ll. und die von derselben Kaiserin decretirte Emaneipation 
ihres Geschlechts von der ewigen Vormundschaft, unter der es nach dem 
älteren Rechte stand. Erwähnt man nun noch das i. I . 1787 erlassene 
Gesetz über die Klageverjährung, welches auch aus die erwerbende Verjäh-
rung bei uns nicht ohne Einfluß gewesen ist und durch ein offenbares 
Mißverständniß auch die tiefgreifendste Einwirkung aus die hier zu behan-
delnde Frage — die des Psandbefitzes — geübt hat; nennt man dann 
noch die — gegenwärtig aus sactischeu Gründen ziemlich obsolet gewor-
denen — Bestimmungen über die Succesfion in Kronsarrenden, serner die 
mit dem Provinzialrecht im Wesentlichen übereinstimmenden Verordnungen 
des Kirchengesetzes von 1832 über den kirchlichen Theil des Eherechts, 
endlich die in den Jahren 1855 und 1858 ergangenen Gesetze über die 
Stiftung von Familien-Fideicomnissen so ist man mit den Gesetzgebungs-
akten der russischen Periode so ziemlich zu Ende. 

Außerdem hat die Gesetzgebung nur noch in ein Institut des einhei-
mischen Privatrechts eingegriffen, und zwar mit einer Reihe von Gesetzen, 
die, von vorn herein die Eigenthümlichkeit des Institutes verkennend, dem-
selben allmälig eine Gestalt zu gebe« gesucht haben, unter der sein eigent-
liches Wesen nur noch dem tieserdringenden Auge erkennbar ist. Wir meinen 
den Pfandbefitz an Landgütern. 

Die landläufige, leider auch von der russischen Staatsregierung, seit 
fie die Pfandcontracte ins Auge zu fassen begann d. h. seit Einführung 
der Krepoststeuer in Livland, getheilte Anficht ist: der Pfandbesitz sei eine 
noch ziemlich junge Erfindung der Juristen (in spseis der Advokaten), 
welche diesen Ausweg ersonnen hätten, um den zum Eigenthumserwerb 
von Landgütern nicht berechtigten Personen zum Güterbefitz zu verhelfen, 
dann auch, um der Krone die ihr beim Verkauf von Immobilien gebüh-



S24 Der Pfandbefitz in Livland. 

rcnde Krepoststeuer zn entziehn oder wenigstens den Zeitpunkt der Entrich-
tung derselben in das Belieben des Käufers zu stelle», zu welchem BeHufe 
man die Verbindung der eventuellen Kaufrontracte mit den Pfandcontracten 
erfunden habe. Der Pfandbefitz würde darnach vom Jahre 1783, wo die 
Krepoststeuer eingeführt wurde, beziehungsweise vom Jahre 1789 datiren, 
in welchem, wie in einem andern Orte *) nachgewiesen worden, das livlän-
dische Hosgericht die Eigenthumszufchreibung von Landgütern an Personen 
bürgerlichen Standes zu verweigern begann — eine Zeitbestimmung, die 
freilich sür diejenigen nicht maßgebend sein wird, welche noch immer nicht 
daran glauben wollen, daß der Eigenthumserwerb von adeligen Gütern 
in Livland Personen bürgerlichen Standes Jahrhunderte lang bis zum 
Jahre 1789 (ein Jahr, das sür das kontinentale Europa den Anfangs-
punkt des modernen Staats bezeichnen sollte) zugänglich gewesen ist. 

Nichts kann irriger nach beiden Richtungen hin sein, als jene Anschaunng. 
Der Pfandbefitz in Livland ist so alt wie das deutsche Recht an 

diesen Küsten. Es bedarf in der That nur eines Blickes in die Güter-
geschichte Livlands, um fich von der Wahrheit dieser Thatsache zu über-
zeugen**). Allerdings trägt der Pfandbesitz in der ältern Periode einen 
von dem der später» Zeit abweichenden Charakter: bis tief in das 17. 
Jahrhundert hinein gab die Sicherung eines Darlehns unzweifelhaft den 
nächsten Grund zur Verpfändung von Landgütern ab. Der Grund, der 
zu derselben Zeit dem Pfandschastsbesitz in Deutschland an Stelle des Ver-
kaufs Verbreitung gab, nämlich um dem Recht der nächsten Erben, das 
beim Verkauf, nicht aber bei der Verpfändung von Erbgütern bestand, 
auszuweichen — war, wie Bunge ***) bemerkt, für Livland nicht zutreffend, 
weil hier auch zur Verpfändung von Erbgütern der ConfenS der nächsten 
Erben erforderlich war 5).^ 

*) Bali. MonatSschr. Band III S. 388 ff. 
*') S. v. Hagemeisters Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands. 

2 Bde. Riga, 1336 u. 1337. — Die „Erste Fortsetzung* zu denselben (von C. v. Tiefen-
Hausen) Riga, 1843. — Die »Zweite Fortsetzung*, von F. v. BuxhSwden (auf Oese! be-
züglich). Riga 1851. — Est- und Livländische Brieflade, herauSg. v. Fr. G. v. Bunge 
(später von E. Pabst) und Baron R. v. Toll. Reval, 1856 u. 1861. Sie umfaßt die 
dänische und OrdenSzeit, die polnische und schwedische Zeit bis 1650. 

Liv- und estländischeS Privairecht H 152, not. x. 
5) I n der „est- und livländischen B ieflade* heißt eS in der Regel bei Verpfändun-

gen von Landgütern: »mit Vollwort und Vorwissen' oder „mit Wissen und Willen meiner 
lieben Hausfrau*; aber eS kommt auch vor: „mit Wissen und Vollwort aller unserer 
rechten Erben*. (I. Nr. 139). 
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Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts tritt aber ersichtlich eine Wen-
dung in diesen Verhältnissen ein. Zwar kommen noch Psandcontracte vor, 
die durch ein Darlehnsbedürfniß des Pfandgebers hervorgerufen werden; 
aber in der Ueberzahl der Fälle, und vollends im 18. Jahrhundert, tritt die 
Verpfändung völlig an die Stelle des bedingten Verkaufs. Man bedurste 
nämlich einerseits nicht mehr nothwendig der mit der Besitzübertragung 
verbundenen Verpfändung des Gutes zur Sicherstellung eines Darlehns, 
seitdem die schwedische Regierung das Hypothekenwesen in Livland orga-
nisirt und somit denn eine mehrfache Verpfändung desselben Jmmobils 

. ohne Beeinträchtigung der Sicherheit des Creditors ermöglicht hatte, und 
schon vom Jahre 1642 finden sich Jugrossationen hypothekarischer Forde-
rungen ohne Besitzübertragung*); andererseits zog man, scheint es die 
Verpfändung dem ihr nächstverwandten und particularrechtlich vielfach mit 
ihr zusammengeworfenen römischrechtlichen Institut des Verkaufs aus 
Wied erkauf vor, weil die rechtliche Lage des Pfandgebers bei der elfte-
ren ungleich günstiger war, als bei dem letztern. Insbesondere ging das 
Einlös nn gsre cht dem Psandgeber niemals verloren und konnte ohne 
Weiteres gegen jeden dritten Besitzer geltend gemacht werden; die Klage des 
Verkäufers beim Verkauf aus Wiederkauf war dagegen nur eine persön-
liche, nur gegen den Verkäufer, nicht gegen einen Dritten geltend zu ma-
chende ; und sie war der Verjährung unterworfen gleich andern Klagen **). 

Versenken wir uns, um über die historische Gestaltung deS Pfand-
besitzes Anhaltspunkte zu gewinnen, für einen Augenblick, die „Brieflade" 
in der Hand, in jene Zeit vor Erfindung der Hypothekenbücher und Kre-
ditbanken, der Lebensassecuranzen und Hypothekenverficherungen und ande-
rer mehr oder weniger nützlichen Dinge, mit denen die moderne Welt ihr 
Eigenthum zu schützen sucht. 

Vorausbemerkt mag werden, daß in der „Brieflade" — die zwar über-
wiegend estländische Urkunden bringt, welche indessen bei der Gleichartigkeit 
der Rechtsentwickelung unbedenklich zur Exemplification auch sür Livland 
benutzt werden können — auch bei Pfandschaften in Landgütern fast aus-

') Bunge a. a. O. § 160, not. l. 
**) In der „Brieflade* sind wir nur auf einen Fall eines Verkaufs auf Wiederkauf 

gestoßen. Er betrifft den „Antheil deS halben Schlosses zu Berson* zwischen den Vettern 
von Tisenhusen. Der Käufer verspricht dem Verkäufer, „falls der allmächtige Gott die-
sem mit seiner ehelichen Frau MannSkinder geben sollte *, den Antheil wieder für den Kauf« 
preis zu lassen. 

! k 
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schließlich Glieder adeliger Geschlechter als Psandgeber wie als Pfand-
nclnner auftreten, nnd daß selbst die Erscheinung eines Bürgermeisters von 
Neval oder eines andern Gliedes der ritterbürtigen Patriziersamilien eine 
seltene ist, was sich aus der scharfen Sonderung der Stände und der Le-
benSbeschästignngen in der damaligen Zeit erklärt; in den weiterhin zu 
exeerpirenden Hagemeisterschen „Materialien" tritt zwar die die neuere 
Zeit charakterisirende Mischung der Stande und Berufe auch im Psand-
gütcrbesitz sehr ersichtlich hervor; es sollen jedoch, dem vorangegebe-
ven Zwecken gemäß, nur solche Fälle hervorgehoben werden, wo Perso-
nen adeligen Standes die Pfandnehmer gewesen sind, und 
zwar vor E in führung der Krepoststeuer. 

Von den eigentlichen Psandschasten in der „Brieflade" sind zunächst 
zu unterscheiden die Schuldurkunden, welche einen Pfandbefitz zur Folge 
haben konnten, bei denen jedoch aus dem vorliegenden Material nicht er-
sichtlich, ob er wirklich eingetreten ist. Diese unseren gegenwärtigen hypo-
thekarischen Obligationen entsprechenden Schuldurkunden lauten ziemlich 
gleichförmig folgendermaßen: 

Der Aussteller „bekennt vor Jedem, daß er mit seinen rechten Erben 
rechter redlicher gelehnter Schuld schuldig sei dem N.X. und seinen rechten 
Erben oder Weisern dieses Briefes" so uud so viel alte Mark Nig., oder 
alte gute schwere englische Nobelu n. dgl. m. Der Zahlungstermin (am 
nächsten St. Johannis-Baptisten-Tage oder nächstkommenden St. Martini zc.) 
wird festgesetzt. „Sollte dies nicht geschehn, da Gott sür sei, so soll und 
mag der Cläubiger oder dieser Briefweiser angreifen (antasten) oder an-
greifen lassen daS Dorf oder das Gut N. N. mit Landen, Leuten nnd der 
Leute Schuld, gekerbte und ungekcrbte, alten und neuen Zinsen, Zehnten, 
Nntzungeu, Eigenheiten, Freiheiten, Recht und Gericht uud allem andern 
Zubehör zu Wasser und zu Lande, gebraucht und ungebraucht, nichts aus-
genommen, als ein eingewilligteS, besitzlicheS, brauchliches Pfand frei nnd 
friedlich sür eigeu zu gebrauchen und zu besitzen, und soll er diese Güter 
nicht räumen, eS sei deuu zuvor die Schuld und dazu die Hindernisse, 
Versäumnisse und erweislicher Verwendungen wohl bezahlt. Endlich ge-
lobt der Schuldner nnd will gewährleisten, daß das obverpsändete Gut 
vor und nach Ausstellung dieses Briefes frei, quitt und unversetzt und un-
verpsändet sei". (S. Brieflade I. Nr. 126. 133. 174. 180. 187. 242. 
636, 747, 889, 1352, 1408 u. v. a.) 

Die eigentlichen Psandschasten unterscheiden sich von diesen Schuld-
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bliesen nnr dadurch, daß der in den letzteren eventuell eingeräumte Pfand-
befitz sofort eintrat nnd häufig zugleich die Zahl der Pfandjahre bestimmt 
wurde. „Will der Verpfänder — heißt es dann — oder seine rechten Er-
ben nach Ablauf dieser Frist das Gut wieder lösen, so soll er zu Ostern zc. 
zuvor kündigen und demnach zum nächsten Ostern die Schuld dem Pfand-
besttzer oder s. r. E. entrichten, und wohl zu gutem Danke, ohne seinen 
Schaden, mit allen erweislichen redlichen Verwendungen, welcherlei fie auch 
find, freundlich zu bezahlen. Würde die Bezahlung in dem obgedachten 
Termine nicht erfolgen, so soll der Pfandnehmer und seine Erben das Gut 
nicht eher räumen und verlassen und es hinfort in ihrer besitzenden brau-
chenden Gewere behalten, ohne Widerspruch und Hinderniß von Seiten 
des Schuldners, Jahr bei Jahr, bis die Schuld mit allen redlichen er-
weislichen Verwendungen jeder Art wohl bezahlt ist, sie mögen sie nun 
auf gerichtlichem Wege erringen oder einen gütlichen Vergleich darüber 
abschließen". 

So lautet beispielsweise der aus 30 Jahre abgeschlossene Pfandcon-
tract Nr. 138 vom Jahre 1422, in dessen Grundzügen wir den Pfand-
befitz, wie er bis in den Ansang des vorigen Jahrhunderts hinein bestand, 
prägnant wiedererkennen. 

Es sei gestattet, hier noch einzelne dieser Eontracte herauszuheben, die 
eigeuthümliche Einblicke in das Rechtsleben der damaligen Zeit, insoweit 
dasselbe sür die Entwickelung des Pfaudbefitzes von Interesse ist, gewähren. 

So ist die Urkunde Nr. 177 dadurch merkwürdig, daß sie zwar zu-
nächst ein Schuldbrief mit eventueller Verpfändung im Nichtzahlungsfalle 
ist, gleichwohl aber zugleich, sür diesen eingetreteneu Fall, die Stipulation 
enthält: daß der Schuldner die verpfändeten Güter nie selbst in Anspruch 
zu nehmen zu ewigen Zeiten bei Ehren und guter Treue gelobe; vielmehr 
solle der Gläubiger u. s. r. E. oder Weiser dieses Brieses das genannte 
Gut als ihren rechten redlichen Kauf behalten und frei und sriedsam ge-
brauchen, „und geloben wir mit allen unsern rechten Erben, fie seien ge-
boren oder ungeboren, zu ewigen Zeiten keine Ansprüche auf diese Güter 
zu erheben". 

Also hier schon die Spur eines P fand- und eventuellen 
Kauscontracts aus frühester Zeit — vom Jahre 1442! 

Nr. 191 enthält einen Pfandcontract, nach welchem der Pfandnehmer 
u. a. gewisse specisicirte Schulden des PsaudgeberS berichtigen soll. Der 
Pfandgeber nimmt aus dem Hos sein „Hansgeräth, Jngedom und fahrende 
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Habe". Eine Psandfrist ist nicht bestimmt. „Wenn unser einer von dem 
andern will geschieden sein, so soll uuser eiuer dem andern ein halbes Jahr 
zuvor aufsagen oder aussagen lassen mit Worten oder Briefen". 

Nr. 193 enthält einen Pfandcontract von 1449 zwischen Ot to Jx-
ku l l und O t t o Engedes über zwei „Wacken" und ein Dorf sür die 
Pfandsumme von 11,000 alte Mark. Rig. Der Pfandnehmer soll die Güter 
gebrauchen, wie des Pfandgebers Vater und er selbst sie bisher besessen 
und gebraucht haben; auch mächtig sein sie sür das obgedachte Kapital zu 
verpfänden und zu versetzen, wenn es ihm beliebt, ohne Jemandes Wider-
spruch; und solche Güter zusammen und besonders nicht eher zu räumen, 
(eine Psandfrist ist wieder nicht festgesetzt) als bis die gedachte Schuld uud 
alle erweislichen Verwendungen mit alle dem „dessen sie von der Güter 
wegen zu Hiuder und zu Schaden sind", in einer Summe vollständig 
bezahlt ist. 

Nr. 201 eine Verpfändung aus 15 Jahre. „Wenn nach Ablauf der 
15 Jahre das Geld nicht auskommt, so sollen die genannte ehrsame Frau, 
ihre Erben oder der Briesweiser mit ihrem Willen das Gut nicht eher 
räumen oder verlassen, es seien ihr denn die Schuld und die erweislichen 
Verwendungen vollständig bezahlt". 

Nr. 312. Peter Jxku l l verpfändet Wollust 1475 an Bar tho-
lomäus v. Tisen Husen aus 12 Jahre. Sollte I . oder f. E. nach 
den 12 Jahren den obgenannten Hos wieder einlösen wollen, so soll er ein 
Jahr zuvor kündigen. „ I n Betreff der erweislichen Verwendungen soll es 
stehn zur Erkenntniß von vier guten Männern, zweien von jedem Theil; 
können sie es nicht entscheiden, so soll es stehn an nnserm Hrn. v. Darpte 
und an seinem Rath; bei dem, was diese aussprechen, wollen beide Theile 
verbleiben". 

Am Schlüsse derselben Urkunde findet fich die Uebertragnng des 
Einlösungsrechts an einem andern Gute. „Ferner habe ich P. I . 
dem B. v. T. gegönnt, das Dorf zn WaimcaS einzulösen von Hans 
Bixhovede zc. für 860 alte Mark Rig." 

Nr. 337. Eine Verpfändung von Lop er aus 10 Jahre. I n ih-
ren Einzelb.estimwungen ähnlich der sud Nr. 312. 

Nr. 355. Reinhold Scherenbeke und Ernst Wolthusen 
verpfänden dem Jürgen Brakel mehrere Dörfer für 3500 Mrk. Rig. 
Die Zahlung soll in 6 Terminen von Jahr zu Jahr erfolgen, „Alles ohne 
Rente". „Den Schuldbrief, den uns Jürgen Brakel über den Rückstand 
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geben wird , sollen wir keinem Menschen versetzen oder verpfänden, sondern 
er soll bei u n s bleiben und sollen wir selbst das rückständige Geld empfangen". 

Also — wie heutzutage regelmäßig — n i c h t d e r P f a u d g e b e r , 
ist d e r S c h u l d n e r , s o n d e r n d e r P f a n d n e h m e r , nur sollen seine 
Obligat ionen nicht cedirt werden — schon früh (1465) eine Andeutung 
der späteren Entwickelung deS Psandbefltzes! 

N r . 4 7 4 . B e r t o l d F i r k e s verpfändet seinem Schwiegersohn ein 
G u t fü r die Mitgabe seiner Tochter ; „welchen Hos und G ü t e r er (der 
Schwiegersohn) soll befitzen, benutzen oder brauchen lassen, oder beliebig 
v e r k a u f e n oder versetzen und sein G e l d , uämlich 8 0 0 Mark , darin su-
chen, mit allen etwanigen Verwendungen, die er darauf machen wird". — 
„ S o l l t e ich (der Schwiegersohn) oder meine Erben den Hof v e r k a u f e n 
oder versetzen wollen in obgedachter Weise , so soll und will ich meiner 
Haus f r auen Va te r oder s. n . E . sothanes G u t zuerst anbieten. Wollen 
fie es dann nicht einlösen, so soll und will ich d a s Meine darin suchen in 
angegebener Weise". 

I n einem Pfandver t r age also zugleich eine V o l l m a c h t z u m V e r -
k a u f — wieder ein Anknüpfungspunkt an die heutigen Rechtsverhältnisse! 

Eigenthümlich ist N r . 6 7 9 . E i l e r t K r u s e verpfändet dem D i e d -
rich J x k u l l sein G u t sür 3 0 0 0 Mrk . R ig . und dieser jenem wieder sein 
G u t sür 4 3 0 0 M r k . R ig . Von einer Renteuverrechnung sür die Differenz 
dieser S u m m e ist nichts ersichtlich. 

N r . 6 7 5 . D i e Ehesrau des jungen C l a u s M e k e S verpfändet ih-
re» Antheil in K e c h t e l dem H e i n r i c h H a s t e f e r . „So l l t en die E rben 
daS P f a n d wider ihn freien wollen, so sollen sie ihm sein ausgelegtes 
Ge ld wiedergeben in solchen Terminen, a l s er es verlangt ha t , und soll 
er daS P f a n d nicht räumen ohne den miudesten P fenn ig mit dem meisten, 
Kost, Zehrung und w a s er den B a u e r n vorgestreckt haben wird, Schade , 
M ü h e , G e w a l t , erweislichen Verwendungen u . s. w . " 

N r . 9 0 9 . D i e d r i c h M e t z s t a k e u verpfändet 1 6 2 4 dem Revaleic 
Bürgermeister J o h a n n V i a n d t mehrere Laudgüter sür 1 0 , 0 0 0 Mrk . R i g . 
auf 2 6 J a h r e . „ W e n n nach Verlaus der 2 6 J a h r e ich oder m. E . nicht 
einlösen wollten oder könnten, so gelobe ich sür mich und meine E rben , 
daß Herr Viand t u . s. n . E . zu sothanem versetzten P f ä n d e stets die n ä c h -
sten sein sollen", ( d . h . ? ) 

Aus dem demnächst die polnische und schwedische Per iode behandeln-
den Theile der Brieflade wäre hervorzuheben: 
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N r . 8 . D i e Aebtissin des Klosters M a r i e n t h a l ( S t . Brigi t ten) , 
M a r g a r e t h e v. D ö n h o f nebst ihrem Convent perpfändet 1Ü63 dem 
T ö n n i e s W r a n g ell die M ü h l e nnd d a s Dorf S e l i e l aus 3 0 J a h r e 
sür 1 2 0 0 Mrk . R ig . , sür welche S u m m e Wrange l l die M ü h l e von den 
bisherigen Psandbefitzern, T ö n n i e s F i e n d e ß , B ü r g e r s zu Reva l , E rben 
eingelöst hat , sowie gegen fernere 2 0 0 0 M r k . R i g . sür d a s . D o r f . „ I m 
Fal l , was G o t t abwende, wir oder unsere Nachkommen Geistliche J u n g -
frauen nicht könnten oder möchten solches G u t Se l i e l zu unseres Klosters 
eigenem Nntzen und Frommen einlösen, so soll und mag Tönn ies Wrange l l 
u . s. E . d a s G u t sür d a s vorbenannte Ge ld erblich zu einem ewigen un-
widerruflichen Erbgute m i t Kraft und Macht dieses unseres besiegelten 
Brieses behalten und befitzen". 

E i n r e i n e r P f a n d - u n d e v e n t u e l l e r K a u f c o u t r a c t s c h o n 
v o r 3 0 0 J a h r e n ! 

N r . 6 2 0 . H a n s W r a n g e l l verpfändet 1 6 4 9 seinen Hos S a g e zc. 
an J ü r g e n S t a h l zu seinem gewissen Unterpfands , „also und dergestalt, 
daß er oder seine Erben gemeldeten Hos und D ö r f e r sür die Rente seiner 
ausgezahlten 8 6 0 0 R t h l . 8 J a h r e lang innehaben, besitzen und genießen 
soll, gleichwie es von meinem sel. V a t e r und dessen Vorfahren besessen und 
benutzt worden". — „ D a aber über Verhoffen nach Ver laus der 8 J a h r e 
die besagte S u m m e Geldes von mir oder m. Mi terben nicht würde abge-
l e g t werden, so soll J ü r g e n S t a h l das besagte G u t so lange in nießli-
chem Besitz behalten, bis er seiner ausgezahlten Gelder halber richtig und 
vollkommen contentiret und befriedigt worden". 

D i e von H a g e m e i s t e r s c h e n „Mate r i a l i en" zc. mit ihren beiden 
Fortsetzungen stehen zwar sür den vorliegenden Zweck der „Br ie f lade" an 
Interesse insofern nach, a l s fie keine Urkunden bringen, sondern nur über 
die thatfächlicheu Veränderungen im Güterbesitz referireu. S i e sind aber 
insofern von größerem Gewichte, a l s sie b is in die neueste Zei t reichen 
und die Wand lung in der Bedeutung des Pfandbesi tzes , welche sich im 
Lause des 18 . J a h r h u n d e r t s vollzog, deutlich verfolgen lassen. Aus den 
nachfolgenden, beispielsweise excerpirteu Fällen wird man ersehen, wie 
häufig die Pfandschaften unter dem Adel auch vor E in füh rung der Kre-
poststeuer gewesen und wie sie zu der Zei t , a l s diese in ihrem Procentsatz 
beispiellose S t e u e r auch aus Livland erstreckt w u r d e , ein lebenvolles I n -
stitut des deutschen Rechtes gewesen, welches zunächst nur durch Mißver-
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stand von Se i ten der gesetzgebenden Gewal t zu dem Zerrbi lde geworden 
ist, unter dem wir es gegenwärtig erblicken. 

S o wurde O r g i s h o s (nach) 1 6 9 7 von R e i n h o l d O r g a s an eine 
F r a u v . Z ö g e sür 1 6 , 0 0 0 Mk. R i g . verpfändet . D a O r g a s keine männ-
lichen Erben hinterließ, so wurde das G u t eingezogen und 1 6 3 7 dem C a -
pitaine W o l m a r U n g e r n doni r t , der jedoch durch ein hofgerichtl. Urtheil 
von 1 6 4 2 verpflichtet wurde, den Zoegeschen Erben den Psandschilling zu 
restituiren. 

T e g a s c h wurde (bald nach) 1 6 2 0 von G e r d t L i n d e an J ü r g e n 
K r ü d e n e r verpfändet . 

K r o n e n b e r g , 1 6 3 6 vom Ordensmeister B r ü g g e n e y an W i l -
h e l m W i l l e r h u s e n verliehen, wurde von diesem an den Ordens-Br ies -
marschall B e r n h a r d v . K o l b e r g verpfändet und 1 6 4 9 wieder eingelöst. 

L u b e y wurde 1 6 7 0 von G e o r g v . T i e f e n h a n s e n an F r o m -
h o l d U n g e r n verpfändet und 1 6 9 4 eingelöst. 

S e l f a u wurde in der Mi t t e des 17 . J a h r h u n d e r t s vom Lieutenant 
W o l m a r K l o t a n d e n L a n d r a t h O t t o B a r o n M e n g d e n verpfändet und 
1 6 6 4 dadurch eingelöst, daß Klot dem Pfandbesitzer d a s G u t Skudl ing abt ra t . 

T o l k e n h o f , H e i n r i c h T i e s e n h a u s e u gehör ig , war 1 6 2 9 im 
Pfandbefitz von H e i n r i c h R e h b i n d e r und wurde später eiugelöst. 

Schloß T r e y d e n war 1 7 8 0 vom B a r o n B u d b e r g an den Land-
ra th v . H e l m e r s e n verpfändet, wurde indessen wieder eingelöst. 

A d l e h n wurde 1 7 4 9 vom Lieutenant v . T i e s e n h a u s e u an den 
Lieutenant v . M ü l l e r auf 4 0 J a h r e verpfändet , darnach aber wieder 
eingelöst. 

K r o p p e n h o s wurde 1 7 4 2 vom Cornet v. S t r a n d t m a n n aus 
3 0 J a h r e an den Lieutenant D n r i e s verpfändet und später wieder eingelöst. 

S e r r i s t war 1 7 6 8 vom M a j o r v . T h i e l a n an den M a j o r v o n 
W i l l e b r a n d t verpfändet . O b eine Einlösung erfolgte, ist nicht ersichtlich. 

U d d e r n wurde 1 7 6 8 vom Lieutenant v o n D i e t e r i c h s an den 
M a j o r v o n R e u t z verpfändet. 

F i c h t (aus O e s e l ) wurde 1 7 4 0 vom Lieutenant v o n S t a c k e l b e r g 
an den Lieutenant v o n R e h b i n d e r verpfändet und 1 7 6 6 von dem 
S o h n e deS Verp fänder s eingelöst. 

A u s einzelnen Contracten der früheren Zeit läßt fich übr igens schließen, 
daß der Psandschilling nicht immer dem Wer ths des G u t e s entsprochen ha t . 

S o verkauften z. B . die Gebrüder v o n R o s e n 1 6 2 9 d a s E r b - u n d 
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Einlösungsrecht von S t o l b e n , welches an E r n s t v o n M a n e c k e » 
sür 4 0 0 0 M k . verpfändet w a r , an J ü r g e n v o n R o s e n sür 8 0 0 0 
Mark — ein F a l l , der auch dadurch bemerkenswerth i s t , daß er d a s in 
neuester Zeit vielbesprochene und vielbestrittene Dispostt ionsrecht über d a s 
Einlösungsrecht an einem P f a n d g u t zum Gegenstande hat . 

Ebenso wurde L a b r e n t z 1 6 6 4 vom Lieutenant P fe i l sür 8 0 0 T h l r . 
an den Lieutenant B r a n d e s verpfändet , und wurde Letzterer Eigenthümer 
des G u t e s , nachdem er dem Pfandgeber noch 9 0 0 Thl r . zugezahlt hat te . 

Inzwischen gewann, je mehr das Hypothekenwesen fich entwickelte, der 
Pfandbefitz mehr und mehr eine andere Bedeutung. D e r Zweck der Siche-
r u n g eines D a r l e h n s durch E i n r ä u m u n g des Psandbefitzes t ra t völlig zurück 
und diese selbst wurde zum eigentlichen I n h a l t des P s a n d v e r t r a g e s , wel-
cher nunmehr die E i n r ä u m u n g eines dinglichen Rechtes au dem Pfandgu te 
mit den ausgedehntesten Nutzuugs- und Dispofi t ionsrechten bezweckte. D e r 
Psandschilling t ra t völlig an die S t e l l e des Kausschillings. D e r P f a n d -
geber war während des Bestehens des Psandbefitzes nu r nomineller Eigen-
t h ü m e r ; sein Eigenthumsrecht mauifestirte fich eben nu r noch in e i n e m 
Momente : im Einlösungsrechte. D i e s Recht war unve r j äh rba r ; und wenn 
die längste D a u e r der alten Pfandcont rac te gewohnheitsrechtlich aus 9 9 
J a h r e beschränkt gewesen ist und man auch heutzutage vom „99- jähr igen 
Pfandrech t" zu sprechen p f l eg t ; so beruht d a s aus einer irrthümlichen An-
wendung der sür die J m m e m o r i a l - V e r j ä h r u n g geltenden Grundsätze auf 
den Pfandbefitz. Setzte nun solchergestalt d a s G e s e t z dem Einlösungs-
rechte keine Schranke , so stand dem doch nichts im W e g e , daß solches 
durch V e r t r a g geschah und der Pfandgeber demzufolge dem Pfandgeber 
gestattete, fa l ls die Einlösung in einer bestimmten Frist nicht erfolgte, „ d a s 
Psand in Kans zu verwandeln" . D a ß dies in zahlreichen Fäl len — und 
zwar v o r E i n f ü h r u n g d e r K r e p o s t s t e u e r , von deren Einfluß auf diese 
Verhältnisse weiter unten die Rede sein wird — geschehn ist, davon legen 
die „Mate r i a l i en" vielfach Zeugniß. Beispielsweise seien einige solcher 
Fä l l e hier angeführt . 

D a s G u t K ü r b i s wurde von J o h a n n v o n T i e s e n h a n s e n sür 
6 0 0 0 T h l r . an den Haup tmann aus K i r e m p ä , H e i n r i c h F a l k e n b e r g 
ve rp fände t ; dessen S o h n cedirte 1 6 3 8 sein Pfandrecht an F a b i a n v o n 
A d e r l a ß , und dieser verwandelte 1 6 4 6 sein Pfandrecht in ein Erbrecht. 

S c h ö n e c k , im P f a n d b e s i t z des Capi ta ine v o n V ö l k e r s a m , 
wurde von diesem 1 7 2 1 an den Landrichter v o n C e n m e r n v e r k a u f t . 
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D a s G u t O w e r b eck (jetzt eine Appertinenz von P e r n i g e l ) wurde 
von M a g n u s v o n P a t k n l 169Z an den Obrist l ieuteuant v o n T i e -
f e n H a u s e n ve rp fände t , ' d e s sen Wi t twe 1 7 0 2 d a s Pfandrecht in Kauf 
verwandelte. 

M u r r i k a s war gegen Ende des 1 7 . J a h r h u n d e r t s im Pfandbefitz der 
v o n L ö w e n w o l d e ' s und wurden sie in demselben gegen die Ansprüche 
des Obristen W e l l i n g geschützt; der Oberstallmeister Gra f L ö w e n -
w o l d e verkaufte darnach das G u t an den R a t h s h e r r n v . Z i m m e r m a n n . 

H e y d e n f e l d wurde 1 7 6 5 vom M a j o r v o n K l o d t an I . G . v o n 
M e c k verpfändet und dieser P fandbe f i t z , nachdem er durch verschiedene 
Hände gegangen, endlich 1 8 2 1 aus den Namen der F r a u M a r g a r e t h a 
E l i s a b e t h B e r k ^ o l ^ , geb. v o n K a b l e n . a l s Kauf proclamirt . 

A b e n k a t t und Ä l t h o s wurde 1 6 6 8 von A g n e t a v o n S t r y c k an 
J o h a n n v o n G e y e r verpfändet , 1 7 2 9 wurde d a s Pfandrecht in einen 
Kauf verwandelt . 

L a c h m e s und K l e i n h o f wurde in der polnischen Per iode von C h r i -
stoph v o n D e n e an W o l m a r v o n A h l e n verpfändet und von diesem 
1 5 9 4 an W i l h e l m v o n B o c k cedirt. D i e Gü te r vererbten sich in der 
v o n Bockschen Famil ie , bis sie 1 7 5 8 an den Ordnungsr ichter v o n K r ü -
d e n e r verkauft wurden. 

W i e r a (eine Abtheilung von P a r z i m o i s ) wurde 1 7 7 0 vom Assessor 
v o n B r a n d t an den Fähnrich R a h m verpfändet und gelangte nach mehr-
fachen Sessionen an den Capitain-Lieutenant v o n R e n t e l n , dem das G u t 
1 8 2 1 zum Eigenthum zugeschrieben wurde. 

K a r k y (auf O e f e l ) wurde 1 6 3 1 von F r o m h o l d v o n L e p s e n 
an den Landra th v o n V i e t i n g h o s verpfändet und von diesem 1 6 4 8 an 
C h r i s t o p h v o n T o l l verkaust. 

K u d j a p ä h (ebenfalls auf O e f e l ) wurde 1 7 0 4 vom Capi ta ine v o n 
K r ä m e r an den Obrist l ieuteuant J o r d a n verpfände t ; dieser cedirte sein 
Pfandrecht an den Bürgermeister I o h a n n W i l h e l m J o h a n s e n , und 
der gleichnamige Großsohn des Cessionars v e r k a u f t e darauf d a s G u t 
1 7 7 8 an den Commerz-Assessor D e l l i n g s h a u s e n . 

S o standen die D inge , a l s im J a h r e 1 7 8 3 die Krepostposchlin in 
Livland eingeführt wurde. Schon die bei formeller Eigenthumsüber t ragung 
von Immobi l i en nicht zu vermeidende Stempelpapiers teuer — bereits im 
J a h r e 1 7 2 0 hier eingeführt — war allmälig eine drückende Last geworden. 
Z w a r war die Okar ta s L M a t a auch zu schwedischer Zeit nicht unbekannt, 
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diese S t e u e r war indessen eine minime, indem daS theuerste S tempe lpap ie r 
nicht mehr a l s 3 T h l r . schwedisch d . h . etwa 2 1 0 Kop . S . kostete. Ebenso war 
der P r e i s des von P e t e r dem Großen a l s eine Frucht seiner ersten Reise 
a u s Holland — wo man zu Ansang des 1 7 . J a h r h u n d e r t s aus diese S t e u e r 
gekommen sein soll — nach R u ß l a n d verpflanzten S t empe lpap i e r s anfäng-
lich ein geringer. 1 6 9 9 kostete die theuerste Ar t 1 0 K o p . ; indessen — 
l ' s p p s ü t v ien t en m a n x s a n t — in 1 2 2 J a h r e n war die theuerste S o r t e 
bereits um d a s V i e r z i g t a u s e n d s a c h e d . h . aus 4 0 0 0 R . B . gestiegen, 
und namentlich in dem kritischen J a h r e 1 7 8 3 war eine bedeutende Erhöhung 
der Stempelpapierpreise , die unter Cathar inaus II. glänzender, jedoch kost-
spieliger Regierung zu drei verschiedenen M a l e n vorgenommen wurde, 
eingetreten.*) 

Z u dieser Stempelpapiersteuer t r a t nun noch eine zweite S t e u e r von 
nicht weniger a l s 6 Procent**) beim Verkauf eines J m m o b i l s . E s dürste 
fich in den Steuergesetzen irgend eines andern Landes wohl kaum eine 
Besteuerung solcher privaten Contracte finden, die in ihrem Bet rage auch 
nur annähernd an diese Abgabe hinanreichte. I n P r e u ß e n z. B . beträgt 
die S t e u e r von Kaufverträgen über Grundstücke und Gruudgerechtigkeiten 
nach dem Gesetz vom 7 . M ä r z 1 8 2 2 nu r ein Procent vom Kaufwerth,***) 
ohne weitere Stempelpapiersteuer , die bei u n s noch hinzutritt und bei 
Gutsverkäuseu in der Regel noch 1 0 0 — 3 0 0 R b l . be t rägt . 

E i n allgemeiner Schrecken ergriff d a s Land. D i e Gutsverkäufe hör-
ten sast völlig aus und statt ihrer wurden, wie die „Mate r i a l i en" aus -
weisen, fast durchgängig Psandcontracte geschlossen und zwar mit derjenigen, 
wie es scheint eben in Folge dieser Verhältnisse erst allgemeiner in Uebnng 
gekommenen M o d a l i t ä t des eventuellen V e r k a u f s : daß d a s P f a n d jederzeit, 
auch vor Ablauf der P f a n d j a h r e , durch einen einseitigen Act des P f a n d -
nehmers solle in Kauf verwandelt werden können — eine S t i p u l a t i o n , 
welche fich bis zur Verordnung vom 2 4 . December 1 8 4 1 in den P f a n d -
contracten erhalten h a t . D i e erwähnte Verordnung hob zwar, nach der im 
S . U . vom 3 1 . J a n u a r 1 8 4 4 gegebenen Er l äu t e rung , die S t i p u l a t i o n 

*) Emil Wegener, das russische Stempelpapier in Beziehung auf das bürgerliche Recht. 
Dorpat 1837. 

Sie wurde 1787 auf 5 Procent herabgesetzt, 1808 aber in Folge der zerrütteten 
Unanzverhältnisse deS Reiches nach dem Tilsiter Frieden wieder auf 6 Procent erhöht und 
erst 1821 auf die noch jetzt bestehenden 4 Procent normirt. 

Der preußische Staatsbürger. Bd. tll. S. 207. Berlin 1853. 
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eines eventuellen Verkaufs in den Psandcontracten nicht aus, untersagte 
indessen die e i n s e i t i g e Vollziehung des Kaufacts , 

D i e Reaction des Finanzministeriums gegen diese entschieden miß-
bräuchliche Ausnutzung des alten Pfandbefitz - I n s t i t u t s blieb nicht a u s . 
Zunächst schlug der mit der Stat thalterschafts-Verfassung eingeführte G o u -
veruements-Procureur , d a s „Auge des Gesetzes", L ä r m ; eine Pa la t en -
Conserenz wurde berufen, welche indessen ihre Ausgabe nicht eben glücklich 
zu lösen verstand. Anstatt aus die dem Kauf analoge N a t u r des P s a n d -
befitzes hinzuweisen und , in Betracht des Einlösungsrechtes des P fandgebe r s 
und der somit in Aussicht stehenden Wiederaushebung des Psandbefitzes, 
eine ermäßigte etwa nach der D a u e r der Psandfris ten verschieden zu be-
messende Besteuerung desselben in Vorschlag zu bringen, suchte die P a l a t e n -
Couserenz der Krepoststeuer sür den jetzt sactisch an die S t e l l e des Ver-
kaufs getretenen Pfandbesitz gänzlich auszuweichen und dem Finanzmini-
sterium dadurch Genüge zu leisten, daß for tan die längste D a u e r der 
Pfandcont rac te auf 4 0 J a h r e beschränkt sein sollte. I n diesem S i n n e 
stellte denn auch der Genera l - Gouverneur Fürs t Repuin die Sache dem 
S e n a t e vor . Begreiflich nahm sie eine sehr ungünstige W e n d u n g , wie 
sich a u s der historischen Rela t ion in der allerhöchst am 3 . Apri l 1 8 0 2 
bestätigten Senats -Unter legnng ergiebt, welche den Wendepunkt in der 
Pfandbesitzfrage bildet. E s heißt daselbst: 

„ I m J a h r e 1 7 9 6 habe sich der S e n a t die Vorstellungen der G o u -
vernements-Procnreure von R i g a und Reva l vortragen lasten, wonach in 
diesen Gouvernements viele Edelleute, zum Nachtheil der Krone und zur 
Vermeidung der Poschlin, Pfandcontracte über Häuser und Landgüter aus 
3 0 bis 1 0 0 J a h r e abschlössen; desgleichen seien in V o r t r a g gekommen die 
hierüber einverlangten Meinungen der P a l a t e n und des Genera l » G o u -
verneurs Fürsten Repnin , welche der Ansicht seien, daß a l s äußerste Frist 
sür die Verpfändung von Immobi l i en in diesen Gouvernements 4 0 J a h r e 
festzusetzen seien. Nach Durchsicht dieser Sache habe der S e n a t in demselben 
J a h r e in einem der hochseligen Kaiserin Ca thar ina unterlegten allerunter-
thänigsten Doklad vorgestellt, daß die Verp fändung der Immobi l i en in 
der Rigaschen und Revalschen Stat thal terschaft durch kein örtliches Gesetz 
in Betreff der D a u e r beschränkt sei, daß vielmehr die Best immung e i n e r . 
Frist in den Psandcontracten, sei es auch aus 1 0 0 J a h r e oder ganz ohne 
Zeitbestimmung, nach bestehender Gewohnhei t dem sreien Wil len derjenigen 
überlassen werde, welche ihre G ü t e r verpfändeten; wenn aber diese Ar t 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hft. 2 u. 3. 1 6 
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der Verpfändung von Immobi l i en für immer unabänderlich bestehn bleiben 
sollte, so könne durch Festsetzung so langer , d a s menschliche Leben überstei-
gender Fristen fich leicht ein Mißbrauch einschleichen, der sowohl zur Ver-
letzung von Pr ivatpersonen wie zur Benachtheiligung des Krons-Jnteresses 
f ü h r e ; denn mancher möge, wenn gleich in der wirklichen Abficht sein G u t 
zu verkaufen, leicht dazu schreiten, einen wirklichen und wahrhasten Verkauf 
unter dem Vorwande eines langjährigen oder unbefristeten Pfandcontrac tes 
zu verbergen, nu r um der Entrichtung der von Kou fco n trotten zu erlegen-
den S t e u e r auszuweichen. Z u r Abwendung dessen habe der S e n a t vorge-
schlagen, die Vorschrift zu erlassen, daß forthin in den Psandcontracten die 
Best immung einer Frist zwar dem Willen eines J eden überlassen sein solle, 
diese Frist jedoch aus nicht länger a l s 1 0 J a h r e festgesetzt werden dürfe , 
sowie daß bei den Psandcontracten die Bestimmung zu treffen sei, daß von 
den Meliorat ionen oder Verwendungen nur diejenigen ersetzt werden sollten, 
welche a u s wirklicher Nothwendigkeit zum wahren Nutzen der Oekonomie 
vom Pfandnehmer während seines Besitzes gemacht worden, nicht aber 
auch irgend welche a n d e r e , weil unter diesen Verwendungen auch welche 
sein könnten, welche n u r zum Vergnügen, zur Befriedigung der Prachtliebe 
und der Neigungen des Pfandbefitzers dienten, sür den Einlöser aber be-
schwerlich und nutzlos sein mögen. Diese Frist würde sowohl zur Bezah-
lung des D a r l e h n s genügen a l s auch sür die Verwerthung der Mel io ra -
tionen angemessen sein*); ein 4 0 j ähriger Termin dagegen würde den M i ß -
brauch uicht abwenden, daß Psandcontracte statt Kauscontracten abgeschlossen 
und dadurch die der Krone bei letzteren gebührenden S t e u e r n entzogen würden . 

Indessen sei auf diesen Doklad am 2 7 . November 1796**) der Befehl 
des hochseligen Kaisers P a u l e r fo lg t : „es aus der srühern Grund lage 
zu belassen". 

Gegenwärtig***) befinde der S e n a t — jene Doklade wiederaufneh-
m e n d — daß Psandcontracte über Immobi l i en in Liv- und Estland auf uicht 
länger a l s 1 0 J a h r e abgeschlossen werden dürsten, und zwar umsomehr, 

*) Im russ. Text heißt es: ^o6ssi. «?> «sbie«ssily sueäioxaips. Der Sinn dieser Worte 
ist nicht klar. Soll eS bedeuten: die Zeit von 10 Jahren sei ausreichend, um den Pfand-
besitzer erkennen zu lassen, welche Meliorationen auf dem Gute eS für seine kurze Besitzzeit 
vorzunehmen lohne? oder diese Frist sei lang genug, um sich für die verwendeten Melio-
rationen bezahlt zu machen? 

**) Catharina war kurz vorher am 6. November gestorben. 
Kaiser Alexander I. hatte inzwischen den Thron bestiegen. 
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a l s diese Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen an G ü t e r festgesetzt 
worden, sowie daß in den Psandcontracten ausdrücklich festgesetzt werden 
solle, daß nu r diejenigen Meliorat ionen oder Verwendungen zu ersetzen 
seien, welche a u s wirklicher Nothwendigkeit zum wahren Nutzen der Oeko-
nomie vom Pfandbesitzer während seines Pfandbesitzes gemacht worden. 

I n Betreff des Verbots aber — so schließt der S e n a t — G ü t e r an 
solche Personen zu verpfänden , welche zum Besitz derselben nicht berechtigt 
seien, könne der S e n a t keine Bestimmung treffen, weil eine solche Beschrän-
kung zur Bedrückung des Adels von Liv- und Est land und zur Untergra-
bung des örtlichen Credi ts dienen könnte". 

D i e s bedeutungsvolle Gesetz ist in mehrfacher Beziehung von hohem 
Interesse. Zunächst constatirt e s , daß in der T h a t in Folge der E in füh-
rung der Krepoststeuer die Psandcontracte auch unter dem Adel an S te l l e 
der Kanscontracte überhand genommen hä t ten ; dann ergiebt fich, daß der 
S e n a t , durch die Vorstellungen der P a l a t e n offenbar ungenügend über 
das Wesen der provinziellen Psandcontrac te instruirt , fich bei Beurthei lung 
derselben — nicht etwa verleitet von einer Pa r a l l e l e mit der römischrecht-
lichen Antichrefis, eine Annahme, fü r welche wir keinen G r u n d haben — 
sich einfach auf den Boden des russischen Rechts gestellt habe, welches, eines 
Hypothekenwesens wie d a s unsrige entbehrend nnd eine Mehrhe i t hypothe-
karischer Verpfändungen nicht statnirend, nu r Verpfändungen aus kurze 
Fristen mit Besitzübertragung zur S icherung von Dar lehen kennt. D a h e r 
denn auch die in die Freiheit der privaten Willensbestimmung eingreifende 
nnd dem bisherigen Gebrauche, wie schon die a u s der „Br ief lade" heraus-
gehobenen Contracte beweisen, entgegenstehende gesetzliche Beschränkung im 
Ersatz der Meliorat ionen und Verwendungen. D a h e r endlich das Herein-
ziehn des Manifestes von 1 7 8 7 über die zehnjährige V e r j ä h r u n g in die 
provinziellen Pfandverhäl tnisse, bei denen, wie oben dargelegt, eine Ver-
j ährung des Einlösungsrechtes überhaupt nicht in Frage kommt, sodaß denn 
die durch die russischrechtliche Klageverjährungssrist motivirte Reducirnng 
des Psandbefitzes aus 1 0 J a h r e eben wieder nur auf einem völligen M i ß -
verstande dieses In s t i t u t e s beruht . Auffallend find nun noch die Sch luß-
worte der Verordnung . V o n welcher S e i t e , so muß man fragen, war es 
denn angeregt worden , daß der B ü r g e r s t a n d , dem seit 1 7 8 9 die Eigen-
thnmszuschreibnng von Landgütern verweigert zu werden begonnen hatte, 
nun auch nicht einmal mehr zum Psaudbefitze berechtigt sein sollte? Etwa 

16* 
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ebenfal ls von S e i t e n der eifrigen P r o c n r e u r e von R i g a und R e v a l ? W i r 
wollen dies hoffen und u n s dabei beruhigen, daß diese M o t i o n im I n t e r -
esse des Landes ohne Fo lge gelassen und nicht im übelverstandenen Interesse 
e i n e s S t a n d e s entschieden wurde . 

M a n suchte n u n wenigstens die bereits mit der eventuellen Kausclausel 
abgeschlossenen Psandcont rac te zu retten und dies gelang auch insoweit, a l s 
es a m 9 . M ä r z 1 8 0 6 aus Ansuchen des livländischen Adels allerhöchst 
gestattet w u r d e , solche Psandcont rac te innerhalb 6 J a h r e n abgabenfrei in 
Kauf umzuwande ln . „Diese E r l a u b n i ß wurde von vielen Pfandbesi tzern 
benutz t , sonderbarerweise aber von mehreren nicht, welche doch d a s Recht 
zum eigeuthümlichen Befitze ha t t en" — * ) ein B e w e i s , sür wie sicher man 
fich d a m a l s im Pfandbesitze hielt . 

W a r nun zwar die V e r o r d n u n g von 1 8 0 2 , wenn gleich aus einem 
Mißvers tande provinzieller Ins t i t u t ionen beruhend, ein fü r Livland erlassenes 
Specialgesetz, um dessen Modi f ica t ion nachzusuchen Sache der verfassungs-
mäßigen Ver t r e tung des Landes gewesen w ä r e , so ist die zweite Vero rd -
n u n g , welche von eingreifendem Einflüsse aus die provinziellen P f a n d v e r -
hältnisse gewesen is t , doch unzweifelhaft ganz mißverständlicher Weise hier 
übe rhaup t zur Anwendung gebracht w o r d e n , da fie gar nicht sür Livland 
erlassen w a r . E s ist d ies d a s allerhöchst bestätigte Reichsra ths-Gutachten 
vom 1 4 . J u l i 1 8 2 7 . E s heißt in demselben: der Reichsra th habe „nach 
E r w ä g u n g der a u s den polnischen Gesetzen extraHirten S t e l l e n " befunden, 
d a ß , da es der Vor the i l der I m m o b i l i e n selbst erheische, daß die Frist ihrer 
mittelst Versatzes geschehenden Uebergabe von einem Besitzer an den andern 
beschränkt werde, d ie „Versatz-Eontracte" for tan n u r auf 1 — 3 J a h r e , mi t 
P r o l o n g a t i o n e n b i s aus höchstens 9 J a h r e , abgeschlossen werden dürsten. 
„Diese Best immungen — so schließt die Verordnung — erstrecken fich auf 
alle Gouve rnemen t s , wo Psandcontrac te mit Versetzung unbeweglichen Ver -
mögens stattfinden". 

D i e hiesigen Hypothekenbehörden waren weit davon ent fern t , diesem 
Gesetze, d a s ersichtlich nicht f ü r diese Provinzen erlassen w a r , Anwendung 
zu geben. M a n wußte hier eben nichts von den polnischen Versatz-
Eont rac ten , so wenig a l s von den dort üblichen Resignat ions - Cont rac ten , 

*) C. v. Tiesenhausen in dem Vorwort (S. XI) zu der „Ersten Fortsetzung" der 
^Materialien*. 
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Huiä 6 s prs t lo *) u. s. w. Nach wie vor wurden Psandcontracte in S t a d t 
und Land ans 1 0 J a h r e abgeschlossen und corroborir t . 

D e r livländische Kameralhof mischte sich hinein. E r beantragte bei 
den Hypothekenbehörden die Anwendung der Vero rdnung von 1 8 2 7 . E s 
wurde ihm erwiedert, daß dieselbe sich unzweideutig nur aus die von P o l e n 
zurückerworbenen Gouvernements beziehe. D e r Kameralhos stellte darnach 
dem Finanz - Ministerium v o r , es möge in Betreff der Corroborat ion der 
Psandcontracte in Livland aus der bisherigen G r u n d l a g e belassen werden, 
wie durch die Verordnung vom 19 . M ä r z 1 8 3 0 sür Kur l and , durch welche 
daselbst ebenfalls die 10- jähr igen Psandcontracte eingeführt worden. D e r 
F inanz - Minister war indessen (ganz richtig) der Me inung , d a s Gesetz v. 
19 . M ä r z 1 8 3 0 sei eben nur für Kurland erlassen, d a s vom 14 . J u l i 1 8 2 7 
aber sür alle Gouvernements , wo Psandcontracte vorkämen, demnach denn 
auch (ganz irrig) sür Liv- und Est land. D a s erste S e n a t s - Depar tement 
fand dies einleuchtend und verfügte durch den U t a s v . 1 4 . December 1 8 3 1 
die Ausdehnung jener Verordnung aus beide Provinzen . 

Aber lug denn nicht eben dar in , daß über die kurläudischen P f a n d b e -
sitzverhältnisse kurze Zeit nach der Verordnung von 1 8 2 7 ein Spec ia lge-
setz erlassen w u r d e , die Anerkennung dessen seitens der gesetzgebenden G e -
wal t , daß die erwähnte Verordnung fich n i c h t auf alle Theile des Reiches 
ohne Unterschied, in denen Psandcontracte vorkämen, beziehe? Und bezog 
sich die V e r o r d n u n g von 1 8 2 7 nicht aus Kur l and — warum denn auf 
Livland? S o l l t e die Verordnung von 1 8 2 7 Ausdehnung aus Livland erlei-
den, so mußte dies in der Form eines Gesetzes geschehn, wie solches 1 8 0 2 
sür Livland und 1 8 3 0 sür Kur land ergangen w a r . D e r S . U. vom 1 4 . 
December 1 8 3 1 ist aber ein solches Gesetz nicht. 

I n Kurland wurde d a s allerhöchst bestätigte Reichsra ths - Gutachten 
vom 19 . M ä r z 1 8 3 0 von den Hypothekenbehörden unbeachtet gelassen, in-
dem diese dasselbe nicht aus den altherkömmlichen Erbpsandbesitz beziehn zu 
müssen glaubten und eine große Z a h l darnach geschlossener langjähriger 
Psandcontracte ohne Beanstandung corroborir ten. E s unterliegt wohl nicht 
dem mindesten Zweifel, daß , wie die livländischen Behörden fich im vollen 
Rechte befanden , wenn fie die Vero rdnung von 1 8 2 7 nicht a l s auch für 

*) Komisch ist das Fragezeichen, mit dem in der gründlichen Arbeit: Das russische 
Stempelpapier in Beziehung auf daS bürgerliche Recht, v. E. Wegener (Dorpat, 1837) 
S. 54 not. 26 der aus dem Russischen ins Deutsche übertragene Contract k v i t - v exreejo 
begleitet wird. 
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Livland erlassen ansahen , so die kurländischen das Gesetz von 1 8 3 0 a l s 
nnbedingt maßgebend für die Psandcontracte in Kurland hätten in Anwen-
dung bringen müssen*). D e n n durch den S . U. v . 2 1 . J u n i 1 8 1 5 wurde 
d a s obenerwähnte Manifest von 1 7 8 7 über die Ve r j äh rung auch auf Kur -
land ausgedehnt und am Ende dieses Ukases die Beschränkung der P s a n d -
frist an Immobi l i en aus 1 0 J a h r e ausgesprochen, wie dies sür Liv-
und Estland bereits im J a h r e 1 8 0 2 geschehen. Wegen dieser dem provin-
ziellen Rechte entgegenstehenden Combinat ion der P f a n d - und der V e r j ä h -
rungsfr is t fanden mehrjährige weitere Verhandlungen S t a t t , die denn 
endlich i. I . 1 8 3 0 durch das sür Kur land erlassene Specialgesetz ihren 
Abschluß fanden. E s zeigt sich indessen auch hier der charakteristische Un-
terschied zwischen Kur- und L iv l and , daß jenes stets mit schärferer Kritik 
und ungleich größerer Zähigkeit dem Eindringen des russischen Rechtes in 
die provinziellen Rechtsinstitutionen widerstanden hat a l s dieses, und wenn 
Kur land in dem vorliegenden Falle auch unzweifelhaft zu weit ging, so ist 
es doch wieder ein Zeugniß sür den unbedingten Respect des damaligen 
Livland gegen d a s Ukasen-Recht, wenn der S . U. vom 1 4 . December 1 8 3 1 
ohne weiteres a l s maßgebend erachtet wurde, ohne daß auch nur der Ver-
such gewagt worden wäre, die Frage aus dem Gefetzgebungswege zum A u s -
träge bringen zu lassen. 

J e n e r Versuch in Kur land , d a s Gesetz vom 19 . M a r z 1 8 3 0 zu igno-
r i ren, blieb übrigens nicht ohne Folgen. D i e Verordnung über die Psand-
contracte in den Ostseeprovinzen vom 2 4 . December 1 8 4 1 gab in Art . 8 
und in der Anmerkung zum Ar t . 6 mit dürren Wor ten zu erkennen, daß 
die Verp fändung adeliger G ü t e r in Kurland bereits seit der Verordnung 

*) DaS allerhöchst bestätigte Reichsraths - Gutachten v. 19. März 1830, enthalten im 
S. U. v. 20. Mai ej. a. lautet im Wesentlichen: „Nach BePrüfung der Unterlegung deS 
Senats, betreffend die dem kurl. Adel zu ertheilenden Bewilligung, seine Güter an Perso-
nen zu verpfänden, die zum Befitze von Landgütern nicht berechtigt seien, habe der Reichs-
rath sentirt: 1) dem kurl. Adel zu gestatten, daß er nach dem bisherigen Gebrauche seine 
Güter auch an solche Personen verpfände, die zum Besitz von Landgütern nicht berechtigt 
seien — außer an Ebräer — jedoch nur auf 10 Jahre und nur solche Güter, unter denen 
seit 1317 freigelassene Bauern wohnten; 2) im Falle einer Unrechtfertigkeit des Pfandge-
bers betreffs der Zufriedenstellung des nichtadeligen Gläubigers sei mit dem Pfandgute 
unter Aufrechterhaltung der durch die kurl. Gesetze dem Adel eigens zugestandenen Rechte 
zu verfahren; 3) den Bauern sei eS, bis zur definitiven Entscheidung dieser Frage in Be-
zug auf sie, nur gestattet, die zu adeligen Gütern gehörenden Bauerhöfe und Ländereien, 
Nicht aber die Güter selbst, pfandweise zu erwerben". 
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vom 1 9 . M ä r z 1 8 3 0 aus 1 0 J a h r e beschränkt gewesen sei. Einzelne der 
in der Zei t zwischen 1 8 3 0 und 1 8 4 1 auf lange Fristen verpfändeten G ü t e r 
deren Psandzeit nunmehr aus 1 0 J a h r e redneirt w a r , sollten bereits der 
strengen Vorschrift der neuen Verordnung gemäß zum öffentlichen Verkauf 
gestellt we rden ; der Genera l -Gouverneur Fürs t S u w o r o w fistirte denselben 
nnd nach langwierigen V e r h a n d l u n g e n , in denen fich namentlich die kur-
landische Ri t te rschaf t s -Repräsenta t ion entschieden sür die Ausrechterhaltung 
der ursprünglichen Psandsristen verwende te , gelang es der unablässigen 
Fürsprache des Fürsten, eine Ar t von Amnestie sür diese Psaudbefitzer, 1 9 
an der Zah l , zu erwirken, indem S e . Kais. Majes tä t unter dem 18 . J u n i 
1 8 6 0 dahin entschied, daß den Psandbesttzern und ihren gesetzlichen Erben 
diese P fandgü te r aus die längste vor dem J a h r e 1 8 3 0 in Kur land statthast 
gewesene Frist zu belassen seien, daß jedoch Sessionen der Psandcontracte 
nur in Gemäßhei t der Verordnung v . 2 4 . December 1 8 4 1 d . h. n u r aus 
1 0 J a h r e , erfolgen könnten*). 

D i e in dem Vorstehenden gegebenen Andeutungen werden genügend 
gewesen sein, um darzulegen, welche Wi r rungen in den Pfandgüte rverhä l t -
nissen seit der E in füh rung der Krepoststeuer, vou der die Pfaudcontracte 
gleichwohl noch immer verschont geblieben waren , im Lause der Zeit ein-
getreten waren. D i e Verordnung vom 2 4 . December 1 8 4 1 war dazu be-
stimmt, Methode dahineiuzubringen und die Pfandbesitzsrage abzuschließen. 
W i r werden sehen mit welchem Erfolge . D i e Entstehungsgeschichte dieser 
Verordnung ist jetzt ziemlich bekannt. D e r damalige Finanzminister G r a s 
Cancrin wollte den trotz aller Restrictionen durch die Gesetzgebung noch 
immer sebr häufig in Anwendung kommenden Pfandbefitz endlich mit der 
Krepoststeuer belegt wissen; andrerseits ergriff der Adel diese Veranlassung 
mit Eiser, um gelegentlich der Regelung der Psandbesitzverhältnisse eine 
Sicherstellung seiner Privi legien in Beziehung aus den Grundbesitz, die 
eben dama l s noch der P r ü f u n g unterlagen und sehr im Frage gestellt 
zu sein schienen, zu erringen. D i e Redaction des E n t w u r f s wurde der 
Feder eines M a n n e s übertragen, der durch Geist und Wissen unter den 
provinziellen Jur i s ten hervorragte, dessen rein romanistische Rechtsbildung 
ihn indessen verhinderte, der Eigenthümlichkeit des eben hier in F rage 
kommenden deutschrechtlichen I n s t i t u t e s gerecht zu werden. Gleichwohl ist 
die N a t u r der hier in Rede kommenden Rechtsverhältnisse so übermächtig 

*) Der S. u. vom 13. October 1360, welcher diese Entscheidung enthält, ist in de; 
P. M. Pand U S. 553—555 in extenso abgedruckt. 
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gewesen, daß i n d e m G e s e t z v o n 1 8 4 1 , wo doch die ausgesprochene 
Absicht vor lag , unsern Psandcont rac t aus die Bas i s der römischen Autichrese 
zu stellen, d a s W e s e n d e s d e u t s c h r e c h t l i c h e n P f a n d c o n t r a c t e s 
g r a d e i n d e n e n t s c h e i d e n d s t e n M o m e n t e n z u m V o r s c h e i n 
k o m m t . E s ist ein Schauspiel von eigenthümlichem In teresse , wie der deutsche 
Pfandschastsbesitz von allen S e i t e n Angriffe zu erdulden gehabt hat und 
doch nicht unterlegen ist. D a s r u s s i s c h e Recht griff ihn vom finanziellen 
S t a n d p u n k t an und brachte ihn zu dem Zweck in ungehörige Verb indung 
mi t den Verjährungsgesetzen; d a s p o l n i s c h e R e c h t schneite mit seinen 
Versatzcontracten h ine in ; d a s s c h w e d i s c h e Recht (I.. I . . p a x . 9 5 not . ä und 
pgss. 1 0 9 n o t . e.) wollte die P f a n d g ü t e r gar zum b e w e g l i c h e n G u t 
gerechnet wissen, w a s aber von der livländischen P r a x i s , die hier einmal 
Kritik gezeigt ha t , n iemals anerkannt worden ist; endlich hat d a s r ö m i s c h e 
Recht — der gefährlichste, weil durchgebildetste Feind — seine Autichreseu-
lehre zum Sturmbock gegen die Psandschast herleihen müssen; ja es ist schließ-
lich in unsern Tagen der Psandbesitz sogar politisch verdächtigt worden — 
und doch ist er nicht unterlegen. W a r ursprünglich zwar , wie wir gesehen 
haben, die S iche rung eines D a r l e h e n s der herrschende Gedanke auch bei 
der deutschen Psandschast gewesen, und war er dann zurückgetreten, um der 
E i n r ä u m u n g eines weitgreifenden dinglichen Rechtes aus beschränkte Zei t 
a l s eigentlichem Zwecke der Besitzübertragung P la tz zu machen; so w a r seit 
nahezu einem J a h r h u n d e r t auch die I d e e der Ein lösung sast ganz in den 
Hin te rgrund gedrängt worden und es bestand eben n u r noch ein anderer 
N a m e sür dieselbe S a c h e . 

E s klingt jene Auffassung der Ve ro rdnung von 1 8 4 1 p a r a d o x , aber 
es werden Belege sür dieselben geliefert werden. G r a d e F r . G . v. B u n g e , 
dessen Vorl iebe sür den alten Pfandschastsbesitz a u s seiner ganzen germa-
nistischen Richtung hervorgeht, gerade er ist es gewesen, nach dessen V o r -
g a n g * ) in der allgemeinen M e i n u n g eine Scheidegrenze in der N a t u r des 
Psandbefi tzes durch die Ve ro rdnung von 1 8 4 1 angenommen wi rd . W i r 
wagen es , die Verordnung selbst in der H a n d , dem verehrten Lehrer in 
dieser Anschauung entgegenzutreten. 

*) Liv- und estländisches Privatrecht § 152 —160. Noch entschiedener ist diese An-
ficht ausgesprochen in dem Aussätze desselben: „Welche Rechte stehen dem Eigenthümer 
eines Pfandgutes während der Dauer des Psandbefitzes zu?" in den theor. prakt. Erörte-
rungen Band V. Heft 1. 
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Gleich der Ar t . 1 der Verordnung liefert u n s ein Argument sür unsere 
Ansicht. E r l au te t : 

„Mit te ls t eines Pfandcont rac tes wird ein a l s Sicherheit fü r eine 
dargeliehene S u m m e dienendes unbewegliches G u t in den Besitz einer 
dasselbe a l s Sicherheit annehmenden Person übergeben und ihr eingeräumt, 
statt der Zinsen von der dargeliehenen S u m m e die Revenüen dieses G u t e s 
bis zu dessen Einlösung in dem contractlich bestimmten Termin zu genießen." 

E s ist also ausgesprochen: nicht die Uebergabe eines M o b i l s in 
Pfandbesitz ist der Zweck des P fandcon t rac t s , sondern der Pfandbefitz ist 
wesentlich accessorischer N a t u r : er dient zur Sicherung eines Dar lehens . 
I s t mit jener Tef in i t ion nun zugleich die römische Antichresis begründe t? 
S e h e n wir zu. 

Bekanntlich hat nach römischem Rechte der Psandgläubiger aus die 
Benutzung der Sache, namentlich aus die Fruchtbenutzung, im Allgemeinen 
keinen Anspruch. Wenn er sich jedoch im Besitz der Sache befindet, so 
ist er zur Percept iou der Früchte zwar berechtigt, aber er muß sie entweder 
an den Verpsäuder herausgeben oder den B e t r a g derselben auf die Schu ld 
abrechnen, zuuächst aus die Zinsen, sodann aus d a s Kap i ta l . S o verhält 
es sich, wenn über die Frnchtbenntzung keine besondere Abrede genommen 
ist. E s ist indessen vollkommen zulässig, v e r m i t t e l s t e i n e s e i g e n e n 
d e s h a l b g e t r o f f e n e n Ü b e r e i n k o m m e n s die Fruchtbenutzung der-
gestalt einzuräumen, daß die Früchte nicht aus das Kapi ta l abgerechnet 
werden, sondern die S t e l l e der Zinsen vertreten sollen. Eine solche Ueber-
einkuust heißt dann ein antichretischer Ve r t r ag* ) . 

D e r V e r t r a g allein also ist es, der die Antichresis begründen kann. 
Wenn aber d a s G e s e t z den Psandgläubiger zur Kompensation der Früchte 
des P f a n d e s mit den Zinsen seines D a r l e h n s ermächtigt, so ist es klar, 
daß nicht ein antichretischer Psandver t rag vorliegt, sondern ein andrer 
Ver t r ag , dessen N a t u r nach dem übrigen I n h a l t e desselben zu bestimmen 
ist. W e n n auf ein G u t im Werthbetrage von 1 0 0 , 0 0 0 Rube l ein 
D a r l e h n von 2 6 , 0 0 0 Rube l gegeben und d a s I m m o b i l zugleich nach 
Art . 1 der Verordnung von 1 8 4 1 dem Dar lehnsgeber zum Besitz über-
geben wird, so wäre nach diesem Art . der Psandbesitzer berechtigt, die 
gesammten Revenüen dieses G u t e s sür die Zinsen seines D a r l e h n s zu 
genießen. E s liegt aus der H a n d , daß d a s Gesetz bei dieser Bestimmung 

*) Göschen, Vorlesungen über das gem. Civilrecht II. S. 364. 
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voraussetzt, d a s „ D a r l e h e n " sei ein dem wahren Wer the des J m m o b i l s 
entsprechendes, und diese Voraussetzung sührt mit Nothwendigkeit aus eins 
der charakteristischen Kennzeichen des deutschen Psandschastsbesttzes: das 
Austum p r e ü u m — der Psandschilling vertri t t die S t e l l e des Kausschillings. 
E s ist daher nur eine einfache Consequenz, wenn es im Ar t . 2 2 der Ver -
ordnung he iß t : der Psandbesitzer sei zur Rechenschastsablegung über die 
Revenüen des P f a n d g u t e s nicht verpflichtet uud andrerseits ebensowenig 
berechtigt, vom Psandgeber Ersatz zu verlangen, wenn die Revenüen hinter 
dem Zinsenbetrage des „ D a r l e h n S " d . h. nach der vorstehenden Er l äu t e rung 
des P s a n d s c h i l l i n g s zurückbleiben. 

W a s es nun aber eigentlich für eine Bewandniß mit diesem „ D a r l e h n " 
a l s Voraussetzung des Pfandbesitzes nach Ar t . 1 hat , wird a u s andern 
Bestimmungen der Verordnung , welche wohl oder übel den f a c t i s c h e n 
Verhältnissen des Psandbefitzes Rechnung tragen müssen, zur Evidenz 
gebracht. 

I n Ar t . 1 5 heißt e s : es sei gar nicht nothwendig, daß zur Er lan-
gung des Psandbefitzes dem Psandgeber wirklich ein D a r l e h n gegeben 
werde ; die Psandsumme könne vielmehr auch in den Händen des P f a n d -
nehmers bleiben und dieser sie dem Psandgeber verzinsen; und überein-
stimmend damit im Art . 2 2 : der Psandbesitzer habe dem Pfandgeber keine 
Rechenschast über die Revenüen zu legen, ihm vielmehr nichts zu zahlen 
a l s die Zinsen der Psandsumme, wenn diese in seinen (des Psandbesitzers) 
Händen blieb. 

Bedarf es noch einer stärkern Anerkennung dessen, daß der P f a n d -
besitz Selbstzweck, nicht accessorisches Sicherungsmit tel sür ein gar nicht exi-
stirendes „ D a r l e h n " sei, a l s in diesen Bestimmungen l iegt? D a s „kann" 
und das „ fa l l s " dieser Artikel ist nicht mehr und nicht minder a l s das 
regelmäßige „ist" in jedem Psandcontracte , sei er vor oder nach 1 8 4 1 
abgeschlossen. Nach bekannten Rechten kommt ein Dar l ehen erst dadurch 
zum Abschluß, daß der Gläubiger den Schuldner durch die U e b e r g ä b e 
der den Gegenstand des D a r l e h n s ausmachenden fungiblen Sachen (Geld , 
Getreide u . dergl.) zum E i g e n t h ü m e r derselben mache. E i n ganz ab-
sonderliches, in M r s noch nicht dagewesenes Da r l ehn wäre aber ein solches, 
wo der Schuldner d a s Dar lehen nicht e m p f ä n g t , sondern nu r die Zinsen 
desselben, und zwar a l s Entgel t sür die dem Gläubiger eingeräumte Nutz-
nießung eines J m m o b i l s . D a s Rechtsverhältniß hat sich also vollständig 
umgekehrt: der D a r l e h n s e m p s ä n g e r ist zum G l ä u b i g e r geworden, 
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nicht e r hat Zinsen zu z a h l e n , sondern Zinsen zu e r h a l t e n und zwar 
von demjenigen, der ihm d a s Dar lehen gewährt haben soll! Wenn d a s 
nicht aller Logik und J u r i s p r u d e n z ein Ende machen soll, so bleibt nichts 
übr ig , a l s auf dasjenige Rechtsverhältniß zurückzugehen, welches den eigent-
lichen und selbständigen Gegenstand des Ver t rages ausmacht , uämlich d i e 
C o n s t i t u i r u u g e i n e s P s a n d b e f i t z e s . D a ß dies aber auch der 
allein übliche Zweck ist, d a s lehrt der Einblick in jeden der jetzt bestehenden 
Psandcontracte. I n keinem einzigen derselben ist von einem D a r l e h n d e s , 
P f a n d n e h m e r s an den Psandgeber die Rede , sondern überall von der 
Uebertragnng eines J m m o b i l s in Pfandbefitz gegen Er legung einer bestimmten, 
dem wahren Wer the desselben entsprechenden S u m m e , welche in der Regel 
derart ig l iquidirt w i r d , daß der Pfandnehmer sür denjenigen Theil des 
PsandschillingS, den er uicht durch Uebernahme der aus dem Psandgu te 
lastenden Schu lden und durch Baa rzah luug berichtigt, dem Psandgeber 
Schuldverschreibungen uuter der Hypothek des P f a n d g u t e s ausstellt und 
somit er der Schuldner des P fandgebe r s wird, nicht umgekehrt. 

En tha l ten die Art . 1 5 und 2 2 der Verordnung von 1 8 4 1 immerhin 
auch nur die facultative Belassung des „ D a r l e h n s " in den Händen des 
P f andnehmer s , so hebt doch endlich der Ar t . 3 2 derselben den letzten Zwei-
fel, der noch dagegen erhoben werden könnte, daß nach dieser Verordnung 
selbst nicht ein „ D a r l e h e n " die Voraussetzung des Psandbefi tzes, sondern 
die Ü b e r t r e t u n g des letzteren vielmehr der selbständige Zweck sei. Darnach 
soll nämlich der P fandnehmer im Fal l des öffentlichen Verkaufs des P f a n d -
gutes (wegen dessen nicht erfolgter Einlösung nach Ablauf der Psandf r i s t ) 
sich mit der MeistbotSsumme begnügen müssen, auch wenn dieselbe derje-
nigen nicht gleichkomme, welche ihm zustehe. D e r Psandbesitzer kann dem-
nach nach dem Gesetze uicht allein des Ersatzes sür die nothwendigen und 
nützlichen Meliorat ionen, sondern auch eines Thei les seines PsandschillingS 
verlustig geh«, wenn die MeistbotSsumme geringer ist, a l s der contractlich 
convenirte Pfandschilling, ohne daß ihm der Regreß für d a s Fehlende an 
den Psandgeber offen stünde. E s ist aber wieder bekannten Rechtens, daß 
die Schu ld , sür welche ein Pfandrecht Sicherheit gewähren soll, nur in so 
weit ausgehoben wird, a l s der Verkaufspre is des Pfandobjec t s dem Be-
t rage der Schuld gleichkommt, und daß der etwa fehlende Be t rag gegen 
d a s sonstige Vermögen des P fandgebers geltend gemacht werden kann. 
W e n n also der Ar t . 3 2 den Psandbesitzer bei der Auflösung des P f a u d -
yerhältnisses durch den öffentlichen Verkauf des P f a n d g u t e s aus diejenige 
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Befriedigung für seine Ansprüche beschränkt, welche eben nur aus dem Psand -
object, beziehungsweise der dasselbe vertretenden MeistbotSsumme resultirt, 
so folgt mit Nothwendigkeit, daß d a s P f a n d g u t nicht „zur Sicherung eines 
D a r l e h n s " hat in P f a n d gegeben sein können, daß vielmehr die Ü b e r -
t ragung des Pfandbesitzes nicht accessorisch erfolgt, sondern selbständiger 
Zweck des Rechtsgeschäftes ist. 

Neben diesen Bestimmungen, welche über die durch die Verordnung von 
1 8 4 1 nicht alterirte, sondern vielmehr gegenüber der Verordnung von 1 8 0 2 
virtuell wieder zur Anerkennung gebrachte N a t u r unseres Psandbefitzes 
keinen Zweifel lassen, nimmt eine eigenthümliche S t e l l u n g ein die Be -
stimmung des Ar t . 3 3 der Verordnung von 1 8 4 1 , wonach, wenn d a s 
P f a n d g u t beim Ablauf der Pfandsr is t nicht eingelöst wird und zum öffent-
lichen Verkauf kommt, der etwaige Uberschuß des Meistbotsschillings über 
den Psandschilling (die vielgenannte Hyperocha) „dem ehemaligen Eigen-
thümer des G u t e s oder dessen Erben" zufallen soll. Ersichtlich ist diese 
Bestimmung hineingebracht, um den in Art l . a n die Spitze gestellten und 
doch, wie wir gesehn, in diesem Artikel selbst wieder negirten antichretischen 
Pfandcon t rac t zu illustriren. Gedenken wir noch einmal des Ar t . 3 2 . 
I s t die MeistbotSsumme geringer a l s der Psandschilling, so muß fich der 
Pfandnehmer mit ihr zufrieden geben, ist sie größer, so sällt der Uberschuß 
an den Psandgeber . W o ist da die juristische Logik? von der Billigkeit 
gar nicht zu sprechen. I n der T h a t ein „leoninischer V e r t r a g " , wie ihn 
einst einer unserer ersten Ju r i s t en , der verewigte Car l N e u m a n n , mit bit-
terem Humor bezeichnete. Indessen — diese Bestimmung blieb ein leeres 
W o r t . D i e Interessenten bei den Psandcontracten wußten sie dadurch un-
schädlich zu machen, daß der Pfandgeber regelmäßig im Contract zu G u n -
sten des P fandnehmer s aus die Hyperocha verzichtete. Ü b e r h a u p t bewirkte 
die Verordnung von 1 8 4 1 materiell keine Aenderung in den Psandcont ra t s -
verhältnissen. D i e einzigen, wirklich drückenden Neuerungen in der Ver« 
ordnuug von 1 8 4 1 bestanden einerseits dar in , daß die gestatteten zweima-
ligen Pro longa t ionen der Psandcontracte jedes M a l mit 1"/o von der 
P fandsumme besteuert waren, andererseits, daß, wenn d a s P f a n d g u t nach 
Ablauf der Psandfr is t nicht eingelöst wurde, der öffentliche Verkauf dessel-
ben eintreten mußte. Trotz alle dem war es aber sür die zum Eigenthums-
erwerb von Ri t tergütern Berechtigten immer noch vortheilhaster, zu pfänden 
a l s zu kaufen. E in einfaches Exempel wird dies klar machen. W e r ein 
G u t im Wer th von 1 0 0 , 0 0 0 R . kaufen will , muß eine S t e u e r von 4 0 0 0 R» 
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erlegen. P f ä n d e t er es dagegen, so find die ersten drei J a h r e ganz frei 
von der Krepostposchlin, und erst bei der ersten Pro longat ion hat er 1 0 0 0 R . 
zu erlegen. S o m i t gewinnt er sür die ersten 3 J a h r e die freie Benutzung 
eines Betriebskapitales von 4 0 0 0 R . und für die folgenden 3 J a h r e von 
3 0 0 0 R . , und erst wenn er in diesen 6 J a h r e n fich Kapi ta l a u s dem 
G u t e erarbeitet ha t , braucht er, nunmehr einen Kauscoutract abschließend, 
die volle Krepostposchlin von 4 0 0 0 R . zu zahlen. E i n Unvermögender 

.aber — und Landgüterkänse seitens solcher find heutzutage, wo die „Zu-
kunft des G u t e s " verkaust zu werden pflegt, an der Tagesordnung — müßte , 
wenn er sogleich kaufen wollte, nicht allein 4 0 0 0 R . über den Kaufpre i s 
opfern, sondern ginge auch der Renten dieser S u m m e verlustig, welche, zu 
6 vom Hunder t gerechnet, schon mehr betragen, a l s d a s eine Procen t , 
welches bei der ersten P ro longa t ion zu erlegen ist. 

Auch ließ fich die Poschlin gänzlich umgehn, wenn Psandcontracte 
immer nur aus 3 J a h r e geschlossen und dann nicht prolongir t , sondern 
von Neuem abgeschlossen wurden, und dieser M o d u s kam nicht allein den-
jenigen zu G u t e , welche zu gelegener Zei t Kauscontracte abzuschließen be-
rechtigt waren, sondern auch den bürgerlichen Psandbesitzern. 

I m Uebrigen waren natürlich die letzteren in der großen Ueberzahl 
der Fälle, der leidende Thei l bei der neuen Pfandverordnung . S i e mußten 
fü r einen 9 jähr igen Besitz 2 P rocen t des G u t s w e r t h s zahlen und hatten 
dann zuzusehen, wenn fie fich im Befitze des G u t e s erhalten wollten, daß 
es ihnen gelang, einen neuen Pfandcont rac t über dasselbe abzuschließen, 
wo fie dann wieder von denselben Lasten getroffen wurden. Z u diesem 
Zweck war denn in der Regel in den ursprünglichen Psandcontracten die 
S t i p u l a t i o n enthal ten: daß der Psandgeber fich verpflichte, nach Ablauf 
der äußersten Psandfr is t einen neuen Pfandcont rac t mit dem Pfandnehmer 
unter denselben Bedingungen abzuschließen — eine S t i p u l a t i o n , die zehn 
J a h r e lang und länger nach Eman i rung der Verordnung von 1 8 4 1 bei 
der Corroborat ion von Psandcontracten nicht beanstandet, späterhin aber, 
wie wir sehn werden, nicht mehr sür zulässig erklärt wurde. Z u einer 
Beanstandung einer solchen S t i p u l a t i o n schien denn auch in der Tha t nicht 
der mindeste G r u n d vorzuliegen. S i e alterirte den an die Spitze der 
Verordnung von 1 8 4 1 gestellten Grundsa tz : „gesetzwidrigen Besitz von 
Immob i l i en ans den G r u n d von Psandcontracten zu ve rhü ten" in keiner 
Weise. D e n n der Abschluß eines neuen Psandcontracts zwischen denselben 
Kontrahenten nach Ablauf der Psandfris t lag selbstverständlich innerhalb 
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der Rechtssphäre derselben und w a r überdies noch durch ein späteres Gesetz 
( d a s allerh. bestät. Reichsra ths-Gutachten v . 1 8 . M ä r z , S . U. v . 2 9 . Apr i l 
1 8 4 6 , § 2 ) ausdrücklich f ü r statthaft erklärt worden. D i e S t i p u l a t i o n 
gewährte zudem nicht ein dingliches Recht an dem P f a n d g u t s , sondern 
n u r ein persönliches Klagerecht wider den Psandgeber aus E r f ü l l u n g der-
selben, beziehungsweise aus d a s In teresse . W a s J e m a n d n u n nach 9 J a h -
ren unter dem Beifa l l der Gesetze t hun kann — sollte er d a s nicht schon 
heute v e r s p r e c h e n können zu t h u n ? D a g e g e n ließe fich doch logisch 
kaum etwas einwenden. D a s Bedenkliche sür die Psandbesitzer bestand 
eben nu r da r in , daß wenn die Psandgeber sich a u s irgend welchem G r u n d e 
weigerten, diese S t i p u l a t i o n zu erfüllen, sie ihren Pfandbesitz ausgeben und 
es aus den A u s g a n g eines Prozesses ankommen lassen mußten , ob fie — 
nach wie viel J a h r e n vielleicht! — wieder in einen Besitz kämen, der 
ihnen dann möglichen Fal les ga r nicht mehr wünschenswerth w a r . D i e 
S i t t e indessen, welche in dem Psaudbesitze trotz dem Gesetze eine Eigen-
thumS-Eu täuße rung erkannte, ist so stark gewesen, d a ß m a n von derart igen 
Prozessen b i s hiezu nichts gehört ha t* ) . 

Inzwischen gestalteten fich dennoch in neuerer Zei t die Pfandbesitzver-
hältnisse immer ungünstiger sür die Psandbesitzer. Nicht zwar durch die 
Gesetzgebung. I n dieser sind seit der Ve ro rdnung von 1 8 4 1 genau genommen 
n u r zwei Gesetze zu registrireu, d a s berei ts erwähnte vom 1 8 . M ä r z 1 8 4 6 , 
welches eben n u r der Abschluß eiues neuen P fandcon t r ac t e s zwischen den-
selben Kontrahenten nach Ablauf des bisherigen fü r statthast erklärt, und 
d a s ebenfalls schon angeführ te , zunächst in Veranlassung kurländischcr P f a n d -
güterangelegenheiten e r g a n g e n e , jedoch in seinem zweiten Thei le sür alle 
drei Ostseeprovinzen verbindlich erklärte Gesetz vom 18 . M a i 1 8 6 0 , welches, 
neben Einschärsung der bisherigen Gesetze, d a s n o v u m e n t h ä l t : „ d a ß in 

*) I n welchem Maße diese Anschauung in der allgemeinen Meinung herrschend ist, er-
giebt sich beispielsweise aus folgendem Falle, der dem Leben entnommen ist. Es hatte ein 
livländischer Edelmann an einen andern sein Gut verpfändet und im Psandcontracte auf 
die Hyperocha zu Gunsten deS Pfandnehmers verzichtet. Der Letztere starb kurze Zeit nach 
dem Antritt des Pfandbesitzes; seine Erben verkauften bald darauf das Gut mit einem be-
deutenden Vortheil. Dies konnte natürlich nur so geschehn, daß der Pfandgeber das Gut 
einlöste und gleichzeitig an den neuen Erwerber verkaufte. Er war sich jedoch durch die 
Verpfändung des Gutes so sehr der völligen Entäußemng desselben bewußt, daß er es für 
ganz selbstverständlich erachtete, jenes PluS des Kaufschillings über den Psandschilling an 
die Erben des Pfandnehmers auszukehren, obgleich er -nach dem Contracte nur sür den 
Hall des öffentlichen Verkaufs des Gutes dazu gezwungen gewesen wäre. 
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die Meistbotsbedingungen beim öffentlichen Verkauf von G ü t e r n keine S t i -
pu la t ionen über den Zuschlag derselben zum Psandbesitze aufgenommen, 
vielmehr n u r die E r w e r b u n g zum vollen E igen thume gestattet werde, 
weil nach öffentlichem Verkaufe N i e m a n d e m mehr ein Einlösungsrecht zu-
stehe". Welcher verschiedenartigen Auffassung auch diese Best immung un-
terzogen werden kann, d a r ü b e r ha t fich des N ä h e r e n C . N e u m a n n in der 
B a l t . Monatsschr . ( B a n d III S . 6 6 3 flg.) ausgesprochen; wie dieser im 
besten S i n n e des W o r t e s conservative M a n n fich dor t übe rhaup t über die 
Bedeutung des Psandbefitzes sür den Adel wie sür den Bürgers tand a u s -
spricht , verdient wohl auch heute noch die ernsthafteste E r w ä g u n g . D i e 
klare, von der praktischen E r f a h r u n g eines reichen Geschäfts lebens getragene 
D a r l e g u n g der G r ü n d e , a u s welchen die Capi ta l ien des Bürge r s t andes 
übera l l eher eine Anlage suchen, a l s in den Hypotheken des Adels — ist 
eine überzeugende Appellat ion an den v o n 8 e n s , der denn doch schließlich 
bei u n s durchzudringen Pflegt*). 

Außerdem find seit dem J a h r e 1 8 4 1 noch zwei S e n a t s - Ukasen, die 
Psandcont rac te in den Ostseeprovinzen be t r e f f end , erlassen worden. E s 
sind dies der Ukas vom 3 1 . J a n u a r 1 8 4 4 und der vom 2 4 . S e p t e m b e r 
1 8 6 4 . D e r erstere, a u s der Versammlung der drei ersten S e n a t s - D e p a r -

. tements zur E r l ä u t e r u n g verschiedener Zweife l über die A u s f ü h r u n g der 
V e r o r d n u n g von 1 8 4 1 insbesondere in finanzieller Beziehung erlassen, geht 
in seinen Mot iven u . a . von dem Gesichtspunkte a u s : E s sei im A r t . 1 1 
der V e r o r d n u n g von 1 8 4 1 zwar nicht ve rbo ten , Psandcon t rac te in Kaus-
kreposten zu verwandeln , indessen sei aber dabei zugleich vorgeschrieben, daß 
der Psandbesitzer d ies nicht willkührlich, ohne Err ich tung eines besonderen 
Kausacts hierüber , thue . I n directem Widerspruch dami t erklärt der a u s 

*) ES ist überhaupt eine bemerkenSwerthe Erscheinung, daß der Pfandbefitz in Kurland 
zu keiner Zeit beim Adel so mißliebig gewesen ist wie neuerdings in Livland, daß man ihn 
vielmehr immer für ein wohlthätiges und der Billigkeit entsprechendes Correctiv gegenüber 
den Privilegien des Adels auf den Grundbesitz betrachtet hat. Ein edles Mitglied der 
kurländischen Ritterschaft hat die Entwickelung des Pfandrechts neben dem Eigenthum tref-
fend mit der Entstehung deS prätorifchen Rechts neben dem quiritischen parallelisirt: nicht 
auf legislativem Wege, sondern auö dem Gebrauch entstanden, habe das prätorische Recht 
über das quiritische die Ueberhand genommen, weil man habe anerkennen müssen, daß die 
Handhabung deS Gesetzes milder sein müsse als das Wort deS Gesetzes. — Es drängt fich 
die schmerzliche Frage auf: woher die verschiedene Auffassung dieser Frage hier und in 
Kurland? Ist eS vielleicht, im Hinblick auf die Geschichte des GüterbefitzrechtS in Livland, 
eine neue Illustration des alten Satzeö: oäisse yusm lassen»? 
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unserer Oberinstanz in Civilsachen — des dritten Depar t ement s zweiter 
Abtheilung — ergangene U t a s vom 2 4 . Sep tember 1 8 5 4 : es seien S t i -
pulat ionen in Psandcontracten betreffend die Er the i luug von Kauscontracten 
über die verpfändeten G ü t e r ungül t ig und unverbindlich. 

W i r haben es also, scheint e s , mi t einer Antinomie zu thun . D i e 
Ukasen des dirigirenden S e n a t s sollen, so heißt es im Gesetz, wie die Be -
fehle S r . Kaiserl. Majes tä t befolgt werden. Welcher U t a s sollte nun zur 
Anwendung gebracht werden? der von 1 8 4 4 oder der von 1 8 5 4 ? M a n 
erkennt leicht, daß die Frage nicht mit der Anwendung des allgemeinen 
Rechtsgrundsatzes zu lösen w a r : d a s neuere Gesetz gehe dem älteren vor . 
D e n n von Gesetzen im strengen S i n n e des W o r t e s war hier nicht die Rede . 
D i e gesetzgebende G e w a l t ist ein Reservatrecht Kaiserlicher M a j e s t ä t ; den 
Depar tements des dirigirenden S e n a t s steht nur eine gewisse engumschrie-
bene Er läu terungsbefugniß zu (wie dieselbe z. B . in dem hier besprochenen 
Ukase a u s der allg. Versammlung v . 3 1 . J a n u a r 1 8 4 4 geübt ist); den 
Departements-Abthei lungen aber , die zur Entscheidung von Civil- und Cr i -
minalsachen im Revi f ions-Wege berufen find, ist selbst diese interpretirende 
Besugniß, insofern sie über den Einzelfall h inausgeht , nicht zuständig. 

I n einem solchen Di l emma bietet d a s Gesetz selbst einen nicht hoch 
genug zu schätzenden Ausweg. E s heißt im Provinzialrecht T h . I Art . 2 9 3 : 

„ W e n n eine Gerichts- oder eine andere Gouvernementsbehörde 
in dem aus dem dirigirenden S e n a t e empfangenen Befehle irgend 
etwas den Gesetzen Zuwiderlausendes oder dem Interesse Kaiser-
licher Majes tä t Widerstreitendes fände, so ist sie verpflichtet, ohne 
den Besehl zu vol lzieh«, dem dirigirenden S e n a t darüber eine 
Vorstellung zu machen; wenn aber der S e n a t , die ihm vorgestellte 
Meinung oder den erhobenen Zweifel sür unbegründet findend, 
bei seiner Anordnung bleibt und dieselbe bestätigt, so ist dieselbe 
nunmehr stillschweigend und unausbleiblich in Erfü l lung zu setzen". 

Dieser W e g ist denn auch zuweilen betreten worden ; in dem vorlie-
genden Falle geschah es nicht, trotzdem h i e r , wie es u n s bedünken will, 
mehr a l s ein dringender G r u n d dazu vorlag. D e n n es lag nicht allein 
ein Ukas aus einer Abtheilung eines S e n a t s - Depar tements wider einen 
vorher a u s der Versammlung der ersten drei S e n a t s - D e p a r t e m e n t s ergan-
genen Ukas v o r , sondern der erstere enthielt auch noch eine zweite Be -
stimmung, wonach die Vorausverpflichtung in den Psandcontracten zur E r -
neuerung derselben ebenmäßig sür ungült ig und unverbindlich erklärt wurde 
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eine Best immung, welche nicht mehr eine I n t e r p r e t a t i o n , sondern eine E r -
g ä n z u n g des Gesetzes genannt werden mußte und nur aus dem Gesetzge-
bungswege hätte erlassen werden können. W a r es doch vorher sür noth-
wendig befunden, eine, wie es scheinen will , sast selbstverständliche Conse-
quenz der Verordnung von 1 8 4 1 : daß es dem Psandgeber und P f a n d -
nehmer unverboten sei, nach Ablauf der Psandfr is t einen neuen P f a n d -
contract über dasselbe Psandobject einzugehen — aus dem Gesetzgebungs-
wege zur Entscheidung zu b r ingen! (Allerhöchst bestätigtes ReichsrathS-
Gutachten vom 1 8 . M ä r z 1 8 4 6 § 2 s. o.) 

W i r werden sehn, a u s welchem G r u n d e keine Gegenvorstellung gegen 
den Ukas von 1 8 5 4 erfolgte. 

Nach E m a n i r n n g der Verordnung von 1 8 4 1 waren eine Reihe von 
J a h r e n hindurch Psandcontracte, in welchen der Psandgeber dem-Psandnehmer 
alle möglichen, diesem in seinen Vermögensinteressen und in seinem Besitze 
günstigen Bedingungen, namentlich die Erneuerung des Pfandcont rac tes 
nach Ablauf der Pfandsr is t , stipulirte, von der Landes-Hypothekenbehörde 
unbeanstandet corroborirt worden. E s geschah dies wohl von der richti-
gen Anschauung a n s , daß „die gerichtliche Bestät igung dem Rechtsgeschäfte 
weder dessen innere M ä n g e l noch dritten Personen selbständige Rechte 
benehme" *). D i e Cor robora t ion ist ein Act rein formeller N a t u r . I s t 
die Legitimation der P a r t e i e n in O r d n u n g und sind die vom Gesetz ver-
langten Formalien beobachtet, so hat der Richter keinen G r u n d die Corro-
borat ion zu verweigern und, etwanigen künstigen Rechtsstreitigkeiten vor-
greifend, die Mater ia l ien des Rechtsgeschäftes zu prüfen — es sei denn , 
daß der Cont rac t c o n t r a b o n o s m o r e s liefe. D i e S t i p u l a t i o n der E r -
neuerung des Pfandcont rac tes erschien aber u m so unbedenklicher, a l s 
darnach ein „gesetzwidriger Besitz aus G r u n d eines P fandcon t r ac t e s " , dem 
die Verordnung von 1 8 4 1 eben entgegentreten wollte, zu keiner Zei t statt-
finden konnte, denn b i s zum Ablauf der Psandfr is t war der P fandnehmer 
auf G r u n d des Gesetzes selbst im rechtmäßigen Lefitz, und nach Ablauf 
derselben sollte er nu r im Lefitz bleiben, wenn ein neuer Pfandcont rac t zu 
S t a n d e kam, w a s d a s Gesetz von 1 8 4 6 ausdrücklich gestattete. 

Inzwischen — die Zeiten änderten fich. D e r seit den vierziger J a h r e n 
stetig, j a bald in rapider Progression steigende Wer th des Grundbesitzes, 
die Rückwirkung, welche die aus d a s J a h r 1 8 4 8 folgende Reactionsperiode 
auf die „feudalen" I d e e n auch bei u n s übte, die immer mehr bewußt her-

") v. Bunge liv- u. estl. Privakecht § 205. 
Baltische Monatsschrift, ö. Jahrg. Bd. IX, Hft.. 2 u. 3. 1 7 
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vortretende S p a n n u n g zwischen dem Adel und dem Bürgers tande — alles 
dies wirkte dah in , den Pfandbefi tz , „dies a u s dem wohlverstandenen I n t e r -
esse üller Theile erwachsene, die Gegensätze zwischen den politischen V o r -
rechten des Adels und dem Bedürsniß der andern S t ä n d e , in einem ledig-
lich aus Ackerbau gerichteten Lande an dieser hauptsächlichsten Capi ta lver -
werthung Thei l zu haben, ausgleichende eor r ixens" ,*) — immer mehr und 
mehr in Mißcredi t zu b r i ngen , j a es steigerte sich diese Ungunst in der 
Blüthezeit der Reaction bei u n s — im J a h r e 1 8 6 6 — bis zu dem B e -
schlüsse des Landtages , die völlige Aushebung des Pfandbesitzes bei der 
S t a a t s r e g i e r u n g in Antrag zu br ingen. Diese extreme Schr i t te hatten 
jedoch keine weiteren Folgen — die Sache blieb auf fich beruhen , u m , 
hoffen wir , eine andere und bessere Lösung zu finden. 

Indessen ist jene politische S t r ö m u n g nicht ohne E inf luß geblieben. 
V o n der Landes-Hypothekenbehörde wurden nach einer Reihe von J a h r e n 
nach Eman i rnng der Vero rdnung von 1 8 4 1 eben jene Zweifel in Anregung 
gebracht, welche durch den S . U . von 1 8 6 4 , wenn nicht ihre Entscheidung, 
so doch ihre Beantwor tung fanden. 

S e i t d e m ist denn eine strenge Cenfur über die Psandcontracte geübt 
worden. D i e Psandgeber , nach wie vor in dem vollen Bewußtsein der 
gänzlichen En täußerung ihres E igen thums unter der F o r m des P f a n d -
contractes, standen nicht an , zu Gunsten der Pfandnehmer alle diejenigen 
S t ipu la t i onen in die Psandcontracte zu bringen, welche geeignet waren, die 
Interessen der letzteren nach jeder Richtung hin sicherzustellen. D e r gesunde 
S i n n der Provinzia len war es, der bisher die schlimmsten Eonsequenzeu 
der Verordnung von 1 8 4 1 abzuwenden gewußt ha t **). Freilich hat von 
den Contrahenten, beziehungsweise von denjenigen, denen fie die Abfassung 
der Contracte übertrugen, eine wahrhast bewunderungswürdige Fruchtbarkeit 
in der Er f indung von Clanseln und S t i p u l a t i o n e n , die aus dieses Ziel 
abzweckten, entwickelt werden müssen. Nächst dem Verzicht auf die Hyper-

*) C. Neumann in der Bali. MdnatSschr. Band III. S. 661. 

**) I n der Zeit von 12 Jahren nach der Verordnung von 1841 (bis 1854) find 
Nicht weniger als 49 Psandcontracte abgeschlossen worden, darunter die Mehrzahl (25) 
unter livländischen Edelleuten, und auch unter der übrigen Zahl befinden fich nichtimmatri-
culirte Edelleute als Pfandnehmer. Seitdem hat die Zahl der Psandcontracte allerdings, 
unzweifelhaft in Folge der oben geschilderten Verhältnisse, abgenommen, und befinden sich 
gegenwärtig überhaupt nur 52 Güter im Pfandbefitz. 
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ocha und dem Versprechen des Ersatzes a l l e r Mel iora t ionen, nicht allein 
der nothwendigen und nützlichen, pflegte sich der psandgebende Thei l nicht 
allein zur Erneuerung des Pfandcont rac tes nach Ablauf der Psandfr i s t , 
sondern auch zur Vollziehung eines Kauscontractes im Lause der P s a n d -
j ah re , sobald der P f a n d n e h m e r es wünschen würde, zu verpflichten; er 
verzichtete aus d a s Einlösungs- und Näherrecht sür fich und seine E r b e n ; 
er gestattete dem Psandbesitzer und dessen Rechtsnehmern, d a s P f a n d g u t , 
sobald es ihnen angemessen erscheinen sollte, aus den Meistbot zu stellen; 
oder er verpflichtete fich, von dem Einlösungsrechte n u r mit Genehmigung 
des P fandnehmer s Gebrauch zu machen; oder er ertheilte dem P f a n d n e h -
mer zugleich eine „unwiderrufl iche" Vollmacht zum Verkauf des G u t e s ; 
oder er stipulirte, daß , fa l l s die Gesetzgebung im Lause der Psandjahre^fich 
dahin ändern sollte, daß längere Pfandsristen a l s die bisherigen gestattet 
w ü r d e n , a l sdann der Pfandcont rac t auf diese längere Frist gelten solle 
und dergl. mehr. 

Alle diese und ähnliche S t i pu l a t i onen wurden nunmehr bei der Cor -
robora t ion der Psandcontracte D r unzulässig erklärt und gestrichen; nu r der 
Verzicht aus die Hyperocha vermochte fich noch zu behaupten. E s würde 
zu weit führen , wollten wir an dieser S t e l l e aus den näheren Nachweis 
dessen eingehn, d a ß sür die gerichtliche Zurückweisung derselben — nach 
der oben bezeichneten Bedeutung des I n s t i t u t s der Corrobora t ion — nicht 
füglich ein G r u n d vor lag . Z u m Thei l waren jene S t i pu l a t i onen — die 
nach einer überkommenen Schablone ausgenommen zu werden pflegten ganz 
finnlos, wie z. B . der Verzicht des P fandgebe r s aus d a s Näherrecht , 
indem der Näherrechtsprätendent doch eben eine d r i t t e Person ist, welche 
fich einem der Kontrahenten snbstituirt, also nicht einer der Contrahenten 
selbst sein k a n n ; andere jener S t i p u l a t i o n e n waren gänzlich effectlos, wie 
z. B . der Verzicht sür die E r b e n aus den AdelSretract, weil dies ein ihnen 
selbständig zustehendes, nicht vom Erblasser aus fie überkommenes Recht 
w a r . Z )a s Alles mochte immerhin nicht genügen, u m die Corrobora t ion 
zurückzuweisen, durch welche, wie erwähnt , finnlose S t i p u l a t i o n e n weder 
einen S i n n noch ungült ige einen Rechtseffect erlangen konnten. Dagegen 
gereichte es entschieden zur Benachtheiligung der Pfandbesitzer, wenn jene 
S t i pu l a t i onen überhaupt nicht mehr f ü r zulässig erklärt wurden, wie na -
mentlich die wichtigste derselben: der mi t dem Verzicht aus die Hyperocha 
in der Regel verbundene Verzicht auf die Einlösung. D a ß d a s E in lö -
sungsrecht ein Vermögensrecht wie jedes andere i s t , daß de r Eigenthümer 

17* 
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daher über dasselbe frei verfügen kann — bei Erbgüte rn natürlich unter 
denselben Beschränkungen, wie bei der Veräusserung solcher G ü t e r über-
haup t — daß er daher auch aus dasselbe verzichten kann, ist in einem hof-
gerichtlichen Urtheile vom J a h r e 1 8 5 7 ausgesprochen und 1 8 5 9 vom S e n a t 
bestätigt worden. Gleichwohl ist späterhin dem erwähnten Verzichte in 
Psandcontracten die Corrobora t ion versagt worden. 

Doch es wäre ermüdend, in weitere Einzelheiten einzugehen. D i e 
im Vorstehenden gegebenen Andeutungen über die augenblicklichen V e r -
hältnisse unseres Psandbefitzes werden immerhin einiges M a t e r i a l bieten, 
u m der Ueberzeuguug R a u m zu schassen,, daß derselbe in seiner gegenwärti-
gen Gestalt nicht länger ha l tba r . i s t und daß es im Interesse des ganzen 
Landes l ä g e , i h m , wenn e r , mit Rücksicht aus die über kurz oder lang 
doch zu erwartende Freigebung der Güterbefitzrechts. lebensfähig fortbestehen 
soll, seine ursprüngliche Gestalt , unter gewissen Modif icat ionen, wiederzuge-
ben. E s muß einmal ausgesprochen werden, daß die Psandcontracte unserer 
Zei t , wenn sie die „Sicherung eines D a r l e h e n s " bezwecken sollen, s a m m t 
u n d s o n d e r s e i n e L ü g e s i n d und daß es daher hohe Zeit ist, a u s 
diesen dem deutschen Rechtsgesühl so sehr widerstrebenden, a u s einer Reihe 
von Mißverständnissen und J r r t h ü m e r n hervorgegangen Anständen heraus-
zukommen. D a ß d a s Gesetz von 1 8 4 1 selbst in seinen Einzelbestimmungen 
jenen Sa tz nicht durchzuführen vermocht hat , ist oben nachgewiesen worden. 
E s ist durch dasselbe nichts weiter erreicht worden, a l s eine gegenüber dem 
Kaus unverhäl tn ißmäßig hohe, weil sich beständig erneuernde Besteuerung 
des Psandbefitzes und die Belastung des hier interessirten Pub l ikums mit 
weiteren Kosten, welche zur formellen Durchführung der in den privaten 
C o n v e n t i o n s zum Schutze ides Pfandbesitzes gemachten S t ipu la t ionen 
erforderlich werden. S i n d jene S t i pu l a t i onen a u s den Psandcontracten 
verwiesen w o r d e n , so haben sie sich in d a s pr ivate Bereich geflüchtet und 
sind dadurch nicht minder rechtsverbindlich. Aber welche S a a t von P r o -
zessen kann d a r a u s ausgehn, wenn d a s V e r t r a u e n , welches diese Con-
tracte bisher noch im Leben der Provinzen erhalten hat , schwindet oder 
von den Erben der Kontrahenten nicht gerechtfertigt w i rd ! 

D e r Ausweg a u s diesen unglückseligen Verhältnissen ist einfach: d i e 
A u s h e b u n g a l l e r s e i t d e m J a h r e 1 8 0 2 ü b e r d i e P s a n d c o n -
t r a c t e e r l a s s e n e n G e s e t z e u n d g l e i c h z e i t i g d i e B e s t e u e r u n g 
d e s P s a n d b e s i t z e r w e r b e s g l e i c h d e m K a u f . 

D i e P fandvero rdnung von 1 8 4 1 selbst giebt dazu den Anhal tspunkt . 
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S i e hat d a s in der Verordnung von 1 8 0 2 betonte Moment der zehnjäh-
rigen Ver jährungsf r i s t gänzlich fallen lassen, indem fie (vgl. die Art . 2 , 1 0 , 
die Anmerkung zu Ar t . 1 0 und A r t . 14) die Verp fändung von Immob i l i en 
b is aus 9 9 J a h r e a l s allgemeine Regel hinstellt und nu r in Beziehung 
auf die adeligen Landgüter eine Ausnahme statuirt, während die Regel sür 
die Doma inen , die Corpora t ionsgüter , die städtischen I m m o b i l i e n und die 
sonstigen ländlichen Grundstücke Gel tung haben soll. D i e Befre iung der 
b is aus 3 J a h r e geschlossenen Psandcontracte von der Krepoststeuer (nach 
Ar t . 14) wäre , um den vorerwähnten Umgehungen des Gesetzes zu steuern, 
auszuheben; dagegen könnte die nach demselben A r t . festgesetzte Besteuerung 
der b is auf 1 0 J a h r e geschlossenen Psandcontracte mit 2 P ro cen t bestehn 
bleiben und wären nur die aus längere Fristen eingegangenen Psandbefitz-
contracte mit der Verkaufssteuer zu belegen. I n Konsequenz dessen müßten 
denn auch d i e M o d a l i t ä t e n d e r P s a n d c o n t r a c t e v ö l l i g d e r 
C o n v e n t i o n d e r K o n t r a h e n t e n a n h e i m g e s t e l l t , insbesondere 
aber d i e V e r b i n d u n g e i n e s e v e n t u e l l e n K a u s c o n t r a c t s mit 
d e m P f a n d c o n t r a c t s ü r statthast e r k l ä r t w e r d e n , ohne d a ß 
es bei der Verwandlung von P f a n d m Kauf der Er legung der Krepoststeuer 
bedür f t e , da diese bereits bei Eingehung des Pfandcont rac tes zu erlegen 
wäre . Nicht minder wäre denn auch in Zukunf t ein jedes G u t , a u s wel-
chem G r u n d e dasselbe auch zum öffentlichen Verkauf gelange, g l e i c h z e i t i g 
z u E i g e n t h u m s - u n d P f a n d b e s i t z a u s z u b i e t e n und dadurch je-
der Zweifel über die Bedeutung des S . U . vom 13 . October 1 8 6 0 (s. o.) 

. zu beseitigen. 
I n dem neuerdings unter u n s ausgebrochenen Kampfe der M e i n u n -

gen : ob Wiederherstellung des 99- j äh r igen P f a n d r e c h t s ? ob Freigebung 
des Eigenthumsrechts? ist schon gesagt, aber gleichsam überhört worden, 
daß man es hier keineswegs mit einem absoluten Gegensatz zu t hun habe. 
Be ides könnte nebeneinander bestehen. W i r haben gesehen, daß der P f a n d -
befitz, v o r der Beschränkung des Güterbefitzrechtes und v o r der E i n f ü h -
rung der Krepoststeuer, sich J a h r h u n d e r t e lang neben dem Eigenthume a l s 
ein selbständiges I n s t i t u t , und auch u n t e r d e m A d e l , behauptet ha t . 
W i r lesen, daß noch in unseren Tagen am N i e d e r r h e i n , wo denn doch 
keinerlei Beschränkungen im Eigenthumserwerb an Immob i l i en stattfinden, 
über ein D r i t t h e i l des B o d e n s (aus dem Lande und in den S t ä d t e n ) 
nach P f a n d s c h a s t s r e c h t besessen wird*) . W a r u m also diesen Reich-

*) Revidirter Entwurf des westrheinischen ProvinzialrechtS. Berlin 1337. S. 35. 
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thum des angestammten Rechts verleugnen, zumal wenn er z u n ä c h s t d a s 
geeignetste Mi t te l zur Lösung des gegebenen Conflictes der Interessen sein 
sollte? W a r u m nicht von dieser Rechtsmodal i tä t fich Dienste leisten las-
sen, die immerhin ursprünglich mit ihr nicht beabsichtigt w a r e n , die sie 
aber jetzt zu leisten im S t a n d e is t? D a s eben ist d a s Kennzeichen eines 
organischen, in sich berechtigten Wesens, daß es zu Lebensäußerungen auch 
nach Richtungen hin sähig is t , die von vornherein nicht seine Best immung 
zu sein schienen. 

Wenigstens wenn die Alternative so gestellt w ü r d e : entweder d a s 
alte Pfandrecht o h n e V e r z u g oder der unbedingt freie Güterkauf i n 
s c h w a n k e n d e r P e r s p e c t i v e , so müßten wir unsererseits dem Ersteren 
zufallen. D i e Ausgaben des Resormirens compliciren fich in gefahrdrohen-
der Wei fe ; m a n hat wahrlich Ei le mit jeder derselben nach Möglichkeit 
fertig zu werden. 

D i e Alternative steht aber vielleicht nicht s o , und fal ls der freie 
Güterkauf sür diejenigen P r o v i n z i a l e n , die nicht zum Erbade l oder zum 
Bauerns tande gehören, eben so schnell oder noch schneller zu erreichen sein 
sollte, a l s die Wiederherstellung des alten Pfandrechts , so braucht kaum 
gesagt zu werden, welches von beidem u n s d a s Vorzüglichere dünkt. 

D e r Zweck der vorstehenden Abhandlung war n u r : d i e v ö l l i g e 
U n H a l t b a r k e i t d e r g e g e n w ä r t i g e n P s a n d g e s e t z g e b u n g dar-
z u l e g e n — i h r e UnHaltbarkeit a u s r e i n j u r i d i s c h e n G r ü n d e n . N u r 
die privatrechtliche Se i t e des Güterbesitzrechtes ist es , welche von dem drin-
gendsten, keinen Ausschub leidenden Resormbedürsniß betroffen w i r d , wäh-
rend von dem damit verbundenen politischen M o m e n t , unseres Erachtens , 
vorläufig ganz abgesehen werden kann. Dieses letztere gehört einer andern 
und schwierigeren O r d n u n g von Entwickelnngs-Eventuali täten an , in Bezug 
aus welche viel Arbe i t , Vorficht und Geduld von u n s allen gefordert sein 
wi rd . Ungeduldig sei man nu r in dem E i n e n : in der S t ä r k u n g des B e -
wußtseins von der Interessengemeinschaft aller S t ä n d e dieses L a n d e s ! Uud 
durch nichts kann dieser Zweck wirksamer erreicht w e r d e n , a l s durch die 
Vollzogene Lösung der Güterbefitzsrage. 

T h . B ö t t i c h e r . 
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furt und H a m b u r g nicht fehlt, und u n s dadurch eines M a n g e l s an Civi-
lisation verdächtig machen? N u n , die Acclimatisationsgesellschast hat die 
Sache in die Hand genommen und die neue Anstatt eröffnet. D a ß d a s 
Moskauer Pub l ikum, von Neugier und langer Weile gepeinigt, großen 
Anthei l genommen hat , versteht stch von selbst. D e r J a h r e s b e i t r a g beträgt 
füns Rube l und die Anmeldungen zur Mitgliedschaft drängen sich von allen 
Se i t en . W a s sind auch fünf R u b e l ? Dasselbe w a s sür den Ber l iner fünf 
Silbergroschen und der zwanzigste Thei l von dem, w a s eine Kar te im 
P a l k i - S p i e l , je nachdem fie eine halbe Linie höher oder tiefer liegt, u n s 
oder unserm Gegner jeden Abend bringt oder n immt . D a ß aber in 
weniger a l s drei J a h r e n mit dem Reiz der Neuheit auch der zoologische 
Eiser erkaltet sein wird , daß die Mitgl ieder , wie fie in Schaaren gekommen, 
so auch in Schaa ren wieder abfallen werden, daß statt ihrer ein ungebetner 
Gas t , d a s Defici t , fich einfinden und d a s Ganze schließlich, wie alles 
Uebrige S t a a t s a n s t a l t werden wird, das kann J e d e r mit e twas „Völker-
psychologie" ohne M ü h e vorhersagen. Thiere zu Pflegen fordert an fich 
viel Sorgsamkeit und Aufmerksamkeit; die Reinlichkeit muß ächt, nicht blos 
scheinbar sein; die armen gefangenen Fremdlinge jedes J a h r durch den 
langen und har ten, Win te r des hohen Nordens hindurchzubringen, ist 
mühselig und kostbar und muß oft mißl ingen; fich von Nachahmung freizu-
halten und den P a r i s e r ^a rä in ä s s p l a n t s s zu vergessen, ist unter u n s . 
sast unmöglich; w a s aber sollen die Thiere der heißen Wüste und t ropi-
schen Waldungen aus einem Boden , der sast zwei Dr i t t e l des J a h r e s gefroren 
ist, unter einem Himmel, wo der bekannte Chausseebaum, die P a p p e l , nicht 
mehr gedeiht, wo Kirschen und Pf l aumen halb unter der Erde , in so ge-
nannten G r u n d - S a r a i s , gezogen werden, nnd wo bisweilen, wie im Win te r 
1 8 6 2 — 1 8 6 3 , d a s Quecksilber gefr ier t? I c h habe hier eine I d e e , die ich 

. S i e bitte mir verbreiten zu Helsen. D a d a s Klima R u ß l a n d s , wie J e d e r -
mann weiß, ein extremes ist, so müßte Acclimatisation diejenigen Gebiete 
ins Auge fassen, wo die gleichen schroffen Gegensätze herrschen, die Altai-
gegenden, d a s südliche S i b i r i e n , Theile des A m u r l a u s e s , und von dor t 
aus den Boden Os teuropas durch Kulturpf lanzen, Getreidearten, Haus th ie r -
Racen u . f. w . bereichern. I c h habe einmal von einem Amerikaner gelesen, 
er hieß J o n e s , S m i t h oder ähnlich, der es fich zur Lebensausgabe gemacht 
hatte, den Apfelbaum in den westlichen S t a a t e n der Union zu verbreiten. 
E r wanderte und wander te , J a h r e lang, unermüdlich, von einer F a r m zu 
andern, und theilte Apfelkerne und Propfre i fer a u s ; hier verlacht, dort mit 
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Gleichgültigkeit abgewiesen, ließ er sich doch nicht abschrecken — ein Missio-
n ä r im edelsten S i n n e des W o r t e s . Und a l s er starb, war in Folge sei-
ner Bemühungen unter den Hinterwäldlern jener entfernten Wildnisse der 
Apfelbaum nichts S e l t e n e s mehr. N u n , wenn die Herren von der srühern 
„Bessjeda" oder vom jetzigen „ D e n j " sür einige J a h r e die Feder , die doch 
schon stark ausgeschrieben i s t , niederlegten und sich J e d e r ein Thie r , ein 
Gewächs w ä h l t e n , und dieses a u s den schönen Thäle rn des Altai ihrem 
Vater lande zuzuführen u n t e r n ä h m e n , der E ine einen B a u m mit reichem 
Holz- oder Terpent iner t rag , der Andere einen Sch lag Hunde oder Schafe , 
der dritte eine Var ie tä t Gerste oder Weizen mit dichterem oder schwererem 
K o r n , eine F ruch t , eine Beere — würden fie nicht ihrem eigenen S a t z : 
daß d a s S l aven l and eine W e l t fü r fich, eine primitive Of fenba rung mit 
eingeborenen Gesetzen, ein Teich des Hei ls fü r kranke, abgelebte , in die 
I r r e gehende Völker u . f. w. sei, wenn auch nu r in einem Bruchtheilchen, 
eine reale B a s i s geben? Aber statt dessen spielen fie lieber bequem im Ka-
binette mit den Rechenpfennigen ihrer Einbi ldung, errichten aus den T r ü m -
mern des Aristoteles und Hegel eine neue anatolische Ph i losoph ie , deuten 
die lyrischen Inschrif ten a u s dem Russischen, erkennen in der Alhambra ein 
slavisches Bauwerk (weil im srühern Mit te la l te r viel slavische Sk laven nach 
Südspan i en verkaust worden), in Tizian einen slavischen M a l e r (wegen der 
r iva ä s ' S e k i a v o m ) , in Gluck ein slavisches musikalisches Genie (weil in 
P r a g erzogen) u . s. w. 

Aus Wnk Stephanowitsch ist in diesen Tagen ein anderer berühmter 
S l av i s t im Tode gefolgt — W o s t o k o w . E r starb 8 3 J a h r a l t , nach 
einem stillen, bescheidenen, aller Eitelkeit abgewandten, ganz der Wissen-
schaft gewidmeten Leben. Schon im Beginn seiner linguistischen Lausbahn 
machte er die wichtige Entdeckung des altslavischen R h i n i s m u s (der nasalen 
Ge l tung zweier b is dahin räthselhaften Vokale), beschrieb dann die H a n d -
schristen des Rumianzowschen Museums , gab das Ostromirische Evangel ium 
heraus (aus der Mi t t e des 1 1 . J a h r h u n d e r t s ) , verdrängte durch seine in 
vielen Ausgaben verbreitete russische Grammat ik die schlechten Arbeiten von 
Gretsch und verfaßte endlich noch im hohen Alter ein großes kirchenslavi-
sches Wörterbuch, zu dem er dreißig J a h r e lang a u s gedruckten und unge-
druckten Que l l en die Belege gesammelt. Welche productive K r a f t , rufen 
S i e a u s , welch unermüdlicher Fleiß, wieder ein Beweis , daß auch — hal-
ten S i e ein, hören S i e mich erst a u s ! E in schreckliches G e h e i m n i ß , nu r 
wenigen Eingeweihten bekannt, kam beim Tode des geseierten Gelehrten zu 
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T a g e — der T o d , der große Enthül le r , entkleidet u n s Alle unseres falschen 
Glanzes . Alexander Christoforowitsch w a r . — ein Deutscher , j a noch 
schlimmer a l s d a s , ein Arensburger von der I n s e l Oesel, hieß Osteneck, 
ha t zwei lutherische Frauen gehabt, war selbst Lutheraner und wurde luthe-
risch beerdigt. Am G r a b e hielt H e r r Sresnewsky, von der russischen Aka-
demie, eine R e d e , in der 1) Wostokows G e b u r t und J u g e n d ganz und 
gar übergangen, 2) Hanka unter den hervorragenden Meistern der S l a v i -
stik ausgeführt , 3) der wirkliche Meister Miklofich mit keiner S y l b e genannt 
wurde — merken S i e w a s ? D i e deutsche Herkunft des Verstorbenen hat 
übr igens d a s G u t e g e h a b t , daß fie u n s vor den Ueberfchwänglichkeiten 
bewahr t h a t , die sonst sicherlich nicht gefehlt hä t ten . D e r russische J a c o b 
G r i m m — diese lächerliche Hyperbel w a r schon jetzt zu hören. ( W a s 
wird H r . Bnsla jew in Moskau dazu sagen, der ja selbst der russische J a c o b 
G r i m m ist?). Wostokow hat nie seine mangelhaste Jugendbi ldung verwin-
den können, denn die alten Sprachen holt man später nicht nach. Alle 
seine Werke haben daher e twas Dilettantisches? D a ß Dobrowsky bei An-
kunft der ersten Schr is t Wostokows seine IvsMut ioneZ habe zerreißen wollen, 
mag immerhin mehr a l s M y t h u s sein. E in anderes Mitgl ied der erwähn-
ten ^ . e a ä ö m i v r u s s s (oder zweiten Klasse der Akademie der Wissenschaften), 
H r . G r o t , der jetzt die Werke De r shawins mit deutscher Gründlichkeit her-
ausgiebt und selbst eine Ar t Diagona le in dem russisch-deutschen P a r a l l e -
logramm der Kräf te darstellt, hat in der Akademie-Zeitung seinem dahin-
gegangenen Kollegen eine warmempsundene Pa ren ta t ion gehalten. 

D i e Monatsschriften pflegen beim Schluß eines J a h r e s und beim 
Beginn eines neuen d a s Beste a u s ihrem Manuscriptenschrank herauszuho-
len, um die Käufer , die leicht in den Laden des Nachbars treten könnten, 
anzulocken oder festzuhalten. Ans- demselben G r u n d e ha t H r . Katkow — 
der außer seiner Monatsschrif t noch sein Wochenblatt (die Chronik der G e -
genwart) und seine tägliche Zei tung, also eine vollständig ausgerüstete Armee, 
I n f a n t e r i e , schnelle Reiterei und über die Köpse beider wegschießende Ar-
tillerie, besitzt, d a s langsame Fußvolk einen sorcirten Marsch machen lassen 
und es richtig zur S t e l l e geschafft: d a s December- und d a s J a n u a r h e f t 
des sonst immer im Rückstände befindlichen „Ausfischen B o t e n " find bereits 
in unsern Händen . D a r i n ist M a n c h e s , w a s Aufmerksamkeit veroient. 
I c h fignalifire I h n e n zunächst die seit lange erwarteten Memoiren P h i l i p p 
von Wige l s , ker einem estländischen Geschlecht Wige l ius (in Allentacken) 
entsprossen, mit H a u t und H a a r ein Russe geworden war nnd von seiner Her-
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knnst nichts mehr wissen wollte. S e i n V a t e r war in den Mil i tärdienst 
gegangen und hatte nicht, wie Andere seines Gleichen thun , nach verfloge-
nem J u g e n d m u t h sich aus die väterlichen Haken zurückgezogen, um wie 
Cincinnatns d a s Feld zu b a u e n , neuen Anwuchs sür künstige Regimenter 
zu erziehen und von Zeit zu Zeit in Reva l die Toga des Gesetzgebers an-
zulegen, sondern er w a r auf dem Wege geblieben, aus den ihn S t a n d und 
Wil le der El tern gestellt, hat te im Gouvernement Pensa ein russisches 
F räu le in geheirathet und so auf dem neuen Boden völlig Wurzel gefaßt. 
S e i n S o h n P h i l i p p Philippowitsch, eben der Verfasser der Memoiren , 
wurde 1 7 8 6 geboren nnd starb a l s Geheimrath in M o s k a u 1 8 5 6 : seine 
Denkwürdigkeiten reichen b is zum J a h r e 1 8 3 0 . D a s b i s jetzt gedruckte 
Ansangsstück enthält in der vorausgeschickten Familienchronik des Helden 
manchen sür die Geschichte des baltischen Adels , der sich im 18 . J a h r -
hundert glück-und abenteuersuchend nach R u ß l a n d wandte, komisch bedeut-
samen Z u g . ( W i r gedenken in einem unserer nächsten Hefte einen Auszug 
dieser Memoiren erscheinen zu lassen. D . Red.) Wigel ist der unge-
nannte Verfasser des berüchtigten vom reinsten Renegatenhaß dictirten 
Buches : la Ku88is e n v a k i e p s r l es ^ . l l e m a n ä s , P a r i s und Leipzig 1 8 4 4 . 
I n dem Decemberhest desselben J o u r n a l s stoßen wir gleich anfangs aus 
einen Aussatz: „das Gouvernement Nowgorod vor hundert J a h r e n . A u s 
der Biographie (oder: a u s einer Biographie) des Grasen S i e v e r s " . A u s 
welcher B i o g r a p h i e ? D e m Kenner und allen Freunden des ehemaligen 
Dorpatschen Professors B l u m bleibt darüber kein Zweifel, zugleich aber 
wird ihnen der große Vor the i l klar, den in gewissen Fällen die russische 
S p r a c h e gewährt , in lateinischer Weise keinen Artikel zu haben, weder 
einen sogenannten bestimmten noch einen unbestimmten. I m J a n u a r h e f t 
des „Sowremennik" steht ein ganz vortrefflicher Aufsatz: die N a t i o n a l i -
tätenfrage und der P a n f l a w i s m u s . D i e Sekte , an deren Adresse er ge-
richtet ist, wird freilich keine Belehrung d a r a u s schöpfen. D i e „Biblioteka 
dl ja Tschtenija" eröffnet ihren J a h r g a n g mit einer neuen Arbeit des un-
ermüdlichen Kostomarow, die S i e wegen des Gegenstandes: „der l ivlän-
dische Kr ieg" ( J o h a n n des Schrecklichen) interefsiren wird. I c h habe nu r 
von der G a r n i t u r der Schüssel e twas genascht, nämlich von den citirten 
Quel len unter dem Text, deren lateinische und altdeutsche Titel von so 
spaßhasten und ungeheuerlichen Druckfehlern wimmeln , daß ein frivoler 
Mensch seine Freude d a r a n ha t . D a s ist d a s gewöhnliche Unglück russi-
scher Bücher bei Citaten a u s den klassischen Sprachen . H r . Kostomarow 
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ist übr igens wieder in eine Fehde mit dem alten P o g o d i n in Moskau ver-
wickelt, mit dem er, wie S i e sich erinnern, in Anlaß der Herkunft der 
Russen schon einmal einen heftigen S t r a u ß bestanden. E s handelt sich um 
einen Aussatz Kostomarows im russischen Kalender und das dar in enthal-
tene Charakterbild des D m i t r i Donskoi, dessen Wahrhei t der Gegner nicht 
gelten lassen will. D i e s m a l wird jeder Unbefangene aus S e i t e n Kosto-
m a r o w s sein müssen, der dem rohen P a t h o s des Altmoskowiters gegen-
über d a s Recht der Forschung und die historische Wahrhe i t muthig ver-
tr i t t . Unter den poetischen Erzeugnissen, die die letzten Wochen gebracht 
haben, ist vor allem Turgeniews schalkhaftes Mährchen „Pr is raki" (die 
Phan tome) zu nennen, d a s er selbst aus eiuem sogenannten „Literaturabend" 
im S a a l e Bernardaki vorgelesen hat und d a s nächstens in einem neu ge-
gründeten J o u r n a l gedruckt erscheinen wird . Turgenjew, mit einer I t a l i e -
nerin verheirathet, läß t sich ganz in I t a l i e n nieder und ha t uns in diesen 
Tagen aus immer Lebewohl gesagt. E r ist mir auch in der russischen 
Literatur immer wie ein Fremdling vorgekommen, der ihr nur von Zeit 
zu Zeit einen Besuch macht und ganz andere S i t t e n a u s einer ganz andern 
S p h ä r e mitbringt . D e r ideale Z u g in seinen Dichtungen contrastirt aus-
fallend mit der groben Realistik, in der die russischen Schriftsteller wahr-
hafte Meister sind. 

D a wir von literarischen D i n g e n reden, so will ich nicht versäumen, 
S i e aus den Gesetzentwurs aufmerksam zu machen, durch den die P r e ß f r e i -
heit in F inn land eingeführt wird und der u n s die tragische Fabel unserer 
eigenen Zukunft erzählt . D a ß hier alle witzigen Erf indungen der conti-
uentalen Gesundheitspolizei, wie hohe Cau t ion , Hinterlegung ^ ines Exem-
p l a r s vor der Ausgabe u . s. w. wiederkehren, dars u n s nicht Wunder neh-
men. Am merkwürdigsten ist aber d a s sechste Kapitel , d a s von den 
S t r a f e n handelt . Lästerung gegen die Religion z. B . wird mit dem 
Tode gebüßt. D e r Tod sür ein geflügeltes, falsch gebrauchtes, falsch aus -
gelegtes W o r t ! D i e schönen Zeiten V a n i n i ' s und Gio rdano B r u n o ' s keh-
ren wieder und ein neuer Ga l i l e i kommt nicht so leichten Kaufes ab , a l s 
der alte. D e r weitere I n h a l t des genannten Kapitels hat mich an d a s 
Zoroastrische Gesetz erinnert , wo ganze Abschnitte a u s lauter Versen be-
stehen, wie etwa folgender: „ W e r einen Knochen eines todten Hundes hin-
wirst , w a s ist d a f ü r die S t r a s e ? D a r a u s entgegnete Ahura -mazda : M a n 
schlage seinem sündigen Körper fiebzig Schläge mi t dem Pferdestachel ans". 
W a s der Pferdestachel im Avesta, d a s find die Ru then a u s inländischer 
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Birke in der finnischen Preßsreihei t . D a findet fich sür die zahlreich auf-
geführten S t i l - und Denkfehler sündiger Schriftsteller neben Gefängn iß 
und so und so viel tausend Mark immer d a s Aequivalent in Ruthenhie-
ben. beigesetzt. I c h weiß nicht, ob d a s letzte Mi t t e l bei Zah lungsunfäh ig -
keit eintri t t oder ob es sür einen privilegirten S t a n d , der im untersten 
Stockwerk des herrlichen hochgethürmten feudalen Schlosses wohnt , reser-
v a t ist. D i e Wissenschaft dieses Strascodex ist überhaupt nicht so leicht, 
a l s ich mir dachte: es gehört dazu viel Scharssinn und Mathemat ik . Vier -
zig P a a r Ru then sind gleich hunder t und zwanzig einzelnen Streichen — 
d a s begreift nu r ein S t u d i r t e r . I c h hoffe die F inn länder schaffen dies 
ehrwürdige Gesetz, die Erbschaft der V ä t e r , nicht leichtsinnig ab. E s ge-
hört zu ihrer „Eigenthümlichkeit", ist organisch-historisch erwachsene Landes-
institution, und diese soll m a n , wie die Weisen lehren, nicht antasten. 
(Nach neueren Zeitungsnachrichten haben die F inn länder auch ihr S t r a f -
gesetz zu reformiren un te rnommen; die Todesstrafe und die körperliche 
Züchtigung sollen abgeschafft werden. D . Red.) — M i r ist so eben der 
N a m e n Gal i l e i ' s in die Feder gekommen: hat es I h n e n nicht auch d a s 
Herz erquickt wie mir , d a ß dieses Befre iers und M ä r t y r e r s neulich in 
eigener Festfeier in D o r p a t gedacht worden? — in D o r p a t , von wo seit 
J a h r e n kein sympathetischer R u s zu u n s gedrungen. S o l l es vielleicht be-
deuten, daß die steilste Höhe glücklich'überstiegen is t? 

D a s hervorragendste Ereigniß der letzten Wochen w a r ohne Zweifel 
der Artikel Wolowski's über die Finanzlage R u ß l a n d s im zweiten J a n u a r -
hefte der Revüe des deux M o n d e s . S e i t den Tagen Custines h a t nichts 
hier solches Aussehen gemacht, so schwer gekränkt, so tief erbit tert . Z n der 
T h a t , fallen nicht bei den Finanzen in gewissem S i n n Schein und Wesen 
zusammen? S i e s i n d , wofür man sie h ä l t . „ I c h bin besser a l s mein 
R u s " ist im Creditwesen, d a s weiß jede schöne F r a u , ein schwacher Trost . 
H a t nicht Oesterreich u m der Börsenmeinung willen eine Ar t geschickt decorir-
ter constitutioneller Couliffen aufgestellt, obgleich die Wiener Künstler sehr 
wohl wissen, daß man den Teufel nicht an die W a n d malen soll? Auch 
hier ha t es Wider legungen des H r n . Wolowski geregnet , die einen fü r 
d a s I n l a n d , die andern sür d a s Aus land bestimmt. I m 5 o u r n s l 6 v 
8 t . p s t e r s b o u r x übernahmen der Odessaer Banqu ie r Rasalowitsch, der 
Direktor der Kiewer Banksuecursale N . Bunge , und H r . Alexandtow, mit 
mehr oder minder B e r u s «nd Geschick, d a s A m t der Abwehr. D a s ge-
nannte J o u r n a l ha t übr igens unter seinem Redactionspersonal einen M i t -
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arbeiter , dessen finanzwissenschaftliche Einsicht jener der a ä Koe herbeigeru-
fenen Hülss t ruppen reichlich gewachsen is t , der aber in diesem Fal le sehr 
zurückhaltend war , ich meine H r n . H o r n , B r u d e r , wenn ich nicht irre, des 
Nationalökonomen, der im J o u r n a l des D e b a t s zuweilen mit ausgezeichne-
ten Artikeln austr i t t . Auch unsere deutsche Zei tung kam bei dieser Gele-
genheit herbeigelaufen, öffnete den M u n d und gab ihr V o t u m a b , d a s 
confus genug lautete und auf Handelsbi lanz d . h . auf die Weishe i t der 
Merkantilisten vom vorigen J a h r h u n d e r t hinausl ief . Gewisse J r r t h ü m e r 
find doch unverti lglich! D e r Verfasser giebt fich a l s praktischen Börsen-
m a n n und klagt über die Vorur thei le gewisser Beamten, die nicht voln 
Fach find. Diese Vorurthei le sind nichts a n d e r s , a l s die Ergebnisse der 
Wissenschaft seit Adam S m i t h und die Er fahrungen der ersten Handels -
und Industr ies taaten der Wel t seit 7 6 J a h r e n ! Resultat des Ar t ike ls : 
die Commerzschulen, in denen unsere kaufmännische J u g e n d sich bildet, find 
noch in schlechtem S t a n d e und es muß mehr dr in gelernt we rden , a l s 
Buchführung und die vier S p e c i e s . 

Ueber die Revalsche Zeitung bin ich verdrießlich — oder vielmehr 
w ä r e e s , wenn wir nicht im Beginn der „Butterwoche" ständen, wo der 
Schwindel der Lust u n s alle ergriffen hat und die Atome durcheinander 
wirbeln. B a l d kommt die graue Fastenzeit, schon hebt der Aschermittwoch 
sein H a u p t am Horizont , da rum laßt u n s im besinnungslosen Taume l die 
Neige des Lebens schlürfen, der elenden Creditscheine nicht achten, die der 
Briestasche unaufha l t sam entflattern, wie die Vögel dem Käfig. G l ä n -
zende Bä l l e vereinigen die höchste Gesellschaft in blendenden S ä l e n voll 
grüner blumentragender Gebüsche — glücklich, wer dazu geladen i s t ! D i e 
Theater spielen nicht bloß am Abend, sondern auch um zwölf Uhr M i t -
t ags — wir treten staunend ein, wie in ein beleuchtetes Bergwerk, wie 
zu einem Fest der G n o m e n ! D o r t aus dem Admiral i tätsplatz, da drehen 
fich die Schaukeln, da knallen die Schüsse, da dröhnen die P a u k e n , da 
schlingt fich der Gut tapercha-Mann zum Knäuel zusammen, hölzerne unge-
heure B u d e n füllen fich mit Schaulustigen — suchen wir wieder fortzukom-
men, d a s Gedränge ist zu groß, auch stinkt es zu sehr nach B r a n n t w e i n ! 
daß u n s nu r kein Wagen überfähr t , denn auch die Kutscher find in dieser 
Zei t von der heiligen W u t h des scythischen Bacchus ergriffen! Haben S i e 
gehört , G r a s Bludow ist todt , der Fürs t G a g a r i n ist sein Nachfolger , der 
Admira l Lütke ist P räs iden t der Akademie der Wissenschaften, der B a r o n 
Korf f , der Minister des I n n e r n reisen ins Aus land — S o ? wichtige E r -
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eiguisse, doch wer ha t jetzt Zeit darüber zu g rübe ln ! D i e B l i n i ' s winken 
u n s , dicke tellergroße Fladen, mit heißer Bu t t e r Übergossen, mit Kav ia r , 
mit saurer S a h n e überstrichen — delikat, eine wahre Götterspeise! D i e 
T a t j a n a verstehts, sie hat f rüher bei Wassili Petrowitsch gedient — nur 
in Kausmannshäusern giebt es ächte, das lernt ein französischer Koch sein 
lebelang nicht. Haben sie heute schon welche gegessen? J a wohl , dreißig! 
I c h Armer, meine Zunge und mein Magen sind beide zu ungebildet, u m 
diesen Genuß zu theilen — w a s Hänschen nicht lernte, holt H a n s nicht 
mehr nach! Aber ein G l a s P o r t e r , ein G l a s Champagner nehme ich a n ! 
— I m Ver t r auen , ich wollte, es wäre vorüber und die Zeit der B u ß e 
wäre da . Schon sendet u n s der Früh l ing a u s der Ferne seine Telegramme 
z u ; die Hyacinthen und Tulpen aus den Etageren find verblüht , die S p a r -
gel stecken schüchtern ihre Köpfchen hervor — seid mir gegrüßt, zarte lieb-
liche Kinder der N a t u r ! — Doch w a s mir die Revalfche Zei tuug gethan 
h a t ? N u n , erstens druckt fie ein Stück a u s einem meiner srühern Briese 
wieder ab , nimmt aber erst a l s sorgsame M a m a , ohne ein W o r t zu ver-
lieren, alle M ä t e n ^ h e r a u s , damit ihren Kindern nichts im Halse stecken 
bleibe. Zweitens nennt fie halb liebe-, ha lb vorwurfsvoll meine B e -
handlung der Gegenstände eine leichte, geistreiche. Leicht — mag sein! 
I c h möchte gern schwerer aufladen, aber wie wollte ich dann bei den Zoll-
häusern vorbeikommen? D i e würden mich bald leichter machen. N ieman-
den kann d a s geistreiche Wesen verhaßter sein a l s m i r ; ich würde gewiß 
lieber grade meines W e g e s gehen, statt unter Verkleidungen im Zickzack 
zu schleichen. Aber sagen S i e selbst F r a u Nachbar in , S i e find doch auch 
eine Pe r son von Kops und Er f ah rung und wissen wie es aus unserer 
S t r a ß e aussteht — halten S i e das sür möglich? und wie sollte ich d a s 
wohl an fangen? — Se i en wir billig gegene inande r ! 
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treibt mich, ein kurzes, geflügeltes W o r t zu sagen in einer Mate r i e , 
über welche ich längst eine eingehendere Abhandlung im S i n n e gehabt, 
aber a u s G r ü n d e n der Vorsicht , a u s G r ü n d e n der Furcht vor einem ge-
wissen Geiste, den man leichter herausbeschwört a l s wieder b a n n t , bisher 

.zu schreiben unterließ. Je tz t aber ist jener D ä m o n ohnehin los und ich 
muß glauben, daß mein W o r t in der gegebenen S i t u a t i o n ihn eher in 
die E n g e zu treiben a l s noch wilder zu machen geneigt sein dürste. 

D i e betreffende Mate r i e i s t : d a s V e r h ä l t n i ß v o n A d e l u n d 
G ü r g e r s t a n d , wie es in Kur - , Est- , Livland seit 1 5 6 1 fich gestaltet und 
umgestaltet ha t . I m Folgenden beschränke ich mich auf Livland allein 
und allein aus die Zei t der russischen Herrschaft. 

M a n entschuldige es, wenn ich, den Vorthei l einer antithetischen Aus-
stellung benutzend, einen n u r zufälligen Ausgangspunkt nehme, den ich in 
zwei e i n g e s a n d t e n (aber von der Redaction ohne Einrede durchgelas-
senen) Zeilen des D o r p . TageSbl . N r . 6 5 , vom 6 . M ä r z , finde. Diese 
Zeilen lauten : 

„Durch die Geschichte Livlands in diesem J a h r h u n d e r t geht ein 
rother Faden — die Abolition der Rechte der Ritterschast zum 
Besten anderer S t ä n d e . " 

E s kann nichts Schieferes gesagt werden. D i e Wahrhe i t liegt viel-
mehr in folgenden zwei S ä t z e n : 

Battische Monatsschrift. S. Jahrg. Bd. IX. Hst. 2 u. 3. IS 
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1) S e i t 1 7 6 5 b i s a u s d e n h e u t i g e n T a g ist d i e G e s c h i c h t e 
L i v l a n d s e i n e G e s c h i c h t e d e r R e c h t s c o n c e s s i o n e n v o n 
S e i t e n d e r G u t s b e s i t z e r a n d i e B a u e r n . 

2) S e i t 1 7 1 0 b i s a u s d e n h e u t i g e n T a g ist d i e G e s c h i c h t e 
L i v l a n d s e i n e G e s c h i c h t e d e r R e c h t s s c h m ä l e r u n g d e s 
B ü r g e r s t a n d e s z u m B e s t e n d e r R i t t e r s c h a s t . 

D i e Hauptmomente dieser Rechtsschmälerung sollen sogleich in einer 
chronologischen Tabelle zusammengestellt werden. Z u v o r aber eine Erklä-
rung darüber , w a s in dem zweiten der ausgestellten Sä tze unter „Bürge r -
stand" gemeint ist. 

D i e Gl iederung der S t ä n d e in unsern baltischen Provinzen ist eigeu-
thümlich und wirklich ein P roduc t eigenster Entwickelung. Nicht etwa, wie 
in den meisten europäischen Lände rn : A d e l , B ü r g e r , B a u e r — ne in ! 
die wesentliche Trichotomie bei u n s zu Lande l a u t e t : 1) Jmmat r i cu l i r t e 
oder Jnd igenae , 2) B a u e r n , 3) alle P r o v i n z i a l e n , welche den beiden vor-
erwähnten S t ä n d e n nicht angehören. E in W o r t sür diese letzte Klasse hat 
sich nicht recht festgesetzt. „Bürgers tand" nennt man fie dm häufigsten, 
legistisch falsch, aber in dem richtigen Gefüh l , daß die sogenannten Russisch-
Adligen und Rusfisch-Erbadligen durch einen viel reineren Schni t t von den 
Jmmat r i cu l i r t en a l s von den eigentlichen Bürge rn getrennt find. „Mi t t e l -
stand" ist zur Vermeidung der eben angedeuteten Jnconvenienz einzuführen 
versucht worden. „Mit te ls tände" in der Mehrzahl lasen wir unlängst in 
einem kurläudischen Aktenstück, welches offenbar der innern Heterogeneität 
des zu bezeichnenden Gegenstandes gerecht zu werden bedacht w a r . 

Das s gerade diese Klasfification die dem baltischen Wesen und Bewuß t -
sein wichtigste und alle andern gesetzlichen oder sactischen Distinctionen in 
den Schat ten stellende sei , dafür wird es im allgemeinen keines Beweises 
b e d ü r f e n W a s ich nun von Rechtsschmälerung des Bürgers tandes zu sagen 
habe, bezieht sich theils aus den Bürgers tand in engerem S i n n e , gemäß den D e -
finitionen des S w o d und Provinzialcodex, theils aus den Mittelstand über-
haup t oder aus „alle Provinz ia len , die weder dem immatriculirten Adel 

*) Als vor einiger Zeit in Riga die „Literatenfrage" an der Tagesordnung war, da 
wurde oft über die Definition des auch zu unseren Eigenthümlichkeiten gehörenden und 
sogar provinzialgesetzlichen „Literatenstandes" discutirt. Die Meisten vereinigten sich zu 
folgender: Literat ist jeder, der UniversitätSstudien gemacht hat, ausgenommen wenn 
er immatriculirter Edelmann ist. Ebenso wird ein Beamter, ein Prediger u. s. w. 
falls er zugleich immatriculirter Edelmann ist, diese letztere Qualität immer als daS xotius 
ansehen, nach dem er seinen Stand benennt. 
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noch dem Bauernstande angehören". D a ß nicht schärfer unterschieden wer-
den kann, liegt in der N a t u r der S a c h e selbst. I m einzelnen Fal le wird 
es klar genug oder bekannt sein, in welchem S i n n e d a s W o r t zu gelten 
hat , auch wo nicht eine ausdrückliche Bemerkung darüber hinzugefügt wi rd . 

Und nun die chronologische Tabel le! 
1 7 1 0 , 1 7 1 1 , 1 7 1 2 . Gleich an der Schwelle der russischen Herrschast 

ein dreimaliger, aber fruchtloser Versuch des Adels , d a s ausschließ-
liche Recht des Güterbesitzes zu erlangen. 

1 7 2 5 . Aushebung des Burggrasengerichts zu R i g a . 
1 7 4 1 . D a s ausschließliche Recht aus Krousar renden dem „eingeborenen 

Adel" in Liv- und Est land gewährt . 
1 7 4 7 . Consti tnirung der livländischen Adelsmatrikel. 
1 7 6 3 . D a s 1 7 4 1 gewährte Pr iv i l eg ium auf die „ritterfchaftlichen Corpo-

rat ionen" von Liv- und Estland beschränkt. 
1 7 8 9 . Beseitigung des Güterkausrechts der Bürgerlichen, nicht durch kai-

serliches Gesetz, sondern in Folge einer richterlichen Entscheidung 
des S e n a t s unter falscher Anwendung der Reichsgesetzgebung. 

1 8 0 2 . Beschränkung des Güterpsandrechts aus die Frist von nur 1 0 J a h r e n . 
1 8 2 8 . E i n vorübergehender Rückschlag! Gestat tung des Güterkauss von 

S e i t e n Nichtadeliger aus G r u n d der Reichsgesetzgebung, nicht des 
al ten Landesrechts. 

1 8 3 1 . Beschränkung des Güterpsandrechts aus 3 X 3 J a h r e (nicht - - -9 J a h r e ) . 
1 8 3 4 . Abschaffung der mit 4 nicht-indigenatsadligen Richtern besetzten 

„Gelehrtenbank" des Hosgerichts. 
1 8 3 8 . S i s t i r ung der Rechtserweiterung von 1 8 2 8 . 
1 8 4 0 . E ine Rechtserweiterung! Freigebung der Kronsarrenden an alle 

S t ä n d e . 
1 8 4 5 . Gesetzliche Sanc t ion i rung der seit 1 7 8 9 eingerissenen P r a x i s , also 

definitive Ausschließung der Bürgerlichen vom Eigenthumsrecht 
an Landgütern. — I n demselben J a h r e : gesetzliche Sanc t i on i rung 
der schon längst mehr oder weniger usuell gewordenen Ausschließung 
der Bürgerlichen von den Landgerichtsämtern. 

1 8 4 9 . Einengung des Rechtes der Bürgerlichen auf Erwerbung von sol-
chen Grundstücken, die keine Ri t te rgüter find, durch die zwei B e -
stimmungen der A.- u . B . - V . , daß 1) ein solches Grundstück die 
G r ö ß e von 1 Haken nicht überschreiten dürfe , 2) der Erwerber in 
Pen weitern Bauerngemeindeyerbqnd einzutreten habe. 

19* 
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D a s J a h r 1 8 4 9 bildet die chronologische Grenze der wirklich voll-
zogenen Rechtsverkürzungen des Bürgers tandes . D a r ü b e r h inaus gehen nur 
noch ein p a a r nicht realistrte Velleitäten des reactionären Landtags von 
1 8 5 6 , von denen weiter unten die Rede sein m a g , indem zuvor gewisse 
Er läu te rungen zu einigen D a t e n der obigen Tabelle zu geben find. 

s ä 1 7 1 0 , 1 7 1 1 , 1 7 1 2 . D i e dem ersten dieser drei Versuche, dem 
berühmten § 19 der ritterschastlichen Cap i tu l a t i on , beizulegende Bedeu-
tung ist neuerdings zweifelhast gemacht worden. Wegen 1 7 1 1 und 1 7 1 2 , 
s. Geschichtl. Uebers. der G r ü n d l , und der E n t w . des Provinzialrechts , I I . 1 3 8 . 

a ä 1 7 2 6 . D a s Burggrasengericht war eine städtische Behörde , 
welcher unter Anderem die Jur i sd ic t ion über im Gebiete der S t a d t straf-
fällig gewordene Edelleute zustand. Schon zu polnischer und schwedischer 
Zeit hatte der Adel vergebliche Versuche gemacht , die Abolition desselben 
zu erwirke». Erst unter russischer Herrschast gelang es ihm, trotz der Ge-
genbestrebungen des Rigaschen R a t h s , „dieser ihm so verhaßten B ü r d e 
sich zu entledigen" — (Wor te S o n n t a g s in seiner Geschichte des B u r g g r a -
sengerichts, R i g . S t a d t b l l . 1 8 2 3 , N r . 5 0 , 5 1 , 52) . E s war dies eine 
Errungenschast zu Gunsten des privilegirten Gerichtsstandes, welchen ab-
zuschaffen eine der Ausgaben unserer Just izreform ist. 

a ä 1 7 4 7 . E s könnte scheinen a l s ob die Consti tuirung der Adels-
matrikel mit unserer F rage nichts zu. schaffen ha t . Aber man bedenke, daß 
gerade durch fie die oben erwähnte Eigenthümlichkeit unserer S tändeg l ie -
derung gegründet, die Klasse der „Russisch-Adligen" geschaffen, der eigent-
liche Bürgers tand gewissermaßen von der zweiten aus die dritte S te l le 
herabgedrückt wurde, daß serner die später zum Gesetz erhobene exklusive 
P r a x i s bei Besetzung der Landgerichtsämter und noch manches Andere ge-
rade a u s dem engen samilienhasten Zusammenhalt der Matr ikel entsprun-
gen sein m a g , so wird man die mächtige, wenn auch indirecte Beziehung 
dieses I n s t i t u t s zu dem Prozeß der successiven Rechtsschädigung des M i t -
telstandes nicht verkennen. W o m i t natürlich keineswegs gesagt sein soll, 
daß nicht auch die Matrikel , wie alles w a s in der Zeit geboren wird , zu 
ihrer Zeit an sich berechtigt gewesen sei und vielleicht sehr nothwendig zum 
Schutz der Laudesrechte, oder daß fie jetzt etwa ausgehört habe, es zu sein. 
I c h habe es hier nur mit einer speciellen S e i t e ihrer Wirkungen zu thun. 

a ä 1 7 8 9 . D i e mauchmal urgir te Einschränkuug des alten Gü te r -
kausrechts der Bürgerlichen, daß nur die Bürge r R i g a ' s und vielleicht D o r -
p a t s es besessen, hat in Bezug aus die 1 7 8 9 eingetretene Wendung inso-
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fern wettig Gewicht, a l s die Ausnahme in den Bürgerverband R i g a ' s schon 
dama l s sehr leicht geworden w a r , also wenigstens mittelbar der g a n z e 
Bürgerstand von der Rechtsverkürzung betroffen wurde. 

W i r erwähnten der Velleitäten von 1 8 5 6 . Diese finden wir 1) in 
der P ropof i t ion des Land tags , daß d a s B a u e r l a n d nu r an den eigentlichen 
Bauernstand und Stücke des Hof landes gar nicht verkäuflich sein sollten, 
also aus völligen Ausschluß des Bürgers tandes von der Eigenthumserwer-
bung an den sogenannten Landstellen; 2 ) in dem Beschlüsse aus völlige 
Beseitigung auch des noch überlebenden armseligen Stückes vom alten 
Güterpsandrecht bei der S t a a t s r e g i e r u n g anzutragen. Dieser Beschluß ist 
ohne Folge geblieben, die ersterwähute Propof i t ion mit andern, ebenso illi-
beralen, bei den Pe te r sburge r Ins tanzen der Gesetzgebung gescheitert. 

Um ein noch neueres D a t u m a l s 1 8 5 6 zn gewinnen, müßten wir in 
die Nachbarprovinz hinübergreisen, wo in der ruhmwürdigen brüderlichen 
Conserenz von 1 8 6 3 ein Antrag eingebracht, aber zurückgewiesen sein soll, 
d a s Kirchenpatronatsrecht dem J n d i g e n a t s a d e l zu vindiciren, wie wir a u s 
einem Anfsatz des Herrn T h . S e r a p h i m in der B a l t . Monatsschr . , 1 8 6 3 
November, erfahren haben. Dieser B r a v e ha t fich doch wohl unnütz a lar-
miren lassen, daß er sofort in schwerster juristischer Rüstung zum Schutze 
des bedrohten Pos tens herbeigeeilt kam. M i t ihrem resoluten Beschluß aus 
Wiederherstellung des 99- jähr igen Pfandrech t s haben die Kurländer offen-
bar selbst ein P f a n d gegeben, aus der abschüssigen B a h n nicht fortschreiten, 
sondern umkehren zu wollen. 

Und so möge es nun auch in Livland geschehen! E s handelt sich u m 
einen Ausgangspunkt sür die zu erstrebende Restaurat ion des Bürgers tandes 
dieser P r o v i n z e n , um einen Markstein sür die S i s t i rnng der bisherigen 
unheilvollen Bewegung, gleichsam um ein S y m b o l und Unterpfand sür eine 
anders gewendete Zukunft . Auch die Just izreform hat die Aufgabe, manche 
alte Unbill auszugleichen; aber ihr Werk ist complicirter und wird noch 
viel Zeit brauchen. S i e ist auch lange nicht so populä r und jedem Ver -
stände begreiflich a l s d a s Recht , sür sein Geld ein Stück der heimischen 
E r d e sein nennen zu können, und darum weniger geeignet, eine durchschla-
gende politische Wirkung zu üben. J e d e n Ausschub der Entscheidung in 
dieser wichtigen Frage halten wir sür mehr a l s bedenklich — im Gegen-
satz zu der Rigaschen Z tg . , welche freundlichst noch ein p a a r J a h r Kom-
misfionsbesinnung gestatten zu wollen erklärt h a t , wenn ihr nu r d ie-Fre i -
gebung des Eigenthumsrechts in Ausficht gestellt wird. I m Uebrigen 



272 ? r o o r ä m s e iv leo . 

werden wir u n s hüten, ^ in ohnehin verspätetes Vo tum sür Wiederherstellung 
des Pfandrechts oder des Eigenthumsrechts oder beider zusammen einzulegen, 
und constatiren nu r von unserem historischen S t a n d p u n k t a u s , daß die 
Ver t re tung R i g a ' s von jeher in allen betreffenden Verhandlungen ein viel 
größeres Gewicht aus d a s den Bürge rn dieser S t a d t abhanden gekommene 
Recht des Güterkauss a l s aus d a s im Lause der Zei t verkürzte Psandrecht 
gelegt hat . E ine neueste Rigasche Manifestat ion in demselben S i n n e ha t 
viel böses B l u t gemacht. Aber was ha t am Ende der „Zusatz" der Rigaschen 
Aeltestenbank dem Billigdenkenden zu gelten? I ch möchte in gegenwärtigem 
Schriftstück der Advokat des gesammten baltischen Bürgers tandes sein; ich 
bin nicht der der Aeltestenbank; aber d a s läß t sich doch mit freier S t i r n zu 
ihrer Entschuldigung sagen: der Stachel über die jahrhunderta l te Rechts-
schmälerung ist nun einmal in die Herzen des Bürgers tandes gedrückt. W e r 
die Ritterschaft weiß waschen wird von der Mitschuld an der Rechtskrän-
kung von 1 8 4 5 , der werfe den ersten S t e i n auf die Ehrenmänner von der 
Rigaschen Aeltestenbank erster G i l d e , die seit Menschengedenken mit keiner 
über das Weichbild ihrer S t a d t Hinausgreisenden Frage sich zu beschäftigen 
gehabt haben. W e r selbst in alter und in neuer Zeit uicht verschmäht hat , 
gewisse Mi t t e l zur Erreichung seiner Zwecke zu gebrauchen, der urtheile 
nicht al lzuhart , wenn Mi taue r Ju r i s t en oder Rigasche Aelteste aus ähnliche 
Mit te l verfallen. D a s ist der starke, wenn auch nicht glänzende Schi ld , 
der die Adresse der Einen und den Zusatz der Andern deckt; jede andere 
Wendung schmeckt nach Sophist ik. 

E s giebt freilich einen traditionellen I n g r i m m bei den Unverstän-
digen unter den Bürgerlichen, der sich über jeden Schaden , jede Bedräng-
niß der Ritterschaften f reut , gleichviel ob dem Bürgerstande oder etwa dem 
Lande a l s Ganzem ein entsprechender Vor thei l da r aus resultireu soll, oder 
nicht. Solchen, sosern sie noch Gründen zugänglich sind, ist zu Gemüthe 
zu f ü h r e n , daß d a s Werk der Rechtsschmälerung des Bürgers tandes 
nur zum geringsten Theil den Ritterschaften zu imputiren ist , ein zweiter 
mitwirkender Factor aber in andern Regionen gelegen hat . S o z. B . w a r 
die erste Que l l e der Beeinträchtigung des bürgerlichen Güterkausrechtes in 
Livland (1789) ein in der Revisionssache des Ael termanns R a a w e wider 
Hofra th Spalchaber emanirter Ukas des dirigirenden S e n a t s , welcher den 
folgenschweren J r r t h u m beging, ein gewisses russisches Reichsgesetz (vermöge 
dessen Nichtadlige keine Leibeigenen besitzen dursten) aus Livland anzuwen-
den. E i n dirigirender S e n a t wird gewiß in gutem Glauben gehandelt 
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haben, und zwar in der unbewußten Tendenz nach Ausdehnung gleichartiger -
Gesetze über d a s ganze Reich. D e r zuerst überraschte Adel Livlands hat 
nachher u M i t s r acceptirt und mancher Ede lmann dachte wol gar seitdem, 
daß die Ritterschast d a s ausschießliche Güterbesitzrecht „von Ordenszei ten 
her" innehabe. D i e Que l l e der Beschränkungen des Pfandrechts , seit 1 8 0 2 , 
l ag in der russischen Krepoststeuer (sür die wir keinen deutschen Namen ha-
ben) also in fiscalischen G r ü n d e n . Wiederum hat die Ritterschast nur 
uUIitsr acceptirt und ist erst im Lause der Zeit dah in gekommen, daß 
sie aus dem denkwürdigen Landtage von 1 8 5 6 , wie oben erwähnt, von sich 
a u s dem verkümmerten I n s t i t u t den Gnadenstoß geben wollte. — Fassen 
wir die S a c h e al lgemein! D e r andere Factor , neben dem Stück E g o i s m u s , 
welches jeder geschlossenen C o r p o r a t i o n , ritterschastlichen wie städtischen, 
immerhin eigen zu sein pf legt , dieser andere Factor in dem Prozeß der 
Rechtsschmälerung des Bürgers tandes war unsere Zugehörigkeit zu einem 
Reiche , wo es nu r z w e i S t ä n d e , Adel und B a u e r n g a b , die „Mesch-
tschane" aber und die „Kupzy" a l s eine A b a r t der B a u e r n angesehen wur-
den. D i e von diesen abstrahirten Reichsbegrisse wurden unwillkürlich aus 
unsern deutschen Bürgers tand übertragen, der dadurch dem Adel gegenüber 
in entschiedenen Nachtheil gerieth. W a r u m ist Kur land circa 1 0 0 J a h r e 
f rüher a l s Liv- und Est land zu der analogen Entwickelung des Ritterschafts-
pr iucips gekommen? (Consti tuiruug der Matr ikel 1 6 3 4 , ausschließliches 
Güterbesitzrecht vom Adel intendir t schon 1 6 1 7 , usuell geworden im Lause 
des 17-teu J a h r h u n d e r t s ) . Aus diese Frage wird, wer die Landesgeschichte 
kennt , nu r diese Antwort h a b e n : weil unter polnischer Oberhohei t die 
Rechtsschmälerung des Bürgers tandes möglicher war a l s unter schwedischer 
Herrschast, ode r : weil Po l en selbst ein Adelsstaat war und dort der B ü r -
gerstand unvergleichlich weniger bedeutete a l s in Schweden. Große S t a a t e n 
haben, in bewußter oder unbewußter Weise, d a s S t r e b e n nach Gleichma-
chung aller Landestheile. Welcher von den letzteren in irgend einem Stücke 
den Vorsprung vor dem Hauptcomplex h a t , der wird leicht an weiterem 
Fortschreiten gehindert ; man sagt i h m : „ w a r t e , b is die betreffende E n t -
wickelung in dem Ganzen und sür d a s Ganze gemacht werden kann". E s 
geschieht dann wol auch, daß der im rechten Momente a n seiner spontanen 
Bewegung verhinderte Landestheil später dazu Lust oder Kraf t verliert und 
in demselben Stücke, in welchem er einst den Vorsprung h a t t e , überholt 

j wird und die Reichsgenossen fich a l sdann zu ihrer eigenen großen S a t i s -
j saction über die Zurückgebliebenheit der Provinzia len verwundern. 
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A u s dem Gesagten folgt nun zweierlei: 1) daß diejenigen Bürgerlichen 
unglaublich verkehrt denken, welche die Wurzel des Nebels n u r bei der 
Ritterschaft suchen; 2) daß diejenigen Jmmat r i cu l i r t en ebenso verkehrt den-
ken, welche gewisse, in verhäl tnißmäßig neuer Zei t errungene oder zuge-
fallene Privi legien sür theuerwerthes Landesrecht halten. 

Kehren wir je tz t , a n ' s Ende unserer Rede a n g e l a n g t , nochmals zu 
ihrem Ansang zurück, wo der S a t z ausgestellt w u r d e , daß die Geschichte 
Livlands seit einem J a h r h u n d e r t al lerdings eine Geschichte der Rechtscon-
cefsionen von Se i t en der Gutsbesitzer an die B a u e r n gewesen sei. V o n 
bürgerlichem S t a n d p u n k t . a u s kann man nur wünschen, daß diese ewige 
Bauernsrage in lausender Zei t pauf l re , dami t fü r Anderes R a u m gewonnen 
werde. Scheint doch auch in der T h a t die Bauernf rage — d . h. w a s sast 
immer darunter verstanden wurde : d i e B a u e r w i r t h s r a g e — in allen 
drei Provinzen jetzt in ein S t a d i u m gelangt zu sein, wo es gerathen sein 
möchte, d a s wirtschaftl iche Leben einige Zei t lang ohne weitere legislato-
rische Eingriffe nach dem eigenen immanenten Gesetze gewähren zu lasf tn, 
besonders wenn auch die in Angriff genommenen Erleichterungen der Credi t-
gebung bei Bauerlandverkäuseu eingerichtet sein werden. D i e abstracten 
Adelshasser unter den Bürgerlichen haben fich von jeher mit besonderer 
Vorliebe an d a s Bauern thema gehängt und würden auch jetzt vielleicht 
fich zu freuen im S t a n d e sein, wenn irgend eine d a s Oberste zu unterst 
kehrende Umwälzung von irgendwo her angestiftet würde. S i e beweisen 
a b n tzym.it, daß fie sich schlecht auf den Vorthei l ihres eigenen S t a n d e s 
verstehen. I m Interesse des Bürgers tandes und zugleich im wahre» I n -
teresse des ganzen Landes liegt e s , v o r a l l e m mit der Güterbesitzfrage 
und mit allem, w a s sonst noch die gegenseitige Annäherung und S t ä r k u n g 
der d e u t s c h e n S t ä n d e be t r i f f t , in der einen oder a n d e r n , nu r irgend 
leidlichen Weise fertig zu werden. Verhelfe u n s dazu ein S i n n , der gleich 
weit entfernt bleibt von hyperhistorischem Dokt r ina r i smus und von radika-
ler Consequenzsucht, von dem olympischen Hochmuth des Göttersohnes und 
von dem unversöhnlichen I n g r i m m des mißhandelten S t ie fk indes! 

N u r e i n e Frage giebt e s , die vielleicht noch dringlicher ist a l s die 
von dem Verhäl tn iß der deutschen S t ä n d e zu e inander : — die von der 
Freihei t der Gewissen» 

R i g a , den 8 . M ä r z 1 8 6 4 . 
Redacteure: 

Th. Bötticher. A. Fal l in G. Beckholz. 



Die Hauptmomeute 
der Geschichte des Bauernstandes. 

S. Sugenheim, Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschast und Hörigkeit in Europa 
bis um die Mitte deS neunzehnten Jahrhunderts. Eine von der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften im Jahre 1860 gekrönte Preisschrist. St. Petersburg, 1861. 

mehr neben den Staatswissenschasten in neuerer und neuster Zei t 
eine neue G r u p p e von Disc ip l inen , die der Gesellschaftswissenschaften, ausge-
baut wird und d a s Dasein derselben in d a s öffentliche Bewußtsein übergeht, 
desto erfreulicher ist es , wenn die Geschichtsforschung gerade diesen Erschei-
nungen fich zuwendet und neben der Geschichte des S t a a t e s die der ein-
zelnen G r u p p e n innerhalb der Gesellschaft behandelt . M a n hat begonnen, 
die Geschichte der einzelnen S t ä n d e zu schreiben. J e d e r von ihnen steht 
a l lerdings in größerem oder geringerem Zusammenhang mit dem S t a a t s -
leben , ha t aber auch wiederum seine nu r ihm eigene Entwickelung, seine 
individuelle F ä r b u n g . D i e Geschichte jeder einzelnen G r u p p e in dem 
ganzen Gesellschaftskörper ist ein u m so lohnenderer Gegenstand fü r die 
Forschung, a l s man auf diesem Wege ganz neue T räge r historischer I d e e n 
kennen l e rn t . D i e conveutionelle, auf die Staatsbegebenheiten fast a u s -
schließlich gerichtete Geschichtsbehandlung ist an der Energie und Bedeutung 
dieser b isher wenig bekannten Factoren historischen Lebens wohl deshalb 
so of t gleichgültig vorübergegangen, weil es sür solche Betrachtungen beson-
derer V o r b e r e i t u n g , besonderer Hülsswisseuschasten bedarf. D i e Schwie-

Baltische Monatsschrift. Jahrg. 5, Bd. IX, Hst. 4. 19 
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rigkeit solcher S t u d i e n ist nicht zu verkennen, d a s Verdienst dabei ein u m 
so größeres. S o werden zu dem vorhandenen historischen Gebiete neue 
Prov inzen hinzuerobert. 

I n neuerer Zei t nehmen wir ein erhöhtes Interesse sür die Geschichte 
des Bauernstandes wahr . Be im Lesen mancher dahineinschlagender Erzeug-
nisse der historischen Literatur fühl t man sich u m eine Menge von Objecten 
der geschichtlichen Betrachtung reicher und staunt zugleich über d a s bisher 
von der Geschichtsforschung Uebergangene. E s i s t , a l s würde ein bedeu-
tender Thei l einer Landschaft , welche bis dahin im tiefsten Dunkel l ag , 
plötzlich e rhe l l t , so daß tausenderlei neue Gegenstände u n s entgegentreten, 
unser Interesse fesseln, u n s zu fernerer Forschung anregen. Mill ionen von 
Menschen, welche gewissermaßen ein unhistorisches Leben zu sübren schienen, 
treten auf a l s die Vertreter besonderer Richtungen, a l s leidend und han-
delnd, a l s in einer Entwickelung begriffen, welche große Resultate verheißt. 
Freilich durf te man nicht erwar ten, daß in den letzten J a h r h u n d e r t e n , in 
denen der S t a a t der Geschichtsbetrachtung a l s Hauptobjeet entgegentrat, 
in denen er a l s Zweck und alles Andere a l s Mi t te l erschien, die Geschichte 
der B a u e r n mit solcher Liebe und Gründlichkeit bearbeitet worden wäre 
a l s heute. Diese Mil l ionen von geknechteten Menschen sollten j a nur d a s 
statistische Füllsel im S t a a t e sein, eine knetbare Masse, welche den Zwecken 
des S t a a t e s diente und denen der auf ste drückenden Schichten der Gesel l , 
schaft. S i e waren d a s Mate r i a l sür die stehenden Heere u n d d a s Werk-
zeug fü r die Bereicherung ihrer mittelbaren und unmittelbaren Her ren . 
S i e schienen n u r Pflichten zu haben und keine Rechte; sie schienen keinen 
Wil len haben zu dürfen und keine Selbstbestimmung. S o w a r e s , a l s 
feien in dem D r a m a der Geschichte ihnen nu r Stat is tenrollen zugewiesen, 
a l s seien sie die N u l l e n , welche n u r durch eine ihnen vorgestellte Ziffer 
a u s dem Nichts zum E t w a s erhoben werden. 

E s ist wohl im Lause der J a h r h u n d e r t e geschehen, daß diese Mill ionen 
von Zeit zu Zeit aufwallend an die Thore der privilegirten G r u p p e n der 
Gesellschaft pochten, um dieselben d a r a n zu erinnern!, - daß auch den nieder-
sten Schichten der Menschen die W e l t gehöre , daß auch sie die Anwart -
schaft darauf h ä t t e n : T räge r historischer I d e e n , Objekte historischer Betrach-
tung zu werden.. Aber je energischer die Privi legir ten solche Anyiaßung 
zurückwiesen, je blutiger die Versuche unterdrückt w u r d e n , destp weniger 
beachtet blieben diese M i l l i o n e n , desto mehr ausgeschlossen von der Theil-: 
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«ahme au der Losung öffentlicher F ragen , von einem leidlichen Wohlstandes 
von der Möglichkeit einer selbständigen Entwickelung. 

D i e s ist in den lchten Zeiten anders geworden. Nicht nu r , daß m a u 
die B a u e r n emancipirt h a t ; gleichzeitig mußte auch die Wissenschaft von 
ihrem Dase in , von ihrer Geschichte mehr Not iz nehmen a l s sonst. D i e G e -
schichtsliteratur zählt bereits manches bedeutende W e r k , welches sich den 
Bauerns tand zum Objec t wähl te , und eines der bedeutendsten ist S u g e u -
h e i m ' s G e s c h i c h t e d e r A u s h e b u n g d e r L e i b e i g e n s c h a s t . 

M a n darf wohl sagen, daß Sugeuhe im mehr geliefert ha t , a l s er auf 
dem Titelblatte verspricht, a l s seine ursprüngliche Ausgabe w a r . S e i n 
Puch ist nicht eine Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft, sondern 
vielmehr eine Geschichte des B a u e r n s t a n d e s , und dieses giebt dem W e r t 
neben der juristischen und publicistischeu Bedeutung auch allgemein histori-
schen W e r t h . E s ist kein trockenes Ekelet der Geschichte der Emanc ipa -
t i o n , sondern eine Darstel lung der ganzen Bewegung dieser Uebergänge 
von Mill ionen Menschen a u s einem Zustande in den andern. D i e Bezüge 
her bäuerlichen Zustände und Entwickelungen zum S t a a t s l e b e n und zu den 
verschiedenen G r u p p e n der Gesellschaft,, sowie die Einwirkung der geistigen 
Atmosphäre und der darin herrschenden Begr i f fe , Vorur the i l e , J r r t h ü m e r 
u n d ' Wahrhei ten aus den Zustand der tiefsten Schichten der Gesellschaft, 
werden in großen Zügen frisch und lebensvoll dargestellt. M a n hat b is -
weilen beim Lesen des Buches den Eindruck, a l s sei es nicht eine Geschichte 
der Baueruemaucipat iou oder des B a u e r n s t a n d e s , sondern vielmehr eine 
Geschichte der einzelnen Länder und Völker mit besonderer Rücksicht auf 
d m Bauernstand. E s ist diese Wirkung bei der umfassenden historischen 
B i l d u n g , bei der stauuenswerthen Belesenheit des Verfassers recht natürlich. 
Sugeuhe im h a t fich an großen welthistorischen S t o f f e n versucht, über die 
Jesu i ten und den Einf luß Frankreichs auf Deutschland umfassende S t u d i e n 
gemacht: sür ihn , der d a s historische Gebiet überhaupt vielfach durchwan-
dert hatte, mußte der Zusammenhang dieser Baueruverhältnisse mit vielen 
M d e r n Erscheinungen besonders deutlich hervortreten. E s ist eine M o n o -
graphie mit einem großen und breiten Hin te rg ründe ; die Einzelerscheinung 
txjtt in ihrer ganzen Bedeutung h e r v o r , in dem Zusammenhange mit der 
Vielheit anderer Erscheinungen. J e d e Monographie erfordert die Be tonung 
M t s solchen Zusammenhanges , nuv daß! nicht immer eine so reiche encv-
elovädische B i ldnng den Verfasser so glücklich unterstützt, wie es diesmal 
der Fa l l ist. G e w i n n s ' großes Werk über die Geschichte der deutschen 

ly* 
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Nat ional l i teratur gewinnt eben so sehr durch den Hinweis auf die weltge-
schichtlichen Bewegungen , welche den G a n g der deutschen Dichtung bestim-
men halsen, a l s etwa F r a n z Kugler ' s immerhin sehr schätzenswerthe Kunst-
geschichte eben dadurch um so ger ingem allgemein historischen Wer th ha t , 
daß ihm die Entwickelung der Male re i gleichsam auf eiuem Jsolirschemel 
fich abspielend erscheint. Allerdings ist es die schwerste Ausgabe bei jeder 
Monograph ie , den einzelnen S t o f f a u s der ganzen Fül le der historischen 
Erscheinungen Herauszugreisen, ihn in den Vordergrund zu stellen, ihn so 
plastisch a l s möglich hervorzuheben und wiederum zugleich ihn gehörig ein-
zureihen in den Kre i s der ganzen und großen , allgemeinen Betrachtung. 
E s gilt ebensowohl ihn a l s Gl ied einer Kette zu zeigen, a l s ihn loszulösen 
von allem Umgebenden, um ihn in seiner ganzen Selbständigkeit und I n -
dividual i tä t zu beleuchten. D e r Leser muß erkennen, wie d a s herausge-
griffene Object ein integrirender Thei l sei des Ganzen , und doch auch n u r 
ein Stistchen im M o s a i k , ein Stück der P e r i p h e r i e , welche hinweist aus 
den Mit telpunkt der menschheitlichen Entwickelung. 

Dieser Hinweis aus den Zusammenhang der bäuerlichen Zustände mi t 
vielen andern Erscheinungen ist in S u g e n h e i m s Buche gut gelungen. E s 
ist dadurch mancher historische S t o f f , welcher todt war , zum Leben gezwun-
gen. W i r empfinden dabei lebhaft , daß d a s Geschichtstheater nicht bloS 
geographisch in die Bre i te fich erweitert durch d a s Mitwirken entfernter 
L ä n d e r u n d neuentdeckter Welt thei le , sondern auch socialphyfiologisch in die 
Tiefe, indem wir Theilnahme gewinnen sür die Entwickelung der untersten 
M a s s e n , und die Möglichkeit dieselbe genau zu verfolgen. E s ist der 
unterste und breiteste Thei l der Gesellschastspyramide, zu dem wir h inab-
steigen und dessen Wucht und Tragwei te wir so kennen lernen. 

D i e bedeutendsten historischen Werke der Gegenwar t gehen a u s einer 
Vereinigung verschiedener Wissenschaften hervor. E s wird mehr und mehr 
die Pfl icht des Historikers, nicht bloß Historiker zu se in , sondern J u r i s t , 
Nat ionalökonom, Aesthetiker u . s. f . Schon die Behandlung der politischen 
Geschichte erfordert eine gründlichere Kenntniß der Staatswissenschaften und 
vielseitigere Vorberei tung auf Nebengebieten, a l s manche Historiker glauben 
mögen. D ieS mußte immer mehr die ooväi t io s i n e q u a v o n in der 
B i ldung eines Historikers w e r d e n , seitdem die Geschichtsschreibung neben 
der Staatsgeschichte fich auch auf andere specielle Gebiete der menschlichen 
Entwickelung gerichtet ha t . S o bedurste es denn sür ein Werk wie d a s 
vorliegende von Sugeuhe im einer bedeutenden Grund lage Nationalökonomie 
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scher und juristischer Kenntnisse, um die ganze Energie der bäuerlichen 
Abhängigkeitsverhältnisse, deren nachtheilige Wirkung aus das W i r t s c h a f t s -
leben, die Bedeutung von Reformen aus diesem Gebiete zu erkennen. D i e 
schädlichen Folgen des M a n g e l s an Concurrenz , die volkswirthschastlichen 
Nachtheile der Frohnden, die Richtung und Abficht der resormirenden G e -
setzgebung, die glänzenden Resultate der Emaucipatiou sür geistigen und 
materiellen Wohlstand — alles dieses gehörig zu würdigen vermag n u r 
ein Historiker von vielseitiger B i ldung und von einiger Gründlichkeit in 
mancherlei Nebengebieten. 

E ine große Rolle in S u g e n h e i m s Buche hat die Stat is t ik . E s h a n -
delt fich bei dem ganzen S t o f f e weniger um Handlungen a l s um S i t u a t i o -
nen. E s gal t die Aufeinanderfolge von Zuständen zu zeigen, bei deren 
jedem man verweilen, sich umblicken muß. D a h e r mußte die statistische 
Notiz sehr oft dar in von der größten Bedeutung sein. S i e ist al lerdings 
bisweilen der beredteste Ausdruck sür die elende Lage der B a u e r n oder sür 
die großen Wirkungen bei Veränderung derselben. D i e Darstel lung S u -
genheims ist mit dieser Ar t sehr werthvollen M a t e r i a l s sehr reich ausge-
stattet. W i e denn überhaupt seit der Entwickelung einer Socialphysiologie, 
seit der massenhaften Anhäufung statistischen M a t e r i a l s die Z a h l eines der 
beliebtesten Mi t t e l der Argumentat ion geworden ist, so Hilst auch in S u g e n -
heims Werke die statistische Z a h l überzeugen, und üb t große Wi rkung . 

Hier verläßt aber al lerdings der Verfasser d a s rein historische Gebie t 
und geht aus d a s der Publicistik über . D e r „rückwärts gewandte P r o p h e t " 
verwandelt sich in einen vorwär tsgewandten . E s wird a u s allen den J a h r -
hunderte lang fich fortbewegenden Entwickelungen eine Lehre, gleichsam eine 
S u m m e gezogen. D i e Abfichtlichkeit t r i t t hervor. M a n fühlt sast jeder S e i t e 
des Buches den Wunsch a n , durch Hinweis auf die Vergangenheit die Gegen-
war t zu belehren, an der Gestal tung der Zukunft mitzuarbeiten. D e r da r -
stellende Historiker weicht dem argumentireudeu Publ ic is ten; der Schwerpunkt 
der Behand lung verrückt fich von der historischen Betrachtuug in d a s poli-
tische Raisonnement. D i e Hauptabficht des Werkes scheint ebensosehr in 
der Darstel lung zu l iegen, wie die Baue rn f rage in den verschiedenen Län-
dern E u r o p a ' s verlausen ist, a l s in der Hindeutuug, wie dieselbe in R u ß -
land verlausen soll. D a s Buch ist wie ein Vordersa tz , zu welchem der 
Nachsatz in Rußland gesunden werden soll. Se l t en t r i t t bei Geschichtswer-
ken daS kabula ä n e e t so sehr in den V o r d e r g r u n d , wie bei diesem. E s 
ist eine historische Darstel lung und zugleich wie ein mathematischer Beweis , 
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eine historische Untersuchung und zugleich eine Reihe von Mahnungen und 
W a r n u n g e n , eine historische Erzäh lung und zugleich wie eine P r e d i g t . 

I n der T h a t ist hier und da in dem Buche sogar ein wenig K a n M o n 
zu spüren. D e r S to f f wird nicht ohne eine gewisse Absichtlichkeit g ruppi r t . 
E s ist dies eine fruchtbare aber gefährliche Ar t . M a n will ein im voraus 
präcisirtes Resul tat finden; man tr i t t mit vorgefaßten Meinungen an den 
S to f f h i n a n : fie find im Wesentlichen richtig, aber stark co lo r i r t ; es ent-
steht d a r a u s jene publicistische Richtung mit ihren Vorthei len und Nach-
theilen. S i e hat kein Genüge daran mitzuthei len, zu unterrichten: fie 
will überzeugen. . 

Aber a l l e rd ings : schon die Thatsache einer solchen Pre i sausgabe von 
S e i t e n der Akademie der Wissenschaften zu S t . Pe t e r sburg , der Uebergangs-
zustand R u ß l a n d s während der letzten J a h r e , die Theilnahme, welche überall 
der Bauerusrage zugewendet wird — alles dieses erklärt hinreichend jene 
Absichtlichkeit, welche keinen Augenblick die praktische Bedeutung des Gegen-
standes, dessen ganzes Gewicht sür die gegenwärtige Sachlage a u s den 
Augen läß t . Schon d a s M o t t o , welches Sugenhe im seinem Buche vorge-
gesetzt hat*) , deutet daraus hin, daß er in den wirthfchaftlichen Zuständen 
eines Volkes ein Kriterium erblickt sür den G r a d der Tüchtigkeit der Re -
gierung. D e r S t a a t mit seinen Rechten und Pflichten wird verantwortlich 
gemacht sür den größern oder geringer» Er fo lg namentlich der laudwir th-
fchaftlichen Thätigkeit, der Thätigkeit des (in Ruß land wenigstens) bei wei-
tem größten Bruchtheils der ganzen Bevölkerung. E s ist Sache deS 
S t a a t s , die Schranken hinwegzuräumen, welche die wirtschaftl iche Thä t ig -
keit hemmen; es ist Sache des S t a a t s , die Gegensätze zwischen den ver-
schiedenen G r u p p e n der Gesellschaft auszugleichen zum Wohle der Gesammt-
heit. E r ha t das Recht und die Pfl icht mit Reformen vorzugehen, die 
vielleicht d a s sogenannte historische Recht verletzen, deren Unterlassung aber 
die furchtbarsten Katastrophen unvermeidlich macht ; er t r äg t die ganze 
Verantwortlichkeit sür den Verlauf dieser Reformen und diese Veran twor t -
lichkeit wiegt um so schwerer, je verrannter der Kastengeist der Pr ivi legir ten 
aus dem Herkommen beha r r t , je geringer die Culturstuse derjenigen ist, 
um deren Emancipat ion es sich handelt. S o ist denn S u g e n h e i m s Buch 

*) Ike xoMieal stste ok a eountrzs 'will aikeet its axrieuNure. Leeu-
ritzf an<1 Uderts at a moäerate pries are esgsntial to tds prosxerit^ ok a^riculturs 
«van mors so tdav w tkat ok mavukaetures or «wmmeree. I>ouäon, LnoZso!ox»e6î  
ok ^tzrieulturk" p. 20^. 
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gleichsam ein Manifest an den S t a a t und an die P r i v i l e g i r t e n , indem 
d a r i n auf die Katastrophen hingewiesen w i r d , welche a u s der Unterlassung 
von Reformen für Alle erwachsen müssen und zugleich aus die w i r t s cha f t -
lichen Vorthei le , welche mit der Zei t selbst f ü r diejenigen a u s der Aushe-
bung der Leibeigenschast erfolgen, welche einen augenblicklich größern oder 
geringern Verlust erleiden. 

I n dem S te l l en einer solchen Aufgabe, in der Lösung derselbe durch 
S u g e u h e i m erblicken wir ein Zeugniß von der großen Wichtigkeit der Ana -
logie bei der historischen Betrachtung. D i e Analogie vermittelt zwischen 
zwei Wissenschaften: der Physiologie der Gesellschaft und der Geschichte. 
S i e besteht a u s dem Sa tze , daß gleiche Ursachen gleiche Wirkungen haben. 
S i e reicht nicht a u s zur Dars te l lung der historischen W e l t , aber sie ist 

' ein wirksames Mit te l diese Darstel lung zu vervollständigen. W e n n der be-
deutende, leider zu f rüh verstorbene Historiker T h . Buckle behaup te t , daß 
mit der Erkenntniß von der Regelmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der mensch-
lichen Handlungen und Entwickelungen der Schlüssel und die Grund lage 
der Geschichte gesunden sei, so wäre Geschichte und Physiologie der Gesell-
schaft identisch. E i n solcher Sa t z steht aber mit dem andern Sa t ze in 
Widerspruch: s l 6 u o kaeiuM i ä e m , n o n «8t i ä e m . Buckle's Sa tz würde 
die sittlichen Mächte, die immer neuen und neuen I d e e n , auf welche die 
historische Wel t gestellt ist, Hinwegdisput i ren; er würde die historische Wel t 
mit der physischen zusammenwerfen. D i e Lehrsätze der Physiologie der 
Gesellschaft gehen a u s der fü r alle Zeiten festgestellten natürlichen Welt-« 
ordnung hervor und sind wahr fü r alle Völker und fü r alle Zeiten. S o 
lange die Wel t steht, ha t der Begehr der Käufer dem Preise die Tendenz 
zum S te igen gegeben, wie d a s Angebot der Verkäufer zum F a l l e n ; so lange 
die Wel t steht, ha t die Vernichtung der Schranken, welche, die w i r t s cha f t -
liche Thätigkeit hemmen, eine S t e ige rung des Wohlstandes und ein Wachs-
thum der Bevölkerung zur Folge g e h a b t ; aber die I d e e des Rechts, wie 
dieselbe bei den alten Römern angetroffen w i r d , die I d e e des Christen-
thums , wie dieselbe im Mit te la l ter bei den germanischen Völkern zum A u s -
druck kam, der Begriff des Const i tu t ional ismus, wie derselbe in der neuern 
und neuesten Zeit fich entfaltet — ist keiner Wiederholung fähig . W ä r e n 
die historischen D i n g e einer Wiederholung fäh ig , so würde die Kunst des 
Regieren« bloß in der umfassendsten Gefchichtskenntniß bestehen, während 
hier gerade die Unzulänglichkeit der Analogie recht augenscheinlich zu 
Tage t r i t t . 



2 8 2 D i e Hauptmomente der Geschichte des Bauerns tandes . 

Aber wie man der Anwendung der Analogie in der v e r g l e i c h e n d e n 
Sprachforschung, der v e r g l e i c h e n d e n Anatomie u . f . s. großartige Re-
sultate verdankt, so muß es eine v e r g l e i c h e n d e P o l i t i k geben, zu wel-
cher die Geschichte d a s Ma te r i a l liefert. W i e im Leben des einzelnen 
Menschen bei allem individuellen Temperament , bei aller Or ig ina l i t ä t der 
Charakterentwickelung tausenderlei D i n g e ihn an die G a t t u n g und die B e -
dingungen knüpfen, unter denen sie besteht, so lassen sich auch im Leben 
der Völker bei aller nationalen Eigenthümlichkeit tausenderlei Vergleichs-
punkte ausf inden, welche ebenso fruchtbar find sür die Arbeit des 
Historikers, a l s lehrreich sür die Lösung der Ausgabe des Pol i t ikers . 

Und dies ist zuletzt die praktisch bedeutendste S e i t e von SugenheimS 
Buche. I n d e m es auf den Weg hinweist , welchen manche S t a a t e n im 
westlichen E u r o p a mit größerem oder geringerem Erfolge zurücklegten, ent-
hä l t es Winke und Andeutungen über die Zukunft R u ß l a n d s , und welche 
Bedeutung in derselben die Aushebung der Leibeigenschast haben müsse. 
E s enthält M a h n u n g e n und W a r n u n g e n nicht allein, sondern auch Trost-
worte und Verheißungen. 

S u g e n h e i m s Buch ist nicht e i n B u c h , sondern es zerfällt in eine 
Reihe von Büchern. E s ist eine Reihe von Monographien über die G e -
schichte der B a u e r n nnd die Aufhebung der Leibeigenschaft in verschiedenen 
Ländern, von denen jedes fü r fich abgesondert betrachtet wird . D e r V e r -
fasser wandert gewissermaßen durch die verschiedenen Länder E u r o p a ' s und 
verfolgt in jedem derselben die ganze Entwickelung des Bauerns tandes von 
Ansang an bis auf die Gegenwar t , um in dem daranstoßenden von neuem 
zu beginnen. S o werden nacheinander betrachtet : S p a n i e n und P o r t u g a l , 
Frankreich, I t a l i e n , Großbr i tannien und I r l a n d , Deutschland einschließlich 
der außerdeutschen Länder der österreichischen und preußischen Monarchie, 
Skandinavien einschließlich der deutschen Herzogthümer der dänischen M o -
narchie, die Schweiz, die Niederlande, Belgien. D i e W a n d e r u n g erfor-
derte bei jedem einzelnen Lande besondere Vorberei tung, die Kenntniß einer 
besondern Literatur, der Geschichte des S t a a t e s , des Rechts und der W i r t h -
schast jeder einzelnen Völkergruppe. D i e freigebig gehäuften Ci ta te lassen 
einen tiefen Einblick thun in die Werkstätte des Gelehrten, der eine Fluth 
von Monographien für seinen Zweck ausgebeutet und a u s der provinzial-
geschichtlichen, juristischen, ökonomischen Literatur , a u s einer Unzahl von 
Broschüren, Zeitschristen und Zeitungen ein allerdings merkwürdiges Mosaik 
hergestellt ha t . D e r Verfasser wirf t mit Collectaneen um fich, wie n u r 
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der aus ganz bestimmte Zwecke gleichmäßig gerichtete, eiserne Sammler f l e iß 
dieselben zusammenzutragen vermag. 

W i r sagten vorhin, Sugenhe im habe in seinem Buche mehr geliefert, 
a l s er auf dem Titelblat te versprochen. I n anderem S i n n e dagegen kann 
man bemerken, daß er weniger geliefert a l s versprochen habe. S e i n Buch 
sührt den T i t e l : „Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hör ig -
keit in E u r o p a bis zur Mi t t e des 19 . J a h r h u n d e r t s " . M a n darf wohl 
fragen, woher nicht auch diejenigen Theile R u ß l a n d s Berücksichtigung ge-
sunden haben, wo die Leibeigenschaft bereits früher ausgehoben wurde. E r 
spricht bei Skandinavien nicht von F inn land , von P o l e n nu r in Beziehung 
aus die preußischen und österreichischen Antheile. M i t keinem Wor t e er-
wähnt er der Bauernemancipat ion in den Ostseeprovinzen. I s t dieses 
Stillschweigen Absicht? und welche? S o ist die W a n d e r u n g durch E u r o p a 
unvollendet geblieben. 

W a s die Art der Behand lung anbetr i ff t , so ist nicht zu leugnen, daß 
d a s Werk kein G a n z e s bildet. J e d e s Land und Volk wird isolirt betrach-
tet. E ine der synchronistischen nähere BeHandlungsweise hätte zu bedeu-
tenderen, allgemeineren Gesichtspunkten geführt . E s lag nahe, statt einer 
Geschichte des Bauernstandes in Frankreich, Eng land , S p a n i e n u . s. s. eine 
Geschichte des Bauernstandes im allgemeinen zu schreiben; die Vergleichuug 
mancher bäuerlichen Erscheinungen in den verschiedenen Ländern unter ein-
ander wäre fruchtbar gewesen. D a s M a t e r i a l zu einem solchen Gesammt-
bau lag fertig bearbeitet da , die Verbindung zu einem Ganzen wurde 
unterlassen. E s besteht zwischen den einzelnen Abschnitten, in welche daS 
Buch zerfällt kein anderer Zusammenhang a l s der äußerliche geographische 
und ethnographische, und der innere Zusammenhang der Ähnlichkeit zwischen 
dem Verlaus der Bauerngeschichte bei den verschiedenen Völkern. D i e Rei -
henfolge der S t a a t e n ist willkürlich gewäh l t ; auf den Znsammenhang durch 
Analogie hinzuweisen ist unterlassen worden. D i e Vermit te lung zwischen 
den aus verschiedene Länder Bezug habenden Mater ia l ien fehlt. Be im Lesen 
des Bnches^entsteht der Wunsch diesen M a n g e l zu ersetzen, und dieses ge-
schieht, indem man die verschiedenen Völker in ih re r bäuerlichen Entwicke-
lung neben einander häl t . Vielleicht läßt sich der ganze S to f f weltgeschichtlich 
periodifiren, nach den Hauptmomenten der Geschichte des Bauerns tandes 
überhaupt gruppiren und ordnen. I n dem Folgenden soll dieser Besuch 
gemacht werden, wobei natürlich aus irgend welche Vollständigkeit verzich-
tet wird. D i e Exemplisication mag hinreichen. — 
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D e r Ackerbau stellt eine Reihe von J a h r h u n d e r t e n hindurch den Zu-
stand einer größern oder geringer« Unfreiheit da r . D e r Bauerns tand er-
scheint in Abhängigkeit von andern Gewal t en , rechtlich benachtheiligt, wirth-
schastlich in einer ungünstigen Lage. I n einer Geschichte des Bauernstan-
des müssen alle Abstufungen dieser Unfreihei t , von der ärgsten Sklaverei 
an bis zu den verhäl tn ißmäßig geringen Nachtheilen ungünstiger Pach t -
verhältnisse, berücksichtigt werden. D i e Emancipat ion des Bauerns tandes 
betrifft alle S t u f e n der Unfreiheit , sie stellt d a s S t r e b e n da r , den Acker-
b a u möglichst von den ihn bedrückenden Fesseln zu befreien. E s hat Zeiten 
gegeben, wo die Lage der B a u e r n sich verschlimmerte und wiederum solche, 
in denen d a s S t r e b e n der Emancipat ion die Obe rhand behielt über die der 
Bauernbedrückung. I n den letzten Jahrzehnten hat die Emancipa t ions-
tendenz fich entschieden in den Vordergrund ged räng t : in raschem Tempo 
geht d a s Besreiungswerk v o r w ä r t s . E s ist noch nicht zu E n d e : daher 
w a g es lehrreich sein, zurückzublicken in die Geschichte des Bauerns tandes 
von den frühesten Zeiten an bis zur Gegenwar t . 

E s gehört zu den minder dankbaren Aufgaben des Historikers, auf den 
ersten Ansang menschlicher Einrichtungen, Gewohnheiten und Verhältnisse 
zurückzugehen. D e r Ursprung derselben verbirgt sich in großer F e r n e ; er 
ist unkenntlich durch den M a n g e l an Hülssmitteln für den Forscher. S o 
ist es mit den Anfängen der bäuerlichen Unfreiheit . I n der Regel wird 
dieselbe in den frühesten Zeiten, welche eine Geschichtsforschung zulassen, 
bereits a l s eine Thatsache angetroffen. 

Auch die niedersten Kulturstufen weisen Arbeitstheilung aus. D i e 
Gesellschaft gruppir t sich in S t ä n d e . J e d e Ar t von Ungleichheit kündigt 
sich an . D e r Unterschied zwischen arm und reich, Krieg und Eroberung 
und andere Ursachen lassen, besonders in Bezug auf die landwirtschaft l iche 
Thätigkeit, einen S t a n d entstehen, der in Abhängigkeit von andern S t ä n -
den unter ungünstigen Verhältnissen arbeitet . Auf die ersten Per ioden in 
der Geschichte des geknechteten Bauerns tandes zurückzugehen, erscheint fast 
unmöglich. S o finden wir bereits in den frühesten Phasen der Geschichte 
Frankreichs Leibeigene vor . Z u m Thei l find fie von den germanischen 
Eroberern mitgebracht worden, zum Theil wurden fie von ihnen in dem 
eroberten Lande schon vorgesunden. S o finden wir in dem alten Skand i -
navien, welches doch nie erobert ward , d a s I n s t i t u t der Leibeigenschast in 
größter Ausdehnung und völlige Rechtlosigkeit der Geknechteten, ohne daß 
wir aus die letzten Ursachen solcher Mißverhältnisse zurückzugehen vermöchten. 
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N u r in den allgemeinsten Umrissen können wir u n s solche, lange Zei t 
hindurch sich entwickelnde Verhältnisse vergegenwärtigen. Nicht immer find 
es schroffe Uebergänge, kriegerische und revolutionäre Katastrophen, welche 
dergleichen Zustände erzeugten: öfter wohl Entwickelungen, die J a h r h u n -
dert lang fich fortsetzen und deren Ausgangspunkte vielleicht unwesentlich 
erscheinen. E s hat langer Zeit bedur f t , damit fich der unfreie B a u e r n -
stand etwa in manchen Gegenden Deutschlands in der Weise bildete, daß 
die kleinen aber freien Grundeigenthümer al lmälig, wenn die Verhältnisse 
ihnen ungünstig w a r e n , zu Frohnbauern herabgedrückt wurden . D i e rei» 
cheren Grundbesitzer mögen die wirthschaftliche Thätigkeit verschmäht, ihr 
.Grundeigenthum gegen Abgaben und Leistungen aller Ar t an die ärmern 
vertheilt haben. J e d e s obligatorische Verhä l tn iß kann zu mancherlei B e -
drückungen Anlaß geben: so verschlimmerte fich die Lage der B a u e r n . 

M i t viel größerer Genauigkeit können wir die spätere Entwickelung 
der bäuerlichen Abhängigkeit verfolgen. V o n verschiedener Ar t und von 
ungleicher Bedeutung waren die Ereignisse, welche sür den Bauerns tand 
verhängnißvoll geworden find. D i e Standesunterschiede gestalteten sich an-
d e r s und anders . I m m e r neue Formen derselben wurden ausgeprägt . 
D i e einzelnen G r u p p e n haben dabei abwechselnd gewonnen oder "verloren. 

S e l t e n war der Vorthei l aus S e i t e n der tiefsten Schichten, aber doch 
mitunter . D i e Eroberung der iberischen Halbinsel durch die Araber kam 
dem spanischen Bauerns tande in mehr a l s einer Hinsicht zu Gu te . D e r 
fortwährende Kriegszustand steigerte den Wer th der B a u e r n ; man bedurfte 
ihres Beistandes im Kampfe gegen die M a u r e n und überlud sie nicht mit 
allzudrückenden Frohnden. Ebenso w a r die Eroberung E n g l a n d s durch 
die Normannen dem dortigen Bauernstande günstig, indem König W i l -
helm I . den englischen Adel demüthigte und die unteren Schichten zu einem 
menschenwürdigeren Dase in erhob. S o oft durch irgend einen Umstand in 
der Bauernbevölkerung gewaltige Lücken entstanden, ließ fich sogleich eine 
Tendenz zur Besserung in der Lage der Übrigbleibenden wahrnehmen. 
D e r schwarze Tod raffte im 14 . J a h r h u n d e r t so viele Menschen weg, daß 
ein Mange l an Arbeitskrästen entstand und der Adel alles zu thun bereit 
war , um flüchtige B a u e r n zu fich heranzulocken und die Auswanderungs -
lustigen dnrch bedeutende Zugeständnisse in der Heimath zurückzuhalten. 
Aehnliches ist in der Zeit der Kreuzzüge wahrzunehmen, und auch in den 
folgenden J a h r h u n d e r t e n . S o b a l d in Böhmen , M ä h r e n und Schlesien 
jm Preußischen Ordens lande , in Ungarn und Siebenbürgen fich ein P e -
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dürfn iß der-Heranziehung deutscher B a u e r n fühlbar machte, hat te dieses 
sogleich eine günstige V e r ä n d e r u n g in der Lage der B a u e r n mancher Ge-
genden Deutschlands zur Folge, u . dgl . m. 

Wei t häufiger haben indessen in den letzten J a h r h u n d e r t e n die I n t e r -
essen der oberen Schichten der Gesellschaft gestegt. D e r Adel, eine lange 
Zeit hindurch der hervorragendste T räge r politischen Lebens , erhob fich 
über die königliche Gewa l t und sicherte seine Vorthei le durch Handfesten und 
Wahlcapi tu la t ionen. Eine ganze Reihe von Rechten zur Bedrückung der 
niederen Schichten wurden ohne M ü h e erworben und jede Gelegenheit 
ausgebeutet , diese P r ä r o g a t i v e weiter auszudehnen. S e h r willkommen 
w a r u . A . dem Adel in Deutschland die E in füh rung des römischen Rech t s : 
die alten Schwurgerichte und die öffentliche Rechtspflege, die alten Sa tzun-
gen und Gewohnheitsrechte verschwanden a l lmä l ig ; die Terminologie des 
römischen Rechts selbst wurde den deutschen B a u e r n verderblich, indem man 
den Ti te l „ ä e s e r v i s " auf fie anwandte , wiewohl ein solcher Ausdruck na-
türlich den betreffenden bäuerlichen Zuständen durchaus nicht entsprach. M i t 
dem zunehmenden Luxus der Regierenden stiegen auch die Bedürfnisse des 
A d e l s : eine immer größere Belas tung des Bauerns tandes w a r die Folge. 
D i e unaufhörlichen Fehden gefährdeten d a s Eigenthum der kleinern G r u n d -
befitzer und mancher freie B a u e r wurde dadurch genöthigt, fich in den 
Schutz mächtigerer Herren zu begeben, d. h. von ihnen mehr oder weni-
ger abhängig zu werden. D e r unvollkommene Rechtsschutz ließ allerlei 
Uebergriffe und Usurpationen zu, und so wurden oft die Pflichten und 
Leistungen der B a u e r n i n s Ungemessene gesteigert. W i r erinnern an die 
berüchtigten Aebte von Kempten in Schwaben im fünfzehnten J a h r h u n d e r t , 
welche kein noch so verwerfliches M i t t e l verschmähten, die in ihrem Gebiete 
sehr zahlreichen freien B a u e r n zu Erbpächtern, die Erbpächter zu Leibeige-
nen herabzudrücken und letztere zu Verschreibungen zu nöthigen, die ihren 
Zustand noch verschlimmerten. M a n ha t fich dabei falscher Urkunden be-
d ien t ; der P a p s t hat fich bei den Kirchenfürsteu von Kempten fü r die 
geplagten B a u e r n verwenden müssen. E s hals nicht viel, und d a s Elend 
steigerte fich trotz oder vielmehr in Folge der Bauernaufstände, welche vor-
züglich in diesen Gegenden gegen Ende des fünfzehnten und am Anfange 
des sechszehnten J a h r h u n d e r t s wütheten. 

E s ha t f ü r die moderne S t a a t s i d e e langer Zei t und großer Anstren-
gungen bedurf t , um die Bedeutung der P r i v i l e g i e n aus ein bescheideneres 
M a ß zurückzuführen. B e i dem M a n g e l an nat ionaler Züfammenschließung 
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aller S t ä n d e in ein G a n z e s hatten es die Pr ivi legir ten nicht allzuschwer 
ihre Rechte zu behaupten, zu erweitern. D i e S t a a t s g e w a l t griff uicht durch 
in dem Kampfe mit den einzelnen G r u p p e n der Gesellschaft, an eine Cen« 
tralisation war nicht zu denken. D i e königliche Autor i tä t war dazu ge-
zwungen, ihre politischen Func t ionen : die gesetzgebende, administrative nutz 
richterliche Gewa l t , mit den S t ä n d e n zu theilen. S o verzettelte sich die 
Macht in einzelnen Autonomien und während die Fürstengewalt zu v e n 
häl tnißmäßig geringer Bedeutung zusammenschrumpfte, konnte der Rest der-
selben nu r dadurch noch erhalten werden, daß immer größere Zugeständnisse 
an die bevorzugten S t ä n d e gemacht wurden . O s t wurden da vor allem 
die B a u e r n preisgegeben. 

D i e letzte Zei t des Mi t te la l te rs liefert viele Beispiele dieser Entwicke-
lung in verschiedenen Ländern E u r o p a s . E iner der ausgezeichnetsten Kö-
nige von Ungarn Ludwig der Große (im vierzehnten J a h r h u n d e r t ) konnte 
nicht umhin, dem Adel viele Rechte gegen die B a u e r n zu gewähren. E r 
ließ es zu, daß die letzteren auf mancherlei Weise von den Pr ivi legir ten 
ausgesogen wurden. I n Deutschland, wo die Gewa l t des Kaisers zu einer 
bloßen Theorie zusammengesunken war , konnten die Beherrscher der ganzen 
Christenheit um so weniger sür die B a u e r n e twas thun , a l s sie selbst durch 
Concessionen an die Kurfürs ten, Fürsten, Herzöge, Grasen und Her ren 
ihre Macht geschmälert hat ten. M a n weiß , wie wenig die Reichsgerichte 
ausrichteten : es gab sür die Schwachen gegen die Mächtigen keine I n s t a n z , 
daS Reich hat te a l s solches keine M a c h t , seinen Angehörigen Rechtsschutz 
zu bieten; die landesherrliche Gewal t überwucherte alle andern Autori täten z 
die B a u e r n waren in die Macht der Herren gegeben, ohne an die S t a a t s -
gewalt appelliren zu können. Dieser M a n g e l an Centralisation in Deutsch-
l and hat noch in den letzten J a h r h u n d e r t e n wesentlich dazu beigeträgen, 
die Lage der B a u e r n zu verschlimmern. — E s ist fü r die Bäueruverhäl t -
nisse Schwedens charakteristisch, daß die anderen Schichten der Gesellschaft 
am Anfange des 16 . J a h r h u n d e r t s einen nationalen König wünschten, der 
eine straffere Centralisation anzubahnen und die Rechte der S t ä n d e ztl 
schmälern vermöchte, während namentlich die hohe Geistlichkeit mit ihrem 
großen Grundbesitz den Wunsch hatte, Unionskönige aus den Thron zu er-
heben, d . h. Herrscher, welche durch Wahlcapi tü la t ionen gebunden, meist 
in Dänemark lebend, nicht Kra f t uud Gelegenheit hat ten, an den Gerecht-
samen der Pr ivi legir ten zu Gunsten der B a u e r n zu rüt te ln . 5 

Wenn auch hier und da in der ersten Zeit der neuern Geschichte .die 
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königliche Gewal t die Schranken des F e u d a l i s m u s zu durchbrechen bemüht 
ist, so geschieht dies doch weit häufiger zu Gunsten der auswär t igen P o l i -
tik a l s zum Schutze der B a u e r n . K a r l s V . Regierung bietet da fü r ein 
Beispiel. S e i n ganzes Leben war vor allem eine ununterbrochene Action 
in der auswärt igen Pol i t ik . E s war dies der Vorwur f , welchen ihm ein 
toledanischer B a u e r machte, a l s er dem Kaiser und Könige , ohne ihn zu 
erkennen, bei Gelegenheit einer J a g d im W a l d e begegnete. Um in den 
großen Fragen der europäischen Pol i t ik völlig freie Hand zu behalten, um 
fich von der Eont ro le des spanischen Adels zu besreien, opserten K a r l u u v 
seine Nachfolger oft genug die bäuerliche Bevölkerung den G r a n d e n ; m a n 
mußte fie doch sür den Verlust an politischem Einf luß durch Pr ivi legien 
anderer Ar t trösten. Und nicht bloß in S p a n i e n , sondern auch in I t a l i e n 
haben die Habsburger d a s Landesvolk der Willkür des Adels uud der 
Geistlichkeit ganz schutzlos preisgegeben, und der Aristokratie Rechte über« 
lassen, welche unsägliches Elend zur Folge haben mußten. 

Biswei len haben Fragen des S t a a t s h a u s h a l t s zur Verschlimmerung 
der Bauernverhältnisse beigetragen. I n dem gelobten Lande der Baueru^-
bedrückuug, in Mecklenburg, w a r es die ewige Geldnoth und Schulden-
menge der Fürsten, welche d a s Landvolk dem Adel in die Hände liefertet 
Gegen Uebernahme einer Mil l ion Gu lden ihrer Passiva gaben die Herzoge 
im J a h r e 1 6 2 1 die B a u e r n völlig pre is , gestatteten dem Adel d a s unum-
schränkte „Legen" der B a u e r n , und so konnte es dÄhin kommen, daß man 
seitdem in Mecklenburg allmälig aushörte, die B a u e r n a l s Menschen zu 
betrachten. 

E s ist einer der hervorragendsten Züge mittelalterlichen Lebens, daß 
der Feuda l i smus die Gesetze der sürstlichen Autor i t ä t verhöhnt. D i e grö-
ßeren und kleineren Machthaber entrissen der Krone ein Stück Land nach 
dem andern , und während die Hauptver t re ter der S t a a t s g e w a l t fich mit 
einem bescheidenen Bruchtheil derselben begnügten, übten die S t ä n d e ver-
schiedene Arten von politischen Befugnissen weit wirksamer a u s , a l s der 
Fürs t eS thun konnte. Se l t en find die Folgen solcher Verzichtleistung von 
S e i t e n der S t a a t s g e w a l t so verhängnißvoll gewesen a l s bei der P a t r i m o -
nialgerichtsbarkeit. Besonders auffallend sehen wir hier den privilegirten 
Stasd zwischen die S t a a t s g e w a l t die Masse der Bevölkerung gedrängt, 
D a s Recht wird dadurch of t genug in sein Gegenthej l verkehrt, und die 
haarsträubendsten Gräuel vollziehe» sich, ohne daß der Staat dagegen aus-
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zutreten vermag. E s ist ein legaliflr tes Faustrecht ; eine Unzahl Verbre -
chen werden begangen von der bevorzugten Minor i t ä t an der rechtlosen 
M a j o r i t ä t . 

Hier und da suchte der Adel der königlichen Gewa l t vorzuspiegeln, 
die Rechtspflege werde wohlfeiler und schneller sein, wenn die Ju r i sd i c t ion 
von dem königlichen Richter zum Thei l an die Pr ivi legir ten übergehe. N a -
mentlich die Wahlcapitulat iouen, geben Gelegenheit zur Erwerbung dieses 
P r iv i l eg iums der Rechtspflege. S o z. B . mußte Heinrich v . V a l o i s , a l s 
er 1 5 7 3 zum Könige vou P o l e n gewählt wurde, der dortigen Aristokratie 
die gesetzliche Besugniß einräumen, „ihre unter dem Vorwande der Re l i -
gion ungehorsamen Unterthanen nach i h r e r E i n s i c h t zu bestrasen", wie 
auch überhaupt ihre srohnpflichtigen Baue rn mit all deren Nachkommen 
a l s ihr Eigenthum zu behandeln, nach Belieben zu verkaufen, zu verschen-
ken und zu versetzen. E i n anderer polnischer Wahlkönig gelobte dem 
Adel, daß den Unterthanen desselben aus ewige Zeiten kein rechtliches G e -
hör gegeben werden sollte. I n Dänemark gewann Friedrich I. 1 5 2 3 den 
Thron mit Beihülse des Adels und mußte diesen Beistand mit den a u s -
schweifendsten Zugeständnissen vergelten. D i e in seiner Wahlbandfeste dem 
Adel bewilligte Er iminal jur isd ic t ion über dessen Hintersassen und Dienst-
leute ist sür d a s dänische Landvolk so verhängnißvoll geworden, daß man 
mit Fug und Recht dieses Zugestäudniß a l s die Legalisation der sactisch 
bereits bestehenden Leibeigenschaft bezeichnet ha t . Se lbs t d a , wo in auf-
geklärteren Zeiten der S t a a t a l s Beschützer der B a u e r n austri t t , geschieht 
dies bisweilen in einer sehr wirkungslosen Weise. I n Ungarn hatte der 
Landmanu, welcher von seinem Her rn zu hundert Stockschlägen verurtheil t 
w a r , daS Recht, an die Landesgerichte Berusnng einzulegen; aber erstlich 
wurden solche Straserkenntnisse in der Regel so schnell vollzogen, daß der-
gleichen Berufungen wenigstens nicht viel praktischen Nutzen haben konn-
ten, und zweitens wurde dieses Recht der Appellation meist dadurch illu-
sorisch gemacht, daß man die B a u e r n zwar nicht zu 1 0 0 aber zu — 9 9 
Stockschlägen verurtheilte, wobei d a s Recht der B e r u f u n g nicht gelten 
konnte. Wenn dieses in den österreichischen Erblanden in der zweiten 
Hälf te des achtzehnten J a h r h u n d e r t s , im Zeitalter der Aufklärung geschah, 
wie viel schlimmer müssen solche Verhältnisse ein p a a r J ah rh u n d e r t e , f rüher 
gewesen sein, wo der S t a a t noch viel weniger durchgriff nnd z. V . m 
Neape l 1 5 1 5 die Ba rone die Verleihung der Gerichtsbarkeit u n t e r dem 
V o r w a n d e ver langten , daß die königlichen Gerichtshöfe anerkannt schlecht, 
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die ihrigen aber unbestreitbar vortrefflich seien. D a diese Argumente von 
Geldofferten begleitet w a r e n , so thaten fie bei den Fürsten die gewünschte 
Wirkung und die B a u e r n waren somit der Willkür derjenigen preisgege-
ben, welche in der Regel a l s Kläger und Richter zugleich au f t r a t en . 

S e h r unbedeutend erscheinen bisweilen die Versuche der S t a a t s g e w a l t 
solchen Mißbräuchen entgegenzutreten. O s t hatte der S t a a t nicht die 
Macht, oft kaum den ernstlichen Wi l len , gründlich zu resormiren. I n 
Frankreich sollten 1 6 6 6 die x r a n ä 8 Hours 6 ' ^ .uvs rAnv die von den Edel -
lenten an den B a u e r n verübten Verbrechen ausdecken, und es kamen schlimme 
D i n g e an den T a g . S o hatte z. B . der berüchtigte M a r q u i s von Canil lae 
seine Patr imonialgerichtsbarkeit a l s Einnahmequelle ausgebeutet, indem er 
die B a u e r n wegen der geringsten Vergehen einkerkerte, um fie erst gegen 
hohes Lösegeld freizulassen; ja noch mehr, er ließ sie wohl zu strafbaren 
Handlungen verleiten, um sie da fü r mit Geldbuße belegen zu können. F ü r 
Geld gestattete er die größten Frevel . Ebenso trieb der Graf von M o n t -
vellat mit seiner Patrimonialgerichtsbarkeit den schnödesten Wucher, so daß 
z. B . , wenn einer seiner Unterthanen einen M o r d begangen hat te , derselbe 
fich durch eine Geldsumme vor der gerichtlichen Verfolgung leicht schützen 
konnte. W i r verzichten daraus einzelne Beispiele scheußlicher Grausamkeit , 
von denen Frankreich d a m a l s eine Menge aufweisen konnte, ausführlich 
mitzutheilen; wie weit aber der Uebermuth der hochgeborenen Frevler ge-
diehen sein mußte , zeigt der Umstand, daß aus die bloße Kunde der E r -
richtung eines solchen Gerichtshofes eine allgemeine Flucht des Adels von 
Auvergne, B o n r b o n a i s , Nivernois u . f . f. d a s Schuldbewußtsein verr ieth. 
I n einer einzigen Si tzung dieser Kraväs Hours wurden drei und fünfzig 
Todesurtheile gegen diese kleinen Tyrannen gefällt. Dennoch blieb alles 
ohne bedeutenden E r f o l g : die meisten Urtheile gegen die S e i g n e u r s wur-
den nicht vollzogen. Verwandte und Freunde derselben erlangten Begna-
digung bei dem adelssreundlichen Könige Ludwig XIV. , und d a s Uebel 
wurde H e r schlimmer a l s besser: die Zei t war damals in Frankreich eben-
sowenig reis für durchgreifende R e f o r m e n , wie noch viel später in Meck-
lenburg, wo der den Dienstherren eingeräumte „Dienstzwang mit Stock 
und Peitsche" es den B a u e r n selbst in den schreiendsten Fäl len unmöglich 
machte, Recht zu finden gegen ihre Tyrannen . D i e s Uebel der P a t r i m o -
nialgerichtsbarkeit h a t fich bei sonst günstigen Verhältnissen b i s in die 
jüngste Zei t hier und da erhalten können. I n P reußen wurden die guten 
Früchte der Gesetzgebung von 1 8 0 7 — 1 1 der Agriculturbevölkerung da-
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durch verkümmert, daß dieselbe nach wie vor der Patrimonialgerichtsbarkeit 
der Gutsherren unterworfen blieb. Je mehr Boden die reactionäre Strö-
mung dort gewann, desto schlimmer waren die Folgen solcher Unterlassungs-
sünden bei den eingeleiteten Reformen. Das ständische Wesen hatte die 
Oberhand und legte sich immer und immer wieder zwischen die Staats-
gewalt und die tiesern Schichten der Staatsangehörigen. Wie lange noch 
einzelne Reste des früheren Unwesens mancherlei Reformen überlebten, zeigt 
das merkwürdige Beispiel Sachsen-Weimars, wo die Patrimonialgerichts-
barkeit erst durch ein Gesetz vom 9. März 1850 beseitigt wurde. 

I n solcher Weise unterließ der Staat, seine Angehörigen unter gleiche 
rechtliche Bedingungen zu stellen. Er war in der Lage, den Einen Rechte 
und Befugnisse ertheilen zu müssen zum Nachtheil der Anderen. Statt 
das Güterleben zu erleichtern, den Verkehr durch Wegräumung aller 
Schranken und Hemmnisse zu beleben und zu fördern, wie es der Berus 
der Staatsgewalt ist, mußte dieselbe sich dazu hergeben, durch Stiftung 
von Privilegien das wirtschaftliche Leben zu beeinträchtigen. Das Er-
werben und Besitzen von Grundstücken sür landwirthschastliche Thätigkeit 
wurde den Privjlegirten möglichst erleichtert, den tieferen Schichten der 
Bevölkerung nach Kräften erschwert. Die schreiendsten Mißverhältnisse er-
wuchsen daraus sür den Bauernstand. Dahin gehört das Institut der 
Majorate und der Fideicommisse. Wenige Privilegien sind dem Ackerbau 
in dem Grade verderblich gewesen als dieses. Namentlich Südeuropa weist 
die schlimmen Folgen desselben aus. Der Standesdünkel, das Streben 
nach Prunk, der Wunsch, den ererbten Glanz zu erhöhen, veranlaßten den 
Adel in Spanien, Italien u. s. s. die Staatsgewalt um Ertheilung solcher 
Privilegien anzugehen; was häufig mit nur zu großer Bereitwilligkeit zu-
gestanden wurde. So wurde z. B. in Spanien im sechszehnten Jahr-
hundert ein großer Theil des Grundbesitzes dem Verkehr entzogen und 
sammelte fich in den Händen derjenigen, welche selbst nicht arbeiteten. 
Solche ungeheuer große und sehr schlecht ausgebeutete Güter in Spanien 
hießen „Lswäos" fie erinnern an die Latifundien des alten Rom, von 
denen PliniuS sagt, fie hätten den Staat zu Falle gebracht. Die ganze 
Provinz Andalusien war das Eigenthum von vier Adelsgeschlechtern. Die 
Großen kümmerten fich wenig um die Bewirthschastung ihrer Güter; der 
Absenteeismus trug schlimme Früchte. I m Gegensatze zu solchen Zustän-
den in Südspanien, das großentheils fich in den Händen von Majoratsher-
ren befand, war z. B. in den biseayischen Provinzen das Eigenthum theilbar, 
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die Zahl der Eigenthümer groß, und der Vergleich zwischen den wirth-
schastlichen Resultaten beider Gegenden fiel vorzüglich wegen des untheil-
baren Grundbesitzes im Süden sehr stark zu dessen Nachtheil aus. Nach 
solchen Erfahrungen in Spanien und auch in Neapel und Sicilien kann 
es wohl Wunder nehmen, wenn in Sicilien noch im Jahre 18t8, nach-
dem bereits die Majorate ausgehoben gewesen waren, dieselben wieder her-
gestellt wurden, wobei Ferdinand IV. erklärte: „die Staatsweisheit müsse 
mit dem allgemeinen Nutzen, welcher aus der Abschaffung der Fideicom-
misse hervorgehe, doch auch die Erhaltung und den Glanz der adeligen 
Familien in Übereinstimmung bringen und darum die Errichtung von 
Majoraten von neuem gestatten und in Schutz nehmen". 

Aehnlich conservativ ist der Grundbesitz der Kirche. Keine Regierungs-
form besitzt eine solche Stetigkeit wie die Priesteraristokratie, und weil die 
einzelnen geistlichen Körperschaften eine Art von juristischer Unsterblichkeit 
genießen, so hat ihr Grundbesitz den Charakter der Unsterblichkeit noch 
viel wirksamer entwickelt als der weltlich-aristokratische. Unter Karl dem 
Großen soll die Kirche ein Drittheil alles Grundeigenthums besessen haben; 
in England soll nach der normannischen Eroberung sast die Hälfte aller 
Lehen geistlich gewesen sein. Ja noch im achtzehnten Jahrhunderte gehörte 
aus Sicilien ein Drittheil aller Grundstücke dem Klerus. Bei dem Stre-
ben der Kirche möglichst viel Privateigenthum hinzuzuerwerben und bei 
der mehr oder weniger consequent durchgeführten Unveräußerlichkeit des 
geistlichen Grundbesitzes mußten die Gefahren, welche von der todten Hand 
dem Ackerbau drohten, schon sehr früh um so schlimmer erscheinen, als der 
Klerus verkam und verdarb, und die Klöster früh genug aufhörte» Pflanz-
stätten des Fleißes und der Cultur zu sein. Nicht bloß aus politischen 
und religiöse», sondern ebenso sehr aus wirthschastlichen Motiven gingen 
die großen Säcularisationen der neuern Zeit hervor (Roscher). 

Dieser Zähigkeit der höchsten Stände in Behauptung ihres Grundei-
genthums entspricht das Streben, dasselbe immerfort noch zu erweitern. 
Durch alle nur erdenklichen Mittel: Erbschleicherei und Priestertrng, Dro-
hungen und Ermahnungen sind die Laien in früheren Jahrhunderten von 
der Geistlichkeit um ihre Güter gebracht worden. Durch Gewaltsamkeiten 
der empörendsten Art hat der Adel die kleinen Grundbesitzer zu verdrängen 
fich bemüht und namentlich die bäuerliche Bevölkerung oft genug von Haus 
und Hof vertrieben. Dahin gehört das in der Geschichte des Bauernstan-
des berühmt gewordene „Legen" der Bauern. 
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Das „Legen" der Bauern war die Besugniß des Edelmanns, der zur 
Erbauung eines neuen Ritterfitzes oder zu einem andern Behuf einen Platz 
zu erwerben wünschte, einen oder etliche Bauern auszukaufen; ein Privi-
legium, welches der Bodeucultur natürlich unberechenbaren Schaden bringen 
mußte: kein Bauer mochte Geld und Fleiß auf die Verbesserung seines 
Grundstücks wenden, das er jeden Augenblick verlieren konnte. Vergebens 
suchten manche Fürsten wenigstens die bei einem solchen Auskausen stattfin-
denden Bedingungen sür die Bauern günstiger zu stellen, aber die Privile-
girten hielten an dem srühern Unwesen möglichst lange fest. Eine andere 
Veranlassung zum „Legen" der Bauer» war bei Pachtverhältnissen unpünkt-
liche Entrichtung des Pachtschillings. Das klassische Land für dergleichen 
Unglücksfälle war bis in die jüngste Zeit hinein Irland, wo die Grund-
herren oder deren Bevollmächtigte zahlungsunfähige Pächter nach sechs 
Monaten einfach von Haus und Hof zu vertreiben pflegten. Nach den 
amtlichen Ermittelungen des Unterhauses sind in Irland noch im Jahre 
1844 nicht weniger als 6622 Fälle solcher Vertreibungen (Heetmvnt3) 
vorgekommen, von denen 23,822 Personen betroffen wurden. Indessen 
erscheint auch bei dieser Gelegenheit wiederum Mecklenburg als ein Muster-
staat sür solche Mißstände. Hier war dem Adel seit 1621 das unbe-
schränkte „Legen", d. h. die Vertreibung der Bauern von Grund nnd Boden, 
gestattet. Wir finden hier diese Unsitte in engem Zusammenhange mit der 
PatrimonialgeriHtsbarkeit. Der Bauer fürchtete weder Prügel noch den 
schwersten Druck der Frohndienste so sehr, wie das Unglück „gelegt" zu 
werden. Es gab zweierlei Arten des Legens der Bauern. Besser lag der 
Bauer, wenn er nur „umgelegt" d. h. wenn er von seinem gnädigen Ge-
bieter von dem bisher innegehabten Grundstück aus ein schlechteres, 
vom Herrenhose entfernteres oder kleineres versetzt wurde; am schlimm-
sten, wenn er „niedergelegt" d. h. wenn seine Stelle völlig eingezogen nnd 
er zum Tagelöhner degradirt wurde. Nur die Rückficht aus die geringe 
Dichtigkeit der Bevölkerung hielt die Gutsherren von einer häufigen Aus-
beutung dieser Besugniß ab; mit dem Steigen der Bevölkerung häuften 
fich die Beispiele solchen „Abschlachtens" der Bauern, wie die mecklenbur-
gischen Seigneurs es selbst nannten. Man ermesse die Folgen dieses Un-
wesens sür die Cultur überhaupt und sür die Bodencultur insbesondere. 
, Der Stiftung von Majoraten zu Gunsten einzelner Adelsgeschlechter 
«nd der Unveräußerlichkeit mancher geistlicher Grundstücke stehen als merk-
würdiger Gegensatz bei dem bäuerlichen Vermögen die Beschränkungen in 
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Bezug aus das Erbrecht gegenüber. Es ist in der That, als hätten Ge-
setze, wie die in manchen Gegenden und zu manchen Zeiten in Betreff des 
Erbrechtes der Bauern erlassenen, die bestimmte Abficht gehabt, jeden Aus-
schwung des bäuerlichen Wohlstandes von Generation zu Generation syste-
matisch zu hemmen. Betrachten wir einzelne Fälle. 

DaS Besthaupt oder der Todsall hieß die Verpflichtung, das beste 
Stück Vieh oder den sonst werthvollsten Gegenstand aus dem beweg-
lichen Nachlasse eines männlichen Hintersassen und das beste Kleidungsstück 
aus dem einer weiblichen Hörigen dem Seigneur herauszugeben. Diese 
Verbindlichkeit war sast in allen europäischen Ländern den Bauern aufge-
bürdet. Ursprünglich soll gar den Hörigen und Leibeigenen die Besugniß 
entzogen gewesen sein, über ihren Nachlaß jeglicher Art letztwillig zu verfügen. 

Freilich knüpfte sich an einen solchen Unsug die Erfahrung, daß der 
Bauer, dadurch entmuthigt, an kein Sparen dachte und durch Unwirth-
schastlichkeit nicht bloß, fich, sondern auch seinem Grundherrn und dem Ge-
meinwesen schadete. Indessen begegnen wir doch noch in der zweiten Hälfte 
des achtzehnten Jahrhunderts in Ungarn uud Siebenbürgen dem Mißstande, 
daß die Bauern dort keine völlig freie Verfügung über ihre bewegliche Habe 
hatten. Denn nur die Kinder eines Hörigen dursten erben. Hinterließ 
der Bauer keine, so durfte er nur über zwei Drittheile seiner Habe testa-
mentarisch verfügen, das Uebrige fiel dem Gutsherrn zu. Starb der kin-
derlose Bauer ohne Testament, so erbte der Gutsherr Alles. Ein noch 
schlimmeres Beispiel finden wir in noch neuerer Zeit in Hannover, wo 
noch zur Zeit der Julirevolution 1830, wenigstens der Theorie nach, beim 
Tode eines Bauern die Hälfte aller beweglichen Habe dem Gutsherrn zu-
fiel, auch dann, wenn eine Wittwe oder Kinder nachblieben, ohne daß der 
erbende Gutsherr eine entsprechende Quote etwaiger Schulden zu über-
nehmen gehabt hätte. Hinterließ der Bauer keine Familie, so erbte der 
Gutsherr Alles. 

Zu den größten Fortschritten in der Cultur gehört der Uebergaug von 
der Naturalwirtschaft zur Geldwirthschaft. Letztere ist auf niederen Cul-
turstusen ebenso unmöglich aus alle Verhältnisse anwendbar, als erstere 
nachtheilbringend auf höheren. Erst ein regerer Verkehr, ein größerer 
Markt steigern die Emulation derjenigen Waare, welche zu einem allgemeinen 
Maßstabe aller Taus^werthe dienen kann. Ehe diese Waare, das Geld, 
der gemeinsame Nenner wird sür alle nur erdenklichen Tauschwerthe, muß 
es Naturalleistungen, Naturalabgaben, Naturalbesoldungen geben. Es gilt 
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nun den Zeitpunkt erkennen und wahrnehmen, in welchem man von dieser 
unvollkommenen Art wirthschaftlichen Verkehrs zum Geldverkehr übergeht. 
Es hat schwer auf dem Bauernstande gelastet, daß man hier und da so 
spät daran gegangen ist, das Princip der Geldwirthschaft aus die bäuer-
lichen Verhältnisse anzuwenden. Das Abhängigkeitsverhältniß, in welchem 
der Bauernstand sich befand, mußte um so drückender sein, je weniger be-
stimmt und in Zahlen ausgedrückt die Obliegenheiten desselben waren. 
Usurpationen der Stärkeren wurden dadurch erleichtert, die Größe der ge-
brachten Opser sprang nicht so sehr in die Augen. Alle Parteien hatten 
weniger die Möglichkeit den Umfang des Gewinns sür die eine, des Ver-
lustes für die andere Partei zu berechnen. 

Es giebt allerdings Ausnahmen, wo Geldleistungen den Pflichtigen 
lästiger sind als Naturalleistungen und persönliche Dienste; jedoch ist die 
Gesetzgebung wohl überaus selten in den Fehler verfallen, diese Verwand-
lung von Naturalleistungen in Geldleistungen zu früh eintreten zu lassen. 
Meist kommt sie mit solchen Reformen spät genug und die Geschichte der 
bäuerlichen Lasten weist schlagende Beispiele solcher Verspätung auf. 

Wir beabsichtigen nicht die lauge Reihe der bäuerlichen Lasten auszu-
zählen. Es mag genügen auf einige derselben und aus deren volkswirth-
schastliche Nachtheile hinzuweisen. 

Erinnern wir uns der Bauernservituten, eines der unerquicklichsten 
Capitel der Bauerngeschichte, so tritt uns das Unwesen der Mesta in Spa-
nien und Sicilien als ein ausdrucksvolles Beispiel von der Verderblichkeit 
solcher Anachronismen beim Hinüberschleppen mittelalterlicher Institutionen 
in moderne Zeiten entgegen. 

I n Spanien hatte fich während der mehrhundertjährigen Kämpfe ge-
gen die Mauren die Sitte gebildet einen großen Theil der Felder nnd 

. Weinberge in Weideplätze sür Schasheerden umzuwandeln. Diese Art 
Viehzucht war bei der jeden Augenblick drohenden Gefahr von Einfällen 
der Mauren die beste Capitalverwendung. Die Mischung und Vereinigung 
dieser Wanderheerden hieß „Mesta". Viele Tausende von Schafen weideten 
zu bestimmten Jahreszeiten bald in den mittlem bald in den südlichen 
Provinzen Spaniens: eS bildete fich ein Recht der Heerdenbefitzer aus, ihre 
Thiere aus fremden Brachfeldern weiden zu lassen; es knüpfte fich endlich 

! daran das Verbot, das angebaute Land durch Gräben und Umzäunungen 
^ vor dem Besuche der Merinos zu schützen. Ein solcher Schutz der Vieh-
j zucht zum Nachtheil des Ackerbaues war in srühern Jahrhunderten nöthig 
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und vortheilbringend gewesen, aber auch als die Gefahr vor den Mauern 
bereits verschwunden war, bestand die alte Sitte als Unfitte noch immer 
fort nnd steigerte sich unter Philipp II. zu einem der entsetzlichsten Hinder-
nisse sür die Entwickelung des Volksreichthums in Spanien. Eine Gesell-
schaft ans Granden, Bischöfen und Klostervorständen bildete fich zur Aus-
breitung des Mestaprivilegiums. Ihre zahlreichen Heerden wurden die 
Plage des Landmannes. I n der ganzen Geschichte des Monopols, meint 
Sugenheim, sei nichts, was mit dieser großen Geißel der Landwirthschast 
fich vergleichen ließe. Wo die Heerden erschienen, ward das Land in eine 
Wüste verwandelt, berichtet ein Zeitgenosse: der Landmann mußte allen 
Muth verlieren. 

Aehnliche Folgen hatte die Mesta in Neapel, wo geradezu als eine 
unmittelbare Wirkung dieses Privilegiums Hungersnoth das Land heim-
suchte. Eine so gründliche und vom Gesetze antoriflrte Verwüstung der 
Saaten mußte dem Ackerbau schädlicher sein als die Heuschreckenheerden. 

Mit der Verwüstung durch Heuschreckenschwärme lassen sich ebenfalls 
die schlimmen Folgen des Jagdrechts der Fürsten und Seigneurs verglei-
chen. I n Frankreich dursten an vielen Orten die Bauern nicht jäten uud 
ackern, das Heu nicht mähen, ja ihre Felder überhaupt nicht betreten, 
um die Rebhühner nicht zu verscheuchen oder um deren Eier nicht zu ver-
letzen. Es ist vorgekommen, daß dort die Hintersassen mancher jagdlustigen 
Grundherren in großer Zahl zur Flucht genöthigt waren, weil sie sonst in 
Folge der Verwüstung ihrer Felder dem Hungertode zum Opfer fielen. 
Auch ist es vorgekommen, daß verzweifelte Landlente, die das Stück Brot 
ihrer Weiber und Kinder gegen Wildschweine und Nothwild vertheidigten, 
sür dieses Vergehen aus die Galeren kamen. Noch im achtzehnten Jahr-
hundert dursten in manchen Gegenden Deutschlands die Bauern keinerlei 
Gewehr, ja nicht einmal einen Knittel oder einen Hund bei sich führen, 
um ja nicht in die Versuchung zu kommen ihre Saaten vor dem gehetzten 
Wilde schützen zu wollen. Geschah Letzteres einmal, so wurde es schwer 
geahndet. Man erzählt sich von einzelnen Fällen, wo Bauern, welche ge-
gen das Jagdrecht gefrevelt hatten, an das Geweih eines wilden Hirsches 
gebunden und zugleich mit diesem, der nun in die Wildniß gejagt wurde, 
ihrem Schicksale überlassen wurden. Für das widerrechtliche Erlegen eines 
Hirsches wurden nach der pommerscheN Forstordnnng die Bauern mit einer 
Geldbuße von zweihundert Thalern gestraft. I n manchen Gegenden war 
der durch das Wild angerichtete Schaden sehr beträchtlich, im Anspach!-
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schen schätzte man ihn aus 200,000 Gulden jährlich, während gleichzeitig 
der Fürst aus dem geschossenen und verkauften Wilde, natürlich nur sür 
seine Kasse, 40,000 Gulden löste. 

Aus der langen Reihe der Frohnden heben wir nur einzelne Beispiele 
hervor. I n Frankreich finden wir im Mittelalter die Verpflichtung zum 
Botenlaufen, zum Ausbessern und Reinigen der Gräben, Brücken und 
Mauern des Herrenschlosses. Eben dort waren die Jagdsrohnden überaus 
drückend und wurden mitunter als so barbarisch geschildert, daß man aller-
dings die Wahrheit solcher Angaben zu bezweifeln Grund haben dürste. 
Wenn die Seigneurs des Schlosses Maiche im Winter jagten: „ils avoient 
!s äroit äs ssirv övsntrsr äsux äs lsurs serks pour ss rsekAnFsr Iss 
pisäs äans Iss sntraillss kumantes". Ein Proceß über einen solchen 
Fall soll das Factum bestätigt haben. Gewiß ist, daß die Erwähnung 
dieses Rechtes der Seigneurs zur Erhitzung der Köpse in der berühmten 
Nacht vom 4. auf den 6. August 1789 nicht wenig beitrug. — I n Deutsch-
land ließ man im achtzehnten Jahrhundert Bauern mit zwei und vier 
Pferden stundenweit kommen, um eine unbedeutende Last ein Paar tausend 
Schritte fortzuschaffen. Mitten in der heißesten Erntezeit mußte der Bauer 
seinem Herrn ost Spanndienste leisten > weil dieser ein paar Freunde zur 
Poststation fahren zu lassen wünschte; der Bauer mußte Prunkgebäude 
aufführen, indessen seine eigene Hütte verfiel; ost wurde er wegen eines 
leeren Höflichkeitsbrieses als Bote ausgeschickt, indeß vielleicht seine ster-
bende Mutter nach ihm verlangte; er mußte nach vollbrachtem Erntetage 
noch die Nacht hindurch seines Herrn Hof bewachen. Es ist geschehen, 
daß Bauern bei der Frohndarbeit zu bleiben gezwungen wurden, während ihr 
Haus brannte. Carl Eugen von Württemberg hat durch frohndende Bauern 
Seen aus hohen Bergen ausgraben lassen, bloß um Hirsche darin Hetzen 
zu können; so ost ihm ein Soldat entlies, wurden 2000 Bauern ausgeboten, 
welche Tage und Nächte hindurch mit leerem Magen und in bitterer Kälte 
auf einem Posten stehen mußten, um bei der Einsangung des Entwichenen 
behülflich zu sein. 

Unter die empörendsten Rechte der Seigneurs ist daS ^us primae 
nooü8 zu rechnen. Peinlich und verhaßt mußte es für die Hörigen sein, 
daß fie verpflichtet waren zu ihren Heirathen des Grundherrn Erlaubniß 
einzuholen. Es entsprach dieses dem mittelalterlichen Brauche, daß auch 
jeder Vasall zu seiner Verheirathung der Genehmigung seines Lehnsherrn 
bedurste. Man meint, daß das Ms primae noctis seinen Ursprung der 
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Gewohnheit der Seigneurs verdankt, nur um den schändlichen Preis, den 
es bezeichnet, ihren heirathslustigeu Grundholden die fragliche Erlaubniß 
zu ertheilen. Man hat Beispiele aus Frankreich, wo namentlich die Kle-
risei aus Ausübung dieses Rechts in seiner ursprünglichsten Form sehr er-
picht war. Indessen finden wir schon früh theils Abschaffung, theils Ab-
lösung dieses schimpflichen Unwesens. I n Rußland hat bereits Olga dem-
selben ein Ende gemacht und in andern Gegenden ward diese Naturallei-
stung ebenfalls früh in eine Geldabgabe verwandelt, aber dennoch finden 
sich selbst in neuerer Zeit fatale Spuren davon. Es ist notorisch, daß 
noch im stebenzehnten Jahrhundert der Graf von Montvellat sür die guten 
alten Sitten und Gebräuche eine so große Verehrung hegte, daß er das 
Ms primae nooüs in der in Auvergne früher allgemein üblichen ursprüng-
lichen rohen Form ausübte und die von seinen übrigen Standesgenossen 
dafür angenommene Geldabfindung zurückwies, wenn man sich nicht zu 
besonders großen Opfern verstand. Ost verschlangen diese Opser die volle 
Halste der Mitgist der Braut. — I n Neapel und Sicilien finden wir 
noch zur Zeit der französischen Revolution und im Anfange des neunzehnten 
Jahrhunderts das „Hochzeitrecht", indem eine bedeutende Geldablösung, 
und dazu in sehr demüthigenden Formen, für dasselbe an die Grundherren 
gezahlt wurde. 

Die „Menschenrechte" brauchten Zeit, um sich geltend zu machen. Die 
Masse der Bauern schien nur dazu vorhanden zu sein, um von den Sei-
gneurs ausgebeutet zu werden. Die demüthigenden Formen der bäuerlichen 
Abhängigkeitsverhältnisse bis in die neueste Zeit stehen mit der „Aufklä-
rung" und den „Menschenrechten" in Widerspruch. Es ist noch zu Ende 
des achtzehnten Jahrhunderts auf der Insel Sardinien geschehen, daß, als 
ein piemontesischer Staatsminister mit einem einheimischen Edelmann auf 
der Insel spazieren ging und dabei müde wurde, er einen Bauer herbeirief, 
ihm befahl, aus allen Vieren, wie ein Thier, niederzuhocken, und sich dann 
auf ihn setzte. Aus des Andern Bemerkung, wie sehr diese eigentümliche 
Ruhebank sein menschliches Gesübl verletzte, erwiederte jener patriarchalische 
sardinische Baron: „das ist Nichts! lassen sie es gut sein; es ist heilsam, 
daß diese Galgenschwengel in der Ehrfurcht erhalten werden, welche sie 
ihrem Herrn schuldig sind!" Hier und da mochte wohl den Bauern bei 
solchen Zuständen die Geduld reißen, und der Bauernkrieg in Frankreich 
beim Ausbruch der französischen Revolution weist manches Beispiel davon 
aus. I n der Normandie bestand von Alters her die Verpflichtung der 
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Bauern, an einem bestimmten Tage einen Sack mit Korn auf den Schultern 
herbeizuschleppen und dem Grundherrn darzubringen. Die Form dieser Ab-
gabe war. lange nicht mehr in Gebrauch, als sich im August 1789 Folgen-
des ereignete. Ein normannischer Bauer brachte seinem Seigneur, wie 
schon ost geschehen war, den Sack mit Korn ans einem Karren herange-
fahren. Der Herr berief sich auf die Verpflichtung, daß der Bauer den 
Sack aus den Schultern herbeischleppen müsse und der Bauer fuhr mit 
seinem Karren heim» Er kam bald darauf mit einem halben Sacke aus 
den Schultern wieder und bemerkte dazu, daß er die andere Halste sogleich 
bringen werde; woraus er indessen wiederum mit dem Bedeuten sortgeschickt 
wurde, er solle dem alten Brauche gemäß den Lanzen Sack in einer La-
dung aus dem Rücken herbeibringen. Diese unsinnige Härte versetzte das 
ganze Dors in Wnth, das Herrenschloß wurde von den ergrimmten Bauern 
erstürmt und zerstört. 

So war der Bauer in jeder Beziehung abhängig von der Willkür 
und Laune seiner Herren, nach M n Richtungen hin gehemmt, sowohl in 
seiner wirthschaftlichen Thätigkeit als auch in seiner geistigen Entwickelung. 
Es war nicht genug, daß man, wie wohl geschehen ist, den Bauern zwang, 
Nächte hindurch auf das Wasser eines Teiches zu schlagen, damit sein in 
der Nähe schlafender Gebieter durch das Geschrei der Frösche nicht in sei-
ner Ruhe gestört würde: der Bauer durste seinen Wein nicht anders keltern 
als in der Kelter seines Gutsherrn, sein Mehl nicht anders wo mahlen 
als in der Mühle seines Gutsherrn. Er durste seine Feldfrüchte nicht eher 
zu Markte bringen, als bis der Gutsherr die seinigen in vortheilhaster Weise 
zu Gelde gemacht hatte. I n einigen Gegenden durste der Bauer seine 
Kinder nicht zur Schule schicken. I n Kurhessen war noch im Jahre 1830 
den Bauern verboten, ihre Söhne studiren zu lassen. Es war systematisch 
daraus abgesehen, Alles hinwegzuräumen, was zu einer Ausgleichung der 
Standesunterschiede beitragen konnte. 

Wir haben gesehen, wie in früherer Zeit die Ohnmacht der Staats-
gewalt der Bauernbedrückung durch die Privilegirten Vorschub leistete. 
Aber noch mehr: es hat Zeiten gegeben, wo die Staatsgewalt noch nicht 
zu der Einsicht gelaugt war, daß man die bäuerliche Bevölkerung unter 
möglichst günstige Bedingungen stellen müsse; wo die Staatsgewalt daher 
mit den Privilegirten in Aussaugung der Bauern wetteiferte. Bisweilen ist 
die Staatsgewalt für den Ackerbau eine eben so schlimme Geißel gewesen, 

i als die Privilegien von Adel und Geistlichkeit. Die staatsrechtlichen Lasten 
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welche der Bauernstand zu tragen hat, waren um so drückender, als in 
manchen Fällen er allein oder er vorzugweise davon betroffen wurde, wäh-
rend die anderen Stände als privilegirte nicht daran Theil nahmen. 

Es war die schlimmste Zeit sür den Bauernstand in Frankreich, als 
die Könige zur Alleinherrschaft emporgestiegen waren, des Beistandes der 
unteren Klassen gegen die seudalen. Stände nicht mehr bedurften und sich 
nur dann um das Loos der Bauern kümmerten, wenn es galt das Ma-
terial sür Krieg und Finanzen, welches im Bauernstande steckte, auszu-
beuten. I n Dänemark war es noch schlimmer. Dort gab der Fürst dem 
Adel das Beispiel zur Bedrückung der Bauern. Indem die Könige von 
Dänemark außer dem Pachtgelds von den Bauern einige Hos«, Hand- und 
Spanndienste auf ihren Gütern ausbedungen, entstanden aus diesem Wege 
die Frohnden, der erste Keim zur Leibeigenschaft in Dänemark. DaS Vor-
gehen der Könige fand nur zu bald Nachahmer in der geistlichen und 
weltlichen Aristokratie. Auch sie that einen Theil ihres Besitzes unter 
ähnlichen Bedingungen aus. 

Als die stehenden Heere auskamen, lastete die Verpflichtung zum Kriegs-
dienst vorzugsweise und hier und da sast ausschließlich aus dem Bauern-
stande. I n dem Edict über die Landmiliz 1701 in Dänemark ward die 
Wehrpflicht ausschließlich dem Landmanne auserlegt, und noch im I . 1733 
wurde das Gesetz über diese Landmiliz, Nachdem es in der Zwischenzeit 
gemildert worden war, wieder in seiner ganzen Schärfe hergestellt — „weil 
daS Wohl des Landes erfordere, die Freiheit der Bauernkerls, welche sie 
durch Aufhebung der Landmiliz bekommen, durch Wiedereinführung dersel-
ben wieder einzuschränken". Auch in Deutschland treten die stehenden 
«Heere an die Stelle der Lehns- und Landwebrausgebote. Und was die 
Rekrutenpflicht in den deutschen von Duodeztyrannen regierten Staaten im 
achtzehnten Jahrhundert bedeuten will, weiß man zur Genüge aus dem fluch-
würdigen Menschenhandel, welcher in Braunschwelg, Anhalt, Hessen - Kassel 
betrieben wurde. Indem man tausend von Bauernsöhnen auf die Schlacht-
bank lieferte, sammelte man Millionen, welche nicht so sehr dem Staats-
schatze als vielmehr der Privatschatulle des Fürsten zu Gute kamen. 

Ein französischer Nationalökonom vergleicht die Steuerlast eines Volkes 
mit einer schweren Bürde, welche ein Mensch zu tragen hat: alles komme 
aus die Vertheilung und Anordnung beim Lasteutragen an. Auf dem Rücken 
könne ein Mensch eine ansehnliche Last fortschleppen, während er unter einer 
sehr geringen Last, die er aus der Nasenspitze zu tragen versuche, erliege. 
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Nicht eingedenk dieser Grundsätze einer möglichst gerechten Vertheilung der 
Steuerlast, haben die Fürsten ost den tiefsten und ärmsten Theil der Be-
völkerung, den Bauernstand, am meisten auszubeuten getrachtet und ihm 
Obliegenheiten aufgebürdet, welche seinem schwachen Vermögen nicht ent-
sprachen. Je weniger die privilegirten Klassen an dem Tragen der Staats-
lasten Theil nahmen und je größer diese bei den immer gesteigerten Be-
griffen von Pflichten nnd Rechten des Staates wurden, desto unerträglicher 
wurde die Bauernbedrückung von Staats wegen. Reisende in Frankreich 
während des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts berichten von 
den Steuererpressungen aus dem platten Lande, von den Auspfändungen 
der Bauern durch Steuereinnehmer, so daß den Unglücklichen kein Bett 
zum Ruhen, kein Werkzeug zum Arbeiten übrigblieb. Ost, wenn der 
Staat durch wirthschastliche Thätigkeit sich besondere Einnahmequellen ver-
schaffte, hat der Bauernstand vorzugsweise darunter leiden müssen. Salz-
und Branntweinregal, Handelsmonopolien und andere fiscalische Unterneh-
mungen sind ein Fluch des Bauernstandes gewesen. Und dazu kam noch 
die noble Jagdpassion der Fürsten, wie z. B. noch in unserm Jahrhundert 
in Würtemberg 1814 dem einzigen Oberamte Heidenheim die königliche 
Herbstjagd gegen 20,000 Gulden allein an Frohnden gekostet haben soll. 

Wenn schon überhaupt der büreaukratische Mechanismus oft verderb-
liche Folgen für die öffentliche Wohlfahrt gehabt hat, so ist ganz besonders 
dem Bauernstande die complicirte Staatsmaschinerie, die Armee von Beamten 
und Handlangern der Regierung über die Maßen lästig geworden. So 
bedrückten die Podesta's in Oberitalien die kleinen bäuerlichen Grundbe-
sitzer in aller und jeder Weise, so sind die spanischen Vicekönige in Neapel 
dem dortigen Bauernstande eine Geißel gewesen, so haben die ausländischen 
Reisenden in Rußland von den Chicanen der Wojewoden gegen die Bauern 
viel Schlimmes zu berichten, und selbst in Preußen war sogar während 
der Regierung Friedrichs des Großen der Bauernstand der Laune und Will-
kür der Beamten preisgegeben. Freilich erließ Friedrich Drohungen gegen 
die Angestellten, welche sich künstig beigehen lassen würden mit den Land-
bewohnern „auf eine tyrannische Weise zu verfahren, mit deren Personen 
und Vermöge^ so umzuspringen, als ob diese ganz Leibeigene von den 
Beamten wären". Dieses erwies sich wirkungslos. Ein fernerer Erlaß 
besieblt, daß jeder Beamte, der künftig überführt werde, „daß er einen 
Bauer mit dem Stocke geschlagen habe, deßhalb alsobald und ohne einige 
Gnade aus sechs Jahre zur Festung gebracht werden sollte". Aber auch 



3 0 2 D i e Hauptmomente der Geschichte des Bauerns tandes . 

diese Drohung half dem Uebelstände nicht ab. Der schlimme Hang im 
preußischen Beamtenstande, die Agriculturbevölkeruug wie das Vieh zu be-
handeln, wurzelte zu tief. 

Je mehr der Staat seine Obliegenheiten vergrößerte, seine Ausgaben 
vervielfachte, desto größer ward die Gefahr der Vielregiererei. Die Nach-
theile der letzteren trafen wiederum die wirtschaftliche Thätigkeit überhaupt, 
den Bauernstand insbesondere. Indem der Staat, welcher in seinem öko-
nomischen Wissen ost nicht vorgeschrittener war als das Publikum, die 
Landwirthschast bis in das minutiöseste Detail hinab regeln und über-
wachen wollte, that er häufig großen Schade«. I n den oberitalienischen 
Städte-Republiken war im 12. Jahrhundert die Regierung von der un-
nöthigen Besorgniß erfüllt, der Grundbesitz möchte allzusehr parzellirt wer-
den und bemühte fich mit allen Mitteln das Zusammenlegen der verein-
zelten und kleinen Grundstücke zu erzwingen. Es ward aber damit das 
Verschwinden der kleinern, besonders der bäuerlichen Landeigenthümer in 
ganz Ober- und Mittelitalien, eine theilweise Verschuldung des Grund-
besitzes, eine Verarmung des Bauernstandes bewirkt. Es hatte außeror-
dentlich langer Zeit bedurft, um das Princip der Freiheit des Getreide-
handels den Regierungen einleuchtend zu machen. I n der wohlgemeinte-
sten Absicht haben die Regierungen die verkehrtesten, verderblichsten Gesetze 
über diesen Gegenstand erlassen und damit dem Ackerbau unsäglichen Scha-
den zugefügt. Ein in Reglements und Paragraphen eingezwängter, von 
Intendanten und Staatshosmeistern überwachter Ackerbau kann sich schwer-
lich zu großer Blüthe entfalten. Daß auch die Sorge sür die Ausklärung 
des Landvolks in Bezug aus die Landwirthschast zu weit gehen kann und 
die bäuerliche Bevölkerung in einer Art Unmündigkeit erhält, ist von Toc-
queville in dem Werke über das vorrevolutionäre Frankreich sehr ausdrucks-
voll dargestellt worden. 

So sehen wir den Bauernstand von allen Seiten bedrängt. Staat, 
Kirche und Adel wetteisern mit einander in dem Bestreben ihn auszusaugen. 
Rechtlos, wirthschastlich verkommend, geistig stumpf mußten in Folge sol-
cher Mißhandlungen die Bauern sein. Der spanische Benedictinermöuch und 
Publicist Feyjoo sprach es öffentlich aus: „das Loos der Bauern seines 
Vaterlandes sei härter als das der Galerensklaven". Allerdings, die Zei-
ten, wo man, wie in Frankreich im elften Jahrhunderte, den Werth eines 
Leibeigenen dem Werthe von drei Pferden gleichstellte, dauerten wenigstens 
in manchen Gegenden nicht lange, aber daß auch noch im siebenzehnten 
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Jahrhundert sehr zahlreiche Fälle von grausamer Verstümmelung, Folter 
und Tödtung der Bauern durch ihre Seigneurs vorkommen, weiß man nur 
zu genau z. B. aus dem Prozesse der xranäs Hours Ä'̂ uvei-Ane. I n 
Dänemark war es noch am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts, wie 
aus einer Verordnung Christians II. zu ersehen ist, „eine böse und un-
christliche Gewohnheit, arme Bauern zu verkaufen und zu verschenken". Es 
ist vorgekommen, daß dort ein Bauer oder sein Kind sür einen Hund hin-
gegeben wurden. I n Polen zahlte ein Edelmann, der seinen Bauer töd-
tete, nur eine Geldbuße von 16 Gulden und ging sonst straflos aus. 

Immer größere und größere Opfer wurden den Bauern aufgebürdet, 
die Pachtcontracte zu Gunsten der Herren, zum Nachtheil der Bauern ge-
ändert, die Zahl der Frohndetage vermehrt. I n Sardinien zahlten die 
Bauern schon 60—70 °/o von der Frucht ihres Schweißes neben häufigen 
Frohndediensten, und doch fand fich noch in den dreißiger Jahren unseres 
Jahrhunderts ein Marchese di Moros, welcher den Pachtschilling noch um 
Via erhöhte, weil — die Mäuse aus seinem Boden wohl so viel fressen 
könnten. I n Neapel gab es zur Zeit der Thronbesteigung Joseph Bona-
parte's 1806 nicht weniger als 1395 verschiedene Lehns- und Baronat-
gerechtigkeiteu, welche natürlich meist den Bauern zur Last fielen. Mit 
Recht find in Baiern die unzähligen Abgaben: Zehnten, Hand- und Spann-
srohnden, Gülten, Küchendienste, Kälber, Gänse, Enten, Hühner, Hand-
lohn, Laudamium, Taxen, Sporteln, Schreibegebühren u. s. w. „eine wahre 
Strafe sür den Fleiß, die Betriebsamkeit und Sparsamkeit des Grundunter-
thans" genannt worden. Die Mast- und Wegegelder, die Obst- und Taback-
zehnten, die Feiertags- und Heiduckengelder, der Salz- und Geflügelzins, 
die Abgaben sür Bescheinigung über geleistete Frohndienste, sür den Hei-
rathsconsens — hatten kein Ende. Man mußte durchgreifenden Verände-
rungen entgegengehen. 

Zunächst hat wohl die Verzweiflung bei so unheilvollen Zuständen die 
Bauern ost zur Flucht vor ihren Peinigern getrieben. I m Mittelalter ist 
die Theilnahme an den Kreuzzügen häufig als eine Folge der Bauernbe-
drückung anzusehen, wie die umfassende Auswanderung der bäuerlichen 
Bevölkerung aus Irland in unseren Tagen auch. Wie in Rußland wohl 
von ausländischen Reisenden das Streben der bäuerlichen Bevölkerung 
wahrgenommen worden ist, den Stand des Landmannes mit dem eine» 
Handwerkers oder HapfirerS zu vertauschen, so sehen wir auch z. B. in Däne-
mark zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts über Vs der Bauernsöhne 
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lieber Soldaten, Matrosen, Bediente oder Bettler werden, als dem Stande 
des Vaters folgen, so daß eine bedeutende Abnahme der ländlichen Be-
völkerung fühlbar wurde. Es müßte ein interessanter Gegenstand sür eine 
juristische Untersuchung sein: die Menge von Gesetzen in Betreff flüchtiger 
Bauern in den verschiedenen Ländern mit einander zn vergleichen. Aus 
dem massenhaften Flüchten der bäuerlichen Bevölkerung läßt fich schließen 
aus die Unerträglichst der Zustände, in denen sie sich befand. Nicht im-
mer und überall hat es Grenzgebiete gegeben, wie für Rußland Sibirien 
und die Ukraine, wohin eine solche Emigration ihre Schritte lenken konnte. 
Ost sind Städte das Ziel derselben gewesen, nnd manche Regierungen 
haben ein solches Streben vom platten Lande in die Städte begünstigt; 
Florenz hat schon im Beginn des zwölften Jahrhunderts alle von ihren 
Herren geplagten Landleute uuter Zusicherung belangreicher Privilegien 
förmlich aufgefordert, sich der jungen Republik anzuschließen und unter 
ihre schützenden Fittiche zu flüchten. Viele Städte Ober- und Mittelita-
liens folgten diesem Beispiele zum Entsetzen der Gutsherren. Diese Ver-
hältnisse der italienischen Städte zum Platten Lande dürften, in Bezug aus 
den Bauernstand, eine anziehende Vergleichung gestatten mit dent Psahl-
bürgerthum in Deutschland. 

Doch wenn es dem Bauernstande darauf ankam das Joch, unter wel-
chem er seufzte, abzuschütteln, so konnte es nicht sein Bewenden haben bei 
Auswanderung und Flucht. Es mußten gewaltsame Conflicte eintreten. 
Bauernkriege, welche in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten 
daran mahnten, daß die Welt nicht nur einer bevorzugten Minorität gehöre. 

Leider ist die Geschichtschreibung bisher in diesem Gebiete nicht allzu 
fruchtbar gewesen. Die Chronisten Frankreichs z. B. berühren in ihre» 
Erzählungen die dortigen Aufstände des elften Jahrhunderts nur obenhin, 
und gehen namentlich über die Beweggründe derselben flüchtig hinweg; 
selbst der deutsche Bauernkrieg im sechszehnten Jahrhundert ist von frühe-
ren und späteren Historikern vielleicht nicht hinreichend in seiner Bedeutung 
für die ganze Zeit beleuchtet worden; von der französischen Revolution zu 
Ende des achtzehnten Jahrhunderts weiß man sehr viel, aber von dem 
Antheil der Bauern an derselben bis auf einige Winke und Andeutungen 
in den neuesten Darstellungen sehr wenig. Auch sür eine Geschichte der 
politischen Agitationen in unserm Jahrhundert dürsten die bäuerlichen Ver-
hältnisse mehr Aufmerksamkeit verdienen, als manche Historiker glauben mögen. 

Je größer der ausgeübte Druck auf die Bauern gewesen war, desto 
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gewaltsamer brachen diese los. Die Programme, mit welchen sie aus den 
Schauplatz treten, enthalten eine Auszählung der an ihnen verübten Be-
drückungen. I m elften Jahrhundert verlangten die französischen Bauern 
in den Aufständen erblichen Besitz des Grund nnd Bodens. Noch war 
die Lage keine schlimmere, als daß sie nicht selbständige Grundeigentümer 
mehr waren wie ehedem. I n der Jacquerie dagegen galt es nichts gerin-
geres als die Ausrottung des Adels. Ueber 200 Schlösser wurden von 
den Bauern erstürmt und zerstört, deren Besitzer mit Weib und Kind ost 
mit haarsträubender Grausamkeit ermordet. Aus einer solchen Wuth kann 
man aus die verzweifelte Lage der Bauern schließen, wenn man auch zu-
geben muß, daß Unbildung und Rohheit den Bauern die Sinne verwirr-
ten und sie nicht dazu kommen ließen einen besonnenen politischen Plan zu 
entwerfen. Wenn Froissart meint, der englische Bauernausstaud unter 
Eduard III. sei ausgebrochen, weil das Volk es zu gut gehabt habe, so 
ist dies doch schwerlich im eigentlichen Sinne zuzugeben. Bauernkriege 
sind ihrer Natur nach grausame Rachehandlungen roher Massen gegen 
ihre erbarmungslosen Tyrannen. Die Bauern, welche 1626 in Teutschland 
das Banner des Aufruhrs erhoben, waren in den beiden letzten Menschen-
altern durch List, Betrug oder offene Gewalt zu Leibeigenen herabgewür-
digt worden. Die Bauern dachten, diese Leibeigenschast, welche ihnen mit 
Hülfe römischer Juristen aufgebürdet worden war, wieder abzuschütteln. 
Die gleichzeitigen resormatorischen Bestrebungen haben dann diesem Bauern-
kriege eine religiöse Färbung verliehen. I m Gegensatz hiezu sehen wir in 
Frankreich in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts durchaus 
keine religiösen Zwecke verfolgen, sondern nur den Versuch, den nnerträg-
tichen Bedrückungen und immer nenen Anmaßungen des Adels entgegen-
zutreten. Beide Confessionen, trotz des bittern Hasses, der sie damals 
trennte, reichten einander die Hände und machten gemeinschaftliche Sache 
gegen den Adel. Eine Reihe blutiger Rachehandlungen sehen wir in 
Frankreich während der Revolution, wo zu Zeiten kein Tag verging, ohne 
daß dem einen oder dem andern Gutsherrn der rothe Hahn auss Dach 
gesetzt wurde und Mißhandlungen und Ermordungen stattfanden. Diese 
gewaltsame Art in Frankreich fand wohl hier und da ihren Wiederhall in 
Deutschland. So brachen in Kursachsen im Sommer 1790 verschiedene 
Bauernaufstände aus. Die Rebellen verlangten Beschränkung der Rechte 

l der Rittergutsbesitzer, „damit sie Sachsen nicht zu einer Wüste und Einöde 
j der Gerechtigkeit machten". Auch im Sturmjahr 1348 machte sich der Haß der 
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ländlichen Bevölkerung gegen den Adel Lust. Dies geschah z. B. beson-
ders ausdrucksvoll im Großherzugthum Hessen, wo die Bauern aus unent-
geltlicher Befreiung von allen noch übriggebliebenen Feudallasten, Grund-
renten, Zehnten, Jagd- und Weideservituten u. s. f. bestanden. So hat 
denn das Jahr 1848 allerdings in mancher Gegend Deutschlands sür den 
Bauernstand Früchte getragen. Man würde wohlthun, bei Betrachtung po-
litischer Umwälzungen wie der von 1789,1830 und 1848 den bäuerlichen 
Verhältnissen mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden, als bisher geschehen ist. 
Wie wollte man die Bewegungen in Italien versteh», ohne den Antheil 
des Bauernstandes an denselben gehörig gewürdigt zu haben? Gerqde 
das ländliche Proletariat, das sich in Italien in Folge der Bauernbedrückung 
hat bilden können, liefert den Stoff sür Erschütterungen der schlimmsten 
Art. Diese Massen, die wenig oder nichts zu verlieren haben, leihen jedem 
Aufwiegler ihr Ohr, mag er mit bourbouischem Gelde ihnen beizukommea 
suchen oder mit mazzinistischen Phrasen. 

Es war einer der einfachsten und zugleich einer der folgenreichsten 
Gedanken in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre, als die Phyfiokraten 
den Satz aufstellten: „pauvrs pa?8»» — pauvrs rozsaums, psuvrs 
ro^aums — pauvre roi". Es war allerdings auch hier noch der staats-
wirtschaftliche Gesichtspunkt statt des allgemeinen volkswirtschaftlichen 
vorherrschend: man wollte den Staat zu Reformen veranlassen, indem man 
aus die geringe Steuerkrast einer dürstigen Bevölkerung hinwies. Es war 
noch der alte Jrrthum, als sei die Gesellschaft da um des Staates, 
nicht umgekehrt der Staat um der Gesellschaft willen. Aber die Empfin-
dung sür das Gefammtwohl, das Bewußtsein davon, daß ein krankes 
Glied den ganzen Leib krank mache, tritt doch bei jener Argumentation von 
der Armuth der Bauer schon recht deutlich hervor. 

Es war nicht schwer zu zeigen, daß der Bauer arm sei. Zumal in 
Frankreich, wo schon im sechszehnten Jahrhundert berühmte Reisende, wie 
Macchiavelli und Tafso, geklagt haben über das Elend des dortigen 
Bauernstandes; wo es eine gewöhnliche Erscheinung war, daß unweit von 
Paris und Versailles der Hungertod die bäuerliche Bevölkerung decimirte, 
während man in jenen Mittelpunkten der Politik und der seinen Sitte 
den kostspieligsten Spielereien sröhnte. I n Frankreich plünderten die blut-
saugenden Agenten der Steuerpächter die zahlungsunfähigen Bauern so 
vollständig aus, daß ihnen ost weder Betten noch das notwendigste Acker-
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geräth übrig blieb. Arthur Aoung fand, daß die Lage der Bauern in 
Frankreich an Irlands Elend mahne. Ein anderer Reisender stannt über 
die bitterste Armnth der Bauern inmitten der schönsten Natur, über die 
Pracht der adeligen Schlösser umgeben von elenden Hütten, über den er-
künstelten und entnervenden Luxus der Reichen im Gegensatz zu der Bet-
telhastigkeit und Nacktheit des Volkes. Hunderttausende ländlicher Wohn-
häuser hatten keine andere Oefsnung als die Thüre oder doch nur ein 
Fenster, es gab keine Kleidung, als ein selbstgesertigtes grobes und doch 
nicht dichtes Wollentuch, in vielen Provinzen ging alle Welt barfuß, in 
anderen waren nur Holzschuhe bekannt. Die Nahrung war Mehlsuppe 
mit etwas Schweinefett, Abends ein Stück. Brot, wenn es hoch kam, mit 
Speck, sonst monatelang kein Fleisch, in vielen Gegendey niemals Wein. 

Ein noch düstereres Bild rollt sich in Irland aus. Hier kostete der 
Bauer sast nie von dem Schlachtvieh, welches er mästete, Butter oder 
Brot waren ungewöhnliche Leckerbissen. Die Nahrung bestand aus Kartof-
feln oder Hafermehl, Milch und Wasser; aus einer Schüssel speisten 
Mann, Frau, Kinder, Kuh, Schwein, Hund und Katze zusammen. Und 
ebenso hatten alle eine Wohnung: eine Hütte, deren Wände aus Schlamm 
mit Stroh zusammengeknetet. 1740 verhungerten in Irland 400,000 
Menschen. Bei solchem Elend war allerdings an einen rationellen Betrieb 
der Landwirthschast nicht zu denken: in einer Grafschaft Irlands soll es 
vor noch nicht gar vielen Jahren Gebrauch gewesen sein, den Pflug an 
die Schwänze der Pferde zu binden. 

Wenn eS hier und da die Abficht der höheren Schichten der Gesell-
schaft gewesen ist, den Bauern in permanenter Armuth zu erhalten, so ist dieses 
nur zu leicht gelungen. Man erinnert fich der 1395 Baronetgerechtigkeiten 
in Neapel und Sicilien: in dieser „Kornkammer" der alten Welt war 

> das Landvolk in der Regel genöthigt, die Feldfrüchte schon lauge vor der 
Ernte zu Spotchreisen zu verkaufen. Die Gefängnisse waren mit insol-
venten Bauern angefüllt, die Felder verödeten. Ein Reisender vom Jahre 
1788 bemerkt: „des Bauers ganze Habe besteht meist in einem elenden 
Bette, in einem Esel und Schwein, bei denen er wohnt^. Weite Strecken 
des fruchtbarsten Landes bleiben unbebaut. 

Mit ähnlichem Erfolge haben die „Junker" gegen den VolkSwohl-
^ stand in Mecklenburg gewüthet. Auch dort fand u. A. der berühmte 
j preußische Staatsmann Freiherr v. Stein große Strecken brachliegend, 
^ Einförmigkeit, todte Sti l le, Armuth und Elend. Er schreibt: „Die 
j Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hst. 4. 21 
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Wohnung eines mecklenburgischen Edelmannes, der seine Bauern plagt, 
statt ihren Zustand zu verbessern, kommt mir vor, wie die Höhle eines 
Raubthiers, das alles um sich verödet und sich mit der Stille des Gra-
bes umgiebt". Der sittliche Zustand entspricht dem wirthschaftlichen. 
1850 kam in Mecklenburg aus 5'/z Geburten eine uneheliche; in einem 
Lande, dessen Bevölkerung ungefähr zur Hälfte aus Tagelöhnern besteht, 
bei dem allgemeinen Elend eine erklärliche Erscheinung. 

Es müßte anziehend sein, über das Verhältniß zwischen Baueru-
bedrückung und Dichtigkeit der Bevölkerung Untersuchungen anzustellen. 
Während ein gewisses Maß Wohlstand und Rechtsschutz die Erhaltung 
und Steigerung bedingen, verringern Armuth und Rechtlosigkeit dieselbe. 
I n Mecklenburg gab es noch zur Zeit des dreißigjährigen Krieges 12,545 
ritterschastliche Bauernstellen und 1849 deren nur 1213. I n der zweiten 
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wanderten viele mecklenburgische 
Bauern u. A. nach Rußland aus. Man denke serner an die massenhafte 
Auswanderung der Jrländer. Schon in den Jahren 1691 bis 1745 sol-
len nicht weniger als 450,000 Jrländer im Dienste Frankreichs gegen 
England auf den Schlachtfeldern gefallen sein, und auch die neuesten Zei-
ten weisen große Ziffern aus. I n den Jahren 1835—55 gingen aus I r -
land 2,323,312 Auswanderer nach den vereinigten Staaten und 729,982 
nach Britisch-Amerika. I n Spanien gehört während des sechszehnten und 
siebzehnten Jahrhunderts die ungünstige Lage des Bauernstandes zu den 
wichtigsten Ursachen der Entvölkerung, welche sich in auffallenden Ziffern 
^darstellt Bei Philipps II. Thronbesteigung zählt Spanien sast 10 Vi- Mill. 
Einw. Beim Tode Karls II. nur 5'/-- Mil l . Einw. Eine Zählung der 
Bauern im Bisthum Salamanca im Jahre 1600 ergab 8384 Bauern mit 
11,745 Gespannen; eine i. 1.1619 nur 4135 Bauern mit 4822 Gespannen. 

Erst die neueste Zeit hat begonnen das mercantilistische Vorurlheil zu be-
seitigen, daß im internationalen Handelsverkehr ein Volk nur aus Kosten 
eines andern reich werden könne. An die Stelle dieses Grundsatzes tritt 
allmälig der andere, daß es im Verkehr vortheilhast sei, es mit möglichst 
wohlhabenden Kunden zu thun zu haben, und daß demnach jedes Volk 
Ursache habe, sich der wirthschaftlichen Blüthe der mit ihm verkehrenden 
Völker zu freuen. Ebenso ist es unseren Tagen vorbehalten geblieben 
den Grundsatz zu entwickeln, daß der Wohlstand der bäuerlichen Bevöl-
kerung allen zu Gute komme, und daß die Bedrückung her tieferen Schich-
ten der Gesellschaft eine Art wirthschaftlichen Selbstmordes der höheren 
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genannt werden kann. Es ist in der That nicht schwer zu beweisen, daß 
jene vornehme Art, mit welcher der feudale Adel auf Landwirthschast und 
Bauernstand hinabblickte, dazu beigetragen hat alle aus einer geringen 
Wohlstandsstuse oder gar in Dürftigkeit zn erhalten. Der AbsenteeiSmus 
ist eines der wirksamsten Mittel die Ertragfähigkeit der Grundstücke zu ver-
ringern. Vor der Revolution lebte in Frankreich kaum ein Zehntel der 
Gutsherren aus dem Lande; es galt dem Edelmanns für eine Art Exil 
auf seine Güter verbannt zu werden. Nur wenn seine Geldmittel zum 
verschwenderischen und müßigen Leben in der Hauptstadt zu Ende gingen, 
entschloß sich der Edelmann eine Zeit lang auf dem Lande zu leben, wo 
er in schmutziger Kargheit zusammenscharrte, und von den Bauern den Na-
men eines raubgierigen Falken „koberssu", davontrug. Ebenso mußte 
die vornehme Nachlässigkeit, mit welcher die Granden in Spanien ihre 
großen „estacZos" unwissenden oder betrügerischen Verwaltern oder Unter-
nehmern in die Hände gaben, ihre wirthschaftlichen Verhältnisse tief zer-
rütten. Die Menge von Pallästen in Trümmern, welche heutzutage den 
Reisenden in Spanien auffallen, zeugen von der Verkommenheit des spa-
nischen Adels. Der franzöfische Adel des sneisn röxlms war keineswegs 
in glänzenden Umständen. Die Intendanten hatten ost von der Dürftigkeit 
des Adels in den verschiedenen Provinzen zu berichten. Die Parkanlagen, 
Wildgehege u. dgl. m. kosteten viel und brachten nichts ein. Bei allem 
Adelstolz und der unumgänglichen Nothwendigkeit ein adeliges Leben zu 
führen war die Grundrente der mittleren nnd kleineren Grundbesitzer ver-
schwindend unbedeutend und ein großer Theil derselben war verschuldet, 
ohne Mittel und Energie durch intensive Bewirthschastnng ihrer Grund-
stücke ihre Lage zu verbessern. Ein'ähnliches Beispiel liefert Oesterreich, 
wo bei der Stagnation der bäuerlichen und landwirthschastlichen Zustände 
z. B. in dem fruchtbaren Markgrafthume Mähren im Jahre 1847 der 
Grundbesitz mit einer doppelt so großen Schuldenmenge belastet war als 
20 Jahre früher. 

Es glebt vielleicht keinen Mißbrauch, an welchem der volkswirthschast-
liche Verlust durch denselben so deutlich hervortrete, als die Frohnden. 
I n manchen Gegenden Oesterreichs mußten die Bauern 2—3 Tage wö-
chentlich, im Jahre also 100—160 Tage Frohndienste leisten. Bei der 
großen Ausdehnung der meisten Herrschaften der Monarchie war es nicht 
selten, daß die Pflichtigen zwei und mehr Meilen zu fahren oder zn ge-
hen hatten, ehe sie aus das Feld gelangten, aus welchem fie arbeiten muß-

21* 
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ten. Darüber war denn häufig der Mittag schon ziemlich nahe gerückt, 
und da fie Nachmittags, damit fie nicht gar zu spät nach Hause kämen, 
gesetzlicher Vorschrift gemäß, zeitig entlassen werden mußten, betrug ihre 
Arbeitszeit höchstens fünf Stunden täglich. „Es ist", bemerkt ein Sach-
kundiger, „in keiner Art zu viel gesagt, wenn ich behaupte, daß mit zehn 
Pferden und süns Menschen bei dieser Verfassung so viel geleistet wird, 
als was bei freier Arbeit mit vier Pferden und zwei Menschen fertig ge-
schafft werden könnte". Turgot meinte wohl: „es unterliegt keinem Zwei-
fel, daß die Frohndedienste den Pflichtigen zwei- ost dreimal so viel kosten, 
als fie dem Empfänger werth find und als die gleiche Arbeit gegen Be-
zahlung kosten würde". Der Graf Szechenyi sagt in einer Ende 1630 
veröffentlichten Denkschrift zu den Magnaten Ungarns, um fie zur Ab-
schaffung der Frohnden zu veranlassen: „Was ist ein Frohndedienst? Eine 
liederliche Arbeit. Bekanntlich bringen unsere Bauern mit ihren Pferden 
uud allen Werkzeugen in drei Tagen weniger vor fich, als Tagelöhner in 
einem einzigen. Viele wichtige Betrachtungen bei Seite lassend, nehme ich 
hier nur aus Euer Interesse Rücksicht. Denkt Ihr, daß Eure so bedeu-
tenden Felder die schönen Ernten geben, womit der Himmel verständige 
Arbeit lohnt? Könnt Ih r also, Euer Recht nach Eurem Nutzen messend, 
den Bauer um hundert Tagewerke bringen, die sür Euch kaum dreißig 
werth find? Bedenkt, daß zwei Drittheile der Jahresarbeit eines ganzen 
Volkes zu annuliren ein monströser Selbstmord ist". Und diese Sprache 
erregte die Mißbilligung der Standesgenossen des Grafen Szechenyi. 

Das Maß der Leiden der bäuerlichen Bevölkerung war voll. Von 
zwei Seiten kam der letztern Hülfe. Von Seiten der modernen Staats-
idee, welche fich gegenüber dem mittelalterlich ständischen Wesen erhob, und 
von Seiten der „Ausklärung", welche, an das Naturrecht appellirend, das 
Historisch-Gewordene abstreifen wollte und von „Menschenrechten" zu reden 
begann. Bisweilen gingen beide zusammen, insofern als der Staat, Trä-
ger der Aufklärung, im Interesse der Aufklärung und in seinem eigenen 
Interesse resormirte. 

Schon früh sehen wir die Staatsgewalt von dem Bewußtsein durch-
drungen, daß fie zu ihrer Erweiterung die feudalen Ordnungen nieder-
werfen, fich auf Bürger uud Bauern stützen müssen. I m Mittelalter be-
reits sehen wir bürg er- und bauernsreundliche Könige im Kampfe mit den 
privilegirten Ständen eine Art Tribunenrolle übernehmen. 
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I n Frankreich haben Philipp VI. (1336) und Karl VI. (1388) die 
gemessensten Befehle an die Privilegirten erlassen, fie sollten dem schimpflichen 
Hus primae vooUs entsagen. Andere Gesetze solgten zur Hebung des 
Bauerstandes. Die Könige mußten in der Erhebung der tiefern Schichten 
von den Banden der Hörigkeit ein wirksames Gegengewicht gegen die bis-
herige Uebermacht des Adels und der Geistlichkeit erblicken. Deshalb ge-
schah Manches, um das Landvolk zu einem menschenwürdigen Dasein zu 
erheben. Auch finanzielle Gründe haben bisweilen mitgewirkt, wie denn 
Philipp IV. der Schöne besonders aus Gelduoth dazu veranlaßt wurde, 
die Aushebung der Leibeigenschaft der königlichen Hörigen gegen Erlegung 
einer bestimmten Geldsumme zu verfügen. Seit Anfang des vierzehnten 
Jahrhunderts lassen fich ferner die französischen Monarchen die Einschrän-
kung des Jagdrechts der Seigneurs sehr angelegen sein. 

I n England trafen schon die ersten normannischen Könige Anordnung 
zur Verbesserung der Lage der Leibeigenen. Heinrich I. verbot Leibeigene 
zu tödten, fie lebensgefährlich zu mißhandeln oder allzuhart zu bestrafen. 
Vor Heinrich I. solgten die Kinder aus gemischten Ehen zwischen Freien 
und Hörigen jedesmal der „ärgern Hand": er befahl, daß der Stand des 
Vaters durchweg maßgebend sein solle. Verschiedene Gesetze schützten die 
Bauern vor der allzuwillkürlichen Ausübung der Patrimonialgewalt; das 
Psändungsrecht ward beschränkt; man konnte in eclatanten Fällen an das 
königliche Gericht Berufung einlegen. Die ersten Könige aus dem Hause 
Tudor haben das Verdienst, die Zahl der kleinen Grundbesitzer vermehrt 
zu haben. Es war der leitende Gedanke der Regierung Heinrichs VII. 
die Macht der Barone zu schwächen. Seine Edicte hatten eine Parzelli-
rung des großen Grundbesitzes zur Folge. Unter Heinrich VIII. erfolgte 
die Seculansation vieler geistlicher Güter; als fie zum Verkauf kamen, 
traten großentheils kleine Grundeigenthümer als Käufer auf. Es war 
dies ein Segen sür die Landwirthschast. 

I n Polen zeichnete fich Kasimir der Große (1333—70) durch Be-
schützung der Bauern so vortheilhast aus, daß der Adel ihm den ehren-
vollen Spottnamen des „Bauernkönigs" beilegte. Dort war es auch, wo 
der König Johann Kasimir 1656 in der Kathedrale von Lemberg mit 
allen versammelten Senatoren den Schwur leistete, das Volk gegen die 
Unterdrückung der Tyrannen zu schützen, weil Gott Polen mit schweren 
Unglücksfällen heimgesucht habe, um die Unterdrückung und die Leiden der 
Plebejer zu rächen. I n den bittersten Klagen über das Elend der bäuer-
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lichen Bevölkerung erging sich auch Stanislaus LesczynSki. Die Ohnmacht 
der Könige dieser „Republik" ließ es freilich viel weniger zu durchgreifen-
den Reformen kommen, als dies in andern Ländern mit strafferer monar-
chischer Gewalt geschah. 

I n Schweden erließ König Magnus Erikson im Jahre 1335 „zur 
Ehre der heiligen Jungfrau und zum Heil der Seele seines Vaters und 
Oheims" die Verordnung, daß künftig niemand, von christlichen Eltern ge-
boren, Sklave sein oder heißen dürfe.. Der Reichsverweser Sten Sture 
sah in Bürgern und Bauern die Hauptstütze seiner Macht; und Gustav 
Wasa, der König „durch Gott und Schwedens Bauernschaft", hatte einen 
dauernden Bund geschlossen zwischen dem neuen Herrscherhause und dem 
schwedischen Landvolke. Die Bedeutung der Bauern in Schweden war, 
nach Sugeuheims Ausdrucke, „das Geheimniß der Großmachtstellung 
Schwedens während zweier Menschenalter". 

I n Dänemark war Christians II. Regierung sür die geknechtete 
Bauernschaft ein Sonnenblick. Er verbot n. A. „die böse und unchrist-
liche Gewohnheit arme Bauern zu verkaufen und zu verschenken, die bis-
her in Seeland, Falster, Laaland und Möen gang und gäbe gewesen". 
Er erneuerte die von der Königin Margarethe ertheilte Zusicherung der 
Freizügigkeit, erlaubte den Landleuten ihre Kinder jedes beliebte Hand-
werk lernen zu lassen, untersagte die Belastung der Bauern mit allzuschwe-
ren Frohnden und strafte die Bauernschinder strenge. Die Leiche eines 
wegen seiner Grausamkeit gegen die Bauern verrufenen Edelmannes ließ 
er ihrer Gruft entreißen und aufhängen. 

I n neuerer Zeit lieferte namentlich der „6sspoli8me eelsirs" man-
cherlei Beispiele der Beschützung der Bauern durch die Staatsgewalt. Man 
weiß, wie in Preußen „die königliche Autorität gegen die Junkers wie 
ein roeker von brones stabilirt" werden sollte. Es entsprach diesem Ge-
sichtspunkte, wenn dort 1738 ein Besehl Friedrich Wilhelm I. das so arg 
im Schwange befindliche „barbarische Wesen, die Unterthanen gottloser 
Weise mit Prügeln oder Peitschen wie das Vieh zu tractiren" bei Strafe 
sechswöchentlichen Karrens und im Wiederholungssalle des Stranges verbot. 
Bald darauf erfolgte das Verbot des „Legens" der Bauern. Gleichzeitig 
wurde der Versuch gemacht wenigstens aus den Kronsdomainen die Leib-
eigenschaft auszuheben. Friedrich II. erneuerte das Verbot die Bauern zu 
„legen" bei 100 Dukaten Strafe für jede einzelne Übertretung, und bei 
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100 Thater Strafe für diejenigen Land- und Kreisräthe, die einen solchen 
Fall nicht binnen Jahresfrist zu Anzeige brächten. 

Ebenso ward von Maria Theresia in Böhmen nnd Mähren 
das „Legen" der Bauern verboten. Sie bereitete durch den Kataster 
die Umwandlung der abhängigen Bauerngüter in freies erbliches Eigen-
thum vor, verwandelte die ungemessenen Frohnden in gemessene, reducirte 
und sixirte die übermäßigen Leistungen des Landvolks. Die in Ungarn 
1766 eingeführte Urbarialordnung bezweckte deu völlig bis dahin leibeige-
nen, mit Leib und Leben, Hab und Gilt ihren Gutsherren gehörigen Bauern 
einige Rechte zu sichern, fie zu Erbpächtern zu machen und ihnen die Be-
sugniß der Freizügigkeit wieder zu verschaffen. Joseph II. schritt aus dem 
Wege der Reform noch weiter vor. Aber er, der, nach Friedrichs des 
Großen Ausdrucke, immer den zweiten Schritt that, ehe er den ersten ge-
than hatte, richtete mit seinen banernsreundlichen Ansichten gegenüber dem 
hartköpfigen Adel noch weniger aus als seine Mutter. Ebenso sehen wir 
einen andern Vertreter des ausgeklärten Despotismus, den Markgrafen 
Karl Friedrich von Baden, 1783 eine Aufhebung der Leibeigenschast an-
bahnen und das Landvolk von vielen Lasten befreien. Hier wie in Wür-
temberg, Kurhessen und Hessen-Darmstadt stießen die resormirenden Regie-
rungen auf den Widerstand des Adels. 

Wir haben gesehen, wie die Staatsgewalt durch die seudalen Privi-
legien um mancherlei Rechte geschmälert war. Sie war verdrängt worden 
von der Ausübung mancher ihrer wesentlichsten Pflichten. So z. B. war 
die Rechtspflege durch die Patrimonialgerichtsbarkeit großentheils an die 
privilegirten Schichten übergegangen. Weil aber der Rechtsschutz nicht 
vom Staate ausging, so fehlte er in vielen Fällen gänzlich. Der moderne 
Staat erkannte wohl, daß ein festbegründeter Rechtszustand, wo Jeder, der 
Niederste wie der Höchste, einen kräftigen Schutz gegen Willkür und Miß-
brauch der Gewalt genieße, eine Bürgschaft und Bedingung sei sür das 
Gedeihen Aller, namentlich aber sür das Gedeihen der volkswirthschastlicheu 
Thätigkeit. Daher mußte die moderne Staatsidee bei ihrem Streben nach. 
Erwiederung ihrer Rechte und Pflichten es sür ganz besonders in ihrem 
Interesse halten die Patrimonialgerichtsbarkeit zu beseitigen. Der moderne 
Staat mit seinen Organen der Jurisdiction mußte an die Stelle der Pa-
trimonialgerichte treten. Daher sehen wir Frankreich, während des fünf-
zehnten Jahrhunderts die Herstellung von Parlamenten oder souverainen 
Gerichtshöfen in allen Theilen der Monarchie eine Wohlthat werden für 
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den Bauernstand. Hier fand derselbe, allerdings nicht ohne Ausnahme, 
Schutz gegen die Vergewaltigungen der Seigneurs. Die Parlamente haben 
die persönliche Mißhandlung der Landleute mitunter selbst mit Cassation 
aller guts- und landesherrlichen Rechte und Ansprüche der betreffenden 
Seigneurs bestraft, und die Gemißhandelten durch Erhebung zu unmittel-
baren Grundholden des Königs entschädigt, was sicherlich in weiteren 
Kreisen abschreckend gewirkt haben mag. Ebenso stellte fich die Staatsge-
walt in Frankreich zwischen die streitenden Parteien in jenen xranäs ^oursi 
ä'^uverAns, welche, wie auch schon in früheren Zeiten bisweilen geschehen 
war, das tyrannische Treiben der Seigneurs untersuchen und die geplagten 
Bauern in Schutz nehmen sollten. 

Namentlich der „aufgeklärte" Staat, welcher fich so überaus viel zu-
traute, mußte die Concurrenz der Patrimonialgerichtsbarkeit mit den Staats-
gerichten unerträglich finden. Daher sehen wir Franz II. von Toscana die 
Patrimonialgerichtsbarkeit der adeligen Grundherren sehr nachdrücklich be-
schränken; daher beschnitt Maria Theresia die Besugniß der Grundherren, 
über ihre Bauern sür gewisse Übertretungen selbst Zuchthausstrafe eigen-
mächtig zu verfügen, durch die Vorschrift, daß zu deren Vollziehung die Be-
stätigung durch die Kreisämter fortan unerläßlich sein sollte u. dgl. m. 

Der englische Bauernstand war schon seit lange unter günstigere Be-
dingungen in dieser Beziehung gestellt als derjenige auf dem Continent. 
ES kam dem englischen Ackerbau zu Gute, wenn, die Normannenkönige 
bedeutend ausgedehnte Polizei- und Strasgewalt hatten. Die Amercie-
ments waren Bußen, welche Wilhelm der Eroberer und dessen Nachfolger, 
oft allerdings ziemlich willkürlich, über Hohe und Niedere verfügten. Eine 
solche Centralisation der Rechtsgewalt schreckte die Grundherren von dem 
Mißbrauche ihrer Patrimonialgerichtsbarkeit ab. Die Klage des geringsten 
Bäuerleins konnte den vornehmsten Lord ins Unglück bringen, ihn der 
Bestrafung durch den König aussetzen. Die kräftige Ausübung der Rechts-
pflege durch die Staatsgewalt in England, seitdem verfassungsmäßig aus-
gebaut, ist eine Hauptbedingung sür das großartige Gedeihen der Land-
wirthschast in England geblieben. 

Aber neben der Ausübung des Rechts gehört die administrative Gewalt 
zu den Hauptbesugnissen des Staats. Der Staat als die Quelle des 
Rechts schützte die Bauern uud hob fie dadurch empor zu einem menschen-
würdigeren Dasein. Der Staat als Verwa l te r hatte kein geringes 
Interesse an der Befreiung des Bauernstandes aus Hörigkeit und Leibei» 
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genschaft. Ein freier Bauernstand mußte früh genug dem Staate sowohl 
finanziell als auch volkswirthschastlich vortheilhaster erscheinen. Jenes 
„pauvrs Parsau — pauvrs ro^aumo, pauvre ro^aumv—pauvre roi" 
mußte zu einer Art Devise des Staats in Bezug aus den Bauernstand 
werden. Man mußte den Bauernstand unter solche Bedingungen stellen, 
welche das Wachsthum seines Wohlstandes förderten. 

I n dieser Beziehung mußte die Wirthschastspolizei Fortschritte machen. 
Dahin gehört die Herstellung und Veröffentlichung von Katastern, wie dies 
z. B. in der Lombardei 1769 stattfand und dem Bauernstande Früchte 
trug. Dahin gehört die Sorge der Regierungen, laudwirthfchaftliche Kennt-
nisse unter den Bauern zu verbreiten, wie fich dieses besonders die fran-
zöfische« Intendanten angelegen sein ließen; dahin gehört die Ermunterung 
der Bodenkultur durch Austheilung von Preisen, wie Joseph II. gethan 
hat; dahin endlich die ganze Thätigkeit Turgot's, welcher in der Förde-
rung der bäuerlichen Interessen die Bedingung sah für das Gedeihen 
Frankreichs und namentlich des Staatshaushalts in Frankreich. 

Die Anficht des Staates, daß die Befreiung der Bauern staats- und 
volkswirthschastlich günstige Resultate liefern müsse, wird besonders bethätigt 
in der Freilassung der Bauern aus. den Domainen. Der Staat als wir t -
schaftendes Subject geht mit seinem Beispiele den übrigen Gutsherren 
voran. Darin liegt eine große Aufmunterung sür die privaten Grundbe-
sitzer« So hob der dänische König Friedrich IV. zuerst aus einer seiner 
Domainen, dann auf allen die Leibeigenschast aus, wobei als Motiv ange-
geben wurde, daß die Bauern durch die Emancipation „Lust uud Sinn 
für Arbeitsamkeit, Fleiß und Betriebsamkeit, so wie den Muth und daS 
Herz gewinnen würden ihr Leben sür Uns und daS Vaterland zu wagen, 
wenn die Nothwendigkeit es erfordert". Kurz nach Erlangung der Königs-
kröne hob der erste König von Preußen, Friedrich I. (1702) auf allen kö-
niglichen Domainen die Leibeigenschast aus, was indessen nur theilweise zur 
Vollziehung kam. Ausdrücklich um nach Ostpreußen neue Ansiedler zu 
ziehen, hob Friedrich Wilhelm l. auf den dortigen königlichen Domainen 
die Leibeigenschast aus, wenn er auch die Freiheit der Bauern aus mancherlei 
bedauerliche Weise immer noch beschränkte. Aehnliches geschah aus den 
Krongütern in Preußisch-Pommern. Nach der ersten Theilung Polens hat 
Friedrich II. in den neuerworbenen polnischen Landestheilen die Bererb-

^ Pachtung der Domainen verfügt. Und auch später, bei sonst noch sehr im 
j Rückstände befindlichen bäuerlichen Verhältnissen in Preußen, suchte Fried-
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rich Wilhelm III. auf seinen Domainen die Bauern möglichst günstig zu 
stellen: durch längere Pachtverträge und dadurch, daß er ihnen Gelegenheit 
bot zur Ablösung von mancherlei Lasten. — Man weiß, welchen Wider-
stand Turgot's Reformen bei den privilegirten Ständen in Frankreich fan-
den. Der schwache König Ludwig XVI. mehr Passagier als Lotse aus 
dem Staatsschiffe, hat manches resormirende Edict, namentlich dasjenige 
über die theilweise Abschaffung der Frohnden, „aus besonderer Rücksicht-
nahme aus die Vorstellung der Parlamente", widerrufen müssen, aber bald 
darnach wagte er es doch, die Abschaffung aller noch bestehenden sowohl 
persönlichen als dinglichen Hörigkeit aus den königlichen Domainen zu ver-
fügen. Der „erste Edelmann" im Reiche ging den übrigen voran. 

Wenn die Herrscher, wenigstens soweit ihre Macht als wirtschaftende 
Subjecte reichten, die Emancipation der Bauern betrieben, so walteten 
wohl häufig fiscalische Gründe vor. Viel wirksamer in Bezug aus der-
gleichen Reformen waren die Ideen von Humanität im Zeitalter der Auf-
klärung, jene Begriffe von den allgemeinen Menschenrechten, welche in den 
ersten Paragraphen der Verfassungen von Amerika und Frankreich figurirt 
Habens 

Nur seltene Beispiele solcher Auffassung finden fich in früheren Jahr-
hunderten. Ludwig X. (am Anfange des vierzehnten Jahrhunderts) gestat-
tete den Loskauf der königlichen Hörigen aus den Domainen: „weil Jeder 
nach dem Rechte der Natur srei geboren werde und weil der König von 
dem Wunsche beseelt sei, daß sein Staat, welcher das Reich der Franken 
(Freien) hieße, diesen Namen auch in Wahrheit verdiene". Auch den re-
sormatorischen Bestrebungen der italienischen Republiken im dreizehnten 
Jahrhundert lagen bisweilen höhere Motive zu Grunde. I n Bologne, 
wo die Leibeigenen aus Staatsmitteln losgekauft wurden, hieß es in eimr 
Verordnung über diesen Gegenstand: „Der allmächtige Gott schuf den 
Menschen rein und mit vollkommener Freiheit; durch den Sündenfall aber 
wurde das ganze Geschlecht vergiftet, das Unsterbliche ward sterblich, das 
Unverderbliche verderblich, aus der Freiheit stürzte es in die Fesseln teufli-
scher Sklaverei. Da jammerte es Gott, daß die Welt zu Grunde gehe, 
und er sandte seinen eingebornen Sohn zur Erlösung. Deshalb ist eS 
heilsam und recht, daß die von Natur sreigeborenen und erlöseten Men-
schen nicht in der Sklaverei verharren, in welche fie das Gesetz der Völker 
stürzte, sondern freigelassen werden. I n Betracht dessen hat die Stadt 
Bologna, welche stets sür die Freiheit kämpfte, des Vergangenen und der 
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Zukunft eingedenk und zu Ehren nnserS Erlösers Jesu Christi alle Leib-
eigenen in ihrem Gebiete freigekanst und bestimmt, daß dort nie mehr ein 
Unfreier sein solle. Denn ein wenig Hesen säuert und verdirbt den ganzen 
Teig". So lagen wohl bisweilen auch religiöse Motive der Bauerneman-
cipation zu Grunde. Viele weltliche Fürsten und Große haben um ihres 
Seelenheiles willen ihre Leibeigenen unentgeltlich und testamentarisch frei-
gelassen. 

Das Zeitalter der Aufklärung und der Revolution brachte noch mehr 
die allgemein menschlichen Gesichtspunkte zur Geltung. Der Gras Chri-
stoph von Rantzau schenkte sämmtlichen Bauern seiner Güter die Freiheit 
(1688 in Holstein), indem er bemerkte: „weil ich bereits seit einigen Jahren 
den schlechten nnd miserabeln Zustand der ewigen Leibeigenschast mit großem 
Mitleiden bei mir erwogen, und daß dieselbe in der heiligen Göttlichen 
Schrist gar nicht gegründet, es auch Gottes Gebot, der Na tu r und 
der gesunden Vernunf t allerdings zuwider, daß die Christen mehrer 
Gewalt über ihre Nebenchristen, Brüder und Schwestern sich gebrauchen, 
als bei denen Juden im alten Testament nicht wohl erlaubt gewesen". 
I n seinen bauernsreundlichen Edicten klagt Ludwig XVI. oder vielmehr 
Turgot über den Schmerz beim Anblick der kläglichen Bauernverhältnisse: 
es sei unerträglich, daß ein großer Theil der'französischen Unterthanen an 
die Scholle gebunden und>-mit derselben zusammen als Sache betrachtet 
werde, daß Viele über ihr Eigenthum nicht verfügen könnten, daß solche 
Zustände nur geeignet seien „ä priver la soeiste äes esssts äs eettv öner-
xis 6ar»8 Is travai! yue 1v sevlirnsnt 6e!a propriele la plus Ubrs v8t 
seuls eapabls ä'inspirer.« Das war schon der Uebergang zu jenem Ton, 
den nachmals die Nationalversammlung bei ihrer gesetzgeberischen Thätigkeit 
anschlug, als fie so weit ging, daß der Abbe Sieyes sagen konnte: „Sie 
wollen frei sein und verstehen nicht gerecht zu sein", als es endlich im 
größten Sturm hieß: „Krieg den Palästen, Friede den Hütten!" 

Wohl hatte Lafayette in gewissem Sinne Recht, als er die Bemerkung 
machte, die Revolutionskokarde werde die Reise um die Welt unternehmen. 
Die Ideen von Menschenrechten mußten Anklang finden auch außerhalb 
Amerikas und Frankreichs. Manche reactionaire Regierung hat in jener 
Zeit fich entschließen müssen mit dem Strome zu schwimmen. So suchten 
die Oligarchen von Solothuru und Basel, welche in Betreff der Bauern-

^ zustände ein schlechtes Gewissen haben mochten, dem Sturme durch Aufhe-
^ bung der Leibeigenschaft zuvorzukommen, indem sie in der darauf bezüglichen 

i 

l 
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Verordnung erklärten, fie hätten „landesväterlich beherzigt, wie erniedrigend 
die Leibeigenschast auch nur dem Namen nach sür die Menschen sei, welch 
einen häßlichen Unterschied dieselbe unter Geschöpfen von gleich erhabenem 
Berufe und gleicher Bestimmung gestiftet". Es geschah immerhin viel häu-
figer, daß Nationalversammlungen, wie die berühmten Cortes in Spanien, 
mit der Verfassung von 1812 aus das Naturrecht hinwiesen, als die pri-
vilegirten Stände selbst. Wäre der Adel in Würtemberg in der land-
ständischen Verfassung allein vertreten gewesen, so hätten die Stände 
schwerlich 1797 um Aushebung wenigstens der persönlichen Leibeigenschast 
gebeten und dieselbe mit den denkwürdigen Worten motivirt: „Aeltern und 
Vorältern waren nicht besngt, die angebornen Menschenrechte ihrer Nach-
kommen zu veräußern und diesen, ehe fie noch geboren waren, die Ver-
bindlichkeiten auszulegen, nicht dem Staate, sondern einem Dritten gewisse 
Dienste zu leisten, oder einen jährlichen Leibzins und andere Abgaben zu 
bezahlen. Die persönliche und Local-Leibeigenschast ruhet mithin aus keinem 
zu rechtfertigenden Grunde, sondern verletzt vielmehr das Gesetz der Natur 
von der Gleichheit und beleidigt die Rechte der Menschheit". So trug 
denn die franzöfische Revolution Früchte sür den Bauernstand. Man kann 
wohl sagen, daß hier und da die geknechteten Bauern sich mit der franzö-
sischen Revolution haben verbünden können, daß sie ihr den Triumphzug 
erleichterten und daß fie hier und da Napoleons Eroberungen den Weg 
bahnten. Als die Reformen in der Schweiz fich verzögerten, da war das 
Landvolk bereit „eher die ganze Eidgenossenschaft zertrümmern zu lassen, 
als länger die Schmach der Leibeigenschaft zu tragen". Die Unterjochung 
der Schweiz, die Bildung der helvetischen Republik war die Folge. Die 
Furcht vor Frankreich hat in manchen Gegenden Deutschlands Reformen 
zu Wege gebracht. Wo weder politische Einsicht noch Humanitätsbegriffe 
waren, da mußte ein solcher Zwang von außen Helsen. Der Einfluß Na-
poleons namentlich auf die Rheinbundstaaten ist in dieser Beziehung 
überaus heilsam zu nennen. Die Rheinbundsürsten mußten resormiren. 
Eine Menge von Frohnden, Diensten, Zehnten und Abgaben sind in dieser 
Zeit abgelöst, oder auH unentgeltlich abgeschafft worden. Der König von 
Sardinien mußte schon zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, nachdem 
er einen Theil seiner Staaten an Frankreich abgetreten hatte, in dem ihm 
noch gelassenen Theile das Beispiel der Franzosen nachahmen und die Ab-
lösung der Frohnden verfügen, die Majorate verbieten n. dgl. m. I n 
Preußen hielt man 1807 sür zweckmäßig in Schlesien die Leibeigenschast 
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schnell auszuheben, weil man fürchtete, daß die Franzosen es thun würden, 
um Anhang unter dem Landvolke zu gewinnen. Es war eine eigentüm-
liche Concurrenz freiwilligen und unfreiwilligen Liberalismus! 

Diese ganze Zeit mußte überaus fruchtbar an Resultaten sür die Bauern 
sein. I n Neapel sehen wir den Engländer David Winspeere während 
Josephs und Murats Regierung zwischen der alten und neuen Zeit in Be-
zug aus den Bauernstand vermitteln. I n Preußen mußte der nationale 
Charakter des Befreiungskrieges dem Landvolke zu Gute kommen. Wohl 
machte nachmals König Friedrich Wilbelm III. die bittere Bemerkung in 
Bezug aus den Krieg von 1813: „auch er habe damals die Jakobinermütze 
aussetzen müssen". Es war etwas Revolutionaires in der Erhebung dieses 
Volkes, welches bis dahin sür ein Muster des politischen Dilettantismus 
hatte gelten können. Aber weil die märkischen, pommerschen und übrigen 
preußischen Bauern Großes geleistet hatten, um den Sieg jener Tage zu 
entscheiden, so hatten fie eine Anwartschast auf nachdrückliche Besserung ihrer 
Lage. Ganz konnten diese Errungenschaften dem preußischen Bauernstande 
nicht vorenthalten werden. Die folgenden Revolutionen von 1830 und 
1848 haben noch dringender an die Nothwendigkeit von Reformen gemahnt, 
noch gründlicher aufgeräumt in dem Schutte seudalen Unwesens und stän-
discher Selbstsucht. . 

Freilich bedurste es harter und strenger Lehren, um veraltete Vorur-
theile zu vernichten. Diese waren tief gewurzelt und jenen Ideen von 
Ausklärung und Menschenrechten, welche wir berührten, steht eine dichtge-
schlossene Phalanx entgegengesetzter Doctrinen gegenüber. Auch diese Ge-
genpartei argvmentirt wohl bisweilen gestützt aus Naturrecht und Geschichte. 

Wir erwähnen nur einiger Beispiele solcher Ansichten.Der Unions-
könig von Skandinavien Johann (1497), der seinen Thron in Schweden 
den Zugeständnissen an die Privilegirten verdankte, war dem Reichsverweser 
Sten Sture sehr gram wegen dessen bauernsreuudlicher Gesinnung. Er 
schalt ihn: „Herr Sten, Ih r habt mir ein schlimmes Vermächtniß in Schwe-
den hinterlassen; die Baue rn , von Got t zu Sklaven erschaffen, 
habt Ihr zu Herren erhoben und die, welche Herren sein sollen, wolltet 
Ih r zu Sklaven erniedrigen". Aehnliche Ansichten finden wir noch drei 
Jahrhunderte später. Als Kaiser Leopold II. Reformen in Ungarn anbah-

^ nen wollte, wurde von einigen Comitaten „die Sklaverei als eine Einrich-
tung der Vorsehung" bezeichnet. Dies war allerdings noch schlimmer, als 
wenn der böhmische Adel zur Zeit Maria Therefia's fich bemühte der 
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Monarchin zu beweisen, daß resormirende Neuerungen dem Lande schaden 
würden, „weil der Bauer, wenn die Roboten abgelöst wären, weniger Vieh 
halten und die Tage, die er sonst zur Robot verwandte, zu Hause aus der 
faulen Haut zubringen, sein Grundherr aber zu Grunde gehen werde". 
Man weiß, welchen Sturm von Unwillen Turgots Reformen in Frankreich 
bei den Privilegirten erregten. Die Parlamente haben es damals ausgespro-
chen, daß die Abschaffung der Frohnden sicherlich zu einem Volksausstande 
führen werde, daß durch dergleichen Neuerungen die ganze Monarchie in 
die äußerste Gefahr fich stürze n. dgl. m. Eine von Boncerf, einem Freunde 
und GeHülsen Turgots, veröffentlichte Schrist, welche mit ebensoviel Mäßi-
gung und Würde als Sachkenntniß die Nachthelle der Feudalrechte sür 
den Staat, für die Bauern und selbst sür die Seigneurs darstellte, ließ 
das Pariser Parlament als eine aufwieglerische Brochüre von Henkershand 
verbrennen. Nur der Rest der Autorität Ludwigs XVI konnte den Ver-
fasser vor der weitern Verfolgung der ergrimmten Körperschaft schützen. 

Aehnlich der preußische Adel, die „Junker" im engern Sinne. Schon 
als Friedrich der Große 1763 dem Adel in Pommern den Besehl hatte 
zukommen lassen: „Sollen absolut, und ohne das geringste Raisonnement, 
alle Leibeigenschaften sowohl in Königlichen, als Adeligen, als Staatseigen-
thumsdörsern von Stund an gänzlich abgeschafft werden", da erklärten die 
Landstände in der Versammlung zu Dammin, es sei unmöglich dem Willen 
des Monarchen zu genügen, es bestehe gar keine Leibeigenschast, sondern nur 
eine „Verbindung" zwischen den Bauern und dem Gutsherrn; den Bauern 
dieser „wohlthätigen Verbindung" zu berauben hieße die Provinz einer 
„Depenplirung" nud drückenden Thenerung, den König insbesondere aber 
der Gefahr aussetzen, seiner entflohenen langgewachsenen Rekruten nicht 
mehr so leicht wie bisher habhast werden zu können. Ebenso bekrittelte 
der Adel in Schlesien 1807 und 1811 die Gesetze in Betreff der Bauern-
emancipation als Eingebungen, exaltirter Neuerer, und dies geschah noch 
dazu in dem heiligen Gewände fich spreizender patriotischer Gesinnung und 
Opserwilligkeit, christlichen Eisers und christlicher Nächstenliebe, um, wie 
eS in der betreffenden Eingabe wörtlich heißt, zu verhüten, „daß unser 
altes, ehrliches, brandenburgisches Preußen ein neumodischer Juden-
staat werde". Wie weit der Patriotismus dieser Herren ging, konnte man 
am besten daraus entnehmen, daß fie in der Zeit unmittelbar nach den 
Tagen von Jena und Auerstädt einen Vertreter nach Berlin zu senden 
beschloffen, um sür die Nachtheile, welche aus den Reformen dem Adel 
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erwachsen sein sollten, eine Entschädigung von fünfz ig M i l l i o n e n 
Tha le rn vom Könige zu verlangen. Solche Elemente konnten freilich in 
der schmachvollen Reactionszeit nach dem Wiener Congreß mancherlei 
ausrichten, um den König zu einigen Rückschritten in Betreff der Bauern-
emancipation zu veranlassen. So verschleppten fich die Reformen noch 
Jahrzehnte lang in Preußen, in Hannover, in Kurhessen, in Sachsen-Coburg 
und s. w. Ist es doch noch im Jahre 1831 in Baden geschehen, daß der 
Fürst von Löwenstein-Werthheim Namens seines ganzen Hauses einen Pro-
test gegen die gezwungene Ablösung der Frohnden und Zehnten an die 
badische Regierung richtete, worin Seine Durchlaucht ganz unumwunden 
erklärten, daß alle Glieder des sürstlichen Hauses Löwenstein - Werthheim, 
welches in den Zeiten des heiligen römischen Reiches dessen Streitkräfte 
mit 9 Mann Infanterie und 2 Mann Kavallerie verstärkt hätte, entschlossen 
seien, alle Mittel anzuwenden, um gegen etwaige Angriffe in die staats-
herrlichen Rechte die gehörigen Maßnahmen zu ergreifen. Daß man fich 
dabei aus den Bundestag als auf den Beschützer und Helser aller fich 
benachtheiligt wähnenden Junker berief, verstand fich von selbst. So zeigt 
fich denn ost ein inniger Zusammenhang zwischen den aristokratischen In-
teressen und der mittelalterlichen Romantik. Es war nicht einmal in dem 
Grade verkehrt, wenn noch 1840 der Gras Seinsheim aus dem bairischen 
Landtage die Aeußerung that, die Ablösung der bäuerlichen Lasten möge 
wirthschastlich vielleicht großen Nutzen bringen, politisch aber habe sie den 
Nachtheil, daß fie „die persönliche Wechselbeziehung von Gnade uud Er-
gebenheit durch ein bloßes Rechnungsexempel ersetze", — als wenn ein neuerer 
Nationalökonom die Dreiselderwirthschast als eine fromme Nachbildung der 
göttlichen Dreieinigkeit verehrt, wobei natürlich aller Fortschritt der Acker-
bausysteme ausgeschlossen gedacht werden muß. 

Die Ablösung der bäuerlichen Lasten ist ein Geschäft, dessen Art und 
Form, dessen verschiedene Phasen den jedesmaligen Verhältnissen angepaßt 
sein müssen. Es sollen nene rechtliche Normen gesunden werden und diese 
müssen dem Charakter des Landes und Volkes der geschichtlichen Entwicke-
lung der Abhängigkeit, der Stuse des Rechtsbewußtseins u. s. f. entsprechen. 
Die wichtigsten Fragen/ welche dabei entstehen, find.: Wer hat die Ablösung 
zu beschließen? nach welchem Maßstabe soll entschädigt werden? in wie 
weit kann der Staat Beihülfe leisten? . 

Der Staat als Rechtsquelle hat die Interessen Aller zu wahren: er 
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hat die Pflicht durch seine polizeiliche Besugniß die Interessen Aller zu 
fördern. Er muß das Zweite thun können, ohne das Erste zu versäumen. 
Das Gesammtwohl will gefördert sein, ohne daß das Recht der Einzelnen 
geschmälert werde. Ueberall sehen wir wenigstens den Versuch gemacht, 
die einmal bestehenden Gerechtsame durch einen Gegenwerth abzulösen. Die 
unentgeltliche Abschaffung bäuerlicher Lasten ist Ausnahme, die Ablösung 
Regel gewesen; das Erste ist Revolution, Letzteres — Reform. Nicht 
daß die Ablösung ohne Verluste möglich wäre, ohne Rechtsverletzung gewiß. 
Insofern jedes Emancipationsgeschäst im größern Sti l die gesetzgebende 
Gewalt zum Urheber hat (Fälle einzelner Freilassungen kommen hier natürlich 
nicht in Betracht), ist der Staat derjenige, wekcher die Ablösung beschließt, 
das Maß und die Form der Entschädigung uormirt. Dies ist die recht-
liche Seite. Dem Staate, dessen Träger als aus der Höhe der Zeitbildung 
stehend gedacht werden, muß zugetraut werden, daß er Einficht habe in 
die ökonomischen Wahrheiten, daß er fich klar sei über Mittel und Zwecke 
und das Geeignete veranlasse. Dies ist die polizeiliche Seite. 

Wenn der Staat die Vermittelung übernimmt zwischen Bevorrechteten 
und Belasteten, so ist sein erstes Geschäft, die Rechte der Einen, die Pflich-
ten der Anderen genau zu fixiren« Es muß der Willkür aller Parteien 
ein Riegel vorgeschoben werden. Erst wenn das Maß der bäuerlichen La-
sten genau bestimmt ist, erst wenn der Laune und der Selbstsucht nament-
lich der Bevorrechteten kein Spielraum mehr gestattet ist, kann der Staat 
zu weiteren Reformen übergehen. Der Staat thut den ersten Schritt zur 
Emancipation der Bauern durch Verwandlung der ungemessenen Leistungen 
in gemessene. 

Es war eines der wenigen erfreulichen Resultate des deutschen Bau-
ernkrieges im sechzehnten Jahrhundert, daß der damalige Regent der deut-
schen Erblande, der nachherige Kaiser Ferdinand I. den Adel und Klerus 
in einzelnen Provinzen veranlaßte die ungemessenen Frohnden der Bauern 
in gemessene zu verwandeln. Zu der verhältnißmäßig günstigen Stellung 
der Bauern iu England mag nicht wenig der Umstand beigetragen haben, 
daß dort schpn seit dem dreizehnten Jahrhundert sast durchgängig die un-
gemessenen Frohnden in gemessene verwandelt worden waren. Man denke, 
was es bedeute» mußte, wenn in Oesterreich, wo ungemessene Frohnden 
bestanden, die Gutsherren in der Erntezeit ihre Bauern oft die ganze 
Woche hindurch zu Frohnarbeiten in Anspruch «ahmen. Friedrich l l . als 
er nach der ersten Theilung Polens den Bauernstand in den neuerworbenen 
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Provinzen zu einem menschenwürdigen Dasein zu erheben wünschte, ver-
wandelte schon im Jahre 1773 die bis dahin in jenen Gegenden unge-
messenen Frohnden in gemessene. Es war ein unverzeihlicher Fehler in 
der Gesetzgebung zur Zeit des Nachfolgers Friedrich des Großen, daß man 
in dem neuen „allgemeinen Landrecht", welches 1791 pnblicirt wurde, die 
bäuerlichen Lasten nicht schärfer abgrenzte. Was konnte es den Bauern 
nützen, wenn das Gesetz vorschrieb, daß alle Hofdienste „so viel als mög-
lich in gemessene Frohnden verwandelt werden sollten", da das Landrecht 
nirgends bestimmte, wer über diese Möglichkeit und das Maß ihrer An-
wendung zu entscheiden habe? was hals serner den Bauern die Einschrän« 
kuug des altherkömmlichen Prügelprivileginms der Gutsherren aus eine 
„mäßige" Züchtigung der nach ihrem Dafürhalten solcher Corrective Be-
dürftigen, da nirgends gesagt war, wo eine mäßige Tracht Prügel aus-
höre und eine unmäßige ansauge. Solche Gesetze find todtgeboreu und 
scheinen nur gegeben zu sein, um umgangen zu werden. 

Ist das Maß der bäuerlichen Lasten bestimmt, so weiß man um wel-
- ches Object es fich bei der Ablösung handelt, und hier wird der zweite 

bedeutende Schritt gethan, indem die Begriffe von Kapital und Zins ein-
treten, Udem fortgeschritten wird von Naturalwirtschaft zur Geldwirth-
fchaft. Die Verwandlung von Naturalabgaben und Naturalleistungen in 
Geldleistungen ist ein großer Fortschritt. Die Ablösbarkeit der Frohnden 
läßt die rechtliche Abhängigkeit vor der wirthschaftlichen zurücktreten. Das 
gesteigerte Geldbedürfniß der Bevorrechteten ließ bisweilen allen Theilen 
eine solche Veränderung annehmbar erscheinen. Das Geld hatte in der 
Volkswirthschast die Bedeutung erlangt, welche das Blut im Leben des 
thierischen Körpers hat. Es giebt wohl keine Maschine, die so viel Arbeit 
ersparte, als das Geld. Die Einführung der Geldwirthschast (wderv 
vvsr? man bseomv8 a msrcksnt anä tks soeiet? itselk is a eommer-
eial soeist?) ist eine der größten und wohlthätigsten Erfolge im Leben der 
Menschheit. 

Mit der Einführung der Geldwirthschast ist die Möglichkeit gewonnen 
einer Ablösung durch Erlegung des Kapitals statt der Leistung, welche als 
Zins desselben betrachtet werden kann. I n früheren Zeiten ward die Geld-
summe nicht so peinlich mit den Naturalleistungen und Abgaben verglichen. 

^ Der Bruder Philipps des Schönen, Gras Karl von Valois, bewilligte 
1311 seinen Serss sür die Summe von 21,VV0 Livres, welche fie ihm 
als „freiwilliges Geschenk" anboten. die Freilassuug. I n späteren Zeiten 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hst. 4. 22 
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tritt die Staatsgewalt dazwischen und bestimmt genau die Preise der Ah-
lösung, wie denn z. B. Maria Theresia, um den Streitigkeiten zwischen 
Berechtigten und Pflichtigen vorzubeugen, die Preise bestimmte, um welche 
Frohnden abgelöst werden konnten, oder wie in Preußen 1811 allen Do-
mainebauern gestattet wurde, mittelst Erlegung des sünsundzwanzigsachen 
Geldwerths alle Frohnden, Zwangs- und Bannrechte, so wie alle übrigen 
Natural- und Geldprästationen abzulösen. 

Ein Weiteres ist sodann die Herbeischaffung der nöthigen Geldmittel. 
Hier spielen Staatshaushalt und Creditwesen eine große Rolle. I n man-
chen Fällen sehen wir den Staat dem Bauernstande sehr bedeutende Opser 
bringen. I n Bologna wurden 1256 sämmtliche Leibeigene aus Staats-
mitteln losgekauft, und andere Städte, wie Treviso, Florenz solgten diesem 
Beispiele. Jede unentgeltliche Abschaffung von Staatssrohnden, wie z. B. 
in Baden 1831, schließt ein solches finanzielles Opser in sich. Bisweilen 
übernimmt der Staat die Zahlung eines Theiles der Ablösungssumme, 
wie z. B. 1831 in Baden ein Drittel. Die als Errungenschaften des 
Sturmjahres 1848 erlasseneu Gesetze in Betreff der Ablösung iu Baiern, 
Würtemberg, Kurhessen u. s. w. fichern Staatshülse zu. I n Ungarn, 
Siebenbürgen, Kroatien u. s. w. wurden die Entschädigungssummen an die 
Berechtigten aus Landesmitteln durch klassenmäßig vertheilte Steuerzuschläge 
entrichtet. 

Ein ferneres überaus wirksames Förderungsmittel bei dem Ablösungs-
geschäst ist die Errichtung von Ablösungscreditanstalten als Darlehnsver-
mittlern zwischen Kapitalist und Bauer. Durch solche Anstalten gewinnt 
der Pflichtige den Vortheil der Ablösung mittelst einer Zeitrente, während 
der Gutsherr durch sofortige Kapitalzahlung befriedigt werden kann. 
„Schwerlich, bemerkt Roscher, kann der Staat mit geringerem Opser grö-
ßern Vortheil stiften, als, durch Garantie solcher Ablösungscreditanstalten". 
I m Königreich Sachsen, in Kurhessen, in Hannover, in Baieru, in Preußen 
haben solche „Rentenbanken" den Segen, welcher früher bloß den ritter-
schastlichen und nur hier und da den großen bäuerlichen Grundbesitzern zu 
Gut kam, auch auf die Kleinbauern ausgedehnt. Es ergiebt fich hier eine 
große Mannigfaltigkeit von Kreditgeschäften, in deren Detail wir hier 
natürlich nicht eingehen wollen. So erscheint der Credit als ein Multi-
plicator bei der Producrion. Gerade indem die kleinsten Kapitalien aus 
ihrem Schlafe geweckt und fruchtbar gemacht werden, gewinnt man neue 
Reichthumsquellen. Die Armuth der niederen Klassen hängt als Ursache 
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und Wirkung mit ihrem Creditmangel aus das Engste zusammen. Je 
tiefer der Credit in die niederen Schichten hinabreich?, je allgemeiner die 
Theilnahme derselben an den Geschäften der Creditanstalten ist, desto be-
lebter kann die wirtschaftliche Thätigkeit stch entfalten. Mehr und mehr 
Hindernisse werden weggeräumt. Alle wirtschaften dann unter gleich 
günstigen Bedingungen. 

I n der Reihe der Verhältnisse zwischen Landwirth und Grundeigen-
thümer nimmt das Pachtverhältniß die bedeutendste Stelle ein. Die Ver-
pachtung gegen eine seste Rente pflegt aus höheren Kulturstufen fich zu 
entwickeln. Es gehört dazu ein Mittelstand, welcher Einficht und Kapital 
befitzt, um einer größern Landwirthschast vorzustehen. I n Belgien werden 
65°/t Vo der landwirthschastlich benutzten Fläche von Pächtern besorgt und 
nur der Rest von Eigenthümern und Nutznießern. Man weiß, wie ver-
hältnißmäßig klein die Zahl der Eigenthümer in England ist, und wie 
groß die Zahl der Pächter. 

Es bedarf vieler Bedingungen, um ein zweckmäßiges, Volks- und pri-
vatwirthschastlich günstiges Pachtsystem herzustellen. Auch hier giebt eS 
eine lange Stufenleiter von sslchen Pachtverhältnissen an, welche auf einer 
Stufe stehen mit der schlimmsten Hörigkeit, bis zu der entwickeltesten Far-
merwirthschast in den gesegnetesten Gegenden Englands. 

Betrachten wir einige Beispiele. 
Als ein wahres Muster schlimmer Pachtverhältnisse stellt fich Irland 

dar, wo nach den ?opsr? I.a>v8 der Pachtschilling in zwei Dritteln des 
Ertrages bestehen sollte und ein entsetzliches Elend die Folge war. Die 
vollkommene Abhängigkeit der Pächter von den Gutsherren erscheint hier als 
eine Art Leibeigenschast. Da sehen wir denn aus der einen Seite Rohheit 
und Verthierung, und aus der andern Bereicherung der Zwischenpächter, 
welche das Mark des Landes aussaugen. Selbst der berühmte „Liberator" 
O'Connel hat als Mittelsmann dreimal so viel von seinen Pächtern ein-
getrieben, als er den Gutsherren bezahlte. 

Uebermäßige Höhe des Pachtschillings und kurze Dauer der Pacht-
contracte find für die Landwirthschast immer von schädliche» Folgen gewesen. 
Wie sehr ein Zeitpachtsystem sowohl den Landwirthen als den Gruudeigen-
thümern Nachtheil bringt, zeigt das Beispiel der Lombardei. Hier ent-
richten die Pächter die Hälfte des Ertrages als Pachtquote und begnügen 
fich mit dem Reste, als mit einem armseligen Tagelohn. Diese „Halb-

22* 
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dauern" leben sast ausschließlich von Mais, sind jeden Augenblick dem 
größten Elend ausgesetzt, ihre Kleidung und Wohnung sind kümmerlich. 
Der Zustand des Ackerbaues entspricht natürlich solchem Jammer. 

Auch bei den Domainen in Mecklenburg hat man es erfahren, wie 
die Furcht vor Steigerung des Pachtschillings bei jedesmaligem Ablauf 
des Pachtcontractes wie ein Alp aus der Thätigkeit der landesherrlichen 
Pächter lastet; sie scheuen fich ihren Grundstücken durch fleißigere und 
rationellere Bewirthschastnng einen höhern Ertrag abzugewinnen, weil fie 
davon eine Erhöhung der Pachtquote besorgen. Daher Indolenz, ost Ver-
armung, und zuletzt Verjagung vom GeHöste. 

I n Schottland dagegen ist z. B. die Erfahrung gemacht worden, daß 
eine günstige Stellung der Pächter, möglichst lange Pachttermine, durchaus 
erfreuliche Resultate erzielten. Schottland ist ein auffallender Beweis dafür, 
daß Freiheit und der durch dieselbe geförderte Wohlstand unberechenbar 
viel für ein Land thun können. Trotz seines rauhen Klimas ist es jetzt 
eines der bestbebduten und fruchtbarsten Länder der Welt geworden. 

Die Möglichkeit der regelmäßigen Fortdauer einer wirthschaftlichen 
Thätigkeit ist natürlich eine der ersten Bedingungen sür das Gedeihe» der-
selben. Die Phyflokraten in Frankreich haben dieses wohl erkannt, und 
es gehört zu ihren Verdiensten, daß fie das Zustandekommen langer Pacht-
contracte zu bewirken suchten. Von der Zeitpacht wird so allmälig fort-
geschritten zu der Erbpacht, welche wiederum den Uebergang zum gänzlichen 
Verkaufe eines Landgutes bildet. Ein Erbpächter hat an der Schonung 
und Verbesserung seines Pachtgutes kein geringeres Interesse als ein förm-
licher Eigenthümer. An vielen Beispielen lassen sich die segensreichen Folgen 
der Erbpacht veranschaulichen. I n Frankreich wurde durch Verleihung von 
Ländereien zum Erbpachtbesitz an Leibeigene bereits im zehnten Jahrhnn-

- dert eine Steigerung der Bevölkerung beabsichtigt und dieser Zweck in der 
That erreicht. 

Bei Betrachtung der Entwickelung des Bauernstandes und der Land-
wirthschast drängt fich nothwendig eine Vergleichuug der Resultate freier 
und unfreier Arbeit aus. Es liegt nahe, solche historische Betrachtungen 
mit einem „kadula doest" dieser Art zu schließen. Es mag lohnend sein, 
nach Beispielen sür solche Vergleichnng fich umzuschauen, um so lohnender 
als wir Gelegenheit gehabt haben die Schattenseiten der Unfreiheit, das 
Elend der tieferen Schichten und die relative Dürftigkeit selbst der Guts-
herren in dem Obigen zu betrachten. 
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Der Staat, die Regierung hat dafür zu sorgen, daß die wirthschast-
liche Thätigkeit der Staatsangehörigen sich unter möglichst günstigen Be-
dingungen vollziehe. Mit Recht sagt Lavergne: „l/axrieulture eommv 
I'inäu8tris a besoin avaat tout <Ze seeurit^ et 6e Uderts; 6s tous les 
tlesux <̂ ui peuvent I'aeeadler, il n'en est pss äe plus mortel gu'un 
muuvais xouvernemelit. I.S8 revolutwns et les xuerres Iai83ent äu 
repit; le mauväi8 xouvernement n'en Isi88e pa8". Und Sugenheim: 
„Die Regierungsart, die staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen 
influireu noch mächtiger die Landwirthschast als den Handel und die In -
dustrie, ja noch mächtiger, als selbst Klima und Bodenbeschaffenheit es ver-
mögen. Die Landwirthschast ist nicht so sehr in den von der Natur be-
günstigten, sondern in den am besten regierten Reichen zur größten Blüthe 
gediehen". 

Insofern kommt jedes Opser, welches die Privilegirten durch Refor-
men bringen, ihnen selbst ebenso zu Gute als der Gesammtheit überhaupt. 
Ein leibeigener oder unfreier, unter ungünstigen Bedingungen wirthschas-
tender Bauernstand ist ein krankes Glied am socialen Körper. Er beein-
trächtigt die Lebensthätigkeit aller Uebrigen. Zimmermann sagt in seiner 
Schrist über Mecklenburg: „Es würde dem gutsherrlichen Interesse nicht 
geschadet haben, wenn man jedem arbeitsfähigen Leibeigenen und seiner 
Familie eine Landstelle von wenigstens 1000—1500 Quadratruthen nahe 
beim Hause zum erbpachtlichen Eigenthum mit verhältuißmäßiger Grund-
steuer angewiesen hätte. . . . I c h glaube, ich setze mich nicht eben dem 
Vorwurfe der Uebertreibung aus, wenn ich behaupte, daß stch der Ertrag 
solcher Höfe in,wenig Jahren verdoppeln werde. Ich bin völlig überzeugt, 
daß mir jeder nicht von blinden Vorurtheilen der Selbstsucht geblendete 
Politiker und Staatsmann hierin beistimmen wird.. . . Ein großer Theil 
der geistigen, körperlichen und Geldkräste schlummert noch im natürlichen 
Znstande der Ruhe und Trägheit und ist mithin sür den Staat als nicht 
existirend zu betrachten. Wie unendlich viel würde nicht Mecklenburg an 
Cnltnr, Wohlstand und innerer Glückseligkeit ja selbst an Sicherheit ge-
winnen , wenn man diese große Masse von schlafenden Kräften aufweckte 
und in Thätigkeit versetzte?" 

Den schlagendsten Beweis sür die Wahrheit solcher Aussprüche liefert 
England. Von den Zeiten des Bischofs Latimer (Ansang des sechzehnten 
Jahrhunderts), dessen Vater, ein Bauer aus Lancashire eine interessante 
Rolle in der Geschichte der Landwirthschast spielt, weil wir recht viel über 
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dessen Haushalt wissen, bis heute ist dort eine Zunahme des Wohlstandes 
namentlich der ackerbauenden Klasse wahrzunehmen, ein Steigen des Ar-
beitslohnes, eine Vermehrung der kleinen Grundbesitzer und der sreien 
Pächter — und dies Alles muß als eine Folge der günstigen Bedingungen 
bezeichnet werden, unter denen die Landwirthschast betrieben wurde. Man 
denke nur an die englische Farmerklasse. Es gehört zu den merkwürdigsten 
und ehrenvollsten Eigenthümlichkeiten Englands, daß gerade die Klasse 
seiner Bevölkerung, welche die abhängigste schien und es auch aus dem 
Continent überall war, dort bereits im achtzehnten Jahrhundert angesehen 
und wohlhabend geworden war. Es war dieses die segensreiche Frucht 
der sreien Institutionen, der trefflichen Regierung dieses Landes, welche 
jedem Briten ausreichenden Schutz gegen Willkür und Unterdrückung ge-
währte, in dem Rechtsgefühl dieses Volkes, in der Vortrefflichkeit der 
englischen Aristokratie wurzelte. Die englische Aristokratie kennt und 
übt neben ihren Rechten auch ihre Pflichten gegenüber der Gesammtheit. 
Schon die löbliche Sitte des englischen Adels, aus dem Lande mitten unter 
seinen Pächtern zu leben, ist ein erfreulicher Gegensatz zu dem Absenteeis-
mus in Frankreich und Spanien. Der Luxus des Landlebens in England 
steht günstig dem Luxus der Residenzen aus dem Festlande gegenüber. 
Der englische Adel setzt seine Ehre darein, sein Gut und die von seinen 
Farmers bewirthschasteten Grundstücke in glänzendstem Zustande zu erhalte«, 
während die französischen Seigneurs auf dem Lande Manches verfallen 
ließen, um ihr schönes Hötel in Paris brillanter einzurichten. Ist es doch 
in England Sitte bei den meisten großen Hausbesitzern eine ansehnliche 
Farm in der Nähe ihres Schlosses aus eigene Rechnung zu cultiviren, wo-
bei sie es denn sür eine Ehrensache halten, daß Alles in mustergültiger 
Weise geschehe. 

I n keinem Reiche der Christenheit hatte und hat die Landwirthschast 
so schwere Lasten zu tragen als in England, insofern als der Ackerbau 
fünfmal so hoch besteuert ist als der Frankreichs. Trotzdem steigt die Be-
völkerung und der Wohlstand. Der Viehstand ist ein guter Maßstab sür 
den letztern: am Ansang des neunzehnten Jahrhunderts besaßen England 
und Wales drei bis viermal. so viel Pferde als um die Mitte des vorigen. 
Die ungeheuern Summen, welche in Englands Landwirthschast umgesetzt 
werden find nicht geringer als diejenigen, welche sich aus Industrie und 
Handel beziehen. 

Ein schlagendes Beispiel sür die heilsamen Wirkungen der sreien Ar? 
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beit liefert Schottland. Dort war die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts 
etwa der Zeitpunkt, wo durchgreifende Reformen in Bezug auf die Lage 
des Bauernstandes dem Ackerbau einen bedeutenden Aufschwung gaben. Es 
ist anziehend, den Zustand vor und nach dieser Veränderung zu betrachten. 

Noch im Jahre 1727 soll in der Nähe von Edinburgh ein erstes 
mit Weizen b̂ säetes Feld eine so große Merkwürdigkeit gewesen sein, 
daß nicht nur aus der Umgegend, sondern auch aus weiter Entfer-
nung Viele herbeieilten, um dies Wunderwerk anzustaunen. Das Land 
war schwach bevölkert, in tieser Armuth, das Volk unwissend. Ochsen-
fleisch war in manchen Gegenden Schottlands ein unbekannter Leckerbissen. 
Statt ordentlicher Wagen hatte man plumpe Karren, deren Räder nicht 
mit Eisen beschlagen waren. — Nach der Aufhebung der verschiedenen 
bäuerlichen Lasten ist sofort eine rasche Zunahme der Bevölkerung bemerk-
bar. Die Zahl der Wagen und Pferde steigert sich. Fleisch wird ein 
gewöhnliches Nahrungsmittel und schon vor Ende des achtzehnten Jahr-
hunderts ist Weizen durchaus verbreitet. I n der Kleidung, den Moden, 
geistigen Bedürsnissen stellt sich ein ganz neuer bedeutender Maßstab ein. 
Schottland zählt gar keine Bettler. Das kleinste Dorf hat eine Bibliothek, ^ 
die aus freiwilligen Beiträgen der Dorfbewohner angeschafft wird. 

Von der Steigerung der Productionssähigkeit durch Emancipation der 
Arbeit liefert auch Dänemark ein merkwürdiges Beispiel. Vor der Auf-
hebung der Leibeigenschaft mußten Dänemark, Norwegen und die deutschen 
Herzogthümer jährlich bedeutende Quantitäten Getreide aus dem Auslande 
beziehen: nach derselben war von einer Getreideeinsuhr so wenig die Rede, 
daß vielmehr Dänemark bald ungefähr doppelt so viel Getreide auszufüh-
ren vermochte als die ganze preußische Monarchie. Vor den Reformen 
bezog das eigentliche Dänemark Butter aus den deutschen Herzogthümern, 
nach denselben konnten Dänemark und die deutschen Herzogthümer zusammen 
bedeutende Mengen Butter ausführen. Man rechnet, daß der Werth des 
Grund und Bodens im dänischen Staate jetzt überall mindestens das 
Dreifache dessen beträgt, was er am Ausgange des vorigen Jahrhunderts 
gegolten. Der Bauer hier ist so wohlhabend, daß Pächter, welche ihre 
Höse käuflich zu erwerben wünschen, einen Theil des Kaufpreises gewöhn-
lich gleich anzahlen nnd den übrigen Theil nicht selten schon nach ein oder 
zwei Jahren, trotzdem, daß sie ihn nur mit 2 V2 Vo jährlich zu verzinsen hätten. 

Der Vergleich zwischen dem Bauernstande in Mecklenburg und dem 
in Oldenburg sällt sehr zu Gunsten des letztem aus, weil hier bereits in 
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frühern Zeiten eine Reihe wohlwollender und einsichtiger Regenten das Land 
sparsam verwaltete; weil sie hier die Ablösung mancher bäuerlichen Lasten 
vielfach erleichtert nnd der Adel mit seinen Ansprüchen in gewissen Gränzen 
zurückgehalten wurde. Wir erwähnten des Jammers im Mecklenburgischen. 
Dagegen soll es selbst in den von der Natur am meisten begünstigten deut-
schen Ländern keinen so wohlhabenden Bauernstand geben als in dem von 
ihr ziemlich stiefmütterlich bedachten Oldenburgischen. Silbergeschirr ist 
aus den dortigen Bauernhöfen gar nichts Seltenes. I n keinem deutschen 
Lande war die Auswanderung so gering als hier, trotz der rasch zuneh-
menden Bevölkerung und trotz der so verführerischen Nähe von Bremen 
und Emden, welche wohl zur Auswanderung verlockt. 

Auffallend treten die Segnungen der Freiheit des Bauernstandes in 
Frankreich entgegen, wo trotz der Stürme der Revolutionszeit und der 
Zeit Napoleons in ein Paar Jahrzehnten sich eine höchst erfreuliche Me-
tamorphose vollzog. Statt des bettelhasten, in elenden Hütten wohnenden, 
schlecht gekleideten und noch schlechter genährten Landmannes des aneisn 
rexims traf man nach 1814 sast überall eine gme und reichlich genährte, 
sauber und anständig gekleidete, in geräumigen, hellen, gesunden und freund-
lichen Häusern lebende Bevölkerung. Die Pairskammer hat es im Jahre 
1814 anerkannt, daß diese Erscheinung vor allem dem Umstände zu danken 
war, daß Napoleon I. in Bezug aus den Bauernstand den Principien von 
1789 treu geblieben war. I n unglaublich kurzer Zeit und mit großer 
Leichtigkeit hat Frankreich die ungeheuern Opser verwinden und ersetzen 
können, welche die Revolution und Napoleon von ihm verlangt hatten. 
Schon die ungewöhnlich rasche Zunahme der Bevölkerung ist ein beredtes 
Zeugniß sür den wachsenden Wohlstand: 1791 26 Millionen, 4866 36 
Millionen Menschen. Auch der Staatshaushalt weist beredte Ziffern aus. 
1789 betrugen die jährlichen Einnahmen der französischen Monarchie 476 
Millionen Francs, 1866 — 1666 Millionen Francs. Aus der großen Leich. 
tigkeit, mit welcher Napoleon dem III. Hunderte von Millionen von den 
Franzosen als Darlehen bewilligt werden, kann man aus das Kapitalquan-
tum in diesem Volke schließen. Die öffentliche Subscriptiou hat bei solchen 
Fällen, jedesmal größere Summen ausgewiesen, als verlangt wurde. 

1864 verlangte Napoleon III. 250 Mil l . ; man zeichnete 468 Mill. 
1855 „ „ 600 „ „ „ 2198 „ 

Juli 1856 „ „ 700 „ „ „ 3663 „ 
1869 ,, „ 600 ,/ „ „ 2307 „ 
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Erinnert man sich nun, daß die Unterzeichner sür solche Staatsdarlehen 
großentheilS auf die Provinzen kommen, daß ein sehr bedeutender Bruch 
derselben auf nicht mehr als 60 Francs Rente, viele sogar aus das Mi-
nimum von 40 Francs Rente snbscribirten, so wird man daraus schließen 
können, daß hier auch der ackerbauende Stand mit seinen Kapitalien be-
theiligt sein müsse. Sugeuheim bezeichnet unbedenklich als die Quelle sol-
chen gesteigerten Wohlstandes in Frankreich die Freiheit der Arbeit und 
des Eigenthums für alle Klaffen durch Gleichheit des Staatsschutzes für 
jeden Eigenthümer und jeden Arbeiter. Durch die Revolution von 1789 
wurde in Frankreich das neu geschaffen, was England schon längst besaß — 
ein bäuerlicher Mittelstand. Die Steigerung des Arbeitslohnes, das Wohl-
feilerwerden der vornehmsten Bedürfnisse, der Umstand, daß Turgot 1776 
es unmöglich fand in Frankreich 6000 Pferde .für seine Postreform zu 
kaufen, während das Kriegsministerium 1864 ohne Mühe 33000 Pferde 
im Lande aufkaufte, die große Verbreitung des Kartoffelanbaus, der gestei-
gerte Wohlstand des Adels — alles Dieses sind sprechende Zeugnisse der 
segensreichen Wirkungen des Vs» August 1789. Heute geschieht es, was 
vor der Revolution eiue Unmöglichkeit gewesen wäre, daß in Frankreich 
40—60,000 adelige große Grundbesitzer durchschnittlich eine jährliche 
Grundsteuer von 1000 Francs bezahlen. Da diese ungefähr 8"/o des 
Reinertrages beträgt, so kann man das Netto-Einkommen jener Grundbe-
sitzer aus ungefähr 12000 Francs anschlagen. Derselbe Grundbesitz, wel-
cher vor 1789 einen Gesammtreinertrag von nicht mehr als 76 Millionen 
Livres lieferte, trägt jetzt jährlich 1600 Millionen Francs aus. 

Wir schließen uusre Betrachtungen mit einem Hinweis aus einzelne 
Beispiele der erhöhten Produktivität durch Aushebung bäuerlicher Lasten 
und die dadurch entstehenden Vortheile sür den Grundbesitzer selbst. 

Nachdem Graf Hans von Rantzau in Holstein 1739 seine Leibeigenen 
zu Erbpächtern erhoben hatte, veröffentlichte er 1766 eine Schrist über die 
Motive und die Resultate dieser durchgreifenden Veränderung. Er theilt 
mit, daß er seine hochgespannten Erwartungen von den günstigen Folgen 
eines solchen Schrittes nach 27-jähriger Erfahrung weit übertroffen finde; 
die Bevölkerung sei stark gewachsen, habe eine moralisch gnte Haltung und 
zeichne fich durch Fleiß, Auskläruug, sorgfältige Kindererziehung und Wohl-
stand aus. Für ihn, den Gutsherrn, habe diese Reform das Ergebuiß 
gehabt, daß er, trotz seiner sehr bedeutenden Auslagen sür neue Häuser, 
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Zugvieh u. s. w. jetzt erheblich mehr als früher einnehme und von den 
Pächtern sowohl aus dem Grund und Boden als auch bei den Baulichkeiten 
bereits viele Verbesserungen vorgenommen und ausgeführt worden seien, 
Verbesserungen, die er bei dem srühern System nicht in einem halben 
Jahrhundert zu bewerkstelligen vermocht haben würde. 

Der Graf von Ostein, Besitzer zweier Güter in Böhmen und Mähren, 
hatte mit Geldnoth zu kämpfen und 1790 eine Schuldenlast von 300,000 
Gulden. Das eine Gut brachte jährlich 7000 das andere 8600 Gulden 
ein. Da gab Jemand dem hartbedrängten Grasen den Rath, er solle es 
einmal mit Ablösung der Frohnden uud der Verpachtung aller herrschaft-
lichen Felder an die Bauern statt der Selbstbewirthschastung versuchen. 
Nachdem dies geschehen war stieg der Ertrag der Güter aus mehr als 
das Doppelte, ja das eine Gut trug 1810 sogar 60,000 Gulden ein. 
I m Jahre 1811 war Gras Ostein durchaus schuldenfrei und seine Unter-
thanen waren dabei ungleich wohlhabender als früher. 

Aus den Bernstorssschen Gütern erntete man 
vor der Freilassung nach der Freilassung, 

von Roggen das 3. Korn das 8'/z» Korn 
„ Gerste „ 4. „ „ 9Vs» 
„ Haser „ 2^/z. „ „ 8 ,, 

Die Zamoyskischen Güter brachten 17 Jahre nach der Emancipation 
dreimal so viel ein als während der Leibeigenschast. 

Das find Zahlen, die etwas beweisen! 
A. Brückner. 
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ine an der Hand der Geschichte fortschreitende und ins Einzelne ein-
gehende Darstellung der Formen, in denen von den ältesten Zeiten an die 
Lehrtätigkeit sich entfaltete, würde eine der wichtigsten Aufgaben bilden, 
die der Culturhistoriker sich stellen könnte. Es würde fich zeigen, wie viele 
der älteren und ältesten Formen — wir erinnern an die Prophetenschulen 
der Hebräer, die Philosophenschulen der Hellenen und die Klosterschulen 
des früheren Mittelalters — fich überlebt haben und nie wieder zu einem 
wahren Leben gelangen können. Andererseits würde man. die neueren 
und neuesten Gestaltungen von ihrem ersten Ursprünge an geschichtlich ver-
folgen können und dadurch zu einer richtigen Würdigung derselben sür 
die Gegenwart gelangen. 

Eine Aufgabe dieser Art in ihrem gesammten Umfange muß als noch 
ungelöst bezeichnet werden, wie Vieles und Treffliches auch im Einzelneu 
sür sie vorgearbeitet ist. Auch ist fie viel zu umfassend, um selbst nur 
in ihren Grundzügen auf dem Raum, den eine Zeitschrist ihr gewähren 
kann, erledigt zu werden. Wir werden demnach auch hier nur das in 
der Überschrift bezeichnete Moment hervorheben und es, so weit hier 
erforderlich, geschichtlich verfolgen. 

Als nach langem Schlummer die Wissenschast in Europa wieder zu 
erwachen begann, wandten sich die Bestrebungen vorzugsweise, wo nicht 

! ausschließlich, dem klassischen Alterthum zu, unter dem, mit Beiseitsetzung 
5 aller andern Kulturvölker der Vorzeit, nur Rom und Griechenland verstan-
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den wurden. Für ersteres wurde die Ciceronianische Zeit, sür dieses die der 
großen Philosophen und Staatsmänner (Plato, Perikleö) als maßgebend 
betrachtet. Erlernung und Uebung der „klassischen Sprachen" war hierzu 
das unumgängliche Ersorderniß, und nur was mittelbar mit diesen Bestre-
bungen zusammenhing, wie beispielsweise die Geschichte Roms und Grie-
chenlands, ward als Lehrgegenstand ausgenommen. Die Geschichte des 
eigenen Landes und Volkes kam nicht in Betracht, und von Physik, Na-
turgeschichte, Erdkunde u. dgl. mehr wurden, wenn's hoch kam, diejenigen 
Notizen mitgetheilt, die sich aus dem klassischen Alterthum zu uns herüber-
gerettet hatten und damals bekannt waren. Die Muttersprache ward so 
viel als möglich in den Hintergrund gedrängt, hin und wieder iu den 
Oberklassen sogar verpönt. Nur etwa der Mathematik (d. h. ausschließlich 
der Geometrie) gewährte man noch einen zwar sehr beschränkten, doch 
selbständigen Raum; sie blieb jedoch rein formell und ohne Anwendung 
aus das reale Leben, das überhaupt in diesen „Gymnasien" aus keine Be-
achtung rechnen durste. 

Die einzige Form, in der die Pflege des realen Lebens fich damals 
bethätigte, waren die Zünste, die sich schon im 42. und 13. Jahrhun-
dert zu bilden begonnen hatten, und ihr reichstes Leben in der Zeit der 
Reformation und bis zum dreißigjährigen Kriege hin entfalteten. Wenn 
fie jetzt zur Caricatur, zum todten Schemen herabgesunken sind, wenn fie 
nichts mehr fördern und gestalten, sondern nur noch hemmen und hindern 
können, wenn außer den Feinden des Fortschrittes fich Niemand mehr fin-
den will, der ihnen das Wort redet, und überall mit vollem Rechte ans 
ihre Aushebuug gedrungen wird, so sollen wir deshalb nicht verkennen, 
daß sie vor einem halben Jahrtausend die Krone des deutschen Bürger-
thums bildeten und das wahre Leben der ausblühenden Städte sich nur in 
ihnen repräsentirte. Ein Meister stand an der Spitze der Zunft, die Ge-
nossen waren entweder Altgesellen (verheirathete) oder Junggesellen. 
Als späterhin die erstern fich auch Meister zu nennen den Anspruch mach-
ten, blieb sür die letztern einfach die Bezeichnung Gesell. Die Ausübung 
und Vervollkommnung des Handwerks war Haupt- aber keineswegs ein-
ziger Zweck, vielmehr waren Kindererziehung, häusliches Leben, Armen-
und Krankenpflege, kirchliches Verhalten, gemeinsame V e r t e i d i g u n g 
(jeder Zuustbürger war bewaffnet) und noch manches Andere, der Gegen-
stand der Zunstregeln; Strafen bis zur Ausstoßung aus der Zunft wur-
den verhängt — kurz ein wohlgeordnetes Staatswesen, in dem auch der 
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Bürgermeister wesentlich nichts anderes war als das allgemeine Oberhaupt 
sämmtlicher Zünfte. 

So waren die Zeiten beschaffen, von denen Uhland sagt: 
Wie haben da die Gerber so meisterlich gegerbt, 
Wie haben da die Färber so purpurroth gefärbt! *) 

Ueberhaupt genommen konnte die bürgerliche Ehre nur erlangt und gewahrt 
werden innerhalb einer Zunft, und selbst Wissenschaft und Kunst mußten 
dieser Form fich fügen. Die Meistersänger bildeten eine solche, und die 
Maler, weil meist nicht zahlreich genug, schloffen fich gewöhnlich der Gla-
serzunst mit an. 

I n diesen Genossenschaften nun blüheten und vervollkommneten fich Kunst 
und Handwerk, wurden die neuen Erfindungen gemacht, durchgeprüft und 
sofort praktisch verwerthet. Man lese die Chroniken von Augsburg und 
Nürnberg, von Mainz und Cölu und aller jener vor Jahrhunderten blü-
henden deutschen Städte, um fich von der hohen Bedeutung nnd aus-
gedehnten Wirksamkeit dieser Genossenschaften, die auch das Ausland nach-
ahmte, zu überzeugen. Sie waren — was fie jetzt freilich nicht mehr sind 
und nie wieder sein können — die Pflanzstätten, in denen praktisches Wis-
sen und Können gepflegt wurde, die Gärten, in denen der Baum deutscher 
Industrie und Gewerbefleißes groß gezogen ward. Sie ersetzten, sür jene 
Zeiten genügend, das Polytechnikum und bildeten den Gegensatz zu der 
ausschließlich idealen Richtung der lateinischen Schulen. 

Die Reformatoren hatten den Grund zur Volksschule gelegt und den 
Universitäten, die sie theilweis schon vorgefunden, zu einem neuen und ge-
deihlichen Leben verHolsen. Aber die Volksschule beschränkte fich auf die 
allerersten Elemente und betrieb auch diese ausschließlich sür kirchliche 
Zwecke. Die Universität aber stellte die Theologie so sehr in den Vorder-
grund, daß z. B. aus den meisten nur ein Geistlicher das Rectoramt be-
kleiden konnte und das Hören theologischer Vorlesungen von jedem Stn-
direnden gefordert wurde. Nur etwa der Medicin und — Vielen ungern 
gesehen — der Jurisprudenz ward noch Raum gegönnt. I n Prag ver-
anlaßte bald nach Gründung der Universität die Zurücksetzung, welche die 
Rechtsgelehrten von Seiten der Theologen erfahren mußten, eine Absonde-

*) Da der Dichter hier zunächst Würtemberg gemeint, so ist die Parodie sehr passend, 
die daS 19. Jahrhundert WürtembergS bezeichnet: 

Wie haben da die Drucker so schändlich nachgedruckt. 
Und manchem armen Schlucker sein Honorar verschluckt! 
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rung und die Stiftung einer besondern universitas iuristarum, neben der 
älteren, was mehrere Jahrzehnte so fortdauerte. — Mit den drei Fakul-
täten: Theologie, Jurisprudenz, Medicin, war die ganze Organisation 
abgeschlossen. 

Nun bewirkte allerdings das Beispiel Italiens ziemlich früh die Aus-
nahme der Mathematik; die Medicin konnte ohne einige Naturwissenschaft 
nicht gedeihen und fortschreiten; der Geschichtsunterricht versuchte zur Selb-
ständigkeit zu gelangen und durch die privatim äoeenws, die überhaupt 
das bewegliche Element repräsentirten, wurden auch noch andere Wissens-
zweige allmälig eingebürgert. Die drei Fakultäten bequemten sich endlich 
das ganze buntscheckige Konglomerat als vierte und niederste Fakultät 
anzuerkennen, der gegenüber sie sich als obere Fakultäten bezeichneten. 
Nur sehr allmälig trat die Benennung „philosophische" Fakultät an die 
Stelle der niedern. 

So war wenigstens ein Boden gewonnen, aus dem die Anforderungen 
der Zeit zu einiger Geltung gelangen konnten. Der Theologie blieb bei 
dem allen ihre Oberherrschaft ungeschmälert und unbestritten. Das ganze 
gelehrte Leben, nicht blos das der Universitäten, war übrigens ein lateini-
sches. I n den engen Schnürleib dieser sür das Alterthum reichen, sür un-
sere heutigen Begriffe aber viel zu armen und ungenügenden Sprache 
mußte alle Gelehrsamkeit sich einzwängen lassen. So war auch die ganze 
Literatur beschaffen; die frühesten Leipziger Meßkataloge führen gegen ein 
deutsches Buch mindestens acht lateinische auf. 

Dem jammervollen dreißigjährigen Kriege auch den Rückschritt und 
Verfall der Universitäten zuzuschreiben, ist man seit lange gewohnt: man 
übersieht aber, daß dieser Krieg nichts als die Konsequenz seiner Zeit war 
und daß jener Verfall schon früher begonnen hatte. Das Beispiel der 
Reformatoren hat nicht nachhaltig wirken können, und Melanchthon, der 
gelehrteste unter ihnen, war durch seine Einseitigkeit selbst schuld daran, 
daß seine wohlgemeinten Reformen nicht von Dauer waren. Die Schola-
stiker, die an die Stelle des lebendigen Wissens ein todtes Fachwerk setz-
ten, konnten fich aus ihn und seine koei berufen; die starren Orthodoxen 
andererseits verdammten in den untersten Höllenschlund Jeden, der in ihrer 
?ormu!a Loveoröias auch nur einen einzigen Buchstaben bezweifelte. War 
da wirklich noch viel zu verderben, und war eine solche Zeit überhaupt 
dazu angethan, Großes und Edles zu erzeugen, selbst nur zu erhalten? 
Zeigt doch die Geschichte nach 1648 zur Genüge, daß man fich in einen 
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friedlichen Zustand gar nicht wieder hineinzufinden wußte und daß ohne 
das grenzenlose Elend, ohne die totale Erschöpfung der Krieg, der bald 
hier bald da schon wieder aufloderte, schnell wieder allgemein geworden 
wäre und der westphälische Friede das Schicksal des Prager gehabt hätte. 

Den Wendepunkt zum Bessern erblicken wir in dem kühnen Schritte 
des großen Thomafins, in Halle 1695 zuerst ein Collegium in deutscher 
Sprache zu lesen. Jetzt erst vollzog und vollendete fich das Werk Lu-
thers, der in seiner Bibelübersetzung zuerst gezeigt hatte, was unsere herr-
liche Sprache zu leisten vermöge. War sein Wirken in dieser Richtung 
bisher nur den Kanzelrednern zu Gute gekommen, so eröffneten fich ihr 
jetzt die Hallen der Wissenschaft wie die Tempel der Kunst. Ih r ward 
eine Pflege und Beachtung zu Theil wie in keiner srühern Periode: sie 
war nun nicht mehr das verachtete Aschenbrödel; es verschwand die erniedri-
gende Bezeichnung linxua vernaeula. Selbst das entgegenwirkende Bei-
spiel der zahllosen kleinen Höfe, die in allem, so weit sie es vermochten, 
Louis XIV. imitirten und an denen man ausschließlich französisch parlirte, 
konnte unter solchen Umständen nicht bewirken, was 20 — 30 Jahre 
früher leicht auszuführen gewesen wäre — die Franzöfiruug Deutschlands. 

Dem achtzehnten Jahrhundert gebührt die Bezeichnung Jahrhundert 
des Fortschritts. Wie vieles von dem, was es erstrebte, auch als verfrüht 
und überstürzt bezeichnet werden möge: das ist nicht zu bestreiten, daß in 
ihm fich ein Leben regte und entfaltete, wie weder das Mittelalter noch 
die alte klassische Zeit es jemals gesehen hatte. Aber was bis über die. 
Mitte des Secnlums hinaus noch vereinbar schien, zeigte fich je länger 
desto mehr als unvereinbar. Das neue Leben versuchte die alte Form 
zu durchdringen, aber die Bewacher dieser alten Form wehrten ab, so 
viel fie vermochten, und um so eifriger, je unwiederbringlicher der Geist 
entflohen war, der einst diefe Formen belebt hatte. Die streng philologi-
schen Gymnasien bejammerten jede Lehrstunde, die von den 32 wöchent-
lichen nicht mehr den alten Sprachen gewidmet werden konnte, als eine 
verlorene. Als nun im Lause der Jahre Geographie und neuere Geschichte« 
Mathematik in stets erweitertem Umfange, Physik und Naturkunde über-
haupt, neuere. Sprachen, Kalligraphie und Zeichnen immer gebieterischer, 
immer unabweisbarer an die Thüre des Gymnasiums anpochten und die. 
geängstigten Philologen, zu Hütern derselben bestellt, mit jedem Tage rath-
loser wurden, da. vol lM fich, was nicht länger ausbleibest konnte. > HS. 

i entstand die Realschule, die dem praktischen Bedürsniß der Zeit das 
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bieten sollte, was das Gymnasium ihm nicht bieten konnte oder wollte. 
An größern Orten vermochten Realschule und Gymnasium friedlich neben 
einander zu besiehn; in Mittel- und kleinern Städten, die füglich nur 
eine höhere Lehranstalt zu erhalten vermochten, ließ sich das nicht aus-
führen ; man vereinigte, so gut oder schlecht es ging, Gymnasium und 
Realschule in eine Anstalt, oder man hob ersteres ganz aus, um es durch 
eine Realschule zu ersetzen. 

Damit trat aber auch sür die Volksschule das Bedürsniß einer 
gründlichen Umgestaltung in den Vordergrund. Sie hatte bis dahin sich 
mit dem begnügt, was sie im 16. Jahrhundert geworden war: mechanisches 
Lesen und Schreiben, Auswendig-Lernen (von einem spprsuärs par 
eosur, einem tsks kesr t war keine Rede) von Bibelsprüchen, Ge-
sangbuchversen und Katechismus, und wenn es hoch kam, ein dürftiges 
Rechnen bildete das Ideal, was bei weitem nicht überall erreicht wurde. 
Waren doch die Mädchen von dieser so dürftigen Speise häufig noch 
ausgeschlossen, und lebhaft entbrannte der Streit, ob ihnen Schreiben und 
Rechnen zu gestatten sei oder nicht. 

Eine Schule dieser Art vermochte allerdings nicht, eine genügende 
Vorbereitung sür die Realschule zu sein; man mußte Anstalten schassen, 
in denen Besseres und Genügenderes geboten ward. Der empfindlichste 
Mangel war der an geeigneten Lehrern; man hals ihm ab durch Grün-
dung von Seminarien, die fich bald in Stadt- und Landschullehrer-Semi-
narien theilen mußten. Diese umfassenden Umgestaltungen fallen in die 
letzte Hälfte, dem größern Theile nach in das letzte Viertel des abgewiche-
nen Jahrhunderts. 

Und die Universitäten? Sie zeigten fich im Ganzen nicht abgeneigt 
den Anforderungen der Neuzeit Rechnung zu tragen, auch vermochten fie 
das leichter als die Gymnasien, da die philosophische Fakultät zu allen 
diesen Erweiterungen und Umänderungen Raum zu bieten vermochte. I m 
Ganzen jedoch zeigte fich je länger desto mehr, daß dies alles nicht genüge, 
daß einerseits die Univerfität bei aller Konnivenz fich nicht zur technischen 
Werkstatt hergeben könne und es anderseits zu viel verlangt sei, daß der 
Ingenieur, der Seefahrer, der Architekt und viele Andere fich zur Auf-
nahme in die Univerfität verleiten und einen Kursus in dieser absolviren 
sollten. Die philosophische Fakultät hätte fich, bei den stets steigenden 
materiellen Interessen, zuletzt ganz und gar in Specialschulen zersplittert 
und aus der Univerfität wäre eine Diverfität entstanden, wenn es so sortgegan-
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gen wäre. Der Umfang des gesammten Wissens ist in unsern Tagen so 
unübersehbar groß; die Richtungen, in denen es fich verzweigt und ver-
breitet, so zahlreich geworden, daß was früher genügte, heute nicht mehr 
genügen kann. Immer härter bestrast fich das Zurückbleiben wie das un-
gewisse Schwanken, und nur den Wenigen, die durch äußere Glücksgüter 
materiell sicher gestellt find, ist es vergönnt, deyl allgemeine? Weltlause 
ruhig zuzuschauen, ohne selbst daran Theil zu nehmen. Aber auch einem 
Solchen muß es ziemlich peinlich sein, aus Eisenbahnen zu fahren, tele-
graphische Depeschen zu empfangen und photographische Albums zu be-
fitzen, ohne auch nur von der Möglichkeit dieser und ähnlicher Dinge eine 
klare Idee zu haben, und in einer Welt zu leben, ohne fie zu verstehen. 
Bedürste es eines Beleges sür diese Behauptung, so würde er fich schon 
allein in der lebhaften Theilnahme finden, die das andere Geschlecht, dem 
man doch eine praktische Betätigung bei diesen Dingen in der Regel nicht 
znmnthet, ihnen überall angedeihen läßt, wo gemeinverständliche Belehrung 
darüber geboten wird. 

Die offenen wie die geheimen Feinde des Fortschritts haben eS ost wie-
derholt, daß unsere Zeit fich zu überwiegend den materiellen Interessen 
zuwende und das Geistige darüber vernachlässige. Gewiß, kein Vorwurf 
ist ungerechter. Wo anders wurzeln denn die neuen Erfindungen und 
Vervollkommnungen des Materiellen, wenn nicht im Geiste des Forschers? 
Nicht der blinde Zufall hat fie geboren; jahrelanges unablässiges Arbeiten 
Nachdenken und Versuchen hat fie allmälig gezeitigt. Man mag das Ge-
biet des Geistigen und das des Materiellen noch so scharf scheiden und 
auseinanderhalten, so wird doch die Frage gestattet sein, ob es mit der 
Pflege des Geistigen besser bestellt sei bei denjenigen Völkern, die auf 
dem Gebiete des materiellen Fortschritts die Nachzügler machen oder fich 
ihnen gegenüber ganz theilnahmelos verhalten? Oder will man uns auf 
die vergangenen Zeiten verweisen? Wir wollen nicht rechten mit denen, 
welche die Zeiten der Raubritter und Geißelbrüder, der Hezenverbrennun-
gen und Judenhetzen über die unsrigen erheben; es find dies Geschmacks-
sachen, über die ein Streiten vergeblich wäre. Aber unsere, durch den Aus-
spruch der Geschichte bestätigte Ueberzeugung wollen wir dabin aussprechen, 
daß die wahren und wohlverstandenen geistigen Interessen da am besten 
gefördert wurden, wo gleichzeitig die Forscher am rüstigsten und ersolg-

> reichsten die Pflege der materiel len aus praktisch-wiffenschastlichem Wege 
x fich angelegen sein ließen. 

Baltische Monatsschrift, 5. Jahrg., Bd. IX, Hft. 4. 23 
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Wir wollen diesen Excurs nicht weiter verfolgen, denn wohin würde 
die Polemik uns führen und was könnte fie nützen? Wir wollen vielmehr 
die Summe des oben Dargestellten ziehen. Die blos elementare Volks-
schule hatte sich zur Bürgerschule gesteigert; den Gymnasien hatten fich 
Realschulen zur Seite gestellt, nicht zn gedenken anderer Specialinstitule 
wie Handels- und Navigationsschulen; konnte die Univerfität ohne eine 
solche Ergänzung bleiben? Die Antwort ist gegeben; das Polytech-
nikum bildet diese Ergänzung, und sie ist kein neues Experiment mehr, 
das sich erst zu bewähren hätte. Wenn Riga's Polytechnikum die erste 
derartige Anstalt in Rußland ist, so sind fie in Deutschland schon älter, 
und noch älter bei Franzosen und Engländern, diesen vorherschend prakti-
schen Nationen. 

Mehrsach ist versucht oder doch die Forderung gestellt worden, Uni-
verfität und Polytechnikum mit einander zu verbinden, resp. erstere so zu 
erweitern, daß fie die letztere mit repräsentiren könne. Wir glauben, daß 
wichtige Bedenken dieser Combioation entgegenstehen. — Die Universität 
hat, ihrer geschichtlichen Entwickelung wie ihrer ganzen Anlage nach, die 
Wissenschast zu lehren um ihrer selbst wil len. Schon allein der Um-
stand, daß unter allen Bildungsanstalten nur die Universität dies vermag, 
rechtfertigt diese Forderung. Sie schließt allerdings die praktische Anwen-
dung nicht aus, fie soll ihren Zögling besähigen zur Anwendung des Er-
lernten im praktischen Leben, aber diese Praxis ihn schon während der 
Studienzeit üben zu lassen vermag fie gar nicht oder doch nicht in genü-
gendem Maße. Hauptsache bleibt stets die wissenschaftliche Belehrung, die 
Darstellung der allgemeinen Sätze, wodurch ein Wissen erst zur Wissen-
schaft wird. 

Es folgt hieraus, daß auch dann, wenn Physik und Chemie, Techno-
logie und Agronomie, Architektur und Hydrotechnik aus Universitäten ver-
treten find, auch bei diesen Gegenständen die scientifische Seite in den 
Vordergrund treten muß und die praktische nur so weit Berücksichtigung 
finden kann als fie jene nicht beeinträchtigt. Ohnehin aber ist die Summe 
des Wissens, welche die Hochschule fordert und fordern muß, nach andern 
Richtungen hin zu umfangreich, um z. B. der Technologie eine Berücksich-
tigung zu Theil werden zu lassen, die dem künftigen Praktiker als aus-
reichend in jeder Beziehung erscheinen könnte. 

Wenn deshalb das Polytechnikum auch großentheils dieselben Gegen-
genstände aus sein Programm setzt, die aus der Universität gleichfalls ver-
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treten find oder doch sein könnten, so gilt hier im vollen Maße das <wo 
si kaeiunt, iäem, non est. iäeni. Auch das Polytechnikum wird die wis-
senschaftliche Seste eines Lehrobjects nicht unberücksichtigt lassen, in den 
Vordergrund^ aber muß es die praktische Anwendung stellen. Als höhere 
Lehranstalt wird sie- überdies die rein elementaren Kenntnisse z. B. der 
Mathematik bei Ausnahme ihrer Zöglinge bedingen müssen, wie ja auch 
die Universität dies thun muß. Allein wenn gleich diese Grundlage sür 
den Eintritt in die Anstalt gemeinsam ist, so hat doch das Polytechnikum 
fich ein anderes Ziel zu stecken als die Universität. Es wäre daher nicht 
wohlgethan, an Orten, wo beiderlei Anstalten neben einander bestehen wie 
beispielsweise in Zürich, demselben Docenten den Unterricht an beiden über-
tragen zu wollen. Sei er auch noch so tüchtig in seinem Fache, es wird 
ihm nicht leicht werden die verschiedenen Gesichtspunkte richtig zu würdi-
gen und das, was er heute aus dem Lehrstuhl der Hochschule vorgetragen, 
im Polytechnikum morgen in ganz anderer Weise und zu ganz verschiede-
nem Zwecke vorzutragen. Widmet er dagegen seine Lehrkraft und Lehr-
tätigkeit einer Anstalt ungetheilt, so wird er je länger desto mehr hei-
misch in ihr und alles ungewisse Schwanken ist beseitigt. 

Noch entschiedener aber ist die Trennung gefordert für Objecte, die 
auf keiner Universität vertreten sind und ihrer ganzen Organisation wider-
streben: Buchführung, Handelscorrespondenz, Situations- und Maschinen-
zeichnen u. dgl. Sie passen in keine Fakultät und auch in die Rubrik 
„Lehrer in Sprachen und Künsten" sind sie nicht füglich unterzubringen. 
Für sie eignet sich nur das Polytechnikum: sie bilden hier den Haupt-
und wesentlichsten Theil des Unterrichts und der Unterweisung; nicht vom 
Katheder herab werden sie gelehrt und nicht in Collegienhesten aufgespei-
chert, sondern eine eigentümliche, aus der Natur des Gegeustandes sich 
ergebende, aber dem Universitätsdoceuten fremde Methode ist es, die hier 
zum Ziele führt. 

Wenn aber schon die Lehrobjecte selbst eine Verschmelzung beider 
Institute als unthunlich erscheinen lassen, so tritt ein anderer, noch mebr 
zu beachtender Umstand hinzu. Jedem Universitätslehrer ist es bekannt, 
daß schon die Anwesenheit von Pharmaceuteu, Veterinärschülern, Forstele-
ven u. dgl. Uebelstände herbeiführt und Reibungen veranlaßt, die leicht zu 
schlimmem Confiieten führen können. Der eigentliche Student ist nicht 
gewillt, diese Fremdlinge als wahre eives aeaäemie! zu betrachten. Ge-
wiß noch weniger würde er fich dazu bequemen, mit den ohnehin meist 

23* 
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jüngeren Schülern des Polytechnikums in eine wahre Gemeinschaft zu tre-
ten. Die äußere Stellung ist überdies eine wesentlich verschiedene. Aus 
allen Universitäten ist dem Stndirenden der Fakultäten ein Grad von freier 
Selbstbestimmung gewährt, der dem Lebensalter in dem die meisten stehen 
wie der socialen Stellung, die sie muthmaßlich einst einnehmen werden, 
angemessen erscheint. Für das Polytechnikum treten ganz andere äußere 
Bedingungen ein. Die Controle des Stundenbesuchs in diesem muß in 
ganz anderer Weise gehandhabt werden als die des CollegienbesnchS aus 
Universitäten; Examina, disciplinarische Maßregeln.«, dgl. gestalten sich 
wesentlich anders hier als dort. Es wäre deshalb sogar zu wünschen, daß, 
etwa mit Ausnahme der größten Hauptstädte, beiderlei Anstalten nicht 
an einem und demselben Orte bestehen möchten. Eine Universität in 
Mittel- oder Kleinstädten prägt unvermeidlich der Stadt ihren Charakter 
aus. Der Student sühlt dies mit einem gewissen Stolze, und er würde 
Niemand, auch den Polytechniker nicht, als ebenbürtig betrachten, der letz-
tere aber eben so wenig mit einer untergeordneten Stellung sich begnü-
gen wollen. 

So sprechen innere wie äußere.Gründe gegen eine Verschmelzung, wie 
überhaupt gegen ein zu nahes Zusammensein; aber dies schließt keineswegs 
aus, daß nicht mannichsache Beziehungen zu beiderseitigem Vortheil beste-
hen könnten. Das Polytechnikum bildet weder geschichtlich noch principiell 
einen Gegensatz gegen die Universität; es hat nicht die Tendenz der 
letzteren Abbruch zu thun oder das, was jene leistet, in der öffentlichen 
Meinung als unvollkommen oder unzweckmäßig darzustellen. Wohl haben 
die Universitäten Feinde, zum Theil selbst in ihrem eigenen Schöße, und 
ihr Einfluß war vor Decennien ein sehr fühlbarer und nachwirkender; aber 
aus Seiten des Polytechnikums find diese Feinde nicht z^ suchen. Viel-
mehr stehen beide so nahe verschwisterte Institute dem gemeinsamen 
Feinde gegenüber, d er Partei, die hinreichend gekennzeichnet ist durch das 
Wort „Umkehr der Wissenschast", das ihr Panier und Schiboleth 
bildet. Diesem Feinde gegenüber, der Universität und Polytechnikum 
gleichmäßig bedroht, sollen wir als innig Verbündete Front machen und 
treu bei einander stehen. Diese Partei macht jetzt in einem Nachbarlande 
die verzweifeltsten Anstrengungen, um mit allen, auch den moralisch ver-
werflichsten. Mitteln wieder zum Siege und zur Herrschaft zu gelangen. 
Diese Partei hat die Stirn fich cynservatjv zu nennen, während sie 
in Wahrheit destrnctiv ist und den mühsamen Ausbau von Jahrhunder-
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ten niederreißen möchte. Denn eonssrvaro, erhalten, kann nur der, 
der seine Zeit versteht und fich einen freien Blick bewahrt hat, um die 
Mittel, durch welche etwas wahrhast erhalten werdeq kann, richtig zu 
würdigen, Mittel, die fich nur aus dem Zeitbedürsniß ergeben. Gelangte 
diese Partei, was Gott verhüten möge, dort jemals zum Siege, ihre Rück-
wirkung würde sicher auch hier bei uns fühlbar werden. 

Als Verbündete nun, deren gemeinsamer Wahlspruch „ V o r w ä r t s " 
lautet, sollen Univerfität und Polytechnikum auch' die inneren Beziehungen 
zwischen beiden sorgsam Pflegen, sowie allen unnützen Rangstreit beiseit 
setzen. Nur wer dem allgemeinen Wohl am besten dient, wird in der öf-
fentlichen Meinung am höchsten stehen, und diese Rivalität möge die ein-
zige sein, die zwischen beiden stattMet. 

Das Polytechnikum wird nicht blos anfangs, sondern auch in Zukunft 
sehr häufig in dem Falle sein, sein Lehrerpersonal häufig aus den Reihen 
derer zu entnehmen, welche die Univerfitätsbildnng genoffen haben. Zwar 
wird es naturgemäß bestrebt sein, diese Docenten aus den eigenen fich am 
besten bewährenden Zöglingen zu bilden; es wird dies jedoch nur allmälig 
und auch dann nur theilweis möglich sein. Für den, der nicht als Leh-
rer, sondern ausschließlich durch praktische Thätigkeit zu wirken bestimmt 
ist, mag es in vielen (nicht in allen) Fällen genügen, einen Gegenstand 
nur von seiner praktischen Seite gründlich zu verstehen; für den Lehrer 
genügt dies nicht. Er soll nicht dogmatifiren, sondern erörtern und aus 
den Grund der Dinge hinführen; er soll den an' ihn gestellten Fragen 
sachlich genügend entsprechen, nicht blos den Schüler sür den Moment be-
schwichtigen wollen. Er soll seine Wissenschast fördern und mit der Zeit 
fortschreiten. Die Wiederholung seiner Lehrcurse sollen einander nicht 
gleich sehen, sondern ein Zeugniß darbieten seines eigenen ununterbrochenen 
weitern Studiums. Das alles vermag der bloße Praktiker nicht; nur wer 
seinen Gegenstand a l lse i t ig umfaßt, ist dessen fähig und ein wahrer 
Fortschritt in der Praxis ist nur gefichert und verbürgt durch gründliche 
Theorie, die keineswegs so grau und unfruchtbar ist, als der Dichterfürst 
eS behauptete. 

Wenn solchergestalt das Polytechnikum in vielen Fällen die Univerfitäts-
bildnng sür fich zu verwertheu veranlaßt sein wird, so wird andererseits 
die letztere der Schwesteranstalt nicht Weniges zu verdanken haben, freilich 
nur dann, wenn beide find, was fie sein sollen. Neue praktische Erfahrun-

> gen fordern auch neue Erläuterungen; die neu gewonnenen Resultate des 
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Laboranten werden eine frühere Theorie bestätigen, modificiren, zuweilen 
selbst widerlegen; jedenfalls Ausnahme und consequente Einfügung in daS 
System der Wissenschast fordern. Ist doch bei neuen wissenschaftlichen 
Thatsachen nicht die Frage in den Vordergrund zu stellen, wer fie ans 
Licht gebracht noch von wo fie ausgegangen, sondern welches ihre Be-
deutung sei. Und wir werden im 19. Jahrhundert nicht das Versahren 
der englischen Seefahrer des 18. nachahmen wollen, die keine Länge und 
Breite in ihre Karten aufnahmen, wenn fie nicht von einem königlich-briti-
schen Osficier herrührte. Vielmehr nehmen wir das Gute uud Tüchtige, 
wo wir es finden, ohne die amtliche Qualification des Urhebers dabei 
entscheiden zu lassen. 

Wir haben uns daraus beschränkt, nur das Allgemeine der gegenseiti-
gen Beziehungen zu berühren, da bei der Neuheit des Gegenstandes ein 
Eingehen in Einzelnes weder hier am Orte, noch überhaupt an der Zeit 
wäre. Wir setzen von den Lehrern der Univerfität wie von denen des 
Polytechnikums voraus, daß fie ihr Amt sür etwas mehr als eine bloße 
Versorgung betrachten, daß fie überzeugt seien von der Wahrheit: nur der 
Fortschritt sei wahres Leben, aber nun und nimmermehr der Stillstand, 
weder auf physischem noch aus geistigem Gebiete. Dann aber wird es 
nicht erforderlich sein fie aus alle Besonderheiten hinzuweisen, die in irgend 
einer Weise hierher gehören könnten. Genug, wenn das Gesagte hinreicht, 
die hin und wieder gehörte Meinung zu widerlegen: ein Polytechnikum 
und eine Univerfität sei sür Livland zu viel und eins von beiden jeden-
falls entbehrlich. 

Schon die bisherigen Ersahrungen zeigen zur Genüge, daß diese An-
ficht nur von einer geringen Minorität getheilt wird. Denn während das 
Rigasche Polytechnikum, trotzt der kurzen Zeit seines Bestehens, fichtbar 
Boden in der öffentlichen Meinung gewonnen hat, ist gleichzeitig die Fre-
quenz der Univerfität nichts weniger als in Abnahme begriffen, wenn man 
in Betracht zieht, daß die starke Verminderung der hier studirenden Polen 
nach Wiederherstellung der Warschauer Univerfität doch gewiß nicht auf 
Rechnung des Polytechnikums zu setzen ist. I n dieser so documentirten öf-
fentlichen Anerkennung der Nothwendigkeit beider Institute liegt aber 
auch die Gewähr sür ihre Dauer. 

Es möge nun noch gestattet sein, den obigen allgemeineren Ausfüh-
rungen Einiges folgen zu lassen, was fich speciell aus das Rigasche Poly-
technikum bezieht. 
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Der Stadt Riga gebührt der Ruhm, das erste Polytechnikum in 
Rußland gegründet zu haben in einer Zeit, wo so vieles andere neu zu 
Gestaltende die geistigen wie materiellen Kräfte in einem Grade in An-
spruch nahm wie nie zuvor. Doch wie bedeutend auch das Alles er-
scheine, wie bereitwillig auch in allen baltischen Landen die Ritterschaften wie 
einzelne Städte sich zu jährlichen Beiträgen verpflichtet haben (Riga inS-
gesammt leistet 9000, die Ritterschaften 3750, die Städte 1100 Rubel 
jährlich) so fehlt noch viel, ja das Meiste, wenn wirklich die Anstalt ihre 
volle Wirksamkeit in Zukunft dauernd entfalten und immer höher steigern soll. 

Sie begann am 1. October 1862 mit 23 Schülern und die gegen-
wärtige Zabl (am 1. October 1863) ist 46. Aber wenn schon dieser 
rasche Zuwachs an sich erfreulich ist, so verdient ein anderer Umstand noch 
speciell hervorgehoben zu werden. Unter den zu Anfang Aufgenommenen 
gehörten 22 den baltischen Provinzen und nur 1 dem Innern des Reichs 
an. Gegenwärtig finden fich 32 aus den baltischen Provinzen und 16 
aus dem Innern des Reichs, also ein volles Drittel. (Unsere Landesuni-
verfität, jetzt gegen 600 Studenten zählend, begann 1802 mit 19, die im 
folgenden Jahre auf 46 stiegen). 

Solche Zahlen sprechen für fich und bedürfen keines Kommentars. 
Wohl aber fordern fie aus zu einer Mahnung an Alle, die im weiten 
Reiche fich für das Gedeihen dieser Anstalten interesfiren. 

Die Stadt Riga hat außer den oben erwähnten jährlichen Beiträgen 
ein Baukapital von 100,000 Rub. S. und einen großen und bequem ge-
legenen Platz in der Mitte des gesammten Riga hergegeben, aber noch 
kann der Bau nicht beginnen, denn noch find die Mittel, ihn ununterbro-
chen zu Ende zu führen, nicht fichergestellt; und soll nur allein durch 
Zinseszinsen das Kapital die erforderliche Höhe von etwa 200,000 Rubel 
erreichen, so find gegen 12 Jahre nothwendig. 

Sollten, ja können wir so lange warten? Man betrachte fich die 
einstweilen gemietheten Räume des Kaullschen Hauses (die andern Theile 
find zu sehe verschiedenen, einem Polytechnikum höchst heterogenen Zwecke 
bestimmt) und sehr, wie trotz aller Umsicht des Directors doch nur etwas 
ganz Provisorisches sich erreichen läßt, wie die nicht zusammenhängenden, 
in verschiedenen Stockwerken zerstreuten, meistens auch sehr engen Räume 
fich nur höchst unbequem dem neuen Zwecke fügen. Was soll schon nach 

l wenigen Jahren geschehen, wenn die Schülerzahl, wie doch gewünscht wer-
den muß, im Wachsen bleibt! 
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Die Commune, der Handels- und Gewerbsstand Rigas haben das 
Ihrige gethan, fie haben die ansehnliche Gabe nicht der Zukuust ihrer 
Stadt allein, sonderndem gesammten Reiche zum Opser gebracht, und 
daß man es angenommen, daß man es zu würdigen wisse, dafür bürgen 
die obigen Daten. 

Eine Anstalt, die dem gesammten Reiche so ersprießlich werden muß, 
die dem so dringend und so allgemein empfundenen Zeitbedürfnisse in sol-
cher Weife entgegenkommt, muß auch von der Allgemeinheit gefördert werden. 

An euch also ergeht der Ruf, I h r Geldfürsten in allen Osten des 
großen Reichs, die Ih r den Goldwäschen, der Branntweinspacht und an-
dern reichlich fließenden und von Euch so wohl benutzten Quellen eure 
baaren Millionen verdankt; zeigt jetzt, daß Ihr sie auch wohl anzuwen-
den wißt! Greift einer Anstalt unter die Arme, die durch ihre Leistungen 
euch reichlich zu verzinsen verspricht, was Jbr darbringt. Und wenn sie 
durch eure Mithülfe erstarkt ist, wenn ihre Mittel gestatten ihre voll« 
Wirksamkeit unbehindert zu entfalten, so gründet nach ihrem Muster und 
mit ihrer Hülfe ähnliche Anstalten an andern Punkten des Reiches; denn 
eine einzige wird aus die Dauer doch uicht genügen können. — Dann 
wird euer Wirken als ein gesegnetes bezeichnet werden, dann werden 
Neid und Mißgunst schweigen, dann werden eure späten Enkel, im Voll-
gennß der wohlthatigen Wirkungen dieser Anstalten, mit Stolz und Freude 
es aussprechen: „Auch mein Ahnherr war einer von denen, die sie ins 
Leben riefen!" — 

Mit dem Polytechnikum verbunden sind: 
1) eine Vorbereitungsklasse, die so lange fortbestehen muß, als 

die Realschulen nicht im Stande find, nur hinreichend vorbereitete Schüler 
der Anstalt übergeben zu können. Am empfindlichsten zeigt fich gegen-
wärtig der Mangel an genügenden mathematischen Vorkenntnissen bei 
den sich zur Ausnahme Meldenden. 

2) Ein Wintercursus sür Handels lehr l inge, der jetzt aus die 
Morgenstunden verlegt ist, da die Abendstunden in vielen Handlungen zu 
viel geschäftliche Tbätigkeit erfordern, um den Zöglingen die Theilnahme 
am Cursus zu gestatten. 

3) Eine Handwerker-FortbildungSklasse, deren gleich anfäng-
liche Frequenz (33) so wie der sehr verschiedene Standpunkt der Vorkennt-
nisse bald eine Theilung in eine obere und untere Klasse nöthig machte. 



Universität und Polytechnikum. 347 

4) Oesfentliche Vor t räge , für jetzt im Börsengebäude, da das 
gemiethete Local der Anstalt keinen genügenden Ranm dem Publikum bie-
ten kann. 

Der zum Bau des Polytechnikums angewiesene Raum nimmt die 
Mitte der bis jetzt unbebauten Fläche ein, die im NO. der Wöhrmann-
sche Park, im NW. die Petersburger Chaussee, im SW. das Theater 
und im SO. die Bahnhofsgebäude einschließen. 

M ä d l e r . 
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Rückblick auf die hvndechührige Wirksamkeit 
des Moskanischen Eyiehungshauscs. 

3 ? e i der geringen Stabilität aller irdischen Dinge gewinnt jede» mensch» 
liche Werk um so mehr an Interesse, je länger es besteht und je mehr es 
aus geringen Anfängen zu immer vollkommenerer Blüthe fich entwickelt hat. 
Ein solches gesteigertes Interesse hat fich denn auch einer Wohlthätigkeits-
Anstalt zuzuwenden, die — durch den Willen einer großherzigen Monarchin 
in's Leben gerufen, von edlen Menschenfreunden gehegt und gepflegt — 
allmählig zu einer so umfassenden uud großartigen Wirksamkeit, wie in unserem 
Falle, gediehen und nun an der Markscheide des ersten Jahrhunderts ihres 
Bestehens angelangt ist. Da schaut man gerne zurück, folgt mit Liebe den 
Spuren der Entwickelung dieses menschenfreundlichen Werkes, gedenkt mit 
dankbarer Erinnerung der edlen Philanthropen, die dasselbe gebaut und 
gefördert haben, und schöpft aus diesem Andenken eine erhöhte Kraft, um 
würdig fortzuführen, was die Vergangenheit als ein theures Vermächtniß 
der Gegenwart übertragen hat. 

Am 1. September d. I . hat unsere Anstalt ihr hundertjähriges Ju-
biläum gefeiert, denn es war am 1. September 1763, daß die Kaiserin 
Katharina II. den Ukas unterzeichnete, der — nach dem Entwürfe des un-
vergeßlichen Betzky — das Moskauische Erziehungs- und Entbindungs-
Jnstitut in's Leben rief, eine Anstalt, die einerseits jenen unglücklichen 
Kindern als Zufluchts- und Bilduugs - Stätte dienen sollte, die, dem 
außerehelichen Umgange der Geschlechter entsprossen, von den eigenen 
Müttern nur geringe Sorge und Pflege zu erwarten haben und darum so 
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leicht zu Grunde gehen, andererseits den der betreffenden Hülfe bedürftigen 
Frauenzimmern ein Asyl bieten sollte, wo fie fich vor dem Auge der Welt 
verbergen und der Schmach entrinnen könnten, mit der die Gesellschaft ihre 
Verirrung zn brandmarken pflegt. 

Betzky, der Gründer der Anstalt, bat auch bis in sein spätestes Alter 
mit großem Eiser und weiser Umficht die Oberleitung derselben gehand-
habt, immer das unbegrenzte Vertrauen seiner Kaiserin genießend und von 
ihr mit den ausgedehntesten Vollmachten versehen. Der Kaiser Paul l . 
übertrug die oberste Leitung sowohl des Moskauischen, wie auch des mitt-
lerweile in Petersburg errichteten Erziehungshauses seiner Gemahlin, der 
Kaiserin Mar i a Feodorowna, die mit bewunderungswürdiger Selbst-
verleugnung alle ihre Kräfte dem Wohle dieser Anstalten gewidmet und 
den eigentlichen Grund zu ihrem gegenwärtigen Flor gelegt hat. Nach 
dem am 14. October 1828 erfolgten Ableben derselben nahm der Kaiser 
Nikolaus I. mittelst Ukases vom 26. October die Erziehungshäuser unter 
seinen unmittelbaren besondern Schutz und befahl alle Angelegenheiten, 
die der Entscheidung der Kaiserin Maria Fedorowna unterbreitet worden, 
nunmehr Seiner eigenen Durchficht vorzustellen. Aber in Folge testa-
mentarischer Verfügung der verewigten Kaiserin-Mutter stellte er durch 
Ukas vom 6. December die Anstalten in den Residenzen unter die Ober-
leitung seiner Gemahlin, der Kaiserin Alexandra Feodorowna. Auch ge-
genwärtig find fie unter der unmittelbaren Fürsorge des regierenden Herrn 
und Kaisers, sowie Seiner Gemahlin verblieben. 

Die pekuniären Mittel zur Gründung sowohl, wie zum ersten Unter-
halt des Moskauischen Erziehungshauses hat die Freigebigkeit der Kaiserin 
Katharina II. und ihres Thronfolgers herbeigeschafft. Nicht vergebens ist 
aber auch die Privat - Wohlthätigkeit ausgefordert worden, fich an diesem 
Werte zu betheiligen, denn viele namhafte Personen aus allen Ständen 
haben ihr Scherflein zur Gründung dieser Anstalt beigetragen, welche das 
Andenken derselben bis heute in Ehren hält und ihre Büsten oder Bild-
nisse in einem besonderen Saal aufbewahrt, wo neben manchen hochgestellten 
Personen jener Zeit auch das Bild eines schlichten Landmannes hängt, 
des Bauern Sesemow, der ein ziemlich bedeutendes Kapital zur Grün-
dung des Hauses beigesteuert hat. Um aber das fernere Bestehen der 
Anstalt für die spätere Zukunft zu sichern, ward bei derselben eine Leih-
bank errichtet, die sür die, unter zuverlässiger Hypothek vorgestreckten Sum-
men an Zinsen ein Prozent mehr erhob, als fie für die, in ihr deponirte 
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Kapitale auszahlte nnd dadurch nicht nur die Mittel gewann, die Ausgaben 
der großartig angelegten und immer mehr fich vergrößernden Anstalt zu 
decken, sondern auch im Lause der Zeit die Möglichkeit bot, noch andere 
Erziehnngs- wie Verpflegungs-Anstalten zu errichten, welche gegenwärtig 
unter dem Namen „Anstal ten der Ka iser in Mar i a " zusammenge-
faßt, durch einen besonderen Pupillen-Rath verwaltet werden und zum 
Ressort der I V. Abtheilung der eigenen Kanzlei Sr. Majestät des Kaisers gehören. 

Schon frühe ist die Maßregel ergriffen worden, die Findlinge, nach 
vollzogener Impfung, mit den Bäuerinnen, welche fie im Hanse als Ammen 
gesäugt hatten, auf's Land zu schicken und fie bei diesen, sür eine monat-
lich zu leistende Zahlung in Kost zu lassen. Bei der weiteren Erziehung 
der Findlinge jedoch hat die Regierung zu verschiedenen Zeiten verschiedene 
Zwecke verfolgt, weshalb dem entsprechend auch die sociale Stellung der-
selben manche Veränderung erlitten hat. Nach dem ursprünglichen Plane 
Betzky's sollten die Findlinge zur Vermehrung des Mittelstandes im Reiche 
beitragen. Er wollte aus ihnen geschickte Handwerker, Fabrikanten und 
Künstler bilden und darum wurden in den weiten Räumen des Hauses 
Werkstätten und Fabriken angelegt. Späterhin, bei veränderten Gesichts-
Punkten, hat das Erziehungshaus Ackerbau-Kolouien gestiftet und aus die-
sen seine erwachsenen Zöglinge angesiedelt. Sehr frühe sind aber gleich-
zeitig auch schon Unterrichts-Klassen im Hause selbst eröffnet worden, um 
den sähigeren Zöglingen beiderlei Geschlechtes eine wissenschaftliche Bildung 
zu geben. Aus diesen Klassen traten die fähigeren jungen Leute in die 
Universität, die minder Befähigten unmittelbar in den niederen Staatsdienst, 
während die Mädchen zu Gouvernanten und Hauslehrerinnen niederen 
Grades herangebildet wurden. Diese Ordnung der Dinge bestand bis zum 
Jahre 1837, in welchem der Kaiser Nikolaus I. die Kolonien aushob und 
fie dem Ministerium der Reichs - Domänen einverleibte, während er auch 
der Schulanstalt eine andere Bestimmung gab. Sie wurde sür die Fin-
delkinder geschlossen und zu einer Erziehungsanstalt für Töchter in Armuth 
verstorbener Beamten aus dem Civil- wie Militär-Ressort bestimmt, trägt 
jetzt den Namen des Nikolaus-Waisen-Institutes und enthält 760 ver-
waiste Mädchen. 

Zur Feier des Jubiläums ist ein Werk unter dem Titel: „Materia-
lien zu einer Geschichte des Kaiserlichen Moskauischen Erziehungshauses" 
veröffentlicht worden, dem auch — neben einigen photographirten Anfichten 
der Anstalt — die Bildnisse Betzky's, und des im Jahre 1812 dem Hanse 
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als Director vorgesetzten wirkl. Staatsrathes T u t o l m i n beigegeben 

find, welcher Letztere bei der feindlichen Jnvafion durch seine Thätigkeit 

und Umficht die Anstalt vor Schaden bewahrt und stch dadurch um die-

selbe hoch verdient gemacht hat. D a s Wert bildet eine Sammlung von 

Abhandlungen über die verschiedenen Branchen der Anstalt, die Alles ent-

halten, was actenmäßig über die geschichtliche Entwickelung derselben nach-

gewiesen werden konnte. Einen auch nur gedrängten Auszug des ganzen 

Werkes zu geben würde den einem Journal-Artikel zu gewährenden Raum 

weit übersteigen und die meisten Leser ermüden. Ich will mich daher hier 

nur daraus beschränken, den gegenwärtigen Zustand der Anstalt kurz dar-

zulegen und aus meiner eigenen, die Fiudelanstalt betreffenden Abhandlung 

dasjenige mitzutheilen, was das allgemeine Interesse auch eines größeren 

Leserkreises zu fesseln im Stande sein dürfte. 

Unser HauS umsaßt gegenwärtig drei ganz abgesonderte Anstalten: 1) 

die eigentliche Findel-Anstalt, 2) das Nikolaus-Waisen-Institut uud 3) das 

Entbindungs-Jnstitut nebst Hebammen-Schule. Wenn auch alle 3 Anstalten 

unter einer gemeinsamen Hauptverwaltung stehen, welche einer der Pupillen-

Räthe, als Curator, und der Director des Hauses, als nächster Chef, 

handhaben, — so steht doch der Erziehung im Waisen - Institute eine 

Directrice, so wie dem wissenschaftlichen Unterrichte ein Klassen - Jnspector 

vor, während der medizinische Dienst zwischen einem Oberarzte und einem 

Haupt-Geburtshelfer getheilt ist. Dem Ersteren find 3 Primär- und 16 

ordinirende Aerzte untergeordnet, und seiner Leitung unterliegen speciell: 

1) die Lazareth-Abtheilungen der Säuglinge mit 420 Betten, 2) dasHaus-

Lazareth des Waiseninstitutes mit 70 Betten, 3) das Hospital a) der Dienst-

boten und b) der Dorszöglinge, zusammen mit 200 Betten. Dem Haupt-

geburtShelfer ist ein GeHülse und 3 ordinirende Aerzte, so wie 3 Lehrer 

bei der Hebammen-Schule untergeordnet. D a s Entbindungs-Jnstitut ent-

hält 80 Betten sür „geheim" Gebärende und 16 Betten für verehelichte 

Weiber, welche Letztere nur ein Zeugniß ihrer gesetzlichen Eheverbindung 

vorzuzeigen haben, um unentgeltlich zugelassen zu werden, während die 

Ersteren nicht einmal ihren Namen zu nennen brauchen, sür die genossene 

Pflege keiner Art Verpflichtung unterzogen werden und ihre Kinder nach 

Gutdünken entweder mit fich nehmen (was freilich kaum jemals geschieht), 

oder in die Findelanstalt abgeben lassen köntten. Die Zahl der in dieser 

Anstalt jährlich vorkommende« Geburten beträgt über 3000. Den Dienst! 

i versehen 2 Ober- und 6 Unter - Hebammen. I n der Hebammen, Schule 
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find etatmäßig 4V Stellen sür interne Peustonärinnen festgesetzt, die im 

Hause wohnen und Tisch, Kleidung und Unterricht erhalten, dasür aber 

6 Jahre als Gouvernements- oder Kreis-Hebammen zu dienen verpflichtet 

fiud. Außerdem nimmt noch eine gewisse Anzahl von Externen unentgelt-

lich am Unterrichte Theil, wofür fie weiter keiner Verpflichtung unterzogen 

werden, die Erlaubniß zur Praxis aber nur nach öffentlich abgelegter 

Prüfung, gleich den Internen, erhalten. 

Die Localität dieser Anstalten besteht aus einem 5-stöckigen — ein 

ke2-6e-ekau8ssk mit 4 Etagen enthaltenden — (Zorp8 6e-IoFi8, an dessen 

westlicher Ecke in fortlaufender Verbindung ein längliches, ebenfalls 5-stöcki-

ges Quadrat stößt, dessen innerer Hosraum einen Gar ten , nebst Spring« 

brunnen enthält. Die Erdgeschosse dienen durchweg zu Küchen und Woh-

nungen sür das niedere Dienst-Personal. I n der ersten und zweiten Etage 

des (Zorps-äo-Iosis, so wie in drei Fanden der ersten Etage des Qua-

drates befinden fich: das Eomptoir des Directoriums, die Wohnungen 

des Directors, Oberarztes, Klassen-Jnspectors, der Directrice und der 

Klassen-Damen, so wie der Speise-Saal des Institutes. I n der zweiten 

und dritten Etage des Quadrates befinden fich die Dortoirs und Klassen-

Zimmer der 750 Schülerinnen des Institutes. Die ganze vierte, so wie 

die südliche Fayade der ersten Etage des Quadrates und die Hälfte der 

dritten und vierten Etage des Oorps-äe-Iossw find von der Findelanstalt 

eingenommen, während die andere Hälfte der dritten und vierten Etage 

des eorp8-äo-Io8!3 die Hauskirche mit ihrem Chore enthält. Zum 

Haus-Lazarethe des Waisen-Institutes dient ein an der westlichen Fayade 

des Quadrates angebautes Flügelgebäude, das mit den Corridoren der 

ersten Etage des Quadrates in unmittelbarer Verbindung steht« Ein weit 

ab hinter Gärten gelegenes, 180 Faden langes und in einem Winkel 

gebogenes Flügel-Gebäude, mit einem k e s äe ekau886o und zwei Etagen, 

enthält das Entbindungs-Jnstitut mit der Hebammen-Schule, so wie das 

Hospital der Dienstboten und der Dorszöglinge. I n allen diesen Gebäuden 

sorgen Wasserleitungen, Water-Closets, Abzugs-Cauäle und Ventilations-

Vorrichtungen sür die Bequemlichkeit der Bewohner, so wie für die Rein-

lichkeit und Salubritat der bewohnten Räume. Wäschereien, Trockenhäuser, 

Keller, Magazine und andere Nebengebäude liegen auf den verschiedenen 

Höfen und zwischen den Gärten der weitläustigen, einen Flächenraum von 

62,800 Quadratsaden einnehmenden Anstalt umher. 

Was nun speeiell die Findelanstatt betrifft, so hat fie von dem Be-
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ginne ihres Bestehens bis zum 1. Januar 1863 im Ganzen 456,988 

Kinder aufgenommen» Dieser Zeitraum umfaßt aber nm 99 Jahre, da 

das lausende J a h r noch nicht beendigt ist und die Zahl der in demselben 

noch auszunehmenden Kinder nicht hat bestimmt werden können. Doch 

wird sich ihre Zahl in diesem J a h r e , aller Wahrscheinlichkeit nach, auf 

12,000 belaufen, so daß man die.Anzahl der aufgenommeneu Kinder sür 

das ganze Säculum aus 469,000 ansetzen kann! Also sast eine halbe Million 

jener unglücklichen Wesen, die keine Elternliebe bei ihrem Eintritte iu's 

Leben begrüßt, weil sie diesen keine Freude, sondern nur Schande und 

Verlegenheit bereiten, sie haben hier in der Anstalt das mütterliche Erbar-

men gefunden, das ihnen von der Natur versagt war, und find mit treuer 

Sorgfalt leiblich und geistig bewahrt und verpflegt worden, so weit solches 

in menschlicher Macht stand. 

Diese Wohlthat wird freilich nicht von Allen in gleichem Grade ge-

würdigt werden, da es nicht Wenige giebt, die — vom moralischen Stand-

punkte aus — die Zuläsfigkeit der Findelhäuser überhaupt noch sehr in 

Zweifel ziehen, weil sie, nach ihrer Ueberzeugung, nur der Lasterhaftigkeit 

der Bevölkerung einen nicht zu billigenden Vorschub leisten. Wenn nun 

aber in dieser Beschuldigung auch einige Wahrheit liegen mag, wie ja je-

des Ding in dieser Welt anch seine Schattenseite hat und haben muß, so 

kann dagegen, vom praktischen Standpuukte des bürgerlichen Lebens aus, 

doch nicht gelängnet werden, daß derartige Anstalten nichtsdestoweniger einem 

wirklichen Bedürfnisse der bürgerlichen Gesellschaft entsprechen, einem Be-

dürfnisse, das sich nun einmal nicht abweisen läßt, und dem der S taa t 

Rechnung tragen muß. Die Verpflichtungen des Staates sind hier wohl 

zu unterscheiden von den Obliegenheiten der Kirche. Wenn diese, das 

Ideal stets im Auge behaltend, zu dem fie die Menschheit emporheben soll, 

an der moralischen Vervollkommnung der menschlichen Gesellschaft unaus-

gesetzt zu arbeiten und alles das zu verdammen hat, was dieser entgegen-

läu f t ,— so muß der S taa t dagegen den einmal vorhandenen und in seiner 

eigenen Organisation liegenden socialen Mißständen gewissenhaste Rechnung 

tragen, er hat die Menschen zu nehmen wie fie s i n d , nicht wie fie sein 

sollten, und darf fich der Verpflichtung nicht entziehen, allen üblen Folgen, 

welche die Verirrungen seiner Glieder nach fich ziehen können, so viel an 

ihm ist, mit weiser Umficht vorzubeugen. Der außereheliche Umgang der 

Geschlechter ist den Gesetzen der Moral allerdings zuwider, die Kirche muß 

ihn unbedingt verdammen und dars ihm in keiner Weise Vorschub leisten. 
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Der S taa t wird denselben gleichfalls nicht gutheißen, aber doch muß er 

die Sache von einem anderen Standpunkte ansehen und fie mit Rückficht 

aus die bestehenden socialen Verhältnisse beurtheilen. S o lange die mo-

ralische Erziehung der Jugend, besonders in den unteren Schichten der 

Population, noch so mangelhast ist, so lange das Eingehen von ehelichen 

Verbindungen unter heirathssähigen jungen Männern und Jungfrauen noch 

so unzähljge Hemmnisse iu unseren socialen Zuständen findet und dieser, 

sür's ganze Leben angeknüpfte Bund noch immer mehr aus Neben - Rück-

sichten als aus aufrichtiger Zuneigung der Gemüther geschlossen wird, 

so lange endlich eine unmäßige Steigerung des Luxus die Genußsucht im-

mer unersättlicher macht und die kräftige Entwickelung der Industrie zwar 

Einzelne ungewöhnlich bereichert, dafür aber andererseits ganze Massen 

der Bevölkerung in einem unnatürlichen Pauperismus erhält, — so lange 

wird wohl der S taa t auch nicht das Recht haben, die armen Verführten 

allzustrenge zu beurtheilen; er wird sie mehr bemitleiden als verdammen 

müssen und nie vergessen dürfe», daß sie grade die Opser der allgemeinen 

Gebrechen unserer socialen Verhältnisse find! Ueberdem, wenn der S taa t 

den Fehltritt solcher verirrten Frauenzimmer mit dem Schleier der Nach-

ficht deckt und die Früchte ihrer außerehelichen Verbindungen vor leiblichem 

und geistigem Verkümmern bewahrt, so handelt er auch in seinem eigenen 

Interesse, weil er solcher Art dem Verbrechen am erfolgreichsten vorbeugt 

und fich dabei selbst manchen nützlichen Staatsbürger heranzieht. Von 

solcher Anschauungsweise geleitet, hat die große Kaiserin auch unsere An-

stalt in's Leben gerufen, und da die socialen Mißstände seitdem nicht ab-

genommen, sondern in mancher Beziehung sogar zugenommen haben, so 

entspricht ihr Bestehen auch in der Gegenwart einem dringenden Bedürfnisse 

der bürgerlichen Gesellschaft. 
Wäre der Zudrang der Findlinge ein gleichmäßiger gewesen, so würde, 

nach Reparation der Gesammtsumme aus die einzelnen Jahre , das jährliche 

Kontingent etwa 4689 betragen haben. E s hat jedoch die Anzahl der 

in's HauS gebrachten Kinder in den einzelnen Jahren ausnehmend geschwankt. 

S i e ist in den ersten Jahren seines Bestehens sehr geringe gewesen, hat 

aber — mit nur unbedeutenden Unterbrechungen — eine progressive Zu-

nahme gezeigt, die näher zu verfolgen nicht ohne Interesse sein dürfte. 

Die ersten drei J ah re hat sie sich unter 1YY0 gehalten. Vom Jahre 1767 

an hat fie fich dreißig Jah re hindurch zwischen t ( M und 2YV0 gehalten, 

mit Ausnahme jedoch von zwei Jahren, dem Jah re N 7 t (dem Pestjahr), 
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wo fie unter 900, und 1772, wo fie unter 800 blieb; von 1797 an stieg 

fie, während nenn Jahren, auf über 2000. Vom Jahre 1806 ab über-

schritt fie während 12 Jahren 3000, in welchem Zeiträume jedoch, aus 

begreiflichen Ursachen 3 Jahre eine merkliche Ausnahme machen, nämlich 

die Jahre 1812 und 1814, wo fie unter 3000, und das J a h r 1813, wo 

fie unter 2000 fiel. Vom Jahre 1818 ab überstieg die Zahl der gebrachten 

Kinder sechs Jahre hindurch die Ziffer von 4000, seit 1824 ^ging fie acht 

Jahre hindurch über 6000 hinaus, in welcher Periode nur das J a h r 

1830 — in welchem die Cholera zm erstenmal erschien — eine Ausnahme 

macht, wo die Zahl der Kinder unter 5000 stehen blieb. Mit dem Jahre 

1832 beginnt eine Periode sast jährlicher Schwankungen, bei denen die 

Zahl der Findlinge von 6000 aus 8000 steigt, dann wieder aus 7000 uno 

6000 fäll t , dann wieder steigt — und in dieser Art 13 Jah re andauert. 

Von 1845—49 steigt die Zahl auf über 8000, von 1850—52 auf über 

9000 , von 1853 hält fie fich drei Jahre aus über 10 ,000, steigt dann 

von 1856 alljährlich auf 11, 12, 13 bis über 14,000, sällt aber in den 

Jahren 1860—61 auf 13,000 und 1862 auf 12,000 zurück, eine Ziffer, 

welche die Aufnahme der Kinder wohl auch in dem lausenden 1863. Jahre 

nicht übersteigen wird. Wenn nun also auch einzelne Jahre einen mehr oder 

minder merklichen Rückschritt in der Progression zeigen, so ist diese doch eine 

stetige, sobald man größere Zeitabschnitte, z. B . von zehn Jahren, zusam-

menfaßt. Denn die Zahl der aufgenommenen Kinder betrug: 

von 1764 bis 1774 im Ganzen 9,457. 

1774 1784 „ „ 12,537. 

1784 1794 „ ., 13,442. 

1794 »» 1804 ., 21,074. 

1804 1814 „ ., 30,617. 

1814 1824 . / 39,179. 

», 1824 1834 „ „ 56.877. 

1834 1844 „ „ 71,709. „ 1844 1864 „ „ 90,184. 

1864 1864 „ 123,912. 

Wobei nur zu bemerken ist, daß dem letzten Decennium das J a h r 1863, 

mit der wahrscheinlichen Ziffer von 12,000 ausgenommenen Kindern, zu-

gezählt worden ist. 

Gehen wir jetzt aus die Sterblichkeits - Verhältnisse näher ein. Von 

Eröffnung der Anstalt bis zum 1. Januar 1863 sind 116,504 Säuglinge 

Baltische Monatsschrift. Jahrg. 5. Bd. IX, Hst. 4. 24 
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im Hause gestorben, was eine durchschnittliche Mortalität von 25^o Vo 

giebt. Die mittlere Sterblichkeit der Kinder in unserer Anstatt ist aber 

efsectiv eine geringere und wird fich kaum über 22°/o erheben. Die an-

geführte, höhere Ziffer ist das Resultat exceptioneller Zustände, wie sie 

namentlich in den ersten Jahren des Bestehens der Findelanstalt obgewaltet 

haben und sowohl in dem bedeutenden Mangel an Ammen, wie in dem 

zeitweiligen Austreten von Pocken - Epidemien, die zu jener Zeit noch beob-

achtet wurden, und endlich in der unzulänglichen Räumlichkeit zu suchen 

sind, in welcher die Kinder untergebracht werden mußten, bevor der Bau 

des Hauses vollendet war. Nehmen wir dagegen die letzten 40 Jahre 

zum Maßstabe, einen Zeitraum, in welchem fichdie Verhältnisse des Hauses 

bereits vollständig geregelt haben und die hygienischen Maßregeln zu dem 

Grade der Vollkommenheit gediehen sind, den die Umstände überhaupt 

gestatten — so finden wir unter den Säuglingen, während ihres Aufent-

haltes in der Anstatt, eine mittlere Sterblichkeit von genau 22,zg °/o. Die 

Kinder verweilen aber durchschnittlich nur bis gegen Ende des zweiten Le-

bensmonates im Hause und werden sodann zur weiteren Verpflegung auf 

die umliegenden Dörfer abgefertigt. Um daher die Sterblichkeit des ersten 

Lebensjahres zu finden, deren Erforschung namentlich dem Statistiker so 

großes Interesse bietet, müßten auch die Todesfälle unter den Kindern 

auf dem Lande nach den verschiedenen Altersstufen genau coutrolirt werden 

können. D a s hat nun aber seine große Schwierigkeiten, die ich nicht ganz 

zu überwinden vermocht habe. Aus den früheren Jahrgängen find die 

hier einschlagenden Notizen gar nicht mehr zu erlangen, und noch gegen-

wärtig wird in den Todtenlisten die Summe aller aus den Dörfern gestor-

benen Zöglinge in allgemeiner Ziffer angegeben, ohne fie nach Altersstufen 

zu sondern. Darum ist zu einer solchen Berechnung die sorgfältigste Durch-

ficht des Hauptbuches erforderlich gewesen, wo bei jedem verzeichneten Kinde 

das Datum seines Todes eingetragen wird, sobald die Nachricht seines 

Ablebens ans dem Dorfe gemeldet ist. Diese mühsame Controle hat aber 

nur sür einen Cyclus von 25 Jahren unternommen werden könne», obschon 

dieser Zeitraum doch auch schon so bedeutend ist, daß er allerdings einen 

ziemlich gültigen Schluß zulassen dürfte. I n diesem Zeiträume nun hat 

die Sterblichkeit des ersten Lebensjahres von über 30°/o bis über S0°/o 
geschwankt und die mittlere Sterblichkeit fich genau auf heraus-

gestellt. 

Ist diese Sterblichkeit nun groß oder klein zu nennen? Alle Größen-
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bestimmnngen sind immer nur relativ und ändern ihren Werth, je nach 

dem VergleichungS-Punkt, gegen den man sie hält. I m Vergleich zn der 

Sterblichkeit unter den Findelkindern in Frankreich und Oesterreich — wo 

sie wohl 60°/o übersteigt — ist unsere Sterblichkeit als günstig anzusehen; 

fie ist aber groß, wenn man sie gegen die Sterblichkeit der ehelich geborenen 

Kinder hält, die im Schooße ihrer Familien verbleiben. Und dennoch ist 

auch diese, namentlich in Rußland sehr beträchtlich. Von allen im Lause 

eines Jahres in Rußland Verstorbenen, haben 53,7?Vo das fünfte Lebens-

jahr noch nicht überschritten und die im ersten Lebensjahre Verstorbenen 

bilden — nach ekier annähernden Berechnung — 31 , s / /o von der Ge-

sammtsumme der Todten! ( S . meinen Artikel über die Populationsverhält-

nisse Rußlands in der Med. Zeitschr. Rußl. 1860 Nr . 1—4). Woher 

diese große Sterblichkeit? Zunächst ist hier ein Naturgesetz ins Auge zu 

fassen, nach welchem in allen Ländern und Klimaten die größte Sterblich-

keit grade die jüngsten Lebensalter trifft. I n allen organischen Reichen 

der Natur gehen unzählige Keime, kaum geschaffen, wieder zu Grunde und 

verhältnißmäßig nur wenige gelangen zu einer gedeihlichen Entwickelung 

uud zur volleu Reife. Die Natur bringt also ungleich mehr lebendige 

Keime hervor, als die Erhaltung der Gattungen und Arten erfordern 

würde. S i e thut das in weiser Voraussicht der Vernichtuug, welcher die 

jungen Organismen versallen, deren zarter Bau den Einflüssen der äußeren 

Gewalten noch nicht die nöthige Widerstandskrast entgegenzusetzen vermag. 

Daher denn auch die so große Sterblichkeit des kindlichen Alters, die jedoch 

in den verschiedenen Ländern sehr verschieden ist und aus die wettiger die 

klimatischen Bedingungen, als vielmehr die socialen Zustände bestimmend 

einzuwirken scheinen. Wo die Lebensverhältnisse einer Bevölkerung ungün-

stig erscheinen» da ist auch gemeiniglich die Sterblichkeit groß und trifft 

hauptsächlich die kindlichen Altersstufen. Gleichzeitig pflegt aber in solchen 

Ländern auch die Fruchtbarkeit bedeutend zn sein und die Frequenz der 

Geburten mit der Sterblichkeit nicht nur gleichen Schritt zu halten, son-

dern fie gewöhnlich noch zu überflügeln. S o kommt z. B . 1 Geburt in 

Rußland schon aus 23,o« Einwohner, in Preußen erst auf 25,47. in Eng-
land auf 30,os, in Norwegen auf 30,g», in Belgien auf 32,gg, in Frank-

reich gar aus 35,«2. Dafür fällt aber 1 Todesfall in Rußland schon ans 

30,07, in Preußen erst aus 33,ss, in Belgien aus 40,so, in Frankreich auf 

41,,'z» in England aus 43,,v, in Norwegen sogar erst aus 51,?? Einwoh-

ner! ( S . W a p p a e u s allgemeine Bevölkerungs-Statistik. Leipzig 1859). 
24* 
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Wo also der Tod eine reichere Ernte hält, da sucht die Natur auch, durch 

größere Fruchtbarkeit und häufigere Geburten, den voraussichtlichen Abgang 

wieder zu compenfiren. Doch liegt hierin kein voller Ersatz sür die Be-

völkerung eines Landes. Die Frequenz der Geburten ersetzt wohl die Zahl, 

nicht aber den inneren Werth einer Population. Der Hauptumsatz der 

Bevölkerung lastet unter solchen Umständen vorzugsweise aus den jüngeren 

Altersstufen, die Blüthe der Nation wird frühe hingerafft und verhältniß-

mäßig nur Wenige erreichen das volle Mannesalter. Dadurch bleibt die 

Bevölkerung arm an productiven Elementen, und mittlere Lebensdauer wie 

mittleres Lebensalter halten sich aus einer niederen Stufe. Solche Ergeb-

nisse werden überall da beobachtet, wo die Lebens-Verhältnisse einer Be-

völkerung, sei es aus Armuth, Sorglosigkeit oder ans anderen Ursachen, 

nicht gehörig geregelt werden können, um den schädlichen Einflüssen, die 

namentlich auf die jüngste Generation einwirken, einen schützende» Damm 

entgegenzustellen. Wie sehr überhaupt die Sterblichkeit von der materiellen 

Lage einer Bevölkerung abhängig ist und sich durch Dürftigkeit und Noth 

zn steigern vermag, haben — unter andern — die HH. V i l l e r m e und 

C a s p e r nachgewiesen. Ersterer hat in Bezug auf die Mortalität in den 

verschiedenen Arrondissements von Par i s die Belege geliefert, daß sich die-

selbe genau umgekehrt wie die Wohlhabenheit der Bevölkerung verhalte. 

Letzterer hat die Sterblichkeit unter den gräflichen nnd fürstlichen Geschlech-

tern Europas mit der Mortalität der Berliner Stadt-Armen zusammenge-

stellt und dabei das Resultat gefunden: daß, wenn von 1000 Geborenen 

nach sünf Jahren bei den Ersteren nur erst 67 gestorben sind, die Letzteren 

schon eine Einbuße von 345 Todten erlitten haben. Ebenso ist von eng-

lischen Statistikern die Sterblichkeit der verschiedenen Einwohner - Classen 

Londons zusammengestellt worden, woraus hervorgeht: daß von 100 Ge-

borenen nach Verlaus von einem Jahre unter der Gentry 10, unter dem 

Bürgerstande 21, unter der Arbeiter - Elasse aber schon 66 gestorben sind, 

während nach Verlauf von fünf Jahren die Gentry einen Verlust von 18, 

der Bürgerstand von 39, die Arbeiter-Elassen von 66 Todten erfahren haben. 

I s t nun die Sterblichkeit des kindlichen Alters einerseits an sich schon 

bedeutend und kann dieselbe andererseits durch Mangel an Pflege und 

Sorgsalt in Folge von Armuth, Sorglosigkeit oder Lasterhaftigkeit noch 

gesteigert werden, so begreift es sich leicht, daß die unehelichen Kinder einer 

noch größeren Mortalität verfallen werden, als die ehelichen, denn ihnen 

geht nicht nur gleich nach der Geburt die mütterliche Pflege ganz ab, oder 
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wird ihnen wenigstens doch sehr beschränkt und verkümmert, sondern schon 

während ihres Jntra-Uterin-Lebens waren fie Einflüssen ausgesetzt, die ihre 

freie und gedeihliche Entwickelung mehr oder minder beeinträchtigen mußten. 

Wenn das eheliche Weib ihre Schwangerschaft mit Freuden begrüßt und 

alle Sorgfal t darauf verwendet, die gedeihliche Entwickelung ibrer Leibes-

frucht zu fördern, so ist sür das außerehelich Geschwängerte dieser Zustand 

eine Quelle der Angst und der Besorgniß, den fie zu verheimlichen strebt, 

weil seine Entdeckung sie mit Schande bedroht, und darum nimmt sie we-

der in der Kleidung noch in ihrer ganzen Lebensordnung auf ihren verän-

derten Zustand Rückficht und giebt fich mit Fleiß allen Einflüssen hin, die 

nicht nur die gedeihliche Entwickelung, sondern selbst das Leben ihrer Lei-

besfrucht gefährden können. S o kommen denn, in Folge der außerehelichen 

Geschlechtsverbindungen, nicht nur mehr todtgeborene Kinder zur Welt, 

sondern auch die lebend geborenen unehelichen Kinder haben geringere 

Lebensfähigkeit und verfallen einer bei weitem größeren Mortalität. Nach 

W a p p a e u s betrug z. B . die Sterblichkeit der Lebendgeborenen im ersten 

Lebensjahre: in Berlin bei den ehelichen Kindern 19,o°/o ^ bei den un-

ehelichen 36,g — in Stockholm bei den ehelichen Kindern 22,2 — bei den 

Unehelichen 42,2 — in München bei den ehelichen Kindern 27,g — bei 

den Unehelichen 33,8°/o» 

D a s Haupt - Kontingent der Findelhäuser liesern nun ja aber grade 

die unehelichen Kinder und dieser Umstand allein ist schon ein erheblicher 

Grund sür die verstärkte Sterblichkeit in diesen Anstalten. Dazu kommen 

aber noch andere Ursachen, die in den eigenthümlichen Local-Verhältnissen 

solcher Anstalten selbst begründet find, welche die Sterblichkeit noch mehr 

erhöhen. Hier find zunächst die Hindernisse anzuführen, die einer natur-

gemäßen Ernährung der Säuglinge im Wege stehen. Den meisten dieser 

Anstalten gebricht es an der entsprechenden Anzahl von Ammen, so daß 

entweder mehrere Kinder an einer Amme saugen oder künstlich aufgefüttert 

werden müssen, — beides ist aber, wie wir das aus einer vieljährigen Er-

fahrung kennen gelernt haben, die ergiebigste Quelle häufigerer Erkran-

kungen und größerer Sterblichkeit. Obschon bei uns ein jedes Kind seine 

eigene Amme haben soll, und diese auch in bedeutender Frequenz zuströ-

men, so verursacht doch der rasche Zudrang der Findlinge — deren statio-

näre Zahl im Hause durchschnittlich 1200 beträgt — häufig genug Ammen-

Mangel und es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht während mehrerer 

Tage die Anzahl der Kinder, jene der Ammen um 1 0 , 2 0 , ja S0°/o über-
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steigt. Sobald aber der Ammen-Mangel 10°/o übersteigt, ist auch sogleich 

eine erhöhte Sterblichkeit wahrnehmbar und das J a h r 1857 , wo der 

Ammen-Mangel bis auf 50°/o stieg, ist eines von den Jahren, das in der 

neueren Zeit des Bestehens unserer Anstalt die größte (32,o?Vo) Morta-

lität gezeigt hat. Wahrscheinlich nm diesem Nothstande zu entgehen, und 

dann wohl auch aus finanziellen Rücksichten — weil der Unterhalt eines 

Kindes in der Anstalt ungleich mehr kostet als auf dem Land — haben 

manche Findelhäuser die Maßregel adoptirt, die gesunden Kinder gleich 

nach der Ausnahme aufs Land zu schicken und nur die schwachen und kran-

ken im Hause zurückzubehalten. Dadurch mag nun freilich einem drückenden 

Ammen-Mangel im Hause selbst vorgebeugt, aber die Ernährung der Kinder 

wird dadurch kaum nnter bessere Bedingungen gebracht worden sein. Die 

Bäuerinnen, die ihren täglichen Bernssgeschästen nachzugehen haben, fangen 

schon frühe an, den ihnen anvertrauten Säuglingen, neben der Brust, ver-

schiedene andere Nahrungsmittel, wie Mehlbrey u. dergl. zu geben, die 

der Verdauungskraft ihres Magens noch keineswegs entsprechen und daher 

zn schweren Erkrankungen führen, ja bei uns pflegt die Mehrzahl der 

Bäuerinnen die Kinder — bald nach ihrer Heimkehr aus unserer Anstalt — 

ganz von der Brust abzunehmen und sie mit der Saugflasche aufzufüttern. 

Grade dem Umstände, daß die aufgenommenen Säuglinge so unmittelbar 

auss Land geschickt uud bei Bäuerinnen in Kost gegeben werden, möchte 

ich die so bedeutende Sterblichkeit des ersten Lebensjahres unter den Find-

lingen des Auslandes zuschreiben und bin überzeugt, daß fie bei uns noch 

größer sein würde, wenn auch wir die Kinder gleich nach ihrer Ausnahme 

fortschicken wollten, weil die hygienischen Verhältnisse unseres Land-

volkes noch viel unzweckmäßiger eingerichtet find als in Frankreich und 

Oesterreich, während andererseits grade die unehelichen und meist lebens-

schwach geborenen Kinder namentlich in den ersten beiden Lebensmonaten 

einer sorgfältigeren Pflege bedürfen, als die Bäuerinnen in den Dörfern 

ihnen beim besten Willen angedeihen zu lassen im Stande find. 

Eine fernere Ursache erhöhter Sterblichkeit unter den in der Anstalt 

während einiger Wochen verweilenden Kinder ist der unvermeidliche, häu-

fige Wechsel der Ammen. Bei einer so großen Anzahl von Ammen, als 

in unserm Hause stationär anwesend sind, ereignen fich häufig genüg Er-

krankungen unter denselben, andere werden von ihren häuslichen Angele-

genheiten auss Dorf zurückgerufen, ohne daß fie einen Säugling mit fich 

zn nehmen im Stande wären, noch andere — meist Frauen von Soldaten 
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oder Bürgern der S tadt — kommen gar nicht mit der Abficht in die An-

stalt, Kinder zur Pflege aus derselben mitzunehmen, fie müssen also ihre 

Säuglinge, sobald dieselben zur Absendnng auss Land fertig sind, noth-

wendig andern Ammen übergeben, — und alle diese Umstände machen den 

häufigen Wechsel von Ammen ganz unvermeidlich. Dieser ist aber den 

Kindern ost sehr verderblich, »und wir haben nicht selten Fälle beobachtet, 

wo ein gesundes Kind, das einer andern Amme übergeben werden mußte, 

mehr oder minder schwer erkrankt, ja selbst plötzlich, in einem Anfalle von 

Zuckungen, dahingerafft worden ist. Ebenso ist die Speise der Ammen 

nicht gleichgültig sür das Gedeihen der Säuglinge und wir haben kon-

stant bei dem Eintritte jeder Fastenzeit eine größere Frequenz der Er-

krankungen unter denselben wahrgenommen, die vorzugsweise in Fnnctions-

Störnngen des Magens und Darmkanals bestehen und nicht selten eine 

große Hartnäckigkeit zeigen. 

Nächst den Mißständen in Betreff der naturgemäßen Ernährung der 

Findlinge, ist auch die Anhäufung größerer Massen dieser letzteren in rela-

tiv zu engen Räumen ein nicht zu übersehendes Moment, welches das 

Gedeihen solcher Kinder in solchen Anstalten beeinträchtigt. Lust ist nach 

Qualität wie nach Quantität dem Organismus eben so notbwendig, wie 

der grobmaterielle Nahrnngsstoff; ja die Lungen vollenden den, in den 

Verdauungsorganen beginnenden Ernährungsact erst, indem sie das Blut 

zum Wiederersatz der festen Theile geschickt machen und demselben die dazu 

nöthige chemische Mischung ertheilen. I s t nun auch die Kapazität der 

kindlichen Lungen eine geringere als die des erwachsenen Mensche», so ist 

dafür die Frequenz der Athemzüge bei Kindern eine ungleich größere, so 

daß die Quantität der zu verbrauchenden Lust bei beiden nahezu die näm-

liche sein wird. Nun hat aber die stete Zunahme der Kinder und die da-

durch bewirkte zeitweilige Uebersüllnng der Sä le zur Folge gehabt, daß 

die Säuglinge nicht immer das nöthige Quantum Luft erhalten konnten, 

was ihr Wohlbefinden um so mehr gefährden mußte, als dabei anch die 

Qualität der einznathmenden Lust mehr oder minder alterirt worden ist. 

Schon seit Jahren ist unsere Anstalt genöthigt in Sälen, die aus 40 und 

SO Kinder berechnet waren, deren 70 und 80 (mit eben so viel Ammen) 

zu beherbergen, was natürlich die Nachtheile hervorrufen muß, welche die 

Anhäufung größerer Menschenmassen in relativ zu engen Räumen mit fich 

bringt. Aber auch ganz abgesehen von der Beengung des Raumes, ist der 

i Eontact größerer Menschenmassen schon an sich ein sür die Gesundheit nn-
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günstiges Moment. E s scheint, daß bei dem Zusammenwohnen großer 

Menschenmengen in einem Hause (und bei uns wohnen, nur im (Zorp8 60 

loxis und dem Quadra t , nahe an 4000 Menschen unter einem Dache) 

besonders wenn dieselben durch t äg l i chen Zuschuß einerseits und Abgang 

andererseits einem steten Wechsel unterworfen find, Erkrankungen überhaupt 

leichter erfolgen, namentlich epidemische Krankheiten eine leichtere und grö-

ßere Ausbreitung gewinnen, und auch der Charakter der Erkrankungen 

selbst bösartiger wird. 

Dies dürfte wohl mit einer der Hauptgründe sein, warum die Kinder 

in Findelanstalten leichter zu Grunde gehen als in Privathäuseru, und 

ich bin der Ueberzeugung, daß ihre Mortalität — oaetoris paribug — in 

geradem Verhältnisse zu der Größe der Anstalt stehen wird. Die Ursache 

dieser Erscheinung beruht wahrscheinlich aus einer eigenthümlichen Wechsel-

wirkung der verschiedenen Individualitäten ans einander — analog den 

Sympathien und Antipathien — obschon fie in ein Naturgebiet gehört, 

dessen Dunkel einer exacten Forschung noch nicht gewichen ist. 

Werfen wir schließlich noch einen Blick aus die großen Schwankungen, 

denen die Sterblichkeit der Findlinge unserer Anstalt im Lause des Jah r -

hunderts unterworfen gewesen ist. Ich habe nach den actenmäßigen Do-

cumenten die Sterblichkeits-Procente eines jeden Jahres berechnet und dem 

obengenannten großen Werke eine Tabelle hinzugefügt, aus der eine Linie 

die Schwankungen der Sterblichkeit während 99 Jahren graphisch anzeigt. 

E s haben fich dabei, besonders in den ersten Decennien, so auffallende 

Schwankungen, so weit auseinanderstehende Ziffern ergeben, daß man nicht 

umhin kann, die Genauigkeit der vorhandenen Dokumente in Zweifel zu 

ziehen oder doch wenigstens ihre Lückenhaftigkeit zu beklagen, welche die-

jenigen Erörterungen vermissen läßt, in denen so ungewöhnliche Resultate 

ihre Erklärung hätten finden können. S o zeigt das J a h r 1767 eine 

Sterblichkeit von über 90 °/o, während im Jahre 1786 dieselbe unter 

9 °/o sällt. Wenn nun auch sür die enorm erhöhte Sterblichkeit des J a h -

res 1767 sich allenfalls eine mörderische Pocken-Epidemie voraussetzen 

ließe, da zu jener Zeit die Schutzpockeu-Jmpsung noch nicht eingeführt 

war und andererseits aus actenmäßigen Notizen ersichtlich ist, daß die 

Anstalt in den ersten Jahren ihres Bestehens viel von bösartigen Pocken-

Epidemien zu leiden hatte, so ist dagegen die geringe Sterblichkeit des 

Jahres 1786 um so weniger begreiflich, da dieselbe noch viel günstiger ist 

als die Sterblichkeit unter den ehelichen Kindern Moskaus in den ersten 
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Lebenswochen und jedenfalls auf ganz exceptionellen Verhältnissen beru-

hen muß, sür die wir in der neueren Zeit gar keine Analogie haben. I n 

den letzten 40 Jahren, wo bereits die Verhältnisse des Hauses sich nach 

festen Normen geregelt haben, erreichen die Schwankungen nicht mehr solche 

Extreme, sondern haben sich zwischen 16,42 Vo und 32,og °/o gehalten. 

Und zwar überwiegen in diesem Zeitabschnitte die Jahre mit geringer 

Sterblichkeit, denn 19 Jahre hatten eine Sterblichkeit von weniger als 

2 0 °/o, zwölf Jahre hindurch war der Ausdruck der Sterblichkeit zwischen 

20 und 26 Vo und nur in 9 Jahren ist die Sterblichkeit über 26 °/o hin-

ausgegangen. Wenn sich nun auch sür einzelne Jabre erhöhter Mortali-

tät ein bedeutenderer Ammenmangel oder größere Uebersüllnng der Sä le 

als ursächliche Momente nachweisen lassen, so ist das doch bei Weitem nicht 

immer der Fall und häufig genug begegnen wir nickt unbedeutenden Schwan-

kungen der Sterblichkeit in Jah ren , wo die äußeren Verhältnisse in der 

Anstalt keine merklichen Abweichungen wahrnehmen ließen. UeberdieS 

läßt fich eine gewisse Regelmäßigkeit in dem Steigen und Fallen der Sterb-

lichkeit nicht verkennen und meist umfassen diese Schwankungen einen 

CycluS von 10 oder 20 Jahren, wenngleich mitten in diesen Perioden 

auch einzelne Jahre vorkommen, wo die Mortalität aus obwaltenden lo-

calen Ursachen Plötzlich über das Niveau der vorhergehenden und nachfol-

genden Jahre hinausgeht. Daraus geht nun wohl mit ziemlicher Evidenz 

hervor, daß die Sterblichkeit nicht allein von örtlichen Ursachen abhängig 

ist, sondern fich außerdem nach einem höheren Naturgesetze regelt, das die-

selbe, gleich der Ebbe und Fluth des Meeres, in mehr oder minder bestän-

digen Zeitperioden steigen und sinken läßt, während es 'der wissenschaftlichen 

Forschung freilich noch nicht gelungen ist, eine Einficht in die Norm zu 

erlangen, nach welcher dieses Naturgesetz wirkt. 

Was endlich die weiteren Schicksale der Findlinge betrifft, nachdem 

fie unser Haus verlassen, so will ich nur noch erwähnen daß, wenn auch 

die Ackerbau-Kolonien aufgehoben und die Unterrichts-Klassen in der An-

stalt sür fie geschlossen find, ihr ferneres Fortkommen nichtsdestoweniger 

einer väterlichen Fürsorge unterliegt. DaS Moskauische Gouvernement und 

einige angrenzenden Kreise der nächsten Nachbargouvernements bilden den 

Rayon, in dessen Dörfern unsere Findlinge gegen Ende ihres 2ten Le-

bensmonats, nachdem fie einigermaßen erstarkt und der Kuhpocken-Jmpsung 

unterzogen worden find, untergebracht werden. Ein mit dem vorrückenden 

Alter allmälig abnehmendes monatliches Kostgeld wird sür die Knaben 
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bis zum vollendeten I l t e n , sür die Mädchen bis zum vollendeten 16ten 

Jah re gezahlt, und in der Regel bildet sich zwischen Pflegeeltern und 

Pflegekind ein Band inniger und herzlicher Anhänglichkeit. Die Durch-

schnittszahl der auf den Dörfern verpflegten Zöglinge hält sich in den letz-

ten Jahren zwischen 30,000 und 35,000. Die Knaben können, wenn fie 

dazu Neigung äußern und Fähigkeiten zeigen, in die Handwerker- oder 

Feldscheerschule (beide aus den Kapitalien des Erziehungshauses gegründete 

Anstalten) eintreten, auch aus ihren Wunsch in die hier zu Moskau beste-

hende Gärtnerschule untergebracht werden, sowie man die minder Besähig-

ten auch als Dienstboten bei den kaiserlichen Anstalten zuläßt. Von den 

Mädchen werden die sähigeren, sobald sie dazu Lust haben, in das Er-

ziehungshaus genommen und beim Unterricht in Religion, Lesen, Schreiben, 

Rechnen und zu Handarbeiten, angehalten, um sür den Auswärterinnen-

Dienst bei den weiblichen'kaiserlichen Erziehungsanstalten verwandt werden 

zu können. Solche, die in spätern Jahren dazu Neigung äußern, können 

in die Hebammen-Schule ausgenommen werden. Die meisten von ihnen 

bleiben aber in den Dörfern. Die einen wie die andern bekommen, wenn 

fie heirathen, eine kleine Aussteuer von der Anstalt. Ueberdem können, 

was auch ziemlich häufig geschieht, Knaben wie Mädchen von ihren Pflege-

eltern adoptirt werden. Dies darf aber nicht vor dem 8ten Lebensjahre 

geschehen, weil es bis zu diesem Alter den Eltern oder Verwandten des 

Kindes freisteht, dasselbe zu reklamiren, was mit wenigen Formalitäten 

verbunden ist und ohne alle Vergütung sür die bisherige Pflege bewerk-

stelligt wird. Trotz der geschehenen Adoption wird dennoch das monat-

liche Kostgeld bis zu dem festgesetzten Alter sortgezahlt, ja sür Knaben er-

halten überdem die Adoptiveltern sowohl bei der Adoption selbst, wie bei 

der Volljährigkeit des Adoptivsohnes, eine Geldprämie ausgezahlt. Die 

nicht adoptirten oder anderweitig untergebrachten Zöglinge müssen mit voll-

endetem 21 sten Jahre fich einen Lebensstand wählen und werden daher 

unter Mitwirkung der Anstalt, entweder bei Dorfgemeinden oder bei städ-

tischen Bürgergemeinden angeschrieben, wobei fie, als letzte Wohlthat der 

Anstalt, eine kleine Summe Geldes zur ersten Einrichtung ausgezahlt er-

halten und somit definitiv aus allem Verbände mit der Anstalt treten, die 

fie mit väterlicher Treue, während ihrer Kinder- und Jünglingsjahre ge-

hegt und gepflegt hat. 

Eine so umsichtige und weitausgedehnte Fürsorge, wie fie vnser Haus 

allen seinen Pflegebefohlenen angedeihen läßt , kann natürlich nicht ohne 
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große Geldopfer erzielt werden. Der Unterhalt deS Erziehungshauses mit 

Einschluß aller seiner Abtheilungen und des Kostgeldes sür die auf den 

Dörfern umher untergebrachten Findlinge absorbirt im Durchschnitte jähr-

lich die Summe von 1,200,000 Rub. S . DaS ist allerdings sehr viel 

und vom Standpunkte der politischen Oekonomie aus dürfte man vielleicht 

geneigt sein, die Opfer zu groß zu finden im Vergleich zu den erzielten 

Resultaten. Wenn man aber in Betracht zieht, ein wie heiliges Werk der 

Menschenliebe die Anstalt übt , indem fie nicht nur Hunderten von ver-

waisten Töchtern mittellos verstorber Beamten eine intellektuelle und mo-

ralische Ausbildung gewährt, sondern jährlich auch viele Tausende unglück-

licher Kinder vor dem gewissen Untergange bewahrt — so wird man billig 

darauf Verzicht leisten, solche Humanitären Bestrebungen nach den arith-

metischen Formeln der Staatsökonomen abschätzen zu wollen. 

v r . H. v. B l u m e n t h a l , 
Oberarzt des Moskauischen Erziehungshause». 
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Ei» Wort öder die Geschichte der Jude«. 

der Baltischen Monatsschrift, Augustheft 1862 , hat Hr. H e h n in 

einem anziehenden Aufsatz, welcher unserer lesenden Welt gewiß noch in 

Erinnerung ist, einen „Blick auf die Geschichte der Juden in Europa" ge-

boten. I n großen und erschütternden Zügen wird erzählt, was eine rohe, 

von Fanatismus und Finsterniß erfüllte Zeit an Gräueln und Thaten der 

Unmenschlichkeit an dem Volke der Juden verbrochen. Keine Klage macht 

ungeschehn, was als Denkmal gänzlicher Entfremdung vom Christenthum, 

von dem Geiste des Evangeliums unseres Herrn Jesu Christi, richtend und 

mahnend dasteht. Kein Thränenstrom wäscht auch nur ein Tröpflein des 

verflossenen Blutes hinweg. 

S o dankbar dem geehrten Herrn Verfasser sür seinen Aussatz Schreiber 

dieser Zeilen ist — leider ist ihm derselbe erst spät zur Hand gekommen — 

mit so großem Interesse er die, in gedrängten, markigen Zügen geschilderte 

Tragödie gelesen, so kann er doch nicht den tiefen Schmerz verhalten, der 

ihn^ überall da durch die Seele gedrungen ist, wo der Herr Verfasser seine 

Anschauung der Motive jeuer Gräuel ausspricht. Sehr schön dagegen 

schließt der Aussatz mit der Parabel von dem Wanderer, dem der Sturm-

wind nicht den Mantel zu entreißen vermochte, während es der Sonne 

durch ihre milden Strahlen gelang. Dasselbe Gleichniß benutzend, möchte 

Schreiber dieses an den Herrn Verfasser herantreten und an ihn, den 

Wanderer durch die Geschichte jener Gräuel, die Bitte wagen: den Mantel 
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seiner Anschauungen jener, von ihm ausgesprochenen Motive der Gräuel 

nicht so fest an fich zu ziehn. 

Der Herr Verfasser sagt Seite 101 „zuerst entledigte fich das vom 

christlichen Geist früh und tief durchdrungene Frankreich in wiederholten 

Zuckungen seiner jüdischen Elemente". Sagte Jemand: der früh von der 

Morgensonne beschienene Berg war in Folge dessen finster, so wäre darin 

eben nur ein Widerspruch. I n obigem Satze aber ist mehr; er involvirt 

eine ungerechte Anklage. Denn der christliche Geist hat nur einen Kanon, 

der ist: liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, thnt wohl denen, die 

euch beleidigen nnd verfolgen. Der christliche Geist ist repräsentirt in dem 

Gebete des Herrn: „Vater vergieb ihnen, denn fie wissen nicht, was fie 

thun". Daraus aber folgt, daß wo ein Individuum f r ü h nnd tief vom 

christlichen Geist durchdrungen ist, die Umwandlung des natürlichen, 

irdisch gesinnten Menschen, der nichts vou dem Geiste Gottes uud nichts 

von der Gnade vernimmt, in den wiedergeborenen Menschen sich vollzogen hat 

und dieses Individuum zum vollen Mannesalter Christi gewachsen ist an der 

Zurechtweisung des Herrn Luc. 9 , 55 „ w i s s e t i h r n i c h t , we lches 

G e i s t e s K i n d e r i h r s e i d " . E s folgt daraus ferner, daß der christliche 

Geist nicht ist von dieser Welt und darum auch nimmer zu den Mitteln 

dieser Welt greisen kann, daß mithin die christlichen Franken bei jenen 

wiederholten Zuckungen noch ganz von dem natürlich heidnischen Geist durch-

drungen waren. Wenn auch früh schon, wie Jrenäns und Eusebius be-

richten, blühende Gemeinden in Gallien waren, Gemeinden, die wirk-

lich durch die heilige Macht des Wortes Gottes gegründet und gleich 

Thau aus der Morgeuröthe geboren waren, auch mitten im Drängen und 

Wogen jener Zeit an Gottes Wort treulich hielten, so waren fie doch wie 

Oasen in der Wüste. Allgemein erst wurde das Christenthum daselbst durch 

Chlodwig. Dieser hatte vor der Schlacht von Zülpich gerufen: „wenn 

D u , Jesus Christus, mir den Sieg verleihst, so will ich mich tausen lassen". 

Sein Uebertritt zum Christenthum war mithin nicht aus inneren Gründen, 

nicht auS E r k e n n t n i ß d e r S ü n d e und Sehnsucht nach dem Heil 

geschehn, sondern aus rein äußerlichen Gründen. D a s blieb nicht ohne 

weithin schadenden Einfluß, und — wie fich im Verlause der Zeit die 

Auffassungsweise des Christenthums gestaltete so ist die Behauptung 

berechtigt : statt vom christlichen Geist durchdrungen zu sein, mühten sich 

die Christen ab in Beobachtung leerer Formel» ohne Geist, ja ! waren 

angewiesen den äußern Kircheudieust, das rein Rituale sür das Höchste 
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zu halten; als wovon Seligkeit und Verdammniß abhänge, uud hatten 

keine Ahnung christlicher Wahrheit, Si t te und Liebe. 

Von den Taxus-Bäumen berichten die Naturforscher, daß fie in ihren 

ersten 200 Lebensjahren nur jährlich eine Linie an Dicke zunehmen uud 

später noch weniger. Von dem Christenthum lehrt die Geschichte, daß 

sein Zunehmen im Bewußtsein und Leben eines Volkes noch langsamer 

vor fich geht. Selbstdienst und Selbstsucht des menschlichen Herzens, 

irdischer S inn und Unbußsertigkeit, Geiz, Habsucht, Hochmuth und Götzen-

dienst find ihm entgegen. S ie wirken Furcht, fich an die Wahrheit 

hinzugeben. Gesinnung, Anschauung und Leben, alles muß ganz neu 

werden! Mit dem alten Menschen, der zu klein ist die Wahrheit auch uur 

zu hören und zu stolz, um ehrlich zu sein gegen fich selbst und fich zu be-

kehren, muß tabula rssa gemacht werden. Daran scheitert, wie die Ge-

schichte lehrt, der große Haufe in allen Schichten der menschlichen Gesell-

schaft. Leere Formeln dagegen, Gebräuche und äußere Bußübungen, selbst 

die härtesten, wie überhaupt vorschristmäßiges, mechanisches Thun, da eine 

Schale für den Kern geboten wird, belassen behaglich und ungestört den 

Menschen in seinem selbstischen Wesen, vertragen fich mit der Lüge und 

mit alleu Gräueln der Leidenschast und der Rohheit der Selbstsucht. 

I n n e r l i c h wird da nichts geändert, gebessert, ja nur noch verschlechtert. 

Daher die Erscheinung des Hasses gegen die Wahrheit, die um so finsterer 

. verfolgt wird, je hellere Erkenntniß fie bringt. Bis zu dem: nicht mein 

Wille, sondern Gottes Wille, nicht meine Weisheit aus meinen fünf S in-

ueu, sondern Gottes Weisheit aus Seinem Gottesreich, das aus Erden 

doch wahrlich nicht ein Mensch, sondern nur Gottes Sohn stiften konnte, 

nicht Ich, Geschöpf, sondern Gott , der Schöpfer — bis dahin ist ein un-

endlicher Weg und Kamps! und bis zur Durchdringung der Völker mit 

diesem fich selbst hingebenden, nicht das Eigene suchenden Geist, dem 

Geist des Christenthums, hat es eine unendliche Dauer. S o dürste mit-

hin der Passus: „das vom christlichen Geist früh und tief durchdrungene 

Frankreich" vielmehr so gestellt werden: das vom Christenthum nur erst 

äußerlich, dem Namen nach berührte aber von seinem Geiste noch nicht 

angewehte Frankreich entledigte fich eben deshalb in wiederholten Zuckun-

gen seiner jüdischen Bevölkerung. 

Hat der Herr Verfasser damit überhaupt uur sagen wollen, daß das 

bereits vom Heideitthum zum Christeuthum bekehrte Frankreich, durch das 

Christenthum veranlaßt, solches Blutbad unter den Juden angerichtet, so 
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ist das Christeuthum an sich so wenig schuldig, wie etwa das Feuer, 

mit welchem Mordbrenner Häuser und Städte in Asche legen. E s ist 

vielmehr der Geist der Mordlust, der Raub- und Habgier, der Herrschsucht 

und Grausamkeit, es ist der Geist des Egoismus, der Geist des natürli-

chen, noch nicht durch das Gnadenlicht überwundenen, natürlichen Men-

schen, der von den frühesten Zeiten durch unmenschliche Gräuel und in 

Menschenblut und Qual sich zu sättigen gesucht. E s ist der Geist, der, 

um von unzähligen Beispielen, und noch empörenderen — man denke 

nur an den Zustand und die Behandlung der Sklaven in den alten 

Kulturländern, in Hellas so wie Rom — nur eines anzuführen, den Mi-

thridateS veranlaßte, im Jahre 90 vor Christo 150,000 wehrlose fried-

liche römische Bürger in Kleinafien mit Weibern und Kindern niederzu-

metzeln, ohne andern Grund, als weil er mit den Römern Krieg führte. 

ES ist das satanische Gelüste zu morden, zu verderben, zu zertreten, fich 

selbst zu wollen auf Kosten alles Uebrigen. Dieser Geist ist es, der das 

Christenthum entleerte zum Kirchenthum, den Gottesdienst umwandelte zu 

einem Dienst der Hierarchie, den Glauben an Gott verkehrte zu einer 

Sklaverei unter Menschensatzungen und den Frevel so weit trieb aus die 

Gewissen Anderer durch äußeren Zwang zu wirken, fie also zur Gewissen-

losigkeit zu nöthigen. 

Wenn serner der Herr Verfasser S . 9 5 sagt: „nirgends blickt man der 

Religion so tief ins Herz, nirgends verrathen fich die innersten Motive des 

Glaubens so sehr als in der Ketzer- und Judenhistorie", so möchte wohl 

statt dessen mit Fug und Recht gesagt werden: nirgends blickt mau der 

Sünde und dem Sündenfall deS Menschen so tief ins Herz und nirgends 

verrathen fich die innersten Motive des Absalls von Gott so sehr als in 

der Ketzer- und Judenhistorie. Von Kain an geht durch die Geschichte 

der Menschheit das mörderische Gelüste, bald roh in offener Gewalt, bald 

verfeinert in schamloser Heuchelei. Wenn in der heil. Schrift geschrieben 

steht: „der Teufel ist ein Mörder von Ansang an und ist nicht bestanden 

in der Wahrheit", so thut mit diesem Worte der Herr den Vorhang hin-

weg, daß — wer nur w i l l — schaue und erkenne den Grund alles Bösen und 

verstehe, w o h e r der Haß gegen die Wahrheit. — Die Juden riefen: 

„kreuzige, kreuzige" und höhnten den am Kreuze sür fie betenden Heiland» 

Damit haben fie fich selbst ausgestoßen ans Zion. Die Halsstarrigkeit, 

die schon Moses strafte, war dieselbe. Die Christen freilich hatten dadurch 

am wenigsten Recht, die Juden zu versolgen und nach Jahrhunderten sol-
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chen Mord zu rächen und zu strafen oder deshalb, weil die Juden in den 

ersten Jahrhunderten die erbittertsten Feinde der Christen, ihre schlaue sten, 

unermüdlichsten und unbarmherzigsten Angeber und Verräther waren, sie zu 

verfolgen. Dies Gebühren der Christen ist vielmehr unwidersprechlicheS 

Zeugniß dafür, daß die Christen von keinen Motiven des G l a u b e n s 

geleitet wurden oder daß in den Häuptern und Leitern, die das Christen-

thum zu jenen Schandthaten vorschützten, fich vollzog, was Shakespeare 

mit den bekannten treffenden Worten sagt: „wenn Teufel ärgste Sünde 

fördern wollen, so locken fie zuerst durch frommen Schein", oder was er 

Richard III. sagen läßt: „und so bekleide ich meine nackte Bosheit mit 

alten Fetzen aus der Schrist gestohlen und schein' ein Heiliger, wo ich 

ein Tensel bin". Dasselbe Frankreich, das die Bartholomäus-Nacht aus-

führte und darin das satanische Gelüste des Hasses gegen die Wahrheit, 
des Neides, der Raubgier und Mordsucht, des SichweidenS an der Qual 

und Verzweiflung Anderer, unter dem S c h e i n der Religion kanibalisch 

walten und in den Dragonaden zc. sortspielen ließ — es ist dasselbe Frank-

reich, das auch die Göttin der Vernunft erhöhete und „die Verdummung 

durch das Christenthum und dessen unberechtigte Schranken" in selbsteigener 

Weisheit abstreifte, da die Revolution durch das Land stampfte, räderte 

und — um auch hier nur ein Beispiel auszuführen — 1793 die „höllischen 

Colonnen" nach allen Richtungen die Vsuäös sengend, brennend, schwel-

gend, raubend durchzogen und, weil die Guillotine nicht mehr hinreichte, 

auch nicht Kanonen, Säbel und Flinten es schnell genug ausrichteten, Hun-

derte von Personen jeglichen Alters und Geschlechts in der Loire ertränkt wur-

den, indem Schiffe mit den Schlachtopsern beladen, auf dem Strome ihren 

Boden öffneten und die Ladung ins Wasser verfinken ließen. E s kommt 

mithin daraus an, daß man Rechnung trägt dem, was in dem Menschen 

ist, wenn er, der Erkenntniß der Sünde , weil des göttlichen Lichtes des 

Evangeliums, baar und lediglich fich selbst Maß und Ziel ist. I n denen, die 

alle Religion abgestreift, wie in denen, die die Religion als Vorwand 

nehmen (welches letztere z. B. in der spanischen Jnquifition besonders grausen-

hast hervortritt) herrscht dasselbe natürliche Element, welches die S ü n d e 

ist. D a ist durchaus nichts von Gottesfurcht und wird daS Gewissen mit 

Gründen aus der jeweiligen Lust in Selbstbetrug übertäubt; da ist durch-

aus nichts von Gottesliebe und darum auch nichts von Nächstenliebe. 

Weil Mensch sein eben auch heißt in der Sünde sein, und wenn auch mit 

der Anlage zum Guten ausgerüstet, doch auch mit allem Bösen inficirt sein, 
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und weil darum ausnahmslos in jedem Menschenherzen alle Keime zum 

Bösen liegen, keiner srei ist von der Todsünde des Hochmuths, dessen 

äußerste Spitze, bei immer größerer Steigerung, fich m Verachtung des 

Nächsten, in Haß und in Mötdlust verläuft; darum genügt es nicht ein-

fach Mensch fein, sondern daß man Christ wird im Gehorsam des Glau-

bens und in der Demuth der Liebe. 

Wenn serner der Herr Verfasser schreibt: „schon der heil. Ambrosius 

hatte dein Kaiser Theodofius mit feierlicher Wuth geschrieben: ich erkläre, 

daß ich eine Synagoge in Brand gesteckt habe oder durch Andere habe in 

Brand stecken lassen, damit kein Or t sei, wo Christus geleugnet werde", 

so ist gewißlich des Ambrosius Thun eben so falsch, wie überhaupt der 

Beiname „der Heilige", einem Menschen gegeben, incorrect ist. Des Ambrosius 

Versahren ist nicht in Schutz zu nehmen, es bleibt ein schlechtes Mittel 

zu einem wünschenswerthen Zwecke, welcher gerade dadurch verdächtigt wird. 

Doch möchte hier zu berücksichtigen sein, daß nicht die Person ver-

brannt wurde, sondern ein O r t , in welchem geflissentlich der Haß gegen 

das Christenthum mit allem Grimme zelotischen Eisers genährt wurde. 

Aber gerade dieses Citat des Herrn Verfassers hat ein ganz besonderes 

Interesse dardurch, daß bei Ambrosius, einem Manne höchst sanfter, leutseli-

ger, wohlwollender Gemüthsart, doch jener Geist der Sünde in seiner 

verführerischen Gestalt der Selbsttäuschung nachgewiesen ist, und es bietet das 

Citat noch ein besonderes Interesse dar, indem durch jenes Thun gewisser-

maßen Ambrosius den Weg markirt ha t , aus welchem immer weiter fort-

schreitend, der Ultramontanismus seine Ausschreitungen bis zu Kerker, 

Inquisition, Tortur, Scheiterhaufen, Viertheilen der Menschen gesteigert hat, 

und zwar nicht etwa besonders gegenüber denen, die Christum leugneten, son-

dern hauptsächlich denen, die Christum b e k a n n t e n als allein zur Seligkeit 

noth und die au der Gerechtigkeit, nicht aus den Werken, sondern durch den 

Glauben aus Gnade, festgehalten haben. 

Ueber Luther läßt fich der Verfasser also vernehmen: „bald nach sei-

nem Austreten hatte Luther in Betreff der Juden einige versöhnende Worte 

fallen lassen; mit den Jahren aber, da dogmatischer Eigensinn und das 

oclium tkooloAeum sein Herz immer mehr verengte, da gaben seine J u -

deuschristen ay Versolgungseifer den MönchS-Tractateu des Mittelalters 

nichts nach". Hier wird der Herr Verfasser mir erlauben zu betonen, daß 

Battische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hst. 4. 25 
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Luther nicht nur „einige versöhnende Worte" hat fallen lassen, sondern in 

der That gewichtige Worte der Liebe sür die Juden und des Tadels uud 

der Zurechtweisung gegen die Christen gesprochen ha t , wenn er so sagt: 

„ich hoffe, wenn man mit den Juden freundlich handelt und aus der heil. 

Schrist fie förderlich unterrichtete, es sollten ihrer viel rechter Christen wer-

den und wieder zu ihrer Väter, der Propheten und Patriarchen Glau-

ben treten, davon fie nur wieder geschreckt werden, wenn man ihr Ding 

verwirst und fie gar nichts will sein lassen und handelt nur. mit Hoch-

muth und Verachtung gegen sie. Wenn die Apostel, die auch Juden wa-

ren, hätten also mit uns Heiden gehandelt, wie wir Heiden mit den J u -

den, es wäre keiner ein Christ unter den Heiden geworden. Wenn wir 

uns gleich noch so hoch rühmen, so find wir doch Heiden, und die Juden 

von dem Geblüt Christi. Wir sind Schwäger und Fremdlinge; sie find 

Blutsfreunde, Vetter und Brüder unseres Herrn. Darum, wenn man fich 

des Fleisches und Blutes rühmen sollte, so gehören ja die Juden Christo 

näher zu, denn wir". Erst als Luther immer wieder sehr schwere Erfah-

rungen bei den Juden gemacht, als kein Entgegenkommen, keine Liebe und 

kein Wort Helsen wollte, schrieb er gegen die Juden, nicht da dogmatischer 

Eigensinn und das oäium tksoloKieum sein Herz immer mehr verengten. 

Die Kraft und Gewalt seiner Ueberzeugung, die selsensest aus Gottes Wort 

allein ruhte, der Glaube, mit dem er gewaltig wurzelte in der Gnade und 

Wahrheit , so daß es ihm gegeben war die mächtigste, unnahbare, 

jeden Widerspruch zermalmende Institution aus ihren Angeln zu heben, 

— das ist doch nicht dogmatischer Eigensinn zu nennen. Und weil 

die Wahrheit nicht eine diplomatische Action ist, die geoffenbarte, positive, 

fest bezeugte evangelische Wahrheit überhaupt kein Gegenstand des Züge-

stehens und Ablassens, eines Mehr oder Minder, weil ihr durchaus Nichts ver-

geben werden kann ohne fie zu alteriren, zu verkürzen oder in ihr Gegen-

theil zu verwandeln, so möchte die Behauptung, dogmatischer Eigensinn Zc. 

hätten das veranlaßt, doch ohne speeiellen Nachweis sehr gewagt erscheinen. 

Bei einem Manne, wie unser Vater Martin Luther, den Gott durch die 

Macht 'des Glaubens zugerichtet ein neues Zeitalter herauszuführen, einen 

Accord anzuschlagen, dessen Vollkraft und Schwingungen unberechenbar 

groß und herrlich durch die kommenden Zeiten rauschen werden, weil 

fie eben nicht find Schwingungen aus „unserer Kraft", svndetn M s 

und vo» dem, 5,der das Feld bchältett muß", bei einem solche« Manne, 

wenn auch gleich «llm Menschen der Sünde, mühin dem Fehlgreifen unter-
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worsen, möchte es doch wohlgethan erscheinen das Thun desselben zu prü-

fen nach dem Quell, daraus es so gewaltig hervorgegangen, ehe denn über ihn 

den S t a b zu brechen. Große Männer haben auch ihre Fehler und beson-

dere Schwächen, aber vou Luther behaupten, daß dogmatischer Eigensinn 

und gar das oäium tksoloxieum sein Herz verengt habe, möchte schon 

um deßwillen nicht zuzugestehen sein, weil bei all den schweren, sauren 

Kämpfen, bei den widerhaarigen Arbeiten und der Noth, die Papst, Kai-

ser, Fürsten und selbst sein Wittenberg ihm bereiteten, er dennoch ein war-

mes Herz behielt, Jedermann zn Rath , Dienst und That nach Gottes 

Wort bereit. An einen religiösen Reformator, der es durch und durch 

ist, die Anforderung stellen, daß er nicht fest, unbeugsam an der erkannten 

Wahrheit halte, alle Religionen sür gleich gut nehme, das hieße vom 

Feuer verlangen, daß es nicht brenne, und vom Licht, daß es nicht leuchte. 

Religiöse Unentschiedenheit oder JndissereutisMus, sür welche die Religion 

eigentlich so gut wie nicht vorhanden ist, schreien über Intoleranz und 

PfaffenthuM, wo die Wahrheit in Christo, welche frei macht von tödtlicher 

Sicherheit, Selbstverherrlichung und Selbstgenügsamkeit, bekaunnt wird. 

Wie möchten doch Luthers Schristen gegen die Juden »ach ihrem I n h a l t 

zu identificiren sein mit den Verfinsterungen des Mittelalters oder den 

Mönchstractaten aus jener Zeit, da der Mann, der das Mittelalter 

zum Abschluß brachte, dem es gegeben war eine neue Zeit herauszuführen, 

doch gewißlich süßen mußte aus anderem Grunde, wenn gleich sich in ihm 
—. wie es nicht anders sein konnte, — ein gewaltiges, riesenhaftes Ringen 

vollzog, sich aus dem Alten herauszuarbeiten , aus der ganzen, bis dahin 

dominirenden Gewohnheit und Anschauungsweise! Luthers Thun und 

Wirken ist ein Moses-Gang durch die Wüste mit der Feuersäule, die den 

Weg zeigt, mit. dem Schlagen an den Fels, daraus das Wasser des Lebens 

entquillt, mit dem Jn's-Meer-Werfen der Asche des goldenen Kalbes, 

und dem Strafen der Murrenden und Halsstarrigen wie mit feurigen 

Schlangen. 

Schließlich glaube ich noch, als hier zur Sache gehörig, darauf hin-

weisen zUMüsseü, daß das schreckliche Gericht, welches die Juden schon 

lauge v o r der Zerstörung Jerusalems und nach derselben traf, 

ihnen von Gott durch Moses und die Propheten ihrer Herzenshärtig-

keit «egen war vorhersag t worden. Als z. B . — um nur Einiges 

ttnzusührm— im Jahre I M vor Christo HYMNUS starb und sein ältester 

Sohn Aristobul ihm als König folgte, ließ dieser seine eigene Mutter, um 

25* 
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ihr die öffentliche Gewalt zu entzieh«, im Gesängniß verhungern. Grau-

sige Verfolgung, Marter und Qua l erging daraus über Alle, die es mit 

seiner Mutter gehalten. Als Alexander Jannäus ihm in der Regierung 

folgte, führte er 6 Jahre blutigen Bürgerkrieg, ließ einen seiner Brüder 

hinrichten und zuletzt 800 seiner Gegner an's Kreuz schlagen. — Ein an-

deres Mal wurden die Familien der an's Kreuz Geschlagenen, um ihre 

Martern noch zu erhöhen, vor ihren Augen, zu ihren Füßen erbarmungslos 

geschlachtet! Als serner durch die sadducäische Fraktion die innere Zerrissen-

heit immer tiefer griff, die Juden durch ihr Hereinziehn der Römer 

in ihre Händel sich selbst eine wahre Hölle bereiteten, und als unter 

dem Streite der Söhne des Alexander um die hohepriesterliche Würde, 

da jeder von ihnen dem Legaten des Pompejus Scaurius gleich viel 

Geld bot, daß Jeder ihn gewinne zu seinen Gunsten zu entscheiden, da 

wurden die Gräuel so entsetzlich, daß viele Juden in höchster Verzweiflung 

sich selbst den Tod gaben, fich von den Mauern in die Tiefe stürzten, noch 

Andere fich mit den Ihrigen in ihren Häusern verbrannten. Mi t welcher 

satanischen Wuth , mit welch' ausgesuchten, empörendsten Martern haben 

da die Juden gegen fich selbst getobt und fich zerfleischt! Auch das ist ihnen 

vorhergesagt worden, daß fie „in alle Welt würden zerstreuet werden, ihre 

Fußsohle keine Ruhe" habeu werde, „fie selbst ein Spott Aller sein würden" 

wenn Israel nicht fürchten werde „den herrlichen und schrecklichen Namen, 

den Herrn Deinen Got t" . Haben fie es zwar Alles selbst verschuldet, so 

find damit jene Schandthaten derer, die fich Christen nannten, jener Un-

menschen, die in Raub- und Mordsucht über die wehrlosen und fich nicht 

zur Gegenwehr setzenden Juden herfielen, freilich nicht im Entferntesten 

gerechtfertigt; Brandmarkung, Entrüstung umschaudert fie. Dabei muß 

aber beachtet werden, daß zu einem großen Theile die Judeu selbst Ent-

rüstung gegen fich heraufbeschworen, zumal in Spanien, wo ihnen Gleich-

stellung und Zugang zu den Aemtern eingeräumt war, welches sie dazu 

benutzten, die Christen zu drücken, so daß über ihre Erpressung und ihren 

Uebermuth schreiende Seufzer ausstiegen und fie es durch Männer , wie 

Joseph, wie Samuel Levi und dessen Vater Abraham Abar Zergel so 

weit brachten, daß im IS . Jahrhundert die gänzliche Vertreibung der J u -

den aus Spanien überhaupt nur mögl ich war. Nicht vereinzelt auch 

steht der Jude Philipp Laug, welcher am kaiserlichen Hose Rudolphs II. 

zu Prag allmächtig war, wenn auch darin vereinzelt, daß er eine so hoch-
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gestellte Persönlichkeit, wie den verdienten Feldmarschall von Rußworm auss 

Schaffst brachte, weil er fich nicht vor ihm demüthigen wollte! 

Wenn nun unter den Gräueln der härtesten Verfolgungen, um ange-

dichteter, gar ost böswilligst erfundener Ursachen willen wenn in dem maß-

losen Elende an vielen Orten vorkam, daß die Unglücklichen, um den 

fortdauernden Martern zu entgeh«, fich selbst mit den Ihrigen verbrannten, 

wenn da auch die wahrhast edlen Juden, nicht nur reich begabt an Geist 

und Verstand, sondern auch an einer großherzigen Gesinnung, wenn diese 

da auch mit leiden und mit büßen mußten die Schuld des ganzen Volks, 

so ist, sosern jene Gräue l , die der Herr Verfasser so ergreisend schildert, 

von Christen geschehen find, auch gewißlich wahr, daß Gott die Bösen 

durch Böse, die Habsüchtigen durch Habsüchtige, die Ungerechten durch 

Ungerechte u. s. w. straft und daß fich's damals herausstellte, wie die 

meisten Christen, im Aberglauben und Fanatismus erzogen, nur ein Zerr-

bild, eine Caricatur des Christenthums waren, daß, seit das Christenthum 

gemißbraucht worden, die Völker massenhaft und gewaltsam, nicht auf dem 

Wege der Lehre und des Unterrichts zu bekehren — obgleich fich der 
Glaube so wenig gebieten als die Liebe befehlen läßt — die Völker eben 

nur ä u ß e r l i c h das Christenthum angenommen, innerlich aber, bei allem 

Werkdienst Heiden geblieben waren, die Gott nicht kannten und sein Wort 

nicht lesen dursten. E s war abhanden gekommen das Wort des Apostels 

2 . Corinther 2, 1 7 : wir find nicht wie etlicher viele, die das Wort Gottes 

verfälschen; sondern als aus Lauterkeit und als aus Got t , vor Gott, re-

den wir in Christo. 

Unter solchen Umständen aber stellen fich die Einsiedler und Klöster 

als berechtigt dar. Vor dem verfälschten Christenthum flüchteten fich die 

wirklichen Christen, freilich aus Schwäche, in durch die Verhältnisse zu ent-

schuldigender Betrübniß und Entmuthigung in die Verborgenheit. Ach! 

mit welchem Schmerz, aber auch mit welcher Liebe und Hoffnung! S i e 

flohen die Welt und suchten sich durch ein ascetisches Leben rein zu be-

wahren, und sie verfielen bald mehr und mehr in den Jrr thum der 

Verdienstlichkeit ihres Thuns, ihrer Werke! Anders die Apostel des Herrn. 

S i e flohen nicht! S i e opserten fich in der Liebe Christi, in der Liebe, „die 

Alles duldet, trägt, hofft, glaubt, fich nicht erbittern läßt und überwindet"; 

die das Alles thut, um das Verlorene zu suchen, zu sammeln und zu retten, 

und find dadurch der Sauerteig geworden, das Todte zu erwecken und die 

Welt umzugestalten. S ie haben das Wort vom Kreuz verkündet und in 
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Kraft des heiligen Geistes verzeichnet, dadurch allein die Welt und jede 

einzelne Seele kann wiedergeboren werden zur Wahrheit, die aus Gott ist. 

Durch vorstehenden Aussatz hat Schreiber dieses, auch ein Pilger und 

Wanderer durch dieses Thal des Kampfes und der Vorbereitung aus die 

Ewigkeit, seinen geehrten Mitwanderer nicht anders berühren wollen als 

in dem Sinne des von diesem selbst angesührten Gleichnisses und scheidet 

von ihm mit dem Wunsche, daß die Strahlen der „Sonne", d.h. der 

Liebe des Herrn, ihn und uns heiligend durchdringen. 

Sissegall-Pastorat im Jun i 1863. 

C. S t o l l . 

Anm. der Red. Wir haben diese, wenn auch durch zufällige Um-

stände sehr verspätete Entgegnung gern ausnehmen mögen, weil es unseres 

Amtes ist, der Discusfion über alle das Leben berührende Fragen Raum 

zu geben. Wir bedauern nur, daß der Herr Einsender seine Betrachtung 

nicht näher an die Zeit und das Local u n s e r e s Lebens herbeigeführt hat. 

Wenn jenes Christenthum, welches die Juden verbrannte und in Masse 

aus dem Lande jagte, das achte nicht gewesen ist, so liegt die Frage nahe, 

wie es fich mit demjenigen verhalte, welches fich begnügt, die Juden von 

gewissen Nahrungszweigen und Aemtern oder von gewissen Strecken der 

bewohnten Erde auszuschließen. Ein billiger Benrtheiler in künstigen J a h -

hnuderten wird von diesen Beschränkungen unserer Tage —der nicht mehr 

„von Fanatismus und Finsterniß erfüllten" — vielleicht wiederum sagen, 

daß sie nur ein Ausfluß der allgemeinen Sündhaftigkeit der Menschennatur 

gewesen, nur eine zahmere Form des alten „Kainsgelüstes", und daß das 

Christenthum an sich eben so wenig Solidarität gehabt mit der Büreau-

kratie und Polizei der christlichen Staaten dieser Zeit a l s einst mit den 

fränkischen Königen und dem Pöbel der deutschen Reichsstädte. Oder sollte 

sich die Sache in unsern Gegenden — namentlich wegen der pullulirenden 

Menge der polnischen und knrländischen Judenbevölkerung und wegen des 

unter ihr herrschenden Pauperismus — doch so verhalten, daß man wirk-

lich entschuldigt ist, das christliche Gebot der allgemeinen Menschenliebe 

nicht ohne weltliche Klugheitsrücksichten in Anwendung bringen zu können? 

Wer giebt uns eine begründete Antwort ans diese wichtige Frage? 
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Müudische Comspoudey. 

Riga, d. 16. April. 

^ e r mit so großer Spannung erwartete Landtag ist vorüber. Wir 

wissen uicht, was er verhandelt und beschlossen hat, oder wenigstens d ü r f e n 

wir es noch nicht wissen. Halten wir uns dafür an einigen Phantasieu 

über das Wesen und die Zukunft unserer Landtage schadlos. 

Der Landtag vertritt nur das flache Land mit Ausschluß der S t ä d t e ; 

das ist ein Factum, dem auch die Rigasche Zweimänner-Delegation keinen 

Abbruch thut. E s ist zwar ein alter Streit unter den Gelehrten, ob 

Riga's Landtagsberechtigung als ein Ueberrest von den reicher gegliederten 

Ständetagen Alt-Livlands sich erhalten habe oder nur wegen der Stadt-

güter (raüono bonorum terrestrium) eingetreten sei; aber wenn auch Er-

steres die geschichtliche Wahrheit sein sollte (was wir nicht zu behaupten 

unternehmen), so hätte dieser Ueberrest als solcher gerade nur soviel prak-

tische Bedeutung als ein aus der Erde gegrabener Mammuthskuochen. 

Man muß die Dinge nehmen, wie fie find. 

Woher kommt es nun aber, daß in neuerer Zeit dem Landtag soviel 

Juteresse auch von Seiten gewisser städtischen Kreise zugewendet wird? — 

Offenbar daher, daß man nicht umhin kann, ihn als die größte Macht 
innerhalb Landes anzuerkennen. Sei t der tatarischen Verwüstung von 

^ anno 1568 und in Folge späterer Drangsale find wir nun einmal zu dem 

5 uncivilifirten Zustande eines Landes herabgesunken, in dem es nur wenige 

j und meistens unbedeutende Städte giebt, so daß die Gesammtheit derselben 

k 
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an Volkszahl und Reichthum dem Lande weit nachsteht. Dazu kommt 

noch, daß unsere Ritterschaften nur 4 größere Körper bilden, die Städte 

aber eine unzusammenhängende Vielheit. Und endlich (was schon im vorigen 

Hefte der B . M. , in dem Aussatze ? ro oräins eivieo, hervorgehoben wurde) 

daß wir seit lange mit einem Staate verbunden find, in welchem der Bür-

gerstand überhaupt eine sehr untergeordnete Geltung hatte und nur die 

„Dworjane" eines weitgreifenden Einflusses fich erfreuten. 

Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Weil die Ritter-

schaft der mächtigste Stand des Landes ist, so erwächst ihr die Pflicht, so-

viel an ihr ist, sür das Recht und das Interesse des ganzen Landes ein-

zustehen. Weit weniger als einem unserer Weh-Städtchen kann ihr kurz-

sichtige Selbstsucht ziemen. Und so läßt sich dennoch sagen, daß der 

Landtag unter Umständen mehr zu vertreten hat als nur das flache Land. 

Daher die immer allgemeiner werdende Theilnahme für die Verhandlungen 

des Landtags; daher auch das Recht der Bürgerlichen, den Landtag nicht 

als etwas ihnen absolut Fremdes aus sich beruhen zu lassen. 

E s ist aber nicht zu leugnen — und diese Ueberzeugung scheint intra 

muros et extra immer allgemeiner zu werden — daß die Landtage in 

Liv- und Estland schlecht organifirt find. E s geht offenbar nicht mehr 

mit diesen Massenversammlungen aller Gutsbesitzer und der nichtbefitzlichen 

Jmmatriculirten dazu — oder vielmehr aller Jmmatriculirten und der nicht-

immatriculirten Gutsbesitzer dazu. Daß der kurländische Landtag im Gan-

zen erfreulichere Resultate liefert, dürste als zugestanden angenommen werden 

und diese Thatsache nur zum Theil aus der unter dem Adel Kurlands ver-

breitetereu juristischen Universitätsbildung, zum Theil aber aus der dortigen 

Verfassung zu erklären sein. E s wäre also zu wünschen, daß Liv- und 

Estland das kurländische System der Kirchspielsdeputirten annehmen. 

Dabei ist freilich in Ueberlegung zu ziehen, ob es gerade jetzt, wo 

die neue russische Provinzialordnung auch uns sich accommodireu will, gele-

gen sein kann, an Verfassungsänderungen zu denken. Aber eine erleuchtete 

Staatsregierung wird fich am Ende überzeugen lassen, daß das Schema 

jener Provinzialordnung sür uns nicht paßt, und wird gerade dann dieser 

Ueberzeugung am zugänglichsten sein, wenn fie im Uebrigen den Willen 

zu zeitgemäßen Reformen bei uns zu vermissen keine Ursache hat. Eine 

Proviuzialversassung sür uns ausdenken wollen, worin Land und Städte 

vereinigt und auch die Bauern direct vertreten wären, das hieße wirklich, 

wie die Dinge jetzt stehen, die Quadratur des Zirkels finden wollen. Mau 
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bringe vorerst nur hinsichtlich der Justizpflege Land und Stadt unter 

e inen Hut; man suche sür ihre Steuerleistungen einen Modus der Ver-

knüpfung und Ausgleichung (woraus nachdrücklich hingewiesen zu haben, 

ein Verdienst des Dorp. TageSbl. ist); man warte, bis die Bauern in 

umfassenderem Maße zu Grundeigenthümeru geworden sein werden, und 

gebe ihnen mehr Autonomie in der Gemeinde und mehr Einfluß aus die 

Angelegenheiten des Kirchspiels: — erst nach allem diesem können wir 

hoffen, sür eine vollständige Provinzialständeversammluug den geeigneten 

Boden zu bieten. Unterdessen wollen wir unsere Reichsgenossen um ihren 

Vorsprung nicht beneiden; werden fie doch ohnehin Zeit genug gebrauchen, 

um sich in die neue Ordnung einzuleben, die sie, au bureaukratische Be-

vormundung gewöhnt, sast überall mit einer Art kühlen Undanks ausneh-

men sollen. Was u n s in Versassungssachen zunächst noth thut, ist nur, 

die bestehenden Landtage durch eine verhältnißmäßig leichte und unbedenk-

liche Aenderung in eine geschicktere Form zu bringen und daneben die un-

haltbar gewordenen Verfassungen einiger Städte, namentlich Riga's uud 

Revals, einer angemessenen Reform zu unterziehen. 

Ueber die Vorzüge eines Deputirteu-Laudtags vor der bisherigen 

Art ist hoffentlich kein Wort zu verlieren. Jeder Unbefangene wird von 

einer weniger zahlreichen Versammlung, welche voraussichtlich eine Auswahl 

der re i fs ten Kräfte nnseres Adels in fich begreisen würde, Besseres und 

besonders von Landtag zu Landtag Consequeuteres erwarten als von jener 

unsicher« und den Einflüssen des Augenblicks allzu zugänglichen Menge. 

S t a t t der jetzigen Unberechenbarkeiten wird es dann ein System und eine 

Tradition der Landespotitik geben, welche bei dem gegenwärtigen Zustande 

nur etwa bei den Landräthen und Kreisdeputirteu, nicht im „Saale" zu 

suchen sein dürsten. Beiläufig aber kommt auch noch die zu erzielende 

Geldersparniß in Bettacht. Man berechnet, daß jeder Landtag in Livland 

dem Adel mindestens 30 bis 40,000 Rub. kostet, uud manchem Gutsherrn 

mag die in seiner Wirtschaft versäumte Zeit noch höher anzuschlagen sein 
als das in Riga verausgabte Geld. Der Deputirteu-Landtag. wie wir 

ihn uus- vorstellen,, würde die Kosten ungefähr aus ein Drittel deS bis-

herigen Betrages herabsetzen. 

Auch das wäre nach unserer Meinung von Kurland herüberzunehwen, 

daß in gewissen Fällen die Generalversammlung aller in den Kirchspielen 

^ Wahlberechtigten (dort „brüderliche Conserenz" genannt) an die Stelle 

j des Deputirten-LandtagS zu treten hätte. S o untauglich eine Massenver-
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sammlung zur Behandlung von Geschäften ist, so unschätzbar kann fie bei 

großen Principiensragen sein. 

W a s aber entschieden nicht von Kurland herüberzunehmen ist, das 

sind die bindenden Mandate, die das Kirchspiel seinem Deputirten aus 

den Weg giebt. Abgesehen von der daraus fich ergebenden Weitsichtig-

keit des Versahrens find es noch zwei wesentliche Nachtheile, die dabei in 

Betracht kommen: erstens, daß hiemit die Wirkung der unmittelbaren, le-

bendigen Verständigung und gegenseitigen Belehrung aus dem Landtage 

durchaus verkürzt wird; zweitens aber, daß es so sast gleichgültig wird, 

welchen Kirchspielsgenossen man zum Landtage schickt und dieser um so 

weniger Ausficht hat, gerade die Tüchtigsten in fich zu vereinigen. Die 

Kurländer selbst würden gewiß wohl daran thun, diesem Jnstructionswesen 

zu entsagen. Dann aber wäre zugleich ein höchst bedeutsamer Schritt zur 

gegenseitigen Anähnlichuug der drei Provinzen geschehen. Ein Vortheil, 

der nicht hoch genug zu schätzen ist. 
Kreistage mit Virilstimmen wären vielleicht beizubehalten, als selb-

ständige Zusammenkünste in den betreffenden Kreisstädten. Bei dieser Ein-

richtung könnte Oesel seinen Landtag zu einem Kreistag umbenennen und 

dasür auch seinerseits den livländischen Landtag beschicken. 

Doch wir enthalten uns der weitern Entwickelung unseres Gedankens, 

der, wie gesagt, uicht unser allein ist. Ohnehin scheint er uns sehr einfach 

nnd, wenn man den Willen dazu haben wird, in der Dauer e i n e s Land-

tags durchführbar. Wir wagen freilich uicht zu hoffen, daß schon der 

nächste Landtag diese oder eine ähnliche Verbesserung seiner Verfassung mit 

Entschiedenheit wollen werde. Aber je weiter man die partiellen Reformen 

hinausschiebt, desto drohender wird endlich der totale Umsturz. Wären 

wir früher, und ehe der Anstoß von außen kam, daraus bedacht gewesen, 

unsere Justizpflege auszubessern, so hätte die Reform stückweise vor fich ge-

hen können, während jetzt eine Radicalcur zur Aufgabe geworden ist, deren 

Schwierigkeiten fich häufen. 
J e besser, je achtunggebietender der Landtag sein wird, desto eher 

wird auch eine dauernde Verständigung der Ritterschaft mit den Städten 

zu erzielen sein. Die jetzige Massenversammlung von bestrichen und uu-

hefitzlichen Edelleuten erscheint weniger als eine Vertretung sachlicher I n -

teressen denn als ein großer Familieueonvent, zu welchem der ächte Stadt-

bürger fich entweder antipathisch oder absolut gleichgültig zu verhalten pflegt. 

Sol l fich doch selbst der nicht-immatriculirte Edelmann und Gutsbesitzer 
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niemals recht geheuer darin suhlen. I n einem ganz andern Lichte wird 
ein Deputirten - Landtag (wie vorausgesetzt, ohne die kurländische» Kirch« 
spielsmandate) fich von selbst darstellen; eine höhere Würde wird ihn be-
kleiden, und ein vertrauensvoller Anschluß, ja eine freiwillige Unterordnung 
der Städte wird dann möglich werden. Wir malen vielleicht zu sehr 
in's Schöne; aber etwas ist doch an der Sache, und jeden möglichen 
Vortheil sollte man zu benutzen eilen in einer Lage, wo das kleinste Ge-
wicht plus oder miyus die Wage unserer Geschicke sinken oder steigen 
machen kann. 

Wir sür unsern Theil find wahrlich die Letzten zu leugnen, daß in 
der jüngst verflossenen Zeit von Seiten des Bürgerstandes in einer dessen 
ganzes Interesse in Anspruch nehmenden Angelegenheit dem Landtag 
gegenüber Fehler begangen wurden. Die betreffende Action und 
Agitation war eben etwas Neues unter uns; es steht zu hoffen, daß 
bürgerlicherseits bei diesem Experimente, das an sich einen politischen Fort-
schritt bezeichnete, jedenfalls etwas gelernt worden sei; aber auch die Land-
tagsmitglieder werden nicht ohne Stoff zum Nachdenken über Form und 
Art ihres Tagens heimgekehrt sein. 

Unterdessen streiten die Zeitungen unverdrossen fort über die (Zonsti-
tuliones I^ivomas, ihr Publikum mit successivem „Quellenstudium" lang-
weilend und damit gewissermaßen denselben Muth bewährend, mit dem 
einst der algierische Haudegen Marschall Bugeaud „im Angesicht der gau-
zen Armee" sein Hemd wechseln zu wollen erklärte. Wir unterschätzen die 
Wichtigkeit der Sache keineswegs und denken gewiß nicht, daß man zu 
historisch sein könne; um vielmehr auch unsere Achtung vor der Rechts-
geschichte zu bezeugen, erlauben wir uns, in einer Anmerkung unter dem 
Text, den entfernteren Wurzeln der Oonstitutiones I îvomas, insbesondere 
ihres Artikels 20, nachzugraben.*) Aber ein ungesunder Zustand ist es 

*) Es wird bekanntlich angenommen, daß die Ooustt. ILv. nach preußischem Vor« 
bild gemacht seien. Wo nun findet fich dieses? Antwort: in den von dem polnischen Kö-
nig Sigismund !, i. I . 1533 bestätigten Constitutione» terrarum krussiao» von denen 
uns eine Ausgabe: vantisei 1572, vorliegt, die sich aber auch im vogie!, tom. IV xax. 
299 sqy. abgedruckt finden. Nicht weniger als 19 von den 23 Artikeln derselben (bei 
voxiel fehlt die Numerirung) find, mehr oder weniger wörtlich, in die Oonst. 1,iv. über» 
gegangen, und namentlich ist der den Besitz von Land-und Stadtgütern betreffende Artikel 
(in den preußischen wie in den livländischen Constitutionen der 20-ste) ganz wörtlich über-
tragen worden, nur. mit HiyzMgttng der Schlußworte: et Mera jun sudsink Diese 
preußischen Lonstitutioves aber haben folgende Geschichte. Schon i. I . 1526 hatte der? 
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doch, wenn an Stelle derjenigen geschichtlichen Thaten, die unter unsern 

Augen fich vollziehen, nur 1582 das große Zeitungsthema sein kann. 
Zu historisch! — Das erinnert uns an das Dorpater Tagesblatt, 

welches ein Wort in dem Aufsatz pro oräias oivioo—das Wort: „hyper-

historischer Doctriuarismus" aus fich bezogen hat. Hu! 8'exouso s'aoeuse, 
könnte man dabei denken; aber wir versichern ausrichtig, das Tagesblatt 

nicht gemeint zu haben. „Hyperhistorisch" paßt doch auch gar zu wenig 
aus eine Zeitung, die mit manchen sogar verwegenen Neuerungs-und Fort-
bildungsvorschlägen herausgerückt ist (wir sagen das nicht zn ihrem Tadel). 

Hyperhistorisch würden wir z. B . Einen nennen, der statt der Aushebung 

des privilegirten Gerichtsstandes nur die Wiederherstellung des Rigaschen 
Burggraseugerichtes beliebte. Oder Denjenigen, der in der Güterbefitz-
srage — sür die Zeit vor 1845 nur die bezüglichen Privilegien Riga's 
und Dorpats anerkennend — gerade diese in ihrem alten Umfange von 
den Todten auserwecken wollte. Das Dorpater Tagesblatt aber hat dem 

selbe Sigismund I. für die seit 1466 polnische Provinz Preußen (daS jetzt sogenannte 
Westpreußen) eine Landesordnung oder donstiwUones erlassen, und zwar mit alleiniger 
Genehmigung des Adels, ohne Zuziehung der Städte (abgedruckt bei voxlel, tom. IV 
xsF. 242 kHy.) Durch einige Artikel derselben fanden die Städte und die Bürger Hre 
Gerechtsame verletzt und fie gaben sich nicht zufrieden, als bis eine Abänderung dieser 
„dem Adel ungebührliche Freiheiten ertheilenden" Artikel erreicht wurde. Dieses geschah 
auf einem 1537 zu Thorn abgehaltenen Landtage wo drei polnische Senatoren, als kö-
nigliche Commifsarien, die Ritterschast und die Städte »zur Eintracht bringen" sollten; 
„allein — sagt unsere Quelle — man hielt eS der Staatsverfassung fiir angemessener, ohne 
Beitritt der Commifsarien daS Vereinigungsgeschäft zu schließen" und „solches erfolgte auch 
zur Zufriedenheit beider Theile". DaS Ergebniß waren eben jene i. I . 1533 bestätigten 
Ooostttutioves terrsrum ?russiae. Einer der abgeänderten Punkte war auch der den 
Güterbefitz betreffende, denn in den Lovsütt. von 1526 lautete er: Similiter nee vi vis 
gut !Knod!Iis yuisxiara dova terrestria ervat. 8i vero Ham empta xo8siÄeat 
(folgt eine Bestimmung über die auch von dem bürgerlichen Besitzer zu leistenden Kriegs-
dienste). Diese den Bürgerlichen ungünstige Bestimmung war wahrscheinlich eine den alt-

- preußischen Gerechtsamen oder Gewohnheiten widersprechende Nachahmung polnischer 
Institutionen; denn im eigentlichen Polen war schon 1496 durch ein Statut deS Königs Jan 
Albrecht den eive» st xlsdeji verboten worden, oppiäa, villas, praeäi» etdoo» »Ii» Huri 
terrestri suxxosil» zu kaufen, — ein Gesetz, welches unter Sigismund I. mit dem Zusatz 
erneuert wurde, daß diejenigen Bürgerlichen, die Landgüter besäßen, dieselben innerhalb 4 
Jahren an Edelleute zu verkaufen gehalten seien. Und letzteres geschah gerade 1533, in 
demselben Iahte, da die westpreußischen Deutschen ihren liberalen Art. 20 fich errangen, 
der später in Livland, als einer ebenfalls deutschen Provinz, von einem polnischen Könige 
octroyirt zu werden bestimmt war. 
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für Alle freien Güterbesitzrecht das Wort geredet, und wenn auch mit dem 
Vorschlage einer absonderlichen Klausel, so doch Wer, di? aus dM mönchs-
lateiuisch-plattdeutsch-schwedischeu Autiquarium entlehnt gewesen wäre. — 
Hyperhistorisch würden wir serner Denjenigen nennen, der für die Freiheit 
des protestantischen Gewissens keines andern Grundes sich bewußt wäre, 
als daß dieselbe durch Privilegien und Staatsverträge gewährleistet ist. 
Desto besser sür uns, daß wir in dieser Frage auch das-positive Recht sür 
uns haben, und eS ist wiederum ein anzuerkennendes Verdienst >̂es Dorp. 
Tagesbl., zuerst in unserer Presse den gehörigen Nachdruck daraus gelegt 
zu haben. Aber wenn es auch keine Capitulation von 17l0 und keinen 
Nystädter Frieden gäbe, so würde dennoch der betreffende Rechtsanspruch 
„mit uns geboren" sein, gleichwie er mit dem spanischen Protestanten, dem 
kirchenstaatlichen Juden und dem orientalisch - orthodoxen Christen in der 
Türkei geboren wird, ob nun alle Diese ein verbrieftes Recht aus freie 
Religionsübung auszuweisen haben oder nicht. Eine Ansicht, die wir dem 
Dorp. Tagesbl. abzusprechen durchaus keinen Grund haben! Der Hyper-
Historiker ist wesentlich ein PseudoHistoriker, indem er der geschichtlichen 
Entwickelung, die eine Continuität hat nicht blos innerhalb der einzelnen 
Länder und Völker, sondern auch von Volk zu Volk, von Land zu Land, 
in letzterer Beziehung keine Rechnung trägt. Das aber ist es nicht, 
was wir dem Dorp. Tagesbl. Vorwersen. Was wir nach unserem Er-
messen als dessen eigentliche Herzensgedanken ansehen und wie wir dieselben 
beurtheilen, darüber uns — in Liebe und Haß zugleich — auszusprechen, 
könnten wie vielleicht nächstens Veranlassung nehmen. Seinerseits thäte 
uns das Dorp. Tagesbl. einen Gefallen, wenn es uns den unserer „chro-
nologischen Tabelle" (?ro oräino eivieo) gemachten Vorwnrs des „unhisto-
rischen Schematismus" verdeutlichen wollte. Wir gestehen, ihn nicht ver-

standen zu haben. Wir wissen jetzt» daß eine falsche Jahrzahl und noch 
ein Fehler in jener Tabelle vorkommt; aber das, was fie beweisen sollte — 

der Satz von der snccesfiven Rechtsschmälerung des Bürgerstandes — wird 
doch in keinem Sinne „unhistorisch" zu nennen sein. — 

Wir sprachen so eben von Rechten, die mit uns geboren find. Dabei 

sällt uns ein, daß ein im Uebrigen von uns verehrter inländischer Schrift-

steller unlängst fich veranlaßt gefühlt hat, diesen ganzen Begriff anzustreiten. 
Nachdem er das betreffende Göthesche Wort für eine bloße Schalkheit des 

maskirten Mephisto erklärt hat, kommt er zu folgendem Schlußsatz: 
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„Mit uns geborett nämlich ist entweder gar kein Recht oder Zug 
yuoä natura omma snimaNa Äoeuit oder — je nachdem-̂ - das 
Recht des Landes öder Volkes, in welches der junge Frager hin-
eingeboren wurde, also: mit dem Deutschen deutsches Recht, mit 
dem Livländer livländisches, mit dem Rigaschen Kinde RigascheS 
Recht. Ja , das Recht ist immer schon fertig geboren, ehe das 
potentielle Rechtssubjekt erscheint; fertig sogar sür ihn, d. h. wenn 
auch nicht für sein Bewußtsein, so doch zu seinem Besten; man 
denke nur an die eura vsnlris." 

Diese positivistische Ansicht scheint uns darin zu fehlen, daß sie 
der bereits erwähnten Continuität der Geschichte von Land zu Land, von 
Volk zu Volk die gebührende Anerkennung versagt. Es giebt ein ideelles 
neu-europäisches Recht, welches noch nicht in allen Ländern geschrie-
ben ist, aber seiner Reise um die Welt daß es nämlich dereinst überall 
geschrieben sein w i rd , vollkommen sicher ist. Dieses werdende Recht 
(zu welchem die Gewissensfreiheit wie die „Gleichheit vor dem Gesetze", 
das freie Güterbesitzrecht wie die Abolition des Gewerbezwanges gehören) 
ist in der That mit uns> d. h. mit uns Angehörigen der modernen Cut-
turwelt, geboren. Wenn nämlich nicht dieses Recht als Gesetz, so doch, 
um es so auszudrücken, das Recht a n s dieses Recht! Ich bin ein Erbe 
nicht blvs meiner livländischen oder Rigaschen Vorfahren; meine geistige 
Ahnenreihe reicht viel weiter. ? 

Redacteure: 
tzh. HKtticher. A t z altin. G.Berkhölz. 



Ber icht igungen 
zum Januarheft. 

E. 22 Z. 27 v. o. l. durch st. in (die Zahl der Jahre). 
„ 104 , 9 » u. „ Wundergeburt st. Wiedergeburt. 

zum Februar- und Märzheft. 

S. 107 Z. 11 v. u. muß daS Wort ja wegfallen. 
, 116 , 17 „ o. l UeberdieS st. Ueber dies. 
, 120 . 11 . u. . 1783 st. 1736 
, 124 , 16 „ o. „ Gesetzen st. Gesetze. 
» 129 » 4 „ , , diesem st. (diesem) 
, 131 . 6 . U. . 1561 st. 1562. 
. 135 „ 5 . o. „ tieferem st. tieferen. 
„ 139. Zwischen Z. 12 u. 13 v. u. fehlt der Satz: Die Resolution des Gene-

ralgouverneurS auf dies Desiderium 23 lautet (a. a. O. x. 244): 
, 141 Z. 15 v. u. l. freyen st. Freyn. 
, 142 „ 4 u. 5. v. o. l. daS LandeS-Recht st. dem LandeS-Rechte. 
, 144 , 13 v. u. l. hohen st. Höchen. 
» 147 , 7 » o. „ davon st. derer. 
„ 143 „ 12 » u. , Rähte st. Räthe. 
„ 149 » 7 „ »vor Lsei ein Komma zu setzen. 
„ 150 . 11 . . l. ständisch st. städtisch. 
» 155 » 15 „ o. » kleine st. kleinen. 
„ 156 , 3 » u. l. enthaltene st. enthaltenen. 
„ 159 „ 10 , o. l. versäumen st. verlieren. 
, 164 „ 5 u. 6 v. o. l. 1000 „(sol l wohl heißen: 10,000)" Rthlr. S.-M. 

oder 5000 Rthlr. Albertus st. 1000 Rthlr. S.-M oder 5000 „(soll wohl 
heißen: 500; s. u.)" Rthlr. Albertus. 

, 166 „ 6 v. u. l. Schriften st. Urkunden. 
„ 165 , 4 . » muß das Wort: Urkunden wegfallen. 
, 163 , S , » l. dürfte st. durste. 



170 Z. 1 v. u. l. und st. um. 
. 172 . 7 » » . 1767 st. 1768. 
, 173 » 4 „ „ , 1733 st. 1786. 
, 174 , 9 , o. „ schützte st. geschützt. 
, 174 „ 10 » » , erbot st. erboten. 
, 174 , 11 „ , nach: anderentheils ejrzzufügen: daran erinnerte, daß. 
» 174 , 1 , u. und 175 Z. 1 v. o. l. Auslegung st. Interpretation. 
, 176 , 15 , u. l. gerade st. eben. 
, 177 , 3 „ o. „ „befand" st. befand. 
, 179 , 6 » „ » das spricht er kurz st. daö spricht er dann kurz. 
„ 184 „ 15 , u. „ sein st. sei. 
» 184 , 11 „ , . sehen zu wollen st. zu sehen. 
, 184 , 8 „ „ „ geworden wäre st. sein konnte. 
» 184 , 2 u. 1 v. u. l. bloszustellen angethan war st. bloSstellen konnte. 
. 185 , 21 v. o. l. Ritterschaft?) st. Ritterschaft)? 
, 192 » 3 „ u. „ hatten st. hätten. ' 
„ 232 . 13 „ „ „ der Pfandgeber . . . . dem Pfandnehmer st. der Pfand-

geber — dem Pfandgeber. 
, 243 „ 8 v. o. l. Jmmobils st. Mobil«. 
„ 272 » 16 „ „ „ großer Gilde st. erster Gilde. 



Vom Strafprozeß i« Preußen. 

T o ost man fich mit einem Gegenstande des Preußischen Rechts teschäf-
tigt, muß man zuvörderst der provinziellen Rechtsverschiedenheiten gedenken, 
weil fie nicht in einzelnen Abweichungen, sondern in der Verschiedenheit 
der Rechtssysteme bestehen. Es ist hierüber in meinem Aufsatze: „die Ge-
richtsverfassung in Preußen" (Bd. VII. Heft 6 dieser Monatsschrift) das 
Nöthige gesagt worden, weshalb hier daraus Bezug genommen werden 
kann. Zu den dem ganzen Staate gemeinschaftlichen Gesetzen gehört zwar 
auch das Strafgesetzbuch vom 14. April 1861, so daß Preußen fich seit-
dem der Einheit des materiellen Strasrechts erfreut, aber im Strafprozeß 
stehen noch zwei Systeme einander fremd gegenüber: in den auf dem lin-
ken Rheinuser belegenen Landestheilen herrscht noch mit der französischen 
Gerichtsverfassung der Napoleonische Loäs älinstrueüon criminelle, in 
allen übrigen Landestheilen dagegen gilt derjenige Strafprozeß, von wel-
chem in den nachfolgenden Zeilen eine Skizze zu geben versucht werden 
soll und den man den Strafprozeß des gemeinen preußischen Rechtes nen-
nen kann. Von den linksrheinischen Einrichtungen sehe ich hier ganz ab, 
da fie im Wesentlichen identisch mit den französischen geblieben find und 
die unbedeutenden unter preußischer Herrschaft eingetretenen Modificationen 
die Leser diesei Blätter nicht interessiren köynen. 

Der Strafprozeß des gemeinen preußischen Rechtes, von dem wir 
also allein reden, ist übrigens nicht aus allen Gebieten seiner Geltung gleich-
artig, er besteht aus zwei ursprünglich getrennten, seit 1849 durch eine 

Baltische Monatsschrift. S. Jahrg. Bd. IX. Hft. S. 26 
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gemeinschaftliche Novellen-Gesetzgebung verschwisterten Systemen. I n den-
jenigen Landestheilen nämlich, in denen noch jetzt das gemeine deutsche 
Recht gilt, also in Neuvorpommern, im Bezirk des Justizsenats zu Ehren-
breitstein und in den Hohenzollernscheu Landen, bildet der gemeine 
deutsche Kriminalprozeß die rechtliche Grundlage des formalen Strafrechts, 
in allen übrigen Landestheilen dagegen die Kriminalordnung vom 11. De-
cember 1805, aus jedes dieser beiden Systeme ist aber seit 1849 eine iden-

. tische Gesetzgebung von so weit und tiefgreifender Bedeutung gepfropft, daß 
man jetzt nur noch von einem Strafprozeß mit provinziellen Modificatio-
uen reden kann. Letztere enthalten übrigens so wenig Charakteristisches, 
daß wir, ohne uns dem Vorwurfe der UnVollständigkeit auszusetzen, die 
Abweichung im Strafprozesse, welche die gemeinrechtlichen Landestheile von 
den landrechtlichen Stammlanden unterscheiden, hier ganz ignoriren, uns 
also ganz aus den preußischen Strafprozeß, wie er im Bunde mit der 
Kriminalordnung von 1806 sich darstellt, beschränken können. 

Die Geschichte des gemeinen preußischen Strafprozesses 
knüpft an die peinliche oder Halsgerichtsordnung Kaiser Karl's V. von 1632 
an. Durch dieses Gesetzbuch war dem Jnquisitionsprozesse, der vom Papst 
Jnnocenz III. für die Zwecke der Disciplinar- und Strafgewalt der Kirche 
gegen die Geistlichen geschaffen, von den italienischen Juristen sür die welt-
liche Strafgewalt angenommen und ans dem accusatorischen Prozeß des 
römischen Rechtes mit dem Institut der Tortur bereichert, in dieser Gestalt 
nach Deutschland gelangt und durch die Praxis bereits weiter ausgebildet 
war, die Weihe der Reichsgesetzgebung ertheilt und das alte deutsche 
Strafverfahren zu der nichtssagenden Schlußfaxe des hochnothpeinlichen 
Halsgerichts oder „endlichen Rechtstages" herabgedrückt. Dieses in allen 
Ländern der jungen Krone Preußen zur Geltung gelangte Gesetzbuch wurde 
von König Friedrich Wilhelm 1. zur Grundlage seiner im Jahre 1717 für 
die Kurmark Brandenburg erlassenen Kriminalordnung genommen, die wegen 
der Verbrechen und Strafen aus die peinliche Halsgerichtsordnung und die 
Reichsgesetze verweist und im Wesentlichen das inquisitorische Verfahren 
annimmt. 

Dem Juqnirenten wird zur Pflicht gemacht, uur die Wahrheit ans 
Licht zu bringen. Die Specialinquifition ist von der Generalinquisition 
abgesondert, das Verfahren schriftlich; suggestive und captiöse Fragen find 
verboten. Die urtheilenden Behörden find von den untersuchenden getrennt. 
Die Tortur ist in drei Graden, nach erfolgtem Beiurtheil und nach der 
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Verbal- und Real-Territion, doch mit empfohlener Behutsamkeit, ausdrück-
lich beibehalten und mit ihr der Reinigungseid und die Urfehde. Statt 
der Appellation ist die weitere Defension eingeführt, und bei Staatsver-
brechen, in Hexen- und Duellsachen die königliche Bestätigung erfordert. 
I m Jahre 1720 wurde es untersagt, in Kriminalsachen die Akten außer 
Landes zum Spruch zu versenden, sie durften nur noch an inländische 
Schöppenstühle, Juristenfakultäten und das Kriminalkollegium zn Berlin 
versendet werden. Das „verbesserte Landrecht des Königreichs Preußen" 
(womit die jetzige Provinz Preußen gemeint ist) von 1721 enthält im 
VI. Buche den Strafprozeß in genauem Anschluß an die Kriminalord-
nung von 1717, jedoch unter Beibehaltung des Anklageprozesses bei gerin-
geren Vergehen. Die alle übrigen Rechtsgebiete umgestaltende Regierung 
Friedrichs des Großen hatte aus den Strafprozeß nur den allerdings sehr 
verdienstvollen Einfluß, daß die Tortur abgeschafft und angeordnet wurde, 
bei völlig überführendem Beweise trotz mangelnden Bekenntnisses die ordent-
liche Strafe, selbst die Todesstrafe, zu verhängen, und daß der König mit 
enthusiastischem Eifer sür strenges Recht persönlich über die Gerichte eine 
Oberaussicht übte, und durch Anweisungen au die Gerichte der Unbestimmt-
heit der Gesetzgebung und der Willkür der Richter abzuhelfen suchte. I m 
Jahre 1794 wurde das allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten 
publicirt, welches in Thl. I I Tit. 20 eine Eodification des Strasrechts 
enthält, und man begann nun die Revision des nicht mehr zeitgemäßen 
Strafprozesses. Da aber das landrechtliche Kriminalrecht fich alsbald als 
eine sehr mangelhaste Arbeit erwies, so wurde schon im Jahre 1800 der 
Justizverwaltung der Austrag ertheilt, einen neueu Kriminalkodex auszuar-
beiten, der sowohl das materielle Strasrecht als den Strafprozeß enthalten 
sollte; es kam aber zunächst uur das Strafprozeßgefetz (unter wesentlicher 
Mitwirkung des bekannten Kriminalisten Klein) zu Stande und wurde 
am 11. December 1805 unter dem Titel „Allgemeines Kriminalrecht sür 
die Preußischen Staaten, Erster Theil, Kriminal-Ordnung" publicirt, spä-
ter auch in den neu- und wiedererworbenen Provinzen mit Ausnahme der 
franzöfischrechtlichen und gemeinrechtlichen Landestheile durch besondere 
Patente eingeführt. Dies Gesetzbuch stellte den damaligen Gerichtsbrauch 
fest und ist aus die Schriftlichkeit und Nichtöffentlichkeit der Inquisition 
gegründet. Dem Untersuchungsrichter ist die AuSmittelung der ganzen 

i Wahrheit uud zu diesem Zweck das Anklage- wie das Vertheidigungsamt 
> übertragen. Die Mitwirkung eines öffentlichen Anwalts fehlt, wogegen auch 

26* 
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kein Rechtsmittel zum Nachtheil des Angeklagten, vielmehr nur zu seinen 
Gunsten das Rechtsmittel der weiteren Vertheidigung (einmal, mit Aus-
schluß der dritten Instanz) stattfand. Die Abschaffung der Tortur bis auf 
eine Züchtigung sür bewiesene Lügen ist anerkannt. Die Richter sind an 
eine Beweistheorie gebunden und entscheiden die That- und Rechtsfrage 
zugleich. Für die Vertheidigung ist gesorgt. Bei den wichtigsten Ver-
brechen geht ministerielle oder königliche Bestätigung der Vollstreckung der 
Strase voraus. Die außerordentliche Strafe ist beibehalten, ebenso die 
vorläufige Freisprechung, welche die Verurtheilung des Angeklagten zur 
Tragung der Kosten nach fich zieht*). 

Die Kriminalordnung war übrigens sür manche wesentlich strafrecht-
liche Proceduren nicht bestimmt. Die Polizeistrafen wurden von den Poli-
zeibehörden im gewöhnlichen, durch keine feststehenden Normen geregelten 
Verwaltungswege verhängt. Die Militär-Strafjustiz wurde in besonderen 
Formen des Herkommens und kriegsherrlicher Bestimmungen geübt. 

Bei Finanzcontraventionen (gegen Steuer-, Zoll-, Post-, Regalien- zc. 
Gesetze) blieben die Regierungen berechtigt, nach einer summarischen Unter-
suchung die Sache durch eine Resolution zu entscheiden, doch stand dem 
Beschuldigten binnen 10 Tagen nach Empfang der Resolution dfr Antrag 
aus förmliches rechtliches Gehör und Erkenntniß bei dem kompetenten 
Obergerichte frei. Als ein kümmerlicher Rest des alten gemeinrechtlichen 
Anklageprozefses hatte die allgemeine Gerichtsordnung von 1793 den 
Injurienprozeß und den fiskalischen Untersuchungsprozeß als besondere Ar-
ten des Civilprozesses beibehalten, und die Kriminalordnung beließ es dabei. 

Der Jnjurienprozeß fand in Fällen leichter Verbal- und Realinjurien 
statt, jedoch mit gewissen Standesbeschränkungen, und bewegte fich ganz in 
den Formen des Civilprozesses. Der fiskalische Untersuchungsprozeß hatte 
ursprünglich nur solche Straffälle zum Gegenstande, welche mit einer dem 
FiscuS zufallenden Vermögensstrafe geahndet wurden, und wurde deshalb 
meist von Fiskalen geführt. Nach der Allgem. Gerichtsordn. waren aber 
auch andere als Vermögensstrafen, Freiheitsstrafen, körperliche Züchtigung 
u. s. w. das Resultat der fiskalischen Untersuchung, die beim Verschwinden 
der Fiskale allmälig in die Hand der ordentlichen Richter überging; fie 
wurde nach erfolgter Anregung durch die Verletzten oder die zuständigen 
Behörden von dem Richter in den Formen des Civilprozesses, aber von 

*) Vergl. über das Geschichtliche bis hieher »Ergänzungen und Erläuterungen zu den 
Preußischen Rechtsbüchern" von Gräff, Rönne und Simon, Breslau 1847, S. 1 ff. 
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Amtswegen geführt, was bei der Jnqnifitionsmaxime der Allgem. Gerichts-
ordnung keinen Widerspruch enthielt. Diese wunderliche Art von Civil-
Kriminalprozeß kam zur Anwendung: 1) bei gewissen geringeren Vergehen, 
2) bei Finanzvergehen, 3) bei Widersetzlichkeiten gegen königliche Beamten 
in Ausübung ihrer Amtspflichten, 4) wegen gewisser ausgezeichneter In -
jurien und S) wegen Dienstvergehen öffentlicher Beamten, wenn die an-
gedrohte Strase in nicht mehr und nicht minder als Dienstentsetzung bestand. 

Die Kriminalordnung erhielt vor der konstitutionellen Epoche Preu-
ßens nur eine wesentliche Ergänzung, das Gesetz wegen Untersuchung und 
Bestrafung des Holzdiebstahls vom 7. Juni 162t, das aber schon wieder 
einem neueren Gesetze über denselben Gegenstand Platz gemacht hat. Sie 
befriedigte jedoch keineswegs allgemein. Obgleich der Staatsminister von 
Arnim schon in seinen damals berühmten „Bruchstücken über Vergehen und 
Strafen" (Berlin, 1801) auf Errichtung einer einheitlichen obersten Instanz 
in Strafsachen gedrungen hatte, weil eben solche Einheit in den Grund-
sätzen des Kriminalrechts herrschen müsse wie in der Civiljustiz und über-
dies das Kriminalrecht seiner Natur nach bei weitem nicht zu dem Grade 
von Bestimmtheit gebracht werden könne, dessen das Civilrecht fähig sei, 
so blieb dieser Rath doch unbeachtet, und es entwickelte fich bald eine 
durch keine Centralinstanz zu heilende, stets wachsende Verschiedenheit der 
Gerichtspraxis im Strasrecht und Strafprozeß. Bei dem Mangel aller 
öffentlichen Eontrole zogen fich die Untersuchungen zuweilen ungebührlich 
in die Länge, die Heimlichkeit der Prozedur, der Entscheidung und der 
Strafvollstreckung gewährte dem durch Aussehen erregende Miffethaten beun-
ruhigten Publikum keine Befriedigung und ließ überhaupt das Bewußtsein 
einer strengen, aber unparteiischen Strafrechtspflege nicht aufkommen. Die 
Beweistheorie hemmte den Arm der Strafgewalt und zwang fie, bald 
trotz der zu voller Schuldüberzeugung ausreichenden Ueberführuug des An-
geschuldigten ihn nur mit jener halben, matten Maßregel der außerordent-
lichen Strase zu treffen, bald trotz dem Mangel genügender Belastung den 
Angeschuldigten zum Schaden seines Rufes und seines Vermögens nur 
vorläufig freizusprechen. Jedes zu Gunsten eines Angeschuldigten vom er-
kennenden Richter begangene Versehen blieb unheilbar, es war also eine 
Prämie daraus gesetzt, den Richter durch Verschmitztheit zu dupiren. 

Die Praxis empfand und die Wissenschast beleuchtete die Uebelstände, 
- daß der untersuchende Richter zugleich verfolgen und vertheidigen sollte, 
i daß die Trennung der verschiedenen Stadien des Prozesses (Scrutinium, 
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Voruntersuchung, Hauptuntersuchung), obwohl von der Praxis gebildet, 
dennoch nicht streng genug aufgefaßt war, daß die Thätigkeit des Ver-
teidigers erst am Schlüsse durch Einreichung einer Desenstonsschrist ein-
trat, daß die urtheilenden Richter den Angeschuldigten und die Zeugen 
nicht selbst sahen, ja sogar, den Referenten abgerechnet, die Akten nicht 
einmal vollständig kannten, und fie bei Zweifeln nur weitläuftige Mittel 
zur Ergänzung hatten, welche deshalb nicht gern angewendet wurden. 
Der einzige Vortheil des schriftlichen Verfahrens, daß für den Oberrichter 
das Ermittelte durch ausführliche Protokolle stxirt wurde, verlor bei der 
großen Beschränkung der Rechtsmittel viel von seiner Bedeutung. Dane-
ben imponirte das immer bekannter werdende dramatische und von einem 
hellen Strahl politischer Freiheit durchleuchtete Verfahren der englischen 
Jury. Der französische Anklage- und Assisenprozeß, aus dessen Beibehal-
tung die preußischen Rheinländer aller Parteien und Lebensstellungen in 
auffälliger Einstimmigkeit das größte Gewicht legten, zog immer mehr die 
Aufmerksamkeit des Publikums, der Juristen und endlich der Behörden der 
Altlande auf sich. Die Staatsregierung hatte schon bald nach den Frei-
heitskriegen eine Revision der Kriminalordnung eingeleitet, aber fie wider-
stand lange den sür fremdländisch und nur von liberaler Neuerungssucht 
begehrt erachteten Prinzipien. 

Endlich konnten aber auch diese Kreise sich ihrer Anerkennung nicht 
mehr ganz entziehen, und es fand namentlich seit der Thronbesteigung des 
von den Ideen der alten deutschen Freiheit erfüllten Königs Friedrich 
Wilhelm IV. (1840) ein merkbarer Umschwung in der Ansicht der leitenden 
Regionen statt. Um eines charakteristischen Beispiels zu gedenken, führe ich 
den Aufsatz „Ueber die neueren Vorschläge zur Verbesserung des Kriminal-
verfahrens in Deutschland" an, welchen der Geh. Justizrath Vr. Bieller 
im XII. Bd. der Zeitschrist sür geschichtliche Rechtswissenschaft (1844) ver-
öffentlichte. Biener gelangt hier vom Standpunkte der sogen, historischen 
Rechtswissenschaft und der conservativen Politik aus zu folgenden Resultaten. 
Die Jnquisitionsmaxime sei beizubehalten, der Richter habe also von Amts-
wegen einzuschreiten und in jedem Stadium des Verfahrens nach der Er-
forschung der Wahrheit zu streben. I n dem ersten Stadium würden von 
Seiten des Kriminalrichters die vorbereitenden Schritte geschehen, welche 
es möglich machen, gegen einen Bestimmten als den Verdächtigen zu ver-
fahren. Abschließen werde dies mit einem richterlichen Decret, daß der 
Verdächtige in Untersuchung zu ziehen und aus welche Gegenstände die 
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Untersuchung zu richten sei. I n dem zweiten Stadium habe der Richter 
aus inquisitorischem Wege den Thatbestand vollends festzustellen. Daraus 
sei durch Decret des Oberrichters zu entscheiden, ob dem Verdächtigen der 
Kriminalprozeß zu machen sei oder nicht. Ersteren Falls habe nun die 
Staatsanwaltschaft die Anklage mit einem bestimmten Antrage anzufertigen, 
die der vollständigen Schlußverhandlung zu Grunde zu legen sei. Allen-
falls könne man übrigens die Staatsanwaltschaft schon im zweiten Stadium 
als promovens inyuisitionem mitwirken lassen. Die Hülfe eines Vertei-
digers sei dem Beschuldigten schon vom Beginn des zweiten Stadiums zu 
gestatten. Die Schlußverhandlung müsse mündlich vor dem erkennenden 
Richter, jedoch ohne Zuziehung von Geschworenen geschehen und möge be-
schränkt oder auch selbst unbeschränkt öffentlich sein. — Die Staatsregie-
rung wich in ihrer Ansicht von diesen Grundsätzen nur darin ab, daß fie 
die Verfolgung der Straffälle von vornherein der zu errichtenden Staats-
anwaltschaft überwiesen, die Zulassung des Vertheidigers aber aus das 
letzte Stadium des Verfahrens beschränkt und zur Schlußverhandlung außer 
den Betheiligten nur allen Justizbeamten, einschließlich der Rechtsanwälte, 
Reserendarien und Auscultatoren den Zutritt gestattet wissen wollte. 

Der Umgestaltung des Strafprozesses nach diesen Prinzipien stand aber 
die damalige Gerichtsverfassung, namentlich der eximirte Gerichtsstand und 
die Patrimonialgerichte, entgegen, zu deren Abschaffung man sich aus histo-
risch-politischen Gründen nicht entschließen konnte; der König beschloß des-
halb, „ein solches Verfahren zunächst nur bei den Gerichten der Stadt 
Berlin, deren Verfassung hierbei keine Schwierigkeit entgegenstellte, anzu-
ordnen", und erließ unterm 17. Juli 1846 das Gesetz, betreffend das 
Versahren in den bei dem Kammergericht und Kriminalgericht zu Berlin 
zu führenden Untersuchungen. Diese Abschlagszahlung wurde indessen von 
der öffentlichen Meinung sür sehr ungenügend erachtet und hatte die Wir-
kung, daß fich die allgemeine Aufmerksamkeit auf daS Strafverfahren rich-
tete; der Rus nach öffentlichen und mündlichen Verfahren und nach Schwur-
gerichten und zugleich nach Abschaffung der Patrimonialgerichte und des 
eximirten Gerichtsstandes durchdrang alle Schichten der Bevölkerung mit 
Ausnahme der seudalen Kreise und der Stock-Bureaukratie. 

Die stürmische Bewegung des Jahres 1848 ließ fich ohne Befriedi-
gung dieses allgemeinen Wunsches nicht bemeistern, es wurde deshalb, 
nachdem am 2. Januar 1849 eiue neue Gerichtsverfassung octroyirt war, 
am folgenden Tage eine königl. Verordnung über die Einführung des 
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mündlichen und öffentlichen Verfahrens mit Geschworenen in Untersuchungs-
sachen erlassen, und zwar sür den ganzen Umsang der Monarchie mit Aus-
nahme der linksrheinischen Landestheile. Zur Herstellung eines vollstän-
digen Strafprozeßgesetzes war die Zeit zu kurz und zu bewegt. 

Die Verordnung beschränkt sich darauf, die neuen Prinzipien zur 
Geltung zu bringen und in die geltenden Strasprozeßsysteme nothdürstig 
einzufügen. Sie wurde später, den Kammern vorgelegt, von denselben nach-
träglich genehmigt, hierbei aber eine Menge theils ergänzender theils 
abändernder Bestimmungen vereinbart, welche den Inhalt des Zusatz-
gesetzes vom 3. Mai 1852 bilden. Seitdem haben noch andere Gesetze 
einzelne Modifikationen hinzugefügt, zu einem neuen, aus einem Gusse 
gearbeiteten Strafprozeßgesetze ist es aber bis heute noch nicht gekommen. 

Der heutige gemeine preußische Strafprozeß ist daher ein ziemlich 
buntscheckiges Mckwerk. Dennoch treten darin die Hauptzüge des Systems 
scharf genug hervor, um den Lesern dieser Blätter ein vollständiges Bild 
des Verfahrens geben zu können, ohne daß ich in ein sie nicht interessiren-
des und ermüdendes Detail einzugehen brauchte. Es kommt hier ja nur 
auf die charakteristische Stellung des preußischen Strafprozesses zu den neue-
ren Prinzipien und den Hauptgrundsätzen der strafenden Gerechtigkeit an. 

Ich werde mich bemühen in möglichst kurzen und prägnanten Zügen 
1) das sachliche Gebiet des preußischen Strafprozesses, 2) den allgemeinen 
Charakter desselben, 3) die Stellung der Staatsanwaltschast, 4) die Stellung 
des Angeklagten und die Vertheidigung, 5) die drei Arten des Strafpro-
zesses, 6) die Beschwerden und Rechtsmittel und 7) die besonderen Prozeß-
arten darzustellen, und daran zum Schluß einige kritische Bemerkungen 
knüpfen. 

1. Die Vorschriften des Strafprozesses erstrecken sich 
aus die Ahndung aller Übertretungen von rechtsgültigen Vorschriften, die 
eine allgemeine Strafandrohung enthalten. Sie beziehen fich also nicht aus 
die Anwendung sogen. Executivstrasen, d. h. solcher Strafen, durch welche 
im einzelnen Falle eine öffentliche Behörde innerhalb 'ihrer verfassungsmä-
ßigen Befugnisse den iAr schuldigen Gehorsam erzwingt, wohl aber auch 
auf jede Uebertretung einer Polizeiverordnung, die eine allgemeine Straf-
androhung ausspricht. Die Regel hat nur folgende Ausnahmen: s) das 
Zwittergefchöpf des fiscalifchen Untersuchungsprozesses ist zwar ausgehoben, 
aber der Jnjurienprozeß ist als eine Civilprozeßart beibehalten. Die ge-
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wohnliche Beleidigung kann nur aus diesem Wege von dem Beleidigten 
gegen den Beleidiger verfolgt werden. Die Ehrverletzung (öffentliche, 
schriftliche oder verleumderische Beleidigung), die Mißhandlung und die 
schwerer qualificirten Arten dieser Vergehen eignen sich zwar znm Kriminal-
versahren, können aber, so lange der Staatsanwalt nicht einschreitet, von 
dem Gekränkten im Jnjurienprozesse verfolgt werden; sobald der Staats-
anwalt in solchem Falle einschreitet, ruht der Jnjnrienprozeß bis zur Er-
ledigung des Strafversahrens, b) der gemeine Strafprozeß findet keine 
Anwendung aus das Strafverfahren der Militärgerichte und aus die Hand-
habung der Disciplinarstrasgesetze. Dagegen ist zu diesen Ausnahmen die 
Besugniß gewisser Verwaltungsbehörden zur Erlassung vorläufiger Stras-
festfctzungen nicht zu rechnen, da dem davon Betroffenen innerhalb 10 Tagen 
von der Zustellung der Verfügung an die Berufung aus richterliches Gehör 
freisteht und dieselbe der Verfügung sofort jede Kraft raubt. Diese Ein-
richtung, die fich übrigens als überaus praktisch bewährt hat, kann man 
als eine Anwendung der Strafgesetze im Vergleichswege bezeichnen, die 
nur dann in Kraft tritt, wenn der Beschuldigte fich ihr freiwillig durch 
Nichtablehuung unterwirst. Für eigentliche Kriminalstrasen wäre eine solche 
Einrichtung prinzipwidrig, sie findet aber auch nur in folgenden beiden 
Fällen statt: a) Wer die Polizeiverwaltung in einem Bezirke auszuüben 
hat, ist befugt, wegen der in diesem Bezirke verübten, sein Ressort betref-
fenden Uebertretungen (das sind nach dem Strafgesetzbuch Straffälle, 
die im Maximum mit 50 Thl. Geld- oder 6 Wochen Gesängnißstrafe be-
droht find), die Strase, die jedoch 5 Thlr. Geldbuße oder dreitägige Ge-
sängnißstrafe nicht übersteigen dars, vorläufig festzusetzen (Gesetz vom 14. 
Mai 1852); b) die bereits oben erwähnte Besugniß der zuständigen Ver-
waltungsbehörden, bei Finanzcontraventionen die Strase durch Resolution 
vorläufig festzusetzen, ist ohne Beschränkung aus das Strafmaß beibehalten, 
doch ist zu bemerken, daß es fich hierbei nur um Geldstrafen und Confis-
cation der Contrebande handelt, also um Strafen, die fich sehr wohl zur 
Abmachung im Vergleichswege eignen. Wird in einem dieser Fälle aus 
gerichtliches Gehör provocirt, so tritt die gerichtliche Untersuchung nach den 
Vorschriften des Strafprozesses ein; die vorläufige Strafverfügung vertritt 
dann die Anklage und der Gerichtsbeschluß über Einleitung der Untersu-
chung sällt weg. 

2. Was den allgemeinen Charakter des Strafprozesses 
betrifft, so entspricht derselbe im Wesentlichen der von der Napoleonischen 
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Gesetzgebung geschaffenen Verbindung des Anklageprinzips mit der Jnqui-
fitionsmaxime. Die Gerichte haben sich mit einer Strafsache nicht mehr 
von Amtswegen zu befassen, sondern nur auserhobene Anklage oder vor-
bereitende Anträge der Staatsanwaltschaft einzuschreiten; die Verfolgung 
ist im Prinzip Sache der Staatsanwaltschaft, an welche deshalb von den 
Privaten und den Behörden die Anzeigen über vorgekommene Straffälle 
zu richten find. Nur wenn Gefahr im Verzuge obwaltet, hat das Gericht 
auch ohne Antrag des Staatsanwalts alle diejenigen Ermittelungen, Ver-
haftungen und sonstigen Anordnungen vorzunehmen, welche nothwendig 
find, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten, die Verhandlungen 
hierüber find aber demnächst dem Staatsanwalt zuzustellen. Es werden 
drei Stadien des Verfahrens, abgesehen von den Rechtsmitteln, unterschie-
den: die vorläufigen Ermittelungen, die Voruntersuchung und die Haupt-
untersuchung. Untersuchungshandlungen darf die Staatsanwaltschaft nicht 
selbst vornehmen, wenn nicht Gefahr im Verzuge obwaltet und der Fall 
der Ergreifung auf frischer That vorliegt, sondern sie muß fich zu ihren 
Ermittelungen der Polizei- oder der Gerichtsbehörden bedienen. Vorläu-
fige Ermittelungen, auch wenn sie die richterliche Thätigkeit in Anspruch 
genommen haben, beschränken das Befinden des Staatsanwalts, ob Anklage 
zu erheben, nicht. Hat er aber die Führung einer Voruntersuchung bean-
tragt, — und solchem Antrage muß der Untersuchungsrichter ohne eigne 
Cognition der Sache stattgeben, — so ist er nur noch promoven8 inyu!-
Monem, der Untersuchungsrichter stellt „aus inquisitorischem Wege den 
Thatbestand vollends fest" (f. o.), und nach dem Abschluß der Voruntersu-
chung ist der Staatsanwalt zur Erhebung der Anklage verpflichtet, falls nicht 
auf seinen Antrag das Gericht die Einstellung der Untersuchung beschließt. 

Die Hauptuntersuchung wird aus die erhobene Anklage durch Gerichts-
beschluß eingeleitet; lautet der Beschluß ablehnend, so steht der Staats-
anwaltschaft die Beschwerde dagegen zu. Dem Angeklagten steht Hagegen, 
wenn die Eröffnung der Untersuchung beschlossen wird, keine Beschwerde zu, 
weil ihm das Hauptverfahren volle Gelegenheit bietet, seine Nichtschuld 
darznthun. 

Die Hauptuntersuchung wird in öffentlicher*) Sitzung mündlich ge-

*) Ausgeschlossen von dem Zutritt zu den öffentlichen Verhandlungen find nur unbe-
theiligte Personen, welche unerwachsen find oder fich nicht im Vollgenusse der bürgerlichen 
Ehre befinden. Die Oeffentlichkeit kann für die ganze Hauptverhandlung oder für einen 
Theil derselben ausgeschlossen werden, wenn fie der Ordnung oder den guten Sitten Ge-
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führt; die Verhandlung wird von dem Richter, resp. Gerichtsvorsitzenden 
geleitet, nach der Vorlesung der Anklage und dem Verhör des Angeklagten 
der Beweis, namentlich durch Vernehmung der Zeugen und Sachverstän-
digen erhoben, nnd nachdem der Staatsanwalt und der Angeklagte oder 
sein Vertheidiger, dem stets das letzte Wort gebührt, zum Schluß plaidirt 
haben, das Urtheil gefällt und sofort mit den Gründen verkündet. Ein 
sogenanntes Kreuzverhör der Zeugen und Sachverständigen durch den 
Staatsanwalt und den Vertheidiger findet nicht statt, eine Ausnahme läßt 
das Gesetz beim Schwurgerichtsversahren zu, wovon weiter unten die Rede 
sein wird. Die Urtheilsgründe müssen unter Angabe der Beweismittel die 
Thatsachen.bezeichnen, welche sür erwiesen oder sür nicht erwiesen erachtet 
werden, und danach die tatsächliche Feststellung treffen. — Bei der Haupt-
untersuchung macht fich die Jnquifitiousmaxime namentlich darin geltend, 
daß zwar die von der Staatsanwaltschaft in der Anklage in Bezug genom-
menen Beweismittel erhoben werden müssen, aber auch das Gericht von 
Amtswegen die ihm nöthig scheinenden Beweise erheben kann und über 
die Erheblichkeit der Entlastungsbeweismittel des Angeklagten frei zu be-
finden hat; ferner in der Vorschrift, daß kein erheblicher Umstand und kein 
Beweismittel bloß aus dem Grunde unberücksichtigt bleiben darf, weil dem 
Angeklagten oder der Staatsanwaltschaft davon nicht vor der Verhandlung 
oder nicht frühzeitig genug Kenntniß gegeben sei, und daß die Entscheidung 
sich nicht bloß aus die Thatsachen zn beschränken hat, welche in der An-
klage erwähnt find, sondern auch auf die näheren Umstände, von welchen 
dieselben begleitet waren, und zwar selbst dann, wenn fie verbunden oder 
vereinzelt von einem Gesichtspunkte aus strafbar erscheinen, unter welchen 
die Anklage fie nicht gebracht hat, auch wenn dieser Gesichtspunkt ein er-
schwerender ist. (Findet das Gericht, daß es danach wegen der schwereren 
Qualifikation der That znr Beurtheilung der Sache nicht competeut ist, so 
hat es seine Inkompetenz durch Urtheil auszusprechen). Das Gericht hat 
also von Amtswegen darauf zu sehen, daß die Strasthat, welche zur An-
klage Veranlassung gegeben, in dem schwebenden Verfahren erschöpfend 
beurtheilt werde. Daraus beruht denn aber auch andererseits die strenge 

fahr bringt. Bei Münzverbrechen oder Münzvergehen !st die Oefsentlichkeit gesetzlich aus-
geschlossen. Der Beschluß über die Ausschließung der Oeffentlichkeit wird, nachdem die 
Staatsanwaltschaft und der Angeklagte in nicht öffentlicher Sitzung gehört worden find, 
von dem erkennenden Gerichte erlassen und öffentlich verkündigt; der Vorfitzende ist gleich-
wohl befugt, einzelnen unbetheiligten Personen den Zutritt zu gestatten. 
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Einhaltung des Grundsatzes: As dis !n iöem. Es können übrigens so-
wohl von der Staatsanwaltschaft wie vom Angeklagten in der mündlichen 
Verhandlung selbst noch neue Belastungs- und Entlastungsbeweise angege-
ben werden, dereu Erheblichkeit das Gericht zu prüfen hat; werden fie sür 
erheblich befunden und find die Beweismittel nicht zur Stelle, so muß 
eine neue mündliche Verhandlung anberaumt werden. — DaS Gericht ur-
theilt ohne positive Beweisregeln Nach freier Ueberzeugung darüber, ob 
der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig sei, und verurtheilt ihn danach 
zur gesetzlichen Strase oder spricht ihn frei, ein Drittes giebt es nicht, 
namentlich keine außerordentliche Strase und keine vorläufige Freisprechung. 
Mit der Verurtheilung des Angeklagten zu einer Strafe, fie möge in der 
ersten oder einer späteren Instanz erfolgen, ist zugleich die Verurtheilung 
desselben in die Kosten des Verfahrens auszusprechen. Wenn eine Unter-
suchung gegen Mehrere gerichtet ist, so hasten die vernrtheilten Personen 
sür die Nebenkosten (baare Auslagen) solidarisch, soweit nicht im Erkennt-
nisse ausdrücklich etwas Anderes festgesetzt ist; jedoch erstreckt fich diese soli-
darische Haftbarkeit nicht auf die jeden einzelnen Vernrtheilten treffenden 
Haft- und Transportkosten. Wird der Angeschuldigte freigesprochen, so 
hat er keine Kosten zu tragen, der Staat vergütigt ihm aber auch nicht 
die Kosten der Vertheidigung oder sonstigen Nachtheil. Der Strafrichter 
hat, mit der unten zu erwähnenden einzigen Ausnahme beim Verfahren 
wegen Holzdiebstahls, niemals aus Erstattung des Werthes oder Ersatz 
des Schadens an den Beschädigten zu erkennen, der Beschädigte kann seine 
Ansprüche nur im Eivilprozeffe verfolgen. — I n allen gerichtlichen Ver-
handlungen der Vor- und der Hauptuntersuchung hat ein Gerichtsschreiber 
(ein vereidigter Subalternbeamter, ein Referendarius oder ein Auscultator) 
als Protokollführer mitzuwirken. — Findet eine Voruntersuchung statt, so 
werden die in derselben vernommenen Zeugen und Sachverständigen, wenn 
fie nicht nach irgend einer Richtung hin verdächtig erscheinen, sofort nach 
ihrer Abhörung vereidigt und fie in diesem Falle bei der Hauptuntersuchung 
nur aus den bereits geleisteten Eid verwiesen*). — Sowohl während der 

*) Die Nr. 46 des kaiserl russischen Fundamental-ReglementS verlegt die Vereidigung 
der Zeugen und Sachverständigen in die mündlichi Schlußverhandlung. Die Vorschrift 
des preußischen Rechts hat den Vorzug, daß die Zeugen schon in der Voruntersuchung 
gezwungen werden, der Wahrheit die Ehre zu geben, namentlich nicht zur Schonung des 
Angeklagten belastende Thatsachen zu verschweigen, wodurch ost die Kraft der Voruntersu-
chung abgeschwächt und die Anklage geradezu unmöglich gemacht werden könnte, z. B. 
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Voruntersuchung als während des ganzen Laufes der gerichtlichen Untersu-
chung steht dem Gerichte die Beschlußuahme über die Verhaftung oder 
Freilassung des Angeklagten zu; vor der Freilassung eines Angeklagten 
muß der Staatsanwalt gehört werden. — Die Erkenntnisse können durch 
Rechtsmittel angefochten werden sowohl von dem Staatsanwalt, selbst zu 
Gunsten des Angeklagten, als auch von dem verurtheilten Angeklagten. 
Durch Einlegung eines Rechtsmittels von Seiten des Staatsanwalts darf 
die Freilassung des verhafteten Angeklagten niemals verzögert werden. — 
Eine höhere Bestätigung rechtskräftiger Erkenntnisse findet nur statt, wenn 
fie auf Todesstrafe oder lebenslängliche Freiheitsstrafe lauten, fie bedürfen 
in diesem Falle der Bestätigung des Königs zu ihrer Vollstreckbar^. 
Das Begnadigungsrecht des Königs ist unbeschränkt, jedoch ist er nicht 
berechtigt, eine noch schwebende Untersuchung niederzuschlagen, es bedarf 
hierzu eines verfassungsmäßig zu Stande gekommenen Gesetzes. 

3. Die Stel lung der Staatsanwaltschaft ist, was die politi-
schen Gesichtspunkte, namentlich das sogen. Anklagemonopol derselben be-
trifft, bereits in meinem Aussatz „über die Gerichtsverfassung in Preußen" 
besprochen. Indem hieraus Bezug genommen wird, ist im Uebrigen Fol-
gendes hervorzuheben. Das Strafgesetzbuch hat bei mehreren Vergehens-
arten die Erhebung der Anklage von einem Antrage der verletzten Privat-
person abhängig gemacht; ist ein solcher Antrag einmal gestellt, so kann er 
nicht widerrufen oder modificirt werden, sobald die Anklage erhoben und 
die Hauptuntersuchung eingeleitet ist. Die Staatsanwaltschaft ist verpflich-
tet, nicht bloß daraus zu achten, daß kein Schuldiger der Strase entgehe, 
sondern auch daraus, daß Niemand schuldlos verfolgt werde; fie ist befugt, 
alle ihr erforderlich scheinenden Anträge zu stellen, welche auf die Vorbe-
reitung, die Einleitung und Führung der Untersuchung, auf die gerichtlichen 
Verfügungen und Beschlüsse in derselben, so wie auf die Strafvollstreckung 
Bezug haben. Sie hat nicht die Stellung einer Prozeßpartei, sondern die 
einer dem Gerichte coordinirten Behörde, die im Zusammenwirken mit dem 
Gerichte dem Strafrechtszwecke genügt, ihre Parteirolle ist nur eine formale; 
daher steht fie in keinem Moment, auch nicht in der mündlichen Verhand-
lung, unter der Disciplin des Gerichts, kann keine den Richter oder fie 

wenn der einzige vorhandene Zeuge, obwohl er den Thäter kennt, wahrheitswidrig aus-
sagt, er kenne ihn nicht. Dagegen gebe ich der in Nr. 76 1. o. angeordneten Vereidigung 
vor dem Verhör den Vorzug, dann dürste eS aber umsomehr prinzipgemäß sein, fie schon 
vor dem Verhör durch den Untersuchungsrichter stattfinden zu lassen. 
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selbst bindende Zugeständnisse machen, dagegen mit ihrer Thätigkeit dem 
Angeklagten, wenn fie im Lause der Verhandlung von seiner Unschuld oder 
von ihm zu Gute kommenden, die Beschuldigung mildernd modisicirenden 
Umständen Ueberzeugung gewonnen hat, zur Seite treten, selbst Rechtsmittel 
zu seinen Gunsten einlegen» Der Verkehr zwischen der Staatsanwaltschaft 
und dem Gericht wird in der Regel durch urschristliche Vorlegung der in 
die Akten zu schreibenden Anträge und Beschlüsse vermittelt. Bei den 
mündlichen Verhandlungen muß der leitende Richter dem Staatsanwalt 
gestatten, Fragen, welche er zur Ausklärung der Sache für angemessen er-
achtet, unmittelbar an die Betheiligten zu richten. — Bei Finanzcontra-
ventionen ist die zur Verwaltung der betreffenden Abgaben und Gefälle 
bestellte Behörde, wenn die Staatsanwaltschaft das Einschreiten ablehnt, 
besugt, die gerichtliche Anklage selbständig zu erheben und fich in den Ge-
richtsaudienzen durch einen Beamten ihres Ressorts oder einen Rechtsan-
walt vertreten zu lassen. Außer diesem Vertreter muß dann aber auch 
der Staatsanwalt zugezogen und mit seinen Anträgen gehört werden; er 
kann in jeder Lage der Sache bis zur rechtskräftigen Entscheidung die 
Verfolgung übernehmen, und die Behörde tritt dann in die Stellung der 
Anschlußpartei. Ebenso kann sich die Behörde einer von der Staatsan-
waltschaft erhobenen Anklage jederzeit anschließen. I n der Appellations-
und der Nichtigkeitsinstanz stehen der Behörde an Stelle der sonst nur 
zehntägigen Fristen vierwöchige Fristen offen. 

4. Die Stel lung des Angeklagten und die Vertheidigung. 
Zwangsmittel jeder Art, durch welche der Angeklagte zu irgend einer Er-
klärung genöthigt werden soll, find unzulässig, also auch die früher an-
geordnet gewesene Bestrafung derselben wegen erwiesener Lügen. Das Er-
greifen der Person eines Verdächtigen und das Eindringen in seine 
Wohnung kann nur in den Fällen und Formen des Gesetzes zum Schutz 
der persönlichen Freiheit vom 12. Februar 1850 erfolgen. Es lohnt fich 
nicht, die Einzelnheiten dieses Gesetzes mitzutheilen, dessen Bestimmnngeu 
meist sehr dehnsam find, und das schon deshalb einer wirksamen Garantie 
entbehrt, weil es keine Strasbestimmungen gegen diejenigen Beamten ent-
hält, die es verletzen; mit der englischen Uaxna ekarta und dem aus Grund 
derselben erwachsenen System des Schutzes der persönlichen Freiheit in 
England kann es nicht verglichen werden. 

Wenn der Angeklagte in der mündlichen Verhandlung der Haupt-
uutersuchung trotz gehöriger Ladung nicht erscheint, so wird in der dann 
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stattfindenden Contumazialverhandluug ein Zugestehen der Anklage nicht 
angenommen, sondern nur in seiner Abwesenheit der Beweis erhoben und 
erkannt, das Gericht kann jedoch, wenn es zur Ausklärung der Sache nö-
thig, das Erscheinen des Angeklagten durch Verhaftung oder Vorführung 
erzwingen. Nur in Schwurgerichtssachen wird der Angeklagte, wenn er 
nicht verh'astet ist, unter der Verwarnung vorgeladen, daß die ihm zur 
Last gelegte That sür zugestanden angenommen und gegen ihn weiter nach 
den Gesetzen werde verfahren werden; erscheint der Angeklagte dann nicht, 
so wird ohne Mitwirkung der Geschworenen gegen ihn erkannt. Ein sol-
ches Urtheil ist jedoch nur, soweit es nicht die Freiheit der Person betrifft, 
vollstreckbar, stellt fich der Vernrtheilte, oder wird er zur Hast gebracht, 
so tritt das Urtheil, mit Ausnahme des Kostenpunktes, sofort außer Kraft, 
und es wird in gewöhnlicher Weise zur Hauptverhandlung vor dem 
Schwurgerichte und zur Fällung des Urtheils geschritten. Wenn ein An-
geklagter die Hauptverhandlung ungebührlich und beharrlich stört, so kann 
das Gericht nach Anhörung des Staatsanwalts, unbeschadet der etwa sonst 
zu verhängenden Strase, durch Beschluß anordnen, daß derselbe ins Unter-
suchuugsgesängniß abgeführt und das Verfahren in seiner Abwesenheit fort-
gesetzt werde. Dieser Beschluß kann jederzeit zurückgenommen werden. 
Der Vertheidiger wird auch nach Abführung des Angeklagten gehört. — 
Eines Vertheidigers kann fich der Augeklagte nur nach Einleitung der 
Hauptuntersuchung bedienen*). Die Vertretung eines nicht erschienenen 
Angeklagten durch den Vertheidiger findet, selbst zur bloßen Ausführung 
eines Rechtspunktes, in erster Instanz nur in Untersuchungen wegen Über-
tretungen und wegen solcher Vergehen statt, die bloß mit Geldbuße be-
droht find; in allen andern Fällen geht ein nicht erschienener Angeklagter 
der Vertheidigung verlustig. I n den höheren Instanzen ist die Vertretung 
durch den Vertheidiger zulässig; das Nähere wird unten bei den Rechts-
mitteln gesagt werden. Zur Verhandlung vor dem Schwurgericht muß 
dem wegen Verbrechens Angeklagten ein Vertheidiger von Amts wegen zu-
geordnet werden, jedoch bleibt dem Angeklagten vorbehalten, sich demnächst 

*) Meines Erachtens würde es keinen Nachtheil für die Untersuchungszwecke haben, 
oft aber zur schnelleren und besseren Aufklämng der Sache beitragen, wenn schon im Laufe 
der Voruntersuchung ein vom Beschuldigten gewählter Vertheidiger mit seinen Anträgen 
gehört würde,- die Einsicht der Akten würde demselben freilich nur dann zu gestatten sein» 
wenn der Staatsanwalt und der Untersuchungsrichter fich überzeugt haben, daß eine Ver« 
dunkelung der Sache nicht mehr zu befürchten sei. 
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des Beistandes eines von ihm gewählten Vertheidigers zu bedienen; in 
allen andern Fällen ist es Sache des Angeklagten, ob er fich vertheidigen 
lassen und wen er damit beaustragen will, doch kann das Gericht dem 
Angeklagten, namentlich wenn er arm ist, aus seinen Antrag einen Ver-
theidiger zuordnen. Als Vertheidiger können auftreten: 1) Rechtsanwälte, 
welche zur Praxis bei preußischen Gerichtshöfen berechtigt sind, 2) die an 
preußischen Universitäten habilitirten Doctoren der Rechte, 3) Reserenda-
rien und Auscultatoren mit Genehmigung des Vorstandes des Gerichts, 
bei welchem sie beschäftigt find, 4) andere Personen nur mit besonderer 
Genehmigung des Gerichts, Staatsbeamte außerdem nur mit Bewilligung 
ihrer vorgesetzten Dienstbehörde. Als Vertreter können anßer denjenigen, 
welche als Vertheidiger austreten können, auch noch diejenigen großjährigen 
Männer auftreten, welche nach den Gesetzen vermuthete Vollmacht haben, 
z.B. Väter, Ehegatten, Brüder, Prokuristen :c., insofern sie fich im Voll-
genuß der bürgerlichen Ehre befinden. Ist der Angeklagte verhaftet, so 
ist ihm in der Zwischenzeit von der Mittheilung der Anklage bis zum Ver-
handlungstermine gestattet, fich mit seinem Vertheidiger zu besprechen, und 
zwar ohne Beisein einer Gerichtsperson, wenn der Vertheidiger ein in Eid 
und Pflicht stehender Justizbeamter, z. B. Rechtsanwalt, ist. Die Gül-
tigkeit einer Hauptverhandlung ist in keinem Falle dadurch bedingt, daß 
die Vertheidigung des Angeklagten durch den gewählten oder zugeordneten 
Vertheidiger wirklich geführt werde, wenn nur in dieser Beziehung von 
Gerichtswegen den gesetzlichen Vorschriften genügt ist. Dem Vertheidiger 
müssen aus sein Verlangen die Untersuchungsakten in der Gerichtsregistratur 
zur Einficht vorgelegt, fie dürfen ihm aber nicht zur Mitnahme verabfolgt 
werden. Die Richter der Vertheidigung stehen insofern gegen die der An-
klage zurück, als der Vertheidiger unter der Disciplin des leitenden Rich-
ters steht, und nur mit Genehmigung desselben Fragen direct an die Be-
theiligten richten darf. Beim Schlußplaidoyer hat der Vertheidiger stets 
das letzte Wort. . 

S. Die drei Arten des Strafverfahrens. Das Strafgesetz-
buch bringt alle strafbare Handlungen in drei Kategorien: Verbrechen, Ver-
gehen und Übertretungen. Ein Verbrechen ist eine Handlung, welche die 
Gesetze mit der Todesstrafe, mit Zuchthausstrafe oder mit Einschließung 
von mehr als fünf Jahren bedrohen, ein Vergehen eine Handlung, welche 
die Gesetze mit Einschließung bis zu fünf Jahre«, mit Gesängnißstrase 
von mehr als sechs Wochen (das höchste Maß der Gesängnißstrase sür 
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eine Strafthat, die nicht im Rückfalle begangen, beträgt fünf Jahre) oder 
mit Geldbuße von mehr als fünfzig Thalern bedrohen; eine Uebertretung 
endlich ist eine Handlung, welche mit einer geringeren Geld- und Gesäng-
nißstrase als so eben angegeben bedroht ist. Nach diesen Kategorien re-
gelte das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch? die Arten des Unter-
suchuugsversahrens, wies die Verbrechen den Schwurgerichtshöfen, die Ver-
gehen den aus drei Mitgliedern bestehenden Gerichtsabtheilungeu und die 
Übertretungen den Einzelrichtern zu. Durch spätere Gesetze sind den 
Schwurgerichtshösen einige besonders, häufig vorkommende Arten des Dieb-
stahls und der Hehlerei, welche zu den Verbrechen gehören, und alle Ver-
brechen solcher Personen, die zur Zeit der That das sechszehnte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hatten, zur Schonung der allzuhäufig und lange 
in Anspruch genommenen Geschworenen abgenommen und den Gerichts-
abtheilungeu überwiesen, und anderntheils die Kompetenz der Einzelrichter 
dadurch erweitert, daß ihnen mehrere minder wichtige Vergehen (unbefugte 
Führung von Namen resp. Tragen von Uniformen, Ehrenzeichen zc., Land-
streicherei, Arbeitsscheu, qualifizirtes Betteln, gewerbsmäßige Unzucht, 
Fischerei- und Jagdvergehen, Bruch der als Strase verhängten Polizei-
aufsicht und einfache Fälschung von Pässen, Legitimatiouspapieren u. dgl.) 
überwiesen wurden. Die Art des Versahrens richtet sich seitdem nicht 
mehr lediglich nach den drei Arten strafbarer Handlungen, sondern vorzugs-
weise nach der Gerichtsart, welche zur Sache competeut ist; wir haben 
daher das Verfahren der Einzelnrichter, das der Gerichtsabtheilungen und 
das der Schwurgerichte zu unterscheiden. 

a) Das Verfahren des Einzelnrichters basirt aus der vom Po-
lizeianwalt*) zu erhebenden Anklage; eine Voruntersuchung findet in die-
sen Sachen nicht statt, der Polizeianwalt muß daher die ihm nöthige 
Information durch polizeiliche Recherchen gewinnen oder nötigenfalls das 
Gericht um einzelne Ermittelungen oder Vernehmungen requiriren. Die 
Anklage kann schriftlich oder mündlich erhoben werden. Wird dem Richter 
beim Eingange der Anklage zugleich der Angeklagte vorgeführt, was stets 
geschehen muß, wenn der Angeklagte verhastet ist, so ist sofort zur Haupt-
verhandlung zu schreiten und nur, wenn ein erhebliches Beweismittel 
nicht zur Stelle ist, ein möglichst naher Termin zur Fortsetzung der Ver-
handlungen anzuberaumen. Wird der Angeklagte nicht vorgeführt, so 

*) Vergl. in meinem Aussatz über „die Gerichtsverfassung in Preußen* den Passus 
über die Staatsanwaltschaft. 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg.. Bd. IX. Hft. 5. 27 



Vom Strafprozeß in Preußen. 

saßt der Richter auf die Anklage Beschluß über die Einleitung der Unter-
suchung. I n den Uebertretuugssachen, also dem Haupttheil der dem Ein-
zelnrichter überwiesenen Strafsachen, ist ein Mandatsversahren zulässig. Wenn 
nämlich weder der Beschuldigte vorgeführt wird, noch seine Verhaftung er-
forderlich ist, so kann der Polizeianwalt am Schluß der Anklage den An-
trag stellen, daß die verwirkte Strafe ohne vorgängige Hauptverhandlung 
durch eine Strafverfügung festgestellt werde, und der Richter hat, wenn 
nicht besondere Bedenken entgegenstehen, die von ihm sür angemessen er-
achtete Strase durch Verfügung festzusetzen. Ist diese Strase geringer als 
die vom Polizeianwalt beantragte, so muß die Verfügung letzterem zuerst 
mitgetheilt und darf dem Beschuldigten erst dann zugestellt werden, wenn 
der Polizeianwalt nicht binnen drei Tagen die Einleitung des mündlichen 
Versahrens verlangt. Die Strasversügung muß enthalten: 1) die Beschaf-
fenheit, Zeit und Ort der Übertretung, 2) die Beweismittel sür dieselbe, 
3) die Festsetzung der Strase und des Kostenpunkts unter Anführung der 
maßgebenden Vorschriften und 4) die Eröffnung, daß der Beschuldigte, 
wenn er sich durch die Strasversügung beschwert fühlen sollte, innerhalb 
10 Tagen, vom Tage nach der Zustellung der Verfügung an gerechnet, 
seinen Einspruch dagegen bei dem Polizeirichter schriftlich oder zu Proto-
koll anzumelden und zugleich die zu seiner Vertheidigung dienenden Be-
weismittel anzuzeigen habe, widrigenfalls die Strafverfügungen Rechtskraft 
erlangen und gegen ihn vollstreckt werden würde. Wird rechtzeitig Ein-
spruch erhoben, so wird das Hauptverfahren eingeleitet, erscheint aber der 
Angeklagte oder ein zulässiger Vertreter sür denselben in dem anberaumten 
Audienztermine nicht, so wird der Einspruch durch Urtheil verworfen, ohne 
daß eine weitere Verhandlung stattfände. Wird in Uebertretnngssachen 
eine Strasversügung nicht erlassen, oder dieselbe durch Einspruch beseitigt, 
so wird eben so wie in den vor den Einzelnrichter gehörigen Vergehens-
sachen zum öffentlichen und mündlichen Hauptversahren geschritten. Die 
Vorladung des nicht sofort vorgeführten Angeklagten muß die Aufforderung 
enthalten, zur festgesetzten Stunde zu erscheinen und die zu seiner Ver-
theidigung dienenden Beweismittel mit zur Stelle zu bringen oder solche 
dem Richter so zeitig vor dem Termin anzuzeigen, daß sie noch zu dem-
selben herbeigeschafft werden können; zugleich wird dem Angeklagten die 
Verwarnung gestellt, daß im Falle seines Ausbleibens mit der Untersuchung 
w eontulliaeisM Versahren.werden solle. Nur aus Ejxund bescheinigter er-
heblicher Hindernisse kann dem Antrage des Angeklagten auf Absetzung eines 
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neuen Termins stattgegeben werden. I n dem Audienztermine wird, nach-
dem die Anklage durch den Polizeianwalt vorgetragen und der Angeklagte 
darüber vernommen worden, mit der Beweisaufnahme, soweit dies erfor-
derlich, verfahren, der Polizeianwalt mit seinen Anträgen sowie der An-
geklagte mit seiner Vertheidigung gehört, sodann aber das Urtheil gefällt 
und mit Gründen verkündet. Der Nichter ist jedoch besugt, die Fällung 
des Urtheils auszusetzen und einen Termin zur Fortsetzung des Verfahrens 
zu bestimmen. Ueber den Hergang im Termine wird von einem vereidig-
ten Gerichtsschreiber ein Protokoll ausgenommen, welches den wesentlichen 
Inhalt der Erklärungen des Polizeianwalts, des Angeklagten und der 
Zeugen enthalten muß, und in welchem zugleich das abgefaßte Urtheil 
niederzuschreiben ist; der Richter uud der Gerichtsschreiber vollziehen dies 
Protokoll. Können aus Zeitmangel die Urtheilsgründe nicht sofort in 
das Protokoll ausgenommen werden, so muß der Richter die mündlich pu-
blicirten Gründe sobald als möglich in den Akten niederschreiben und mit 
seiner Unterschrift beglaubigen. 

b) Bei dem Verfahren der Gerichtsabtheilungen kann, wenn 
der Staatsanwalt dies zur Begründung oder Vervollständigung der An-
klage sür nöthig findet, eine gerichtliche Voruntersuchung stattfinden; erfor-
derlich ist aber eine Voruntersuchung nicht, die Staatsanwälte sind viel-
mehr zur Abkürzung des Versahrens und zur Kostenersparniß vom Justiz-
minister angewiesen, eine Voruntersuchung nur dann zu beantragen, wenn 
auf andere Weise das zur Erhebung der Anklage erforderliche Material 
nicht beschafft werden kann, so daß in der Regel die polizeilichen Anzeigen 
und Protokolle oder einzelne gerichtliche Vernehmungen die Grundlage der 
Anklage bilden. Der Schwerpunkt des Versahrens liegt also meistens in 
der mündlichen Verhandlung. Findet eine Voruntersuchung statt, so kann 
auch der Beschuldigte in derselben vernommen werden; er muß vernommen 
werden, wenn er verhastet ist. Nach Abschließung der Voruntersuchung 
legt der Untersuchungsrichter die Akten dem Staatsanwalt zur Stelluug 
seiner Anträge vor. Trägt derselbe aus Einstellung der Untersuchung an, 
so hat das Kollegium darüber zu befinden; tritt dasselbe dem Antrage bei, 
so werden die Akten zurückgelegt und der etwa verhastete Angeklagte aus 
sreien Fuß gesetzt, andernfalls hat der Staatsanwalt die Anklageschrift ein-

' zureichen. Die Berathung und Beschlußuahme der Gerichtsabtheilung 
! darüber, ob aus die Anklage die Untersuchung zu eröffnen sei, erfolgt ohne 
k Beisein des Staatsanwalts. Bei einem zurückweisenden Beschlüsse muß 
! 27" 
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zugleich die Freilassung des etwa verhafteten Angeklagten verfügt werden. 
Findet die Gerichtsabtheiluug die Sache noch nicht hinreichend vorbereitet, 
um über die Eröffnung der Hauptuntersuchung zu entscheiden, so hat sie 
die Punkte, in Ansehung deren es noch einer nähern Ausklärung bedarf, 
in dem abzufassenden Beschlüsse zu bezeichnen und denselben dem Staats-
anwalt mitzutheilen. Wird die Eröffnung der Untersuchung beschlossen, so 
wird zugleich der Termin zur mündlichen Verhandlung angesetzt. Wenn 
der Angeklagte verhastet ist, so wird ihm die Anklageschrift nebst dem Be-
schlüsse vorgelesen und er darüber vernommen, welche Beweismittel er zu 
seiner Vertheidigung herbeigeschafft, insbesondere welche Zeugen er vorgeladen 
zu sehen verlange; kann er sich darüber nicht sofort erklären, so muß ihm 
eine angemessene Frist bestimmt werden. Ist der Angeklagte nicht ver-
haftet, so wird er in der unter a) beschriebenen Weise vorgeladen. 

Die mündliche Verhandlung findet unter Leitung des vorfitzenden 
Richters ebenso wie in den Einzelnrichter-Sachen statt; die Berathuug der 
Gerichtsabtheiluug über das Urtheil erfolgt ohne Beifein anderer Personen. 

e) Das Schwurgerichts-Verfahren *). I n Schwurgerichtssachen 
muß eine Voruntersuchung stattfinden, und in derselben der Beschuldigte, 
er mag verhaftet sein oder nicht, verantwortlich vernommen werden. Be-
antragt der Staatsanwalt nach dem Schlüsse der Voruntersuchung, den 
Beschuldigten in den Anklagestand zu versetzen, so hat zunächst die aus 
drei Mitgliedern bestehende Gerichtsabtheilung darüber zu befinden. Wenn 
fich dieselbe sür die Versetzung in den Anklagestand erklärt, so werden die 
Verhandlungen dem Appellationsgericht eingereicht, dessen aus fünf Mit-
gliedern bestehende Abtheilung (Anklagesenat) nach Anhörung des Ober-
Staatsanwalts definitiv über die Versetzung in den Anklagestand entscheidet 

*) Die Frage nach der Zweckmäßigkeit der Schwurgerichte ist meines Erachtens eine 
rein politische. Die häufig aus der Natur des Strafprozesses hergeleiteten Gründe und 
Gegengründe halten vor einer ruhigen und unparteiischen juristischen Kritik nicht Stich. 
Aber eben daS politische Fundament hat die Schwurgerichte in Preußen fest eingebürgert, 
und zwar in allen Parteien; die Gegner desselben, an denen es fteilich auch nicht fehlt, 
gehören daher keinem bestimmten Parteilager an, sondern bestehen theils auS eifersüchtigen 
Juristen, die für daS politische Gut der Mitbetheiligung der Bürger an den schwersten und 
wichtigsten Fällen der Strafrechtspflege kein Auge haben, theils auS Philistern, welche die 
ihnen durch den Geschworenendienst zugemutheten Kosten und Mühen scheuen. Nur bei 
Staatsverbrechen hält die konservative Partei principmäßig an der Ausschließung der Ge-
schworenen fest, aber wiedemm nur aus politischen Gründen, deren Besprechung und Be> 
kämpfung ich mir hier ersparen kam». 
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und bejahenden Falles in seinem Beschlüsse die Sache vor ein bestimmtes 
Schwurgericht verweist. Der Ober-Staatsanwalt fertigt hierauf die förm-
liche Anklageschrift an und übersendet fie mit den Akten dem zur Abhal-
tung des Schwurgerichtes competenten Gerichte. Jeder Schwurgerichtshos 
wird sür die einzelne Sitzungsperiode am Sitze des dazu bestimmten Kreis-
oder Stadtgerichts besonders zusammengesetzt. Außerhalb der Sitzungs-
perioden übt dieses Kreis- oder Stadtgericht in Betreff aller vorbereiten-
den und ausführenden Beschlüsse und Verfügungen die Befugnisse des 
Schwurgerichtshofes aus. Das Schwurgericht besteht aus dem Gerichts-
hose und der Geschworenenbank. 

Der Gerichtshof besteht aus einem Vorfitzenden, vier beifitzenden 
Richtern und einem Gerichtsschreiber. Die Vorfitzenden der Schwurgerichte 
werden sür jeden Appellationsgerichtsbezirk aus der Zahl der in demselben 
angestellten Richter von dem Justizminister auf ein Jahr ernannt, die 
Auswahl der Vorsitzenden für die einzelnen Sitzungsperioden steht dem 
ersten Präfidenten des Appellationsgerichts zu. Die beifitzenden Richter 
und der Gerichtsschreiber werden von den Directoren der im Schwur-
gerichtsbezirk belegenen Stadt- oder Kreisgerichte deputirt. 

Zum Geschworenen kann nur berufen werden, wer die Eigenschaft 
eines Preußen besitzt, 30 Jahr alt ist, im Vollgenusse der bürgerlichen 
Ehrenrechte fich befindet, lesen und schreiben kann und wenigstens ein Jahr 
in der Gemeinde, in welcher er fich aufhält, seinen Wohnsitz hat. Vom 
Geschworenenamte sind ausgeschlossen a) folgende Beamtenklässen: Minister 
und UnterstaatSfecretäre, Richter. Staatsanwälte und deren GeHülsen, die 
Vorstände der Regierungen, Provinzial-Steuerbehörden und Polizeibehörden, 
sowie die Landräthe, die Militairpersonen im aktiven Dienst, die Religions-
diener aller Consessionen und Elementarschullehrer; b) Dienstboten; e) die-
jenigen, welche 70 Jahr alt find, 6) diejenigen, welche nicht jährlich ein 
bestimmtes Steuerminimum (16 Rthlr. Klassensteuer oder 20 Rthlr. Grund-
steuer oder 24 Rthlr. Gewerbesteuer) entrichten. Die städtischen und die 
Kreisbehörden stellen jährlich im September die Urliste der Personen ihres 
Verwaltungsbezirks aus, welche zu Geschworenen berufen werden können. 
Die Urliste muß an einem öffentlich bekannt zu machenden Orte drei Tage 
lang zu Jedermanns Einficht offen gelegt werden. Die Urlisten und die 
von der Behörde uicht sür begründet erachteten Reklamationen werden dem 
Präfidenten der Bezirksregierung übersandt, der die Liste definitiv feststellt 
und daraus sür jeden Schwurgerichtsbezirk eine besondere Jahresliste der-
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jenigen von ihm auszuwählenden Personen aus diesem Bezirke anfertigt, 
welche er zur Function als Geschworene sür das bevorstehende Geschäfts-
jahr geeignet erachtet. Außerdem wird von ihm eine Liste von geeigneten 
Ergänzungsgeschworenen aus den Personen zusammengestellt, welche am 
Sitze des Schwurgerichts oder in dessen nächster Umgebung wohnen. Diese 
Ergänzungsliste wird dem Gerichte vor dem Ansang des Geschäftsjahres 
zum Gebrauch während des Laufes desselben übersaudt, aber aus der 
Hauptliste zieht der Regierungspräsident sür jede Sitzungsperiode eines 
Schwurgerichts eine besondere Dienstliste von 48 Personen heraus, die er 
14 Tage vor dem Beginn der Sitzungsperiode dem Gerichte am Sitze des 
Schwurgerichts übersendet. Der mit dem Vorsitz beim Schwurgericht 
beauftragte Richter reducirt jene Anzahl von 48 durch Auswahl der nach 
seinem Ermessen geeigneten Personen auf 30 und beruft dieselben als Ge-
schworene für die Sitzungsperiode ein. Ueber Entlassungs- und Beurlau-
bungsgesuche dieser Personen wird nach Anhörung des Staatsanwalts vom 
Kollegium entschieden; an die Stelle der entlassenen Geschworenen werden, 
falls dies noch vor Eröffnung der Sitzungsperiode geschehen kann, aus 
der Dienstliste nach der Wahl des Vorsitzenden, andernfalls aber durch 
Auslosung aus der Ergänzungsliste andere Geschworene einberufen; letzteres 
geschieht jedoch nur, wenn weniger als 24 Geschworene anwesend sind. 
Wer als Geschworener an den Verhandlungen des Schwurgerichts Theil 
genommen hat, dars ohne seine Einwilligung während eines Jahres nicht 
wieder berufen werden. Geschworene, welche ohne genügend befundene 
Entschuldigung nicht erscheinen oder sich entfernen, werden mit Geldbuße 
bis zu 100 Rthlr., im Wiederholungsfalle bis zu 200 Rthlr. bestraft. 
Die Geschworenen erhalten keine Diäten, aber, wenn sie weiter als eine 
Meile vom Orte des Gerichts entfernt wohnen, aus ihr Verlangen sür 
jede Meile der Hin- und Herreise 8 Sgr. Reiseentschädigung. Dem ver-
hasteten Angeklagten muß am Tage vor der Verhandlung seiner Sache 
eine Abschrist der Geschworenenliste zugestellt und in der Verhandlung selbst 
der Name des etwa inzwischen eingetretenen Ergänzungsgeschworenen be-
kannt gemacht werden; ist der Angeklagte nicht verhastet, so kann er vom 
Tage vor der Verhandlung bis zum Beginn derselben die Liste beim Ge-
richte einsehen und eine Abschrist verlangen. 

Die Bildung der Geschworenenbank für jede Sache erfolgt an dem 
Tage, an welchem fie verhandelt werden soll, in öffentlicher Sitzung, jedoch 
kann, wenn an demselben Tage mehrere Sachen zur Verhandlung stehen. 
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die Bildung der Geschworenenbank sür alle diese Sachen erfolgen, wenn 
der Staatsanwalt und die Angeklagten damit einverstanden sind. Der 
Akt beginnt mit der Ausrufung der Geschworenen nach der Liste, die Na-
men der erschienenen werden in eine Urne gethan und aus derselben vom 
Vorsitzenden ein Name nach dem andern gezogen. Sobald ein Name ge-
zogen ist, erklärt zuerst der Staatsanwalt und sodann der Angeklagte oder 
s^.i Vertheidiger durch die Aenßerung: „Angenommen" oder „Abgelehnt" 
ob er den Geschworenen zulasse oder verwerfe. Es sind nur so viel Ab-
lehnungen zulässig, als Geschworene über 12 anwesend sind, die Hälfte 
der Ablehnungen steht dem Staatsanwalt, die andere, und zwar bei un-
gerader Zahl die größere Hälfte dem Angeklagten zu; find mehrere An-
geklagte vorhanden, so müssen sie sich über die Ausübung des Ablehnungs-
rechts einigen, widrigenfalls dasselbe unter sie vertheilt wird, und zwar so weit 
nöthig unter Anwendung des Looses. Die Geschworenenbank ist in dem 
Augenblick gebildet, wo die Namen von 12 nicht abgelehnten Geschwore-
nen aus der Urne gezogen sind, jedoch kann der Vorsitzende vor Beginn 
der Ziehung verordnen, daß außer den 12 Geschworenen noch ein oder 
zwei Ersatzgeschworene gezogen werden sollen. Die Ersatzgeschworenen müs-
sen der Verhandlung beiwohnen, treten aber nur dann in Function, 
wenn einer der 12 Hauptgeschworenen entlassen werden muß. Die fnn-
girenden Geschworenen nehmen nach der Reihenfolge der Auslosung ihre 
Plätze ein und werden vom Vorsitzenden vereidigt, indem sie aus die An-
rede desselben: 

„Sie schwören und geloben bei Gott dem Allmächtigen und Allwis-
senden, in der Anklagesache gegen N. die Pflichten eines Geschwore-
nen standhast zu erfüllen und Ihre Stimme nach bestem Wissen und 
Gewissen abzugeben, Niemandem zu Liebe noch zu Leide, wie es einem 
sreien und rechtschaffenen Manne geziemt, getreulich und ohne Gefährde"— 

unter Erhebung der rechten Hand, einer nach dem andern, sprechen: „Ich 
schwöre es, so wahr mir Gott helse". 

Die Verhandlung der Sache beginnt mit der Verlesung der Anklage 
durch den Gerichtsschreiber. Der Vorsitzende befragt den Angeklagten, ob 
er fich schuldig bekenne oder nicht. Wenn derselbe fich schuldig bekennt 
und aus näheres Befragen auch alle Thatsachen einräumt, welche die we-
sentlichen Merkmale der ihm zur Last gelegten Handlung bilden, so wird 
der Staatsanwalt und der Vertheidiger darüber gehört, ob die Thatsrage 
als durch das Bekenntniß des Angeklagten festgestellt zu erachten sei, und 
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sodann darüber vom Gerichtshose entschieden; entscheidet derselbe bejahend, 
so unterbleibt die Zuziehung der Geschworenen, es wird sofort über die 
Anwendung des Gesetzes zum Schluß ̂ Plaidirt nnd vom Gerichtshose das 
Urtheil gefällt und verkündet. Andernfalls beginnt die Verhandlung der 
Sache vor den Geschworenen in gleicher Weise wie bei allen mündlichen 
Hanptverhandlnngen. Der Angeklagte darf aber, auch wenn er nicht ver-
haftet ist, bis zur Verkündigung des Urtheils den Sitzungssaal ohne Er-
laubniß des Vorfitzenden nicht verlassen und wird nöthigensalls zwangs-
weise verhindert, fich der Verhandlung zu entziehen. Bei der Beweisaus-
nahme kann der Vorsitzende der Staatsanwaltschaft und dem Vertheidiger 
auf ihren übereinstimmenden Antrag das Verhör der Zeugen (Kreuzverhör) 
überlassen, was aber nicht üblich ist. 

Nach dem Schluß der Beweisausnahme wird beiderseits über die 
Schuldsrage plaidirt, woraus der Vorsitzende den Geschworenen die gesammte 
Lage der Sache auseinandersetzt und die gesetzlichen Vorschriften, welche 
bei Beurtheilung der Thatsrage in Betracht kommen, erläutert. Dieser 
Vortrag darf unter keiner Bedingung von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Angeklagten unterbrochen oder zum Gegenstande irgend einer Aeußerung 
oder eines Antrages in der Sitzung gemacht werden. Daraus stellt der 
Vorsitzende die von den Geschworenen zu beantwortenden Fragen und hört 
über die Fassung derselben beide Theile; werden Abänderungen oder die 
Stellung noch anderer Fragen beantragt, so kann der Vorsitzende, falls 
kein Widerspruch erhoben wird, dem Antrage stattgeben, andernfalls ent-
scheidet der Gerichtshof. Die Fragen sind so zu fassen, daß sie sich 
mit Ja oder Nein beantworten lassen, und müssen alle Thatsachen enthal-
ten, welche die wesentlichen Merkmale der dem Angeklagten zur Last gelegten 
strafbaren Handlung bilden; die Anwendung von Rechtsbegrissen (juristi-
schen Kunstausdrücken) ist zu vermeiden, da die Geschworenen nur über 
die Thatsrage urtheilen sollen. Wegen der in den Strafgesetzen besonders 
hervorgehobenen Thatumstände, welche die Verhänguug einer schwereren 
oder einer milderen Strafe begründen, müssen, wenn darauf angetragen 
wird, und können von Amts wegen Fragen gestellt werden. 

Wenn die ermittelten Thatsachen von einem Gesichtspunkte aus straf-
bar erscheinen, unter welche sie die Anklage nicht gebracht hat, so sind ge-
eigneten Falles daraus bezügliche besondere Fragen zu stellen; der Gerichts-
hof kann jedoch, wenn mit Rücksicht auf die Veränderung des Gesichts-
punkts eine bessere Vorbereitung der Anklage oder der Vertheidigung 
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erforderlich erscheint, und er eine Vertagung nicht sür angemessen erachtet, 
aus den Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Angeklagten die Stellung 
der Eventualfrage, unter Vorbehalt einer anderweitigen Verfolgung wegen 
der betreffenden Thatsachen, unterlassen. — Der Vorfitzende übergiebt die 
festgestellten Fragen den Geschworenen und befiehlt die Entfernung des 
Angeklagten aus dem Sitzungssaale. Die Geschworenen begeben fich in 
ihr Berathungszimmer, das fie nicht verlassen dürfen, bevor fie ihren Aus-
spruch gethan haben. Niemand darf in dies Zimmer, dessen Eingang be-
wacht wird, eintreten. Der durch Stimmenmehrheit von den Geschworenen 
gewählte Vorsteher leitet die Berathungen und die Abstimmung. Es ist 
gestattet, eine Frage nur theilweise zu bejahen, also zu erklären: „Ja, aber 
es ist nicht erwiesen, daß u. s. w." Jede dem Angeklagten ungünstige 
Beantwortung einer Frage kann nur mit Stimmenmehrheit beschlossen wer-
den, bei 6 gegen 6 hat die mildere Meinung den Vorzug; wird eine dem 
Angeklagten ungünstige Beantwortung nur mit 7 gegen 5 Stimmen be-
schlossen, so muß dies in der Beantwortung ausgedrückt werden, weil dann 
der Gerichtshof selbst in Berathung tritt und über diese Frage ohne An-
gabe von Gründen entscheidet. Entstehen bei den Geschworenen Zweifel 
über das zu beobachtende Verfahren, oder über den Sinn der an sie ge-
stellten Fragen, oder über die Fassung der Antwort, so können sie sich dar-
über vom Vorsitzenden Aufklärung erbitten, welche ihnen in Gegenwart 
der übrigen Mitglieder des Gerichtshofes zu ertheilev ist. — Nachdem 
die Geschworenen ihren Ausspruch, der vom Vorsteher niedergeschrieben 
und unterschrieben wird, beschlossen haben und in das Sitzungszimmer zu-
rückgekehrt sind, befragt sie der Vorsitzende nach dem Ergebnisse der Be-
rathung. Der Vorsteher der Geschworenen erhebt sich*) und sagt: „Auf 
meine Ehre und mein Gewissen, vor Gott und den Menschen bezeuge ich 
als den Spruch der Geschworenen": es folgt die Verlesung der gestellten 
Fragen und ihrer Beantwortung. Hieraus wird der Ausspruch dem Vor-
sitzenden übergeben und von ihm und dem Gerichtsschreiber unterzeichnet. 
Findet der Gerichtshof, daß der Ausspruch nicht regelmäßig in der Form, 
oder daß er in der Sache undeutlich, unvollständig oder fich widersprechend 
sei, so verordnet er, daß sich die Geschworenen in ihr Berathungszimmer 
zurückbegeben und dem Mangel abhelfen; diese Maßregel ist zulässig, so 
lange nicht aus Grund des Ausspruches ein Urtheil des Gerichtshofes er-

*) Es ist üblich, daß sich hierbei und später bei der Verkündung des Erkenntnisses 
alle Anwesenden erheben. 
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gangen ist. Wenn der Gerichtshof einstimmig der Ansicht ist, daß die Ge-
schworenen, obgleich ihr Ausspruch in der Form regelmäßig ist, sich in der 
Sache zum Nachtheil des Angeklagten geirrt haben, so verweist er von 
Amtswegen (ein Antrag darf daraus von keiner Seite gestellt werden) ohne 
Angabe von Gründen die Sache zu der nächsten Sitzungsperiode des 
Schwurgerichts, damit sie vor einem neuen Schwurgerichte verhandelt 
werde, an welchem alsdann keiner der srüheren Geschworenen Theil neh-
men darf; bei dem Ausspruch des neuen Schwurgerichts bewendetes dann. 
Nach der Feststellung der Beantwortung der Fragen wird der Angeklagte 
in den Sitzungssaal zurückgeführt und ihm dieselbe von dem Gerichtsschreiber 
vorgelesen. 

Lautet der Ausspruch aus Nichtschuldig, so spricht der Gerichtshof den 
Angeklagten frei und entläßt ihn der Hast. Andernfalls wird über die 
Anwendung des Gesetzes plaidirt, wobei die festgestellten Thatsachen nicht 
mehr in Zweifel gezogen werden dürfen. Dann zieht sich der Gerichtshof 
zurück und beschließt das Urtheil, das der Vorfitzende in dem Sitzungs-
saal verkündet. 

6. Die Beschwerden nnd Rechtsmittel. Gegen alle gericht-
lichen Verfügungen und Beschlüsse findet die Beschwerde statt, so-
sern sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. Die Beschwerde folgt dem 
Znstanzenzuge der gegen Erkenntnisse in den betreffenden Sachen zulässigen 
Rechtsmittel, nur gegen Verfügungen und Beschlüsse in Schwurgerichtssachen, 
welche aus die Hauptverhandlung keinen Bez«g haben, geht die Beschwerde 
zunächst an das Appellationsgericht, obgleich gegen Schwurgerichtserkennt-
nisse nur die Nichtigkeitsbeschwerde beim Obertribunal zulässig ist. Die 
Beschwerde an das Obertribunal ist in allen Sachen nur dann zulässig, 
wenn die Verfügung oder der Beschluß aus Rechtsgründen angefochten 
wird; die thatsächliche Motivirung eines Beschlusses der Gerichte erster 
oder zweiter Instanz kann vor dem Obertribunal nicht bemängelt werden. 
Es soll daher aus den Beschlüssen stets ersichtlich sein, ans welchen tat-
sächlichen oder rechtlichen Erwägungen sie beruhen. Die Beschwerde ist 
der Regel nach an keine Frist gebunden; nur ausnahmsweise bestimmt das 
Gesetz eine Frist, wie z. B. die Beschwerde der Staatsanwaltschaft, durch 
welche der eine Anklage zurückweisende Gerichtsbeschluß angefochten wird, 
binnen 10 Tagen vom Tage nach der Vorlegung des Beschlusses an gerech-
net erhoben werden muß, widrigenfalls der Beschluß rechtskräftig wird. 

Die gegen die Erkenntnisse (Urtheile) der Strasrichter zulässigen 
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Rechtsmittel zerfallen in ordentliche und außerordentliche. Die ordent-
lichen Rechtsmittel find der Rekurs, die Appellation und die Nichtigkeits-
beschwerde. 

a) der Returs ist das einzige ordentliche Rechtsmittel in Uebertre-
tungssachen. Er muß binnen 10 Tagen eingelegt werden, die mit dem 
Tage nach der Verkündung des Urtheils, wenn aber der Angeklagte bei 
der Verkündung nicht zugegen war, mit dem Tage nach der Zustellung 
einer Ausfertigung des Urtheils an denselben beginnen. Die Anbringung 
des Rekurses muß bei dem Einzelnrichter entweder mündlich zu Protokoll 
oder schriftlich ersolgeu; eine besondere Frist zur Rechtfertigung des Rekur-
ses ist nicht zu gestatten. Der Rekurs kann aus neue Beweismittel über 
bereits angeführte Thatumstäude nicht gegründet werden, aus neue Thatum-
stände aber nur insoweit, als dieselben bei der Anführung zugleich beschei-
nigt werden. — Die Entscheidung über den Rekurs gebührt einer aus 
drei Mitgliedern bestehenden Abtheilung des Appellationsgerichts. Findet 
dieselbe bei Prüfung der Akten, daß der Rekurs nicht zulässig, oder wenn 
nur aus die Verhandlungen erster Instanz Bezug genommen worden, nicht 
begründet ist, so w°eist fie den Rekurrenten durch eine Verfügung zurück. 
' In allen andern Fällen bestimmt die Abtheilung, unter Mittheiluvg der 
Rekursschrist an die Gegenpartei, einen Termin zum mündlichen Versahren. 
Weder gegen jene zurückweisende Verfügung noch gegen das aus Grund 
des mündlichen Verfahrens ergehende Urtheil findet ein weiteres Rechts-
mittel statt. Wenn jedoch ausnahmsweise die Staatsanwaltschaft beim Ap-
pellationsgerichte zur Ausrechthaltung wesentlicher Grundsätze des Rechts 
oder des Versahrens, oder im Interesse der Einheit der Rechtsprechung die 
Aushebung der Verfügung oder die Vernichtung des Urtheils sür nothwen-
dig erachtet, so ist sie, jedoch nur mit ausdrücklicher Ermächtigung des 
Justizministers, berechtigt, innerhalb 6 Wochen gegen die Verfügung die 
Beschwerde, beziehungsweise gegen das Urtheil die Nichtigkeitsbeschwerde 
beim Obertribunal zu erheben. Ergeht in Folge dessen eine dem Beschul-
digten nachtheiligere Entscheidung, so ist der Justizminister mit Rücksicht 
aus die Ausnahmenatur dieser Maßregel befugt, die Nichtvollstreckung der 
Entscheidung, soweit fie dem Beschuldigten nachtheiliger ist, zu verfügen. 

b) Gegen die Urtheile der Einzelnrichter in Vergehens- und Finanz-
contraventionssachen so wie gegen die Urtheile der Gerichtsabtheilungen 
in allen Sachen findet Appellation statt. Sie muß binnen 10 Tagen 
(Berechnung wie beim Rekurse) bei dem Gerichte erster Instanz entweder 
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mündlich zu Protokoll oder schriftlich angemeldet und binnen weiteren 10 
Tagen gerechtfertigt werden; das Gericht kann die Rechtfertigungsfrist aus 
den Antrag des Appellanten angemessen verlängern. Die Appellationsschrift 
wird dem Appellaten mit der Aufforderung mitgetheilt, binnen einer Frist 
von 10 Tagen anzuzeigen, ob und welche neue Thatsachen oder Beweis-
mittel er seinerseits anzuführen habe, auch kann diese Frist aus Antrag ver-
längert werden. Das Appellationsgericht kann übrigens aus besondern 
Gründen die Rechtfertigung^ wie die Beantwortungsschrift auch noch nach 
Ablauf der Fristen zulassen. — Weiset das Gericht erster Instanz die 
Appellation als nicht rechtzeitig angemeldet zurück, so findet hiergegen in-
nerhalb 10 Tagen nach Bekanntmachung der zurückweisenden Verfügung 
Beschwerde beim Appellationsgerichte statt, bei dessen Entscheidung es be-
wendet. — Die Verhandlung und Entscheidung zweiter Instanz erfolgt 
von einer aus fünf Mitgliedern bestehenden Abtheilung des Appellations-
gerichts, welche nach Eingang der Akten einen Termin zum mündlichen 
Verfahren bestimmt. Für dasselbe gelten im allgemeinen die Vorschriften sür 
die erstinstanzliche Hauptverhandlung, jedoch mit folgenden Abweichungen. 
Wenn der Angeklagte verhaftet ist, so kann er im Termine nur durch 
einen Vertheidiger vertreten werden, der ihm aus sein Verlangen von AmtS-
wegen zu bestellen ist. Der nicht verhastete Angeklagte kann persönlich 
erscheinen oder fich vertreten lassen. I n beiden Fällen kann das Appella-
tionsgericht aus besondern Gründen das persönliche Erscheinen des Angeklagten 
anordnen. Die mündliche Verhandlung beginnt mit der Darstellung der bis 
dahin stattgehabten Verbandlungen, welche der aus den Gerichtsmitgliedern 
zu ernennende Referent mündlich vorträgt. Hierauf wird der Appellant 
mit seinen Beschwerden, der Appellat mit seinen Gegenerklärungen und 
nach der Beweisaufnahme, wenn eine solche stattfindet, der Staatsanwalt 
mit seinen Anträgen und zuletzt der Angeklagte oder sein Vertheidiger 
gehört, und dann das Urtheil gefällt. Haben beide Theile appellirt, so 
wird über beide Appellationen zugleich entschieden. 

Das Appellationsgericht muß hinsichtlich der sür erwiesen oder für 
nicht erwiesen zu erklärenden Thatsachen seiner Entscheidung die in dem 
ersten Urtheil enthaltene Feststellung zu Grunde legen, insofern nicht neue 
Thatsachen oder neue Beweise, oder die gänzliche oder theilweise erfolgende 
Wiederholung der in erster Instanz stattgehabten Beweisaufnahme eine 
abweichende thatsächliche Feststellung begründen. 

Eine solche Wiederholung hat das Appellationsgericht nur dann vor-
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zunehmen, wenn sich wesentliche und durch die bisherigen Verhandlungen 
nicht zu beseitigende Bedenken gegen die in dem ersten Urtheile enthaltene 
Feststellung der Thatsachen ergeben, oder wenn die Wiederholung mit Rück-
sicht auf die vorgebrachten neuen Thatsachen oder Beweise nothwendig er-
scheint. Findet das Appellationsgericht, daß das Urtheil erster Instanz 
oder das demselben vorhergegangene Verfahren an einer Nichtigkeit leidet, 
so hebt es das angegriffene Urtheil aus und erkennt zugleich anderweitig 
in der Sache selbst, kann jedoch auch aus wichtigen Gründen die Sache 
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung in die erste Instanz zurück-
weisen; diese Zurückweisung muß erfolgen, wenn der erste Richter nicht 
competent war. 

e) die Urtheile der Schwurgerichtshöfe und die Appellationserkennt-
nisse können durch Nichtigkeitsbeschwerde beim Obertribunal angefoch-
ten werden, jedoch nur 1) wegen Verletzung oder unrichtiger Anwendung 
eines Gesetzes oder eines Rechtsgrundsatzes und 2) wegen Verletzung oder 
unrichtiger Anwendung wesentlicher Vorschriften und Grundsätze des Ver-
sahrens. Das Gesetz führt eine Reihe von Vorschriften auf, die als we-
sentlich zu betrachten, und überläßt es im Uebrigen dem Obertribunal zu 
beurtheilen, ob die Vorschrift oder der Grundsatz, deren Verletzung gerügt 
ist, wesentlich war oder nicht. Wenn der Augeklagte von den Geschwore-
nen sür nicht schuldig erklärt ist, so steht der Staatsanwaltschaft die Nich-
tigkeitsbeschwerde nur dann zu, wenn durch die Zusammensetzung des 
Schwurgerichts oder durch die Stellung oder Nichtstellung von Fragen 
eine Nichtigkeit begründet ist. — Die Nichtigkeitsbeschwerde muß innerhalb 
10 Tagen von der Verkündigung des anzugreisenden Urtheils beim Gerichte 
erster Instanz angemeldet werden, die Anmeldung hat jedoch keine Wir-
kung, wenn nicht rechtzeitig eine Angabe der Beschwerdepunkte erfolgt. 
Hierfür ist die Frist wieder zehntägig, beginnend sür die Staatsanwaltschaft 
mit dem Tage, an welchem das mit Gründen abgefaßte Erkenntniß ihr 
vorgelegt ist, und sür den Angeklagten mit dem Tage, an welchem ihm 
die sofort nach der Anmeldung von Amts wegen zu ertheilende Ausfertigung 
des Urtheils behändigt worden ist. Die Anmeldung und die Rechtfertigung 
geschieht schriftlich oder zu Protokoll, erfolgt sie seitens des Angeklagten, 
schriftlich, so muß die Schrist von einem zum Richteramte besähigten Rechts-
verständigen legalisirt sein. Das Gericht theilt die Beschwerde dem andem 
Theile zur Gegenerklärung innerhalb einer präclusivischen Frist von 10 
Tagen in Abschrist mit und sendet nach Ablauf dieser Frist die Akten un-
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ter Benachrichtigung der Parteien an das Obertribunal. — Die Entschei-
dung über die Nichtigkeitsbeschwerde ersolgt aus mündlichen Vortrag von 
einer aus 7 Mitgliedern bestehenden Abtheilung des Senates sür Straf-
sachen des Obertribunals in öffentlicher, nur durch Aushang an der Ge-
richtsstelle bekannt zu machender Sitzung nach Anhörung der General-
Staatsanwaltschaft so wie des etwa erschienenen Vertreters des Angeklag-
ten.*) Als Vertreter werden nur die beim Obertribunal angestellten Rechts-
anwälte zugelassen. Ist die Nichtigkeitsbeschwerde begründet, so vernichtet 
das Obertribunal das angefochtene Urtheil und erkennt, wenn der Grund 
der Vernichtung nicht in Mängeln des Verfahrens liegt, in der Sache 
selbst, oder verweist, wenn es noch aus thatsächliche Ermittelungen ankommt, 
die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Gericht 
der betreffenden Instanz zurück; wird aber das Urtheil wegen Mängel 
des Versahrens vernichtet, so hat der Gerichtshof zugleich die gänzliche 
oder theilweife erfolgende Vernichtung des Verfahrens auszusprechen und 
die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das von 
ihm zu bezeichnende Gericht zu verweisen. Das Gericht, an welches die 
Sache verwiesen worden ist, muß die Rechtsgrundsätze, welche das Ober-
tribunal ausgestellt, und der ausgesprochenen Vernichtung zu Grunde gelegt 
hat, seinerseits befolgen. 

Als außerordentliches Rechtsmittel ist die Restitution gegen 
jedes rechtskräftige Urtheil zulässig, wenn der Verurtheilte darznthun ver-
mag, daß das Erkenntniß aus eine falsche Urkunde oder aus die Aussage 
eines meineidigen Zeugen gegründet ist. Das Restitutionsgesuch wird bei 
dem Gerichte, welches in erster Instanz erkannt hat, angebracht. Kann 
derjenige, welcher die Fälschung oder den Meineid begangen haben soll, 
noch belangt werden, so muß das angeblich von ihm verübte Verbrechen 
erst im Untersuchungswege rechtskräftig gegen ihn festgestellt werden, bevor 
dem Restitutionsgesuche stattgegeben werden darf. I n andern Fällen wird 
das Gesuch dem Staatsanwalt mitgetheilt, um, wenn es erforderlich, eine 
gerichtliche Voruntersuchung über die Restitutionsgründe zu veranlassen, 
und sodann das Gesuch mit seinem Antrage wieder vorzulegen. Wird das 
Restitutionsgesuch vom Gerichte verworfen, so steht dem Jmploranten bin-
nen 10 Tagen nach Empfang des Bescheides die Beschwerde bei der nächst 

*) I n welchen Fällen die vereinigtm Abtheilungen des Senats jÄr Strafsachen zu 
entscheiden hüben, darüber vergl. meinen Aufsatz über „die Gerichtsverfassung in Preußen*, 
Bd. Vlk Heft 6 d. B M. 
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höheren Instanz zu; eine weitere Beschwerdesührung ist unzulässig. Wenn 
aber dem Restitutionsgesuche stattgegeben wird, so hat das Gericht sofort das 
mündliche Versahren zu erneuern und unter Aushebung seines früheren Urtheils 
ein neues zu fällen, gegen welches die gewöhnlichen Rechtsmittel zulässig sind. 

Nicht zu verwechseln mit dieser Restitution ist die Wiedereinsetzung 
in den vorigere Stand, die gegen den Ablauf präclusivifcher Fristen 
und gegen die Verfäumniß des zur Verhandlung in Uebertretungsfachen 
nach erhobenem Widerspruch gegen eine erlassene Strasversügung anberaum-
ten ersten Termins alsdann ertheilt wird , wenn Naturbegebenheiten oder 
andere unabwendbare Zufälle die Versäumung der Frist oder des Termins 
herbeigeführt haben. Auch hier ist das Gesuch an eine 10-tägige Frist 
nach dem Termine, oder nach Ablaus der Frist oder nach Hebung des 
Hindernisses gebunden, und ebenso die Beschwerde über die Zurückweisung 
des Gesuches an eine 10-tägige Frist nach Zustellung des Bescheides. 
Erfolgt die Wiedereinsetzung, so steht der Staatsanwaltschaft keine Be-
schwerde darüber zu, es bleibt ihr jedoch vorbehalten, die Unstatthastigkeit 
der Wiedereinsetzung bei der Hauptverhandlung geltend zu machen. 

7. Als besondere Arten des Strafprozesses sind hervorzuhe-
ben das Versahren wegen Holzdiebstahls und das Versahren wegen Staatsver-
brechen. (1.68 extrömes se touokknt!) Beide Arten haben den Vorzug 
gemein, in der ganzen Monarchie, namentlich auch sür die linksrheinischen 
Landestheile, zu gelten. 

a) das Gesetz den Diebstahl an Holz und andern Waldpro-
ducten betreffend vom 2. Juni 1852 regelt sowohl die Strafen wie 
das Strafverfahren sür diese ebenso durch die Geringfügigkeit des 
Objectes im einzelnen Falle als durch das in einer alten Volksunsitte be-
gründete massenhafte Vorkommen ausgezeichnete Art von strafbaren Hand-
lungen. Die Einzelnheiten des mit reglementarischer Umständlichkeit an-
geordneten Verfahrens darzustellen wäre hier nicht am Orte, es genüge 
die Andeutung der Grundgedanken. Die Basis des Verfahrens liefern die 
von den Forstbeamten auszustellenden Frevellisten, die der Polizeianwalt 
dem zuständigen Einzelnrichter zur Anberaumung eines Verhandlungster-
mins übergiebt. Zu dem Termine werden die Angeschuldigten und die 
etwa sonst hastbaren Personen mittelst Anfertigung eines Auszuges aus dem 
Verzeichniß unter der Verwarnung vorgeladen, daß sie bei ihrem Ausblei-
ben der ihnen zur Last gelegten Thatsachen sür geständig werden erachtet 
werden. I n der Audienz werden die Beschuldigten ausgerufen, der Poli-
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zeianwalt stellt seine Anträge, die Nichterschieneuen, deren Ladung gehörig 
erfolgt ist, werden contumacirt, mit den Erschienenen wird nach den Vor-
schriften des Versahrens vor den Einzelnrichtern verhandelt, im Bestrei-
tungsfalle der Beweis erhoben und erkannt, und zwar nicht bloß aus die 
verwirkte Strase, sondern auch aus den Ersatz des Werthes der entwen-
deten Sache. Dagegen kann der Ersatz des bei der That sonst angerich-
teten Schadens vom Beschädigten nur im Civilprozeßwege eingeklagt werden. 
Gewisse Kategorien generell vereidigter Forstbeamten haben das Privile-
gium, daß der Richter ihren Angaben, welche aus eigener dienstlicher Wahr-
nehmung beruhen, volle Beweiskraft bis zum Gegenbeweise beimessen muß. 
Gegen die Erkenntnisse findet der Rekurs statt, und zwar, wenn der Richter 
sich mit Unrecht sür zuständig oder sür unzuständig erklärt hat, ausnahms-
los, andernfalls steht er aber dem Beschuldigten nur zu, wenn er zu einer 
Geldbuße, von wenigstens 5 Thalern oder unmittelbar zu einer Gesängniß-
strase verurtheilt worden ist, und dem Polizeianwalt nur, wenn aus Freispre-
chung erkannt oder das Strafgesetz verletzt oder unrichtig angewendet ist. 

d) Ueber das Verfahren bei Staatsverbrechen ist bereits in 
dem Aufsatz über „die Gerichtsverfassung in Preußen" bei Erwähnung des 
Staatsgerichtshoses die Rede gewesen, es wird daher eine kurze Ergänzung 
des dort Gesagten genügen. Das Versahreu, welches der definitive» Ver-
setzung in den Anklagestand vorhergeht, findet bei denjenigen Gerichten 
statt, welche abgesehen von der Kompetenz des Staatsgerichtshoses kompe-
tent sein würden, jedoch werden die Befugnisse, welche dem Anklagesenat 
des Appellationsgerichts zustehen, von dem Anklagesenat des Staatsgerichts-
hoses geübt, auch kann letzterer auf den Antrag des bei demselben snngi-
renden Oberstaatsanwalts jede hieher gehörige Sache zur Einleitung oder 
Fortsetzung der Voruntersuchung an fich ziehen. Die Voruntersuchung wird 
in diesem Falle von einem Mitgliede des Staatsgerichtshoses geführt, je-
doch können auch andere Richter damit beauftragt werden, wie dies z. B. 
bei der gegenwärtig schwebenden Polenuntersuchung der Fall ist, in welcher 
eine Menge Richter in den von der Bewegung ergriffenen Bezirken zur 
Mitwirkung bei der Voruntersuchung berufen sind. Bei der Hauptverhand-
lung kommen die sür das Schwurgerichtsversahren gegebenen Vorschriften 
mit denjenigen Modificationen zur Anwendung, die sich daraus ergeben, 
daß beim Staatsgerichtshose Geschworene nicht mitwirken, sondern der Ge-
richtshof zugleich über die Thatsrage befindet. Gegen die Erkenntnisse des 
Staatsgerichtshoses findet nur die Nichtigkeitsbeschwerde statt. 
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Es seien nun zum Schluß noch einige kritische Bemerkungen 
gestattet, die, um den Zusammenhang der Darstellung nicht zum Nachtbeil 
der Ueberstchtlichkeit zu unterbrechen, bis hieher aufgespart find; fie be-
schränken fich auf die dem heutigen preußischen Strafverfahren zu Grunde 
liegende Prozeßmaxime und das System der Rechtsmittel; ersterer pflichte 
ich bei, letzteres halte ich zum Theil sür verfehlt. 

1. Die Prozeßmaxime des heutigen preußischen Strafverfahrens 
besteht, wie bereits erwähnt, aus einer Kombination des Jnquifitions- und 
des Anklageprinzips. Diese Kombination entspricht nach meiner Meinung 
sowohl der rechtlichen Natur des Strafprozesses als der geschichtlichen 
Entwickelung desselben in Deutschland. Die altgermanische Einrichtung, 
daß nur die durch eine strafbare Handlung verletzte Privatperson den 
Rechtsbruch zu rügen, den Verletzer vor dem Richter zu belangen, also 
auch den Beweis zu erbringen hatte, beruhte auf einer durchaus unvoll-
kommenen Auffassung des Staatsbegriffes und aus einer Verwechselung 
oder Vermischung des Civilanspruches aus Entschädigung mit der Sühnung 
deS verletzten Strafrechts. Der Staat kann seine Idee, der verwirklichte 
vernünftige Wille zu sein, um des Egoismus der Meuschen willen nur er-
füllen durch Zucht, indem er demjenigen, der wider die Rechtsordnung han-
deln würde, ein Uebel androht, welches ihn die Macht der Rechtsordnung 
fühlen lassen soll — Strase — und dadurch den Gemüthern die Furcht 
vor der Strase einprägt als einen Stachel, lieber das Recht als das von 
der Selbstsucht begehrte Unrecht zn wollen. Die Uebertretung des Stras-
rechts fordert also dircct die Staatsgewalt selbst heraus, ihre Strafandro-
hung wahr zu machen, die Ahndung der Uebertretung des Strafgesetzes 
ist also dem Prinzip nach ein eigenes, unmittelbares Interesse des Staates. 
Daraus folgt, daß der Staat von Amts wegen die Untersuchung zu betrei-
ben hat. I n der strafrechtlichen Untersuchung liegt aber ein Moment der 
Verfolgung, d. h. der Tendenz, daß kein Uebelthäter der ihm gebührenden 
Strase entgehe, und ein Moment des Urtheilens. Um nun das Urtheil 
nicht durch die Tendenz der Verfolgung zu trüben, hat in rationeller Ent-
wickelung der Strafprozeßidee die neuere Theorie jene beiden Momente un-
ter zwei verschiedene Organe getheilt, der Staatsanwaltschaft die Verfol-
gung, den Gerichten das Urtheilen übertragen, in Beiden ist indessen 
immerhin die Staatsgewalt wirksam, die zur besseren Erreichung des Straf-
rechtszweckeS in der Staatsanwaltschaft eine formelle Parteistellung einnimmt. 
Nach dieser Parteistellung gebührt der Staatsanwaltschaft aber auch nur 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX, Hft. 5. 2 8 
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das Anregen der nöthigen Ermittelungen, das Sammeln des Ermittelten 
zur Anklage und die Herbeiführung des Urtheils und des demselben zu 
Grunde liegenden Verfahrens der Gerichte, aber ihr gebührt die Untersu-
chung selbst nicht, da die Untersuchung als der eigentliche Kern des die 
künstige thatsächliche Feststellung des Richters vorbereitenden Versahrens 
sich aus dem Boden völliger richterlicher Unparteilichkeit bewegen muß. 
Danach dars zunächst der Richter in der mündlichen Schlußverhandlung 
nicht daraus beschränkt sein, bloß den leitenden Angaben des Staatsanwalts 
und des Vertheidigers zu folgen, sondern er muß berechtigt sein, selbst 
weiter zu forschen und zu untersuchen, jedoch ohne die Schranke seiner amt-
lichen Aufgabe zu überschreiten, die darin gezogen ist, daß die Tendenz 
der Verfolgung nicht ihm, sondern der Staatsanwaltschaft obliegt, er also 
über das seiner Cognition unterstellte thatsächliche Gebiet durch Heranzie-
hung von außerhalb desselben belegenen Thatsachen nicht hinausgreisen 
darf. Aber auch soweit zur Begründung der Anklage polizeiliche Ermitte-
lungen oder einzelne gerichtliche Vernehmungen nicht ausreichen, sondern 
eine tiefer eindringende Untersuchung nöthig ist, wird bereits das Gebiet 
der Untersuchung betreten, aus welchem sich die unparteiliche richterliche 
Gewalt unabhängig von der Staatsanwaltschaft (freilich nur in dem durch 
die Anträge der letzteren ausgesteckten Thatumfange) bewegen muß. Da-
nach muß die Ausgabe des Richters in der Erforschung der Wahrheit von 
Amts wegen in Betreff des von der Staatsanwaltschaft seiner Cognition un-
terstellten Thatsalles bestehen, der Prozeßmaxime also die Jnqnisttions-
maxime zu Grunde liegen, jedoch befreit von der Verfolgungstendenz, von 
den Mangeln der Schriftlichst und der formalen Beweistheorien, so wie 
von den Gefahren der geheimen Prozedur. Diesen Prinzipien entspricht 
der preußische Strafprozeß durchweg, die Wirkungskreise der Staatsan-
waltschaft und der Gerichte sind richtig bestimmt, was sich in der bisheri-
gen Praxis unverkennbar herausgestellt hat. Man kann übrigens sagen, 
daß diese Prozeßmaxime jetzt gemeinen deutschen Rechtens sei, da sie in 
fast allen Staaten angenommen und mit geringen Abweichungen durchge-
führt ist. 

2. Das System der Rechtsmittel des preußischen Strafprozesses 
hat fich nur theilweise bewährt. Das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde 
ist in der Anlage wie in der Ausführung gelungen und hat fich als ein 
zweckmäßiges Vehikel der Einheit der Strafrechtspflege bewährt, auch hat 
durch die Entscheidungen des höchsten Gerichtshofes die äußerlich ungenü-
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gende und lückenhafte Gestalt des Strafprozesses eine nicht genug anzuer-
kennende Aus- und Durchbildung erfahren. Dagegen leiden der Rekurs 
und die Appellation an dem Uebel, daß auch die Thatsrage in die 
zweite Instanz gezogen wird, was täglich zu offenliegenden Mißständen 
sührt. 

Es ist allerdings richtig, daß, je summarischer die Vorbereitung der 
Hauptverhandlung in Uebertretungs- und Vergehenssachen zu sein pflegt 
und bei der Geringfügigkeit der meisten Sachen auch sein muß, um die 
Behörden und das betheiligte Publikum nicht unverhältnißmäßig zu über-
bürden und zu belästigen, desto mehr das Bedürsniß hervortritt, nach der 
ersten Entscheidung der Thatsrage noch eine zweite bei besserer Vorberei-
tung der Belastung oder der Entlastung zu gestatten; kommt es doch oft 
genug vor, daß ein ungewandter Angeklagter erst durch das Erkenntniß 
des Richters darüber klar wird, worauf in der Sache der Schwerpunkt 
ruht, und wohin er demgemäß seine Entlastung und Vertheidigung zu 
entrichten hat. 

Andererseits aber entsteht daraus, daß diese zweite Beurtheilung der 
Thatsrage dem Richter zweiter Instanz übertragen ist, mit Rücksicht aus 
die meistens sehr weite Entfernung des Schauplatzes der That vom Sitze 
des Appellationsgerichts der Uebelstand, daß das Gesetz, ohne das Publikum 
und die Staatskasse übermäßig zu überbürden, die zweite Beurtheilung der 
Thatsrage nicht prinzipiell von einer Wiederholung der in erster Instanz 
stattgehabten Beweisausnahme abhängsg machen konnte, und daher sactisch 
die Appellationsgerichte ihre Beurtheilung in den allermeisten Fällen aus 
dem Inhalte der Acten erster Instanz, also namentlich aus dem Inhalt 
der selbstredend sehr kurz und unvollständig abgefaßten Audienzprotokolle 
in Verbindung mit dem, was die Urtheilsgründe über das Ergebniß der 
Beweisaufnahme sagen, und aus den in zweiter Instanz erhobenen neuen 
Beweisen schöpfen, ohne ein Gefammtbild der Beweisanfnabme vor Augen 
zu haben; ja selbst die neuen Beweise bestehen meistens iü Aussagen von 
Zeugen, die das Appellationsgericht durch den ersten Richter kommissorisch 
vernehmen läßt, woraus das Vernehvmngsprotokoll in der Audienz zweiter 
Instanz bloß verlesen wird, weil, was das Gesetz als Ausnahme zuläßt, 
„wegen großer Entfernung die Vernehmung des Zeugen bei der mündlichen 
Verhandlung nicht erfolgen kann". Unter solchen Umständen muß der 
Werth der neuen thatsächliche« Feststellungen des zweiten Richters in der 
Regel sehr problematisch bleiben, und steht ost weit zurück gegen den Werth 

28* 
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der vom ersten Richter aus seiner sorgfältig geführten Hauptverhandlung 
gewonnenen Ueberzeugung*). Diese Einrichtung empfiehlt sich daher nicht 
zur Nachahmung. 

Freilich würde die Abschaffung der zweiten Instanz und Einführung 
der Nichtigkeitsbeschwerde an das Obertribunal in allen Sachen auf ganz 
unzulässige und uuausführbare Weise den höchsten Gerichtshof überbürden 
und seiner eigentlichen Aufgabe entfremden, es wird daher eine zweite In-
stanz kaum zu entbehren sein, sie würde auch in Betreff der Rechtsfrage 
nichts Bedenkliches haben; jedenfalls aber müßte die Beurtheilung der 
Thatsrage unter allen Umständen dem Gerichtshöfe erster Instanz verbleiben, 
und die Besugniß des zweiten Richters in der Thatsrage nur dahin gehen, 
daß er auf Grund erheblicher Thatsachen und Beweismittel, die erst in 
zweiter Instanz angeführt werden, in seinem zugleich den Rechtspunkt fest-
stellenden Erkenntnisse das erste Erkenntniß ausheben und die Sache zur 
nochmaligen Verhandlung und Entscheidung in die erste Instanz verweisen 
dürfte. 

*) Aus diesen Gründen versagt die Strafprozeßordnung des Königsreichs Sachsen der 
Staatsanwaltschaft die Berufung in Betreff der thatsächlichen Feststellung und gewährt 
derselben nur ein Rechtsmittel in Betreff des Rechtspunktes- das scheint mir aber eine 
prinziplose Halbheit zu sein. 

R. Johow, 
OberappellationSgerichtSrath in Posen. 
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Vo« der Nothwendigkeit verbesserter Verkehrsmittel. 

«Ver gegenwärtige Augenblick, da die Preise simnttlicher landwirthschast» 
licher Producte niedriger stehen, als seit langer Zeit der Fall gewesen, 
und noch immer entschiedene Neigung zum Sinken zeigen, möchte'nicht 
ungeeignet sein zur Erörterung gewisser Fragen, welche die Zukunft der 
baltischen Landwirthschast und der mit ihr im Zusammenhange stehenden 
Gewerbe auf's nächste berühren. 

Es ist bekannt, daß eine fortgesetzte Abnahme des russischen Export-
handels schon vor dem Krimkriege in Besorgniß erregender Weise bemerklich 
wurde. Schon damals ist die russische Production nicht ohne Erfolg von 
ausländischer Concurrenz bekämpft worden. Während des Krimkrieges 
mußten gewisse russische Producte aus den europäischen Märkten ersetzt 
werden durch ähnliche, ans andern Quellen bezogene. Seitdem haben 
diese Quellen reichlicher zu fließen begonnen und die russische Waare wird 
mehr und mehr vom Markte verdrängt. Diese Erscheinung tritt immer 
deutlicher hervor, je mehr die Productionsmittel unserer Concurrenten ver-
vollkommnet werden und je beharrlicher zu gleicher Zeit die althergebrachten 
gewerblichen Zustände unserer Heimath ausrecht erhalten werden. 

Die hohen Preise, deren in den letzten Jahren sast alle baltischen 
landwirthschastlichen Producte fich erfreut haben, find von ganz zufälligen, 
localen Ursachen bedingt worden, nicht vom regelmäßigen Welthandel. 
Dieser bewegt fich in «m so engeren Preisgrenzen, je weiter die Verkehrs-
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sphäre der Hauptmärkte durch Vervollkommnung der Transportmittel aus-
gedehnt wird. Gegenwärtig, da jene localen Ursachen zu schwinden begin-
nen und die Bedürfnisse des Auslandes maßgebend werden, eröffnet fich 
die besorgliche Aussicht, daß die baltischen Producte vom europäischen 
Markte ausgeschlossen bleiben dürsten, wenn sie nicht mit Verlust dem 
Verkehr übergeben werden sollen oder wenn es nicht gelingt, ihre Geste-
hungskosten zu vermindern. Und schon bei den verhältnißmäßig günstigen 
Preisen der letzten Jahre haben die baltischen Landwirthe nur mit Mühe 
den Anforderungen entsprechen können. Die nothwendig gewordene Re-
organisation ihrer Wirtschaften wird in vielen Fällen unmöglich werden, 
sobald die Preise bleibend sinken und die Herbeischaffung von Capitalmit-
teln nicht erleichtert wird. Wie tief einschneidend der Einfluß einer 
Stockung des Absatzes in gegenwärtiger Zeit aus unsere Landwirthschast 
und unsern Handel sich geltend machen würde, braucht nicht weiter ausgeführt 
zu werden. 

Solcher Aussicht gegenüber verdient alles, was geeignet sein kann, 
die Gestehungskosten unserer Producte zu verringern und unsere wirthschast-
liche Fortexistenz zu sichern, — die ernsteste Erwägung. Nichts desto we-
niger begegnet man in den baltischen Provinzen der größten Apathie 
nnd Indolenz in ökonomischen Fragen. Zur Theilnahme an politischer 
Discusfion läßt sich jeder leicht hinreißen. Ob die politischen Korporatio-
nen in althergebrachter Abgeschlossenheit neben einander weiter bestehen 
sollen, ob ihre Grenzen und Wirkungssphären ausgedehnt und mehr oder 
weniger ausgehoben werden sollen, ob die vorhandenen Hegemonien in der 
ganzen bisherigen Schärfe auch weiterhin ausgeübt werden sollen: — das 
sind Fragen, an deren Besprechung man sich gern betheiligt und zu deren 
Entscheidung Jeder sich sür besähigt und berechtigt hält. Handelt es sich 
dagegen um Fragen von materieller Wichtigkeit, um Förderung der hei-
mischen Production: wodurch können nnsere heimischen Kreditanstalten sä-
higer gemacht werden, ihrer Aufgabe zu entsprechen? wodurch können fie 
in Stand gesetzt werden, die Requisition und die Verwerthung des Grund-
besitzes zu erleichtern, Handel und Wandel zu unterstützen? wodurch kann 
ausländisches Capital zur Belebung unserer Verhältnisse herangezogen 
werden? aus welchem Wege ließe sich die schwerfällige Hypothekenordnung 
so reformiren, daß sie einem regeren Capitalverkehr entspräche? wie 
ließe sich der Zustard der bestehenden Verkehrsmittel verbessern? unter 
welchen Bedingungen allein ist es denkbar, daß neue und verbesserte Ver-
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kehrsmittel (Eisenbahnen, Kanäle) der heimischen Production zu Hülfe kon-
nten können? — handelt es sich um dergleichen Fragen, so wird Jncom-
petenz vorgeschützt, um Theilnahmlosigkeit zu entschuldigen, oder es wird 
behauptet, es lohne sich nicht, am Baue von Lustschlössern sich zu betheili-
gen, die Sache sei nicht zur Discusfion reis, das Bedürsniß noch nicht 
rege genug, u. s. w. 

So lange die wirthschaftlichen Existenzbedingungen eines Landes nicht 
außer Gefahr sind, dürste es wvhl von untergeordneter Wichtigkeit sein, 
ob ein Stand allein oder jeder Stand sür sich, oder ob alle Stände ge-
meinschaftlich beim allgemeinen Schisfbruch das Steuer führen sollen. 

Es läßt sich übrigens nicht leugnen, daß auf einem Gebiete der 
materiellen Entwickelung tatsächlich fortgeschritten wird: aus dem Gebiete 
der Frohnabol i t ion. Nur scheint es, daß das Ziel dieser Entwickelung 
nicht deutlich genug hingestellt worden ist. Die Erkenntniß, daß vor Be-
seitigung der alten Frohne eine wesentliche Verbesserung der Zustände un-
möglich sei, ist mit wenigen Ausnahmen eine allgemeine geworden, und es 
kann behauptet werden, daß selbst ohne Beihülfe legislativer Maßregeln 
die Frohne in ihrer alten -Form in Kurzem nirgend mehr existiren wird, 
wenn nicht besondere Ungunst der Verhältnisse der Reform hindernd in 
den Weg tritt. Wo an Stelle der alten Frohne gewissermaßen eine neue-
eingerichtet wurde (Häusler oder Landknechte), da ist den Gutswirthschas-" 
ten die Möglichkeit geblieben, die alten verschwenderischen Wirthfchafts-
methoden ausrecht zu erhalten. So lange nicht dem Tagelöhner wöchent-
lich oder monatlich das baare Geld ausgezahlt wird, kommt der Werth 
der Arbeitskraft und die Nothwendigkeit, mit derselben Haus zu halten, 
noch nicht recht eigentlich zum Bewußtsein. Der Aufbau, der Unterhalt 
und die Beheizung verhältnißmäßig vieler Häuslerwohnungen legt einen 
bedeutenden Theil des Grund- und Betriebcapitals der Güterwirthfchasten 
lahm, ohne daraus den möglichen Nutzen zu ziehen. Aus einer Tage-
löbnerwohnung sind wöchentlich 12 Arbeitstage zu beziehen, während eine 
Häuslerwohnung in derselben Zeit nur 3 Tage liefert. Zudem wird ein 
nicht unbedeutender Theil des Ackerlandes verhältnißmäßig schlecht genutzt. 
Der Häusler, welcher ein bleibendes Interesse an dem Grundstücke hat 
und nicht frei über seine Zeit disponirt, wird und kann den kleinen Kom-
plex nicht so gut und schonend und mit soviel Erfolg nutzen als ein sür 
lange Jahre verpflichteter Pächter oder ein Besitzer, welcher über einen 
größeren Komplex gebietet und in keiner seiner Arbeiten durch die Hofes-
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dienste gestört ist. Bequemer mag es in der That sein, mit Häuslern statt 
mit Tagelöhnern zu wirthschasten; die alten oberherrlichen Gewohnheiten 
lassen sich den seßhafteren Häuslern gegenüber mit weniger Gefahr fort-
führen als den beweglicheren Tagelöhnern gegenüber. Diese Bequemlichkeit 
jedoch wird ohne Zweifel theuer erkauft. 

Es ist ferner noch nicht genng anerkannt worden, daß sür unsere 
bäuerlichen Verhältnisse etwas anderes als das Pckchtfystem gewünscht wer-
den müsse. Es ist bekannt, daß kein Pachtcontract, mag er auch noch so 
wohl überlegt sein, vor Deterioration und Aussaugung des Pachtstückes 
schützen könne. Irgend eine der Thaerschen „goldenen Regeln sür Pächter" 
wird überall ihre Anwendung finden, wo nicht hohe moralische Bildung 
Verpächter und Pächter die gemeinsamen und identischen Interessen er-
kennen läßt. Weitgehende Meliorationen der Grundstücke werden von 
Pächtern nur da ausgeführt, wo ein hoher Grad von Moralität besessen 
und vorausgesetzt wird und wo die öffentliche Meinung kräftiger schützt, 
als irgend eine Behörde zu schützen vermag. I n einem großen Theile 
Englands lauten alle Pachtconlracte aus beiden Theilen freistehende 6-
monatliche Kündigung. Es ist dort wohlbekannt, daß ein ausscheidender 
Pächter, im Falle von Differenzen, die Zusprechung hinreichender Melio-
rationsentschädigungen von den Behörden nie erlangen könne. Nichts 
desto weniger werden von den Pächtern große Vermögen in den Boden 
vergraben und bleiben die Pachtstücke im Besitze derselben Familie während 
vieler Generationen. Uns fehlen im allgemeinen die Vorbedingungen zu 
so segensreichen Pachtverhältnissen. Wir haben nicht Zeit abzuwarten, 
daß die Beispiele günstiger Pachtverhältnisse sich mehren. Wir haben vor 
Augen die unbestreitbare Thatsache, daß ein Bauer als Eigenthümer un-
gleich besser sein Grundstück bewirthschaftet als einer, der Pächter ist. Wir 
müssen zugeben, daß die Production der baltischen Provinzen im Großen 
und Ganzen von dem Tage ab, wo die gegenwärtigen Pächter in den 
festen Besitz ihrer Grundstücke träten, einen ganz neuen Aufschwung 
nehmen wird. Wir müssen wünschen, daß das Bauerland möglichst bald 
ans den Händen von Pächtern in die Hände fester Besitzer gelange. 

Und nicht allein im Interesse der Zukunft des ganzen Landes müssen 
wir wünschen, daß diese Reform möglichst bald ins Werk gesetzt werde, 
sondern auch im Interesse der gegenwärtigen Gutsbesitzer und Pachtgeber. 
Nehmen wir an, ein Thaler Landes trage gegenwärtig 5 Rub. 60 Kop. 
Pacht und sei leicht verkäuflich sür 1l)0 Rub. Würde er zu diesem Preise 
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verkauft, so wäre bei dem jetzigen Zinsfuß in den finanziellen Verhältnissen 
des Gutsbesitzers nichts verändert und ihm wäre nur der reine Vortheil 
zugeflossen, daß er nicht mehr die Chancen der Deterioration dieses Gefin-
desthalers zu tragen hätte (Nachlässigkeit, Feuerschaden, neue Abgaben zc.). 
Wollte aber der Käufer die Pacht statt mit 6V2 Vo vielmehr mit 4 °/o 
oder 3^2 Vo capitalifiren, so erwüchse dem Gutsbesitzer ein reiner Capital-
gewinn von 37 oder 6? Rub. per Thaler. Diejenigen, welche mit dem 
Verkaufe zögern und meinen, nach einer Reihe von Jahren werde die 
Pacht von 5 Rub. 50 Kop. aus 7 Rub. per Thaler gestiegen sein und dann 
werde im Verkauf der Thaler nicht 100—137— 167 Rub., sondern 
vielmehr 127 — 175 — 200 Rub. eintragen — diese mögen bedenken, 
daß die Chance der Pacht und Capitalwerthsteigerung nicht wenig balan-
cirt wird durch die Chancen der Deterioration und daß andererseits die 
100 —137 — 157 Rub., in Wieseucultur, Neulandgewinnung, Ansiede-
lung zc. angelegt, in derselben Zeit gar leicht statt zu 127 —175 — 200 
Rub. anzuwachsen, zu noch höhern Werthen fich würden steigern lassen: 
zu 300 — 400 — 500 Rub. 

Es kann also nicht wohl geleugnet werden, daß die Frohnabolition 
einerseits zur Einrichtung wirklicher, mit Geldlohn-Knechten betriebener 
Gutsknechtswirthschaften und andererseits dazu führen solle, daß die Bauern 
Eigenthümer ihrer Grundstücke werden. Es find dies die kräftigsten und 
die directesten Mittel zur Mehrung der baltischen Produktion. Gar Viele 
jedoch» in denen diese Ueberzeugung rege geworden, stehen stille vor der 
augenblicklichen Unmöglichkeit, den Bauerland-Verkaus zu effectuiren und 
trösten fich mit der Einficht, es sei eben „nichts zu machen", solange dem 
Bauer das Capital mangele und so lange die Kreditinstitute nicht im 
Stande seien, dem Kapitalmangel abzuhelfen. 

Jede Vermehrung der Production ohne Anwendung neuer, nur bei 
besserer Ausnutzung der alten Productionsmittel bedingt eine Verminderung 
der Gestehungskosten. I n diesem Sinne muß die Abolition der Frohne 
und der Verkauf des Bauerlandes zur Folge haben, daß die baltischen 
Producte fähiger werden, den europäischen Markt zu behaupten. Es kann 
jedoch nicht angenommen werden, daß eine Reform der Befitzverhältnisse 
schnell genug zu verwirklichen sei und allein hinreichen werde, die oben 
angedeuteten Gefahren zu beseitigen, wenn nicht zugleich ein anderes, un-
sere Producte vom Markte fernhaltendes Hinderniß fortgeräumt wird: 
die UnVollkommenheit unserer Verkehrswege. 
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Nehmen wir an, daß aus eine Entfernung von 180 Werst der Trans-
port eines Loses Roggen per Landweg 40 Kop., per Chaussee 20. Kop. 
per Eisenbahn 8 Kop. koste, so würde, falls in Riga 2 Rub. per Los ge-
zahlt wird, der Producent mitten im Lande für seinen Roggen wirklich 
erhalten 1 Rub. 60 Kop. im ersten, 1 Rub. 80 Kop. im zweiten und 
1 Rub. 92 Kop. im dritten Falle. Es wären resp. 40, 20 und 8 Kop. 
per Los dem Nationalreichthum entzogen worden.' Oder aber, ohne ein 
schlechteres Geschäft zu machen, als gegenwärtig, wo er den Roggen 
ä 2 Rub. nach Riga liefern muß, um selbst 1 Rub. 60 Kop. zu haben, 
würde er ihn a 1 Rub. 80 Kop., resp. a 1 Rub. 68 pr. Los abgeben 
können, falls ihm der Transport per Chaussee oder per Eisenbahn möglich 
wäre. Um der ausländischen Concurrenz zu begegnen, könnten mithin, bei 
besseren Verkehrsmitteln, die Preise ohne Schaden um ein Bedeutendes 
herabgesetzt werden. 

Niemand wird die Richtigkeit dieser Anschauungsweise bestreiten wol-
len, und doch beruhigt man sich bei der Ansicht: es sei eben „nichts dabei 
zu machen"; wir müßten eben unser Schicksal erleiden; es sehle uns an 
den nöthigen Kapitalien und am erforderlichen Credit; wir seien unfähig 
eine wesentliche Verbesserung unserer Verkehrsmittel herbeizuführen. 

Immer, wenn Verbesserungen der wirthschaftlichen Lage des Landes 
projectirt werden, gelangt man zu demselben Hindernisse: Mangel an Ca-
pital, Mangel an Credit. Die Erkenntniß dieses Hindernisses wirkt ge-
wissermaßen beruhigend: es ist dabei „nichts zu machen"! Man bedenkt 
nicht, daß Gemeinschaften auf demselben Wege Capitalien ansammeln und 
Credit erwerben können, aus welchem Einzelne dazu gelangen: indem sie 
mit den vorhandenen Mitteln möglichst gut Haus halten und die vorhan-
denen Kräfte möglichst gut ausnutzen. Hülfe von außen wird nur dem 
zu Theil, der sich selbst zu Helsen weiß. So lange wir die Hände in den 
Schooß legen und ruhig zusehen, wie unsere Verhältnisse sicher dem Ab-
grunde zugleiten, so lange wir nicht zur Selbsthülse greisen, so lange 
wird uns weder von oben noch von außen Hülse kommen. 

I m Herbste und Frübjahre hat der Reisende mit den größten Schwie-
rigkeiten zu kämpfen, wenn er ausgestattet nur mit den in Europa ge-
bräuchlichen Reisevorkehrungen unser Land betritt. Nicht ohne Gefahr für 
seine Gesundheit, jedenfalls mit Aufopferung aller Bequemlichkeiten macht 
er die Reise durchs Land, glücklich, wenn ihm nur kein Aufenthalt erwächst 
durch die Unwegsamkeit der Straßen, die Baufälligkeir der Eilwagen zc. 
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Zu dieser Zeit stockt aller Warenverkehr sür längere Dauer und die Trans-
porte, welche dann nothwendig gemacht werden sollen, werden ganz nnver-
hältnißmäßig thener. Die fortgesetzte Regelmäßigkeit, ohne welche die In-
dustrie der Frachttransporte fich gar nicht entwickeln kann und ohne welche 
billige Frachtsätze nie erreicht werden können, diese Regelmäßigkeit ist bei 
dem wechselnden Grade der Fahrbarkeit unsrer Wege undenkbar. Zudem 
bewirkt die ungleiche Beschaffenheit derselben, daß die zur tüchtigen In -
standsetzung und guten Unterhaltung einzelner Strecken verausgabten Mittel 
verschwendet sind und dem Frachtverkehr sast gar nicht zu Gute kommen. 
Dem Dorpat-Rigaer Fuhrmanne und dem Verkehre zwischen beiden Städten 
uützt es sast nichts, daß ein Theil der Strecke von Walk bis Wolmar zu 
jeder Jahreszeit mit Lasten von 80 Lpsd. per Pserd besahren werden 
kann, wenn er vorher und nachher andre Strecken zu passtren hat, die mit 
einer größeren Ladung als 40 Lpsd. per Pserd nicht besahren werden 
können. Durch die zwischen Wolmar und Walk verausgabten Mittel ist 
der Frachtsatz zwischen Dorpat und Riga nicht wesentlich erniedrigt worden. 

Wenn der Fremde diese Zustände kennen lernt und zugleich sieht, mit 
welch großem Aufwände, mit welcher Verschleuderung von Arbeit dieser 
unbefriedigende Zustand aufrecht erhalten wird, so muß er nothwendig zum 
Schlüsse gelangen, daß die hiesigen wirthschaftlichen Zustände in einer trost-
losen Lage sich befinden, daß vorläufig, beim jetzigen Zustande der Wege, 
aus wesentliche Besserung der Verhältnisse nicht gerechnet werden könne und 
daß mithin das Land nicht werth sei, Credit zu genießen. 

Wir verdienen in der That keinen Credit, solange wir keine Anstren-
gungen gemacht haben, unsre Verkehrswege zu verbessern. Wir verdienen 
keine Hülfe, solange wir ruhig zuschauen können, wie jährlich, zur noth-
dürstigen Erhaltung des gegenwärtigen ungenügenden Zustandes der Stra-
ßen ganz unverhältnißmäßige Arbeitsmengen verschleudert werden; wenn 
wir uns in srommen Wünschen in Hinficht aus Eisenbahnen und Kanäle 
wiegen und still abwarten, daß der Himmel uns solche bescheere, statt die 
Vorbedingungen zu erfüllen, bei welchen allein die Verwirklichung solcher 
Wünsche denkbar wird. Erst wenn es uns gelungen sein wird, unsre Pro-
ducte aus guten, europäischen Straßen zu Markte zu fahren, erst dann 
werden europäische Kapitalien den Weg zu uns finden. 

Ter Zustand unsrer Landwege ist im Grunde nur dann ein befriedi-
gender, wenn ein günstiger Winter unsre Sorglosigkeit verdeckt, und allen-
falls erträglich im hohen Sommer, wann ohne unser Zuthun der Boden 
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fest und eben geworden. Frühjahr und Herbst aber decken die Mängel 
unsres Systems schonungslos aus; dann begegnen wir abwechselnd fahr-
baren, ja mit Auswand hergestellten Wegestrecken und grundlosen, unweg-
samen Distanzen; nur in leichtem Fuhrwerke und mit geringer Fracht ist 
dann die Circulation möglich. Während auf chausflrten Wegen und zweck-
mäßigem Fuhrwerke 1250 Kilogramme — 75 Pud in jeder Jahreszeit per 
Pserd geladen wird, können unsre Fuhrleute höchstens nur 30 Pud per 
Pserd aufladen, und müssen daher den Frachtpreis 2—2'/z mal höher 
stellen, als es sür Chaussee-Transporte nöthig wäre. 

Nichtsdestoweniger werden nach angestellten Untersuchungen aus die 
Unterhaltung unserer Postwege jährlich Arbeiten im Werthe von 50 Rub. 
per Werst, und aus unsre Kirchspielswege Arbeiten im Werthe von 30 Rub. 
per Werst verwendet. (Der Anspanntag ä 45 Kop., der Fußtag ü 30 
Kop. gerechnet). Mindestens ^ dieser Arbeit ist gradezu verschleudert, 
denn selbst nach dem herrschenden Systeme läßt fich bei guter Aufficht und 
Leitung — wie fie bei Gemeindearbeiten übrigens nur ausnahmsweise 
stattfindet — die Arbeit nachweislich mit einem Drittheile des Aufwandes 
bestreiten. Es ist wahrscheinlich, daß die Ersparniß noch größer werden 
könnte, wenn stehenden Arbeitern (esntonniers) Wegestrecken zugetheilt 
würden, sür deren stetige Unterhaltung fie zu sorgen hätten. Aus etwa 
12,000 Werst Vicinalwege und 1000 Werst Poststraße wird mithin 
jährlich eine Arbeitskrast im Werthe von 410.000 Rub. verwendet, woran 
Vs, also eine Arbeit im Werthe von 275,000 Rub. rein vergeudet ist. 
Diese Verschleuderung erscheint ganz besonders bedauerlich, wenn man be-
denkt, daß fie stets zu einer Zeit stattfindet, da die. Arbeit in der Land-
wirthschast zu den laufenden Geschäften und zu Meliorationen überaus 
produetiv angewandt werden könnte. Eine ganz ähnliche Verschwendung 
hat in Frankreich bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts stattge-
habt und denselben traurigen Zustand der Wege mit fich gebracht. Erst ' 
seitdem der Wegebau nicht mehr durch Naturalabgabe der Gemeinden be-
stritten wird, hat fich das Land mit einem Netze trefflich gebauter und 
vorzüglich unterhaltener Straßen bedeckt. 

Die Ablösung der Wegefrohne ist gewiß mit großen Schwierigkeiten 
verbunden. Die geringste derselben wird jedoch ihre Umwandlung in eine 
Geldabgabe sein. Durch Einführung einer neuen oder durch Erhöhuug 
einer bestehenden Grundsteuer wird eine Capitalentwerthung des Bodens 
herbeigeführt. Dagegen würde die Umwandlung der Wegefrohne in eine 



Von der Nothwendigkeit verbesserter Verkehrsmittel. 431 

Geldabgabe weder mit Creirung einer neuen Grundsteuer noch mit Erhö-
hung einer bestehenden gleichbedeutend sein. Sie würde mithin keine Ent-
wertung des Boden-Capitales nach sich ziehen und keine schädliche Aen-
derung in dem Befitzverhältnisse mit sich bringen; sie würde vielmehr mit 
einer Steuer-Entlastung gleichbedeutend sein. Der Kaufmann wird es 
lieber sehen, wenn von ihm die Abgaben eingefordert werde« zu einer 
Zeit, wo feig Capital aus dem Umsätze heimkehrt und geringe Rente ab-
wirft, als wenn dieselben von ihm in dem Momente erhoben werden, 
wo er seine Ankäufe zu machen hat und die Capitalmiethe eine hohe ist. 
I n ganz ähnlicher Weise muß dem Landmanne jede Steuerconversion er-
wünscht sein, welche ihn von der Nothwendigkeit befreit, sein Arbeitsper-
sonal herzugeben während der kurzen Zeit, welche unser Klima überhaupt 
zu den Acker- und Meliorationsarbeiten zu verwenden erlaubt, und er wird 
gerne den Betrag der disponibel gewordenen Arbeit entrichten, nachdem 
die Anwendung dieser Arbeit ihm einen Gewinn gebracht hat, aus den er frü-
her verzichten mußte. Befähigt aus seinem Boden einen größeren Gewinn 
zu ziehen, wird er ihm einen größeren Werth beimessen; iNld diese Boden-
wertherhöhung wäre eine Folge lediglich der Steuerconversion. Bei dieser 
Reform wären ganz besonders interessirt diejenigen Höse, welche sür einge-
zogene Gesinde zur Wegereparatur beizusteuern haben. 

Schwerer als die Conversion der Steuer an und sür fich wäre die 
Fixirung des Geldäquivalentes sür dieselbe und die Umlage der ganzen 
Steuersumme. Um zur Klarheit zu gelangen über den Geldwerth derje-
nigen Leistungen, welche gegenwärtig auf die Unterhaltung der Wege ver-
wendet werden, hätte man, um die Frage zn vereinfachen, einen bestimmten 
Fall ins Auge zu fassen: wieviel Arbeitskraft wird gegenwärtig verwendet, 
um eine Werst Weges 6. Classe, vom 1. Wardirungsgrade nach landüb-
licher Weise das Jahr über in Stand zu erhalten? Hierauf kann nur durch 
gewissenhafte Nachforschung zuverlässige Antwort erhalten werden. Nehmen 
wir beispielsweise an, daß in wohlhabenden Gemeinden, wo die Wegear-
beiten mit Sorgfalt und Intelligenz betrieben werden, aus die Unterhaltung 
einer Werst des bezeichneten Weges jährlich IS Pferdetage und ebensoviel 
Fußtage verwendet werden; daß daselbst zur Zeit der Wegereparaturen der 
Pserdetag mit 90 Kop. und der Fußtag mit 60 Kop. bezahlt wird; so 
kostet die Unterhaltung jährlich 22 Rub. 60 Kop. Wenn in weniger cül-
tivirten und vernachlässigten Gemeinden jährlich 30 Pferdetage uud eben-
soviel Fußtage verwendet werden und resp. 46 und 30 Kop. gelten, so 
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erhalten wir wiederum als jährliche Unterhaltungskosten 22 Rub. SO Kop. 
per Werst. Sollten die Beobachtungsresultate nicht in der angegebenen 
Weise zusammenstimmen, so würde aus allen, die verschiedenen Localitäten 
betreffenden Angaben ein Mittel berechnet werden müssen. Der Einfachheit 
wegen dürfte ferner angenommen werden, daß die Kosten der Unterhaltung 
der Wege andrer klaffen und andrer Wardirungsgrade in derselben Pro-
portion wachsen, wie sie in Grundlage des Wegepatentes bei der Verthei-
lung angerechnet werden. Diese Proportionen mögen nicht genau die rich-
tigen sein; sie haben aber den Vorzug, bekannt und acceptirt zu sein. 
Wird doch der Landthaler trotz seiner katastralen UnVollkommenheit 
überall ohne Widerrede als Basis der Abgabenerhebung anerkannt, eben 
wegen seiner traditionellen Natur. Ebenso würde man, hat erst Nach-
forschung und Beobachtung einen festen Werth sür die Unterhaltungsko-
sten einer Werst Weges 6. Classe und 1. Grades ergeben, diesen Werth 
aus die anderen Classen und Grade mit Berücksichtigung der Proportiona-
lität übertragen können. Hiernach würden sich die gegenwärtigen Kosten 
der Unterhaltung aller in das livländische Wegenetz ausgenommener Wege 
berechnen lassen; wir erhielten eine Totalsumme, welche den Werth aller 
in Livland auf die Unterhaltung der Wege verwendeten Arbeit repräsen-
tirte. Diese Summe müßte nunmehr in baarer Gestalt ausgebracht wer-
den, und es entsteht zunächst die Frage: wie ist die Steuer umzulegen? 
Jedenfalls dürfte die Belastung nicht gleichmäßig aus alle Landthaler ver-
theilt werden; denn wenn auch, nach obigem Beispiele, der Geldwerth der 
verwendeten Wegebauarbeiten überall annähernd ein gleicher sein möchte, 
so wird doch in der cultivirteren Gegend die Steuerquote viel leichter als 
in der weniger civilifirten baar auszubringen sein. Am wenigsten drückend 
uud am gerechtesten würde es erscheinen, wenn die Umlage der baaren 
Wegesteuer einen überall gleichmäßigen Procentsatz von der üblichen Pacht 
bildete. Wo noch allgemein Frohne existirt, wäre dieselbe in Geld um-
zurechnen nach dem in der Gegend üblichen Knechtslohne. Ebenso wäre 
in Fällen gemischter Pacht außer dem Baarbetrage der Pachtleistungen der 
Geldwerth der bezüglichen Arbeitsleistungen iu Rechnung zu bringen. Als 
Ausgangspunkte zu solcher Berechnung möchten die Data dienen können, 
welche bei der Kommission zur Ablösung kirchlicher Reallasten einfließen. 
Denn hier sind die Arbeitspreise contradictorisch festgesetzt worden in einer 
Weise, daß weder die Gemeinden durch zu hohe Preise, noch der Prediger 
durch zu niedrige Entschädigungssummen benachtheiligt werden. 
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So könnte die Wegefrohne in eine baare Abgabe convertirt und in 
billiger Weise umgelegt werden, ohne daß diese Operation ernstliche 
Schwierigkeiten verursachen dürste. Weit schwieriger ist die Lösung 
der Ausgabe der zweckmäßigen Verwendung der Steuersumme. Nach wel-
chem Modus wäre die Instandhaltung der Wege zu bewerkstelligen! 

Als oberste leitende Grundsätze müssen hierbei gelten: 
1) daß ein möglichst gleichmäßiger Zustand der Wege herbeigeführt 

werden müsse; denn, wie schon gezeigt worden, sind die aus eine Wege-
strecke verwendeten Kosten geradezu verschwendet, ohne der Transport-In-
dustrie zu Gute zu kommen, wenn die benachbarten Wegestrecken nicht in 
denselben guten Zustand versetzt werden; 

2) daß die Reparatur-, Unterhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten zu 
einer solchen Zeit vorgenommen werden, daß sie den ungünstigen klimati-
schen Einflüssen vorhergehen; daß also die Hartmachung der Wege vor 
dem Eintritte der Herbstregen geschehe und nicht, wie gegenwärtig, zu einer 
Zeit, da die schädlichen Einflüsse sich bereits geltend gemacht haben. Der 
ans den weich gewordenen Weg aufgestreute Grand wird sogleich einge-
fahren, mit dem Straßenkothe vermischt und dient so nur zur augenblick-
lichen Erschwerung des Verkehres, ohne zur Bildung einer festen, für das 
Wasser undurchdringlichen Fahrbahn beizutragen; 

3) daß die Fundamentalarbeiten (Chaussirungen, Verbesserungen der 
Steigungsverhältnisse, Brückenbauten zc.) nicht sporadisch vorgenommen 
werden, sondern nach einem festen Systeme, anfangend von den Centren, 
gegen welche der Transportverkehr sich bewegt, so daß von den geschehenen 
Verbesserungen stets eine möglichst große Anzahl von Fuhrwerken Nutzen 
ziehe und zwar dann, wenn, aus der Ferne kommend, die bereits angegrif-
fenen Zugthiere'einer Erleichterung am meisten bedürfen. 

Diese wichtigen Grundsätze können nicht zur Geltung gelangen, wenn 
nicht die Unterhaltung aller Wege unter eine einheitliche Leitung gestellt 
wird, und zwar unter Leitung einer mit Fachkenntnissen und Erfahrung 
ausgestatteten Persönlichkeit, der auch die Muße, sich dem Geschäfte ganz 
hingeben zu können, zu Gebote steht — also nicht einer ritterschaftlichen 
Commiffion oder einem ritterschastlichen nnsalarirten Beamten, von welchem 
dieses Geschäft nur neben unerläßlichen Privatgeschästen betrieben, respective 
vernachlässigt werden könnte und welcher statt sachlicher Tüchtigkeit gewöhn-
lich nur ehrenwerthen guten Willen Mitzubringen im Stande sein wird.. 
Damit jedoch das Institut des livländischen Wegebaues nicht Gefahr laufe, 
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eine büreaukratische, Selbstzwecke verfolgende Einrichtung zu werden, so 
müßte es in zwei Abtheilungen zerfallen: 1) eine anordnende und aus-
führende (sachmäßig gebildete und nach größeren und kleineren Bezirken 
gegliederte, auskömmlich gagirte, contractlich angestellte), und 2) eine con-
trolirende, aus Localbeamten bestehende (etwa Kirchenvorsteher und Ord-
nungsrichter), welche jährlich zu bestimmten Zeiten die Ausführung der 
vorgeschriebenen Arbeiten zu constatiren und über den Befund zu berichten 
hätten. Dieselben wären ungagirt und wären von den Kreisen, Kirch-
spielen zc. zu erwählen. — Das Ganze müßte unter Oberausstcht des 
Landrathscollegii (oder des Conventes oder des Landmarschalls) stehen. 
Es wäre jährlich ein Project über die zu unternehmenden Bau- und Re-
paratur - Arbeiten zur Bestätigung einzugeben und ein mit den Urtheilen 
der Controlbeamten begleiteter Bericht abzustatten. — Project, Bericht, 
sowie Rechnungsabschluß wären zu publiciren. 

Wollte man die gewöhnlichen Remonte-Arbeiten districtweise an Un-
ternehmer (Podrädschiks) übergeben, so würden hieraus folgende Uebel-
stände erwachsen: 

1) Die Arbeiten würden, wenigstens anfangs, überaus kostspielig wer-
den, indem noch keine hinreichenden öffentlichen Ersahrungen über die Kosten 
der Unterhaltung vorlägen und jeder Unternehmer, um sicher zu gehen, 
aus, viel zu hohe Preise halten würde, namentlich so lange als sich noch 
kein einschlägliches Wegebau-Gewerbe und mithin keine Concurrenz heraus-
gebildet hätte. 

2) Die Gleichmäßigkeit der Arbeiten würde leiden. Aus Nachlässig-
keit oder aus fraudulöfer Absicht oder aus Unvermögen der Unternehmer 
würden die Arbeiten aus einigen Strecken schlecht betrieben werden oder 
ins Stocken gerathen, und dadurch würden die benachbarten Leistungen 
mehr oder weniger entwerthet werden. So lange die Narwa-Petersburger 
Chaussee, die Moskau-Tulaer Chaussee Podrädschiks zur Unterhaltung ab-
gegeben waren, befanden sie fich im traurigsten Zustande. Nicht zu über-
sehen ist auch das corrumpiretlde Element dieses Systems. 

3) Die Unternehmer müßten bedeutende Cautionen stellen, deren Be-
trag somit aus dem Verkehr gezogen und lahm gelegt würde — ein bei 
unserer Capitalarmuth nicht zu übersehender Uebelstand. 

Durch solche Bedenken wird man nothwendig zu dem Systeme fest-
angestellter Wegearbeiter (oantonnisrs, Wegewarte) geführt, welche Jahr 
aus Jahr ein zu Wegearbeiten verwendet werden und denen zu Zeiten 
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noch besonders angemiethete Hülssarbeiter zur Seite gegeben werden, na-
mentlich zur Anfuhr von Materialvorräthen, deren Beschaffung auf dem 
Wege öffentlicher Minderbote (Torge) bewerkstelligt wird. Jedem Can-
tonnier ist ein besonderes Stück Weges zur Unterhaltung angewie-
sen. Jeder dritte Cantonnier oder Wegewart hat seine beiden Nachbaren 
in ihren Arbeiten zu beaufsichtigen und sür ihre Leistungen zu verantwor-
ten. Dafür ist sein District etwas kleiner als »die Districte seiner Unter-
gebenen und sein Salar etwas größer. I n einem gewissen Bezirke stehen 
sämmtliche Cantonniers unter der Aussicht eines gASM vo?er (Wegevogtes), 
welcher ohne Unterlaß die Straßen in unregelmäßigen Touren zu besahren 
hat und mit Hülfe eines kleinen Fernrohrs schon aus der Entfernung das 
Treiben der Cantonniers zu beobachten im Stande ist — wie solches in 
Frankreich als sehr zweckmäßig fich erwiesen hat. Jedesmal wenn ein Con-
tonnier seine Wegestrecke uicht in untadelhastem Zustande unterhalten hat 
oder feiernd oder mit einem Vorübergehenden plaudernd ertappt wird, ver-
fällt er einer Strase. Die Bezirke mehrerer Wegevögte stehen unter der 
Aufsicht eines Wegebaumeisters, welcher sür seinen Kreis die Arbeitsprojecte 
und die Berichte abzufassen hat. Voraussichtlich würde jeder Kirchspiels-
gerichtsbezirk eiiM Wegevogt und jeder Kreisgerichtsbezirk einen Wege-
baumeister erfordern; letzterer würde die Ausführung besonderer Arbeiten 
von der nöthigen Anzahl untergeordneter Bauaufseher (phusurs) unter-
stützt sein. I n vielen Fällen würden den Wegewarten Wohnungen in 
Hoflagen, Poststationen, Krügen, bei Bauern zc. angewiesen werden kön-
nen; wo das nicht möglich, müßten sür sie besondere Wohnungen erbaut 
werden. Sie wären mit den nothwendigen Geräthen auszustatten, deren 
Instandhaltung der Wegevogt zu beaufsichtigen hätte. 

Es liegt auf der Hand, daß in Vorstehendem nicht vorgeschlagen 
werden soll, urplötzlich im ganzen Lande die Wegefrohne abzuschaffen, in 
Geld zu convertiren und den angedeuteten Modus der Wegearbeiten ein-
zuführen. Es wird uur gewünscht, daß das vorgeschlagene System mög-
lichst bald zur Anwendung gelangen könne; dazu ist erforderlich, daß es 
das öffentliche Vertrauen gewinne, und hierzu ist wiederum unerläßlich 
nothwendig, daß ein in genügendem Maßstabe angestellter Versuch befrie-
digende Resultate ergeben habe. Es wäre daher im höchsten Grade 
wünfchenswerth, daß ein solcher Versuch angestellt werde; am geeignetsten 
dazu wäre ein Kirchspiel, welches aus eiuherrigen oder aus weniger gro-
ßen Gütern bestehe; hier wäre am ehesten eine Einigung und Vereinigung 

Baltische Monatsschrift. Jahrg. S, Bd. !X, Hft. ö. 29 
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der Gemeinde zur Anstellung eines solchen Versuches herbeizuführen. Vor-
aussichtlich würde durch denselben bewiesen werden, daß die durch Con-
version der Wegefrohne in eine Geldaufgabe auszubringende Summe nicht 
nur zur Instandhaltung der Wege hinreiche, sondern auch einen namhaften 
Ueberschuß ergeben werde, zum Besten von fundamentalen Verbesserungen 
der Wege und Straßen (Thausstrungen, Verbesserung von Steigungsver-
hältnissen, Ueberbrückung von Flüssen zc.) — Verbesserungen, welche ohne 
außerordentliche Opser, nur aus dem Wege von Ersparnissen zu Stande 
gebracht werden können. 

Beiläufig mag hier noch bemerkt werden, daß der Handel und die 
Gewerke nicht minder als die Landwirthschast dabei interesfirt find, daß 
der Zustand der Verkehrsmittel sich verbessere. Es dürste daher nicht un-
billig erscheinen, wenn die Städte aufgefordert würden, zum Baue und 
zur Unterhaltung der Wege, so wie zur Controle der Verwendung der 
Bau-Remonte-Summen beizusteuern. 

Ferner könnte auf den bereits chanfsirten Strecken Wege- oder Passagen-
gebühren erhoben und somit die Baumittel vergrößert werden. 

Endlich wäre noch einer Quelle zu gedenken, aus welcher ein Beitrag 
zum Wegesonds gewonnen werden könnte. Gegenwärtig geschieht der Post-
verkehr zum Theil aus Kosten der Landwirthschast, welche zur Unterhaltung 
der Posten jährlich circa 110,000 Rub. beisteuert. I m Steuerwesen 
sollte soviel als nur irgend möglich der Grundsatz aufrecht erhalten werden, 
daß diejenigen, welche von einem staatlichen Institute Nutzen ziehen, auch 
dessen Unterhalt zu bestreiten haben. Die Extrapost-Gebühren müßten da-
her aus die zur selbständigen Existenz der Stationen nöthige Höhe geho-
ben werden. Zugleich wären die regelmäßigen Eilwagen-Verbindnngen unter 
öffentliche Controle zu stellen. Jene 110,000 Rub. könnten dann von der 
Landwirthschast weiter gezahlt werden, jedoch zum Besten des Wegefonds. 

Es bleibt mir noch übrig daran zu erinnern, daß man Unrecht hat, 
beim Aussprechen frommer Wünsche in Äezug auf Eisenbahnen und Ka-
näle stehen zu bleiben. Diese Wünsche werden ganz gewiß in unabsehbar 
langer Zeit unerfüllt bleiben, so lange es eben beim Aussprechen sein 
Bewenden behält. 

Aus die Wichtigkeit einer Linie Paris-Straßburg, Berlin-Hamburg, 
Witebsk-Riga zc. braucht nur hingewiesen zu werden, um Speculanten zu 
erwecken, welche die Kosten der Vorarbeiten dran wenden, durch welche 
fie ein Anrecht auf die Concefsion zu erwerben gedenken. Die Rentabili-
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tat solcher Linien ist von selbst einleuchtend; es ist von vorn herein wahr-
scheinlich, daß der Staat bereit sein wird, die Rentabilität zu garantiren. 
Die Bahnen jedoch, mit welchen unsere frommen Wünsche sich beschästigen, 
sind von sehr problematischer Rentabilität. Keinerlei strategische Inter-
essen knüpfen sich an dieselben. Wer soll sich sür sie interessiren, wenn wir 
es nicht selbst thun. Und wenn sich niemand findet, um die Vorarbeiten 
speculationsweise anzustellen, so findet fich erst recht niemand, der den 
Bau unternähme, so lange nicht der detaillirte Nachweis geliefert worden, 
daß die Bahn Ausficht aus Rentabilität habe. Erst wenn diese hinreichend 
nachgewiesen, wenn bewiesen, daß der Bau hinreichend billig werde her-
gestellt werden können, um durch die zu erwartende Frequenz fich bezahlt 
zu machen, erst dann ist es überhaupt denkbar, daß der Staat durch eine 
Rentengarantie das Unternehmen werde fördern wollen; erst dann ist es 
zn erwarten, daß man Capitalien an den Bau werde wagen wollen. 

Es ist daher natürlich und unerläßlich, daß diejenigen, welche eine 
Bahn sür fich wünschen, fich zusammenthun, das zu den Vorarbeiten nö-
thige Capital herbeischaffen und diese Vorarbeiten bis in alle Details hin-
ein anfertigen lassen; und zwar dermaßen detaillirt, daß über den Kosten-
punkt nicht der mindeste Zweifel mehr bestehen könne, so weit überhaupt 
Zweifel in solchen Fällen ausgeschlossen werden können; — und daß zu-
gleich möglichste Klarheit gewonnen werde über die Production und den 
Verkehr der berührten Punkte, sowohl in Betracht der gegenwärtigen Ver-
hältnisse, wie auch in Bezug aus die mit Recht zu erwartenden Steigerungen. 

Es hätten dabei zusammenzuwirken die Besitzer derjenigen Güter, 
welche durch die Bahn voraussichtlich beeinflußt werden würden, und die 
Kaufmannschaften und Gewerke derjenigen Städte, welche in dem Bereich 
der Bahn fich befinden. 

Aus nachstehendem Anhange möge eine Ueberficht gewonnen werden 
über diejenigen Operationen, welche die Anstellung der vollständigen Vor-
arbeiten zu einer Eisenbahn in fich begreift. Mutatis muwnciis wäre das-
selbe Programm auch aus die Abfassung eines Kanalprojectes anzuwenden. 

Es ist Zeit, daß die baltischen Provinzen nicht allein aus politische 
Reformen bedacht seien, sondern auch die gewerbliche Existenz zu fichern 
und ausrecht zu erhalten streben. Wer politische Bedeutung behalten will, 
hat vor allem seine materielle Existenz zu fichern; das gilt sür Individuen 
wie sür Völker. Niemand aber wird unsere materielle Fortexistenz fichern, 
wenn wir es nicht selbst thun. ^!6e wi et visu t'siösrs. 

29" 
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Programm zur Anstellung von Eisenbahn-Vorarbeiten. 

1. Bestimmung der Endpunkte der Bahn und der jedenfalls zu be-
rührenden Zwischenpunkte. 

2. Vorläufige Localbefichtigung des Terrains, welches durch die 
Bahn durchzogen werden würde, und Einzeichnung der mnthmaßlichen 
Bahnrichtung in die Generalstabskarte. 

3. Feststellung folgender Grnndprincipien, welche sür die Wahl der 
Lage der Bahnaxe von entschiedener Wichtigkeit find: 

 ) Ob der Bahnkörper sür eine oder sür zwei Spuren angelegt wer-
den soll und welches die Kronenbreite desselben sein soll? 

d) Welche Schnelligkeit soll im Personenverkehr eingehalten werden 
und welches System von Güterzug-Locomotiven soll gewählt werden? 

e) Für welche Maximal-Länge der Lastenzüge soll die Bahn vorgerich-
tet werden? 

ä) Soll vor allem aus Wohlseilheit der Anlage, oder soll hauptsächlich 
aus Wohlseilheit des Betriebes ausgegangen werden? 

e) Sollen die Tarifsätze späterhin aus die Lustdistanz berechnet wer-
den, so daß die Anlagekosten nur insoweit vermehrt werden dürfen, als 
dadurch die Tarifsätze erniedrigt werden können? 

t) Werden Wegeübersetzungen im Niveau der Bahn überall gestattet, 
oder sollen sie nur in gewisser Nähe belebter Orte absolut oder bedingungs-
weise vermieden werden, und wie groß sollen im letzteren Falle die Opser 
sein dürfen zur Vermeidung solcher Wegeübersetzungen? 
> K) Werden sür Brücken, Durchlässe, Gebäude von hölzernen Bauten 
gestattet, oder wird vorgeschrieben, alles aus Stein zu bauen? 

4. Eintheilung der ganzen Bahnlänge in gewisse, in Bezug auf Be-
triebsschwierigkeiten innerhalb ihrer Grenzen gleichartige Betriebsstrecken, 
damit — falls in einer Strecke zur Ueberwindung besonderer Steigungen 
schwerere und kostbarere Zugkraft angewandt und im selben Verhältnisse 
sür diese Strecke nothwendig ein stärkerer und kostbarerer Unterbau 
hergestellt werden, muß — diese Uebelstände nur auf ein Minimum aus-
gedehnt zu werden brauchen. 

 ) Für jede derart abgetheilte Strecke wird bestimmt, für welche von 
vornherein fürs Traciren als schwierig erscheinende Distanzen mehrfache 
Tracö's zur Bestätigung vorgelegt werden müssen. 

6) Für jede Betriebsstrecke wird vorherbestimmt, ungefähr an welchen 
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Orten Wasserstationen, Ausnahmestationen, Haltpunkte, wo Locomotiv- und 
Wagenremisen,-Waarenmagazine, Reparaturwerkstätten zc. angelegt werden 
sollen. 

7. Gleichermaßen wird sür jede Betriebsstrecke vorläufig vorher-
bestimmt, welches der kleinste Krümmungshalbmesser und welches die 
stärkste Steigung sein soll — ob und wo Wegeübersetzungen vermieden 
werden sollen. 

8. Detailtracirung sür jede Betriebsstrecke gesondert und, um Zeit 
zu sparen, von besonderen Ingenieuren vorzunehmen, und zwar muß die-
selbe aus folgenden Stücken bestehen: 

a) Specielle Recognoscirung der Gegend, welche von der Bahn durch-
schnitten werden soll; Sammlung aller in Bezug aus den Bau wichtigen 
Nachrichten und Data, soweit solche ohne specielle Messungen, Bohrungen 
n. s. w. zu erhalten find. Namentlich gehört hierher außer möglichst ge-
nauer Einprägung der Oberflächenverhältnisse auch das Studium der geo-
gnostischen Verhältnisse, soweit solche aus Steinbrüchen, Thaleinschnitten, 
Brunnen, Flußgeschieben zc. erkennbar find, der vorhandenen Wasserströ-
mnngen; serner Nachrichten über die Ausdehnung etwa vorkommender Ueber« 
schwemnmngen, Schneeverwehungen zc.; Bemerkungen über die Richtung, 
in welcher man nach Bausteinen, Mauerkalk, Bauholz, Arbeitern zc. zu 
suchen hat, zu welchem Preise dieselben gegenwärtig zu beschaffen find, 
über die vorzüglichsten marktfähigen Producte der Gegend und womöglich 
über die jährlich davon zu Verkaufe gebrachten Quantitäten; nach 
Möglichkeit auch Nachrichten über die gegenwärtige Frequenz des Per-
sonen- und Waarenverkehrs, sowie über die Richtungen desselben. Bei 
Gelegenheit dieser Recognoscirungsreisen werden nach dem Augenmaße die 
Grenzen bestimmt, an welche das Generalnivellement fich wird anzulehnen 
haben. 

d) Generalnivellement. Dasselbe soll, um die Localarbeiten einzuschrän-
ken und Zeit zu sparen, mit Stampfferschen Instrumenten gemacht werden. 
Es sollen dabei hauptsächlich die Punkte berücksichtigt werden, welche als 
wahrscheinliche Stationsplätze, als Wegeübergänge, als Ueberbrücknngen von 
Bächen, Thälern zc. aus die zu wählende verticale Stellung der Bahnaxe 
von entscheidender Wichtigkeit werden können. Mit diesem Generalnivelle-
ment soll auch eine vorläufige Ausnahme der anvifirten Punkte verbunden 
werden, was mit Hülse des Stampfferschen Instruments leicht zu bewerk-
stelligen ist. 
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e) Discusfion der Ergebnisse dieser generellen Aufnahme, ans welcher 
fich ergeben wird, in wie weit es geglückt ist, gleich anfangs sür die Bahn 
die günstigste Richtung aufzufinden und an welchen Stellen diese Richtung 
zu verbessern noch wünschenswerth sei durch mehr oder weniger bedeutende 
Verrückungen der zuerst gewählten Punkte, durch mehr oder weniger be-
deutende Ablenkungen von der abnivellirten Linie. 

6) Verbesserungen, welche nach Obigem in der Bestimmung der 
Bahnrichtungen etwa noch vorzunehmen sind, selbstverständlich wiederum 
verbunden mit Ausnahme der von den neuen Linien durchschnittenen Ge-
genden. Diese Verbesserungen sind so lange fortzusetzen, bis man zur 
Ueberzeugung gelangt, daß eine dem Terrain mehr entsprechende, vortheil-
haftere Lösung nicht erreicht werden könne. 

s) Nach solcher Feststellung der Bahurichtung wird vermittelst der 
Absteckung der Bahn die günstigste Lage der Bahnaxe festgestellt nnd zwar 
so, daß der Bahnkörper aufs zweckmäßigste den Oberflächenverhältnissen 
augepaßt werde. Wo Zweifel entstehen können, ob durch eine Variante 
Ersparnisse zu erzielen wären, muß auch diese Variante abgesteckt werden, 
damit durch genaue Berechnung der Bahnkosten beider Projecttheile eine 
gegründete Entscheidung sür eine derselben gewonnen werden könne. Selbst-
verständlich ist, daß ohne mehr, oder weniger weit ausgedehnte genaue 
Ausnahme des Terrains, sowohl in Bezug aus horizontale Ausdehnungen 
und Lagen-Verhältnisse als auch in Hinsicht der Niveau-Verhältnisse, ein 
entscheidendes Urtheil über die zweckmäßigste Lage der Bahnaxe nicht ge-
wonnen werden kann und daß diese Ausnahme der Absteckung der Bahn 
jedenfalls vorausgehen und auf um so weitere Umkreise ausgedehnt wer-
den muß, je weniger entschieden die Lage der Bahnaxe durch die Terrain-
verhältnisse angedeutet wird. Zum Zwecke der Entschädigung der Grund-
besitzer ist auch die Abgränzung der durchschnittenen oder berührten Par-
cellen, so wie die Angabe ihrer Natur und Bonität unerläßlich. Ebenso 
selbstverständlich ist, daß ohne gleichzeitige Ausnahme der gehörigen Anzahl 
von Querprofilen ein Urtheil über die Kostbarkeit der Herstellung des 
Bahnkörpers nicht gewonnen werden kann, geschweige denn über die Frage, 
ob bei theilweiser seitlicher Verlegung der Bahn oder bei Modifikation to-
taler Steigungsverhältnisse Ersparnisse erzielt werden können. 

k) Bevor die Absteckung der Bahn als eine definitive angesehen wer-
den kann, muß nicht allein entschieden worden sein, ob fie bei günstiger 
Anpassung des Bahnkörpers an das Terrain auch die günstigen Steignngs-
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Verhältnisse mit sich br ingt , sondern es muß auch nachgewiesen worden sein, 
daß in Bezug aus Brücken, Wasserdurchlässe, Wegeübersetzungen bei der 
gewählten Lage d a s M i n i m u m an Kosten erreicht worden sei. 

x) Endlich nachdem den Anforderungen der Wohlseilheit nach allen 
S e i t e n hin möglichst genügt worden, muß noch erwogen werden, an wel-
chen S te l l en a u s Betriebsrückstchten Modificat ionen werden eintreten müs-
sen, z. B . Erwei terung zu enger Curven , directere Thalübergänge , statt zu 
weiter Umwege an den Berglehnen zc. Berücksichtigung der passenden Lage 
sür Bahnhöfe , Wächterhäuser, S i g n a l e zc. 

9 . Projectversassnng: Dieselbe zerfällt a) in genaue Pro jec t i rung 
und Berechnung sämmtlicher Erdarbei ten zur Gestal tung des Bahnkörpers 
und des P l a t e a n ' s sür die S t a t i o n e n und Wächtcrhäuser; gleichzeitige B e -
stimmung der zu Erdentlehnungen oder Erddspo ts nöthigen Grundstücke; 
h ie raus hergeleitete Kostenberechnung sür die Herstellung dieser Erda rbe i -
ten, sowie der Kosten der Grunderwerbung und Einlösung der abzutragen-
den Gebäude , b) Genaue Project iru. lg der Unterbauobjecte , Brücken, 
Durch- und Uebersahrten, Durchlässe nnd Kanäle zc., W a n d - und S tü tz -
mauern , Verlegung von Wegen, Kanälen zc., sowie Berechnung ihrer H e r -
stellungskosten. e) Pro jec t i rung und Kostenberechnung sür den O b e r b a u 
(Schienenlegung sammt S t ü h l e n , Schwellen, Näge l , Keile, Schot terbet tung, 
Bankettherstellung, Ausweichgeleise, Wechsel, Drehscheiben, Schiebebühnen zc.) 
«I) P ro jec t i rung und Kostenberechnung für die Hochbauten, S t a t i onsgebäude 
aller Ar t , B r u n n e n , Wasserleitungen, Einzäunungen, Wächterhäuser, S i g -
nalhäuser zc. e) P ro jec t i rung und Kostenberechnung sür die Betr iebseiu-
richtuugen, a l s Locomotiven, W a g g o n s aller Ar t , Schiieepflüge, S i g n a l e , 
Telegraphen, Mobi l i a r der Wartesäle , B n r e a n ' s , Waarenspcicher zc. k) Ab-
schätzung der allgemeinen Auslagen während des B a u e s , Capitalverziusung, 
Directionskosten, Verwal tungsaus lagen zc., sowie auch des Be t r iebscap i ta l s , 
der Unterhaltungskosten und Nacharbeiten während der ersten Betriebszeiten. 
x) Berechnungen sür die Kosten des Betr iebes und sür den Er t r ag der 
B a h n unter Voraussetzung verschiedener Frequenzen, sowie auch Feststel-
lung des Betr iebs-Tar iss . 

H . v. S a u t s o n - H i m m e l s t j e r n a . 
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Ueber das Klüt. 
E i n p o p u l ä r - w i s s e n s c h a f t l i c h e r V o r t r a g . 

1 l 3 3 l u t ist ein ganz besondrer S a f t " sagt Mephistopheles. E r will, daß 
der V e r t r a g den er mit Faust geschlossen, nur mit dieser rothen T in te unter-
zeichnet werde. — W o r i n liegt die Besonderhei t , aus die in den S a g e n 
vom Teufel so viel Gewicht gelegt w i r d ? W a r u m ist die Vorstellung, daß 
d a s B l u t der Unterschrist die Gültigkeit ver le ihe, mit dem Volksglauben 
so innitz verwachsen? I s t d a s B l u t wirklich eine so eigentümliche Flüssig-
keit, daß sie sich von allen andern unterscheidet? Gestatten S i e mir , um 
I h n e n daraus antworten zu können, daß ich S i e mit diesem integrirenden 
Bestandtheil unseres Körpers näher bekannt mache und seine Bedeutung in 
Gesundheit und Krankheit kurz beleuchte. 

J e n e Forderung des S a t a n s scheint zum Thei l schon durch den S p r a c h -
gebrauch gerechtfertigt zu werden, nach welchem d a s B l u t bestimmt ist, die 
innigste Verbindung auszudrücken. D a s engste B a n d unter Menschen ist 
die Blutsverwandtschaf t ; fie ist begründet aus einer directen Vererbung 
des B l u t s . Nächst dieser bezeichnet die Sprache die intimste Vereinigung 
zweier Personen a l s Blutsf reundschaf t , d . i . eine Freundschaft auf Leben 
und T o d . E s liegt indeß diesem Ausdruck auch etwas Tatsächl iches zu 
G r u n d e , indem phantastische Köpfe vergangener Zeiten ihre Freundschaft 
damit befiegelten, daß der eine d a s B l u t des andern trank. S o viel ver-
langt nicht einmal der Teusel. I h m ist schon mit der blutigen Unterschrist 
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gedient. I n ihr liegt eine freiwillige Verschenkung des B l u t s , die u m so 
mehr an Bedeutung gewinnt , a l s d a s B l u t meist sür den Inbegr i f f des 
Lebens genommen wird. E ine Blutrache ist eine Rache , die a n s Leben 
geht ; eine Blutschuld ein Verbrechen der Töd tung , und der B lu tdu r s t , 
ein D u r s t nach M o r d . J a man ha t sogar auch von einer Bluthochzeit 
gesprochen und damit doch nichts anderes sagen wol len , a l s daß der Tod 
bei derselben eine reiche Ern te gehalten. D e r Todtentanz und die Hoch-
zeit mit dem Tode stehen in naher Beziehung zu einander. O b J e m a n d 
viel Leben in sich habe, ist gleichbedeutend mi t der Frage , ob er viel B l u t 
besitze. A l s Lady Macbeth den greisen König immer noch nicht sterben 

. steht, sagt sie: „Doch wer hät te geglaubt, daß der alte M a n n noch so viel 
B l u t in sich hät te" . 

In te ressan t und hochpoetisch ist e s , daß die S a g e d a s verbrecherisch 
vergossene B l u t anders beschaffen sein l ä ß t , ihm andere Eigenschaften zu-
theilt, a l s man sonst am B l u t e kennt. E s soll fich nicht vertilgen lassen, 
sondern a l s ewiger Zeuge der begangenen Frevel that erhalten bleiben. 
Dieser G l a u b e ist sehr al t und spielt in den tragischen Geschichten verflos-
sener J a h r h u n d e r t e eine große Rolle . I c h beschränke mich darauf auf die 
Blutflecken hinzuweisen, welche noch jetzt in dem Edinburgher Sch loß zu 
sehen sind. S i e rühren von der E rmordung Rizzio's her, des Güns t l ings 
der Königin M a r i a . „ D a s sind die Flecken — läß t W a l t e r S c o t t die 
Verwal ter in des Hauses sagen — nichts vermag sie von dem O r t e zu ver-
tilgen. S e i t zweihundertsunszig J a h r e n sind sie da gewesen, und da wer-
den sie b le iben, so lange die Dielen vorhanden find; weder Wasser noch 
sonst e twas vermag fie von dem O r t e wegzuwaschen". (Mädchen von P e r t h ) . 

Diese dem Blu t e Ermordeter zugelegte Eigenschaft wird zum Ankläger 
gegen die Lady Macbe th . Schon gleich nach verübter T h a t ergreift ihren 
G e m a h l die Furcht vor den blutigen Zeugen an seiner H a n d : 

W i r d wohl Nep tuns Gewässer all ' dies B l u t 
V o n meiner H a n d abwaschen? N e i n ; die H a n d 
W i r d eher die unzählbaren Meere färben 
Und G r ü n in R o t h verwandeln. 

D a n n aber ächzt die schlafwandelnde, vom Gewissen gepeinigte Kön ig in : 
„Weg , verdammter Fleck, weg mit dir , sag' ich! - - — — — — 
— — — — — — — — — — — — — Hier ist 
Blutgeruch immer noch; alle Wohlgerüche Arabiens versüßen nicht diese 
kleine H a n d " . 
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Aber auch B l u t , welches nicht in verbrecherischer Absicht vergossen 
w i r d , sondern durch zufällige oder chirurgische Verletzungen dem Körper 
entströmt, es hat auch seine magische K r a f t , die freilich auf verschiedene 
Personen sehr verschieden wirkt. Namentlich können die Frauen den An-
blick strömenden B l u t s nicht e r t ragen , und hierin ist zum Thei l wol die 
E r fah rung mit begründet, daß dieselben, wenn sie einem ihrer Nebenmen-
schen nach dem Leben trachten, meist zum G i f t greisen. E s ist eine u n a n -
genehme Empf indung , mitunter auch ein Ekelgefühl, die d a s B l u t hervor-
ru f t . Dieses gilt wenigstens sür die gebildeten Völker , und wenn auch 
Lappen , S a m o j e d e n , Eskimos und Kirgisen so weit gehen, d a s B l u t von 
Rennthieren, Seehunden , Wallfischen, Pfe rden und R i n d e r n a l s ein Lieb-
lingsgetränk zu betrachten, so steigert sich diese Liebhaberei doch nu r bei 
den Neuseeländern zu der thierischen R o h h e i t , d a s warme B l u t ihrer er-
schlagenen Feinde auszusaugen. Solche Ausnahmen können sür u n s uicht 
maßgebend sein, denn überall findet sich bei einigermaßen vorgeschrittener 
Cu l tu r ein angeborener Abscheu gegen d a s B lu t . I s t e s , weil dasselbe 
so viel mit M o r d und Teufel zu thun h a t ? I s t es seine F a r b e , die an 
d a s höllische Element er inner t? O d e r ist es noch etwas Anderes , w a s die-
ser räthselhasten Flüssigkeit innewohnt? 

W i r glauben, es ist der Gedanke, daß jeder Tropfen B l u t ein Stück 
Leben enthäl t , w a s dem Blu t e beim Volke seit den ältesten Zeiten die hohe 
Bedeutung verliehen ha t . W i e soll man das Leben fliehen sehen, weun 
d a s B l u t strömt, ohne davon ergriffen zu werden? M a n könnte sagen: d a s 
ausströmende B l u t ist eine halbe Leiche, die festen Theile werden zur an-
dern Hälf te . D a s B l u t also, von dem gemeiniglich die Rede ist, ist etwas 
Todtes , Abgestorbenes, und damit ha t man selten gern zu thun. H ie raus 
mag fich denn auch wol die Abneigung gegen dasselbe erklären. 

E t w a s Anderes ist es aber mit dem im Körper circulirenden Blu te . 
Dieses verdient in vollem M a ß e die Bezeichnung des „edelsten S a f t e s " . 
E s lebt und bringt allen Theilen ununterbrochen neues Leben. 

Dieses wird ermöglicht dadurch , daß alle Körpertheile für das B l u t 
zugänglich find, zugänglich durch' die Gesäße ( P u l s a d e r n ) , welche fich in 
den festen Geb i lden , den G e w e b e n , so ver thei len , daß fie in immer 
feinere Röhren und endlich in Haarröhrchen (Eapi l laren) auslausen. Diese 
vereinigen fich dann wieder zu größern und immer größern S t ä m m e n 
(Venen), u m in d a s rechte Herz auszumünden. Hier ist der Sammelpunkt 
alles B l u t s . V o n hier a u s beginnt es von Neuem seine B a h n . E s 
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wird in die Lungen getrieben und kommt daselbst mit der Athmungs lus t 
in B e r ü h r u n g . D a b e i n immt es Sauers tof f a u s der Lust aus, grade so 
wie d a s Eisen, d a s a n der Lust rostig wi rd , n u r weit schneller a l s dieses, 
und kehrt n u n , mi t Sauers toff gesättigt, a l s hel l rothes , aus andern B a h n e n 
zum Herzen zurück. Aber nicht in dieselbe Kammer des Herzens , in wel-
cher es sich vor dem E i n t r i t t in die Lungen befand, sondern in die linke 
K a m m e r , von wo es dann wieder durch einen großen Gesäßs tamm zum 
Kopf , zum R u m p f , zu den Händen und F ü ß e n zugeleitet w i rd , um weiter-
hin nun abe rma l s feinen Weg zum rechten Herzen anzutre ten. 

S o wird d a s B l u t mechanisch getrieben und in beständiger Bewegung 
erhal ten . D a s Herz ist d a s Cen t rum der B e w e g u n g , in ihm liegt die 
T r i ebk ra f t ; die Gesäße sind die B a h n e n , aus welchches fich for twälz t . D a ? 
diese B a h n e n überal l fich verzweigen, so müssen fie auch bei Verletzungen/ 
überal l getroffen werden. V o n ihrer G r ö ß e aber häng t die S t ä r k e der 
folgenden B l u t u n g ab . D e r gezückte Dolch zielt meist nach dem Herzen, 
der ergiebigsten Que l l e der B l u t u n g , um dem entströmenden Leben eine 
möglichst weite P f o r t e zu öffnen. 

W i e ist nun aber der S a s t beschaffen, den ich einen lebenden genannt 
h a b e ? I s t er eine Flüssigkeit wie W a s s e r , oder W e i n ? — Lange h a t m a n 
dieser Vorstellung gehuldigt . D a s Al te r thum und Mi t te la l t e r ha t in dem 
B l n t nu r ein F lu idum gesehen. Ers t mit Benutzung des Mikroskops, uud 
d a s sind kaum zweihundert J a h r e her, gelangte man dazu in dem B l u t e 
zwei wesentliche D i n g e zu unterscheiden: seste, körperl iche, suspendir te 
Bestandtheile und die flüssigen, welche verschiedene S t o f f e in Lösung ent-
ha l ten . 

D i e erstem find sehr klein und in großer M e n g e vorhanden . S i e 
sind scheibensörmige, leicht biconeave Körperchen, deren größter Durchmesser 
den 300sten The i l einer Linie be t r äg t . I n einem Tropfen B l u t erscheinen 
sie so massenhaft und so dicht ge l age r t , daß m a n , ohne denselben mi t 
Wasser zu verdünnen, nicht eine genaue Anschauung der einzelnen Körper -
chen unter dem Mikroskop erlangen kann. S o kühn es klingt, so hat m a n 
doch versucht ihre M e n g e durch Z ä h l u n g zu bestimmen und ist dabei zu 
dem Resul ta t gekommen, daß in einem Kubikmillimeter d . i . ungefähr in 
einem kleinen T r o p f e n B l u t beim M a n n e sich 5 M i l l i o n e n , beim Weibe 
4V2 Mil l ionen vorf inden. Berechnet m a n nach diese» Zah l en ihre M e n g e 
f ü r d a s Gesammtblu t des Menschen, so ergiebt fich, daß in demselben circa 
6 0 Bi l l ionen solcher Körperchen kreisen. S i e sind roth und verleihen dem 
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B l u t e seine F ä r b u n g durch einen eigenthümlichen Farbstoff , den sie enthal ten, 
d a s H ä m a t i n . M a n nennt sie die ro tben Blutkörperchen oder rothen B l u t -
zellen im Gegensatz zu andern körperlichen T h e i l e n , die sich neben ihnen 
vorf inden. Diese find f a rb los oder, wie man auch s a g t , weiß, ein wenig 
größer und kürzlich geformt . I h r e Menge ist bedeutend geringer, so daß 
aus 3 0 0 — 4 0 0 ro the ungefähr ein farbloses k o m m t . — M i t dieser Kennt -
niß der Zellen haben wi r jedoch die Zusammensetzung des B l u t s noch nicht 
erschöpft. W i r finden in demselben außer i h n e n , abgesehen von einer be-
deutenden M e n g e Wasser : E iwe iß , Faserstoff, Fe t te , Zucker, S a l z e und 
unter diesen wieder mannigfache Verb indungen . S i e sehen also, daß d a s 
B l u t ein sehr complicirtes P r o d u c t , ein sehr künstliches G e b r ä u ist. 
' E s ist u n s aber dami t allein nicht 'gedient, daß wir seine B e s t a n d t e i l e 
kennen gelernt haben , wir müssen auch danach f ragen , in welcher Beziehung 
sie zum Körpe r stehen. Dieses l äß t sich im Ganzen kurz beantwor ten . 
D a s B l u t vermittelt die E r n ä h r u n g , d a s B l u t steht mitten inne zwischen 
den ausgenommenen Nahrungsmi t t e ln und den G e w e b e n , den Knochen, 
S e h n e n , Muske ln , Nerven zc., a u s denen unser Körper besteht. D i e N a h -
rungsstoffe müssen zu Geweben werden und die durch körperliche und geistige 
Arbei t verbrauchten Gewebsthei le müssen entfernt werden. Diese doppelte 
Ausgabe hat d a s B l u t zu lösen. I h m werden die nährenden S t o f f e direct 
zugeführ t ; a l s solche sind sie aber noch nicht verwendbar . S i e müssen, 
u m es zu sein, dazu erst durch die Ausnahme von Sauerstoff tauglich ge-
macht we rden , und dieses geschieht d a n n , wenn, wie wir gesehen haben, 
die Blutmasse die Haarröhrchen der Lunge durchströmt. I n diesem Au-
genblick bemächtigen sich die kleinen rothen Körperchen des S a u e r s t o f f s u n d 
wälzen sich mi t ihrem E r w e r b geschwinde v o r w ä r t s , um durch einen P u l s -
schlag b i s in die entsernsten Gebie te des K ö r p e r s getragen zu werden. 
H ie r geben sie d a s neue M a t e r i a l zu weiterer Verwendung an die Zellen 
des Gewebes ab und empfangen die verbrauchten Subs t anzen , welche sie 
nun wieder den Lungen z u f ü h r e n , u m sie gegen Sauers toff auszutauschen. 

S o liegt unserem Leben ein beständiger Wechsel zu G r u n d e , der durch 
die rothen Blutkörperchen vermittelt wi rd . Durch denselben werden w i r , 
indem wir wachsen; durch denselben erhalten wi r u n s in der Fül le unserer 
Kras t , und durch denselben a l te rn wir zu gebrechlichen Wesen. I m ersten 
Fal le erhalten wir viel im Ueberfluß geschenkt, im zweiten gehen wi r gut 
mit unserem Vermögen zu R a t h e und im dri t ten verstehen wir es nicht 
mehr daS Gebotene zu erwerben. W i r verbrauchen aber nicht weniger a l s 
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f r ü h e r , u n d da stellt fich denn bald ein immer zunehmender M a n g e l in 
unserem H a u s h a l t ein. — W i r arbeiten selbst an unserer E r h a l t u n g sowol, 
a l s an unserer Vernichtung. Aber auch die E r h a l t u n g wird n u r möglich durch 
Vernichtung. S o paradox dieses auch klingen m a g , so ist es doch w a h r ; denn 
gehen wi r aus die A t h m u n g , auf die Ausnahme von Sauers toff zurück, so 
besteht diese in einer Ve rb rennung derjenigen S t o f f e , an welche der S a u e r -
stoff heran t r i t t . Nicht in einer völligen Ver t i lgung — die ist übe rhaup t nicht 
möglich — aber in einer Umwand lung der S t o f f e , so daß fie ihre momentane 
Beschaffenheit aufgeben und fich in andere K ö r p e r verwandeln , welche fü r 
die E r n ä h r u n g der Gewebe brauchbar sind. D i e Ents tehung dieser ist 
n u r möglich durch jene V e r b r e n n u n g der Blutbes tandthei le ; demnach ist 
auch eine fortgehende Vernichtung die Bed ingung zur E r h a l t u n g unseres 
Lebens . 

W e n n dieser P r o z e ß schon dadurch d a s höchste Interesse erregt , daß 
er u n s eine M e n g e neuer verwerthbarer S t o f f e zuführt , so wird er sür u n s 
aber auch noch in anderer Beziehung von größter Bedeu tung . Dieselbe 
Ve rb rennung ist e s , welche unsern Körper heizt und ihn w a r m erhäl t . 
Nach Berechnungen, welche m a n angestellt h a t , producir t ein Mensch von 
8 2 Ki logramm Körpergewicht 2 7 0 0 Wärmeeinhei ten in 2 4 S t u u d e n . D i e 
Wärmee inhe i t a l s M a ß s t a b genommen , ist hier diejenige Wärmemenge , 
welche einem Ki logramm (ungefähr 2 ' / z P f u n d ) Wasser zugeführt werden 
m u ß , dami t seine T e m p e r a t u r von 0 ° aus Celsius steige. Hiernach berech-
net sich die Wärmemenge des K ö r p e r s folgendermaßen. E i n Mensch von 
8 2 Kilogramm Körpergewicht a thmet durch die Lungen und H a u t in jeder 
S t u n d e 3 6 G r a ^ Kohlensäure a u s ; dem entspricht eine Wärmemenge von 
7 2 Einhei ten . Außerdem aber verbrennt der Mensch in derselben S t u n d e 
innerha lb der Lungen e twas über V2 G r a ^ Wasserstoff zu Wasse r ; dem 
entspricht eine W ä r m e b i l d u n g von 1 3 Einhei ten . W i r hät ten somit im 
G a n z e n ungefähr 8 5 Wärmeeinhe i ten , welche sich a u s den A t h m u n g s p r o -
ducten a l s V e r b r e n n u n g s w ä r m e des Kohlenstoffs und Wasserstoffs ergeben. 
Diese betragen aber nachweislich n u r 7 6 P r o c . der ganzen beim S t o f f -
wechsel sreiwerdenden W ä r m e . Also ha t der gedachte Mensch stündlich 
1 1 3 Wärmeeinhei ten zur V e r f ü g u n g , und d a s giebt in runde r Z a h l 2 7 0 0 
Wärmeeinhei ten in 2 4 S t u n d e n . Diese W ä r m e m e n g e , u m fie I h n e n 
besser zu veranschaulichen, ist so g r o ß , d a ß m a n mi t derselben 2 7 Kilo-
g r a m m (gegen 7 0 P f u n d ) eiskaltes Wasser zum S i e d e n erhitzen könnte. . 
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W e n n nun die complicirten Aufgaben der E r n ä h r u n g und der Wärme-
bi ldung, ohne die wir nicht existiren können, von den rothen Blutkörper-
chen hauptsächlich vollführt werden, so bethätigen sie dadurch ihre lebendige 
Thei lnahme an dem Lebensprozesse und geben u n s einen Begriff von den 
gewaltigen Umwandlungen, welche sie in der B l u t b a h n hervorrufen. 

I c h habe jedoch vorhin gesagt, daß es im B l u t noch andere körper-
liche Theile gäbe, und diese können wir nicht außer Acht lassen, wenn sie 
auch der Z a h l nach in den Hintergrund treten. E s sind dies kleine runde 
Bläschen, die den typischen Charakter der Z e l l e n t ragen, mit einem flüssi-
gen I n h a l t und einem Kern im Cent rum. I c h darf wohl voraussetzen, 
daß I h n e n der Begriff der Zelle im allgemeinen geläufig sei. N n r so 
viel zur Wiederho lung : Zellen find elementare O r g a n i s m e n , die eine ge-
wisse selbständige Existenz innerhalb zusammengesetzter O r g a n i s m e n führen. 
S i e befitzen die Fähigkeit der E r n ä h r u n g , des Wachs thums und der 
For tpf lanzung, und d a s ist e s , woraus wir hier Gewicht zu legen haben, 
denn diese Erscheinungen des Lebens find auch an die farblosen Blutzel-
len geknüpft. Unter Umständen können dieselben auch auswachsen, indem 
fie spindelförmig und sternförmig werden und die Grund lage sür ein ent-
stehendes Gewebe von solider Beschaffenheit abgeben. E s geschieht dieses 
freilich n iemals , wenn d a s B l u t ungestört seine B a h n e n verfolgt, wohl aber 
t r i t t dieser bedeutungsvolle Fal l e in , wenn ein durchschnittenes Gesäß zur 
Heilung kommen uud sür die anprallenden Blutwellen sür immer verschlos-
sen werden soll. Hier entwickelt fich jene lebendige Thätigkeit und setzt 
dem ausströmenden Leben einen D a m m entgegen. D i e weißen Blutzellen 
zeigen demnach auch ihrerseits Erscheinungen, welche n u r dem Leben eigen-
t ü m l i c h find. W i r werden daher nicht anstehen dem B l u t e ein eigenes, an 
dasselbe gebundenes Leben zuzusprechen und kommen dabei zu dem gleichen 
Ausspruch, den bereits M o s e s gethan h a t , wenn wir demselben auch an-
dere Vorstellungen unterlegen. E s heißt im 3 . Buch Mos. C a p . 1 7 V . 1 4 
„des Leibes Leben ist in seinem B l u t e , so lange es lebet". D a r u m ist 
dasselbe aber auch anders beschaffen a l s gewöhnliche Flüssigkeiten, a l s 
Wasser oder Wein . — 

W i e steht es nun aber mit dem Blu t e einzelner Pe r sonen? I s t d a s 
der P r inzen von G e b l ü t anders zusammengesetzt a l s d a s aller übrigen 
Menschen? T r ü b t es fich bei nicht ebenbürtiger Vermischung? Fast sollte 
m a n es glauben, wenn nach der Schlacht bei Azincourt der franzöfische 
Herold sagt: 
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Leider 
R u h n unsrer P r inzen viel in S ö l d n e r b l u t 
Ersäuf t und eingetaucht, indem der P ö b e l 
D i e rohen Gl ieder tränkt mit Fürstenblut. 

I s t e twas W a h r e s d a r a n , wenn dieser heißblütig und jener kaltblütig ge-
nannt w i r d ? Und kann man den G r u n d anerkennen, wenn gesagt w i r d : 

D e s Pe rcy Fehler mag man wohl vergessen, 
D e n n hitzig B l u t entschuldigt ihn und J u g e n d , 
Und selbst sein Nam* a l s Vorrecht beigelegt; 
E i n hirnversengter Heißsporn thör 'gen M u t h e s . 

Nach diesen Beispielen erscheint die Verschiedenheit der Blutmischung von 
Al te r s her angenommen und es erfreut stch diese Annahme auch jetzt einer 
allgemeinen Verbrei tung. J a man ist sogar weiter gegangen und hat die 
Menschen nach 4 Temperamenten eingetheilt , die ihre Berechtigung vor-
zugsweise in dem Verhal ten des B l u t e s haben sollten. M a n unterschied 
l ) d a s cholerische, warmblüt ige , feurige Temperament , 2) d a s melancholi-
sche, schwerblütige, 3) d a s sanguinische, leichtblütige, flüchtige und 4 ) d a s 
phlegmatische, kaltblütige Temperament . E s wurden hienach ganze Na t io -
nen charakteristrt, und noch heute spricht man von dem cholerischen S p a -
nier , I t a l i e n e r und Corsen, von dem melancholischen Engländer , dem san-
guinischen, leichtblütigen Franzosen und dem phlegmatischen Holländer . E s 
ha t fich dar in seit 4 5 0 J a h r e n nichts geändert , denn nach der Uebergabe 
von Harf leur hören wir den Connetable von Frankreich in Bezug aus die 
Engländer sagen: 

Woher dieser M u t h ? 
Kann ihr gesottnes Wasser, 
Kann ihre Gerstenbrüh ' ihr kaltes B l u t 
Z u solcher Hitze kochen? Unser reges , 
V o m Wein begeistert, scheint dagegen frostig. 

A l s man die Lehre von den vier Temperamenten und der fie bedingenden 
Blutbeschaffenheit ausbrachte, da hat man sie a u s der ganzen Charakter-
eigenthümlichkeit erschlossen. M a n ha t nicht etwa Analysen des B l u t e s 
gemacht und danach geforscht, ob tatsächlich materielle Abweichungen be-
stehen. D i e neuere Zeit ha t diese jedoch vollständig anerkannt , und wir 
können wohl mi t Bestimmtheit behaup ten , daß es kaum zwei Menschen 
giebt, die eine vollkommen gleiche Beschaffenheit des B l u t e s besäßen. D i e 
unter normalen Verhältnissen vorkommenden Schwankungen sind indessen 
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sehr gering und lassen sich zu den genannten vier Temperamenten nicht in 
directe Beziehung setzen. W i r können nicht sagen, ein Choleriker ist ein 
Mensch, der in seinem B l u t so und so viel P rocen t Eiweiß , Faserstoff oder 
rothe Blutkörperchen besitzt. W i r würden dabei sehr sehlschießen und nach 
der Blutbeschaffenheit Manchen zu den Cholerikern zählen, den wir nach 
seinen Charaktereigenthümlichkeiten einen Phlegmatiker nennen würden und 
umgekehrt. Eben so wenig ist es gerechtfertigt, von der größern Hitze und 
Käl te des B l u t e s verschiedener Personen zu reden. Se i tdem man zur 
Ermi t te lung der B l u t w ä r m e d a s Thermometer gebraucht, ha t sich heraus-
gestellt, daß alle Menschen nahezu ganz gle ich^ warmes B l u t haben. 
Se lbs t äußere Verhältnisse machen hier^keinen Unterschied. Unsere B l u t -
wärme änder t sich nicht, ob wir dünn bekleidet, bei strengem Frost den 
ganzen T a g unter freiem Himmel zubringen, oder ob wir im wohlgeheizten 
Zimmer fitzen. S i e ist nicht höher beim Bewohner des Aeqna tors , a l s 
beim Grön lände r . S i e häl t fich, so lange wir gesund find, zwischen 3 7 ° 
und 3 8 ° Cels ius . N u r wenn wir erkranken, ä n d e r t " fich d a s Verhä l tn iß . 
D i e Tempera tur kann sinken und zwar b i s aus 32,g° Cels . , wie bei der 
Cholera , viel häufiger aber steigt fie und d a s ist bei jedem Fieber der F a l l . 

Merkwürdigerweise finden wir die B lu twärme nicht nu r in der Fie-
berhitze, sondern auch während des Fieberfrostes erhöht, trotzdem, daß der 
Kranke vor Kälte mit den Zähnen klappert und bei den Frostanfällen völ-
lig geschüttelt wird. J e d e m von I h n e n , der einmal einen Fieberanfal l 
gehabt, wird dieses unangenehme Kältegefühl im Gedächtniß sein. - E s ist 
dasselbe, wie gesagt, trotz objectiv gesteigerter Körperwärme vorhanden, 
und so sehr dieses ein Widerspruch zu sein scheint, so ist er es doch nicht, 
denn d a s Gesühl von W ä r m e und Käl te ist kein Mastßab sür die wirk-
liche Tempera tur unseres Körpers . W i r nehmen bei der Frost- und Hitze-
empfindung den jeweiligen Zustand unserer Hautnerven w a h r , und dieser 
ist von der B lu twärme unabhängig . 

W e n n nun beim Fieber tatsächlich eine Erhitzung des B l u t e s vor-
kommt, so ist fie doch sehr weit von der verschieden, die man hitzigen, 
feurigen Temperamenten zuschreibt. D a s heiße B l u t spornt den Fiebern-
den nicht zu leidenschaftlicher E r r e g u n g , zu rascher T h a t , zu energischer 
Arbeit , vielmehr macht es ihn schlaff und theilnahmloS, seine Wor t e sind 
unzusammenhängend und irre und seine Thatkrast völlig gelähmt. E r wird 
um so schwächer und hinfälliger, je mehr sein B l u t sich erhitzt, und steigt 
dessen W ä r m e bis auf 4 1 ° — 4 2 ° Cels., so ist sein Tod gewiß. D r e i b is 



Ueber d a s B l u t . 4 6 1 

vier G r a d Unterschied machen hier al les a u s , und nach jedem G r a d mchr 
oder weniger über die N o r m erhobener Tempera tur l äß t sich die G e f a h r 
des Krankheitsfalls mi t Bestimmtheit a l s hoch oder niedrig veranschlagen. 

S o n d e r b a r e Einr ich tung , daß wir in der W ä r m e des B l u t s einen 
Maßs tab sür unser Wohlbef inden antreffen! W i e hängt d a s so enge zu-
sammen? W a r u m haben die wenigen Temperaturgrade einen so verzehren-
den Einf luß aus unsern K ö r p e r , daß er ost in wenigen Tagen völlig zu-
sammensinkt? — D a s hat man zu verschiedenen Zeiten verschieden zu 
erklären versucht, je nach den Anschauungen, die man sich vom Leben ge-
bildet. D i e alten Griechen, die Römer und nach ihnen alle andern Völker 
b is zur Zeit der Reformat ion dachten sich den Körper entstanden a u s einer 
Vermischung von vier Elementen, dem Schle im, dem B l u t , der gelben und 
schwarzen Ga l l e . D i e richtige Mischung dieser S t o f f e gebe die Gesundheit , 
ein Ueberwiegen des einen oder des andern bedinge Krankheit . Diese 
werde entfernt durch eine Ausscheidung des Schädl ichen , wobei fich die 
Schlacken von dem Brauchbaren sondern. D i e Ausscheidung gehe während 
der Kr i f i s durch. Kochen vor fich, u n d d a s Ausgeschiedene, namentlich die 
Schweiße, enthielten d a s Schädliche. Dieser P r o z e ß des Kochens sei d a s 
Fieber . 

D a n n aber wurde diese alteingewurzelte Lehre des H i p p o k r a t e s , 
die auf rein materieller G r u n d l a g e r u h t , energisch bekämpft, a l s die Lehren 
des Chr is tenthums auch aus die Medicin Anwendung fanden. M a n machte 
geltend, daß der Mensch nicht durch eine Verb indung von vier Elementen 
entstanden, sondern daß er erschaffen worden, und daß in dem Körper ein 
von ihm unabhängiges geistiges Wesen enthalten sei, d a s ihn regiere, nach-
dem es fich ihn ausgebaut. Diese Anschauung w a r zur Zei t des W a l l e n -
stein gang und gäbe , d a r u m läß t auch S c h i l l e r den verlassenen Feld-
her rn sagen: 

E s ist der Geis t , der fich den Körper bau t , 
Und Fr iedland wird sein Lager um sich füllen. 

Anfangs nannte man dieses geistige P r i n c i p den A r c h ä u s oder den Alchy-
misteu. E r sollte nach späterer Ausbi ldung der Lehre im M a g e n seinen 
S i tz haben nnd zahlreiche untergeordnete Geister in den einzelnen Kör-
p e r t e i l e n zu, Diensten haben. An diese sende er seine Befehle a u s und 
reg ie re , so lange die Gesundheit herrscht, den Körper in Eintracht mi t 
seinen Untergebenen. W e n n aber nun Krankheit fich zeige, so kämpfen 
Her r und Diener wider dieselbe. W o nun ein untergeordneter Archäus 

. Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hft. 5. 3 l ) 
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dabei betheiligt is t , da bleibe die Krankheit örtlich, wird aber der oberste 
Meister in seiner Restdeuz, dem M a g e n , angegriffen, so entstehe d a s Fieber. 
Und zwar werde der Archäus anfänglich durch die Beleidigung kleinmüthig 
und verzagt, dieses empfinde man a l s Fieberfrost ; dann aber werde er wü-
thend und unbändig , und dieses ruse die Fieberhitze hervor . 

S p ä t e r gab man der S a c h e einen andern N a m e n und nannte den 
Archäus die S e e l e , und a l s man auch mit der S e e l e nicht fertig werden 
konnte, da nannte m a n fie die L e b e n s k r a f t . D i e Sache blieb sich gleich. 
Auch die mystische S e e l e und die ebenso mystische Lebenskrast sollten wider 
die Krankheit kämpfen, und der Ausdruck dieses Kampfes d a s Fieber fein. 
— Durch die ganze Lehre w a r der Mensch zu einem Doppelwesen gemacht 
worden, in dem d a s Geistige und Körperliche getrennt von einander existire. 
M a n hat te die roh materialistische Anschauung der Griechen bekämpft und 
war in eine ebenso streng vitalistische versallen. E s war ein D u a l i s m u s her-
aufbeschworen w o r d e n , der der medicinischen Wissenschast lange verderb-
lich blieb. 

D i e Lehre war i r r ig , daher mußte sie auch einer folgenschweren E n t -
deckung weichen. M a n gelangte dazu in dem menschlichen und thierifchen 
O r g a n i s m u s etwas aufzufinden, das ihn von der anorganischen N a t u r unter-
scheidet, d a s dem Körper a l s solchem angehört und daher weder mit der 
S e e l e , noch mit der Lebenskraft identisch ist. Dieses Lebensphänomen ist 
die R e i z b a r k e i t d. h. die Fähigkeit körperlicher Theile durch äußere 
Einflüsse (Reize) zu einer lebendigen Thätigkeit angeregt zu werden. An-
fänglich gal t dieselbe nur sür die Muskelsäser, die S i e gewiß M e einmal 
haben zucken sehen, wenn S i e ein frisches Stück Fleisch betrachteten. D a n n 
aber ha t man nach Entdeckung der Zelle die Reizbarkeit aller Gewebe 
dargethan. W i r wissen seitdem, daß jeder Körpertheil dadurch ein leben-
der ist, daß er in fich selbst eine unendliche Menge kleiner reizbarer Ele-
mente beherbergt , die seine E r h a l t u n g vermit teln. S i e find es , von denen 
die ganze Verwal tung abhängig i s t , nicht etwa der Archäus , die S e e l e 
oder die Lebenskrast. S i e find e s , welche den Körper von seinem ersten 
Entstehen an ausbauen , indem a u s einer einzigen Zelle eine unzählbare 
Menge hervorgeht , und d a r u m können wir es jetzt nicht mehr sür wahr 
anerkennen: „ E s ist der Ge i s t , der fich den Körper b a u t " . S c h i l l e r 
w a r mit dieser Lehre auch keineswegs einverstanden, denn an einer andern 
S t e l l e spricht er fich ganz anders über den Zusammenhang des Geistigen 
und Körperlichen a u s , obgleich ihm die Errungenschaften der heutigen N a -
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turforschuug völlig unbekannt waren . E r hebt sehr richtig hervor , daß der 
E in f luß des erstem stch daraus beschränke, der Phyf iognomie einen bleiben-
den Ausdruck zu verleihen. „ W i r d der Assect, sagt er, öfters erneuert , 
wird die E m p f i n d u n g s a r t der S e e l e habituell, so werden es auch die Bewe-
gungen dem Körper . W i r d der zur Fertigkeit gewordene Affect dauernder 
Charakter , so werden auch die cousensuelleu Züge der Maschine tiefer ein-
gegraben , fie bleiben, und werden endlich organisch. S o sormirt 
fich die perennirende Phyf iognomie des Menschen, daß es beinahe leichter 
ist, die S e e l e nachher noch umzuändern a l s die B i l d u n g . I n diesem 
Verstände also kann man sagen, die See l e bildet den Körper , nnd 
die ersten J u g e n d j a h r e bestimmen vielleicht die Gesichtszüge des Menschen 
durch sein ganzes Leben, so wie fie überhaupt die G r u n d l a g e seines mora-
lischen Cha rak t e r s find. E ine unthät ige und schwache S e e l e , die niemals 
in Leidenschaften ü b e r w a l l t , ha t gar keine Phyf iognomie , wenn nicht eben 
der M a n g e l derselben die Phyf iognomie der S i m p e l ist. D i e Grundzüge , 
die die N a t u r ihnen anerschus und die Nu t r i t i on vollendete, dauern u n a n -
getastet for t . D a s Geficht ist g la t t , denn keine See l e ha t darauf gespielt. 
D i e Augenbraunen behalten einen vollkommnen B o g e n , denn kein wilder 
Affect hat fie zerrissen. D i e ganze Bi ldung behält eine R u n d e , denn d a s 
Fe t t ha t R u h e in seinen Zel len*); d a s Geficht ist r ege lmäß ig , vielleicht 
auch sogar schön, aber ich bedauere die S e e l e " . (Ueber den Zusammen-
hang der thierischen N a t u r des Menschen mit seiner geistigen K 2 2 . ) 

Doch wie häng t d a s alles mi t dem Fieber und mit der Erhitzung 
des B l u t s zusammen? E s steht in sehr enger Verb indung . W i r haben 
eben die B e d e u t u n g der Zelle fü r d a s organische Geschehen kennen gelernt. 
D i e Blutkörperchen find auch solche Zellen. S i e werden fich er innern , 
d a ß 6 0 Bill ionen solcher Gebi lde unsern Körper heizen und unsere N a h -
r u n g zu weitem Zwecken brauchbar machen. B e i m Fieber n u n sehen wir 
die geregelte Wärmeb i ldung gestört werden. D i e Verbrennung erfolgt zu 
rasch und bedingt ejne um so höhere Tempera tu r des B l u t s , je intenfiver 
fie ist. M i t Perselben steigert fich aber auch der Untergang der Blutbe-
staudtheile und der Gewebe, u n d dadurch geräth der Kranke in den j äm-
merlichen Zustand, jhtt welchem Abmagerung und Schwäche in den Vorder-
grund treten. D a s heiße B l u t wird die Ursache seines Untergangs . Hier 
folgt eine Erscheinung mi t Nothwendigkeit a n s der a n d e r n ; wir bedürfen 

*) Schiller versteht hier unter „Zellen* ganz etwas Anderes, als man jetzt damit 
bezeichnet. 

3 0 * 
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nicht der Vorstellung, a l s wäre während des Fieberansalls unser Leib die 
A r e n a , in welcher ein in u n s wohnendes geistiges Wesen der Krankheit 
ein Rendezvous zum Zweikamps gegeben und den S i e g zu erlangen trachte. 

W e n n n u n , wie wir gesehen haben , beim Fieber die Krankheitserschei-
nungen von einer vermehrten Verbrennung und Stosfnmsetzung ausgehen, 
wobei in erster Reihe d a s B l u t betheiligt ist, so kann man fich schon hier-
aus^ eine Vorstellung davon machen, wie ost dasselbe bei der Häufigkeit des 
Fiebers Veränderungen unterworfen ist. E s giebt aber außerdem Abwei-
chungen der Blu tmenge und Blutmischung, die nicht nothwendig mit Fieber 
verknüpft zu sein brauchen und ihrerseits S t ö r u n g e n hervorrufen. I c h 
habe zwar oben gesagt , daß die Zusammensetzung des B l u t s verschiedener 
Personen sich in sehr engen Grenzen bewege. Dieses gilt jedoch nu r sür 
den gesunden Zustand, sür die krankhasten Blutmischungen kann es keines-
wegs behauptet werden. Hier sind große Verschiedenheiten nach beiden 
S e i t e n hin möglich. D a s „zu viel" und d a s „zu wenig" findet sowol 
aus die ganze Blutmasse, a l s auch i n Bezug aus jeden einzelnen Bestand-
theil derselben seine Anwendung. I c h beschränke mich daraus nur anzu-
deuten, daß es bei der wichtigen Rol le , welche d a s B l u t spielt, sür niemand 
gleichgiltig sein kann , ob eine strotzende Fülle seine Adern schwellt, oder 
eine kaum fühlbare Welle in ihnen fortkriecht, ob der entquellende S t r o m 
von Hellem, frischem R o t h erscheint und , a u s der zwängenden B a h n befreit, 
munter rieselnd d a s Weite sucht, oder ob e r , theerartig schwarz und dick 
geworden, mit zäher Langsamkeit a u s der W u n d e fich hervorwälzt . 

Diese letztere Ar t B l u t ha t merkwürdigerweise die Malere i zur typi-
schen gemacht. M a n betrachte n u r den berühmten Kops G u i d o R e n i ' s 
in der D r e s d e n e r Ga l l e r i e ; aus der S t i r n unter der Dornenkrone und 
auf der Schul te r ziehen sich lange schwere Tropfen h i n , jeder fü r sich, 
durch inliere Cohäf ion vor der Vermischung mit dem Nachbarn geschützt. 
O d e r besser noch» m a n suche den Christuskopf G n e r c i n o ' s in der M ü n -
chener Gal ler ie . Hier hängen die B lu t s t rop fen mit dick angeschwollenem 
E n d e wie Berlocken rund um die Dornenkrone. E s kann dieses nicht 
durch ein momentanes Ger innen gerechtfertigt werde», denn gesundes B l u t 
erstarrt nicht in dem Augenblick, in welchem es hervorquill t , und wenn es 

^ g e r i n n t , sa erscheint es anders . — Lassen wir indessen die Rüge , die wir 
u n s veranlaßt sehen der Male re i zu Thei l werden zu lassen; man Hann 
ihr im allgemeinen den Vorwurf nicht machen, daß fie d a s S t u d i u m der 
N a t u r vernachlässigt habe. S i e ha t in anatomischer Hinficht Ausgezeich-
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neteS geleistet, und zu ihrer Rechtfertigung sei's gesagt, von dem Momen t 
a n , wo die Anatomie einen Aufschwung genommen. D i e Werke des T i -
z i a n und M i c h e l A n g e l o B u o n a r o t t i legen Zeugniß da fü r ab. E S 
find die Früchte der unermüdlichen Thätigkeit V e f a l ' s * ) , des ersten Ana-
tomen, die wir in ihnen anstaunen. 

W e n n wir vom schwarzen B l u t e gesprochen haben , so dürste es billig 
sein, d a s weiße nicht zu übergehen. S i e werden vielleicht staunen, daß es 
weißblütige Menschen geben könne , und doch kann das B l u t ganz eiter-
ähnlich werden, weshalb man in demselben auch lange eine Ei tervergif tung 
gesucht hat . D a s ist es aber nicht. E s ist eine enorme Vermehrung der 
weißen Blutzellen, welche eine gefährliche Krankheit macht, denn die weißen 
Körperchen vermögen nicht zu leisten, w a s unserem O r g a n i s m u s durch die 
rothen geboten w i r d ; daher geht er unter. Jedoch nicht immer, wenn d a s 
B l u t weißlich erscheint, find di« Blutzellen da r an Schu ld . E s kann die 
Farbenveränderung auch ihren G r u n d in einer bedeutenden S te igerung des 
Fet tgehal ts haben. D a s ist d a s B l u t der S ä u s e r . Aber trotz der mil-
chigen Beschaffenheit desselben leuchtet die Nase in P u r p u r . D i e Leber 
jedoch wird w e i ß , eine Thatsache, die schon zu S h a k e s p e a r e ' s Zeiten 
bekannt war , denn es heißt von dem Gefähr ten Fa l s t a f f ' s : „ W a s B a r d o l p h 
a n l a n g t , der ha t eine weiße Leber und ein ro thes Geficht". S e i n e Nase 
macht ihn zum „Ri t t e r von der flammenden Lampe". Und es ist alles 
gekommen vom Zuckersect. D e r ha t auch den Falstass so „settwitzig" ge-
macht und in einen „schmutzigen, schmierigen Ta lgk lumpen" verwandelt . 

D e r Zucker, den er hinabgeschwemmt, ha t sein B l u t nicht versüßt, er 
ist durch Vermit te lung der Blutkörperchen zur W ä r m e - und Stossbi ldung 
verbraucht worden. D i e Ursachen find andere, wenn in den Adern eines 
Menschen ein Ueberschuß an Zucker kreist, auch find die Folgen andere, 
denn hier stellt fich trotz des mächtigsten Appet i ts der höchste G r a d der 
Abmagerung ein und die äußerste Entkräf tung. Doch ich muß einhalten 
die Z a h l der Blu tsveränderungen zu mehren, bevor wir u n s im allgemei-
nen über ihre Entstehung verständigt haben. 

*) Andreas VesaliuS, 1514—1S64, Professor der Anatomie in Padua, später in 
Basel und endlich Leibarzt Philipp II. von Spanien, wurde seiner wissenschaftlichen Bestre-
bungen wegen ein Opfer der Inquisition. Durch Tizian und dessen Schüler Joh. v. 
Calcar unterstützt, ließ er die ersten treuen anatomischen Abbildungen anfertigen und 
wurde dadurch von Bedeutung für die Malerei. Buonarotti war in der Anatomie 
sehr bewandert und hat selbst Tafeln gestochen, die aber verloren gegangen sind. 



456 Ueber das Blut. 

S e i t al ten Zeiten ha t man darüber gestr i t ten, ob die Krankheiten 
ausschließlich in den festen oder in den flüssigen Bestandtheilen des Körpers 
ihren Si tz hä t ten . Diese Gegensätze find mit der fortschreitenden Entwicke-
lung unserer Kenntnisse immer wieder in neuer F o r m ausgetaucht. D i e 
E inen suchten alle Krankheitserscheinungen durch Veränderungen in den 
Geweben, die Andern durch Veränderungen in den S ä f t e n und fpeciell im 
B lu t e zu erklären. Beide Anschauungen find jetzt glücklich überwunden. 
Knochen, Muske ln , Nerven, B l u t und alle andere Theile des O r g a n i s m u s 
find so eng mit einander ve rknüpf t , so abhängig von e inander , daß eine 
Trennung derselben nicht gedacht werden kann. Ebenso wenig wie der 
Muskel oder der Nerv ohne B l u t sich zu bilden und zu erhalten vermag, 
ebenso wenig kann er ohne B l u t erkranken. Aber auch d a s B l u t kann 
ohne die festen Theile weder entstehen, noch fich verändern . D a s B l u t , 
so häufig es erkrankt,' macht seine Veränderungen nicht selbst; fie kommen 
ihm immer von außen zu, weil die B i ldung seiner Bestandtheile von be-
stimmten O r g a n e n abhängig ist. W e n n z. B . jemand weißblütig wird , 
so geschieht e s , weil eine ungewöhnliche große Menge weißer Zellen in 
seine B l u t b a h n eingeführt wird , nachdem diese sich außerha lb derselben ge-
bildet haben. 

Auf diese Weise können dem B l u t e auch S t o f f e zugeführt werden, die 
demselben sür gewöhnlich fremd find. Denken S i e fich, daß jemand gelb-
süchtig w i r d , so i s t , noch ehe S i e den Farbstoff an der H a u t oder am 
Auge wahrnehmen, d a s B l n t der betreffenden Person mit demselben gesät-
t ig t . E s ist Gal le ins B l u t übergetreten, weil fie ausgestaut uud ihr der 
Weg durch die gewöhnlichen Abzugscanäle abgeschnitten worden. 

W e n n ich gesagt habe , alle Veränderungen des B l u t s kommen ihm 
von außen zu , so heißt d a s von außen in Bezug aus die B l u t b a h n . E s 
ist dami t nicht ausgeschlossen, daß die Heerde der S t ö r u n g innerhalb des 
Körpers liegen, vielmehr ist dieses mit allen bisher angeführten Beispielen 
der Fa l l . I n einer sehr großen Z a h l von Fällen liegt die Que l l e der 
Blu tveränderung aber wirklich außerhalb des Körpers . W e n n jemand 
in kurzer Zei t sehr viel Wein genießt, so macht er sich eine Alkoholvergif-
tung des B l u t s , die ihn der S i n n e beraubt . S i e t r i t t rasch ein und geht 
rasch vorüber. S o ist es aber nicht ckit allen G i f t en . D i e größere Z a h l 
derselben bedarf längerer oder kürzerer Zei t , um die Blu tveränderung her-
vorzurufen und unterhält fie längere Zei t . Hierher gehört die große G r u p p e 
der Ansteckuugsstoffe, die theils direct von I n d i v i d u u m zu I n d i v i d u u m 
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übertragen werden , thei ls fich durch die atmosphärische Luft verbrei ten. 
J e nachdem dieses geschieht, nehmen wir fie durch die H a u t , oder durch 
die Lungen beim Athmen in u n s aus. Denken S i e dabei zunächst an Pocken, 
Scharlach, M a s e r n , T y p h u s , C h o l e r a , Wechselfieber; d a s find I h n e n ge-
läufige Begriffe . I n allen diesen Fäl len nehmen wir etwas in u n s aus, 
d a s unser B l u t auss empfindlichste verletzt und seine Zusammensetzung 
stört. E s ist ein unbekanntes E t w a s , f ü r jede der genannten Krankheiten 
mit besondern Eigenschasten ausges ta t te t , und in allen in mannigfacher 
Beziehung doch so gleich. Indessen lassen fich immerhin zwei große G r u p -
pen unterscheiden. - D i e eine begreift Krankheiten in fich, bei denen die 
Ansteckung n u r durch directe B e r ü h r u n g von einem I n d i v i d u u m aus d a s 
andere übergeht , die andere solche, die nicht über t ragbar sind, sondern die 
schädlichen S t o f f e a u s der Lust beziehen, nachdem diese fich anderweitig 
entwickelt. Doch steht zwischen beiden mitten inne wieder eine Reihe von 
B lu tve rände rungen , die aus die eine und auf die andere Weise entstehen 
können. Gestatten S i e mir aus ein Beispiel einzugehen. W i r wissen, daß 
eine ganz geringe Menge von dem I n h a l t der Pocke eines Bla t te rn t ranken 
aus einen andern , gesunden O r g a n i s m u s verimpst, in diesem in bestimmter 
Reihenfolge dieselben Krankheitserscheinungen h e r v o r r u f t , an denen der 
erste l i t t , b i s endlich der ganze Körper desselben fich in gleicher Weise 
mit einer zahllosen Menge von Pocken bedeckt. J e d e dieser Pocken enthäl t 
wieder verimpsbaren Ansteckungsstoff und die geringste Q u a n t i t ä t davon, 
weiter ver impst , rust wieder dieselben Erscheinungen hervor. E s liegt 
hierin eine For tp f l anzung , die seit den ältesten Zeiten begonnen h a t , und 
die i n ' s Unendliche fortgehen k a n n ; es liegt dar in aber andrerseits eine 
Vervielfält igung des Ansteckungsstoffs, die fich in jedem erkrankten O r g a -
n i s m u s bildet. D i e Ausnahme desselben ist nach der Ein impfung durch 
d a s B l u t geschehen und durch d a s B l u t die Uebertragung aus alle übrigen 
Körpertheile vermittelt worden. — W a s ist es nun , w a s hier fortgepflanzt 
und vervielfältigt w i rd? W a s in so geringer Menge eine so coloffale Um-
änderung der ganzen Blutmasse herbeizuführen ve rmag? 

E s läßt sich nicht leugnen, daß in dem ganzen Verha l ten des An-
steckungsstoffes sehr viel Ähnlichkeit mit der For tpf lanzung und Verviel-
fältigung organischer Wesen liege. M a n könnte sich denken, daß in d a s 

. B l u t mikroskopische Pf lanzen ^oder Thierchen hineingelangen, aus deren 
Fortentwickelung die Fortentwickelung der Krankheit beruhe. Und in der 
T h a t ist man vielfach geneigt gewesen den Ansteckungsstoff mit solchen p a -
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rafltischeu Wesen zu identificiren. S o verführerisch dieses auch sein mag , 
so h a t es sich dock nicht erweisen lassen. W i r können weder bei den 
Pocken noch bei den Mase rn , dem Scharlach, der Cholera zc. niedere or-
ganische Wesen ausfinden, auch nicht mit Hülse unserer besten Mikroskope. 
D i e Wirkung der ansteckenden Substanzen ist daher höchst wahrscheinlich 
eine chemische und die Blu tveränderung wäre demnach im wahren S i n n e 
des W o r t s eine Zersetzung. S i e kann so weit gehen, daß fie die lebenden 
Theile des B l u t e s vernichtet und dadurch das Leben gefährdet . E s ist 
mi t diesen bösen S ä f t e n der ansteckenden Krankheiten wie mit der bösen 
T h a t , „die sortzeugend Böses muß gebären" . 

D a s Leben alles B l u t s 
I s t tödtlich angesteckt! — — — — 
— — — „ das G i f t dar in 
I s t wie ein Teufel eingesperrt, um dort 
D a s re t tungslos verdammte B l u t zu quälen. (König J o h a n n ) 

E t w a s anders verhäl t es sich mit manchen ansteckenden Krankheiten 
der niedern Thiere. D i e S e i d e n r a u p e z. B . wird von einer Krankheit 
heimgesucht, die namentlich in S p a n i e n , Frankreich und I t a l i e n ungeheure 
Verwüstungen angerichtet hat . D i e hauptsächlichsten Erscheinungen dersel-
ben sind folgende. D i e gesunde lebenskräftige R a u p e sinkt plötzlich zusam-
men und bekommt eine röthliche F ä r b u n g . I h r Körper wird weich und 
schlaff, wie wenn Fäu lu iß eingetreten wäre . D a r a u f sieht man an der 
Oberfläche des Th ie r s ein seines Netzwerk schöner, silberweißer Fäden her-
vorsprossen, welche in kurzer Zei t den ganzen Körper desselben mit einem 
weißen Schimmel bedecken. Dieser W a l d von Pi lzen wuchert um so mäch-
tiger, je mehr er durch W ä r m e und Feuchtigkeit der Atmosphäre begünstigt 
wird. D a n n aber büßen die Pf lanzen allmälig ihren Wassergehalt ein 
und verwandeln sich durch Eintrocknen in ein weißes P u l v e r , d a s von dem 
Körper bei dem gelindesten Lustzuge sich erhebt und sichxiu der Atmosphäre 
zerstreut. Dieses Pu lve r enthält die keimenden Pi lze und kann direct die 
Uebertragung der Krankheit von Thier zu Thier vermitteln, indem es sich 
aus andere R a u p e n festsetzt. I s t dieses geschehen, so giebt hier auch vor-
zugsweise d a s B l u t derselben den Boden sür die Entwickelung der P i l z -
keime ab , woraus sie dann bei fortgehender Wucherung die innern O r g a n e 
zerstören und endlich durch die H a u t bervorwachsen, um den erwähnten 
weißlichen Beschlag zu bilden. Eine ganz ähnliche Pilzkrankheit kommt 
bei der Stubenf l iege vor . E s ist dieselbe bereits von G ö t h e gekannt 
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und seitdem mehrfach beschrieben worden. I m vergangenen Herbst herrschte 
sie auch bei u n s und h a t die Fl iegen in großer Masse getödtet . S i e wer-
den träge und m a t t , bekommen krampfar t ige Anfäl le in F lüge ln und B e i -
nen und sterben endlich wie im S t a r r k r a m p f . D a n n bricht auch hier 
über den ganzen Körpe r eine Sch immelb i ldung a u s , die von innen her-
vorsproßt . 

I n beiden Fä l len , bei der S e i d e n r a u p e und bei der Fl iege, l iegt die 
Ursache der Krankhei t in der Ü b e r t r a g u n g mikroskopischer Pflänzchen durch 
die Lust. S o m i t unterscheiden sich also diese ansteckenden Krankheiten der 
niederen Thiere durch ihre parasitische N a t u r vou denen des Menschen, 
so weit wir übe rhaup t diese kennen. E s wäre indessen immer noch mög-
lich, daß m a n in Bezug aus dieselben weitere Entdeckungen machte. Kürz -
lich haben die politischen B l ä t t e r a u s Amerika die Nachricht gebracht, d a ß 
eine ganze Gesellschaft Arbei ter , welche in einem mit verdorbenem, schimm-
ligen Getreide angefül l ten S c h u p p e n übernachtet hat te , an den M a s e r n er-
krankte. E s wird die Ursache der Erkrankung in der Ausnahme der P i l z -
keime gesucht. W i r müssen hierüber jedoch noch weitere Beobachtungen 
abwar ten uud müssen fordern , d a ß dieselben P i l z e , die fich in dem Get re ide 
bi lden, auch bei den M a s e r n nachgewiesen werden, ehe wi r jene Angabe 
sür richtig ha l ten können. 

I c h muß indessen fürchten, d a ß wenn ich über die ansteckenden K r a n k - . 
heiten noch weiter redete, I h r B l u t , meine D a m e n , erstarren könnte. D a S 
ist keine bloße R e d e n s a r t . D a s B l u t lebender Menschen kann wirklich 
fest werden, und d a s ist ein üb les D i n g . U m dem zu eutgehen, e r lauben 
S i e mir zu B a r d o l p h s Nase zurückzukehren, dem „Licht in seinem Geficht" , 
d a s ihn davor bewahr t „ein Kind der äußersten Finsterniß" zu sein. W o -
her kommt der rothe Sche in dieses „ immerwährenden F r e u d e n f e u e r s " ? 
E s ist d a s B l u t , d a s mit fröhlicher Neugier fich vo rd räng t . S e i n e B a h n 
ist erweitert , e s kann fich plötzlich brei t machen und aus zahllosen Wegen 
seine Freiheit genießen. J a in der T h a t , e s liegt G e f ä ß an G e f ä ß , und 
sast die ganze Nase ist in eine Masse unendlich verschlungener, mächtig 
ausgedehnter Adern verwandel t . D e r Anblick ist häßlich, j a er kann ekel-
hast sein. I s t es d a r u m jede örtliche Uebersüllung mit B l u t ? N e i n , eine 
vom Z o r n geschwellte Ader , ein vom Z o r n geröthetes Geficht können wol 
schrecken, find aber nicht widerlich. Und d a n n , wie anmuth ig erscheint 
ein er rö thendes Mädchen, dem ein flüchtiger Gedanke, ein raschgesprochenes 
W o r t d a s B l u t in die W a n g e n t re ib t . 
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D i e ro th ' und weiße Ros ' aus ihrem Antlitz, 
D i e Unglückssarben zweier zwist'gen Häuser . 
D i e eine gleichet ganz dem P n p u r b l u t , 
D i e andre stellt die bleiche W a n g e da r . (Heinrich VI.) 

Und doch ist die Ursache in allen angeführten Fällen dieselbe. E s ist eine 
Lähmung der Gesäße, die deshalb der anprallenden Blutwelle weit fich 
öffnen. Einmcil geschieht es vorübergehend und nur augenblicklich fliegt 
eine flüchtige Röthe über d a s Antlitz, ein ander M a l aber bleiben die 
Adern dauernd erweitert und geben der drückenden Blutsäule immer mehr 
und mehr nach. D o r t macht es der Zorn oder die S c h a m , hier der 
dauernde G e n u ß des Alkohols. 

Einen gewissen G r a d von Rö the befitzen wir immer, jede Überschrei-
tung desselben wird aber dem Tein t gefährlich. E s darf d a s B l u t nicht 
offen fich zeigen, es muß von weicher und zarter H a u t verhüllt sein und 
darf nur rofig durchschimmern; es darf aber auch nicht ganz fehlen, denn 
eine bleiche W a n g e ist ein schlechtes Gesundheitsattestat oder ein redender 
Zeuge augenblicklicher Furchtempfindung. 

D i e auffallende Röthe beruht , wie wir gesehen haben, aus einer über-
mäßigen Erfü l lung der Gesäße mit B l u t . D i e Röthe kann fich aber auch 
mit Geschwulst verbinden, und dann wird die Sache viel verwickelter. 

. G e w i ß hat J e d e r von I h n e n fich eimal einen S p l i t t e r in den Finger ge-
stoßen und dabei die E r f a h r u n g gemacht, daß um denselben eine An-
schwellung fich bildet, schmerzhaft, heiß anzufühlen und von intensiv rothem 
Aussehen. M a n sagt der Hitze wegen, der Finger sei entzündet. I s t 
hier auch bloß ein stärkerer B l u t a n d r a n g eingetreten? oder kommt hier 
noch e twas Wesentliches hinzu, w a s diese Röthe von jener andern unter-
scheidet? — E s läßt fich nicht lange da ran zweifeln, daß hier ein Unter-
schied bestehe, denn es ist nichr die Röthe allein, die unsere Aufmerksamkeit 
aus fich zieht, fie wird noch von der Geschwulst, der Schmerzhastigkeit und 
der Hitze in Anspruch genommen. D e r S p l i t t e r war die Ursache, die 
dieses alles hervorrief, aber wie ha t er d a s gemacht? E r ist in d a s Fleisch, 
oder besser gesagt in d a s Gewebe deS F ingers gefahren und hat dasselbe 
zerrissen. D a S Gewebe ist aber keine todte Masse, die gegen einen solchen 
Angriff iudifferent bleiben könnte. E s ist ein lebender Thei l , der fich a u s 
unendlich kleinen Zellen zusammensetzt. Alle diese Zellen befitzen Reizbar-
keit, von der ich schon früher gesprochen, die Fähigkeit durch äußere E in -
flüsse zu einer lebendigen Thätigkeit angeregt zu werden. Und worin ä u -
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ßer^ fich diese Reizbarkei t? S i e giebt fich zu erkennen a l s eine V e r g r ö -
ßerung und V e r m e h r u n g der Zel len, die übera l l e in t r i t t . S i e theilen fich 
und theilen fich wieder , so d a ß a u s je einer unendlich zahlreiche werden. 
Diese Vermehrung derselben bildet die Anschwellung; fie drückt aus die 
Nerven und r u f t den re ißenden , stechenden Schmerz hervor . W a s a b e r 
macht d a s B l u t in dem F i n g e r ? E s strömt in vermehrtem M a ß e dem-
selben zu, weil alle jene wachsenden u n d wuchernden Zel lek e rnäh r t sein 
wollen. S i e ziehen mit großer Energ ie die flüssigen Bestandthei le des 
B l u t e s an fich und nehmen demselben dadurch seinen ursprünglichen F lüs -
sigkeitsgrad. E s wi rd dick und schwer beweglich in den G e f ä ß e n des ge-
schwollenen T h e i l s und vermag nicht mehr mi t gewohnter Leichtigkeit durch 
die Capi l la r ieu fich zu ergießen. D e r S t r o m wird unrege lmäßig , er 
schwankt hin und h e r ; die Blutkörperchen ballen fich zusammen, und end-
lich stockt die ganze Flüffigkeitsmafse, zu einer unbeweglichen rothen S ä u l e 
verwandel t . D a S G e s ä ß ist verstopft , d a s hinzuströmende B l u t will fich 
al 'er einen W e g bahnen und treibt mi t gesteigerter K r a f t gegen d a s ihm 
entgegenstehende Hinde rn iß a n . D a h e r der lästige klopsende Schmerz , der 
u n s unfreiwill ig jeden Pu l s sch lag zu zählen zwingt . D a s find die E r -
scheinungen, wie fie fich eine a u s der andern entwickeln. Anch hier ist 
kein untergeordneter Archäus , keine Thätigkeit der S e e l e , keine unbestimmte 
Lebenskrast, die gegen die Krankheit des F i n g e r s streiten. E s find die 
lebendigen elementaren Thei le desselben, die durch den S p l i t t e r gereizt 
worden find, und die durch ihre V e r g r ö ß e r u n g und V e r m e h r u n g alles 
Uebrige, w a s n u n folgt , hervor rufen . D a s sind sichtbare V o r g ä n g e , die 
sich S c h r i t t sür S c h r i t t verfolgen und in ihrem Zusammenhange über-
sehen lassen. 

Dasselbe geschieht bei der P f l a n z e auch, denn auch fie ist a u s solchen 
Zellen zusammengesetzt. W e n n ein Insek t einen S t i c h in ein B l a t t t hu t 
und seine Eie r hineinlegt, so bildet sich u m dieselben eine Anschwellung 
wie u m den S p l i t t e r , und die ganze Geschwulstmafse besteht a u s einer u n -
geheuren M e n g e neuentstandener Zellen, wie S i e d a s in jedem J a h r an 
den B l ä t t e r n des A h o r n s und der Linde beobachten können. Aus diese 
Weise entstehen nn te r ande rn die G a l l ä p f e l , die bei der B e r e i t u n g der 
schwarzen T in te , in der Kattundruckerei u . s. w eine ausgedehnte Anwen-
dung finden. D e n Ansang macht der S t i ch der G a l l w e s p e , welche in die 
jungen Zweige und B l ä t t e r der Eichen ihre E i e r legt und dabei in den 
S t i chkana l a u s einer G i f td rüse ein Tröpfchen einer unangenehm riechenden 
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Flüssigkeit treten l äß t . Neben den E ie rn ist es die reizende E i n w i t t ^ g 
dieser, welche die umfangreiche Anschwellung he rvor ru f t , die zum G a t « 
apsel wird. 

Lassen S i e mich jedoch zur Blutstockung zurückkehren, denn hier be-
ginnt ein neues Schicksal der Blutkörperchen, die wir nun einmal nicht 
verlassen dürfen. V o n dem M o m e n t a n , wo sie unbeweglich eingekeilt 
und zusammengeballt im G e f ä ß e liegen bleiben, sind sie den gewöhnlichen 
Einflüssen entzogen; sie kommen nicht mehr mit dem Sauers toff der Lust 
in Be rüh rung und sterben deßhalb ab . Dasselbe geschieht, wenn durch 
den gesteigerten Druck, oder in Folge irgend einer andern Ursache, d a s 
Gesäß zerreißt und d a s B l u t i n s Gewebe aus t r i t t . D i e abgestorbenen 
Körperchen zerfallen und gehen eine Reihe von Metamorphosen ein, die zu 
den interessantesten Farbenerscheinungen führen. I n der Comödie der 
I r r u n g e n sagt D r o m i o von E p h e s u s : 

S o t rug ich denn die Botschaft, die der Zunge 
G e b ü h r t , Dank ihm, aus meinen Schul tern heim, 
D e n n , daß ich kurz bin , er z e r b l ä u t e sie. 

Und D r o m i o von S y r a k u s , der dieselben Schläge empfangen: 
Gehorcht man ihnen nicht, so folgt d a r a u s , 
M a n zwickt u n s b r a u n und b l a u , und saugt u n s a u s . 

E i n D r i t t e r endlich beklagt fich, er sei g r ü n und g e l b geschlagen worden, 
ja Falstaff bekennt sogar nach seinem Abenteuer mit den lustigen Weibern 
von Windsor : „ I c h ward in allen Farben des Regenbogeus geprügel t" . 
D a s scheint doch sehr sonderbar , daß P r ü g e l bei verschiedenen Personen 
eine so verschiedene Wirkung haben sollten. — E s ist auch in der T h a t 
nicht der Fal l , denndie beleidigten Hautstellen find anfänglich immer ro th , 
blutrünstig, blutunterlaufen, weil das B l u t a u s den zerrissenen Gefäßen 
getreten ist. Erst nachher bilden fich alle Farben des Regenbogens a u s , 
indem d a s Ro th in B r a u n , in B l a u , in G r ü n und Ge lb fich verwandelt . 
E s ist der rothe Farbestoff der Blutkörperchen, der diese Metamorphosen 
durchmacht, wenn er frei w i r d , und d a s geschieht immer , -wenn d a s K ö y ^ » 
chen abstirbt . Häuf ig verlieren fich diese F ä r b u n g e n ; der Farbestoff wird 
gelöst, t ränkt die Umgebung, dann aber wird er ausgesogen, und alles ist 
verschwunden, w a s die stattgehabte Verletzung verrathen könnte. I n an-
dern Fäl len aber , wenn die Menge ergossenen B l u t e s bedeutend ist, ver-
lieren fich nicht die Zeugen der I n su l t a t i on . D e r Farbestoff scheidet fich 
a u s , meist in F o r m kleiner Körnchen von gelber, brauner , mitunter auch 
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fchrarzer Beschaffenheit und bleibt unveränderlich und f ü r immer bestehu. 
5a er kann sogar auch im Gewebe krystallifireu und bildet dann zierliche 

rhombische Ta fe ln , die je nach ihrer Dicke unter dem Mikroskop gelblich 
oder rnbiuroth erscheinen. 

Am häufigsten find die Fä rbungen der Lunge, weil es hier bei der 
Menge und Zar thei t der Gesäße sehr leicht zu B lu tungen kommt. Z u 
Ansang find die Lungenflecken b r a u n r o t h , später aber werden sie immer 
mehr schwarz. D i e Chemiker haben diesen Farbestoff analyf i r t und ge-
sunden, daß er um so kohlenstoffreicher werde, je länger er besteht. S i e 
haben den Kohlenstoffgehalt bis aus 9 6 P rocen t steigen sehen. E s fehlten 
also nur noch 4 P rocen t an der Zusammensetzung des D i a m a n t s , welcher 
a u s reinem Kohlenstoff besteht. M a n hat darauf die kühne Hoffnung ge-
bau t , daß fich im lebenden O r g a n i s m u s D i a m a n t e n bilden könnten und 
fich zu dieser VorauSsetzuug um so mehr berechtigt geglaubt, a l s der 
D i a m a n t nach den Untersuchungen von D a v i d B r e w s t e r ursprünglich 
die Weichheit erhärteten G u m m i ' s gehabt und durch Zersetzung vegetabili-
scher Mate r ie entstanden sein müsse, wie Bernstein. W a r u m sollte er, 
sagte man fich, also nicht auch a u s animalischer Subs tanz entstehen können? 
I c h kann S i e jedoch versichern, die Anatomen haben bei ihrer Arbeit noch 
keine D i a m a n t e n gegraben. 

W e n n nun aber auch der Blutsarbefioff vor läuf ig noch nicht zu D i a -
manten geworden ist, so schmückt er doch d a s H a a r der D a m e n , so lange 
die W e l t steht. O b blond, ob b r ü n e t t , d a s H a a r ist gefärbt a u s dem 
B l u t e ; n u r d a s weiße H a a r ist farb los und deutet auf die mangelhafte 
E r n ä h r u n g , die ihm zu Thei l w i rd . V o m B l u t e wird dem schwarzen, 
wie dem goldenen H a a r seine Schönhei t verliehen und in gleicher Weise 
dem Auge durch F ä r b u n g a u s dem B l u t e der Z a u b e r zugetheilt, der von 
ihm ausgeht . E s heißt bei M i r z a S c h a s s y : 

E in g raues Auge 
E i n schlaues Auge ; 
Auf schelmische Launen 
Deu ten die b r aunen ; 
D e S AngeS B l ä u e 
Bedeutet T r e u e ; 
Doch eines schwarzen Auges Gesunkel 
I s t stets wie G o t t e s Wege dunkel. 

W e r vermöchte den W e g zu enträthseln, aus dem so verschiedenartige 
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Wirkungen hervorgebracht werden , wenn u n s derselbe zuletzt auch >uss 
B l u t hinlei tet? E s ist eine gewattige M a c h t , die im B l u t l i eg t , un»«c 
der ost Körper und Geist fich beugen müssen, denn um mit Shakespeare 
zu reden : „ W e n n Verstand und B l u t mit einander kämpfen, zehn B e i -
spiele gegen e ins , d a s B l u t e rhä l t den S i e g " . D a r u m sagen auch w i r : 
„ B l u t ist ein ganz besonderer S a s t " . 

A . B ö t t i c h e r . 
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Der livlSudischt Landtag. 

Unsere Tagesblätter haben jüngst zum ersten Mal authentische Nachrichten 
über Beschlüsse des livländischen Landtages bringen können, nachdem nun 
auch der livländische Landtag — wie schon früher die Landtage Estlands 
und Kurlands — anerkannt hat, daß es im Interesse des Landes liege, 
dem teilnehmenden Publikum eine fortlausende Kunde von den Haupt-
ergebnissen der Versammlungen des ersten Landstandes nicht vorzuenthalten. 
War doch schon seit geraumer Zeit die Theilnahme unseres vaterländischen 
Publikums an diesen Ergebnissen eine so unabweisbare geworden, daß fich's 
keineswegs mehr um den Gegensatz: Kunde oder Nichtkunde handelte, son-
dern nur noch um den Gegensatz: beglaubigte Kunde oder nichtbeglaubigte. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß, von dem Augenblicke an, 
da das Bedürsniß des Publikums nach irgend welcher Kenntnißnahme von 
den im Schooße der landständischen Versammlung gestellten Anträgen, von 
ihren Verhandlungen und ihren Beschlüssen, erwacht ist, diejenigen Bestim-
mungen, welche aus dieser Versammlung eine Art Conclave schienen machen 
zu sollen, ein todter Buchstabe werden mußten. Auf zweihundert Perso-
nen — zumal wo fich's um die ihrer Natur und Bestimmung nach „öffent-
liche Sache" handelt — beruht eben ein Geheimniß nur solange, als es 
an — Neugierigen sehlt. War aber die Neugierde, oder sagen wir lieber 
Wißbegierde, einmal erwacht, so war fie auch im vorliegenden Falle irgend-
welcher Befriedigung naturnothwendig gewiß, uur eben einer in jeder Hin-
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ficht subjektiven, d. h. einer solchen, wie fie keinerlei Bürgschaft der Sach-
gemäßheit in fich schloß, woraus denn um so bedenklichere Uebelstände her-
vorgehen mußten und — notorischerweise — hervorgegangen sind, als der 
Gegenstand der aus incorrect-subjective Weise befriedigten Wißbegierde be-
langreicher wurde. Diesen Uebelständen vorzubeugen, hat nun auch der 
livländische Landtag den ersten Anfang gemacht. Es bleibt nur zu wün-
schen und zu hoffen, daß die livländischen officieusen Mittheilungen dieser 
Art nicht nur — hinsichtlich ihrer Ausführlichkeit und motivirende Darle-
gung — mehr und mehr das Niveau der kurländifchen und besonders 
estländischen erreichen, sondern auch, nachdem einmal der Bann gebro-
chen, soviel aus früheren Landtagen nachholen möchten, als zu besserm Ver-
ständnisse des jedesmal Neuesten erforderlich sein sollte. 

Bezieht sich nun alles Gesagte nur aus den auf livländischen Land« 
tagen producirten Inhalt, so beginnt auch schon dessen Form die Geister 
mehr und mehr zu beschästigen, und gewiß dürste es als einigermaßen 
sicheres Zeichen angesehen werden, daß diese Beschäftigung die richtige Spur 
verfolge, wenn fich zeigen sollte, daß intra muros et extra der von Ersah-
rungen gewitzigte und kritisch prüfende Verstand für gleichmäßig erkannte 
Mängel aus einerlei AbHülse versallen ist. Lxtramuros hat noch jüngst, in 
der livländischen Correspondenz des April-Heftes dieser Zeitschrist, eine 
sehr beachtenswerthe Patriotenstimme diejenige formelle Seite des livländi-
schen Landtages, die man vielleicht das Urwählerversammluugs-
mäßige desselben nennen könnte, als einen Uebelstand hervorgehoben, 
welchem durch Herstellung einer zweckentsprechenden Repräsentation abzu-
helfen wäre. Wenn nun, zweifelsohne, eben dieser Gedanke in neue-
rer Zeit auch !nlra muros mehr und mehr Boden gewonnen hat, 
und fich mit besonderer Lebhaftigkeit, ja mitunter Schärse am Ende des 
Landtages zu äußern Pflegt, so möchte es an der Zeit sein, daran zu erin-
nern, welch* greisbar positive Form derselbe Gedanke bereits vor einem 
halben Jahrhunderte angenommen hatte: zu einer Zeit also, aus welche der 
Vollblut- „Grashengst"*) mit geringschätziger Verachtung schon deswegen 
glaubt herabblicken zu müssen, weil er viel zu wenig Zeit hat, fie kennen 

*) Als Scherflein zu einer künftigen Naturgeschichte Livlands sei hier bemerkt, daß 
obige interessante SpecieS nach folgenden Merkmalen bestimmt, mithin leicht ermittelt wer-
den kann: Gestalt zweibeinig; Stimme zwischen Gebrüll und Gewieher die Mitte haltend; 
Nahmng beliebig, wofern nur auS der Hand in den Mund; ergiebt fich willig in die 
Führung dessen, der seinem Naturell weder Zaum noch Zügel anlegt. 
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zu lernen, oder weil es gegen allen guten Ton stritte, sich in« den Verdacht 
des „Quellenstudiums" zu bringen. 

Die nachfolgende Skizze hat sich unter den nachgelassenen Papieren 
eines kürzlich Heimgegangenen livländischen Patrioten gesunden, welcher 
von 1802 bis 1847 mtra m u r o s in ansehnlicher Stellung thätig gewesen 
ist. Sie stammt aus dem zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, ist 
aber nur die Formulirung eines Gedankens, welcher schon im letzten Jahr-
zehnt des vorigen ebenfalls wlra m u r o s war angeregt worden. Die-
jenigen, welche gewohnt find, nach dem Erfolge zu urtheilen, werden ohne 
Zweifel die Verdammung des fraglichen Gedankens aus der einfachen 
Wahrnehmung schöpfen, daß bis jetzt nichts daraus geworden, nichts da-
bei herausgekommen u. s.w. Hakeant siki! Andere werden vielleicht 
bei Kenntnißnahme vou der Skizze in dem Glauben bestärkt werden> daß 
ein Weizenkorn nicht schon deswegen Unkrautsamen ist, weil es, im Sar-
kophage, der Mumie gesellt, nicht ausging, sondern dazu des rechten Bo-
dens, sammt Regen und Sonnenschein harrt. Doch nun die Skizze selbst: 

I . 
„Es soll der Landtag in allen Funktionen mit Beibehaltung der bis-

herigen Ordnung durch erwählte Landtags-Deputirte, sowie jeder Kreis 
insbesondere, bei allen Gelegenheiten, wo Kreisversammlungen Statt finden 
sollten, durch seine Landtags-Deputirte repräseutirt werden. 

^ I I . 

„Ein jeder Kirchspielsgerichtsbezirk (3 Kirchspiele) wählt aus Veran-
staltung des Oberkirchenvorstehers und nach der bisherigen Wahlmethode 
unter Direction des jedesmaligen Kirchspielsrichters aus dem angesessenen 
und immatrikulirten Adel aus dr« Jahre einen LandtagS-Deputirten und 
die Stadt Riga wählt einen. 

Für den Fall , daß bei einem Landtage der Deputirte wichtiger und 
vollgültiger Abhaltungen wegeu nicht gegenwärtig sein könnte, wird zugleich 
in jedem Bezirke- ein substituirter Landtags-Deputirte gewählt. 

, , , / H l . > . 
„Diejenigen Kreises - Eingesessenen, welche auf den Landtagen nur in 

Abficht der Bewilligungen und Abgaben mitstimmten, werden zu der Wahl 
deS LandtagS-Deputirten gezogen. 

„Der Deputirte oder dessen Substitut muß unerläßlich - im Landtage 
erscheinen nnd dürfen diese beiden Aemter nie erledigt sein. 

Baltische Monatsschrift» 5. Jahrg.. Bd. IX, Hst. 5. 3 l 
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V . 

„Der Landtags-Deputirte erhält, durch Beitrag des Ganzen, während 
der Dauer des Landtages an Diäten-Geldern 3 Rthlr. Alb. täglich*). 

V I . 

„Kein Konventsglied kann zugleich Landtags-Deputirter sein. 
VII. 

„Es steht auch außer den Landtags-Deputirten jedem Mitglieds der 
Ritterschast frei, fich zum Landtage einzufinden, den Versammlungen bei-
zuwohnen, daselbst Anträge, Vorschläge n. s. w. zu machen, nur haben 
diese keine entscheidende Stimme, sowie es auch außerdem den Konvents--
Gliedern unbenommen bleibt, in der Laudtags-Deputirten-Versammlung 
Sentiments des engern Ausschusses näher zu beleuchten, ihre Meinungen 
und Gründe hören zu lassen, nur stimmen fie daselbst nicht mit. 

VIII . 
„Bei Kreisversammlungen in und außer dem Landtage sowie bei allen 

Wahlen treten die Konvents-Glieder mit denen Landtags-Deputirten unter 
Direction der Oberkirchenvorsteher zusammen." 

Dieser leichthingeworsenen Skizze hatte ihr Verfasser dann noch fol-
gende Erläuterungen beigefügt: -

„aä I. Durch den Landtagsbeschluß vom Zum 1806 ist die allge-
meine Anerkennung der Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit dieser Maßregel 
deutlich ausgesprochen. Die Hauptgründe dazu waren: 1) die Ueberzeu-
gung, daß eine kleinere ausdrücklich zu diesem Geschäfte erwählte Gesell-
schaft fich mehr dazu eignete, gemeinschaftliche Berathschlagnngen anzustellen 
uud Beschlüsse zu fassen, wegen der nähern Berührung aller Beratschla-
genden und der leichtern Mittheilung aller Ansichten, und weil man vor-
aussetzen kann, daß gerade die sachkundigsten Manner durch eine solche 
Auswahl zusammentreffen müssen; 2) um dem ganzen Adel die Kosten einer 
allgemeinen Zusammenkunft um so vortheilhaster zu ersparen, als aus die-
sem Wege die Geschäfte selbst sogar gewinnen müssen; 3) um die gleich-
mäßigere Repräsentation und zwar durch Personen herzustellen, die insge-
sammt Interesse sür alle Laudessachen haben müssen. 

aä II.**) Nach dieser Eintheilung würden etwa 35 Deputirte erschei-

*) Spätere Anmerkung des Verfassers: ,5 Rub. S. M. täglich, welches 
auch künstig den KonventSgliedern während d«-Konvente und Landtage zuzugestehen wäre/ 

" ) Und III. 
Anmkg. des Herausgebers. 
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nen , welche Anzahl zu einer Gesellschaft, worin wirklich alle Gl ieder a n 
den Be ra t s ch l agungen Thei l nehmen wollen, eher zu groß a l s zu geringe 
sein möchte. 

Um Keines Rechte zu schmälern, scheint es mir billig, daß die Land-
sassen a n der W a h l der L a n d t a g s - D e p u t i r t e n um so mehr Thei l nehmen, 
a l s fie von dem Landtage selbst ausgeschlossen find. 

a ä I V . U m den dri t ten oben angeführten H a u p t g r u n d sür den modi-
ficirten Landtag durch Repräsentat ion nicht außer Acht zu lassen, ist diese 
Best immung unumgänglich nothwendig. 

a ä V. Dieses scheint mir nicht mehr a l s billig zu sein. D a s All-
gemeine erspart dennoch große Kosten und die Deput i r t en contribuiren ihre 
r a t a mit zum Ganzen . O h n e diese Best immung würde man auch fast ge-
zwungen sein, die Wohlhabenheit a l s erstes Requif i t eines L a n d t a g s - D e -
put i r ten zu betrachten und dadurch die W a h l beschränken. 

a ä VI. Schein t mir nothwendig, u m die Unbefangenheit der Land-
tagsversammlung vollkommen zu erhalten. D a alle Vor t r äge a u s dem 
Konvente oder engern Ausschüsse kommen, so haben einestheils die Kon-
ventsglieder dadurch schon ihren Antheil an der Bearbei tung der Gegen-
stände, und andernthei ls ist eS eben daher na tü r l i ch , daß viele Gl ieder 
des Konvents sür ein Sen t imen t a n s dem engern Ausschuß eingenommen 
sein müssen. H a t dieses S e n t i m e n t seinen Gegenstand dermaßen erschöpft, 
daß n u r eine Anficht möglich is t , so kann auch der Bei fa l l der Landtags-
Depu t i r t en nicht fehlen; im entgegengesetzten F a l l muß es aber sehr 
erwünscht sein, wenn fich in der D e p u t i r t e n - V e r s a m m l u n g " ) neue und uner-
wartete Ansichten austhuu. 

a ä VII< Hierdurch ist da fü r gesorgt, daß keine wohlmeinende S t i m m e 
und kein tr if t iger G r u n d überhör t werden kann. D a , wie gesagt, alle 
V o r t r ä g e und Verhandlungen schon früher im Konvente oder engern A u s -
schusse bearbeitet worden, so halte ich es der S a c h e angemessen, daß die 
Glieder desselben hier keine entscheidende S t i m m e haben. 

a ä VII I . Be i diesen Geschäften, wo keine Vorarbe i t und dadurch 
bewirkte Thei lnahme der Konventsglieder S t a t t findet, scheint es mir billig 
und nützlich zu sein, daß diese, a l s ebenfalls vorzüglich betraute Personen 
des Adels hinzugezogen werden." 

W a s nun auch der einzelne Leser von der Ausführbarkei t und Zweck-
*) Nämlich Landtag S-Deputirten-Versammlung. 

Anmkg. deS Herausgebers. 

31* 
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Mäßigkeit des vorstehend mitgetheilten Vorschlages halten m a g : immer 
wird letzterer seinen, wenn auch bescheidenen Pla tz , a l s Urkunde zur innern 
Landtagsgeschichte, in Anspruch nehmen dürfen. 

W ä r e es dem Urheber desselben vergönnt , noch jetzt in gleichem S i n n e 
— wenn auch unter veränderten Umständen — fortzuwirken, so ist es 
nicht unwahrscheinlich, daß er selbst, unter andern möglichen Verbesserungs-
vorschlägen zu seinem ursprünglichen En twür fe , etwa den solgenden R a u m 
geben w ü r d e : 

1) Unbeschadet der W a h l der Landtags -Deput i r t en aus 3 oder vielleicht 
sogar noch mehr J a h r e , den Deput i r ten - Landtag nicht, wie den jetzigen 
M a s s e n - L a n d t a g , alle drei J a h r e n u r , sondern — ordentlicherweise — 
a l l j ä h r l i c h , außerordentlicherweise a b e r , so oft d a s Landesbedürfniß es 
erheischen sollte, zusammentreten zu lassen; 

2 ) D i e seitherige Deputir teukammer, a l s solchenfalls unnütze Verdop-
pelung der Landes-Repräfenta t ion, gänzlich wegfallen zu lassen; 

3) E ine permanente und collegiale Ref id i rung dagegen a u s etwa den-
jenigen vier Landräthen herzustellen, welche weder Oberkirchenvorsteher, 
noch Hofgerichts-Laudräthe find ; 

4 ) D e r P lena r -Versammluug der Ritterschast gewisse höchste ständische 
P r ä r o g a t i v e n vorzubehalten, wie z. B . Beschlüsse über Veränderungen der 
— vielleicht näher zu specificirenden Hauptgrundlagen des provinziellen, 
öffentlichen und P r iva t r ech t s , Ausnahme in die Matr ikel und Ausschlie-
ßung a u s derselben n . s. w . ; vielleicht auch noch -

5) die ausdrückliche Best immung, daß aus einem Deputir ten-Landtage 
zwar jedes Mitglied Anträge , Def ider ia , G r a v a m i n a u . f . w . einbringen 
kann, jedoch nicht anders a l s schriftlich, und ohne an der mündlichen V e r -
handlung irgend welchen Antheil zu nehmen, a l s welche, außer in den 
oben s u b 4 angedeuteten Fäl len , ausschließlich den gewählten Landesreprä-
sentanten gebühr t ; und endlich 

6 ) eine möglichst genaue Bestimmung d a r ü b e r , in welcherlei Fäl len 
die Kirchspielsgerichtsbezirks-Wähler fich eine Rückfrage der Landtagsdepu-
tirten an fich vorbehalten dürfen, in welchen nicht; eine solche Bestimmung 
wäre vielleicht deswegen nicht unwichtig, weil die kurländische Methode der 
Vollmachten und der Rückfrage an die Wählerschaften, bei aller Schwer-
fälligkeit doch auch ganz eigenthümliche politische Vorthei le gewähr t , so 
d a ß , ohne weiteres die Vollmachten verwerfen und dem Systeme völliger 
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Freigebung des Deputirteu-Voti huldigen, leicht soviel heißen könnte als: 
daS Kind mit dem Bade ausschütten. 

Jedenfalls dürste Kurland bei seiner —, wenn auch schwerfälligen — 
Vollmachten-Methode sich immer noch politisch besser befinden, als Livland 
bei demjenigen Regime, auf welches vorhin ein flüchtiges naturgeschichtli-
ches Streiflicht geworfen wurde. Diesem Regime aber ein möglichst bal-
diges Ziel zu setzen, dürste in Livland deshalb dringender sein als in 
Estland, weil dort bei aller scheinbaren — wo nicht Gleichartigkeit, so doch 
Aehnlichkeit des „Massen»Landtages", die Momente der Permanenz in der 
Landesrefidirung (Ritterschaftshauptmann) und der innern organischen Glie-
derung der Landtagsversammlung (Kreise) viel stärker ausgebildet erschei-
nen als in Livland. 

Da aber einmal von Estland die Rede ist, so mag Schreiber dieses 
die Gelegenheit nicht unbenutzt lassen, auch seinerseits und au diesem Orte 
seine Freude über den Beschluß des letzten estländischen Landtags in Sa-
chen der — dem Gegenstande dieser Zeilen so nahverwandten — politi-
schen Annäherung von Land und Stadt auszusprechen. Auch hat er dem 
Urheber der vorstehend mitgetheilten Skizze nahe genug gestanden, ist tief 
genug in dessen politisches Denken eingeweiht gewesen, um dessen vollkom-
men gewiß zu sei, mit welch hoher Genugthuung auch er, wenn ihm ver-
gönnt gewesen wäre, jenen wahrhast patriotischen und echt staatsmänni-
schen Beschluß der Ritterschaft ̂ Estlands zu erleben, denselben als für Estland 
erfreulich, sür Livland — mutstis muwnäis — nachahmungswürdig begrüßt 
haben würde, ohne damit der von ihm vor einem Vierteljahrhundert zuerst auf 
die livländische Tagesordnung gebrachten Idee einer zeit- und sachgemäßen 
Wiederherstellung der Vertretung auch der kleineren Städte aus dem liv-
ländischen Landtage, nach Analogie der Vertretung der Stadt Riga „ra-
tionv bonorum terrvstrium" entsagen zu müssen, oder auch nur zu glau-
ben, ihr damit irgend Abbruch zu thun. Es heißt eben auch hier: das 
Eine (von Stand zu Stand in einer permanenten Commiffion zusam-
mentreten) thun, und das Andere (als beiderseits politisch-vollberechtigte 
Besitzer „bonorum terrsstrium" zu einem und demselben Landtage zu-
sammentreten) nicht lassen. 

Ja allerdings: nicht lassen! Denn mag auch der letztabgehaltene 
livländische Landtag, wie es in der officieusen Relation heißt „aus politi-
schen Gründen" diesmal sowohl jene Vertretung der kleinen livländischen 
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Städte als auch das 99-jährige Psandrecht mit gutem Rechte habe fallen 
lassen*): mit nicht minder gutem Rechte werden doch beide Themata ein 
andermal wiederkehren. 

Daß. sie es aber erfolgreicher thue als „diesmal", das wird in ho-
hem Grade abhängen von der zu hoffenden Selbstbeschränkung und Zurück-
haltung unseres außerlandtaglichen Publikums und unserer livländischen 
Tagespresse. Ein solches Verhalten läßt sich jedoch nur insoweit 
erwarten, als nicht gewisse Hoffnungen eingestandenermaßen aus die 
Behandlung baltischer Fragen „ in der S t . Petersburger Presse" 
gerichtet find. Denn wer von dorther „E in f luß aus eine ihrer 
geschichtlichen Basis entsprechende Lösung derselben" erhofft, 
dessen Streben wird natürlich, nach den gemachten Ersahrungen, nur 
um so lebhafter daraus gerichtet sein, den livländischen Landtag auf 
psychologischem Wege zu lähmen, und es wird der ganze Stolz des letztern, 
im besten Sinne dieses Wortes, nöthig sein, um durch vernünstig.pofitive 
That innerhalb der nur dem Charlatau lästigen Schranken des verfassungs-
mäßigen Landesrechts, jener herostratifch-negativen Herrfchaftsgelüsten Herr 
zu werden und - - zu spotten. 

*) Ob und inwiefern eS in vorliegendem Falle politisch richtig war, von solchem 
an fich unzweifelhaftem Rechte gerade diesen Gebrauch zu machen, daS muß freilich 
dem Urtheil eines Jeden völlig anheimgegeben werden; auch könnten leicht Ereignisse ein-
treten, welche auf das Urtheil darüber von nicht geringem Einfluß sein müßten. DaS 
öffentliche Aussprechen der verschiedenen Urtheile kann im allgemeinen zum BeHufe möglich-
ster Verständigung aller Betheiligten nur förderlich sein. Nur eine Art des öffentlichen 
Urtheils über dergleichen politische Vorgänge kann — direct — nur schädlich, weil ver-
wirrend und demoralistrend wirken: wenn nämlich — worauf hier aufmerksam gemacht 
werden soll — dasselbe Organ, welches ein Institut, wie etwa das 99-jährige Pfand-
recht, vor Zusammentritt des Landtages als völlig genügend, in keiner Weise den Wün-
schen der Mitstände entsprechend, ja geradezu als schädlich schilderte und monatelang in 
dieser Beziehung nichts that, als den Landtag vor Befürwortung desselben als vor einer 
öffentlichen Gefahr warnen, wenn — sagen wir — dasselbe Organ, nachdem der Landtag 
in dieser Beziehung genau nach den Wünschen und Rathschlägen dieses Or-
gan eS verfahren und das 99-jährige Pfandrecht — ob politisch richtig oder unrichtig, bleibt 
hier dahingestellt — unbefürwortet gelassen, kein Bedenken trägt, solches dem Landtage als 
Nichtrealistrung eines derjenigen „Wünsche" anzurechnen, „um deren Verwirklichung 
eS den Mitständen in erster Reihe zu thun war". — Diese Methode ist auch 
durch die nachfolgenden, zwischen Ja und Nein fich windenden bezüglichen Erklärungen 
um nichts besser geworden. 
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Vor vielen Jahren sah Schreiber dieses in dem Schaufenster eines 
Bilderladens das Porträt des alten Rationalisten, Paulus, und dar-
unter das facsimilirte Motto: „I,a raison üvira par avoir raison." 
I n dem Glauben an diesen Satz, dessen Wurzeln tief hinabreichen in die 
Geheimnisse sittlicher — wie jeglicher — Weltordnung, ist der Trost auch 
aller Derer begründet, welche kein Aergerniß nehmen an der langsamen 
Entwickelung der baltisch-politischen Dinge. 

E i n L i v l ä n d e r 
mir» morog. 
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Livländische Corrchoudeuz. 

I jAVenn es Eure Ausgabe ist, die Letten und Esten wo möglich zu 
germanisiren, so ist es die unsrige, Euch sammt Letten und Esten wo mög-
lich zu rusflficireu": — das ist der Sinn jenes an die jüngste livländische 
Landtagspredigt anknüpfenden Artikels in der Moskauer Zeitung (Nr. 97), 
dessen Inhalt bei unserem Publikum schon als bekannt vorauszusetzen, 
aber noch weiterer Erörterung werth zu achten ist. 

Ein Zeitungsartikel an sich, wenn auch in der mächtigen Moskauer 
Zeitung, ist noch kein Ereigniß. Er wird es aber, sobald man Grund hat, 
darin die Willenserklärung einer Partei oder die einer einflußreichen Per-
sönlichkeit zu vermuthen. Und vielleicht haben wir es hier mit einem sol-
chen Falle zu thun. Wenigstens liegt es nahe genug, sich über die Her-
kunft jertes Artikels allerlei besondere Gedanken zu machen. Man wird 
sich z. B. fragen müssen: wie kommt eine livländische Landtagspredigt in 
die Hände der Moskaufchen Zeitungsredaction? und was veranlaßt die 
vielbeschäftigten Herren Katkow und Leoutjew, dieses deutsche Provinzial-
erzeugniß wirklich zu lesen? Das ist noch bei keiner russischen Zeitung 
dagewesen. Man fragt fich weiter: woher kommt den Herren die gute 
Kenntniß unserer Zustände, z. B. die Notiz, daß der livländische Landtag 
zwar nicht so viel zu bedeuten habe als der finnländische, aber doch un-
vergleichlich mehr als eine Adelsversammlung in Moskau, Rjäsan, Tula 
oder Charkow? serner, daß der livländische Landtag bisher seine Verhand-
lungen und Beschlüsse nicht veröffentlicht habe? Dergleichen — das kann 
mit Bestimmtheit gesagt werden — weiß keine russische Zeitungsredaction. 
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Man wird also annchmen wollen, dieser auf keinem incorrecteu Aus-
druck zu ertappende und dabei so vornehm maßvolle Artikel, wie in der 
russischen Journalistik nicht alle zu sein pflegen, sei der Moskauer Zeitung 
eingesandt worden. Aber von welcher Seite? Wer ist so besorgt um 
die conceutrirte Macht des Staates und zugleich den grassen Gewaltmit-
teln so abgeneigt? Wer steht so aus der Höhe des Großrussenthums Und 
zugleich mittendrin in der Kenntniß kur-est-livländischer Kleinigkeiten? 
Wer endlich ist es, dessen Zusendung die sehr ansehnliche Moskauer Zeitung 
so sehr respectirt, daß sie ihr den Ehrenplatz eines Leitartikels einräumt, 
statt fie aus der dritten Seite neben Korrespondenzen aus Rjäsan und 
Charkow unterzubringen? 

Mit allen diesen Jndicien kommen, wir zu keinem Schluß. Wer 
mehr Personenkenntniß befitzt, mag weiter rathen. Uns ist es genug, die 
Wichtigkeit dieser Manifestation anerkannt zu haben, und wir fahren fort 
den sinngetreuen Auszug einiger Hauptgedanken mitzutheilen. 

„Euer Wunsch — so wird uns Baltischen zugerufen — Euer Wunsch, 
daß es innerhalb der Grenzen Livlands weder Letten, noch Esten noch 
auch Russen gebe, ist vollkommen berechtigt. Ihr habt vollkommen Recht, 
es Euren Vorfahren als Unterlassungssünde anzurechnen, daß sie die Ger-
mauisirung des Landes nicht--durchgeführt haben. Wenn Ihr in einer 
compacten Nationalität die sichere Grundlage Eures Wohlergehens suchet, 
so werden wir, als Russen, die Letzten sein, die Richtigkeit dieses Princips 
zn bestreiten. Hat doch dasselbe Princip auch sür uns zu gelten! Auch 
wir müssen darauf bedacht sein, eine einige und die Grenzen des Staates 
ausfüllende Nationalität herzustellen, auf daß es dereinst weder Letten, 
noch Esten, noch Schweden, noch Deutsche, sondern nichts als Russen in 
Rußland gebe. Unsere Vorfahren haben den Staat geschaffen und seine 
Grenzen gesetzt; unsere Ausgabe ist eS, die innere Assimilation der ver-
schiedenen Landestheile zu vollziehen". 

Welches aber sollen die Mittel und Wege zn diesem Endziel sein? 
Darüber giebt unser Artikel nur einige und zwar ganz allgemeine Andeutungen, 
die wir eben deshalb in wörtlicher Übersetzung wiederzugeben haben: 

„Keine Nationalität überwindet die ihr beigemischten fremden Ele-
mente durch die bloße Steigerung ihrer äußern Machtstellung. Mit der 
materiellen Macht muß das herrschende Volk auch eine innere Anzie-
hungskraft verbinden, welche in den widerstrebenden Elementen von selbst 
das Verlangen nach Annäherung und Verschmelzung entstehen läßt".... 
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„Ist es nicht eine schmerzliche Thatsache, daß nicht nur die nichtrusfischen 
Nationalitäten in Rußland ihre Sonderstellung und Entfremdung zu stei-
gern bestrebt find, sondern daß auch der Gedanke einer Zerreißung und 
Zweitheilnng des russischen Volkes selbst*) entstehen nnd fich mit Hoff-
nungen aus seine Verwirklichung schmeicheln konnte? Es thut noth, diese 
Thatsache in ernste Erwägung zu ziehen. Ueberall im Reiche dasselbe 
Phänomen! und wo auch immer es auftritt, überall ist es ein Zeugniß 
sür eine und dieselbe Sache — sür die Nothwendigkeit neuer nnd dem 
Zeitgeist entsprechender Bahnen, welche der Entwickelung unseres 
Volksthums anzuweisen find". 

Eine innere, also geistige Anziehungskraft! Nene und dem Zeitgeist 
entsprechende Bahnen! Also keine äußerliche Maßregelung, die ohnehin in 
solchen Dingen ihres Zweckes zu verfehlen pflegt! Sondern unser eigener 
Vortheil, unser geistiges und materielles Interesse sollen uns allmählig 
bestimmen, das Deutschthum auszuziehen und das Russenthnm anzuziehen. 
Der Asfimilationsproceß soll fich von selbst machen, etwa wie im Elsaß, 
wo die Deutschen so willig und so vollständig zu Franzosen geworden 
find. Nicht gestoßen, sondern angezogen" l̂len"wir werden. 

Das ist eine Sprache, gegen die kein verständiger Livländer etwas 
einzuwenden haben wird und die uns um so besser gefällt, als fie in russi-
schen Zeitungen nicht eben häufig zu finden ist. Wer die Gewalt hat, der 
ist gar zu leicht geneigt, fie kurzweg zu brauchen und fich der Einficht zu 
verschließen, daß der Geist das gewaltigste aller Dinge bleibt. 

Wir sind vollkommen damit einverstanden, daß in der Nationalitäts-
frage Recht und Macht zusammenfallen, sobald man nur die letztere mehr 
geistig als materiell aufzufassen sich beiläßt. Nationalität und Abstammung 
sind nicht das letzte Wort der Weltgeschichte. Schon manches Volksthum 
ist von einem andern, mächtigeren oder gebildeteren, verschlungen worden, 
und so wird es auch sürderhin sein. Gewöhnlich ist es nicht die Nation f 
gewesen, die den Staat gemacht, sondern umgekehrt der Staat, der die' 
Nation geschaffen hat. Aber weil die Nationalität, zumal die eines Kul-
turvolkes, nicht nur eine physiologische, sondern auch eine geistige Potenz 
ist, so ist es ihr Recht und ihre Kraft nur geistig überwunden zu werden. 

Um nun die angeführten Thesen des Moskauer Blattes hier noch etwas 
weiter auszuführen, wird vor allem zu fragen sein, worin jene innere 

' ) Bezieht fich auf die Ukrainophilen. 
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Anziehungskrast einer Nation, vermöge deren andere willig in sie 
übergeben, eigentlich zu bestehen hat. 

Wir antworten: 1) in der politischen Macht des Staates, der seinen 
Schutz und Glanz auch über die Einzelnen erstreckt; 2) in der freiheitli-
chen Entwickelung des innern Staats- und Rechtswesens, welche es Allen 
nach Möglichkeit wohl werden läßt; 3) in der Literatur, von welcher die 
Geister fich nähren und an welcher die Generationen aufwachsen. 

Es ist nun klar, daß in der ersten Beziehung der russische Staat 
nichts zu wünschen übrig läßt, und diesem Umstände, sowie der Ausge-
dehntheit des materiellen Erwerbsseldes, ist es zuzuschreiben, daß von jeher 
so viele Deutsche und auch andere Westeuropäer in die russische Nationa-
lität hinübergezogen wurden. Wenn es fich aber nicht nach Einzelnen 
fragt, sondern nach den baltischen Provinzen als solchen, so wird es vor-
zugsweise aus Punkt 2) und 3) ankommen. 

Wir erinnern wiederum an das schon gebrauchte Beispiel der Elsäßer. 
Ihnen gegenüber fiel nicht nnr die politische Macht Frankreichs in's Ge-
wicht, sondern auch bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
die Ueberlegenheit der französischen Literatur und seitdem die der sranzösi-
Jnstitntionen. Es war ungleich schmeichelhafter zu dem Volke Corneille's 
und Voltaire's zu gehören als zu dem der Brockes, ^Günther, Gottsched. 
Und nur gar zu natürlich ist es, daß diese Verwälschten keine Lust ver-
spürten, mit Vater Jahn Hymnen auf Arminins den Cherusker zu fingen 
um den Preis der Rechtsgleichheit aller Staatsbürger, der absoluten Ge-
werbe- und Gewissenssreiheit (Juden nicht ausgenommen) uud ähnlicher 
Güter, welche, sobald fie einmal errungen find, von Allen, selbst den 
Söhnen der einst Privilegirten, hochgehalten zu werden Pflegen. 

Rußland ist aus dem Wege der Reformen. Es will alle Freiheits-
normen, die anderwärts so schwer gefunden und gewonnen wurden, mit 
einem Zuge fich aneignen. Das find die neuen Bahne n, in welche 
der Moskauer Artikel die Entwickelung des russischen Volksthums geleitet 
wissen will, um alle incorporirten nichtrussischen Elemente nachzuziehen und 
ihren Selbsterhaltungstrieb zu überwinden. Und in der That! wenn eS 
mit dieser Aneignung schneller gehen sollte als mit der entsprechenden Fort-
bildung der livländischen „Landesrechte" — wie werden diese Stand halten 
können? Sie werden schmelzen wie Schnee an der Frühlingssonne und 
werden an Werthschätzung bei den Landeskindern selbst immer mehr verlieren 
müssen. Wenn z. B. das Grnndbesitzrecht jenseits des PeipuS vollkommen 
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verallgemeinert sein wird (statt daß auch dort noch Güter mit „verpflichteten" 
Bauern nur von Edelleuten besessen werden dürfen) und wenn bei uns 
das betreffende Landesrecht, welches ein Landesunrecht ist, immer noch 
fortbestehen sollte, wie wird man es den Bürgerlichen verdenken können, 
wenn fie, wenigstens in dieser Beziehung, das Reichsgesetz höher zu schätzen 
ansangen als das Privilegium LiAsmunck ^uxusti? Um soviel aber wird 
dann das großrusstsche Wesen wiederum über den Trieb nach Sonderstel-
lung gefiegt haben. Die Rechnung der Moskauer Zeitung ist ganz richtig. 

Aber Eines möge fie fich nicht verhehlen: wenn die Rechnung nicht den-
noch sehlschlagen soll, so muß es Ernst sein um die neuen Lebensbahnen, 
und es wird nicht Ernst damit, wenn nicht die Gleichberechtigung der 

' kirchlichen Bekenntnisse, die vollkommene Freiheit des religiösen Bewußtseins 
gegeben wird. Das ist das erste der vom Zeitgeist geforderten Men-
schenrechte. Alle Geschworenengerichte und liberalen Provinzialordnungen 
werden den Livländer nicht zum Aufgeben seiner Landesrechte locken, solange 
die Gleichberechtigung des Protestantismus mit der russischen Staatskirche 
in diesen Landesrechten verschrieben steht und in den Reichsgesetzen das 
Gegentheil davon. Zwar ist der betreffende Buchstabe der Landesrechte 

. in lausender Zeit ein todter Buchstabe geworden; aber wodurch ist er 
es geworden? nicht durch kaiserliches Gesetz, sondern durch eine von 
verschiedenen Behörden ausgegangene Obtrudirung nicht hingehöriger 
Reichsgesetze. Unser Sinn steht also in diesem Punkte fest auf dem 
alten Sonderrechte und wird daraus stehen bleiben, bis die betreffenden 
Reichsgesetze selbst in neue und dem Zeitgeist entsprechende Bahnen gebracht 
sein werden. 

Dürste nun dieses so gar bald nicht zu erwarten sein und dürste auch 
manches andere Stück des europäisch - zeitgemäßen Culturfortschrittes eher 
innerhalb der Grenzen unserer Provinzialexistenz als für das ganze Kaiser-
reich zu verwirklichen sein, so wird die Moskauer Zeitung mit unserer Russi-
ficirung einige Geduld haben müssen, — wenigstens solange fie an dem 
von ihr ausgesprochenen Princip festhält, daß kein anderes Mittel als die 
innere Anziehungskraft des in neue Bahnen gebrachten russischen National-
körpers in's Spiel kommen solle. 

Und noch Mehr in Geduld wird fie fich fassen müssen, wenn fie den 
dritten der von uns aufgestellten Punkte, die Literatur, in's Auge saßt. 
Es dahin zu bringen, daß die russische Literatur uns imponire wie einst 
Corneille und Voltaire den Elsäßern, das ist eine ungeheure Aufgabe, die 
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nicht durch Comite's und Commiffionen und Ministerialerlasse zu lösen ist. 
Die geistige Nahrung der Kur- Est- Livländer besteht nun einmal in 
deutschen Büchern , und es wird nicht eher anders damit werden, als bis 
auch aus russisch Bücher geschrieben werden, die alle Völker lesen müssen 
und Jeder, der es kann, lieber im Original als in der Übersetzung 
liest, Bücher etwa wie die von Buckle, Renan, Gneist, Roscher, Liebig. 
Ich zweifle nicht, daß auch das einmal kommen wird; denn am Ende 
wird doch aus eine gegebene Millionenzahl von Köpfen eine unge-
fähr gleiche Anzahl von Genie's kommen müssen, und die Kopfzahl 
des russischen Volkes ist eine der größten. Aber das Feld ist noch nicht 
genug durchgeackert, um die'rechten Früchte zu tragen. Es gehören wahr-
scheinlich noch Generationen dazu. Unterdessen aber nehmen wir die Re-
daktion der Moskauer Zeitung beim Wort, uns gegenüber nur die geisti-
gen Waffen, die Waffen der Freiheit und des Lichtes, gelten lassen zu 
wollen. Wenn diese Abmachung eingehalten wird, so sind wir unbesorgt 
um unsere und unserer nächsten Nachkommen Deutschheit und auch um 
das bescheidene Maß unserer politischen Sonderstellung innerhalb des rus-
sischen Reiches. Wir denken aber ohne Betrübmß daran, daß etwa die 
vierte oder fünfte Generation nach der jetztlchenden sich gern und um ihrer 
selbst willen rusfificiren könnte. Wird doch die russische Nationalität selbst 
unterdessen einen in mancher Beziehung veränderten Inhalt gewonnen 
haben, und ist es doch auch gewiß, daß die nationalen Differenzen über-
haupt in Folge der fich ausbreitenden und ausgleichenden Culturbewegung 
immer mehr an Bedeutung verlieren müssen. 

Es giebt andere Leute als die Moskauer Zeitung, welche nicht das 
hohe Selbstgefühl befitzen, aus die innere Anziehungskrast und aus die 
geistigen W a f f e n vertrauen zu wollen. Mit welchen Mitteln diese das 
Werk zu fördern gesonnen find, davon haben wir vor ein paar Jahrzehn-
ten ein Pröbchen gesehen. Das Schönste aber hat der bekannte Revolu-
tionär A. Herzen mit seiner Londoner „Glocke" geläutet. „Man sollte doch, 
wurde da vor einigen Jahren gesagt, den Kaiser bereden, sämmtliche Deut-
sche dieser Provinzen in's Gesammtvaterland zu expedireu, mit Weib 
und Kind*), nnd das Land den eingeborenen Bauern tschuchonzischer Natio-
nalität zu überlassen". Natürlich mit einem obligaten Heer von Tschinow-
niks einer andern Nationalität, von denen Herzen hoffte^ daß fie eifrige 

*) Die Worte „Gesammtvaterland" und „mit Weib und Kind" waren, als unüber-
setzbare Philisterbegriffe, mitten im russischen Texte — deutsch. 
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Leser seiner „Glocke" sein würden. Herr Katkow war innerhalb Rußlands 
der erste offene nnd unerschrockene Gegner Herzens und es ist nur conse-
quent, daß sein Organ jetzt auch in der baltischen Frage eine ihm diametral 
entgegengesetzten Stellung einnimmt. Leider aber steht es mit seinen huma-
nen Andeutungen vereinzelt genug da inmitten einer anders gearteten Strö-
mung. Man hat bereits Gelegenheit gehabt zu sehen, in welcher Weise 
andere russische Journalisten, welche eine livländische Landtagspredigt nicht 
im Original lesen, die daraus mitgetheilten Auszüge der Moskauer Zei-
tung mißbrauchen und verdrehen. 

I n Sachen der äußern Politik find die Kur-Est-Livländer von jeher 
gute Russen gewesen, vielleicht sogar — die allerbesten. Aus den Schlacht-
feldern und in der Diplomatie haben fie redlich das Ihrige sür die Größe 
Rußlands beigetragen. Daß wir aber auch in allem Uebrigen das speci-
fische Nationalgesühl haben und uns einfach identificiren sollen, heißt vor-
läufig etwa Unmögliches verlangen. Man muthe uns dieses Unmögliche 
nicht zu: so wird auch bei uns kein unnützer Raceneigenfinn Platz greisen. 
Man wolle von uns nicht die Heuchelei des Sklaven: so werden auch wir 
es nicht unter unsrer Würde halten, einst, wenn das Schicksal es sögt, in 
die Fami l ie überzugehen. 

Ein Gleichniß, das bei anderer Gelegenheit in diesen Blättern gebraucht 
wurde, paßt ganz besonders aus den vorliegenden Fall — jenes Gleichniß 
von dem Wanderer, welchem der Sturmwind den Mantel von den Schul-
tern zu zerren vergeblich fich abmühte. Je mehr er tobte, desto fester zog 
der Wandrer den Mantel an sich. Aber siehe da! nachdem das Unwetter 
vergangen und die Sonne hervorgetreten war, wurde es dem Wanderer 
alsbald zu warm, er bedurste der schützenden Hülle nicht mehr und legte 
fie ab. Also bitten wir Euch, werthe Reichsgenossen, lasset ab von dem 
stürmenden Unwesen! Je höher die Sonne der Freiheit und Bildung über 
Euch aussteigen wird, desto weniger werden wir Grund und Lust haben, 
den Mantel unserer Eigenthümlichkeit um uns zusammenzuziehen. 

Das Vorstehende war bereits in der Druckerei, als uns die Nr. 109 
der Moskauer Zeitung mit einer neuen und viel längeren Auslassung über 
dasselbe Thema zukam. Folgender Nachtrag ist dadurch Nothwendig geworden. 

. Wiederum haben wir vor allem zu constatiren, daß es doch eine 
ganz andere Tonart ist als die bisher in russischen Preßorganen zu ver-
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nehmen gewohnte. Die Mosk. Ztg. weiß z.B. von vielen Deutschen, welche 
.Rußland dienen als dessen Kinder, nicht nur als Miethlinge oder -Aben-
teurer,— Deutschen, welche sie hochschätzt und trotz ihrer protestantischen 
Religion und ihrer mangelhaften Kenntniß der Landessprache "als wahre 
Russen anerkennt. Gebe es doch so viele Leute mit den echtesten russi-
schen Namen, sogar Abkömmlinge Rurikischen Geschlechtes, welche hinsichtlich 
der Sprache mehr Franzosen als Russen seien; die Sprache also sei nicht 
entscheidend in der Nationalitätssrage, und daß auch die Religion es nicht 
sei, wird wenigstens angedeutet. Damit hat sich die Mosk. Ztg. zu einem 
Begriffe der Nationalität erhoben, der in lausender Zeit einem großen Theil 
der Osteuropäer (etwa vom Rhein an gerechnet) abhanden gekommen 
ist — zu dem Begriffe der politischen Nationalität, im Gegensatz zu der 
blos ethnographischen. Um an der Realität dieses Begriffes nicht zu 
zweifeln, denke man z. B. nur an die schweizerische Nationalität — 
naüonaMo 8uis8v — aus drei ethnographischen Elementen combinirt und 
doch so fest zusammenhaltend. Wie anders pflegen doch dje Slavophilen 
und der schon erwähnte Revolutionär in London und die „Nordische Biene" 
und „Russkoje Slowo" und MM yuaM in diesem Punkte zu denken*). 
Sie alle waren immer darin einig, die russischen Deutschen (p?oo«!s ttvisqbi) 
vom hohen Staatswürdenträger bis zum Apotheker herab, und wenn auch 
außer dem Namen nichts Deutsches mehr an ihnen ist, bitter zu hassen. 
Mit einigen Ausnahmen sreilich! denn Herzen z. B. apotheofirt Pestel, 
deutscher Herkunst und lutherischen Glaubens, aber — ein Hochverräther! 
Die Slavophilen ihrerseits lassen wenigstens Herrn Hilferding gelten und 
vielleicht noch einige Literaten deutschen Namens und römisch-katholischer 
oder deutsch-protestantischer Kirchenaugehörigkeit. Mit den Ostseeprovinzen, 
als einem nichtslavischen Lande, wußten diese Natioualitätsromantiker 
nichts anzufangen; fie waren ihnen — landwirtschaftlich gesprochen — ein 
bloßes Jmpediment. Die Mosk. Ztg. aber ist nicht slavisch, sondern 
einfach russisch, russisch im realen, politischen.Sinne, und darum hat fie 
auch für uns Nichtslaven Raum in ihrem Systeme. Sie sagt ausdrücklich, 
daß der deutschen Sitte und der deutschen Cultur in diesem Landstrich 
alle nur möglichen „ Immuni tä ten" gewährt werden sollen. Sie zollt 
unserm aus die allklasfischen Sprachen gegründetem Unterrichtssystem, im 

*) Wir wollen nicht versäumen, außer der MoSk. Ztg. auch noch die sogenannte rus-
sische Akademie-Zeiwng (OaMraerexS^xre«!« v^osloers) von dieser Gesellschaft auS« 
zunehmen. 
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Gegensatz zu dem realistischen der Russen, die Anerkenntnis daß es das 
aller civilisirten Völker sei, und will nichts wissen von „vandalischen An-
griffen" auf dasselbe. Sie nimmt keinen Anstand auszusprechen, daß die 

' deutsche SFkache bis jetzt dem Geiste einen viel weiteren Horizont gewährt, 
als die russische. Kurz wir könnten zufrieden sein! 

Aber ein Wort in der Landtagspredigt unseres verehrten Herrn Ge-
neralsuperintendenten ist es, das die Mosk. Ztg. in Harnisch bringt —̂  
das Wort von der eventuellen Germanisirung der Letten und Esten. 

„Was, sagt fie, müßte aus diesen unseren, an Deutschland grenzen-
den Provinzen werden, wenn die deutsche Nationalität alle Bevölkerungs-
schichten durchdränge? Würden fie dann nicht auch in politischer Bezie-
hung zu Deutschland gravitiren? Und dann — welche Quelle von Wider-
strebungen, Niederdrückungen und Widerwärtigkeiten in diesem jetzt fried-
lichen Lande! Man bereitet den Nachkommen keine segensreiche Ernte, wenn 
man die Saat der Zwietracht auszusäen gestattet. Wir dürfen also im 
Interesse des russischen Staates, im Interesse der betreffenden Provinzen 
und in dem der Esten und Letten selbst — deren Germanisirung nicht 
zulassen". 

Weiter wird zugegeben, daß die Nationalität der Letten und Este« 
allerdings eine solche sei, die nur in der untersten Volksschicht zu vege-
tiren, fich nie zu den Höhepunkten der Cultur zu erheben und folglich all-
endlich zu erlöschen bestimmt sei. Aber — so wird nun geschlossen wenn 
einmal die Rede davon sein soll, diese Stämme durch das Mittel der 
Schule und anderweitiger Bildung über ihr beschränktes Volksthum zu 
erheben und einer größern Nationalität zuzuführen, so fei es am natür-
lichsten zu wünschen, daß dieses die russische sei. 

Das also ist der Streitpunkt. — Wir aber wollen nicht mit der 
Mosk. Ztg. darüber streiten, sondern ihr, und wem es sonst noch nöthig 
ist, nur mittheilen, daß dieser Streit gar keine gegenwärtig-praktische 
Bedeutung haben kann. Denn wer die Verhältnisse des Landes kennt, der 
weiß, daß noch aus lauge von keiner durchgreifenden Germanisirung un-
serer Bauern und noch viel weniger von ihrer Rusfificirung irgend die 
Rede sein kann. 

„Was kostet die Entreprise" ? — so würde ein praktischer Engländer 
fragen. Wir Deutsche aber und Russen lieben es Luftschlösser zu bauen, 
ohne gründlichen Voranschlag, und über ihren Besitz uns zu zanken. 
Wo sollte man nur die Hunderte von deutschen oder gar russischen. 
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Elementarlehrern hernehmen? und aus welchem Seckel sie bezahlen? Und 
falls es sich um Russisiciruvg, nicht um Germanisirung, Handelte, so käme 
noch eine ungeheure Schwierigkeit hinzu, an welche die Mosk Ztg. nicht 
gedacht zu Haben scheint. Unsere Letten und Esten sind Lutheraner, eif-
rige Lutheraner, und selbst von jenen 130,000, welche vor 20 Jahren 
„übergeführt,, wurden, erkalten Viele gegen ihren jetzigen Glauben und 
Manche bereuen sogar ihren Uebertritt und drohen zum Luther-
thum zurückzukehren. Dieser Sachverhalt, welches auch dessen Mo-
tive seien, ist coustatirt durch ein unverwerfliches Zeugniß — das des 
hochwürdigen P ia ton, Erzbischofs von Riga und Mitau, in seinem Aus-
ruf zu bewußtem Zwecke, veröffentlicht zuerst im Assi.. Nr. 18, vom 
2. Mai dieses Jahres. Wir haben, um ja nicht zu viel zu behaupten, die 
eigenen Worte dieses Ausrufs gebraucht. — Nun aber ist das erste, wenn 
nicht einzige Bedürsniß eines aus niedriger Kulturstufe stehenden Bauern-
standes — das kirchliche; die Schule kann nur bei diesem anknüpfen, 
und bei welchem andern Ende wollten es die unter den Letten und Esten zum 
Behuf ihrer Rusfificirung einzurichtenden russischen Elementarschulen anfas-
sen? Wolltet I h r wohl damit ansangen, das lutherische Kirchenlieder-
buch und andere diesem Volke werthe lutherische Erbauungsbücher ins 
Russische zu übersetzen? Und die russischen Elementarlehler, wenn fie aus-
zutreiben und zu bezahlen wären, werden doch wohl keine Lutheraner sein? 
Gegen eine nicht-lutherische Volksschule aber wird der Widerstand des Vol-
kes erwachen. O geht doch! es ist eine reine Utopie! Die Rusfificirung 
dieser Provinzen, wenn sie einst möglich sein sollte, kann nicht von dem 
geistig beschränkten und darum desto zäheren und des Märtyrerthums desto 
sähigeren Bauernstande ausgehen, sondern nur von den gebildeten, d. h. 
deutschen Volksschichten. Welche Mittel aber bei diesen allein im Lause 
der Zeit anschlagen könnten, das ist oben unverholen gesagt worden. Ich 
selbst gebe Euch die Waffen gegen meine Nationalität in die Hand; ver-
stehet fie zu gebrauchen! 

Das wichtigste dieser Mittel — das mag wiederholt werden — wäre 
die Herstellung einer unbedingten Toleranz und Gewissensfreiheit oder, wie 
man eS in andern Ländern genannt hat — Trennung von Kirche 
uud Staat . Denn natürlich! solange zur russischen Nationalität, so zu 
sagen zur Definition eines Russen, eine bestimmte Form der Kirchlichkeit 
mitgehört, so lange find die Bedingungen des Anschlusses an diese Nationali-
tät ungeheuer erschwert. Die Religion ist nun einmal eine geistige Macht, 
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die den Menschen weit stärker bindet als das physiologische Moment der 
Abstammung; ein Erbtheil, daS er noch ungerner aufgiebt als seine Sprache; 
ein Innerliches, das um äußerer Güter willen zu verleugnen immer sür 
besonders schimpflich gelten wird. Löset, wenn Ihr könnt, dieses Heilig-
thum des Gemüthes los von allen politischen Beziehungen, und Ihr werdet 
alsbald die Grenzen der russischen Nationalität nach Wunsch fich erwei-
tern sehen! 

Wir glauben hiemit der Mosk. Ztg. keine Lehre zu geben, die fie 
nicht schon gewußt hätte. Vielmehr, wenn fie in ihrem ersten Artikel von 
der „Nothwendigkeit neuer Bahnen sür die Entwickelung des russischen 
Volksthums" sprach — vermöge welcher dem Phänomen des Sonderungs-
triebes bei Polen, Kleinrussen, Finnländern und Baltischen entgegengear-
beitet werden soll — und wenn sie in ihrem zweiten Artikel Folgendes 
vorbringt: 

„Wodurch baben wir wol zu solchen Gelüsten, Anschlägen und 
Hoffnungen (aus Sonderstellung) Anlaß gegeben? Es muß wirklich 
etwas faul sein in der Construction unserer Verhältnisse. Suchen 
wir die Wurzel des Uebels zu ergründen und nehmen wir die 
realen Forderungen des Zeitgeistes in ernste Erwägung, damit die 
Sache unserer Nationalität dem Nebel der Mißverständnisse, 
Zweifel und Unsicherheiten baldmöglichst enthoben werde". — 

wenn, sagen wir, die Mosk. Ztg. so redet, so glauben wir, daß fie die 
Wnrzel des Uebels wohl kennt und nur noch nicht das letzte Wort hat 
sprechen mögen. Wir aber, wir Kur-Est-Livländer, sind in der Lage, die-
ses Wort nicht länger zurückhalten zu können, eö koste was es wolle. 
Nur wenn es laut gesagt werden darf) wird Klarheit sein zwischen uns und 
unseren Reichsgenossen. Wir verkennen nicht, daß in einem Lande, wo 
man wegen kirchlicher Bedenken, die keineswegs grundlos Wattn, bisher 
nicht einmal den Gregorianischen Kalenderstyl hat einführen können — 
daß es hier um so weniger möglich sein wird, die absolute Gewissensfrei-
heit sofort durchzusetzen. Eben dieser vorausgesetzten Unmöglichkeit wegen 
bestehen wir in diesem Punkte auf mtseren kaiserlich bestätigten Landes-
p r i v i l eg ien , deren ei«s um dessen Wirksamkeit wir nur auf 
ad mi u i st rativem Wege vekkürzt - worden sind — wenigstens die 
Gleichberechtigung« der protestantischen' Kirche mit jeder andren inner-
halb unserer Provinzialgrenzen unS gewährleistet hat. Die wohlunterrich-
tete Mosk. Ztg. hat unter Anderem vMeicht auch diesen nnsern Fall 
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im Auge, wenn fie zugesteht, daß der Svndernngsttieb doch wol reale 
Gründe habe müsse. — ' . . . 

Wir Haben oben nachgewiesen, welch ein bodenloses Hirngespinnst die 
Idee einer baldigen Rusfificirung unseres Landvolks wäre. Wir haben noch 
zü sagen, daß es auch mit seiner Germanisirung vor der Hand keine Gefahr 
hat. Weder bei unserem Adel, noch bei unserer Geistlichkeit, nvA bei dem 
Volte selbst find irgend zureichende Mittel und Vorbedingungen dazu Be-
geben. Noch lange Zeit könnte es, bei ganz freier Hand, pamit dauern, 
bis nur ein irgend erklecklicher Anfang gemacht wäre. Die Mosk. Ztg. 
scheint nicht erwogen zu haben, daß auch Bischof Walter die Germanisi-
rung der Letten und Esten keineswegs als eine actuelle Aufgabe der ver-
sammelten Ritter- und Landschaft, keineswegs als ein sofort oder bald vor-
liegen könnendes Landtagsthema- bezeichnet, sondern daß er davon nur 
spricht als einem pium ässiäerium — mit „einst" und „so Gott will" 
und „wenn's noch möglich ist". Diese eventuelle Germanisirung steht bei 
ihm nicht in einer Reihe mit der Justizreform und der Aushebung der 
„letzten Frohnen" und dem Verkauf der Bauergüter nnd der Freigebung 
des Güterbesitzrechtes, sondern nur mit der Ermahnung, festzuhalten an 
dem in dieser Provinz einheimischen protestantischen Glauben. Wir sind 
überzeugt: wenn Walters Landtagspredigt in extenso in's Russische über-
setzt würde — das alarmirte russische Publikum würde fich verwundern 
über die Tragweite/ welche die Mosk. Ztg. und darnach andere, aus ihr 
schöpfende Zeitungen derselben zu geben beliebt haben. Man würde dann 
sehen, daß eine Predigt — sei es auch eine bei politischer Veranlassung 
Hehaltene—- etwas Anderes ist als eine Parlamentsrede und daß die 
Mosk. Ztg. Unrecht gethan, den Maßstab der Tribüne einfach zu übertragen 
aus die Kanzel. 

Die Mosk. Ztg. wird selbst am besten wissen, welches Gewicht der 
Verantwortlichkeit sie etwa zu tragen hat, sür mögliches Unheil, das fie 
durch ihr Mißverständniß angerichtet haben könnte. Das Geringste aber,* 
was wir Livländer von ihr fordern dürfen, ist, daß fie dem von Ruß.land 
zu Napoleon übergegangenen Norä die Lection gebe, fich einen redliche-
ren Korrespondenten in Petersburg anzuschaffen als den, der in Nr. 147 
die Worte der Mosk. Ztg. so schändlich verdreht hat, indem er zugleich aus-
drücklich erklärt, den Stoff seiner Correspondenz nur der Mosk. Ztg. entnom-
men, also Bischof Walters Landtagspredigt nicht selbst gelesen zu haben. 
Es ist uns bei dieser Reclamation weniger zu thun um die Franzosen oder 
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andere ausländische Zeitungsleser als um jene „Abkömmlinge RurikS", 
welche der Sprache nach „mehr Franzosen als Russen" find und ihre Kennt-
niß Rußlands oder wenigstens Livlands aus Pariser Blätter zu schöpfen Pflegen. 

Mit dieser ernsten Anforderung scheiden wir von den Artikeln der 
Mosk. Ztg., deren Redaction wir gern in Allem hochschätzen möchten. Wir 
hoffen, daß es eine Ehrensache für sie sein wird, uns Livländern die er-
wähnte und jede andere billige Genugthuung zu schaffen. 

Riga, den 21. Mai 1864. 

Druckfehler im Apr i l he f t : 
S. 303 Z. Z6 v. u. lies Laudemium st. Laudamium. 
, 313 „ 6 „ „ „ Erweiterung st. Erwiederung. 
, , „ 3 „ „ „ Daher sehen wir in Frankreich. 
„ 320 , 2 , v „ weil hier st. weil sie hier. 

im Maiheft: 
S. 464 in der NamenSunterschrist des Herrn Professors A. Böttcher ist der Buch-

stabe i zu streichen. 

Redacteure: 
Th. BStticher. A. Faltin. G. Berkholz. 



Die Historie von der Universität zu Dorpat, 
und deren Geschichte. 

(Fortsetzung.) 

^ ? s ist eine bekannte Erfahrung, welche mit kleineren oder größeren Ab-
wandelungen Jeder macht, der ein gewisses in flch gegliedertes, nach außen 
sich begrenzendes Ganzes hinstellt — sei es sür die Anschauung nur, sei 
es zugleich auch für den Gebrauch seiner Landsleute und Zeitgenossen — 
daß diese, weit entfernt von anerkennender Freude an dem Dargebotenen 
und freudiger, kluger Fortbildung desselben, vielmehr im besten Falle, zu 
bemerken finden: so etwas auszudenken oder zu Stande zu bringen, sei 
doch gar keine Kunst; ja wenn es noch so und so gewesen wäre, das würde 
etwas ganz Anderes gewesen sein. Das ist der herkömmliche Chorus der-
jenigen, die nicht nur nicht das Zeug zu ähnlicher Leistung haben, sondern 
die auch die ausgearbeiteten Gedanken einer solchen allererst aus der so 
gedanken- als mühelos gewonnenen Anschauung, oder wohl gar erst aus 
dem bequemen Gebrauche des ihnen Dargebotenen kennen lernten, vorher 
aber keinen Begriff davon hatten, daß es überhaupt oder doch hier, heute 
m solcher Weise Etwas der Art geben könne. Es kommt diesem gemüth-
lichen Völkchen hinterdrein so vor, als hätte das, was an dem Dargebo-
tenen Gutes ist, von Rechts wegen ihnen nie fehlen dürfen, als seien fie dem-
nach in der ganzen Zeit vorher die Betrogenen oder Beeinträchtigten ge-
wesen, und zwar durch den Erfinder, Wiederhersteller, Anreger beeinträchtigt 
und betrogen, weil dieser nicht schon viel früher aus dergleichen verfallen. 
Für alles aber vollends, was an dem Dargebotenen Unvollkommenes sein 

Baltische Monatsschrift. Jahrg. 5, Bd. IX. Hst. 6. 32 
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sollte, und mehr noch — vermöge der Unfähigkeit des Anschauenden, das 
Ganze als solches und inmitten seiner bedingenden Umgebung zu über-
blicken — erscheinen muß, — dafür hat jenes genußsrohe und verwöhnte 
Völkchen Luchsaugen und Fuchsnasen: 

„Die Supp' hätt' können gewürzter sein, 
Der Braten brauner, firner der Wein" 

Nun, wir wollen darum dies Völkchen weder todtfchlagen noch aushängen: 
„Es wär' ums viele Volk und um die Waldung Schad'." 

Aber gesaßt muß jeder, welcher Positives leistet oder auch nur an-
bahnt, aus jenen Chorus sein, gesaßt darum auch die livländische Ritter-
schast darauf, daß von dem Augenblicke an, da es bekannt wird, sie, von 
welcher bisher angenommen wurde, sie habe seit 1710 sich nicht weiter 
selbstthätig um Herstellung der Landesuniversität bemüht, sondern unthätig 
gewartet, bis sie allererst 1799 von Kaiser Pau l zu der nöthigen Hand-
reichung ausgerufen worden, — sei vielmehr schon ein volles Menschenalter 
früher jahrelang an verfassungsmäßiger Begründung des großen vater-
ländischen Werkes thätig gewesen, — die Hauptwirkung solcher Kunde in 
dem allgemeinen, mitleidig-höhnischen Ausrufe bestehen werde: „Also Me-
ter nichts! — Also das wäre die ganze Herrlichkeit gewesen? Das lohnte 
auch der Mühe! Das lohnte die Zeit, auch nur der Geschichtserzählung 
zu lauschen! — Ja, hätte man Uns nur machen lassen! Da wäre doch 
Salz und Schmalz dabei gewesen! Aber was läßt sich von einem, alle-
mal engherzigen, bildungs- und fortschrittsfeindlichen, überdies knauserigen 
Junkerthum Besseres erwarten"! 

Wer kennt sie nicht, diese Litanei, mag sie nun eon wtta la torsa 
oder — je nach Umständen 8vUo voce abgesungen werden? Wie konnte 
daher die livländische Ritterschast in Bezug auf alles, was fie für die 
Ausstattung des Landes mit einer Univerfität gethan, andern Lohn er-
warten? Und wie wird fie, wenn es dereinst ihren zähen Bemühungen 
sollte gelungen sein, die Ausstattung des Landes auch mit einem inappella-
bel« provinziellen Obertribunale herbeizuführen, wie wird fie, frage ich, 
auch dann lieblicherem Gesänge ihrer Landsleute und Zeitgenossen entge-
genlauschen dürsen? Braucht es doch schon jetzt nicht eben zarten Ohres 
um gewisse drohende Stimmen herauszuhören, welche — weit entfernt von 
der einfach gerechten Anerkennung, daß livländifcherseits niemand als die 
Ritterschast, wie 1S61 so 1710, des Obertribunals, nach welchem heut-
zutage das ganze mündige Volk der baltischen Lande seufzt, grundlegend 
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gedacht und seitdem immer und immer wieder dafür gehandelt hat — viel-
mehr ihre justizreorganisirenden Hände in dem selbsteigenen Wasser ihrer 
„Unschuld" für den Fall zu waschen verheißen, daß das Obertribunal nicht 
genau so aussallen sollte, wie das nachträgliche Urbi ld desselben ihnen 
in Herz und — Nieren vorschweben mag. Denn die etwa dargebotene 
Rechtsverbesserung aus irgend einem Gebiete des öffentlichen Wesens 
im Vergleiche mit dem vorhergehenden Zustande, ist in den Augen derjeni-
gen nichts werth, deren ganze politische Weisheit in der Devise: „Alles 
oder Nichts" besteht; weniger denn nichts aber, wenn die Verbesserung 
von da ausgeht, wo nicht der Theorie von der abstusungslosen Gleichheit 
Politischer Passivität, Unfreiheit und Nullität — denn eine andere als diese 
Gleichheit ist nun einmal, nach dem Zeugnisse der Geschichte unter dem 
Monde nicht zu eragitiren — mit selbstloser Wollust gehuldigt wird. 

Man halte diese Abschweifung Einem von Denjenigen zu gute, welche 
vollkommen gleichgültig gegen die mehr als zweifelhaften Glimpf-
und Schimpfnamen: „Fortschrittsmann — Rückschrittsmann — Liberaler — 
Conservativer", und wie diese alles praktisch politischen Sinnes und Wer-
thes baaren geistigen emeüea weiter lauten mögen — sich zu dem Glauben 
jenes jüngst verstorbenen deutschen Mannes bekennen, welcher, in Bezug 
aus eine Handlung, welche ihm und seinen Genossen von der einen Seite 
zum Verbrechen, von der andern zum höchsten Ruhme angerechnet wurde, 
einem theilnehmenden Freunde schrieb: . . . „Die Handlung ist mir zur 
Zeit des Ereignisses viel unbedeutender vorgekommen, aber natürlich 
und recht; ich glaube auch, daß den Menschen und ganzen Völkern nichts 
anderes frommt, als gerecht und tapfer zu sein; das ist das Funda-
ment der wahren Politik. Ob eine Frucht oder welche Frucht daraus 
hervorkommen soll, das liegt in Gottes lenkender Hand; es giebt auch 
Bäume, die nach Kräften wachsen ohne alle Frucht, und nur in dem Laub 
grünen und schatten. Dem Gedanken kann ich aber auch nicht wehren, 
und er macht mich desto demüthiger, daß wir vielleicht einen Funken 
hergegeben haben, ohne den fich ein Feuer . . . nicht angesacht hätte, das 
sür unser ganzes Vaterland ein Segen wird. Denn die Zukunft unseres 
Volkes beruht auf einem Gemeingefühl nnferer Ehre und Freiheit". 

Diese Abschweifung verlasse ich jedoch nur, um meinen Lesern eine 
Episode vorzuführen, zu welcher die lange Pause von vollen fünf Lustren 
in der officiellen Geschichte der Univerfitatsgründung den Raum, die gei-
stige Bewegung innerhalb der nicht officiellen livländischen Welt, soweit 

32* 
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sie auf die Universitätssrage bezogen erscheint, den Stoff hergiebt. Den 
Gehalt dieser Episode, d. h. das Verhältniß des angedeuteten Stoffes zu 
jenem Räume, werden gewiß diejenigen am billigsten beurtheilen, welche, 
wie in allen baltischen Dingen, so auch in Sachen der Landesuniversität, 
das Heil vorzugsweise von dem Eingreisen der außerritterschastlichen Kreise 
zu erhoffen gewohnt find. 

' Daß in diesen Kreisen, zumal in der sporadischen Gelehrtenwelt der 
baltischen Lande um dieselbe Zeit, da die livländische Ritterschaft die Uni-
verfitätssrage verhandelte, einige Theilnahme an letzterer geherrscht habe, 
läßt fich aus mancherlei Syptomen entnehmen. So z. B. wünscht der 
bekannte St. Petersburger Professor G. F. Mü l le r , der nämliche, in 
dessen Pulte wir die von dem Pernauer Bürgermeister Zange gesammel-
ten Materialien zur Geschichte der schwedisch-livländischen Univerfität nach 
mancherlei Wanderungen schließlich verschwinden sehen, in einer An-
merkung zu den das 2te und 3te Stück des 9ten Bandes seiner „Samm-
lung Russtscher Geschichte" bildenden „Nachrichten von den ehemaligen 
Universitäten zu Dorpat und Pernau" von H. L. C. Bacmeister*) (1764), 
letzterm „das Vergnügen zur Belohnung, daß man von ihm sagen möge, 
er habe durch seine Arbeit etwas zu der verhossten Wiederherstellung 
einer sür Livland so nützlichen Stiftung mit beigetragen". Lebhafter noch 
find die Worte, mit welchen Bacmeister selbst den Text seiner „Nach-
richten" beschließt, indem er, unmittelbar nach Mittheilung der Resolution 
vom 12. October 1710 aus den vierten Akkordpunkt ausruft: „Allein die 
Univerfität ist bis hierher eben so wenig zu Pernau, als zu Dorpat wie-
der ausgerichtet worden... Vielmehr wünschen und erwarten noch alle 
patriotisch-gesinnte Liefländer von dem Winke ihrer jetzt (1764) regierenden 
allergnädigsten Monarchin die Stiftung einer neuen ^eaSemiss Ca-
tksrinianas". 

Doch Bacmeister und Mül le r gehören insofern nur in einem ent-
fernter« Sinne hierher, als sie deutsche Gelehrte waren, die sich in St. Pe-

*) Wenn mich nicht Alles täusch't, so find die Zangeschen Materialien von Bacmeister 
mit verarbeitet worden; denn nicht nur sagt Müller a. a. O., letzterer habe nur eben auf 
Grundlage der von ihm gesammelten Bücher und Handschristen gearbeitet: auch gewisse 
Rubra der von Bacmeister (a. a. O. x. 97—99) sorgfältig specistcirten Materialien schei-
nen die Zangeschen Kollectaneen anzukündigen, z. B. (p. 99) „Disputationen, Reden, Pro-
gramme, PrältactionSverzeichniffe, Gelegenheitsgedichte" u. f. w. UeberdieS stimmen auch 
die chronologischen Daten. Vgl. Februar- und Märzheft x. 1S2 flg. 
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tersburg niedergelassen hatten und von dort aus ihre literarische und wohl 
auch stammverwandtschastliche Theilnahme den Wandelungen deutschen Le-
bens in den Ostseeprovinzen zuwandten. 

Dagegen werden wir uns nunmehr mit zweien Männern zu beschästi-
gen haben, welche — wenn auch in gar verschiedener Weise — viel 
eingehender und in entschieden praktischer Absicht mit der baltischen Universi-
tätssrage sich beschäftigt haben: zweien Männern übrigens, welche zugleich 
die neuerdings in ein eigenthümliches Licht gestellten Kategorien der baltischen 
„Emigration" nicht nur, sondern auch der Remigration, Transmigration 
und Immigration repräsentiren, ohne daß zu hören gewesen wäre, als 
hätte der „Emigrant" da draußen in dem liberalen und ausgeklärten „Eu-
ropa" flugs ein Rittergut gekaust, oder gar, als hätte der Immigrant hier 
drinnen in dem seudalen und barbarischen sechsten Welttheile Livland an 
den Wassern von Oberpahlen gesessen und geweint, wenn er an die Rit-
tergüter Sachsen-Weimars gedachte. Dem Kenner der baltischen Immi-
gration brauche ich nicht erst zu sagen, daß unser Immigrant niemand an-
ders ist, als der livonisirte Weimaraner August Wilhelm Hupel, wei-
land Pastor zu Oberpahlen und Patriarch des livländischen Literatenthums 
im bessern Sinne. Weniger leicht aber — zumal in diesem Zusammen-
hange — möchte zu errathen sein, daß der E-, Re- und Transmigrant 
kein geringerer ist, als der weimarisirte Livone Jakob Michael Rein-
hold Lenz, weiland ins Poetenlager übergegangene königsberger eanäiäa-
ws tkeoloxias und bis aus den heutigen Tag immer noch eine Art lite-
rarisches Patrimonium, auf welchem ein unermüdliches Literatenhäuflein in 
rührender Treue gruppirt erscheint. 

Nicht nur sür das Verständniß der Gedanken und Meinungen eines 
Hupel und Lenz über das Bedürsniß einer Landesnniversität, sondern 
auch sür das Verständniß der objectiven landespädagogischen Situation, 
wie sie durch das Fehlen einer Landesuniversität wesentlich mitbedingt war, 
wird es dienlich sein, hier an einen besonders wichtigen Factor unseres 
und zwar vorzugsweise ländlich-aristokratischen Erziehungswesens zu erin-
nern, wie er seit Gründung der Univerfität Dorpat allgemach verschwun-
den ist und nur noch in einer nachgerade auch schon verblassenden mythisch-
humoristischen Tradition von anekdotischem Charakter fortlebt. Ich meine 
das Hosmeisterthum. 

Wie wenig der Hosmeister, als typische Figur in dem socialen Leben 
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der livländischen Landaristokratie m der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts, irgend mit dem Hauslehrer unserer Tage in Parallele gestellt 
werden darf, wird — auch ohne „die Vortheile der Privaterziehung," wie 
Lenz sie in seinem Lustspiele „der Hosmeister" (1774) etwas einseitig 
beleuchtet hat, in Anschlag zu bringen — Jeder sich sagen, welcher Gele-
genheit gehabt hat, in den Sagenkreis der specisisch livländischen Hosmeister-
Anekdoten zu blicken, wie man sie noch vor zwei bis drei Jahrzehnten mit 
aller Frische des unmittelbaren Erlebnisses namentlich im nördlichen Liv-
land von einem wahren Klassiker dieses Genre erzählen hören konnte. 
Welche unerschöpfliche Mannigfaltigkeit geistiger Caricatur! Welche Fund-
grube für den beredten Pinsel eines Hogarth und das malende Wort 
eines Lichtenberg! Welche Abstufung von jenem Sokratiker, der seinem 
Eleven durch die Vorstellung der vielen ihm von der gastlichen Hausfrau 
angebotenen, von ihm anfangs zwar abgelehnten, schließlich aber doch ge-
nommenen Schnäpse frageweise den Begriff „bescheiden" beibringen wollte, 
aber nichts weiter erlangte, als daß jeuer fein wiederholtes, fragendes 
„be — be" — endlich ergänzte mit „be — soffen", — bis zu jenem Andern, 
der, mit seinem Principal an einem betrunkenen Esten vorbeireitend, und 
von diesem in der Volkssprache begrüßt mit bäurisch-derbem Gruße, daraus stau-
nend ausrief: „ I , Potztausend"! — dann, die Frage seines Principals, 
ob er den estnischen Gruß verstanden, verneinend aus dessen fernere Be-
merkung: er habe aber doch seine Verwunderung geäußert, — in seiner 
breiten, mitteldeutschen Mundart erwidert: „Es klang mir so badedisch"! 

Ferne sei es, leugnen zu wollen, daß'Livland auch damals manchen 
tüchtigen, ausgezeichneten, ja nachmals berühmten Mann zuerst als „Hos-
meister" hat einwandern sehen. Statt aller Andern sei hier nur Johann 
Georg Hamann, der „Magns aus Norden" genannt. Wahr aber wird 
es bei alle dem bleiben, daß die große Masse der livländischen 
Hosmeister des vorigen Jahrhunderts aus dem Abhub des deutschen Lite-
ratenthnms, ausgeblasenen, ungebildeten Abenteurern und höchst lächerlichen 
Figuren bestand, welche dem hiesigen heranwachsenven Landadel unmöglich 
Achtung vor der Wissenschast beibringen konnten. Ganz frei von diesem 
Uebel war damals auch Deutschland nicht; doch mußte es bei Livlands 
Abgelegenheit und Universitätslosigkeit nur um so schlimmer sich gestalten, 
und Hupel ist gewiß ein unverdächtiger Gewährsmann, wenn er in seiner 
Flugschrift: „An das Lies- und Ehstländische Publikum" im Jahre 1772 
sagte: „Reiche Häuser suchen halbe Jahre lang nach einem Hosmeister, sie 
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find rar, die guten noch seltener: Tischler, Jäger, Perückenmacher 
u. s. w. find in Liefland zu unsern Zeiten Hosmeister". 

Kein Wunder, daß Eltern, welche es mit höherer Ausbildung ihrer 
Söhne ernst meinten nnd die Mitte! nur irgend erschwingen konnten, fie 
nicht nur aus deutsche Univerfitäten schickten, sondern auch schon auf deutsche 
Schulen, z. B. aus die um 1780 unter der Leitung des Abtes Resewitz 
und des Rectors Lorenz blühende des Stiftes Klosterberga bei Magdeburg, 
wie später aus die Schulen der Brüdergemeinde in Niesky und Hen-
nersdorf. 

Wer diesen Zustand der Dinge und zugleich die vielseitige auss Ge-
meinnützige gerichtete Regsamkeit eines Hupel erwägt, der wird es kaum 
anders erwarten, als daß dieser auch über das Bedürsniß Livlands nach 
einer Universität sich werde öffentlich geäußert haben. Und so finden wir 
denn auch diesem hochwichtigen Gegenstande in der bereits erwähnten 
Flugschrift eine eigene — beiläufig von ihren 16 die dritte — Betrachtung 
gewidmet. „Ehedem hatten wir eine Universität", so lautet die 
Ueberschrist der Abhandlung, in welcher der Gegenstand unter zwei Haupt-
gefichtspunkten: „die beschwerliche Kindererziehung" und „die 
Besetzung der Aemter", abgehandelt wird. I n dem ersten dieser bei-
den Abschnitte findet der Leser, außer jenem drastischen Zeugniß von der 
Hosmeisternoth noch fernere Züge zu diefem Kulsurbilde wie auch kennzeich-
nende Andeutungen von der Dürftigkeit des inländischen Erziehungsappa-
rats überhaupt, auch hinsichtlich des öffentlichen und Privat-Schulunter-
richts außer dem Hause. Der zweite Abschnitt dagegen besteht eigentlich 
nur aus einem Stoßseufzer, abgepreßt von der damals herrschenden Noth, 
wenn es galt einen Prediger oder Arzt anzustellen. Folgende Stelle aber 
verdient, wiederum als kulturgeschichtliches Zeugniß eines kompetenten Ge-
nossen jener Tage, hervorgehoben zu werden: „Ost sind wir" — so heißt 
es dort — „sonderlich bei Erledigung kleiner Kirchspiele, um Prediger ver-
legen, und es wird mancher gewählet, der nirgends als in Livland Pastor 
werden könnte: Glück genug, wenn er nur noch die Landessprache versteht. 
Der Mangel an erfahrenen Aerzten ist aus dem Lande ungemein groß; 
was Wunder, daß hier adliche Dame, Pastor, Amtmann, Küster, Altweib, 
Viehhüter, wer kann fie alle nennen? fich zu Aerzten auswerfen". 

Daß solche Seufzer im Jahre 1772 ihren guten Grund hatten, wird 
niemand bezweifeln, welcher mit jenem Kulturbilde den entsprechenden Zu-
stand Livlands im Jahre 1864 vergleicht. Denn hat auch in Folge der 
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Gründung der Univerfität Dorpat, die Pastoren-Noth völlig aufgehört, 
so giebt es doch hinsichtlich der Aerzte-Noth immer noch große Gebiete, 
in Liv- und Estland zumal, wo es auch jetzt nicht viel anders aussieht, als 
vor 92 Jahren. Und, möchte ich fragen, was würde wohl aus dem kran-
ken Theile des Landvolkes auch heute noch werden, wenn die adelige Dame, 
der Pastor, der Amtmann, der Küster, das alte Weib und der Viehhüter 
plötzlich ihre — immerhin quacksalbernde — Hand von demselben abziehen 
wollten? — Ich bin überzeugt, daß kein gewissenhafter Kenner unserer 
livländischen Zustände dazu rathen würde, er müßte denn an der Man-
nigfaltigkeit der ärztlichen Procednren und der entsprechenden Vielseitigkeit 
des menschlichen Organismus, welcher mit sast gleicher Empfänglichkeit sich 

' allopathisch, homöopathisch, hydropathisch, semmelo-pathisch heilgymnastisch 
u. s. w. gesund, krank, kränklich, halb- und ganz-todt machen läßt, zu 
demjenigen Grade von Skepsis herangereift sein, welche mit dem naiven 
Jndifferentismus eines bäuerlichen Hinterwäldlers übereinstimmend, die vis 
r a e ä i e a t r i x n a w r a s oder auch die v i s s a n a t r i x mortis, mit einem Worte, 
den lieben Gott als den besten, weil einzigen Arzt sür alle Uebel Leibes 
und der Seelen verehrt! 

Dieser Unterschied in dem Verhältniß zwischen Angebot und Nach-
frage hinsichtlich derjenigen, welche — mit Lichtenberg zu reden — den 
„Acker Gottes", und derjenigen, welche den „Gottes-Acker" bauen, erklärt 
sich übrigens leicht aus der Belegenheit des bezüglichen — sit venia verdo— 
„Markes". Denn während sür Jene der Markt hauptsächlich ein inlän-
discher ist, dem nur etwa noch die lutherische Diaspora, welche man unter 
der s. g. „Evangelisch-Lutherischen Kirche im Russischen Reiche" begreift, eine 
unverfängliche Concurrenz macht, liegt sür Diese der Markt hauptsächlich 
in Rußland, welches sort und fort in namhafter Ziffer nicht nur seine 
Apotheker, sondern auch seine Aerzte von der, im Vergleiche zu den rus-
sischen Universitäten, doch nur schwach dot i r ten Universität Dor-
pat bezieht; ein Umstand, welcher — beiläufig — aus eine gewisse innere 
„Dotation" deutet, wie fie an den Spruch erinnert: „Der Mensch" — 
und so denn auch der baltische — „lebt nicht vom Brote allein" u. s. w. 

Auffallend aber ist es, daß Hupel in seinem Kapitel über „die Be-
setzung der Aemter" auch nicht ein „kräftig Wörtlein" von Besetzung ju-
ristischer Aemter zu sagen hat. I n dem solgenden Kapitel, wo er die 
„Vortheile einer liefiändischen Univerfität" abhandelt, stößt man freilich aus 
die beiläufige Aeußerung: „Selbst derjenige Theil des jungen Adels, der 
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fich nicht eben ganz den StMen widmet, könnte sich aus der vaterländischen 
Univerfität eine Zeitlang aushalten, mancherlei nützliches erlernen, ohne 
große Kosten seinen Verstand aufklären, und fich zur Brauchbarkeit in 
manchem Fache bilden: die erlangten Kenntnisse, als wohlthätige Führe-
rinnen, bei allen Unternehmungen, würden ihn in seinem Stande recht 
würdig machen. Hier könnte man sich zu Landesdiensten vor-
bereiten" u. s. w. Das ist aber auch Alles, was Hupel in dieser Be-
ziehung beibringt. Oder vielmehr nein! I m „Schluß" seiner Universi-
tätsbetrachtnng gedenkt er eines in dieses Kapitel einschlagenden Einwandes 
gegen Gründung einer livländischen Univerfität, der schon um der liebens-
würdigen, und mit der heutigen bemäntelnden Schönrednerei kontrastirenden 
Naivetät willen, mit welcher er damals öffentlich erörtert werden konnte, 
der Vergessenheit entrissen zu werden verdient. „ M a n wendet ein" — 
so lesen wir — „daß durch Hülse einer Univerfität es dem Adel leicht 
fallen würde, die nöthigen Kenntnisse zu sammeln, und die meisten Aemter 
aus ihrem Mittel zu besetzen; aber der Gedanke ist falsch und unedel. 
Vielmehr würde alsdann die Anzahl der Aemter vermehret, und allen 
Ständen der Weg zu Wissenschaften und zum Glück erleichtert: nnr mit 
den Ignoranten möchte es alsdann etwas mislicher stehen". 

Was nun in dem Abschnitte über „die Einrichtung einer Univerfität" 
heutzutage besonders auffällt, das ist die völlige Abwesenheit auch nur der 
leisesten Andeutung einer Kunde von den die Univerfitätsgründung betref-
fenden Verhandlungen, welche, wie wir gesehen haben, nur wenige Jahre 
vorher zwischen der Staatsregierung und der livländischen Ritter-
schast gepflogen worden und mit Einreichung des, über den Etat der 
schwedisch-livländischen weit hinausgehenden ritterschastlichen Universitäts-
planes von 1768 in so unvermnthetes Stocken gerathen waren. Wir 
stoßen vielmehr in der Hnpelschen Betrachtung von 1772 auf eine Stelle, 
welche — wie richtig auch in abstracto — doch eine auffallende Unkennt-
niß unseres ehrenwerthen Pnblicisten aus dem bezüglichen Gebiete bekundet, 
wie es tatsächlich beschaffen war, und wie die Ritterschast dasselbe nun schon vier 
Jahre lang kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hatte, auch noch fernere 
26 Jahre Gelegenheit haben sollte. Die Stelle lautet: „Die hohe Krone 
kann eine Univerfität stiften, Ihr Wort ist wirksamer, als alle unsere Sorgen; 
und was läßt sich nicht erwarten, wo Huld und weislich große Anordnun-
gen das personelle Unterscheidungszeichen der höchsten Macht angeben. 
Doch dieses berechtigt uns nicht, müßig zu seyn" u. s. w. 
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Es folgen nun mancherlei Vorschläge, Geldmittel zur Gründung einer 
livländischen Univerfität auszubringen, aus die ich hier nicht weiter eingehen 
will. Nur eine Stelle verdient hervorgehoben zu werden, weil wir Aehn-
liches später von den Ritterschaften, nachdem sie, nicht nur mit ihren 
„Sorgen" sondern auch mit ihren Rubeln die Univerfität tatsächlich 
gestiftet hatten, theils werden anregen, theils versuchen sehen. Seinen 
Gedanken nämlich über dasjenige, was der Grundbesitz sür die Sache 
thun könnte, läßt Hupel die Bemerkung folgen: „Weil aber nicht allein Posses-
fores und Städte, sondern alle und jede an den Vortheilen einer Uni-
verfität Theil nehmen, so müßten auch andere nicht possesfionate Kapitalisten, 
Prediger, die keine Hakenzahl haben, Kronsosficianten, Advokaten, Aerzte 
und alle deutsche Einwohner aus dem Lande, nach Vermögen etwas be-
tragen". 

Merkwürdig ist nur sein Rath, die 200,000 Rubel, welche er aus 
verschiedenen Wegen als ersten Fonds zur Universität im Geiste zusammen-
gebracht sieht, ja nicht in Gütern anzulegen, „weil sie jetzt" (1772) 
„zu theuer sind; ihr Werth steigt und sällt, und mit ihm insgemein der 
Vortheil. Besser ist ein Capital von dessen Interessen die Universität 
unterhalten wird". Glückliche Zeiten, wo solche ökonomische Ansichten in 
einem sonst trefflichen Kopse ganz ruhig fortwuchern konnten, ohne von 
höchst zudringlichen Erfahrungen, widerlegt zu werden! Ja dieser Gedanke 
sitzt bei unserm Hupel so fest, daß er in dem Schlußkapitel seiuer Uni-
versitätsbetrachtung nochmals auf ihn zurückkommt; bei Gelegenheit seines 
Vorschlages uämlich, daß doch, „die hohe Krone" eines der ihr — ver-
meintlich „unzählig" zu Gebote stehenden „Mittel", „einer Universität die 
höchste Vollkommenheit" zu geben, in Bewegung setzen möchte. „Wenn sie", 
nämlich, „von ihren Gütern eine Anzahl Haaken, doch mit Beybehaltung 
der bisherigen Arendeabgabe, der Akademie so schenkte, daß diese aus der 
Verkausung der geschenkten Haaken ein Capi ta l zusammenbringen 
dürste, so würden die Kronseinkünste nicht verringert und doch viel vor-
treffliches gestiftet. An Käufern würde es nicht fehlen, die willig das Onus 
einer beständigen Abgabe an Korn und Geld, wie bisher vom Haaken 
außer der Station, übernehmen, wenn man den Kaufschilling auf die Hälfte 
geringer als gewöhnlich ansetzen wollte; so daß etwa sür jeden Haaken 
nur fünfzehnhundert Rubel bezahlet, das übrige aber als ein darauf has-
tendes Capital angesehen würde, dessen Interessen in der bisherigen jähr-
lich zu entrichtenden Kronsarende in Geld und Korn abzutragen wären. 
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Solche Besitzungen, die ein völliges Erbrecht genießen, würden einer Art 
von steuerbaren Gütern in andern Ländern, ähnlich seyn, und vielen Armen 
ein sehnlich gewünschtes Mittel darbieten, Besitzungen zu erwerben". Wir 
dürfen übrigens dem, wenn auch noch so vielseitigen, aber doch immer ein-
zelnen und einsamen — Landprediger dergleichen ökonomische Quiproquo's, 
um so weniger hoch anrechnen, als noch ein Drittheil Jahrhundert später 
(l806), die ganze Univerfität Dorpat, muthmaßlich mit Inbegriff der sür 
die ökonomischen Fächer angestellten Prosessore, die Einziehung der mittler-
weile wirklich donirt gewesenen Kronshaken „mit Freuden ausgenommen" hat. 

.Ehe wir von Hupel scheiden, dürste es übrigens nicht ohne zeitge-
schichtliches Interesse sein, zuzusehen, wie groß angelegt man fich in 
denjenigen Kreisen, die seinen Standpunkt einnahmen, die ersehnte Univer-
fität etwa vorstellte. I n dieser Beziehung entnehmen wir dem vorletzten 
Abschnitte jener Betrachtung, überschrieben: „D ie Kosten zur Univer-
s i tä t " , folgendes bescheidene Ideal: „Zehen Professoren, deren viere 
als Primarii, jeder 600, die übrigen aber jeder 500 Rubel" (also im 
Ganzen 5400) „stehenden Gehalt haben" u. s. w. Wie freudig über-
rascht würde somit Hupel gewesen sein, wenn plötzlich der ritterschastliche 
Universitätsplan des Jahres 1768, um dessen Existenz Hupel offenbar 
nicht wußte, unverkürzt aus dem Gremio der Staatsregierung hervorge-
treten wäre. Denn nicht nur zählt derselbe, statt zehn, dreizehn Pro-
sessore auf, sondern bedenkt dieselben überdies mit einem stehenden Ge-
sammtgehalte, dessen ursprüngliche 7200—freilich kleine schwedische Rthlr. 
einen namhaften Zuwachs erhalten sollten, indem „die ehemalige Lebensart 
und deren Bedürfnisse mit der jetzigen Zeit in Betracht des zu einem an-
ständigen Lebens-Unterhalt erforderlichen Aufwandes in keine Vergleichung 
zu stellen" wäre. Und doch ist es die Frage, ob Hupel mit solchem „er -
höhten E t a t " würde zufrieden gewesen sein. Denn in dem erwähnten 
Kapitel sagt er wörtlich: „Durch allzu reichliche Besoldungen, wird, wie 
man will bemerkt haben, zuweilen der Professoren Fleiß vermindert; bey 
kleinen Gagen lesen sie emsiger". Diese Anschauung liegt auch 
in der That mit der entgegengesetzten, zu welcher fich schon 1653 die liv-
ländische Ritterschaft bekannt hatte, laut welcher „die Herren?rokos8orss", 
wenn fie nicht bestmöglichst falarirt werden, „ l a fs unndt müde" wer-
den, bis aus den heutigen Tag im Streite. Hoffen wir derweile, daß die 
Entscheidung nicht allzu ascetisch aussalle. Denn tonnenvergnügte Philo-
sophen sind heutzutage nicht minder selten, als philosophenvergnügte Könige! 
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Mitten aber in die unvergeßliche Tafelrunde eines solchen — wo nicht 
philofophenvergnügten — so doch geistessrohen — wenn auch nicht Königs, 
so doch Herzogs fühlt sich jeder Deutsche bei Nennung des Namens 
Jakob Michael Re inho ld Lenz alsbald versetzt. Denn der Miß-
günstige oder nach dieser Seite hin Organlose mag nun zürnen darob, 
oder lächeln, — es ist einmal so: Ein jeder, welcher nur dem Umkreise 
jener in griechisch-deutschz-humanistischem Sinne „seligen" Tafelrunde nahe 
gekommen, ihr, wenn auch nur flüchtig und in irgend einem Sinne angehört 
hat, ist sür das gebildete deutsche Bewußtsein mit einem gewissen Nimbus 
angethan, von einer gewissen geistigen Vornehmheit wenn auch uur ange-
haucht, welche zwar ost in großem Mißverhältnisse zu der wirklichen Be-
deutung des Mannes steht, gleichwohl aber tatsächlich macht, daß man den 
Einzelnheiten seines Lebensganges eine besondere Theilnahme widmet. 

Einer der besten Belege sür die Richtigkeit dieser Wahrnehmung ist 
eben Lenz. Niemand, der auch nur oberflächliche Kenntniß von seinen 
Leistungen und Geschicken nahm, wird ihm ein mehr als gewöhnliches 
Maaß geistiger Begabung absprechen. Hinwiederum wird kein Unbefan-
gener längnen, daß — wenn auch Lenz unter allen Umständen nicht un-
bemerkt geblieben wäre, der Lärm, welcher seit dreißig Jahren aus dem 
deutschen Büchermarkte mit ihm gemacht worden ist, keineswegs als rich-
tiger Exponent seines selbstständigen literär geschichtlichen Werthes gelten 
dars, sondern guten Theils eben nur jenes prsüum alkseüonw exponirt, 
von welchem, als einem Abglanze jener „Tafelrunde", ich oben sprach. 
Wer es unternimmt, aus ihm, dem geistvollen aber frühreifen, oder eigent-
lich entwicklungslosen und daher der ganzen Kategorie des Reifens fremden 
Strudelkopse, dessen Verlaus, bei Lichte besehen, doch mehr traurig als 
tragisch war, weil die Konflikte an denen er, ohne eigentlich selbstständig 
dauernden Stempel eines gesunden Wesens zu hinterlassen, zu Grunde 
ging, doch allzusehr pathologischer Art waren, — wer, sage ich, es 
unternimmt, aus einem solchen immerhin fesselnden Meteor, ein wirkli-
ches Gestirn — sei's auch keine Selbstleuchter: nur einen am Himmel der 
deutschen Geistesentwickelnng dauernd kreisenden Wandelstern hervor- oder 
znsammenznkünstcln, der erweist sich schließlich unfehlbar als — Visionär, 
wie wir solches kürzlich an einem sonst wohlangesehenen deutschen Literator er-
lebt haben, dessen Monographie über unsern poetischen Landsmann fich zugleich 
mit Hülse weniger urkundlicher Zeugnisse aus demjenigen Theile von Lenzens 
handschristlichem Nachlasse, welchen die Rigasche Stadtbibliothek zu acqui-
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riren im Begriffe steht, als eines der abschreckendsten Beispiele hinstellen 
ließe, zu welchen interessanten — Hirngespinsten die scharsfinnigste Konjek-
turalkritik nur zu leicht führen kann. 

Bei alle dem gilt doch auch von Lenz Aehnliches, wie von manchem 
Andern, daß einer Seite seines geistigen Wesens weniger Beachtung zu 
Theil geworden, als ihm — einmal Gegenstand psychologischer Analyse 
geworden — gebührt hätte. Ich meine die vielfach in seinem Leben fich 
äußernde, mit seiner poetischen mitunter wunderlich genug kontrastirende 
Richtung aus das Praktisch - Sociale. Einzelnes der Art ist von seinen 
Biographen wohl schon angemerkt worden, so namentlich von Göthe seine 
Hinneigung zum Militärwesen und dessen Reform. Diese Hinneigung ist 
aber nur eine bestimmte Form seines allgemeinen Geisteszuges nach dem 
Pädagogischen im weitesten Sinne. Dieser Zyg scheint nur ein viel 
eigentümlicherer und beständigerer seines Geistes gewesen zu sein, als seine 
Begabung sür lyrische und dramatische Poefie, und er ist es, wie meine 
Leser schon jetzt vermnthen werden, welcher mir Anlaß und Berechtigung 
gewährt, so unvermuthet Lenz in den Kreis der gegenwärtigen Betrachtung 
zu ziehen. Die Beständigkeit seiner pädagogischen Geistesrichtung bewährt 
fich insbesondere auch darin, daß sie sich durch sein gesundes, wie durch 
sein krankes, ja man kann sagen durch sein ganzes geistiges Leben hindurch-
zieht. Denn wie seine Beschäftigung mit militärischen und pädagogischen 
Problemen schon an die Beziehungen des kaum zwanzigjährigen Jünglings 
zu den Herren v. Kleist und zu elsässischeu Ossicierkreisen anknüpft, wie 
wir dann diese beiden Themata nicht nur in den beiden Dramen seiner 
besten Zeit (1774—1776): „der Hosmeister" und „die Soldaten" sondern 
auch in einer Abhandlung über „die Soldatenehe" anklingen hören, so 
Habels ihn, in den traurigen Zeiten seiner Geisteszerrüttung, barockphanta-
stische Universitäts-Pläne für sein engeres Vaterland Livland bis wenige 
Tage vor seinem Tode beschäftigt, während in dieser seiner letzten Periode 
der Poet gleichsam abgestreift erscheint. Geistesblitze voll prophetischer 
Bedeutsamkeit sür die moderne Gestaltung des Militärs im Sinne eines 
Volksheeres, wie sie fich in dem angedeuteten Theile seines handschrist-
lichen Nachlasses als Fragmente jener, vollständig leider nicht vorliegenden, 
Abhandlung erhalten haben, werden vielleicht dereinst in anderweitigem 
Zusammenhange mitzutheilen sein und dann, ihrer Kürze und Abgerissen-
heit ungeachtet, größeres Interesse erregen, als heutzutage seine lyrischen 
und dramatischen Leistungen allen dahin zielenden livländischen Anstren-
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gungen zum Trotze — erwerben dürften. I n den Zusammenhang gegen-
wärtiger Untersuchung dagegen gehört die Thatsache, daß Lenz aus dem 
Höhepunkte seines geistigen Lebens sür seine pädagogische Ader an 
einigermaßen technisch-competenter Stelle Anerkennung gefunden hat. Sein 
Nachlaß nämlich enthält aus der ersten Zeit seiner Uebersiedelung von 
Straßburg nach Weimar (4. April 1776) ein Originalschreiben an ihn 
von dem „Professor am Philanthropin zu Dessau" S i m o n , welches zu 
charakteristisch ist, als daß es nicht hier mitgetheilt werden follte. Es lautet: 

„Mein theurer, lieber Lenz 
„Unser Philantropin braucht itzt unumgänglich nothwendig einen beson-

dern Mann, als teutschen Schriftsteller. Da wir Ihre Talente und Ih r 
Herz kennen, glauben wir nirgends besser, als an Sie uns wenden zu 
können. Helsen Sie mit ein Institut befördern, das das Wohl der Mensch-
heit zum einzigen Gegenstand hat. 

„Die Bedingungen find: Mit uns glücklich zu leben, Ihre Kräfte 
zum allgemeinen Wohl mit den unfrigen zu vereinigen, und alle Vortheile 
mit uns zu theilen, die wir genießen. Die Reiskosten sind frey, versuchen 
Sie ein bis zwey Jahre bey uns zu seyn, sollten Sie alsdann (wosür mir 
nicht bange ist) mit ihrem Ausenthalt allhier nicht zufrieden seyn, so sollen 
Sie kostfrey hiugeliefert werden, wohin Sie wollen. Alle Bedingungen, 
die Sie noch machen wollen, — da Sie keine andere als billige machen 
können, sollen erfüllt werden. 

„Lassen Sie uns so bald als möglich wissen, ob und wann Sie kom-
men wollen. Werden Sie mit ein Vater des Philantrophins, lieben Sie 
dasselbe, und denjenigen, der im Namen desselben schreibt" — und welchen, 
so können wir nach dem arkadischen Geisteszuschnitte jener harmlosen Zeit 
mit ziemlicher Sicherheit annehmen, damals Lenz kaum persönlich dürste 
gekannt haben! 

Daß letzterer diese Vocation nicht annahm, scheint ihm von manchem 
seiner Freunde, namentlich von dem jungen Strasburger Theologen Röderer 
verdacht worden zu sein. Von der ganzen Angelegenheit ist, soweit meine 
Kenntniß reicht, weiter die Rede nicht. Nur enthält der handschristliche 
Nachlaß ein 6 Quartseiten langes eigenhändiges undatirtes") aber mit 
„Lenz" unterschriebenes Fragment eines Brieses, in welchem ich das Frag-
ment seines ablehnenden Antwortschreibens an jenen Simon —» vielleicht 
mit gleichzeitiger Bezugnahme auf ein gedrucktes Programm des Philan-

*) Das Datum mag an dem — fehlenden — Anfang des Briefes gestanden haben. 
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tropins — zu sehen geneigt bin. Oder sollte das Fragment einem Schrei-

ben an B a s e d o w selbst angehören? — Jedenfalls dürste Manchem die 

Mittheilung folgender Stellen daraus willkommen sein, da fie für jenen 

pädagogischen Zug in Lenz charakteristisch find: 

. . . . „und gemeinschaftlich sür ihr ganzes zukünftiges Leben zubereitet 

würden, so daß Gottes Namen dadurch verherrlicht und seine Liebe in 

aller Herzen gepflanzt würhe — sehen S i e das schmeckt allen, Pietisten 

und Katholiken und Jansenisten und der Freygeist hat auch nichts dagegen 

einzuwenden. S o machte es Zinzendors und S i e müssen eine Kopshänger-

sprache reden und von H e r z e n oder ich prophezeye Ih re r Anstalt den 

Untergang. Wozu bekehren, wozu Erbauungen? I s t es nicht genug, nicht 

ü b e r e r b a u l i c h genug, daß alle bey einander wohnen und bey einander 

wohnen l e r n e n wie in Gottes Welt. Gemeinschaftliche Geschäfte treiben, 

gemeinschaftliche Ergötzungen haben, laß sie doch meinthalben die Egyptische 

Katze anbeten. I h r e Tugend, I h r e Providenz richtet S i e zu Grunde 

Herr Professor, diese Namen find o6iosa obschon kein Mensch ist, der sie 

nicht im Herzen glaubt nur immer unter anderer Gestalt und anderen Be-

nennungen. Also still davon. Und negotiiren S ie bey Pastor Götzen in 

Hamburg und bey allen Pietisten im Römischen und Russischen Reich, fie 

thun tausend mal mehr als die Großen, fie reißen die Großen mit fort. 

Sagen S i e , S ie hätten mit Ihren Schristen (denn auch die find den 

meisten verhaßt) fich nur bei den Freygeistern den Weg bahnen wollen, 

auch fie in I h r e Parthey zu ziehen, damit wenigstens ihre J u g e n d nicht 

v e r l o r e n g i e n g e , daher bäten S ie , dies Geständniß uicht l a u t w e r d e n 

zu lassen und ihnen i n g e h e i m mit ihrer Hülfe beyzustehen uud alsdann, 

Hecr Professor, a l s d a n n werden S i e Wunder sehen. Die Pietisten 

find keine Spitzbuben, ich kenne fie besser. S i e t h u n a l l e s , wenn man 

in ihre Ideen hineinzugehen weiß und fich nicht offenbar wieder fie erklärt. 

Nur die widrigen Gesinnungen der Herren D e n k e r , ihr Stolz, der Hohn, 

die Geringschätzung mit der fie ihnen begegnen, erbittern sie und wen sollten 

fie nicht? Ich habe einen Vater der Pietist ist, er ist der trefiichste Mann 

unter der Sonne. Schreiben S ie ihm, er wohnt zu Dörpt in Liefland, 

aber ich bitte, geben S i e ihm diesen Schlüssel zu Ihren Schristen und 

ganzem bisherigen Betragen und er, wie alle gute Pietisten, springen über 

die Mauer sür S i e und S ie werden die Folgen sehen. Wenn die Leute 

irren, wenn ihr Kops zu leicht und dafür ihr Herz desto voller, ihre Thä-

tigkeit desto nachdrucksvoller und uneigennütziger ist, wollt ihr Herren fie 
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darum auslachen. Sollt ihr nicht vielmehr diese höchst brauchbaren Leute 

suchen in eure Parthey zu ziehn. Und was ist denn eure Tugend anders 

als die Ihrige, nur daß eure Vorstellungsart anders ist? Laßt doch den 

Leuten ihre verschobene Einbildungskrast, wie dem Kinde seine Puppe, und 

beweißt eure richtigere dadurch, daß ihr euch in sie hineinzusetzen wißt, 

ohne fie v e r ä n d e r n zu w o l l e n . Eben die Ahndung, die die Leute 

haben, daß fie sich durch ihre vorsätzliche U n v e r n u n f t bey den Weltleuten 

verächtlich machen, welches sie als ein Leiden um Jesu willen ansehen, 

macht fie desto empfindlicher, desto argwöhnischer. Der geringste Ausdruck 

der eine Bekehrungssucht verräth, beleidigt sie, weil fie sich nicht bekehren 

wollen, bekehren können, so wenig als ihr. Redt i h r e S p r a c h e mit 

ihnen, wenn ihr beweisen wollt, daß ihr mehr Vernunft und ein größeres 

Herz habt. Nehmt sie in euer Herz aus und tragt sie, wenn ihr stärker 

sein wollt als sie, die euch zu tragen m e M n . Nennt's Buße und Glau-

ben und Wiedergeburt, was ihr itzt Tugend und Providenz nennt, sind es 

denn nicht nur Namen und sür dieselbe Sache. Wenn die Engländer den 

Franzosen den Krieg angekündigt hätten und ein französischer Kaufmann 

hätte einen großen Handel in England zu machen, wär' er nicht ein Thor, 

wenn er nicht mit den Engländern in ihrer Sprache redte, wenn er auch 

nur durch einen französischen Laut verriethe von welcher Nation er sey. 

Und bei Ih re r Art Unternehmungen, müssen Ihnen nicht alle Menschen 

gleich seyn . Ebenso müßten S i e es mit den Katholiken machen, ebenso 

mit den andern, wie die Apostel jedem in seiner Sprache. Und in ihren 

öffentlichen Eonspeckten von nun an versprechen alles was Tugend und 

Herz angeht (und was ist denn die Religion anders?) den Lehrern jeder 

Parthey zu überlassen" . . . . 

Daß ich diese Herzensergießung hier nicht im Sinne einer Normal-

ansicht über religiöse Erziehung habe einschalten wollen, sondern nur als 

Veranschaulichung an einem bedeutenden Beispiele, von welcherlei Gedanken-

bewegung auf dem Gebiete des Erziehungswesens überhaupt die besseren 

Köpse auch unseres Vaterlandes in der Zeit jener Pause unserer officiellen 

Universitätsgeschichte ergriffen waren, wird jeder Verständige einsehen, jeder 

Billigdenkende einräumen. Gleichwohl wird aber doch auch noch heute 

vielleicht Einer oder der Andere von unseren Landsleuten durch den objek-

tiven Gehalt jener geistvollen Auslassung aus der Mitte des achtzehnten 

Jahrhunderts zu einer Revision seines bezüglichen Gedankenkreises veran-

laßt, die ihn lehrt, „wie wir's" inmitten des vielgerühmten „neunzehnten", 
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mit Hülfe der unsern Großvätern mangelnden LandeSuniverfität „zuletzt so 

herrlich weit gebracht!" 

Was Lenz noch sonst in Deutschland erlebte, gehört nicht hierher, 

bekanntlich verfiel er bald nach obigem pädagogischen Briefwechsel in 

Wahnsinn und ward, von demselben einigermaßen genesen, auf Anlaß seiner 

Familie durch einen jüngern Bruder nach Livland zurückgebracht. 

Hler aber ist der Or t , wiederum einen jener kulturgeschichtlich-charak-

teristischen Züge zu dem Bilde von der eigenthümlichen Weise anzubringen, 

wie man fich bei uns zu Lande in gewissen „gelehrten" Kreisen während 

der Zeit der Univerfitätlofigkeit behalf und über Bedenklich keiten hinwegsetzte. 

Als nämlich die innere und äußere Lage des unglücklichen Lenz soweit 

gediehen war , daß seines Bleibens in Süd-Deutschland nichi länger sein 

konnte, ward, wie aus den mehrerwähnten nachgelassenen Papieren hervor-

geht, im Kreise seiner Nächstbefreundeteu in Livland über die beste Ein-

kleidung seines plötzlichen Rückzuges aus der Linie der literarisch-poetischen 

deutschen National-Genies ein Rath gepflogen^ aus dessen Verhandlungen 

einige Bruchstücke hier Platz finden mögen. Die an Rath und That Be-

theiligten mögen hier einstweilen als v , 0 und v figuriren. 

^schreibt a n L am 13. November 1778: „Ich wollte daß ich schliefe, 

sagte des Tristram Shandy Oucle Toby zu seinem Corporal Tr im, als 

der ihm die rührende Geschichte des Lieutenant le ?ev r s erzählte; und 

das möchte ich auch sagen, nachdem ich die Menge deiner Papiere durch-

gelesen habe . . . . Soviel ich denken kann ist kein Vorschlag vernünftiger 

und gerathener als der deinige und ich bitte dich inständigst, auch meinet-

wegen unsern lieben v dem etwas Unschlüsfigkeit in solchen . . . . Bege-

benheiten wohl zu verzeihen ist, zu Annehmung desselben zu determiniren. 

Nach meiner Meinung müssen wir fürs erste . . . . ans nichts denken, als 

50—60 R . . . . baareS Geld zusammenzubringen, diese aus das baldigste 

an . . . . v mit dem Auftrage zu schicken, daß er fich . . . . auf die Post 

fetze und unsern . . . . J a k o b aus Emmendingen nach Jena bringe, ihn 

aus seine Stube nehme, an einen guten Tisch verdinge, und . . . . fich 

bemühe, ihn heiter und bei gutem Muthe zu erhalten . . . . Nun hätten 

wir also . . . . im Anfange des künftigen Jahres ihn in Jena . . . . und 

nun müßten wir auf die Haupt-Abhandlung unseres schweren Textes be-

dacht sein. Dabei ist weniger psrieulum in mors. ÜVir kommen . . . . 

alle in Dorpat zusammen; so dächte ich, nähmen wir die Sache in reise 

Ueberlegung, faßten einen Schluß und legten auch sogleich Hand an die 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX, Hft. 6. 33 
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Ausführung.-5-Ich glaube, daß unsere. . . . Gedanken übereinstimmend 

sein werden, nämlich daß Jakob in Jena förmlich z u r j u r i s t i s c h e n F a -

k u l t ä t trete, die nothwendigsten vollexia, die ich ihm an die Hand geben 

will, eursoriy höre, einige ^.Morss, nicht studire, sondern zum Vergnügen 

lese, wodurch seine W unglaublich starke Memorie eine Sammlung von 

Kenntnissen erhalten kann, bei der er in kurzer Zeit mit seinem eleganten 

und literarischen Style für e in g r o ß e s Licht u n t e r u n s e r n A d v o -

k a t e n gelten wirZk Jndeß könnten wir von jetzt ab bei Gelegenheit 

öffentlich p r o p a l i r e n , nicht daß wir seinetwegen in Angst und Sorge 

Hehn, sondern daß er völlig von einer schweren Krankheit hergestellt sei, 

nach welcher er den Entschluß gefaßt, in sein Vaterland zurückzukehren, 

jedoch vorhero seine juristische Swäis , denen er sich schon vor einiger Zeit 

g e w i d m e t . . . . absolviren wolle. Zu dem Ende und um d e r g i f t i g e n 

V e r l e u m d u n g nicht durch Abkürzung des eurnouU soaäeuüei Verdacht 

und Anlaß zu geben, seinen Kredit im Keim zu ersticken , wäre es eine 

herrliche Sache . . . . beide bis Michaelis 1779 dazulassen . . . . . Der 

Brief von v ist mir besonders deswegen angenehm, weil ich ihn gut stytt-

sirt, fließend und korrekt finde, H a u p t - E i g e n s c h a f t e n j ü r e i n e n 

J u r i s t e n i n u n s e r m V a t e r l a n d e , in welchem d i e g o l d e n e R e -

g e l : e in Q u e n t c h e n M u t t e r w i t z ü b e r w i e g t 1 L o t h S c h u l w i t z , 

m e h r a l s i r g e n d w o g i l t " u. s. w. 

Dürfen wir einem der neuesten Biographen „Jakob's" — denn dies, 

nicht „Reinhold", war sein Rufname — trauen, so scheint er denn doch 

nicht in Jena „ jura studiert" zu haben, sondern auf einem andern Wege 

in sein Vaterland gezogen zu sein. Daß aber auch nu r , der bloße Ge-

danke einer solchen Zustutzung des dem Wahnsinn kaum entronnenen poe-

tischen Theologen zum eleganten Rigaschen Advokaten in livländischen. 

Köpfen nicht etwa blos auftauchen, sondern mit einer gewEen praktisch?, 

prosaische» Ausführlichkeit v e M i r t werden konnte., dies gieht von dem. 

Geiste, welcher vor 8 5 Jahren im Kreise unserer „rechtSgelehrt Qualisieir-

ten" geherrscht haben mag, ein höchst eigenthümliches Bild, das gewisser-

maßen die Streiflichter, welche Hupel auf die damalige theologische, medi-

cinische und — philosophische (beziehungsweise pädagogische) Welt Livlands 

fallen läßt, juristisch ergänzt. Vielleicht erklärt sich, beiläufig, aus einem 

derartigen Zustande der Dinge jm Schooße der „Iiivonia Msrsta" dama-

liger Zeit, die von Hupel bezeugte, von ihm freilich mit edeler Verachtung 

zurückgewiesene Besorgniß vor einer zu errichtenden Landes-Universität in 
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Dorpa t , weil durch Benutzung einer solchen der jultzelivlättdifche Adel 

allmälig befähigt werden könnte, dem damaligen Literatenstande eine ge-

fährliche Concurrenz zu machen. Und wenn Hupel, seinesörts, nur der 

durch den Mangel einer. Landes - Univerfität bedingten Pastoren- Aerzte-

und Hosmeister-Nclth gedenkt, nicht auch einer entsprechenden: Juristen- und 

Beamten - Noth, so liefert er durch solches Schweigen nur einen Be-

weis mehr fü r die einstige — nachgerade in'S öffentliche Bewußtsein 

übergegangene Geheimlehre O x e n s t i e r n a ' S » daß die Welt mit einem 

unglaublichen Minimum von Weisheit in leidlicher Ordnung zu halten sei! 

Doch kehren wir zu unserm Jakob zurück. Nach seiner Heimkehr 

(1779) hielt er fich nur kurze Zeit in Livland auf. Denn schon im März-

des JahreS 1780 finden wir ihn in S t . Petersburg, von wo ihn sein fer-

nerer Lebensweg immer weiter —. leiblich und geistig-^ ^abseitS^ führen 

sollte bis auch vou ihm des Dichters Wort gelten konnte: 

„ J n ' s Gebüsch verliert fich sein Pfad , 

Hinter ihm schlagen 

Die Sträucher zusammen, ^ 

D a s Gras steht wieder auf, . . 

Die Oede verschlingt ihn." 

Die flüchtigen Monate, welche ihm nur noch zwölf Jahre vor seinem 

Tode — itt der leiblichem Heimath zu leben vergönnt war , find auch, so 

scheint eS^ die letzten seines geistigen Daheimseins gewesen. Um so merk-

würdiger ist der Umstand, daß das vielleicht gesundeste literarische Denkmal 

dieses M u M u i v intervallum eine kleine social-pädagogische Studie ist. 

Etwaige Sammler Lenz'scher Reliquien finden diese Studie in einer ver-

schollenen'Mitauer Zeitschrift „ F ü r Lese r u n d L e s e r i n n e n " und zwar 

im Decemberhtft deS Jahres 1780, unterzeichnet,,Lenz^^ und überschrie-

ben: „ E n t w u r f e i n i g e r G r u n d s ä t z e f ü r d ie E r z i e h u n g ü b e r -

h a u p t , b e s o n d e r s a b e r f ü r d i e E r z i e h u n g d e s A d e l s t Unter 

diesem Titel finden wir neun kurze Aphorismen, aus welchen einige geistvolle 

Gedanken hier gewiß gerne gesehen werden / einmal weil sie dem Zwecke 

dieser meiner kulturgeschichtlichen Episode aus unserer Universitäts - Pause 

*) Bei aller abstrakten Möglichkeit, daß dieser Name auch einen Andern, als Jakob, 
bezeichnen könne, halte ich doch, bis zum Erweise des Gegentheils, dafür, daß der ^Ent-
wurf* von ihm herrühre. Die Phantasien desselben auS der Zeit seines letzten Irreseins 
über daS gleiche Thema (s. w. u.) machen mir die Identität der Unterschrift mehr als 
wahrscheinlich. 

L3* 
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von 1768 bis 1792 überhaupt entsprechen, dann aber, weil der Geist, 

welchen fie athmen, in der That jenes alte Apophthegma von „Mutterwitz" 

und „Schulwitz" zu illustrireu geeignet ist. Hören wir : 

„Ein Gemüth ohne Grundsätze ist wie ein Acker ohne Saamen" . . . 

„Der erste Grundsatz in der Erziehung ist die Anerkennung einer 

Macht über uns" . . «. 

Aus einer Vergleichung des Adels und des Handelsstandes „erhellt 

die Nothwendigkeit, daß jeder dieser beiden Stände in seinen Grenzen 

bleibe. Doch kann der Adel den Handel beschützen und unterstützen, und 

dafür die Vortheile genießen die rechtmäßig find. Demzufolge aber muß 

er den Handel und dessen Gesetze kennen lernen" . . . ^ 

„Der Vorzug des Adels ist sreywilliger Gehorsam, der Vorzug des 

Handelsmanns bescheidene Freiheit" . . . 

„Ohne richtige Grundsätze find keine richtige Begriffe , und ohne 

diese keine große Handlungen möglich. Diese allein bilden den Helden 

oder den Staatsmann" . . . 

„Ein Augenblick des Schwankens in den Grundsätzen tödtet den 

Ruhm auf ewig" . . . 

„Staatsklugheit und Klugheit im Felde liegen nur auf der Bahn 

der Grundsätze. Jnttigue liegt, außer derselben auf. der Bahn des Eigen-

nutzes. Erstere haben und erwerben wenige, letztere jeder ohne Mühe. 

Doch muß die erstere auch die letztere ganz kennen, um ihr zu begegnen". . . 

„ U n t e r r i c h t e n kann jeder, auch der Fremde, und oft mit besserm 

Erfolg als der Einheimische, weil er Kenntniffe von auswärtigen Dingen 

mitbringt, die uns nöthig find. Auch hat das einheimische Verdienst bei 

uns sür ihn mehr Reiz, weil es für ihn neu . ist, und er es mit dem frem-

den Verdienst zu vergleichen weiß, wodurch es unwjdersprechlich ein besse-

res und vortheilhasteres Licht erhält. Aus eben diesem Grunde ist. es 

auch unserm jungen Adel sehr gut und nützlich , fremde Länder zu sehen 

und fich darinnen einige Zeit aufzuhalten. E r z i e h u n g aber ist nur. d ie 

W i r k u n g d e s B e i s p i e l s v o n m e h r e r e n g r o ß e n u n d w i c h t i g e n 

M ä n n e r n i n u n s e r m S t a a t , sie mögen leben wo sie wollen. Daher 

wären auch die Reisen im Reich so nöthig, und müßten aus die auswärtigen 

folgen, theils weil wir alsdann schon einen Maßstab haben, das einheimische 

Verdienst zu beurtheilen, theils weil wir dort hundert Vorurtheile ablegen, 

die die Verzärtelung der Erziehung zu Hause uns eingeflößt . . . 

„ J s i d o r u s sagt, es sei unbillig, daß, da Kaufleute sich den große-
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sten Gefahren aussetzen, aus fernen Ländern für uttsBequemlichkeiten zu 

holen, wir die größeste aller Bequemlichkeiten, d ie W e i s h e i t , nicht auch 

in fernen Ländern aussuchen wollten. I n der That, wenn auch kein andrer 

Nützen dabei wäre, als die menschliche Natur unter andern Verhältnissen 

kennen zu lernen, so würde dieses schon Antrieb genug sein" . . . 

„Diese Absicht kann durch die Ausnahme der Fremden . . . . . nicht 

erreicht werden. Der Fremde ist durch unsere Hülfe genöthigt, unserer 

Vorstellungsart zu schmeicheln, und uns sein Vaterland seine Meinungen 

und seine Sitten nur von der Seite zu weisen, von der sie uns gefallen 

können. Mi t der Zeit verwandelt sich die Maske, die er annimmt, in 

seinen Natiönalcharakter, und er bleicht ab , wie die Möhren in kalten 

Ländern. Ueberdem kann man von einzelnen Personen, außer ihrem Ver-

hältniß mit ihrem Vaterlande, keinen sichern Schluß aus dasselbe machen. 

Nun aber ist die Kenntniß fremder Länder niemand nöthiger als dem 

Staatsmann und" — da haben wir den militärisch-begeisterten Jakob — 

„dem kommandirenden General". 

Noch mehr aber in Folgendem: „Wir sagten vorhin, daß es dem 

Adel nützlich sei, die Geschichte und die daraus herfließenden Gesetze des 

Handels kennen zu lernen" . . . . „ Ihre Kenntniß weiset fich nirgends 

mit ausgezeichneterm Nutzen, als bei Anlegung der Magazine und Depots 

für eine Armee, und kurz bei dem ganzen P lan zur Unterhaltung derselben 

während eines Feldzuges" . . . 

„ E s ist eine schwere Untersuchung, ob die den Menschen so natürliche 

Begierde, fremde Einrichtungen, Plane und Systeme nachzuahmen, kurz, 

die Fremden in unsere Heimath überzutragen, mehr zu tadeln oder mehr 

zu etnpfehlen fei. Aus der einen Seite gewinnt der menschliche Verstand 

auch bei sehlgeschlagenen Versuchen wenigstens Erfahrung, und viel andere 

schlafende Kräfte werden aufgeweckt: auf der andern ist nichts gefährlicher 

für das dauernde Wohl auch einer einzelnen Haushaltung, als ost unter-

brochene, erneuerte und dann Plötzlich ausgegebene Versuche, wie wir die 
Beispiele davon haben" . . . 

Diese an fich vernünftigen Gedanken, welche nur etwa im Vergleich 

mit ihrer etwas zuviel versprechenden Ueberschrift— denn auch der größere 

weggelassene Theil zeigt denselben aphoristischen und nur sehr uneigentlich 

pädagogischen Charakter — einigen Verdacht gegen die völlige geistige 

Gesundheit des Verfassers gestatten könnten, dürsten jedenfalls zu den letzten 

seiner Aeußerungen gehören, denen nicht der Stempel eines von Neuem 
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ausgebrochenen diesmal aber chronischen und nicht wieder geheilte» Wahn-

sinueK ausgedrückt-wäre»! .? , ^ 

Wenn ich es nun unternehme, aus den brieflichen Urkunden dieses 

letzten, allem Anscheine nach nicht viel weniger als ein Jahrzehnt umfassen-

den Zeitraumes einige Bruchstücke mitzutheilen, so bin ich zwar der Ver-

fWglichke.it. eines solchen Unternehmens mir vollkommen bewußt, glaube 

aber doch bei allen solchen Lesern Entschuldigung zu finden, welche einigen 

S i n n mitbringen sollten sür die wunderbare Erscheinung, daß das kranke 

Hirn, eines unserer unlenghar geistig bedeutendsten Landsleute während eines 

so langen Zeitraumes mit solcher Beharrlichkeit die Sorge um Ausstattung 

seines Vaterlandes mit einer Anstalt sür höchste Gesundheit und 

^ Gymnastik des Geistes mit fich herumgetragen hat. Denn in der 

That ist die Gründung einer sür „ d i e B a l t i s c h e n P r o v i n z e n " — so 

nennt Lenz in einem seiner Moskauer Briese unser Vaterland — möglichst 

erreichbaren — anfangs zwar in Pleskau >— wir werden weiterhin sehen, 

warum — dann aber in Dorpat gedachten Univerfität eine der fixesten 

Ideen des geistig J r m n . 

' Univerfität und I r r e n h a u s ! Läßt sich im Bereiche menschlicher Insti-

tutionen ein weiter gespannter Gegensatz denken! Und doch hat jener geistig 

kranke Mann, für welchen die Unterbringung in einem Jrrenhaufe Wohl-

that gewesen wäre, sich mit Unterbringung unserer geistig gesunden Jüng -

linge — insbesondere auch der Jünglinge, des livländischen Adels in einer 

vaterländischen Universität aus seine Weise vielleicht ernstlicher und an-

haltender beschäftigt,-als Mancher sogenannte Gesunde und Starke, der es 

für eine Belxidiguyg gehalten hätte, wenn man ihn nicht als sür den Lehr-

stuhl oder gar sür das Staatsruder — sür Beglückung und Erleuchtung 

der Menschheit — geboren anerkannte. Von der ganzen fünsundzwanzig-

jährigen Periode zwischen 1768 und 1792 wenigstens wird diese ebenso 

demüthigende a ls paradoxe Thatsache solange gelten müssen, als nicht 

urkundlich sollte bewiesen werden, daß such vernünftige Leute während jener 

Periode die GeisteSnoth der baltischen Lande, sich zu Herzen genommen 

haben» Die Seltenheit und Merkwürdigkeit des Falles aber, daß Livland, 

ohne es zu wissen, Gegenstand der , wenn auch nur durchaus krankhaft-

subjektiven, Kuratel eines seiner in der Fremde verkommenden edelsten 

Söhne gewesen ist, welcher selbst der Kuratel seitens seines Vaterlandes 

in hohem Grade bedürftig gewesen wäre, mag eS entschuldigen, wenn ich 

den nachfolgenden Auszügen aus den kaleidoskopischen Gedankentombinatio-
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nen des Kranken soviel Ausdehnung gebe, als nöthig ist, 7-7 aber auch 

nur soviel — um zu erkennen, daß sein ebenso fixer als wunderlich und 

mannigfaltig verbrämter UniverMtsgedanke wirklich einer geisteskranken 

Phantasie angehört; freilich einer solchen, wie fie den aus der Linie der 

Alltäglichkeit weit heraustretenden Geist auch noch in seiner Zerstörung 

bezeugt, ja wie fie mitunter geistige Hellblicke ausstrahlt, um welche man-

cher s. g. Vernünftige fie beneiden könnte. Aus Mittheilung alles sonst 

psychologisch und biographisch Interessanten, sosern es nicht in den P lan 

der gegenwärtigen Darstellung gehört, ist hier zu verzichten. 

Nachdem, wie es scheint, Lenz eine Zeitlang — etwa 1780—81 — 

in S t . Petersburg zwischen Rückkehr nach Livland und Niederlassung in 

Moskau geschwankt, endlich aber sür letztern Schritt fich entschieden, schreibt 

er in einem undatirten, allem Anscheine nach jedoch bald nachdem er ihn 

gethan (vielleicht also um 1782), an den Vater gerichteten B r i e f : . . . . 

„Nein, ich war uicht für Livland gemacht und mein zärtlich geliebter Bru-

der C a r l wird vielleicht eine neue Springseder des Daseins erhalten, wenn 

er alle Ansprüche, die Livland aus mich machen konnte, durch sein Dasein 

vernichtet. E r weiß in welchem Zustande ich war, als ich durch Livland 

reisete. Hier" (in Rußland) „ist das Land der heftigen Aeußernngen der 

Empfindungen uud e i n e s s e l t s a m e n S y s t e m s von J u r i s p r u d e n z , 

das auf dieselben gebaut ist" . . . . „Ich wollte in Livland bleiben. Nun 

hat Gott eS anders gewollt. — Und soll ich darunter ewig leiden? Und 

glauben meine lieben Landsleute, daß ich ihnen von hier aus niemals Dienste 

leisten kann oder fie Maßregeln nehmen müssen , mich dazu zu zwingen, 

was ich von selbst thue. Ich kenne ungefähr den Zustand des dafigen 

auswärtigen und inländischen H a n d e l s . Ich weiß, wie die hiesigen Be-

dürfnisse auf die dafigen passen — aber, um deswillen, der für alle S ü n -

den genug gethan — keine Auslegungen weiter" . . . . . „Herr E i s e n " 

vielleicht derselbe livländische Pastor , aus den und dessen Livland be-

treffende pfeudo-philanthropischen Schwindeleien schon zwanzig Jahre früher 

K a r l F r i e d r i c h Schou l t z in S t . Petersburg gestoßen war — „hat seine 

getrockneten dicken Suppen . . . nicht an den Mann bringen können. Für 

einen solchen Schokoladenhandel weiß ich hier Absatz. I m gleichen sür 

Livländische Butter, Fische u. s. w Ihnen fehlen allerlei Russische 
Manusacturen . . . . sollte eine Bank für Livland und Moskau, um de-

rentwillen in Petersburg Anregung gethan, nicht zum Fasten, denn die 

Fasten sind aufgehoben — sondern eine Cirkulationsbank für Waare gegen 
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Waare . . . . eine Schimäre sein? Die neue Bibelübersetzung — 

auch mit deutsch und livländischer Version, würde auf diese Bank gegrün-

det werden und e i n G o t t u n d e i n H i r t e sein" . . . 

Aus einem, muthmaßlich spätern Briese an den Vater, 6. cl. Moskau 

den 18. November 1786 läßt sich abnehmen, daß Lenz um diese Zeit eine 

gewisse praktische Befriedigung seines p ä d a g o g i s c h e n Strebeus gesunden 

hatte, nämlich als Mitarbeiter an der Erziehungsanstalt einer Madame 

E x t e r , eine Steyung, von welcher natürlich dahingestellt bleiben muß, wie 

ernstlich sie, bei seinem Zustande, gemeint sein konnte. I n diesem Briese 

tauchen, traumartig, Anklänge an seine einstigen Beziehungen zum Dessauer 

Philantropin wieder auf, so z. B . wenn er mit sonderbarer Wichtigkeit den 

Umstand hervorhebt, „daß Herr Rektor L a u . . . bei der deu t schen 

S c h u l e , die unter der Aussicht des Herrn Pastor G e r z i n s k y * ) steht, 

das fürtreffliche Elementarwerk des Herrn B a s e d o w mit Kupfern besitzt", 

und ihm „dasselbige erst kürzlich", bei Gelegenheit der Durchreise des 

Grasen von A n h a l t , den er als „Mäzen aller Erziehungsanstalten in 

Rußland" bezeichnet, „nicht allein sehen lassen, sondern auch sich willig fin-

det" ihm dasselbe „um einen billigen Preiß ganz abzustehen". „Könnte ich, 

theuerster Vater", — so fährt er fort, „ I h r gütiges Geschenk wohl besser 

anwenden, als durch den Ankauf eines Buchs, das mir gleichsam erst jetzt 

meine erste moralische Existenz bei einer Erziehungsanstalt giebt, da es 

Nicht blos sür Eleven, sondern hauptsächlich sür diejenigen verfasset ist, die 

fich mit der Bildung derselben beschäftigen» Kann ich der rechtschaffenen 

.Dame, in deren Anstalt ich mich befinde, . . . . deren Vorsorge sür 90 

Eleven und 19 Lehrer ihr noch Zeit übrig läßt, für mich so freundschaftlich 

zu sorgen, als etwa meine Schwester M o ritz in thun würde, meine Ach-

tung und Erkenntlichkeit besser bezeugen, als wenn ich ihr dieses Buch 

anbiete und die Erklärung desselben bei einigen unserer jüngsten und lie-

benswürdigsten Pensionäre, deren Eltern uns mit Gewogenheit überhäufen, 

selbst übernehme. Ich bin so glücklich, gegenwärtig einige um mich zu 

haben, deren Eltern mit Personen, die die höchsten Würden in unserm 

Senat einnehmen, in Verwandtschast stehen, welchen ich mich sonst aus 

keine Weise nützlich machen oder zu empfehlen weiß. Zugleich halte ich 

es sür meine Pflicht, da ich nicht im Vermögen bin, M . Exter Geschenke 

*) Johann Michael JerzembSki, Prediger bei der evangelisch-lutherischen neuen 
Gemeinde; Lenz braucht von ihm anderweitig die Bezeichnung: „mein würdiger Seelsorger 
und Beichtvater*. 
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zu machen, ihr für alles Gute, das sie mir seit vier, fünf Jahren in Moskau 

erwiesen, wenigstens meine Bereitwilligkeit zu zeigen, auch mein Scherflein 

zU dem allgemeinen Besten sür welches ihre Anstalt eingerichtet ist, auf 

eine oder die andere Art beizutragen. Wollte Gott es könnte ein Senf-

körnlein sein, unserm jungen A d e l , bei seinen anderweitigen liebenswür-

digen Eigenschasten, ein wenig L i e b e z u m D e t a i l a l l e s D e s s e n , 

was zum menschlichen Leben gehört, einzuflößen und ihnen zu fühlen zu 

geben, daß der allergeringste Mensch, wenn wir seine Fähigkeiten recht zu 

lenken wissen, wenn wir wissen, wie wir ihn beschästigen dürfen und sollen, 

uns unaussprechlich nützlich sein kann" . . . . 

Die Briese, welchen die nächstfolgenden Auszüge entnommen find, zei-

gen allesammt kein Datum, doch lassen fie fich, mit einigem, weiter unten 

ersichtlichem Grunde, frühestens in das J a h r 1786 setzen. 

I n einem derselben, welcher übrigens mehr den Charakter eines — 

und zwar sür einen Pastor B r u n n e r (in S t . Petersburg?) bestimmten — 

Promemoria, als eines eigentlichen Briefes trägt, bemüht fich Lenz, eine 

gewisse livländische Dame zu überzeugen, daß fie, ohne Gefahr ihr „Lehn-

gut" zu verlieren, ihre Töchter nach S t . Petersburg schicken könne, und äußert 

aus solche Veranlassung, solches sei um so weniger zu befürchte«, als jenes 

„Lehngut" „ehemals e i n e s de r d e r U n i v e r f i t ä t i n D e r p t z u g e h ö r i -

g e « G ü t e r gewesen und insofern die Anwendung dergleichen Stiftungen 

an die Wittwe eines in vielen Schlachten verdienten Officiers — dem 

göttlichen Willen gemäß" (!) „sei" . . . . 

„Das Gut ist ihre", heißt es weiter, „solang fie lebt . . . und wenn 

ihre Töchter nach Petersburg reisen . . . so bleibt ihr das Gut , die Töchter 

mögen heurathen, zumal da es im Cadettenkorps ist, von wo Liefländer 

als Studenten aus die k ü n f t i g e Akademie zu P l e s k a n gehen" . . . 

I n einem Briefe an einen Kaufmann B r o w e r oder B r a u e r kommt 

er auf denselben Gegenstand zu sprechen und fährt dann, ohne für s. g. 

Vernünftige ersichtlichen Zusammenhang, also for t : „Man hat in Derpt 

noch das alte Gemäuer einer sogenannten Schwedischen Kirche, welches 

Herrn Bacmeister, der mit allen Details von diesem O r t bekannt sein muß, 

dessen U n i v e r s i t ä t er beschrieben, nicht unbekannt geblieben sein kann. 

Auch wird er wissen, daß Derpt zum Ansenbunde gehörte (der in Now-

gorod zerstört ward) und eine Verbindung durch Pernau mit der Ostsee 

hatte, so wie durch den Peipus und den Fluß Narwa mit dem Finnischen 

Meerbusen, folglich die Möglichkeit einer — H a n d e l s s c h u l e in D e r p t , 
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die freilich den Beistand des u m l i e g e n d e n A d e l s , der den Jahrmarkt 

oder die Messe daselbst besucht, nöthig hat , nicht so ganz völlig unter die 

eitlen Träume und Schimären verwiesen werden muß . . . . „Sollten die 

Herren Korrektoren und Verbesserer der Sitten und Denkart des Landes, 

besonders des Volks , in Lief-, Jngermanland und Finnland, die sonst 

unter dem altmodischen Titel von H o s m e i s t e r n ins Reich verschrieben 

worden, nicht Gelegenheit haben, den Ade l auch in L i e s l a n d zur Un-

terschrist einer — Übersetzung der berühmten Bonnetschen, Sammlungen 

,der Naturgeschichte, des Pflanzen-, Stein- und Thierreichs in die R u s s i -

sche S p r a c h e , wahrscheinlich auch mit Beiträgen von einheimischen Rus-

sischen Producteu aus den drei Reichen, zu welchen Künstler, Mahler uud 

Kupferstecher-^-(ich habe im Elsaß sechs Wochen lang Kuhfleisch gegessen, 

welches mich sehr ost an die Geschichte. Abrahams erinnerte, welche am 

Terek von den dasigen wilden Kosacken noch mit Schlachtung eines wirklich 

buchstäblichen Bocks mit Hörnern, Fell und Klauen begangen werden soll; 

so nöthig sind in unseren neuern geschliffenen Zeiten richtige Erklärungen 

der. Kunstwörter, deren Mißverstand entsetzliche Folgen haben kann) — in 

contractmäßigeN Anspruch genommen und wohlbezahlt werden müssen, durch 

-ein gutes Wort zu gelegener Zeit willig zu machen? — D e r Ade l und 

d i e D a m e n unterschreiben doch so gern zu allerlei Kleinigkeiten und 

Possen in Prosa und Versen, die nur zur Belustigung in trüben Stunden 

nnd wider die Langeweile auf dem Lande, auch zu einer künstlichen ange-

nehmen Melancholey dienen, aber, eigentlich den wahren Nutzen ihrer Haus-

Haltungen, Kinderzucht, Bediente und Unterthanen, ja sogar des Umsatzes 

ihrer Naturproducte mit Ausländern, niemals befördern werden. Solche 

Bilder mit Farben würden allen möglichen Arten von laoxuss und Zun-

gen, sie mögen nun om oder oo aussprechen, willkommen und verständlich 

s«in. Ich hoffe, meinem lieben Bruder Vicarins und durch ihn und Herrn 

Pastor O l d e k o p p auch meinem theuern alten Vater gelegentlich davon 

zu schreiben, wenn der letztere schon sein kleines Bischofshof*) noch nicht 

einmal besucht hat, wo ich mich gerne mit ihm zusammen fände, um auch 

ein Paa r n e u e Worte mündlich mit ihm wechseln zu können, über hundert 

Dinge, die hauptsächlich S c h u l e n u n d E r z i e h u n g s a n s t a l t e n , be-

treffen" . . . . 
Eine der merkwürdigsten Auslassungen dürste die folgende, einem fer-

*) So heißt die nahe bei Dorpat belegene Widme des livländischen Generalsuperin-
tendenten, dessen Würde Lenzens Vater damals bekleidete. 
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nern nndatirten Briefe entlehnte sein: „Ich habe die Akten eines seltsamen Prv-

cesses unter der Feder in Abficht der l i e f l ä n d i f ch e n n n d P l e s k au i f chen 

U n i v e r s i t ä t e n , die noch bloße Wesen der Einbildungskraft find, unter-

dessen im Cabinet schon ihre Wirklichkeit babeu, wenn von unserer Seite 

nur ein wenig — ein klein wenig Hebammenkunst angewandt wird. S i e 

find niemals in Derpt auf dem Jahrmarkt gewesen , edler Freund? Und 

wissen also nicht, 'daß dort Kaufleute aus Ost und West 4 Wochen nach 

Weihnachten ausstehen. Daß ich dort aus Frankreich und der Schweiz 

und Italien Kaustente gefunden, erinnnere mich aus Kinderjahren. Nun 

steht unser Zobelverkäufer hier und betet zn Gott und niemand erhört ihn, 

weil man seine Sprache nicht kennt. Er machte eine Reise, die ihm mit 

eigenen Pferden — nach Ih re r Ausrechnung wieviel? — aus der Post 

nach der Taxe 16 Rubel kostete. Vielleicht wäre ihm Hin- und Rückreise 

mit 9 0 Rubel über und über bezahlt, denn S i e wissen, wie Russen reisen. 

Würde nun aber der Fürst Kurakin uud eine gewisse Gräfin und eine ge-

wisse Fürstin der Akademie in Petersburg ihm wohl garantiren« daß er 

auf dieser Reife wenigstens 5 Zobelpelze verkauft, che die Liefländer fie 

aus Canada und von den Amerikanern suchen, außer was er fürs Frauen-

zimmer absetzt, die Kragen, Besätze u. f. w. von Zobel tragen. S i e ken-

nen aber M it scherlich nicht, den Buchhändler? Und hier wären junge 

Herrn Übersetzer und Schriftsteller genug, ihm einen Laden in Derpt zu 

formireu mit Übersetzungen, Journalen und Auszügen? Unser Zobelhändler 

nähme also auch Bücher mit sür Mitfcherlich, damit wenn durch die Cor-

respondenz des hiesigen M e t r o p o l i t e n und der — fehr gelehrten Mit-

glieder der hiesigen theologischen Fakultät in Saikonospaß mit dem R i g i -

schen E rzb i s chos I n n o k e n t i i Zutrauen zwischen Deutschen und Russen 

herauskommt, die Fürstin Daschkoss eine g e l e h r t e G e s e l l s c h a f t d e s 

D e r p t s c h e n A d e l s stiftete, die eine deutsche und russische Typographie 

nach P l e S kau a u s O b e r p a h l e n vermittelten, und anstatt ihre Kinder 

mit unsäglichen Kosten 1000 Meilen weit hinauszuschicken, dort Gelehrte 

zu Professoren mit Kostgängern a n p f l a n z t e — damit, sage ich, diese 

Liefländischcn Herrn, die 100 Rbl. aus eine Charte setzen, fich dort we-

nigstens mit einem anständigen Pelz weisen können. — Nun ist eS lustig 

mit meinem Proceß mit den dafigen schönen Damen, verheuratheten und 

nichtverheuratheten, die katholisch thaten und nicht heurathen durften, damit 

fie ihre geistlichen Stifter nicht verlören. S ie dürfen glücklich itzt von der 

Sandbank abstoßen und . . . nach Petersburg reisen, um sich mit den 
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Offizieren des Cadettenkorps zu verheurathen, weil zu vermuthen steht, 

daß auch Liefländer aus dem Corps nach P l e s k a u reisen werden, i h r e 

^ S t u d i e n d o r t zu v o l l e n d e n . S o giebt Gott S i e g , und haut ein, 

Brüder!" . . . ^ 

Auch- der folgende Brief an den „Herrn v. B u r n e r bei der Bezki-

schen Anstalt zur Erziehung des Mittelstandes" ist voll wunderlicher päda-

gogischer Gri ten, und schließt mit den Worten: „Sollten unsere Benen-

nungen ans heidnischen Zeiten, die dem Volke so viel wunderliche Ideen 

in den Kopf bringen, nicht abzuändern sein? E s heißt j a : ärgert dich 

das Auge u. s. f. Ich unterschreibe mich gern L i n z oder Luuz nur, 

damit man bei iUeinem Namen nichts als meine Person denkt, und aus 

keine atbe? nen Nebenbegriffe kommt. Verzeihen S ie mein kühnes Ge-

wäsche dem Verlangen, S ie selbst einmal persönlich hier zu umarmen, um 

dem neuen Bibelwerk beizustehen und eine Kanzel zu Katechisationen oder 

kurzen Volksreden unsern jungen Candidaten nach Art der in Saikonospaß 

einrichten zu Helsen. . . . I h r aufrichtig ergebenster 

I . M . R. L a n d s . " 

Eines der zugleich umfangreichsten und phantastischsten Schriftstücke 

aus des kranken tzenz Feder ist ein Schreiben „an den Fürsten u. s. w. 

Grafen A n h a l t , damals" — wie unser treffliche Dichter K a r l P e t e r s e n 

bemerkt, welcher diese Lenzschen Papiere in Händen gehabt und geordnet 

hat, — „General-Gouverneur von Moskau". Ich hebe daraus nur her-

vorj was ans unsern Gegenstand Bezug hat : „Die Einrichtung neuer Uni-

verfitäten würde wahrscheinlich verschiedene versteckte Genies aus den Klö-

stern oder befestigten Pastoraten in den Sommergarten herbeiziehen... 

P e t e r der G r o ß e eröffnete die S t . Petersburger Akademie mit einem 

anatomischen Theater in der Nachbarschaft des SommergartenS, ein chemi-

sches Theater aber würde in einem S taa t wie Rußland mit einer Um-

wendung der Hand einer Selbsterhalterin so weit gesteckter Provinzen 

Millionen verschobene Haushaltungen und Küchen weit schneller in Ordnung 

bringen, als alle Reden ̂  die der bekannte Menenius Agrippa an das un-

ruhige Volk über die Unentbehrlichst des Magens h i e l t " . . . . 

Einem seiner Brüder schreibt Lenz u. A.: „Man sprach einige Zeit-

lang von neuen U n i v e r s i t ä t e n in der Gegend um P l e s k a u und hier 

'gegen den Dnepr in Z e r n i g o w , wo ein Erzbischof und eine Druckerei 

ist, in welcher verschiedene Schriften der Geistlichen in Russischer Sprache 
herauskommen".. . . 
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Und einem andern: „Man studiert überhaupt in Liefland zu wenig 

Russische Geschichte. E s würde dieses hunderttausend Schwierigkeiten und 

Steine des Anstoßes heben, die durch verwirrenden und verfinsternden 

Wahn der Leidenschaften uud des Mißverstandes gemacht werden. Auch 

kommen zu wenig Russische Bücher ins Land, z . B . Lebensgeschichten alter-

Rusfischer Geistlichen mit ihren Gesichtern und altfränkischer. Kleidung, die. 

in heutigen Zeiten nichts Anstößiges haben sollte. . Erfährst D u , lieber 

Bruder, etwas vom verdienstvollen T o p o g r a p h e n H u p e l , so erkundige 

dich doch nach seinem Aesthiisch-Phrygischen Wörterbuche. Ich habe einen 

Aufsatz liegen über die alte Emblematische Sprache des alten Phrygischeu 

Götzendienstes der durch ganz Europa verbreiteten Gallen ohA Priestex 

der Cybele, wie auch der Breesen, Friesen (Phrygier) in Holland, , der 

Esthier (Aesthii des Tazitus) und Litthuanier oder Lateiner, die an der 

Küste wohnten, worin ich die Verwandtschaft aller Sprachen in Rußland 

ve rmuthe" . . . . „Wir hoffen aus eine Akademie der Sprachen und auf eine 

allgemeine Bibelübersetzung mit stehenden Pressen, zu welchen Hier eine 

alte Glocke gebraucht werdey könnte. Diese wird die Überreste- der alten 

Emblematischen Phrygischeu (Sprache) und alle ihre schändlichen ehemaligen 

Mysterien bald ausfegen^ wozu das Feigenblatt M l a ß gab, da.s. 

hieß und im neuen Bunde verflucht ward. — Doch ich plaudere zuviel". 

. . . „Wenn Herr v. K a r a m s i n durchgeht, so erzeug? mir die Freundschaft, 

mein Trauter, ihm, wo möglich, den Aufenthalt recht angenehm zu. machen. 

E r liebt die deutsche Sprache vorzüglich; spricht und schreibt fie,. wie ein 

geborener Deutscher, und könnte mit Hülse des Herrn B a c m e i s t e r in 

Petersburg, da er itzt viel Bekanntschast mit ausländischen.Gelehrten ge-

macht, manchen guten Rath in Ansehung benachbarter Universitäten geben. 

W a s macht der unglücklich ausgelegte noch, viel mehr a ls ich mißverstan-

dene G ö t h e und seine Autorschaft? Hört mau nichts von ihm??. ^ 

E s bleiben nun noch zwei datirte Briefe übrig, an einen Bruder in 

Riga und an einen Herrn von S t e r n h i e l m in Wasola bei. Dorpat . 

Erster» trägt das Datum M o s k a u , d. 9. November 1791" und enthält 

folgende Ste l le : 

„Die D e r p t s c h e U n i v e r s i t ä t ist zu Wasser geworden, so sehr ich 

mich in Petersburg bei der Akademie bemüht, fie wieder in Andenken zü 

bringen, allein ich hoffe, der Lieständische Adel wird nichts dabei verliere»,-

weder der Rigische noch des Döptschen Kreises, bei welchem unser lieber 

Bruder Friedrich so viel Influenza hat. I s t nicht eine Verordnung, daß-
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der Adel zu gewissen Zeiten sich in Riga aufhalten muß, besonders der 

in CollegikS: und dehnt sie sich nicht etwa auch aus die Landgeistlichkeit 

a n s ? . . . Wie sehr wäre zu wünschen, daß e ine hohe S c h u l e im 

Lande in der Nähe entstünde, wo die jungen Liefländer, ehe sie heraus-

reisen, und ihr Geld in der Fremde verschwendeten^ ein oder zwei Jahre 

daS Vaterland, seine Sprache und Gerechtsame kennen l e r n t e n ? . . . So l l k 

unser thenrer Altgen bei Confistoriälgeschäften fich seines Sohnes nicht er-

barmen und mein langes Geschmier etwa von Bruder Carl vorlesen las-

sen? Die Herren Erzieher des Menschengeschlechts und die theologischen 

Krittler und Zänker, welche aus Tag Nacht, aus Erdichtungen Wahrheit 

und auS Wahrheit Lüge machen möchten, nur um zu disputiren uud 

Recht zu haben, ohne zu wissen, was fie eigentlich wollen, werden mir 

verzeihen, daß ich, bei den unendlichen Schrauben der sogenannten Ge-

wissens» und Ehegerichte, an meinen Vater selbst Zuflucht nehmen und 

mir seinen väterlichen Segen ausbitten muß — welches zu einem neuen 

J a h r (mit der innigsten Reue über alle meine auch in Liefland begangenen 

F e h l e r . . . ) mir eine ganz neue und andere Existenz schaffen w i r d . . . . . . 

Der Buchhandel würde auch bei Pleskau gewinnen, so wie die Bank-

geschäft? . . . Amnestie aller meiner Thorheiten in Liefland und ein neues 

J a h r ! " 
Der andere Brief, an den Herrn v. S t e r n h i e l m , ist datirt: „Mos-

kau, d. 14. Jenner 1792" und wird, abgesehen von seinen Beziehungen 

aus unsern Gegenstand und seinem sonstigen Inhalte» bei allen Verehrern 

unseres unglücklichen Landsmannes gewiß schon deswegen Theilnahme er-

wecken, weil er nur zehn Tage vor seinem Tode geschrieben ist. Denn 

schon am 24. J anua r 1792 hatte er ausphautafirt und ausgelitten. E s 

wäre also gar nicht unmöglich, daß wir in diesem Briefe das Letzte vor 

uns haben, was J a k o b Michael R e i n h o l ö L e n z überhaupt geschrieben. 

Meine Leser werden somit natürlich finden, wenn ich ihn in ausführlicherem 

, AuSzuge wiedergebe, als die übrigen : 

. „Hochwohlgeborener Herr 

infonders hochzuverehrender Gönner. 

„Ich habe Russische Z o b e l h ä n d l e r aufgesucht, um fie aufzumuntern, 

eine Reise nach Dorpat zu übernehmen, da ich weiß, daß der zahlreiche 

dafige Adel in der h. z. Königsmesse fich sonst mit Pelzwerk von Frank-

reich aus Cauada verfleht und ich nicht begreise, warum ein solcher Han-

del nicht mit Kaufleuten aus Moskau zu schließen wäre. . . . Vielleicht 
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reiset einer unserer hiesigen holländischen Kaufleute hinüber und nimmt 

diese Gaa re mit fich; es war mir hauptsächlich daran gelegen, dem Lies--

ländischen Adel, welcher, wie mau mir gesagt, von der Akademie der-

Wissenschaften Winke erhalten, daß die Monarch in entweder in Dorpat» 

oder in Pleskau . . . eine hohe Schule errichten wolle, einheimischen Adel 

in den Landessprachen und Rechten unterrichten zu lassen, ehe er die 

Fremde besucht, etwa zur Einweihung eines neuen Gebäudes, wie der-

Domoutische Zauberpallast eines verwünschten Prinzen in Pleskau sein 

soll, Vorschub zu thun. Man sprach von einer Druckerei, die aus/ Ober» 

pahleu hierher versetzt werden sollte, und in der That. wäre Herr Pastor 

H u p e l , der sich so verdient ums Vaterland gemacht, «ach der Beschrei-

bung Herrn B a c m e i s t e r s in Petersburg von der alten Akademie zu 

Dorpat, der einzige Gelohrte, der Werth wäre, an Her Stif tung, einer 

Univerfität Theil zu nehmen, da es ihm, wenn er fich etwa im Sommer-

oder Winter-Semester dort aufhalten wollte, an einem Adjunct in Ober, 

pahlen oder auch in PleSkäu oder Dorpat nichh fehlen sollte. . . . Verzei-

hen Ew. Hochwohlgeboren, daß ich alle Mißverhältnisse zwischen Ausland 

und Liefland auf die Rechnnvg alter Chronikenschreiber und. Schulfüchse 

setze. S ie waren nicht viel besser, als die Romanenschreiber, die bei den 

häufigen Pressen in Deutschland fich wohl oft- der seltsamen Anwendung 

ihrer Rittergeschichten von der runden Tafel nicht versehen würden, l D i e 

Schwierigkeiten der Sprache, die durch Sitten, Gebräuche Speisen sich 

gerne möchten verrathen la-ssen, wenn sie sich Fehler in der Aussprache zu 

begehen scheuen, machen das einzige Mißverständniß. Die Russische Geist-

lichkeit in Petersburg versteht sich sehr wohl mit der Deutschen, und wenn 

Druckereien in beiden Sprachen, oder die Übersetzung des nehmlicheu 

Buches in beide, den Weg öffneten, so würde man bei dem Russen das 

nehmliche Nervensystem und Blutumlauf und auch .die nehmlichen Gesin-

nungen antreffen. . . . Ich befinde mich ein wenig in einer kritischen Lage. 

. . . ES,ist schwierig mit meinen Geschwistern Briefwechsel zu führen, denn 

da ein Professor in Gießen mir die Ehre erwiesen, mich mit dem Roman-

schreiber — der aber in andern Aemtern dabei steht— Herrn G ö t h e in 

eine Liste zu setzen, so suchen und finden fie in allen meinen Briefen nichts 

als unverständliche Worte, Poesie und Roman. Der Himmel wolle ihnen 

das wohl bekommen lassen und den Buchhandel in Livland vermehren,-

damit fie auch den berühmten. R o u s s e a u vom Fuß der. Pedemontischen 

Gebirge zur Ehre unserer Nation in unserer Sprache lesen können. Meine 



5 1 3 Die Historie von der Univerfität zu Dorpat, 

ziemlich ernsthaste Krankheit setzt diesmal allen launigten uebenausschie-

leudeu Anspielungen Grenzen; unser Leben ist freilich auf diesem Erdball 

nur allzuoft wunderbarer, als es fich das Hirn der Dichter und Leser von 

Gedichten vorstellen m a g " . . . . 

Nachdem er dann nochmals auf die barocksten Handelspolitischen 

Phantasien zurückgekommen, schließt dies muthmaßlich letzte Lebenszeichen 

des auch noch im Wahnsinne merkwürdigen Mannes mit den Worten: 

„Ich breche ab, um Ew. Hochwohlgeboren als ein Kranker die aufrichtige 

Achtung zn bezeugen, welche mir I h r persönliches Bezeigen eingeflößt. 

Den L iphar t i schen Häusern bezeige meine Ehrerbietung gleichfalls, und 

den jungen von Löwens t e rn bitte gelegentlich beizubringen, daß ihr ehe-

maliger Hofmeister im Hause des D . B ü s c h i u g in Berlin schon vor meh-

reren Jahren den Schritt gethan, den wir alle einmal machen werden, 

und welchem in diesen Tagen auch bisweilen nahe war 

Ew Hochwohlgeboren 

gehorsamer Diener 

A M . R . Lenz". 

Und zwar näher als er dachte! Auch er hatte ihn gethan, noch vor 

dem Wechsel des Monats. 

Unabweisbar im Interesse unserer.geschichtlichen Aufgabe erscheint 

nun die Frage: wo hatte Lenz den Stoff zu seinen toll-vernünstigen Com-

binationen hergenommen? Von welcher Seite her erhielten seine gestörten 

Denkkräste den S toß , der sie immer und immer wieder trieb, sich mit 

der Gründung einer Univerfität — in Pleskau — in Dorpat — als 

Ersatz für die seit 70—80 Jahren gemißte schwedisch-livländische — zu be-

schäftigen? I s t es wahrscheinlich, daß dies alles Erfindung sollte gewesen 

sein, reines Erzeüguiß seines angeborenen Triebes für landespädagogische 

Probleme und seiner nicht minder tief wurzelnden Liebe sür sein Vater-

land ? — Undenkbar wäre es nicht, denn Bekanntschast mit den Bacmeister-

fchen Forschungen, mit den in Betracht kommenden geographischen Ver-

hältnissen, mit dem, einem livländischen Pastoren-Sohne und ehemaligen 

Hofmeister gewiß geläufigen Unterrichts- und Erziehuugsbedürfnisse seiner 

Heimath: alle diese Ingredienzien zusammengerührt in dem Vehikel einer 

krankhaft zersetzten Logik könnten schon die Voraussetzungen zu jenen 

wunderlichen Gebilden, jenem Gedankenknäuel abgeben, in welchem — 

gleichsam eine Art merkantilisch-literarisch-kirchliche „Hunnenschlacht" schla-

g e n d — über den einst blutgetränkten, jetzt nach Rousseau-Basedowscher 
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Bildung lechzenden Gefilden zwischen dem Würzjerw und Peipus — Ge-

stalten schwedischer Professors und sächsischer Hosmeister, livländischer P a -
store, chokolat-sörmig eingetrocknete dicke Suppen seilbietend, und weh-

müthig nach adeligen Kunden ausschauender moskauer Zobelhändler, alter 

langbärtiger russischer Geistlicher . . . „in braunen verschollenen Gewändern" 

und moderner Buchdrucker mit „stehenden Pressen", — kaum entwirrbar 

durcheinanderrasen, — eingefaßt von der Luftspiegelung des S t . Peters-

burger Sommergartens hüben, des Moskauer Saikonospaß drüben und 

wolkig überwölbt von der Kuppel des Zauberpallastes in Pleskau durch 

dessen Hallen man gespenstisch-mährchenhast schreiten fieht einen „ver-

wünschten Prinzen", welchen niemand bei'seinem wahren Namen rufen darf! 

Fast könnte uns ein Bedauern überschleichen, anerkennen zu müssen, 

dies alles sei nicht freie Erfindung. Tatsächlich aber ist, daß in die Ent-

wickelung der Geisteskrankheit unseres Lenz ein höchst prosaisches Motiv 

von außen her mitten eintrat, welchem wir wohl das Verdienst nicht wer-

den absprechen können , dem landespädagogischen Gährungsstoff in dem 

kranken Hirn gewissermaßen Richtung und Gestalt gegeben, ihm gleichsam 

eine Art Krystallisationspunkt dargeboten zu haben. I m frühern Verlaufe 

meiner geschichtlichen Untersuchung fand ich zu bemerken, daß die Kaiserin 

K a t h a r i n a II . während ihrer ganzen langen Regierungszeit, und ins-

besondere von dem Augenblicke an, da — im September 1 7 6 8 — die liv-

ländische Ritterschast den P lan zu einer in der Anlage namhaft über den 

alten schwedisch-livländischen Zuschnitt erweiterten Landesuuiverfität Dorpat 

zu allerhöchster Bestätigung unterlegt hatte, nicht für angemessen erachtet 

habe/auf diesen Wunsch der Liv- und Estländer einzugehen. Hier aber 

ist der Or t eines gesetzgeberischen Aktes der genannten Kaiserin zu geden-

ken, welchir beweist, daß fie keineswegs der Gründung von Univerfitäten 

überhaupt abhold gewesen, sondern nur eben den deutschen Ostseeprovin-

zen eine solche zu gewähren Anstand genommen. Ich meine den nament-

lichen UkaS der Kaiserin Katharina II. vom 29. Januar 1786, aus wel-

chem ich, nach Anleitung van F. G . v. B u n g e ' s Repertorium, Band II, 

p. 326, folgende Hauptstelle hersetzen will: 

„Die Commisfion wegen Errichtung der Schulen soll einen P lan zu 

den im Reiche a n z u l e g e n d e n U n i v e r s i t ä t e n machen, nach solgenden 

Regeln: 1) Für die erste Zeit ist es hinlänglich, drei Univerfitäten zu 

haben, als namentlich in P l e s k a u , Tschern igow und P e n s a ; 2) die 

theologische F a e u l t ä t darf sich nicht mi t den U n i v e r s i t ä t e n be -

Balttscht Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hst. 5. 3 4 
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f a ssen , da die Lehre der Theologie den geistlichen Schulen zugeeignet ist, 

davon nicht nur zwei geistliche Akademien, die moskausche Saikonospaski-

sche und die Kiewsche von dieser Facultät versehen find, sondern es kann auch 

ein jedes Seminarium diese Lehre (nämlich die Lehre der Theologie) einführen". 

Die Punkte 3 — 6 , welche der namentliche Ukas noch sonst enthält, 

würden hier ohne Interesse sein. Könne» doch auch kaum die angeführten 

Punkte 1 und 2 aus praktisch geschichtliches Interesse Anspruch machen, 

da meines Wissens weder Pensa noch Tschernigow noch Pleskau jemals 

eine Univerfität innerhalb ihrer Mauern fich haben erheben sehen. Wel-

ches praktisch-baltische Interesse könnte überdies ein Univerfitätsplan haben, 

welcher — abgesehu von den außerhalb des baltischen Gebiets und seiner 

geistigen Lebensbedingungen gewählten geographischen Punkten — eine 

principielle Trennung der Theologie von aller übrigen Wissenschaft an die 

Spitze stellte? 
Gleichwohl hat jener, ohne unmittelbare Folge verbliebene nament-

liche Ukas sür unsere gegenwärtige Untersuchung ein doppeltes — so zu 

sagen theoretisch-praktisches — Interesse: einmal nämlich beweist er die, 

schon oben gekennzeichnete zeitweilige Abneigung in den höhern Regionen 

der Staatsregierung gegen Ausstattung Dorpats mit einer — wesentlich pro-

testantisch-consesfionell gefärbten — Landesuniversttät; das fernere und ganz 

eigentlich hier in Betracht kommende Interesse jenes namentlichen Ukases 

besteht darin, daß offenbar er es war , welchem Lenz viele positive Data 

seines Univerfitätstraumes entlehnt hat. „Pleskau — Tschernigow — Pensa 

— Theologie — Saikonospaß" — das waren die Stichworte, deren sich 

seine träumende Seele bemächtigte, und eine finnige Betrachtung der Wech-

selwirkung zwischen Makro- und Mikrokosmus wird nicht umhin können, 

bei diesem Anlasse eigenthümliche Reflexionen anzustellen. Einerseits z. B . 

ist es gar nicht so ganz unwahrscheinlich, daß die einzige reale Wirkung 

einer solennen politischen Manifestation in der unbewußten nnd gleichsam 

u n f r u c h t b a r e n B e f r u c h t u n g des in seinem innersten Productionsnerv 

tödtlich gelähmten Intellektes eines an den Usern der Moskwa verkom-

menden baltisch-deutschen Dichters bestehen sollte, dessen ganze PhGtaf ie , 

wenn fie noch miwnter einmal eines gesundern Ausflackerns froh werden 

konnte, fich in den Ausruf zusammendrängte: „ W ä r e doch die M o s k w a 

de r R h e i n " ! Jener Rhein, an dessen Usern er einst mit Göthe lust-

wandelte, und wohl auch Strophen dichtete, wie diese hier, den Trüm-

mern seines geistigen Nachlasses entnommen: 
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Seele der Welt, unermüdete Sonne, 

Mytter der Liebe, der Freuden, des Weins, 

Ach ohne dich erstarrt die Erde 

Und die Geschöpfe in Traurigkeit. 

Und wie kann ich von deinem Einfluß 

Hier allein beseelt und beseligt 

Ach, wie kann ich den Rücken dir wenden! 

Wärme, Milde! mein Vaterland 

Mit deinem süßesten Strahl» nur laß mich, 

Ach ich flehe, hier dir näher 

Nah, wie der Adler dir, bleiben. 

Wer aber hinwiederum andererseits den Umstand ins Auge saßt, daß 

die Lenzschen Träume nicht allein w i r k l i c h e Träume sind, wie sie jeder 

Beobachter des Traumlebens kennt, deren bunte Welt sich schließlich als 

angeregt durch irgend einen äußerlichen Anstoß des erschlaffenden Geistes-

organes erweist, welchem das wache kritische Bewußtsein schlechterdings 

nichts Poetisches zu entlocken vermöchte, sondern auch w a h r e Träume, so-

sern fie einigermaßen kenntliche Bilder dessen vorspiegeln, was nachmals, 

ja, was fast unmittelbar nach des Träumers Versinken in jenen Schlaf, 

dem auch das Träumen versagt ist, in der Welt des wahren Lebens t a t -

sächlich Platz greifen sollte, — der wird sich kaum der Frage erwehren 

können: ob nicht auch rückwärts, d. h. aus der kleineu Welt hervor nach 

der großen hin, irgend ein Kausalnexus obgewaltet habe? Oder sollten 

jene Lenzschen Träume schlechterdings nur als passive Reflexe gewisser 

dunkel in seinem Innern sortwuchernder Eindrücke aufgefaßt werden kön-

nen? Solcher Eindrücke, wie er fie nicht nur neuerdings von halbver-

standeuen, sanguinisch-optimistisch ausgenommenen gesetzgeberischen Erlassen 

empfing; nein, wie er fie in der Heimath, bei noch gesunderen Geistes-

kräften, im Verkehre mit den wärmsten Patrioten, hellsten Köpfen, edelsten 

Herzen seines Vaterlandes empfangen haben mochte: bald in Klagen über 

die entbehrte, bald in Kunde der einst dagewesenen, bald in Fragen nach 

der fort und fort erhofften Landesuniversität? Sollte die Annahme so 

ganz unzulässig sein, daß jene Traumbriese in der Heimath, wo nicht be-

kannt geworden, so doch von einem oder von dem andern ihrer Empfänger 

in engerm oder weiterm Kreise mitgetheilt, das Ohr eines Mannes getrof-

fen haben könnten, welcher die Kunst verstand, auch dem scheinbaren Un-

sinne S inn abzugewinnen? I n mir wenigstens sträubt fich^ nichts gegen 

34* 
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den Glauben, daß ein wahrhast geistvoller, fruchtbarer, gestattuugskrästiger, 

mit einem Worte, ein Kops, welcher sähig ist, Kern und Schale, Grund-

idee und Abwandelung zu unterscheiden, mit mehr als blos psychologischem 

oder psychiatrischem Nutzen den Träumereien der Wahnfinnigen — diesen 

ost nur sür den Alltagsfinn verdeckten Orakeln — lauschen wird, und daß 

es sonach wohl paradox, keineswegs aber absurd wäre, die Thefis auszu-

stellen: der Wahnsinn des unglücklichen J a k o b M i c h a e l R e i n h o l d 

Lenz könnte vielleicht kräftiger mitgewirkt haben, die baltische Univerfität 

aus dem Reiche der Gedanken in das Reich der Dinge einzuführen, als 

die Vernunft des nohlconditionirten Augus t W i l h e l m H u p e l . Ueber 

diese Thefis zu disputireu, überlasse ich jedoch Anderen und wende mich 

nunmehr zu urkundlicher Darstellung der Geschichte jener Einführung. 

W. v. Bock. 
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Neber die lmrtSudischen Weideservitoten.^) 

I. 

^ i n Bedürsniß stellt fich für unsere landwirtschaftlichen Verhältnisse in 

Kurland immer unabweisbarer heraus: es ist die Aufhebung jener Be-

schränkungen, die unter dem Namen der Weideservitutberechtigungen aus 

so manchen Ländereien an unzähligen Stellen unserer Provinz lasten. 

D a s Wesen dieser Weideservitutberechtigungen besteht dar in , daß 

Fremde aus fremder Grenze ihr Vieh wie aus eigener weiden lassen dürfen 

und somit einen Mitbesitz an dem beweideten Landstrich üben. Ein mit 

Servituten belastetes Weideland darf daher ohne vorhergegangenes Über-

einkommen der Betheiligten weder aufgerissen noch geebnet noch durchgraben, 

noch überhaupt zu andern Zwecken oder in anderer Art benutzt werden, 

als seit Begründung des Servitutrechts gescheht! ist. E s hat zu bleiben, 

wie es ist, solange auch nur ein einziger der Betheiligten in die Aenderung 

nicht willigt — sei es auch ein solcher, dem nur das geringste Maß des 

betreffenden Rechtsanspruchs zusteht, z. B . nur mit sehr wenigen Thieren 

und nur während einer sehr kurzen Zeit des Jahres weiden zu dürfen. 

Die Entstehung dieser Servitutberechtiguugeu mag sür manche Oert-

lichkeiten in die dunkle Vergangenheit fallen; auf andern Grundstücken aber 

haben fie fich erst in neuerer, ja neuester Zeit begründet — begünstigt 

*) Es find zwei unabhängig von einander eingegangene Aussätze, die wir unter diesem 
Titel zusammenfassen. D. Red. 
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durch jene gesetzliche Bestimmung, die durch eine ungestörte Beweidung 

während sechs Wochen, schon ein Anrecht aus die Wegeservitut erwerben 

läßt, aus welchem nur richterlicher Spruch wiederum verdrängen kann. 

Getroffen werden aber von der Last der Weideservituten in Kurland 

vor allem die Krondomainen und die Widmen, zumal die kirchlichen, deren 

Inhaber oft nur aus dem beackerten Theil ihres Areals unbeschränkte Herren 

sind, aber aus Wiesen und Triften sich in ihrem Besitze allseitig gestört 

und gefährdet sehen. Die Erklärung aber sür diese Erscheinung liegt nur 

zu nahe. Denn vou jeher wußte jeder wirkliche Eigenthümer das Seinige 

sorgsamer zu bewachen als derjenige, dem ein Besitz nur aus kurze Zeit 

zugetheilet war; Domainen und Widmen aber waren von jeher in den 

Härchen zeitweiliger Besitzer. D a ließ denn Nachlässigkeit Manches über-

sehn; nachbarliche und fteundsch astliche Verbindungen führten zu Conces-

sivnen, die später leicht zu fremdem Vortheil ausgebeutet werden konnten; 

Rücksicht aus Freundschaft oder Feindschaft oder die Furcht, sein gutes 

Recht aus eigenen Mitteln unter deu gegebenen Verhältnissen nicht durch-

führen zu können, hielten von der Verfolgung desselben ab; ja Mancher 

sah, zumal in srühern Jahren, ans Ländstrecken, die wenig nützbar schienen, 

die Gestattung einer Servitut für etwas sehr Geringfügiges an. Dazu 

kam endlich ^ daß bei dem "redlichsten Willen und aufmerksamsten Streben, 

das zeitweilig Anvertraute unversehrt zu erhalten, ost dem Inhaber die 

Möglichkeit dazu fehlte und auch heute noch hie und da fehlen mag. Denn 

weder die Krondomainen noch die Widmen waren vermessen. Karten also 

gab es nicht, Grenzmale waren an den wenigsten Stellen aufgeworfen; 

Baume, einzelne Gesträuche, Steine u. s. w. mußten die Grenzen bestim-

men und sollen es auch heute vielfach noch. Wie leicht wurden fie unter 

solchen Verhältnissen verrückt! Um wie viel leichter noch mit dem weiden-

den Vieh überschritten! Es war natürlich, daß der zeitweilige Inhaber der 

Widme oder Domaine seine Grenzen nicht nach allen Seiten hin zu kennen 

pflegte und die Sorge sür die ungefährdete Erhaltung des ihm anvertrau-

ten Besitzes zum größten Theile dem guten Willen seiner Leute überlassen 

mußte. Ohne ein Jnventarium oder sonst einen gesetzlichen Nachweis 

über die Rechte, die sein zeitweiliges Besitzthum zu üben, oder die Lasten, 

die es von Fremden zu tragen hatten in Händen zu haben, wie konnte und 

wie kann er noch heute dem entgehn, in der einen oder andern Hinsicht 

die Rechte des ihm Anvertrauten zu gefährden? Und wenn er nach Mona-

ten oder Jahren erfuhr, was von Anderen ihm angethan oder von ihm 
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selbst versäumt war , so war schon die Wiedererwerbung des Verlornen 

unmöglich geworden. Genug! aus diese und ähnliche Art sind die Kron-

domainen und Widmen im Lause der Zeit mit einer unsäglichen Masse 

von Servituten belastet worden, während die Privatbefitzlichkeiten meistens, 

sowohl gegen einander als auch den Domainen und Widmen gegenüber, 

das Ihrige mit Sorgsamkeit zu wahren gewußt haben. 

Als Folge davon sehn wir denn auch allenthalben, wie aus den Pr i -

vatbefitzlichkeiten die Felder sast in jedem Jahre erweitert und ost um das 

Vielsache des Frühern vergrößert, die Wiesen und Tristen cultivirt, 

Hoflagen und Gefinde neu angelegt oder erweitert werden, während die 

Domainen und Widmen aus ihren beschränkten Zuständen nicht herauskom-

men, es sei denn, daß bei den Domainen hie und da eine Ablösung der 

auf ihrem Befitze lastenden Servituten zu Stande gebracht worden ist. 

J e mehr es nun nicht nur im Interesse der hohen Krone, sondern 

auch des ganzen Landes zu wünschen ist, daß auch aus den Domainen-

güteru, die einen so unverhältnißmäßig großen Theil Kurlands einnehmen, 

die landwirthschastliche Cultur zu voller Entwickelung komme; je billiger 

es serner ist, daß nicht die Widmen allein beim Fortschritte der Zeit zu-

rückbleiben, sondern auch fie zum Wohle der Besitzer, sowie der zu densel-

ben gehörigen Bauerschast, vollständig ausgebeutet werden; je mehr es 

endlich im Interesse der Privatbesitzer selber liegt, eine vollständige Regu-

liruug mit Domainen und Widmen sür fich herbeigeführt zu sehn, da sie 

vorzugsweise Servituten ü b e n und nicht d u l d e n : desto mehr ist es an 

der Zeit, Grundsätze zu einer billigen Ablösung der bestehenden Weide-

servituten zu ermitteln und eine Einrichtung, die als gemeinschädlich aner-

kannt ist, nicht serner bestehen zu lassen. 

Darum ist zu wünschen, es bestünde ein festes Regulativ, nach wel-

chem bei allen und jeden Ablösungen, die beabsichtigt werden, verfahren 

werden müßte; ja, es bestünde selbst ein Zwang, der nicht das Wohl der 

Mehreren von der Laune oder dem bösen Willen des "Einzelnen abhängig 

machte; es bestünde endlich «ine richtende Behörde, welche bezügliche Diffe-

renzen durch ihren Spruch beseitigte. Noch aber fehlen alle diese Erfor-

dernisse einer gedeihlichen und schnellen Regulirung sämmtlicher Besitzungen. 

in Kurland und dennoch drängt die vorwärts schreitende Zeit zur Abstel-

lung schreiender Mißstände; dennoch dürfen und können die Servituten 

nicht bleiben, sollen nicht viele und oft die furchtbarsten Ländereien dieser 

Provinz der Enltur entzogen und soll nicht sür eine Menge von Menschen 
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der Unterhalt unmöglich gemacht werden, der sich sonst, selbst bei einem 

ansehnlichen Zuwachs der Bevölkerung, noch leicht erzielen ließe. 

Zwar hat die Verwaltung der Reichsdomainen ein Regulativ erlassen, 

das bei allen Ablösungen aus denselben bisber als Norm beobachtet wor-

den ist. S i e hat auch diesem gemäß aus gütlichem Wege schon manche 

Regnlirnng zu Stande gebracht; ja es hat fich bei den Besitzern von Pr i -

vatgütern die Idee ausgebildet, daß nach demselben Regulativ auch in 

jeglichem andern Falle verfahren werden müsse, so oft von Besitzern solcher 

Güter, die in neuester Zeit durch Kauf aus den Händen der Krone in 

die von Privaten übergegangen sind, oder von Inhabern der Widmen 

aus Ablösung der Servituten provocirt werde. Es fragt fich aber, ob die-

ser Maßstab, wie er ist, der Billigkeit entspricht. 

I n der bezüglichen Verordnung, § 16, ist nämlich gesagt: „Wenn 

es nicht durch klare Beweise zu constatiren ist, in welchem Umfange das 

Recht des Eigenthums an der gemeinschaftlichen Nutzung jeder der bethei-

ligten Parteien zusteht, so wird dafür im kurländischen Gouvernement als 

Maßstab angenommen die Zahl der Bauerhöse und die Größe des Acker-

landes derjenigen Güter, welche unter sich gemeinschaftlichen Besitz haben". 

Diesen Bestimmungen gemäß wird also der zur Zeit unter Acker und Pflug 

stehende Boden, sowohl der an der Servitut berechtigten Höfe als 

auch der die Servitut mitübenden Bauerfchaften, als Theilungsnorm für 

jedes in Rede stehende Servitntstück angenommen und es erhält, bei Auf-

te i lung eines solchen, jeder daran Betheiligte ein Stück desselben, welches 

der Größe seines zur Zeit in Nutzung befindlichen Ackers proportional ist". 

Bei dieser von der Domainenverwaltung angenommenen Theilungs-

norm fragt man fich: wie kommt die Größe des beackerten Areals eines 

Gutes dazu, als zu der Benutzung einer commune« Weidefläche aus frem-

dem Grunde in irgend einem rationellen Verhältnisse stehend gedacht zu 

werden? Nimmt man etwa an, daß die Vergrößerung eines Ackers immer 

auch eine gleichmäßige Vermehrung der Heerde aus dem betreffenden Besitz-

thum und damit zugleich eine vermehrte Benutzung der commune« Weide 

aus fremdem Grunde bedinge? D a s aber wäre eine Voraussetzung, die 

weit davon entfernt ist, auch nur in der Regel zuzutreffen. Denn nicht 

dazu vergrößert man sein Ackerareal in Kurland, um die in gleichem Ver-

hältniß vermehrte Heerde, wie früher bei dreifeldriger, so jetzt bei mehr-

seldriger Wirthschast — hungern zu lassen und mit einem nicht einmal 

mittelmäßigen Ertrage derselben sich zu begnügen. Die vergrößerten Fel-
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der vielmehr sollen die Möglichkeit zum Anbau von Futterkräutern bieten; 

die gewonnenen Futterkräuter aber, sowie die durch ihren Anbau erzielte 

kräftige Weide auf den Feldern, dem Vieh eine reichlichere Nahrung im 

Sommer wie im Winter geben. D a s Vieh soll erstarken, die Race sich 

verbessern, der Milch- und Fleischertrag ein höherer werden. Der Dünger 

soll sich mehren und kräftiger, nachhaltiger werden, die Fruchtbarkeit der 

Felder erhöhet werden, das Gut in seinem Werthe allseitig steigen. Man 

w i l l also auch nicht mehr, wie einst, auf schlechten Weiden seine Heerde 

hüten lassen; man entzieht vielmehr, so viel möglich, sein Vieh den 

nackten und abgefressenen Communitäten, wie dieselben sast immer find; 

man treibt höchstens aus dieselben, wenn man aus seinen Feldern seinem 

Viehe noch nicht oder nicht mehr ausreichende Nahrung bieten kann, oder 

weil man denn doch auch auf den Servitutweiden ab und zu weiden 

m u ß , um sein Recht aus dieselben nicht zu verlieren. 

Vergrößerte Felder bedingen also nicht gleichmäßig vergrößerte Heer-

den, noch weniger gleichmäßig vermehrte Benutzung gemeinsamer Servi-

tntsweiden; diese Benutzung im Gegentheil wird stets geringer, je größer 

das beackerte Ackerareal wird, aus dem man weiden kann; oder man müßte 

denn in solcher Fruchtsolge, ohne Futterkränter, seine Felder bestellen, daß 

fie, bald erschöpft, jede Frucht versagen. 

Aus welchem rationellen, wirthschaftlichen Grunde beruht denn also 

die Bestimmung, daß die G r ö ß e d e s A c k e r a r e a l s die Theilungsnorm 

bei Ablösung von Servitutrechten aus communer Weide abgeben soll? — 

Jeder Servitutberechtigte freilich müßte seine Interessen aufs höchste ver-

kennen, wenn er nicht sofort, und wäre es selbst mit theilweiser Beschrän-

kung der ihm zugestandenen Ansprüche, willig die Hand zu einer Einigung 

aus solcher Grundlage böte, falls er nicht zu warten vorzieht, weil die 

Ausdehnung seiner Felder in fortwährender Zunahme begriffen ist und also 

der Handel später noch vortheilhaster wird. Nur die die Servitut tragen-

den Befitzlichkeiten erleiden aus diese Art die größten Verlüste und immer 

größere mit jedem neuen Jahre. Zu welchen Abnormitäten dieser Grund-

satz führen muß und tatsächlich sührt, davon nur einige Beispiele. 

Aus einer zu einer Widme gehörigen Weidefläche von ungefähr 2 0 

Deffätinen hat ein von derselben 2 Werst entfernter Kronbauer das Recht, 

seine Pferde zur Nachtweide zu hüten, und wie wenigstens die Bauern 

der Widme behaupten, nur in der Nacht vom Sonnabend auf den Sonn-

tag. Dieses Recht benutzt er aber nur ungefähr von Ansang Mai bis 
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Mitte Juni , weil von diesem Zeitpunkt an die abgemäheten Wiesen in der 

Nähe seines Gesindes ihm eine bessere Weide bieten. Er macht also von 

seinem Setvitutrechte sür 6 Nächte, d. h. nicht einmal 3 volle Tage im 

Jahre Gebrauch, und zwar mit ungesähr 8 Pferden, die er aus die Weide zu 

treiben pflegt. Zwei Wirthe der Widme aber weiden aus derselben Fläche Tag 

und Nacht und beinahe unausgesetzt die ganze Weidezeit (also ungesähr 

168 Tage lang), weil sie ihre abgemähten Wiesen schwer erreichen können, 

und zwar mit ungefähr 16 Pferden, 20 Kühen nnd gegen 30 Schafe» 

(— 16 Kühen). Rechnet man nun das Servitutrecht des Kronbauern 

nach der Angabe der Wirthe der Widme, so stellt fich dessen Anspruch 

aus die Weidefläche - - - - 3 X 8 , oder im günstigsten Falle sür ihn, aus 

2 1 X 8 heraus. Der Anspruch der beiden Wirthe der Widme aber er-

giebt 1 6 - j - 2 0 - l - 1 6 — 6 1 X 1 6 8 , d. h. die Ansprüche verhalten sich wie 

2 4 , resp. 168 : 8 6 6 8 - 1 , resp. 7 : 367. Der Kronbauer hätte also 

bei Ablösung seiner Servitut entweder '/»s?, oder höchstens Vs, der er-

wähnten Weidefläche als Aequivalent seines Nutzungsrechtes zu erhalten. 

Wird aber das Ackerareal als Theilungsnorm angenommen, so hat er einen 

gleich großen Acker wie die beiden Wirthe der Widme zusammen, und 

erhält also die Hälfte der Weidefläche; d. h. die Widme wird bei der von 

der Domainen-Verwaltung angenommenen Regel um das 176-sache, resp. 

26-sache übervortheilt. 

Ein Privatgut ferner hat aus einer andern Weidefläche einer Widme 

das Servitutrecht sür seine Heerde. Vor ungefähr 20 Jahren aber hatte 

dasselbe Gut noch nicht '/s feines jetzigen Ackerareals und es vergrößert 

dasselbe noch jetzt beinahe in jedem Jahre. Theilt man also die Widme jetzt, 

so verliert fie von ihrer Weidefläche 3-mal mehr, als fie vor 20 Jahren 

verloren hätte und muß stets um so mehr verlieren, je später die Theilung 

unternommen wird. 

Ein einstiges Stadthöschen endlich übt mit ungesähr 26 Kühen ein 

Servitutrecht auf einer Fläche, welche das einzige-Weideland einer nicht 

unbedeutenden Domains bildet. Jenes Höschen hat aber, zumal in der 

letzten Zeit, sein ganzes Areal aufgerissen, auch durch Ankauf dasselbe ver-

größert, und besäet jetzt 100 Dessätinen. während die Domains, an einer 

entsprechenden Erweiterung durch verschiedene aus ihr lastende Servituten 

verhindert, bei ihrem früheren Ackerbestande von 80 Dessätinen verblieben 

ist. Wird jetzt die Weidefläche getheilt, so fallen von diesem Kroneigen-
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thnme aus das Höschen 6 Theile, während die Douwine mit 2 8 Wirthen 

und einem großen Viehbestande sich mit 4 Theilen derselben begnügeU muß. 

Und dieses find nur einzelne Fälle, die in meiner nächsten Nähe vor» 

gekommen find. I n wie vielen ähnlichen Fällen mag nun aber auch durch 

den von der hohen Krone selbst aufgestellten Theiluugsgrundsatz das 

Kronsinteresse hart gefährdet worden sein? Und welchen Verlüsten gehn die 

Widmen, sowie die jetzt ohne vorgängige Regulirung verkauften Kronser-

men entgegen, wenn bei allen Ablösungen der Weideservitutberechtigungen 

der bisherige Theilungsgrundsatz gelten soll! 

D a s Weideservitutrecht kann billiger Weise nur bemesseu werden nach 

dem V o r t h e i l e , den es dem Servitutberechtigten bringt und s o v i e l 

nnr sollte jeder Beteiligte bei Auftheilung commnner Weideflächen zu sei-

nem Antheil fordern dürfen, als dem Werthe seines Nutzungsrechtes ent-

sprechend ist. Dieser Werth aber bestimmt fich: 

1) nach der M e n g e und B e s c h a f f e n h e i t d e s V i e h e S , das aus 

dem servitutpflichtigen Grundstück geweidet worden ist. J e mehr Vieh 

aus die commune Weide getrieben wird und je mehr die Gattung dieses 

Viehes zu ihrer Erhaltung aus dieselbe angewiesen ist, desto größer der 

Vortheil des Servitutberechtigten und desto größer auch sein Anspruch auf 

das zU theileude Servitutweidestück. Nicht jedes gehütete Vieh consumirt 

gleich viel. Pferde und Kühe werden in ihren Bedürfnissen gleich gerech-

net; je zwei Schafe aber bedürfen an Futtermaterial nur soviel als e in 

Pserd oder e ine Kuh. Die weidenden Thiere müssen also ans eine gleiche 

Einheit gebracht werden. Der Werth einer Snvitutberechtigung ist ferner 

2) zu bestimmen nach der L ä n g e der Z e i t , während welcher man 

von seinem Servitutrechte Nutzen gezogen hat, nnd hier kommt: 

a) die D a u e r der J a h r e s z e i t in Betracht, während welcher 

es geübt werden durste. Als Weidezeit wird in Knrland gewöhnlich die 

Zeit zwischen dem 15. April und 15. October angenommen. Einige 

Servitutberechtigte treiben nun ihr Vieh während dieser ganzen Zeit aus 

die commune» Weidestücke; viele derselben werden aber auch in der Be-

nutzung ihrer Servitute vielfach und verschiedentlich während dieser Zeit 

beschränkt. Solches ist namentlich der Fall bei allen Wiesen, welche die 

Servitut der Vor- oder Nachweide, oder beider zugleich zu tragen haben. 

Die Zeit deS Graswuchses ist dann bis zur Aberntung von der Weidebe-

rechtigung ausgenommen. Znr Schonung dieses GraSwuchses werden aber 

die Wiesen aus einzelnen Gütern am 23. April, ja selbst früher, in andern 



S30 Ueber die kurländischen Weideservituten. 

aber erst zu Neu- oder Alt - Himmelfahrt geschlossen, ja ans denselben 

Gütern einzelne Wiesen früher, andere später. Wer längere Zeit weiden 

darf, hat bei einer gerechten Auftheilung größern Anspruch, als derjenige, 

welcher nur für kürzere Zeit berechtigt war. E s muß aber ferner 

b) noch berücksichtigt werden, wie o f t in einer zur Ausübung 

einer Servitut berechtigten Zeit der Berechtigte von seinem Rechte hat 

Gebrauch machen wollen oder auch können. Einzelne Güter haben Ser-

vitute, die ihnen zu ferne liegen, aus die sie nur selten, vielleicht nur einige 

Male im Lause des Jahres treiben, nämlich nur wenn der Mangel sonsti-

ger Weide fie dazu zwingt, oder weil fie überhaupt von ihrem Servitut-

rechte nicht zurückbleiben wollen. Andere Befitzlichkeiten können wegen 

vorliegender fremder Grenzen nur zu gewissen Zeiten die ihnen zustehenden 

Servitntflächen erreichen, erst wenn die fremden Wiesen abgemähet sind, 

die fremden Aecker brach liegen. Die aus solche Art in der Benutzung 

ihrer Servituten Beschränkten können bei der Auftheilung der commune« 

Weideflächen offenbar nicht gleiche Ansprüche mit denjenigen machen, welche 

dieselben fortwährend benutzt haben. Endlich — 

e) ist nicht zu übersehen, daß gewisse Servitutrechte nur an ge-

wissen Tagen und gewissen Tageszeiten, etwa nur die Nacht, oder nur 

bei Tage, ja selbst nur aus einzelne Stunden exercirt werden dürfen, wo-

von ein Beispiel oben angeführt wurde. Diese Servituten find aus ihren 

Werth nach v o l l e n Tagen zu reduciren, 

Außer allen bis hieher erwähnten Momenten kommt nun noch 

3) der R a u m in.Betracht, aus dem die Servitut geübt worden ist. 

Denn nicht alle Weideflächen werden von den Servitutberechtigten ihrer 

ganzen Ausdehnung nach beweidet; die meisten Berechtigten find vielmehr 

nur aus gewisse Stücke, innerhalb gewisser Grenzen, mit ihrem Servitut-

rechte beschränkt. Wer nun einen größern Theil beweidet hat , hat auch 

bei Auftheilung der Servitutfläche aus einen verhältnißmäßig größern An-

theil Anspruch als Derjenige, welcher nur ein kleineres Stück beweidet hat. 

S o ergiebt fich denn, daß der Vortheil, den jemand aus der Be-

nutzung einer commune» Weidefläche gezogen hat, ukd somit der A n s p r u c h , 

den er bei einer Auftheilung derselben zu machen hat , gleich zu setzen ist 

dem P r o d u k t e a u s d e r S u m m e d e s w e i d e n d e n V i e h e s m i t 

d e r Z e i t , w ä h r e n d welcher d a s s e l b e g e w e i d e t h a t , und der 

G r ö ß e d e s b e w e i d e t e n T e r r a i n s . Nach dieser und keiner andern 

Regel dürfen Servituten aufgetheilt werden, soll nicht der eine oder der 



Ueber die kurländischen Weideservituten. S 3 t 

andere der Betheiligten in seinen In t e r e s sen , mehr oder minder , und ost 
a u f ' s stärkste gefährdet werden. 

^ M a n wird nun einwenden, daß die Feststellung jener drei Factoren 
(der Größe der Heerde, der Zei t , während welcher, und des Flächenraumes, 
auf welchem geweidet worden) oft mit unüberwindlichen Schwierigkeiten ver-
bunden sein und zu endlosen Strei t igkeiten Veranlassung geben müsse. 

W a s aber zunächst die Strei t igkeiten be t r i f f t , so mnß j a , da kein 
Z w a n g sür A u f t e i l u n g e n existirt, stets auf den guten Wil len der T e i -
lenden gerechnet werden, wie j a auch die Thei lungsnorm der Domainen-
verwal tung den guten Wil len voraussetzt. I s t dieser aber d a , so wird 
J e d e r , um nur zum Zie l zu gelangen, Recht und Billigkeit walten lassen. 
S i n d erst die a l l g e m e i n e n G r u n d s ä t z e f ü r die Berechnung des 
Nutzuugswerthes der Se rv i tu t en festgesetzt, so wird die Ermit te lung aller 
drei Factoren und namentlich der scheinbar schwierigsten beiden ersten nicht 
so schwer sein. D e r b e w e i d e t e R a u m wird jedenfalls leicht durch Zeu-
gen zu constatireu sein. F ü r die Best immung der G r ö ß e d e r H e e r d e 
und L ä n g e d e r W e i d e z e i t nehme man entweder d a s letzte J a h r oder 
sonst ein N o r m a l j a h r ä n , oder benutze auch die Durchschnittssumme meh-
rerer der letzten J a h r e . W e n n m a n hiebet, wie eS natürlich ist, nicht zu 
weit in die Vergangenhei t zurückgeht, so werden fich die Nachweise sür 
eine Zusammenstellung der nöthigen D a t a wol immer finden lassen, und 
sollte d a n n auch in dem Einen oder Andern gefehlt werden, so wird deU-
noch bei diesem Versahren mehr Sicherhei t sein, a l s wenn die Größe des 
zufällig gegenwärtigen Ackerareals a l s Thei lungsnorm angenommen wird . 

Welche Fläche man aber auch immer zur Ablösung von Weideservi-
tuten a u f z u t e i l e n beabsichtige, ob es nun reine Weideflächen oder Wiesen 
oder Aecker seien, man vergesse nicht, d a ß jeder Weideberechtigte fü r seinen 
auf ihn fallenden Antheil n u r W e i d e l a n d , und kein anderes , nach der 
f ü r feinen Anthei l berechneten G r ö ß e des Flächenraums zu fordern h a t ; 
so daß , wenn Wiesen, oder gar Aeck?r fü r Weideland abgetreten werden 
sollen, der Wer th dieser Grundstücke, im Vergleich zu dem servitutpflichti-
gen Weidelande, erst nach seinem w a h r e n Wer the und nicht etwa nach 
einer beliebig angenommenen Regel festgestellt werden m u ß . Auch hier 
wird leicht gütliche E in igung , oder auch ein Schiedsgericht den Ausschlag 
geben können. 

W a s nun aber schließlich die specielle Weideberechtigung aus W i e s e « 
betr iff t — sei es n u n , daß dieselbe n u r aus V o r - oder Nachweide öder 
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aus beides zugleich geht, und daß die betreffende Wiese von dem Eigen-
thümer selbst mit beweidet wird oder auch nicht so ist dabei Folgendes 
im Auge zu beha l t en : 

B e i Weideberechtigungen aus W i e s e n stehen die sonstigen Weide-
berechtigten keineswegs in gleichem Verhältnisse wie der Eigenthümer des 
G r u n d e s . J e n e nämlich exerciren die V o r - und Nachweide in einer be-
stimmten, durch die Schonung der Wiese beschränkten Zei t , während Dieser 
selbst wenn er an der Vor - und Nachweide nicht The i l n immt, seine W i e -
sen eine l a n g e Zeit hindurch, so lange nämlich, a l s dieselben zur Erzeu-
gung des Graswuchses geschlossen find, n u r allein zu s e i n e m Vorthei le 
auszubeuten pflegt. Diese ganze Zeit der Schl ießung muß so angesehen 
werden, a l s ob der Eigenthümer während derselben den fich täglich erzeu-
genden G r a s w u c h s mit einer Heerde durch Abweidung consumirt hä t te , 
deren Größe gleich allen denjenigen Heerden ist, die b i s zur Schl ießung hin den 
ganzen GraSvorra th täglich verzehrten; denn die tägliche Abweidung der 
Wiese durch sämmtliche aus ihr weidende Heerden bewirkte e b e n , daß die 
Wiese bis zu ihrer Schl ießung in abgeweidetes W e i d e l a n d umgestaltet 
wurde und in eben diesem Zustande giebt fie der G r u n d e i g e n t ü m e r nach 
Aberntung derselben dem Weideberechtigten zur Weide zurück. D e r An-
theil des G r u n d e i g e n t ü m e r s an seiner Wiese ist also im allgemeinen da-
hin zu formuliren, daß ihm die Zei t der Schonung zu G u t e kommt, mul-
tiplicirt mit der G r ö ß e sämmtlicher zur Weide berechtigten Heerden, sowie 
mit der G r ö ß e der Wiesen selbst. F a l l s er aber auch die Vor - und 
Nachweide aus der betreffenden Wiese a u s ü b t , so gebührt ihm noch ein 
weitere^.Anthei l an derselben, der ebenso zu berechnen ist, wie der eines 
jeden ber sonst noch zur V o r - und Nachweide Berechtigten. D e r einzelne 
Antheil dieser sonst Berechtigten ergiebt fich aber , wenn man die G r ö ß e 
der Heerde eines jeden mit der Länge der Ze i t , in der fie weideten, und 
m i t der G r ö ß e der beweideten Wiese multiplicirt . M a n nehme folgendes 
Beispiel. D e r G r u n d e i g e n t ü m e r exercirt keine Mitweide, A . und B . aber 
haben d a s Servi tu t recht auf seiner Wiese und zwar A mit 2 0 Kühen , B 
aber mit 3 0 , beide aber hät ten die V o r - und Nachweide zusammengerechnet, 
1 3 6 T a g r l ang , d . h . vom 16 . b i s zum 2 3 , Apr i l und wiederum vom 
2 0 . J u n i bis zum 1 6 . October , so wäre der Antheil des A ^ - - 2 0 X 1 3 6 , 
der des B aber — 3 0 X 1 3 6 (die beweidete Fläche a l s gleich groß ange-
nommen) ; der Eigenthümer aber hätte zu fordern -----60X68 (die Tage der 
S c h o n u n g ) ; es verhielten fich also die A n t e i l e der 3 B e t e i l i g t e n zu ein-
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ander wie 9 : 1 3 V s : 9 V s - — Exercirt dagegen der G r u n d e i g e n t ü m e r bei 
sonst gleichen Bedingungen auch die V o r - und Nachweide zugleich mit den 
andern Berechtigten, und — angenommen — mit einer Heerde von 15 
Kühen, so ist diese zur Best immung seines AntheilS sowohl während der 
Schonung der Wiese, a l s auch während der Zei t der gemeinschaftlichen 
Beweidung mit in Anschlag zu br ingen , so 5 a ß ihm zu G u t e kommt fü r 
die ersterwähnte Zei t 20^-30-j-15 (die Anzahl sämmtlicher weidenden 
Heerden) -----65X58 (die Tage der Schonung) ; sür die Zei t der gemein-
schaftlichen Beweidung aber 15X135 oder 3770-1-2026—5795,. während 
die Antheile der sonstigen Servitutberechtigten durch dieselben Ziffer», wie 
oben ausgedrückt bleiben, d. h . es verhalten sich bei einer vorzunehmenden 
Auftheilung der comumu beweideten Wiese die Ansprüche der Interessenten 
an derselben, des A , des B und des Gruude igen thümers , wie 2700: 
4060;5796, oder ungesähr wie 9 :13 ' / s .19 . 

I . G . G o l d m a » n > 
Pastor zu Hasenpoth. 

ll. ^ 
Kur land w a r b i s vor kurzem ein waldreiches Land. Holzmangel w a r 

völlig fremd nnd daher mangelte d a s Bedürsn iß die Waldungen besonders 
zu schonen. D e r Äbgang jeder sorstwissenschaftlichen Behandlung der W ä l -
der — wenigstens in der Vergangenhei t 7— dazu der Nounenf raß in den 
letzten J a h r e n , haben in vielen Gegenden Holzmangel zur Folge gehabt 
und jetzt erst regt sich die F r a g e : existirt ein schützendes Gesetz? D i e be-
sondere F rage aber , welche in Nachstehendem beantwortet werden soll, l a u t e t : 

I s t nach den in Kur land geltenden Rechten der Eigenthümer eines 
mi t W a l d bestandenen und mit einer fremden Weideservitut belasteten 
Grundstücks berechtigt, wenn der W a l d niedergehauen oder sonst M e r « 
gegangen, zum Anzüge neuen W a l d e s theilweise Schonungen nach 
sorstwissenschaftlichen Grundsätzen anzulegen und während der Zei t der 
Schonuug den Eigenthümer des weideservitutberechtigten Grundstücks, 
von der Weide in diesen SchonUngen auszuschließen? 
G e h t man zunächst zurück aus d a s Wesen und den Legalbegriff der 

S e r v i t u t , so darf der Eigenthümer mit der Sache keine Verände rung vor-
nehmen, welche dem Rechte desjenigen, dem die S e r v i t u t zusteht, Eintrag: 
t hun w ü r d e , ' ) und ist die S e r v i t u t f ü r den Belasteten eine solche B e -

l) Ooeschen. Vorlesungen über das gemeine Civilrecht. B. ll Kap. M § 267 S. 293. 
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chränknng des E i g e n t h ü m s , d a ß der beschränkte Eigenthümer gewisse 
Handlungen aus seinem Eigenthume n i c h t v o r n e h m e n d a r s , zu denen 
er vermöge seines vollen EigenthnmSrechts sonst berechtigt wäre. Jedoch 
ist der beschränkte Eigenthümer (auch bei Se rv i tu t en in M i e n ä o ) im-
mer zu einem n o n kaeers verpflichtet, indem derselbe alles dasjenige unter-
lassen muß , wodurch der begünstigte Eigenthümer in der Ausübung seines 
Rechts gehindert wird , mag durch V o r n a h m e solcher Handlungen der be-
schränkte Eigenthümer sich einen Thei l der Vorthei le aneignen, welche der 
Gegner vermöge seines erweiterten Eigenthumsrechts (Activservitut) an-
spechen kann , o d e r m a g l e t z t e r e r i n d e r A u s ü b u n g s e i n e s R e c h t s 
d u r c h d i e V e r r i c h t u n g j e n e r H a n d l u n g e n a u s a n d e r e W e i s e g e -
stört w e r d e n ' ) . Ebenso ist, wenn einmal eine S e r v i t u t in einem be-
stimmten Umfange existirt, der hierdurch beschränkte Eigenthümer zu allem 
dem verpflichtet, wodurch die Ausübung der einmal bestehenden S e r v i t u t 
bedingt ist. D e r Eigenthümer dars nichts vornehmen, wodurch die Aus-
übung der concreten S e r v i t u t aus irgend eine Weise beeinträchtigt würde. 
Demselben ist daher n i c h t gestattet selbst solche Anstalten zu treffen, welche 
der Ausübung der S e r v i t u t entgegenstehen, z. B . an dem O r t e hinzubauen, 
welcher von der S e r v i t u t be rühr t wird ^). 

D e m angeführten Beispiel des B a u e n s steht der Fa l l des Einfr iedi-
gens einer Schonung behufs Waldanzuges ganz gleich. I s t ersteres ver-
boten, so ist letzteres wahrlich n i c h t e r l a u b t ; es wäre denn, daß ein spe-
cielles Gesetz, welches in Kur land Gültigkeit ha t , bezüglich der Waldscho-
nungen eine Ausnahme statuirend, dem allgemeinen Pr inc ipe derogirte. 

O b es nun ein solches fü r Kur l and gültige Gesetz giebt, wird flch, 
auS nachstehender Erö r t e rung Ergeben. 

D i e oben erörterten Grundsätze fü r die S e r v i t u t stehen nach römischem 
Rechte zweifellos fest. Z n der Lehre von der S e r v i t u t gilt aber vorzugs-
weise d a s römische Recht (dem diese Lehre Entstehung und Ausbi ldung 
verdankt), insoweit flch nicht nachweisen l ä ß t , daß im einzelnen Fal le ein 
neueres Gesetz modlficirend e i n t r i t t ' ) . D a s g e m e i n e deutsche P r i v a t -

') vr. Emil Hoffmann, die Lehre von den Servituten nach römischem Rechte. Darm-
stadt 1LS8, B. I § 2 S. 4 und 5. 

2) Hoffmann I. e. § 9 S. 13. — 1. 17 xr. et § 1.---1. 20 § 3 et ult. v. 6s serv. 
xr. urd. (VM. 2). ?— 1.5 L. cke serv. et ayua (Hl. 34). 1.9 xr. v. si »erv. viad. (VIII. 5)̂  

Mittermaier, Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts 7. Aufl. B. I K 166. 
— Maurenbrecher, Lehrbuch des gemeinen deutschen Privatrechts, 2. Auss. B. I K 2SS u. 
260. — Gerber,deutsches Privatrecht, 4. Aufl. Thl. II K 144. 
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recht modificirt den gedachten römisch-rechtlichen Grundsatz n i c h t , statuirt 
bezüglich der Waldschonungen k e i n e Ausnahme. 

M a n hat nun a u s allgemeinen Grundsätzen die Waldschonungen da -
durch vertheidigen wol len , daß Serv i tu ten a l s Eigenthumsbeschränkungen 
streng zu interpretiren und aus eine so wenig wie möglich lästige Weise 
i. v . eivil i tsr sür den Eigenthümer des p r aeä iu in s e r v i s n s ausgeübt wer-
den müssen. Beide Regeln, dem römischen Rechte entnommen, find a n fich 
richtig, passen aber auf den vorliegenden F a l l gar nicht. D i e Eigen-
thumSbeschränkung ist s t r ic to zu interpret iren, d. h . also, d a ß der S e r v i -
tutberechtigte keinen größern Umsang, kein größeres Te r ra in , keine größere 
Anzahl Vieh beanspruchen kann, a l s stipulirt worden oder a l s hergebracht 
ist. Keineswegs aber ist die S e r v i t u t restriktiv zu interpret i ren, so 
daß Theile des servitutbelasteten Grundstücks zu landwirthschastlichen Zwel -
ken der S e r v i t u t entzogen werden können. Ebensowenig p a ß t der G r u n d -
satz: „ s e r v U u s e ivi lker vs t utviuZa" auf den vorliegenden Fa l l . Dieser 
Grundsatz besagt nichts Anderes , a l s der Servitutberechtigte solle nicht 
nutzlos, über sein Gebrauchsrecht h inaus , der servitutbelasteten Sache S c h a -
den zufügen, dieselbe nicht zerstören u . s. w . Diese Regel deutet Unter-
schied und Gegensatz zwischen dem Eigenthümer und Servitutberechtigten 
a n , ersterer kann nach Wil lkür , letzterer nu r e i v M e r mi t der Sache um-
gehen, aber auch letzterer dars sein Recht im vollsten Umsange gebrauchen, 
und m i t n i c h t e n besagt der Grundsatz des eivMter ut i , daß der S e r v i -
tutverpfiichtete berechtigt sei, Theile der servitutpflichtigen Sache , wenn auch 
n u r zeitweilig einzuziehen, u m a u s landwirthschastlichen oder sonstigen 
G r ü n d e n Verbesserungen anzubringen, W a l d zu ziehen oder fich sonst V o r -
theile zn schaffen. 

Auch berufen fich die Vertheidiger der Anficht, daß dem Eigenthümer 
die Waldschonung trotz der Servi tu tbe las tung er laubt sei, auf G l ü c k s E r -
läuterung der Pandee ten T h l . 1 0 Abthl . 1 § 6 7 9 S . 1 7 8 N r . 3 : „ in 
Waldungen kann zwar eine unbestimmte eingeräumte H u t zu aller Zei t 
ausgeübt w e r d e n , doch hängt in hauigen oder schlagbaren W ä l d e r n die 
Zei t der H u t u n g vorzüglich von dem Wachsthume und der Ar t des Holzes 
a b . D e n n die Zei t , wo nach richtigen Forstgrundsätzen der W a l d geschont 
werden m u ß , ist zu halten, mag d a s Hutrecht noch so uneingeschränkt sein. 
D i e Zei t der Hutung iu W ä l d e r n ist so lange f ü r geschlossen zu halten, 
b i s die B l ä t t e r der B ä u m e dem Viehe außer dem M a u l e gewachsen find, 

Baltische Monatsschrift. S. Jahrg. Bd. IX, Hft. 6 . 3 6 
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wie man zu sagen Pflegt , d . h . solange noch d a s Vieh dem jungen An-
fluge durch Wegfressen und Zerbeißen der jungen Loden schädlich werden 
kann." 

? Diese S te l l e , an sich klar und deutlich, scheint sür die Vertheidiger 
der Waldschonungen zu sprechen. D i e s ist aber auch nu r Schein . D e r 
sonst so genaue und an Quel len-Ci ta ten so reiche Glück hat fü r diesen 
seinen Ausspruch keine Quel le , weder a u s dem römischen, uoch auch a u s 
dem gemeinen deutschen Pr ivat rechte . E i n e s Qne l l en -C i t a t s aber bedurste 
es nothwendig, sollte d a s gemeine deutsche Pr ivatrecht den so klaren oben 
citirten S te l l en des Römerrechts derogiren. E s giebt aber keine Que l l e 
— geschrieben oder ungeschrieben — des gemeinen deutschen Pr iva t rechts , 
die bezüglich der Schonungen d a s von Glück Gelehrte beweiset. Dagegen 
schwebten Glück und den von ihm citirten Rechtslehrern betreffende B e -
stimmungen diverser neuerer deutschen P a r t i c u l a r - R e c h t e vor . 

Mögen diese Par t icu lar -Rechte sür Deutschland Quel len des gemeinen 
deutschen Privatrechtes sein, sür Kur land find fie es nicht, wie wir weiter 
unten sehen werden ; denn u n s binden nur die Gesetze des deutschen P r i -
vatrechts, erlassen b i s 1 6 6 1 , nicht aber die neueren späteren par t icnlar -
rechtlichen Codificat ionen. 

Bezüglich der Stat thaf t igkei t der Waldschonungen beruft mau fich 
häufig aus M i t t e r m a i e r S Grundsätze des gemeinen deutschen Pr iva t rechts 
§ 1 6 8 S . 4 8 2 N r . I V ä ; jedoch mit Unrecht, denn die beregte S t e l l e 
spricht nicht von der Weide auf Waldungen , sondern ersichtlich von der 
Wegeserv i tu t aus Aeckern und statuirt den Grundsatz , daß die Weide nu r 
aus dem Brachfelds statt ha t , nicht aber aus Fruchtfeldern, und daß der 
Grnndeigenthümer berechtigt ist, trotz der fremden Wegeserv i tu t die Felder 
wie landesüblich zu bestellen. Diese Grundsätze enthalten durchaus nichts 
vom römischen Recht Abweichendes, beweisen daher nichts sür die W a l d -
schonungen, von denen sie ohnehin gar nicht handeln. 

D e n Waldschonungen ha t Mi t te rmaier I. e. § 2 0 8 S . 6 8 6 und 
A n m . 1 3 u . 1 4 eine besondere E r ö r t e r u n g gewidmet. I n der beregten 
S t e l l e lehrt er , daß moderne deutsche Particular-Gesetzgebuugen a u s G r ü n -
den der Zweckmäßigkeit und Forstcultur den Grundsatz statuiren, daß der 
servitutpflichtige Waldeigenthümer berechtigt sei, Theile des mit der W e g e -
servitut belasteten W a l d e s behufs Waldschonung uud Zuzug einzuzäunen 
und einzuhegen^ den Weideberechtigten aber p r o t e m p o r e von diesen Scho-
nungen auszuschließen^ Aber die Ueberschrist dieses § l a u t e t : „Charakter 
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der P a r t i c u l a r - Forstgesetzgebung" — lehrt also nichts, w a s gemeinrechtlicher 
N a t u r wäre, fondern Thesen moderner Part icularrechte. D a s Gleiche er-
giebt fich auS den in A n w . 1 3 u . 1 4 dieses § enthaltenen Quellen-Allegaten. 

M i t Mi t te rmaier stimmen überein M a u r e n b r e c h e r I. e. § 2 6 7 
S . 6 7 6 zumal Anm. 1 , 1 1 u . 1 2 und G e r b e r !. o. § 1 4 8 S . 3 5 0 . 

Letztgedachte Rechtslehrer stellen ihren Grundsatz zur Berechtigung 
der Waldschonung abseiten des durch Wegeserv i tu t belasteten Waldeigen-
thümers s c h e i n b a r allgemeiner hin und können zu der Deu tung verleiten, 
fie wollten damit Gemeinrechtliches über solche Waldschonungen leh-
ren . D e r ganze Zusammenhang aber zeigt, daß fie n u r moderne par t icu-
larrechtliche Satzungen reseriren; noch mehr aber beweisen dies ihre Ci ta te , 
die fie mit Mi t te rmaier gemeinsam, z. B . a u s dem preußischen Landrechte, 
a u s der Tyroler W a l d o r d v u n g , a u s der kölnischen, braunschweigischen, 
pfälzischen Forstordnnng und den badenschen Forstgesetzen entnommen haben. 

D i e deutschen Particularrechte gelten aber bei u n s in Kur land über-
haupt g a r n i c h t . Ge l tung h a t nur d a s gemeine deutsche Recht, jedoch 
nu r in seiner Entwickelung b i s zur Selbständigkeit K u r l a n d s a l s Herzog-
thum, also b i s zum J a h r e 1 6 6 1 ' ) . D i e wissenschaftliche For tb i ldung des 
gemeinen deutschen Pr iva t rechts nach 1 6 6 1 ist fü r u n s keineswegs verloren, 
insoweit fie die Legislation von 1 6 6 1 for tbi ldet ; aber die einzelnen spä-
ter erlassenen Gesetze, zumal reine Part icularrechte gelten bei u n s nicht ^). 
Also d a s gemeine deutsche Pr iva t recht derogirt in dieser Lehre dem römi-
schen Rechte nicht. 

F ü r die Waldschonungen beruft m a n fich häufig aus S e u s s e r t s Archiv 
für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen S t a a t e n , zumal 
B . I N r . 1 3 , 1 8 2 , 3 2 0 ; B . I V N r . 1 0 2 ; V . I X N r . 1 3 0 ; jedoch ist 
solche B e r u f u n g gänzlich unstat thaft fü r die desfallfige Ge l tung in Kur -
l and , denn Seusfer t enthäl t und citirt n u r Urtheile der Gerichtshöfe ein-
zelner deutscher S t a a t e n und der neuesten Zei t (nach 1 6 6 1 ) , bafir t auf 
dort ige in Kur l and nicht geltende Legislationen. 

E s ha t auch nicht a n B e r u f u n g auf d a s russische Reichsrecht gefehlt, 
aber verfehlter ist wohl eine Beweis führung nie gewesen. Noch jetzt gil t 
a l s nicht zu bezweifelnde, von dem russischen Monarchen vielfach sanctio-
nir te R e g e l : „ d a ß namentlich im Privatrechte russische Verordnungen 

») C Reumann in v. Bunge's und v. Madai'S theoretisch, praktischen Erörterungen 
B. l. Etwas über das römische und deutsche Recht u. s. «. zumal E. 7b. 

2) Neumann I. o. S. 7S u. 77. 
35* 
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hier um so weniger Anwendung leiden, a l s diese den besonderen Rechten 
der Ostseeprovinzen nu r a l sdann derogiren, wenn die Anwendung eines 
Reichsgesetzes auch f ü r d i e O s t s e e p r o v i n z e n von Kaiserlicher Majes tä t 
b e s o n d e r s besohlen worden"^) . D e r Re ichs -Swod gilt aber im P r i v a t -
rechte gar nicht. D a z u kommt, daß diejenigen, welche sich ans d a s Reichs-
recht berufen, sonderbarer Weise nicht einmal genau die Que l l e citiren, 
w a s indeß bei der Ungültigkeit dieser Legislation für unser provinzielles 
Recht gleichgültig ist. 

D e r letzte Nothanker derer, welche diese Waldschonung irgend-
wie gesetzlich begründet finden w o l l e n , ist die Be ru fung ans d a s 
f ü r Kurland speciell erlassene Forstreglement vom 2 . December 1 8 0 4 . 
D i e s Gesetz behandelt in seinem Hauptstück 2 , von der Conservation oder 
B e w a h r u n g der W ä l d e r , sehr genau alles Bezügliche, in den § § 16 , 17 , 
1 8 und flg. die Lehre von der Wegeserv i tu t in Kronwaldungen; in den 
W 2 6 , 2 7 , 2 8 die Verhü tung der W a l d b r ä n d e ; § 2 9 b is 3 2 die des-
sallsige S t r a f e ; § 3 6 b is 3 8 d a s Löschen; e r w ä h n t a b e r m i t k e i n e r 
S i l b e , daß die hohe Krone a l s servitutbelastete E i g e n t ü m e r i n abgebrann-
ter oder abgefällter servitutbela steter Waldstücke jemals berechtigt wäre 
diese einzuhegen, um neuen W a l d zu ziehen, und dadurch den S e r v i t u t -
berechtigten von der Weide auszuschließen. 

B u n g e , dieser tiefe Kenner des Prov inz ia l rech ts , der in seinem 
kurländischen Privatrechte B . I V T . I V K 1 3 7 die Dienstbarkeiten in 
Kronsorsten mit besonderer Genauigkeit , ebendaselbst in N r . 1 die W e g e -
servitut in Kronsorsten speciell behandelt , weiß von solcher Besugniß, 
Schonungen anzulegen, nicht d a s Mindeste. Abgesehen d a v o n , gilt d a s 
Forstreglement eben nür fü r K r o n s o r s t e n , nicht sür P n v a l f o r s t e n , wie 
d a s ganze Reglement lehrt , zumal der demselben vorgedruckte Doklad des 
Finanzministers vom 11 . November 1 8 0 4 . E ine Anwendung des Forst-
reglements aus Privatsorsten ist schon an sich gänzlich ausgeschlossen und 
ha t auch in .de r kurländischen P r a x i s n iemals stattgehabt. 

Nicht selten hört man die B e h a u p t u n g , die hohe Krone hege aber 
doch abgebrannte mit Wegeservi tu t belastete Waldstrecken ein und der 
zur Wegeserv i tu t Berechtigte lasse sich solches gefallen. 

Diese sactischen Angaben sind an fich unbegründet und derartige Eigen-
mächtigkeiten einzelner Kronbeamten flud wohl, wenn überhaup t , äußerst 

H Neumann 1. o. S. 70. 
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selten vorgekommen, würden aber schon an sich a l s widergesetzliche Fac ta 
nichts beweisen, a l s daß einzelne P r i v a t e fich solche Eigenmacht gefallen 
ließen, etwa weil fie den kostspieligen P rozeß mit der hohen Krone fürch-
teten. A u s solchen einzelnen Fäl len , h ä r e n fie überhaupt wahr , l äß t fich 
aber eine allgemeine Rechtsüberzeugung und ein d a r a u s resultirendes G e -
wohnheitsrecht nicht ableiten. Wi l l man indessen dies dennoch, so ergiebt 
fich ein solches Gewohnheitsrecht höchstens sür die hohe Krone gegenüber 
den P r i v a t e n , aber kein Gewohnhei tsrecht , d a s die P r i v a t e n unter einan-
der verbände. 

S o m i t ist denn der Nachweis Hegeben worden, daß keine Rechts-
quelle die ausgestellte F rage be jah t , daß man dieselbe vielmehr nach den 
allgemeinen Regeln über die Se rv i tu t en entschieden verneinen muß. Diese 
Resultate erscheinen vom S t a n d p u n k t e des jetzt in Kur land geltenden po-
sitiven Rechts unwidersprechlich. Dagegen ist nicht zu verkennen, daß ein 
schützendes Gesetz a ä i n s t a r der deutsch-particularrechtlichen Sa tzungen 
durchaus wünschenswerth ist, weil die W ä l d e r sonst dem Ru ine entgegen-
gehen und eine jede Forstcultur zur Unmöglichkeit wi rd . D i e genaueren 
Bestimmungen darüber^ der wievielte Theil eines W a l d e s eingehegt und ge-
schont werden dürfe u . s. w. gehören ersichtlich nicht der J u r i s p r u d e n z , 
sondern der Fvrstwissenschast a n , und sind daher hier zu übergehen, wo 
nur die bezügliche Lücke in der Gesetzgebung constatirt und auf die N o t h -
wendigkeit ihrer baldigen Ausfü l lung hingewiesen werden sollte. 

T h e o d o r S e r a p h i m , 
' ObechosgerichtSadvorat. 
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Die Gemäldesammlung 
der Htm» von der Ropp M S M u > in Litthanen. 

herrscht im allgemeinen die Anficht, in de» Ostseeprovinzen sei nicht 
viel von Werken der bildenden Kunst zu finden. I m Vergleich mit vielen 
andern Ländern ha t dies seine Richtigkeit; dennoch aber giebt es deren 
m e h r , a l s man gewöhnlich m e i n t , fie find eben n u r wenig gekannt oder 
auch wenig geachtet, weil man nu r zu häufig geneigt is t , in Verkennung 
des eignen Va te r l andes und seines Wer thes in weiter Ferne d a s zu suchen, 
w a s die Heimath selbst bietet. 

Z u den wenig gekannten, der Aufmerksamkeit aber im hohen G r a d e 
würdigen Gegenständen gehört nun ohne Zweifel die in der Ueberschrist 
genannte S a m m l u n g , und da der Schreiber dieser Zeilen unlängst Gele-
genheit ha t t e , dieselbe gründlich zu studiren und fich von der Vortrefflich-
keit der meisten Gemälde zu überzeugen, so glaubt er, im Interesse der 
Kunst und des kunstverständigen P u b l i k u m s zu handeln, wenn er eS un-
ternimmt, Kenner und Liebhaber aus die Schätze dieser Galer ie , unter denen 
mehrere ersten R a n g e s , wieder einmal aufmerksam zu machen. Obgleich 
fich dieselben gegenwärtig nicht gerade in dem engern Ter r i to r ium der 
Ostseeprovinzen bef inden, so gehörten fie demselben doch ursprünglich an 
und find auch noch jetzt gar leicht, wenigstens von Kur land a n s , zu errei-
chen, denn die Entfernung von M i t a u b i s S z a d o w , d a s an der Pos t -
straße von S z a w l e nach Poniewjesh liegt, beträgt höchstens 1 8 Mei len . 
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Ueber die Entstehung der Ga le r i e mögen einige Notizen Auskunst 
geben, die einem Bericht entnommen w u r d e n , der in dem zu S t u t t g a r t 
herausgekommenen Kunstblatte N r . 8 6 des J a h r g a n g e s 1 8 2 1 enthalten 
ist und den Kunstsorscher Hosrath H a s e in D r e s d e n zum Verfasser h a t , 
welcher die S a m m l u n g , vermöge seines Ausenthaltes in M i t a u , a u s eigner 
Anschauung kannte. E ine zweite, aber e twas ausführlichere Beschreibung, 
die vön dem bekannten Archäologen und Kunstkenner B ö t t i g e r und dem 
schon genannten Hase gemeinschaftlich unterzeichnet ist und vielleicht a l s 
Anhang zur Dresdene r Abendzeitung gedruckt w u r d e , liegt gleichfalls vor . 

Ausgestattet nicht nu r mit dem rechten S i n n sür die Kunst und mit 
nicht gewöhnlicher Kenntniß derselben , sondern auch mit den unerläßlichen 
klingenden Mi t t e ln und unterstützt von kenntnißreichen Künstlern und tüch-
tigen Kunstkennern von Fach, gelang es im 1 . 1 8 0 1 zweien B r ü d e r n , den 
B a r o n e n F e r d i n a n d und T h e o d o r v o n d e r R o p p a u s Kur l and , 
einige treffliche Bi lder zu e rwerben , die a u s der Masse der in I t a l i e n 
von den Franzosen aufgebrachten und sür d a s damalige Na t iona l -Museum be-
stimmten Gemälde in P a r i s unter der Hand verkauft wurden . Eben-
so glücklicher Er fo lg begleitete die Erwerbungen in den J a h r e n 1 8 0 3 b is 
1 8 0 6 in I t a l i e n und hauptsächlich zu R o m , wo in den durch den Krieg 
herbeigeführten geldarmen Zuständen d a m a l s viele werthvolle Sachen feil 
waren, die man zu andrer Zeit gewiß nicht abgelassen hä t te und wo grade 
die kunstsüchtigen E n g l ä n d e r , weil v e r b a n n t , mit ihren Gnineen nicht a l s 
Eoncurrenten aus dem Kunstmarkt auftreten konnten. 

Erst lange nach ihrer E rwerbung , gegen 1 8 1 1 , trafen die Gemälde 
in Kur land ein und wurden zunächst in F e l d h o s , später aber in M i t a u 
ausgestellt; wie lange sie an diesem O r t e geblieben, habe ich nicht genau 
erfahren können, doch befanden fie fich im J a h r e 1 8 2 1 , a l s man obenge -
nannten Bericht abfaßte , noch daselbst. A u s mir gleichfalls unbekannt ge-
bliebenen Ursachen sollte die S a m m l u n g später verkauft werden, und in 
Folge dessen wurde fie nach und nach an verschiedenen O r t e n a l s in Ber l in , 
D r e s d e n , P a r i s und S t . Pe t e r sbu rg ausgestel l t ; die Zeiten waren jedoch 
dem Verkauf nicht günstig und nur die P e r l e der S a m m l u n g , jenes peru-
gmeske Madonnenbi ld des göttlichen R a p h a e l , mit den Heiligen Franziskus 
und Hieronymus, d a s jetzt einen Schmuck der Ber l iner Ga le r i e bildet, 
w a r d dama l s , d . h . im I . 1 8 2 9 von letzterer sür 4 0 0 0 T h l r . angekauft.*) 

*) Es ist mehrmals gestochen worden und unter andern auch in den Denkmälern 
der Kunst zu KuglerS Kunstgeschichte, Taf. 78, zu finden. 
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B e i diesem vielfachen. Herumschicken der B i lde r , gingen leider die ur -
kundlichen P a p i e r e über die Herkunft und den Ankauf derselben verloren, 
und w a s in folgender Beschreibung darüber gesagt ist, ward nu r jenen 
erwähnten Berichten und den Katalogen entnommen, die vor dem Verlust 
der P a p i e r e abgefaßt worden waren , E in iges auch nach mündlichen Ueber-
lieferungen der Familie hinzugefügt. Nach der Rückkehr der Gemälde zu 
ihren Besitzern, die Ansang der dreißiger J a h r e ersolgt sein muß , ward die 
S a m m l u n g in dem unweit der kurischen Grenze in Lit thauen gelegenem 
G u t e P o k r o j aufbewahr t , allwo fie bis zum S o m m e r 1 8 6 9 verblieb und 
hieraus nach einer Reinigung und Restaurat ion in einem besonders dazu 
eingerichteten S a a l e des Schlosses S z a d o w auss neue ausgestellt. 

Bevor durch die sorgfältigen kritischen Forschungen unsrer Tage eine 
ganz bedeutende Anzahl b i s dah in völlig unbekannter Künstlernamen zu 
allgemeiner Kenntniß gelangt w a r , hat te häuf ig die P r a x i s geherrscht, jedes 
unbezeichnete B i ld demjenigen Kunst« Koryphäen zuzuschreiben, dessen Art 
und Weise es am nächsten kam; theils a u s Eitelkeit, das Werk eines be-
rühmten Künstlers zu befitzen, thei ls aber, besonders von S e i t e n der B i l -
derhändler , a u s pecuuiären G r ü n d e n , wurden denn vorzugsweise die glän-
zendsten N a m e n gewäh l t , daher in den Galer ien die unendliche Menge 
von Werken der Künstler ersten R a n g e s ; so gab es z. B . auf der großen 
Gemälde-Auss te l lung zu Manchester im I . 1 8 6 7 allein 2 2 dem R a p h a e l 
zugeschriebene B i l d e r , von denen nur 6 a l s unzweifelhaft echt von dem 
großen Kunstkenner Director W a a g e n erkannt wurden ; jede kritisch-histo-
rische Ga le r i e -Besch re ibung enthäl t Vielsache Beispiele, wie kritiklos man 
f rüher bei der Benennung unbekannter Bi lder ve r fuhr ; auch unsere Galer ie 
führ t in den Katalogen mitunter N a m e n von Künstlern a u f , die sicher 
ganz uubetheiligt bei der Entstehung der fraglichen Bi lder gewesen, wobei 
jedoch billiger Weise erwähnt werden m u ß , daß mehrere Inschrif ten und 
M o n o g r a m m e , die eben d a s Unrichtige der f rühern Bezeichnung augen-
scheinlich bewiesen, erst bei obgedachter Restaurat ion zum Vorschein gekom-
men find. 

V o n den 8 4 Nummern der ursprünglichen S a m m l u n g find jetzt n u r 
noch 6 2 beisammen, a l s deren Krone jedenfalls ein kleines dem L e o n a r d o 
d a V i n c i zugeschriebenes Madonnenbi ld zu betrachten ist. Diese, wie die 
srühern Berichte fich ausdrücken, „gepriesene U a ä o n n a col i ' a x n o ü o " ge-
hörte vordem der Borghefischen Gale r ie in R o m an , ist 2 3 Zoll hoch, 2 0 
breit und aus Holz gemalt . I n einer sreien offnen Landschaft fitzt die 
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M a d o n n a , nu r b is zu den Knieen fichtbar, und betrachtet mit Wohlge-
fallen d a s auf ihrem Schooße befindliche Christkind, welches ein Lamm 
zärtlich umfaßt häl t . E s ist ein reizendes B i l d , sauber aber dünn gemalt 
und sehr wohl erhal ten; eigenthümlich, beinahe a n s Gezierte streifend, er-
scheint, wenigstens in der N ä h e gesehen, der Ausdruck im M u n d e deS 
übr igens sehr schönen Kopses der M a r i a , doch mehr a u s der Ferne betrach-
tet, verschwindet d a s Süßl iche desselben und verklärt fich dann zu einem 
holdseligen Lächeln. B e i der Unsicherheit, die noch immer in Best immung 
der Autorschaft vieler dem Leonardo zugeschriebener B i lde r herrscht, indem 
ja mehrere früher ihm zugetheilte Gemälde sich bei strengerer P r ü f u n g a l s 
Arbeiten feiner Schüler und Nachahmer herausgestellt haben, uud bei dem 
M a n g e l jeglicher schriftlichen Bezeichnung des B i l d e s selbst ist also auch 
die Echtheit desselben wol noch bestreitbar, doch ha t , meines Wissens, noch 
niemand die richtige Zuerkennnng unseres B i l d e s angefochten, und selbst 
in P a r i s , wo doch eine Vergleichung mit den dortigen unbestritten echten 
Bi lde rn zur wahren Würd igung desselben führen m u ß t e , hat man es a l s 
echt anerkannt und soll d ie-Galer ie-Kommiss ion es zu dem hohen Pre ise 
von 4 6 , 0 0 0 Franken abgeschätzt haben und die Erwerbung sür die Louvre-
Ga le r i e n u r durch die Ungunst der der J u l i - Revolut ion unmit telbar vor-
hergehenden Zeit verhindert worden sein. In teressant dürste auch daS 
Urtheil eines unsrer größten Kunstkenner des bekannten P a s s a v a n t er-
scheinen, der . unser B i l d , wahrscheinlich in Ber l in , gesehen; ich setze dasselbe 
wörtlich hieher , wie es a l s Anmerkung zu dem Leben des Leonardo in 
der Schornschen Übersetzung des Vasar i ( 1843) auf S e i t e 4 6 des 3 . 
B a n d e s steht: „Gleichfalls ein kleines B i l d , M a r i a , halbe F i g u r , welche 
in sehr verkürzter S t e l l u n g d a s Christkind herzt, besaß G r a s von der R o p p , 
der es nach Be r l i n brachte. E s ist sehr tief im T o n und sein in der 
Abstufung der T i n t e n , aber nicht angenehm im Charakter der Köpfe." 
E ine direkte Anerkennung der Echtheit des B i ldes geht nun zwar a u s 
diesen Wor ten nicht hervor, doch scheint der Zusammenhang sür eine solche 
zu spreche», indem bei mehreren andern der in dieser Anmerkung a u s 
PassavantS handschristlichen Notizen zusammengestellten Reihe Leonardoscher 
Bi lder , Zweifel an ihrer Echtheit ausgedrückt find, bei a n d e r n wiederum 
allerdings auch die Or ig ina l i t ä t besonders hervorgehoben wird. Kann 
mein Urtheil auch nicht in Betracht kommen, so muß ich doch bemerken, 
daß d a s fragliche B i ld mit d e m , w a s ich von Werken L e o n a r d o s zu 
M a i l a n d , P a r i s und Florenz gesehen, im T y p u s der Köpfe, in Zeichnung 
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Kolori t und D r a p e r i e , so wie in der Behand lung die größte Ähnlichkeit 
ha t , und daß es keine Copie ist, d a fü r bürgt der Ums tand , daß durch die 
sehr dünne, vielleicht e twas verwaschene Male re i des Lammes deutlich, aber 
nicht störend, eine Untermalung desselben, jedoch in andrer S t e l l u n g , sicht-
bar i s t . . 

Noch ein zweites B i l d , ein Madonnenkops , wird demselben Meister 
zugeschrieben, scheint aber doch wol n u r ein Schulbi ld zu sein. 

Wichtiger a l s letzteres, ist jedenfalls ein sehr schönes B i l d , welches 
der Katalog und jener Bericht a l s eine P a n d o r a von B e r n a r d o L u i n i , 
bekanntlich Leonardo 's bestem S c h ü l e r , auf führ t und d a s der Ambrofiani-
schen Bibliothek zu M a i l a n d entstammt; d a s B i l d , eine halbe F igu r in 
Lebensgröße, auch aus Holz gemalt, d a s ich lieber sür eine heilige M a g d a -
lena mit dem Sa lbengesäß halten möchte, ist zwar sehr dunkel, t rägt aber 
übrigens ganz d a s Gepräge Leonardo'scher Schule , sowol in Gesichtsbildung, 
a l s auch im Fal tenwurf und in der B e h a n d l u n g ; ganz besonders verdient 
der Umstand hervorgehoben zu w e r d e n , daß es in Physiognomie und 
S t e l l u n g die allergrößte Ähnlichkeit hat mit der V a n k ä aus jenem berühm-
ten Bi lde der Galer ie S c i a r r a zu R o m , d a s f rüher dem Leonardo zu-
geschrieben w u r d e , jetzt aber sür ein Werk des Luini gehalten w i r d ; zu 
beiden Bi ldern scheint ein und dasselbe Modell gedient zu haben. 

Zunächst wäre zu nennen ein nur 1 4 Zol l hohes Bildchen (aus Holz) von 
dem größten Kunstwerth, denn es hat ohne Zweifel den G i u l i o R o m a n o , 
R a p h a e l s bedeutendsten Schü le r , zum Urheber. I m Schooß der Mu t t e r 
fitzt der völlig nackte Chr is tusknabe, der die Rechte, wie segnend, in die 
Höhe hält , während sein Aermchen von der M a d o n n a , die nur bis zu den 
Knien fichtbar ist , unterstützt w i r d ; den Hintergrund bildet ein sehr sauber 
ausgeführ tes Zimmer mit prächtigem Himmelbett und einer T h ü r , die einen 
Blick in ein Vorzimmer thun l äß t . Dieses Bi ld kommt der Raphaelischen 
M a d o n n a sehr n a h e , der Kops des Kindes ha t viel Ähnlichkeit mit dem 
der Sixtinischen M a d o n n a , j a selbst d a s Geficht der M u t t e r zeigt viel 
Verwandtes mit dem Dresdener Bi lde . E s hat ehemals zu der S a m m -
lung des Herzogs von C a s e r t a gehört und ist von P H . V e i t h im 
I . 1 8 0 6 a l s Eon tou r gestochen worden, doch erreichen die Köpse bei wei-
tem nicht die Schönhei t des O r i g i n a l s . D a s B i ld war ehemals mit meh-
reren Firnißschichten dermaßen dick bedeckt, daß der blaue Man te l der 
M a d o n n a schmutzig grün a u s s a h , auch t ra t erst nach Abnahme derselben 
die charakteristisch grau violette F ä r b u n g des Giu l io Romano hervor. 
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E i n sehr schönes, ungemein ansprechendes und liebliches B i l d , aber-
m a l s eine M a d o n n a , wird dem A n d r e a d e l S a r t o zugeschrieben; dem 
Kata log nach soll Vasa r i von diesem Gemälde mit Lobeserhebungen spre-
chen, ich habe die S t e l l e jedoch nicht finden können. E s stammt a u s dem 
P a l a z z o V i t t o r i zu Florenz, ist 3 3 ' / 2 Zol l hoch, 2 3 ' / - Zol l brei t , 
ans Holz gemalt und , wie alle bisher genannten, ohne inschristliche Bezeich-
nung . D i e M a d o n n a (Kniestück in Lebensgröße) mit ungemein lieblichem 
etwas melancholischem Ausdrucke, in reizender Neigung des Kopses, ersaßt 
mit der Rechten einen dünnen schleierartigen weißen Bandstreisen, der dem 
nackten Kinde um die Hüsten geschlungen is t ; mit der andern Hand hä l t 
fie des Kindes linken O b e r a r m , während dieses, in hübscher und natürlicher 
S t e l l u n g aus dem linken Schenkel der Mu t t e r sitzend, mit höchst lieblichem 
ahnungsvollem Ausdrucke nach dem erwähnten B a n d e greift . E ine jugend-
liche Heilige in grünem Kleide steht rechts hinter der G r u p p e und eine 
W a n d mit einem Fensterausschnitt, durch welchen man in eine einfache 
grünlich gehaltene Landschaft blickt, bildet den Hin te rgrund . M a r i a t r äg t 
ein violettes golddurchwirktes Tuch auf dem Kopse, ha t ein warmro thes 
Kleid an und darüber einen grünlich blauen M a n t e l mit hellgrünem F u t t e r ; 
reiche Goldverzierungen, a u s wirklichem Golde bestehend, d . h . nicht durch 
Farben ausgedrückt , schmücken den Halsausschni t t , die Aermel und den 
M a n t e l ; eben so find die Haare , sowol der M a d o n n a a l s auch des Kindes 
mit wirklichem Golde gehöht. D a s Kolori t fällt in den Halbtönen e twas 
i n s Grün l iche ; die Behand lung ist sauber und glat t , die Contoure , in der 
N ä h e gesehen, find e twas h a r t , doch erscheint d a s Ganze sehr rund und 
modell ir t ; die Technik steht alterthümlicher a u s a l s die Compofit ion und 
uud a l s die durch Weichhei t , Anmuth und Graz ie fich auszeichnenden 
S te l lungen . A l s weniger gelungen dars man die Nebenfigur bezeichnen, 
deren Kops im P r o f i l , mit niederschauendem Blick, e twas zu klein i s t ; ihre 
langen dunkelblonden H a a r e find nicht mit G o l d gehöht. 

D e m eben besprochenen Bi lde in A n l a g e , S t e l l ung und in einigen 
Motiven sehr ähnlich erscheint ein anderes eben so schönes und vorzügliches 
Gemälde , d a s den berühmten und seltenen Namen des F r a B a r t o l o m e » 
t rägt und , wie der erwähnte Hasesche Bericht erzählt , in der S a m m l u n g 
der V i l l a A l d o b r a n d i n i (in R o m ? ) die Bezeichnung e o l ' u e o e l l o (mit 
dem Vogel) gehabt h a t , weil d a s Christkind einen Vogel i» der rechten 
Hand häl t . D e r Kops der M a d o n n a ist sehr ansprechend, obgleich in den 
S c h a t t e n , eben so wie dje des Knabenkörpers , e twas dunkel; der schöne 
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Kopf des hinter der M a d o n n a befindlichen grüngekleideten Enge l s mit ei-
nem Lilienstengel erinnert sehr an Leonardo da V i n c i , während der Fa l -
tenwurf und die Farbenzusammenstellung in den Gewändern der M a d o n n a 
Andrea del S a r t ö ' s Ar t und Weise gleichen. Be i der Restauration zeigte 
sich in der linken un te rn Ecke ein bisher unsichtbar gewesenes sonderbares 
a u s vier Theilen bestehendes M o n o g r a m m , d a s mir gänzlich unbekannt, 
vielleicht auch n u r ein Galeriezeichen ist. D a s aus Leinwand gemalte B i l d , 
von 2 8 und 2 3 Zoll G r ö ß e ist sehr gut erhalten. 

AuS der Galer ie G i u s t i n i a n i zu R o m kommt ein G a r o s a l o , der 
aber auch außer einer alten ausgemalten (Galerie-) Nummer ohne nähere 
Bezeichnung is t ; d a s Gemälde erinnert al lerdings stark an d a s D r e s d n e r 
Bi ld des genannten Mei s t e r s ; es ist aus Holz gemalt , 1 2 Zol l breit, 2 4 
hoch, und oben abgerundet . M a r i a kniet anbetend vor dem aus der E rde 
liegenden neugebornen Christkinde, Joseph stehet zur S e i t e , weiter nach 
hinten ein Engel . I m Mi t te lgrunde steht man eine Fe l sg ro t t e , vor wel-
cher zwei Hir ten nach einer oben in einer Glor ie erscheinenden G r u p p e sin-
gender Engel verwundert schauen. D i e Hauptf iguren, insbesondere die M a -
donna, sind sehr hübsch, d a s Kind aber uicht besonders. 

E i n aus dem Kreuze schlafendes Christkind sast in natürlicher G r ö ß e 
in ganzer F igur , d a s dem G u i d o R e n i zugetheilt w i r d , scheint, dem 
Kolorit nach, eher von A l b a n o zu sein, auch wird in Albaums B i o g r a -
phie ein solches Bi ld erwähnt . D e n srühern Berichten nach soll der alte 
Kunstschriststeller M a l v a s i a mit Lobeserhebungen von diesem Bi lde spre-
chen; dergleichen verdient nun wol dasselbe, denn es ist sehr schön; früher 
gehörte es dem Pa l a s t G r i m a l d i in Venedig zu. 

D e m A l b a n o wird hingegen eine figurenreiche En t füh rung der E u -
ropa zugeschrieben, die dem Colori t und der Behandlung nach eher von 
F r a n c e s c o M o l a sein könnte. D a s über 6 F u ß breite und 4 F u ß hohe 
B i ld stammt a u s der S a m m l u n g A l t i e r i zu R o m und es soll einst König 
August der S t a r k e sür dasselbe 1 8 , 0 0 0 R l . vergeblich geboten haben ; die 
Figuren find ungesähr l ' / z F u ß groß. 

E ine sehr ausdrucksvolle büßende Magda lena in ganzer F igu r bei 
halber Lebensgröße, fesselt zunächst unsere Aufmerksamkeit; sie fitzt, den 
Kops auf den rechten Arm gestützt, den Blick schmerzlich nach oben gerichtet, 
in einer ganz dunkeln Felsenlandschast. Z u den Füßen der Reuigen liegen 
Pe r l en und andre Zeichen irdischer Eitelkeit, sie werden theilweis von einem 
Hodtenkopf und einem heiligen Buche bedeckt, woraus ein Engel den 
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Beschauer aufmerksam zu machen scheint, während ein zweiter ein S a l b e n -
gefäß herzukägt . Dieses sehr wohlerhaltene und schöne Gemälde aus Holz , 
d a s keine S p u r von einem Zeichen enthäl t , wird für einen S c h i d o n e ge-
halten und die ganze Ar t und Weise und vor allem die Köpse der sehr schönen 
Engel mahnen al lerdings stark an C o r r e g g i o , dessen Nachahmer genannter 
M a l e r gewesen sein soll. Obgleich nun die Gestal t der Magda lena vo r -
trefflich in S t e l l u n g und G e b e r d e , w a s den Ausdruck anbelangt , genannt 
werden m u ß , so zeigt doch eben die S t e l l u n g und besonders der Faltenwurf, 
nicht mehr jene edle einfache Schönhei t der alten Meister. D a S B i l d kam 
a u s dem Schlosse C a p o d i M o n t e zu Neape l in die jetzige S a m m l u n g 
und ist in R o m in Kupfe r gestochen worden. 

E ine M a d o n n a mit dem Christkind der heil . Ka tha r ina und dem heil^ 
J o s e p h , wird fü r einen P r o c a c c i n i ausgegeben, fü r welchen der sieben 
M a l e r dieses Namens ist in dem Katalog nicht näher gesagt. D i e kräftige, 
runde Model l i rung läß t an G i u l i o C e s a r e P r o c a c c i n i denken; die 
Carna t ion erscheint jedoch kalt und röthlich, und der Madonnenkopf ist 
jedenfalls zu schmal. D a s aus Holz gemal te , 2 1 und 24'/-» Zol l große 
B i l d ist bereits gestochen worden. 

A u s einem aufgehobenen Nonnenkloster zu R o m stammt ein, wie es 
scheint, echtes B i ld von S a s s o s e r r a t o , d a s einen jugendlichen Heiligen 
in brauner Mönchst racht , vielleicht den heil. Anton ius von P a d u a oder 
den heil. J o s e p h n s HymnographuS vorstellt, welcher d a s Christkind, d a s 
vor ihm ganz unbekleidet aus einem Tische fitzt, woraus einige Lilien, le-
sen lehrt . E s ist ein hübsches, einfach aber gediegen gemaltes und gut 
modellirtes Gemälde auf Leinwand, d a s in der vielbesagten Beschreibung 
a l s „ein J a h r h u n d e r t e lang von den Nonnen mit I n b r u n s t begrüßtes B i l d " 
genannt wi rd . W o h l mögen die Nonnen den hübschen jungen Heiligen 
mit I n b r u n s t , wahrscheinlich jedoch mit zu viel I n b r u n s t begrüßt haben, 
denn die strenge Aebtisfin fand fich zur R u h e ihrer Pflegl inge genöthigt, 
den Heiligen in eine A l säonna vv l s t a zu verwandeln, welche Umänderung 
irgend ein geschickter und gefälliger Modemale r , jedoch, wohl a u s P i e t ä t 
sür den Meister und den Kunstwerth des B i l d e s , n u r mit Wasserfarben 
( F o u s e k s ) aus führ te und dabei die e igen tüml iche schönblaue Gewandung 
des Sassoserrato und seine A r t , die M a d o n n a mit einem weißen Schleier 
zu umhüllen, ziemlich gut nachahmte. S o blieb d a s B i l d b i s zum 1 . 1 8 S 9 , 
wo bei der Reinigung die falsche Uebermalung schwand und d a s echte 
Bild: zur Verwunderung d e r dabei Gegenwärt igen zum Vorschein ka?y; selbst 
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d a s Kind hat te man nicht verschont, die einfache natürliche S t e l l u n g der 
Be ine war in eine gesucht graziöse, wie solche in der Zopszeit schön gesun-
den wurde , umgemalt . 

P e t r i Ver leugnung von C a r a v a g g i o ist ein sehr gutes B i ld in der 
bekannten naturalistisch-krästigen Weise mi t den dunkeln Scha t t en dieses Mei -
sters; es besteht a u s drei Figuren in Lebensgröße, ist a l s Kniestück aus 
Leinwand gemalt , und hat keine Zeichen. D i e Köpfe fand ich sehr schön, 
besonders den des P e t r u s ; derjenige der M a g d erscheint in der S t e l l u n g 
e twas gesucht, a l s wenn der M a l e r d a s schöne Gesicht seines Mode l l s ge-
hörig hätte zur Anschauung bringen wollen. E i n Kriegsknecht in der B e -
waffnung des t ö t e n J a h r h u n d e r t s , welcher Anachronismus bei Caravaggio 
gar nicht zu verwundern ist, greift nach dem J ü n g e r . D e r schon genannte 
M a l v a s i a soll auch dieses B i l d , d a s f rüher in dem Florent iner Pal las te 
B u t r i g a n i aufbewahrt wurde , in seinen Schristen anführen . 

E i n kleines B i l d aus Kupfer , zeigt S u s a n n a , welche, völlig entblößt , 
an einem Basf in fitzend, ihre langen blonden H a a r e kämmt, während die 
beiden Lüstlinge hinter einem Buschwerk lauern . D e r Ka ta log nennt den 
K a v a l i e r e d ' A r p i n o a l s Urheber des G e m ä l d e s ; mir ist kein Werk 
desselben näher bekannt, doch will mi r d a s Bildchen für die berüchtigte 
Manie r i r the i t des genannten Künstlers fast zu gut dünken, denn es erin-
ne r t in der Zeichnung, namentlich in den welligen Umrissen des Nackten 
sowie in den Farben und auch in der Gefichtsbildnng an C o r r e g g i o , 
u u r ist fü r diesen Meister d a s Clairobscnr nicht genug hervorgehoben, auch 
h a t d a s Ganze , trotz des sinnlichen Gegenstandes, ein e twas nüchternes 
G e p r ä g e . E s w a r f rüher in der Gale r ie des Herzogs von C a s e r t a 
zu Neape l . 

W a s in dem ost berührten Bericht a l s „eine unbestritten echte Com-
pofition des C o r r e g g i o m seiner drit ten M a n i e r , die geistige Verlobung der 
heil. Ka tha r ina mit dem Christkind, auf dem Schooße der göttlichen M u t -
te r der B r a u t den R i n g ansteckend" bezeichnet w i rd , die wenigstens dreimal 
in Kupfer gestochen ist und von welchem der andere Bericht sagt „es sei 
in R o m von Künstlern und Kunstfreunden sür ein O r i g i n a l des Correg-
gio genommen, von weniger zuversichtlichen wenigstens fü r ein Werk 
A . C a r r a c c i ' s nach obigem Meister gehalten worden" , d a s stellte fich bei 
genauer P r ü f u n g a l s eine gänzlich und ungenau, theilweis geschickt, theil-
weis aber roh und manier i r t übermalte Copie jenes Bildchens h e r a u s / 
d a s noch E n d e des vorigen J a h r h u n d e r t s in C a p o d i M o n t e zu N e a -
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pel zu sehen war , gegenwärtig aber im M n s e o B o r b o n i c o daselbst aus-
gestellt und 1 7 7 2 von A n t o n i o K a p e l l a n zu R o m gestochen worden isk 

Als nicht unwichtig auszuführen ist noch eine Landschaft, in deren 
Vordergrunde eine schlafende nackte N y m p h e von einem S a t y r betrachtet 
wird , die in S t e l l u n g , Zeichnung, Model l i rung und Fa rbe recht schön is t ; 
in der Landschaft findet fich die N a t u r w a h r h e i t in den Einzelheiten wenig be-
rücksichtigt und alles der Großart igkei t der Massen geopfer t ; d a s B i ld soll 
von A n n i b a l e C a r r a c c i sein. 

Ferner möchte von ä l tern I t a l i e n e r n a l s bemerkenswerth noch zu 
nennen sein, ein kleines lebendig gezeichnetes Bildchen aus Holz, daß aber 
in der F ä r b u n g etwas grünlich und dunkel ist, P a u l i Bekehrung vorstellt 
und dem S c a r s e l l i n o zugeschrieben wird , sowie ein angeblicher P a r m i -
g i a n o auS dem Pa l l a s t G i u s t i n i a n i in R o m , ans welchem M a d o n n a 
d a s Christkind zu waschen im Begriff steht, ein Enge l und eine heil. F r a u 
befinden fich a l s Zuschauer bei dieser H a n d l u n g , während im Hintergrunde 
eine andere F r a u Wäsche am Feuer trocknet; letztere erscheint wie von der 
H a n d des A n d r e a d e l S a r t o , a n den überhaupt d a s B i l d noch in 
manchen andern Theilen e r inne r t ; leider ist gerade die M a d o n n a und auch 
d a s Christkind stark und roh übermal t , auch der Enge l nicht verschont gebliebene 

D i e s wären die vorzüglichsten älteren italienischen Bi lder der S a m m -
l u n g ; un ter den Erzeugnissen der deutschen Kunst stehen oben an ein O r i -
ginalbild von R u b e n s , zwar ohne Inschr i f t , doch sicherlich von seiner 
H a n d , von dem die frühere Beschreibung Folgendes berichtet: „ e s ist der 
Tod des Centauren Nessus von R u b e n s a u s der Gale r ie B o r g h e s e , 
wohl unter den Double t t en , die von diesem Bi lde vorhanden find, d a s 
wahre Urb i ld , indem andere, z. B . der R u b e n s desselben Gegenstandes 
in der S t r o g a n o w s c h e n G a l e r i e in S t . P e t e r s b u r g , doch nu r vom 
Meister selbst retouchirte Vervielfäl t igungen zu sein scheinen, denn d a s 
Roppsche ist durchaus kräftiger und in Fleisch und Color i t ganz R u b e n s " . 
Betrachtet man nun d a s Bi ld von einem vorurtheilsfreien S t a n d p u n k t e , 
d . h . ohne fich durch den berühmten Namen blenden zu lassen, so muß 
m a n fich allerdings gestehen, daß die Komposition in Bezug auf den V o r -
gang , der eigentlich zur Anschauung gebracht werden soll, nicht ganz be-
friedigend i s t , indem d a s S t r e b e n nach schönen S te l lungen etwas zu 
stark aus Kosten des Verständnisses hervortr i t t . D a s nackte. Weib> die 
D e j a n i r a , ist aber vortrefflich in der Farbe , wirklich blühendes Fleisch, 
auch in der Zeichnung viel seiner a l s die meisten RubenSschen F r a u e n ; 
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die Fa rbe des Centauren streift dagegen schon wieder e twas a n s Conven-
tionelle. D a s Gemälde (aus H o l z , 2 2 Zol l und 1 7 groß) ist von A n -
t o n i o R i c c i a n i in der Or ig ina lg röße gestochen worden. 

Gleich neben dem vorigen Gemälde muß ein Bi ldn iß genannt wer-
den, d a s P h i l i p p II . von S p a n i e n vorstellt und von H a n s H o l b e i n 
dem J ü n g e r e n gemalt sein soll. Dieses, ein Kniestück in Lebensgröße aus 
Holz (34 Z . hoch und 2 6 Z . breit) , ist wichtig genug, eine e twas eingehen-
dere Beschreibung zu erhalten. E s stellt einen noch ziemlich jugend-
lichen M a n n vor , in sehr einsacher anspruchsloser S t e l l u n g und H a l t u n g , 
die Hände aus eine Marmorbrüs tung gestützt; eine schwarze baret tart ige 
Mütze, b i s aus die halbe S t i r n hereingerückt, bedeckt größtentheils sein b rau-
nes kurzverschnittenes H a a r , während ihn ein voller brauner B a r t schmückt; 
in dem s n t ro is q u s r t genommenen Gesichte erscheint a l s sehr augenfällig 
die stark vortretende Unterl ippe bei halbgeöffnetem M u n d e , nicht minder 
der e twas schielende unheimliche Blick in den ziemlich kleinen braunen 
A u g e n ; die Nase ist lang und gerade ; ein schmaler weißer Hemdkragen 
fall t aus den einfachen schwarzen M a n t e l , welch letzterer über d a s gleich-
fa l ls schwarze ganz schmucklose W a m s glat t he run te rhäng t ; die Tai l le um-
schließt ein schwarzer G ü r t e l mit dunkeler, kaum fichtbarer Schnal le und 
die gleichfalls ganz einfachen schwarzen Aermel werden nach unten von 
schmalen weißen Manschetten begränzt . D e r einzige Schmuck dieser höchst 
einfachen prunklosen Kleidung, die in einiger En t fe rnung nu r den E i n -
druck einer schwarzen Fläche macht, besteht in dem O r d e n des goldenen 
Vl ießes , welchen der Her r an goldener Kette t räg t . E i n glatter kalt dun-
kelgrüner Hintergrund umgiebt dies interessante B i l d , d a s seht glat t gemalt 
ist und eine Pinselsührung, a u ß e r in den Haa rpa r t i en , n i rgends erkennen 
l äß t . D e r Kops zeigt nu r schwache Model l i rung, d . h . er tr i t t nicht sehr 
rund hervor und ist in Formen und Fa rbe höchst einfach, ohne Abwechse-
lung von kalten und warmen Tönen gehalten, H a a r und B a r t aber äußerst 
fein a u s g e f ü h r t ; die Umrisse find nicht zu H a r t ; die Hände , an welchen 
Andern hie Länge der Finger ausgefallen, haben stärkere Model l i rung a l s 
der Kopf , sind aber eben so einfach m der F a r b e , Halbtöne und S c h a t -
ten aber graugrünlich. Obgleich d a s B i ld keine inschriftliche Bezeichnung 
Käg t , so geht doch a u s der Ähnlichkeit mit andern beglaubigten Bildnissen 
des Königs *) die Richtigkeit der oben gegebenen Benennung hervor, und 

") Mir liegt vor eine gezeichnete Copie eines zu Wom in der öidllotksea Lasanaten-
?i» befindlichen alten PortraitSplit Unterschrift. 
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da es, nach dem Alter des Gesichts zu schließen, ungesähr zwischen 1 5 6 0 
und 1 5 6 6 gemalt sein muß , weil es den P r inzen , der 1 6 2 7 geboren wurde , 
a l s in der M i t t e der zwanziger J a h r e stehend zeigt, so kann es wohl von 
H o l b e i « gemalt worden sein, vielleicht sogar erst kurz vor seinem im 
J a h r e 1 6 6 4 zu London erfolgten Tode , wohin j a P h i l i p p wegen seiner 
Hei ra th mit der Königin M a r i a gekommen w a r ; die Hochzeit fand be-
kanntlich noch in demselben J a h r e am 2 8 . J u n i statt; doch konnte es auch 
wohl früher geschehen sein, denn P h i l i p p hat te schon zweimal die Nieder-
lande und Deutschland besucht, zuerst 1 5 4 7 und nachmals im I . 1 6 6 0 ; 
wenngleich es von Holbein nicht gerade bekannt ist, daß er nach dem 
J a h r e 1 6 3 9 d a s Festland je wieder betteten habe. Endlich auch dürste 
der schon oben berührte Umstand, daß der Kopf weit schwächer a l s die 
Hände modellirt ist, vielleicht aus die Vermuthung führen , daß Holbein 
d a s B i l d gar nicht nach der N a t u r , sondern n u r nach der Zeichnung 
eines Andern oder nach einem Stiche ausgeführ t und n u r die Hände nach 
irgend einem lebenden Model l gemalt h a b e , eine Ar t und Weise, die in 
der P r a x i s nicht ungewöhnlich ist, wie jeder mit der Kunsttechnik Ver-
traute zugeben wird . Andererseits ist es jedoch bekannt, daß der Utrechter 
M a l e r A n t o n i u s M o o r im J a h r e 1 6 5 2 mit Granve l la nach M a d r i d 
gekommen ist nnd daselbst den P r inzen P h i l i p p po r t r ä t i r t ha t , und aller-
d ings wurde d a s B i l d von einigen Kennern in B e r l i n , wo man es im 
J a h r e 1 8 2 9 restanrirte, dem Anton ius M o o r zugeschrieben; ob dessen 
M a n i e r mit dem fraglichen B i l d e übereinstimmt, kann ich a u s M a n g e l an 
genauer Kenntniß Moorscher B i lde r nicht angeben, doch sieht unser G e -
mälde nicht so auS, a l s wenn es von Einem her rühr t , der so viel nach 
Tiz ian copirt h a t , wie es doch von M o o r bekannt ist, vielmehr t r ä g t es 
in Auffassung und Ausführung ganz d a s Gep räge rein deutschen Ursprun-
g e s ; man könnte indeß annehmen, daß es M o o r sehr bald nach seiner An-
kunft in M a d r i d gemalt habe, wo er seine von S c h o r e e l angenommene 
deutsche M a n i e r noch nicht abgelegt hat te . S e i n u n Holbein oder M o o r , 
oder auch ei« drit ter Unbekannter der Versertiger des B i ldes , es ist jeden-
fa l ls ein vortreffliches Werk altdeutscher Kunst . Nach Florenz, denn es 
soll a u s der Gal le r ie P i t t i in die jetzige S a m m l u n g gelangt sein, ha t es 
möglicher Weise die bärt ige M a r g a r e t h e gebracht, die P h i l i p p s Halbschwester 
und in erster E h e Gemah l in des Florent iner Herzogs Alexander gewesen. 

F ü r ein Bi ldn iß des berühmten Hugo G r o t i u s , gemalt von M i r e -
v e l t , wurde bisher ein recht schönes P o r t r a i t , d a s einen alten Her rn mit 

Baltische Monatsschrift. Jahrg. 5, Bd. IX, Hst. 6. 3 6 
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grauem H a a r und B a r t a l s Brustbi ld in Lebensgröße darstel l t , gehalten. 
B e i der mehrerwähnten Reinigung erschien auf dem dunkeln Hintergrunde 
dieses B i l d e s ganz deutlich die In sch r i f t : ^ o . 1 6 4 3 . A w t . 7 6 . I . 
D a s kann nach ähnlichen aber ausführlicheren Inschrif ten zu urtheilen, doch 
n u r heißen: der Dargestellte sei im J a h r e 1 6 4 3 , wo ihn ber M a l e r J . W . 
gemalt , 7 6 J a h r al t gewesen; in diesem J a h r e , denn daß die Z a h l d a s 
J a h r der Anfert igung des B i l d e s anzeige, darüber kann kein Zweifel sein, 
w a r jedoch Mirevel t schon 2 J a h r e l ang todt und Hugo G r o t i u s , der 
1 6 4 6 starb, erreichte gar kein so hohes Alter, a l s die zweite Z a h l angiebt*). 
D a s Bi ld ha t gute warme F a r b e ist weich und sorgfältig gemal t . 

E i n e besondere Beachtung verdient ein a l tes F lügelb i ld , d a s a u s einer 
Hauskapelle in Antwerpen erworben wurde. I s t der Bildschrank z u , so 
sieht man aus der Außenseite der Thüren , die wie d a s Ganze oben im 
Halbkreis abschließen, zwei W a p p e n , deren Eigenthümer , trotz alles F o r -
schens, nicht ermittelt werden konnten, die aber doch sicherlich derjenigen 
Famil ie angehören , welche d a s B i l d sür ihre Kapelle ha t malen lassen, 
und die J a h r e s z a h l 1 6 0 0 , welche unter den W a p p e n befindlich, deutet doch 
ganz unzweifelhaft die Zei t der Vollendung des B i l d e s a n . D a S stimmt 
al lerdings nicht ganz mit dem N a m e n J o h a n n P i n a s , welchem Künst-
ler d a s Gemälde vom Kata loge zugetheilt ist, der aber erst im J a h r e 1 5 9 5 
geboren sein soll (wenn auch eine andere Nachricht meldet, daß er schon 
im J a h r e 1 6 0 5 eine Reise nach I t a l i e n angetreten habe). I m H a u p t -
dilde steht man die Gebur t Christi und die Anbetung der Hi r ten , oben 
darüber im geöffneten Himmel eine anbetende und muficirende Engelgruppe . 
D i e linke T h ü r e ha t im I n n e r n eine Po r t r a i t g ruppe von vier fich sehr 
ähnlich sehenden und ganz gleich in mittelalterlicher Tracht gekleideten 
M ä n n e r n a l s Kniestück, von denen der vorderste ein kleines Mädchen an 
der H a n d h ä l t ; im Hintergrunde ist der Kreuzestod Christi dargestellt, 
diesem gegenüber aus dem rechten T h ü r f l ü g e l , mi t der Auserstehung im 
F o n d , stehen vier F r a u e n fast ganz gleich costümir t , mi t großen steifen 
mühlsteinartigen Ha l sk rausen , wie auch die M ä n n e r t ragen. Se lbs t 
d a s Mit te lb i ld scheint unter den Hi r ten einige Bildnisse zu enthalten, ja 
Joseph hat ganz die S t e l l u n g und d a s Ansehen eines P o r t r a i t s . D i e 
idealen Figuren find weniger gelungen a l s die Bildnisse, welche letztere 
bei sauberer und glatter Behandlung eine weiche, sehr warme Fa rbe zeigen; 

*) I n der Haager Galerie giebt eS ein Bildniß des Hugo GrotiüS von M.J. Miere-
velt (geb. 1567, 5 1641). 
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offenbar ist d a s P i l d von einem Deutschen oder Nieder länder gemalt , der 
I t a l i e n gesehen ha t . Aus Holz , 2 2 Z . hoch und 3 6 Z . breit . V o n 
S e i s s e r t a l s Con ton r gestochen. 

Weiter möchte hervorzuheben sein ein kleines' altdeutsches Bildchen, 
eine Lautenspielerin vorstellend, d a s der Kata log dem mir unbekannten 
M a l e r L a u t e n s a c k zuschreibt und d a s auch unter diesem Namen von 
S e i s s e r t in Con tour gestochen worden ist ; serner zwei B i lde r von T e -
n i e r s (eines mi t seinem Monogramm) die jedenfalls echt sind, und zwei 
große und schöne Schlachtbilder mit 6 . ? . k u x s n ä a s kseit, Vinci. 
1 6 9 9 bezeichnet; sie find dünn gemalt und , wie der Katalog aussagt , vom 
Künstler selbst r ad i r t worden. 

Von Landschaften giebt es unter andern eine mit A. P y n a c k e r be-
zeichnete, die sehr schön ist und in deren Hintergrunde m a n d a s Albaner-
gebirge bemerkt, dann eine eben so schöne mit Wasser im Vordergrunde , 
neben welchem eine B a u m g r u p p e ; fie ist dem R u y s d a e l zugeschrieben, von 
dem sie aber gar keine Aehnlichkeit ha t , auch deuten schon die inschriftlichen 

? . aus einen andern A u t o r ; serner ein ziemlich großes und recht schö-
nes B i l d , d a s im Vordergründe Felspar t ien zeigt und mit dem Namen 
H o n d e k o e t e r benannt w i r d ; nach dem daraus befindlichen Monogramm, 
einem verschränkten ( F . D . R . , indeß mit großem Rechte dem G u i l l a u m e 
d e H e n s c h zuzuschreiben sein dürste. D i e im Katalog mit W a t e r l o o 
benannte schöne Waldlandschast möchte ich eher sür einen R u y s d a e l hal ten. 
Auch zwei schöucomponirte P o n s s i n ' s und eben so viel recht hübsche Land-
schaften, die l au t Inschr i f t von I . A. M o u c h e r o n gemal t , f ind , verdienen 
genannt zu werden. 

Unter den wenigen neuern Bi lde rn steht oben an ein sehr schönes G e -
mälde von C a m u c c i n i , d a s in halber Lebensgröße darstellt, wie Aphro-
dite den AScanius mit Hül fe des Schla fes en t führ t (Vi rg i l I 6 9 7 ) ; es ist 
gut componi r t , richtig gezeichnet und schön gemalt . D i e S t i f t e r der 
S a m m l u n g erkauften dieses im J a h r e 1 8 0 6 gemalte B i l d von dem Künst-
ler selbst. AuS demselben J a h r e und gleichfalls a u s R o m stammt noch 
ein anderes recht gutes B i l d , d a s von dem Wiener I . A b e l gemalt ist 
und S o k r a t e s darstellt, der eine M a r m o r g r u p p e der Grazien vollendet. 

Hervorzuheben a l s sehr hübsch ist nun zuletzt noch eine von dem nach-
herigen Brüsseler Hosmaler H . V o o g d im J a h r e 1 8 0 4 zn R o m gemalte 
italienische Landschaft. Alle noch übrigen B i lde r der Ga le r i e zu beschrei-
ben dürste wohl zu weit führen» und obgleich fich auch manches Werthvolle 

36* 
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unter ihnen befindet, ich nenne nu r noch eine D i a n a von G u e r c i n o und 
einen Sibyllenkopf von D o m i n i c h i n o , so t ragen doch wohl die meisten 
derselben ihre berühmten Autornamen mit Unrecht ; doch dars ich zum 
Sch luß die beiden Skulpturwerke der S a m m l u n g nicht unerwähnt lassen. 
Zuerst ein ausgezeichnet schönes Hautrelies in M a r m o r von T h o r -
w a l d s e n , d a s u n s der Br ise is Abschied vom Achilles vor führ t und von 
welchem Kephalides Reise durch I t a l i e n I S . 1 6 8 genauere Nachricht 
g i eb t ; es gehört noch der Zei t a n , wo der Künstler alles selbst arbeitete 
und seinen Schü le rn nichts überließ. Dasselbe gilt auch von einer sehr schö-
nen Marmors ta tüe der V e n u s Victrix mit dem Apfel in mehr a l s halber 
Lebensgröße, von demselben Meister . D i e 8 b i s 1 0 Büsten, die ehemals 
noch diese S a m m l u n g zierten, find jetzt aus dem G u t e N e u - A u t z ( in 
Kur land) , wo fich wahrscheinlich auch manche Bi lder a u s derselben Galer ie 
befinden mögen. 

D e r v o r u r t e i l s f r e i e Leser wird a u s der versuchten Schi lderung wohl 
entnehmen können, wie lohnend die Ansicht dieser S a m m l u n g sür den 
Kunstfreund sein dürste, und wir sind in der Lage, versichern zu können, 
daß den durch echte Urban i tä t ausgezeichneten Herren Besitzern jeder kunst-
finnige Besuch zur Freude und Genug thuung gereichen wird. 

J u l i u s D ö r i n g s 
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St. Petersburger Corrchoudenz. 

M i t t e J u n i . 

— Ä ö e n n R a b b i ben Akiba Recht hät te mit seinem: - „ E s ist 
Alles dagewesen", so gäbe es keinen Fortschritt, keine Geschichte, keine Zei-
t i g e n , welche doch im Englischen a l s N e n s p a p e r s bezeichnet werden, — 
so gäbe es auch keine „Correspondenz" in I h r e r Monatsschr i f t . Aber er 
ha t eben Unrecht, es geschieht immer noch N e u e s unter der S o n n e und es 
verlohnt immerhin der M ü h e nach der Richtung auszuspähen, in welcher 
die menschlichen' Angelegenheiten fich fortbewegen. S i e wälzen fich 
for t und fort und zwar nicht wie der S t e i n des S i s y p h u s , der immer mit 
gleich geringem Erfolge denselben W e g durchrollt ; fie wälzen fich fort 
wenngleich mit Unterbrechungen und P a u s e n , bisweilen sogar analog mit 
jenen Wal l fahrern nach Jerusa lem im M i t t e l a l t e r , welche drei Schr i t te 
v o r w ä r t s und zwei rückwärts zu machen pflegten. S o find auch die 
hiesigen Verhältnisse: S t i l l s t a n d , Rückschritt, Fortschritt — alles durch-
einander, aber die S u m m e , d a s Faci t ist ein P l u s . 

M a n kann den Petersburgischen und russischen Verhältnissen ein ge-
wisses M a ß Thei lnahme nicht versagen, mag man n u n a l s Opt imis t oder 
a l s Pessimist ihnen gegenüberstehen. D i e bunte Mischung der Na t iona l i -
täten, d a s Nebeneinander verschiedener Kulturstufen, d a s Gewir r vieler zu 
lösender socialer F ragen , der Kamps um materielle und geistige Er rungen-
schaften — alles Dieses ist selbst in den kleineren Verhältnissen interessant, 
wie viel mehr im Ganzen und G r o ß e n . 
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O f t schon ist in diesen B lä t t e rn des Kampfes erwähnt worden zwischen 
dem Nat ionalen und dem Weltbürgerlichen, des Widerstandes, welchen die 
„breite N a t u r " der Rüsten ( lnnpo«»» p ? e e « a a dem Westen bietet 
und der Schwungkra f t , mit welcher die europäische Bi ldung sich B a h n 
bricht weiter und weiter. D i e russischen Knownothings müssen allerdings 
Fiasko machen in der Zei t der Eisenbahnen und Telegraphen, der inter-
nationalen literarischen Feste und der Wel tauss te l lungen; sie müssen begrei-
sen lernen, daß die Geschichte R u ß l a n d s , in den letzten J ah rhunde r t en je 
länger je mehr im innigsten Zusammenhange mit der des übrigen E u r o p a , 
sich nicht aus einem Jsolirschemel abspielen k a n n , sie müßte dann Kehrt 
machen und in den Or i en t zurückflüchten, von wo sie herkam. E s giebt 
eben keine allzuhohen Schranken zwischen R u ß l a n d und dem Westen. D a ß 
es in geographischem S i n n e keine giebt, weiß J e d e r m a n n ; daß aber d a s 
S e i n und Wesen der Russen der westlichen Civilisation keine unübersteig-
lichen Schranken bietet, kann J e d e r m a n n alle Tage beobachten. V o r drei-
hundert J a h r e n wurde der Bücherdruck nach Ruß land eingeschleppt, wenn 
man diesen an die Pes t erinnernden Ausdruck gebrauchen w i l l , und daß 
die heutigen Russen fich über diese Thatsache f reuen , zeigt die Jubel fe ie r , 
welche in M o s k a u zur Er inne rung an jenes Ereigniß stattfand. D a ß 
Shakespeare allen Nat ionen g e h ö r t , zeigt der Umskand, daß u . A. der 
Hamlet mehr a l s einmal i n s Russische übersetzt worden ist, und wenn auch 
die Shakespeare-Feier in P e t e r s b u r g weniger glänzend ausfiel a l s in Hel-
singfors etwa oder in M o s k a u , so ist es doch e rwähnenswer th , daß am 
letzteren O r t e die Universität zur Feier Shakespeare ' s eine feierliche Si tzung 
hielt und daß der Nestor der russischen Historiker M . P . Pogod in im 
deutschen Klubb eine d e u t s c h e Rede gehalten haben soll, in welcher er 
die Bedeutung Shakespeare ' s hervorhob. Aber daneben giebt eS Fanatiker 
sür d a s S l a v e n t h u m , welche aus d a s nat ionale Bewußtsein pochend aller 
übrigen Völker entbehren zu können meinen. Theorie und P r a x i s weisen 
eigenthümliche Beispiele solcher pharisäischen S t i m m u n g aus. „ G o t t sei 
D a n k , daß ich nicht bin wie Diese!" ruf t manche „wupoicaa p^eo«a» na-
r ? p a " und meint ein Meisterstück ureigner geschichtlicher Entwickelung lie-
sern zu können. D i e Si tzungen der Mitgl ieder des Petersburgischen land-
wirthschastlichen Vere ins haben in den letzten Wochen ergötzliche Episoden 
in dieser Beziehung dargeboten. Be i der Erör te rung der Frage , ob eS 
vortheilhast oder nachtheilig fei ausländische Landarbeiter zu verschreiben, kam 
die Versammlung nach vielen Deba t ten zu dem Resultate, es sei sür russische 
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Landwir the nicht vortheilhast Arbeiter a u s dem Aus lande herbeizuziehen. 
W i r zweifeln vorläufig nicht an der Richtigkeit dieses Ergebnisses., finden 
es aber überflüssig, wenn die Versammlung dasselbe mi t lauten Beisal ls-
bezeugungen a u s n a h m , welche überhaupt jedes M a l erschallten, so ost die 
Rede eines der Redner nach dieser S e i t e h inneigte , und ganz beson-
ders erheiternd ist die Bemerkung eines H e r r n B i s s j u k i n in derselben 
S i t zung , die Russen könnten nie und nimmer sich zu Deutschen umgestalten, 
und d a s a s o n . " ) sei ein na t ionaler Z u g beim russischen Arbeiter , den aus-
zugeben man keineswegs wünschen dürfe . Ebenso polemisirte m a n in einer 
andern S i tzung vielfach gegen auswär t ige landwir tschaf t l iche Maschinen, 
aber allerdings mit genügenden Argumenten und ruhigerer Ueberlegung. 
Zah len beweisen übr igens , wie sehr der Bedarf an diesen Maschinen zuge-
nommen ha t . W ä h r e n d vor 1 0 J a h r e n kein einziges K a u f m a n n s h a u s in 
R u ß l a n d fich ausschließlich mi t dem Handel mit Maschinen und Ackergerä-
then beschäftigte, bestehen jetzt 4 2 Häuser sür diesen Handelszweig, und 
während vor 8 J a h r e n etwa 5 oder 6 Maschinenfabriken in R u ß l a n d be-
standen , find jetzt 8 2 in Thätigkeit . B e i F ragen von so durchgreifender 
praktischer Bedeutung sollten nationale Antipathien füglich wegbleiben, und 
auch in der Wissenschast wäre ein Gleiches zu wünschen. Aber auch da 
giebt es merkwürdige Auswüchse dieser A r t . V o r einigen Wochen promo-
virte hier ein H e r r N a d l e r zum Magister der Geschichte und zwar mit 
einer in Charkow gedruckten Disser ta t ion: „Ueber die Ursachen und d a s 
erste Austreten der Opposi t ion gegen den Kathol ic ismus in B ö h m e n und 
im westlichen E u r o p a zu E n d e des vierzehnten und am Ansang des fünf-
zehnten J a h r h u n d e r t s . " D i e , wie man berichtet, durchaus inhaltreiche und 
gut gearbeitete Schrist selbst haben w i t u n s nicht verschaffen können und 
erlauben u n s auch keine Zweifel an der Vorzüglichkeit derselben; die Thesen 
aber , welche Herr Nad le r sür die bei dieser Gelegenheit stattfindende D i s -
puta t ion ausgestellt h a t t e , strömten über von hypernat ionalem Bewußtsein 
und enthielten eine Verherrlichung der Czechen aus Kosten der Deutschen 
und u . A . die kühne B e h a u p t u n g , daß in B ö h m e n die Reformat ion vom 
Volke ausgegangen und daher ureigenthümlich, naturwüchsig gewesen sei, 
während fie sonst überall den Charakter des Gemachten, Conventionellen 
t rage. D a s ist allerdings ein Curiosum historischer Auffassung. W i r wünschen 

*) Em AuSruf, mit welchem der Russe bei dem Beginn eines Werkes jede Bedenk-
lichkeit und Berechnung abzuschneiden pflegt und der etwa bedeutet: „nur loS darauf! 
vielleicht gelingt 's!" 
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dem Her rn e twas kleinere Scheuklappen, um die Geschichte der andern 
Völker unbefangener studiren zu können, werden aber bei der Lectüre seines 
Buches ebensogut mancherlei in Abzug zu bringen haben a l s bei H ö s l e r s 
neuester Schr i f t über J o h a n n e s H u ß und die Vert re ibung der Deutschen 
a u s P r a g , welche den entgegengesetzten S t a n d p u n k t ver t r i t t , d . h . die 
Deutschen aus Kosten der Czechen herausstreicht. 

D i e Eisersucht der russischen Kaufleute aus die Aus länder ist ein a l tes 
T h e m a , welches jetzt bereits zwei J a h r h u n d e r t e und länger var i i r t wird -
und in der T h a t zu mancherlei Betrachtungen Veranlassung giebt. Solche 
Betrachtungen werden u . A. in der Sonn tagsbe i l age zu der „Moskauischen 
Ze i tung" von einem „Moskauischen K a u f m a n n " angestellt. D e r Aufsatz 
führ t den Ti te l „die russischen Hande ls f i rmen" und behandelt die F r a g e , 
welchem G r u n d e wohl die Kurzlebigkeit der russischen Handelsf i rmen zuzu-
schreiben sein dürs te , während die ausländischen Handelshäuser , wie sehr 
viele Beispiele zeigen, oft ein sehr hohes Alter erreichen. M i t richtigem 
Tacte erblickt der Verfasser den G r u n d dieser Thatsache in der gesellschaft-
lichen S t e l l u n g der russischen Kaufleute, welche auf niederer Bi ldungss tufe 
stehend n u r durch ihre Geldmittel imponiren, sonst aber manche Demüth i -
gung erfahren müssen. Erha l t en die Kinder solcher reicher russischer Kaus-
leute Schu l - oder gar Univers i tä tsbi ldung, so streben sie a u s dem Kaus-
mannsstande h i n a u s , so daß zur Fortsetzung des Geschäfts niemand übr ig 
bleibt. Diese Wahrhe i t ist nicht n e u , daß aber ein Moskauischer Kauf-
mann a l s Publicis t austrit t und den Bildungsgegensatz zwischen den ver-
schiedenen Generationen betont, die Ueberzeugung ausspricht, daß die Frage 
von der Erziehung hiebei eine entscheidende Bedeutung habe, daß B i l d u n g 
mehr vermöge a l s Reichthum — ist eine nicht ganz gewöhnliche Thatsache. 

D a s Bi ldungsbedürsniß ist groß und davon zeugt die ungeheure Re-
eeptivität , mit der d a s heutige russische Publ ikum übersetzt, schreibt und 
liest. D a s Uebersetzen bedeutender Werke a u s den Literaturen des Westens 
ist geradezu ein neuer Industr iezweig geworden, der bei der Leselust der 
nach geistiger Speise Ver l angenden , zu sehr lncrativen Geschäften Gelegen-
heit bietet. Viele Zeitschristen leben großentheils von Übersetzungen und 
Kompilationen a u s andern Sp rachen . M a n produelrt lange nicht so viel 
a l s man reproducir t . D i e bedeutendsten geschichtlichen, staatswissenschast-
lichen, literarhistorischen und naturwissenschaftlichen Werke der neuesten Zeit 
sind sast durchweg ins Russische übersetzt und manche zweimal oder gar 
dreimal . B o c k ' s Buch vom kranken und gesunden Menschen, G e r v i n u s ' 
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Geschichte des neunzehnten J a h r h u n d e r t s , K u n o ^ F ^ s A e r s Geschichte der 
Philosophie, J u l i a n S c h m i d t s Geschichte der e n A W e n . Li teratur , M a c -
a u l e y ' s Englische Geschichte, B u c k l e ' s Geschichte der Civilisation i n 
Eng land (zweimal), S c h l e i d e n s P f l a n z e (zweimal), P ü t z * Lehrbuch der 
Geographie (d re imal ) , R o s c h e r s Nationalökonomie u . s. w. u . s. w . — 
alles dieses kann m a n zum Theil in wirklich gelungenen Ü b e r t r a g u n g e n 
jetzt russisch lesen und sich dabei über die Formbarkeit der russischen Sprache 
w u n d e r n , welche bei solchen Uebungen recht viel gewinnen kann. Unter 
den Übersetzungen von Werken a u s der sogenannten schönen Literatur 
scheinen die a u s der jung-europäischen Epoche den russischen G a u m e n am 
besten zuzusagen. E s ist kein Z u f a l l , daß H e i n e so ost übersetzt wi rd , 
wie denn noch in den letzten Tagen eine Übersetzung seiner Abhand-
lung über B ö r n e angekündigt wurde ; es ist kein Zufa l l , d a ß auch B y r o n 
sich eines besonderen C u l w s erfreut. I n der nenern russischen Li teratur 
ist ja auch ein pessimistischer Z u g ; Dichter wie N e k r a s s o w , V e r m o n t o w 
und P u s c h k i n singen ost in Mol l tönen , und R o m a n e wie G o n t s c h a r o w s 
„ O b l o m o w " , L e r m o n t o w s „Held unserer Z e i t " und G o g o l s „Tod te 
S e e l e n " tragen d a s Gepräge eines ost bis zum C y n i s m u s gehenden R e a -
l i s m u s . E s ist Blasir theit in diesen Pho tograph ien der Wirklichkeit, aber 
auch eine ebenso staunenswürdige Begabung sür Genremale re i , a l s wir 
in manchen Erzeugnissen der jungdeutschen Literatur antreffen. Doch han-
delt es sich bei den Novi tä ten der russischen Presse nicht immer um ästhe-
tischen Kitzel, sondern oft auch um wirklich, positive Kenntnisse. S o haben 
die hiesigen Professoren der Rechte A n d r e j e w s k i und S p a s s o w i t s c h 
vor Kurzem durch bedeutende Arbeiten den Doc torgrad erworben, Ersterer 
mit einer rechtshistorischen Untersuchung „über die S t a t t h a l t e r , Wojewoden 
und Gouverneurs" , letzterer mit einem Lehrbuch des CriminalrechtS. B e -
sonders Spassowitsch's Werk giebt in den russischen Zei tungen und M o n a t s -
schriften zu manchen Scharmützeln An laß , wobei man den cynischen T o n , 
die Rücksichtslosigkeit der meist persönlichen Angriffe, den Mange l an Anstand 
von Se i t en der Polemisirenden beklagen muß . Audrejewski 's Buch ist ein 
nützlicher Be i t rag zur russischen Geschichte, weil dar in die Hauptmomente 
der Verwal tung von den frühesten Zeiten b i s auf unsre Tage besprochen 
werden. Mitt lerweile ist endlich auch ein Doppelband der Geschichte P e -
te r s des Großen von U s t r j a l o w erschienen, mit einer Fül le von unge-
druckten Mater ia l ien und sehr schön ausgestattet , eine erwünschte E rgänzung 
zur Geschichte des Nordischen Krieges. Ebenso setzt S t a s s u l e w i t s c h die 
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Herausgabe seiner Geschichte des Mi t te la l te rs fort . D a s Buch ist aus 
drei starke B ä n d e angelegt und nicht so sehr ein selbständiges Werk a l s 
ein Lesebuch, eine Chrestomathie, eine Auswahl von Stücken a u s mittelal-
terlichen Schriftstellern und a u s klassischen historischen Werken über d a s 
Mit te la l ter mit hier und da eingeflochtenen Expektorationen des Übersetzers 
oder Herausgebers . S o hat denn d a s Ganze mehr den Anspruch, a l s 
pädagogisches Hülssmit tel wie a l s wissenschaftliche Schöpfung auszutreten 
und in dem S i n n e kann d a s Unternehmen a l s ein nützliches bezeichnet werden. 

D i e pädagogischen Fragen werden jetzt hier vielfach erörtert . I n 
Moskau finden pädagogische Versammlungen statt, hier erscheint eine päda -
gogische Zeitschrift „der Lehrer ," die Zeitungen bringen häufig dahinein-
schlagende Aufsätze — und wer wollte leugnen, daß diese Fragen sür R u ß -
l a n d s Zukunft eine unberechenbare Bedeutung haben. E s handelt sich 
dabei um mehr a l s um die M i n o r i t ä t der sogenannten Gebildeten, um die 
Massen, um die Verbre i tung der elementarsten Kenntnisse. I n vielen 
S t ä d t e n R u ß l a n d s werden Lesezimmer und öffentliche Bibliotheken errich-
tet, so noch vor einigen Wochen in Woronesh ; aber hier und da stellt fich 
ein e igentümlicher Uebelstand bei dergleichen Gelegenheiten he raus , näm-
lich der M a n g e l an — Lesern. Auch bei der hiesigen öffentlichen Bibliothek 
gilt die Bethei l igung des Pub l ikums quant i ta t iv und qualitativ fü r unbe-
deutend. D i e ungeheuren Bücherschätze stehen in keinem Verhä l tn iß zu 
ihrer Ausbeutung . D e r vor einigen Tagen in der „ N o r d . P o s t " veröffent-
lichte Jahresber icht sür 1 8 6 3 zählt die nenerworbenen Werke aus : 3 7 , 6 6 3 
B ä n d e , 6 1 6 Handschristen und Autographen und 2 7 5 6 Kupferstiche, Kar -
ten, musikalische Werke u . f. <f., während die Z a h l der Leser 6 2 8 0 Perso-
nen und die Zah l der ausgegebenen B ä n d e etwa 3 0 , 0 0 0 betrug. D u r c h a u s 
erfreulich ist es, daß die Benutzung der Bibliothek in mancher Beziehung 
erleichtert wird. Auch der Besuch der Ermitage soll, einer Bekanntmachung 
zufolge, dem Publ ikum leicht zugänglich gemacht werden. D i e Direct ion 
setzt eine große Schaulust bei den Massen voraus , indem sie „um besonders 
in der ersten Zeit einen zu starken Z n d r a n g des Pub l ikums zu verhüten," 
den E in t r i t t nur gegen Kar ten gestattet , welche man in einem besondern 
Locale abholen muß . S o lange diese Bedingung besteht, ist in der T h a t 
von keiner großen Erleichterung des Besuches der Ermi tage zu reden. 
Hoffen wir , daß auch dergleichen Schranken noch falle» werden. M a n 
denke nur an die Liberalität, mit welcher Anstalten wie d a s Berl iner M u -
seum dem Publ ikum offen stehen. 
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Doch handelt es fich vorläufig bei u n s nicht nur da ru m, in geistigem 
Luxus zu schwelgen. S o weit sind wir sür die Masse der Bevölkerung 
noch nicht. E s gilt sür letztere die Bedingungen der materiellen Existenz 
günstiger zu stellen, den Volkswohlstand zu fördern, manche Schranken hin-
wegzuräumen, welche die wirthschastliche Thätigkeit hemmten. „ D i e Angst 
des I rd i schen" lastet schwer auf manchen Verhältnissen in R u ß l a n d , die 
Reichthumsquellen werden in verhäl tn ißmäßig sehr unbedeutendem M a ß e 
ausgebeutet und manches Gebiet liegt noch wüste und brach, während es 
große wirthschastliche Vorthei le bringen könnte. M a n kann wohl schwerlich 
leugnen, daß wir in dieser Richtung, wenn auch langsam vorwär t s , doch 
vo rwär t s kommen. E s regt sich in den verschiedenen Kreisen der Gesell-
schaft, und die Handelspolit ik und Wirthschaftspolizei verfähr t jetzt ein we-
nig consequenter und bewußter , a l s dies wohl in f rühern Zeiten geschab. 
Endlich ist es so weit gekommen, daß man die Aushebung der Ausfuhrzölle 
verfügt hat . M a n weiß in der T b a t nicht, ob m a n fich mehr darüber 
freuen soll, daß diese Reform in s Leben getreten ist, oder mebr fich darüber 
wundern , daß fie erst jetzt erfolgte, nachdem m a n schon viele J a h r e hin-
durch Gelegenheit hatte so viele Klagen darüber zu vernehmen, daß die 
russischen Aus fuhrwaren im Auslande zu theuer zu stehen kämen, um mit 
den Erzeugnissen anderer Länder concurriren zn können, und nachdem man 
so viele Zei t hindurch hat berechnen können, wie verhäl tn ißmäßig unbedeu-
tend der E r t r a g der Ausfuhrzölle w a r . S o l c h e Finanzzölle find in der 
T h a t geeignet dem Verkehr die Kehle zuzuschnüren. Doch wir find j a da-
mit glücklich zu Ende . Be i unserer Börse ist eine Commiffion zur Revi-
sion des Zollreglements gebildet worden. Solche Arbeiten können sür alle 
Theile von segensreicher Wirkung sein. Be i der großen Bedeutung , welche 
die Frage von der Handelsbi lanz besonders in der letzten Zeit bei u n s ge-
wonnen ha t , muß der Tarif nothwendig vorzügliche Aufmerksamkeit verdie-
nen. M a g nun unser schlechter Wechselkurs von der ungünstigen Handels -
bilanz he r rüh ren , wie die Einen behaupten, mag er der Entwer thung des 
Pap ie rge ldes zuzuschreiben sei, wie Andere vorgeben, oder mögen gleich-
zeitig diese beiden Uebelstände dazu mitwirken — gewiß ist, daß eine ge-
steigerte Produkt ion , eine gesteigerte Aussuhr mancher Verlegenheit ein Ende 
machen und die fatale Geldsrage lösen Helsen würde. E s find über diesen 
Gegenstand verschiedene Abhandlungen in Zeitungen und R e v ü e n , j a 
auch einige Broschüren erschienen. M a n gewöhnt fich an diese Ar t D e -
ba t t e ; der Meinungsaustausch regt mancherlei I d e e n a n , d a s Publ ikum 
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schaut dem Turn ie r zu und lernt begreifen, daß jeder darnach streben 
müsse über die S i t u a t i o n klar zu werden und sich in diesen Fragen , bei 
denen in einem G r a d e wie sonst nu r sehr selten Theorie und P r a x i s ein-
ander die Hand reichen, eine selbständige M e i n u n g zu bilden. D i e s ist 
übr igens bisher der Hauptnutzen unserer neuesten Finanzl i teratur , welche 
wie natürlich nicht frei ist vom Tendenziösen, von Einseitigkeit und D i l e t -
t an t i smus . E s ist nicht geratheu bei unseren originellen und zum Thei l 
exceptionellen Zuständen die gewöhnlichen Regeln der Theorie sür durchaus 
anwendbar zu halten. D i e Wirklichkeit ist klüger a l s die Theorie , welche 
stets „ g r a u " bleibt und namentlich in wirthschaftlichen Fragen bei der er-
steren in die Schule gehen muß . I n der Hitze des Augenblicks, in dem 
Wir r sa l der Geschäfte und vielfach einander durchkreuzenden Interessen, in 
dem gewaltigen Kampfe um G e l d , Kapi ta l , Arbeit u . f. f., den unsere G e -
sellschaft jetzt besteht, ist es schwer mit einiger Sicherheit die S u m m e zu 
ziehen. Nach einigen Jahrzehn ten wird man die Hauptmomente der W i r t -
schaftsgeschichte R u ß l a n d s im neunzehnten J a h r h u n d e r t besser überschauen 
können a l s jetzt, wo man sich mit einzelnen fragmentarischen Beob-
achtungen zu begnügen hat. Z u den letzteren gehört die Wahrnehmung 
der Thatsache, daß 1 8 6 7 und 1 8 6 8 eine große Menge Actienunternehmuu-
gen in s Leben t ra ten , während man 1 8 6 3 und 1 8 6 4 von der Errichtung 
ebensovieler Kreditinstitute hörte. D a m a l s in Folge der starken P a p i e r -
geldemission eine Fül le flüssigen K a p i t a l s , eine Unternehmungslust , die keine 
Grenzen kannte, Unglaubliches wagte und sehr viele Verluste nach fich zog — 
jetzt starker Geldmangel , d a s Bedürsniß Kapi ta l ien zu schaffen, flüssig zu 
machen, alles in unmit telbare Beziehung zum Credi t zu setzen. An fata-
len Krisen wird es dabei nicht fehlen, Hoffentlich aber auch nicht an segens-
reichen Wirkungen. D e r Credit a l s der Mult ipl icator der wirthschaftlichen 
Thätigkeit kann in dem einen Falle zum gefährlichsten Spielzeuge werden, 
in dem andern Falle zum kräftigsten Hebel, der u n s alle über Geldklemme 
Pro le ta r i a t und P a u p e r i s m u s hinweghebt. 

R o s c h e r bemerkt gelegentlich einmal etwas kühn, daß der G r u n d , 
warum England von den S t ü r m e n des J a h r e s 1 8 4 8 verschont 
blieb, vornehmlich in der Verbre i tung politisch-ökonomischer Kenntnisse im 
Publ ikum zu suchen sei. Auch ohne diese Ansicht buchstäblich zu theilen, 
kann man unserem Publ ikum wünschen, in den Grundzügen der W i r t h -
schastslehre orientirter zu sein, a l s dieses leider der Fa l l ist. W e n n man 
sieht, wie im Westen bei der Gesetzgebung jede, auch die scheinbar geringste 
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V e r f ü g u n g in Betreff der Handelspoli t ik, des Creditwesens. der S t e u e r n 
u . s. f. aus die Go ldwage geleget wird und wie dort d i e Wissenschast 
ihre ganze Kra f t aufbietet bei Lösung dieser P r o b l e m e zu Helsen, so wan-
delt Einen wohl ein unheimliches G r a u e n an bei der ungeheuren Ve ran t -
antwortlichkeit, die in unsern Verhältnissen die leitenden Persönlichkeiten zu 
übernehmen haben. E s ist bei solch einem schwierigen Te r r a in , wie unsere 
ökonomische Lage, ähnlich wie mit einem schweren P a t i e n t e n . . M a n muß 
die Diagnose der Krankheit stellen können, d a s Weitere ergiebt sich dann 
wohl von selbst. Aber dazu gehört eben unermeßlich viel. 

D a s Reichsbudget sür d a s J a h r 1 8 6 4 ist erschienen, d a s dri t te seit-
dem die Regierung begonnen hat ihre F inanzpläne zur Kenntniß des P u -
blikums zu bringen. D i e europäischen B u d g e t s sind wie Schnee lawinen : 
sie schwellen i n s Unermeßliche an , und so ist auch unser dies jähr iges B u d -
get u m ungesähr 6 0 Mil l ionen umfangreicher a l s d a s letzte, welches wieder-
u m d a s vorletzte um 3 0 — 4 0 Mil l ionen über t raf . D e r größte und merk-
würdigste Posten unter den Einnahmen ist auch dieses M a l „Jndi rec te 
S t e u e r n , Abgaben, Accise, G e b ü h r e n " : B r u t t o - E i n n a h m e 1 9 1 , 2 2 6 , 1 1 3 R . 
8 7 ' / t K . , Re in -E innahme 1 7 6 , 6 6 6 , 4 3 7 R . 4 ^ 4 K . D a s neue Sys tem 
der Brann twe ins t eue r . erweist sich somit a l s ergiebiger wie d a s f rühere , 
und schon im vergangenen J a h r ha t die E i n n a h m e von den Getränken, 
dem Berichte des Finanzministers vom 4 . M a i zufolge, über 10. Mil l io-
nen mehr betragen, a l s im Budge t veranschlagt gewesen w a r . Eine E r -
höhung der Accise aus Brann twe in um 2 6 Vo und gleichzeitige Erleichte-
rung des B i e r b r a u e n s soll den .Consum des B i e r s steigern und den des 
B r a n n t w e i n s beschränken. Einerseits hat die „Börsen-Zei tung" nach ein-
gehender Berechnung d a s Resul tat gewonnen, d a ß d a s Volk in den letz-
ten J a h r e n des Bestehens der Branntweinpacht , z. B . im J a h r e 1 8 6 9 , 
ungesähr 2 2 Mil l ionen mehr fü r B r a n n t w e i n ausgegeben ha t a l s im 
J a h r e 1 8 6 3 und daß der Gewinn der Pächter im J a h r e 1 8 5 9 allein ge-
gen 9 3 Mil l ionen bet rug, so daß sowohl S t a a t a l s auch Gesellschaft be-
n a c h t e i l i g t w a r e n ; andererseits wird Klage darüber gesührt, daß die mä-
ßigeren Preise sür den B r a n n t w e i n , der weit mehr Alkoholgehalt hat a l s 
f rüher , die Konsumtion in hohem G r a d e steigerten, und die Stat is t ik der 
Trunksucht sehr unerfreuliche Ziffern mitzutheilen habe. D i e „Kostromasche 
G o u v . - Z t g . " berichtet, daß . im Gouvernement Kostroma im J a h r e 1 8 5 7 
nur 1 9 7 Schenken bestanden, während die Z a h l derselben im M ä r z 1 8 6 4 
aus 1 3 5 3 gestiegen w a r . I n B s j z. B . gab es f rüher n u r 1 Schenke, 
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jetzt giebt es deren 1 4 ; in Wet lnga f rüher 1 , jetzt 2 3 ; in Soligalitsch 
f rüher 2 , jetzt 3 6 . I n den J a h r e n 1 8 5 2 und 6 3 hatten fich im Gouver -
nement Kostroma nu r 7 und 8 Personen den Tod angetrunken; im 
J a h r e 1 8 6 2 betrug die Z a h l dieser O p f e r 4 2 , und 1 8 6 3 stieg fie sogar 
auf 1 7 9 . — Ebenso berichtet die „Wjatkasche Gouv . -Z tg . " , daß in diesem 
Gouvernement allein im M ä r z 1 8 6 4 I I S Schenken eröffnet worden seien, 
so daß es jetzt 4 6 3 3 Schenken dort giebt, daß auf je 3 5 9 Einwohner 
beiderlei Geschlechts und jedes Alters 1 Schenke komme, und daß die offi-
ciellen Polizeiberichte sür das J a h r 1 8 6 3 2 8 6 I n d i v i d u e n angeben, welche 
in Folge übermäßigen Branntweingenusses gestorben seien. D a s find P r o -
bleme f ü r die Finanzwissenschast, die Wirthschastspolizei und die Soc i a l -
phyfiologie. W e n n es schon außerordentlich schwer hä l t alle die complicir-
ten Erscheinungen der P roduc t ion und Konsumtion in ihrem D e t a i l und 
in ihrem ganzen und großen Zusammenhange zu begreisen, mi t vollem 
Verständniß anzuschauen, wie viel schwerer ist es erst, fie zu leiten, ihre 
Richtung, ihr M a ß richtig zu bestimmen, genau zu wissen, w a s zu erstre-
ben sei, die Mi t t e ! zu kennen, welche zum Ziele führen, und diese Mi t t e l 
anzuwenden. 

Doch soll ja der S t a a t gar nicht die ganze Verantwortlichkeit allein 
t ragen. D i e Gesellschaft selbst, um deren willen der S t a a t besteht, t r äg t 
zuletzt doch den größten Thei l der Verantwortlichkeit und die Gesellschaft 
geht in die Schule der E r f a h r u n g und lernt mancherlei und kann das G e -
lernte verwenden. D i e russische Gesellschaft ha t viel zu lernen, namentlich 
in Bezug aus Produc t ion und Konsumtion, und fie erlernt mancherlei, d a s 
a l s vortreffliche Schu le der E r f a h r u n g bezeichnet werden kann. Manche 
derbe Lection bleibt ihr noch vorbehalten, aber d a s ist ja der allgemeine 
W e g der Völkerpädagogik. 

W a s die Konsumtion be t r i f f t , so ist zunächst zu wünschen, d a ß der 
Bedarf ausländischer Luxuserzeugnisse abnehmen möge. E s ist deshalb 
nicht sehr erfreulich, daß die Impor t -Lis ten dieses J a h r e s eine größere 
M e n g e eingeführten C h a m p a g n e r s registriren a l s die des entsprechenden 
Ze i t r aums im vorigen J a h r e . Indessen ist diesem Uebelstände sehr viel 
geringere Tragwei te beizumessen a l s der allzustarken Ausbeutung mancher 
einheimischer ReichthnmSquellen, besonders der maßlosen Hplzvetwüstung. 
W i r ziehen damit ungeheure Wechsel auf die Zukunf t , ohne auch n u r eini-
germaßen zu berechnen, ob diese die Wechsel auch wird acceptiren können. W i r 
leben in dem Ueberfiusse d e s Augenblicks und beachten d a s In teresse der 
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folgenden Genera t ionen sehr wenig. D a s „Rybinske r B l a t t " berichtet, 
d a ß im J a h r e 1 8 6 3 a u s den Flüssen M o l o g a u n d Scheksna Holzwaaren 
in folgender M e n g e nach Ryb insk gekommen seien: Fichtenbalken 4 1 0 , 1 4 1 , 
Tannenbalken 3 2 3 , 1 9 1 S t ü c k , Brennho lz 9 2 , 7 7 3 F a d e n , Birkentheer 
9 6 2 1 , Harz 1 6 2 2 und Co lophon ium 9 7 0 1 F ä s s e r , jedes zu 2 6 P u d ; 
außerdem 3 , 3 3 0 , 6 4 1 S tück kleinere Gegenstände, wie S t a n g e n , S t ake t en 
u . s. w . , S tücke, die meist n u r zum Auf laden der W a a r e n , zum Ueber-
spannen der Fahrzeuge mit M a t t e n u . s. w . gebraucht werden u n d , an 
O r t und S t e l l e angekommen, i n s Wasser geworfen oder ve rb rann t werden. 
„ W e n n m a n bedenkt, bemerkt dazu die D . S t . P t . Z . , daß zu alle 
dem meist noch junge B ä u m e im Alter von 6 — 2 6 J a h r e n verbraucht 
worden sind, kann m a n woh l annehmen, daß die Q u a n t i t ä t des nutzlos 
vert i lgten Holzes eine ungeheure sein m u ß " . B e i der großen Ausdehnung 
des Reiches, bei der sehr unverhä l tn ißmäßigen Ver the i lung der W ä l d e r 
und bei dem M a n g e l an Communica t ionsmi t te ln Hilst es denjenigen Thei -
len, welche an Feuerung M a n g e l leiden n ich ts , d a ß in a n d e r n Gegenden 
R u ß l a n d s unerschöpfliche Holzschätze gleich Urwä lde rn existiren. E s kann 
bei den bestehenden Verhältnissen von einer Ausgleichung des B e d a r f s , 
von einer Regelmäßigkeit des C o n f u m s , von einer intensiveren Wirksamkeit 
der Preisgesetze keine R e d e sein. A u s n a h m s p r e i s e , große Pre i s schwan-
kungen, Ueberfluß und M a n g e l sind gewöhnliche Erscheinungen, so lange 
der Begriff des K a p i t a l s nicht zur G e l t u n g gekommen ist. Aber es be-
ginnt zu dämmern und der große Umschwung in den Bauernverhäl tnissen 
t r äg t seinen The i l bei zu einer glücklichen Entwickelung politisch-ökonomischer 
Begr i f fe . E s entspricht einem lebhast empfundenen Bedürfnisse , wenn in 
der letzten Zei t ein Reglement erschien „Ueber die gegenseitige Versicherung 
gegen Feuersgefahr auf dem L a n d e " . B e i dieser Gelegenhei t wi rd m a n 
fich im Se l sgovernment üben können , insofern a l s z. B . die Abschätzung 
der zu versichernden G e b ä u d e von dem Dorfä l tes ten und 6 b i s 1 2 V e r -
t r a u e n s m ä n n e r n a u s g e f ü h r t wird u n d d a s provinzielle Leben auch a u s an -
dere Weise dabe i N a h r u n g e rhä l t . 

Heutzutage leben manche P rov inzen , S t ä d t e und D ö r f e r rascher a l s 
f rühe r , erfahren große wirthschastliche Umwälzungen , sehen ihre Bedeu tung 
rasch steigen oder rasch fallen und haben bisweilen ihr Schicksal mehr in 
ihrer H a n d a l s d ies sonst der F a l l w a r — al les in Fo lge von neuerrich-
teten Verkehrsans ta l t en , deren Bedeu tung in R u ß l a n d s Zukunf t schwer 
zu berechnen ist, aber nicht leicht überschätzt werden kann. I n dieser H i n -
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ficht r ü h r t fich's an vielen O r t e n und in den entferntesten Gegenden . 
Gleichzeitig hör t m a n von dem Vorrücken der Eisenbahnbauten im S ü d e n , 
und von dem bevorstehenden B e g i n n deS B a u e s einer Eisenbahn zwischen 
T a m m e r f o r s und T a w a s t e h u s im N o r d e n . I n M o s k a u p rü fen die S t a d t -
verordneten einen vom Commerzienra th K o k o r e w vorgelegten P l a n einer 
Pferdee isenbahn, deren Netz durch ganz M o s k a u so entworfen worden ist, 
d a ß m a n sür geringes G e l d durch die ganze S t a d t b i s aus die Landhäuser 
in Sokolniki und im P e t r o w f k i - P a r k fahren kann , deren Hauptnutzen aber 
wohl ganz besonders in der Be fö rde rung der W a a r e n bestehen soll. Am 
2 9 . Apr i l wurde in Nishn i -Nowgorod der B a u der Pferdeeisenbahnen be-
gonnen, welche von dem Bahnhose nach dem S i m b i r s k e r H a f e n , nach der 
S a n d b a n k der O k a und nach der S t a h l f a b r i k geführ t werden sollen. D i e 
Frequenz aus unserer Petersburgischen Pferdeeisenbahn n immt zu u n d es 
wi rd eine neue B a h n die G a r t e n s t r a ß e h inab angelegt . D a s Pub l ikum 
ist gegen diese A r t von C o m f o r t nicht unempfindlich, wie noch in den letz-
ten T a g e n a u s den lebhaften und gerechten Klagen zu ersehen w a r , welche 
in verschiedenen Zei tungen über die Verzögerung beim Ausstellen der Troizki-
brücke l a u t wurden . So lche Kundgebungen des Unwil lens find S y m p t o m e 
des al lmäligen M ü n d i g w e r d e n s . E i n lesenswerther Anssatz dieser G a t t u n g 
, /Znr Pos t s rage" erschien vor kurzem in der „<?osps»ls«saa ^ D r o M e b " . 
D e r Verfasser richtet fich in demselben u . A . gegen d a s M o n o p o l der 
P o s t bei Versendung von Ze i tungen . Dieses M o n o p o l mache es den Le-
sern ausländischer Ze i tungen und Zeitschriften unmöglich, aus kürzere Zeit-
r ä u m e a l s auf ein volles J a h r zu abonn i ren , während m a n von dem E r -
scheinen neuer J o u r n a l e bisweilen erst mitten im J a h r e höre und es zuerst 
b lo s mit einigen N u m m e r n des neuen O r g a n s versuchen wolle, und eben 
dieses sei unmöglich. Fe rne r wird aus die Wil lkür bei Ansetzung der Pre i se 
f ü r ausländische Zei tungen aufmerksam gemacht ; während die „ p e s s s v " , 
die „ ? r a n e s " und die „ N a t i o n " , jede 5 4 F r a n c s kosteten, berechnete die 
P o s t den Abonnenten der „ N a t i o n - n u r 2 7 R u b . , denen der „ ? r s s s s " und 
„ k r a n e s * 3 3 R u b e l . Ferner wird die Berechnung angestell t , daß d a s 
» J o u r n a l ä e s v ö b a t s " , nicht durch die Zei tungsexpedit ion bei der P o s t 
sondem birect bezogen, n u r 3 0 R u b . 6 0 Kop . zu stehen kommen würde , 
während m a n diese Ze i tung , durch die P o s t bezogen, mi t 4 2 R u b . bezahlen 
müsse. Viele in der P r o v i n z lebende Zeitungsleser würden ihre Zeitungen 
direet wohlfeiler beziehen a l s mi t dem Umwege über eine Zei tuugsezpedi t ion. 
Schließlich wird ver langt , m a n solle es Allen freistellen, fich an die ein-



St. Petersburger Correspondenz. 667 

heimischen Buchhändler oder an die ausländischen Redactionen zu wenden, 
und dem ziemlich naheliegenden E i n w ä n d e , daß die Geschäfte der Censur 
dadurch ungleich complicirter w ü r d e n , mit der den Nage l aus den Kops 
treffenden Bemerkung begegnet, daß die Censur gegenwärtig die Aufgabe 
habe in Betreff ausländischer Zeitungen die frühere Aengstlichkeit überhaupt 
auszugeben, da man allmälig da ran gewöhnt worden sei d a s Heterogenste 
zu lesen und zu verdauen, und d a s ist denn auch allerdings kein Schade . 
— E ine kleine Erleichterung bei Versendung von Büchern im Reiche ist 
eingetreten. B i s h e r konnte man S e n d u n g e n unter Kreuzband nur i u s 

^ A u s l a n d machen, wobei man sich al lerdings darüber wundern durste, daß 
die Möglichkeit geboten war nach irgend einem kleinen Grenzor t in P r e u ß e n 
eine solche S e n d u n g zn machen, während dieselbe S e n d u n g nie und nimmer 
nach einem etwa 1 Mei le von jenem preußischen Grenzor t entfernten O r t e 
in R u ß l a n d adressirt werden konnte. Jetzt endlich kann man aus allen 
Eisenbahnen und an alle an Eisenbahnen gelegenen O r t e S e n d u n g e n unter 
Kreuzband abschicken. Auch ist eine E r m ä ß i g u n g der Posttaxe bei Versen-
dung von Büchern eingetreten, w a s allerdings zeitgemäß erscheint. J e d e 
Verbesserung dieser Ar t ha t einen vermehrten Verbrauch , jeder vermehrte 
Gebrauch eine neue Verbesserung zur Folge . D i e P roduc t ion wird voll-
kommner und wohlfei ler ; der Absatz wei te r ; jeder locale Ueberflnß und 
M a n g e l wird leichter ausgeglichen. E s ist eine der schönsten Aufgaben der 
neuern Wissenschast auf solche Resultate hinzuweisen und die P r a x i s mit 
weilern Entdeckungen zu bereichern. W i r leben in einer Zei t , wo im eng-
lischen P a r l a m e n t eine B i l l den Vorschlag macht, der Wi t twe des Begrün -
ders der P e n n y - P o s t , Rowland Hi l l , eine Pension zu bewilligen. D i e 
Eng länder verstehen es die Wirkung solcher Reformen zu würdigen, 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX, Hft. 6. 37 
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der letzten „Livländischen Correspondenz" wnrde behauptet , mit der 
Entnat ional is i rung der Letten nnd Esten stehe es noch in weitem Felde. 
D a m i t sollte gesagt sein, daß es thöricht sei, über die Beerbung Solcher zu 
streiten, die noch gar nicht zu sterben gedenken, und daß, wer S t r e i t haben 
will , um den Anlaß dazu nicht verlegen sein wird. 

E s w a r aber in der T h a t noch z u w e n i g behauptet, denn d a s Fac-
tum ist, daß die beiden Sp rachen unseres Landvolks — weit davon ent-
fernt S y m p t o m e des Erlöschens zu zeigen — vielmehr in einer allmäbligen 
Erwei terung ihrer Gebrauchssphäre begriffen sind. Erstens nämlich dehnt 
sich ihre Literatur über Formen und S t o f f e a n s , die noch unlängst uner-
reichbar schienen, und zweitens haben sie in den Verhandlungen und P r o -
tokollen der Gerichtsbehörden schrittweise an R a u m gewonnen und werden 
dessen noch mehr gewinnen müssen. 

Se i t dem der P ro tes tan t i smus im Lande herrschend wurde, haben flch 
die deutschen Pas to ren im Ganzen redlich bemüht , die beiden Volkssprachen 
zu erlernen und zu pflegen. E s ist ihnen im Laufe der Zeit gelungen, 
eine ganze estnische und lettische L i te ra tu r , wenn auch nu r eine B a u e r n -
Literatnr , zu schaffen, und in neuester Zeit sind auch nicht-pastörliche Schr i f t -
steller, meistens Schulmeister oder Gemeindeschreiber nat ionaler Herkunst, 
dazu gekommen. Trotz des zwischen beiden Elementen zu Tage gekommenen 
Gegensatzes ha t die Sache dabei nu r gewinnen können. D i e deutschen 
Pas to ren waren es auch , die Grammat iken und Lexika dieser Sprachen 
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schrieben; eS gab und giebt unter ihnen wahre Esto- und Lettomanen, bei 
denen eine a u s dem Volksmunde erhaschte neue W e r t f o r m oder Redewen-
dung die höchste Sammlers reude erregt. Aus diesem Wege der wissen-
schaftlichen Spracherforschung sind ihnen b i s jetzt n u r vier Nichtpastöre 
gefolgt : v r . F ä h l m a n n , v r . Kreutzwald, v r . B a a r und Akademiker Wiede-
m a n n . D i e größten lebenden Autor i tä ten find: Wiedemann sür d a s Estnische ! 
und P a s t o r Bielenstein sür d a s Lettische — beide deutscher Abstammung. ^ 

W a s andererseits den Fortschritt in der officiellen Verwendung des 
Estnischen und Lettischen bet r i f f t , so ist es gewiß , daß noch niemand in 
Kur-Est-Livland demselben fich widersetzt h a t ; sobald d a s Bedürsn iß uud 
die M i t t e l gegeben w a r e n , wurde die S a c h e , immer a l s selbstverständlich 
i n ' s Werk gesetzt und bei der nächsten Gelegenheit , z» B . bei einer neuen 
Redact ion des Bauerngesetzbuchs, obligatorisch gemacht. I m m e r h i n aber 
verdient die Sache in noch aufmerksamerer und bewußterer Weise, a l s bis-
h e r , behandelt zu werden. Lt. s d Ko8ts ä o e s r i ! Unsere Ritterschaften 
mögen darüber wachen, daß in dieser Hinficht jedem o f fenba rm oder auch 
nur latenten Bedürsniß des Volkes entgegengekommen und den betreffenden 
Klagen aller G r u n d oder Vorwand entzogen werde. E m M a n g e l an Vorkeh-
rungen , d a ß der zahlreichste Thei l ^ der Bevölkerung vor den Behörden 
s e i n e S p r a c h e reden und hö ren , schreiben und lesen köuye, wäre in der 
T h a t einem S p r a c h z w a n g nicht unähnl ich, und nächst dem Rel ig ions-
zwange giebt es nichts I n h u m a n e r e s oder Öd-iöseres a l s S p r a c h z y a n g . 
E S ist Höchst erfreulich zu hören, daß die baltische Domäneuverwal tung den 
Gemeindegerichten der kurländischen Krongüter vorgeschrieben, sich in allen 
ihren Protokollen der lettischen S p r a c h e zu bedienen, und man Lann n n r wün-
schen, d a ß ein Gleiches baldmöglichst auch aus den P r iva tgü t e rn durchge-
führ t wxrde . Kur land ist in dieser Beziehung hinter L i v - u n d Estland im 
Rückstände. I m allgemeinen aber — ym « s ZU wiederholen — is t .n i r -
gends , weder bei den Ritterschaften noch bei den Regierungsorganen, ein 
Widerstreben gegfn solche Einrichtungen da gewesen, sondern Höchstens e;n 
M a n g e l qn Vochedacht und Rühr igke i t , also der J a überhaupt landesüb-
liche .Sch^endriqn, d a s unMckliche ^Sich-die-MyAe«üb.er-dey-Kyp f-wftchssn-
Lassen. W e r die Thqffachen, kennt und H i n Z u t r e f f e .an- ihrer V e r d r c h M 
h a t , ^er .wird.zugeben Müssen, daß die Geschichten van systematischer Un-
terdrückung KäHliche^ .LüHen W . t p ß M K 
h m A bloße K e z M m w ß Ln Hjesem P u n k t e ^wenjger Sessindzgt ,wuche a l s 

. ... 
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W e n n hie und d a von einer „Germanis i rung" die Rede gewesen ist, 
so war d a s eine ebenso wenig verbreitete und an fich eben so unschuldige 
P h a n t a s i e a l s der bei einem andern Thei l unserer Landsleute vorkom-
mende Wunsch , die lettische S p r a c h e auch bei den obern Schichten der 
Bevölkerung dieser P rov inzen zur Herrschaft zu br ingen. I c h sage: d i e 
l e t t i s c h e — denn unter den Esten ist dergleichen noch gar nicht phanta-
firt worden und die neulich in so vielfachem Echo herumgeworfene „ S t i m m e 
eines Esten", welche unter Anderem estnische G y m n a s i e n verlangte, war 
eitel — Banchrednerei . 

D i e I d e e der German i f i rung hatte einen reellen Anlaß in der Ten-
denz mancher wohlhabenderen B a u e r w i r t h e , zum Gebrauch der deutschen 
S p r a c h e überzugehen. Aber d a s find sporadische Erscheinungen, die gegen 
die erwähnte Bewegung zu immer breiterer Anwendung des Estnischen und 
Lettischen kaum in Betracht kommen. Aus der andern S e i t e f ragt eS fich, 
wie weit diese Bewegung mi t der Zei t etwa gehen könnte und ob der I d e e 
einer d u r c h a l l e G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e u r e i c h e n d e n Lettifirung resp. 
Estif irung der Provinzen eine wenn auch nur entfernte Möglichkeit zuzu-
gestehen ist. E rwägen wir diese Zukunf t s f r age , die sür d a s lebende G e -
schlecht doch n u r von t h e o r e t i s c h e m Interesse sein kann , mi t der der 
Theorie geziemenden K ü h l e ! 

I n der erst vor wenigen J a h r e n entdeckten livländischen Chronik des 
H e r m a n n v o n W a r t b e r g e ist ein Geschichtchen ausgezeichnet, welches 
a n dieser S t e l l e mitgetheilt zn werden verdient. — I m J a h r e 1 3 4 5 , heißt 
es d a , machte der König der Litthauer einen Einsall in Livland. Als er 
b i s in d a s Gebie t von Segewold vorgedrungen w a r , kam zu ihm ein 
Nettester der Liven mit der E r k l ä r u n g , er sei von dem gemeinen Vol te 
zum König e rwäh l t ; wenn die Litthauer fich seines RatheS bedienen wollten, 
so würden fie d a s ganze Land unterjochen können. D e r König f ragte d a -
gegen , w a s denn mi t dem livländischen OrdenSmeister geschehen solle. 
D e r Live an twor te te , man sei gesonnen, ihn und alle Deutschen zu ver ja -
gen. D a r a u f der K ö n i g : „ D u B a u e r wirst hier niemals König sein" 
( k l i s ü e e , t u n o n er i s d ie r s x ) — M d befahl dem Prä t enden ten in dem 
Lager vor der B u r g Segewold d a s H a u p t abzuschlagen. 

E i n e Argumentat ion im Geiste eines heidnischen Litthauerfürsten auS 
dem 1 4 . J a h r h u n d e r t ! Aber noch heute könnten gewisse Leute eine brauch-
bare M o r a l d a r a u s ziehen. Doch auch abgesehen von der besondern M o -
r a l , die wir meinen, ist es merkwürdig genug, daß der gegen die Deutschen 
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Krieg führende S o h n G e d i m i n s einen H ä u p t l i n g des d a m a l s noch nicht 
leibeigen gemachten Livenstammes n u r a l s B a u e r n ansehen wol l te , und 
eS giebt keinen G r u n d anzunehmen, daß er von den Letten oder Esten höher 
gedacht haben sollte. Gleichsam ein vorbedeutungsvoller Schicksalsspruch, 
der b is aus den heutigen T a g von der Geschichte keinen Widerruf erli t ten 
ha t ! — mit Vergunst der Pe te r sburge r lettischen Zei tung sei es gesagt, 
welche bei ihrem ersten Austreten die P rä t en f ion hatte, nicht b los sür eine 
b s u r u tau t» sich bemühen zu wollen, a l s ob eine solche Ausgabe nicht gerade 
die ehrenvollste sein könnte. 

Z w a r manches Bauernkind ist auch bei u n s schon zu höheren Gesell-
schaftsschichten ausgestiegen, und dieser Uebergang ist seit den Tagen der 
Aushebung der Leibeigenschaft hier nicht schwieriger a l s a n d e r w ä r t s . Aber 
die Bed ingung war und ist d a s Aufgeben der S p r a c h e , welche wie ein 
schwererer Niederschlag nu r in der untersten Region des hiesigen Vo lks thums 
sich zu halten vermag. D e r Live a l s Live sollte nicht r v x sein, aber eine 
zum Deutschthum und von diesem zum Russenthum übergegangene Lettin 
hat schon ein Kaiserscepter gehalten. 

S o aber , oder doch ungesähr so wird es wohl auch künstig mit die-
sen Sprachen sein, und trotz ihrer in der Gegenwar t nicht zu verkennenden 
Lebensfähigkeit ist schwerlich anzunehmen, daß sie jemals e twas Anderes 
a l s B a u e r » s p r a c h e n zu sein bestimmt sein sollten. D e r letzte G r u n d 
davon liegt in dem Hegelschen Sa tze , daß die Q u a n t i t ä t in die Q u a l i t ä t 
„umschlägt". E in Volk von 2 0 Mil l ionen oder darüber ist begreiflicher 
Weise ganz e twas Anderes a l s ein Volk von e i n e r Mi l l ion oder darunter» 
N u r ein g r o ß e s Volk wird diejenige Fül le geistiger P roduc t ion liesern, 
welche eine unterbrochene Kette des Culturfortschrit tS von Generat ion zu 
Genera t ion herzustellen vermag, während bei sprachlich abgegrenzten k l e i -
n e n Völkern — selbst wenn fie durch besondere Begabung oder in Folge 
außerordentlicher Glücksfälle eine Zeit lang eine hervorragende welt-
geschichtliche Rolle gespielt haben (man denke etwa a n die Hol länder ) — 
nothwendig einmal wieder geistige Stockung und Ve ra rmung eintreten muß . 
Um z. B . den ganzen Civi l isat ionSapparat der Schulen und Univerfi täten 
bestreiten zu können, ist eine gewisse G r ö ß e des zugehörigen Sprachkreises 
erforderlich. Denken wir u n s ein V o l t mit besonderer S p r a c h e von so 
geringem Umfange, daß es außer den Volks- und Mittelschulen zwar auch 
noch eine Univerf i tät , aber nu r e i n e zu haben vermag — wird nicht dieses 
I n s t i t u t , wegen der sehlenden Wechselbeziehung zu anderen seiner Ar t und 
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S p r a c h e , ein kümmerliches Dase in fr is ten? wird es nicht un ter Anderem 
in ewiger Verlegenhei t sein mit der Besetzung der Lehrstellen und mi t der 
Beschaffung der sür alle Zweige des menschlichen Wissens zu schreibenden 
und in angemessenen I n t e r v a l l e n immer wieder umzuschreibenden Lehrbücher? 
E i n solches Völkchen wird , so zu sagen, die Unkosten einer eigenen C u l t n r -
sprache n n r mit M ü h e t ragen können — und um wieviel schlimmer wird 
ein noch kleineres d a r a n sein, welches gar keine Universität zu haben ver-
möchte! D i e materielle W o h l f a h r t ist nicht zu denken außer V e r b i n d u n g 
mi t der geistigen und d a r u m wird bei N a t i o n a l i t ä t e n , die nicht auch in 
den höchsten Gebieten Eigenthümliches leisten, selbst ihr Fortbestand pro-
blematisch. D i e Besonderheit eines großen Cul turvo lks ist ein lebendi-
ger P r o c e ß im Dienste des allgemeinen Menschheitsinteresses; die der 
isolirten Völkersplit ter wi rd n u r ga r zu leicht zu einem Pe t resac t , einer 
P a r a d o x i e , einer bloßen Kur ios i tä t . D i e F e n n o m a n e n mögen zusehen, 
wie weit fie mit ihrem Exper iment zu kommen vermögen. W i e weit aber 
ga r die Esten und Le t ten? J e d e s dieser Völkchen h a t nu r etwa die halbe 
Kopszahl der F i n n e n ! M a n glaube auch nicht, d a ß dieser Uebelstand durch 
Anlehnung an stammverwandte Völker gehoben werden könne — etwa der 
Esten an die F innen , der Letten an die Li t thauer . Um so e twas t r äumen 
zn können, m u ß m a n zu der echten S o r t e der modernen N a t i o n a l i t ä t s -
schwindler gehören, welche n u r zwei Beg r i f f e : A b s t a m m u n g und S p r a c h e 
— im Kopse haben und mit den übrigen realen Elementen des Menschen-
lebens nicht zu rechnen verstehen. O b zwei Völker durch ihre politische 
Geschichte verbunden find oder nicht; ob Re l ig ions - und Rechts- und S t a a t s -
form fie eint oder t r e n n t ; j a sogar ob fie eine gemeinsame Literatursprache 
haben oder zwei verschiedene — d a s al les ist diesen g e l e h r t e n Her ren 
gleichgült ig, M s nu r in der ethnographischen Classification die Völker 
neben einander zu stehen kommen. Hal ten wi r u n s sür unser» F a l l auch 
n u r an dem letzten der angeführ ten M o m e n t e , dem der L i t e r a t u r s p r a c h e , 
und es wird einleuchtend werden , wie hohl der ganze Anlehnungsgedanke 
isk D i e Schriftsprache der F innen steht so weit von der der Esten a b , 
a l s etwa Deutsch von Schwedisch oder Französisch von I t a l i en i sch ; kein 
Este versteht fie, ohne fie expreß erlernt zu h a b e n ; können nun die 
Esten ihre ganze, nicht mehr unbedeutende Li te ra tu r wegwerfen , um von 
neuem mit dem A B C anzufangen und erst a l lmä l ig , im Lause von ein 
p a a r Genera t ionen in die finnische Bibe l fich hineinzulesen, in d a s sinnische 
Gesangbuch sich hineinzusingen? G e n a u dasselbe Verhä l tn iß aber bestehet auch 
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zwischen dem Lettischen und Litthauischen, n u r daß hier noch der Unter-
schied der R e l i g i o n , folglich des ganzen I n h a l t s der Literatur hinzu-
kommt. D i e finnische Literatur ist viel entwickelter a l s die estnische, die 
lettische aber ungleich reicher a l s die der Li t thauer ; wer also soll in beiden 
Fäl len der fich Anlehnende sein? der Aermere oder der Reichere? welches von 
den je zwei Völkern soll sür eine längere oder kürzere Zeit dem li teratur-
lösen Z u s t a n d e , also der Verwi ldernng preisgegeben werden? E s ist 
sonderbar, daß man über so thörichte Gedanken noch Wor t e zu verlieren 
gezwungen ist. Alle Pans l av i smen , P a n g e r m a n i s m e n , P a n f i n n i s m e n — so-
bald sie die Grenzen des Sprachs tud iums , der Mythologie , der Ant iqui-
täten überschreiten und politisch zu werden versuchen — gehören eigentlich 
in den Bereich des höheren Blöds inns . 

S o m i t dürste es in den S t e r n e n geschrieben sein, d a ß unsere Let-
ten und Esten vorläuf ig und aus lange noch ihre Sprachen behalten, diese 
S p r a c h e n aber nimmer d a s N iveau des Bauerns tandes übersteigen sollen. 
E S ist dabei auch kein Unglück,' solange von keiner S e i t e Sprachzwang 
geübt wird, solange in Schu le und Li tera tur , in Verwal tung und Rechts-
pflege auch der Bauernsprache jeder nu r mögliche Vorschub gethan wird 
und solange andrerseits die junglettischen Phan tas ten nicht in unrnhstistende 
Wühle re i ausa r t en . Nicht jeder S p r a c h e der W e l t ist d a s glänzende 
Loos gefallen, daß Homer oder Shakespeare in ihr dichten, eine neue R e -
ligion in ihr verkündet wi rd , d a s Eommandowor t gewaltiger Heeres-
massen in ihr erschallt; es haben nun einmal in der Mannigfalt igkeit 
des Völker- und Sprachenlebens auch die idyllischen und elegischen Existen-
zen nicht fehlen dürfen . W a s ist denn sür ein Unglück dabe i , daß der 
B a u e r in der Bre tagne eine S p r a c h e spricht, die reichlich so weit vom 
Franzöfische» absteht a l s Lettisch von Deutsch und entschieden weiter a l s 
Lettisch von Russisch? E r zweifelt darum nicht im mindesten an seiner 
französischen Na t iona l i t ä t — in jenem p o l i t i s c h e n S i n n e , von welchem 
allein er weiß — und fühl t fich dem literatnrfranzöfifch redenden Gebildeten 
kaum fremder, a l s dieses auch bei den B a u e r n anderer französischer Land-
striche mit ihren verschiedenen P a t o i s ' der Fa l l sein mag . Woher gerade 
in den östlicheren Theilen E u r o p a s die besondere H ä r t e der Spracheon-
flicte? E S ist offenbar der noch mangelhafte Civ i l i sa t ionsgrad , der die 
höhern ethischen G ü t e r nicht recht zu schätzen weiß und fich darum in N a t u r -
bestimmtheiten, wie Race und S p r a c h e , herumtreibt. Schaffet Freiheit , 
S i t t e , B i ldung und kümmert Euch etwas weniger um die Sprachen; 
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J e d e r , soweit er dessen bedar f , wird dann von selbst deS Andern Sprache 
lernen. D i e S p r a c h e sei u n s ein M i t t e l , nu r dem Dichter und dem 
Phi lo logen ein Letztes und ein Höchstes. 

D i e S p r a c h e ist n u r e i n e s der die Nat iona l i t ä t constituirenden E le -
mente; zwar ein sehr wichtiges, aber nicht d a s an und sür flch entschei-
dende. Hier ist es die Re l ig ion , dor t der S t a a t s z u s a m m e n h a n g , ander-
w ä r t s noch Anderes) w a s die gegebenen sprachlichen Differenzen überwiegt 
und a l s unwesentlich zurücktreten läßt . W i e ein Volk seine S p r a c h e be-
halten und zugleich in fast allen andern Beziehungen jedes eigenthüm-
liche Gepräge einbüßen kann, davon find gerade unsere Letten und Esten 
ein treffendes Beispiel. Durch Lutherthum und Her rnhu t i smus ist die 
Subs tanz ihrer geistigen Bedürfnisse in deutsche Fo rm gegossen, in deutsche 
Rechtsbegriffe haben fie fich seit J a h r h u n d e r t e n hineingelebt, ihre ganze 
Literatur besteht a u s Übersetzungen oder Nachbildungen deutscher P r o -
ducte. W a s bleibt üb r ig? — etwa noch Volkslieder, Hochzeitsgebräuche, 
ein eigenthümlicher Anspann , P f l u g oder Dreschflegel! Aber alle diese 
Ueberreste a u s dem Kindheitsleben der Völker schwinden von T a g zu 
T a g e , und man könnte behaupten: die German i f l rung der Letten und 
E s t e n , weit entfernt davon ein P r o b l e m zu sein — gleichviel ob ein 
zulässiges oder von irgend einem S t andpunk t a u s verwerfliches — sei 
längst schon v o l l e n d e t e T h a t s a c h e . Z w a r auch die S p r a c h e n find 
noch übrig und keineswegs im Schwinden begriffen; aber selbst diese wür-
den d a s einheitliche Bewußtsein der verschiedenen Bevölkerungsschichteu, 
d a s G e f ü h l ihrer wesentlichen Zusammengehörigkeit kaum beeinträchtigen 
können, wenn nicht e twas Anderes hindernd dazwischen t rä te — etwas d a s 
nicht n a t i o n a l e r sondern s o c i a l e r N a t u r ist. D i e Kluf t zwischen dem 
leibeigenen B a u e r n und den übrigen S t ä n d e n im Lande w a r einst schauer-
lich tief und breit aufgerissen; fie ha t durch die Arbeit eines ganzen J a h r -
hunder ts noch immer nicht in genügender Weise ausgefül l t werden können; 
je mehr dieses geschehen wird — einerseits durch Hebung und Entwickelung 
des Bauerns tandes , andrerseits durch Abschaffung derjenigen sonderbaren 
Pr iv i leg ien , welche auch die deutschredenden S t ä n d e gegen einander ab-
s p e r r e n — desto ohnmächtiger werden alle bisherigen Gegensätze, auch der 
der Sprachen , werden. M i t der Differenz der Sprachen hat es wenig 
aus fich, sobald eine dem Bedürsniß entsprechende Ausgleichung der Rechte 
und eine solidarische Verknüpfung der Interessen gegeben find. 

E ine a u s verschiedenen Nat ional i tä ten gemischte Bevölkerung zu haben, 
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ist ein Fa l l , in welchem viele Länder fich befinden. D a s Nat ional i tä ten-
problem ist keine Eigenthümlichkeit Kur-Est -Livlands . Aber wodurch es 
hier ein besonders complicirteS und schwieriges w i r d , besteht d a r i n , daß 
wir eS nicht b los mit z w e i Nat ional i tä ten und S p r a c h e n , sondern mit je 
d r e i e n zu thun h a b e n ; denn a l s dri t tes Element t r i t t d a s r u s s i s c h e 
hinzu — einerseits zu dem deutschen und lettischen, andrerseits zu dem 
deutschen und estnischen. Aus dieses D r e i s p r a c h e n p r o b l e m in seinem 
ganzen Umfange könnten wir unter den gegebenen Umständen kaum ohne 
P o l e m i k eingehen und müssen es daher sür dieses M a l meiden. 
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